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- Zollbehandlung von verſchieden tarifirten Spirituoſen inner.
wagen im internationalen Verkehr 589.

halb deſſelben Theilungslagers 27. - 1. a . u . Leichenpäſje, Militäranwärter.

Berechnung des durdid nittlichen Maijd raumes in Brannt | Eiſenbah 11 Zollregulativ 573; Drucfehler- Berichtigungen
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weinſteuergemeinſchaftundluremburg 219 . — Namhaftmachung
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Denaturirungsmittels ermächtigten Firmen 1, 10 , 79, 1039. I welche in der Nordſee außerhalb der Küſtengewäſſer Fiſcherei

-- Erinittelung des Alkoholgehalts des zur ſteueramtlichen Ab betreiben, nach dem Beſtande am 1. Januar 1888 175 .

fertigung gelangenden B . 455. Flöße ſ. u . Holz.

- Anderweite Regelung der Branntweinſteuer- Berechtigungs Formulare , i. Zoll- Forinulare .
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Verzeichniß der zur
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Getreide 2c 1. 1 . Privat- Tranſitlager ; Waarenverzeichniß .

Grenzkontrole. Transportkontrole für Schweine in den Grenz
Cigarretten ſ. u . Tabac. bezirken von Oſtpreußen 572.
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Hamburg i. u . Zollanſchlüſſe .

Handbuch für das Deutſche Reich auf das Jahr 1888. An

kündigung der Herausgabe 23 ; Erſcheinen 119. Desgl. für
Einjährig-freiwilliger Militärdienſt. Verzeichniß der 1889 Ankündigung 951.

höheren Lehranſtalten, welche zur Ausſtellung von Zeugniſſent - für die deutſche Handelsmarine auf das Jahr 1888 . Er

über die wiſſenſchaftliche Befähigung berechtigt ſind 197; ſcheinen 825 .

Nachtrag 956 . Heimathweſen. Geſchäftsüberſicht des Bundesamts für das H .
Proviſoriſch berechtigte Anſtalten 213, 879, 957. für 1887 12.

- Eingehen berechtigter Anſtalten 956 . Holz. Nachträge zu dem Regulativ für Privattranſitlager von

- Erlöſchen einer Berechtigung 956. Bau - und Nußholz ohne Mitverſchluß der Zollbehörde vom

Neue Bezeichnung eines Inſtituts 957. 24. Mai 1880 ;
Einnahmen an Zöllen und Verbrauchsſteuern u . desgl.zu den Beſtimmungen , betr . Erleichterungen in den Abfertia

Von 1. April 1887 bis Ende: Dezember 1887 24 ; 1887
gungsformen für in Flößen eingehendes Bau-und Nußholz,

Januar 76 , Februar 124, März 154. Für das Etatsjabr
vom 24 . Mai 1880 751.

1887 /88 218.

Vom 1. April 1888 bis Ende: April 180 , Mai222, Juni

570, Juli 826 , Auguſt 887, September 930 , Oktober 946 ,

November 1038 . Japan . u . Aerzte .



M .

Konſuln des Deutſchen Reichs.

Kakao. Abgabenvergütung bei der Ausfuhr von Kakaofabrikaten
Ermächtigungen zur Abhörung von Zeugen und zur Abnahme

und Zuderwaaren 399.
von Eiden ; in :

London 128 ; Pretoria 267.
Kamerun 1. u . Schußgebiete.

Kammgarne. Anweiſung für die Abfertigung harter R . der
Ronjuin, ausländiſche (General-Konſuln , Ronjuin , Deputy

Tarifnummer 41c 2a 925 ; Namhaftmachung der zur Abferti:
Konſuln , Vize-Ronſuln , Konſular-Agenten , Handels-Agenten ,

Vize-Handels -Agenten ).
gung befugten Amtsſtellen 926 . Exequatur.Ertheilungen ; in :

Rauffabrieiſdiffe ſ. u . Geſundheitspflege.

Konſulate und Konſular - Agenturen , deutſche. Einziehung
Aachen 945; Berlin 163, 950 ; Bremen 569, 801, 859;
Cöln 484 ; Hamburg 163, 404, 939; Harburg ' 155 ; Rarls

von ſolchen ; in : Fjellbada 1040 ; Setubal 939.
ruhe 215, 267, 945 ; Königsberg 965 ; Leipzig 909 ; Mann

Verlegung des Amtsſißes des R . für Nicaragua 404 ; desgl. heim 123; Sonneberg 11, 181 ; Stettin 181.
eines Vize-Ronſulats in Argentinien 429 .

- Kommiſſariſche Uebernahme eines R . 1042 .

Konſuln des Deutſchen Reichs (General-Konſuln , Konſuln , Vizes

Konjuln , Konſular-Agenten ).
Landwehr-Bezirks -Eintheilung für das Deutſche Reich 40 .

Ernennungen bezw . Beſtellungen ; in :
Landwirthſchaftliche Betriebe f. u . Unfallverſicherung.

Argentinien : Cordoba 951; Salta 181.
leichenpåſle. Verzeichniß der zur Ausſtellung von L. zuſtän .

Braſilien : Duro Preto 801.
digen Behörden und Dienſtſtellen 889. Berichtigtes Verzeichniſ

Central-Amerika : Ana (Santa ) 155; Juan (San) de
für Preußen 952.

Norte 671.
literar-Konvention. Beſtimmungen zur Ausführung der

China : Hankau 931.
Berner Uebereinkunft wegen Bildung eines internationalen

Dänemark: Naeſtved 120 , 165 ; Rönne 195.
Verbandes zum Schuße von Werken der Literatur und Kunſt

Frankreich: Boulogne 1. M . 181; Dünkirchen 181; Nizza
673.

113 ; Paris 2 .
lotterieſtempel, ſ. Stempelabgaben .

Großbritannien : Boſton 883; London 128 ; Methil 181;
Luremburg ſ. u . Branntwein .

Preſtonpans 120 ; Scilly 801.

Britiſche Beſißungen : Baſſein 879; Bombay404 ; Bridge:

town 128 ; Caſtries569; Chriſtchurch 879; Penang 909;
M aiſchbottich ſteuer ſ. u . Branntwein .

Sydnev 195 .
Marſchall - Inſeln j. u . Schußgebiete. .

Japan : Hiogo-Djaka 181; Yokohama 933.
Maſſengüter. Abänderung der Beſtimmungen über die Er:

Italien : Genua 120 ; Meſſina 267 ; Reggio 181.
mittelung des zoUpflichtigen Gewichts von M . 193.

Liberia : Monrovia 128.
- 1. a . u . Waarenverzeichniß .

Meriko : Merida 569; Monterey 148.
Militä ranwärter. Aenderungen in dem Verzeichniß der den

Niederlande: Vliſſingen 801.
M . im Reichsdienſt vorbehaltenen Stellen 672 ; desgl. in den

Deſterreich-Ungarn : Budapeſt 165.
Bundesſtaaten 802; desgl. in dem Verzeichniß der Anſtellungs

Portugal: Setubal 939.
behörden 672. – Neues Geſammtverzeichniß der zur Anſtellung

Portugieſiſche Befißungen : Ilha do Sal 181; Mozambique von M . verpflichteten Privat-Eiſenbahnen 808.

949. Militär- Transport-Ordnung für Eiſenbahnen im Frieden ,

Rußland: Hangö 825 ; Kiew 671; Kowno 404 ; Moskau
. Eiſenbahnen .

70 ; Tammerfors 181 ; Torneå 825 ; Uleåborg 429.
Militär -Waiſenhaus. Bedingungen für die Verleihung der

Schweden und Norwegen : Halmſtad 73; Čuleå 27 ; Wohlthaten des Potsdam 'ſchen großen M . 17.

Wefterwił 79.
Militärgejeß . u . Reichsbeamte.

Spanien : Barcelona 195 ; Madrid 267; Torrevieja 103; Mühlenfabrikate. Abänderungen und Nachträge zu dem Res

Ybiza 103.
gulativ , betr. die Gewährung einer Zollerleichterung bei der

Španiſche Beſißungen : Jloilo 103.
Ausfuhr von M ., vom 27. Juni 1882 752.

Türkei : Beirut 671; Cairo 163, 671; Candia 945 ; Ses Muſterpäſje ſ. u . Taſchenuhren .

rajevo 267.

Tunis : Suja 18 .
Venezuela : Maracaibo 883; Puerto Cabello 165. Nahrungsmittel-Gefeß . u. Farben .

Vereinigte Staaten von Amerika : Boſton 103. Naturalverpflegung. Feſtſeßung der für die N . zu ver

Zanzibar : 120 .
gütenden Beträge für 1889 1037.

Entlaſjungen ; in :
Nautiſches Jahrbuch für 1891; Erſcheinen 569.

Berwid on Tweed 893; Cagliari 221; Cebu 945 ; Roche. Niederlage-Regulativ 551; Drudfehler-Berichtigung 860.

fort 18 ; Setubal 939.
Niederlande ſ. u . Reblaus.

Todesfälle; in :
Notenbanken deutſche; Status derſelben. Ende Dezember 1887

Aalborg 163; Åbo 1040 ; Algeciras 429; Bombay 825 ; Cap. 6 ; 1888 : Januar 30, Februar 104 , März 136 , April 166 ,

ſtadt 181; Carthagena 140 ; Catanzaro 165; Joſé (San ) de Mai 216 , Juni 402, Juli 822 , Auguſt 880, September 910 ,

Cucuta 195 ; Malmö 128 ; Padstow 893 ; Paramaribo 79 ; Oktober 942, November 962.

Puebla 893 ; Umeå 569 ; La Valette 23 ; Wiď 113 ; Yoko

bama 128 .
Ermächtigungen zur Vornahme von Civilſtandsakten ; in : Dber -Seeamt 1. u . Seeämter .

Apia 893; Bangkok 165; Beirut 148; Cairo 128, 163 ; | Oldenburg ſ. u . Zolanſchlüſſe.

Conſtantinopel 113 ; Corfu 1039; Hiogo-Oſaka 195 ; Saſſy 23,

215 ; Lima 113 ; Madrid 671 ; Pretoria 671 ; Puerto Plata
70 ; Quito 939 ; Ruſtichuk 163 ; Salonit 5 ; Tanger 221 ; | Petroleum . Abänderung der Vorſchrift des S. 5 Nr. 4 der

Teheran 859; Cientſin 181; Colio 215 ; Yokohama 939; Bekanntmachung vom 21. Juli 1882, betr . die amtliche Bee

Zanzibar 857.
glaubigung von Abel'ſchen Petroleumprobern 931.

N .

P .



Pflänzlinge ſ. u . Reblaus.

Poſtordnung vom 8. März 1879 ; Abänderungen derſelben 426,
1042.

Poſt Zollregulativ 605 ; Drudfebler- Berichtigungen 860.

Potsdam 'iches großes Militär-Waiſenhaus, T. Militär-Waiſen

baus.

Preußen i, u . Zolanſchlüſſe.

Privatlager - Regulativ 233.

Privat- Tranſitlager. Abänderungen und Nachträge zu dem

Regulativ für Privat Tranſitlager von den in Nr. 9 des Zoll .

tarifs aufgeführten Waaren (Getreide zc.) ohne Mitverídluß

der Zollbehörde, vom 13 Mai 1880 , 751. – Zulaſjung ſolcher

Lager in Altona 906 .

– Zulaſſung von ſolchen für mineraliſche Schmieröle 69; Be.
richtigung 75 .

- l. a . u . Qolz .

Prüfungen 1. u . Aerzte.

Seeämter. Entſcheidungen des Ober-Seeamts“ und der S .

Erſcheinen des VII. Bandes : 4. Heft 25 , 5. Heft 404. Desgl.
des VIII. Bandes : 1. Heft 933 .

Seefiſcherei j. u . Fiſcherfahrzeuge.

Seeſchiffahrtsbetriebe f. u . Unfallverſicherung.
Sekurit i. u . Eiſenbahnen .

Siemens 'iche Meßapparate und Anweiſung zu ihrer Auf

ſtellung und Inbetriebſebung 80 .

Spirituoſen i. u . Branntwein .

Sprengſtoffe 1. u . Eiſenbahnen .

Statiſtik f. u . Fiſcherfahrzeuge ; Waarenverzeichniß ; Zollan
ichlüſje.

Stempelabgaben. Anwendung der Tarifnummer 5 des Reichs
ſtempelgejebes 155 (Lotterielooje ).

Aenderung in dem Verzeichniſſe derjenigen Börſen, an wel
chen Terminpreiſe für gewiſſe Waaren notirt werden 10 .

Stimmgabeln. Beſtimmungen über die Prüfung und Be

glaubigung von St. 959.

Suez - Kanal 1. u . Schiffsvermeſſung.

Sulina -Mündung F. u . Donau -Rommiſſion .
R .

Reblaus. Ausfuhr der zur Kategorie der Rebe nicht gehörigen

Pflänzlinge nach den Niederlanden 191.

-- Aenderung in dem Verzeichniſſe der auf Grund des Geſebes

zur Abwehr der Reblauskrankheit gebildeten Weinbaubezirke 119 .

- Abänderungen des Verzeichniſjes der , im Reichsgebiet regel

mäßigen Unterſuchungen unterliegenden und den Anforderungen

Der Reblaus-Konvention entſpred end erklärten Gartenbau : 20 .

Anlagen 142, 158, 921.

Reichsbeamte. Abänderung des Verzeichniſjes der R . zur Ver

ordnung, betr. die Tagegelder x . 151.

Beſtimmungen zur Ausführung des §. 66 des Reichs-Militär

geſeßes rüdſichtlich dr im Mobilmachungsfalle zum Militär:

dienſt einberufenen R . 169.

- 1. a . u . Schußgebiete .

Reichstajjenicheine. Nachweiſung der bis Ende März 1888
ſtattgehabten Ausführung des Geſeßes, betr. die Ausgabe

von R . 172.

Reichs kriegsſchaß. Ernennung eines Kontrolörs des R . 153.

Reichsftempelabgaben ſ. u . Stempelabgaben .

Reis . Zollregulativ für Reisſchälmühlen 832 (vgl. auch 920).

Tabad. Nachtrag zu den Ausführungsbeſtimmungen , betr. das
Tabacksſteuergeſeß vom 16. Juli 1879 748.

- Beſtimmungen für den Tabadprobenverkehr 832 (vgl.
auch 920 ).

Regulatív, betr. die Ausfuhrvergütung für T . 834 (vgl.
auch 920 ) .

Neue Muſter zu Verſendungsſcheinen I und II über inlän

dijchen T . 755 .

Tarajäße für die mit Anſpruch auf Zollvergütung ausgehen
den Cigarretten 28 .

Tagegelder a . ſ. u . Reichsbeamte.
Tara Abänderung von Tarajäßen 127 .

- - Abänderung des S . 7 der Beſtimmungen über die T . 141.

- Neue Redaktion der Beſtimmungen über die T . 184.

- j. a . u . Tabad .

Taſchenuhren; Abfertigung von ſolchen auf Muſterpäſſe 429.
Telegraphenordnung vom 13. Auguſt 1880 ; Abänderung

derſelben 1042.

Terminpreiſe für Waaren an Börſenpläßen 1. u . Stempel
abgaben .

Theilungslager i. u . Branntwein .

Thermometer. Beſtimmungen für die Prüfung und Beglau
bigung von T. 934.

Togo T. u . Schußgebiete .

Transportfontrole ſ. u . Grenzkontrole.

U .

S .

Salz. Ausführungsbeſtimmungen zum Salzſteuergeſeß 613.
- Abgabenfreie Verabfolgung von S . an Darınſchleime:

reien 401.

- . a. u . Grenzkontrole.

Schiedsgerichte i. u . Unfallverſicherung.
Schiffahrts .Abgaben i. u . Donau Komuniſſion .

Schiffsliſte , amtliche, der deutſchen Kriegs- und Handels .
marine für 1888. Erſcheinen 75 ; Nachträge 157, 484, 923.

Schiffsvermejiung. Vorſchriften , betr. die Vermeſſung der

Schiffe für die Fabrt durch den Suezkanal 953.

- Ueberſicht über die Zahl der von deutſchen Behörden 1887
ausgefertigten Schiffs .Meßbriefe 114 .

Schmieröle, mineraliſde, 1. u Privat- Tranſitlager.

Schußgebiete. Verordnung, betr. die Rechtsverbältniſſe der

Landesbeamten in den Sch. von Kamerun und Togo 753.

- Dienſtanweiſung, betr. die Ausübung der Gerichtsbarkeit
in den Sch . von Kamerun und Togo 404.

- Verfügung, betr. die Führung der Grundbücher und das

Verfahren in Grundbuchjachen in den Sch. von Kamerun und

Togo 414 .

- Ermächtigung zur Vornahme von Civilſtandsakten im Sch .

der Marſchall - Injeln 73; desgl. im Togo-Gebiet 140, 426 ;

disgl. im Gebiet der Neu-Guinea-Kompagnie 194 .

Sdweine . u . Grenzkontrole.

Sdweiz 1. u . Gerichtsbehörden .

Unfall. und Krankenverſicherung. Regulativ, betr. die

Wahl der auf Grund des See-Unfallverſicherungsgeſebes aus

den Verſicherten oder befahrenen Schiffahrtskundigen zu be

rufenden Beiſißer zu den Schiedsgerichten 32.
- Befanntmachung, betreffend die von den Vorſißenden der auf

Grund der Unfallverſicherungsgeſeße errichteten Schiedsgerichte

alljährlich dem Reichs-Verſicherungsamt einzureichenden Ge

ſchäftsberichte 1039.
-- Formular für die nach dem landwirthſchaftlichen Unfall,

verſicherungsgeſeß zu erſtattenden Unfallanzeigen 123.
Bekanntmachung betr. die von den Gemeindebehörden

innerhalb der Bundesſtaaten Preußen , Waldeck und Lübec auf

zuſtellenden Verzeichniſſe der Unternehmer unfallverſicherungs

pflichtiger land- und forſtwirthſchaftlicher Betriebe 139 .
Bildung landwirthſchaftlicher Berufsgenoſſenjchaften für das

Fürſtenthum Reuß i. l . und für Elaß-Lothringen 221.



I

Zollanſchlüſſe. Anſchluß einer Reisſtärkefabrik in Bremen 486.
Vereinszollgejeß, Anweijung zur Ausführung des ; 489. - Beſtimmungen aus Anlaß des bevorſtehenden Anſchluſſes

von Hamburg , insbeſondere Zol -Regulativ für die Unter-Elbe

430 ; desgl. Zoll- Regulativ für die Unter · Weſer 861 (vgl.

Haarenverkehr. Ausführungsbeſtimmungen und Dienſtvor- auch 920 ).

idriften zu dem Geſetz ' vom 20. Juli 1879 , betreffend die ' - Vorläufige Beſtimmungen über die Statiſtik des Waarenver

Statiſtik des W . 967. kehrs aus Anlaß des Anſchluſſes von Hamburg , Bremen x .

- . a . u . Zollanſchlüſſe. 894 (vgl. auch 921).

Baarenverzeichniß. Herausgabe eines neuen amtlichen W . Anſchluß von Hamburg, Bremen , ſowie angrenzender preußi

zum Zolltarif 183 ; desgl. eines neuen ſtatiſtiſchen W . und ſcher und oldenburgiſcher Gebietstheile 913 . Anderweite Feſt :

Berzeichniſjes der Maſſengüter 194. ſtellung der Zollgrenze in Geeſtemünde.Bremerhaven 949.

- Abänderung des ſtatiſtiſchen W . in Bezug auf Getreide 1041. Organiſation der hamburgiſchen Zoll. und Stenerverwaltung
Bebrpflicht. Vorläufige Ausführungsbeſtimmungen zu dem 915 ; desgl. der bremiſchen 918 .

Gejes , betr. Aenderungen der W . 37. - Veränderungen in dem Stande 20. der preußiſchen und

- 1. a . u . Aerzte.
oldenburgiſchen Zoll- und Steuerſtellen in Folge der 3 . 920 ,

Weinbaubezirke i. u . Reblaus. 927.

Beinlager - Regulativ 253. Zollformulare. Einführung einheitlicher Zoll- und Steuer

Bejer 1. u . Zollanſchlüſſe. formulare 755 .

Zollgrenze f. u . Zolanſchlüſſe.

Zinn i. u . Farben .
2011-Regulative ſ. u . Eiſenbahnen ; Poſt ; Zollanſchlüſſe.

Zölle und Steuern. Perſonalveränderungen bei den zur Zoll- und Steuerſtellen . Veränderungen in dem Stande

Kontrole den Direktivbehörden und Hauptämtern beigeordneten oder den Befugniſſen der ; 10 , 28, 117, 138, 139, 168, 174 ,

Beamten 5 , 10 , 75 , 141, 157, 183, 194, 219, 230 , 399,401,
219, 399, 451, 827 , 857, 860, 885, 906 , 926 , 940 .

429, 486 , 754 , 827, 909, 940, 949. - - - 1. a . u . Branntwein ; Zollanſchlüſſe; Zucker.

- - j. a . u . Ausſtattungsgegenſtände; Begleitſchein-Regu : Zuder. Ausführungsbeſtimmungen zum Zuckerſteuergeſeß vom
lativ ; Branntwein ; Dachſchiefer; Einnahmen ; Eiſenbahnen ; 9. Juli 1887 267 (Berichtigung 571) ; desgl. zu $. 6 . 223;

Hafenregulative ; Holz ; Kafao ; Kammgarn ; Maſſengüter ; zu $ $ . 12 und 13 . 74.

Mühlenfabrikate ; Niederlage-Regulativ ; Poſt; Privatlager-Re - Höhe der für Abläufe der Zuderfabrikation feſtgeſeßten Ver :

gulativ ; Privat- Tranſitlager ; Reis ; Salz ; Schmieröle ; Taback ; , brauchsabgabe 193 .

Tara ; Taſchenuhren ; Vereinszougeſeb ; Waarenverzeichniß ; : - Errichtung und Befugniſſe von Zuckerſteuerſtellen 484 , 572 ,

Weinlager- Regulativ ; Zollanſchlüſſe; Zoll : und Steuerſtellen ; 755 , 827, 860, 920 , 965.

Zuder . -- 1. a . u . Grenzkontrole ; Kakao.



Chronologiſche Ueberſicht

des

XVI. Jahrgangs 1888.

Datum

der

Verordnungen ,

Bekanntmachungen

2 .

I n h a 1 t.

Nummer

des

Blattes .

Seite .

1888 .

4 . Januar

16. .

17. ,

7. Februar

7 .

11.

s

.

23 . a

1. März

Regulativ , betr. die Wahl der auf Grund des See Unfallverſicherungsgeſekes aus

den Verſicherten oder befahrenen Schiffahrtskundigen zu berufenden Beiſißer

zu den S dy iedsgerichten . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aenderung in dem Verzeichniſſe derjenigen Börſen , an welchen Terminpreiſe
für gewiſſe Waaren notirt werden . . . . . . . . . . . . . .

Abänderung des $. 7 der Vorſchriften für die ärztliche Vorprüfung vom

2 . Juni 1883 . . . . . . . . . . · · · · · · · ·

Zolbehandlung von verſchieden tarifirten Spirituoſen innerhalb deſſelben

Theilungslagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tarajäße für die mit Anſpruch auf Zollvergütung ausgehenden Cigarretten .

Vorläufige Ausführungsbeſtimmungen zu dem Geſeß , betr. Aenderungen der

Wehrpflicht . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ausführungsbeſtimmungen zu den SS. 12 und 13 des Zuderſteuer geſeßes vom

9 . Juli 1887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Weitere Ausführungsbeſtimmungen zum Branntweinſteuer - Geſeß vom

24 . Juni 1887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Neues Verzeichniß der ich weizeriſchen Gerichtsbehörden . . . . . .

Ausführungsbeſtimmungen zu S. 35 3. 7 der Friedens- Transport-Ordnung

Berechnung des durchſchnittlichen Maiſchraumes in Branntwein -Brennereien .

Aenderung in dem Verzeichniſſe der auf Grund des Geſeßes zur Abwehr der

Reblauskrankheit gebildeten Weinbaubezirke . . . . . . . . . .

Formular für die nach dem landwirthſchaftlichen Unfallverſicherungsgeſeß zu er

ſtattenden Unfallanzeigen . . . . . . . . . . . . . . . .

Abänderung von Tarajäßen . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bekanntunachung, betr. die von den Gemeindebehörden innerhalb des Königreichs

· Preußen, des Fürſtenthums Waldeck und Pyrmont, ſowie des Gebietes der

freien und Hanſeſtadt Lübed aufzuſtellenden Verzeichniſſe der Unternehmer

unfallverſicherungspflichtiger land- und forſtwirthſchaftlicher Betriebe

Unterſuchung von Farben , Geſpinnſten und Geweben auf Arſen und Zinn . .

Abänderung des §. 7 der Beſtimmungen über die Tara . . . . . . . .

Abänderung des Verzeichniſſes der , im Reichsgebiet regelmäßigen Unterſuchungen

unterliegenden und den Anforderungen der Reblaus-Konvention entſprechend

erklärten Gartenbau - u . Anlagen . . . . . . . . . . . . .

106

117

119

123

4 . April 127
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Central-Blatt

Deutſche Reid .

für das

Herausgegeben

iin

Reidsamt des Innern.

Bu bestehen durch alle Poftanſtalten und Buchhandlungen . – Pränumerations-Preis für den Jahrgang lechs Marf.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 6. Januar 1888 . - 1 . ) : 1.

Inhalt : 1. Rolls und Steuer -Welen : Nambaftmachung

der zur Zuſammenſeßung des Branntwein - Denaturirungs

mittels ermächtigten Firmen . . . . . . . Seite 1

2 . Juftij .Beſen : Henderung in dem Verzeichniſ der zur

Einziehung von Gerichtskoſten beſtimmten Stellen : 2

3. Ronſulat-Weſen : Ernennung . . . . . . . . 2

4 . Polizei-Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Feidsgebiete . . . . . . . . . . . . . .

i, 3011 : und Steu e r · Weje n .

Gemäß §. 9 Abſ. 1 des Regulativs, betreffend die Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen 2c .

Zwecken , * ) ſind die nachſtehend benannten Firmen zur Zuſammenſeßung des allgemeinen Branntwein - Dena

turirungsmittels ermächtigt worden .

Im Königreich Preußen .

C . A . F. Rahlbaum und Schwarz & Zwillinger in Berlin , Hugo Blank in Charlottenburg bei Berlin ,

vüſtener Gewerkſchaft in Bruchhauſen bei Hüſten i. Weſtf., Dr. Schuchardt in Görlig , Hartmann & Hauers

in Hannover, Dr. Buck in Oranienburg , C . F. Weber in Schleudiß bei Hale a. S . und Naumann

& Rieß in Stettin .

Im Königreich Bayern.

R . Hubrich in München und Lippmann & Biernbaum in Ludwigshafen a . Rhein .

Im Königreich Sachſen.

May Elb in Dresden und Gebrüder Dollfuß in Chemniß.

Im Königreich Württemberg.

Schmidt & Dihlmann in Stuttgart und L . Brüggemann in Heilbromm .

* ) Central- Blatt 1887, Seite 419.
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Jm Großherzogthum Baden .

vaas & Co . in Mannheim .

Im Großherzogthum Heſſen .

Verein für chemiſche Induſtrie in Mombach bei Mainz.

Im Herzogthum Braunſchweig.

Harzer Werke in Rübeland und Zorge und chemiſche Fabrik in Eiſenbüttel.

Im verzogthum Sachſen -Coburg-Gotha.

Jakob Popper in Gotha.

In Elſaß - Lothringen.

Droguiſt Diebold in Straßburg i. Elſ.

2 . Juft i z -Weſen .

Das Verzeichniß derjenigen Raſſen , an welche nach der vom Bundesrath unter dem 23. April 1880

beſchloſſenen Ánweiſung Erſuchen um Einziehung von Gerichtskoſten zu richten ſind (Central-Blatt für das

Deutſche Reich von 1885 S . 79 ff.) wird in Folge der Errichtung eines Amtsgerichts in Trebbin vom

1. Januar 1888 ab dahin ergänzt, daß Seite 131 hinter den auf das Amtsgericht Traunſtein bezüglichen

Angaben einzuſchalten iſt :

Gehört zumFür den Bezirk

des

Amtsgerichts

In dem Staate
betreffende Kaſſe

reſp . Behörde.Landgericht Oberlandesgericht

Trebbin . Preußen . Berlin II. Berlin .

Königliche Gerichts

kaſſe in Trebbin .

. ..... . .. 3 . Konſulat- Weſe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den bisherigen ſtändigen Hülfsarbeiter im

Auswärtigen Amt, Legationsrath von Ladenberg , zum Konſul in Paris zu ernennen geruht.
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4 . Polizei- W eſe n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath Datum

des

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
i

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.
des Ausgewieſenen .

Ausweiſungs

beſchluſſes.

a. Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs:

1. Cleophas Horn, Me, geboren am 7. März 1851 zu Sanger- ſchwerer Diebſtahl Königlich bayeriſches Be- 31. Oktober

talldreber, berg, Bezirk Karlsbad, Böhmen , orts . ( 1 Jahr Zuchthaus zirksamt Ansbach, 10. J .

angehörig ebendaſelbſt, laut Erkenntniß vom

und Betteln ,

2. Philipp Georg Ferdi, geboren am 15 . Dezember 1847 zu Diebſtahl und ver- Polizeikommiſſion des Se 16 . November

| nand Kettner,Zim : Röstilde, Dänemark, ortsangehörig eben ſuchter ſchwerer Dieb. nats zu Bremen ,
| mergeſelle, daſelbſt, wohnhaft zulebt in Breiner- ftahl(24/2 Jahre Zucht

haven , baus laut Erkennt.

niſſe vom 5 . März

und 23. Juni 1885),

b . Auf Grund des §. 362 des Strafgeſebuchs :

3. berinann Stern , 21 Jahre, geboren und ortsangehörig |Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 15 . Dezember

Stepper, | in Rowno, Rußland, gierungspräſident zu v. I.
Potsdam ,

4. Karl Wyrwiecz, geboren 1870 zu Neu -Wisniß , Bezirk Landſtreichen und Röniglich preußiſcher Re. 23. November

Schneiderlehrling, | Bochnia, Galizien ,ortsangehörig eben . Betteln , | gierungspräſident zu v . I .
dajebiſt, Oppeln,

5 . Heinrich Janed , geboren am 2. Februar 1863 zu Markt- Betteln im wieder- Königlich preußiſcher Re. 16 . Dezember

Wadszieher, Werfen , Salzburg , ortsangehörig eben. holten Rüdfall, | gierungspräſident zu v. J.
daſelbſt, Hildesheim ,

6. Jean Louis Del, geboren am 14 . Mai 1865 zu La Landſtreichen , Königlich preußiſche Re- desgleichen .

forge, Seiltänzer, | Bouverie, Belgien , ortsangehörig zu gierung zu Düſſeldorf.
| Seraing, Provinz Lüttich , ebendaſelbſt,

7 . Georg Holub, geboren am 24 . Juli 1859 zu Mila : Diebſtahl und Bet. Stadtmagiſtrat Paſſau, 30 . Juli

Meßgergeſelle, wetſch, Bezirk Taus, Böhmen , ortsan teln im wiederholten Bayern , | v. J .

gehörig ebendaſelbſt, Rüdfall,

8 . Magarethe Rebrl, geboren ain 15 . November 1850 zu Landſtreichen und ge- derſelbe, 3 . September

ledige Dienſtmagd, Werfen , Bezirk St. Johann,Salzburg, werbsmäßige Unzucht, 0 . .

ortsangehörig ebendaſelbſt,

9. a ) Franz Poteſil, geboren 1848 zu Branſchau , Bezirk

Schmiedegeſelle, Pilgram , Böhmen , ortsangehörig eben

| daſelbſt, | Landſtreichen und erfelbe 3 . Dezember

b ) deſſen Ehefrau, geboren 1853 zu Pichlberg, Bezirk Fal.ly Betteln , | v . I .

Farbara Potejil, kenau , Böhmen , ortsangehörig zu

Branſchau,

10. Anton Motti, geboren 1864 zu Boſtomiß , Bezirk desgleichen , derſelbe, desgleichen .

Schmiedegeſelle, Horovic, Böhmen , ortsangehörig eben
bajelbſt,

11. Jakob Raltjeis , 37 Jahre, geboren zu Weidring, Bezirk Landſtreichen und Königlich bayeriſches Be- 21 . November

Müller , Feldkirch , Vorarlberg (Deſterreich), grober Unfug, zirksamt Schongau, v . I .
| ortsangehörig zu Roblach, ebendaſelbſt,

12. Michael Jordan , geboren ain 8 . Pai 1852 zu Innsbrud, Landſtreichen und Königlich bayeriſches Be: 16 . Dezember

Maurer , Virol, ortsangehörig ebendaſe!bſt, | Betteln , zirkšamt Vilsbiburg. I v . .

13 . Peter Johann Urſin , geboren am 8 . Januar 1853 zu Kopen . Betteln im wieder: Königlich jächſijde Kreis 30 . November

handſchuhmacher, Thagen , Dänemark, ortsangehörig eben- holten Rüdfall, hauptmannſchaft Leipzig, v. I.
daſelbſt, wohnhaft zuleßt in Altenl'urg,

| Sachſen- Altenburg,
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14. Arnold Schenkel, geboren am 19. Juli 1851 zu Wettsweil, Betrug und land. Großberzoglich badiſcher 23. Dezember

Schriftſeßer, Kanton Zürich, Schweiz, ortsangehörig ſtreichen , Landeskommiſjärz u v. I.

ebendaſelbſt, Freiburg,

15. Richard Heinz, 33 Jahre, geboren und ortsangehörig Betteln im wieder- Großherzoglich oldenbur- 26. November
Schlachter, zu Birkenhammer, Deſterreich , holten Rüdfal , giſches Staatsminiſte- v . I.

rium , Departement des

Innern , zu Oldenburg,

16 . Julius Schiller , 20 Jahre, geboren und ortsangehörig desgleichen , derſelbe, 29. November
Seidenweber , zu Prag, Böhmen ,

17 . Hanne Sornfeld, geboren 1863' zu Dſtruszy , Bezirk gewerbsmäßige Un Chef der Polizei zu Sam . 14. Dezember
lediges Dienſtmäd. Grybonzkiega , Deſterreich, wohnhaft zucht, burg,

chen , zuleßt in Hamburg ,

18. Vincenz Kreienbühl, geboren 1856 zu Williſau, Kanton Betteln im wieder- Kaiſerlicher Bezirkspråſi- 24. November
| Meßgergeſelle, | Luzern , Schweiz, ortsangehörig eben - holten Rüdfall, dent zu Colmar,

daſelbſt,

Johann Znamne, 38 Jahre, geboren zu Philippopel, Ru- Landſtreichen , derſelbe, 30. November
Erdarbeiter, melien ,

20. Theodor Doeni, geboren am 15 . Oktober 1862 zu Wolfen Landſtreichen und Raiſerlicher Bezirkspräſi. 7. Dezember

Mechaniker, ichießen , Schweiz, ortsangehörig eben . Betteln , bent zu Straßburg,

daſelbſt,

21 . Abraham Mendel, geboren am 3 . Mai 1821 zu Warſchau, Landſtreichen , derſelbe, 20. Dezember

Vorbeter und Predi: "Ruſſiſch - Polen , ortsangehörig eben . v . I.

| ger, | dajelbſt,

19.

Die durch Beſchluß des Königlich preußiſchen Regierungspräſidenten zu Hildesheim vom 30 . Juli v . I . verfügte

Ausweiſung des Schuhmachergeſellen Joſef Janjen aus dem Reichsgebiet ( Central-Blatt für 1887 S . 508 Ziffer 4 ) iſt zurück

genommen worden , nachdem ſich herausgeſtellt hat, daß der Ausgewieſene identiſch iſt mit dem Bergmann Gerhard Dieden :

hofen , welcher die preußiſche Staatsangehörigkeit beſißt.

-- - - - - -

Carl Heymanns Verlag, Berlin . – Gedruct bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1, Zoll - und Steuer· Weſe n .

Dem Stations - Kontrolör Zoll - Inſpektor Steinbeis in Münſter i. W . iſt von der Königlich württem

bergiſchen Regierung der Titel und Rang eines Finanz-Afjellors verliehen worden .

2 . Konſulat. W efe n.

Dem mit der zeitweiligen Verwaltung des Kaiſerlichen Konſulates zu Salonik betrauten Dragoman

Dr. Mordtmann iſt auf Grund des g . 1 des Geſeßes vom 4. Mai 1870 in Verbindung mit S. 85

des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für den Amtsbezirk des Konſulats die Ermächtigung ertheilt worden ,

bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen , einſchließlich der unter

deutſchem Schuße lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten , Beirathen und Sterbefälle derſelben

zu beurfunden .



3 . B a n ts

Ståtug der deutſchen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber
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3 / Magdeburger Privatbant .
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Sächfiſche Bant zu Dresden
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. 500 = 55 810 000 M (bei den Banken Nr. 1, 5 , 7 , 9 , 10 ),
· 1000 = 354 513 500 Mo . . . 1 , 2 , 7 ).

zu Spalte 9 Nr. 7 : Darunter 134 500 M noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten . "
zu · 9 · 14 " : 93 574 Mhe . . . Gulden . und Thalernoten .
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4 . Polizei-Weje n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath .1-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

Des

Ausweiſung os

beſchluſjes.des Ausgewieſenen .

2 . 5 .

a. Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs:

1. Eduard Kohn , Kauf- geboren am 15 . September 1864 zu Beihülfe zum ſchweren Königlich preußiſcher Reo 27. Dezember

Pichoblid , Kreis Zechniß , Böhmen , Diebſtahl (3 Jahre gierungspräſident zu v . I.

ortsangehörig zu Padenſen , ebendaſelbſt, Zuchthaus laut Ér- þannover,

wohnhaft zuleßt in Magdeburg,Preußen, kenntniß voin 6 . Ja
nuar 1885),

mann,

1 v . I .

b . Auf Grund des S. 362 des Strafgeſepbuds:

2. Friedrich Rudin , geboren am 5. Juni 1869 zu Baſel, Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 15. Dezember

Gärtner, Schweiz, ortsangehörig zu Arboloswyl, Betteln , dent zu Colmar,

ebendaſelbſt,

3. Joſef Gambarini, geboren am 29. Oktober 1862 zu Fara- Landſtreichen , derjelbe, 21. Dezember

Erdarbeiter, Oliviano, Italien , ortsangehörig eben v . I .

daſelbſt,

4 . Camille Janku , Ar- 18 Jahre, geboren zu Votrerciit, Böhmen , desgleichen , Kaijerlicher Bezirkspräſi- 27. Dezember
beiter ,

dent zu Meß,

5 . Ludwig Thomas Þo- geboren am 25 . Dezember 1867 zu desgleichen , derſelbe, 31. Dezember

tier, Arbeiter, Paris, Frankreid ), 0 . F .

6 . Eduard Emil Roy , geboren am 31. Auguſt 1857 zu Nancy , desgleichen , derſelbe, 3 . Januar

Aderer, | Departement Meurthe & Moſelle, d. J.
Frankreich ,

7 . Johann Dumas, geboren am 20. Juni 1859 zu St. Landſtreichen und derſelbe, 4 . Januar

Schloſſer, Etienne, Departement Loire, Frankreich, Betteln ,

Die durch Beſchluß des Kaiſerlichen Bezirkspräſidenten zu Meß vom 3. Dezeinber v . I . verfügte Ausweiſung des

gewerbloſen Georg Deder aus dem Reichsgebiet (Central-Blatt für 1887, Seite 572, Ziffer 12) iſt zurüdgenommen worden ,

nachdem ſich herausgeſtellt hat, daß Decker die deutſche Reichsangehörigkeit beſißt.

Carl Heymanns Verlag, Berlin. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Seite ģ

2. Zolls und Steuer-Weſen : Aenderung in dem Verzeichniſje

derjenigen Börſen , an welchen Terminpreiſe für gewiſſe

Waaren notirt werden ; - Namhaftmachung einer zur Z11

jammenſeßung des Branntwein - Denaturirungsmittels er

mächtigten Firina ; - Beſtellung eines Reichsbevoll.

mächtigten ; - desgl. zweier Stations-Kontrolöre; ----

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der

Zoll- und Steuerſtellen . . . . . . . . . . 10

3 . Ronſulat: Weſen : Erequatur- Ertheilung . . . . . 11

4 . Ocimath-Weſen : Geſchäfts-lleberſicht des Bundesamts für

tas veimath -Weſen für 1887 . . . . . . . . 12
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1. Handels - und Gewerbe :Weien.

Bekanntmachung,

betreffend die Abänderung der Vorſchrift:n für die ärztliche Vorprüfung vom 2 . Juni 1883,

Vom 17. Januar 1988.

Auf Grund der Beſtimmungen im S. 29 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869 hat der

Bundesrath beſchloſſen, dem S. 7 der Bekannimachung vom 2 . Juni 1883 , betreffend die ärztliche Vor

prüfung (Central-Blatt für das Deutſche Reich S . 198), die nachſtehende Faſſung zu geben :

Von jedem Eraminator wird eine Zeuſur ertheilt, für welche ausſchließlich die Bezeichnungen

jehr gut“ ( 1), „ gut“ (2 ), „ genügend" (3 ), „ ungenügend" ( 1 ), „ ſchlecht" (5 ) zuläſſig ſind.

Für jedes der vier erſten Fächer (S . 5 Abſ. 1) wird je eine Zenſur, für Botanik und Zoologie

das Mittel der beiden Einzelzenſuren als eine Zenſur ertheilt. Für Diejenigen , welche in allen fünf

Zenſuren mindeſtens „ genügend" erhalten haben, wird nach Beendigung der Prüfungvon den Vorſibenden

die Geſammtzenſur ermittelt, indem die Summe der Zahlenwerthe der fünf Zénjuren durd) 5 getheilt wird .

Ergeben ſich bei der Theilung Brüche, lo werden dieſelben , wenn ſie über 0 ,5 betragen , als ein Ganzes

gerechnet, andernfalls bleiben ſie unberückſichtigt.

Das Prädikat „ ungenügend“ oder „ chlecht" hat eine Wiederholungsprüfung in dem nicht be

standenen Fache zur Folge .
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Die Prüfung in Botanik und Zoologie gilt als nicht beſtanden , wenn auch nur für eines der

beiden Fächer die Zenſur „ ungenügend" (4 ) oder „ ſchlecht“ (5 ) ertheilt iſt. Wenn eines der Fächer mit

..genügend" (3 ) oder einer beſſeren Zenſur beſtanden iſt, ſo bleibt dieſes Fach von der Wiederholungs

prüfung ausgeſchloſſen .

Die Friſt beträgt je nach den Zenſuren und der Zahl der nicht beſtandenen Prüfungsfächer

zwei bis ſechs Monate. Sie wird von dem Vorſißenden nach Benehmen mit dem betreffenden Eraminator

beſtimmt.

Berlin , den 17. Januar 1888. Der Reichskanzler .

In Vertretung : v . Boetticher.

2 , 3011 - und Steu e r -Weſe n .

- - -- -

Nach der auf Grund der Ziffer 9 der Ausführungsvorſchriften zu dem Geſeße, betreffend die Erhebung

von Reichsſtempelabgaben (Central-Blatt für 1885 S . 417), von dem Senat der freien und Hanſeſtadt

Hamburg getroffenen Feſtſtellung werden an der Börſc zlı Hamburg ſeit dem 3 . Januar 0. 1. Termin

preiſe für „ Rüben - Rohzucker, Erſtes Produkt" notirt.

Berlin , den 16 . Januar 1888. Der Reichskanzler.

Im Auftrage : Aſchenborn.

Gemäß §. 9 des Regulativs, betreffend die Steuerfreiheit des Branntweins zi1 gewerblichen 2c. Zwecken ,

iſt die Filiale der Hamburger chemiſchen Fabrik Aktien - Geſellſchaft zu Grabow i. Mecklenburg zur

Zuſammenſeßung des allgemeinen Branntwein - Denaturirungsmittels ermächtigt worden.

Yuf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich preußiſche Geheime Regierungsrath Steinbach

in Breslau der Königlich) bayeriſchen General - Direktion der Zölle und indirekten Steuern zu München

als Reichsbevollmächtigter für Zölle und Steuern , mit dem Wohnſig in München , vom 1. Januar d . I .

ab beigeordnet worden .
- -- - - -- - - - - -

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich preußiſche Reviſions- Inſpektor Roſſe zi1

Breslau an Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Königlich preußiſchen Reviſions- Inſpektors

Liebeneiner den Königlich ſächſiſchen Hauptämtern z11 Annaberg, Eibenſtock, Chemniß , Dresden , Freiberg

und Meißen als Stations -Kontrolör, mit dem Wohnſiß in Dresden , voní 1. Januar d. J. ab bei

geordnet worden.

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich preußiſche Steuer - Inſpektor Holle zu Cöln

an Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Königlich preußiſchen Stener - Inſpektors Puhlmann

den Naiſerlichen Hauptämtern zu Diedenhofen , Mej, Saarburg i./ L . und Saargemünd als Stations

Frontrolör, mit dem Wohnſip in Meß, vom 1. Januar d. I. ab beigeordnet worden .

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen .

Zu Sandrzin im Bezirke des Hauptſteueramts zu Dppeln iſt zur Ueberwachung der Daſelbſt

belegenen Rektifikationsanſtalt und des Theilungslagers der Breslauer Spritfabrif-Aktiengeſellſchaft unter

der Bezeichnung

„ Þaupt-Steueramt zu Oppeln , Abfertigungsſtelle für inländiſchen Branntwein zu Kandrzin ,"

eine Abfertigungsſtelle nou errichtet worden, welche neben den Abfertigungen die Führung des Niederlage
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regiſters für Theilungsläger, des Kontoregiſters über die Reinigung des Branntweins, ſowie des Brannt

wein -Verſendungsſchein - Empfangs- und Ausfertigungsregiſters zu beſorgen hat, wogegen Gelderhebungen

durch das benachbarte Steueramt in Coſel zu geſchehen haben .

Der neuerrichteten Abfertigungsſtelle iſt ferner die Befugniß zur Abfertigung des aus der Rekti

fikationsanſtalt der Breslauer Spritfabrik-Aktiengeſellſchaft in Aandrzin mit dem Anſpruch auf Rück

vergütung der Maiſchbottich - oder Branntvein -Materialſteuer ausgehenden inländiſchen Branntweins

beigelegt worden .

Auf dem Staatsbahn-Güterbahnhof zu Frankfurt a . M . im Bezirke des Hauptſteueramts in Frank

furt a . M . iſt eine Zollabfertigungsſtelle mit folgenden Befugniſſen errichtet worden :

1 . zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen 1 und II über zollkontrolpflichtige Waaren

und zur Erledigung von Begleitſcheinen I und II über inländiſches Salz ;

2 . zur Erledigung von Verſendeſcheinen I und II über inländiſchen Tabak;

3 . zu Abfertigungen im Eiſenbahnverkehr, und zwar:

a ) des Waaren -Ein - und Ausgangs (SS. 63 und 66 bis 71 des Vereinszollgeſebes ),

b ) von Aus- und Umladungen der unter Wagenverſchluß beförderten Güter (S . 65 des Vereins

zollgeſeķes ),

c ) zur Wiederanlegung des amtlichen Verſchluſſes bei Verſchlußverleßungen (S . 96 des Vereins

zollgeſeßes und s . 27 des Eiſenbahn-Regulativs),

d ) zur Abfertigung der unter Eiſenbahnwagenverſchluß eingehenden Begleitſcheingüter ;

4 . zur Abfertigung von

a ) Baumwollengarnen der Nr. 2c 1, 2 und 3 ,

b ) Leinengarnen der Nr. 22 a und b ,

c) Leinwand der Nr. 22f, g 1 , g 2 und der Anmerkung zu 22f und g,

d ) Wollenwaaren der Nr. 410 5 und 6 zu anderen als den höchſten Zollfäßen der betreffenden

Tarifpoſition ;

5 . zur Abfertigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Bieres und Branntweins ;

6 . zur Erhebung von Uebergangsabgaben, ſowie Ausfertigung und Erledigung von llebergangs

ſcheinen .

Dem Steueramt I. zu Mülheim a . Rhein im Bezirke des Hauptſteueramts für inländiſche

Gegenſtände zu Cöln iſt die Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen [ über das für das Privat

tranſitlager von Felten u . Guilleaume Baſelbſt eingehende ausländiſche Luppeneiſen , ſowie zur Ausjertigung

von Begleitſcheinen I über denjenigen zur Ausfuhr beſtimmten Telegraphendraht, welcher aus dem von

der gedachten Niederlage entnommenen Luppeneiſen hergeſtellt iſt, beigelegt worden .

Das Steueramt II. zu Lübbecke im Bezirk des Hauptſteueramts zu Minden iſt aufgehoben worden .

Das Steueramt I. zu Arys im Bezirke des Hauptzollamts zu Johannisburg iſt nach Nikolaiken

verlegt und dem nunmehrigen Steueramt 1. zu Nikolaiken auch die Befugniß zur Erledigung von Begleit

cheinen Il über inländiſches und ausländiſches Salz ertheilt worden.

Im Königreich Württemberg.

Dem Hauptſteueramt zu Cannſtatt iſt die Befugniſ zur Erledigung von Verſendungsſcheinen I

und Il über inländiſchen Branntwein ertheilt worden .

Das Herzoglich ſachſen -coburg -gothaiſche Uebergangsſteueramt zu Lichtenfels iſt aufgehoben

worden .

In Elſaß- Lothringen.

Dem NebenzollamtI. zu Masmünſter im Bezirk des Hauptzollamts zu Münſter iſt die Befugniſ

znr Erledigung von Begleitſcheinen I über die für die Fabrikanten Gebrüder Vogt zu Niederbruck – aud)

unter Eiſenbahnwagenverſchluß - eingehenden Metalle uns Metallwaaren beigelegt worden .

3 . Koni u la t :Weien.

P'em zum Konſul der Vereinigten Staaten von Amerika in Sonneberg (Herzogthum Sachſen -Meiningen )

ernannten Herrn Edward C . Weilep iſt das Ereqnatur Namens des Reichs ertheilt worden .



- -12

4 . Heimath -Weſen.

Zuſammenſtellung

über die

Geſchäfte des Bundesamts für das Heimathweſen während des Geſchäftsjahres vom

1886 bis dahin 1887.

A . Landesjachen .

1 . Dezember

Es hatten in I. Inſtanz

Zurüdges
In der Berufungsinſtanz wurde

Un

nommen
erledigt

iſt Beweis : das das
blieben

das i die

Gr:
am

J. Erdie Beauf I. Er: Berufung | Schluſſe

kenntnißrufung nahme be: kenntniß fenntniß
1 . zurüd : 1 des

chloſſen
abgeäntheilweiſe

beſtätigt beſtätigt Geſchäfte
dert

jabres

in in

Sachen Saden Sachen Sachen Sachen Sachen Sachen

entſchieden

in in in

Caden
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.
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I. Breußiſche Behörden :

Berlin . . .

Potsdam . . .

Frankfurt a . D . .

Rönigsberg .

Gumbinnen .

Danzig . . .

Marienwerder
Stettin . .

Շtraliiinnn .

Cöslin . .

Breslau .

Liegniß . .

Oppeln . .

Magdeburg
Merſeburg . .

Erfurt

Hannover . .

Hildesheim .

Lüneburg . .

Stade

Aurich . .

Wiesbaden

Caſſel . .

Münſter .

Arnsberg .

.Weſtfäliſche Deputation

Rheiniſche Deputation .

Poſenſche Deputation :

Brombergſche Deputation

Schleswig - Holſteiniſche
Deputation . . . .

Seite . . .
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Landesfachen .

iſtEs hatten in I. Inſtanz

. : entſchieden

In der Berufungsinſtanz wurde
Zurüdger

nommen
Beweis. 1 das das das die

auf:
11. Er- I I. ErI. Er. 1 1. Ers ! 1. Er | BerufunaBerufung

die Be- nahme be, fenntniß
fenntniß fenntniß

theilweijei abgeän:
zurüd .

rufung ſchloſſen beſtätigt ! beſtätigt dert gewieſen

in in in

Sachen Sachen Sachen Sachen | Sachen Sachen

Un:

erledigt

blieben

am

Schluſje

des

Geſchäfts .

Jabres

in

Sachen Sachen

Uebertrag . . . | 415 7 | 71 . 158 i 3 | 134 13

II. Großherzoglich Cheſſiſcher

Provinzialausſchuß Star
fenburg · :

Großherzoglich heſſiſcher

Bücher

-
-

-
-

-
--

-

Oberheſſen .

Großherzoglich heſſiſcher

Provinzialausſchuß

Rheinheſſen .

-
-

-
-

-
--

-III. Großherzoglich olden

burgiſche Kommiſſion .

Großherzoglich olden

burgiſche Regierung

zu Eutin . . . .

IV . Herzoglich braunſchwei

giſche Deputation .

V . Herzoglich anhaltiſche
Deputation . . . .

-
-
-

VI. Fürſtlich ſchwarzburg

rudolſtädtiſche Depu

tation . . . . . .

-
-
-
-

t..429 3 135 14
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B . Jnterterritoriale Sachen .

UnZurücger

nommen

dieEs hatten in I. Inſtanz

In der Berufungsinſtanz wurde

erledigt

blieben
Beweis : 1 das das i das

am

auf 1. Er: I. Ers1 1. Er Berufung Schluſſe

nahmebes fenntniß
fenntniß fenntniß

zurüd. I des
theilweiſe abgeän :

ichloſſen beſtätigt
beſtätigt dert

Geſchäfts :gewieſen
jahres

entſchieden
die Be

rufung

in inin

Sachen Sachen Sachen Sachen Sachen Sachen Sachen Sachen

-
-
-

-
-

--
-
-

-
-

Königlich preußiſche Behörden

Königlich ſächſiſche Behörden

Königlich württembergiſche Be

hörden . . . . . . .

Großherzoglich badiſche Be
hörden . . . . . . .

Großherzoglich heſſiſche Be
hörden . . . . . . .

Großherzoglich oldenburgiſche
Behörden . . . . . .

Großherzoglich ſachſen -wei

mariſche Behörden . . .

Großherzoglich medlenburg

ſchwerinſche Behörden . .

Großherzoglich mecklenburg

ſtrelißſche Behörden . . .

Herzoglich ſachſen -meinin =

genſche Behörden . . .

Herzoglich ſachſen - altenbur

giſche Behörden . . . .

Herzoglich anhaltiſche Behörden

Bremiſche Behörden . . .

Hamburgiſche Behörden . . .

I
I
I
I
I

I I
I
I
I
I

I
I
I
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5 . Polizei-Wefe n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath Datum

des

-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.
des Ausgewieſenen .

Ausweiſungs

beſchluſſes

6 .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

1. a ) Jatob Wrana,la ) 42 , b ) 48 Jahre, beide geboren zuloans om

Zigeuner,
her

| Polanka ,Bezirk Troppau, Deſterreichiſch -| |
ich Röniglich preußiſcher Re 17. Dezember

Landſtreichen , Dieb . Kon
zu v . I .

b ) und deſſen Ehefrau Schleſien ,

17 ſtahl und . Mider. gierungspräſident

Barbara , geborene
ſtand gegen die oppern ,

Metkaz, Staatsgewalt,

2 . Anna Juna , geborene geboren am 26. Juli 1857 zu Camnis ,Landſtreichen, Königlich preußiſder Re: 22. Dezember

bader, Bezirk Tetſchen -Leipa , Böhmen , orts : gierungspräſident 31 v. I. .
angehörig ebendaſelbſt. Liegnig ,

3. Jan Hubert Rütten , geboren am 27 .Mai 1852 zu Roermond, desgleichen , Königlich preußiſche Re- 5. Januar

| Zimmergeſelle, Niederlande, ortsangehörig ebendaſelbſt, gierung zu Düſſeldorf, D. J.

4 . Thomas Hazuka , geboren 1858 zu Wien, Deſterreich, orts, Landſtreichen und Stadtmagiſtrat Paſſau, 17. Dezember

Meßger, angehörig zu Vitejic, Bezirk Prachatiß. Betteln , Bayern,
Böhinen ,

5 . Ferdinand Hajet, geboren am 28 . Auguſt 1856 zu Drojau, Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be- 19. Dezember

Drechsler, Bezirk Alattau , Böhmen, ortsangehörigl zirksamtErding,Bayern , v. J.
ebendaſelbſt,

6 . Leopold Simunet geboren im Juni oder Juli 1858 zu Betteln im wieder: Königlich ſächſiſche Kreis- 8 . November

(Schimonet, Si. Steyer, Ober-Deſterreich, ortsangehörig holten Rüdfall, hauptmannſchaft Zwiđau,l v. J.

monet) , Färber und zu Münchengräß, Böhmen ,
Malergehilfe,

-7 . Matthias ' Vopalez- geboren am 17. Februar 1851 zu Klein Diebſtahl, Land: Königlich jächſiſche Kreis - 15 . Dezember
ty ( W opalezły ) , Bor, Bezirt Strakoniß, Böhmen , orts . ſtreichen und Betteln , hauptmannſchaft

Schuhmacher und angehörig ebendaſelbſt, Baußen ,

bandarbeiter ,

8 . KarlWaldemar Ger- geboren am 8 . März 1858 zu Kopen . Betteln im wieder: Chef der Polizei in Ham . 9. Dezember

be'r, Bädergeſelle, hagen , Dänemark, wohnhaft zulebt in holten Rüdfall, ver: burg, v . I .

Hamburg, botswidrige Rückebr,!

9 . Leo David , Buch: 59 Jahre, geboren zu Straßburg, Elſaß, Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirkspräſi: 31. Dezember
druder , franzöſiſcher Staatsangehöriger, | Betteln , . dent zu Straßburg, v . .

10. Friedrich plüß geboren am 27. November 1845 zu Hausfriedensbruch, Raiſerlicher Bezirkšpraſi: 19. Auguſt

Niederwyl, Kanton Aargau, Schweiz, Landſtreichen , Betteln dent zu Colmar, v . J .

ortsangehörig ebendaſelbſt, | und Entwendung von

Genußmitteln ,

11. Heinrich Scheibli, geboren ain 9 . Januar 1859 zu Nieder- Landſtreichen und derſelbe, 13 . Dezember

Schloſſer, wenningen , Kanton Zürich , Schweiz, Betteln , | v . I .

ortsangehörig ebendaſelbſt,
12. Ferdinand Keller, geboren am 17 Mai 1863 zu Marthalm , desgleichen, Kaiſerlicher Bezirkspräſi. 7 . Januar

Arbeiter , | Schweiz, | dent zu Meß ,

13. Albert Springer, geboren am 6 . Januar 1866 zu Waſſer: desgleichen , derſelbe, desgleichen .
Arbeiter, billig, Luremburg,

14. Johann Nikolaus geboren am 11. Därz 1854 zu Viville- Landſtreichen , derſelbe, desgleichen .
Jambon , Winzer, ſur- le - Cotes, Departement Meuſe,

15 . Johann Baptiſt Cha - geboren am 16 . April 1866 zu Sarcey Landſtreichen und derſelbe, 10 . Januar

nel, Tagelöhner, 1 bei Lyon , Departement Rhône, Franks Betteln ,

reich,

Weber,

Frankreich

Carl Geyınanns Verlag, Berlin . - Gedru ft bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

Reidsamt des Innern.

Zu beziehen durch alle Poflanftalten und Buchhandlungen . – Pränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Marf.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 27. Januar 1888. N 4 .

!Juhalt : 1. Militär -Welen : Xuinabmebedingungen für das

Potsdamſche große Militär: Waiſenhaus : Seite 17

2. Ronſulat-Weſen : Beſtellung eines Konſular-Agenten ; ---

Entlanung . . . . . . . . . . . . 18

3 . Marine und Schiffahrt : bänderungen des Tarifs der

an der Sulina - Mündung zu erhebenden Schiffabrt:

Abgaben . . . . . . . . . . . . .
. 19

4 . Polizei-Weſen : Qusweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . . 21

1. M ilitä r -Weje n.

Bedingungen,

unter welchen dic Wohlthaten des Potsdamſchen großen Militär-Waiſenhauſes im allgemeinen

verliehen werden .

Die Wohlthaten, welche die obige Stiftung bedürftigen , elternloſen und vaterloſen Sol

datenwaiſen , die während des aktiven Militärdienſtes des Vaters bei preußiſchen oder unter preußiſcher

Militärverwaltung ſtehenden Truppentheilen ehelich geboren ſind, oder deren Vater als Soldat bei

dieſen Truppentheilen geſtorben iſt, gewährt, beſtehen :

A . in der Aufnahme in eine Erziehungsanſtalt,

B . in der Bewilligung eines Pflegegeldes .

A . Aufnahme.

1. Kinder im Alter vom zurückgelegten 6 . bis zum 12. Lebensjahre fönnen , wenn

jie ganz gefund ſind, im Militär-finaben -Waiſenhauſe zu Potódam , in Militär-Mädden -Waiſenhauſe 311

Preßſch, – Kinder katholiſcher Nonfeſſion in der katholiſchen Erziehungsanſtalt „ vaus Nazareth in

Þörter – untergebracht werden , ſoweit der Raum und die Mittel es geſtatten .

2 . Die Knaben finden zu Oſtern und 311 Michaelis , die Mädchen nur zil Oſtern

jeden Jahres Auſnahme.

3. Die Kinder, deren Aufnahme genehmigt worden iſt, werden zimächſt in die Awärterliſte

eingetragen . Die Auswahl der zii dem nächſten Termine Pufzunehmenden aus der Zahl der als be
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rechtigt und berückſichtigungswerth zu dieſer Wohlthat auſgezeichneten Kinder erfolgt nach Maßgabe der

militäriſchen Verdienſtlichkeit der Väter und der Bedürftigkeit der Familien , unter Berückſichtigung des

Alters der Kinder und thunlicher Beachtung der Zeit ihrer Aufzeichnung.

4. Soldatenwaiſen , für welche das geſeßliche Waiſengeld aus Staats - oder Reichsfonds zahlbar

iſt, finden nur unter der Bedingung Aufnahme, daß der Betrag dieſes Waiſengeldes für die Dauer des

Aufenthalts in der Anſtalt von dem auf den Monat der Aufnahme folgenden Monate (in der Regel

1 . Mai oder 1. November) ab als Erziehungsbeitrag an die Haupt-Militär-Waiſenhaus-Raſſe in Berlin

abgeführt wird.

5 . Wenn ſolche Kinder Aufnahme finden , für welche Erziehungsgelder aus dem Reichs- Juvaliden

oder Kaiſerlichen Dispoſitionsfonds gezahlt werden , ſo hört dieſe Zahlung an die Mütter bezw . Vor

münder zc. ebenfalls mit dem Monat der Aufnahme auf und erfolgt von da ab an die Haupt-Militär

Waiſenhaus-Kaſje.

B . Pflegegeld.

1. Das Pflegegeld wird auf jedes dazu angemeldete Kind – wenn die Etatsmittel is ge

ſtatten - von dem Monate ab bewilligt, in welchem das mit den nöthigen Beweisſtücken eingegangene

Geſuch als berückſichtigungswerth anerkannt iſt und bis zum vollendeten 14. Lebensjahre der Kinder oder

bis zu ihrer etwaigen Aufnahme in eine Erziehungsanſtalt gezahlt.

2. Das Pflegegeld erfolgt in beſtimmten Säßen mit Kücfſicht darauf, ob die Kinder elternlos

oder vaterlos ſind, als ein Beitrag zu den laufenden fioften für die Ernährung und Bekleidung

der Kinder und daher niemals für eine rückliegende Zeit.

3. Sobald für die Kinder das geſeßliche Waiſengeld oder ein anderweites Erziehungsgeld aus

Staats - oder Reichsfonds bewilligt wird , hört die Zahlung des etwa bereits angewieſenen Pflegegeldes

für Rechnung des Militär-Waiſenhauſes von dem Monate der Zahlbarkeit jenes Erziehungsgeldes ab auf.

Mit der Entlaſſung der Waiſen aus den Anſtalten oder mit dem zurückgelegten 14 . Lebensjahre

der Kinder hört die Fürſorge des Waiſenhauſes für dieſelben auf und fällt wieder den Angehörigen oder

der geſeßlich dazu verpflichteten Gemeinde allein zu .

Anmerkung. Die Anträge auf Unterbringung der Militärwaiſen in den Erziehungs-Anſtalten ,

oder auf Bewilligung eines Pflegegeldes ſind an das Direktorium des Potsdamſchen großen

Militär -Waiſenhauſes in Berlin zu richten und dazu in der Regel folgende Schriftſtücke bei

zubringen :

1. die Militärpapiere des Vaters , aus welchen hervorgehen muß, wann, wie lange und

bei welchen Truppentheilen des ſtehenden Heeres derſelbe gedient hat, ob derſelbe Feldzüge mitgemacht

und ſich dabei ausgezeichnet hat bezw . verwundet iſt, oder ob derſelbe als Invalide anerkannt worden iſt;

2 . die Sterbeurkunde des Vaters , und wenn auch die Mutter todt iſt, die Sterbeurkunde

der Mutter;

3 . die Geburtsſcheine der betreffenden Kinder unter 14 Jahren ;

4 . ein amtliches Dürftigkeitsatteſt und, wenn für Kinder verſtorbener Kriegsinvaliden ,

Gendarmeni, Wallmeiſter, Zeugfeldwebel 2 . oder für ſolche Soldatenwaiſen , deren Väter

als verſorgungsberechtigte Militärs eine Anſtellung im Civildienſte gefunden hatten , ein

Pflegegeld nachgeſucht wird ;

5 . ein amtlicher Ausweis , daß für die Kinder noch kein fortlaufendes Erziehungsgeld , bezw .

geſeßliches Waiſengeld aus Staats - oder Reichsfonds gezahlt wird, die Bewilligung eines ſolchen aud)

nicht in Ausſicht ſteht.

2 . Konſulat:Weien.

Der Kaiſerliche Kionjul in Tuinis hat den Kaufmann Giacomo Lumbrojo in Suja zum Nonſular

Agenten beſtellt.

Dem bisherigen Kaiſerlichen Konſul Leſueur in Rochefort iſt die nachgeſuchte Entlaſſung aus dem

Reichsdienſte ertheilt worden .
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3 . M a r ine und Schiff a h r t.

Die Europäiſche Donau -kommiſſion hat in ihren Sißungen vom 14 . und 17. November v . J.

eine weitere,* ) vom 1 . Januar d. J . ab in Kraft tretende Ermäßigung der von ihr erhobenen Schiffahrts

Abgaben um 200 für die aus dem Hafen von Sulina in See gehenden Schiffe , Flöße und Holztriften

beſchloſſen .

Demzufolge haben die Artifel 1, 7, 8 , 10 , 11 und 12 des Tarifs der an der Sulina-Mündung

zu erhebenden Schiffahrts -Abgaben , vom 31. Dezember 1880 – Central-BI. f. 8 . Deutſche Reich 1881,

S . 148 --- die nachſtehende abgeänderte Faſſung erhalten :

Artikel 1. Jedes Segel- oder Dampfſchiff und jedes Fahrzeug ohne Ausnahme von wenigſtens

zweihundert Tonnen Raumgehalt, welches den Hafen von Sulina verläßt, um in See zu gehen , und

deſjen Ladung nach ſeinen Konnoſſementen oder ſeinem Manifeſte den dritten Theil ſeines Raumgehalts

überſteigt, hat für jede Meßtonne und von ſeinem Geſammt- Tonnengehalt eine feſte Schiffahrts -Abgabe

zu entrichten , deren Betrag in Franken und Centimen durch die folgende Tabelle feſtgeſeßt iſt:

Die Abgabe beträgt für Schiffe, welche

ihre Ladung eingenommen haben

Abgabepflichtiger Tonnengehalt. im Hafen von

Sulina, ohne weiter

ſtromaufwärts ge

gangen 311 ſein

in einem

andern Wafen des

Stromes

.

.

·
·

.
. ·

.

Von 201 bis 250 Tonnen

= 251 - 300

= 301 - 400

401 - 500

= 501 - 600 =

= 601 - 700

= 701 - 800

über 800

Fr. 0 . 74 C .

= 0 . 93 -

= 1 .

= 1 . 19 =

= 1. 22 .

= 1 . 25 -

= 1 . 28

= 1. 32 -

Fr. 1. 16 C .

= 1 . 40 -

- 1 . 60 -

= 1 . 72 =

- 1 . 84 -

= 1. 88 =

1. 92 -

1 . 96 -

. . .

.

. .

.
.

·
·

·

Artikel 7. Schiffe, welche auf der Rhede von Suilina vor Anker liegen bleiben, um daſelbſt, ohne

in den Hafen einzulaufen, ihre Ladung ganz oder theilweiſe vermittelſt der Lichterfahrzeuge einzunehmen

oder zu löſchen , ſind den in den obigen Artifeln 1, 2 , 3 oder 5 beſtimmten Abgaben nicht unterworfen .

Redes dieſer Schiffe hat eine für alle gleichmäßige Abgabe von achtzig Franken als Beitrag zu den Koſten

der auch ihnen zu ſtatten kommenden Einrichtungen zu entrichten .
Diejenigen Schiffe der bezeichneten Art, welche in den Hafen einlaufen , ohne daſelbſt irgend ein

bandelsgeſchäft z11 betreiben , wegen deſſen ſie der in den gedachten Artikeln 1 , 2 , 3 oder 5 beſtimmten
abgabe unterliegen würden, haben außer der in dem erſten Obſaß vorgeſchriebenen Abgabe von

achtzig Franken eine weitere Sibgabe von ſechzehn Centimen für jede Tonne als Leuchtthurm - und

Lootſen -Abgabe zu bezahlen . Dieſe Abgabe wird nur einmal bei dem Auslaufen aus dem Hafen erhoben .

Die von Schiffen , welche nur die in dem gegenwärtigen Artikel beſtiminten Abgaben entrichtet

haben , zum Transport ihrer Ladungen durch die Mündung gecharterten Lichterfahrzeuge, haben für jede

mit vollſtändiger oder theilweiſer Ladung bewerkſtelligte Fahrt durch die Mündung eine feſte Abgabe von

achtzig Centimen für jede Tonne ihres Gejammt-Raumgehalts zil zahlen .
Lichterfahrzeuge, welche zuim Ausladen von Ballaſt dienen , jind von jeder Abgabe frei.

die Mindi
trahr

zeuge

, Harem entrid
en

*, Vergl. Central-Blatt 1885 9 . 110 .
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Die durch den gegenwärtigen Artikel den Seeſchiffen und Lichterfahrzeugen auferlegte Abgabe von

ſechzehn und bezw . achtzig Centimen für jede Tonne wird bei Dampfſchiffen nach dem Netto -Raumgehalt

gemäß Artikel 4 berechnet.

Artikel 8 . Alle Flöße oder Holztriften , welche den Hafen von Sulina verlaſſen, um in See zu

gehen , haben eine feſte Schiffahrts -Abgabe zu entrichten, deren Betrag nach Franken und Centimen in

folgender Tabelle feſtgeſeßt wird:

Abgaben von Flößen und Holztriften bei einem Tiefgange von

mehr als
. . . IR

Flöße oder Holztriſten in einer Breite |

oder
darunter

10 bis 11 11 bis 12 12 bis 13 13 bis 14 14 bis 15 15 bis 16

Fuß Fuß FUB Fuß į Juß

fr. 1 Fr. | Fr. Fr. Fr. Fr.

Fuß

Fr.

80 200

240

240 320

280

von weniger als 10 Fuß . . . .

von 40 bis 49 Fuß . . . . .

von 50 bis 59 Fuß . . . . .

von 60 bis 69 Fuß . . . . .

von 70 Fuß und darüber . . . .

160

240

120

160

240

320

400

160

200

240

320

100

360

400280

280

320

360

400

440

320 |

320

360

400

320 440

400 400 ! 480

jeden Fulbi beide der Stämerece bez
ubgabenberge omet und die Seelestä

mme, mende sum weld

Flöße und Holztriften , deren Tiefgang mehr als 16 Fuß beträgt, entrichten außer der in der

lebien Spalte der vorſtehenden Tabelle bezeichneten Abgabe eine Zuſaßabgabe von vierzig Franken für

jeden Fuß oder Bruchtheil eines Fußes, um welchen ihr Tiefgang ſechzehn Fuß überſteigt.

Die Dicke der Stämme, welche den Kiel bilden , wird bei der Meſſung des Tiefganges mit

gerechnet, und als Breite , welche der Abgabenberechnung zu Grunde zu legen iſt, wird die größte Breite

des Floſſes oder der Holztrift angenommen . Dieſe Dimenſionen werden nach engliſchen Fußen gemeſſen .

Artikel 10 . Schiffe und Fahrzeuge, welche in den Hafen von Sulina einlaufen , und mit weniger

als einem Drittel ihrer Ladung wieder auslaufen , bleiben von den in den obigen Artikeln 1, 2 und 5 feſt

geſepten Abgaben frei ; überſteigt jedoch ihr Raumgehalt zweihundert Tonnen, ſo entrichten ſie beim 919

gang eine Abgabe von ſechzehn Centimen für jede Tonne als Leuchtfeuer - und Lootſen -Gebühr.

Dieſelbe Abgabe haben diejenigen Seeſchiffe zu entrichten , welche ausnahmsweiſe Lichterdienſte

verrichten , und zwar außer der im dritten Alinea des obigen Artikels 7 vorgeſchriebenen Abgabe von

achtzig Centimen für jede Tonne.

Seeſchiffe oder Lichterfahrzeuge, welche im Hafen von Sulina Schuß gegen Unwetter ſuchen , ſowic

ſolche, welche in Folge irgend eines Unfalls ſich in den Hafen zu flüchten genöthigt und ihre Seereiſc

fortzuſeßen verhindert werden , ſind von jeder Abgabe frei, vorausgeſeßt, daß ſie vor Ablauf eines Jahres

ſeit ihrer Einfahrt wieder in See gehen , ohne inzwiſchen Handelsgeſchäfte zu betreiben .

Artikel 11. Segel- und Dampfſchiffe und alle Fahrzeuge ohne Ausnahme, welche nach ihren

Sonnoſſementen oder dem Manifeſt mit einer Ladung von mehr als einem Drittel ihres Raumgehalis

aus See in den Hafen von Sulina einlauſen , daſelbſt aber nur einen Theil ihrer Ladung löſchen und

mit dem Reſt wieder in See gehen , um , ohne ſtromaufwärts zu fahren , einen anderen Hafen zu beſuchen ,

haben die nachſtehend feſtgeſeßten Schiffahrts -Abgaben zu entrichten , und zwar :

Wenn das Schiff den Hafen von Sulina mit Waaren verläßt, welche an Menge den dritten

Theil der beim Einlaufen an Bord beſindlich geweſenen nicht überſteigen, ſo hat es drei Viertel der in

Art. 1 und bezw . 2 des gegenwärtigen Tarifs feſtgeſeßten Abgabe zu entrichten .

Wenn es den gedachten Hafen mit Waaren verläßt, welche an Menge zwar den dritten Theil ---

nicht aber zwei Drittheile – der beim Einlaufen an Bord befindlich geweſenen überſteigen , ſo hat es die

Hälfte der in den gedachten Artifeln 1 und bezw . 2 feſtgeſeßten Abgabe zu entrichten .

Endlich wenn es den gedachten Hafen mit Waaren verläßt, welche an Menge zwei Drittheile

der beim Einlaufen an Bord befindlich geweſenen überſteigen , ſo hat es ein Viertel der durch die nämlichen
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Artikel 1 und beziv . 2 feſtgeſeßten Abgabe zu entrichten ; jedoch darf dieſe Abgabe nicht weniger als ſechzehn

Centimen für jede Tonne des geſammten abgabenpflichtigen Raumgehalts betragen .

In den drei vorſtehend bezeichneten Fällen wird die durch gegenwärtigen Artikel feſtgeſeßte Ab

gabe nur einmal für die Einfahrt in den Strom erhoben . Nach deren Entrichtung iſt das Schiff von

jeder anderen Abgabe für die Wiederausfahrt frei.

Die Beſtimmungen des gegenwärtigen Artikels finden keine Anwendung auf diejenigen Schiffe,

welche bei Löſchung eines Theils ihrer Ladung zu Sulina zugleich Waaren in dieſem Hafen einnehmen .

Dieſe Schiffe unterliegen hinſichtlich der Entrichtung ſowohl der Eingangs- wie der Ausgangs-Abgaben

lediglich den in den Artikeln 1, 2 oder 3 und bezw . 5 des gegenwärtigen Tarifs enthaltenen Vorſchriften .

Artikel 12 . Die in den vorhergehenden Artikeln feſtgeſeßten Abgaben umfaſſen :

die Gebühr zur Deckung der Koſten der von der Europäiſchen Donau -Kommiſſion veranſtalteten

Arbeiten und ſonſtigen Strom -Verbeſſerungen ;

Die beſtehenden Gebühren zur Unterhaltung der zum Beleuchtungsſyſtem der Donaumündungen

gehörigen Leuchtfeuer ;

die Gebühren zur Deckung der Koſten des Lootſendienſtes ſowohl in der Durchfahrt von Sulina,

als auch auf dem Fluſje zwiſchen Sulina und Braïla, ſowie die der ſonſtigen zur Erleichterung der

Schiffahrt dienenden Anſtalten .

Abgeſehen von dieſen Abgaben ſind die Schiffe keinerlei Auflagen oder Gebühren unterworfen .

Schiffahrtsgeſellſchaften , welche in Gemäßheit der im Artikel 3 feſtgeſekten Bedingungen einen

regelmäßigen Dienſt unterhalten und von der ihnen zuſtehenden Befugniß , für ihre Schiffe ihre eigenen

Lootſen zu verwenden , Gebrauch machen , erhalten für die flußaufwärts gehenden Fahrzeuge eine Er

mäßigung von 20 Prozent auf die erhobenen Schiffahrts -Abgaben . Dieſe Ermäßigung wird bei Regelung

der monatlichen Abſchlüſſe berechnet.

4 . Polizei Weſe n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete .

Name und Stand Alter und Heimath1-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſſes.
des Ausgewiejenen .

5 .

a . Auf Grund des §. 39 des Strafgeſezbuchs :

1. Ludwig Czelujniak, geboren am 25 . Auguſt 1859 zu Wy- vollendeter und ver- Königlich preußiſcher Re 13. Januar

Drechsler , goda bei Krakau , Galizien , ortsange. ſuchter Diebſtahl im gierungspräſident zu . I .

börig zu Krakau , wiederholten Rüdfall Marienwerder,
(4 Jahre Zuchthaus

laut Erkenntniß vom

16 . Januar 1884),

2. Leontius Andreas 21 Jahre, geboren und ortsangehörig Verbrechen und Ver. Königlich bayeriſches Be: 2. Dezember

Kreß, Schloſſer-' zu Sulz, Gemeinde Künten , Kanton gehen des Diebſtahls zirksamt Bamberg II, v . I .

geſelle, Aargau , Schweiz, ( 1 Jahr 1 Woche

Zuchthaus laut Er:

kenntniß vom 4 . De

zember 1886 ) ,

3 . Mads Chriſtenſen , geboren am 11. Auguſt 1856 zu loewilt. Diebſtahl im wieder- Chef der Polizei in Ham . 6 . Januar

Malergebülfe, Jütland, ortsangehörig ebendaſelbſt, holten Rüdfall (1 /2 burg, | . .

wohnhaft zulebt in Altona, Preußen , Jahre Zuchthaus laut
Erkenntniß vom

6 . Juli 1886 ),
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Name und Stand Alter und Heimath

1-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs

beſchluſjes .
der

des Ausgewieſenen .

3.

b . Auf Grund des $ . 362 des Strafgeleßbuds:

4 . Adolf Emil Georg geboren am 11. Juni 1866 zu Rauen 'Bettelit in wieder Königlicher Polizeipräſi: 12 . Dezember
Sdhidhmeyer Titein bei Wien , Deſterreid ), ortsange holten Rückfall, dent 311 Berlin , v . I.

(Schnicbmever ) börig zu Wien ,

von Steindiba dy

Kellner,

5 . Jujef Werner , geboren am 8 . März 1866 zu Nieder: Pandſtreichen , Königlich preußiſcher Ne: 11. Januar
Schuhmacher und Ar- Rzebirze, Bezirk Leitmeriß , Böhmen , gierungspräſident zu d. I.
beiter , ortfangehörig ebendaſelbſt, Potsdam ,

0 Theodor Thum , geboren am 7. Februar 1861 zu Reichen - Landſtreichen und derſelbe, desgleichen .
Arbeiter, | berg. Böhmen , ortsangehörig ebenda: Betteln ,

jelbſt,

7. Bernhard Pilz, geboren am 1. Dezember 1857 zu Röch : Betteln im wicder- Königlich preußiſcher Re- 20 . Dezember
Į Färber und Arbeiter, liß , Bezirk Reichenberg, Böhinen , orts , bolten Rückfall,

angehörig zu Proſchwiß , Bezirk Gab: Frankfurt a D .,
lenz, ebendaſelbſt,

8 . Johann Sopart (al. geboren am 4 . Juni 1857 z11 Madom , desgleichen , Königlich preußiſdier Re: 13 . Januar
Stephani Vupido Romitat Trencſir , Ungarn , ertsange gierungspräſident 311 .
(richtig Tupio ), yörig ebendaſelbſt, | Breslau,

| Arbeiter,

9. Emil Braun , geboren am 25 . Juli 1869 zu Nieder- Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re 10 . Januar
Cigarrenmacher in Rochlitz , Bezirk Starfenbad), Böhmen, Bettelui, gierungspräſident 30 d. J.

: Bäder, ortsangehörig zu Rochliß, ebendajelbſt. Hildesheim ,

10 . Salomon Rulbuni, 23 Jabre , geboren 311 Plock , Kreis Landſtreidien , Bettelı , Großherzoglich badiſcher 26. Dezember

¡ Ubrmadier, Petersburg, Ruſland, wohnhaft zuleßt Nichtbeſchaffung | Landeskommiſjär 311 v . J.
in Stuttgart, eines Unterkommens, Mannheim ,

U . Vincenz veidler, 15 Jahre, geboren und ortsangehörig Landſtreichen , Bettelii, derjelbe, 11. Januar

Meßger, 311 Schindelwald , Bezirk Graslig , Angabe eines falſchen

Böhmen , Namens, und Ge

brauch eines gefälſch
ten Zeugniſſes,

12. Hermann Polensky , 32 Jahre , ortsangehörig zu Krenowic, Betteln iin " wieder: Fürſtlich ſchwarzburgiſches 12. Dezember

Töpfergeſelle, | Bezirk ledec, Böhmen , holten Rücfall und Miniſterium zu Rudol- v . J .
Beleidigung, i ſtadt,

13. Eduard suning, geboren am 18. Dezember 1856 zu Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 14 . Januar
Schneider , " Metelon , Sdweiz, | Bettelii, dent zu Meß ,

1 Karl Trucco , Berg geboren 1841 zu Fraſinetto, Bezirk Betteln im wieder- derſelbe, Januar

arbeiter, Ivrea-Evrina, Italien , bolten Rüdfall,

ว
ว
ว
ว

Carl Heymanns Verlag, Berlin . – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin.
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1 . Allgemeine Verwaltung 8 -Sachen .

Beka n n tn ng,

betreffend die Herausgabe des Handbuchs für das Deutſche Reich auf das Jahr 1888.

Von dem Reichsamt des Innern wird für das Jahr 1888 eine neue Ausgabe des Handbuchs für das

Deutſche Reich veranſtaltet. Das Werk erſcheint im Laufe des Monats März d . J. im Verlage der Buch

handlung „ Carl Heymanns Verlag" zu Berlin und wird den Reichs - und Staatsbehörden bei direkter

Beſtellung zum Preiſe von 4 Me für ein Eremplar geliefert. Im Buchhandel iſt es zum Preiſe von 5 M .

für ein Eremplar zu beziehen .

Berlin , den 1. Februar 1888. Der Staatsſekretär des Innern .

In Vertretung : Eck.

2 . Konſulat-Weje n .

Der Kaiſerliche Konſul H . C . Ferro in La Valette (Malta ) iſt geſtorben .

Dem Verweſer des Kaiſerlichen Konſulats zu Jaſſy , Dragoman Bojinca , iſt auf Grund des $ . 1 des

Gejeßes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für den Amts

bezirk des gedachten Konſulats und die Dauer ſeiner Amtsführung die allgemeine Ermächtigung ertheilt

worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und unter deutſchem Schuß lebenden

Schweizern vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .
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3 , Finanz-Weje n.

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen ( einſchließlich der kreditirten Beträge )

an Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1 . April 1887 bis zum Schluſſe des Monats Dezember 1887.

Beze i do nung

der

Ausfuhr:
Bleiben

Die Soll

Einnahme beträgt

vom Beginn des

Etatsjahres bis

zum Schluſſe des
obengenannten

Monats

th

Einnahme
in demjelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

! Differenz
zwiſchen den

Spalten 4
1

und 5 ,

+ inebr

– weniger

Vergütungen

Einnahmen.

M .

4 . 5 .

Bolle . . . . .. .. . . . . . . .
Tabađitew

er
' .

210 10 :9 150 171 616

6 374 613 75 551

104 632631 | 114 678 494

30 617 824 53 009

209 937534 ,

6 299 062

- 10 045 863

30 564 815

190 965 575 + 18 971 959

6 706 276 - 407 214

12 127 772 - 22 173633

30 355 082 ! + 209 733

18 832 739

9 939 864 9 831 873 56 963536 21611 177 + 35 352 359

14 2 :44 258

23 798 548

16 156 064

1815 704

259 334

Rübenzuckerſtruier . . . . . . . . . .

Salzſteuer . . . . . .

Branntweinſteuer und Uebergangsabgabe von

Branntwein für die Zeit vor dem 1. DF
tober 1887 . . . . . . . . . . .

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu
ichlag zu derſelben · · · · · · · ·

Nachſteuer für Branntwein . . . . .

Brauſteuer . . . . . . . . . . . .

Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe

Spielkartenſtempel . . . . . . . . .
Wechſelſtempelſteuer . . . . . . .

Stempelſteuer für

a ) Werthpapiere . .

b ) Kauf- und ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte
c ) Looſe zu

Privatlotterien .
Staatslotterien . . . . . . .

Poſt- und Telegraphen -Verwaltung . . .

Reichs-Eiſenbabn :Verwaltung . .

436 501 395 125 069 877

15 896 730 !

1815 704

311431 518

874 855

5 073 891

15 077 761 + 818 969

1610 323 + 205 38 1

278 453 966 + 32 977 552

818 493 + 56 362

4 947 475 126 416
Maa

!
!

!
!

I
l
1
1
1
1

3 721 630

5 356 610

4 048 052

5 927 104 t
l

Il+

326 422

570 494

!
!

334 009

4 652 402

141 925 759

37 377 940

660 476

3 665 803 +

135 044 827 +

* ) 35 059 400 +

326 467

986 599

6 880 932

2319 540

*) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre un 548 021 M . höher.

Anmerkung: Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt- Einnahme abzüglich der Ausfuhrvergütungen und Verwaltungskoſten
beträgt bei den nach bezeichneten Einnahmen bis Ende Dezember 1887 :

Bezeichnung
Sſt- Eimabine vom

Sit-Einnahme in
Beginn des Etatsjabres

bis zum Schluſſe des
| demſelben Zeitraum des

obengenannten Monats
Vorjahres

der

Differenz zwiſchen den

Spalten 2 und 3 ,

+ mehr

- weniger

ille
Einnahmen.

+
+

!

Zölle . . . . . . . . .

Tabadſteuer . . . . . . . . . .

Zuderſteuer . . . . . . .

Salzſteuer

Branntweinſteuer x . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe

Spielkartenſtempel . . . . . . . . . . .

180 941 894

8713 478

14 251629

27 634 736

30 786 987

15 019 925

164 827 781

8 109 896

17 104 690

27 695 330

27 424 932

14 147 406

16 114 113

603 582

2 853 061

60 594

3 362 055

872 519

+
+

+

277 348 649

766 137

259 310 035

713 522

+ 18 038614

+ 52 615
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4 . M a r i ne und Schiffah r t.

Das vierte Heft des ſiebenten Bandes der im Reichsamt des Innern herausgegebenen „ Entſcheidungen
des Ober-Seeamts und der Seeämter des Deutſchen Reichs " iſt im Verlage von L . Friederichſen & Co.

in Hamburg ſoeben erſchienen . Das Heft iſt im Wege des Buchhandels zum Preiſe von 2 ,00 M für

das Eremplar zu beziehen .

Berlin , den 31. Januar 1888.

Der Reichskanzler .

In Vertretung: Ed.

5 . Polizei- Wejen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath-P
a
u
f
e
n
d
e

N
i

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs

beſchluſſes .
des Ausgewieſenen .

2 . 4 6 .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſezbudis :

1. Friedrich Wilhelm geboren am 6 . Januar 1853 zu St. Pe- Betteln im wieder- Königlicher Polizeiprä - 24 . Dezember

| Emil Widberg , tersburg, Rußland, ortsangehörig eben - holten Rückfal , intell. ſident zu Berlin , 0 . J .

Maler u . Uhrmacher, daſelbſt, wobnhaft zuleßt in Berlin , | Ürfundenfälſchung

und Führung eines

falſchen Namens,

2 . Franz Roditet, geboren am 23. Juli 1837 zu Kloeſterle, Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 16 . Januar

Beber und Arbeiter, " Bezirk Senftenberg, Böhmen , orts gierungspräſident zu d. .

angehörig ebendaſelbſt, Breslau,

3 . Franz Koval (Ro- geboren am 6 . Auguſt 1866 zu Brauns: Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re: 22. Dezember

wal), Schneiderge- "berg, Bezirk Miſtek, Mähren , ortsan. Betteln , gierungspräſident zu v . I .

ſelle, gehörig ebendaſelbſt, Oppeln ,

4 . Otto Kittel, ohne 13 Jahre, geboren und ortsangehörig zu Landſtreichen und derſelbe, 28. Dezember
Stand, | Jaegerndorf, Deſterreich -Schleſien , Betteln , 0 . I .

5 . Rudolf Rotter, ohne desgleichen , desgleichen, derſelbe, desgleichen .
i Stand,

6 . Simon Rabn, (fälſch- 38 Jahre alt, geboren zu Ponneweich, Landſtreichen , Königlich preußiſche Re- 6 . Juni
lich Cheim Hiller Gouvernement Rowno, Rußland, gierung zu Bromberg, | v . J .

Markus Beers

mann),Sduhmacher,

7 . Anna Debus, unver- geboren am 29. Januar 1867 zu Lauen - gewerbsmißige Un: Königlich preußiſcher Re. 12 . Januar
I ebelichte Schneiderin , ſtein , Königreich Sachſen , ortsange zudt, gierungspräſident zu d . J .

hörig zu Eger , Böhmen , wobnhaft zu Merſeburg,

leßt in Halle a . Saale, Preußen ,

8 . Wilbelm Wagner, geboren am 27. Juli 1854 zu Luxem - Vornahme unzüchtiger Königlich preußiſche Re- 19. Januar
Coneider, | burg, ortsangehörig ebendaſelbſt ,wohn - Handlungen mit ) gierung zu Düſſeldorf, 1 d . J .

haft zuleßt in Neuhofen , Rheinpfalz, einer Perſon unter
14 Jabren in 2

Fäller und Betteln

im wiederholten

Rüdfall,
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Name und Stand Alter und Heimathla
uf

en
de

N
r

.

Grund

Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſunges

beſchluſſes.

der
des Ausgewieſenen .

-

9 . Joſef Stingl, 41 Jahre, geboren und ortsangehörig zu Landſtreichen , Bet. Königlich bayeriſches Be: 11. Januar

Meßger und Brauer, Schüttenhofen , Böhmen , | teln und Gebrauch zirksamt Eggenfelden , D . J .

eines falſchen Zeug

niſjes,

10. Alois Amort, Bäder, geboren am 4 . Mai 1862 zu Schwaz, Landſtreichen , Königlich württenbergiſche 12 . Januar

Tirol, ortsangehörig ebendaſelbſt, Kegierung des Nedar- d. J .

kreijes zu Ludwigsburg ,

11. Mathias Hager, geboren am 14. März 1853 zu Wilden : Landſtreichen und Bet- Großherzoglich badiſcher 21. Dezember

Färber , bag , Gemeinde St. Georgen , Rezirk teln , Landeskommiſjär zu v . J.

Vödlabruc , Ober - Deſterreich , ortsans Konſtanz,

gebörig ebendaſelbſt,

12. Abraham Malin , geboren am 17. September 1853, zu desgleichen, Großherzoglich badiſcher 17 . Januar
Goldarbeiter, Pabroist, Gouvernement Riga, Ruß Landeskommiſjär zu D . I.

land, ortsangehörig ebendaſelbſt, Freiburg,

13. Paul Humbert, geboren am 17. Februar 1855 zu Or- Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 18 . Januar

Handlungsgebülfe, Léans, Frankreich , dent zu Meß,

Carl Heymanns Verlag, Berlir . - Gerrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reid .

für das

Herausgegeben

Reidisamt des Innern.

zu beziehen durch alle Poftauftalten und Buchhandlungen . – Pränumerations- Preið für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 10 . Februar 1888. " N : 6 .

Inhalt : 1. Ronſulat-Weſen : Ernennung - - Seite 27

2. Zod . und Steuer-Weſen : Zellbehandlung von verſchieden

tarifirten Spirituoſen innerbeib deſſelben Theilungslagers ;

-- Tarajäße für die mit Anjprud) auf Zollvergütung aus:

gebenden Cigarretten ; - Veränderungen in dem Štande

oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen . 27

3 . Polizei-Welen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . . 29

4 . Bant- Weſen : Status der deutſchen Notenbanken Ende

Januar 1888 . . . . . . . . . . . . . 30

Verfigerungs-Weſen : Regulativ, betreffend die Wahl der

auf Grund des See-Unfallverſicherungsgeſebes aus den

Verjiderten oder befahrenen Schiffahrtskundigen zu be

rufenden Beijißer zu den Schiedsgerichten . . . . 32

1. Konſulat-Weie n.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Kaufmann Guſtav Govenius zum Vize-.

Ronſul in Luleå (Schweden ) zu ernennen geruht.

2 . 2011: und Steu e r ·Weie n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 26 . Januar D . Js. Folgendes beſchloſſen :

Wenn verſchieden tarifirte Spirituoſen unverzollt auf daſſelbe Theilungslager gebracht

werden , ſo findet auf den geſammten Beſtand des Lagers der höchſte der in Betracht kommen

den Zollfäße Anwendung.

Die Direktivbehörde iſt jedoch ermächtigt, ausnahmsweiſe die Zuſammenlagerung von

verſchieden tarifirten Spirituoſen zu geſtatten , ohne daß dadurch der höhere Zollſaß für den

ganzen Lagerbeſtand begründet wird, jedoch iſt hierbei eine räumliche Trennung der verſchieden

tarifirten Spirituoſen vorzuſchreiben .

Berlin , den 7 . Februar 1888.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage : Aſchenborn.
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Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 26 . v. Mts . beſchloſſen , daß vom 1. März 1888 ab in

den für die Abfertigung von Cigarretten mit Anſpruch auf Zoll- oder Steuervergütung maßgebenden

Tarajäßen (8 5 Ziffer 1 m des Regulativa , betreffend die Gewährung der Zoll- und Steuervergütung

für Taback und Tabacfabrikate, vom 28. Mai 1881, Central-Blatt Seite 191) die aus nachſtehender

Tabelle erſichtlichen Aenderungen einzutreten haben :

Art der Umſchließung.

Bisheriger | Künſtiger

Taraſaß. | Taraſaß .

Prozent. Prozent.

2 . 3 .

. . . . . . . .

Innere Umſchließungen :

Kartons zu 100 Stück oder mehr

mit Wundſtück . . . . . . . . .

ohne Mundſtück .

Kartons zu weniger als 100 Stück

mit Mundſtück . . . . . . . . .

ohne Mundſtück . . . . . . . . .

Papierpackete

mit Mundjtud . . . . . . . . .

ohne Mundjtüd . . . . . . . . .

..

.

..

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Aeußere Umſchließungen :

Kiſten ohne Zinkeinſaß

bei einem Bruttogewicht des Kollo

bis zu 100 Kilogramm . . . . . .

über 100 Kilogramm . . . . . .

Kiſten mit Zinkeinſaß

bei einem Bruttogewicht des Kollo

bis zu 100 Kilogramm . . . . . .

über 100 Kilogramm . . . . . . .

. . . ..

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Berlin , den 7 . Februar 1888 . Der Reichskanzler.

Im Auftrage : Aſchenborn.

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen :

Es iſt ertheilt worden :

dem Steueramt I. zu Neuſtadt i. Weſtpr. im Bezirk des Hauptzollamts zu Danzig die Befugniß

zur Erledigung von Verſendungsſcheinen I über inländiſchen Taback ;

dem Steueramt II. zu Beelen im Bezirk des Hauptſteueramts zu Rheine die Befugniß zur Wieder

anlegung des amtlichen Verſchluſſes bei Verſchlußverlegungen (S . 96 des Vereinszoligeſeßes und S . 27

des Eiſenbahn-Regulativs );

dem Steueramt I. zu Andernach im Bezirk des Hauptſteueramts zu Neuwied die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen l über friſche Schweinemagen, welche für die Fabrik der Firma Finzelbergs

Nachfolger daſelbſt beſtimmt ſind ;
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dem Steueramt l. 311 Friedrichſtadt im Bezirk des Hauptzollamts zu Tönning die Befugniß zur

abfertigung der daſelbſt im Eiſenbahnverkehr mit Begleitzettel eingehenden Wagenladungen zolfreier

Maſſengüter und

den Steueramt I. zu Garß a . Oder im Bezirk des Hanptſteueramts zu Stettin die Befugniß zur

Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen 1 und II über Waaren der Nr. 25 v 1 des Zolltarifs .

Bei dem Steueramt I. zu Wiesbaden im Bezirk des Hauptſteueramts zu Biebrich iſt das

Niederlagerecht auf „ Wein in Flaſchen eingehend" ausgedehnt worden .

Im Herzogthum Sachſen -Meiningen .

Dem Steueramt zu Eisfeld iſt die Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen II bei

gelegt worden .

Die Uebergangsſtelle in veinersdorf iſt aufgehoben worden .

3 . Polizei-Weie n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath-P
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.
des Ausgewieſenen.

Datum

des

Ausweiſunge

beſchluſſes .

6 .5 .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

1 . Heinrich Krauſe , geboren am 24. Januar 1847 zu New - Landſtreichen und Königlich preußiſcher Ne- 23. Dezember

Fiſcher, York, Nordamerika, ortsangehörig eben : Bettelit, gierungspräſident zu v . I .

daſelbſt, Königsberg ,

2. Wilhelm Bod , geboren am 20 . Oktober 1862 zu Bieliß , desgleichen , Königlicy preußiſcher Re- 21. Dezember

Buchdrucker, 1 Deſterreichiſch -Schleſien , ortsangehörig gierungspräſident zu v . J .
ebendaſelbſt | Oppeln ,

3 . Jonas Führer, geboren 1861 zu Krynica , Bezirk Neu - verſuchter Betrug, derſelbe, 6 . Januar

Tagelöhner, Sandec, Galizien , ortsangehörig eben . Landſtreichen und

daſelbſt, Beilegung eines fal

ſchen Namens,

4 . Thomas Kozeluh, geboren am 28 . Februar 1861 zu Bud Betteln unter Dro - Königlich preußiſche Re- 28 . Januar

Årbeiter , weis , Böhmen , ortsangehörig zu Wods hungen , Sachbeſchä: gierung zu Schleswig, . I.

nan , ebendaſelbſt, digung , Bedrohung

init einem Verbrechen ,

Widerſtand gegen die

Staatsgewalt,

5 . Heinrich Falken : 48 Jahre, geboren und ortsangehörig Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re- desgleichen .

ſtein , Schneider, zu Warſchau , Ruſſiſch -Polen , Betteln , gierungspräſident zu
Wiesbaden ,

6 . GerhardHeidtbrink, geboren am 14 . Juni 1835 zu Zütphen, Landſtreichen , Königlich preußiſche Re- 24 . Januar

Schmiedegefelle, " Niederlande, ortsangehörig ebendajelbſt, gierung zu Düſſeldorf, 0. J.
wohnhaft zuleßt in Kray, Kreis Eſſen ,

Preußen ,

7 . Biktor Rodd, Tage- geboren am 7. Februar 1863 zu Riga , Landſtreichen und dieſelbe, 27. Januar

lõhner, Rußland , ortsangehörig ebendaſelbſt, Betteln ,

wohnhaft zuleßt in Wilhelmshaven ,
Preußen ,

8 . Ferdinand Alle geboren am 8 . Auguſt 1839 zu Welſchen - desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 16 . Januar

mann , Tagelöhner, rohr,Schweiz,ortsangehörig ebendajelbſt , dent zu Colmar,

9. Nikolaus Allemann , geboren am 25. April 1850 zu Welſchen - desgleichen , derſelbe, (desgleichen .

Tagelöhner, rohr , Schweiz , ortsangehörig eben
bajelbſt,

10. Sulius Mery , geboren am 26 . Oktober 1847 zu Liège, Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 26. Januar

Schneider, Belgien , ortsangehörig ebendaſelbſt, dent zu Straßburg, D . J .
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4 B a nt.

Status der deutſch e n N o ten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten
Passiva .

-

täglich BegenBezeichnung
der

Banten .

Grund. Reſerve. Noten

Kapital. Fonds. Umlauf.

Gegen

31. Dez.

unge

dedte

Roten .

Gegen

31. Dez.

Ber:
Sonſtige

bindlich
| teiten

fällige 31. Dez. mit

Ber.
| 1887. Kündi.

bindlich

teiten .
frift.

Gegen Sonſti

31. Dez. I

1887.

Event.
Ber

bindlich

Gegen Summe Begen teiten
១

31. Dez. der 31. Dez. weitergea

1887. Baſſiva . 1887. gebenen
inlän

diſchen
Wedſeln

1887 .

1-!La
uf

en
de

R
u
m
m
e
r

.

1887 .

gungo.

2 . 1 8 . 4 . 5. 6 . 7. I 8 . 1 9 . 10 . 11. 12. 13. 14 . 15. 16 . | 17.

120 000

3 000

3 000

22 872 879 095 - 131454

600 2 376 - 445

603 2 093 – 613

25 273 - 190581) 394 331 + 61 3581

587 - 516 225 + 421

1073 - 92 1073 + 332

-

6 660 +

418 ' +

569 – 1 003 1 416 867 – 71 099

490 14 + 9 12 875 + 961

741 402 + 692 8589 + 485

172

241

3 000 750 ) 2 600 - 306 1 269, - 3 464

+

4 763 + . 623 12 373 + 413) 94+

162

+
+

+
+

1 Reichsbant . . . . . .

2 Städt. Bant zu Breslau .

3 Magdeburger Privatbant .

Danziger Privat - Attien.
Bant . . . . . . .

51 Provinzial-Attien Bant des

Großherzogthums Poſen .

6 Sannoverſe Bant . . .

7 Frankfurter Bant . . . .
Bayeriſche Notenbant . .

Sachfiſde Bank zu Dresden

10 Leipziger Raffenverein . .

11 Chemnißer Stadtbant . .

12 Württembergiſche Notenbank

13 Badiſche Bant . . . . ,

Bank für Süddeutſchland .

15 Braunſchweigiſche Bank .

16 Bremer Bant . . . . .

2 030

1 055

796 + 8

189 - 21

2841, + 424

5 - 1626

2569 + 1001

292 + 46

69

750

1 200

4 009

1 192

4 039

240 )

127

582

1 534

+ T
T
T
I
I
L
I

647

3 000 )

12 000

17 143

7 500

30 000

3 0001

510

9 000

9 000

15 672

10 500

16 607

+
+ 1513

1 605 - 174
4 885 314

7 973 - 1537

64 163

40 713 7 714

2 553

499, - 8

19 756 + 537

12 340 – 400

14 247 – 1827

3122 + 32

999, - 1501 541 + 216 967 + 70

2 840 - 217 7668 + 47 348 + 19

2741 – 2 590 6536 + 1 477 11 605 + 7117

29 168 + 1555 6591 - 4511

15 944 -- 2647 2 395 !-- 2 326 7 406 + 45

357, - 437) 2 508 + 473 331 +

118' – 1045 1 + 10 3 039 +

9 939 + 654 + 179 18 + 16

7 873 439 955 it 1171 - -

8 199 1 661 96 -

2 256 + 113 8 110 + 9911 1363 + 145

683 59311 721 - 1265

7052 + 88

28 942 + 1761

47 271 + 5 431

82019 + 481
84 847 - 9 949

+ 27

+ 490

30 700 + 772

24 474 ) - 247

32 623 – 1794

23 705 + 1 167

35 808 - 283

+
+341 690 +

615 +

8331 +

1

113

615

1 235

3 445

1 650

386

40

36

33

í

14 1 775 )

4551

t + 7

946 4 532 2 718 - 593
578 1 319 + 1088

Zuſammen 262 932 41 674 1 062 554 - 1454481 111 354 - 198313) 132 881 + 63 1481 48 643 + 7 769 12 665 + 7561861 349 -- 73 746 13921

Bemer k ung e n .

Zu Spalte 5 *: Davon am 31. Januar bezw .
1 . Februar d . J. in Abſchnitten zu 100 M = 742 129 900 Ali,

: 200 = 269 000 M (bei der Bank Nr. 5 ),
, 500 = 49 124 500 Me (bei den Banken Nr. 1, 5 , 7 , 9 , 10 ),

11000 = 280 344 500 di . . 1 , 2 . 7 ) .
Zu Spalte 9 Nr. 7* : Darunter 134 500 Ah noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .
zu , 9 . 14 : . 93 574 Ah . . Gulden . und Thalernoten .
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Weſe n .

banken Ende fa n u a r 1888,

fighten , verglichen mit demjenigen Ende Dezember 1887.

auf tauſend Mart.)
Activa ,

Metall. Gegen
31. Dez.

1887.

SonſtigeHeicht . Gegen

taffen . | 31. Dez.

ſcheine. 1887.

Roten Gegen

anderer ' 31. Dez.

Banfen . 1887.

Gegen

31. Dez. Lombard.
1887 .

Gegen

31. Dez.

Gegen

31. Dez.

1887.

Wedſel.

Gegen

31. Dez.Effetten .

umme

der

u ftiva.

Gegen

31. Dez.

1887.Beftand. Ultiva .
1887 . 1887 .

La
uſ

en
dt

N
u
m
m
e
r

18. | 19. 20. 21. 22. 23. 24. i 25 . i 26. i 27. 28. 29 . 30 . i 31. 32. 33. 34

120 660 + 53824

1097 + 41

877 - $5

21121 + 3 035

14 + 11

28 + 21

12 038 + 2 268

678 ' + 19

+

478 749 – 85 418

' 8 220 ' +

4 331

46 910 - 37 013

2 321 919

883 -
i
l 7 690

781

1 705

+ 1 781

- 8

+ 717

39 128

24

677

-

+

+

+
+

8 856

4

578

+1

1 425 299 - 70 379

13 135 + 52

8616 ' + 314

1

2

3

1010 - 303 5 204 + 179 3 535 829 553 1975 +1975 218 12 874 +

+

467 4

581 – 23 2

1 803 -

461

5 09999 53272
397

950

5 683

+

+

420

3773499 4337 898

- 682

1+1+1+

39 854

18 208 +

386

1 700

190)2 029

6 228
90

i++
6976

31 1003

3535 - 180

1 464 ! + 29

497 - 99
6436 + 4319
1 950 214

3 370 - 752

977 - 5

260 - 32

707 - 45
832 - S

576 - 135

1 800 ' +

4 463 - 56

t
i
l
l

I
T

!+1+1

- 59

1111++++it
i 4 543 , + 14

20 351 + 484
26 836 1 015

43 733 + 2 502

50 273 – 4 243

4 512

3 181 + 724

18 983

17 226 510

19070 2 577

12 048

28 066 - 529

60

++1+1+++
I
I

+1

1 251

6322

1 106
389

713

1939

2 700

9 075

7074 + 110 5

28 912 + 176 6

48 524 + 56027

82 019 + 4818

81847 - 99499

8 821 + 2710
4 383 + 49011

30 700
24 474 – 247 13

32623 – 1794 14

23 915 + 1 234 | 15

35956 - 864 16

I+I
I

+++i++++

3 103 588 176

479

39
325

138

237

1 138

367

772

4357 36

I
I
I
1

+

3 847 +

+
+

+
+

263 392 4 229

954 12 126799 -

1 653 - 893 720 ;

903 327 + 54 107 21 852 + 3282 26 021 – 4 524 745 356 - 8 $ 711 76 981 - 35 142 23 749 + 3 395 74 916 - 59151 872 202 -- 73 508 i
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5 . 2 e t i i c + t t t = 8 : 8 + 5 + t .

Regulativ,

betreffend die Wahl der auf Grund des See-Unfallverſicherungsgeſekes vom

aus den Verſicherten oder befahrenen Schiffahrtskundigen zu berufenden

Schiedsgerichten , vom 4 . Januar 1888 .

13. Juli 1887

Beiſiker zu den

Auf Grund der SS . 48 bis 55 des Sec -Unfallverſicherungsgeſeßes vom 13 . Juli 1887 werden

für die Sektionen 1 bis V der See-Berufsgenoſſenſchaft, welche über die Grenzen eines Bundesſtaates

hinausgehen , behufs der Wahl der aus den Verſicherten oder befahrenen Schiffahrtskundigen zu berufen =

den Beijißer zu den Schiedsgerichten nachſtehende Beſtimmungen getroffen .

S . 1. Die Wahl der Beiſißer zum Schiedsgericht und ihrer Stellvertreter erfolgt unter Leitung

eines Beauftragten des Reichs-Verſicherungsamts für jeden Schiedsgerichtsbezirk mittelſt ſchriftlicher Ab

ſtimmung.

Die Zuſammenſeßung des Schiedsgerichtsbezirks wird auf der Rückſeite des Stimmzettels er

ſichtlich gemacht.

S. 2 . Die Vorſtände derjenigen Orts - und Betriebskrankenkaſſen , ſowie der obrigkeitlich ge

nehmigten Seemannskaſſen und anderer zur Wahrung von Intereſſen der Seeleute beſtimmten , obrigkeitlich

genehmigten und vom Reichs-Verſicherungsamt als wahlberechtigt bezeichneten Vereinigungen von See

leuten , welche im Bezirke des Schiedsgerichts ihren Siß haben , und denen mindeſtens zehn in demſelben

Bezirke wohnende Verſicherte als Mitglieder angehören , erhalten vom Reichs - Verſicherungsamt behufs der

Wahl der Beiſiger zum Schiedsgericht einen mit dem Stempel des Reichs -Verſicherungsamts verſehenen

Stimmzettel, auf welchem der Name der Berufsgenoſſenſchaft, das in Betracht kommende Schiedsgericht,

der Name ſowie die Mitglieder - und Stimmenzahl der wahlberechtigten Kaſſe 2c., endlid ) der Name und

Jedem Stimmzettel wird ein Eremplar dieſes Regulativs beigefügt.

S. 3 . Als die in Betracht kommende Mitgliederzahl der Kaſſe 2c. gilt diejenige, welche von der

interen Verwaltungsbehörde in das dem Reichs-Verſicherungsamt eingereichte Verzeichniß der wahlbe

rechtigten Kaſſen 2c . eingetragen worden iſt.

S . 4 . Wählbar ſind nur männliche, großjährige Perſonen , welche als Verſicherte oder als be

jahrene Schiffahrtskundige im Bezirke des Schiedsgerichts wohnen, nidit Rheder, Mitrheder, Korreſpondent

l'heder oder Bevollmächtigte (S. 17 des See-linjallverſicherungsgeſebés ) ſind , ſich im Beſiße der bürger

lichen Ehrenrechte befinden und nicht durch richterliche Anordnung in der Verfügung über ihr Vermögen

beſchränkt ſind.

Unter befahrenen Schiffahrtskundigen ſind ſolche Perſonen zu verſtehen , welche als ehemalige

Seeleute mit den Verhältniſſen der Seeſchiffahrt aus eigener Erfahrung vertraut ſind.

§ . 5 . Die Wahl erfolgt durch die Vorſtände der Wahlberechtigten Kaſſen und Vereinigungen

von Seeleuten .* )

Zu dieſem Zweck beruft jeder Vorſtand alsbald nach Empfang des Stimmzettels ſeine Mitglieder,

welche durch Stimmenmehrheit darüber zu beſchließen haben , wen ſie als Beiſißer oder Stellvertreter

wählen wollen .

Behufs Ausübung der Wahl ſind unter Benuşung des auf dem Stimmzettel enthaltenen Vor

drucks die Namen und Wohnorte (Wohnungen ) der in der erforderlichen Anzahl gewählten Perſonen in

den Stimmzettel einzutragen ; bei Verſicherten iſt gleid )zeitig der Betrieb, in welchem dieſelben beſchäftigt

ſind, anzugeben .

* ) Die im $. 42 des Unfallverſicherungsgeſebes vom 6 . Juli 1884 enthaltene Beſtimmung, daß die Wahl

durch die Kaſſenvorſtände „unter Ausſchluß der Vertreter der Arbeitgeber" zu erfolgen hat , fehlt im See-Unfallver

ſicherungsgeſek .
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Bei der erſtmaligeit Wahl jind zici Beijißer und für jeden derſelben drei Stellvertreter, bei den

ipäteren Wahlen ein Beiſißer und drei Stellvertreter dejjelben zu wählen .

Der Stimmzettel iſt von den Wählenden zu unterſchreiben und mit der auf demſelben vorgedruckten

Beſcheinigung zu verſehen , daß die Vorſtandsmitglieder in üblicher Weiſe zur Wahl eingeladen worden

jind, und daß mehr als die Hälfte der Erſchienenen denjenigen Perſonen, deren Namen in den Stimm

zettel eingetragen worden , ihre Stimme gegeben hat.

Späteſtens nach Ablauf von zwei Wochen nach Empfang des Stimmzettels iſt der leştere portofrei

an den Beauftragten des Reichs - Verſicherungsamts einzuſenden .

S. 6 . Stimmzettel, welche nicht den richtigen Vordruck und den Stempel des Reichs- Verſicherungs

amts tragen , ſind ungültig . Etwaige Berichtigungen dürfen nur durch Ausſtreichen und Zuſeßen

bewirkt werden .

§. 7. Die Beauftragten des Reichs -Verſicherungsamts , welche von dem lepteren mit dem erfor

derlichen Liſtenmaterial verſehen und von dem Tage der Abſendung der Stimmzettel in Kenntniß geſetzt

werden , ſtellen binnen zwei Wochen nach Ablauf der Einlieferungsfriſt (§ . 5 ) die Wahlergebniſſe zuſammen

und nehmen hierüber unter Zuziehung eines vereidigten Protokollführers ein Protokoll auf, aus welchem

die Namen und Wohnorte der Perſonen , auf welche nach Inhalt der Stimmzettel Stimmen gefallen ſind,

die Zahlen der auf die einzelnen Perſonen entfallenen gültigen und ungültigen Stimmen (SS. 6 , 8 ) und

die Namen der gewählten Beiſißer und Stellvertreter zu erſehen ſind. Der Grund der Ungültigkeit von

Stimmzetteln oder Stimmen muß aus dem Protokoll erſichtlich ſein .

Stimmzettel, welche zwar nach der im $. 5 Abſap 6 beſtimmten Friſt, jedoch vor Feſtitellung des

Wahlergebniſſes ſeitens des Beauftragten eingegangen ſind, ſind noch zu berückſichtigen .

$ . 8 . Auf die in den Stimmzettel eingetragenen Perſonen entfallen ſo viele Stimmen , wie von

dem Reichs -Verſicherungsamt als Zahl der Mitglieder der wahlberechtigten Kaſſe 2c. in den Stimmzettel

eingetragen worden ſind (89. 2 , 3 ).

Ueber die Wahl entſcheidet die einfache (relative) Mehrheit der abgegebenen Stimmen , bei Stimmen

gleichheit das von dem Beauftragten des Reichs-Verſicherungsamts zu ziehende Loos.

Stimmen, welche auf nicht Wählbare entfallen oder die Gewählten nicht deutlich bezeichnen , werden

nicht mitgezählt.

Befinden ſich auf einem Stimmzettel die Namen von mehr Perſonen eingetragen , als zu wählen

ſind, ſo ſind nur die Stimmen gültig , welche auf die ziierft und bis zur Erfüllung der Zahl der zu

Wählenden eingetragenen Namen entfallen . .

Die Ermittelung des Wahlergebnijjes erfolgt getrennt, zunächſt für die Beiſitzer, demnächſt für

die Stellvertreter.

Bei der erſtmaligen Wahl gilt derjenige, welcher die meiſten Stimmen als Beiſiker erhalten hat,

als erſter, derjenige, welcher die nächſtmeiſten Stimmen als Beijiber erhalten hat, als zweiter Beijißer .

Ebenſo gilt derjenige, welcher die meiſten Stimmen als Stellvertreter erhalten hat, als erſter

Stellvertreter des erſten , derjenige, welcher die nächſtmeiſten Stimmen auf ſich vereinigt hat, als erſter

Stellvertreter des zweiten Beiſißers . It entſprechender Weiſe ſind die übrigen Stellvertreterſtellen zu

beſeßen . Bei den ſpäteren Wahlen entſcheidet über die Reihenfolge der Stellvertreter die Zahl der auf

die gewählten Perſonen gefallenen Stimmen , bei Stimmengleichheit, und zwar ſofern nur eine Kaſſe 2 .

in Betracht kommt oder die gewählten Perſonen von den fiaſſenvorſtänden übereinſtimmend als erſte , zweite

und dritte Stellvertreter bezeichnet ſind, der Juhalt der Stimmzettel, andernfalls aber das von dem Be

auftragten des Reichs-Verſicherungsamt zu ziehende Loos.

Iſt eine Perſon als Beiſißer gewählt, ſo kommen die auf dieſelbe bei der Stellvertreterwahl etwa

gefallenen Stimmen nicht mehr in Betracht.

S. 9 . Die gewählten Beiſißer und Stellvertreter werden durch den Beauftragten des Reichs

Verſicherungsamts von der auf ſie gefallenen Wahl unter Angabe des Schiedsgerichts , für welches ſie

gewählt ſind, ſchriftlich in Kenntniß geſejt.

S. 10. Wird bei der erſten Wahl die vorgeſchriebene Zahl der Beiſißer und Stellvertreter nicht

erreicht oder lehnt einer der Gewählten die Wahl aus einem geſeblichen Grunde ab (S . 52 Abſatz 3 des

See-Unfallverſicherungsgeſeßes), ſo wird, ſofern in dem lekteren Falle weitere Wahlfähige Kandidaten ,

welche in die Stelle der Ablehnenden einzurücken haben , nicht vorhanden ſind, unter Beachtung der vor

ſtehenden Beſtimmungen eine Nachwahl vorgenommen .
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Lehnt der Bewählte die Wahl ohne geſeßlichen Grund ab, ſo iſt nach §. 52 Abſaj 4 und 5

a . a . D . zu verfahren.

$. 11. Ueber die Gültigkeit von Stimmzettelit iind Stimmen entſcheidet vorbehaltlich der Be

ſchwerde an das Reichs -Verſicherungsamt der Beauftragte deſſelben.

Streitigkeiten über die Gültigkeit der vollzogenen Wahlen werden vom Reichs- Verſicherungsamt

cutſchieden . Befindet daſſelbe die Ungültigkeit einer vollzogenen Wahl, ſo iſt die betreffende Wahl nach

Maßgabe dieſes Regulativs zu wiederholen.

S. 12. Binnen acht Tagen nach der Wahl reicht der Beauftragte des Reichs-Verſicherungsamts

das von ihm aufgenommene Protokoll unter Beifügung der Stimmzettel und der übrigen Wahlmaterialien

dem Reid )s - Verſicherungsamt ein . Lezteres wird die Zentralbehörde des Landes, in welchem der Sitz

des Schiedsgerichts belegen iſt (vgl. S . 53 des See-Unfallverſicherungsgeſeßes), den Vorſigenden des Schieds

gerichts , ſowie den (Genoſſenſchaftsvorſtand und die Sektionsvorſtände von dem Ausfall der Wahlen in

Kenntniß ſeßen .

$ . 13 . Die Wahlperioden gehen, in llebereinſtimmung mit den Wahlperioden der Schiedsgerichts

Beiſißer in den übrigen Berufsgenoßjenſchaften , erſtmals mit dem 30 . September 1889 beziehungsweiſe

30 . September 1891 zu Ende und laufen ſodann vom 1. Oktober 1889 beziehungsweiſe 1. Oktober

1891 an .

S. 14 . Die Auslooſung der erſtmalig ausſcheidenden Beiſißer des Schiedsgerichts (S . 52 Abſatz 2

des See-Unfallverſicherungsgeſebes ) erfolgt in einer der lebten Sißungen des Schiedsgerichts vor dem

30 . September 1889 durch das von dem Vorſigenden zu ziehende Loos.

Findet im Laufe der erſten zwei Jahre eine Sibung des Schiedsgerichts nicht ſtatt, ſu crfolgt

die Auslooſung durch den Vorſißenden unter Zuziehung eines vereidigten Protokollführers .

Mit den ausgelooſten Beiſißern gelten auch deren Stellvertreter als ausgelooſt.

Der Schiedsgerichts -Vorſißende hat dem Reichs-Verſicherungsamt von dem Ergebniß der erfolgten

Aušloojung Anzeige zu erſtatten und die nach der Auslooſung ausſcheidenden Perſonen von ihrer Aus

looſung in Kenntniß zu ſeßen . Die betheiligten -Kaſſenvorſtände erhalten gleichfalls Kenntniß von den

Ergebniß der Auslooſung, und zwar durch das Reichs- Verſicherungsamt bei Anberaumung der Neuwahlen .

Die ausgelooſten oder ſpäter in regelmäßigem Wechſel ausſcheidenden Perſonen bleiben ſo lange

in Funktion , bis die Neuwahlen ſtattgefunden haben .

Ş. 15 . Alle Zuſtellungen des Reichs -Verſicherungsamts und ſeiner Beauftragten an die wahl

berechtigten Maſſenvorſtände und an die gewählten Perſonen erfolgen , ſofern ſie den Lauf von Friſten

bedingen, durch die Poſt mittelſt eingeſchriebenen Briefes gegen Empfangsſchein .

Ben. Die beter nach der aus derricherung
si

Berlin , den 4 . Januar 1888.

Das Reichs-Verſicherungsamt.

Bödiker.

( Folgt Auszug aus dem See-linfallverſicherungsgeſeke, SS. 48 - 55, vergl. den Eingang des Regulativs .)

Stimmzettel.
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Stimmzettel für die Wahl der Schiedsgerichts -Beiſiker .

(Stempel des Reichs- Verſicherungsamts .)

Sdiedsgeriøt für die Sektion... ..... der See-Berufsgenoſſenſchaft.

(Die Zuſammenſeßung des Schiedsgerichtsbezirks ſtehe umſeitig.)

Wahlberechtigte Kaſſe beziehungsweiſe Vereinigung von Seeleuten (Name, Siß)

Zahl der für die See-Beruf& genoſſenſchaft in Betracht kommenden Mitglieder :

(Stimmenzahl.)

Die unterzeichneten Vorſtandsmitglieder wählen (vergleiche SS. 4 und 5 des Wahlregulativs):

als Beiſiger: als Stellvertreter :

(Erforderlid ift die genaue Angabe des Bors und Zunamens, deß Wohnorte, der Wohnung der Gewählten , ſowie des Betriebe ,

in welchem die Berfidherten beſchäftigt ſind, beziehungsweiſe des Standes oder Gewerbes der befahrenen Schifffahrtskundigen .)

a
i

ori
mai

a
i

i

Beich einigun g .

Daß die Vorſtandsmitglieder in üblicher Weiſe zur Wahl der Schiedsgerichts -Beiſißer eingeladen

worden ſind , und daß mehr als die Hälfte der Erſchienenen denjenigen Perſonen , deren Namen vorſtehend

eingetragen ſind, ihre Stimme gegeben hat, beſcheinigen

(Ort und Datum .) (Unterſchriften der Wähler.)

Umwenden !
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Zuſammenſeßung der Sdiedsgeridhtsbezirke für die See-Berufsgenoſſenſdiaft.

Das Schiedsgericht für die Sektion 1 mit dem Siß in Papenburg umfaßt die Regierungsbezirke

Aurich und Osnabrück, die Großherzoglich oldenburgiſchen Aemter Frieſoythe und Weſterſtede, ſowie das

ſonſtige Emsgebiet und das Rheingebiet.

Das Schiedsgericht für die Sektion II mit dem Siß in Bremen umfaßt den Regierungsbezirk

Hannover, die zum Regierungsbezirk Stade gehörigen Kreiſe Achim , Blumenthal, Geeſtemünde, Lehe,

Öſterholz und Verden, ferner das Großherzogthum Didenburg mit Ausſchluß der der Sektion I über

wieſenen Theile deſſelben und des Fürſtenthums Lübeck, ſowie die freie Hanſeſtadt Bremen und das

ſonſtige Weſergebiet.

Das Schiedsgericht für die Sektion III mit dem Siß in Hainburg umfaßt die Provinz Hannover

mit Ausſchluß der den Sektionen 1 und Il überwieſenen Theile, von der Provinz Schleswig-Holſtein die

Kreiſe Altona Stadt, Herzogthum Lauenburg, Pinneberg, Steinburg, Stormarn und den an der Elbe

belegenen Theil des Kreiſes Süderdithmarſchen , ſowie die freien und Hanſeſtädte Lübeck und Hamburg

und das ſonſtige Elbegebiet mit Ausſchluß der in den Großherzogthümern Mecklenburg -Schwerin und

Mecklenburg-Streliß belegenen Theile deſſelben .

Das Schiedsgericht für die Sektion IV mit dem Siß in Kiel umfaßt die Provinz Schleswig

Holſtein mit Ausſchluß der der Sektion III überwieſenen Theile und das Fürſtenthum Lübeck.

Das Schiedsgericht für die Sektion V mit dem Siß in Stettin umfaßt die Provinz Pommern ,

die Großherzogthümer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Streliß und das ſonſtige Odergebiet.

Das Schiedsgericht für die Sektion VI mit dem Sip in Danzig umfaßt die Provinzen Dſtpreußen

und Weſtpreußen .

Die Wahlen für den leftgenannten Schiedsgerichtsbezirk erfolgen nach Maßgabe des von dem

Königlich preußiſchen Miniſter für Handel und Gewerbe erlaſſenen Regulativs.

Zur gefälligen Beachtung.

Dieſer Stimmzettel iſt ſpäteſtens zwei Wochen nach Empfang portofrei einzuſenden :

An

den Brauftragten des Reichs-Verficherungsamts,

Carl Heymanns Verlag, Berlin . – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .



Unlage A.

Mufter 1 .

Erſaßreſerve-Paß.

Erſaßreſerve-Paß

des

Erſaßreſerviſten

(Vor - und Familiennamen .)

(Waffengattung 2.)

Jahresklaſſe : 18



Anmerkung:

1. Nach Art der Militärpäſſe in Buchform anzulegen , Deckel mit

breitem ſchwarzem Rücken in folgenden Farben :

bei der Infanterie : dunkelblau,

bei den Jägern : grün,

bei der Feldartillerie : roth ,

bei der Fußartillerie : weiß ,

bei den Pionieren : braun ,

bei dem Train :

bei dem Sanitätsperſonal: hellblau,

bei den Thierärzten :
bei den Dekonomie - Handwerkern : hellblau mit ſchwarzer

Einfaſſung .
2 . Zu jedem Erſaßreſerve- Paß gehört ein Futteral.

3 . Jedem Erſaßreſerve-Paß ſind die Beſtimmungen für die Mann

idaften des Beurlaubtenſtandes" vorzubeften .

fall oder Gewerbe:



Nationale des Buch - Inhabers.

1. Vor- und Familiennamen :

Geboren am

Verwaltungs-Bezirk:

Bundesſtaat:

2. Stand oder Gewerbe:

3 . Religion :

4 . Ob verheirathet :

Kinder:

5 . Grund der Ueberweiſung zur Erſapreſerve:

6 . Waffengattung 2c.:



7. Inhaber tritt mit Zuweiſung zur Erſak

reſerve zum Beurlaubtenſtand und in die

Kontrole des Landwehr-Kompagnie-Bezirks

des Bezirks -kommandos

Er iſt verpflichtet, ſich innerhalb 8 Tagen

nach Aushändigung dieſes Paſſes bei dein

Bezirks - Feldwebel in

.....anzumelden .

den ten . 18

Bezirks -Kommandounod . .........

Stempel des

Pezirls .

konimandos.



-

llebergetreten
zur Landwehr 2. Aufgebots

zum Landſturm 1. Aufgebots

-
-

-
- Stenipel.

-
-

Der Uebertritt zum Landſturm 2. Aufgebots er

folgt im Frieden ohne Weiteres am 31 .März

des jenigen Kalenderjahres , in welchem das 39.

Lebensjahr vollendet wird, ſofern nicht die Zu

rückverſeßung in eine jüngere Jahresklaſſe ver

fügt war.



Kommando-Behörde,

welche Zuſäße einträgt.

Datum .

Zuſäße zu

(Strafen , Uebungen

Ebenſo die Seiten 6 und 8 .



den Perſonal - Notizen .

und Einberufungen , Führung a .)

Ebenſo die Seiten 7 und 9.



Marine

erfakreſerve Pah

durine-
Erjaprejerviſten

Ser und
Familiennamen.)



Mufter 2 .

Marine-Erſakreſerve.Paß. .

Farbiger Strich .

Marine

Erſakreſerve-Paß

des

Marine-Erfaßrejerviſten

(Vor - und Familiennamen .)

(Marinetbeil.)

Jahresklaſje : 18

Farbiger Strich



Anmerkung:

1. Nach Art der Militär- Päſſe in Buchform anzulegen ,

Deckel von weißer Farbe mit ſchwarz-weiß-rother Ein

Marine-Adler ſowie unterhalb des Vermerkes : ,, Jahres

klaſſe : 18 . ." mit 0 ,4 cm breiten und 4 cm langen

Strichen in folgenden Farben :

für Matroſendiviſionen : roth ;

für Werftdiviſionen : blau ;

für Seebataillon : grün ;

für Matrojenartillerie : braun .

2 . Zu jedem Marine-Erſaßreſerve-Paß gehört ein Futteral.

3 . Jedem Marine-Erjapreſerve-Paß ſind die Beſtimmungen

über die Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes der Kaijer

lichen Marine vorzubeften .



Geboren am

Verwaltungs- Bezirk :

Bundesſtaat:

2. Stand oder Gewerbe:

3. Religion :

4. Ob verheirathet ;



7. Inhaber tritt mit Zuweiſung zur Marine

Erſapreſerve zum Beurlaubtenſtand und in die

Kontrole des Landwehr-kompagnie-Bezirks

des Bezirks -Kommandos

Er iſt verpflichtet, ſich innerhalb 8 Tagen

nach Aushändigung dieſes Paſſes bei dem

Bezirks - Feldwebel in

anzumelden.

iden teu 18. ...

Bezirks-Kommando

Stempel des

Bezirks:

Kommandos.



Stentpel.

DerUebertritt zumLandſturm 2.Aufgebots erfolgt

im Frieden ohne Weiteres am 31. März

desjenigen Kalenderjahres, in welchem das

39. Lebensjahr vollendet wird , ſofern nicht die

Zurückverſeßung in eine jüngere Jahresklaſſe

verfügt war.



unjus stacai

ya Turand X





Landturm -Wdyein.

Bar- und
framiliennamen.)



Mufer 3 .

Landſturm -Schein

Landſturm - Schein .

(Bor- und Familiennamen .)

Geburtsjahr:

weißen

Anmerkung:

1 . Der landſturm -Schein iſt in Buchform aus ftarkem

Bapier ohne Einlage anzulegen .

? Zu dem landſturm -Schein gehört ein Futteral.



der VorſtellungsliſteNr.

für 18

Der (Stand und Gewerbe.)

geboren am

(Kreis, Regierungsbezirl,

wird hiermit dem Landſturm erſten Aufgebots

Die landſturmpflichtigen unterliegen in Friedens
außerordentlichen Bedarfs zur Ergänzung des Heeres und

Die Einziehung erfolgt alsdann in der Regel nad

klaſſen unterliegen den für die Landwehr bzw . Seewehi

ordnung, durch welche der Landſturm aufgelöſt wird , hört

wieſenen Mannſchaften , welche nicht zum aktiven Dienſ

Landſturmpflichtige,welche durch Konſulatsatteſte nach

ihren Lebensunterhalt ſichernde Stellung als Kaufmann

die Dauer ihres Aufenthalts außerhalb Europas von der

Bezügliche Geſuche find an den Zivil - Vorſißenden de

in welchem die Geſuchſteller dem Landſturm überwieſen ſind

.

erfolgt der Uebertritt zum Landſturm zweiten Aufgebote

dem vollendeten fünfundvierzigſten Lebensjahre, ohne da

Dieſer Schein dient Inhaber allen Militär- un

Obei

derte

Der Militär- Vorfißende.



1

L

des Aushebungsbezirks

(Bor- und Familiennamen .)

18 zu Drt.)

Bundesſtaat.) . .

mit der

zum Dienſt ( net) Waffe überwieſen .

zeiten keiner militäriſchen Kontrole. Sie können in Fällen
der Marine herangezogen werden .

Fabresklaſſen . Die Mannſchaften der aufgerufenen Jahres
geltenden Vorſchriften . Mit Erlaß der Kaiſerlichen Ver

die Pflicht zum Dienſteintritt für die dem Landſturm über
einberufen , auf.

weiſen , daß ſie in einem außereuropäiſchen Lande eine
Sewerbetreibender u . 1. w . erworben haben , können für

Befolgung des Aufrufs des landſturms befreit werden .

Erjap-Kommiſſion desjenigen Aushebungsbezirks zu richten ,

-

welchem das neununddreißigſte Lebensjahr vollendet wird,
Die Landſturmpflicht im zweiten Aufgebot erliſcht mit

es dazu einer beſonderen Verfügung bedarf .

Zivil- Bebörden gegenüber als Ausweis.

... 18den ....... ten

Erſak -Kommiſſion im Bezirk

Infanterie-Brigade.

Der Sivil-Vorfißende.

Original koſtenfrei. Duplikat 50 Pfennig .



ler-Befen: Borläufige Ausführungsbe

aBricht vom 10. Februar d. J.

annungen zu dem Geſeke, betref

papirfungen der Wehr-Ordnung von

belin,den 11.Februar 1888.

Vorläufige Aus
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Nachtrag

Nr. 6 des Central-Blattes für das Deutſche Reid .

Berlin , Dienſtag, den 14. Februar 1889.

Juhalt : Militär-Weſen : Vorläufige Ausführungsbeſtimmungen zu dem Gefeße, betreffend Aenderungen der Wehrpflicht.

Auf Ihren Bericht vom 10 . Februar 8 . J . will Ich den anbei zurückerfolgenden vorläufigen Aus

führungsbeſtimmungen zu dem Geſeke, betreffend Aenderungen der Wehrpflicht, unter Abänderung der

bezüglichen Feſtſeßungen der Wehr-Ordnung vom 28. September 1875 hierdurch Meine Genehmigung ertheilen .

Berlin , den 11. Februar 1888.

Wilhelm .

v . Boetticher.

An den Reichskanzler.

Vorläufige Ausführungsbeſtimmungen

zu dem

Geſetz, betreffend Aenderungen der Wehrpflicht, vom 11. Februar 1888.

1 . Die gemäß § . 7 des Geſeßes zur Meldung behufs Eintragung in die Liſten der Landwehr

zweiten Aufgebots verpflichteten , im Jahre 1850 und ſpäter geborenen Perſonen – Offiziere, Sanitäts

offiziere, obere Militärbeamten , Unteroffiziere, Mannſchaften , untere Militärbeamten – welche nach abge

leiſteter Dienſtpflicht im ſtehenden Heere und der Landwehr ( Flotte und Seewehr), bezw . als geübte Er

jagreſerviſten nach Ablauf der Erſaßreſervepflicht, bereits zum Landſturm entlaſſen waren , ſind alsbald

durch öffentliche Bekanntmachung der Bezirks -Kommandos aufzufordern , ſich mündlich oder ſchriftlich bei

den zuſtändigen Militärbehörden bis zum 13 . März 1888 unter Vorlage ihrer Militärpapiere bei Vermeidung

der im §. 67 des Reichs - Militärgeſebes angedrohten Strafen zu melden . Dieſe Meldefriſt iſt für die

jenigen Perſonen , welche ſich außerhalb Deutſchlands beziehungsweiſe auf Seereiſen befinden , bis zum

30. September 1888, beziehungsweiſe wenn dieſelben vor dieſem Zeitpunkt nach Deutſchland zurückkehren

oder bei einem Seemannsamt des Inlandes abgemuſtert werden , bis 14 Tage nach erfolgter Rückkehr

beziehungsweiſe Abmuſterung verlängert.

Hierbei iſt gleichzeitig bekannt zu machen :

a) Diejenigen zur Zeit des Inkrafttretens des Geſeßes bereits dem Landſturm angehörigen Per

jonen, welche nicht unter den § . 7 des Geſeßes fallen , treten je nach ihrem Lebensalter zum

Landſturm erſten beziehungsweiſe zweiten Aufgebots über (S. 24 des Geſekes ).

b ) Angehörige der Erſaßreſerve zweiter Klaſſe werden Angehörige des Landſturms erſten

Aufgebots .

c) Auf Landſturmpflichtige finden bereits im Frieden nachſtehende Beſtimmungen Anwendung:
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aa ) Landſturinpflichtige, welche durch Konſulats -Atteſte nachweiſen , daß ſie in einem außer

europäiſchen Lande eine ihren Unterhalt ſichernde Stellung als Kaufmann, Gewerbe

treibender 20. erworben haben , können für die Dauer ihres Aufenthalts außerhalb

Europas von der Befolgung des Aufrufs entbunden werden .

Bezügliche Geſuche ſind an den Zivil- Vorſißenden derjenigen Erſaß-Kommiſſion

zu richten , in deren Bezirk die Beſuchſteller nach abgeleiſteter Dienſtpflicht im Heere und

in der Flotte zum Landſturm entlaſſen bezw . von vornherein (bisher der Erſaßreſerve

zweiter Klaſſe) dem Landſturm überwieſen ſind .

bb) Der Uebertritt aus dem Landſturm erſten Aufgebots in den des zweiten Aufgebots

erfolgt mit dem 31. März desjenigen Kalenderjahres, in welchem das 39. Lebensjahr

vollendet wird. Die Landſturmpflicht im zweiten Aufgebot erliſcht mit dem vollendeten

45 . Lebensjahre, ohne daß es dazu einer beſonderen Verfügung bedarf.

d ) Angehörige der bisherigen Erſabreſerve erſter Klaſſe ſind nunmehr Angehörige der Erſaßreſerve.

Diejenigen der gegenwärtigen Seewehr angehörigen Mannſchaften , welche derſelben von Hauſe

aus“ durch die Erſaßbehörden überwieſen ſind, werden nunmehr Angehörige der Marine

Erſaßreſerve.

Die Mannſchaften der Erſazreſerve und Marine-Erſapreſerve gehören zum Beurlaubtenſtande

und erhalten in Folge hiervon veränderte Militärpapiere.

2 . Für die Mannſchaften der Erſaßreſerve (bisher Erſapreſerve erſter Klaſſe) beziehungsweiſe

Mufter 1. Marine-Erſapreſerve (bisher Seewehr zweiter Klaſſe) tritt der Erſaßreſervepaß nach dem þeigefügten

Muſter 1 beziehungsweiſe Marine-Erſapreſervepaß nach dem beigefügten Muſter 2 an Stelle des im

forest Schema 3 und 3 a zu § . 38 der Erſaßordnung feſtgeſepten Erſapreſerveſcheins I und Erſaßreſervepaſſes I

beziehungsweiſe des im Schema 5 zu § . 40 der Erſaßordnung feſtgeſekten Seewehrſcheins.

Beiden Päſſen iſt ein Abdruck der für die Mannſchaften des Beurlaubtenſtandes gültigen Beſtim

mungen vorzuheften .

3. Eine Abänderung der Papiere der zur Zeit der Erſaßreſerve zweiter Klaſſe angehörigen ,

nunmehr zum Landſturm erſten Aufgebots tretenden Mannſchaften hat nicht zu erfolgen . Die dieſen

Mannſchaften ſeinerzeit ertheilten Erſaßreſerveſcheine II dienen denſelben als Ausweis ihrer Zugehörigkeit

zum Landſturm .

4 . Die endgültigen Entſcheidungen über Militärpflichtige (8 . 26 ,4 der Erſagordnung) beſtehen

fortan in der

a ) Ausſchließung vom Dienſt im Heere oder in der Marine,

b ) Ausmuſterung vom Dienſt im Heere oder in der Marine,

c) Ueberweiſung zum Landſturm erſten Aufgebots ,

d ) Ueberweiſung zur Erſaßreſerve beziehungsweiſe Marine- Erſaßreſerve,

e) Aushebung für einen Truppen - oder Marinetheil.

5 . Mannſchaften, welche bisher der Erſaßreſerve zweiter Klaſſe zugetheiltwurden ($ $ . 37 und 39

der Erſaßordnung) ſind fortan dem Landſturm erſten Aufgebots zuzutheilen . Wer zwar zum Waffen

dienſt dauernd untauglich , aber zum Dienſt ohne Waffe und im Beſonderen zur Arbeit, die ſeinem bürger

lichen Beruf entſpricht, verwendbar iſt, iſt nicht auszumuſtern , ſondern dem Landſturm erſten Aufgebots

zum Dienſt ohne Waffe zuzuweiſen .

Die Ueberweiſung zum Landſturm erſten Aufgebots crfolgt durch Ertheilung eines Landſturm

stet 3. ſcheins nach dem beigefügten Muſter 3 .

6. Die Ueberweiſung zur Erſaßreſerve beziehungsweiſe Marine-Erſapreſerve erfolgt durch Er:

theilung des Erſapreſervepaſſes beziehungsweiſe Marine-Erſaßreſervepaſſes nach Maßgabe der unter 2 ge

troffenen Beſtimmung.

7. Die im Š . 98 der Erſakordnung in Betreff der Muſterung und Aushebung der Erſaßreſer

viſten zweiter Klaſſe getroffenen Beſtimmungen finden auf die vom Aufruf betroffenen Jahresklaſſen des

Landſturms erſten Aufgebots , ſowie des zweiten Aufgebots , ſoweit die dem lekteren Angehörigen nicht

durch das Heer gegangen ſind beziehungsweiſe als Erſapreſerviſten nicht geübt haben , entſprechende An

wendung.
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*) Anlagen A . folgen hinter Anlage B .
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Dem Aufruf des Landſturms zweiten Aufgebotsfolgt die Einberufung und Verwendung der

ausgebildeten Mannſchaften unmittelbar.

8. Bezüglich Zurückſtellung hinter die legte Jahresklaſſe des Landſturms finden die Beſtimmungen

des vierten und fünften Abſchnitts der Kontrolordnung auf die ausgebildeten Mannſchaften des Land

ſturms zweiten Aufgebots ſinngemäße Anwendung mit der Maßgabe, daß die Unabkömmlichkeitsliſten

(s. 21,1 der Kontrolordnung) denjenigen Provinzial- Generalkommandos mitzutheilen ſind, in deren Bezirk

die Beamten ihren Wohnſiß haben . Befindet ſich der Wohnſiß im Auslande, ſo iſt dasjenige Provinzial

Generalkommando zuſtändig, in deſſen Bezirk die Entlaſſung zum Landſturm erfolgt iſt.

Bezüglich Zurückſtellung der Angehörigen des Landſturms erſten Aufgebots und der Uuausges

bildeten des zweiten Aufgebots erfolgt die Entſcheidung erſt gelegentlich der Muſterung und Aushebung

(S . 98 der Erſakordnung).

9 . Die weiteren , durch das Geſeß , betreffend Aenderungen der Wehrpflicht vom 11. Februar 1888

bedingten Ergänzungen und Abänderungen der Wehrordnung vom 28. September 1875 bleiben bis zu

einer Umarbeitung der lekteren vorbehalten , jedoch tritt ſchon jeßt die beigefügte Landwehr-Bezirksein

theilung für das Deutſche Reich an die Stelle der Anlage 1 zu S . 1 der Erjaşordnung.

10. Die durch Neubeſchaffung, Abänderung und Ergänzung der Militärpapiere 2c. entſtehenden

einmaligen Koſten werden auf Reichsfonds übernommen .

Anlage B .
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Anlage B .

Landwehr-Bezirks -Eintheilung für das Deutſche Reid .

Armee

korps.

Infanterie

Brigade.

Bundesſtaat

Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Bataillons-Bezirke. (bez. Aushebungs-) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez.

Reg .- Bezirk).

Kreis Heydekrug.

- Tilſit.

Königreich Preußen ,

R .- B . Gumbinnen .
Tilſit.

= Memel.

Königreich Preußen ,

R .- B . Königsberg.Kreis Labiau.

Wehlau .

Wehlau.

- Niederung.
Königreich Preußen ,

R . B -. Gumbinnen .

Kreis Eylau .

Bartenſtein .

- Heilsberg.

Raſtenburg.

Kreis Raſtenburg.

Röſſel.

Gerdauen .

Königreich Preußen ,

R .- B . Königsberg.

Königsberg.

Inſterburg .

Gumbinnen .

Kreis Fiſchhauſen .

Stadt Königsberg.

Landkreis Königsberg.

Kreis Ragnit.

Inſterburg.

- Darkehmen.

Kreis Stallupoenen .

Gumbinnen.

- Pillkallen .

Kreis Sensburg .

Johannisburg

Lyck.

Lößen .

Kreis Angerburg.

Goldap.

- Dlepko.

2. Königreich Preußen ,

Lößen .

Goldap.
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Armee

korps.

Bundesſtaat

Infanterie- Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

| Brigade. | Bataillons-Bezirke. (bez. Aushebungs-) Bezirke. Bayern auch Provinz, bez.

Reg .-Bezirk).

Oſterode.
Kreis Dſterode.

- Mohrungen.

Königreich Preußen ,

R .- B . Königsberg .

Alenſtein .

Kreis Allenſtein .

- Neidenburg.

Drtelsburg .

3.

Deutſch - Eylau .

Königreich Preußen ,

R .- B . Marienwerder.

Braunsberg.* )
Königreich Preußen ,

R .- B . Königsberg.

Graudenz.

Kreis Roſenberg .

Löbau .

- Strasburg .

Kreis Braunsberg.

• Heiligenbeil.

Preuß. Holland.

Kreis Marienwerder.

Graudenz.

Kreis Neuſtadt i. W .

= Pupig .

• Carthaus.

Stadt Danzig .

Kreis Danziger Höhe.

° Niederung.

Dirſchau .

Königreich Preußen ,

R .- B . Marienwerder .

Neuſtadt.

4 . Danzig. Königreich Preußen ,

R .- B . Danzig .

Stadt Elbing.

Landkreis Elbing.

Kreis Marienburg.
Marienburg.

= Stuhm .
Königreich Preußen ,

R .- B . Marienwerder.

Kreis Anklam .

Demmin .

= Ueckermünde.

Königreich Preußen ,

R .- B . Stettin .
Anklam .

II. 1 5 .

- Greifswald .

Kreis Franzburg .

Rügen .

Stadt Stralſund.

Kreis Grimmen .

Königreich Preußen ,

R .- B . Stralſund.
Stralſund.

Stargard.

Kreis Saaßig .

• Greifenhagen .

Pyriß .

Königreich Preußen ,

R .- B . Stettin .

*) Vom 1. April 1888 ab, bis dahin Preuß. Holland.
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Armee

korps.

Bundesſtaat

Infanterie Landwehr Verwaltungs | (im Königreich Preußen und

| Brigade. | Bataillons-Bezirke. (bez. Aushebungs-) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez.
Reg.- Bezirk).

Kreis Cammin .

- Naugard .
Naugard.

- Greifenberg .

Regenwalde. Königreich Preußen ,

R .- B . Stettin .

Kreis Randow .

Stettin . Stadt Stettin .

Kreis Uſedom -Wollin .

Kreis Schivelbein .

Schivelbein . • Neuſtettin .

- Dramburg.

Cöslin .

Kreis Cöslin .

Colberg-Cörlin .

Bubliß .

· Belgard.

Kreis Schlawe.

Bütow .

• Rummelsburg.

Königreich Preußen ,

R .- B . Cöslin .

Schlawe.

Stolp.

Gneſen.

Kreis Stolp .

= Lauenburg.

Kreis Gneſen .

- Mogilno.

Wongrowiß.

= Witkowo.

= Znin .

Kreis Kolmar in Poſen .

- Czarnikau .

Filehne.

Schneidemühl.
Königreich Preußen ,

R .- B . Bromberg .

Inowrazlaw .

Kreis Inowrazlaw .

Strelno.

Schubin .

Bromberg.

Stadt Bromberg.

Landkreis Bromberg.

Kreis Wirſiß .

Coniß .

Kreis Coniß .

Tuchel.

- Schlochau. Königreich Preußen ,

R .- B . Marienwerder.

Deutſch -Crone.
Kreis Deutſch - Crone.

Flatow .
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Armee

korps.

Infanterie

Brigade.

Bundesſtaat

Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Bataillons-Bezirke. (bez. Aushebungs-) Bezirke. Bayern auch Provinz, bez.

Reg.- Bezirk).

Thorn.

Kreis Thorn .

Culm .

- Brieſen .

Königreich Preußen ,

R .- B . Marienwerder.

II. 8 .

Pr. Stargardt.

Kreis Schweß .

- Pr. Stargardt.

= Berent.

Königreich Preußen ,

R .- B . Danzig .

Frankfurt a. D .

Stadt Frankfurt a . D .

Kreis Debus.

• Weſt-Sternberg .

Kreis Königsberg i. N .

- Soldin .

• Oſt-Sternberg.

9. Cüſtrin .

Landsberg a. W . Kreis Landsberg.

Woldenberg.
Kreis Arnswalde.

• Friedeberg.

Croſſen .

Königreich Preußen ,

R .- B . Frankfurt a . D .
Kreis Croſſen .

• Züllichau -Schwiebus.

Stadt Guben.

Landkreis Guben .

Kreis Sorau.

Sorau.

JUI.
10 .

Calau.
Kreis Luckau .

- Calau.

Cottbus.

Kreis Lübben .

Stadt Cottbus.

Landkreis Cottbus.

Kreis Spremberg.

Potsdam .
Stadt Potsdam .

Kreis Zauch - Belzig .

Jüterbog.
Kreis Jüterbog -Luckenwalde.

Kreis Beeskow -Storkow . Königreich Preußen ,

R .- B . Potsdam .

Stadt Brandenburg.

Kreis Weſthavelland.
Brandenburg a . H . Stadt Spandau.

Kreis Oſthavelland.
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Armees

korps .

Bundesſtaat

Infanterie Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Brigade. | Bataillons-Bezirke. I (bez. Aushebungs- ) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez.

Reg .- Bezirk).

Teltow . * )
Kreis Teltow .

Stadt Charlottenburg .

Königreich Preußen ,

R .- B . Potsdam .
Berlin

(III. Land

wehr-

Inſpektion ).

I. Berlin . * * )

Hauptſtadt Berlin .
II. Berlin . * * )

Bernau.
III.

Kreis Ober -Barnim .

3 Nieder- Barnim .

Perleberg.

12 . Königreich Preußen ,

R .- B . Potsdam .
Ruppin .

Kreis Dſt- Priegniß .

• Weſt- Briegniß .

Kreis Ruppin .

Kreis Prenzlau .

- Angermünde.

• Templin .

Prenzlau.

Stendal.

Kreis Stendal.

= Dſterburg.

Salzwedel.

Burg.
Kreis Jerichow I.

- Jerichow II.

13. Halberſtadt.

Kreis Dichersleben .

Halberſtadt.

• Wernigerode.

Kreis Gardelegen .

3 Neuhaldensleben .

Wolmirſtedt.

Königreich Preußen ,

R .- B . Magdeburg .

Neuhaldensleben .

Magdeburg .

Stadt Magdeburg.

Landkreis Magdeburg.

Kreis Wanzleben.

Aſchersleben .
Kreis Calbe.

= Aſchersleben .

14 .

Halle.

Saal-Kreis .

Stadt Halle a. S .

Mansfelder Seekreis .

Königreich Preußen ,

R .- B . Merſeburg .

* ) Das Bezirks Kommando Teltow befindet ſich in Steglik .

* * ) I. und Il. Berlin bilden Landwehr-Regiments -Bezirke.
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Armec

korps.

Bundesſtaat
Infanteries Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Brigade. | Bataillons- Bozirfe. | (bez. Mushebungs-) Bezirfc. | Bayern and Provinz, bez.

Reg.-Bezirf).

Bitterfeld .

Kreis Delipſch .

= Bitterfeld .

= Wittenberg.

Kreis Torgau.

- Schweiniß .

Liebenwerda.

Königreich Preußen ,

R .- B . Merſeburg.

Torgau .

14 .

Deſſau .
Kreis Deſjau.

• Zerbſt.

Preis Cöthen .

Bernburg.

Ballenſtedt.

Herzogthum Anhalt.

Bernburg.

- - - -----

Sangerhauſen .
Königreich Preußen ', R .- B .

Merſeburg.

Mühlhauſen.

Mansfelder (Gebirgsfreis .

Streis Sangerhauſen .

Kreis Worbis .

Heiligenſtadt.

= Mühlhauſen .

- Langenſalza.

Stadt Erfurt.

Landkreis Erſurt.

Kreis Schleuſingen .

Königreich Preußen ,

R .- B . Erfurt.

IV .

15 .
Erfurt.

Oberherrſchaft Arnſtadt.
Fürſtenthum Schwarzburg

Sondershauſen .

Kreis Ziegenrück.

Königreich Preußen ,

R .- V . Erfurt

Sondershauſen .

Stadt Nordhauſen .

Landkreis Nordhauſen .

Kreis Weißenſee.

Unterherrſchaft Sonders :

hauſen .

Fürſtenthum - Schwarzburg

Sondershauſen .

Weißenfels .

Kreis Merſeburg .

= Weißenfels .

= Zeiß .

Föreis Naumburg.

Querfurt.

Eckartsberga .

Königreich Preußen ,

R .- B . Merſeburg.

16 . Naumburg.

- - - - - - -

Altenburg .
Dſtkreis (Altenburg).

Weſtkreis (Roda).

Verzogthum Sachſen -Alten

burg.
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Armee

korps.

Bundesſtaat

Infanterie Landwehr Verwaltungs im Königreich Preußen und

Brigade. | Bataillons-Bezirfe . I (bez. Mushebungs -) Vozirfe. | Bayern aud Provinz, bez.

Reg.-Bezirk).

Unterländiſcher Bezirk Gera .

Oberländiſcher BezirkSchleiz.

Fürſtenthum Reuß älterer
Linie.

Fürſtenthum Reuß jüngerer

Linie .

Fürſtenthum Reuß älterer
Linie .

IV . 16 . Gera. Landrathsamts - Bezirk Ru

dolſtadt.

Landrathsamts -BezirkKönig - Fürſtenthum Schwarzburg

ſee. Rudolſtadt.

Landrathsamts-Bezirk Fran

kenhauſen .

Stadt Görliß .

Landkreis Görlig .

Kreis Bunzlau .

Görliß.

Muskau. Kreis Hoyerswerda.

• Rothenburg.

Königreich Preußen ,

R .- B . Liegniß .

17.

Kreis Sagan .

- Sprottau .

Lüben .

Sprottau .

- - --

Freiſtadt.
Kreis Grünberg .

= Freiſtadt.

Kreis Glogau.

Glogau .
= Frauſtadt.

Liſja.

Königreich Preußen ,

R .- B . Poſen .

Jauer .

Kreis Schönau .

Bolkenhayn .

Jauer.

- - - - - -- - -

Liegni .

Stadt Liegniß .

Landkreis Liegniß .

Kreis Goldberg- Vaynau.18 . Königreich Preußen ,

R .- V . Liegniß .

Lauban.
Kreis Löwenberg .

Lauban ,

Hirſchberg .
Kreis Landshut.

- Hirſchberg .
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Armee

korps .

Bundesſtaat

| Infanterie - Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Brigade. | Bataillons -Bezirke. (bez. Aushebungs-) Bezirke. | Baiern auch Provinz, bez.

Reg.-Bezirk).

Poſen .

Kreis Obornik.

Stadt Poſen .

Landkreis Poſen -Oſt.

-Weſt.

Samter .

19.

Kreis Samter.

- Birnbaum .

= Schwerin a . W .

Kreis Meſeriß.

Neutomiſchel.

• Gräß .

Neutomiſchel.

Koſten .

Kreis Koſten .

Schmiegel.

= Bomſt.
Königreich Preußen ,

R .- B . Poſen .
Schroda.

Kreis Wreſchen .

= Schroda .

Schrimm .

Nireis . Pleſchen .

• Jarotſchin .

- Schrimm .

Kreis Goſtyn .

Rawitſch).

Roſchmin .

Krotoſchin .

20 .

|

Rawitſch .

1
|

Dſtrowo.

Kreis Oſtrowo.

Adelnau .

Schildberg.

Kempen .

Striegau .
Kreis Striegau .

• Waldenburg.

Wohlau .

Kreis Wohlau .

= (Buhrau .

= Steinau .

VI. I 21.
Königreich Preußen ,

R .- B . Breslau .

II. Breslau .

Landkreis Breslau .

Kreis Neumarkt.

= Trebniß .

Dels .

Kreis Dels .

- Poln . Wartenberg.

Militſch .
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Armee

korps.

Infanterie- Landwehr Verwaltungs

Brigade. | Bataillons -Bezirke. (bez. Aushebungs-) Bezirke.

Bundesſtaat

(im Königreich Preußen und

Bayern auch Provinz,bez.

Reg.-Bezirk).

21. 1. Breslau ” ) Stadt Breslau .

Glaz.

Nreis Glaiz.

Habelſchwerdt.

= Neurode.

Schweidnijz.
Kreis Schweidniß.

• Reichenbach . Königreich Preußen ,

R .- B . Breslau . .

22.

Münſterberg.

Kreis Münſterberg.

Frankenſtein .

Strehlen .

Nimptſch .

Nreis Brieg.

Brieg .
Dhlau .

- Namslau .

Rybnik.
Preis Pleß .

- Rybnik.

VI.
Ratibor.

23.

(Gleiwib.

Kreis Ratibor.

Leobſchüß.

Kreis Toſt-Gleiwitz.

- Sr. Strehlik .

• Zabrze .

Kreis Cojel.

Neuſtadt.
Coſel.

Königreid , Preußen ,

N .- V . Oppeln.N reis Neiſje.

- Grottkau .
Neiſje.

Beuthen .

Kreis Tarnowiß .

Beuthen .

= fattowitz.

24.

Nreuzburg.

Freis Roſenberg .

3 Lubliniz .

= Kreuzburg.

Kreis Oppeln .

= Falkenberg.
Cppeln .

* ) I. Breslau bildet einen Landwehr-Regiments-Bezirk.
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_ _

Armee

korps.

Bundesſtaat

Infanterie Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Brigade. | Bataillons- Bezirke. (bez. Qushebungs-) Bezirke. | Bayerni auch Provinz, bez.

Reg.-Bezirk).

I. Münſter.

Stadt Münſter.

Landkreis Münſter.

Kreis Steinfurt.

Coesfeld .
Königreich Preußen ,

R .- B . Münſter.

II. Münſter.

Kreis Warendorf.

Beckum .

= Lüdinghauſen .

- Tecklenburg.
25.

Weſel.

Kreis Rees .

Stadt Duisburg.

Kreis Mülheim a . d . Ruhr.

- Ruhrort.

Königreich Preußen ,

R .- B . Düſſeldorf.

Recklinghauſen .
Königreich Preußen ,

R .- V . Münſter.

Kreis Recklinghauſen .

- Borken .

- Ahaus.

Kreis Minden .

- Lübbecke .
Minden.

VII.

Bielefeld

Stadt Bielefeld . Königreich Preußen ,

Landkreis Bielefeld . R .- B . Minden .

Kreis Halle.

- Wiedenbrück.

- Herford.

Aushebungsbezirk Detmold .

Blomberg. Türstenthum Lippe.

Lemgo.

Schötmar.

11

26 . '

Detmold .

1

| Fürſtenthum Schaumburg

Lippe .

Fürſtenthum Lippe.

Paderborn .

Fürſtenthum Schaumburg

Lippe.

Verwaltungsbezirk Lippe

rode-Kappel.

Kreis Paderborn .

Warburg .

• Hörter .

Kreis Büren .

Königreich Preußen ,

R .- B . Minden.

27. Soeſt.

=

-

Soeſt.

Lippſtadt.

Hamm .

Königreich Preußen ,

R .- B . Arnsberg.



- -50

Armee

korps .

Bundesſtaat

Infanterie Landwehr Verwaltungs Jim Königreich Preußen und

Brigade. | Bataillons- Vezirke. (bez . Mushebungs-) Bezirke. | Baijern auch Provinz, bez.

Reg .-Bezirk).

Dortmund

Stadt Dortmund .

Landkreis Dortmund.

Kreis Hörde.

27.
Bochum . Königreich Preußen ,

R .- B . Arnsberg.

- - ---- -

Stadt Bochum .

Landkreis Bochum .

Kreis Gelſenkirchen .

• Hattingen .

Stadt Hagen .

Landkreis Hagen .

Kreis Schwelm .

= Jſerlohn .

Hagen .

Geldern .
VII.

Kreis Cleve.

= Moers.

: Gelderni.

Düſſeldorf.

Stadt Düſſeldorf.

Landkreis Düſſeldorf.

Stadt Crefeld .

Landkreis Crefeld .

28 .
Eſſen .

Königreich Preußen ,

N - V . Düſſeldorf.

Gräfrath .

Stadt Eſjen . '

Landkreis Eſjen .

Kreis Solingen .

Stadt Remſcheid .

Kreis Lennep .

Stadt Elberfeld.

- Barmen .

Kreis Mettmann .

Barmen .

Aachen .
Stadt Aachen .

Landkreis Aachen.

Eupen .

Kreis Eupen .

Montjoie .

3 Schleiden.

Malmedy).

Königreich Preußen ,

R .- B . Naden .

VII . 29.

Kreis Erkelenz.

Heinsberg.

Erkelenz.

Sempen .
Königreich Preußen ,

R .- V . Düſſeldorf.
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Armee-

korps .

Infanterie-

Brigade.

Bundesſtaat

Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Bataillons- Vezirfe . I (bez. Pushebungs -) Bezirfc. | Bayern aud ) Provinz, bez.

Reg .- Vezirk).

29 . Jülich .

Kreis Düren .

Geilenkirchen .

= Jülich .

Königreich Preußen ,

R .- B . Aachen .

Siegburg.

Königreich Preußen ,

R .- B . Cöln .

Bonn .

Siegkreis .

Kreis Waldbroel.

Stadt Bonn.

Landkreis Bonn.

Kreis Bergheim .

3 . Euskirchen .

Rheinbach .

Kreis Neuß.

- Grevenbroich .

Stadt München -Gladbach .

Kreis Gladbach.

Kreis Mülheim .

Wipperfürth .

- Gummersbach .

- - - - -- - - -
-- - -

30 .

Neuß.
Königreich Preußen ,

R .- B . Düſſeldorf.

Deuß.

Königreich Preußen,

R .- B . Cöln .
VIII.

Stadt Cöln .

Landkreis Cöln .
Cöln .*)

- - -- --- - -

Neuwied.
Kreis Neuwied.

Altenkirchen .

Königreich Preußen ,

R .- B . Coblenz.Stadt Coblenz.

Landkreis Coblenz.

Kreis St. Goar.
Coblenz.

Hohenzollernſche Lande.
Königreich Preußen,

R .- B . Sigmaringen .

31.

Kirn .

Kreis Simmern.

• Zell.

- Kreuznach .

- Meiſenheim .
Königreich Preußen,

R .- B . Coblenz.

Andernach .

Kreis Mayen .

Cochem .

- Adenau .

Ahrweiler.

*) Cöln bildet einen Landwehr-Regiments - Bezirk.
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Mrmice

Bundesſtaat

Infanterie Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Brigade. | Bataillons-Bezirfe. I (bez. Aushebungs-) Bezirfc. | Bayern auch Provinz, bez .

Reg.-Vezirk).

forps .

Großherzogthum Oldenburg.

St. Wendel.

Fürſtenthum Birkenfeld .

Kreis St. Wendel.

- Ottweiler .

Saarlouis .

Freis Saarbrücken .

= Saarlouis .

= Merzig.

VIII. 32. .

Königreich Preußen ,

R .- B . Trier .
1. Trier.

Stadt Trier .

Landkreis Trier.

Kreis Saarburg.

Berncaſtel.

II. Trier.

Freie Hanſeſtadt Bremen .

Kreis Bitburg.

Prüm .

Daun.

- Wittlich .

Freie Hanſeſtadt Bremen .

Kreis Lehe.

Geeſtemünde.

Oſterholz.

Blumenthal.

Verden.

Achimn .

Bremen .

Königreich Preußen ,

R .- B . Stade.

Stade.

Kreis Jork.

Stade.

Kehdingen .

Neuhaus a . d . D .

Hadeln .

Rotenburg .

Zeven .

= Bremervörde.

IX . | 33 .

Hamburg.
Ribebüttel.

burg .

Aushebungsbezirk Hamburg. Treie
rl Freie und Hanſeſtadt Ham

- - Rißebüttel.

- Bergedorf.

Freie und Hanſeſtadt Lübeck. Freie und Hanſeſtadt Lübeck.Lübeck.

Lübeck.
Kreis Herzogthum

burg .

Lauen - Königreich Preußen , Provinz

Schleswig-Holſtein .
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.

Armee-

korps .

Bundesſtaat

Infanterie- Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

I Brigade. | Bataillons-Bezirke. (bez. Aushebungs-) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez.

Reg.- Bezirk).

Aushebungsbezirk Schwerin .

- Hagenow .

Schwerin . - Ludwigs
Großherzogthum Mecklen

luſt.
burg - Schwerin .

Parchim .

Aushebungsbezirk Neu

Streliß .

Neu -Streliß .34 .
Großherzogthum

Neu -Bran
Mecklen

(Großher
denburg.

burg -Streliß .

zoglich
- Schönberg.

mecklen
Aushebungsbezirk Wismar.

burgiſche).

Wismar.
- Grevis

mühlen .

Doberan .

Großherzogthum Mecklen

Aushebungsbezirk Roſtock. burg-Schwerin.

Ribniß.

Roſtock. Güſtrow .

Malchin .

Waren .

18 .

Schleswig.

Kreis Flensburg.

Eckernförde.

Schleswig .

Huſum .

Eiderſtedt.35 .

Apenrade .

Kiel.

| Kreis Hadersleben . Königreich Preußen , Provinz

Sonderburg . Schleswig -Holſtein .
Apenrade.

• Tondern .

Stadt Kiel.

Landkreis Riel.

Nreis Plön .

Oldenburg .

Fürſtenthum Lübeck. | Großherzogthum Oldenburg.

Kreis Rendsburg .

- Norder-Dithmarſchen .

Süder- Dithmarſchen.

Steinburg. Königreich Preußen , Provinz

Stadt Altona .
Schleswig -ħolſtein .

Kreis Pinneberg.

Stormarn .

Segeberg.

36 .

Rendsburg.

Altona .
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Arniec

forps.

Infanterie

Brigade.

Bundesſtaat

Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Bataillons- Bezirke. (bez. Aushebungs-) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez.

Reg.- Bezirk).

Aurich .

Kreis Norden .

Stadt Emden .

Landkreis Emden.

Kreis Wittmund ausſchl. Ja- Königreich Preußen ,

degebiet. R .- B . Aurich .

Aurich .

Leer.

Weener.

Lingen .

Kreis Meppen .

Aſchendorf.

Hümmling.

Lingen .

Grafſchaft Bentheim .

Berſenbrück.

Jadegebiet.

Königreich Preußen ,

R .- B . Danabrück.

37 . Königreich Preußen .

I. Oldenburg .

Stadt Varel.

Amt Varel.

Stadt Jever.

Amt Jever.

Butjadingen.

• Brake.

- Elsfleth .

- Delmenhorſt.
Großherzogthum Oldenburg.

1

II. Oldenburg.

Stadt Oldenburg.

Amt Dldenburg

= Weſterſtede.

• Wildeshauſen .

- Vechta .

- Cloppenburg.

• Frieſoythe.

Stadt Osnabrück.

Landkreis Osnabrück.

Kreis Wittlage.

Melle.

Iburg .

1
1

Königreich Preußen ,

R .- B . Danabrück.

Dsnabrück.

38 . Diepholz.

Syke.

Königreich Preußen ,

R .- B . Hannover.

Nienburg .

Kreis Hoya.

Nienburg.

Stolzenau.

Sulingen .
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Armee

forps .

Bundesſtaat

Infanterie Landwehr Verwaltungs ( im Königreich Preußen und

Brigade. | Bataillons- Bezirke. 1 (bez. Aushebungs-) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez.

Reg.-Bezirk).

Nienburg. Kreis Rinteln .
Königreich Preußen ,

R .- B . Caſſel.

38 .

Hannover .
Königreich Preußen ,

R .- B . Hannover.

Hildesheim .

Kreis Neuſtadt a . R .

Stadt Hannover.

Landkreis Hannover.

Stadt Linden .

Landkreis Linden .

Kreis Springe.

Hameln .

Kreis Peine.

Stadt Hildesheim .

Landkreis Hildesheim .

Kreis Marienburg .

- Gronau .

Alfeld .

Goslar .

Zellerfeld .

- Ilfeld .

Kreis Dſterode.

• Duderſtadt.

Stadt Göttingen .

Landkreis Göttingen .

Kreis Münden .

3 Uslar.

• Einbeck.

= Northeim .

Kreis Lüchow .

Dannenberg.

- Bleckede.

Stadt Lüneburg .

39.
Königreich Preußen ,

R .- B . Hildesheim .

Göttingen .

Lüneburg.

40.
Königreich Preußen,

· R .- B . Lüneburg .

Kreis Winſen .

Stadt Harburg .

Landkreis Varburg.

Stadt Celle .

Landkreis Celle.

Kreis Gifhorn.

Burgdorf.

Iſenhagen .

Fallingboſtel.

Soltau .

Uelzen .

- -

Celle.

-
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Armee

korps .

Bundesſtaat

Infanterie Landwehr. Verwaltuugs (im Königreich Preußen und

Brigade. | Bataillons- Bezirke. I (bez. Aushebungs -) Bezirke . | Bayern auch Provinz, bez.

Reg.- Bezirk).

1. Braunſchweig .

Kreis Braunſchweig.

Helmſtedt.

• Blankenburg.
X . 40 .

Herzogthum Braunſchweig .

II. Braunſchweig .

Kreis Wolfenbüttel.

- Gandersheim .

= Holzminden .

Untertaunuskreis .

Unterlahnkreis .

Kreis St. Goarshauſen .

Interweſterwaldkreis .

Oberlahnſtein .

Königreich Preußen ,

R .- B . Wiesbaden.

Wiesbaden .

Stadt Wiesbaden .

Kreis Höchſt.

Landkreis Wiesbaden .

Rheingaukreis .

41.

Kreis Weßlar.
Königreich Preußen ,

R .- B . Coblenz.

Weblar.
Dillfreis.

Kreis Biedenkopf.

Königreich Preußen ,

R .- B . Wiesbaden .

Weilburg.

Oberlahnkreis .

Kreis Weſterburg.

Oberweſterwaldkreis .

Kreis Limburg.

VI.

Meſchede.

Kreis Brilon .

= Meſchede.

Arnsberg.

Wittgenſtein .

Kreis Siegen .

= Dipe.

= Altena.

R .- B . Arnsberg .

Siegen .*)

42.

Marburg.

Kreis Marburg.

Kirchhain .

Ziegenhain .

= Homberg .
Königreich Preußen,

R .- B . Caſſel.

Fulda .

Kreis Fulda .

Gelnhauſen .

Schlüchtern .

Gersfeld .

, * ) Com 1. April 1889 ab, bis dahin Attendorn.
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Armee

korps .

Bundesſtaat

Infanterie Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Brigade. | Bataillons-Bezirfe. (bez. Aushebungs-) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez.

Reg.- Bezirk).

Frankfurt a . M .

Arolſen .

I. Caſſel.

43.

Gotha.

XI.

Stadt Frankfurt a. M .

Land kreis Frankfurt a. M . Königreich Preußen , R .- B .

Obertaunuskreis . Wiesbaden .

Kreis Uſingen .

Stadt Hanau. Königreich Preußen , R .- B .

Landkreis Hanau. Caſſel.

Fürſtenthum Waldeck und Fürſtenthum Waldeck und

Pyrmont. Pyrmont.

Kreis Wolfhagen .

Frankenberg.

Stadt Caſſel.
Königreich Preußen , R .- B .

Landkreis Caſſel.
Caſſel.

Kreis Wißenhauſen .

: : Hofgeismar.

Kreis Gotha.

Coburg. Herzogthum Sachſen -Coburg

3 Dhrdruf. und Gotha.

Waltershauſen .

Kreis Meiningen .

Hildburghauſen . Herzogthum Sachſen - Mei

Sonneberg. ningen .

Saalfeld .

Kreis Rotenburg a . F .

Schmalkalden .

• Hünfeld .

• Hersfeld . Königreid ) Preußen , N .- B .

Caſſel.

Kreis Melſungen .

Eſchwege.

• Frißlar.

I. Verwaltungsbezirk (Wei

mar).

II. Verwaltungsbezirk

(Apolda ).

V . Verwaltungsbezirk (Neu

| ſtadt a . D .) | Großherzogthum Sadiſen .

III. Verwaltungsbezirk

(Eiſenach ).

IV . Verwaltungsbezirk

(Dermbach ).

Meiningen .

Hersfeld .

II. Caſſel.

44.

Weimar.

Eiſenach .
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Armee

korps .

Bundesſtaat

Infanterie Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Brigade. | Bataillons- Bezirke. (bez. Aushebungs-) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez.

Reg.- Bezirk).

I. Darmſtadt.
Kreis Darmſtadt.

• Offenbach .

Friedberg.

49.

( 1. Groß-

herzoglich

Heſſiſche).

Gießen.

xi.

Großherzogthum Heſſen .
herzoglich

heffiſche

(25 .) Di

viſion .

II. Darmſtadt.

Kreis Friedberg.

Büdingen .

Kreis Gießen .

Alsfeld .

Lauterbach .

Schotten .

Kreis Dieburg.

Bensheim .

• Groß-Gerau .

Kreis Erbach .

Heppenheim .

Kreis Mainz.

- Bingen .

Kreis Worms.

= Oppenheim .

= Alzey .

50 . Erbach .

(2 . Groß

herzoglich

heffiſche).
Mainz.

Worms.

Pirna.

Amtshaupt

mannſchaft Pirna.

Dippoldiswalde.

Amtshaupt

mannſchaft Zittau .

Löbau .

Zittau .

46 .

(2 . Königlich

ſächſiſche). Amtshaupt

Baußen.
XII.

(Königlich

ſächſiſches ).

Königreich Sachſen .

Kamenz.

Amtshaupt

mannſchaft Großenhain .II. Dresden .

Plauen.

Amtshaupt

mannſchaft Delsniß .

Plauen .47.

(3 . Königlich

ſächſiſche).

Schneeberg.

Amtshaupts

mannſchaft Schwarzenberg.

Auerbach.
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Armee

korps .

Infanterie

Brigade.

Bundesſtaat

Landivehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Bataillons- Bezirke. (bez. Aushebungs-) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez .

Reg.- Bezirk).

Zwickau .
Amtshauptmannſchaft

Zwickau.
47.

|(3 . Königlich

ſächſiſche).
Glauchau .

Amtshauptmannſchaft

Glauchau .

I. Leipzig Stadt Leipzig

II. Leipzig.

48 .

Amtshauptmannſchaft

Leipzig

Amtshaupt

mannſchaft Rochliß.

Borna.

|(4 . Königlich

| fächſiſche).

Borna.

Wurzen .

XII.
Freiberg .

(Röniglich

ſächſiſches ).
Königreich Sachſen .

Amtshaupt

mannſchaft Grimma.

Dichaß.

Amtshauptmannſchaft Frei

berg .

Amtshauptmannſchaft Ma

rienberg.

Amtshauptmannſchaft Anna

berg.

Stadt Chemniß .

Amtshauptmannſchaft Chem

niß .

Annaberg.63.

(5 . Rönig

lich ſäch

fiſche ).

Chemniß.

Frankenberg Amtshauptmannſchaft Flöha.

Amtshauptmannſchaft Dö

beln .
Döbeln .

64 .

(6 . König

lich ſäch -

ſiſche).

Meißen .

Amtshauptmannſchaft

Meißen .

Amtshauptmannſchaft Dres

den -Altſtadt.

Stadt Dresden .I. Dresden .

51.XIII.

(Königlich (1. Königlich

württem = | württem

bergiſches ). bergiſche ).

Calm .

Oberamtsbezirk Herrenberg .

Calm .

Neuenbürg.

Nagold.

Königreich Württemberg.
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Armee

korps .

Bundesſtaat

Infanterie Landwehr Verwaltungs- (im Königreich Preußen und

Brigade. | Bataillons- Bezirke. I (bez . Aushebungs-) Bezirke: Bayern auch Provinz; bez .

Reg.- Bezirk).

Reutlingen .

Oberamtsbezirk Reutlingen .

Tübingen .

Rottenburg

am Neckar.

Oberamtsbezirk Horb.

Freudenſtadt.

Sulz .

Oberndorf.

Horb.
51.

( 1.Königlich

württem

bergiſche).

Rottweil.

Oberamtsbezirk Balingen .

Rottweil.

Spaichingen .

Tuttlingen .

OberamtsbezirkStuttgart,

Stadtdirektion .

Oberamtsbezirk Stuttgart,

Oberamt.

Stuttgart.

Leonberg.

XIII.

(Königlich

württem

bergiſches).

Ludwigsburg
52.

(2 .Königlich

württem

bergiſche).

Heilbronn .

Dberamtsbezirk Böblingen .

Leonberg .

Vaihingen .

Maulbronn.

Königreich Württemberg.
Oberamtsbezirk Ludwigs

burg.

Oberamtsbezirk Cannſtatt.

Marbach .

Waiblingen.

Oberamtsbezirk Brackenheim .

Beſigheim .

Heilbronn

Neckarſulm .

Oberamtsbezirk Backnang.
Weinsberg .

Dehringen .

Hall.

Oberamtsbezirk Künzelsau .

Gerabronn.

Crailsheim .

Mergentheim .

Oberamtsbezirk Gaildorf.

Ellwangen .

Aalen .

Neresheim .

Hall.

Mergentheim .
53 .

(3. Königlich ) - - - - -

württem

bergiſche).
Ellwangen .

- -
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Armee

korps .

Bundesſtaat

Infanterie Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Brigade. | Bataillons- Bezirke. (bez. Aushebungs -) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez .

Reg.-Bezirk).

Gmünd.
53.

(3 . Königlich

württem

bergiſche).

Oberamtsbezirk Schorndorf.

Welzheim .

Göppingen .

Gmünd.

Ulm .

Oberamtsbezirk Geislingen .

Heidenheim .

Ulm .

Ravensburg.

XIII .

(Königlich

württem

bergiſches ).

Mönigreich Württemberg.

Biberach .

54.

(4 . Königlich

württem

bergiſche).

Ehingen .

Oberamtsbezirk Riedlingen .

Saulgau .

Ravensburg

Tettnang .

Oberamtsbezirk Biberach .

Waldſee.

Leutkirch .

Wangen .

Oberamtsbezirk Blaubeuren .

Münſingen .

Ehingen.

Laupheim .

| Oberamtsbezirk Kirchheim .

Nürtingen .

Eßlingen .

Urach .

Bezirksamt Tauberbiſchofs

heim .

Wertheim .

Buchen .

Adelsheim .

Mosbach .

Eberbach .

Eßlingen .

Mosbach .

55 .

XIV . Großherzogthum Baden .

Heidelberg.

Bezirksamt Heidelberg.

Wiesloch .

Mannheim .

Weinheim .

56. Bruchſal.

Bezirksamt Sinsheim .

Eppingen .
Bretten .

Schwegingen.

Bruchſal.
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Armee

forps.

Bundesſtaat

Infanterie Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

| Brigade. | Bataillons- Bezirke. (bez. Aushebungs-) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez.

Reg.- Bezirk).

56 . Karlsruhe.

Bezirksamt Durlach .

Ettlingen .

Pforzheim .

Karlsruhe.

Raſtatt." )

Bezirksamt Raſtatt.

Baden .

Bühl.

Achern .

Oberkirch .

Offenburg.*)

Bezirksamt Offenburg .

Rehl.

Wolfach .

Lahr.

Ettenheim .

57. - - - - - - - - - - - -

Freiburg.

Großherzogthum Baden .
NTV.

Bezirksamt Emmendingen .

Waldkirch .

Breiſach.

Freiburg.

Bezirksamt Staufen .

Müllheim .

Lörrach .

Schönau.

Schopfheim .

Säckingen .

Lörrach .

Donaueſchingen.* * )

Bezirksamt Triberg .

Villingen .

Donaueſchingen .

Neuſtadt.

St. Blaſien .

Bonndorf.

Waldshut.
58.

Stockach .* *)

Bezirksamt Engen .

Stockach .

Meßkirch .

Ueberlingen .

Pfullendorf.

Konſtanz.

* ) Vom 1. April 1888 ab, bis dahin zur 58. Infanterie- Brigade gehörig.

* * ) : 1. : 1888 : , : : 57.
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Armee-

korps.

Bundesſtaat
Infanterie- Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Brigade. | Bataillons - Bezirke . I (bez. Aushebungs -) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez.

Reg .- Bezirk).

Diedenhofen .
Kreis Diedenhofen .

- Bolchen .

59. Meß .
Stadt Meß.

Landkreis Mek .

Saarburg.
Kreis Château -Salins.

Saarburg.

Kreis Forbach .

- Saargemünd.
Saargemünd.

60.

Hagenau.

Kreis Weißenburg .

= Hagenau .

- Zabern .
XV .

Elſaß-Lothringen.

Straßburg.
Stadt Straßburg .

Landkreis Straßburg .

Kreis Molsheim .

- Erſtein .

61. Molsheim .

- - - - - - -- - .

Schlettſtadt.
Kreis Schlettſtadt.

• Rappoltsweiler.

Kreis Colmar.

= Gebweiler .
Colmar.

62. Mülhauſen i. E . Mülhauſen im Elſaß .

Altkirch .
Kreis Thann .

- Altkirch .

Königreich Bayern.

Roſenheim .

Bezirksamt Berchtesgaden .

Traunſtein .

- Laufen .

- Roſenheim .

Magiſtrat Traunſtein .

Roſenheim .

R .- B . Ober-Bayern.I. Königlich 1. Königlich

bayeriſches. | bayeriſche.

Waſſerburg.

Bezirksamt Alt-Detting.

Mühldorf.

Waſſerburg .
Ebersberg.

Erding.
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Armees

forps.

Infanterie

Brigade.

Landwehr Verwaltungs

Bataillons-Bezirke. (bcz. Aushebungs-) Bezirke.

Bundesſtaat

(im Königreich Preußen und

Bayern auch Provinz, bez.

Reg .-Bezirk).

Königreich Bayern .

Weilheim .
1.Königlich

bayeriſche.

Bezirksamt Miesbach .

Tölz .

Weilheim .

Garmiſch .

Schongau .

Magiſtrat München .

- - -

| I. München .
N .- B . Ober-Bayern.

II. München .

Bezirksamt München I.

- II.

Landsberg.

Bruck.

Friedberg.

Dachau.

Magiſtrat Landsberg.

Bezirksamt Dingolfing.

Vilsbiburg

Landshut.

Rottenburg.

Magiſtrat Landshut.

Bezirksamt lo

R .- B. Nieder-Bayern.
Landshut.

| R .- B . Ober-Bayern .
12 . Königlich

I. Königlich bayeriſche.

bayeriſches .

Magiſtrat i Freiſing.

Vilshofen .

R .- B . Nieder - Bayern .

Paſſau

Bezirksamt Eggenfelden .

Pfarrkirchen .

Griesbach .

Vilshofen .

Landau a . J .

Bezirksamt Paſſau.

Wolfſtein .

Grafenau .

Regen .

Deggendorf.

Magiſtrat Paſſau.

Deggendorf.

Bezirksamt Kempten .

Füſjen .

Sonthofen .

Lindau .

Magiſtrat Kempten .

= Lindau .

3 . Röniglich | Rempten . R .- B . Schwaben und Neu

burg.bayeriſche.



- -65

Armee

korps.

| Infanterie Landwehr

| Brigade. | Bataillons -Bezirke .

Bundesſtaat

Verwaltungs | (im Königreich Preußen und

(bez. Aushebungs -) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez.

Reg.-Bezirk).

Königreich Bayern .

Mindelheim .

Bezirksamt Oberdorf.

Kaufbeuren .

- Mindelheim .

Memmingen .

Magiſtrat Kaufbeuren .

= Memmingen .

Augsburg .

3 .Königlich

bayeriſche.
burg.

Dillingen .

Bezirksamt Augsburg.

Zusmarshauſen .

Krumbach .

Jlertiſſen . | R .- B . Schwaben und Neu
Neu-Ulm .

Magiſtrat Augsburg.

Bezirksamt Günzburg.

Dillingen .

Wertingen .

Donauwörth.

Nördlingen .

Magiſtrat Günzburg.

Dillingen.

Donauwörth.

Nördlingen .

Bezirksamt Aichach .

Schrobenhauſen .

Pfaffenhofen . R .- B . Dber -Bayern .

- Ingolſtadt.

Magiſtrat Ingolſtadt.

Bezirksamt Beilngries .
R .- B . Oberpfalz und Regens

1
1
1

.1
1

11

Don
e

1. Röniglich

bayeriſches .

Ingolſtadt. burg.

R .- B . Mittelfranken .

4. Röniglich

bayeriſche.

R .- B . Schwaben und Neu

burg .

Bezirksamt od

Magiſtrat

Bezirksamt
Magiſtrat Neuburg a. D .

Bezirksamt Dinkelsbühl.

Gunzenhauſen .

Weißenburg.

Hilpoltſtein .

Feuchtwangen .

Schwabach .

Magiſtrat Dinkelsbühl.

Weißenburg .

Schwabach.

Gunzenhauſen .
R .- B . Mittelfranken .
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Armee

forps.

Infanterie Landwehr

Brigade. | Bataillons- Bezirke.

Bundesſtaat

Verwaltungs |(im Königreich Preußen und

(bez . Nushebungs-) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez.

Reg .- Bezirk).

Königreich Bayern .

R .- B . Nieder-Bayern .

Regensburg.

R .- B . Oberpfalz und Regens

burg.

I. Röniglich 14 . Königlich

bayeriſches. | bayeriſche.

Bezirksamt Kelheim .

Regensburg .

Stadtamhof.

Parsberg.

Magiſtrat Regensburg.

Bezirksamt Mallersdorf.

Straubing.

Bogen .

Viechtach.

Köpting.

Magiſtrat Straubing.

R .- B . Nieder -Bayern.

Straubing.

Bezirksamt Cham .
R .- B . Oberpfalz und Regens

burg.

Amberg.

R .- B . Oberpfalz und Regens

burg .

Neuſtadt a . d. W . N .

Bezirksamt Roding.

Waldmünchen .

Neunburg v . W .

Burglengenfeld .

Nabburg.

Amberg.

Magiſtrat Amberg.

Bezirksamt Vohenſtrauß.

Neuſtadt a . d .

W . N .

Tirſchenreuth .

Kemnath .

Eſchenbach .

Bezirksamt Wunſiedel.

Rehau .

Hof.

Naila .

Münchberg.

Berneck.

Magiſtrat Hof.

II. Königlich 5 . Königlich

bayeriſches. | bayeriſche.

Hof.

B .- R , Oberfranken .

Bayreuth .

Bezirksamt Kronach .

Stadtſteinach .

Kulmbach.

Bayreuth .

Pegniß .

Magiſtrat Bayreuth .
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Armee

korps .

Infanterie

| Brigade.

burg.

Bundesſtaat

Landwehr Verwaltungs (im Königreich Preußen und

Bataillons-Bezirke. (bez. Aushebungs-) Bezirke. | Bayern auch Provinz, bez.

Reg.-Bezirk).

Königreich Bayern .

Bezirksamt Neumarkt.

Nürnberg

- Nürnberg.

Magiſtrat Nürnberg.

Bezirksamt Ansbach.

Fürth .

Neuſtadt a . . d . R - B . Mittelfranken .

Aijd .

Ansbach . Uffenheim .

Rothenburg a . T .

Magiſtrat Ansbach .

Fürth .

Rothenburg a . T.

| R .- B .Oberpfalz und Regens
Bezirksamt Sulzbach .

burg.

Hersbruck

Erlangen . Erlangen .

Magiſtrat Erlangen .

Vezirksamt Forchheim .

Höchſtadt. R .- B . Oberfranken .

Bezirksamt Scheinfeld . | R .- B . Mittelfranken .

Ochſenfurt.

Kipingen . Niſingen .

Gerolzhofen .
R .- B . Unterfranken und

Haßfurt. Aſchaffenburg.
Magiſtrat Kißingen .

Bezirksamt Ebern .

Königlich

bayeriſche.

bayeriſches

Bamberg.

R .- B . Oberfranken .

Königlich

bayeriſche.

Staffelſtein .

Lichtenfels .

Ebermannſtadt.

Bamberg 1.

Bamberg II.

Magiſtrat Bamberg.

Bezirksamt Königshofen .

Mellrichſtadt.

Neuſtadt a . S .

Brückenau.

Kiſſingen .

Hammelburg.

iſſingen .
R .- B . Unterfranken

Aſchaffenburg.

und
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Armee

korps.

Infanterie Landwehr Verwaltungs

Brigade. | Bataillons -Bezirke. (bez. Aushebungs-) Bezirke.

Bundesſtaat

(im Königreich Preußen und

Bayern auch Provinz, bez.

Reg.-Bezirk).

Königreich Bayern .

Würzburg.

7. Königlich

bayeriſche. R .- B . Unterfranken und

Aſchaffenburg .

Aſchaffenburg.

Bezirksamt Würzburg .

Karlſtadt.

- Schweinfurt.

Magiſtrat Würzburg.

Schweinfurt.

Bezirksamt Miltenberg .

Obernburg.

Marktheidenfeld .

Lohr.

Alzenau .

Aſchaffenburg.

Magiſtrat Aſchaffenburg .

Bezirksamt Kirchheimbolan

den .

Kuſel.

Kaiſerslautern.

Bezirksamt Frankenthal.

Neuſtadt a . d . H .

Speyer.

Ludwigshafen a .

Rh .

II. Königlich

bayeriſches.
Kaiſerslautern .

Speyer .

R .- B . Pfalz.18 . Königlich

bayeriſche.

Landau.

Bezirksamt Bergzabern .

Landau.

Germersheim .

Bezirksamt Homburg .

Zweibrücken .

Pirmaſens.

Zweibrücken .

Carl Heymanns Verlag, Berlin . – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Inhalt : 1. Roll: und Steuer - Weien : Probeweije Ver :

wiegung des auf Landſtraßen eingehenden Dachſchiefers ;

- Zulaſſung von Privattranjitlagern ohne amtlichen Mit:

verſớluß für mineraliſche Schmieröle . . . Seite 69

1

I

2 . Konſulat- Weſen : Titelverleihung ; - Ermächtigung zur

Vornahme von Sivilſtands-Akten . . . . . 70

3 . Polizci - Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . . 70

1. 3011 : und Steu e r -Weſe n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sizung vom 31. Januar 0 . I . beſchloſſen , daß in Abweichung von

Ziffer 7 der unter dem 20 . Dezember 1869 erlaſſenen Anweiſung zur Ausführung des Vereinszollgeſebes

hinſichtlich des auf Landſtraßen eingehenden Dachſchiefers, Nr. 33 e des Zolltarifs , eine probeweiſe Ver

iviegung zur Feſtſtellung des der Verzolung oder weiteren Abfertigung zu Grunde zu legenden Gewichts

auch dann nicht ausgeſchloſſen iſt, wenn ſich bei der Verwiegung der einzelnen Schock beziehungsweiſe

Klafter Abweichungen bis zu 6 Prozent gegen das deklarirte Gewicht ergeben .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 31. Januar d . J. beſchloſſen , daß die oberſten Landes

Finanzbehörden ermächtigt werden , unter geeigneten , von ihnen zur Verhütung von Defrauden anzuord

nenden Sicherungsmaßregeln Privattranſitlager ohne amtlichen Mitverſchluß für mineraliſche Schmieröle

ausnahmsweiſe zuzulaſſen , wenn ein Verkehrsbedürfniß anzuerkennen iſt.
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2 . Konſulat-Weſen.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben Allergnädigſt geruht, dem fonſul Bartels in Moskau den Sarafter
als General-Konſul zu verleihen .

Dem Kaiſerlichen Konſul R . M . Klüſener 311 Puerto Plata iſt auf Grund des $ . 1 des Geſejes vom

4 . Mai 1870 in Verbindung mit § . 85 des Geſekes vom 6 . Februar 1875 für ſeinen Amtsbezirk dic

Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und unter deutſchen

Schuße lebenden Schweizern vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu

beurkunden .

3 . Polizei-Weje n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath Datuin

des

-L
a
u
f
e
n
d
e

N
u

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die
Ausweiſung

beſchloſſen hat.des Ausgewieſenen .
I

Ausweiſungs

beſchluſſes .

6 .

a . Auf Grund des §. 39 des Strafgeſezbudis :

1 . Franz Schmid geboren am 22 . September 1841 zu Diebſtähle und Münz- Königlich bayeriſches Be- 12. Januar

(Schmidt), vorma- Töftiß , Bezirk Znaim , Mähren, ortz : verbrechen (5 Jahre zirksamt Donauwörth , $ . I .

liger Lehrer, . 3t. angehörig ebendaſelbſt, Zuchthaus laut Er

Tagſchreiber, kenntniſſe vom 20 .

Januar iind 5. Juli

1883) ,

2. Wilhelm Nacht: geboren am 29. Juni 1861 zu Uderns, ſchwerer Diebſtahl, Königlich preußiſcher Re- 2. Februar

ſchatt, Brauergeſelle, Bezirk Schwaß, Tirol, ortsangehörig Urkundenfälſchung u . gierungspräſident 311 d. I.

ebendaſelbſt, | Unterſchlagung ( 1 ) Breslau ,

Jabr 1 Monat Zucht:

haus laut Erkennt

niß vom 29. Januar

1887),

b . Auf Grund des § . 362 des Strafgeſepbudis :

3 . Joſef Bodiska , geboren am 24. April 1852 zu Jojef- Landſtreichen und Röniglich preußiſqer Ne: 2 . Februar

' Schuhmachergeſelle , I ſtadt, Kreis Königgräß, Böhmen , orts Betteln , gierungspräſident zu d . I .

| angehörig ebendaſelbſt, Breslau ,

4 . Anton Swoboda , geboren am 6 . Januar 1857 zu Roucho - desgleidicii, derſelbe, desgleichen .
Schuhmachergeſelle , ' wan , Bezirk Kroman , Mähren , orts

, angehörig ebendaſelbſt.

5 . Franz Armann, geboren am 16 . ( 26 .) Oktober 1853 zu desgleichen , derſelbe, desgleichen .
Nagelſchmied , Groß -Ullersdorf Bezirk Sdoenberg,

Mähren , ortsangehörig ebendaſelbſt,

6 . Johann Hode, geboren am 26 . Dezember 1851 zu Har- desgleichen , derſelbe, desgleichen .
Weber, rachsdorf b . Roemerſtadt, Bezirk Stern

berg, Mähren , ortsangehörig ebenda :
jelbit ,
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Name und Stand Alter und HeimathC
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behördė, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datuin

des

Ausweiſungs

beſchluſſes.

6 .

des Ausgewieſenen .

2 .

-

| gießer,

V . J .

7. Jojej Wajnar, geboren am 15 . März 1859 zu Trzynies , Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re: 25 . Januar

Schloſſergejelle, Bezirf Teſchen , Deſterreichiſch .Schleſien , gierungspräſident zu d. I.

Oppeln ,

8. Paul Ruid , Eijen - geboren am 16 . (6.) Dezember 1851 zu Landſtreichen und derſelbe, desgleichen .

Uſtron , Bezirk Bieliz , Deſterreichiſche Betteln ,

Schleſien ,

9. Markus Zeimer, 324/2 Jahr, aus Jarošlau , Galizien , Landſtreichen und Bet- Königlidi preußiſche Re- 1. Februar
. . Rürſchner, teln I gierung zu Pojen , d . J .

10. Franz Matura , geboren am 2 . Februar 1859 zu Unter- Betteln im wiederhol- Königliņ preußiſcher Re: 2 . Februar

Baumwollenſpinner, Hammer, Bezirk Eiſenbrod, Böhmen , ten Rüdfall, gierungspräſident zu 1 d . I.

ortsangehörig ebendaſelbſt, Merſeburg ,

11. Wilhelm Adolf Seed, geboren am 6 . Oktober 1862 zu Riga, Landſtreichen , Betteln Königlich preußiſcher Re. 23. Januar
i Kaufmann, Rußland, ortsangehörig ebendaſelbſt, und unerlaubte Rück: gierungspräſident 31 d . J.

febr. | Osnabrück,

12. Marfus Neuge geboren am 24. Dezember 1862 zu Landſtreichen und Königlid, preußijde Re- 2 . Februar

würß , Händler , Krakau, Galizien , ortsangehörig eben- Betteln , gierung zu Düſſeldorf, d. I .

daſelbſt,

13. Rudolf Meglitich , geboren am 10 . Mai 1869 zu Marburg, Landſtreichen , Stadtmagiſtrat Paſſau, 24 . Dezember

Scyloſſer , Steiermark , ortsangehörig jll Roth Bayern ,

wein , Bezirk Marburg,
14 . Franz Spiegel, geboren am 27. November 1867 zu desgleichen, derſelbe, desgleichen .

Metallgießer, Gottsdorf, Bezirf St. Pölten , Nieder

Deſterreid ), orisangehörig zu Hernals ,

15 . Johann Pöhlmann , geboren am 23 . Dezember 1861 zu Aſch , Betteln in wieder : Stadtmagiſtrat Kempten , 19. Januar

| Böhmen , ortsangehörig ebendajelbit , | holten Rüdfall, Bayern ,

16 . Wilhelin Hoppler , geboren am 21. Oktober 1839 zu Däger- Landſtreichen und Königlich bayeriſches Be. 24 . januar

, Glaſer, " len , Kanton Zürich, Schweiz, ortsan. Betteln , zirksamt Sonthofen ,

gehörig ebendaſelbſt,

17 . Franz Dolezel, 30 Jahre, geboren und ortsangehörig zu Widerſtand gegen die Königlid) bayeriſches Be- 28 . Januar

Schmiedegeſelle, Praslowitz, Bezirk Olmüş, Mähren , Staatsgewalt , Bezirksamt Eggenfelden , 1 d. J .
rufsbeleidigung,
Landſtreichen und

Betteln ,

18 . Auguſt Ringel, geboren am 19 . März 1837 zu März: Diebſtahl, Landſtrei Königlich ſächſiſche Kreis: 21. Dezember

Schuhmacher, dorf, Bezirk Braunau, Vöhmen , orts : chen und Betteln , hauptınaunſchaft į v . I.

| angehörig ebendaſelbſt , Baußen ,

19 . Stephan Govac, geboren am 19 .März 1861 zu Michat, Betteln im wieder: Königlich württembergiſche 28 . Januar

Bäcker und Konditor, Komitat Semlin , iingarn , ortsange, holten Rüdfall, Regierung des Necar. d. I .

hörig ebendaſelbſt, freijes zu Ludwigsburg,

Weber,

Carl Heymanns Verlag, Berlin . - Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Neidh .

für das

Herausgegeben

im

Reidisamt des Innern.

Du beziehen durch alle Poftanfalten und Budhandlungen . – Bränumerations -Breiß für den Jahrgang lecho Mart.

XVI. Jahrgang. ! Berlin , Freitag, den 24 . Februar 1888. N 8 .

Inhalt : 1. Rolonial-Dcſen : Ermächtigung zur Vornahme

von Sivilſtands-Aften im deutſchen Šdugebiete der Mar

idall - Injeli! .
:
. : : . . . . . . . Seite 73

KonſulatsWeſen : Ernennung . . . . . . . . 73

3 . Bols und Steuer -Weſen : Ausführungsbeſtimmungen zil

dent $ $ . 12 und 13 des Zuckerſteuergejepes vom 9 . Juli 1887;

- Ableben eines Reichsbevollmächtigten ; - Berichtigung

4 . Marine und Schiffahrt: Erſcheinen der amtlichen lijte

der Schiffe der deutſchen Kriegs- und wandels - Marine

für 1888 . . . . . . . . . . . . . . 75)

5 . Finanz-Welen : Nachweijung der Einnahmen des Reichs

vom 1. April 1887 bis Ende Januar 1888 . . . 76
6 . Volizei -Weſen : Answeiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . . 77
74

1. Kolonial.Weje n .

Dem Kaiſerlichen Kommiſjar für das Schußgebiet der Marſchall - Inſeln , Vize - Konjul Sonnen

ichein zu Jaluit, iſt auf Grund des $. 4 des Geſeßes vom 17. April 1886 ( R .- G .-Bİ. S . 75 ), der

Kaiſerlichen Verordnung vom 13. September 1886 ( R .- G .-BI. S . 291), ſowie des Geſeßes vom 1. Mai 1870

(B .- G .-BI. S . 599) für ſeinen Amtsbezirk die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich gültige

Eheſchließungen hinſichtlich aller Perſonen, welche nicht Eingeborene ſind, vorzunehmen und die Geburten ,

Heirathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .

2 . Konſulat. W eje n .

Seine Majeſtät der Kaijer haben im Namen des Reichs den Kaufmann A . W . Angel zum Vize

Ronſul in Dalmſtad (Schweden ) zu ernennen geruht.

13
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3 . 3011 : und Steu e r - Weie n .

Jur Ausführung der SS. 12 und 13 des Zuckerſteuergeſezes vom 9. Juli 1887 hat der Bundesrath in

ſeiner heutigen Sißung das Folgende beſchloſſen :

1. Bezüglich bereits beſtehender Zuckerfabriken :

A . Für die Anforderungen , welche an die Fabrikinhaber in Bezug auf die bauliche Einrichtung der

Fabriken zur Sicherung gegen heimliches Wegbringen von Zucker zu ſtellen ſind, dienen die folgenden

Beſtimmungen als Grundlage:

1. Die ſichernde Einrichtung beſteht entweder

a ) ir: der geeigneten Abſchließung derjenigen Fabrikräume, in welchen die Herſtellung und

weitere Bearbeitung von kryſtalliſirtem Zucker ſowie deſſen Aufbewahrung außerhalb des

Fabriklagers ſtattfindet, desgleichen , ſoweit nicht Ausnahmen geſtattetwerden, derjenigen

Räume, in welchen zuckerhaltige Abläufe (Syrup , Melaſſe ) ſich befinden , gegen die

übrigen Fabrikräume und nach außen,

oder

b ) in der geeigneten Umfriedigung der Fabrikanlage.

2. In der Regel fol die erſtere Einrichtung (unter 1a) Plaß greifen . Diejelbe fann insbeſondere

auch für ſolche Fabriken in Anwendung geſeßt werden , welche ſchon mit einer genügenden

oder leicht in gehörigen Stand zu ſeßenden Umfriedigung verſehen ſind.

B . In Bezug auf die ſichernde Abſchließung der unter A , la bezeichneten Fabrikräume iſt zu beachten :

1 . Der Abſchluß der Räume, in welchen kryſtalliſirter Zuđer hergeſtellt, weiter bearbeitet und

außerhalb des Fabriklagers aufbewahrt wird , gegen die in demſelben Gebäude befindlichen

Vorräume der Fabrikation , ſoll in der Regel bei dem Koch-(Vakuum )raum , oder doch bei den

Raum , in welchen die Füllmaſſe zunächſt vom Rochraum zwecks der Verarbeitung gelangt, in

der Art ſtattfinden , daß der bezeichnete Raum mit eingeſchloſſen wird. Vorzugsweiſe ſoll der

Abſchluß durch eine Mauerwand oder ein Gitter von Eiſendraht bewerkſtelligt werden .

2 . Die Zahl der inneren und äußeren Zugänge (Thüren , Ladeluken und dergleichen ) zu den

abzuſchließenden Fabrikräumen iſt ſoweit zu beſchränken , als es mit den Bedürfniſſen des

Fabrikbetriebes und Verkehrs vereinbar erſcheint.

3 . Die Fenſter und ähnliche äußeren Maueröffnungen ſind in geeigneter Weiſe (durch Gitter von

Eiſenſtäben , Eijendraht und dergleichen ) zu verſichern . Vorbehaltlich der bei bereits vorhari

denen Gittern zu geſtattenden Ausnahmen dürfen die Gitterſtäbe nicht weiter als 5 Centimeter

von einander entfernt ſein , die Maſchen der Drahtgitter keine größere Weite als 5 Centimeter

haben . Es kann eine Einrichtung der Verſicherung , welche im Nothfall das leichte Deffnen

der Fenſter u . F. w . ermöglicht, zugelaſſen und für die oberen Stockwerke , ſowie für die Be

dachung der Gebäude von der Verſicherung Abſtand genommen werden.

('. Bezüglich der Umfriedigung der Fabrikanlage iſt zu beachten :

1 . Neue Ilmfriedigungen ſind in der Regel ſo anzulegen , daß kein eingeſchloſſenes Gebäude we

niger als 5 Meter von der Umfriedigung entfernt liegt. Daſſelbe Mindeſtmaß der Ent

fernung iſt in der Regel bei der ſpäteren Errichtung von Gebäuden innerhalb nener oder jeßt

bereits vorhandener Umfriedigungen einzuhalten .

2 . In der Regel ſollen die Umfriedigungen mindeſtens 21/, Meter hoch ſein und aus Steinmauern

“. oder eiſernen Gittern (Stäbe; Draht) beſtehen . Bei den Gittern dürfen , vorbehaltlich der bei

bereits vorhandenen zu geſtattenden Ausnahmen , die Stäbe höchſtens 7 Centimeter von einander

entfernt ſein , die Drahtmaſchen höchſtens eine Weite von 7 Centimeter haben .

3 . Ueberführungen über die Umfriedigungen ſind in der Regel unzuläſſig .

4 . In Bezug auf die Zahl der Eingänge in der Umfriedigung findet die Beſtimmung unter B 2

entſprechende Anwendung .
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5 . Wird die Umfriedigung zum Theil durch zur Fabrik gehörige Gebäude gebildet, ſo ſind dieſe

entweder nach dem Fabrikhoſe zu oder nach außen in der Art ſichernd einzurichten , daß die

betreffenden Thüren und dergleichen beſeitigt oder unter Steuerverſchluß genommen und die

betreffenden Fenſter und dergleichen vergittert werden . In leßterer Beziehung iſt gemäß der

Beſtimmungen unter B 3 zu verfahren .

D . Die näheren Anordnungen bezüglich der an die einzelnen Fabrikinhaber zu ſtellenden Anforderungen

ſind nad Maßgabe der Beſtimmungen unter A bis C von den oberſten Landesfinanzbehörden oder

auf deren Ermächtigung von den Direktivbehörden zu crlaſſen .

Die bezeichneten Behörden haben insbeſondere auch darüber zu entſcheiden :

1 . welche Veränderungen in der baulichen Einrichtung der Fabrikräume etwa zur Erleichterung

der Ueberſicht über den Gang der Fabrikation (vgl. S. 12 Abſaß 1 des Geſeßes ) zu treffen

jein möchten ;

2 . welche Thüren , Ladelufen u . ſ. w . der Fabrikgebäude verſchlußfähig einzurichten und welche

Gefäße etwa mit einer gegen heimliche Entfernung der darin befindlichen Zuckerſäfte, Füll

maſſe u . 1. w . ſichernden Vorrichtung zu verſehen ſind :

3 . an welchen Stellen innerhalb oder außerhalb der Fabriſräunie Wachtlokale für Aufſichtsbeamte

herzuſtellen ſind;

4 . welche zur Fabrikanlage gehörigen Gebäude, Gärten ii . ſ. w . in die Ilmfriedigung einzu

ſchließen ſind .

II. Bezüglich fünftig zu errichtender Zuckerfabriken .

Auf dieſe Fabriken finden die obigen Beſtimmungen unter 1 entſprechende nwendung.

Berlin , den 23. Februar 1888.

Der Reichskanzler.

Ini Auftrage: Aſchenborn.

Der Reichsbevollmächtigte für Zölle und Steuern , Königlich jächſiſche Finanzrath Meijel zu Stettin , iſt

geſtorben .

Berichtigung.

Der in Nr. 7 des Central- Blatts auf Seite 69 an zweiter Stelle abgedruckte Bundesrathébejdyluß, betreffend die Zu

lafjung von Privattranſitlagern ohne amtlichen Mitveridluß für mineraliſche Schmicröle, catirt nicht vom 31. Januar , ſondern

vom 2 . Februar d. J .

4 . M a r i ne und Schiffahr t.

Die im Reichsamt des Innern als Anhang zum internationalen Signalbuche herausgegebene „ Amtliche

Liſte der Schiffe der deutſchen Kriegs- und Handelsmarine mit ihren Unterſcheidungsſignalen für 1888 "

iſt im Verlage der Buchhandlung von Georg Reinier in Berlin ſoeben erſchienen .

Das Buch wird den Reichs - und Staatsbehörden bei direkter Beſtellung, ſowie den Wiederver

fäufern zum Preiſe von 1,20 Marf für das Eremplar von der Verlagshandlung geliefert. Im Buch

handel iſt daſſelbe zum Preiſe von 1,60 Mark zu beziehen .

Berlin , den 22. Februar 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Ed.
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5 . Finanz - W efe n .
Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge)

an Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1. April 1887 bis zum Schluſſe des Monats Januar 1888 .
mi

Die Soll. Einnahme
Einnahme beträgt

Differenz

Bezeichnung vom Beginn deš Ausfuhr: 1

in demſelben zwiſchen den

der
Etatsjahres bis

Spalten 4
Zeitraum

Bleiben 1 und 5 ,

zum Schluſſe des Vergütungen des Vorjahres + mehr

Ein n a hmen.
obengenannten | (Spalte 4 ) - weniger

Monats

M

1.
3. -

-

Bolle . .

219 034 362 + 17 850 849
236 885 211

. .
172 308

. . . . . . .
237 057519

. . .

Tabadſteuer :
7477 497 7 923 22288 035 -

:

445 725

:
7 565 532

: : :
Zuderſteuer

43 548 448 - 36 596 4796951 969
. . . . . . . . . .

122 646 840 ' 115 694 871
.

Salzſteuer . . . . . . . . . . . . 34 225 449 54 533 34 170 916 33 946 557 + 224 359
Branntweinſteuer und Uebergangsabgabe von

Branntwein für die Zeit vor dem 1. DK.

tober 1887 . . . . . . . . . . .
18 832 949

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer 16 010 782 12 541 954 71 219 593 27 479 248 + 43 740 345

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu:

ſchlag zu derſelben . . . . . . . .
23 005 678

Nachſteuer für Branntwein . . . . . .
25 912 138

Brauſteuer . . .

17 330 672 +

.

905 819

. . .
18 568 577

.
332 086 18 236 491

.

Uebergangsabgabe von Bier : : :
2 042 579

2012 579 1837 197 + 205 382

Summe 505 868 043 1 128 883 787 376 981 256 351099 706 + 25 884 550

Spielkartenſtempel
933 312 it

.
987609 54 297

. . . . . . . .
Wechſelſtempelſteuer . .

175 542

.
5 497 407 +

. . . .
5 672 949

.

Stempelſteuer für 4 089 888 4 417 143

a ) Werthpapiere . . .

327 255

b ) Rauf- und ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte
6 068 087 6 646 083 - 577 996

c ) Looſe zu
Privatlotterien

673 808 - 297 578

. . .
376 230

. . . .

Štant lotterien .

990 905

. . . . . .
5 325 090 !

Poſt- und Telegraphen -Verwaltung . . . .

158 368 925 150 267 194 + 8 101 731

41 464 400
Reichs-Eijenbahn -Verwaltung . . . .

* ) 38 645 300 + 2 819 100

*) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 639 447 th. höher.

Anmerkung : Die zur Reichskaſſe gelangte 3jt- Einnahme abzüglich der Ausfuhrvergütungen und Verwaltungskoſten

beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen bis Ende Januar 1888:

Iſt-Einnahme vom
Differenz zwiſchen den

Begeich nung
Sit-Einnahme in

Beginn des Etatsjahres son
Špalten 2 und 3,

demſelben Zeitraum des !
bis zum Schluſſe des + mehr

Vorjahres

E inna hmen .
obengenannten Monats -- weniger

M M

- -- --- - - -- -

4 . 3

der

2 .

Zölle . . . . . .

Tabadſteuer . . . . . . . . . . . .

Zuderſteuer . . . . . . . . . . .

Salzſteuer . . . . .

Branntweinſteuer . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe

Spielkartenſtempel . . . . . . . . . . .

211 087 076

9 369678

14 260 083

31 397 928

37 088 701

17 193 015

194 351 534

8 665 943

18 152 402

31 434 415

29 542 295

16 245 644

++i
l

++

16 735 542

703 735

3 892 319

36 487

7 546 406

947 371

320 396 481

891 139

298 392 233

832 278

+ 22 004 248

58 861
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6 . Polizei-Weie n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.1

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs

beſchluſſes.

6 .

des Ausgewieſenen .

Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs :

1. Caſimir Gutelawski 26 Jabre, geboren zu Skordz, Bezirk Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re: 12 . Oktober

(Rutylowski), Ar: Kroczinski, Gouvernement Nowgorod, Betteln , gierungspräſident zu v . I.

beiter , | Rußland, ortsangehörig zu Czekanowiß, Königsberg,
I Bezirk Kroczinski.

2. Mar Meier Wolf geboren am 24 .März 1858 zu Tarnow, Betteln und Betteln Königlich preußiſcher Re- 8 . Februar

Feuer, Schreiber, Galizien , ortsangehörig ebendaſelbſt, | unter Drohungen , gierungspräſident zu d. I .
Potsdam ,

3 . Wilhelm Feir, Gürt- geboren am 23. Februar 1857 zu Kukau, Betteln im wiederhol. Röniglich preußiſcher Re- 14 . Dezember
ler, Kreis Bunzlau , Bezirk Gablonz, Böh: ten Rüdfall, gierungspräſident zu v . I.

inen , ortsangehörig ebendaſelbſt, Magdeburg,
4 . Karl Samuel Stern , geboren am 20 . Auguſt 1860 zu Her- Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re 10 . Februar

| Bäcker, i mannſtadt, Siebenbürgen , gierungspräſident zu d. I .

Merſeburg ,

5 . Johann Klapper , geboren am 21. Januar 1853 zu Zuck. Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re. 13 . Februar
Weber und Fabrik mantel, Bezirk Freiwaldau , Defter : Betteln , gierungspräſident zu d. I.
arbeiter, reichiſch -Schleſien , ortsangehörig eben : | Breslau ,

i daſelbſt,

6 . Hieronymus uttner, geboren am 2 . Juni 1854 311 Zuck- Landſtreichen , derſelbe, 15. Februar

Webergeſelle, ' mantel, ortsangehörig ebendaſelbſt, | $. I .

7. Joſef Tieftrunk, geboren am 6 . Januar 1867 zu Hlino- desgleichen , Königlich preußiſcher He: 11. Februar
Gärtner, į viſt, Böhmen , gierungspräſident zu 8 . I.

Hannover,

8 . Benzel Karzinsky, geboren 1866 zu Kupiszki, Gouverne- desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 20. Dezember
' Shuhmacher , iment Kowno, Rußland, gierungspräſident zu v . I.

Lüneburg,

9. Johann Svebla, geboren am 15. Mai 1848 zu Neudorf, desgleichen , Stadtmagiſtrat Paſſau, 24 . Dezember
Tagelöhner, Bezirk Pijet, Böhmen , ortsangehörig Bavern , v. J .

ebendaſelbſt ,

10 . Franz Kratochwill, geboren 1856 _ zu Gaudenzdorf, Bezirk desgleichen , derſelbe 14 . Januar

Hutmachergehülfe, Sechshaus, Defterreich, ortsangehörig
zu Rohljanowiß, Bezirk Ruttenberg,

Böhmen ,

11. Joſef Jungmeier, geboren am 18 . März 1861 zu Mail- Diebſtahl, Landſtrei- Königlich bayeriſches Be.113. Januar
Bäder, berg , Bezirk Oberhoữabrunn, Nieder- chen , Führung fal- zirksamt Füſſen ,

Deſterreich , ortsangehörig zu Seefeld, icher Zeugniſſe , fal:

ebendaſelbſt , ſche Namensangabe

und Tragen verbo :

tener Waffen ,

12. Paul Pingerra , geboren im Februar 1854 zu Stilfs, Landſtreichen und daſſelbe, .7 . Februar

Dienſtknecht, Bezirk Meran, Tirol, ortsangehörig Betteln ,

ebendaſelbſt,

13. Joſef Schöniger, geboren am 20 . April 1863 zu Wſcherau , desgleichen , Stadtmagiſtrat Deggen- 20. Januar
Tagſchreiber , Bezirk Mies, Böhmen , ortsangehörig dorf, Bayern ,

ebendaſelbſt,

14. Johann Churt geboren am 25 . November 1844 zu Landſtreichen , derſelbe, desgleichen .

1 ( brt), Tagelöhner, Rudolfſtadt, Bezirk Budweis, Böhmen ,

ortsangehörig ebendaſelbſt,

15 . Lorenz Mestan , geboren am 10 . Auguſt 1854 zu Zabov. Landſtreichen und derſelbe, 1 . Februar

Schuhmacher, rest, Bezirk Budweis, Böhmen , orts. Betteln , d . J.

angehörig ebendaſelbſt,
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Name und Stand Alter und HeimathL
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Grund

Beſtrafung.

Datum

des

| Ausweiſungs.

beſchluffes .
der

des Ausgewieſenen .

2 .

-

.

16 . Anton Grübl, geboren am 17. Januar 1861 zu Peuer- Betteln im wieder Königlich bayeriſches Be: 27. Januar
Schuhmacher , bady, Bezirk Schärding, Ober-Defter. holten Rüdfall, zirksamt Vilsbiburg. d . I .

reich , ortsangehörig ebendaſelbſt,

17. Joſef Hofinger, geboren 1858 zu Linz, Ober-Deſterreidy, Landſtreichen und Königlich bayeriſches Be- 30 . Januar

Wagnergeſelle, ortsangehörig zu Hellmannſtödt, Be: Betteln , zirkšaint Ebersberg, 8. I .

zirk Linzi
18 . Jules Camille 28 Jahre, geboren und ortsangehörig Landſtreichen, Röniglich bayeriſches Be: 26 . Januar

Levêque, Schmied i zu Rive de Gier, Departement Poire, | zirksamt Pfarrkirchen , d . I .

und Erdarbeiter, Frankreid ),

19. Benedikt Helle geboren 1853 zu Swata , Bezirk Rako- Landſtreichen und daſſelbe, 1. Februar

brand, Schmied , niß, Böhmen , ortsangehörig ebenda- Betteln ,
į jelbſt,

20. Matthias Wejely, 20 Jahre, geboren 31 Radiſchek, Bezirt Landſtreichen , Bet- Königlich bayeriſches Be. 3. Februar

Schuhmacher, Daticiß , Mähren , ortsangehörig zu teln und Führen zirkšamt Eggenfelden , . J .

Rohozna, Bezirk Pilgram , Vöhmen , falſcher Legitima !

tionspapiere,

21. Anton Königseder, 43 Jahre, geboren und ortsangehörig Landſtreichen und daſſelbe, 6 . Februar

Bäder, | zu Roßbach, Bezirk Braunau, Böhmen , Bettelu ,

22. Franzleißner,Hand- 47 Jahre, geboren und ortsangehörig Betteln im wieder: Großherzoglich badiſcher 31. Januar

chuhmacher, zu Schiudenau , Böhmen , wohnhaft holten Rüdfall, Landeskommiſjär zu d. .

| zuleßt in Stuttgart, Württemberg, Mannheim ,

23. Joſef Tyasky, Draht- geboren 1857 zu Nagy-Divina , Bezirk Landſtreichen und Großherzoglich medlen : 21. Januar
binder, Trencſin , Ungarn, ortsangehörig eben- Betteln , burgiſches Miniſterium d . J.

| Daſelbſt, wohnhaft zuleßt in Lüneburg, des Innern zu Schwerin ,

Preußen,

24 . Julius Viktor Lièvre, geboren am 15 . Auguſt 1870 zu Nieder- Landſtreichen, Kaiſerlicher Bezirkspräſi. 4. Februar
ohne Stand, bagenthal, Kreis Altkirch Elſaß dent zu Straßburg , d. J.

Cothringen , franzöſiſcher Optant,

25 . Karl Scheimer, geboren am 14 . März 1821 zu Prag,Landſtreiden und Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 16 . Januar

' Blechner , Böhmen , Betteln , dent zu Colmar, 10. J .

26 . Johann Kapelli, 21 fabre, geboren zu Serin , Italien , Landſtreichen , Raiſerlicher Bezirkspräſi- 1. Februar

Erdarbeiter, dent zu Meß,

27. Seraphin Sculatti, geboren am 19 . September 1839 zu desgleichen , derſelbe, 12. Februar

Grundarbeiter, Serto -Colendo, Italien , 1 d . I .

Garl Heymanns Verlag, Berlili. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin.
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Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 1. März d. Jl. zur Ausführung des Branntwein

ſteuer-Geſeßes vom 24. Juni 1887 beſchloſſen ,

I. zu dem beiliegenden Entwurf der noch rückſtändigen Anlagen C und D der durch den

Bundesrathsbeſchluß vom 27. September 1887 - Central- Blatt von 1887 S . 351 – ge

nehmigten vorläufigen Ausführungsbeſtimmungen die Zuſtimmung zu ertheilen ;

II. Daß Einwendungen von Brennerei-Inhabern gegen die bisher getroffene Feſtſeßung der

durchſchnittlichen Steuerbeträge, nach welchen die Bemeſſung derjenigen Jahresmenge

Branntwein zu erfolgen hat, welche ſie zu dem Abgabenſaße von 0,50 M . für das

Liter reinen Alkohols herzuſtellen befugt ſind (S . 2 des Geſeßes ), nur noch berückſichtigt

werden dürfen , wenn dieſelben bis zum 15 . März d. Is. einſchließlich bei der oberſten

Landes- Finanzbehörde angebracht worden ſind .

Berlin , den 1. März 1888. Der Reichskanzler .

Im Auftrage: Aſchenborn.

Anlage C .

Beſchreibung der Siemens'ſchen Meßapparate und Anweiſung zu ihrer

Aufſtellung und Inbetriebſeßung.

1 . Aufgabe des

Alloh

Erſter Abſchnitt.

Der Alkoholmeſſer.

1.Beſdreibung. 1 . Der Siemens'ſche Alkoholmeſſer hat die Aufgabe, das Volumen des in einer Brennerei

erzeugten Branntweins (Spiritus ) und zugleich die Menge des in demſelben enthaltenen reinen

Alkohols zu meſſen . Der erſten Aufgabe dient eine rotirende Meßtrommel, deren drei Kammern ſich

nach einander füllen und entleeren und deren Umdrehungen auf ein Zählwerk übertragen werden .

Für den zweiten Zweck iſt ein Schwimmkörper vorgeſehen , welcher an einer horizontalen Blattfeder

hängt und in einen mit dem zufließenden Branntwein gefüllten Behälter taucht. Der Schwimmer

verändert in Flüſſigkeiten von verſchiedener Dichte ſein Gewicht und damit die Stellung der Feder ;

dieſe Aenderungen werden auf einen Fühlhebel und ſodann durch Vermittelung einer Regiſtrirvor

richtung auf ein zweites Zählwerk übertragen .

Die Alkoholmeſſer finden in der Regel nur in ſolchen Brennereien Verwendung, welche durch

einmalige Deſtillation der Maiſche ſofort Branntwein von wenigſtens 40 Prozent durchſchnittlichen

Alkoholgehalts erzeugen . (Vergl. unter Nr. 29.)

2 . Die Meßtrommel hat einen Raumgehalt von 20 Liter, ihre drei gleich großen Kammern

(1, II, III in Fig. 1 ) werden durch zwei in einander geſchobene Cylinder und drei ebene Scheide

wände gebildet. Der innere Cylinder D nimmt zunächſt den Branntwein auf, der aus dem Zu

leitungsrohr i durch ein die Trommelachſe theilweiſe umgebendes Rohr i' ( Fig . 1 und 2 a ) zufließt.

Aus D ſtrömt der Branntwein durch eine der Spalten ry, 12, 13 in die zugehörige Trommel

kammier ein , während die Luft durch eines der engen Rohre ta, ty, tz entweicht.

Die Ausflüſſe si, S.), s; der Kammern ſind ſchlißartig geſtaltet und ſoweit fortgeführt, daß

ſie bei der tiefſten Stellung der betreffenden Kammer den höchſten Punkt derſelben noch überragen ,

um vorzeitiges Ausſtrömen zu vermeiden .

2 . Irommel.
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Alfoholiteter

Fig . 1 giebt einen ſchematiſchen Durchſchnitt der Trommel und der Zuflußeinrichtungen ;

der Deutlichkeit wegen ſind die unmittelbar zur Trommel führenden Rohrleitungen in anderer An

ordnung gezeichnet, als ſie in Wirklichkeit liegen (vergl. die Ánſicht in Figur 2). In der in Fig . 1

dargeſtellten Lage der Trommel fließt der Branntwein durch die Spalte ry in die Kammer I ein ,

während die Luft aus ti entweicht. Da der Schwerpunkt von Kammer I während der Füllung

vertikal unter der Trommelachſe bleibt, ſo findet eine Bewegung der Trommel nicht ſtatt. Iſt aber

Kammer ganz gefüllt, ſo ſteigt das Niveau der Flüſſigkeit in dem inneren Cylinder D an, bis

ſie durch die Spalte ry in die Kammer II überfließt. Der hier ſich anſammelnde Branntwein be

wirkt nunmehr eine Verlegung des Schwerpunktes der Trommel nad links und lebtere beginnt

deshalb ſich in der durch den Pfeil angegebenen Richtung zu drehen , zu „ kippen " . Hierdurch wird

aber die Spalte ri ſo hoch gehoben , daß ein weiteres Einfließen in die Kammer I - während ihrer

Entleerung – nicht mehr ſtattfinden kann . Im ferneren Verlauf der Drehung ſenkt ſich die Aus

flußöffnung si ſo tief, daß der in Kammer I befindliche Branntwein in den die Trommel um

ſchließenden Trog C ausfließt. Hat I ſich völlig entleert, ſo ſteht die Trommel ſo , daß der Schwer

punkt der Kammer II ſenkrecht unter der Trommelachſe liegt; es nimmt alſo dann Kammer 1 dieſelbe

Stellung cin , die vorher Rammer III hatte, und nun wiederholt ſich der eben beſchriebene Vorgang.

Uus C läuft der Branntwein durch das Rohr G ab. Hierbei geht er zunächſt durch ein kurzes

Schußrohr, welches nur nach rechts offen iſt , ſo daß die Einführung von Drähten oder dergl. durch

G hindurch behufs Störung der Trommelbewegung verhütet wird.

3 . Der alkoholometriſche Theil des Apparates beſteht in einem Sdwininier P , cinem allſeitig 3.Sdhwimmförper,

verſchloſſenen Cylinder aus verzinntem Kupferblech . Der Schwimmer befindet ſich in dem Sammel- jeder u. Stoghebel.

topf T ( Fig. 1 u . 2 ), in welchem der Branntwein vor Eintritt in die Trommel jich anſammelt; er

hängt mittelſt eines dünnen Drahthakens an dem freien Ende einer ſtählernen Blattfeder Q ( Fig . 2 ),

deren anderes Ende feſt iſt, ſo daß ſie durch das Gewicht des Schwimmers geſpannt wird. Um

dem Schwimmer hinreichende Beweglichkeit zu wahren , iſt zwiſchen der Feder und dem Schwimmer

haken ein Gehänge h eingeſchaltet. Mit dieſem íſt mittelſt eines Univerſalgelenkes (Bügel p und

Nuß q in Fig . C auf S . 90 ) der bei y ( Fig . 2) in Stahlſpißen gelagerte Stoßhebel s verbunden ,

jo daß jeder Neigung der Feder eine beſtimmte Stellung von x entſpricht.

4 . Für die Regiſtrirung dieſer Stellungen dienen der Fallhebel XH mit der Kurve X und 4.Falthebel,Kurve

das Alkoholrad R . Auf der Trommelachje iſt nämlich die dreiflügelige Scheibe M ( Fig . 2 11. 3 ),

das 1. g . Kleeblatt, aufgefeilt und ſeitwärts von der Trommelachſe, etwas höher als dieſe, cine

zweite Achſe gelagert, um welche der Fallhebel XH ſich dreht. Die Scheibe M nimmt an der

Drehung der Trommel theil ; auf ihren Rande liegt mit einer Rolle v ( Fig . 3 u . 3a) der eine

Arm H des Fallhebels auf. Sein anderer Arm X iſt ein auf einer Seite kurvenartig begrenztes

Blatt. Auf die Achſe des Falhebels iſt ferner das Rad R , das Alkoholrad, mit einer die Achie

umſchließenden Buchſe loſe aufgeſteckt.

Bei der Drehung der Trommel rollt die Rolle v auf dem Rande der Scheibe M . Die drei

Flügel der Tepteren entſprechen den drei Trommelkammerit. Entleert ſich eine Kammer , ſo beginnt

während der dadurch eingeleiteten Trommelkippung die Rolle v in die nächſte Einbuchtung der

Scheibe M hinein zu gleiten . In Folge davon dreht ſich der ganze Fallhebel nach rechts, hierbei

ſtößt aber das Kurvenblatt X an geeigneter Stelle gegen den Stoßhebel x und wird von dieſem

feſtgehalten , da die Kurve und das Ende des Stoßhebels mit kleinen , in einander greifenden Zähnen

verſehen ſind. Auf ſolche Weiſe Feſtgehalten , verhindert die Kurve ein weiteres Hinabſinken der

Rollé v in die Einbuchtung der Scheibé M . Somit wird der Winkelwerth der Drehung, welche

der Fallhebel bei jeder Entleerung einer Trommelkammer ausführt, durch die Stellung des Stoß

hebels v, d . i. durch den Alkoholgehalt des in dem Sammeltopf T enthaltenen Branntweins (vergl.

unter Nr. 7), bedingt.

Im weiteren Verlauf der Trommelkippung wird die Rolle v durch die Scheibe M wieder

angehoben , bis bei beendeter Entleerung der Trommelkanımer der Fallhebel in ſeine Anfangslage

zurückgeführt iſt. Hierbei beſchreibt er einen gleich großen Bogen als vorher beim Hinabgleiten der

Rolle v. Die Aufwärtsbewegung des Fallhebels macht aber das Alkoholrad i mit, welches ſomit

ebenfalls um den gleichen Bogen fortſchreitet. Legtere Bewegung wird ſchließlich durch ein mit dem

hade feſtverbundenes Zahnrad auf das Alkoholzählwerk übertragen .

imd Alfoholrad.
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5 . Kuppelung

des Altoholrades

mit dem Fallhebel, Det

Bremje.

Rode V .

5 . Die Verbindung des Rades R mit dem Fallhebel bei der Aufwärtsbewegung des lepteren

es bewirkt ein Kugelgeſperre. Der Arm H enthält vier nach unten hin ſich verengende Ausſparungen ,

f. g . Taſchen ( Fig . 3 , die Deckplatte iſt hier abgenommen ), in welche je eine kleine Kugel eingelegt

iſt. Bei der Aufwärtsbewegung von H werden dieſe Kugeln in den engeren Raum der Taſchen
gepreßt; ſie drücken gegen den Radkranz von R und klemmen ſomit das Rad an dem Arm H feſt. Bei

der Abwärts bewegung des Armes gelangen dagegen die Klugeln in den weiteren Raum der Taſchen ;

R wird dann nicht mitgenommen . Um zu verhindern , daß R ſich in entgegengeſeßtem Sinne drehen

kann, iſt in einem beſonderen , an den unbeweglichen Theilen des Apparates befeſtigten Anſapſtück L

( Fig. 4 ) ein ebenſolches Kugelgeſperre angebracht. Das Rad R kann demgemäß nur von rechts

nach links ſich drehen .

Da és nöthig iſt, auch jede zu weit gehende oder durch zufällige Veranlaſſungen , Erſchütte

rungen und dergl. herbeigeführte Bewegung des Rades R auszuſchließen , befindet ſich an ſeinem

Rande eine Bremſe S aus Neuſilber ( Fig . 4 ), welche an zwei Punkten der Peripherie gegen das

Rad drückt.

6 . Grzentriſche

Befeſtigung der

auf das Alkoholzählwerf kann dadurch juſtirt werden , daß die auf dem Kleeblatt M aufliegende

Rolle v (Fig . 3, 3a u. 3 b ) erzentriſch an einer Kreisſcheibe befeſtigt iſt. Durch Drehung dieſer

Scheibe wird die Entfernung der Rolle von der Achſe des Falhebels , d . i. die Länge des

Hebelarmes H , geändert; die Hebellänge beeinflußt aber den Winkel, um welchen das Alkoholrad

bei jeder Trommelfippung mitgenommen wird.

7. Stellung des 7 . Je nach der Dichte des in dem Topfe T enthaltenen Branntweins wird der Schwimmer P

iebenet mit größerer oder geringerer Kraft die Feder Q ſpannen ; er wird in alkoholreicheren , minder

Branntweinjorten, dichtem Branntwein weniger an Gewicht verlieren als in alkoholärmerem und dichterem . Mithin
Geſtalt der Kurve.

wird er in erſterem Falle die Feder Q und das mit ihm verbundene Ende des Stoßhebels x tiefer

hinabziehen . Dann ſtellt ſich aber das andere Ende des Stoßhebels höher ; demzufolge wird in

folchem Falle, wenn die Kurve gegen den Stoßhebel ſich anlegt, auch der Berührungspunkt beider

höher liegen als bei alkoholärmerem Branntwein .

Die Kurve iſt ſo geſtaltet, daß ſie bei derjenigen Stellung des Stoßhebels , welche einer Topf

füllung von reinem Alkohol (100°/0 ) entſpricht, eine Winkelbewegung von genau 36 Grad macht, ehe

ſie auf den Stoßhebel trifft. Enthält dagegen der Topf Branntwein von 50 % Stärke, ſo ſteht der

Stoßhebel entſprechend tiefer als bei 100 % ; der bei der Trommelfippung den Stoßhebel berührende

Punkt der Kurve liegt dann ſo , daß die Bewegung der Kurve bis zur Berührung mit dem Stoß

hebel nur halb ſo groß iſt als bei 100 % , alſo 1000 x 36 , d. i. 18 Grad erreicht. Hat überhaupt

die Flüſſigkeit im Topf eine Stärke von a % , ſo iſt der entſprechende Funkt der Kurve ſo gelegt,

daß die Winkelbewegung der leßteren bis zur Berührung mit dem Stoßhebel . x 36 Grad be

trägt. Die Stellen der Kurve, an denen für die verſchiedenen Stärken Berührung mit dem Stoß

hebel ſtattfindet, ſind mit den entſprechenden Prozentzahlen bezeichnet (Fig . 2 u . 3 ).

8 . Wie unter Nr. 4 angegeben worden iſt, ſchreitet das Alkoholrad um genau denſelben

" Winkelbetrag fort, wie der Fallhebel bei ſeiner Aufwärts bewegung ; bei Füllung des Topfes T mit

reinem Alkohol (100 % ) beträgt alſo ſeine Bewegung ebenfalls 36 Grad . Die Uebertragung zwiſchen

Alkoholrad und Alkoholzählwerk iſt ferner derart angeordnet, daß der Bewegung des Rades um

36 Grad ein Fortſchreiten des Zählwerks um 623 Liter, 8. i. um den Raumgehalt einer

Altoholrabes zum

Alloholzählwert.

eine Aufwärts bewegung des Fallhebels entfällt, ſo ſchreiten bei Füllung des Apparates mit

reinem Alkohol das Branntweinzählwerk (vergl. unter Nr. 11) und das Alkoholzählwerk um

gleiche Beträge fort. Iſt dagegen der Apparat mit 50prozentigem Branntwein gefüllt, ſo beträgt

der Fortſchritt des Alkoholzählwerkes halb ( 0) ſoviel als derjenige des Branntweinszählwerks ;

das erſtere ſchreitet alſo dann für jede Kammer-Entleerung um 31/3 Liter fort. Ueberhaupt ſchreitet
das Alkoholzählwerk, bei Füllung des Apparates mit Branntwein von aºo Stärke, für jede Kammer

Entleerung um á X 62/3 Liter fort.
9 . Einfluß der

Temperatur auf . 9 . Da die Dichte des Branntweins auch von der Temperatur abhängt, ſo würde der

** Apparat nur dann richtig zählen, wenn der hindurchfließende Branntwein ſtets diejenige Temperatur
die gen des

Apparates.
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behielte, für welche der Apparat juſtirt iſt, d. i. die Normaltemperatur von 124 , 0 R . oder 15 ,55

Grad des hunderttheiligen Thermoineters.

Bei jeder anderen Temperatur würde der Apparat unrichtige Angaben liefern . Denn erſtens

entſpricht der Druck des Schwimmers auf die Feder der jeweiligen Dichte, alſo der der i. g. ſchein

baren Stärke des im Topfe enthaltenen Branntweins, nicht aber ſeiner wahren Stärke, d . i. ſeinem

Alkoholgehalt bei 124/90 R . Zweitens wird mit einer Umdrehung der Trommel zwar bei jeder

Temperatur ein Volumen von 20 Liter vermeſſen ; die vermeſſene Flüſſigkeit nimmtaber, wenn man

ſie auf die Normaltemperatur bringt, ein größeres oder kleineres Volumen als 20 Liter ein , je nach

dem ihre Temperatur vorher niedriger oder höher war als 124 , 0. Beide Fehlerquellen wirken in

demſelben Sinne und könnten unter ungünſtigen Umſtänden die Angaben des Apparates bis um

+ % verfälſchen .

Um dieſen Fehlern zu begegnen , iſt eine Kompenjationseinrichtung vorgeſehen . Der

Schwimmer iſt nämlich mit einer Flüſſigkeit gefüllt, welche ſich ſtärker ausdehnt als der durchſchnitt

lich in der Brennerei gewonnene Branntwein , und ſeine Wände ſind ſo dünn , daß ſie der Ausdehnung

der Füllflüſſigkeit nachgeben . Steigt deshalb die Temperatur des Branntweins in der Umgebung des

Schwimmers an , ſo würde an ſich die Verringerung der Dichte eine ſtärkere Spannung der Alkoholo

meterfeder und ſomit eine höhere Anzeige des Stoßhebels verurſachen . Da aber die ſtärkere Aus

dehnung der Füllflüſſigkeit im Schwimmer das Volumen deſſelbenbei ſteigender Temperatur ver

größert, ſo wird er mehr an Gewicht verlieren , mithin die Spannung der Feder vermindern. Die

ſtärkere Ausdehnung der Füllflüſſigkeit hebt deshalb den Einfluß der verringerten Dichte des Brannt

weins auf den Schwimmer, die Feder und den Stoßhebel auf und wirkt zugleich dem vorher er

wähnten Fehler bei der Volumenvermeſſung entgegen . Eine vollkommene kompenſation wird aller

dings auf dieſem Wege nur für Brannhein von ganz beſtimmtem Prozentgehalt und daher von

ganz beſtimmter Ausdehnung gewonnen , doch bleiben die noch vorhandenen Fehler auch bei Brannt

wein von anderer Stärke im allgemeinen klein und ſind für die Praris ohne Bedeutung. Nur bei

ganz alkoholarmen Branntweinſorten , wie ſie beim Schluß des Abtreibens nicht kontinuirlicher Brenn

blaſen durch den Meßapparat laufen , würden die Fehler verhältnißmäßig größere Beträge an

nehmen ; für Stärken unter 40 % iſt deshalb durch Juſtirung der Kurve für einehöhere Temperatur,

nämlich für 22,5 Grad des hunderttheiligen Thermometers , der Ausnußung jener Fehler zu un

ganz alforhande
rer

Stärkerin
g

semonnen ,doch beheraang beſtimmt
ennene

scompenfat
io

em vorher er

10. Um jederzeit kontroliren zu können, ob die Spannung der Alkoholometerfeder für jede 10. Brobegetdichte
und Einſtellung

Stärke des Branntweins im Schwimmertopf die Berührung von Stoßhebel und Nurve an dem ent- ber Febers

ſprechenden Prozentſtrich herbeiführt, ſind dem Apparate drei Paar Probegewichte beigegeben. Die

jelben ſtellen das Gewicht des Schwimmkörpers in reinem Alkohol, in 80 prozentigem Spiritus und

in Waſſer dar. Hängt man ein Paar der Probegewichte an die am Gehänge für ſie vorgeſehenen

Pläße (g in Fig . C auf S . 90 ), ſo muß der Stoßhebel an der Kurve 100 , bez. 80 oder 0 % an

Punkt der Kurve ein , ſo iſt die Stellung oder die Länge der Feder zu korrigiren . Erſteres geſchieht

mit Hülfe der beiden Schrauben 1 und ſ’ (Fig. 2 ), welche gegen den Federträger drücken und demi

jelben , je nachdem man die eine oder die andere anzieht, eine Drehung nach rechts oder nach links

ertheilen , ſomit die Feder nach oben oder nach unten neigen . Um die Länge der Feder, d. i. den

Abſtand des Aufhängepunktes des Schwimmers vom Federbock, forrigiren zu können , ruht das

Gehänge h auf einer jattelförmig ausgedrehten Schraubenmutter u. Durch Drehung der Mutter u

kann dieſe und damit das Gehänge verſchoben werden ; eine zweite Mutter u ' läßt ſich gegen u an

preſſen und verhindert das Abfallen des Gehänges.

11. Die Bewegungen der Trommel ſowie des Alkoholrades werden durch je einen auf 11. Die Zählwerte
Con und ihre Ableſung.

ihren Achſen befindlichen Trieb auf Zählwerke übertragen . Das untere, das Branntweinzählwerk

(Spirituszählwerk, auf dem Siemens'ſchen Alkoholmeſſer durch das Wort „ Spiritus " gekennzeichnet,

vergl. Fig . 2 ), giebt die Menge der durch den Apparat gefloſſenen geiſtigen Flüſſigkeit, das obere,

das Alkoholzählwerk, die Menge des darin enthaltenen reinen (abſoluten ) Alkohols an .

Das Branntweinzählwerk enthält 5 Zählſcheiben, auf deren jeder durch einen Ausſchnitt Branntwein
Bahlwert

hindurch je eine Zahl ſichtbar wird. Die nach der Trommelachſe liegende erſte Zählſcheibe iſt in

15 Theile getheilt; jedes Interval zwiſchen zwei benachbarten Theilſtrichen entſpricht dem Raumge

halt einer Trommelfammer , alſo der Branntweinmenge von 62/3 Liter. Die Bezifferung beſchränkt
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ſich auf jeden dritten Theilſtrich, ſie lautet 00 , 20, 40, 60, 80 . Die nicht bezifferten Theilſtriche

entſprechen Mengen von 623, 13 /3, 262/3, 331/3, 462/3, 531/3, 664/3 , 73 /3, 864/3, 931 : Liter .

Jede der vier anderen Zählſcheiben iſt in zehn Theile getheilt und von 0 bis 9 beziffert. Sämmt

liche Zählſcheiben bewegen ſich ſo , daß die in jedem Ausſchnitt erſcheinenden Ziffern von der nie

drigeren zur höheren fortſchreiten ; dabei drehen ſich die erſte, dritte und fünfte Zählſcheibe von

links nach rechts, die zweite und vierte Zählſcheibe von rechts nach links.* ) Am Ausſchnitt

über der erſteu Zählſcheibe iſt in der Mitte ein Zeiger feſt angebracht, welcher den maßgebenden

Theilſtrich auf der Zählſcheibe markirt. Bei den anderen Zählſcheiben iſt ein ſolcher Zeiger nicht

vorhanden ; leßteren Zählſcheiben iſt ſpringende Bewegung ertheilt; bei ihnen gelten im allgemeinen

die in der Mitte der Ausſchnitte erſcheinenden Ziffern , und zwar ſo lange, bis andere, die nächſt

größeren Ziffern , ſtatt ihrer in die Mitte getreten ſind. So oft eine Trommelkammer ſich entleert,

rückt die erſte Zählſcheibe um 623 Liter weiter. So oft 15 Kammer-Entleerungen ſtattgefunden haben ,

vollendet die erſte Zählſcheibe eine volle Umdrehung und erreichtwieder ihre Anfangsſtellung 00 (100) ;

zu gleicher Zeit ſpringt die zweite Zählſcheibe um eine Einheit weiter ; dieſe Scheibe zählt alſo die

õunderte von Litern . So oft ferner die zweite Scheibe eine Umdrehung vollendet und die Zahl

O ( 10 ) erreicht, ſpringt die dritte Zählſcheibe, welche die Tauſende zählt, um eine Einheit weiter .

tauſende von Litern zählt, welche durch den Apparat ſtrömen.

Die Ableſung geſchieht derart, daß man die Ziffern in derſelben Reihenfolge, in welcher ſie

ſichtbar werden , zu einer Zahl zuſammenfaßt und dabei für die erſte Zählſcheibe, falls dort der

unter dem Zeiger erſcheinendé Theilſtrich eine Bezifferung nicht trägt, die entſprechende Bezifferung

berechnet. Erſcheinen z. B . in der erſten Zählſcheibe der Theilſtrich 734/3 und die Ziffern über

haupt in folgender Reihenfolge:

8 9

(100 000) (10 000) (1000) (100) Liter,

ſo iſt 789 3731/3 Liter Branntwein abzuleſen .

Das Weiterſpringen , der Wechſel der Ziffern , erfolgt jedoch nicht plößlich , es bedarf

731/3

deshalb leptere auf 9313 ſteht, ſo wird an der zweiten Zählſcheibe in der Mitte des Ausſchnittes

keine Ziffer ſichtbar ſein , vielmehr werden zwei Ziffern im Ausſchnitt zu beiden Seiten der Mitte

erſcheinen , nämlich links die kleinere , welche bereits im Verſdhwinden begriffen iſt , und rechts die

größere. Soll daher im Moment eines ſolchen Wechſels abgeleſen werden , ſo muß die kleinere , die

im Verſchwinden begriffene, Ziffer zur Ableſung kommen . Steht die erſte Zählſcheibe auf 9313,

während auf der zweiten Scheibe die beiden Ziffern 9 und O ſichtbar ſind, ſo hat 9 als die kleinere

zu gelten , weil o dann die 10 vertritt ; in dieſem Falle wird aber gleichzeitig auch auf der dritten

Zählſcheibe ein Wechſel ſtattfinden , d . h . es werden auch dort zwei Ziffern , aber rechts die kleinere

(3. B . 7), links die größere ,(8 ) erſcheinen . Zur Ableſung kommt wiederum die kleinere, d . h . als

Ableſung der drei erſten Zählſcheiben gilt :

7 9 931/3.

Der Wechſel kann ſich in ähnlicher Weiſe noch auf die vierte und die fünfte Zählſcheibe

ausdehnen .
ultoholzählwert. Das Alkoholzählwerk, das in Fig. 5 beſonders dargeſtellt iſt, enthält 6 Zählſcheiben . Die

erſte liegt etwas höher als die übrigen ; ſie iſt in 100 Theile getheilt, jedoch iſt nur jeder zehnte

Theilſtrich beziffert. Die Bezifferung geht von 0 bis 9 und ſtellt einzelne Liter dar, während die

Intervalle zwiſchen zwei benachbarten Theilſtrichen Zehntel- Litern entſprechen . Die zweite Zählſcheibe

iſt ebenſo wie alle übrigen nur in 10 Theile getheilt; eine volle Umdrehung der erſten Zählſcheibe,

8 . i. ein Fortſchreiten um 10 Liter, entſpricht einer Fortbewegung der zweiten Scheibe um eine

Ziffer. Leştere giebt alſo die Zehner -Liter an , während die anderen Zählſcheiben wiederum die

Hunderte, Tauſende, Zehntauſende und Hunderttauſende zählen . Die zweite Zählſcheibe ſteht durch

- -- - - --- -

* ) Um die Bewegungsrichtung der Zählſcheiben an beiden Zählwerk n ſofort erfennbar zu machen , empfiehlt

es ſid ), flirze Pfeile nach Art der Andeutungen von Fig . 5 mitweißer Farbe oder Kreide auf den Zählwerkskappen aufzumalen .
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Zahnrad und Trieb in direkter Verbindung mit dem Alkoholrad, die erſte Zählſcheibe wird von der

zweiten durch Räderübertragung bewegt; dieſe beiden Scheiben haben daher eine almälig fort

ſchreitende, eine ſchleichende, während die leßten vier Zählſcheiben wiederum eine ſpringende

Bewegung haben . Ein Zeiger iſt nur an dem Ausſchnitt über der erſten Zählſcheibe vorhanden .

Bei den vier leßten Zählicheiben bleibt, wie bei den entſprechenden Scheiben des Branntweinzähl

werks, bis zum Eintritt des Wechſels die maßgebende Ziffer in der Mitte der Ausſchnitte . Bei der

zweiten Zählſcheibe dagegen ſteht die maßgebende Ziffer nur dann in der Mitte des Nusſchnittes ,

wenn unter dem Zeiger der erſten Zählſcheibe der Theilſtrich O ſichtbar iſt . Die ſchleichende Be

wegung der zweiten Scheibe hat zur Folge, daß die maßgebende Ziffer auf lekterer allmälig nach

rechts rückt, wenn die Angabe der erſten Scheibe wächſt. Iſt dieſe bis zu 7 ,0 Liter fortgeſchritten ,

d . 5 . ſteht der Zeiger über dem Theilſtrich 7, ſo befindet ſich die maßgebende Ziffer der zweiten

Scheibe ſchon in der rechten Ecke des Ausſchnittes , während die nächſt höhere Ziffer von links her

ſich bereits der Mitte genähert hat. Ueberſteigen die Angaben der erſten Scheibe 7 ,0 Liter, ſo wird

die maßgebende Ziffer auf der zweiten Scheibe ichon zum Theil, bei Angaben über 9 ,0 Liter ſogar

ganz verſchwunden ſein , während die nächſt höhere Ziffer die Mitte des Ausſchnittes nahezu

erreicht hat.

Dies giebtz für die Ableſung der beiden erſten Zählſcheiben folgende Regeln .* Steht der

Theilſtrich 0 der erſten Scheibe unter dem Zeiger oder iſt er links von demſelben ſichtbar , ſo iſt

an der zweiten Scheibe die in der Mitte des Ausſchnittes erſcheinende Ziffer abzuleſen . Steht da

gegen der Theilſtrich 9 oder einer der Striche zwiſchen 9 und 0 unter dem Zeiger, ſo iſt nicht die

in der Mitte des Ausſchnittes auf der zweiten Scheibe ſichtbare Ziffer, ſondern die nächſt kleinere

als Ableſung anzunehmen . In allen anderen Stellungen der erſten Zählſcheibe gilt an der zweiten

Fig. A . , Fig . B .

10 LITER. 10 LITER .

GEBR.SIEMENS & C !

CHARLOTTENBURG .

NO 1345

GEBR.SIEMENS & C !

CHARLOTTENBURG

NO 1345

Scheibe die rechts von der Mitte im Ausſchnitt ſichtbare Ziffer . Dem erſterwähnten Fall entſpricht

die in Fig. 5 dargeſtellte Stellung des Zählwerks , die Ableſung deſſelben iſt hier 248 530,5 Liter ;

für die zwei anderen Fälle ſollen die Stellungen in den vorſtehenden Skizzen A und B als Beiſpiele

dienen . Die Stellung in Fig. A geht der in Fig . 5 unmittelbar voraus ; obwohl auf der zweiten

Zählſcheibe nur die Ziffer 3 ſichtbar iſt, muß (nicht 39, 3, ſondern ) 29,3 Liter abgeleſen werden .

Fig. B zeigt eine ſpätere Stellung an als Fig . 5 ; die Ableſung iſt hier 37,8 Liter.
Für den Fall eines Wechſels bei den leßten vier Zählſcheiben gelten auch hier die für die

Ableſung des Branntweinzählwerks vorher gegebenen Anweiſungen , wobei zu bemerken iſt, daß die

dritte und fünfte Scheibe, ebenſo wie die erſte, von rechts nach links, die vierte und ſechſte, ebenſo

wie die zweite , von links nach rechts ſich drehen .

Um die Ableſung des Alkoholzählwerks den mit dem Meßapparat minder vertrauten Be

theiligten zu erleichtern , kann es geſtattet werden , bei den Eintragungen in das Zählwerks - Regiſter

(Anlage F ) die Stellung der erſten Zählſcheibe unberückſichtigt zu laſſen . Ju ſolchem Falle wird an

der zweiten Scheibe diejenige Ziffer abgeleſen , welche der Mitte des Ausſchnittes zunächſt erſcheint,

und eine ( angehängt; erſcheinen zwei Ziffern der Mitte gleich nahe, ſo wird die kleinere von beiden

abgeleſen und eine 5 angehängt. Eine ſolche Näherungsableſung für die Stellung der Fig . 5 er

giebt 248530, für Fig. A ebenſo 30 , für Fig. B 40 liter.
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12. Suflußeinrid . 12. Der dem Apparat zufließende Branntwein tritt durch das Rohr R ein ( Fig. 1 u . 2 )

Shminimertopf. und gelangt zunächſt in die Doſe E . Dieſe wird durch den Einſaß e in zwei Theile getrennt. Bis

nahezu auf den Boden des inneren Theiles reicht das in den Topf T führende Rohr b ; anderer

ſeits erweitert ſich die Doſe nach oben zu einem flachen Sammelcylinder A und findet in dem auf

ſteigenden Rohr a unmittelbare Fortſepung. a endet in einem den Topf T überragenden Aufſaßbecken A ',

von welchem aus nach unten das Rohr “ in den Topf führt (vergl. insbeſondere Fig. 1). Ober

halb des Cylinders A findet ſich ein ähnlicher flacher Cylinder B mit rohrartigem , nach unten durch

A hindurch reichendem Stußen, welcher das Rohr b umſchließt; das lektere ſteht durch zwei Löcher

mit dem Cylinder B und deſſen Fortſaß in Verbindung. Die in den Topf T führenden Rohre b

und c enden im Inneren des Topfes in zwei ringförmige Rohre, die Schlangen di und d2, welche

auf ihrem Umfange mit Deffnungen verſehen ſind , wie ſie Fig . 1 andeutet. Die Schlangen liegen

ſo , daß der Schwimmer P in der Mitte zwiſchen ihnen ſchwebt.

Die Wirkſamkeit dieſer Einrichtungen iſt folgende: Man gehe davon aus, daß der Apparat

mit irgend einer alkoholiſchen Flüſſigkeit gefüllt iſt , und daß demſelben zunächſt durch das Einfluß

rohr R ' hindurch Branntwein zuſtrömt, welcher alkoholärmer , alſo dichter iſt als die bisherige

Füllung der Doſe E . Die neuzuſtrömende Flüſſigkeit wird dann in der Doſe zu Boden ſinken und

die bisherige, weniger dichte Füllung aufſteigen , bis die ganze Doſe mit dichterem Branntwein er

füllt ſein und die leichtere Flüſſigkeit nur oberhalb derſelben lagern wird. Dauert der Zufluß der

dichteren Flüſſigkeit fort, ſo wird zwar nach und nach auch die leichtere Füllung im Cylinder A

und ſpäter im Steigrohr a gehoben werden , vorerſt aber drückt neuer Zufluß den Branntwein aus

dem inneren Theil der Doſe È in das Rohr b hinein , und da der Eingang des lepteren in den

Topf T tiefer liegt als das obere Ende von a , ſo wird der dichte Branntwein ſchließlich durch die

obere Schlange dy in den Topf eintreten . Iſt dagegen der in die Doſe E neu einſtrömende Brannt

wein leichter als die Füllung der Doſe , ſo ſteigt er auf und nimmt ſeinen Weg durch das Steig

rohr a bis in das Aufſaßbecken A '. Von dort gelangt er durch das Rohr c von unten her in die

Schlange d2 und in den Topf.

Demzufolge wird der ſchwerere Branntwein ſtets von oben her durch di, der leichtere von

unten her durch dz in den Topf einſtrömen ; da nun der erſtere das Beſtreben hat, von oben nach

unten zu ſinfen , der lektere von unten nach oben zu ſteigen , ſo findet um den Schwimmer P herum

eine fortdauernde Bewegung der Flüſſigkeit ſtatt , eine Schichtenbildung iſt ausgeſchloſſen und der

Gewichtsverluſt des Schwimmers wird , wie er es ſoll, der mittleren Dichte der ſämmtlichen durch

den Topf T hindurchfließenden Branntweinmengen entſprechen.

. In gleicher Höhe mit den Mündungen der Zuflußrohre b und c münden zwei Ablaufrohre

m und n ( Fig. 1 ; in der Anſicht der Fig . 2 werden ſie durch den Topf T verdeckt), welche ſich zu

dem Steigrohr k vereinigen ; der aus k überſtrömende Branntwein ſammelt ſich in dem weiteren

Rohr K und fließt von hier durch i hindurch in die Trommel.

Die Sammelcylinder A und B ſind bei älteren Konſtruktionen des Alkoholmeſſers nicht

vorhanden ; ſie ſind ſpäter hinzugefügtworden , um Verſuche zu verhindern, durch plößliche und ſtarke

Zuflüſſe von dichtem , alkoholarmen Branntwein , oder durch gewiſſe fünſtliche Abwechſelungen von

ſchweren und leichten Zuflüſſen die Wirkſamkeit der Rohreinrichtungen a , b , c aufzuheben . Denn

wenn dies gelänge, ſo würde der ſchwere Branntwein von unten , der leichte von oben her in

den Topf eintreten , es entſtände Schichtenbildung, welche zu einer Verfälſchung der Schwimmer

angaben führt.

13 . Uebermäßige 13. Die Geſchwindigkeit des Zufluſſes zum Alkoholmeſſer wird zwar durch die Weite des
Geſchwindigkeit

des Bufluſſes und Eingangsrohres R ' und der vor demſelben liegenden Leitungen in gewiſſe Grenzen eingeſchränkt,

ube immerhin liegt die Möglichkeit noch vor , mit Abſicht oder durch grobe Fahrläſſigkeit die Geſchwinflußrohres.

digkeit ſo weit zu ſteigern , daß der in den Topf T einſtrömende Branntwein nicht ſchnell genug in

die Trommel abfließen kann . Ji ſolchem Falle ſteigt die Flüſſigkeit im Topf an und läuft ſchließlich

über. Um nun zu verhüten , daß der überlaufende Branntwein aufgefangen wird, und um jedenfalls

zu ſichern , daß ein derartiger Vorgang zur Kenntniß der Steuerbehörde gelangt, iſt am Topf T

ſeitwärts oben ein kleines Üeberlaufbecken ( Fig. 2) angeſeßt. Füllt ſich das Becken bis zu einer

gewiſſen Höhe mit Flüſſigkeit, ſo läuft dieſe durch das in dem Becken hoch hinauf geführte Rohr 0

ab. Leßteres mündet unmittelbar über einem in das gemauerte Fundament eingeſepten Rohrſtußen

der Flüljigkeit in ein gu ſteigen, fo findetBeſtreben hat,

bermights perluſt des en

Des AS
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platte,

o ( Fig. 6a u. 6b), der ſich bis zu dem Einſepkaſten E fortſeßt. Der übergelaufene Branntwein

gelangt in das Fundament und geht ſomit verloren. Findet ſich Branntwein in Kaſten E und

zugleich im Ueberlaufbecken , ſo iſt auf ein Vorkommniß jener Art zu ſchließen .

Um auch das Verſtopfen des Abflußrohres G ( Fig. 2 ) unſchädlich zu machen , iſt in den

Trog C der Trommel ein Heber eingeſeßt, der außen in dem Rohr N ſichtbar wird. Beim Ver

ſtopfen von G füllt ſich der Behälter C mit Branntwein an und dieſer läuft durch den Heber N

ab , ſo daß er wiederum in den Rohrſtufen o und demnächſt in den Einſepkaſten E gelangt. Findet

jich , ohne daß zugleich das Ueberlaufbecken angefüllt iſt, Branntwein im Raſten E . vor, ſo rührt

derſelbe vom Trog C her.

14 . Der Alkoholmeſſer wird von dem Umſchlußkaſten W ( Fig. 2 u . 6 ) umgeben . Derſelbe 14. Umſchlus
• taſten , Zintjtury,

beſteht aus zwei Theilen ; die Hinterwand , die beiden Seitenwände und die Decke bilden den einen Unterías, Sohi.

Theil, den anderen bildet die Vorderwand, welche ſich in einem Falz der Decke einlegen läßt und

die Seitenwände in gleicher Weiſe umfaßt. Die Hinterwand ſowie die Vorderwand werden durch

je zwei Scharniere an dem Fußgeſtell F des Apparates befeſtigt; in Fig . 6 ſind die beiden Scharniere

der Vorderwand fi und f, dargeſtellt, jeder Bolzen geht durch zwei an dem Umſchlußkaſten an

genietete Deſen und durch einen durchbohrten Anſaß des Fußgeſteles hindurch.

Der Umſchlußkaſten wird ſchließlich durch zwei ſtählerne Sicherungsbolzen w1 und W2 31

ſammengehalten ; ſie ſind von hinten durchgeſteckt, auf ihr vorderes Ende werden Flügelmuttern

aufgeſchraubt.

Der Umſchlußkaſten W wird wiederum von dem Zinkſturz Z (Fig. 6 u . 6a) umgeben .

Leşterer iſt innen mit Farbe angeſtrichen ; bei etwaigen Anbohrungsverſuchen wird der Anſtrich an

der betreffenden Stelle zerſtört, ſo daß eine angebohrte Stelle auch nach äußerlicher Ausbeſſerung

beim Abheben des Zinkſturzes erkennbar bleibt.

Der Zinkſturz ſteht auf dem ſchmiedeeiſernen Unterſaß U (Fig. 2 , 6 u . 6a) und wird durch

die beiden langen ſtählernen Bolzen zi und Zg mit dieſem verbunden . Der Unterſak U trägt auch

das Fußgeſtell F des Apparates ; zu dieſem Behufe ragen vier kurze Bolzen 1, 2 , 3 , 4 aus dem

Unterſaß hervor; das Fußgeſtell wird mit entſprechend durchbohrten Anſäßen über die Bolzen geſeßt,

und durch aufgeſchraubte Muttern befeſtigt. (Fig . 6 zeigt die Muttern der Bolzen 1 und 2.)

Der Unterſaß C endlich ruht auf dem gemauerten Fundament und der darin eingelaſſenen

eiſernen Sohlplatte 5 ( Fig . 6a ). Leßtere hat die Geſtalt eines H und iſt in der Mitte durch eine

quadratiſche Leiſte P um etwa 5 Milimeter verſtärkt; ſie hat 4 Löcher für die Bolzen 1, 2 , 3 , 4 ,

welche ſich von unten her mit ihren Köpfen gegen 5 anlegen . Der Unterſaß U iſt in der Mitte

ausgeſchnitten , ſo daß die Leiſte P hindurchreicht, deren Oberfläche dann mit der inneren Fläche

von U abſchneidet.

Um den Unterſaß mit der Sohlplatte und dem Fundament feſt zu verbinden , iſt in das

leştere der eiſerne Anker A von 1 -förmiger Geſtalt eingemauert, ſo daß der Ankerbolzen durch ein

in der Mitte von P befindliches Loch hindurchragt. Das vorſtehende Ende des Ankerbolzens iſt

mit einem Langloch verſehen , durch dieſes wird der Keil b getrieben , der den Unterſaß auf die

Sohlplatte niederdrückt.

15 . Um Ablagerung von Niederſchlägen auf dem Schwimmer zu verhüten , wird jeder 15 . Filter.

Alkoholmeſſer mit einem Filter F ( Fig . 6 ) verbunden, durch welches aller zuſtrömende Branntwein

geführt wird. Derſelbe kommt nämlich vom Nühler K zunächſt in ein weites kupfernes Rohr r mit

dem Luftſtußen 1 und tritt ſodann in den Kupfercylinder fein . In lepteren iſt ein Friesſack ein

geſteckt, der über einen weitmaſchigen Drahtcylinder gezogen iſt. Durch dieſes , in der Zeichnung mit

einer punktirten Linie angedeutete Friesfilter dringt der Branntwein und ſteigt in dem oberhalb an

gebrachten , nach Art der T. g . Vorlage eingerichteten Ueberlauf in die Höhe ; er fließt hier über und

gelangt nunmehr in den Meßapparat. Der Ueberlauf iſt mit einer Glasglocke überdeckt und enthält

ein Alkoholometer. Das Filter wird entweder wie in der Figur durch die Verbindungsrohre ge

tragen, oder es wird an geeigneter Stelle eine Rohrſchelle oder dergl. umgelegt und in die Wand

eingelaſſen .

Eine Reinigung des Filters iſt in gutgeleiteten Brennereien höchſtens alle Vierteljahre einmal

erforderlich ; nur dort, wo ein Uebertreiben von Maiſche vorkommt, muß der Friesſack häufiger mit

Waſſer ausgewaſchen werden . Manchmal werden Reſerveſäcke den Alkoholmeſſern beigegeben .
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II. Amtlige 16 . Jeder für ſteuerliche Zwecke beſtimmte Alkoholmeſſer wird vor ſeiner Verſendung der

16. Prüfung durch starjetten NuKaiſerlichen Normal-Aichungs-Kommiſſion zur Prüfung geſtellt. Ergiebt die leştere, daß der Meß

die Norinal apparat zur Feſtſtellung der aus der Maiſche gewonnenen geiſtigen Flüſſigkeit nach Menge und

miſfion . Stärke geeignet iſt, ſo wird von der Normal-Aichungs-Kommiſſion ein Beglaubigungsſchein ausgeſtellt,

welcher dies bekundet und zugleich das bei der Prüfung ermittelte Gericht des Schwimmers und der

Probegewichte ſowie den etwa gefundenen Fehler des Raumgehalts der Trommel angiebt. Der

Schein nennt die Nummer , welche der Apparat trägt und welche ſich auf dem Topf, ſeinen Zu

leitungen und Ableitungen, auf der Trommel, dem Schwimmer und ſeinem Gehänge, dem Federbock,

dem Stoßhebel und ſeiner Lagerſchraube, dem Fallhebel, dem Alkoholrad, den Schildern der beiden

Zählwerke und auf jedem der Probegewichte vorfindet. Der Beglaubigungsſchein geht durch Ver

mittelung der Direktivbehörde dem Hauptamt zu und wird von dieſem aufbewahrt, cine beglaubigte

Abſchrift davon aber wird zum Belagshefte der Brennerei gebracht. Von der Normal- Aichungs

Kommiſſion wird ferner die Länge , welche der Hebelarm H bei der Prüfung hatte (vergl. unter

Nr. 6 ), dadurch fixirt, daß über den Rand der Erzenterſcheibe am Fallhebel ( Träger der Rolle v)

und den Rand des Hebels hin parallel zur Achſe eine gradlinige Marke eingeriſſen

wird (Fig . 3 a ).

17. Anlegung amt.
17. Nach Ausführung der amtlichen Prüfung werden die für ſteuerliche Zwecke

licher Verjählüſſe

für die Verſendung. brauchbar befundenen Alkoholmeſſer vom Fabrikanten unter Aufſicht von Beamten der Normal

Aichungs-Kommiſſion für die Verſendung vorbereitet. Zu dieſem Behufe werden zunächſt die Probe

gewichte in die für ihre Aufbewahrung beſtimmte Blechbüdſe eingelegt und leştere, nachdem ſie in

Papier eingeſchlagen und durch Aufkleben von Dienſtſiegelmarfen der Normal-Aichungs-Kommiſſion

gegen unbefugtes Deffnen geſichert iſt, mit dem Schwimmer zuſammen in eine fleine Kiſte geſtellt.

Hinzugefügt werden der Schwimmerhaken , ein Hakenſchlüſſel zum Juſtiren der Feder und ein

Mutterſchlüſſel. Die Kiſte wird gleichfalls mit Siegelmarken der Normal-Aichungs-Kommſſion ver

ſchloſſen und hierauf in eine größere Kiſte geſeßt, welche aud) das Filter ſowie den Einſepkaſten und

den dieſen umſchließenden Rahmen ( R in Fig . 6 ) enthält. Eine zweite größere Kiſte nimmt die

Trommel auf, welche dabei durch Holzſtäbe feſtgelegt wird, ſo daß ſie während des Transports ſich

nicht verrücken kann . Die übrigen zum Innern des Alkoholmeſſers gehörigen Theile verbleiben an

demſelben, doch werden die beweglichen Stücke feſtgebunden und die Achſenlager, ſoweit als nöthig ,

durch zwiſchengelegte Zeugſtücke gegen Beſchädigung durch Stöße auf dem Transport geſchüßt. Der

Umſchlußkaſten , wird hierauf in gehöriger Weiſe um den Apparat gelegt und durch Beamte der

Normal-Aichungs-Kommiſſion mit zwei Plomben geſichert. Für die eine Plombe wird eine Draht

oder Schnurverbindung an einen der beiden Scharniere der Vorderwand des Kaſtens (f; oder f2

in Fig . 6 , vergl. unter Nr. 14 ), für die andere eine ebenſolche Verbindung an einein der beiden

Sicherungsbolzen wy oder w , angebracht. Der ſo plombirte Kaſten wird in eine dritte Kiſte ein

geſeßt, welche auch die Sohlplatte mit dem Anfer ſowie die zum Transport des ganzen Apparates

beſtimmten eiſernen Tragſtangen (vergl. unter Nr. 20) aufnimmt. In einer vierten Kiſte endlich

finden der Zinkſturz und der Unterſaß ihren Plaß .
II . 18. Die Auſſtellung des Alkoholmeſſers kann nur geſchehen , wenn die Brennerei außer Be

18. Det der aluf. trieb iſt. Sie erfolgt in der Regel in ' dem Raunie, in welchem ſich das Kühlgeräth befindet. Iſt

jedoch lekteres im Freien aufgeſtellt, ſo erhält der Alkoholmeſſer ſeinen Plaß in dem Raume, in

welchem die Brennvorrichtung ſteht. Für die Aufſtellung wird ein Flächenraum von etwa 1 Meter

im Geviert an durchaus erſchütterungsfreier Stelle und thunlichſt nahe am Kühlgeräth ausgewählt.

Die Oberkante des gemauerten Fundaments ( Fig . 6 und 6 b ), auf welchem der Meßapparat zu

ſtehen kommt, ſoll wenigſtens 95 Centimeter tiefer liegen als die Unterkante des aus dem Mühl

geräth k austretenden Zuflußrohres r. Zwiſchen dem Kühlgeräth und dem Meßapparat wird das

Filter f eingeſchaltet, deſſen oberer Theil zugleich die Vorlage (den Piſtorius'ſchen Verſchluß ) erſeßt.

Das Fundament des Meßapparates iſt ſo einzurichten , daß die vordere Seite des leşteren frei liegt

und vom Tageslicht hinreichend erhelli wird , um die Ableſungen der Zählwerke ohne Hülfe fünſt

licher Beleuchtung* ) ausführen zu können ; die hintere Seite ſoll mindeſtens 30 Centimeter von

H
E
I
M

ſtelling.

* ) Iſt eine Ableſung des Apparates bei fünſtlicher Beleuchtung aus irgend welchen Gründen unumgäng.
lich , ſo empfiehlt es ſich , die Ännäherung einer offenen Flamme zu verıneiden und ſtets eine Laterne oder dergl. zu

verwenden.
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Fundamente.

Wänden oder Geräthen irgend welcher Art abſtehen , damit nach dem Zurückſchlagen des Umſchluß

kaſtens die inneren Theile des Apparates bequem zugänglich bleiben . Die Aufſtellung in unmittel

barer Nähe der Brennvorrichtung oder der Dampfmaſchine iſt nur dann zuläſſig, wenn ein anderer

geeigneter Plaß nicht aufgefunden werden kann ; auch iſt in ſolchem Falle wenigſtens während der

Federeinſtellungen (vergl. unter Nr. 21 und 25 ) der Einfluß der vom Brenngeräth u . 1. w . aus

geſtrahlten Wärme auf die Feder durch Zwiſchenſtellen von Brettern oder Blechplatten thunlichſt

aufzuheben . Bei der Auswahl des Plaßes iſt auch auf den Lauf der Abflußleitung Rückſicht zu

nehmen . Dieſe Leitung muß ſich ſo anordnen laſſen , daß jede Stauung bei dem Ablauf des Brannt

weins aus dem Apparat vermieden wird. Zu dieſem Behuſe iſt auch dem Abflußrohr ſtets eine

größere Weite zu geben als dem Einlaufrohr.

19. Das Fundament erhält eine Länge von wenigſtens 103 Centimeter (4 Steine) eine 19.Aufbau des

Breite von 64 (212 Steine) und eine Höhe von wenigſtens 45 Centimeter. Die Höhe wird, wenn

genügendes Gefälle für den zuſtrömenden Branntwein vorhanden iſt, ſo gewählt, daß man die Ab

lejung des Meßapparates in bequemer Haltung vor demſelben fißend ausführen kann . Die Figuren

6 , 6 a und 6 li geben einen Anhalt für den Aufbau des Fundaments . ( In Fig. 6b blieben die

wirklichen Abmeſſungen der Steine außer Betracht.) Das Fundament wird aus wenigſtens 5 Stein

lagen errichtet; der Rahmen R für den Einſepkaſten E ruht unten auf der erſten Lage und endet

oben in der die vierte Steinlage deckenden Cementſchicht. Das Rohrſtück o wird in die oberſte

Steinlage ſo eingemauert, daß ſeine Mittelachſe nahezu 19 Centimeter von der vorderen Seite des

Fundaments abſteht und daß es gerade über dem Zuführungsloch des Rahmens R endet. Der

hintere Theil dieſes Rahmens hat einen vorſpringenden Rand, welcher das Herausnehmen des

Rahmens verhindert. Oberhalb der zweiten Steinlage wird der Kopf des Anfers A in Cement ge

bettet, während der Ankerbolzen durch die oberen Steinlagen hindurchgeführt wird. Auf der oberſten

Steinlage wird endlich die Sohlplatte 8 , nachdem die Bolzen 1, 2 , 3 , von unten her durch

dieſelbe hindurch geſteckt worden ſind, mit Cement feſtgelegt und mit der den übrigen Theil dieſer

Lage deckenden Cementſchicht ausgeglichen . Die vbere Fläche der Sohlplatte iſt mit Hülfe einer

Waſſerwaage horizontal zu richten . Auf die Sohlplatte und das Fundament ſeßt man ſchließlich

gemäß der Angabe unter Nr. 14 den Interjab U und verankert ihn mit Hülfe des Keiles b.

20 . Die einzelnen Theile des Alkoholmeſſers werden am beſten vor dem Auflegen auf den 20. Zuſammen ,

Unterſaß zuſammengeſtellt. Zu dieſem Behufe wird zunächſt von dem aus ſeiner Kiſte genommenen " meſjers.

Apparat der Umſchlußkaſten entfernt. Hierauf wird das Zuflußrohr i ( Fig . 2 ) abgebunden und

abgeſchraubt; ferner werden die anderen feſtgebundenen Theile, nämlich das Gehänge h , die Feder

Q , der Stoßhebel x und der Fallhebel XH gelöſt. Ebenſo löſt man die dem Achſenlager y des

Stoßhebels gegenüberliegende, in der Zeichnung nicht ſichtbare Lagerſchraube, nimmt den Stoßhebel

ab und entfernt die zum Schuß der Lager in dieſe eingelegten Zeugſtücke. Der Hebel H wird

jodann nach links übergelegt und die Kurve X an das Geſtell des Apparates gebunden . Auch

wird, nachdem die Schraube l' am Federbock herausgenommen iſt, die Feder Q nach links hin

völlig umgelegt, wobei dieſelbe aber nur ganz in der Nähe des Federbockes , alſo in der Nähe ihres

eingeſpannten Endes , anzufaſſen iſt. Endlich werden das auf den Lagern der Trommelachje

ruhende Holzſtück, an welchem die beweglichen Theile während des Transports feſtgebunden waren ,

ſowie alle Zeugſtücke, welche dieſe Theile ſchüßten , fortgenommen und die etwa im Innern des Bes

hälters befindlichen Späne, Rorkſtückchen u . ſ. w . ſorgfältig entfernt. Nunmehr wird das Brannt

weinzählwerk ſoweit gelöſt, daß die Trommelachſe mit dem darauf befindlichen Triebe eingelegt

werden kann. Hierauf werden die Achſenlager geölt, indem man die Lagerſchalen aus Rothguß

aufhebt und die darunter befindlichen Kammern etwa bis zur Hälfte mit Del anfüllt; nach Wieder

einlegen der Lagerſchale und des in die mittlere Durchbohrung derſelben hineinreichenden Dochtes

- die Delgefäße der Trommellager zeigt Fig . 9b für die Trommel des Probenehmers (S . 94) im

Schnitt – wird auf das Lager ſelbſt noch ein Tropfen Del gegoſſen . Sodann wird die ihrer Kiſte

entnommene Trommel auf ihre Lager geſeßt, nachdem die beiden hinten am Trommeleinlauf vorge

ſehenen , in den Zeichnungen nicht dargeſtellten Schrauben gelöſt worden ſind. Ferner wird das

Zuflußrohr i eingeſeßt und feſtgeſchraubt, die beiden Schrauben am Einlauf werden eingedreht und

angezogen .

Nun wird die Feder nach rechts zurückgelegt und die Schraube ľ am Federbock wieder

eingeſteckt. Der Stoßhebel x wird ſodann eingeſeßt und ſeine Lagerſchraube bis zum Zuſammena

jeben des Altobol.

15 *
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Apparates.

A

M

fallen der dort vorgeſehenen Marken feſt angezogen . Nachdem noch das Fig . c .

Gehänge h , unter Beachtung der nebenſtehenden Skizze in Fig . 1), zuſam

mengeſeßt worden , wird daſſelbe nach Abſchrauben der Sicherungsmutter

u ' an der Feder aufgehängt und die Sicherungsmutter wieder vorgeſchraube.

Schließlich wird eine der kleinen Schrauben an der Gabelung am rechten

Ende des Stoßh ebels gelöſt, die Nuß q am Univerſalgelenk ſo zwiſchen

die Gabel gebracht, daß die beiden Schrauben an lekterer die für ſiebe

ſtimmten Vertiefungen an der Nuß treffen , und dann die gelöſte Schraube

feſt angezogen .
Nunmehr wird der ganze Apparat auf den Unterſaß U geſtellt, ſo

daß die Bolzen 1 , 2, 3, 4 durch die entſprechenden Anſäße des Fußgeſtelles

F hindurch reichen ; endlich werden die Muttern auf die Bolzen aufgedreht.

Zum Anheben des Apparates bedientman ſich hierbei der drei eiſernen

Tragſtangen , deren längſte durch die im Fußgeſtel unterhalb des Topfes

T vorhandenen Durchbohrungen ( Fig. 6 ) geſteckt wird ,während für die beiden

anderen Stangen zu beiden Seiten des Ausfluſſes G Löcher ſich vorfinden .
21. Juſtirung des 21. Die Trommel wird ſo gedreht, daß irgend ein Flügel des

Kleeblatts M ſeine höchſtmögliche Stellung einnimmt, ſodann wird die

Kurve X losgebunden und der Hebel H auf die Kleeblattſcheibe aufgelegt.

Nunmehr ſchreitet man zur Juſtirung des Apparates .

Cinſtellung der Zuerſt werden die Probegewichte für 0 Prozent angehängt und
Feder.

mittelſt der beiden Schrauben 1 und ľ am Federbock wird die Feder ſo

geſtellt, daß der Stoßhebel genau auf 0 zeigt. Hierauf werden die

Probegewichte für 100 Prozent angehängt. Zeigt jeßt der Stoßhebel,

wenn man die Kurve durch Drehen der Trommel gegen denſelben anlegt,

genau auf 100 , ſo iſt die Einſtellung der Feder beendet, nachdem man ſich noch zur Kontrole über

zeugt hat, daß auch beini Anhängen der Probegewichte für 80 Prozent der Stoßhebel genau auf

80 zeigt. Steht dagegen der Stoßhebel beim Anhängen der Gewichte für 100 Prozent nicht genau

anf 100 ein , ſo iſt die Stellung der Feder zur Hälfte durch die Schrauben / und ï am Federbock,

zur anderen Hälfte an der Tragmutter u des Gehänges zu forrigiren . Sodann muß man ſich über

zeugen , ob nun wiederum der Stoßhebel beim Anhängen der Gewichte für 0 Prozent genau auf

ó zeigt. Iſt dies nicht mehr der Fall, ſo ſind die Operationen ſo lange zu wiederholen , bis ſo

wohl beim Anhängen der Gewichte für O als für 100 Prozent der Stoßhebel genau auf o bezw .

100 einſteht. Žulegt kontrolirt man jedesmal noch die Stellung der Feder durch Anhängen der Ge

Bei der Einſtellung der Feder iſt ſorgfältig darauf zu achten , daß die Stellſchrauben 1 und l'

ſo feſt als möglich angezogen werden .

Fortſchritt des Nach Juſtirung der Feder werden die Schrauben am Alkoholzählwerk gelöſt und dieſes ſo

weit nach rechts geſchoben , daß eine der beiden dem Apparat beigegebenen geänderten Schrauben am

unteren Anſaß dieſes Zählwerks ( Fig. 2 ) eingezogen werden kann . Dann ſoll das Triebrad auf der

Achſe des Alkoholrades R in das Zählwerk eingreifen ; man überzeugt ſich hiervon durch Drehung des

Alkoholrades , welche eine Bewegung der erſten Zählſcheibe zur Folge haben muß. Hierauf werden

die Probegewichte für 100 Prozent wieder angehängt, das Alkoholzählwerk wird abgeleſen und die

Ableſung notirt ; ſodann wird die Trommel von rechts nach links vorſichtig, unter Vermeidung

jeglicher Rückwärtsbewegung und jedes heftigen Zuſammenſtoßens von Stoßhebel und Kurve,

fünfmal vollſtändig umgedreht. Die Zahl der Umdrehungen läßt ſich leicht daran kontroliren , daß

die Kurve 15 mal an den Stoßhebel ſich anlegen und wieder von ihm entfernen muß. Da der

Raumgehalt der Trommel 20 Liter beträgt und, bei Einſtehen des Stoßhebels auf 100 , das Alkohol

zählwerk mit dem Branntweinzählwerk gleich zählt, ſo muß nach 5 vollen Trommelumdrehungen

das Alkoholzählwerk gerade um 100 Liter fortgeſchritten " ſein . Doch iſt eine Abweichung von

0 ,25 Liter im Sinne des Zuviel oder Zuwenig geſtattet. Es iſt noch beſonders darauf hinzu

weiſen , daß durch die geringſte Rückwärtsbewegung beim Drehen der Trommel fehlerhafte Angaben

des Alkoholzählwerks im Sinne des Zuviel hervorgerufen werden . Daher empfiehlt es ſich , wenn

bei dieſer Prüfung Mehrangaben des Zählwerks gefunden werden , die Operation zunächſt noch

Alfoholrades.
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zweimal zu wiederholen ; erſt, wenn dreimal ganz daſſelbe Reſultat erhalten wird , iſt anzunehmen ,

daß das Zählwerk wirklich zu viel zählt, daß alſo die Uebertragung der Stoßhebelſtellung auf das

Alkoholrad ſeit der amtlichen Beglaubigung unrichtig geworden iſt. In ſolchem Falle iſt durch den

Techniker, welcher die Aufſtellung beſorgt, die Lage der Rolle v an dem Fallhebel H (vergl. unter

Nr. 6 ) zu berichtigen . Ueber dieſe Berichtigung iſt aber eine beſondere Verhandlung (vergl. unter

Nr. 24) aufzunehmen und in derſelben ausdrücklich anzugeben , um welchen Betrag in Millimetern

die Marken auf dem Hebel H und der die Rolle v tragenden Kreisſcheibe ( Fig. 3 a ) gegen einander

verſchoben worden ſind . Auch iſt nach der Berichtigung die Prüfung der Uebertragung der Stoß

hebelſtellung auf das Alkoholrad zu wiederholen und mit dem Berichtigen der Hebellänge von II

jo lange fortzufahren , bis der Fortſchritt des Alkoholzählwerks nach 15 vollen Umdrehungen der

Trommel 100 Liter beträgt oder um nicht mehr als 0 ,25 Liter davon abweicht.

22. Nachdem die Juſtirung des Apparates beendet iſt, ſind die beiden Zählwerke auf Null 22. Einjtellung der

einzuſtellen . Zu dieſem Zweck wirð zunächſt das Branntweinzählwerk ſo weit nach rechts ver- Zählwerke und

ſchoben , daß die zweite der beigegebenen geränderten Schrauben am rechten Fortſaß dieſes Zähl- Schwimmers.

werks eingezogen werden kann ; hierauf wird leßteres feſtgeſchraubt. Dagegen wird das Alkohol

zählwerk gelöſt und nach Herausziehen der hier eingeſteckten geränderten Schraube nach links ge

ſchoben , ſo daß der Trieb auf dem Alkoholrade nicht mehr eingreift. Hierauf wird mit Hülfe eines

Stiftes durch Drehen der zweiten Zählſcheibe das Álkoholzählwerk auf 999 975 ,0 eingeſteŭt. Ferner

wird die Kurve X nach links zurückgelegt und an dem Geſtell des Apparates feſtgebunden. Durch

Drehen der Trommel nach rechts oder nach links wird ſodann das Branntweinzählwerk auf

999 980 gebracht und dabei darauf geachtet, daß in dieſer Endlage ein Flügel des Kleeblatts M

ſeine höchſtmögliche Stellung einnimmt, ſo daß die Rolle v am Falhebel auf dem Kleeblatt ruhen

kann . Nunmehr wird die Kurve X wieder losgebunden und der Fallhebel auf das Kleeblatt

niedergelaſſen , dann wird das Alkoholzählwerk eingerückt, ſeine geränderte Schraube eingeſeßt und

die beiden anderen Schrauben werden angezogen . Hierauf hängt man die Probegewichte für

100 Prozent an die Feder und dreht die Trommel um eine volle Umdrehung , d . h . ſo lange, bis

die Kurve dreimal an den Stoßhebel ſich angelegt und ebenſo oft wieder von ihm entfernt hat.

Hiernach ſteht das Branntweinzählwerk auf 000 000, das Alkoholzählwerk auf 999 995 ,0 ein .

Cepteres wird endlich durch vorſichtiges Drehen des Alkoholrades auf 000 000,0 eingeſtellt.

Zum Schluß vergewiſſert man ſich , daß die , erſt jeßt oder unmittelbar nach dem Aufſeßen des

Apparates auf das Fundament, hergeſtellten Flanſchverbindungen mit dem Filter einerſeits und dem

Ausflußrohr andererſeits dicht ſind, nimmt die Probegewichte ab und füllt den Topf mit Brannt

wein nahezu bis an die obere Schlange an. Sodann wird der Schwimmer nach Einhängung

ſeines Drahthakens auf hoher Kante gehalten , vorſichtig in den Topf eingeſenkt, ſo daß jedes An

ſeßen von Luftblaſen vermieden wird, und an die Feder angehängt.

23. Nachdem man alle ſechs Probegewichte in die für ſie beſtimmte Blechbüchſe wieder ein - 23. Verichluß

gelegt und legtere neben dem Trog C aufgeſtellt hat, ſchreitet man zum Verſchluß des Apparates . Plombirung des

Zu dieſem Behufe werden die beiden Theile des Iberaſchlußfaſtens W ( Fig. 6 ) auf das Fuß

geſtell F jo aufgebracht, daß die Scharnierbolzen vorn (fi und f2) und hinten eingeſegt werden

können . Der Kaſten W wird dann zuſammengeſchoben , die Sicherungsbolzen wi und wą werden

von hinten her eingezogen und vorn mit ihren Flü jelmuttern verſehen . Wenn der Raum nicht

ausreicht, werden die Bolzen wi und W2 ſchon vor dem Aufſeßen des Kaſtens in die Hinterwand

deſſelben eingezogen .

Außer einer Plombe an der Flanſche des Einflußrohres ſind in der Regel vier Plomben

am Umſchlußkaſten anzulegen . Zwei Plomben entfallen auf die Bolzen wi und wz; die Bolzenköpfe,

ſowie die Flügelmuttern ſind mit Durchbohrungen verſehen , für jeden Bolzen wird eine Plomben

ichnur durch die Mutter und den Kopf gezogen , ſo daß die Schnur in doppelter Lage ſich in der

Richtung der Bolzen ſelbſt erſtreckt. Jeder der beiden anderen Plombenverſchlüſſe verbindet zwei

Scharniere mit den Muttern der Fußgeſtellbolzen. Fig . 6 deutet die Verbindung an der Vorderwand

des Kaſtens an . Die Scharnierbolzen fị und f2 ſind am Ende durchbohrt; durch die Durchbohrungen

ſind kurze – in der Figur der Deutlichkeit wegen weggelaſſene – Stifte geſteckt, welche auf der

einen Seite Köpfe tragen und auf der anderen gelocht ſind ; durch dieſe Löcher, ſowie durch geeignete

Durchbohrungen an den Muttern der Fußgeſtellbolzen 1 und 2 wird die Plombenſchnur gezogen .

Apparates.
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24 . Prototol über

die Aufjtellung.

feßung.

im Weberlauf des Filteriolgen, auch ſollen ne
Beranlaſſung geber

Nach Ausführung der Plombirung wird der Zinkſturz Z über den Kaſten W geſtülpt und

durch die von vorn einzuſteckenden Bolzen 21 und 22 ( Fig. 6a) an dem Unterſaß U befeſtigt. Die

Enden dieſer Bolzen ſind mit Löchern verſehen und ebenſo trägt der aufrechtſtehende Rand des

Unterſaßes geeignete Durchbohrungen ; durch leptere und das entſprechende Bolzenloch wird wiederum

je eine Plombenſchnur gozogen .

Es erübrigt nunmehr noch, die Thür des Rahmens R , ſowie die Flanſchverbindungen des

Filters f und des Zufluſſes r am Mühler K zu plombiren. Der Rahmen R erhält zwei Plomben

verſchlüſſe, wie in Fig. 6 angedeutet wird. Die Plombirung der Flanſchverbindungen geſchieht in

der ſonſt üblichen Weiſe ; es ſind ausſchließlich durchbohrte Schraubenmuttern zu verwenden und

durd) die Bohrlöcher die Plombenſchnüre zu ziehen. Außerdem werden Blechkappen aufgeſeßt, welche

aus zwei Hälften beſtehen und innen angeſtrichen ſind. Die Hälften paſſen mit ihren umgebogenen

Rändern genau aufeinander und werden durch die Plombenſchnüre zuſammengehalten .

24. Wird bei der Aufſtellung eines Alkoholmeſſers die Ausführung einer der vorſtehenden

Anweiſungen eigenthümlicher örtlicher Umſtände wegen durchaus unmöglich , ſo iſt außer der in jedem

Falle über die Aufſtellung aufzunehmenden Verhandlung nach Anlage D (unter I) noch ein beſona

deres Protokoll zu verfaſſen und dem Hauptamt einzureichen , welches darüber an die Direktiv

behörde berichtet. Dies gilt ebenſo , wenn die Beamten , welche die Aufſtellung bewirken , eine Be

ſchädigung am Apparat oder eine Unregelmäßigkeit in ſeinem Gange zu bemerken glauben . Hierher

gehört auch die unter Nr. 21 erwähnte Veränderung der Länge des Bebels H .

Iy. Jubetrieb: 25. Die Inbetriebſeßung des Alkoholmeſſers erfolgt in Gegenwart wenigſtens eines Auf

miholung ſichtsbeamten . Derſelbe hat feſtzuſtellen , ob beim Durchfließen von Branntwein durch den Meß

der Federprüfung. apparat die beiden Zählwerke fortſchreiten, auch hat er die Anzeige des Stoßhebels an der Alkohol

kurve, ſoweit dieſelbe von außen her beobachtet werden kann, mit der Anzeige des Alkoholomieters

im Ueberlauf des Filters zu vergleichen . Dieſe Vergleichung darf weder am Beginn noch am Schluß

eines Blaſenabtriebs erfolgen , auch ſollen Unterſchiede beider alkoholometriſchen Anzeigen von nicht

mehr als 5 Prozent zur Beanſtandung keine Veranlaſſung geben .

Späteſtens 3 Monate nach der Inbetriebſeßung iſt durch einen von der Direktivbehörde

beſonders damit zu beauftragenden Techniker oder Oberbeamten , welcher bei der Auſſtellung des

betreffenden Apparates nicht thätig geweſen iſt, eine Reviſion der Federeinſtellung vorzunehmen . Da

die Temperatur im Innern des Meßapparates während des Betriebes eine andere iſt als bei der

Aufſtellung, ſo wird die Reviſion häufig eine geringe Veränderung der Feder erweiſen . Die Prüfung

geſchieht unter Anhängung der Probegewichte; die Berichtigung der Federeinſtellung erfolgt in der

unter Nr. 21 angegebenen Weiſe mit Hülfe der Schrauben am Federbock und an der Trag

mutter des Gehänges. Ueber die Reviſion iſt eine Verhandlung nach Anlage D (unter . II)

aufzunehmen.

26 . Bei Melaſſebrennereien enthält das aus dem Kühler abfließende Deſtillat in der Regel

Melafie ſo viel fremde Beimengungen , daß ein gewöhnliches Filter (Nr. 15) zur Verhütung von Ablagerungen

brennereien. auf dem Schwimmer meiſtentheils nicht ausreicht. Um deshalb unliebſamen Störungen im Betrieb

von Melaſſebrennereien vorzubeugen , iſt in ſolchen Brennereien durchweg an Stelle des gewöhnlichen

Filters ein ſogenanntes Zellenfilter aufzuſtellen , wie es Fig. 7 zeigt. Der aus dem Kühler kommende

Branntwein gelangt hier durch das U -förmig gebogene Rohr r unmittelbar in die mit einer Glasglocke

überdeckte Vorlage; unter der Glocke mündet auch das Luftrohr I. In der Vorlage fließt der

Spiritus über und gelangt in das die Filterſäcke { umſchließende Gehäuſe. 27 ſolcher Säcke

hängen nebeneinander. Ihre Eingänge ſind auf ſchräger Fläche angeordnet, ſo daß der Eingang

zu einer Zelle immer höher beziehentlich tiefer liegt als die Eingänge der beiden Nachbarzellen .

Der aus der Vorlage überfließende Branntwein läuft zunächſt in diejenige Zelle, welche gerade

unter dem Ausfluß ſich befindet und deren Eingang am tiefſten liegt. Nimint dieſe keine Flüſſig

keit mehr auf, ſo treten die beiden nächſt höher gelegenen Zellen in Wirkſamkeit und ſo fort. Um

jede Stockung im Zufluß zum Alkoholmeſſer zu verhüten , iſt an der höchſt gelegenen Stelle der

Zelleneingänge noch ein breiter Schliß vorgeſehen , in welchen ein Filterſack nicht eingehängt iſt.

Werden alle Zellenſäcke ſo weit verunreinigt, saß der Branntwein nicht ſchnell genug ablaufen

kann , ſo fließt er durch dieſen Schliß unmittelbar nach dem Alkoholmeſſer ab. Jedoch ſoll eine ſo

weit gehende Verunreinigung niemals eintreten , was durch hinreichend oft wiederholte Reinigung

V . Altohol
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wot init gedichtetem

Schublaften .

der Filterſäcke leicht zu erzielen iſt. Nach den vorliegenden Erfahrungen braucht auch in den

ungünſtigſten Fällen die Reinigung nicht öfter als monatlich einmal zu erfolgen .

27. Es kommen Melaſſebrennereien vor, in welchen der durch den Alkoholmeſſer fließende 27. Alkoholmeſſer

Branntwein eine nicht unbeträchtliche Menge von Säure enthält und dabei eine ſo hohe Temperatur "

hat, daß eine Beeinfluſſung der feineren Metalltheile des Meßapparates durch aufſteigende Säuredämpfe

zu befürchten iſt. Obwohl Brennereien mit ſolchem Betriebe nur ausnahmsweiſe ſich vorſinden ,

ſo haben ſie doch Veranlaſſung gegeben , beſondere Alkoholmeſſer anzufertigen , bei welchen die

feineren Metalltheile gegen alle aus dem Branntwein aufſteigenden Dämpfe abgedichtet ſind.

Figuren 8 und 8a geben Anſicht und Grundriß eines ſolchen Apparates. Die Feder ,

der Stoßhebel und das ganze Alkoholwerk befinden ſich in dem gedichteten vorderen Theil, während

die Trommel, der Topf und demgemäß auch der Schwimmer außerhalb deſſelben liegen . Der

gedichtete Theil beſteht in einem gußeiſernen Kaſten , den eine in der Darſtellung der Fig . 8

abgenommene Deckplatte vorn verſchließt. Die leßtere wird mit Schrauben feſt angedrückt ; ihre

Ränder ſind mit Tuch bekleidet, um den dichten Abſchluß zu ſichern . Der gedichtete Kaſten ſteht

an zwei Stellen mit den anderen Theilen des Meßapparates in Verbindung. Zunächſt geht die

Achſe der Kleeblattſcheibe M , welche bei dieſen Alkoholmeſſern mit der Trommelachſe nicht zuſammen

fäűt, durch die hintere Wand des Kaſtens hindurch. Daſſelbe gilt für die Achſe y des Stoßhebels ,

und zwar iſt für leßteren Zweck in der Kaſtenwand eine größere Durchbrechung vorgeſehen , welche

durch die dicht aufgeſchraubte Platte Y geſchloſſen wird ; an dieſer Platte ſind die beiden Lager für

die Achſe y angegoſjen ( Fig. 8a). Die Stellen , an welchen die beiden Achſen durch die Kaſten

wand bezw . die Platte Y hindurchgehen , ſind mit Schußrohren umgeben, welche den Eintritt von

Säuredämpfen in das Innere des Kaſtens möglichſt erſchweren .

Um die Trommelbewegung auf die Kleeblattſcheibe Mzu übertragen , ſind auf die Achſen

der Trommel und des Kleeblattes die Zahnräder m , und m2 ( Fig . 8 a ) aufgeſteckt, welche in

einander eingreifen . Die Einſchaltung der Zahnräder bedingt es , daß die Bewegung der Trommel

hier in entgegengeſeßter Richtung geſchehen muß als bei den gewöhnlichen Alkoholmeſſern , damit Klee

blattſcheibe und Alkoholrad in demſelben Sinne wie dort ſich drehen . Das Zahnrad mı, trägt eine

des Umfanges zwei Stifte ſenkrecht zur Radfläche eingeſeßt. Beim Einlegen der Trommel in ihre

Lager ſoll die Naſe am Rad mi, gerade in die Lücke zwiſchen den beiden Stiften des Rades m2

eingreifen und damit den Trommelkammern die richtige Lage gegen die Kleeblattſcheibe gegeben

werden . Die Zeichnung zeigt Stifte und Naſe in ihrer äußerſten Stellung. Der in Fig . 8a noch

angedeutete lange Vorſtecker t dient dazu , ein Ausheben des vorderen Theiles der Trommelachſe

zu verhindern .

Der Fallhebel XH und das Alkoholrad R ſind ebenſo eingerichtet wie bei den gewöhn

lichen Alkoholmeſſern , daſſelbe gilt von den Zählwerken ; nur die Umſchlußkappen der leßteren zeigen

eine etwas andere Geſtalt als dort; ſie werden mit vertikal ſtehenden Schrauben befeſtigt; auch

wird bei beiden Zählwerken die geränderte Stellſchraube rechts eingeſeßt. Weſentliche Aenderungen

finden ſich in den Verbindungsſtücken zwiſchen Feder Q , Stoßhebel å und Schwimmer P . Das

bei anderen Alkoholmeſſern übliche Gehänge (vergl. Fig. C auf S . 90) gelangt hier in getrennten

Theilen zur Anwendung. Das freie Ende der Feder iſt mit dem rechten Arm des Stoßhebels

durch den Bügel p ( Fig . 8 ) unter Vermittelung einer Nuß (wie in Fig . C ) unmittelbar verbunden .

Ferner iſt auf den hinter der Platte Y liegenden Theil der Achſe y ein Arm h ' ( Fig . 8 a ) feſt

aufgeſteckt, deſſen Ende mittelſt der Deſe h den Drahthafen des Schwimmers P trägt. Die Länge

des Armes b läßt ſich durch eine Stellmutter in derſelben Weiſe ändern , wie dies für die Länge

der Feder Q mit Hülfe der Mutter u möglich iſt. Die Probegewichte werden nach Abnahme der

Deje h unmittelbar auf den Sattel der Stellmutter bei h' aufgehängt, weshalb für jede der drei

Federſtellungen nur je ein Probegewicht in Geſtalt einer runden , in der Mitte ſchneidenförmig

ausgedrehten Scheibe vorhanden iſt. Schließlich iſt noch zu erwähnen , daß auch die Schrauben i

und ľ am Federbock hier anders angeordnet ſind als bei den gewöhnlichen Alkoholmeſſern ; ſie

liegen übereinander, die eine über, die andere unter der Drehachſe des Bockes ( Fig. 8 ). Die

Muttergewinde beider Schrauben liegen im Federbock, die Schraubenenden wirken gegen die Lager

platte ſeiner Drehachſe, welche Platte an der Seitenwand des gedichteten Kaſtens befeſtigt iſt.
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28. Aufſtellung von 28. Die Aufſtellung eines Alkoholmeſſers mit gedichtetem Schußkaſten darf nur auf aus
Alfoholmeſſern

gedichtetem drückliche Anweiſung der Direktivbehörde erfolgen . Hält der mit der Aufſtellung von Alkoholmeſſern
Schußfaſten . betraute Techniker , nachdem er von der Beſchaffenheit des in der bezüglichen Melaſſebrennerei er

zeugten Branntweins genaue Kenntniß genommen hat, die Verwendung eines Meßapparates mit

gedichtetem Schußkaſten für unumgänglich, ſo iſt hierüber an das Hauptamt zu berichten , welches

die weitere Anweiſung der Direktivbehörde einholt.

Das Fundament für einen Meßapparat dieſer Art iſt anders anzuordnen als für einen

gewöhnlichen Alkoholmeſſer. Es erhält eine Länge von 103 Centimeter (4 Šteine) und eine Breite

von 77 Centimeter (3 Steine), ſodann aber wird der Rahmen R mit dem Einſepkaſten E hinten

eingemauert, weil das Ueberlaufrohr N ſowie das Rohr 0 , welches zur Abführung des aus dem

Topf T in das Ueberlaufbecken etwa übertretenden Branntweins dient ( Fig. 8a), hier hinten liegen .

Im übrigen bleiben die Vorſchriften von Nr. 19 für den Aufbau des Fundaments beſtehen ; der

Grundriß deſſelben kommt, abgeſehen von den Dimenſionen , mit der Darſtellung in Fig . 6a überein ,

wenn man die untere Seite dieſer Figur nach oben , die obere nach unten kehrt. Die Dimenſionen

ſind von dem Unterſak U abzunehmen, auch der Ort für den einzumauernden Rohrſtußen o iſt nach

dem in U dafür vorgeſehenen Loch feſtzulegen .

Bei der Auswahl des Plaßes für das Fundament iſt zu berückſichtigen , daß der Einſeß

faſten E hier von hinten herauszuzichen iſt ; den Mindeſtabſtand der hinteren Seite des Funda

ments von der Wand hat man danach zu bemeſſen.

Für das Zuſammenſeßen des Apparates kommt in Betracht, daß die Platte Y abgeſchraubt

und mit dem Stoßhebel s herausgenommen werden muß, um die in die Lager der Achſe y behufs

Sicherung während des Transports eingelegten Zeugſtücke entfernen zu fönnen. Die Platte iſt

ſodann wieder einzuſeßen und feſtzuſchrauben . Um hierbei ſowie bei dem Juſtiren des Apparates

ein zu tiefes Hinabſinken des Stoßhebels x zu verhüten , trägt die Platte Y eine verſtellbare

Stüße f.

Nach Juſtirung der Feder , Einſtellung der Zählwerke und Einhängung des Schwimmers

gemäß den Anweiſungen unter Nr. 21 und 22 wird der Schußkaſten mit ſeiner Deckplatte geſchloſſen ,

wobei ſämmtliche Schrauben feſt anzuziehen ſind. Die Probegewichte werden in einer runden Blech

büchſe außerhalb des Schubkaſtens aufbewahrt.

Probenehmiers.

Zweiter Abſchnitt.

Der Probenehmer.

VI. Be: 29. Der Probenehmer hat die Aufgabe, das Volumen des in einer Brennerei erzeugten

chreibung: Branntveins zu meſſen , ſowie fortlaufend Proben deſſelben abzuſondern und in einem nur der
29. Aufgabe des

Steuerbehörde zugänglichen Kaſten anzuſammeln . Die Meſſung des Volumens geſchieht auch hier

durch eine rotirende Meßtrommel mit drei Kammern. Die Vorrichtung zur Proben-Entahme iſt ,

an der Trommel angebracht. Der Sammelkaſten für die Proben liegt im Innern des die Trommel

umgebenden Gehäuſes ; er kann aber ohne Deffnung des leşteren entleert werden. Die Sicherung

gegen unbefugte Entleerung erfolgt durch Plombirung des Ablaßhahnes , ſowie durch einen Zinkſturz,

welcher auch hier den ganzen Meßapparat umſchließt.

Die Probenehmer finden in ſolchen Brennereien Verwendung , welche Branntwein von

weniger als 40 Prozent durchſchnittlichen Alkoholgehalts erzeugen (vergl. unter Nr. 1), in anderen

Brennereien nur dann, wenn der geringe Umfang des Betriebes oder etwaige beſondere Betriebs

umſtände der Aufſtellung eines Alkoholmeſſers entgegenſtehen . Inwieweit leşteres der Fall iſt, un

terliegt der Entſcheidung die Direktivbehörde.

30 . Trommel und 30. Fig . 9a giebt die Vorderanſicht eines Probenehmers mit theilweiſe durchbrochenem Zink
tan Geſtel.

ſturz und Gehäuſe, Fig . 9b einen Vertikalſchnitt durch die Mitte des Apparates.

Die Meßtrommel des Probenehmers iſt ebenſo geſtaltet wie diejenige der Alkoholmeſſer; ſie

hat einen Raumgehalt von 20 Liter und jede ihrer drei Kammern einen ſolchen von 62 3 Liter.

Das gußeiſerne Geſtell hat einen trogartigen Obertheil C und einen breiten Fuß F . Der Trog C
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umſchließt die untere Hälfte der Trommel und trägt die Lager für ihre Achſe. Der Fuß F enthält

hinten den Zufluß Ri ( Fig . 9 b ) und vorn den Abfluß G . Der vom Kühler her in den Zufluß

eintretende Branntwein ſteigt in dem Kanal i in die Höhe und gelangt durch ein die Trommelachſe

theilweiſe umgebendes Rohrſtück – wie in Fig . 2a, nur daß der Zugang zum Rohr i' hier nicht

von oben erfolgt – in den inneren Trommelcylinder D . Der aus der Trommel ausfließende

Branntwein fällt auf den Boden des Geſtelles; dieſer verläuft nach rechts hin geneigt, wie Fig . 9a

andeutet, und mit ſeiner tiefſten Stelle ſteht der Abfluß G durch einen gedeckten Kanal von vier

eckigem Querſchnitt in Verbindung. Dieſe Änordnung des Bodens verhindert die Einführung von

Drähten durd , G hindurch behufs Feſthaltens der Trommel.

. 31. Die Probenſchöpfer Pu, P2, P3 ſind vorn an der Trommel, und zwar an dem inneren 31 . Brobenſchöpfer.

Cylinder D angeſeßt. Sie werden durch die drei ausgebohrten Arme eines auf die Vorderwand

von D aufgelötheten Gußkörpers gebildet. Fig . 10 zeigt die Schöpfarme in doppelter Größe der

Hauptzeichnungen . Ihre äußeren Enden ſind durch eingelöthete Platten verſchloſſen , die der Trommel
achſe zugekehrten Enden ſind offen . Jeder Schöpfarm trägt ſeitwärts eine cylindriſche Ausbauchung

ai, az, az , welche nur nach hinten , d . i. nach D hin , offen iſt; die kleinen Cylinder an, az, az treten

mittelſt eines vorſpringenden Rändchens in die Vorderwand von D ein und ſtellen ſomit die Ver

bindung dieſes Raumes mit den drei Schöpfarmen her. Während die Vorderwand des Cylinders D

in Fig . 10 von außen geſehen erſcheint, zeigt Fig . 10a dieſelbe von innen ; hier ſieht man die Ver

bindungsöffnungen bei aj, aj, az, die vorn liegenden Schöpfarme ſind durch punktirte Linien angedeutet.

Bei den Figuren 10 und 10a iſt die Trommel und ihr innerer Cylinder D in derſelben Lage ge

dacht, wie ſie der Trommeldurchſchnitt von Fig . 1 darſtellt. Die Flüſſigkeit in D reicht bis zur Ein
flußſpalte ri der Trommelkammer I, in Fig . 10 a iſt aber noch eine zweite höher gelegene Niveau

linie eingezeichnet, welche bis zur Einflußſpalte re der Kammer II anſteigt; dieſe Linie entſpricht

derjenigen Niveau-Erhöhung, welche die Flüſſigkeit in D unmittelbar nach der vollſtändigen Füllung

der Kammer I erfährt, ehe ſie durch die Spalte ry in die Kammer II überfließt (vergl. unter Nr. 2 ).

Die Wirkungsweiſe der Probenſchöpfer läßt ſich aus den Zeichnungen leicht erkennen . Die

Schöpfarme füllen ſich bis zum Niveau der in D angeſammelten Flüſſigkeit, und zwar erfolgt die

Füllung des Armes P1, ſobald die Deffnung bei a1 unter jenes Niveau tritt. In der Stellung der

Figuren 10 und 10 a iſt P1 bis zur unteren Niveau -Ebene gefüllt, ein Theil der Deffnung bei a , hat

ſich bereits über dieſe Ebene erhoben , doch liegt die Deffnung noch ganz unterhalb der oberen

Niveau-Ebene. Iſt der Branntwein in D bis zu legterem Niveau angeſtiegen , ſo beginnt Kammer II

ſich zu füllen und die Trommel dreht ſich in der durch Pfeile angegebenen Richtung, wobei die

Deffnung bei az über die Flüſſigkeit in D gehoben wird und die Füllung des Schöpfarmes P1 bis

zur unteren Lochkante von ay nach D zurückfließt. Der im Schöpfarm verbleibende Reſt wird bei

weiterer Drehung der Trommel in den Trichter T abgeführt, von wo er in den Probenſammler P

gelangt. Durch die gewählte Anordnung wird erreicht, daß die für jede Trommelkipping abge

ſonderten Proben nahezu gleich groß ſind , obwohl die verſchiedene Geſchwindigkeit der Trommel

drehung die Größe immerhin etwas beeinflußt; die Größe der Proben beträgt nahezu zoo der durch

die Trommel hindurch geſtrömten Branntweinmenge.

32. Um bei der Abführung der Proben in den Trichter T und von da in den Proben 32. Proben .

jammler P die Verdunſtung von Alkohol thunlichſt einzuſchränken , wird der Trichter von einer zwei

theiligen Rapſel umſchloſſen ; die Kapſelhälften K1 und K , reichen hinten bis dicht an den Trichter

mantel (Fig . 9b), vorn bis dicht an die durch die Mitte des Trichters hindurchgehende Trommel

achſe. Der untere Kapſeltheil enthält den Eingang in den Sammler P.

Der Probenſammler P iſt ein Blechkaſten von etwa 21/2 Liter Raumgehalt, der zwiſchen

der Trommel und der Vorderwand des Troges C angebracht iſt. Sein Boden iſt geneigt ( Fig . 9a),

jo daß die Füllung des Kaſtens ohne Mühe ganz abgelaſſen werden kann ; der Sammler P enthält

oben eine in den Zeichnungen nicht ſichtbare Klappe. Die Entleerung erfolgt durch den Hahn h , der in

dem Rohr r ſeine Fortſeßung findet. Der Hahn iſt geſchloſſen , ſobald das Rohr r die in Fig . 9a

dargeſtellte Lage hat. Wird r umgelegt, ſo öffnet ſich der Hahn und die im Sammler P enthaltene

Flüſſigkeit läuft durch das Rohr r ab.

Um die unbefugte Entleerung des Sammlers P zu verhüten , iſt über den Hahn eine Schuß

kappe geſchoben , durch welche zwei in den Hahnkörper eingeſeßte, oben gelochte Stifte hindurchragen .

WWICILYE .

jammler.

16
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33. Bählwert.

Wird durch die beiden Löcher eine Plombenſchnur gezogen , ſo kann die Kappe ohne Entfernung der

angelegten Plombe nicht abgezogen werden . Die Kappe trägt zugleich einen nach aufwärts gebogenen

Arm , welcher das Rohr r in der in Fig . 9a dargeſtellten Lage feſthält.

Die Friſten für Entleerung des Probenſammlers ſind danach zu bemeſſen , daß der leßtere

die Proben von etwa 7000 Liter Branntwein aufzunehmen vermag.

33 . Die Bewegung der Trommel wird durch einen auf ihrer Achſe befindlichen Trieb auf

das Zählwerk V ( Fig . 9b ) übertragen . Daſſelbe enthält 4 Zählſcheiben , iſt aber ſonſt gerade jo

eingerichtet wie das Branntweinzählwerk des Alkoholmeſſers (vergl. unter Nr. 11). Die erſte Zähl

ſcheibe iſt in 15 Theile getheilt, jedes Intervall zwiſchen zwei Theilſtrichen entſpricht dem Raumgehalt

einer Trommelkammer, alſo der Branntweinmenge von 62/3 Liter. Die Bezifferung beſchränkt ſich

anf jeden dritten Theilſtrich und lautet 00, 20, 40, 60, 80 . Die nicht bezifferten Theilſtriche ent

ſprechen Mengen von 64/3, 131/3, 262/3, 331/3, 462/3, 531/3, 662/3, 731/3, 862/3, 931/3 Liter. Jede

der drei anderen Zählſcheiben iſt in 10 Theile getheilt und von 0 bis 9 beziffert. Die erſte und

dritte Zählſcheibe drehen ſich von links nach rechts , die zweite und vierte von rechts nach links .

Für die Ableſung der Zählſcheiben gelten die unter Nr. 11 auf den Seiten 84 und 85 gegebenen

nweiſun
gen

."lung der Zählichel
in
links nachher getheilt und*,662 , 731 ,beziffer

ten
Theilchr

änkt
ſich

u
g
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bung.

34 . Umſchlußlappe, 34. Auf den Trog C paßt die gußeiſerne Umſchlußkappe W ; ſie enthält einen mit Glas
3intſtury, Unter .

jas. gedeckten Ausſchnitt, welcher die Ableſung des Zählwerks von außen her ermöglicht. Durch die

Bolzen W1 und w , werden kappe W und Trog ( mit einander verbunden .

Der Fuß F des Geſtelles ſteht auf dem ſchmiedeeiſernen Unterſay U , welcher zugleid ) den

Zinkſturz Z aufnimmt. Die langen Bolzen 21 und 22 verbinden den Zinkſturz mit dem Unterſaß.

Ž enthält einen vergitterten Ausichnitt, welcher unmittelbar vor dem Glaseinſaß der Kappe Wund

vor dem Zählwerk liegt. Das Geſtell F wird auf dem Unterſaß U durch die vier Bolzen 1, 2 , 3,

4 gehalten , welche durch U hindurch in das Fundament hineinreichen . Unmittelbar über dem

Unterſag endet das Ueberlaufrohr N , welches im Innern des Troges C anſteigt und die etwa

dort ſich anſtauenden Flüſſigkeitsmengen auf den Unterſaß führt.

VII. Amtliche 35 . Jeder für ſteuerliche Zwecke beſtimmte Probenehmer wird vor ſeiner Verſendung der

35. Prüfung durch saljettujen 20Leo Raiſerlichen Normal-Aichungs -Kommiſſion zur Prüfung geſtellt. Ergiebt die leßtere, daß der Apparat

idie Normalis. zur Feſtſtellung der Menge des aus der Maiſche gewonnenen Branntweins unter Abſonderung einer

jion und Verſen. Probe deſſelben geeignet iſt, ſo wird von der Normal-Aichungs-Kommiſſion ein Beglaubigungsſchein

ausgeſtellt, welcher dies befundet nnd die Nummer nennt, welche der Apparat trägt. Der

Beglaubigungsſchein geht durch Vermittelung der Direktivbehörde dem Hauptamt zu und wird

don dieſem aufbewahrt, eine beglaubigte Abſchrift davon aber wird zum Belagshefte der

Brennerei gebracht.

Nach Ausführung der amtlichen Prüfung werden die für ſteuerliche Zwecke brauchbar

befundenen Probenehmer vom Fabrikanten unter Aufſicht von Beamten der Normal- Aichungs

Kommiſſion zur Verſendung vorbereitet. Zu dieſem Behufe wird auf jedes der beiden Lager der

Trommelachſe, ohne daß die Trommel abgenommen wird, je ein ſchmales Blechplättchen mit zwei

Schrauben feſt aufgeſchraubt; die beiden Plättchen drücken mit einer Unterlage von Pappe aufdie Achſe und

verhindern damit die Bewegung der Trommel während des Transports . Nachdem man ſodann

noch das Zählwerk aus dem Fingriff mit dem Trieb an der Trommelachſe ausgerückt und die zum

Zählwerk gehörige geränderte Schraube an der Schußkappe des Hahnes h feſtgebunden hat, wird

die Umſchlußkappe aufgeſeßt, die Bolzen wų und wz werden eingeſchoben und durch Beamte der

Normal-Aichungs-kommiſſion wird an einen derſelben eine Plombe angelegt. Der ſo plombirte

Apparat wird auf den Unterſag geſtellt, mit dem Zinkſturz überdeckt und nebſt den vier Fundament

bolzen in einem Lattenverſchlage verſandt. Das Filter wird in einer Kiſte beigefügt.

VIIJ. Auf: 36 . Für den Ort der Aufſtellung gelten im allgemeinen auch hier die unter Nr. 18 für

36." Fundament. den Alkoholmeſſer gegebenen Anweiſungen , nur reicht es aus, die Oberkante des Fundaments

65 Centimeter tiefer zu legen als die Unterkante des aus dem Kühlgeräth austretenden Zufluß

rohres . Zwiſchen Kühlgeräth und Meßapparat wird auch hier ein Filter eingeſchaltet. Das

Fundament erhält eine Länge von wenigſtens 77 Centimeter (3 Steine) und eine Breite von 64

Centimeter (21/2 Steine) ; für die Höhe find beſondere Vorſchriften nicht zu geben , da ein Rahmen

mit Einſežkaſten hier nicht in das Fundament eingelaſſen zu werden braucht.
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In das Fundament werden die 4 Bolzen 1, 2 , 3 , 4 cingemauert, wobei man die bezüg=

lichen Löcher im Unterſak U als Anhalt für den Grundriß nimmt.

37. Auf das mit einer Waſſerwaage horizontal gerichtete Fundament wird zunächſt der 37. Aufſtellung u.

Interſaß C gebracht und hierauf das Geſtell F geſeßt, ſo daß die Bolzen 1 , 2, 3 , 4 durch die für
Verſchluß.

ſie beſtimmten Durchbohrungen hindurchreichen ; auf die Bolzen werden die Muttern aufgeſchraubt.

Nachdem man ſich überzeugt hat, daß auch die Flächen am Fuß F horizontale Lage haben , wird

die Kappe W abgenommen und hierauf werden die beiden Schupplättchen an den Lagern der

Trommelachſe abgeſchraubt und beſeitigt. Nunmehr werden die Lager geölt, indem in die beiden

ſeitlichen Durchbohrungen der Lagerſchalen (vergl. unter Nr. 20 ) ſowie auf die Lager ſelbſt ein

wenig Del gegoſſen wird . Endlich wird das Zählwerk nach rechts bis zum Eingriff verſchoben

und die beigegebene geränderte Schraube eingelegt; ſodann wird durch Drehen der Trommel nach

rechts oder links das Zählwerk auf 00 000 gebracht und die Umſchlußkappe ' W wieder aufgeſeßt.

Nachdem ferner die Verbindungen einerſeits mit dem Filter und dem Kühlgeräth , anderer

jeits mit der Ausflußleitung hergeſtellt und mit Plomben bezw . Blechkappen geſichert worden ſind,

werden Plomben ebenſo an der Flanſche des Einflußrohres R ’ und an der Schußkappe des Hahnes h

jowie an den Fußgeſtellbolzen 1, 2 , 3, 4 und den Bolzen w1 und w , angelegt. Zu Ieşterem Be

hufe ſind ſowohl die Bolzenmuttern als die für Aufnahme der Bolzen beſtimmten Deſen des

Troges C und der Kappe W durchbohrt; die Plombenſchnüre werden in der durch Figur 9a an

gedeuteten Weiſe eingezogen. Die Muttern der vier Fußgeſtelbolzen werden durch eine einzige

Plombenſchnur verbunden .

Nunmehr erübrigt noch, den Zinkſturz über den Probenehmer zu ſeben , die Bolzen 21 und 2.2

von vorn einzuſchieben und Plomben anzulegen gemäß der Darſtellung in Fig . 9b.

Ueber die Aufſtellung eines Probenehmers iſt eine Verhandlung nach Anlage D (unter III)

aufzunehmen .

16 *
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Anlage D .

I. Verhandlung über die Aufſtellung eines Alkoholmeſſers.

Verhandelt N . N ., den . . . . . . . . 188 .

Gegenwärtig :

1 . der Brennereibeſißer Herr V . N .

2 . der Brennereiführer Herr N . N .

3 . der . . . . . . . . . Herr N . N .

4. der . . . . . . . . . Herr N . N .

Zufolge Verfügung des Königlichen Provinzial-Steuer- Direktors 2c. vom . . . . . ſoll in

der Brennerei des Herrn N . N . hierſelbſt zur Feſtſtellung des in derſelben gewonnenen Branntweins

ein Siemens'ſcher Alkoholmeſſer mit gewöhnlichem Filter aufgeſtellt und vom . . . . . . . . 188 .

ab in Gebrauch genommen werden . Dieſer Meßapparat Nr. . . . . . iſt unter gutem Verſchluß

der Kaiſerlichen Normal-Aichungs-Kommiſſion hier eingetroffen und ſteht zur Aufſtellung bereit.

• Als geeigneter Aufſtellungsort für den Meßapparat wurde ein von dem Kühlgeräth (1/2) Meter

und von der Brennvorrichtung (4 ) Meter entfernter , in (der Nähe des weſtlichen Fenſters) der Brennſtube

befindlicher und von allen Seiten zugänglicher Ort beſtimmt. Man ſtellte feſt, daß der ausgewählte

Plaß auch während des Betriebes der Brennerei erſchütterungsfrei iſt. (Etwaige beſondere Bemerkungen

über den ausgewählten Plaß werden hier eingetragen.)

An dem ausgewählten Ort wurde ein Fundament von Mauerwerk in (5 ) Steinlagen auf

geführt und in daſſelbe der dem Meßapparat beigegebene Anker ſowie der Rahmen für den Einſek

kaſten eingemauert. Hierauf wurde der lektere in den mit eiſerner Thür verſehenen Rahmen

eingeſchoben und der Herr Brennereibeſißer ſowie der Brennereiführer von dem Zweck des Einſek

kaſtens in Kenntniß geſeßt. Nachdem ſodann noch die eiſerne Sohlplatte in die obere Cementſchicht

des Fundaments eingelaſſen und in eine wagerechte Stellung gebracht war, wurde der ſchmiede

eiſerne Unterſaß auf das Fundament gelegt und mit dieſem verankert.

Hierauf wurde zur Aufſtellung des Alkoholmeſſers geſchritten . Die eigentlichen Theile des

Deffnung der Kiſten überzeugten ſich die Anweſenden zunächſt, daß der die Haupttheile des Apparates

enthaltende Umſchlußkaſten zwei Plomben der Kaiſerlichen Normal- Aichungs - Kommiſſion trug und

daß nach Abnahme dieſer Plomben auf dem Topf, ſeinen Zuleitungen und Ableitungen , dem Gehänge ,

dem Federbock, dem Stoßhebel und ſeiner Lagerſchraube, dem Falhebel, dem Alkoholrad und auf

den beiden Zählwerken die Nummer . . . . . . ſich vorfand. Mit derſelben Nummer waren die

Trommel, der Schwimmer und die Probegewichte bezeichnet.

Sodann wurde der Meßapparat durch den anweſenden Techniker . . . . . . . . . zuſammen

geſeßt, auf den Interſaß gehoben , mit dem Einſekkaſten innerhalb des Fundaments in Verbindung

gebracht und feſt an den Interſaß geſchraubt, worauf die im Fundament befindliche Thür (2) Plomben

verſchlüſſe erhielt,
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Nunmehr wurde die Verbindung des Filters mit dem Mühlgeräth und mit dem Einflußrohr

des Alkoholmeſſers hergeſtellt. Die Verbindung am Kühlgeräth ſowie das Filter wurden in der

vorgeſchriebenen Beiſe durch Plombirung der Schrauben und Blechkappen unter Verſchluß geſeßt.

Das Verbindungsrohr zwiſchen Filter und Meßapparat hat (2) Flanſchen , von denen jede einen

Plombenverſchluß und eine wiederum mit Plombenverſchluß verſehene Blechkappe erhielt.

Hierauf wurde mit Hülfe der dem Meßapparat beigegebenen Probegewichte die Alkoholo

meterfeder ſo juſtirt, daß die Spiße des Stoßhebels genau die auf den Gewichten vermerkten drei

verſchiedenen Alkoholgehalte an der Kurve anzeigte, wonach die Schrauben am Federbock und die

Muttern an dem Federende ſo feſt als möglich angezogen wurden . Sodann wurde nach Anhängung

der Probegewichte für 100 Prozent die Trommel vorſichtig fünfmal vollſtändig umgedreht und hierbei

ein Fortſchritt des Alkoholzählwerks um ( 100,1) Liter gefunden , welcher Betrag von 100 Liter um

nicht mehr als 0,25 Liter abweicht, demnach zu Anſtänden keine Veranlaſſung giebt.

Es wurden nunmehr beide Zählwerke auf Null eingeſtellt und die geränderten Schrauben

an den Zählwerkskappen eingeſept; ferner wurden die Probegewichte abgenommen und der Schwimmer

wurde nach Füllung des Topfes mit Branntwein an die Feder angehängt.

Hierauf wurden der Umſchlußkaſten des Meßapparates geſchloſſen , die Befeſtigungsbolzen

durchgeführt und mit (2) Plomben verſehen . Ferner wurden die Scharniere, welche den Kaſten mit

dem Fußgeſtell, und zugleich die Bolzen , welche das leştere mit dem Fundament verbinden, durch

im Ganzen (2) Plomben geſichert. Endlich wurde der Zinkſturz über den Umſchlußkaſten geſtellt

und gleichfalls mit ( 2) Plomben verſchloſſen .

genehmigt, unterſchrieben .Vorgeleſen ,

N . N .,

Brennereibeſiper.

N . N .

Brennereiführer .

wie oben .Verhandelt,

N . N . N . N .

II. Verhandlung über Reviſion eines Alkoholmeſſers.

Verhandelt N . N ., den . . . . . . . . . . 188 .

Gegenwärtig:

1. der Brennereibeſißer Herr N . N .

2 . der Brennereiführer Herr N . N .

3 . der . . . . . . . . . Herr N . N .

1 . der . . . . . . . . . Herr N . N .

Zufolge Verfügung des Königlichen Provinzial-Steuer-Direktors 2c. vom . . . . . . joll in

der Brennerei des Herrn N . N . der daſelbſt laut Verhandlung vom . . . . . . . . 188 . durch die

Herren . . . . . . . aufgeſtellte und ſeit dem . . . . . . . 188 , in Betrieb genommene Siemens 'ſche

Álkoholmeſſer einer Reviſion unterzogen werden .

Su
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Zu dieſem Behufe wurden zunächſt die Zählwerke abgeleſen , wobei der Stand des Branntwein

zählwerks zu (091 7931/3), derjenige des Alkoholzählwerks zu (082 314 ,6 ) ſich erwies. Hierauf wurde

der Zinkſturz abgenommen und die Unverſehrtheit der an den Befeſtigungsbolzen des Umſchlußkaſtens,

an den Scharnieren des Fußgeſtelles und an der Flanſche des Einflußrohres angebrachten (5 ) Plomben

feſtgeſtellt. Sodann wurde nach Abnahme der Befeſtigungsbolzen der Kaſten geöffnet, der Schwimmer

aus dem Gehänge ausgehakt und an das leştere wurden die Probegewichte für 100 und für 80

Prozent nach einander angehängt. Hierbei ſtellte ſich die Spiße des Stoßhebels auf nachſtehend

vermerkte Stellen der Kurve ein :

Beim Anhängen der Gewichte für 100 Prozent ſtand der Stoßhebel auf

(21- 2 Zähne oberhalb 100 % ).

Beim Anhängen der Gewichte für 80 Prozent ſtand der Stoßhebel auf

(21/2 Zähne oberhalb 800/o).

Die Feder wurde nunmehr ſo juſtirt, daß der Stoßhebel bei Anhängung der drei Paar

Probegewichte die drei entſprechenden Alkoholgehalte an der Kurve genau anzeigte. Hieraufwurden

die Schrauben am Federbock, ſowie die Muttern an dem Federende ſo feſt als möglich angezogen ,

der Schwimmer wurde wieder angehängt, und der Kaſten des Meßapparates geſchloſſen . Die

Befeſtigungsbolzen wurden eingezogen und mit (2) Plomben verſichert. Nachdem man ſich noch

überzeugt hatte, daß die Plomben an den Scharnieren des Fußgeſtelles und an der Flanſche des

Einflußrohres während der Reviſion cine Beſchädigung nicht erlitten , wurde der Zinkſturz über den

Apparat geſeßt und wiederum mit ( 2) Plomben verſchloſſen . Zum Schluß wurde die Ableſung der

Zählwerke wiederholt, man fand nunmehr den Stand des Branntweinzählwerks zu (091 846 2 /3), den

jenigen des Alkoholzählwerks (082345,3).

Vorgeleſen , unterſchrieben .

N . N .,

Brennereibeſißer.

N . N .,

Brennereiführer.

wieVerhandelt,

N . N .

oben .

N . N .

- - --- -- ---- ---- -

III. Verhandlung über Aufſtellung eines Probenehmers .

Verhandelt N . N ., den . . . . . 188 .

1. der Brennereibeſißer Herr N . N .

2 . der Brennereiführer Herr N . N .

3 . der . . . . . Herr N . N .

4 . der . . . . . Herr N . N .

Zufolge Verfügung des Königlichen Provinzial-Steuer- Direktors 2 . vom . . . . . .

ſol in der Brennerei des Herrn N . N . hierſelbſt zur Feſtſtellung des in derſelben gewonnenen

Branntweins ein Siemens'ſcher Probenehmer mit Filter aufgeſtellt und vom . . . . 188 , ab

in Gebrauch genommen werden . Dieſer Meßapparat Nr. . . . iſt hier eingetroffen und ſteht zur

Aufſtellung bereit.
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As geeigneter Aufſtellungsort für den Probenehmer wurde ein von dem Rühlgeräht

( 1) Meter und von der Brennvorrichtung ( 3) Meter entfernter, in (der Nähe der Thür) der Brennſtuúe

befindlicher und von allen Seiten zugänglicher Drt beſtimmt. (Etwaige beſondere Bemerkungen über den

ausgewählten Plaß werden hier eingetragen .)

An dieſem Orte wurde ein Fundament von Mauerwerk in (3 ) Steinlagen aufgeführt und

in daſſelbe wurden die Fundamentbolzen des Meßapparates eingemauert. Nachdem ſodann die

obere Fläche des Fundaments in eine wagerechte Lage gebracht war, wurde der eiſerne Unterſaß

darauf gehoben , auf dieſen der Meßapparat geſtellt und mit Hülfe der Bolzen mit dem Fundament

feſt verbunden. Hierauf überzeugten ſich die Anweſenden zunächſt, daß die Umſchlußkappe eine

Plombe der Kaiſerlichen Normal-Aichungs-Kommiſſion trug, ſowie daß, nach Abnahme dieſer Plombe

und der Rappe, auf der Trommel und dem Zählwerk die Nummer i ſich vorfand. Nunmehr

wurden die beiden Schußplättchen an den Lagern der Trommelachſe abgeſchraubt und beſeitigt;

ferner wurde das Zählwerk auf Null eingeſtellt und die geränderte Schraube an ſeiner Kappe

eingeſeßt. Sodann wurde die Verbindung des Filters mit dem Kühlgeräth und mit dem Einfluß

rohr des Probenehmers hergeſtellt. Die Verbindung am Kühlgeräth , ſowie das Filter wurden in

der vorgeſchriebenen Weiſe durch Plombirung der Schrauben und Blechkappen unter Verſchluß

geſeßt. Das Verbindungsrohr zwiſchen Filter und Meßapparat hat (1) Flanſche, welche einen

Plombenverſchluß und eine wiederum mit Plombenverſchluß verſehene Blechkappe erhielt.

Hierauf wurde die Umſchlußkappe aufgeſeßt, durch die beigegebenen Bolzen mit dem Geſtell

verbunden und durch zwei Plomben geſichert. Ferner wurde durch die Muttern der vier Fundament

bolzen ein Plombendraht gezogen und dieſer mit einer Plombe geſchloſſen . Eine vierte Plombe

wurde an der Schußkappe des Hahnes zur Ablaſſung der Proben angelegt. (Werden die beiden lebte

erwähnten Plombenſicherungen zu einer einzigen vereint, ſo iſt die Eintragung entſprechend abzuändern .)

Schließlich wurde der Zinkſturz über den Probenehmer geſtellt und gleichfalls mit (2) Plomben

verſchloſſen .

Vorgeleſen, genehmigt, unterſchrieben ,

N . N ., N . N .,

Brennereibeſißer. Brennereiführer.

Verhandelt, oben .

N . N . N . N .

wie

3 . Polizei-Weſe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

1

Name und Stand Alter und Heimath Datum

Behörde, welche die
Grund des

Ausweiſung
Außweiſungs

des Außgewieſenen .
der Beſtrafung. beſchloſſen hat.

beſchluſſes

3 . 4 . 6 .

a . Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs :

1. Anton Linz, Schuh: geboren am 29. September 1847 zu einfacher Diebſtahl Königlich bayeriſches Be- 9. Februar

| macher, Senomat, Bezirk Rakonik, Böhmen , iin Rüdfalle (1 /2 zirkšamt Bamberg II., 1 d. I .

ortsangehörig ebendaſelbſt, Jahr Zuchthaus, laut

Erkenntniß vom

13. September 1886 ) ,

2 . Auguſtin Gervaſi, geboren am 19 . Juni 1852 zu Nimis, ichwerer Diebſtahl im Königlich württembergiſche 10 . Februar
Steinbauer und Provinz Udine, Italien , ortsangehörig Rüdfale (3 Jahre Regierung des Nedar . d . I.

Maurer, ebendaſelbſt, wohnhaft zuleßt in Stutt Zuchthaus, laut Er- kreiſes zu Ludwigsburg ,

gart, Württemberg, kenntniß vom

19. Februar 1885),
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Name und Stand Alter und Heimath-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs

beſchluſſes.
des Ausgewieſenen .

der

6 .

* burg,

b. Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

3 . Joſef Wagner, | 28 Jahre, geboren und ortsangehörig Betteln im wieder- Königlich preußiſcher Ke- 21. Februar

Wagner, zu Bonyhad, Ungarn , holten Rüdfall, gierungspräſident zu d. I .

Wiesbaden,

4 . Gerhard Haerden , geboren am 10 . März 1845 zu Leuth Landſtreichen und Königlich preußiſche Re- 17. Februar
Ziegelarbeiter, (Löth), Bezirk Lanklaar, Provinz Lim - Betteln , gierung zu Düſſeldorf, d. I .

burg , Belgien , ortsangehörig ebendas

ſelbſt, wohnhaft zuleßt zu Flehe bei
Düſſeldorf, Preußen ,

5 . Auton Dujel, geboren am 3 . April 1856 zu St. desgleichen , Königlich bayeriſches Be: 26 . Januar

Meßgergeſelle, Pölten , Niederöſterreich, ortsangehörig zirksamt Grafenau , 8 . J .
ebendaſelbſt , wohnhaft zulegt in

Grafenau, Bayern,

6 . Ludwig Perrin , geboren am 10 . September 1860 zu Landſtreichen , Großherzoglich badiſcher 17. Februar

Hutmacher, Lüttich, Belgien , ortsangehörig ebenda Landeskommiſjär zu d . I .

ſelbſt, Freiburg,

7 . Niels Peter Karlſon geboren am 25 . März 1851 zu Ane Betteln im wieder : Chef der Polizei in Ham = 13. Januar

(Carijon ), Arbeiter , buda Kreis Berslan , Provinz Sma- holten Rüdfall,

land, Schweden ,

8 . Johann Joſt , geboren am 19. Oktober 1852 zu Eris- Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 31. Januar

Tagner, | wyl, Kanton Bern , Schweiz, orts. Betteln , dent zu Colmar,

angehörig ebendaſelbſt,

9 . Johann Ulrich Gu : geboren am 1. Januar 1841 zu Lob : Landſtreichen , derſelbe, desgleichen .

gelmann , Knecht, wyl, Schweiz, ortsangehörig ebenda

ſelbſt,

10. Rudolf Merz, geboren am 1. Juli 1839 zu Höngg, desgleichen , derſelbe, 4 . Februar

Müllerknecht, Kanton Zürich , Schweiz, ortsange.
hörig ebendaſelbſt,

11. Johann Baptiſt geboren am 9. März 1843 zu Drſch . desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 12 . Februar

Friedplatt, Tage- weiler, Kreis Schlettſtadt, Eljaſ -Loth dent zu Straßburg,
löhner , ringen , franzöſiſcher Optant,

12. Alois Padovani, geboren im Juni 1850 zu Palmanova, desgleichen , derſelbe, 13. Februar

Zimmermaler , Provinz Udine, Italien , ortsangehörig
ebendaſelbſt, wohnhaft zulegt in Hall,
Württemberg,

13. Auguſtin Mazzucchi, geboren am 8. Februar 1867 zu Ver- desgleichen , derſelbe, desgleichen .

Erdarbeiter und celli, Italien , ortsangehörig ebenda

Bäder, ſelbſt, wohnhaft zuleßt in Hall, Würt

temberg,

14 . Iſidor Franz Xaver geboren am 2 . März 1859 zu Doſche,desgleichen , Derſelbe, desgleichen .
Prat , Dienſtknecht, Departement Aube, Frankreich , orts

angehörig ebendaſelbſt,

15. Georg Caspar geboren am 5 . Juni 1851 zu Homberg,desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 18 . Februar
Dutídler, Kunſt : Kanton St. Gallen, Schweiz , dent zu Meß,

maler,

16 . Johannes Reinhold geboren am 12. Januar 1864 zu Hin - desgleichen , Derſelbe, Desgleichen .
Wolf, Eijendreher , weil, Kanton Zürich , Schweiz,

Der im Central-Blatt für 1880 S . 774 3 . 2 aufgeführte Joſef Wörgötter iſt am 17. März 1857 geboren und war
daher bei ſeiner Ausweiſung aus dem Reichsgebiet nicht 33, ſondern 23 Jahre alt.

Carl Heymanns Verlag, Berlin . – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Zu beziehen durch alle Poftanſtalten und Buchhandlungen . – Pränumerations- Preið für den Jahrgang lecho Mart.
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107

Juhalt : 1. Ronſulat-Weſen : Ernennungen - Seite 103

2. Bant-Weſen : Status der deutſchen Notenbanken Ende
Februar 1888 . . . . . . . . . . . . . 104

3. Militär -Weien : Ausführungsbeſtimmungen zu § 35 3 . 7

der Friedens- Transport-Ordnung . . . . . . 106

4 . Juſtiz-Weſen : Neues Verzeichniſ der ſchweizeriſchen Ge:

richtsbehörden . .

5 . Polizei:Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 111

1. Konſulat:Weje n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs

an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen Konſuls Schleſinger den Kaufmann Johann

B . Schröder zum Konſul in Boſton,

den Kaufmann Ragnar Hedlund zum Konſul in Torrevieja (Spanien ),

den Kaufmann Juan Wallis y Llobet zum Vize- Ronſul in Ybiza (Balearen ) und

an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen bisherigen Vize-Konſuls Luchſinger den Kaufmann

E . Streiff zum Vize -konſul in Iloilo (Philippinen )

zu ernennen geruht.

17



- -104

2 . B a nt.

Status der deutſchen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

( Die Beträge lauten
Passiva .

Ver

Sonſtige

Gegen SonſtigeBezeichnung
der

Banten.

| Gegen
Grund. Reſerve. Noten .

31. Jan.
Kapital. Fonde. |Umlauf. 1888.

La
uf
en
de

N
u
m
m
e
r

. Unge

dedte

Noten .

Gegen

31. Jan.

1888.

fällige 31. Jan .

bindlich

teiten

mit

Kündi.

gungs

friſt.

Ver

Gegen

31. Jan.

1888.

Event.

Ver

bindlich

Gegen Summe Gegen teiten
aus

31. Jan . der 31. Jan. ) weiterges
1888. Bafjiva. 1888. gebenen

inlän

dijden

Wechſeln

1888. Baffiva.
bindlich

teiten .

3. 4 . 5. 6 . 7. 8. 9. 10 . 11. 12. 13. 14. 15 . 16. 17 .

-

+

120 000
3 000

22 872 838 964 — 40 131

2 716 + 340

603 2 248 + 155

600

- - 25 273 410 926 + 16 595

1 250 + 663

1032 – 411 815 - 258

5 740 –

1 165 +

291 -

13 –

1 244 –

920

7471

230

278 1 393 053 - 23 814

1 12 264 -- 611

158 9075 + 4863 000

+

214

3 000 750 2 606 + 1271 +

+

21 631 +

+

167 4801 + 381 1068 + 272 12 856 + 483 66

+

239
552

988 +

I
I

++

211 189

2 699 –

157

1 776331 14 142
408

584 + 43

8 289 + 621
4 302 - 2 234

7 248 + 657
4 532

8557 – 3 048

Keitabant . . . . . .

2 Stádt. Bant zu Breslau .

Magdeburger Privatbant .

4 Danziger Privat- Attien .
Ban ! . . . . . .

Provinzial-Attien - Bant des
Großherzogthums Boſen .

6 Hannoverſche Bant . . .

Frankfurter Bant . . . .

8 Bayeriſche Notenbant . .

Sächſiſche Bank zu Dresden

10 Leipziger Raffenverein . .

11 Chemniger Stadtbant . .

12 Württembergiſche Notenbank
Babiſche Bant . . . . .

14 Bank für Süddeutſchland .

15 Braunſchweigiſche Bant . .

16 Bremer Bant . . . . .

2 589

i++

804 – 195

2 399 – 441
4 862 + 2 121

28 955 - 213

11 751 - 4193
744 + 387

305 ) 2 127 416

1 637

3 000 750 1366 –

12 000 1 2001 4 333

17 143 4 0091 8 381

7 500 1 192 64 468

30 000 4 0391 39 791 -
3 000 2471 2801 +

127 559 +

9 000 602] 18520 –

9 000 1 5341 12 012

15 6721 775 13 806 –

10 500 4551 2 675

16 607 946 4 360

2 137

528

924 )

251

10

1 236

36

7 686 +

248

3 661 +

T
i
l

t
i 280

83

625

1+I +1+1+1++510

6 877 - 175
28 855 - 87

42 396 - 4.875

82 839 + 820

86 201 + 1354

8 369 – 452

4 972 + 559

29 237 – 1463

24 276 - 198

32 117 506

24 183 + 478

35 123 - 685

86 113

124 )

328 2361

9 917

7 721 -

8 404 +

1716 -

2 785 +

530

15252 ] 1191

203 95° -

540 9 086 +

67 244 -

106
64441

447

--

97611312 -

439 12 123 +

1 239

3 427

1 187

376

1 34

539 -

769 -
155

843 –

51

402||1721 470

Zuſammen . 262 932) 417011019 559 – 42 995 83 697 – 27 657 450 708 + 17 827 ) 46 638 – 2005 11 155 – 15101 832 693 – 28 656 13897

Beme r k ung e u.

Zu Spalte 5 *: Davon in Abſchnitten zu 100 M = 695 623 800 Al,
i 200 , = 274 800 Mi (bei der Bank Nr. 5 ),

. 500 , = 48 387 500 M (bei den Banken Nr. 1, 5 , 7 , 9, 10 ),
· 1000 = 273 468 500 M . . . . 1, 2 , 7 ).

Zu Spalte 9 Nr. 7': Darunter 134 500 .16. noch nid)t zur Einlöſung gelangte Guldennoten .
93 506 1 : F Gulden , und Thalernoten.
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We i e n .

b a nfe n Ende Febru a r 1888 ,

fichten , verglichen mit demjenigen Ende Januar 1888.

auf tauſend Mart.)
Activa .

Metal SonſtigeGegen

31. Jan .

1888.

Reichs. Gegen

Paffen . | 31. Jan.

ſcheine. 1888 .

Noten

anderer
Banten.

Gegen

31. Jan .
1888.

Gegen Gegen

Wechſel. | 31. Jan . Lombard . 31. Jan .
1888. 1888.

| Effetten .

Gegen

31. Jan .

1888.

Gegen

31. Jan.

1888.

Summe

der

uttiva .

Gegen

31. Jan .

1888 .Beſtand. Aftiva .

L
a
u
r
e
n
d
e

N
i
m
n
e
r

18 . 19. 20. 21. 22. i 23. 24. I 25 . 26 . 27. 28. 29. 30 . 31. 32. 33. 34

19915 – 1309 37 071 – 1057857 346 + 36 686

1049 - 48

1 031 + 154

12 720 +

412 -

168 +

+1+

682
266

53

485

47 01

2 329

969

+
+

+
8 623 +
781

1 750 +

933

- 1
45

24

1 402 467

12 335

9 115

1
1

+

17 - 11

+

4 30 - 247

419 878

7 735

4 750 +

4817 -

4474 -
19 699

1050 +

– 22

- 800

+ 499

+ 237

419

387

69

3 352 838

+ +

9 2 769 +2351 - 36

15 – 9

794 13 111

69 1 392

464

480 + 19 166

188 652 5580 49 87

35
113

221
278

1 178

5 880 +
+

+25 190 6 267

546) –
1 690 –

3 26 -
33 132 +

18 781
1 109

6 908

28 855

43 680
82 839

2 824 1 513

+
1
1

+1

!++I
I
I
I

479

276

1 646

323

2 494

+1
1

+I+I
I

+I
I
I

I+I
I

1 952

195

2 305 +

8 723 +
9211

123

+

1 193 58

3 543 715 86 201

- 4814

+ 820

+ 1354

- 452

+
+536 917 358

1+1+1+1++I
I
I

II
I
I

1+1++111

I
t
i
i
i

+1+ +I
I
I

+

78

++i++I
I
I
I

++

8 369

243 + 1661 404 241 205

+

129 589

44 056

47 779

4 006

3585

18 703

17 345

17 755

11 253

23 863

4 972

29 237108 280 695

+

6124

1 028

518
765

1 791

3 928

9 226

471 52 1463

107 119 824 148

8 475 -

4 177 -

52711

737 ) -

1464 -

198

1

119

+
+

|
+

+
!

! 24 276

32 1171 315

25
4 416
1 135

616 506

+

15
187

1 009

666

1951 795 I 813

+ 1 228

+ 151

- 12

+

24 386 471

+

63 797 2 625 1838 1 559 708 35 330 626 1 16

++

939 369 + 36 042 20 720 - 1132 26 690 + 669 679 888 -- 65 468 75013 - 1968 28 059 + 4 310 74 459 - 437 1 844 198 – 28 004
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3 . M ilitä r - Wej e n .

Auf Grund des S . 35 Ziffer 7 der Militär-Transport-Ordnung für Eiſenbahnen im Frieden ( Friedens

Transport-Ordnung) vom 11. Februar D . J. ( R . G .BI. S . 23 ff.) haben die vereinigten Ausſchüſſe des

Bundesraths für das Landheer und die Feſtungen und für Eiſenbahnen , Poſt und Telegraphen die Be

ſtimmung getroffen , daß von den zum Gebrauche für die bewaffnete Macht vorbereiteten Sprengſtoffen

und Munitionsgegenſtänden

a ) die in dem beiliegenden Verzeichniſſe unter A benannten Gegenſtände nach Anlage D . I

zu §. 48 des Betriebs- Reglements für die Eiſenbahnen Deutſchlands als dieſer Gefahr

b ) die in den beiliegenden Verzeichniſſe unter B genannten Gegenſtände, als dieſer Gefahr

klaſſe nicht angehörig, je nach ihrer Beſchaffenheit nach Anlage D . II, III oder v zu

$. 48 des Betriebs- Reglements für die Eiſenbahnen Deutſchlands

zu behandeln ſind.

Berlin , den 7 . März 1888.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

v. Boetticher.

V e r z e i ch n i ſ

der zum Gebrauche für die bewaffnete Macht vorbereiteten Sprengſtoffe und Munitionsgegenſtände

nebſt Angaben, welche von dieſen zur Gefahrklaſſe und welche nicht zur Gefahrklaſſe zu rechnen ſind.

Laufende

Nr.

Benennung.

i
n
i

t
i
i
s

c
o
r
o
o
o
o

A . Nach Anlage D . I zum S . 48 des Betriebs -Reglements für die Eiſenbahnen

Deutſchlands jind, als dieſer Gefahrklaſſe angehörig, zu behandeln :

Schieß - und Sprengpulver.

Kartuſchen mit Schießpulver, ſowie Ladebeutel, Kammerhüljen , Kanonenſchläge , Eisſpreng

büchſen und ähnliche Behälter gefüllt mit Schieß - oder Sprengpulver.

Papierpatronen .

Najſe Schießwolle (d . h . Schießwolle mit 15 und mehr Prozent Waſſergehalt).

Patronen oder andere Körper aus gepreßter (gemahlener), trockener, waſſerdicht überzogener

Schießwolle und Holzpulver.

Dynamitpatronen .

Geladene Geſchoſſe mit ſicherndem Abſchluſſe der Sprengladung.

Raketen und geladene Raketenhülſen .

Gefechtspiſtolen für Torpedos.

B . Nach Anlage D . II, III oder V zum S . 48 des Betriebs-Reglements für die

Eiſenbahnen Deutſchlands ſind, als nicht der Gefahrklaſje angehörig je

nach ihrer Beſchaffenheit zu behandeln :

Geladene Gefechtsköpfe für Torpedos mit ſicherndem Abſchluſſe der Sprengladung.

Metallpatronen für Handfeuerwaffen und Revolverkanonen .

Leuchthauben für Raketen und Zünder zu dergleichen .

Leuchtfackeln und Zünder zu dergleichen .

Fackelfeuer und Zünder dazu .

Sternſignale.

i
a
n
t
i
c
o
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Laufende

Nr.
Ben en n un g.

10 .

11.

Geſchoßzünder und Zündmittel dazu .

Eisſprengbüchſenzünder.

Gepreßte Saſcylinder .

Zünder für briſante Sprengſtoffe.

Schlagröhren und andere Geſchüßzündungen .

Elektriſche Zündungen .

Bojenlichte.

Pilenlichte.

Zündhütchen .

Sprengkapſeln .

Schnellzündſchnur.

Guttapercha- Zündſchnur .

Signallichte i na
Patronen 1 jul 2urpedo-Lancirroyre.

14.

16 .
IT:

18.

19.

20 .

4 . Juſtiz -Weſen.

Bekanntmach u n g.

An die Stelle des durch Bekanntmachung vom 5 . Juni 1879 (Central-Blatt S . 393) veröffentlichten

Verzeichniſjes der ſchweizeriſchen ( erichtsbehörden tritt das nadſtehende, unter Berückſichtigung der in =

zwiſchen eingetretenen Veränderungen und Berichtigungen neu aufgeſtellte Verzeichniß .

Berlin , den 2 . März 1888.

In Vertretung des Reichskanzlers :

v . Schelling.

Verzeichniß

der

ſchweizeriſchen Gerichtsbehörden in den Kantonen .

1888 .

Kanton Zürich .

Das Obergericht in Zürich .

Die Staatsanwaltſchaft in Zürich .

Das Bezirksgericht in Zürich ,

= Affoltern,

- Þorgen ,

= Meilen ,

- Himweil,

- Uſter ,

das Bezirksgericht in Pfäffikon,

= Winterthur,

= Großandelfingen ,

= Bülach ,

= Dielsdorf.

Kanton Vern .

Der Appellations- und Naſjationshof des Kantons ,

in Bern .
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Der Generalprokurator des Kantons, in Bern.

Der Gerichtspräſident,

das Amtsgericht und in Aarberg,

der Regierungsſtatthalter

= Aarwangen ,

das Bezirksgericht von Surſee,

Triengen ,

= Altishofen,

- Reiden und Pfaffnau ,

Willisau ,

= Zell,

Entlebuch ,

= Eſchholzmatt,

= Schüpfheim .

Bern ,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

!
!

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

= Biel.

Der Gerichtspräſident,

das Amtsgericht und

der Regierungsſtatthalter

in Büren,

1
1

1

Kanton Uri.

Das Kantonsgericht in Altdorf,
Kriminalgericht - -

= Bezirksgericht - -

- Andermatt.

1
1

1
1

1
1

1
11

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kanton Schwyz.

Das Kantonsgericht in Schwiz.

Das Kriminalgericht in Schwyz,
Verhöramt

Bezirksgericht

= Gerſau ,

- Lachen ,

= Einſiedeln ,

- Küßnacht,

= Wollerau .

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

- Burgdorf,

= Courtelarg ,

Delsberg (Délémont),

Erlach,

Fraubrunnen ,

Saignelégier ,

Frutigen ,

Interlaken ,

- Schloßwil,

Laufen ,

Laupen ,

Münſter (Moutier ),

Neuenſtadt(Neuveville),
= Wimmis ,

Nidau ,

= Meiringen ,

Blankenburg,

Pruntrut (Porrentruy),

Saanen ,

Schwarzenburg,

Belp ,

= Langnau ,

| thun,

- Trachſelwald ,

= Wangen (an der Aare).

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
1

1
1

1
1

11

Kanton Unterwalden, ob dem Wald.

Das Landammann -Amt in Sarnen .

Kanton Unterwalden , nid dem Wald .

Das Obergericht in Stans,

= Kantonsgericht in Stans .

1
11

1
1

1

Kanton Glarus.

Das Obergericht in Glarus,
= Kriminalgericht in Glarus,

= Civilgericht in Glarus.

Kanton Zug.

Das Kantonsgericht in Zug,

- Obergericht - -

11

Kanton Luzern .

Das Obergericht in Luzern .

Die Staatsanwaltſchaft in Luzern.

Das Statthalteramt in Luzern ,

= Hochdorf,

= Surſee,

= Willisau ,

- Entlebuch .

Bezirksgericht von Luzern ,

= Habsburg,

- Kriens und Malters,

- Weggis ,

- Hochdorf,

Vißkirch ,

Rothenburg ,

- Münſter,

- Ruswil,

Sempach,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kanton Freiburg .

Das kantonsgericht (Tribunal cantonal) in Freiburg.

Der Präſident des Bezirksgerichts in Freiburg,

- Tavel,

= Bulle ,

Murten ,

= Eſtavayer,

= Romont,

zu Châtel
St. Denis .

1
1
1

1
1
1
1
1
1
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Kanton Solothurn . Kanton Appenzell, Jnnerrhoden.

Das Obergericht des Kantons, in Solothurn . Das Kantonsgericht in Appenzell.

Die Anklagekanımer desKantons, - -
- Bezirksgericht

Die Staatsanwaltſchaft des Kantons , in =
- Oberegg.

Das Amtsgericht Solothurn - Lebern , in Solothurn , Kanton St. Gallen.

Bucheggberg -Striegſtetten , in Solo
| Das Kantonsgericht in St. Gallen .

thurn ,

in Balsthal,

Die Staatsanwaltſchaft des Kantons, in St. Gallen .

Olten -Gösgen , in Olten ,
Das Landjägerkommando in St. Gallen .

Dorneck-Thierſtein , in Dorneck.
Das Bezirksgerichtund der Bezirksammann der Bezirke:

St. Gallen , in St. Gallen ,

Kanton Baſel-Stadt.
Tablat, in Wittenbach ,

Rorſchach , in Rorſchach ,

Das Appellationsgericht des Kantons, in Baſel. Unterrheinthal, in Rheineck,

Das Civilgericht, in Baſel. Dberrheinthal, in Altſtätten ,

Die Staatsanwaltſchaft, in Baſel. Werdenberg , in Räfis ,

Sargans, in Mels,

Kanton Baſel-Landſchaft. Gaſter, in Benken,

Das Obergericht des Kantons, in Lieſtal.
Seebezirk, in Uznach ,

Das Kriminalgericht des Kantons, in Lieſtal.
Obertoggenburg, in Neu St. Johann ,

Die Staatsanwaltſchaft des Kantons, in Lieſtal.
Neutoggenburg, in Wattwil,

Das Bezirksgericht in Arlesheim ,
Alttoggenburg, in Kirchberg ,

- Lieſtal,
lIntertoggenburg , in Flawil,

- Siſjach ,
Wyl, in Wyl,

= Gelterfinden ,
Goſſau , in Goſſau .

Waldenburg
Kanton Graubünden .

Statthalteramt - Arlesheim ,

- Lieſtal,
Das Kantonsgericht in Chur.

- Siſſach ,
Das Bezirksgericht Pleſſur, in Chur,

= Waldenburg
Im Boden , in Reichenau,

Interlandquart, in Malans ,

Kanton Schaffhauſen .
Oberlandquart, in Kloſters,

Albula , in Tiefenkaſten,

Das Obergericht des Kantons, in Schaffhauſen . Heinzenberg, in Thuſis ,

= Nantonsgericht, in Schaffhauſen . Hinterrhein , in Andeer,

- Verhöramt des Kantons, in Schaffhauſen . Moëſa , in Grono,

Die Juſtiz- und Polizeidirektion des Kantons, in Vorderrhein , in Truns,

Schaffhauſen . Glenner, in Ilanz,

Das Bezirksgericht in Neunkirch, Majola , in Silvaplana,

= Thaningen , Bernina, in Poſchiavo,

= Schaffhauſen , Inn, in Schuls ,

= Schleitheim , Münſterthal, in St. Maria .

- Stein ,

- Unterhallau . Kanton Aargau .

Das Obergericht des Kantons Aargau , in Aarau .

Kanton Appenzell, Außerrhoden . Das Kriminalgericht des Kantons Aargau , in Aarau .

Das Obergericht des Kantons, Präſident in Gais . Die Staatsanwaltſchaft des Kantons Aargau in Aarau.

= Kriminalgericht des Kantons, Präſident in Gais. Das Bezirksgerichtund das Bezirksamt in Aarau ,

= Bezirksgericht des Hinterlandes , Präſident in - Baden ,

Herisau , - Bremgarten ,

das Bezirksgericht des Mittellandes, Präſident in - Brugg,

Bühler,
- Kulm ,

Das Bezirksgericht des Vorderlandes, Präſident in - Laufenburg,

Rehtobel.
1 - - - Lenzburg,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
11

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
1
1

1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

das Bezirksgericht und das Bezirksamt in Muri, Der Präſident des Bezirksgerichts in on;

- Rheinfelden , (Le Présidentdu Tribunaldu districtà ), "

- Zofingen , - - Aubonne,

- Zurzach . - - Avenches,

= = Coſjonay ,

Kanton Thurgau . • Echallens,

Grandſon,
Das Obergericht des Kantons Thurgau, in Frauenfeld . ! = Lauſanne,

Die Kriminalkammer des Kantons Thurgau, in La Vallée,

Frauenfeld. - Lavaur,

Die Anklagekammer des Kantons Thurgau, in - Morges ,

Frauenfeld . Moudon ,

Die Staatsanwaltſchaft des Kantons Thurgau, in = Nyon ,

Frauenfeld. = Orbe,

Das Verhörrichteramt des Kantons Thurgau, in - Oron ,

Frauenfeld . - Payerne,

Das Bezirksgericht und das BezirksamtArbon , Pays-d 'Enhaut,

Biſchofszell, = = Rolle,

Dieſſenhofen , : - Vevey,

Frauenfeld , - - - - - Yverdon .

Kreuzlingen ,
Kanton Wallis.

Münchweilen ,
" DerAppellations-undKafſationshofdes Kantons Wallis

Steckborn ,

Weinfelden .
in Sitten (La Cour d 'Appel et de Cassation ).

Der Einleitungsrichter des Bezirks Conches , zu

(Juge d 'instruction du district 1 Münſter,

Kanton Teſſin . Rarogne - Orien

Das Appellationsgericht des Kantons Teſſin , Präſident tal, in Moerel,

in Lugano (Tribunale d'Appello del Cantone del Brigue,

Ticino, Presidente a Lugano). Viège (Visp),

Der Staatsanwalt des Kantons Teſſin , in Lugano
Rarogne - Occi

(Procuratore Publico delCantonedel Ticino a Lugano).
dental,inRarogne,

Loëche (Leuk),
Der Verhörrichter des Kantons Teſſin in Locarno

Sierre (Siders),
(Istruttore Giudiziario del Cantone del Ticino a

Herens zu Sitten
Locarno).

(Sion ),

Das Bezirksgericht (Tribunale distrettuale )in Men Sitten ,

driſio , Conthey,

- Lugano, Martigny - Ville,

- Locarno, Entremont, in

- Cevio , Bagnes ,

- Bellin St. Maurice,

zona, Monthey .

- Lottigna ,
Kanton Neuenburg.

- Faido.
Das Kantonsgericht des Kantons Neuenburg, in

Neuenburg (Le Tribunal cantonal du Canton ,
Kanton Waadt.

à Neuchâtel).

Das Kantonsgericht in Lauſanne (Tribunal cantonal Der Präſident des Kriminalgerichts des Kantons, in

à Lausanne). Neuenburg (Le Président du Tribunal cri

Der Generalprokurator (Procureur général) des Kantons minel du Canton , à Neuchâtel).

Waadt in Lauſanne. Der Staatsanwalt des Kantons Neuenburg , in

Der Unterſuchungsrichter (Juge d'instruction ) des Neuenburg (Le Procureur général du Canton ,

Nantons Waadt in Lauſanne. à Neuchâtel).

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
11

1
1
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Der Präſident des Bezirksgerichts Neuenburg

( Le Président du Tribunal du District de Neuchâtel,
Kanton Genf.

- - Boudry, Le Président de la Cour de Justice du Canton de

- du Val de Genève,

Travers, Le Président du Tribunal civil du Canton de Genève,

- Val de Ruz, i - - du Tribunal de Commerce du Canton

= - Locle, de Genève.

de la Chaux- - Procureur général du Canton à Genève,

de- fonds. s Juge d 'instruction du Canton à Genève.

5 . Polizei-Wei e n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath

-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs

beſchluſſes.
des Ausgewieſenen .

4 . 5 . 6 .

a . Auf Grund der $ $ . 39 und 362 des Strafgeſeßbuchs:

1. Leopold Habenicht, geboren am 21. Januar 1857 zu Rei: Diebſtahl im Rück: Königlich preußiſcher Reo 24 . Februar

| Tuchwalker und chenberg, Böhmen, ortsangehörig falle, Landſtreichen gierungspräſident zu d. J.

Arbeiter, ebendaſelbſt , und Betteln (11 Jahr liegniß ,

Zuchthaus laut Er.

kenntniß vom 20. Juli

1886),

b . Auf Grund des g. 362 des Strafgeſeßbuchs :

2. Guillaume de Beder, geboren am 28. Februar 1840 zu Gen Unterlaſſene Beſchaf- Röniglich preußiſcher Poli:| 26 . Januar

· Weißgerber, val, Belgien , ortsangehörig ebenda: fung eines Unter : 1 zeipräſident zu Berlin , 1 d . J .

i ſelbſt, wohnhaft zuleft in Berlin , kommens,

3 . Anton Marius geboren am 8 . Juli 1853 zu Aarhus, Betteln im wieder- Königlich preußiſcher Re- 9. Februar

Deſtrup, Schloſſer, Dänemark, ortsangehörig ebendaſelbſt, holten Rüdfall, | gierungspräſident zu d. I .
wohnhaft zuleßt in Münſter , Weſt Štade,

falen ,

4 . Gerhard Martens , geboren am 5. April 1857 zu Lend, Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re. 3. Januar

Schneider, Provinz Gelderland, Niederlande , Betteln , gierungspräſident zu d . J .
| Münſter,

5 . Joſef Marouſek, geboren am 12 . März 1843 zu Vys. Hausfriedensbruch, Königlich bayeriſches Be.,6 . Dezember

1 Schneidergebülfe, 1 kytna, Bezirk Pilgram , Böhmen , orts . Beleidigung, Wider: zirksamt Mühldorf, v . J.

angehörig ebendaſelbſt, ſtand gegen die

Staatsgewalt , Land:

ſtreichen und grober
į Unfug,

6 . Ronrad Gold , 37 Jahre, geboren und ortsangehörig landſtreichen , Bet: Königlich bayeriſches Bes 10 . Dezember
| Webergeſelle , 1 zu Wigſtadtl, Bezirk Troppau , Deſter: teln , falſche Namens: zirksamt Eggenfelden , v . I .

reichiſch -Schleſien , | angabe und Führung

1 falſcher Zeugniſſe,

7. Franz Steinbach , geboren am 31. Dezember 1859 zu Landſtreichen , falſche Königlich bayeriſches Be. 6. Februar

I Drechsler , Klattau, Böhmen , ortsangehörig eben : Nainendangabe und zirkšamt Viechtach ! d. J .

daſelbſt, Führung falſcher

| Legitimationspapiere,

8 . Barbara König , un- ca . 37 Jahre, geboren und ortsange- landſtreichen und Königlich bayeriſches Be: 15 . Februar

verehelichte Tage. hörig zu ' Wirſchka, Bezirk Plan , Betteln , zirksamt Beilngries,

| löhnerin , | Böhmen ,
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Name und Stand Alter und Heimath-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs

beſchluſſes.

der
des Ausgewieſenen .

5 .

Königlich ſächſiſche Streis - 21. Dezember

hauptınannſchaft Dresden v. I.

Raiſerlicher Bezirkspräſi. 26 . Januar
dent zu Colmar, d . J .

9. JoſefStrnad (Ster geboren am 6 . Februar 1833 zu Nim - Landſtreichen und

nad), Seifenſieder, burg, Bezirk Chrudim , Böhmen, orts. Betteln ,
angehörig zu Chrudim ,

10 . Johann Ruppert geboren am 14 . Juli 1850 zu Nieder- Landſtreichen ,

Hentſch , Bäder, büren , Kanton St. Gallen , Schweiz,

ortsangehörig ebendaſelbſt,

11. Karl Martinelli, geboren am 23. Dezember 1845 zu desgleichen ,

Maurer, Cannero , Provinz Novara, Italien ,

ortsangehörig ebendaſelbſt,

12. Johann Franz De: geboren am 6 . Januar 1858 zu Bonnet. desgleichen ,

cour , ohne Stand, le Troncy , Departement Rhône,

| Frankreich,

13. Georg Poulevic, geboren am 13 . März 1857 zu Stru - desgleichen ,

Coiffeur, gas, Macedonien , Türkei,

Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 22 . Februar

dent zu Straßburg , d.

Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 23 . Februar

dent zu Meß. | d . J .

derſelbe, 25 . Februar

D . J.

Die durch Beſchluß der Königlich ſächſiſchen Kreishauptmannſchaft Zwickau vom 28 . Dezember 1881 verfügte Aus

weijung des Franz Änton Alber von Tetſchen aus dem Reichsgebiet (Central.Bi. f. d. D . R . von 1882, S . 24 3 . 17 ) iſt zu :

rüdgenommen worden .

Carl Heymanns Verlag, Berlin . – Gedruct bei Julius Sittenfeld in Berlin.
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

im

Reidjsamt des Innern.

Zu beziehen durch alle Poftanftalten und Buchhandlungen . - Pränumerations-Preis für den Jahrgang leds Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin, Freitag, den 16. März 1888. N 11.

Inhalt : 1. Ronſulat-Weien : Ernennung; - Todesfall ;

- Ermächtigungen zur Vornahme von Tivilſtands-Akten

Seite 113

2. Marine und Schiffahrt: Ueberſicht über die Zahl der von

deutſchen Behörden 1887 ausgefertigten Schiffs-Meßbriefe

114

3. Zolls und Steuer-Weſen : Berechnung des durchſchnittlichen

Maiſchraumes in Branntweinbrennereien ; - Verände

rungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll

und Steuerſtellen . . . . .. : . . . 117

PolizeisWeſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 118

1. Konſulat. W efe n .

Der bisherige Vize-Konſul bei dem Kaiſerlichen General-Konſulat in Odeſſa Dr. von Voigts -Rheß iſt

zum Vize-Ronſul in Nizza ernannt worden .

Der Kaiſerliche Vize-Konſul David Coghill in Wick (Schottland) iſt geſtorben .

Dem dem Kaiſerlichen General-Konſulat zu Conſtantinopel beigegebenen Gerichts -Aſſeſſor Dr. Rürwiß

iſt auf Grund des §. 1 des Geſekes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Geſekes vom

6 . Februar 1875 für den Amtsbezirk des General-Konſulats die allgemeine Ermächtigung ertheiltworden ,

bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen , einſchließlich der unter

deutſchem Schuße lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben

zu beurkunden .

Vem Kaiſerlichen Konſul Jean Strömsdörfer zu Lima iſt auf Grund des §. 1 des Geſeßes vom

4 . Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Geſekes vom 6 . Februar 1875 für ſeinen Amtsbezirk die

Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und unter deutſchem

Schußé lebenden Schweizern vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu

beurkunden .
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2 . M a r i ne und Schiffahrt.

U e berſicht

über die Zahl der im Jahre 1887 von den Schiffsvermeſſungs-Reviſions - und Schiffsvermeſſungs

Behörden nach §. 24 der Schiffsvermeſſungs-Ordnung vom 5 . Juli 1872 (Reichs-Geſeßblatt

Seite 270) und nach §. 3 der Vorſchriften , betreffend die Vermeſſung der Schiffe für die

Fahrt durch den Suezkanal, vom 15 . April 1879 (Central-Blatt für das Deutſche Reich Seite 288)

ausgefertigten Schiffs -Meßbriefe.

1. Von den Schiffsvermeſſungs-Reviſions:Behörden.

Zahl der ausgefertigten MeßbriefeL
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Siß der Behörden. für deutſche

Segel- Dampf- | Schiffe

ſchiffe. ſchiffe. Jüberhaupt

für fremde
ing

Segel- Dampf- | Schiffe geſammt.

ſchiffe. l ſchiffe. Jüberhaupt|

·
·

·

Al
a

i
a
i
s

i
n
c
o
r
o
s
o

1. Königsberg i. Dſtpr. . . . .

Danzig . . . . . .

Stettin . . . . .

Cöslin . . .

Stralſund .

Schleswig . .

Lüneburg :

Stade . . .

Aurich . . .

Roſtock . .

11. Wismar . .
12 . 1 Dldenburg : : : :

13. | Lübeck . . .

14. Bremen . . .

15 . Hamburg . . . . . .

m
y

e
i
r
o

·
·

·

T
h
e
o
n
G
R

o5
c
m

G
l
o
w

c
o
m

aS
e
s
t
r
a
r
l
o

n
o
c
o

I
I
I

T
o
o
l
l
l
l
l
l
l
l

E
l

c
e
l
l

l
o
r
i

l
a
l
l
e

!

c
o
m
e

!In
e
l
l
o
l
l
a

·
· o
n

ToL
o
v
e

·
·

·
·

·

·
· G

·

·
·

S

Zuſammen
189

.

1) Sierunter 1

نم
4 für die Fahrt durch den Suezkanal.

د ا
ن 14
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II. Von den Schiffsvermeſſungs-Behörden .* )

Zahl der ausgefertigten Meßbriefe

La
uf
en
de

N
u
m
m
e
r

.

Siß der Behörden . für deutſche für fremde

ing

Segel- Dampf- | Schiffe Segel- Dampf- Schiffe geſammt.

ſchiffe. ſchiffe . überhaupt ſchiffe. ichiffe. Jüberhaupt
. ·. .

.

. ·

r
a
i
d
s#

c
o
r
o
o
i
o

. .

. ·. .

C
O
N
N
5
w
O
O

A-

A
W
1
0
W

-1
1

o
s

. ·. .

.. .

. ·. .

. ·. .

. ·. .

·. .

13.

. ·. .

14 . V . . .

. ·. .

. · .

. ·. .

. ·. .

. · .

.

Memel . . . . . . .

Pillau .

Königsberg i. Dſtpr. . . .

4 . Danzig . . . . . . .

Elbing . . . .

Stettin . .

Swinemünde .

Stralſund . .

Greifswald . .

Barth . . . .

Apenrade . . .

Flensburg · ·

Eckernförde . .

Kiel . .

15 . Heiligenhafen .

16 . Tönning . . .

17. Wilſter . . . .

18. Ibehoe . .

19 . Glückſtadt . .

20. Elmshorn . .

21. Ueterſen . .

22 . Altona . . . .

23. | Harburg . .

Cranz . . .

Lühe . . .

26 . Stade . . . .

Freiburg . . . . . . ..

Geeſtemünde . . . . . .

Rönnebeck :

30 . Vegeſack . .

31. Norden . . . . . .

32. Emden :

33. Aurich .

34. Leer . .

35 . Papenburg .

36 . Roſtock . . .

37 . | Brake . . . . . . . .

38 . Bremerhaven . . . . .

39. Hamburg · · · · ·

Zuſammen

ONC
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n
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o
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.

|1c
o
l

C
N

S
C
O
W
N

C
O
N
W
O
O

C
O
N

C
O
N
C

-S
A

C
O
N
N

~~c
o
c
o

!!

I!! !!!! !!! !! !!!!! !!!!! !!!! !!!!! !! !!! !!!

l
o
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l

!!!1
1
0
1
1
1

lw
a
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l

!Il
o

!!!!!!l
i
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l
e

---

. ·. .

·. .

enh
e
r
I
I
I
I

!!!!!!!Ic
a
l

I
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l
o
i

!!!!!!

. ·. .

24 .

. ·. .25 .

. ·

C.

1-I
c
o
n

s
o
o
l
o
e
r
n
e
c
o
n
c
o
n
g

W
N
N
W

--

. · .

27.

28.

.

29.

. · ..

. ·. .

.
.

.
:

.

. · .

· . ·. .

e
r
c
o
n
o
s
c
o

C
N

. ·. .

·
·

. ·. .

. ·. .

·
·

41

.

109 109 109

137 | 34
171

195 | 195 366

*) Bei den in nachſtehendem Verzeichniffe nicht benannten Schiffsvermeſſungs-Behörden ſind im Jahre 1887 Meßbriefe
nicht ausgefertigt worden .

19 *
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III. Von den Schiffsvermeſſungs-Reviſions - und Schiffsvermeſſungs-Behörden .

Bezeichnung der Behörden .

Zahl der ausgefertigten Meßbriefe

für deutſche L für fremde
ins

Segel- Dampf-| Schiffe Segel- Dampf- Schiffe geſammt.

ſchiffe. ichiffe. überhaupt ſchiffe. , ſchiffe. überhaupt
_ C

51

133 1

184

40

32

91

165

256

12

43

55

103

208

31172 50

: 136

3

9

7

- --

7

3

2 2

13 1 2 5

In Preußen .

1. Schiffsvermeſſungs -Reviſionsbehörden

2. Schiffsvermeſſungs - Behörden . . .

zuſammen

In Medlenburg -Schwerin .

1. Schiffsvermeſſungs -Reviſionsbehörden

2. Schiffsvermeſſungs- Vehörden : . .

zuſammen

In Oldenburg.

1. Schiffsvermeſſungs -Reviſionsbehörde.

2. Schiffsvermeſſungs-Behörden . . .

зијапттеп

In Lübeck.

1. Schiffsvermeſſungs-Reviſionsbehörde .

2 . Schiffsvermeſſungs-Vehörde . . .

zuſammen

In Bremen.

1. Schiffsvermeſſungs-Reviſionsbehörde .

2 . Schiffsvermeſſungs- Behörde . .

zuſammen

In Hamburg.

1. Schiffsvermeſſungs- Reviſionsbehörde .

2 . Schiffsvermeſſungs-Behörden . . .

zuſammen

Im Deutſchen Reich .

1 . Schiffsvermeſſungs-Reviſionsbehörden

2. Schiffsvermeſſungs-Behörden : . .

überhaupt im Jahre 1887

1

16

oC

1 i 2 38

1
0
0 38 39 57

109

3 109

109

112

37

109

14619 15

11 2095 : 74

137 34

232 , 1081) !

169

171

340

19

-- 195

204 ?)

195

189

366

555

) Hierunter 14 ) für die Fahrt durch den Suezkanal.
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3 . Zoll - und Steu e r -Weje n.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 1 . März d. J . beſchloſſen ,

daß die Berechnung des Durchſchnitts des an einem Tage bemaiſchten Bottichraumes im Sinne

des §. 41 II Abjaj 2 des Branntweinſteuergeſeßes vom 24. Juni 1887 ſowie des auf den

S . 42 I Abſaß 2 daſelbſt bezüglichen Bundesrathsbeſchluſſes vom 19. Dezember v . Is. (vergl.

die Bekanntmachung auf S . 614 des Central-Blatts von 1887 unter Il Ziffer 2 ) nicht nach der

Zahl der Kalendertage, ſondern nach der der Maiſchtage im Monat zu erfolgen hat und in gleicher

Weiſe auch in Fällen des §. 42 II des Geſeßes zu verfahren iſt.

Im übrigen iſt in Ziffer 5 des vorerwähnten Bundesrathsbeſchluſſes vom 19. Dezember v . Is.

Abſaß 2 Zeile 1 ſtatt „ unter 1 und 2" zu ſeßen „ unter a und b " .

Berlin , den 14 . März 1888.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Aſchenborn.

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen .

Es iſt ertheilt worden :

dem Steueramt 1. zu Gütersloh im Bezirk des Hauptſteueramts zu Minden die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen Il über Taback und

dem Hauptſteueramt zu Rheine die Befugniß zur Ausfertigung von Begleitſcheinen / über den

vom Privattranſitlager der Firma G . I. Nadorff daſelbſt zur Verſendung komnienden Rohtaback.

Die Befugniß des Steueramts l. zu Freyſtadt i. Schi. im Bezirk des Hauptſteueramts zu

Glogau zur Erledigung von Begleitſcheinen I über Reis iſt zurückgezogen worden .

Das Steueramt I. 311 Pupig im Bezirk des Hauptzollamts zu Danzig iſt aufgehoben und an

Stelle deſſelben eine Zollkontrolſtelle mit den Befugniſſen eines Nebenzollamts II. daſelbſt errichtet worden .

Jm Herzogthum Braunſchweig.

Dem Hauptſteueramt zu Braunſchweig und deſſen Abfertigungsſtelle am Bahnhof daſelbſt ſowie

jämmtlichen braunſchweigiſchen Steuer-Aemtern und Steuer-Rezepturen iſt die Befugniß zur Ausfertigung

und Erledigung von Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Branntwein ertheilt worden.

Im Fürſtenthum Schwarzburg -Sondershauſen.

Dem Steueramt zu Sondershauſen iſt die Befugniß zur Erledigung von Verſendungsſcheinen I

über inländiſchen Branntwein ertheilt worden .

In Elſaß -Lothringen.

Dem Nebenzollamt I. zu Groß -Moyeuvre im Bezirk des Hauptzollants zu Diedenhofen iſt

die unbeſchränkte Befugniß zur Ausfertigung von Begleitſcheinen I über die von den Hüttenwerksbeſißern

de Wendel & Co. zu ħayingen auf deren in Frankreich belegenen Werken hergeſtellten und auf ihrer

Privateiſenbahn eingeführten , zur Durchfuhr beſtimmten Waaren ertheilt worden. (Vergl. Central-Blatt

1887, S . 509.)
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4 . Polizei-Weie n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath

-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs

beſchluſſes .
des Ausgewieſenen .

2 . 5 .

a. Auf Grund des § . 39 des Strafgeſeßbuchs:

1. Leiſer Baumgarten, geboren am 17 .oder 18 . Auguſt 1832 zu Diebſtahl im wieder: Königlich preußiſche Re|3 . März
! Schneider, Drobitſch ( Drohobycz), Galizien , orts : holten Rüdfall (3 gierung zu Pojen , d. J .

angehörig ebendaſelbſt , Jahre Zuchthaus laut
Erkenntniß vom 31 .

| März 1885 ),

2 . Wolf Wiener, Han geboren ain 15 . Mai 1858 zu Körlin , Diebſtahl (1 Jahr Königlich preußiſcher Re. 27. Februar

delsmann und Kreis Stolberg -Körlin , Preußen , ruſ: Zuchthaus laut Er- gierungspräſident zu d . J.

, Schuſtergeſelle, fiſcher Staatsangehörigkeit, wohnhaft kenntniß vom 13. Hannover ,

| zuleßt in Hannover, Preußen , Juli 1886),

b . Auf Grund des §. 362 des Strafgeſebuchs :

3 . (Alice Luiſe Beau: 27 Jahre, geboren und ortsangehörig /gewerbsmäßige Un: Königlich preußiſcher Re. 17. Dezember

grand,unverehelicht, zu Montereau, Frankreich , wohnhaft zucht, gierungspräſident zu v. I .

ohne Stand, zuleßt in Königsberg. Preußen ,
Königsberg,

4 . Johann Gawron , geboren am 27. Dezember 1851 zu Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re. 16 . Februar

| Schuhmachergeſelle, | Freiſtadt, Deſterreich, ortsangehörig Betteln , gierungspräſident zu 1 d. I.

ebendaſelbſt, Öppeln ,
5 . Peter Reichel (fälſch . geboren am 30. Auguſt 1859 zu Novo: Landſtreichen und Bei- Röniglich preußiſcher Reo 29. Februar

lich Frei). Schuh Solov , Ruſſiſch-Polen , ortsangehörig legen eines falſchen gierungspräſident zu d . I .
macher, zu Lodz, ebendajelbſt, Namens, | Hannover,

6 . Robert van Werich , geboren am 25 . September 1857 zu Landſtreichen und Königlich preußiſche Re. 2. März d. J .

| Mechaniker , Harderwyd , Niederlande, | Betteli , gierung zu Trier,

7 . Joſef Kolár, Berg geboren in Januar 1834 zu Havirna, desgleichen, Röniglich bayeriſches Be. 19. Januar

mann , Bezirk Pribram , Böhmen , ortsangel zirksamt Viechtach, d . .

hörig ebendaſelbſt,

8 . Johann Kohout, geboren am 6 . Januar 1836 zu Hluboken , desgleichen , daſſelbe, 6 . Februar

| Tagelöhner und | Bezirk Taus, Böhmen , ortsangehörig ! d. J .
Weber, ebendaſelbſt ,

9. Joſef Krauſe, Weber, geboren am 11. Mai 1852 zu Ringels. desgleichen , Königlich bayeriſches Be- 17 . Februar
| hain , Bezirk Gabel, Böhmen , ortsan : zirksaint Hilpoltſtein , 10. J .
gehörig ebendaſelbſt,

10 . Joſef Rögler, geboren am 19 . Auguſt 1851 zu Schlude- Diebſtahl, Landſtreiz Königlich ſächſiſche Kreis: 4 . Februar

Weber und Stein nau, Böhmen , ortsangehörig eben chen und Betteln , hauptmannſdaft 10. F.
brecher, daſelbſt, | Baußen ,

11 . Alois Richter, geboren am 29. Januar 1869 zu Trau: Landſtreichen und Bet- Königlich ſächſiſche Kreis- 9. Februar

Gürtler, tenau , Böhmen, ortsangehörig eben - teln , hauptmannſchaft
Daſelbſt, | Zwickau ,

12 . Johann Magnus Jo- geboren am 11.oder 12 . November 1852 Betteln im wiederhol- Großherzoglich medlen - 12. Januar
hannſon, Arbeiter, zu Weſtraturſo bei Weghö, Smaland, ten Rüdfall, burgiſche Landesregie. d . I .

Sweden , rung zu Neuſtreliß ,

13. Joſef Anton Richle, geboren am 16 . November 1867 311 verbotswidrige Rüc. Chef der Polizei in Ham - 21. Januar
Bäckergeſelle, Bütichwyl , Ranton St. Gallen, kehr in daš Staats. burg,

Schweiz, wohnhaft zulegt in Hamburg, gebiet und Betteln im
| wiederholten Rüdfall,

14 . Jokob Cadavy geboren am 25. Juli 1866 zu Ingol: Betteln im wieder: derſelbe, 10 . Februar
| (Kadavy ) , Töpfer - | ſtadt, Bayern , ortsangehörig zuil bolten Rüdfall,

geſelle , | Krißliß, Böhmen, wohnhaft zuleft in
Hamburg,

D . I .

Carl Heymanns Verlag, Berlin . – Gedruďt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1 . Allgemeine Verwaltungs- Sa ch e n .

Bekanntmach u ng.

Die mittelſt Bekanntmachung vom 1. Februar 8. I . angekündigte neue Ausgabe des Handbuchs für das

Deutſche Reich auf das Jahr 1888 iſt erſchienen .

Berlin , den 22 . März 1888 .

Der Staatsſekretär des Innern.

In Vertretung : Ed.

2 . Handels - und Gewerbe-Wejen.

B e ka n n t m a ch u n g .

Die Gemarkungen der Gemeinden hinzheim und Orſchweiler , ſowie die am rechten Ufer des Gießen

gelegenen Theile der Gemarfungen der Gemeinden Schlettſtadt und Heſtenholz ſind von dem nach der Be

kanntmachung vom 27. September 1886 (Central-Blatt Seite 349) gebildeten erſten Weinbaubezirk (Unter
Eljaß) abgetrennt und dem dritten Weinbaubezirk, welcher die weſtlich der Eiſenbahn Straßburg-Baſel ge

legenen Theile der Kreiſe Rappoltsweiler, Colmar und (Gebweiler ausīchließlich der Gemarkung Bollweiler

umfaßt, zugetheilt worden .

Berlin , den 21. März 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Eck.
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3 . Juſtiz -Weje n.

Das Verzeichniß derjenigen Kaſſen , an welche nach der vom Bundesrath unter dem 23. April 1880

beſchloſſenen Anweiſung Erſuchen um Einziehung von Gerichtskoſten zu richten ſind (Central- Blatt für

das Deutſche Reich von 1885 S . 79 ff.), wird in Folge der Errichtung eines Amtsgerichts Seehauſen

vom 1. Ápril 8. I. ab dahin ergänzt, daß Seite 126 hinter den auf das Amtsgericht Seehauſen i. Alim .

bezüglichen Angaben einzuſchalten iſt:

Gehört zum
Für den Bezirk des

Amtsgerichts
In dem Staate

Betreffende Kaſſe

reſp .

Behörde.
Land Dherlandes

gerichtgericht

Preußen .Seehauſen i. Magde

burgiſchen .

Magdeburg. Naumburg. | Königliche Gerichtskaſſe

in Seehauſen i.Magde

burgiſchen .

4 . Konſulat-Weie n .

Der bisherige Konſul in Meſſina, Schneegans, iſt zum General-Konſul des Reichs in Genua,

der bisher mit der kommiſſariſchen Verwaltung des Kaiſerlichen Konſulats in Zanzibar betraute Konſul

Dr. Michahelles unter Beilegung des Karakters als General-konſul zum Konſul des Reichs in Zan

zibar und

der Bankdirektor Fr. L . Brandt zum Konſul des Reichs in Naeſtved ( Inſel Seeland)

ernannt worden .

Von dem Kaiſerlichen Konſul in Leith iſt Herr Francis L . Lufe zum Konſular-Agenten in Preſtonpans

beſtellt worden .

5 . Polizei-Weſe n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete .

Name und Stand Alter und Heimath Datum

des

L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.
des Ausgewieſenen .

Ausweiſungs

bеflujјев.

6 .4 . 5 .

-

Auf Grund des S . 362 des Strafgeſeßbuchs :

1. Johann Shindler, geboren am 5 . Februar 1862 zu Fröh: Betteln im wiederhol. Königlicher Polizeipräſi- 17 . Februar

fälſchlich ( Eugen Tlichsdorf, Bezirk Littau , Mähren , orts . ten Rückfall, dent zil Berlin ,

Hartenfels ) , angehörig ebendaſelbſt,wohnhaft zulebt
Šfriftſetzer, in Berlin ,
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Name und Stand Alter und HeimathB
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

į Datum

3

Ausweiſung :

beſchluſſes.
des Ausgewieſenen .

-

.

6 .

2 . Joſef Tokar, Hand geboren am 12. März 1850 zu Kolin , Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re. 24 . Februar

lungskommis , | Bezirk Czaslau , Böhmen , Betteln , gierungspräſident zu d. J.
Oppeln ,

3 . Sbaim Toker (Chlem geboren am 12 .März 1863 (oder 21.März desgleichen , Königlich preußiſche Re- 10. März

Nowahof - Saga- 1868) zu Rakow , GouvernementMinst, | gierung zu Bromberg, 1886 .

lowitſch ) , Tiſchler- Rußland, ortsangehörig ebendaſelbſt ,
geſelle,

4 . JuliusRoſenbaum , geboren am 28. Februar 1870 zu landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 13 . März

ehemaliger Kommis, Unghvar, Bezirk Kaſchau , Ungarn , gierungspräſident zu d . J .

jeßt Arbeiter , ortsangehörig ebendaſelbſt, Hannover,

33 . Peter Hagenbuſch . 71 Jahre, geboren zu Stiepel, Kreis Nichtbeſchaffung eines Königlid preußiſcher Re- 21. Februar

angeblich Bergwerks - Hattingen , Preußen, großbritanniſcher Unterkommens, gierungspräſident zu d . .
Direktor, Staatsangehöriger, Arnsberg,

6 . Hermann Rojen , 19 Jahre, geboren und ortsangebörig Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re: 10 . März

þutmacher, zu Kaliſch , Ruſſiſch - Polen , gierungspräſident zu d. J .
| Wiesbaden ,

7 . Warner Bosman 33 Jahre, geboren und ortsangehörig Landſtreichen und Königlich preußijde Re- 21. Februar
1 (Werner Bos- I zu Kampen , Niederlande, Betteln , I gierung zu Aachen , . . .

mann ), Tagelöhner,

Johann Kaufmann, geboren am 25. Dezember 1860 zu Landſtreichen und Stadtmagiitrat Strau- 7. Oktober

Bäckergehülfe, | Schrems, Bezirk Waidhofen , Nieder- Diebſtahi, bing, Bavern , | v . I .

Deſterreich , ortsangehörig ebendaſelbſt,

9. 'Ferdinand Fiſcher, geboren am 28 . April 1857 zu Schwan . Landſtreichen , Derſelbe, 10 . Februai

Kommis , nenſtadt, Bezirk Vöcklabruc, Ober | d . .

Deſterreid), ortsangehörig ebendaſelbſt,
10 . Ludwig Einwald , geboren am 25 . November 1848 zu Landſtreichen , Betteln derſelbe, desgleichen.

Somiedegeſelle, | Vödlabrud , Ober -Deſterreich , ortsan - und Führung einesi

gehörig ebendaſelbſt, 1 gefälſchten Arbeits-,

zeugniſſes,
11. Georg Mäder, geboren am 28. März 1831 zu Schleit: Landſtreichen , Königlicy bayerijdies Be- 28 . Januar

Dienſtknecht, heim , Kanton Schaffhauſen , Schweiz, zirksaint Sonthofen , d . I .

ortsangehörig ebendaſelbſt,

1 . Jobann Schwandt geboren 1869 zu Neuloſimthal, Bezirk desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 28 . Februar

ner, Bäder , Tadau , Böhmen , ortsangehörig eben zirksamt Vilsbiburg , 8. I .

daſelbſt ,

1:.. Chiafredo Belliar: geboren am 26 . (23.) März 1851 zu desgleichen , Großherzoglid bejjijches 14 . Februar
Do , Tagelöhner, Roccabruna, Provinz Cunea, Italien , Kreisamt Worms, 0. .

14 . Mathias Lerbs, geboren am 15 . Juni 1846 zu Hütten : Aufruhr, Landſtreichen Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 3 . Februar

Färber, heim , Untereljaß , durch Dption Fran. und Betteln , dent zu Colmar, 1 d. J.

| zoje ,

15 . Johann luften geboren am 27. November 1860 zu landſtreichen und derſelbe, 18. Februar

berger, Tagner, Hasle, Kanton Luzern , Sdweiz, orts- Betteln ,

angebörig ebendaſelbſt,
16 . Lucian Alfred geboren am 21. Januar 1874 zu Vic, Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 29. Februar

Papertaut, Holz: Areis Chateau-Salins, Lothringen , dent zu Mek , d . J .

ſchuhmacher,

17. Felir Roth, Arbeiter, geboren am 7. oder 8 . Mai 1856 zu desgleichen , derſelbe, 4 . März

Merrheim bei Antwerpen , Belgien ,

Carl Heyinanns Verlag, Berlin . – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1. V e r i ich e r u n g 8 -Weien.

8 e f a t t t t a h u n 4 ,

betreffend das Formular für die nach dem landwirthſchaftlichen Unfallverſicherungsgeſetz zil er

ſtattenden Unfallanzeigen vom 23 . März 1888 .

Auf Grund des S . 5 ) Abſaß + des Geſekes , betreffend die Unfall- und Krankenverſicherung der in

land- und forſtwirthſchaftlichen Betrieben beſchäftigten Perſonen , vom 5 . Mai 1886 (Reichs = Geſetzblatt

Seite 132) wird für die „ linjallanzeige“ , welche gemäß S. 55 Abſak 1 - 3 a . a . D . an die Ortspolizei

behörde von dem Betriebsunternehmer zu erſtatten iſt , dasjenige Formular hierdurch feſtgeſtellt, welches

mittelſt Bekanntmachung des Reichs - Verſicherungsamts vom 11. September 1885 (Reichs - Anzeiger von

1885 Nr. 219, Amtliche Nachrichten des Reichs - Verſicherungsamts von 1885 Seite 222) für die nach

dem Unfallverſicherungsgeſeß vom 6 . Juli 1884 zu erſtattende Unfallanzeige vorgeſchrieben worden iſt.

Das Reichs- Verſicherungsamt.

Bödiker.

2 . Konſulat :Weſen.

Dem zum merikaniſchen Konſul in Mannheim ernannten bisherigen merikaniſchen Vize -Konſul Hermann

Mammelsdorff iſt das requatur Namens des Reichs ertheilt worden .
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3 . Fin a n z - W efe n .

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der freditirten Beträge)

an Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1. April 1887 bis zum Schluſſe des Monats Februar 1888 .

Bezeichnung

der

Ausfuhr.

Die Soll.

Einnabme beträgt
vom Beginn des

Etatsjahres bis

zum Schluſſe des

obengenannten

Monats

Bleiben

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

1

Differenz

zwiſchen den
Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

- weniger

Vergütungen

Einnahmen.

Mle

2 . 4 .

Bolle . . . . . . . . . . . . .

3. 5 .

253 253 288 230 796 253 0 :22 492 : 235 073 281 + 17 949 211
Tabaditeuer . . 8 941 880. 98 208 8 843672 9 511 944 - 668 272

. .
Zuderſteuer . . . . . . . . 49 096 159 - 42 332 252. 124 468 525 | 117 704 618 6 763 907

Salzſteuer . . . . . . . . . . . . 37 424 292 63 968 37 360 324 . 37 088 298 + 272 026

Branntweinſteuer und Uebergangsabgabe von

Branntwein für die Zeit vor dem 1. DE

tober 1887 . . 18 838 429

Maijchbottich - und Branntweinmaterialſteuer 21631 564 16 106 354 82 636 277 33 585 364 + 49 050 913
Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu

ichlag zu derſelben . . . . 32 185 074

Nachſteuer für Branntwein . . . 26 087 564

Brauſteuer . . . 20 324 130 353517 19 970 613 19 026 910 + 943 703

Uebergangsabgabe von Bier . . 2 260 339 2 260 339 2 037 711 + 222 628

Summe 545 415 085 | 134 557 461 410 857 624 385 419 667 + 25 437 957

Spielkartenſtempel . . . . . . . . 70 374
.

1 109 862 1039 488 +

Wechſelſtempelſteuer . . . . . . . . . 6 193 222 6 019 823 + 173 399

Stempelſteuer für

a ) Werthpapiere 4 477 337 4 710 424 233 087

b ) Kauf- und ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte 6 731 274 7 337 688 606 414

c ) Looſe zu
Privatlotterien . . . 402 461 711 376 - 308 915

Štaatslotterien . . . . . . . 5 674 474 4 800 798 + . 873 676

Poſt - und Telegraphen -Verwaltung . . . 172 554 589 163 087 636 + 9 466 953

Reichs-Eiſenbahn-Verwaltung . . . . . 45 325 700 * ) 42 186 300 + 3 139 400

* ) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 916 340 M . höher. '

Anmerkung: Die zur Reichskaſſe gelangte I ſt-Einnahme abzüglich der Ausfuhrvergütungen und Verwaltungskoſten
beträgt bei den nach bezeichneten Einnahmen bis Ende Februar 1888 :

Iſt- Einnahine vom Differenz zwiſchen den
Bezeichnung Jſt-Einnahme in

Beginn des Etatsjahres Spalten 2 und 3 ,
demſelben Zeitraum des

der bis zum Schluſſe des + mehr
Vorjahres

E inna h men .
obengenannten Monats - weniger

M

1.

M

+
+

Zölle . . . . . . . . . . . . . .

Tabadſteuer . . . . . . . . . . .

Zuderſteuer . . . . . . . . . . .

Salzſteuer

Branntweinſteuer u . . .

Brauſteuer und lebergangsabgabe von Bier .

Summe
Spielfartenſtempel . . . . . . . . .

232 485 444

9 982 304

13 717 123

35 790 994

39 707 017

18 850 193

213 142 098

9 191 109

14 242698

35 662 701

32 048 618

17 855 478

+ 19 343 346

+ 791 195

525 575

+ 128 293

+ 7 658 399

+ 994 715

+
+

+
+

350 533 075

1005 309

322 142 702

954 981

+ 28 390 373

+ 50 328
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4 . Polizei-Weie n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete .

Name und Stand Alter und Heimath Datum

des

1-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.1

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.des Ausgewieſenen . i
Ausweijungs.

beſchluſſes.

2 . 3 . 6 .

, geſelle,

a . Auf Grund des § . 39 des Strafgeſeßbuchs :

1. Johann Groß , Ar: geboren am 16 . Juni 1853 zu Grubin , Diebſtahl im wieder: Königlich preußiſche Re- 20 . Januar

beiter, Kurland, ortsangehörig ebendaſelbſt, holten Rüdfall, (1 gierung zu Pojen ,

Jahr Zuchthaus laut

Erkenntniß vom 21.

Januar 1887),

Johann Thomas geboren am 4 . April 1859 zu Eger, ſchwerer Diebſtahl, Königlich bayeriſches Be- 3 . Februar

| lippert, Schloſjer : Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt, ( 1 Jahr Zuchthaus zirksamt Kamberg II, d . I .

wohnhaft zuleßt in Ebrach), Bayern, laut Erkenntniß vom

18 . Februar 1887 ),

to. Auf Grund des S. 362 des Strafgeſekbuds:

3 . Joſef Straiche, geboren am 4 . April 1843 zu Reichen . Betteln im wieder- Königlich preußiſcher Re- 29. Februar
| Formſtecher, berg . Böhmen, ortsangehörig zu Hirſchs bolten Rüdfall, gierungspräſident zu d . J .

berg, Bezirk Dauba , Böhmen , Frankfurt a . D .

4 . Joſef Horak, Müller, geboren 1837 zu Warasdin , Kroatien , Diebſtahl und Land Röniglich preußiſcher Re- 15 . März

ſtreichen , gierungspräſident zu d. J.
Breslau ,

5 . Joſef Bittner, geboren am 24. Dezember 1865 zu Betteln im wiederhol- derſelbe, 18 . März
Arbeiter , Sattel, Kreis Neuſtadt, Böhmen , oits, holten Rüdfall,

angehörig ebendaſelbſt,

6 . Joſef ullrich , geboren am 19. März 1847 zu Ried. Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re. 19. März

| Gärtner, waldiß , Bezirk Reichenberg, Böhmen , Betteln , gierungspräſident zu d. J .

ortsangehörig ebendaſelbſt, liegniß .

7 . Franz Schwanke, geboren am 1 . Januar 1865 zu Arns. Landſtreichen , Betteln Königlich preußiſcher Re- 16 . Februar

Tijchlergeſelle, dorf, Deſterreichiſch Schleſien , ortsange- und Beleidigung, gierungspräſident zu d. I.

hörig zu Röwersdorf, ebendaſelbſt, Oppeln ,

8 . Otto Robert geboren am 18 . Oktober 1843 zu Riga, Widerſtand gegen die Königlich preußiſcher Re: 13. März

Brandt, Schau : Rußland, ortsangehörig ebendaſelbſt, | Staatsgewalt,öffent: gierungspräſident 30 d. I.
ſpieler, liche Beleidigung, | Merſeburg,

Erregung ruhe

ſtörenden Lärms,

Landſtreichen und

Betteln ,

9 . Johann Graf, geboren am 12. Juni 1867 zu Eiſen - Landſtreichen und Stadtmagiſtrat Deggen : 28. Februar
Dienſtknecht, ſtraß, Bezirk Klattau, Böhmen, orts: Betteln , dorf, Bayern ,

angehörig ebendaſelbſt,

10 . Wenzel Schultes , geboren 1848 zu Reichenthal, Bezirk Landſtreichen und Stadtmagiſtrat Deggen : 3 . März d. J .

Schreiner, | Tachau , Böhmen (ortsangehörig zu Betteln , dorf, Bayern ,

| Neuhäuſel, Böhmen ),

11. Auguſt Hirſch , geboren am 16 . Januar 1836 zu Taus, desgleichen , Königlich bayeriſches Be: 7. März d . I .
Strider, Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt, zirksamt Viechtach ,

12. Bernhard Bienert, geboren am 20. Auguſt 1846 zu Engels- desgleichen , daſſelbe, desgleichen .

Müllergeſelle, berg, Bezirk Eger, Böhmen, ortsange :

hörig zu Kamnik , Bezirk Tetſchen ,
ebendaſelbſt,

13. Vincenz Vanta, geboren am 22 . Januar 185 ) zu Strajic, Hausfriedensbruch und Königlich bayeriſches Be- 9. März d. I .

Bäder, Bezirk Strakonik, Böhmen , ortsange: Landſtreichen , zirksamt Landshut,

hörig ebendaſelbſt,

orati

21 *
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Name und Stand Alter und Heimathl
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſſes .des Ausgewieſenen .
der

-

14 . Jojef Kollmann , geboren im Dezember 1842 zu Saida, Be- Betteln im wiederhol. Königlich ſächſiſche Kreis : 21. Februar

Glasſchleifer und zirt Böhmiſch -Leipa, Böhmen, ortsan : ten Rüdfall, hauptmannſchaft d. J .

Tagearbeiter , | gehörig ebendaſelbſt, | Baußen ,

15 . Johann Heinrich van geboren am 4. Juli 1840 zu Twiſt, Landſtreichen und Herzoglich braunſchwei: 25. Februar

Labr, Böttcher, Bezirk Drenthe, Niederlande, ortsange. Betteln , giſche Kreisdirektion 8. I.

hörig ebendaſelbſt, Holzminden ,

16. Abraham Feilmann, geboren 1841 zu Orosz- Ruska, Komitat Betteln im wiederhol. Chef der Polizei in Ham - 27. Februar

Arbeiter, Zemplin, Ungarn , ten Rüdfall und ver- burg, 1 d. I .

botswidrige Rüdkehr,

17. Joſef Beuf, Tagner, geboren am 23. Januar 1853 zu Bagnols, Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 20. Februar

| Frankreich , ortsangehörig ebendaſelbſt, Betteln , | dent zu Colmar,

18 . Karl Vitte, Erd - geboren im Februar 1853 zu Lureuil, desgleichen , derſelbe, desgleichen .
arbeiter, Frankreich , ortsangehörig ebendaſelbſt,

19 . Julrich Abegglen , geboren am 22. Juni 1857 zu Gjelt: Landſtreichen , derſelbe, 2. März d . 3.
Holzſchnißer, wald , Kanton Bern , Schweiz, orts

angehörig ebendaſelbſt,
20. Johann Rutſchera, geboren an 14 .Mai 1863 zu Vysocany, desgleichen , derſelbe, 3. März d. J.

Bäckergeſelle, Kreis Prag, Böhinen , ortsangehörig

lebendaſelbſt,

21. Peter Chajjot, geboren am 25 . Auguſt 1851 zu Wuiſte- Landſtreichen und derſelbe, 3 März

Dienſtknecht, nanc, Kanton Freiburg , ortsangehörig Betteln ,

ebendaſelbſt,

22. Alfons Remandet, geboren am 4 . Dezember 1864 zu Lyon , Landſtreichen und Ge- Derjelbe, desgleichen .
Tagner , Frankreich , ortsangehörig ebendaſelbſt, brauch gefälſchter Les

| gitimationspapiere ,

23. Abraham Stoppel. geboren am 1. April 1857 zu Win. Landſtreichen , Raiſerlicher Bezirkspräſi- 10 . März

mann , Cigarrenar- ſcheden , Niederlande, dent zu Meß.
beiter ,

24. Joſeph Trunzler, geboren am 1. Juli 1833 zu Dombrot, landſtreichen und derſelbe, 19. März
Arbeiter , Departement des Vosges, Frankreich, Betteln , d . J .

Die durch Beſchluß des Königlich preußijchen Regierungs Präſidenten zu Breslau vom 27. Mai 1884 verfügte Aus .

weiſung der unverehelichten Franziska Dunhäuſer aus dem Reichsgebiet (Central-Bl. von 1884, S . 179 3 . 5 ) iſt zurüc .

genommen worden, nachdem ſich herausgeſtellt hat, daß die Ausgewiejene die preußiſche Staatsangehörigkeit beſikt.

Carl Heymanns Verlag, Berlin. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reid .

für das

Herausgegeben

im

Reichsamt des Innern .

w

Zu beziehen durch alle Poſtanſtalten und Buchhandlungen . – Þränumerations-Preið für den Jahrgang lecho Marf.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag , den 6 . April 1888 . N . 14 .

Inhalt : 1. Zoll- und Steuer - Weſen : Abänderung von

Tarajäßen . . . . . . . . . . . . Ceite 127

2 . Honſulat-Weſen : Ernennungen ; - Todesfälle ; - Er:

mächtigung zur Vornahme von Civilſtands -Akten 128

3 . Polizei- Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 128

1 . Zoll - und Steu e r -Weje n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 28. März d . I. beſchloſſen , daß vom 1.Mai 1888 ab in

den für die Verzollung maßgebenden Taraſäßen die aus nachſtehender Tabelle erſichtlichen Aenderungen

einzutreten haben :

Tarajä ße.
Lau Nummer A rt Prozente des

fende

Benennung der Gegenſtände. der Bruttogewichts .
ZollNum

tarifs .
Umſchließung. Bisher. Sünftig .

mer .

des

- - -

2. 5 . 6 .

--
-

-

v
i
a
ics

2 c1 Baumwollengarn , eindrähtiges , roh .

2 c4 | Baumwollengarn ,drei-und mehrdrähtiges, einmal

und wiederholt gezwirnt,roh , gebleicht, gefärbt.

25 g 281 Fiſche aller Art, in hermetiſch verſchloſſenen

Blechbüchſen eingehend.

25 q1ß | Nudeln und Maccaroni.

25 x 1 Brot- (Hut-) Zucker.

Kiſten.

Kiſten aus wei

chem Holz.

Kiſten .

-
-
-

t
e
s
c
o

Kiſten .

Fäſſer aus wei

chem Holz.

Ballen . -26 f Kakaoöl(Kakaobutter) und Muskatöl (Muskatbal-

jam ) in konſiſtenter Form ( Blöcken , Tafeln 2 .).

Berlin , den 4 . April 1888. Der Reichskanzler .

in Vertretung: Jacobi.



- - -128

2 . 69 r julat: R + 5 + t .

Der Kaufmann Waldemar Hänſchell iſt an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen bisherigen

Konſuls Clairmonte zum Konſul des Reichs in Bridgetown (Barbados) und

der Kaufmann Hermann Jäger zum Konſul des Reichs in Monrovia für die Republik Liberia
ernannt worden .

Der bisherige Gerichts -Aſſeſſor Eſchke iſt zum Vize-Konſul des Reichs für den Hafen von London er

nannt worden . Demſelben iſt auf Grund des Gefeßes vom 8. November 1867, S . 20 , die allgemeine

Ermächtigung zur Abhörung von Zeugen und zur Abnahme von Eiden ertheilt.

- - - - - -

Der Kaiſerliche General-l'onſul Eduard Zappe in Yokohama und der Kaiſerliche Konſul C . M . Hall

bäck in Malmö (Schweden ) ſind geſtorben .

Dem Verweſer des Kaiſerlichen Konſulats zu Kairo , Kanzler Wilhelm daſelbſt, iſt auf Grund des

S . 1 des Geſekes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit § . 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für

den Amtsbezirk des gedachten Konſulats und die Dauer ſeiner Amtsführung die allgemeine Ermächtigung

ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen , ein

ichließlich der unter deutſchem Schuße lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und

Sterbefälle derſelben zu beurkunden .

3 . Polizei were n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweifungs

beſchluſſes .des Ausgewieſenen .

3 . 5 . 6 .

a . Auf Grund des § . 39 des Strafgeſeßbuchs :

1. Ignaß Hankiewicz, 42 Jahre, geboren 311 Druzbin , Gou-lichwerer Diebſtahl in Königlich preußiſche Re- 20. März d . I .

frühererWirthſchafts - vernement Kaliſch , Ruſſiſch - Polen , orts - 2 Fällen und Bei- gierung zu Poſen ,

beamter, angehörig zu Niemyslow , Kreis Turek, legung eines falſchen

Gouvernement Warſchau , ebendaſelbſt, Namens (6 Jahre
Zuchthaus, laut Er:

kenntniß vom 1 . April

1882),

b. Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

2 . Israel Nachmann 27 Jahre, geboren und ortsangehörig Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 21.März d. J .

Drelowitſch Ariger zu Remigola , Gouvernement Kowno, gierungspräſident zu

(Krüger) ; Kleider: Rußland, Potsdam

prefier,
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Name und Stand Alter und Heimath Datum|
P
હ

પ
u
a
n
g

desGrund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.des Ausgewieſenen .
Ausweiſungs.

bеflufјев.

6 .

3 . Joſef Reichel, geboren am 28 . März 1850 zu Sand, landſtreichen und Königlich preußiſcher Re- 2. März d . J .

Tagearbeiter, hübel, Bezirk Freiwaldau , Deſter- Betteln , gierungspräſident zu

reichiſch -Schleſien , ortsangehörig eben Oppeln ,

daſelbſt,

4. Tojef Soukup, geboren am 16 . März 1848 zu Mane- Landſtreichen , Stadtmagiſtrat Deggen - 28. Februar

Į Schneider, tin , Bezirk Kralowiß, Böhmen , orts dorf, Bayern,

angehörig ebendaſelbſt,

5 . Julius Anger,Eiſen - geboren am 31. März 1866 zu Neu . Betteln im wieder: Königlich bayeriſches Be- 29. Februar

gießer, feld , Bezirk Dedenburg, Ungarn , orts: holten Rüdfall und zirksamt Pfarrkirchen , d. I .

angehörig zu Langendorf, Bezirk Änfertigung eines

Schüttenhofen , Böhinen , falſchen Zeugniſſes ,

6 . Karl Rojak, Schrei- geboren am 19. März 1867 zu Reichen : Widerſtand gegen die Stadtmagiſtrat Nürnberg, 15 . März d . I.
ner , berg, Böhmen , ortsangehörig zu Zedo:' Staatsgewalt, Be Bayern ,

wiß , Bezirk Gitſchin , ebendaſelbſt, leidigung, Diebſtahl,

Landſtreichen und

Betteln ,

7 . Joſef Gruber, 53 Jahre, geboren und ortsangehörig Betteln im wiederbol. Königlich bayeriſches Be- 17 .März d . I.

Bäder , zu Neunkirchen a. W ., Bezirk Schär- ten Rüdfall, zirksamt Eggenfelden ,

ding, Deſterreich,

8 . Joſef Schindler , geboren am 14 . Februar 1853 zu Raben - Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be. 18 . März d . J .

Bäder und Kommis, ſtein , Bezirk Kralowiß, ortsangehörig 1 zirksamtNeuſtadta. W . N .

ebendaſelbſt,

9. Alexander Mosco: geboren am 29. September 1863 zu Landſtreichen , Betteln Großherzoglich badiſcher 21. März d . I .
vits, Kaufmann , Homonna, Ungarn , ortsangehörig eben . und Gebrauch falſcher Landeskommiſjär zu

| daſelbſt, legitimationspapiere , Konſtanz,

10. Iwan Bajſouroff, geboren am 28 . März 1855 zu Vilna, Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirtspräſi- 23. Februar
Tagelöhner, Rußland, ortsangehörig ebendaſelbſt, 7 Betteln , dent zu Colmar, | D . I .

11. Friedrich zwahlen , geboren am 5 . Januar 1862 zu Guggis- desgleichen , derſelbe, 2 . März d. I.

Knecht, berg , Kanton Bern , Schweiz , orts .

angehörig ebendaſelbſt,
12. Norbert Bucz geboren am 6 . Juni 1841 zu Luckow , Landſtreichen , derſelbe, 5 . März d . J.

| fowski, Strumpf: Rufj. Polen, ortsangehörig ebendaſelbſt,
weber,

13. Michael luzian geboren am 22. März 1855 zu Siror, Landſtreichen und An -Raiſerlicher Bezirkspräſi- 21.März d . J .

| (oder Luzian Mi- Bezirk Trient, Deſterreich, gabe eines falſchen dent zu Meß ,
| kell ), Erdarbeiter, Namens,

Carl Heymanns Verlag, Berlin . – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt
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Inhalt : 1. Bandels- und GewerbesWeſen : Bekanntmachung,

betreffend die Unterſuchung von Farben, Geſpinnſten und

Geweben auf Arſen und Zinn . . . Seite 131

Bant- Beſen : Status der deutſchen Notenbanken Ende
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Zoll : und Steuer-Wejen : Veränderungen in dein Stande

oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen . 138

4 . Verſicherungs -Weſen : Bekanntmachung, betreffend die von
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I

1. Handels - und Gewerbe-Weſen.

Bekanntmachung,

betreffend die Unterſuchung von Farben , Geſpinnſten und Geweben auf Arſen und Zinn.

Vom 10. April 1888.

Auf Grund der Vorſchriften im S . 1 Abſaß 3 und $. 7 Abſaß 2 des Geſekes , betreffend die Ver

wendung geſundheitsſchädlicher Farben bei der Herſtellung von Nahrungsmitteln , Genußmitteln und

Gebrauchsgegenſtänden , vom 5 . Juli 1887 ( R . G .BI. S . 277) beſtimme ich, daß bei der Feſtſtellung .

des Vorhandenſeins von Arſen und Zinn in den zur Herſtellung von Nahrungs- und Genußmitteln ver

wendeten Farben und bei der Ermittelung des Arſengehaltes der unter Benußung arſenhaltiger Beizen

hergeſtellten Geſpinnſte und Gewebe nach Maßgabe der beiliegenden Anleitung zu verfahren iſt.

Berlin , den 10. April 1888.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers .

v . Boetticher.

Anlage.
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Anlage.

Anleitung

für die Unterſuchung von Farben , Geſpinnſten und Geweben auf Arſen und Zinn (S . 1 Abſ. 3 ,

$ . 7 Abſ. 2 des Geſetzes, betr, die Verwendung geſundheitsſchädlicher
Farben bei der Herſtellung

von Nahrungsmitteln , Genußmitteln und Gebrauchsgegenſtänden
, vom 5 . Juli 1887).

--- -- - -

A . Verfahren zur Frſftellung des Vorhandenſeins von Arſen und Binn in gefärbten Nahrungs - oder

Genußmitteln (s . 1 des Geſekes).

I. Feſte Körper.

1. Bei feſten Nahrungs- oder Genußmitteln , welche in der Maſſe gefärbt ſind, werden 20 g in

Arbeit genommen , bei oberflächlich gefärbten wird die Farbe abgeſchabt und iſt ſoviel des Abſchabſels in

Arbeit zu nehmen , als einer Menge von 20 g des Nahrungs- oder Genußmittels entſpricht. Nur wenn

ſolche Mengen nicht verfügbar gemacht werden können , darf die Prüfung auch an geringeren Mengen

vorgenommen werden .

2 . Die Probe iſt durch Reiben oder ſonſt in geeigneter Weiſe fein zu zertheilen und in einer

Schale aus echtem Porzellan mit einer zu meſſenden Menge reiner Salzſäure von 1 ,10 bis 1 ,12 ſpez.

Gewicht und ſoviel beſtillirtem Waſſer zu verſeßen, daß das Verhältniß der Salzſäure zum Waſſer etwa

wie 1 zu 3 iſt. In der Regel werden 25 ccm Salzſäure und 75 ccm Waſſer dem Zwecke entſprechen .

Man ſeßt nun 0 ,5 g chlorſaures Kalium hinzu , bringt die Schale auf ein Waſſerbad und fügt

- ſobald ihr Inhalt die Temperatur des Waſſerbades angenommen hat – von 5 zu 5 Minuten weitere

kleine Mengen von chlorſaurem Kalium zu , bis die Flüſſigkeit hellgelb , gleichförmig und dünnflüſſig

geworden iſt. In der Regel wird ein Zuſaß von im ganzen 2 g des Salzes dem Zwecke entſprechen .

Das verdampfende Waſſer iſt dabei von Zeit zu Zeit zu erſeßen . Wenn man den genannten Punkt er

reicht hat, ſo fügt man nochmals 0 ,5 g chlorſaures Kalium hinzu und nimmt die Schale alsdann von

dem Waſſerbade. Nach völligem Erkalten bringt man ihren Inhalt auf ein Filter, läßt die Flüſſigkeit

in eine Kochflaſche von etwa 400 ccm völlig ablaufen und erhißt ſie auf dem Waſſerbade, bis der Geruch

nach Chlor nahezu verſchwunden iſt. Das Filter ſammt dem Rückſtande, welcher ſich in der Regel zeigt,

wäſcht man mit heißem Waſſer gut aus, verdampft das Waſchwaſſer im Waſſerbade bis auf etwa 50 ccm

und vereinigt dieſe Flüſſigkeit ſammt einem etwa darin entſtandenen Niederſchlage mit dem Hauptfiltrate.

Man beachte , daß die Geſammtmenge der Flüſſigkeit mindeſtens das Sechsfache der angewendeten Salz

ſäure betragen muß . Wenn z. B . 25 ccm Salzſäure verwendet wurden, ſo muß das mit dem Waſch

waſſer vereinigte Filtrat mindeſtens 150 , beſſer 200 bis 250 ccm betragen .

3. Man leitet nun durch die auf 60 bis 80 ° C . erwärmte und auf dieſer Temperatur erhaltene

Flüſſigkeit 3 Stunden lang einen langſamen Strom von reinem , gewaſchenem Schwefelwaſſerſtoffgas,

läßt hierauf die Flüſſigkeit unter fortwährendem Einleiten des Gajes erkalten und ſtellt die dieſelbe ent

haltende Kochflaſche, mit Filtrirpapier leicht bedeckt, mindeſtens 12 Stunden an einen mäßig warmen Drt.

4 . Iſt ein Niederſchlag entſtanden , ſo iſt derſelbe auf ein Filter zu bringen , mit ſchwefclivaſſer

ſtoffhaltigem Waſſer auszuwaſchen und dann in noch feuchtem Zuſtande mit mäßig gelbem Schwefel

ammonium zu behandeln , welches vorher mit etwas ammoniakaliſchem Waſſer verdünnt worden iſt. In

der Regel werden 4 ccm Schwefelammonium , 2 ccm Ammoniakflüſſigkeit von etwa 0,96 ſpez. Gewicht

und 15 ccm Waſſer dem Zwecke entſprechen . Den bei der Behandlung mit Schwefelammonium ver

bleibenden Rückſtand wäſcht man mit ſchwefelammoniumhaltigem Waſſer aus und verdampft das Filtrat

und das Waſchwaſſer in einem tiefen Porzellanſchälchen von etwa 6 cm Durchmeſſer bei gelinder Wärme

bis zur Trockne. Das nach der Verdampfung Zurückbleibende übergießt man, unter Bedeckung der

Schale mit einem Uhrglaſe, mit etwa 3 ccm rother , rauchender Salpeterſäure und dampft dieſelbe bei

gelinder Wärme behutſam ab. Erhält man hierbei einen im feuchten Zuſtande gelb erſcheinenden Rück

ſtand, ſo ſchreitet man zu der ſogleich zu beſchreibenden Behandlung. Iſt der Rückſtand dagegen dunkel,

ſo muß er von neuem ſo lange der Einwirkung von rother, rauchender Salpeterſäure ausgeſeßt werden ,

bis er im feuchten Zuſtande gelb erſcheint.

5 . Man verſeßt den noch feuchten Rückſtand mit fein zerriebenem kohlenjaurem Natrium , bis

die Maſſe ſtark alkaliſch reagirt, fügt 2 g eines Gemenges von 3 Theilen fohlenſaurem mit 1 Theil ſal
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peterſaurem Natrium hinzu und miſcht unter Zuſaß von etwas Waſſer , ſo daß eine gleichartige, breiige

Maſſe entſteht. Die Maſſe wird in dem Schälchen getrocknet und vorſichtig bis zum Sintern oder be

ginnenden Schmelzen erhißt. Eine weitergehende Steigerung der Temperatur iſt zu vermeiden . Man

erhält ſo eine farbloſe oder weiße Maſſe. Sollte dies ausnahmsweiſe nicht der Fall ſein , ſo fügt man

noch etwas ſalpeterſaures Natrium hinzu , bis der Zweck erreicht iſt. *)

6 . Die Schmelze weicht man in gelinder Wärme mit Waſſer auf und filtrirt durch ein naſjes

Filter. Ift Zinn zugegen , ſo befindet ſich dieſes nun im Rückſtande auf dem Filter in Geſtalt weißen

Žinnoryds , während das árjen als arſenjaures Natrium im Filtrat enthalten iſt. Wenn ein Rückſtand

auf dem Filter verblicben iſt, ſo muß berückſichtigt werden , daß auch in das Filtrat kleine Mengen Zinn

übergegangen ſein können . Man wäſcht den Rückjtand einmal mit kaltem Waſſer, dann dreimal mit

einer Miſchung von gleichen Theilen Waſſer und Alkohol aus, dampft die Waſchflüſſigkeit ſoweit ein , daß

das mit dieſer vereinigte Filtrat etwa 10 ccm beträgt und fügt verdünnte Salpeterſäure tropfenweiſe

hinzu , bis die Flüſſigkeit eben ſauer reagirt. Sollte hierbei ein geringer Niederſchlag von Zinnorydhydrat

entſtehen , ſo filtrirt man denſelben ab und wäſcht ihn wie oben angegeben aus. Wegen der weiteren

Behandlung zum Nachweiſe des Zinns vgl. Nr. 10 .

7. Zum Nachweiſe des Arſens wird daſſelbe zunächſt in arſenmolybdänſaures Ammonium

übergeführt. Zu dieſem Zwecke vermiſcht man die nach obiger Vorſchrift mit Salpeterſäure angeſäuerte,

durch Erwärmen von Kohlenſäure und ſalpetriger Säure befreite , daraufwieder abgefühlte , klare (nöthigen

falls filtrirte) Löſung, welche etwa 15 ccm betragen wird, in einem Kochfläſchchen mit etwa gleichem

Raumtheile einer Auflöſung von molybdänjaurem Ammonium in Salpeterſäure * * ) und läßt zunächſt

3 Stunden ohne Erwärmen ſtehen . Enthielte nämlich die Flüſſigkeit in Folge mangelhaften Auswaſchens

des Schwefelwaſſerſtoff-Niederſchlages etwas Phosphorſäure, ſo würde ſich dieſe als phosphormolybdän

ſaures Ammonium abſcheiden , während bei richtiger Ausführung der Operationen ein Niederſchlag nicht

entſteht.

8 . Die klare bezw . filtrirte Flüſſigkeit erwärmt man auf dem Waſſerbade, bis ſie etwa 5 Mi

nuten lang die Temperatur des Waſſerbades angenommen hat.* * * ) Iſt Arſen vorhanden, ſo entſteht ein

gelber Niederſchlag von arſenmolybdänſaurem Ammonium , neben welchem ſich meiſt auch weiße Molybdän

jäure ausſcheidet. Man gießt die Flüſſigkeit nach einſtündigem Stehen durch ein Filterchen von dem der

Bauptſache nach in der kleinen Kochflaſche verbleibenden Niederſchlage ab , wäſcht dieſen zweimal mit

kleinen Mengen einer Miſchung von 100 Theilen Molybdänlöſung, 20 Theilen Salpeterſäure von 1 ,2 ſpez.

Gewicht und 80 Theilen Waſſer aus, löſt ihn dann unter Erwärmen in 2 bis 4 ccm wäſſriger Ammon

flüſſigkeit von etwa 0,96 ſpez . Gewicht, fügt etwa 4 ccm Waſſer hinzıı, gießt, wenn erforderlich , nochmals

durch das Filterchen , ſeßt '/4 Raumtheil Alkohol und dann 2 Tropfen Chlormagneſium -Chlorammonium

Löſung hinzu . Das Arſen ſcheidet ſich ſogleich oder beim Stehen in der Kälte als weißes, mehr oder

weniger kryſtalliniſches arſenſaures Ammonium -Magneſium ab, welches abzufiltriren und mit einer mög

lichſt geringen Menge einer Miſchung von 1 Theil Ammoniak, 2 Theilen Waſſer und 1 Theil Alkohol

auszuwaſchen iſt.

9. Man löſt alsdann den Niederſchlag in einer möglichſt kleinen Menge verdünnter Salpeter

jäure, verdampft die Löſung bis auf einen ganz kleinen Reſt und bringt einen Tropfen auf ein Porzellan

Ichälchen , einen anderen auf ein Objektglas. Zu erſterem fügt man einen Tropfen einer Löſung von

jalpeterſaurem Silber, dann vom Rande aus einen Tropfen wäſſriger Ammonflüſſigkeit von 0 , 96 ſpez .

Gewicht; iſt Arſen vorhanden , ſo muß ſich in der Berührungszone ein rothbrauner Streifen von arſen

ſaurem Silber bilden . Den Tropfen auf dem Objektglaſe macht man mit einer möglichſt kleinen Menge

wäſſriger Ammonflüſſigkeit alkaliſch ; iſt Arſen vorhanden , ſo entſteht ſogleich oder ſehr bald ein Nieder

ſchlag von arſenſaurem Ammomagneſium , der, unter dem Mikroſkope betrachtet, ſich als aus ſpießigen

Kryſtällchen beſtehend erweiſt.

*) Sollte die Schmelze trojdem ſchwarz bleiben , ſo rührt dies in der Regel von einer geringen Menge Kupfer

her, da Screfelkupfer in Schwefelammonium nicht ganz unlöslich iſt.

* *) Die oben bezeichnete Flüſſigkeit wird erhalten , indem man 1 Theil Molybdänſäure in 4 Theilen Ammoniak von

etwa 0,96 ſpez. Gewicht löſt und die Löſung in 15 Theile Salpeterſäure von 1,2 ſpez. Gewicht gießt. Man läßt die Flüſſigkeit

dann einige Tage in mäßiger Wärme ſtehen und zieht ſie, wenn nöthig, klar ab.

** *) Am ſicherſten iſt es, das Erhißen ſo lange fortzuſeßen , bis ſich Molybdänſäure auszuſcheiden beginnt.

23 *
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10 . Zum Nachweiſe des Zinns iſt das , oder ſind die das Zinnoryd enthaltenden Filterchen

zu trocknen , in einem Porzellantiegelchen einzuäſchern und demnächſt zu wägen .* ) Nur wenn der Rück

ſtand (nach Abzug der Filteraſche) mehr als 2 mg beträgt, iſt eine weitere Unterſuchung auf Zinn vor

zunehmen . In dieſem Falle bringt man den Rückſtand in ein Porzellanſchiffchen , ſchiebt dieſes in eine

Röhre von ſchwer ſchmelzbarem Glaſe, welche vorn zu einer langen Spiße mit feiner Deffnung ausgezogen

iſt , und erhißt in einem Strom reinen , trocknen Waſſerſtoffgaſes bei allmälig geſteigerter Temperatur,

bis kein Waſſer mehr auftritt, bis ſomit alles Zinnoryd reduzirt iſt. Man läßt im Waſſerſtoffſtrom

erkalten , nimmt das Schiffchen aus der Röhre, neigt es ein wenig, bringt wenige Tropfen Salzſäure von

1 ,10 bis 1 ,12 ſpez . Gewicht in den unteren Theil desſelben , ſchiebt es wieder in die Röhre, leitet einen

langſamen Strom Waſſerſtoff durch dieſelhe, neigt ſie ſo , daß die Salzſäure im Schiffchen mit dem reduzirten

Zinn in Berührung kommt, und erhißt ein wenig. Es löſt ſich dann das Zinn unter Entbindung von

etwas Waſſerſtoff in der Salzſäure zu Zinnchlorür. Man läßt im Waſſerſtoffſtrom erkalten , nimmt das

Schiffchen aus der Röhre, bringt nöthigenfalls noch einige Tropfen einer Miſchung von 3 Theilen Waſſer

und 1 Theil Salzſäure hinzu und prüft Tropfen der erhaltenen Löſung auf Zinn mit Quecſilberchlorid,

Goldchlorid und Schwefelwaſſerſtoff, und zwar mit leşterem vor und nach Zuſaß einer geringen Menge

Vromjalzſäure oder Chlorwaſſer.

Bleibt beim Behandeln des Schiffchen - Inhalts ein ſchwarzer Rückſtand, der in Salzſäure unlöslich

iſt, ſo kann derſelbe Antimon ſein .

undshlorid und som
Chlorwallet: ses

Schiffche

II. Flüſſigkeiten , Fruchtgelées u . dgl.

11. Von Flüſſigkeiten , Fruchtgelécs und dergleichen iſt eine ſolche Menge abzuwägen , daß die

darin enthaltene Trockenſubſtanz etwa 20 g beträgt, alſo z. B . von Himbecrſyrup etwa 30 g, von Johannis

beergclée etwa 35 y , von Rothwein , Eſſig oder dergleichen etwa 800 bis 1000 g . Nur wenn ſolche

Mengen nicht verfügbar gemacht werden können , darf die Prüfung auch an einer geringeren Menge vor

genommen werden .

12. Fruchtſäfte, Gelées und dergleichen werden genau nach Abſchnitt I mit Salzſäure, chlor

ſaurem Kalium u . ſ. w . behandelt ; dünne, nicht ſauer reagirende Flüſſigkeiten konzentrirt man durch Ab

dampfen bis auf einen kleinen Reſt und behandelt dieſen nach Abſchnitt I mit Salzſäure und chlorſaurem

Malium u . ſ. w . ; dünne, ſauer reagirende Flüſſigkeiten aber deſtillirt man bis auf einen geringen Rückſtand

ab und behandelt dieſen nach Abſchnitt 1 mit Salzſäure, chlorſaurem Kalium u . ſ. w . – In das Deſtillat

leitet man nach Zuſap von etwas Salzſäure ebenfalls Schwefelwaſſerſtoff und vereinigt einen etwa ent

ſtehenden Niederſchlag mit dem nach Nr. 3 zu erhaltenden .

B . Verfahren zur Feſtſtellung des Arſengehalts in Geſpinnſten oder Geweben (s. 7 des Geſetzes).

13.* * ) Man zieht 30 g des zu unterſuchenden Geſpinnſtes oder Gewebes, nachdem man daſſelbe

zerſchnitten hat, drei bis vier Stunden lang mit beſtillirtem Waſſer bei 70 bis 800 C . aus, filtrirt die

Flüſſigkeit, wäſcht den Rückſtand aus, dampft Filtrat und Waſchwaſſer bis auf etwa 25 ccm ein , läßt

erkalten , fügt 5 ccm reine konzentrirte Schwefelſäure hinzu und prüft die Flüſſigkeit im Marſh'ſchen

Apparat unter Anwendung arſenfreien Zinks auf Arſen .

Wird ein Arſenſpiegel erhalten , ſo war Arſen in waſſerlöslicher Form in dem Geſpinnſte

oder Gewebe vorhanden.

14 . Iſt der Verſuch unter Nr. 13 negativ ausgefallen , ſo ſind weitere 10 g des Stoffes an

zuwenden und dem Flächeninhalte nach zu beſtimmen . Bei Geſpinnſten iſt der Flächeninhalt durch Ver

gleichung mit einem Gewebe zu ermitteln , welches aus einem gleichartigen Geſpinnſte derſelben Fadenſtärke

hergeſtellt iſt.

*) Sollte der Rüdſtand in Folge eines Gehaltes an Kupferoryd ſchwarz ſein , ſo erwärmt man ihn mit Salpeterſäure ,

verdampft im Waſſerbad zur Trockne, ſept einen Tropfen Salpeterſäure und etwas Waſſer zu , filtrirt, wäſcht aus, glüht und

wägt erſt dann .

* *) Es bleibt dem Unterſuchenden unbenominen , vorweg mit dem Marſh 'ſchen Apparate an einer genügend großen

Probe feſtzuſtellen, ob überhaupt Arſen in dem Geſpinnſte oder Gewebe vorhanden iſt. Bei negativem Ausfalle eines ſolchen

Verſuches bedarf es nicht der weiteren Prüfungen nach Nr. 13 a ., 16 x .
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15 . Wenn die nach Nr. 13 und 14 erforderlichen Mengen des Geſpinnſtes oder Gewebes nicht

verfügbar gemacht werden können, dürfen die Unterſuchungen an geringeren Mengen , ſowie im Falle der

Nr. 14 auch an einem Theile des nach Nr. 13 unterſuchten , mit Waſſer ausgezogenen , wieder getrockneten

Stoffes vorgenommen werden .

16 . Das Geſpinnſt oder Gewebe iſt in kleine Stücke zu zerſchneiden , welche in eine tubulirte

Retorte aus Kaliglas von etwa 400 crm Inhalt zu bringen und mit 100 ccm reiner Salzſäure von

gebogen . Man ſtellt dieſelbe ſo, daß der an den Bauch ſtoßende Theil des Halſes ſchief aufwärts, der

andere Theil etwas ſchräg abwärts gerichtet iſt. Leşteren ſchiebt man in die Mühlröhre eines Liebig 'ichen

Kühlapparates und ſchließt die Berührungsſtelle mit einem Stücke Kautſchuckſchlauch . Die Kühlröhre führt

man luftdicht in eine tubulicte Vorlage von etwa 500 ccm Inhalt. Die Vorlage wird mit etwa 200 cm

Waſſer beſchickt und, um ſie abzukühlen , in eine mit faltem Waſſer gefüllte Schale eingetaucht. Den

Tubus der Vorlage verbindet man in geeigneter Weiſe mit einer mit Waſſer beſchickten Péligotſchen Röhre .

17. Nach Ablauf von etwa einer Stunde bringt man 5 ccm einer aus Kryſtallen bereiteten kalt

geſättigten Löſung von arſenfreiem Eiſenchlorür in die Retorte und erhibt deren Inhalt. Nachdem der

überſchüſſige Chlorwaſſerſtoff entwichen , ſteigert man die Temperatur, ſo daß die Flüſſigkeit ins Kochen

kommt und deſtillirt, bis der Inhalt ſtärker zu ſteigen beginnt. Man läßt jeßt erkalten , bringt nochmals

50 ccm der Salzſäure von 1 ,19 ſpez. Gewicht in die Retorte und deſtillirt in gleicher Weiſe ab.

18 . Die durch organiſche Subſtanzen braun gefärbte Flüſſigkeit in der Vorlage vereinigt man

mit dem Inhalt der Péligotſchen Röhre , verdünnt mit deſtillirtem Waſſer etwa auf 600 bis 700 ccm

und leitet, anfangs unter Erwärmen , dann in der Nälte, reines Schwefelwaſſerſtoffgas ein .

19 . Nach 12 Stunden filtrirt man den braunen zum Theil oder ganz aus organiſchen Sub

ſtanzen beſtehenden Niederſchlag auf einem Asbeſtfilter ab, welches man durch entſprechendes Einlegen

von Asbeſt in einen Trichter, deſſen Röhre mit einem Glashahn verſehen iſt, hergeſtellt hat. Nach kurzem

Auswaſchen des Niederſchlags ſchließt man den Hahn und behandelt den Niederſchlag in dem Trichter

unter Bedecken mit einer Glasplatte oder einem Uhrglas mit wenigen ccm Vromſalzſäure, welche durch

Auflöjen von Brom in Salzſäure von 1,19 ſpez. Gewicht hergeſtellt worden iſt. Nach etwa halbſtündiger

Einwirkung läßt man die Löſung durch Deffnen des Hahns in den Fällungskolben abfließen , an deſſen

Wänden häufig noch geringe Antheile des Schwefelwaſſerſtoff - Niederſchlages haften . Den Rückſtand auf

dem Asbeſtfilterwäſcht man mit Salzſäure von 1 ,19 ſpez . (Vewicht aus.

20 . In dem Kolben verſeßt man die Flüſſigkeit wieder mit überſchüſſigem Eiſenchlorür und

bringt den Kolbeninhalt unter Nachſpülen mit Salzſäure von 1,19 ſpez. Gewicht in eine entſprechend

kleinere Retorte eines zweiten , im übrigen dem in Nr. 16 beſchriebenen gleichen Deſtillirapparates,

deſtillirt, wie in Nr. 17 angegeben , ziemlich weit ab, läßt erfalten , bringt nochmals 50 ccm Salzjäure

von 1 ,19 ſpez. Gewicht in die Retorte und deſtillirt wieder ab.

21. Das Deſtillat iſt jeßt in der Regel waſſerhell. Man verdünnt es mit deſtillirtem Waſſer

auf etwa 700 ccm , leitet Schwefelwaſſerſtoff wie in Nr. 18 angegeben ein , filtrirt nach 12 Stunden das

etwa niedergefallene dreifach Schwefelarſen auf einem , nach einander mit verdünnter Salzſäure, Waſſer

und Alkohol ausgewaſchenen , bei 1100 C . getrockneten und gewogenen Filterchen ab, wäſcht den Rückſtand

auf dem Filter erſt mit Waſſer, dann mit abſolutem Alkohol, mit erwärmtem Schweſelkohlenſtoff und

ſchließlich wieder mit abſolutem Alkohol aus, trocknet bei 1100 C . und wägt.

22 . Man berechnet aus dem erhaltenen dreifachen Schwefelarſen die Menge des Arſens und

ermittelt, unter Berückſichtigung des nach Nr. 14 feſtgeſtellten Flächeninhalts der Probe, die auf 100 qem

des Geſpinnſtes oder Gewebes entfallende Arſenmenge.
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2 . Bant.

Status der deutſch e n N o ten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten
Passiva .

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Bezeichnung
der

Banten .

Grund. Reſerver Noten .

Kapital. Gonds. Umlauf.

Gegen

29. Febr.

1888 .

unge.

dette

Noten .

Gegen

29. Febr.

1888.

Sonſtige

täglich

fauige
Ber :

bindlich :
teiten .

Begen

29. febr.

1888.

Ver

bindlich

feiten

mit

Kündi.
gungs

friſt.

Begen Gonitige

29. Febr.

1888.
de Bajſiva.

Gegen Summe Gegen

29 .Febr. der 29.Febr.

1888 . Paſjiva . 1888.

Event.
Ber

bindlich .
teiten

aus

weiterge
gebenen

inlän

diſden
Wechſeln

3 . 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 . 15. 16 . 17.

120 000

3000

23 894

600

964 300 + 125 336

2 946 + 230

2 869 + 621

96 920 + 96 920 347 862

1276 + 26 181

1174 + 1421

111

63 0641

- 14
30

1069 +

13

1048 –

-

972

778]1 457 125 + 640721

- 1173 - 531

1969 164 + 89

4 990

1 159 –3 000 6031 330 6 386

3 000 7501 2 634 + 281 1 271 - 1

1

3061 5 401 + 600 1146 + 78 13 256 + 4001 82

19 843 145

IĪ

375167 –
2 336

22
244 8 1413326

8838 +286 )

+

2811 405 526

1 Reichsbant . . . . . .

Stábt. Bant zu Breßlau .

3 Magdeburger Privatbant .

Danziger Privat - Aktien .

Bant . . . . . . .

Provinzial-Attien -Bant des
Großherzogthums Poſen . I

Hannoverſche Bant . . .

7 Frankfurter Bant . i .

8 Bayeriſche Notenbant . .

Sädfiſche Bant zu Dresden

Leipziger Kaffenverein . .

Chemnißer Stadtbant . .

Württembergiſche Notenbant

Badiſche Bank . . . . .

Bant für Süddeutſchland .

Braunſchweigiſche Bant. .

Bremer Bant . . . . .

198 2 301
520

3 000

12 000

17 143

7 500

30 000

3 000

510

9 000

9 000

15 672

120

750

1 200

4 055

1 258

4039

247
127

602

1 534

1 775 )

1+!|+++1+
1799 + 433

4 604 + 2711

9014 + 633

63 495 – 973

44 868 + 5077

2 890 + 861

503 - 6

18 409

11 996 – 16

13 177 629

3 400 725

5 101 + 7411

71

1 199 + 395 ) 603 +

2 648 + 249 8 045

4501 - 358 4 588*

28 417 – 538 7 446

19 155 + 7 404 5 052
1053 + 309 1 369

208 + 12240 -

9 568 –
7 622 – 991 988

7 639 – 587* +

2 282 + 566 9 085

3 029 + 244) 535 +

6 070 -

384 +
3 129

10 -

-

1616

136
535

6

It
i

t
i
t
i

i+I
I 7162 + 285

28511 - 344

44 013 + 1 647

82001 - 835

90 149 + 3948

7 961 - 408

4 431 – 541
29 164 – 73

24 090 – 1861

31470 - 647

25 464 + 1 281

34 915 – 208

6111

20
3834

203

492

20

339111 !

837

' 1 496

146

547

949

3 862

3491 913

+I
I
I

!

122 +

230 -

572 +
259

473 +

765 510 1 116

48110 500

16 6071

1 525

11 628 –

213

495

318
7451

417

836946 291 98

Zuſammen . 262 932| 42 861| 1 152 005 + 132 446 187 965 + 104 268 388 104 – 6260444 307 – 2 3311 10 430 – 725 1 900 639 + 67 946 13 960

3 743 274 G00 eur bei der

Bem e r kunge n .

Zu Spalte 5 *: Davon in Abſchnitten zu 100 Ale = 743 254 100 M ,
200 = 264 600 Mi (bei der Bant Nr. 5 ),

• 500 · = 53 762 000 Me (bei den Banken Nr. 1, 5 , 7 , 9 , 10),
, 1000 = 352 924 500 Mi . . . . 1, 2 , 7 ).

Zu Spalte 9 Nr. 7*: Darunter 134 500 m . noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .
zu . 9 . 14 * : 93 459 Mei . Gulden, und Thalernoten .
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Weſe n.

banken Ende M ä r z 1888,

richten , verglichen mit demjenigen Ende Februar 1888.

auf tauſend Mart.)
Activa .

Metall. Sonſtige
Begen

29. Febr.

1888 .

Reichs.

taffen .

iheine.

Gegen

29. Febr.

1888.

Noten Wegen

anderer 29. Febr.

Banken . 1888 .

Gegen Gegen

Wechſel. 29. Febr. lombard. 29. febr.

1888.

Segen

Effetten . 29. Febr.
1888.

Gegen

29. Febr.

1888 .

Summe

der

attipa .

Gegen

29. Febr.
1888.

Beſtand. attipa.1888 .

La
uf
en
de

N
u
m
m
e
r

18. | 19. 20. 21. 22. 23. 24 . 25. 26 . 1 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34

$ 39 661 - 17 685 17666 – 2 149 9 122 +
781

499
+ 239 24-

14 -

+
+31

+
+

1 847

+

- - 45

63 558 | + 16 544

3 065 + 736
1 052 +

3897 + 545

1 779 + 387
539 + 75

+ 1036

545 42

+

I+

1 607 25 - 31

+

I
I
I

1+
I
I
I
I
I
I
I
I

+

1 312

5 8197 303

767 2 631 3 26

10053 – 2 667 475 507 + 55 629
651 6 276 1 459

7281 + 5604 569

458 + 173 4639 - 178

- - 15 4258 - 216

324 + 136 19 234 - 465
1 208 1013 22 570 2 620

43 675

7 240 – 1 483 52 406 4 627

788 – 133 3688 - 318
3 028 557

519 + 411 18 552

210 + 103 16 783 562

241 + 122 18 394
219 + 24 11 327 + 74
290 + 227 26 753 - - 2 110

381 1 866 86 170 182
004

I
I

I
I
I
I
I

+
I
I
I

1++i

46 828 + 9 757 1 462 395 + 59 928

11816 - 519

9 225 + 110 3

2719 -2 719 50 13 498 + 387 4

576 + 96 7213 + 305305
5 440 140 28 511 344

4 101 277 44 333 653

1 215 835

6 593 90 149 + 3 948

1 007 7961 -7 961 408
429 4 431 - 541

735 - 30 29 164

1974 183 24 090 - 186
2 455 1 473 31470 647

9 354 + 128 25 521 + 1 135 15

745 + 37 3 ; 145 - 185 16

886 1 315

+
+

+I +I+ +

3 2461

32 365

17 895

1 039 -

214 -

8 313 -

4 151

5 285 +

872 +

1 672 + .

+I
I
I
I
I

+1+ 1++ +

+
+

+
+

+++++!!!+++L

501 408

66 100

TO)

151

4 092

923 +

408 +
638 -

907 +

618 ' +

2 576 +

3 756 +

549

11

167
57

83

32

763

1 131

t
i
l

+1
+ I + +

18652

+
+14 639 4 435

135
208

+
+

+
+

+
+

1 146

+

1819 260

919 796 - 19 573 18 618 - 2102 25 626 - 1064 731659 + 517711 97012 + 21 999 29 958 + 1 899 84 257 + 9 7981 906 926 + 62 728
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3 . 3011 : und Steu e r -Weſe n .

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen.

Es iſt ertheilt worden :

dem Steueramt 1. zu Muskau im Bezirk des Hauptſteueramts zu Görlig die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen 11 über Taback ;

dem Steueramt 1. zu Mayen im Bezirk des Haupiſteueramts zu Neuwied die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen I über rohen Kaffee , geſchälten Reis , geſalzene Heringe , Schmalz und

Petroleum (ausſchließlich der mineraliſchen Schmieröle), ſoweit dieſe Waaren von dem Grenz-Eingangs

amt oder einem vorgelegenen Hauptamt bereits ſpeziell revidirt ſind ;

dem Steueramt 1. zu Rees im Bezirk des Hauptzollamts zu Emmerich die Vefugniß zur Aus

fertigung und Erledigung von Begleitſcheinen 1 über unbearbeitete Tabackblätter;

der Zollabfertigungsſtelle am Hafen zu Frankfurt a . M . im Bezirk des Hauptſteueramts da

ſelbſt die Befugniß zur Ausfertigung von Begleitſcheinen II und

dem Nebenzollamt l. zu Papenburg im Bezirk des Hauptzollamts zu Leer die Befugniß zur

Ertheilung der Ausgangsbeſcheinigung über den mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden

inländiſchen Brannhein .

Im Königreich Sachſen.

Das Hauptſteueramt in Plauen iſt zur Erhebung der Stempelſteuer und Abſtempelung von im

Bundesgebiet angefertigten Spielkarten ermächtigt worden .

Im Königreich Württemberg.

Das Nebenzollamt I. zu Langenargen im Bezirk des Hauptzollamts zu Friedrichshafen iſt zur

Ausfertigung und Erledigung von Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Branntwein ermächtigt

worden .

Im Großherzogthum Baden .

Sämmtlichen Steuer-Einnehmereien iſt die Befugniß zur Ausfertigung von Uebergangsſcheinen

über Bier beigelegt worden .

Im Großherzogthum Heſſen .

Es iſt ertheilt worden

a ) die Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Branntwein -Verſendungsſcheinen I und II:

jämmtlichen Hauptſteuerämtern , dem Steueramt zu Bensheim und dem Salzſteueramt zu

Wimpfen ; ferner den Orts -Einnehmereien zu Heppenheim , Hirſch horn , Michelſtadt und Pfung

ſtadt im Bezirk des Hauptſteueramts zu Darmſtadt; den Orts-Einnehmereien zu Dieburg, Groß -Gerau ,

Groß-Umſtadt, Langen , Reinheim , Schaafheim und Wolfskehlen im Bezirk des Haupt

ſteueramts zu Offenbach ; den Orts -Einnehmereien zu Alsfeld , Altenſtadt, Aſſenheim , Büdingen ,

Bußbach , Friedberg , Groß -Karben , Grünberg , Lauterbach , Lich , Nidda und Drtenberg

im Bezirk des Hauptſteueramts zu Gießen ; den Orts -Einnehmereien zu Ober- Ingelheim und Dppen -

heim im Bezirk des Hauptſteueramts zu Mainz und den Drts -Einnehmereien zu Alzey , Oſthofeni ,

Wöllſtein und Wörrſtadt im Bezirk des Huuptſteueramts zu Worms;

b ) die Befugniß zur Abfertigung von Branntwein zur Ausfuhr:

jämmtlichen Hauptſteuerämtern , dem Steueramtzu Bensheim und dem Salzſteueramtzu Wimpfen.

Die bisher dem Hauptſteueramt zu Worms, dem Salzſteueramt zu Wimpfen , den Orts- Ein

nehmereien zu Beerfelden , Heppenheim ,Hirſchhorn , Kailbach , Lampertheim , Michelſtadt, Neckar

Steinach und Viernheim im Bezirk des Hauptſteueramts zu Darmſtadt, der Orts -Einnehmerei zu Baben

hauſen im Bezirk des Hauptſteueramts zu Offenbach und den Orts-Einnehmereien zu Alzey und Mons-

heim im Bezirk des Hauptſteueramts zu Worms verliehene Befugniß zur Ertheilung von Ausgangsbe

ſcheinigungen über ausgeführten Branntwein bezw . zur Ausgangsabfertigung von Branntwein iſt auf

gehoben worden .

In Elſaß - Lothringen .

Das Salzſteueramt zu Chambrey iſt mit dem Nebenzollamt I. ebendaſelbſt vereinigt und der

kombinirten Amtsſtelle die Bezeichnung „ Nebenzollamt I. und Salzſteueramt“ beigelegt worden .
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Die Großherzoglich heſſiſchen Hauptſteuerämter zu Darmſtadt und zu Gießen ſind zur Erhebung der

Reichsſtempelabgabe von Aktien , Renten - und Schuldverſchreibungen (Tarifnummer 1 bis 3 des Gefeßes ,

betreffend die Erhebung von Reichsſtempelabgaben , Reichs-Geſekbl. für 1885 S . 179) und zur Abſtem

pelung dieſer Urkunden ermächtigt; die der Großherzoglich heſſiſchen Hauptſtaatskaſſe zu Darmſtadt

ertheilte gleiche Ermächtigung iſt dagegen zurückgezogen worden.

4 . V e r ſ ich e r u n g 8 · W ei e n .

Bekanntmadyung,

betreffend die von den Gemeindebehörden innerhalb des Königreichs Preußen, des Fürſtenthums

Waldeck und Pyrmont, ſowie des Gebietes der freien und Hanſeſtadt Lübeck aufzuſtellenden Ver

zeichniſſe der Unternehmer nnfallverſicherungspflichtiger land- und forſtwirthſchaftlicher Betriebe.

. Vom 9. April 1888.

In Gemäßheit des S . 34 des landwirthſchaftlichen Unfallverſicherungsgeſekes vom 5. Mai 1886

( R . G . BI. S . 132) hat jede Gemeindebehörde für ihren Bezirk binnen einer von dem Reichs - Verſiche

rungsamt zu beſtimmenden Friſt ein Verzeichniß ſämmtlicher Unternehmer der unter . 1 des genannten

Geſeßes fallenden Betriebe aufzuſtellen und durch Vermittelung der unteren Verwaltungsbehörde dem

Vorſtande der auf den betreffenden Gemeindebezirk ſich erſtreckenden landwirthſchaftlichen Berufsgenoſſen

ſchaft zu überſenden .

Für den Umfang des Königreichs Preußen , des Fürſtenthums Waldeck und Pyrmont, ſowie der

freien und Hanſeſtadt Lübeck wird die Friſt , innerhalb deren die Verzeichniſſe der Betriebsunternehmer

an die Genoſſenſchaftsvorſtände gelangen müſſen , auf die Zeit

bis zum 1. Juni 1888 einſchließlich

hiermit feſtgeſeßt.

Demzufolge haben , damit dieſe Friſt pünktlich eingehalten werden kann , die Gemeindebehörden

die von ihnen aufzuſtellenden Verzeichniſſe

bis ſpäteſtens zum 20. Mai 1888 einſchließlich

an die unteren Verwaltungsbehörden (Landräthe, Ober-Amtmänner, Magiſtrate 2c.) gelangen zu laſſen .

Nach Artikel VI Žiffer 1 des preußiſchen Ausführungsgeſekes vom 20 . Mai 1887 (Geſek-Samml.

S . 189) hat der Genoſſenſchaftsvorſtand, d . i. der Provinzialausſchuß (die provinzialſtändiſche Verwaltungs

kommiſſion, die provinzialſtändiſche Verwaltung, der provinzialſtändiſche Verwaltungsausſchuß, der Pro

vinzialverwaltungsrath ) über die Aufſtellung der Verzeichniſſe nähere Beſtimmung zu treffen .

Es wird daher auf die von den vorbezeichneten Genoſſenſchaftsvorſtänden bereits erlaſſenen bezw .

noch zu erlaſſenden Beſtimmungen und Anleitungen , insbeſondere auch hinſichtlich der bei Aufſtellung der

Verzeichniſſe zu benußenden Formulare, hierdurch verwieſen .

Die Gemeindebehörden ſind befugt, die Unternehmer zu einer Auskunft über die in das Ver

zeichniß aufzunehmenden Verhältniſſe innerhalb einer zu beſtimmenden Friſt durch Geldſtrafen im Betrage

bis zu einhundert Mark anzuhalten . Wird die Auskunft nicht vollſtändig oder nicht rechtzeitig ertheilt,

jo hat die Gemeindebehörde bei Aufſtellung des Verzeichniſſes nach ihrer Kenntniß der Verhältniſſe zu

verfahren .

Für die einem Gemeindeverbande nicht einverleibten ſelbſtändigen Gutsbezirke und Gemarkungen

tritt an die Stelle der Gemeindebehörde der Gutsherr oder Gemarkungsberechtigte.

Berlin , den 9. April 1888.

Das Reichs -Verſicherungsamt.

Bödiker.
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5 . Konſulat-Weſen.

Der Kaiſerliche Konſul Wilhelm Ehlers in Carthagena (Spanien ) iſt geſtorben .

6 . Kolonial.Weiette

Dem interimiſtiſchen Kaiſerlichen Kommiſſar vont Puttkamer in Klein Popo iſt auf Gruins Seas

des Geſebes , betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen Schußgebiete, vom 17. Ápril 1886 . Des

S. 1 des Geſebes poin 4 . Mai 1870 und der Kaiſerlichen Verordnung vom 21. April 1886 für den

Ämtsbezirk von Togo und für die Dauer ſeiner Amtsverwaltung die allgemeine Ermächtiauna ' ertheilt

worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen bezüglich aller Perſonen , welche nicht Eingeborene sins

zunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .

7 . Polizei-Weſe n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

. Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs

beſchluſſes.des Ausgewieſenen .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbudis :

. 1. Franz Neuhauſer, geboren am 1. April 1869 zu Netolic, Betteln im wiederhol. Königlich preußiſcher Re- 27. März d. J .

Schneider,
Kreis Piſek, Böhmen , ortsangehörig ten Rüdfall, gierungspräſident zu

ebendaſelbſt, Magdeburg,
2. Franz Schubert, geboren am 16 . Juli 1835 zu Brür, desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 29. März d. J.

Schuhmachergeſelle, Böhmen , ortsangehörig zu Grafenſtein ,
gierungspräſident zu

Bezirk Reichenberg, ebendaſelbſt, Liegniß ,
3. Mathias Krakowit, geboren am 28. Oktober 1864 zu Krain , Landſtreichen und Königlich preußiſche Re- 28. März d. I .

Bäder, Kez. Laibach,Deſterreich, ortsangehörig Betteln , gierung zu Aachen,

ebendaſelbſt ,
4 . Emanuel Jelined , geboren am 25 . Dezember 1864 zu desgleichen , Königlich bayeriſches Be- 15. Jinuar

Tiſchlergeſelle, Schlan, Böhmen , ortsangehörig eben zirksamt Pirmaſens, . 1 d . J .

| daſelbſt,
5 . Joſef Adermann , geboren am 19. März 1845 zu Pilſen , Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be: 12. März d. J.

Ziegelarbeiter, Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt,
| zirksamt Vilsbiburg,

6 . Anna Hadi, ledige 27 Jahre, geboren zu Birndorf, Bezirk desgleichen ,
Königlich bayeriſches Be- 22.März d . J .

| Dienſtmagd, | Falkenau , Böhmen , ortsangehörig zu zirksamt Eggenfelden ,

Littmiş , Bezirk Falfenau, ebendaſelbſt,
7 . Joſef Lindner, geboren am 19. Dezember 1848 zu Landſtreichen und Königlich ſächſiſche Kreis- 13.März d. J .

! Schmiedegeſelle, Katharinaberg, Bezirk Brür, Böhmen , Betteln , | hauptmannſchaftZwickau ,

ortsangehörig ebendaſelbſt,
8. Midyael Goerig, geboren am 27. Auguſt 1825 zu Otting Betteln im wiederhol. Kaiſerlicher Bezirkspräſi. 10 . März d . I .

| Tagner,
hauſen , Schweiz, ortsangehörig eben - ten Rüdfall, dent zu Colmar,

Daſelbſt,

9. Peter Baſilico , Igeboren am 17. Juni 1851 zu Caronno Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 26.März d. J.

Maurer, bei Mailand, Italien ,
Dent zu Meß ,

10 . Abraham Weil, geboren am 1 . Januar 1857 zu Blöß : desgleichen , derſelbe, 29.März d. 3.

| Bäder, | heim , Oberelſaß , franzöſiſcher Optant,

Der unter Ziffer 8 Seite 40 des Central-Bl. für 1886 aufgeführte Ausgewieſene heißt mit Vornamen „ Joſef“ und

iſt Schloſſergeſelle .

Carl Heymanns Verlag, Berlin . – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reid .

für das

Herausgegeben

im

Reidisamt des Innern .
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Zu bezichen durch alle Poſlauflalten und Buchhandlungen . – Pränumerations-Preis für den Jahrgeng ſechs Marf.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 20 . April 1888. N 16 .

Inhalt : 1. Zolls und Steuer - Weſen : Abänderung des

$. 7 der Beſtimmungen über die Tara ; – Beſtellung

zweier Stations- Kontrolöre . . . . . . Seite 141
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zeichniſſes der, im Reichsgebiet regelmäßigen Interſucyungen
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1. Zoll - und Steu e r -Weſe n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sibung vom 21. März d . J. beſchloſſen , daß im S. 7 der Beſtimmungen

über die Tara vom 16 . Mai 1882 (vergl. Central-Blatt 1882 Seite 228 ff.) unter Ziffer 4 Abſaß 1 die

Worte „mit dieſen Waaren zuſammen“ durch die Worte zuſammen mit dicſen Waaren , ſoweit dieſelben

nicht der Verzollung nach Stückzahl unterliegen “ , erſeßt werden und am Schluſſe des Paragraphen ein

neuer Abſaß in folgender Faſſung hinzugefügt wird:

„ Etuis und ähnliche nicht als Uebergehäuſe zu betrachtende Umſchließungen , in welchen

Taſchenuhren eingehen , ſind nach ihrer Beſchaffenheit beſonders zu tarifiren .“

Berlin , den 17. April 1888. Der Reichskanzler .

In Vertretung: Jacobi.

• Abſaß in Huis und ähnlich sind nach ihre

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung ſind nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen :

1 . der Königlich preußiſche Steuer- Inſpektor Schmidt 3.1 Putbus an Stelle des in den Landesdienſt

zurückberufenen Königlich preußiſchen Steuer- Inſpeftors Puhlmann den Kaiſerlichen Hauptämtern zu

Diedenhofen , Mep , Saarburg und Saargemünd als Stations-Kontrolör, mit dem Wohnſiß zu Meß ,

2. der Königlich württembergiſche Zoll- inſpektor Teuffel zu Stuttgart an Stelle des in den Landes

dienſt zurückberufenen Königlich württembergiſchen Finanz-Aſſeſſors Pleibel den Königlich preußiſchen

Hauptämtern zu Celle, Vannover, Hildesheim und Vannoverſch -Münden, ſowie dem Herzoglich braun

ſchweig - lüneburgiſchen Hauptamte 311 Braunſchweig als Stations-kontrolör mit dem Wohnſit in

Hannover,

vom 1. Ypril 0. f. ab beigcorduict worden .
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2 . Handels - und Gewerbe-Weſen.

Bekanntmachung.

Unter Bezugnahme auf die Vorſchrift im $ . 7 Abſaß 3 des Geſekes vom 3 . Juli 1883 (Reichs- Geſeßblatt

Seite 149) werden die in den Bekanntmachungen vom 7. Mai 1886 , 6 . April und 27 . Oktober 1887

(Central-Blatt Seiten 178, 97 und 520) enthaltenen Verzeichniſſe von Gartenbau - oder botaniſchen Anlagen ,

Schulen und Gärten , welche regelmäßigen Unterſuchungen in angemeſſener Jahreszeit unterliegen und

amtlich als den Anforderungen der internationalen Reblaus -Konvention entſprechend erklärt worden ſind,

inſoweit dabei die Königreiche Bayern , Sachſen und Württemberg, das Großherzogthum Baden und die

freie und Hanſeſtadt Hamburg in Betracht kommen , durch das nachfolgende Verzeichniß erſeßt bezw . ab

geändert.

L
a
u
f

.N
r

.

Name des Beſißers

und

Art des Grundſtück s.

Lage des Grundſtücks. Bemerkungen .

Bayern .

12 a . | Streck, Hieronymus, Handelsgärtnerei. | Beiderwieſe (Bezirksamt

| Paſſau ).

Königreich Sachſen ,

1. Ulbricht, Robert, Kunſt- und Handelsgärtnerei. Dresden .

Neumann, Heinrich , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

3. Miepſch, C . W ., Kunſt- und Handelsgärtnerei und Baum

ſchule.

4 . Liebmann , Oskar, Kunſt- und Handelsgärterei.

Schreiber, B ., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

Ruſchpler, Paul, Roſenzüchterei.

7 . Füge, G . A ., Kunſt- und Bandelsgärtnerei.

Lehmann, B ., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

9 . Kunze, H . A . F ., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

10 . Meurer, Gottlieb Reinhard, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

11. Knöſel, Gebrüder, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

12. Rölcke, Jacob, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

13. Näßſch , F., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

14. Beyer, Robert, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

15. Schulze, Conrad, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

16 . Lange, A . V ., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

17. Liebig , Sidonie, verw ., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

18. Juſt, Joſef, Landſchafts-, Kunſt- und Þandelsgärtnerei. Strehlen bei Dresden .

19. Göſſel, Möriß, Gärtnerei.

20 . Nißſche, Adolf, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

21. Rülcker, Karl Julius , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

22. Müller, Mag, kunſt- und Handelsgärtnerei.

23. Döring, Curt, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Name des Beſißers

und

Art des Grundſtück s .

Lage des Grundſtücks . Bemerkungen.

M .

24. Raue, Chriſtian Hermann , Roſenzüchterei. Strehlen bei Dresden .

25. Kegel, Heinrich, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

26 . Hähnel, Bernhard, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

27. Kapſchmann, früher Georg Wiehr, Kunſt- und Handels Der derzeitige Beſißer

gärtnerei. wohnt in Döbeln .

Tube, Gotthelf Ernſt, Baumſchule. | Wölfniß bei Dresden.

29. Glieme, CarlAuguſt, Landſchafts -, Kunſt- und Handels - Niederſedlik bei Dresden .

gärtnerei.

30 . Wild, Carl Friedrich, Landſchafts -, kunſt- und Handels - |

gärtnerei.

31. Obſtbaumſchule des Rettungshauſes und Diakonen - Obergorbiß bei Dresden .

bildungs-Anſtalt.

32. /Maurer, Karl, Kunſt- und Handelsgärtnerei. Obergohlis bei Dresden .

33. Krüger, Edwin, Handelsgärtnerei.

34. Forſtgarten im Staatsforſtreviere . Tharand.

35 . Barteldes , Louis May, Gärtnerei. Strieſen bei Dresden .

36 . Berg , Ferdinand Auguſt Guſtav, Gärtnerei.

37 . Bley , Friedrich , Gärtnerei.

38. Engelhardt, Guſtav, Gärtnerei.

39. Fiſcher, Johann Guſtav Adolf, Gärtnerei.

40. Freudenberg, Carl Hermann , Gärtnerei.

41. Geißler , Johannes Guido, Gärtnerei.

42. Geyer, Felir Bruno Curt, Gärtnerei.

| Hartl, Carl Oskar, Gärmerei.

44. Þaubold, Auguſt Robert Bernhard , Gärtnerei.

45 . Vofmann , Hermann Ludwig Robert, Gärtnerei.

46 . Liebig, Emil Gerhard, Gärtnerei.

47. Manewaldt, Earl Friedrich, Gärtnerei.

48 . Dlberg, Friedrich Otto , Gärtnerei.

49. Poſcharsky , Oskar Wilhelm , Gärtnerei.

Renſchka , Otto , Gärtnerei.

51. Richter, Arwed Alwin , Gärtnerei.

Richter, Eduard Hermann , Gärtnerei.

53 Richter, Ludwig Richard, Gärtnerei.

54. Schäme, Friedrich Carl, Gärtnerei.

Schäme, Auguſt Julius, Gärtnerei.

56. Schletter, Mar Theodor, Gärtnerei.

57. Seidel, Traugott Jakob Hermann, Gärtnerei.

Simmgen , Ernſt Wilhelm , Gärtnerei.

59. Stöckert, Carl Heinrich , Gärtnerei.

60. Weißbach , Robert, Gärtnerei.

61. Härtelt, Ernſt, Gärtnerei.

62. Lehmann , Carl Heinrich Guſtav, Gärtnerei.

63. Müller, Richard Heinrich , Gärtnerei.

64. Müller, Wilhelm Ernſt Oskar, Gärtnerei.

65. Zabel, Auguſt Wilhelm , Gärtnerei.

66 . Gäbler, Paul Julius, Gärtnerei.

43 .

50 . Mens

52.

58 .

2 , *
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. und

Art des Grundſtü cf s .
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71.

30 .

82.

67. 3ichau, Friedrich Hermann , Gärtnerei. Stricſen bei Dresden .

69. Trauwiß , Martin Carl, Gärtnerei.

69. Kernert, Johann Carl Auguſt, Gärtnerei.

70 . Gregor, Adolf, Handelsgärtnerei. Pirna .

Gregor, Ernſt, Handelsgärtnerei.

72. Gregor, Richard, Handelsgärtnerei. .

73. Günther, C . W ., Handelsgärtnerei.

74. Hebold , Otto , Handelsgärtnerei.

Jäger , Georg, Handelsgärtnerei.

76 . Mehnert, Guſtav Emil, Handelsgärtnerei. Seit 1. Juli 1886 nach

Zehiſta verzogen ; die

(Gärtnerei wird von

Hebold , Nr.74,weiter

betrieben .

77. Peppiſch, Theodor, Handelsgärtnerei.

78. Ploß, Emil, Handelsgärtnerei.

79. Schneider, Guſtav, Handelsgärtnerei.

Sperling, verw ., Handelsgärtnerei.

81. Wagner, Mar, Handelsgärtnerei.

Anders, Karl, Handelsgärtnerei.

83. Philipp, A ., Handelsgärtnerei.

84. Nicolai, William , Handelsgärtnerei.

85. Böttcher, Ed., Handelsgärtnerei.

Bauer, B ., Handelsgärtnerei.

Degenkolb, Rittergut. Rottierndorf bei Pirna.

Scholino, Chriſtian , Handelsgärtnerei. Freiberg .

89. Pießner, Karl Friedrich Auguſt, Handelsgärtnerei.

90 . Meyer, Friedrich Auguſt, Handelsgärtnerei.

91. Mönch , Fr., Handelsgärtnerei. | Leipzig

92. Mönch, Th., jun., Handelsgärtnerei.

93. Peters , C . A ., Handelsgärtnerei.

94. Riſcher , W ., Handelsgärtnerei.

95. Köhler, Wilhelm Hermann (in Firma : J. G . Möhler), Inger-Crottendorf bei

Gärtnerei. Leipzig .

96 . Richter , Oscar, Gärtnerei. Böhlen bei Leipzig.

97. Damm , Guſtav Emil, Gärtnerei. Connewiß bei Leipzig.

98. Hühndorf, G ., Gärtnerei.

99 . Nabel, Guſtav Georg , Gärtnerei.

100. Riſcher, Wilhelm , Gärtnerei.

101. Wagner, Auguſt, Gärtnerei.

102 . Auerbach , Carl Mar, Gärtnerei. Döliß bei Leipzig

103. Fiſcher , Franz, Gärtnerei.

104. Papsdorf, Hermann Julius, Gärtnerei.

105 . Schumann , Heinrich , Gärtnerei.

106 . Walter, Fr., Gärtnerei.

107. Wolf, Johann Friedrich , Gärtnerei.

108. |Allendorf, Walter, Gärtnerei. |Eutrißſch bei Leipzig.

88.
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Eutrißich bei Leipzig .

Gohlis bei Leipzig .

109. Mann, Otto , Gärtnerei.

110 . Eichſtädt, Friedrich , Gärtnerei.

111. Lehmann, Friedrich , Gärtncrei.

112. | Thalacker, Otto , Gärtnerei.

113 . Wagner, Albert, Gärtnerei.

Wagner, Carl, Gärtnerei.

115 . Dörge, Carl, Gärtnerei.

114 .

Hartmannsdorf bei

Leipzig .

Lindenau bei Leipzig .

Markkleeberg b . Leipzig.

116 . Böhne, Heinrich Wilhelm , Gärtnerei.

117. Jänich , Otto , Gärtnerei.

118 . Kaiſer, Ernſt, Gärtnerei.

Kerſten , Wilhelm Albert, Gärtnerei.

120 . Langkopf, Friedrich , Gärtnerei.

121. |Merker, Ferdinand Ernſt, Gärtnerei.

122. Peters, A ., Gärtnerei.

123. Schneider, Auguſt Emil, Gärtnerei.

124. Tillig , L ., Gärtnerei.

125 . llhde, Bernhard, Gärtnerei.

126 . Voppe, Johann Friedrich , Gärtnerei.

127. Pladeck, Bernharð, Gärtnerei.

128. Schmalfuß, Ernſt, Gärtnerei.

129. Hohmann , Adolf Wilhelm , Gärtnerei.

130 . | Thier , H ., Gärtnerei.

131. Mauer, Edmund, Gärtnerei.

132. Haniſch , . I ., Gärtnerei.

133. Moſenthin , Johann Friedrich), Gärtnerei.

134. Schulz, Carl Friedrich , Gärtnerei.

135 . Klemm , Carl Gotthelf, l'unſt- und Handelsgärtnerei.

136. Günther, Edgar, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

137. Mirus, Dr., Gärtnerei.

138. Häuſſel, Walther, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

139. Miriſch , Waldemar, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

140 . Vogelſang, Ernſt, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

Schmidt, Carl, Gärtnerei.

142. |Miehler, Robert, Gärtnerei.

143. Weiße, Wilhelm , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

144. Seifert, Friedrich Ernſt, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

145. Kirſten , Čarl Kichard, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

146 . Born, Mathilde, verw ., Gärtnerei. .

147. Born, Heinrich, Gärtnerei.

148. Walther, Ernſt, Gärtnerei.

149. Pinkert, Friedrich Otto , Gärtnerei.

150 . Dietrich , Hermann , Gärtnerei.

151. von Cerrini, Kammerherr, Schloßgärtnerei.

152. Göhlich, Ernſt Julius, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

Markranſtädt b . Leipzig.

Deßſch bei Leipzig .

Probſtdeuben b . Leipzig .

Reudniß bei Leipzig .

Sommerfeld bei Leipzig .

Stötteriß bei Leipzig.

(Grimnia .

Leisnig .

Leisnig .

Obergärtner Heinße.

Coldig .

Kamenz.

Rieja .

Meißen .

Döbeln ,Schweta bei

Rittergut.
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153. Nikſche, Friedrich Wilhelm , Kunſt- und Handelsgärtnerei. Maſten bei Döbeln .

154. Pohlers, Louis , Kunſt- und Handelsgärtnerei. Berthelsdorf bei Döbeln .

155 . Baumert, Guſtav, kunſt- und Handelsgärtnerei. Pethau bei Zitian .

156. Zobel, Wilhelm , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

157. Donner, Wilhelm , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

158 . Frenzel, Ernſt Moriß , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

160. Seeling, Regine, verw ., Gärtnerei.

161. Scharf, Otto , Handelsgärtnerei. Bad Elſter .

162. Veſter , Guſtav, Handelsgärtnerei. Pegau.

163. Feſtner, Reinhold , Handelsgärtnerei.

164. Lorenz, Paul, Kunſt- und Vandelsgärtnerei. Schedewiß bei Zwickau .

165. Mehlhorn, Friedrich Auguſt, Kunſt- und Handelsgärtnerei. Schweinsburg bei

Zwickau .

Württemberg .

1. | Ehle, Jakob, Handelsgärtnerei. | Cannſtatt.

2 . Groß, Guſtav, Handelsgärtnerei. Hallſtraße.

3 . Schäterle, Heinric ), Handelsgärtnerei.

Schneider, Albert, Handelsgärtnerei. Eßlingen . Ebershaldenſtraße 5 .

5 . von Palm , Gärtnerei, Roſen - und Baumſchule. Hohenkreuz, Filial.

Denzel, Wilhelm , Handelsgärtnerei. Gmünd.

Brecht, Julius , Baumſchule. Dipingen ,D . A . Leonberg .

Hartmann, Karl, Baumſchule. Ludwigsburg .

Bäderb, G . W ., Baumſchule. Feuerbach , A . D . A .

Stuttgart.

10. Bofinger, Wilhelm , Handelsgärtnerei. Stuttgart - Stadt. Mönchſtraße 34 .

11. Merz, Friedrich, Handelsgärtnerei. Forſtſtraße 88.

Pfifer, Wilhelm , Handelsgärtnerei. Militärſtraße 74.

13. Schickler, Karl, Handelsgärtnerei. Hinter dem Fangelsbach

- Friedhof.

Schneider, Heinrich , Handelsgärtnerei. Hegelſtraße 48 .

15 . Schmid , Alois , Handelsgärtnerei. Aalen .

16 . Kübler, Chriſtoph , Handelsgärtnerei.

Jedele, Johannes, Handelsgärtnerei.
Ebingen , D . A . Balingen .

Mauch , Karl, Handelsgärtnerei. Göppingen.

Otto, Emanuel, Baumſchule. Nürtingen .

Lucas, Friedrich , pomolog. Inſtitut, Baumſchule 2c. Reutlingen .

21. Schlegel, Gottlob , Handelsgärtnerei.

Sommer, Ernſt, Handelsgärtnerei.

23 . Wenz, Adolph, Handelsgärtnerei.

24. Rall, Wilhelm , Handelsgärtnerei und Baumſchule . Eningen u . Achalm .

25 . Vinter, Rudolph , Handelsgärtnerei. Ravensburg.

26 . Eckers, Matthias, Handelsgärtnerei.

27. Egger , Th., Lehrer, Baumſchule. Baienfurt, D . A . Ravens

burg.

17.

18 .

20 .

22.
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28. Brechenmacher, J., Handelsgärtnerei.

29. veim , Gottlieb, Baumſchule.

Friedrichshafen , D . A .

Tetmang.

Friedrichshafen , D . A .

Tettnang.

Friedrichshafen , D . A .

Tettnang.

30. Reck, Karl, Handelsgärtnerei.

Ilm .

32.

31. | Banzenmacher und Straub, Handelsgärtnerei,

Eiſelin , Johannes , Handelsgärtnerei.

Hößle, Heinrich , Handelsgärtnerei.

34. Lopp, Paul, Handelsgärtnerei.

35. Schmid, Philipp , Handelsgärtnerei.

B a d e n .

Konſtanz.1. Eble, Heinrich, Gärtnerei.

2 . Lohrer, Johann , Gärtnerei.

|Mayer, Adolf, Gärtnerei.

Baldinger, Albertine, Wittwe, Gärtnerei.

Schlatter, Clemens, Gärtnerei.

Winterer , Heinrich , Gärtnerei.

Fritſchi, Joſef, Gärtnerei.

1
1
1
1

1
1
1

O
O
O
O
T
T
O

8. Keßler , Albert, Gärtnerei.

9. Hauſer, Clemens, Gärtnerei.

10. Roos , Jean, Roſenſchule.

11. Würtemberger, Alexander, Roſenſchule.

12. Würtemberger, F . J., Roſenſchule.

13. Häſſig, Joſef, Gärtnerei.

14. Ruf, C ., Gärtnerei.

Radolfzell, Amtsbezirk

Konſtanz

Radolfzell, Amtsbezirk

Konſtanz.

Dettighofen , Amtsbezirk

Waldshut.

Dettighofen, Amtsbezirk

Waldshut.

Dettighofen , Amtsbezirk

Waldshut.

Dettighofen , Amtsbezirk

Waldshut.

Kadelburg, Amtsbezirk

Waldshut.

Nadelburg , Amtsbezirk

Waldshut.

Lörrach .15 . Argaſt, Gärtnerei.

| Preiſer, Gärtnerei.

17 . Strohmeier , Gärtnerei.

18 . Häusler, Gärtnerei.

19. Eichacker, Hermann, Gärtnerei.

Stetten , Amtsbezirk

Lörrach .

Kandern , Amtsbezirk

Lörrach .

Kandern, Amtsbezirk

Lörrach .

20 . Kramer, Gärtnerei.
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Art deg Grundſtücks.

21. Mayer, Ludwig, Gärtnerei. Windſchläg, Amtsbezirk

Offenburg.

Baden .22 . Leichtlin , Mar, Privatmann.

23 . Metſch , Gärtnerei.

24. Vogel-Hartweck, Gärtnerei.

25. Herr, Leo, Gärtnerei.

26 . Wiljer, 6 . F ., jan ., Gärtnerei.

27. Kaſchuge, Daniel, Gärtnerei.

Lichtenthal, Amtsbezirk

Baden .

Ettlingen .

Weinheim .

H a m bu r g.

7. Hügelmann , J. A . H ., Gärtnerei. Eilbeck. Die Gärtnereien von

. M . H . Huck zu

Harveſtehude und F .

Szirowi zu Hohen

felde kommen in Weg

fall.

Berlin , den 12. April 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : v . Boettich er.

3 . Konſulat-Weje n .

Un Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen bisherigen Vize -Konſuls D . Degetau iſt der Kaufmann

Graf Karl Holck zum Vize- klonſul des Reichs in Monterey (Meriko) ernannt worden .

Dem Kaiſerlichen General-Konſul Schroeder zu Beirut iſt auf Grund des S. 1 des Geſekes vom

4 . Mai 1870 in Verbindung mit S . 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für den Umtsbezirk dra

dortigen Kaiſerlichen Konſulats die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Ehe

ſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen , einſchließlich der unter deutſchem Schuße lebenden

Schweizer, vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .



< -( 149

4 . Polizei- W efe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath .-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

... des

Ausweiſungs.

befchhufjes.
. . des Ausgewieſenen .

5 .

a . Auf Grund des § . 39 des Strafgeſeßbuchs :

1. Ratharina (al. Mari- geboren 1837 zu Wola-Filipowska, Diebſtahl im Rüdfall Königlich preußiſcher Re:16 . April d. J .
anne) Ibieg, geb . Bezirk Shrzanon, Galizien , ortsange- ( 1 } Jahr Zuchthaus gierungspräſident zu

Bednarczyk , verw . hörig ebendaſelbſt, laut Erkenntniß vom Breslau ,

Arbeiterin , 9 . Dktober 1886 ,

Maler,

b . Auf Grund des g. 362 des Strafgeſeßbuchs :

2. Adolf Hochberg , geboren am 14 . März 1866 zu Tarnow , Landſtreichen , Betteln , Königlich preußiſcher Re. 6 . April d. 3.

Handlungsgehülfe, Galizien , ortsangehörig ebendaſelbſt, Atteſtfälſchung,Nicht. gierungspräſident zu

befolgung der Reiſe Breslau ,
route,

3. Julius Simonjon , geboren am 14 . Mai 1865 zu Kopen . Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re- 2. März d . 7 .

hagen, Dänemark, ortsangehörig eben Betteln , gierungspräſident zu
Daſelbſt, Štade,

4 . Thomas Stippich , geboren am 18. Dezember 1848 zu Win : Betteln im wiederhol. Stadtmagiſtrat Meminin . 16 . März d . J.
Bergmann , diſch - St. Michael, Bezirk Klagenfurt, ten Rückfall, gen , Bayern ,

Kärnthen , ortsangehörig ebendaſelbſt,

wohnhaft zuleßt in Waakirchen , Bezirk

Miesbach , Bayern ,

5 . Michael Zintl, geboren 1874 zu Glößberg, Bezirk Tir- desgleichen , Königlich bayeriſches Be. 22. März d. J .

Dienſtbube, ſchenreuth, Bayern , ortsangehörig zu zirksamtNeuſtadta. W . N .

Neukirchen St. Criſtoph, Bezirk Tachau,

Böhmen ,

6 . Joſef Dlouky , geboren am 11. Juni 1862 zu Bierau, landſtreichen und Füh- Königlich bayeriſches Be: 5 . April d . J.
Schneider, ortsangehörig zu Andorf, Bezirk Schär: rung falſcher Legiti: zirksamt Erding,

ding, Ober-Oeſterreich , mationspapiere,

7 . Conrad Duce, geboren am 22. Auguſt 1850 zu Zwidau, Landſtreichen und Königlich ſächſiſche Kreis- 19. März d. J .

Färber, Bezirk Gabel, Böhmen , ortsangehörig Betteln , hauptmannſchaftZwiđau,

ebendaſelbſt,

8 . Selik Kaß, Handels , geboren 1847 zu Kolno, Ruſſtidh -Polen , Landſtreichen , Großherzoglich heſſiſches 20. März d. J .
mann , ortsangehörig ebendaſelbſt, Kreišamt Worms,

9. Petrus Jacobus de 32 Jahre, geboren und ortsangehörig zu desgleichen , Großherzoglich oldenbur desgleichen .

Bruyne, Gruben. Middelburg, ProvinzSeeland, Nieder giſches Staatsminiſtes

arbeiter, lande, rium , Departement des

Innern, zu Didenburg,

10. Heinrich Fuchs, geboren am 8. Juni 1859 zu Freiwaldau, Betteln im wiederhol. Chef der Polizei zu Ham - 4. März d . J.
Klempnergeſelle, Deſterreichiſch Schleſien , wohnhaft zu - ten Rüdfall, burg,

| leßt in Hamburg,

11. Franz Michel, geboren am 8 . März 1884 zu Sourei, Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 7 . März 1. I .

Dienſtknecht, Frankreich , ortsangehörig ebendaſelbſt, Betteln , dent zu Colmar,

12. Johann Huber , geboren am 3. September 1867 zu desgleichen , derſelbe, 9. März d . J .
Raufmann, Gampern , Deſterreid ) , ortsangehörig

ebendaſelbſt ,

13. Eugen Berchier, geboren am 12. September 1865 zu Landſtreidyen , derſelbe, desgleichen.

Schloſſer, Grange le Veſin , Schweiz, ortsange.

hörig ebendaſelbſt,
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Name und Stand Alter und Seimathl
a
u
f
e
n
d
e

R
r

.

Grund

Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſunge.

beſchlufjes.

der
des Ausgewieſenen .

l
e

Raiſerlicher Bezirtspräſt. 12 .März d . J .

dent zu Colmar,

derſelbe, 23 . März d . J.

14. Eduard Dammler, geboren am 29. Juni 1849 zu Amſter. Landſtreichen ,

Fabritarbeiter, dam , Niederlande, ortsangehörig eben .

daſelbſt,

15 . Melchior Tännler, geboren am 9. Februar 1853 zu Imert. desgleichen ,

Tagner, tirchen , Schweiz, ortsangehörig eben
daſelbſt,

16 . Gottlieb Stirne. geboren am 10. Ołtober 1852 zu debgleichen ,
mann, Meßger. Gränichen , Kanton Aargau , Schweiz,

Inecht, ortsangehörig ebendaſelbſt

17 . Julius Gaehring, geboren am 20 . März 1859 zu Aubange,desgleichen ,

Vergolder, Belgien ,

derſelbe, 27.März d. J .

Kaiſerlicher Bezirkspråſt. 31. März d . J .

dent zu Meß,

Carl Heymanns Verlag, Berlin . - Gedruďt bei Julius Sittenfeld in Berlin .



- 151 -

Central- Blatt

für das

Deutſche Reich .

Herausgegeben

im

Reichsamt des Innern.

Bu beziehen durch alle Poftanflalten und Budhandlungen . – Pränumerations- Preis für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 27. April 1888. Vi 17.

Jnhalt : 1 . Allgemeine Verwaltungs-Sachen : Abänderung

des Verzeichniſſes der Reichsbeamten zur Verordnung,

betreffend die Tagegelder a . ; . . . Seite 151

Finanz- Welen : Ernennung eines Kontrolörs des Reichs.

kriegsidaßes ; - Nachweijung der Einnahmen des Reichs

vom 1. April 1887 bis Ende März 1888 . . . 153

3 . Roll: und Steuer-Weſen : Anwendung der Tarifnummer 5

des Reichsſtempelgeſekes . . . . . . 155

4 . Ronſulat-Weſen : Ernennung ; – Exequatur . Erthei

lung . . . . . . . . . . . . . 155

5 . Polizei-Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 155

1. Allgemeine Verwaltung8 - S a ch e n .

Auf Grund des §. 19 der Verordnung, betreffend die Tagegelder, die Fuhrkoſten und die Umzugskoſten

der Reichsbeamten , vom 21. Juni 1875 (Reichs - Geſekblatt Seite 249) iſt die Einreihung der Reichs

beamten in die unter Nr. III bis VI des §. 1 und unter Nr. Il bis VI des § . 10 dieſer Verordnung

aufgeführten Beamtenklaſſen nach Maßgabe des unterm 6 . Januar 1876 (Central - Blatt Seite 7 ) ver

öffentlichten Verzeichniſſes feſtgeſtellt worden .

Leßteres wird bezüglich der nachſtehend aufgeführten Kategorien von Reichsbeamten ergänzt bezw .

abgeändert, wie folgt:

Verzeichniß der Reichsbeamten .

$ . 10 .

der Verordnung, betreffend die Tagegelder, die Fuhrkoſten und die Umzugskoſten der

Reichsbeamten , vom 21. Juni 1875 .

Klaſſe III. Klaſſe II.

Vortragende Räthe der oberſten Vortragende Räthe der oberſten

Reichsbehörden Reichsbehörden .

J. Verwaltung der Reidseiſenbahnen .

Es fällt fort:

General-Direktor.
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Es treten hinzu :

Vortragende Räthe des Reichsamts für die Verwaltung der Reichseiſenbahnen .

Präſident der General-Direktion.

Klaſſe IV. Klaſje III.

Mitglieder der übrigen Mitglieder der höheren

Reichsbehörden . Reichsbehörden .

G . Verwaltung der Reichseiſenbahnen .

Es fallen fort:

Eiſenbahn- Direktoren .

Es treten hinzu :

Ständige Hülfsarbeiter des Reichsamts für die Verwaltung der Reichseiſenbahnın .

Ober-Regierungsräthe.

Regierungsräthe.

Vorſteher des maſchinentechniſchen Büreaus der General- Direktion.

- - betriebstechniſchen

- bautechniſchen

- Materialien

Eiſenbahn - Betriebs - Direktoren .

Klaſſe IV.

Mitglieder der übrigen Reichsbehörden.

L . Verwaltung der Reidyseiſenbahnen.

Es fallen fort :

Ober-Maſchinenmeiſter.

Vorſteher des betriebstechniſchen Büreaus der General- Direktion .

- bautechniſchen

Güter -Inſpektoren .

Es treten hinzu :

Geheime expedirende Sekretäre und Kalkulatoren 1 des Reichsamts für die Verwaltung

Geheime Regiſtratoren į der Reichseiſenbahnen .

Verkehrs - Inſpektoren .

Stellvertreter der Vorſteher des betriebs - und des bautechniſchen Büreaus.

Maſchinen - Inſpektoren Vorſteher der Betriebs - und Werkſtätten -Maſchinen - Inſpektionen ).

Maſchinen - Inſpektoren , welche als Abtheilungs -Vorſteher des maſchinentechniſchen Büréaus

fungiren .

Maſchinen -Ingenieure.

Eiſenbahn -Baumeiſter.

Königliche Regierungs -Baumeiſter.

Regierungs-Baumeiſter .

Baumeiſter , Ingenieure und Architekten , -

ſoweit ſie die Qualifikation zur Anſtellung

im höheren techniſchen Reichseiſenbahndienſt

beſißen .

Klaſſe V . Klaſſe V .

Sekretäre der höheren Reichsbehörden . Sekretäre der höheren Reichsbehörden .| Setretäre der ho hen reichsbehörden

L . Verwaltung der Reichseiſenbahnen.

Es fallen fort:

Eiſenbahn-Baumeiſter.
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Stellvertreter der Vorſteher des Betriebs - und bautechniſchen Büreaus.

Maſchinenmeiſter .

Maſchinen - Ingenieure.

Baumeiſter, Ingenieure und Architekten .

Maſchinen - Ingenieure.

Es treten hinzu :

Geheime Kanzlei-Sekretäre des Reichsamts für die Verwaltung der Reichseiſenbahnen .

Königliche Regierungs-Bauführer.

Regierungs-Bauführer.

Ingenieure und Árchitekten , welche

den vorgenannten beiden Klaſſen

hinſichtlich ihrer Qualifikation

gleichſtehen oder als Baumeiſter

fungiren .

Alaſſe VI. Klaſſe VI.

Subalternen der übrigen Reichsbehörden. Subalternen der übrigen Reichsbehörden.

J. Verwaltung der Reichyseiſenbahnen.

Es fallen fort:

Hauptkaſſen -Aſſiſtenten .

Bauführer.

Feldmeſſer-Gehülfen .

Es treten hinzu :

Ober- Packmeiſter

Ingenieure und Architekten, ſoweit

ſie nicht zur Klaſſe IV beziehungs

weiſe V gehören .

Hülfsfeldmeſſer.

Aſſiſtent im chemiſchen Laboratorium .

Berlin , den 18 . April 1888 .

Der Stellvertreter des Reichskanzlers .

v. Boetticher.

2 . F in a n 3 - W e j e n .

uf Grund des §. 2 der Allerhöchſten Verordnung, betreffend die Verwaltung des Reichskriegsſchakes ,

vom 22. Januar 1874 (Reichs-Geſeßblatt Seite 9 ) ſind die Geſchäfte des Kontrolörs bei der Rendantur

des Reichskriegsſchaßes, nachdem der bisherige Kontrolör in den Ruheſtand getreten iſt, dem Buchhalter

bei der Reichs-Hauptkaſſe, Rechnungsrath Köhler übertragen worden .

27 *
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Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge )

an Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1. April 1887 bis zum Schluſſe des Monats März 1888 .

Bege i dynung
Ausfuhr.

Die Solls

Einnahme beträgt

vom Beginn deš
Etatsjabres bis

zum Schluſſe des

obengenannten

Monats

Bleiben

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

Differenz

| zwiſchen den

Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

– weniger

der
Vergütungen

Einnahmen .

M

3 .

269 919 919

10 922 925

125 105 708

40 219 923

230 909

116 661

123 814 041

63 966

269689 010

10 806 264

1 291 667

40 155 957

M

5. I 6 .

253 288 517 + 16 400 493

10 473 944 + 332 320

44 495 925 - 43 204 258

39 973 829 + 182 128

18 852 116

26 736 140 19 068 871 94 078 336 38 767 350 + 55 310 986

3olle . . . . . . . . . . . . . .

Tabadſteuer . . . . . · · · · · ·
Zuđerſteuer . . . . . . . .

Salzſteuer . . . . .

Branntweinſteuer und lebergangsabgabe von
Branntwein für die Zeit vor dem 1. DE
tober 1887 . . . . .

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu
chlag zu derſelben · · · · · · · ·

Nachſteuer für Branntwein . . . . . . .
Brauſteuer . . . . . . . . . . . .

Nebergangsabgabe von Bier . . . . .

Summe

Spielkartenſtempel . · · · · · · · ·

Wechſelſtempelſteuer . . . . . . . .

Stempelſteuer für

a ) Werthpapiere .

b ) Kauf- und ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte
c) Looſe zu

Privatlotterien . . . . . . .

Staatslotterien . . . . . . .

41 399 124

26 159 827

22 022 798 356 508

2 493 107

583 831 587 | 143 650 956

21 666 290

2 493 107

440 180 631

1 211 497

6 733 970

20 746 470 + 919 820

2 230 149 + 262 958

409 976 184 1 + 30 204 447

1 144 016 + 67 481

6 576 545 157 425

+
1

I
l

1
1
1
1

4 800 146

7 398 980

4 929 818

7 937 320

129 672

538 340-

437 535

6 520 900

765 989 -

5 542 806 +

328 454

978 094

Anmerkung: Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt- Einnahme abzüglich der Ausfuhrvergütungen und Verwaltungskoſten
beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen bis Ende März 1888 :

Begeid nung

der

E in na h men.

Iſt-Einnahine vom

Beginn des Etatsjahres

bis zum Schluſſe des
obengenannten Monats

Jſt-Einnahme in

demſelben Zeitraum des

Vorjahres

Differenz zwiſchen den

Špalten 2 und 3,
+ mehr

- weniger

.
.

.

zolle . . . . . . . . . . .

Tábadſteuer . . . . .

Zuderſteuer . · · · · · · ·

Salzſteuer . . .
Branntweinſteuer u . , . .

Brauſteuer und Nebergangsabgabe von Bier .

Summe

Spielkartenſtempel . . . . . . . . · · ·

251 349 635

10 545 548

15 323 508

39612 519

44 116 716

20 491 294

232 262 257

9 718 236

15 084 928

39 439 789

34 773 715

19 480 752

+
+

+
+

+
+

+ 19 087 378

827 312

238 580

172 730

+ 9 343 001

1010 542

.
.

381439 220

1 132 895

350 759 677

1 087 826

+ 30 679 543

45 069
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3 . 2011. und Steuer·Weje n.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 26 . März 8. J. beſchloſſen , daß Nummerliſten , welche bei

öffentlich veranſtalteten Ausſpielungen von Gegenſtänden zur Beifügung der Namen der Spieler unter

Erhebung des entſprechenden Betheiligungsbetrages vom Spielunternehmer in Umlauf geſeßt werden, zur

Abgabe nach der Tarifnummer 5 des Reichsſtempelgeſeßes (Reichs-Gefeßblatt für 1885 Seite 179) nicht

heranzuziehen ſeien .

4 . Koniulat:Weien.

An Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen bisherigen Konſuls Müller iſt der Kaufmann A . W . Augs

purg zum Konſul des Reichs in Santa Ana für den Freiſtaat San Salvador ernannt worden.

Dem Kommerzienrath Gerhard Friedrich Kroos in Harburg iſt Namens des Reichs das Erequatur als

ſchwediſch -norwegiſcher Vize-Konſul daſelbſt ertheilt worden .

5 . Polizei.Weſen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebietc.

Name und Stand Alter und Heimath

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datuin

des

Ausweiſungs

beſcluſjes.des Ausgewieſenen .

3 . 4 . 6 .

Danzig. |

Auf Grund des S. 362 des Strafgeſekbudis :

1. Anton Klemen , geboren am 13 . Juni 1859 zu Leißberg, Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re 27. Februar

Rellner , Bezirk Cilli, Böhmen , Betteln , gierungspräſident zu d . J.

Potsdam ,

2. Johann Förſter, geboren am 23. Januar 1857 zu Tau- desgleichen , Königlich preußiſcher Re 10 . April d. I.
Schloſſer, roggen , Rußland, gierungspräſident zu

3. Stefan Halama, geboren 1840 zu Maradjin , Bezirk Betteln im wiederhol- Königlich preußiſcher Re: 8 . Februar

Schieferdeder, Brödl, Ungarn , ortsangehörig eben: ten Rüdfall, gierungspräſident zu d . I .

daſelbſt, | Breslau ,

4 . Clementine Hell, geboren am 13. März 1854 zu Her- Landſtreichen und Röniglich preußiſcher Re: 28 .März d. J.

mann , Arbeiterin , mannſtadt, Bezirk Freiwaldau, Defter: Betteln , | gierungspräſident zu

| reichiſch .Schleſien , Oppeln ,

5 . Georg Smolon , geboren am 8 . Februar 1851 zu Rop: Landſtreichen , derſelbe, 31.März d. J.

Buchhandlungôge piß , Bezirk Teſchen , Deſterreich,

hülfe,

6 . Franziska Wah, le. geboren am 19 . Dezember 1866 zu Landſtreichen und ge. Stadtmagiſtrat Amberg, 2 . März d. I .

dige Dienſtmagd, Wien , Deſterreich , ortsangehörig zu werbåmäßige llit- Bayern ,
Plan , Böhmen zucht,

7. Michele Rutar, geboren am 27. April 1845 zu Strogna, Randſtreichen und Königlichwürttembergiſche 6. April d. J.

Tagelöhner und Provinz Udine, Italien , ortsangehörig Betteln , | Regierung des Nedar

Ziegler, ebendaſelbſt, freijes zu Ludwigsburg,

8 . Johann Hoder, geboren am 29. Auguſt 1854 zu Deutſch : def gleichen , Fürſtliches lanirathsamt22.März d. J.

| Bädergeſelle, Prausniß, Bezirk Trautenau, Böhmen , | Schleiz,

9. Johann Jakob Sum - geboren am 24. April 1836 zu Rotter: Landſtreichen , Kaijerlidher Bezirkspräſi- 27.Märzd . J.

mer, Maler, dam , Niederlande, ortsangehörig eben : dent zu Colmar,

daſelbſt,

10. Adam Eduard los geboren am 26 . Dezember 1860 zu desgleichen , Kaiſerlicher Bezirköpräſi- 18. April d . I .

bodzinsti, Bäder, Paris , Frankreich , dent zu Mej .

Carl Heymanns Verlag, Berlin . – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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3 . Sandels- und Gewerbe-Weſen : Abänderung des Ver

zeichniſjes der, im Reichsgebiet regelmäßigen Unterſudungen

unterliegenden und den Anforderungen der Reblaus-Kon

vention entſprechend erklärten Gartenbau- u . Anlagen 158

4 . Eiſenbahn-Weſen : Abänderung der Anlage D zum $ . 48

des Betriebs-Reglements für die Eiſenbahnen Deutſch :

lands . . . . . . . . . . . . . . . 162

5 . Ronſulat-Weſen : Ernennung ; - Ermächtigungen zur

Vornahme von Civilſtands-Aften ; – Todesfall; – Ere

quatur . Ertheilungen . . . . . . . . . . . 163

6 . Polizei-Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 163

1 . Zoll : und Steu e r - Wei e n .

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Pusſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich preußiſche Steuer- Inſpektor Schmidt zu

Putbus an Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Königlich preußiſchen Steuer- Inſpektors

Schitiny den Saiſerlichen Hauptämtern zu Schirmeck, Colmar, Hagenau und Straßburg i. É. als

Stations-Kontrolör, mit dem Wohnſiß zu Straßburg i. E ., vom 1. April 8 . J . ab beigeordnet worden .

Hierdurch berichtigt ſich die betreffende Veröffentlichung in Nr. 16 des Central- Blatts für 1888

Seite 141.

2 . M a r ine und Schiffah r t.

Der I. Nađitrag zu der den Anhang zum internationalen Signalbuche bildenden „ Amtlichen Liſte der

Schiffe der deutſchen Kriegs- und Handels -Marine mit ihren Unterſcheidungs-Signalen vom Jahre 1883"

iſt erſchienen .

Berlin , den 1. Mai 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : EX.
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3 . Handels - und Gewerbe-Weſen .

Bekanntmach itng.

Unter Bezugnahme auf die Vorſchrift im §. 7 Abſaß 3 des Geſeßes vom 3 . Juli 1883 (Reichs - Geſekblatt

Seite 149) wird das in der Bekanntmachung vom 27. Oktober 1887 (Central-Blatt Seite 520 ) ent

haltene Verzeichniß von Gartenbau - oder botaniſchen Anlagen, Schulen und Gärten , welche regelmäßigen

Únterſuchungen in angemeſſener Jahreszeit unterliegen und amtlich als den Anforderungen der inter

nationalen Reblaus-fonvention entſprechend erklärt worden ſind, inſoweit dabei das Königreich Preußen

in Betracht kommt, durch das nachfolgende Verzeichniß erſeßt. .

_

L
a
u
f

.N
r

.

Name des Beſißers ,

und

Art des Grundſtü đ 3 .

Lage des Grundſtücks . Bemerkungen.

| Eckartsberg .

Frankfurter Allee 134.

Preußen.

1 . Provinz Brandenburg.

1 . Schulß , Guſtav A ., Gärmerei. Berlin . .

2 . Choné, C . F ., Gärtnerei.

3 . Döring, Gärtnerei. Potsdam .

4 . Hübner, D ., Gärtnerei.

Riemſchneider, Gärtnerei. Brandenburg.

6 . Mangeot, A ., Baumſchule. -

Landesbaumſchule, Stiftung. Alt-Geltow .

8 . Haerecke, Gärtnerei. Eberswalde.

Špaeth, Dekonomierath , Baumſchulen . .. .. Briß und Rixdorf.

10. van der Smiſſen & Schwarz, Gärtnerei. Stegliß .

11. | Lackner, Karl, Gärtnerei.

12. Meß & Comp., Baumſchulen .

13. Fasquel, Gärtnerei. Zehlendorf.

2 . Provinz Pommern.

1. Rückforth , Brauereibeſißer, Anlagen . Stettin .

. . 3. Provinz Schleſien .

1. (Lüdke, in Firma Guido von Drabizius, Handelsgärtnerei. |Stadt Breslau.

2 . Laqua, Paul, Handelsgärtnerei. . . 11

Kletſchkauſtraße.

Dhlauer Chauſſee,

Minnehof.

Marſtraße. :

Vorderbleiche 3.

11
"o

r
s
o

Laqua, Reinhold , Handelsgärtnerei.

4 . | Dammann, H ., Handelsgärtnerei.

Streubel, Baumſchulen .

Barth , Lehrer, Baumſchule.

Briebſch, Baumſchule.

| Lindner, Handelsgärtnerei.

Haſſik .

Bernſtadt.

Klein Biele.

Zirlau .
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11.

| Fickert, Handelsgärtnerei.

10 . Krauſe, F. W ., Handelsgärtnerei.

| Alſcher, Handelsgärtnerei.

12. Gartenbau-Geſellſchaft, Etabliſſement.

13. Tohle, Handelsgärtnerei.

14 . Eichler, Handelsgärtnerei.

15. Dr. Löwenthal, Botaniſcher Garten .

Kroßel.

Neuſalz a . D .

Schweiðniß .

Grünberg.. .

Hirſchberg. Verwalter A . Arens .

Beſißer Schiele.1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

4 . Provinz Sachſen.

1. Sattler & Bethge, Gärtnerei. Quedlinburg.

Grube, Gärtnerei.

3 . Dube, Gärtnerei.

Wehrenpfennig , Gärtnerei.

Teupel, Gärtnerei. :

6 . Gebhardt, Gärtnerei. '

Feuerſtake, Gärtnerei.

8 . Řettenbeil, Gebrüder, Gärtnerei.

Dippe, Gebrüder, Gärtnerei.

Roemer, Gärtnerei.

11. Vieweg, Gärtnerei.

Sachs, Gärtnerei.

13. Nüß, L ., Gärtnerei.

14 . Graßhof, Martin , Gärtnerei.

15. Graßhof, Albert, Gärtnerei.

16. Bertram , Chriſtian , Baumſchule. Stendal.

Benary , E ., Gärtnerei. Erfurt.

Chriſtenſen , N . L ., Gärtnerei.

19 . Döppleb, V ., Gärtnerei.

20. Fühlke Nachfolger, Gärtnerei.

21. Þaage & Schmidt, Gärmerei.

22. Plaß & Sohn, Gärtnerei.

23. Kropp, C ., Gärtnerei.

24 . Halt, C ., Gärtnerei.

25 . Neumann, R ., Gärtnerei.

26 . Lorenz, Chriſtian , Gärtnerei.

| Peterſeim , M ., Gärtnerei.

28 . Pabſt, C ., Gärtnerei.

29 . Schmidt, J . C ., Gärtrierei.

30 . Heinemann , F . C ., Gärtnerei.

31. Knopf, D ., Gärtnerei.

32. Schröter, Gärtnerei. Salzwedel.

33. Bürger, Gärtnerei. Valberſtadt.

34 . Weber, Wilhelm , Gärtnerei.

35 . Senſenhauſer , Carl, Kunſt- und Handelsgärtnerei. Prepich , Mreis Witten

berg.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28
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5 . Provinz Schleswig-Holſtein .

1. Donner, Etatsräthin , Parkanlage. | Neumühlen .

2 . Seemann & Göpel, Gärmerei. Wandsbeck.

Burau, O ., Gärtnerei.

Tiefenthal, D ., Gärtnerei.

5 . Jank, F ., Gärtnerei.

6 . Provinz Hannover.

1. / Hirt, Gärtnerei. Uelzen .

2 . | Wrede, H ., Gärtnerei. Lüneburg.

von Seht, Heinrich, Hofpächter, Baumſchulen . Weſterende-Otterndorf.

Weſtenius, E ., Baumſchule. Hildesheim .

Rungler & Froede, Gartenanlagen . Linden .

Dedecke, Lehrer, Baumſchule. Stelle,AmtWinſen a . d. l .

7 . Heſle, Hermann , Baumſchule. Weener.

8 . Heſſe, Wilhelm , Bürgermeiſter, Baumſchule. Holthuſen .

9 . Köwing, Baumſchule. Göttingen .

Verwalter Berlin .

R
a
j
o
s

i
n
s
c
o
r
r
o
s

7 . Provinz Heſſen -Naſſau .

Eiſenbein , Joſeph, Söhne, Gärtnerei. Ems.

Lefèbre, Chriſtian, Roſenpflanzung.

3 . Wurm , Franz, Gärtnerei.

Hoffrichter, Paul, Roſenpflanzung.

Bars, Auguſt, Gärtnerei.

Schmidt, Karl, Roſenpflanzung. Eltville.

Weber , A ., & Co., Gärtnerei. Wiesbaden .

Klein , Gärtnerei und Baumſchulen .

Parkſtraße 34 .

Eliſabethſtraße 14 u . 16

u . Schierſteinerſtraße.

Soden .

12.

Königſtein .

9. Hoffmann, Stefan , Gärtnerei.

10 . Šcheffer, Konrad, Gärtnerei.

11. Weigand, Chriſtoph , Gärtnerei.

Schneider, Wilhelm , Gärtnerei.

Becker, Hauptmann 3. D ., Gärtnerei.

14. Dornauf, Lorenz, Gärtnerei.

15 . Steier, A ., Roſenſchule.

Krieger, Roſenſchule.

Lüttich, Ernſt, Baumſchule.

Rinz, S . & I., Gärtnerei und Baumſchule.

19. Huttenlehner, Johann, Roſenpflanzung.

Eichenauer, Karl, & Söhne, Roſenpflanzung.

21. Eichenauer, Karl, & Söhne, Baumſchule.

22. | Hofmann , R ., Pflanzung.

23. Dolljädt & Richter, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

24 .1 Fleiſch - Daum , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

Oberurſel.

Cronberg.

Nieder- Höchſtadt.

Frankfurt a . M . Röderbergweg 118 .

Wieſenhüttenplaß -

Kaiſerſtraße 2 . .
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Frankfurt a . M .

11

25 . Hoß , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

26 . Neder, I . A ., Kunſt- und Handelsgärtnerei und Baum =

ſchule .

27. Niemann, Theodor, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

28 . Rühl, Ph. F., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

1
1

29. Stock, Peter, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

|Bornheimer Landſtr. 97.

Herderſtraße 28 -

Hanauer Landſtraße.

Eſchersheimer Landſtr.

Weſtend-Straße 62 und

Mainzer Landſtraße.

Sachſenhauſer Land

wehr 219.

Heideſtraße 94 .

Hellerhofweg –

Schwarzgoldweg .

Mainzer Landſtr. 149.

Hedderichſtraße.

1
1

1
1

1

Gelnhauſen .

30 . Wenzel, J. C ., Kunſt- und Handelsgärtnerei.

31. Wißel, A ., Kunſt- und Handelsgärtnerei und Baum

ſchulen .

Peterſen Nachfolger, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

33 . | Straßheim , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

34. Hohm , Franz, Baumſchule.

35. Hohm , Franz, und Schöffer, L . W ., Baumſchule .

36. Schulz, Karl, Kunſtgärtnerci.

37 Rohde, Karl, Kunſtgärtnerei.

38. Pißler & Baſtard, Gärtnerei.

39.1 Hördemann , Gärtnerei.

40. ÖSiſſenbach , Gartenanlagen .

41. (Ludolph, Gartenanlagen .

42. Rockohl, Gärtnerei.

Hanau .

Caſſel.

Wahlershauſen.

8 . Rheinprovinz.

1 . Keinſorge, E ., Söhne, Gärtnerei. Godesberg .

Kirth , Johann , Gärtnerei.

3. Vnzenz, Baumſchule. Plittersdorf.

Güve, Ludwig, Baumſchule. Mehlem .

Fairmeyer, Friedrich , Garten von ca. 0 ,15 ha im Felde. Rüngsdorf.

Stauß, Heinrich , Gärtnerei. Ehrenfeld .

| Belen , Wilhelm , Gärtnerei.

Sadeler, Peter, Gärtnerei. Melaten .

9. Beſt Gebrüder, Gärtnerei.

Dah , Reuter & Comp., Baumſchule. Jüngsfeld bei Oberpleis .

Heß , Wilhelm , Gartenanlage. Barmen .

Bröçelmann, Heinrich , Gartenanlage.

Dendake, Heinrich, Gartenanlage.

Fettneiß , Peter, Gartenanlage. Uerdingen .

Dähre, Eugen , Baumſchule. Crefeld .

Emping, Gebrüder, Baumſchule.

Hülſe , Wittwe, Handelsgärtnerei.

Janſſa , Heinrich , Handelsgärtnerei.

Neukichen , Caspar, Handelsgärtnerei.

20. Pannnbecker, Heinrich, Baumſchule.

21. Syberz, Peter , Baumſchule.

22. Laurentius, Heinrich, Wittwe, Baumſchule.

23. IMoll, Peter, Baumſchule.

m
i
j
a
s

i
n
c
o
r
o
s
o
s

a
r
a
n
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24. Samſon, Albert, Baumſchule . Crefeld .

Schroeder, Baumſchule.

26 . Wieſt, Baumſchule.

27. Flock, Baumſchule.

28 . ( Fiskus) Jägerhofsgarten und botaniſcher Garten . Düſſeldorf.

29. Gärtnerei des zoologiſchen Gartens, Aktien -Geſellſchaft.

Wenſclewsky , Gebrüder, Handelsgärtnerei.

31. Poſſe , Handelsgärtnerei.

32. Wolff, W ., Handelsgärtnerei.

33. Querling, Handelsgärtnerei.

34. |Kürten , Baumſchule. Benrath .

35 . Kuchenberg, Baumſchule.

36 . von der Heiden , Baumſchule. Hilden .

37. Waſſenhoven , Hubert, Gartenanlage. Vierſen .

38 . Trimborn , Everhard, Baumſchule. Kempen .

39. Linden , Heinrich, jun ., Kunſtgärtnerei. Lennep.

40. Terhorſt zu Emmerich, Baumſchule. Bienen .

41. Müller , Baumſchule. Langſur.

42. Geduldig, Gärtnerei. Aachen .

43. Stadt Aachen, Gärtnerei.

44. David, Gärtnerei.

45. Kohnemann, Gärtnerei.

Berlin , den 2 . Mai 1888. Der Reichskanzler .

In Vertretung : Eck.

4 . Eiſenbahn -Weſen.

Bekanntm a ch ung,

betreffend Ergänzung der Anlage D zum S . 48 des Betriebs-Reglements für die Eiſenbahnen

Deutſchlands .

Auf Grund des Artikels 45 der Reichsverfaſſung hat der Bundesrath in ſeiner Siķung vom 12 . 1. Mts .

beſchloſſen , in der Anlage D zum S. 48 des Betriebs-Reglements für die Eiſenbahnen Deutſhlands

hinter II folgende Beſtimmung einzuſchalten :

II a . Patronen aus Sekurit (einem Gemenge von Ammoniakſalpeter, Kaliſalpeter und Dinitro

benzol) werden unter folgenden Bedingungen befördert :

1 . Die Patronen ſind in luftdicht verſchloſſene Blechbüchſen und leştere in ſtarke Holziſten zu

verpacken . Jede Kiſte darf höchſtens 50 kg Patronen enthalten .

2 . Die Kiſten müſſen mit zwei ſtarken Handhaben und mit einer den Inhalt deutlich knnzeich

nenden Aufſchrift verſehen ſein .

3 . Jeder Sendung muß eine vom Fabrikanten und einem vereideten Chemiker ausgeſellte Be

ſcheinigung über die Beachtung der unter 1 und 2 getroffenen Vorſchriften beigegeben werden.

Eine gleiche Beſcheinigung iſt von dem Verſender auf dem Frachtbriefe unter imtlicher

Beglaubigung der Unterſchrift auszuſtellen .

Berlin , den 3 . Mai 1888. Der Stellvertreter des Reichskanzlers:

v . Boettich er.

Berli
n Begla

ubigu
sleic

he
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achtu
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, Fabri
kante
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5 . Konſulat:Weſe n .

Der bisherige vortragende Rath im Auswärtigen Amt, Geheimer Legationsrath von Brauer, iſt zum

General-Ronſul des Reichs für Egypten in Cairo ernannt worden .

Dem Kaiſerlichen Konſul Reiß zu Cairo iſt auf Grund des $. 1 des Geſekes vom 4 . Mai 1870 in

Verbindung mit § 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für den Amtsbezirk des dortigen Kaiſerlichen

Konſulats die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichs

angehörigen und Schußgenoſſen , einſchließlich der unter deutſchem Schuße lebenden Schweizer, vorzunehmen

und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden.

Dem mit der Verwaltung des Kaiſerlichen Vize -konſulats zu Ruſtſchuk betrauten Sekretär Müller iſt

auf Grund des $. 1 des Geſeßes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit S . 85 des Geſeßes vom 6 . Februar

1875 für den Amtsbezirk des Vize-Konſulats und für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung die Ermächtigung

ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen , einſchließlich

der unter deutſchem Schube lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten , Veirathen und Sterbe

fälle derſelben zu beurkunden.

Der Kaiſerliche Konſul F . B . Faerch in Aalborg (Dänemark) iſt geſtorben .

Namens des Reichs iſt das Erequatur ertheilt worden :

dem zum General-Konſul des Freiſtaats Salvador für Deutſchland mit dem Amtsſiße in Berlin

ernannten bisherigen Konſul für Salvador Kaufmann William Schönlank

und

dem zum Vize-Ronſul bei dem Königlich niederländiſchen General-Konſulat in Hamburg ernannten

Herrn Bosſchart.

6 . Polize i-Weſ e n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath Datum

des

-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.des Ausgewieſenen .
Ausweiſungs:

beſchluſjes.

6.

1. Johannes Bondt,

Hufſchmiedgeſelle,

a . Auf Grund des S. 39 des Strafgeſezbuds:

geboren am 27. Februar 1860 zu Teu : Diebſtahl im wieder- Chef der Polizei zu Ham - 20. April8. I.

["fen , Kanton Appenzell, Schweiz,wohn : holten Rückfall (1 burg,

haft zuleßt in Hamburg, Jahr Zuchthaus laut

Erkenntniß vom 5 .

April 1887),
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Name und Stand Ulter und Heimath
1-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſunggo

bеfфuffев.
des Ausgewieſenen .

6 .

b . Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

2 . (Joſef Bernert, geboren am 24. Juni 1861 zu Nieder- Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re:[19. März d. J .
Ziegelmacher, Lindewieſe, Bezirk Freiwaldau, Defter: Betteln , gierungspräſident zu

reichiſch -Schleſien , ortsangehörig eben Oppeln ,
daſelbſt,

3. Adalbert Szwajka, geboren 1847 zu Pilchow , Bezirk Tar- landſtreichen , Königlich preußiſche Res 30 . Dezember
Arbeiter , nobrzeg, Defterreich, ortsangehörig | gierung zu Bromberg, | v . I .

ebendaſelbſt,

4 . Alois lovoſicky , geboren am 6 . Dktober 1862 zu Amſchel desgleichen , Königlich preußiſche Re. 13. April d. J .

Buchhalter, berg , Vezirk Selcan, Böhmen , orts gierung zu Aachen ,

angehörig cbendaſelbſt, wohnhaft zu

lebt in Hamburg,

5 . Johann Weitgaſjer, geboren am 5 . Januar 1859 zu Alten . Landſtreichen und Königlich bayeriſches Be. 7. März d. J.
Steinbrecher, markt, Bezirk St. Johann im Pongau, Betteln , zirksamt Traunſtein ,

Salzburg, ortsangehörig zu Hüttau ,

ebendajelbſt,

6 . Heinrich Zint, geboren 1849 zu Steyr, Deſterreich, dergleichen , dasjelbe, 11.April d. J.
Schloſſergeſelle, ortsangehörig ebendaſelbſt,

7. Franz Kalina , geboren am 10 . Dktober 1853 zu desgleichen , Stadtmagiſtrat Deggen . 9. März d. J .

Handarbeiter, Paßau , Bezirk Pilgram , Böhmen , orts dorf, Bayern,

| angehörig ebendaſelbſt,
8 . Joſef Abram , geboren am 5 . Dktober 1870 zu Joſefs- Landſtreichen, derſelbe, desgleichen .

Zimmermann , thal, Bezirk Waidhofen , Nieder-Deſter

reich , ortsangehörig zu Schlag, Bezirk

Waidhofen,
9 . Leo Reitmaier, geboren am 26 . Juni 1860 zu Droſau, Landſtreichen , Betteln , derſelbe, 12. März d. J.

Hadernjaminler und Bezirk Klattau, Böhmen , ortsange: grober Unfug, Sach :
Tagelöhner, hörig ebendaſelbſt, beſchädigung und Be.

| drobung,

10. Franz Buchar, geboren 1840 zu Martiniß , Bezirk Betteln im wiederhol- Königlich bayeriſches Be: 15. März d. J.
Weber, Starkenbach, Böhmen , ortsangehörig ten Rüdfall, / zirksamt Regen ,

11. Alois Eichel, Satt- geboren am 15 . Juni 1865 zu Natolik, landſtreichen und daſſelbe, desgleichen .

Bezirk Piſek, Böhinen , ortsangehörig Betteln ,
zu Protivin , ebendaſelbſt,

12 . Anton Kindlmann , geboren am 8 Auguſt 1860 zu Elhe: Landſtreichen , Ver- Stadtmagiſtrat Paſjau, 7 . April d. J.

Schreiner, niß, Bezirk Prachatiß , Böhmen , orts . geben widerdie öffent- Bayern ,

angehörig ebendaſelbſt, liche Ordnung und
grober Unfug,

13. Franz Konbed , 28 Jahre alt, geboren und ortsangehörig Landſtreichen und Königlich bayeriſches Be: 16. April d . I.

Rainferer, zu Oniſti, Bezirk Deutſchbrod, Böhmen , Betteln , zirksamt Eggenfelden ,

14 . Franz Paupera , geboren am 12 . Januar 1856 zu Tiſch- Diebſtahl und Land. Königlich bayeriſches Be- 18 . April d . I.

Schloſſer , tin , Bezirk Prerau , Mähren , ortsan - ſtreichen , | zirksamt Roſenheim ,

gehörig ebendaſelbſt ,

15 . Edgar Dlaf Steen geboren am 11. Juli 1835 zu Born : Landſtreichen , Fuhe- Großherzoglich fächſticher 17. April d . I.
dabl, Poſamentier, holm , Kreis Bergen , Norwegen , ſtörung, Widerſtand Bezirksdirektor zu Wei

gegen die Staatsge: mar,
walt,

16. Neſtor Mathey , geboren am 22. Juli 1855 zu Ver: Landſtreichen und Raiſerlicher Bezirkspräſi- 26. November

Ziminermann , rières le Jour, Frankreich , Betteln , dent zu Colmar,. v. I.

17. Julius Leroy , Kell- geboren am 5 . Februar 1871 zu Paris, Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi - 24. April d. J.

| ner, | Frankreich , | dent zu Meß,

Die durch Bejdyluß des Königlich preußiſchen Regierungspräſidenten zu Danzig vom 10 . v. M . verfügte Ausweiſung des

Schloſſers Johann Förſter aus dem Reichsgebiet (Central- Blatt Seite 155 Ziffer 2 ) iſt zurüdgenommen worden , nachdein ſich

herausgeſtellt hat, daß Förſter preußiſcher Staatsangehöriger iſt.

ler ,

Carl Heymanns Verlag, Berlin . – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Inhalt : 1. Konſulat- Weſen : Ernennungen ; - Er

inächtigung zur Vornahme von Civilſtands - Aften ; —

Todesfall . . . . . . . . . . Seite 165

2 . Bant- Weſen : Status der deutſdien Notenbanken Ende
April 1888 . . . . . : . . . . . . 160

3 . Zoll- und Steuer-Weſen : Veränderungen in dem Stande
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1 . Konſulat -Weje n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den bisherigen erſten Sekretär bei der Botſchaft

in London, Legationsrath Freiherrn von Pleſſen ; zum General-konſul in Budapeſt zu ernennen geruht.

Der Kaufmann Fr. L . Brandt iſt zum Konſul des Reichs in Naeſtved (Dänemark) ernannt worden .

An Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen bisherigen Konſuls Kempf iſt der Kaufmann Richard Val.

Veſelin zum Konſul des Reichs in Puerto Cabello (Venezuela ) ernannt worden .

Dem Kaiſerlichen Miniſter - Reſidenten und General - Konſul Kempermann zu Bangkok iſt auf Grund

des §. 1 des Geſeßes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit § . 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für

ſeinen Amtsbezirk die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von

Reichsangehörigen und Schußgenoſſen, einſchließlich der unter deutſchem Schuße lebenden Schweizer, vor

zunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .

Der Kaiſerliche Vize-Konſul Giuſeppe Cricelli in Catanzaro ( Italien ) iſt geſtorben .
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2 . Bant

Status der deutſchen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten
Passiva .

Event.
Ber
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a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

. Bezeichnung

der

Banten.

Sonſtige

Gegen unge. Gegentaglio GegenGrund- Referbe. Noten
31. März) dectte 31. März tatlige 31. März

| Rapital. Fonde. | Umlauf. 1888 . Ver .
Noten . 1888. 1888.

feiten .

Ver

bindlich . bindlich
feiten Gegen Gonftige Gegen Summe Gegenteiten

aus
mit 31. März 31. März der 31. März weiterge.
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diſchen
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bindlich .
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120 000

3 000

23 894
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931810 - 32 4601

2 807 – 139

2 312 - 557

- 1 - 96 920 392 496

968 – 308 175
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+ 44 634
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-
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1140 -

90 ||
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996 –
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- 11675 - 55

52 8930 – 234
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2183 3 000 603

3 000 7501 2 622 – 12 1 271 - 830 + 505 5321 790 – 356 13 313 + 57 48

750 908 + - 2

65 195

I
I

+

3531 1 065

743 323

1 ) Reichsbant . . . . . .

2 Stádt. Bant zu Breßlau .

Magdeburger Privatbant .
Danziger Privat - Aktien .
Bant . . . . . . .

51 Provinzial-Aktien - Bant des
Großherzogthums Poſen .

Hannoverſche Bant . . .

Frankfurter Bant . . . .

Bayeriſche Notenbank . .

Sädfiſche Bank zu Dresden

Leipziger Kaffenverein . .

Chemnißer Stadtbant . .

Württembergiſche Notenbant

| Badiſche Bant . . . . .

Bant für Süddeutſchland .

15 Braunſchweigiſche Bank . .

16 Bremer Bant . . . . .
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+1+1++I
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Zuſammen . 262 932 ) 42 861 1 119 899 - 32 106 88 858 – 99 107 429 338 + 41234 ) 46 855 + 2 548 7845 – 2 585 1 909 730 + 9 091 13271

Bem e r k u n g e n .

Zu Spalte 5 *: Davon in Abſchnitten zu 100 Ale = 735 647 300 Al ,
i 200 , = 220 000 Ali (bei der Bank Nr. 5 ),

, 500 = 51 332 500 M ( bei den Banken Nr. 1 , 5 , 7 , 9 , 10 ),

· 1000 = 330 901 500 M ( : - 1 , 2 , 7 ) .
zu Spalte 9 Nr. 7 * : Darunter 134 500 Ah noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten.
zu . 9 . 14 * : 93 424 Ah . . . Gulden . und Thalernoten .
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Weje n .

banten Ende Apr il 1888,

Fichten , verglichen mit demjenigen Ende März 1888.

auf tauſend Mart.)
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Gegen SonſtigeMetal.;
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14 552 + 4 499 – 45 651 + 10 944911 984 + 72 323

1 078

+
+

+

19971 + 2 305

- 6 + 5

13 - 1

429 856
6271

'
+

+755

50 336 – 13

2 849

1075 +

401

-104

9 523 +

781

1 5961

216

37 117 ) - 9711 | 1 473 339
24 - 1 11 764

460 + 398 8 991
20

368 4 510 +
1
1

+

911

'

3 875 934 2 836

+

13 565

1 + 1 24 + 1 332 447 30 30 550597
1731

3 473

24
156124 168 421 118 4 916 5241 385

6 365227 675 533 454 516 1 1576 849

2 026

++I+++

2 94 +

1 17333 297 932 3 414 783 1 237 160 88

1
1
+/

T
i
l
t
!!!++!!+

82 42

288 7614 401

+ +I ++ I
L

I
t

!!+++I
I
I
I

++

3 543 549 867

+
+

+
+

+
+

+
+

478

4 569 - 70

4366 + 108

17 908 – 1326

24 454 + 1 884

42 438

49 082 – 3 324

3 708 + 20

3 409 | + 381

18 941 + 389

17 304 + 521

19 18

9 962 1 365

27615 + 862862

+I+I
I

+1
1

++++

7 159 566

1 189 143 891 103

I
I

+1+1+++I
I

+

859 637 136 1 068

+I+++++I
I

+I

6 900 – 313 5

26 584 – 1 927 6
44 843 510

82 506 502

87 218 – 2 9319

8 392 + 431 | 10

4 791 | + 360 | 11

29 357 + 193 12

24 565 + 475 13

32 871 + 1401 14

23 194 – 2 327 15

36 544 + 1399 16

239 36 365 223 48 513

8 412 736 308 577 158

209150 921 67119

4 339

I+I++

1 765

3 140457 788 96 6855 187

963
1794

139 80

558

2 210
4321

366 1 661 515

+
+

8 228

938
126
193122 371 253 565 1 819 +
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. 3 . 2011 - und Steu e r - W e ſe n .

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen .

Es iſt ertheilt worden

dem Hauptſteueramt zu Iſerlohn die Befugniß zur Ausfertigung von Begleitſcheinen I über

Feilen , welche von dem Feilenhauer Mack in Ferndorf bei Siegen wieder ausgeführt werden ;

dem SteueramtI. zu Verden im Bezirk des Hauptzolamtes zu Sebaldsbrück die Befugniß zur

Ausfertigung von Begleitſcheinen I über Weinſendungen aus dem Weintheilungslager der in Verden be

findlichen Filiale der Firma Margen u. Schwaarke in Bremen ;

dem Steueramt I. zu Soltau im Bezirk des Hauptſteueramts zu Celle die Befugniß zur Ers

ledigung von Begleitſcheinen [ über rohe Bettfedern für Carl Breyding u . Sohn daſelbſt ſowie zur Ab

fertigung der für die genannte Firma mit Begleitſchein I unter Eiſenbahnwagen- Verſchluß eingehenden

Sendungen roher oder gereinigter Bettfedern ;

dem Steueramt I. zu Dttweiler im Bezirk des Hauptſteueramts zu Saarbrücken die Befugniß

zur Abfertigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Bieres ;

dem Steueramt II. zu Eutin im Bezirk des Hauptzollamtes zu Neuſtadt i. Holſtein die Befugniß

zur Erledigung von Begleitſcheinen I und Begleitzetteln über das für den Mühlenbeſißer W . Hahn zu

Neumühle eingehende Getreide;

dem Hauptſteueramt zu Königsberg in Oſtpreußen die Befugniß , den bei anderen Aemtern ab

gefertigten und unter Beamtenbegleitung oder unverleptem Raumverſchluß eingehenden, zur Ausfuhr ſeewärts

beſtimmten Branntwein in Seeſchiffe verladen zu laſſen und dieſe unter Beamtenbegleitung auf das Haupt

zolamt in Pillau , welches alsdann den erfolgten Ausgang der Schiffe zu beſcheinigen hat, abzulaſſen und

dem Nebenzollamt I. zu Bocholt im Bezirk des Hauptzollamtes zu Vreden die Befugniß zur

Ertheilung der Ausgangsbeſcheinigung über den mit dem Anſpruch auf Steuervergütung oder auf Frei

laſſung von der Verbrauchsabgabe und dem Zuſchlage zu derſelben ausgehenden Branntwein .

Das bisher zum Bezirk des Hauptzollamtes zu Tilſit gehörige Nebenzollamt II. zu Kollaßiſchken

iſt dem Bezirk des Hauptzollamtes zu Memel zugetheilt worden .

In den beiden Großherzogthümern Mecklenburg.

Es ſind ermächtigt

a ) zur Abfertigung von inländiſchem Branntwein zur Ausfuhr mit dem Anſpruch auf Rückvergütung

der Maiſchbottich - oder Branntweinmaterialſteuer bezw . Freilaſſung von der Verbrauchsabgabe und

dem etwaigen Zuſchlage zu derſelben ; ferner zur unbeſchränkten Ausfertigung von Branntwein -Ver

ſendungsſcheinen I und II, zur Erledigung von Verſendungsſcheinen 1 über inländiſchen Brannt

wein , ſofern derſelbe nicht zur Ausfuhr beſtimmt iſt, ſowie zur unbeſchränkten Erledigung von

Branntwein - Verſendungsſcheinen II :

ſämmtliche Haupt- und Unterämter , auch die Steuer-Rezeptur zu Schönberg, jedoch mit Aus

nahme des Nebenzollamts II. zu Wuſtrow ;

b ) zur Erledigung von Verſendungsſcheinen | über inländiſchen Branntwein , wenn derſelbe zur Ausfiihr

beſtimmt iſt, ſowie von Ausfuhr-Anmeldungen über inländiſchen Branntwein :

diejenigen Amtsſtellen , denen ſchon nach den ſeitherigen Beſtimmungen die Befugniß zur Ertheilung

der Ausgangsbeſcheinigung bei der Ausfuhr von Branntwein beigelegt iſt.

In Elſaß -Lothringen :

Die Nebenzollämter I. zu Novéant und Amanweiler im Bezirk des Hauptzollamts zu Meß

ſind zur Abfertigung der unter die Nummern 22 f und 22 g des Zolltarifs fallenden Waaren zu andern

als den höchſten Zollfäßen dieſer Nummern ermächtigt worden .

Carl Heymanns Verlag, Berlin . - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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3 . Soll und Steuer -Welen : Zollfreier Einlaß von Aus .
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1 . Allgemeine Verwaltung 8 - S a ch e n .

Yuf Ihren Bericht vom 30 . April d . J . will Ich die anliegenden Beſtimmungen zur Ausführung des

§ . 66 des Reichs-Militärgeſeßes rückſichtlich der im Mobilmachungsfall zum Militärdienſt einberufenen

Reichsbeamten genehmigen .

Charlottenburg, den 8 . Mai 1888.

Friedrich

v. Boetticher.
An den Reichskanzler.

Beſtimmungen

zur Ausführung des § . 66 des Reichs -Militärgeſetzes vom 2 . Mai 1874 und 6 . Mai 1880

rückſichtlich der Reichsbeamten .

Zur Ausführung des S. 66 a . a. D .

„ Reichs-, Staats. und Rommunalbeamte ſollen durch ihre Einberufung zum Militärdienſt in ihren bürger

lichen Dienſtverhältniſſen keinen Nachtheil erleiden .

Ihre Stellen , ihr perſönliches Dienſteinkommen aus denſelben und ihre Anciennetät, ſowie alle ſich daraus

ergebenden Anſprüche bleiben ihnen in der Zeit der Einberufung zum Militärdienſt gewahrt. Erhalten dieſelben

Offizierbeſoldung, ſo kann ihnen der reine Betrag derſelben auf die Civilbefoldung angerechnet werden ; denjenigen ,

welche einen eigenen Hausſtand mit Frau oder Kind baben , beim Verlaſſen ihres Wohnorts jedoch nur , wenn

und ſoweit das reine Civileinkommen und Militärgehalt zuſammen den Betrag von 3 600 Mark jährlich über :

ſteigen .

30
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Nady denſelben Grundfäßen ſind penſionirte oder auf Wartegeld ſtehende Givilbeamte hinſichtlich ihrer

Penſionen oder Wartegelder zu behandeln , wenn ſie bei einer Mobilmachung in den Kriegsdienſt eintreten .

Dbige Vergünſtigungen kommen nach ausgeſprochener Mobilmachung auch denjenigen in ihren Civil.

ſtellungen abkömmlichen Reichs - und Staatsbeamten zu gute, welche ſich freiwillig in das Heer aufnehmen laſſen .

Die näheren Beſtimninungen bleiben den einzelnen Bundesregierungen überlaſſen ."

werden rückſichtlich der Reichsbeamten die nachſtehenden Feſtießungen getroffen :

Hinſichtlich derjenigen Reichsbeamten , welche in Folge einer Mobilmachung in das Heer oder

den Landſturm zum Militärdienſt einberufen werden oder, ſofern ſie in ihrer Civilſtellung abkömmlich

ſind, freiwillig eintreten , kommen folgende Beſtimmungen znr Anwendung :

1 . Jedem etatsmäßig angeſtellten Reichsbeamten bleibt während des Kriegsdienſtes ſeine Civil

ſtelle gewahrt.

2 . Den etatsmäßig angeſtellten oder ſtändig gegen Entgelt beſchäftigten Reichsbeamten wird

während der Dauer des Kriegsdienſtes ihr perſönliches Dienſteinkommen unverkürzt fortgewährt.

Zu dem perſönlichen Dienſteinkommen gehören Gehalt, figirte diätariſche Remuneration, Drts -, Stellen -,

Funktions - und andere perſönliche Zulagen , Wohnungsgeldzuſchuß oder Miethsentſchädigung, ſofern nicht

Dienſtwohnung fortgewährt wird , penſionsfähiges Einkommen aus einem Nebenamte und der penſions

fähige Betrag ſolcher Dienſtemolumente, inelche ihrer Natur nach ſteigend und fallend ſind. Der leßtere

Betrag iſt für die Dauer des Kriegsdienſtes in monatlichen Raten am erſten jedes Monats im voraus

zu gewähren .

Zu dem perſönlichen Dienſteinkommen werden Repräſentations- und Dienſtaufwandsgelder, ſowie

die ſogenannten Manfogelder der Kaſſenbeamten nicht gerechnet.

3. Erhält der Beamte die Beſoldung eines Offiziers oder oberen Beamten der Militärverwaltung,

ſo wird der reine Betrag derſelben , als welcher ſieben zehntel der Kriegsbeſoldung angeſehen werden, auf

das Civildienſteinkommen angerechnet. Das Dienſteinkommen eines Unteroffiziers in einer vakanten

Lieutenantsſtelle gilt nicht als Offiziersbeſoldung.

Hat der Beamte Familienangehörige, welchen er im eigenen Hausſtande Wohnung und Unterhalt

auf Grund einer geſeblichen oder moraliſchen Unterſtüßungsverbindlichkeit gewährt, oder hat derſelbe die

Bewirthſchaftung eines Dienſtlandes fortzuführen , ſo findet für die Dauer ſeiner Abweſenheit aus dem

Wohnorte die Anrechnung nur inſoweit ſtatt, als das Civildienſteinkommen und ſieben zehntel der Kriegs

beſoldung zuſammen den Betrag von 3600 Mark jährlich überſteigen . Dienſtwohnungen oder Mieths

entſchädigungen werden hierbei ſtets zum tarifmäßigen Betrage des Wohnungsgeldzuſchuſſes angerechnet.

Die Einſchränkung der Anrechnung tritt in Kraft mit dem Beginn derjenigen Monatshälfte , mit welcher

das Kriegsgehalt zahlbar wird, jedoch nicht vor Beginn des Monats , in welchem der Abgang aus dem

Wohnorte erfolgt, und endet mit dem Schluß des Monats , in welchem die Rückkehr in den Wohnort

ſtattfindet.

Inter Familienangehörigen im Sinne des vorſtehenden Abſabes ſind Ehefrau , Kinder und Eltern ,

ſowie andere nahe Verwandte und Pflegefinder zu verſtehen .

Beamten , welche als obere Beamte der Militärverwaltung in immobilen Stellen Verwendung

finden , wird die mit drei zwanzigſtel oder drei zehntel des Friedens-Marimalgehalts zahlbare Zulage

nicht angerechnet.

4 . Die Beſtimmungen unter Nr. 2 und 3 finden auf penſionirte oder auf Wartegeld ſtehende

Reichsbeamte hinſichtlich ihrer Penſionen und Wartegelder Anwendung.

Die unter Nr. 3 Abſaß 1 vorgeſchriebene Anrechnung findet indeſſen nur inſoweit ſtatt, als ſieben

zehntel der Kriegsbeſoldung und die Penſion und das Wartegeld zuſammen das vor der Penſionirung

oder Stellung auf Wartegeld bezogene Civildienſteinkommen überſteigen . Auch die hiernach erfolgende

Anrechnung tritt jedoch in den Fällen des Abſages 2 der Nr. 3, ſofern das frühere Civildienſteinkommen

3 600 Mark oder weniger betragen hat, nur in dem daſelbſt vorgeſehenen geringeren Umfange ein .

5 . Den unentgeltlich oder zwar gegen Entgelt aber nur vorübergehend beſchäftigten Reichs

beamten ſoll bei ihrem Rücktritt in den Civildienſt eine Beſchäftigung möglichſt gegen Entgelt gewährt

werden .

6 . Den Reichsbeamten bleiben die aus ihrem Dienſtalter fich ergebenden Rechte und Vor

theile gewahrt.
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Den im Borbereitungsdienſte befindlichen Reichsbeamten ſoll die Zeit des Ariegsdienſtes nach

beſtandener Prüfung bei Feſtſtellung ihres Dienſtalters zu gute gerechnet werden .

War die Zulaſſung zur Prüfung bereits verfügt, ſo ſoll ihnen die zur Ablegung der Prüfung

erforderliche Friſt, ſoweit die Militärverhältniſſe es geſtatten , bewilligt werden .

7. Hinſichtlich derjenigen Reichsbeamten , welche als Offiziere oder obere Beamte der Militär

verwaltung in den Kriegsdienſt eingetreten ſind, iſt der Civilbehörde von Amtswegen mitzutheilen :

a) die Höhe des Betrages, welchen der Beamte als Kriegsbeſoldung event. Zulage bezieht;

b ) der Zeitpunkt, von welchem ab dieſe Bezüge gewährt werden .

Eintretende Aenderungen , ſowie der Zeitpunkt, mit welchem die Bezüge aus Militärfonds auf

gehört haben , ſind gleichfalls der Civilbehörde mitzutheilen .

Dieſe Mittheilungen macht derjenige Theil des Heeres, des Landſturns oder der Militär

verwaltung, in deſſen Verpflegung die oben erwähnten Perſonen getreten ſind, ſofern derſelbe eine eigene

Kaſſenverwaltung hat, andernfalls die mit der Änweiſung der Militärgebührniſſe befaßte Intendantur.

Die Mittheilung iſt zu richten an die vorgeſepte Behörde derjenigen Kaſſe, welche über das

Civildienſteinkommen , die Penſion oder das Wartegeld des Beamten Rechnung zu legen hat.

Vorſtehende Mittheilungen ſind als Beläge zu den das Civildienſteinkommen , die Penſion oder

das Wartegeld nachweiſenden Jahresrechnungen zu verwenden .

Am Schluſſe jeder Quittung über das während des Kriegsdienſtes erhobene Civildienſteinkommen

hat der Beamte anzugeben, in welcher militäriſchen Dienſtſtellung er ſich befindet und, wenn er die Be

ſoldung eines Offiziers oder oberen Beamten der Militärverwaltung bezieht, auf wie hoch ſich ſeine

Kriegsbeſoldung beläuft.

Die Kaſſe hat, wenn dieſe Angaben der Quittung fehlen oder mit dem Inhalte der gedachten

Mittheilungen der Militärbehörden nicht übereinſtimmen ſollten , ihrer vorgeſepten Behörde hiervon, nach

erfolgter Zahlung, Anzeige zu machen .

8. Auf diejenigen Reichsbeamten , welche ihrer aktiven Dienſtpflicht genügen , finden lediglich die

Beſtimmungen unter 6 , und zwar nur hinſichtlich derjenigen Zeit Anwendung, während deren die

Beamten über die Dauer ihrer geſeßlichen Friedensdienſtpflicht hinaus im Militärdienſte zurückbehalten

worden.

Auf Reichsbeamte, welche als Erſapreſerviſten in den Kriegsdienſt eintreten , finden dagegen die

Beſtimmungen unter Nr. 1 bis 7 unbeſchränkte Anwendung.

Auf diejenigen Beamten , welchen die Rechte und Pflichten der Reichsbeamten ausdrücklich bei

gelegt ſind, ſind die unter I getroffenen Feſtſeßungen gleichfalls anzuwenden .

III.

Hinſichtlich derjenigen Reichsbeamten , welche in Folge einer Mobilmachung in die Marine zum

Militärdienſt einberufen werden oder, ſofern ſie in ihrer Civilſtellung abkömmlich ſind , freiwillig eintreten ,

finden die vorſtehenden Beſtimmungen mit folgender Maßgabe Anwendung :

a ) den ſieben zehnteln der Kriegsbeſoldung ſtehen in der Marine gleich : das Gehalt – aus

ſchließlich des darin liegenden Servistheiles - , der Gehaltszuſchuß und der Wohnungs

geldzuſchuß .

b ) Soweit dem Beamten eine Kriegszulage oder eine gleichartige anderweite Zulage aus Marine

fonds nicht bereits gewährt wird, erhält er aus ſeiner Civilbeſoldung den Betrag der

reglementsmäßigen Chargenkriegszulage.

C) Der Civilbehörde iſt von Amtswegen mitzutheilen :

die Höhe des Gehalts – ausſchließlich des darin liegenden Servistheiles - , des Gehalts

zuſchuſſes , des Wohnungsgeldzuſchuſſes und der Kriegszulage. Wird leßtere nicht gezahlt,

ſo iſt dies ausdrücklich zu erwähnen .

d ) Die vorſtehend unter c beregte Mittheilung iſt bei denjenigen Marinetheilen , welche einer

Stativiis - oder Garniſonkaſſe angeſchloſſen ſind, ſeitens des Rechnungsamts des betreffenden

Marinetheiles zu machen .

b) Soweit nicht bereits

chargentriegszuten
mitzutheileniin

liegenden

30 *
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2 . Fina u z :

Nachweiſung der bis Ende März 1888*) ſtattgehabten Ausführung des Gefeßes, betreffend

Bezeichnung der Staaten .

Betrag Definitiver Antheil

des ausgegebenen an

Landespapiergeldes Reichskaſſenſcheinen

(auf Mark reduzirt) nach $. 1 des Geſeßes

Marimal-Betrag

der zu gewährenden

Vorſchüſſe

nach §. 3 des Geſeßes

Marf. Mare Bi. Mart. Bi.

·

.
.

.
. 37

.

· .. .

c
o
n
s
o
r
c
o
m

· . .

· .

14 534 975

19013 441

3 309651

4 577 449

3 250 514

882 007

641732

1 410 813

· .

· . ·. .

35

· . .

· .. .

93 -

· . .

29

.. .

.

89

. .

88

.

.

72 145 494

14 197536

7 479 838

5 321 235

4 276 683

2 495 657

1 631 988

837 401

283 779 50

915 074

913 120

549 981

415 863

510 134

595 278 00

196 607 91

220 988 22

164517 | 32

131 949 77

260 516 | 97

93 808

325 192

152619 | 78

358 161

991 873

4 534 695

. .

61 386 729Preußen · · · · · ·

Bayern . . . . . . . . . . . 36 000 000.

Sachſen 36 000 000· · · · · ·

Württemberg . . 10 285 713

Baden 11 142 858
. . . . .

7371 429Heſjen . . . . . . . . . . . . .

Medlenburg-Schwerin . . 2 955 000

Großherzogthum Sachſen . 1 800 000

Mecklenburg-Streliß . 2 400 000

Didenburg . . . . . .

Braunſchweig . . . . . 3 000 000

Sachſen -Meiningen . . . . 1 800 000

Sachſen -Altenburg . . . . . . . 1 456 800

Sachſen -Coburg-Gotha . . . 1 800 000

Anhalt . . . . . . . . 2 850 000

Schwarzburg-Sondershauſen 450 000

Schwarzburg-Rudolſtadt . . 600 000

Waldeck . . . . . . . . 630 000

Reuß älterer Linie . . . . 390 000

Reuß jüngerer Linie . . . . . . . 960 000

Schaumburg-Lippe . . . 1 020 000

Lippe . . . . . .

Lübeck . . . . . . . . . . . . .

Bremen . . . . . . . . . . . .

Hamburg . . . . . . . . . . . .

26 ! Elſaß-Lothringen . . . . . . . . . .

Summe . . . 184 298 529

Unmer tung :

..

53
5
6

o

.

1 391 253

833 345 | 41

693 957

859 910 53

1 503 148

168 928

252 674

310 321

172 033

466 322

617 461

·

. . .

.. .

.. .

. ..

.

· . .·

· . .· ·
···

|
|·· ·

·· ·

120 000 000 00 54 889 941 | 72

An Reichskaffenſcheinen ſind ausgegeben :

. . . : : . . . . . . . . . . .

b . zur Dedung der nach Spalte 7 angewieſenen Vorſchüffe im Betrage von 54 123 567,14 V

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 000 000 Mart

54 120 995

174 120 995 Martzuſammen

*) Vgl. die Nachweiſung für Ende März 1887 Central-Bl. 1887, S . 104 .
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Weſe n.

die Ausgabe von Reichsfaſſenſcheinen , vom 30. April 1874 (Reichs -Geſekblatt S . 40).

. 6 . 8 .

Auf den definitiven Antheil (Spalte 3 )

Von dem
ſind angewieſen :

Auf die nach Auf die nach
Candespapiergelde

b . Spalte 4 zu ge Spalte 7 ge
(Spalte 2)

zur baaren Zahlung währenden Vor: währten Vor
ſind eingezogen in Reichskaſſen auf die Reichs

ſchüſſe ſind aufund vernichtet
chüſſe ſind an

ſcheinen auf die Hauptkaſſe für Rech
(auf Mark Röniglich preußiſche nung der Königlich die Reichs-Haupt- die Reichs-Haupt

preußiſchen
reduzirt) Kontrole der Staats - |

Kontrole kaſſe angewieſen tallefaſſe zurückgezahlt
'' der Staatspapiere

papiere hierſelbſt hierſelbſt.

BFL Darl. Marf. Dr.

Bemerkungen .

Marf. Mari. Mart. Pf.

61 386 729 001

35 805 989 14

35 693 313 00

10 230 085 71

11 049 598 29

7 296 000 00

2 943 000

1 767 765 100

2 386 110 00

11 627 976 00

15 210 744 00

2 647 716 00 Zu 4 , Spalte 7. Darunter

3 661 956 001 2571,43 Mark , wofür der ent

ſprechende Betrag an Reidys
2 600 400 00 kaſſenſcheinen unit 2570 Mark erſt

705 600 001 nach Schluß des Monats März

513 384 00 1888 ausgegeben worden iſt.

1 128 648 00

2971 08000

1692 300 00

1423 728 00

1 773 825

2 769 000 001

447 084

575 289 00

615 987

379 251 00

926 193 00

1 016 640

72 145 490

14 197 535

7 479 835

5 321 235

4 276 680

2 495 655

1 631 985

837 400

283 775

915 070

913 120

549 980

415 860

510 130

595 275

196 605

220 985

164515

131 950

260515

93 805

325 190

152615

358.160

991 870

4 534 695

noc
o
m
O
N

C
O
N

C
O
C
O

R
O
H
A
M
A

C
O
N
C
O 1 95 14 405 634 80

3 041 18 808 983 31

84 3 272 566 58 )

3 701 4515 27638)

3 200 228 47

3 18 874 00788

620 242 35

11401 55367

4 931

1 371 97314)

1 891 761545 41

3 881 671 909 41

4 201 842 460 53)

1 449 148 001

166 98406

3 22 236 20052

300 979 79

164 867 49

443 784 02

615 221 33

1113 000 00

666 672 00

555 156 00

687 924 00

1 202 508 00

135 132 00

202 128 00

248 256 '00

137 616 00

373 056 On

493 968 00

I
I
I

T
i
l

i

8
1
1
1
1

o
c
o

183 148 967114 70 00 54 123 567 14 43 911 840 00119 999 930

120 000 000 Mark.

liebertrag

In Folge der auf die Borſchüffe erfolgten Rüdzahlungen (Spalte 8 ) find an Reichofaffenſcheinen eingezogen und vernichtet . . . . . . . . . . . . .

Die verbliebenen Reichstaffenſcheine iin Betrage von . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

beſtehen :
a . in 3 616 753 Uboniten zu 5 Mart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 083 765 Mart

b . 1 404 187 28 083 740

c. , 1680 833 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 041650 ,

174 120 995 Marf.

43 911 840

130 209 155 Mart

20

ſind wie oven 130 209 155 Mar I
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3 . 2011- und Steu e r -Weſe n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 3 . Mai d. J . beſchloſſen ,

1. daß die oberſten Landesfinanzbehörden ermächtigt werden , aus Billigkeitsrückſichten im Sinne

der Ziffer 2 des § . 5 des Zolltarifgeſeßes Zollfreiheit für Ausſtattungsgegenſtände ſolcher In

länder zu bewilligen , welche ihren dauernden Aufenthalt im Ausland genommen haben ;

2. daß hierbei das durch den Bundesrathsbeſchluß vom 19 . November 1886 vorgezeichnete Ver

fahren (vergl. Ziff. II der Bekanntmachung auf S . 401 und 402 des Central - Blatts von

1886 ) Anwendung zu leiden hat.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 3. Mai d. I. beſchloſſen , die Steuerdirektivbehörden

zu ermächtigen , denjenigen Brennereibeſißern , deren wirthſchaftliche Lage dies erforderlich macht, auf ihren

Antrag die Zahlungsfriſten für die in den Monaten Mai bis einſchließlich Auguſt 8. I. fällig

werdenden kreditirten Maiſchbottichſteuer-Beträge um eine weitere Friſt bis zu drei Monaten zu

verlängern .

Nuf Grund, des Beſchluſſes des Bundesraths vom 12 . April d. I. ſind die Funktionen der Direktiv

behörde des vereinsländiſchen Hauptzollamts zu Hamburg, welche in Gemäßheit des Beſchluſſes des

Bundesraths des Zollvereins vom 27. Juni 1868 bisher die Königlich preußiſche Provinzial-Steuer

direktion zu Altona wahrgenommen hat, vom 1 . Mai d . I. ab bis zum Anſchluſſe Hamburgs an das

Zollgebiet dem Königlich preußiſchen Geheimen Ober- Finanzrath Poch hammer in Hamburg über

tragen worden.

Derſelbe iſt in dieſer Eigenſchaft dem Königlich preußiſchen Finanzminiſterium unterſtellt und

wird die Geſchäfte der bezeichneten Direktivbehörde unter der Firma : „ Der Königlich preußiſche Ge

heime Ober - Finanzrath " führen .

4 . Polizei. W efe n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und HeimathL
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſſes.
des Ausgewieſenen .

5 . 6 .

Auf Grund des $. 362 des Strafgeſeßbuchs :

1. Franz Groß , ohne geboren am 3 . Januar 1874 zu Ober- Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re- 23. April d. I.
Stand, Thomasdorf b . Freiwaldau , Defter- Betteln , gierungspräſident zu

reichiſch -Schleſien , ortsangehörig eben Breslau ,

daſelbſt,

2 . Louis Delana , geboren im Auguſt 1858 zu Bonnaur, Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 5 . März d. J .

Tagner , Deſterreich, ortsangehörig ebendaſelbſt, | dent zu Colmar,

3 . Johann Jakob geboren am 25. Oktober 1845 zu Wal desgleichen , derſelbe, 12. April 0. 3.

Künzler, Weber, zenhauſen , Schweiz,ortsangehörig eben
Daſelbſt,

4 . Johann Küffer, Ar- geboren am 21. September 1851 zu landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 26 . April d. I.
beiter , Perlé , Luremburg, | Betteln , dent zu Meß ,

5 . Ernſt Medard , geboren am 4 . Oktober 1858 zu Merle, desgleichen , derſelbe, 27 .April d. 3.

| Arbeiter, Departement Loire, Frankreich ,

6 . Joſef Praml, Glas- geboren am 19 . März 1871 zu Alt. Landſtreichen , derſelbe, 1. Mai d. J.
bläſer, gradiska, Ungarn ,

Carl Heymanns Verlag, Berlin . – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſde Reid .

für das

Verausgegeben

im

Reichsamt des Innern .

Zu bezichen durch alle Poftanſtalten und Budhandlungen . -- Pränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 25 . Mai 1888. N : 21.

Juhalt : 1. Marine and Sdiffahrt: Statiſtiſche Ueberſicht

über die deutſchen Fiſderfahrzeuge, welche in der Nordſee

außerhalb der Küſtengewäſjer Fiſcherei betreiben , nach dem

Rejtande am 1 . Januar 1888 . . . . . Seite 175

2. Finanz- Welen : Nachweijung der Einnahmen des Reichs

vom 1. bis Ende April 1888 . . . . . . . 180

3. Ronſulat - Weſen : Ernennungen ; - Beſtellungen von

Konſular-Agenten ; - Ermächtigung zur Vornahme von

Civilſtands-Akten ; - Todesfall; – Erequatur - Erthei.

lungen . . . . . . . . . . . . . . . 181

4 . Polizei-Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 182

1 . M a r ine und Schiffahrt.

Statiſtiſche Ueberſicht

über

die deutſchen Fiſcherfahrzeuge, welche in der Nordſee außerhalb der Küſtengewäſſer

Fiſcherei betreiben , nach dem Beſtande am 1. Januar 1888 .

Anmerkung. Die Dampfſchiffe ſind in den Hauptzahlen mitenthalten , indeß unter der Zeile mit

ſchrägen Ziffern noch beſonders angegeben .
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Heimathsſtaat bezw . Heimaths
Art des Fiſchereibetriebes.

Brutto :
Zahl.

Zahl

der
der

hafen (nebſt
regel

mabigen
gehalt in

Rubik.

ſchlepp :

Fahr

zeuge

ohne

Nebens

betrieb .

Fahr:

zeuge.Unterſcheidungs-Buchſtaben ).

Grund Klebneß,Grund Treib . Grundo! Grund ſchleppnes | Unter :
idleppnes

und hamen
und

neß .
Grund : urs શal

nek .
angein . Seßnebe. angeln . i forbe.

3 a hl der Fahrzeug e.

5. 16. 17. 8. 9 . 10 .

metern . ſaßung.

2. 3. 4 . 11 .

80 236 80 76Մ. Մ.Մ

I. Königreid Preußen.

a ) Regierungsbezirk

Schleswig .

Blankeneſe . . .
Elmshorn . . . .

Huſum . . .

Keitum . .

Kirkeby . .

Mühlenberg . .
Pellworm . .

Teufelsbrück . .

Wyk auf Föhr . . .

6 767

184

93

82

82

Մ
Մ

oc
o
n
o
s
c
o

c
o
o
r

I
I
I

I
l
i
a
i

1- G-- --

I
I

!!!! !!!

T! !!i
l

!!!

Մ 428

Մ 21

C
o
r
r
o
r

Մ
Մ

LF 12 1 255 37 11 1 ,

b ) Regierungsbezirk

Lüneburg .

Finkenwerder . . .

c) Regierungabezirk

Stade.

Cranz a . E . . . .
Geeſtemünde . . . .

I
ا
ن
م

ن

511

2 666

1 661

-O
T

o
l
u
l

o
o
r

d ) Regierungabezirt

Aurich.

Benſerſiel . . . : AB

Borfum . . . . . ' A

Carolinenſiel . . . . AC

Smden . . . . .

Greetſie! . . .

Juiſt . . . .

37

359

244

3 266

0135

63

·

5
1
6

R
ö
m
e
l
l
a
n

AL 22

·

35

·

278

395

1 665

·

28

196 65

Neuharlingerſiel

Norddeich . . .

Norderney . . . . AN

Rhaudermoor .

Spiekeroog . . . . . "

Zuſammen Königreich i

Preußen . . .

A R 39

·

0 317 30 1

| 251 | 19 (54 | 1011

| 1661 558 !

124

2 !

18

-

104

2 -
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mit

| Zahl der Fahr:Art des Nebenbetriebes.
Fahr: [zeuge, welche ver

zeuge Kabeljau- | Herings- i ſehen ſind mit

Solepp ! fang | fang Auſtern durch ,

Neben
mit mit fiſcherei. löchertem Dampf

Angeln . Hamen .
betrieb. Fiſchbe- ſvill.

Zahl der Fahrzeuge.
hälter.

12. | 13 . i 14 . ! 15 . | 17 | 18 .

nek.

Zahl der Fahrzeuge mit einem Bruttu-Raumgehalt

von 1 von von von von von

unter 20 30 50 70 100 150 .

1 bis bis Ibis | bis bis bis

20 unter ! unter unter | unter unter unter i
200

cbm . / 30 50 70 100 1 150 200 cbm .

cbm . cbm . com . cbm . i chi . , cbm . I

19. 20. 21. 22 . 23. | 24 | 25 . 1 26.
16 .

-
-

-

-

-
-

-

!
!

!
!

!
!

!
!

!

-
-

-

o
l
e
i
l

I
I
I

-

T
I
T

!!!!

I
l
o
n

1

1
1

!!!!!l
a

|
!

!
!

-.

-

-

-
-

-
-

-

-
-

I -

-
-

-
-

-

--
-

I
l
i

1
1
1

m
i
l

I
n
c
o

-
+

!

-

-

-
-

-

--
-

-
-

-
-
--- .

-

-
-

-T
a
l
e
s

!! !l
o
l
l

"1 "
1
1
1
-

2
1
1
1
3

-

-I- Il
o
l

1
1

--|| |l
i
o
l

-
-

-

T
o
l
l

G
e
n

-I
c
o

!! 1
1
1

-1
1
1

-1
1
1

!

1
1
1
1
1
1

! l
o
l
l
i

-
-

-
-

57 | 29

- -

16

--

9 3 | 104 |

-

8 | 14
5 1 -

72
-

19
-

13 1313
- - 1

-
1
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Heimathsſtaat bezw . Heimaths.

hafen (nebſt

Unterſcheidungs-Buchſtaben ).

chleppnek

| Zahl

der

Fahr:

zeuge.

Art des Fiſchereibetriebes.
Brutto : Zahl

Raum der Klebneß ,

regel:
Grund- Treib . Grund: Grund: . Grunde

Anter

gehalt in und
ſchlepp.mäßigen

hanten

Rubik-
Grunde und Aal.

Be neß. angeln. Seßnege. angeln . förbe.

metern. aßung.
3 a b l der Fahrzeug e.

3 . 14. 15. 16. 17. 18. 1 9 . 10 .

ichleppnek

und

Fahr:

zeuge

ohne

Neben :

betrieb.

2 . 11.

II. Grokherzogthum Oldenburg.

Wangeroog . . . low 3 81 91 - 1 - 1 3 -- | - - | 3

-
-

-III. Freie und Hanſeſtadt

Hamburg.

Curhaven . . . . KC 96

Finkenwärder . . HF 16 258

Hamburg . . . . HH 251

251

Zuſammen freie und

Hanſeſtadt Hamburg . 7 . . | 171 | 16 605 | 519 |
251

!
!
!
!

9

Ueberhaupt im

Deutſchen Reich 1 . 425 35 740
1912

1 539 166

3

18 107

2

129

--

5 - 368

I

toe
67

Geſammter Brutto -Raumgehalt der Fahrzeuge der

einzelnen Fiſchereibetriebe in Kubikmetern . .

1 1

Geſammtzahl der regelmäßigen Beſaßung der Fahr
zeuge der einzelnen Fiſchereibetriebe . . . .

15 875 3 393 3 484 12 381

931 - 562 -

530 245 349 387
33 - 20 - 11



- --179

Art des Nebenbetriebes.

150 über

Fahr:

zeuge

mit

Nebene

betrieb.

net .

Kabeljau: Herings:

Schlepp: fang | fang 1 Auſtern

I mit fiſcherei.

Angeln . Hamien .

Zahl der Fahrzeuge.

13. / 14 . i 15 . I 16 .

Zahl der Fahrs

zeuge, welche ver

ſehen ſind mit

durdy

löcherten Dampf-

Fiſcybe ſpill .

hälter.

17. 1 18.

Zahl der Fahrzeuge mit einem Brutto-Raumgehalt
von von von von von von

unter
20 150 / 70 100

biso Ibis Ibis bis bis
20 200

| unter unter unter unter | unter | inter
30 50 70 100 150 200 cbm .

cbm . com . | cbm .cbm . com . | cbm . cbm .

| 20. 21. 22. 23. 24. 25 . 26 .12.

- 3

134 33

T
i
l
l

i
n
i
l
a

!

129 16 | 274 224 54 13 14
6

Geſammter Brutto - Raumgehalt der Fahrzeuge der
einzelnen Größenklaſſen in Rubikmetern . . . 715

Geſammtzahl der regelmäßigen Beſaßung der

Fahrzeuge der einzelnen Größenklaſſen . .

724 203765 704 2 449 3668
-- - - 1 189 1723

38 669 166 152 181
- - 12 55

224 67
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2 . F i na n 3 -Weie n .

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge)

an Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1. April 1888 bis zum Schluſſe des Monats April 1888 .

Bezeichnung
Ausfuhr.

Die Soll

Einnahme beträgt

vom Beginn des
Etatsjahres bis

zum Schluſſe des
obengenannten

Monats

Bleiben
der

Differenz
zwiſchen den

Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

-- weniger

Einnabme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

Ali

Vergütungen 1

Einnahmen.

Al

2 . 3 . 5 . 6 .

Bolle . . . . . . . . . . . . . . 18 438 358

508 390

724 579

2 573 544

933 833

779

9 414 669

18 438 358

507 611

8 690 090

2 573 500

19 974 708

532 894

-- 11 527 122

2 526 455

- 1 536 350

- 25 283

+ 2 837 032

+ 47 04544

I
t
t

+

1 656 913 7098 807 1101 682 + 5 997 125

Tabadſteuer . . . . . . . . . . .

Zuckerſtenier
·

Salzſteuer . . . .

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer
Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu:

ichlag zu derſelben .

Nachſteuer für Branntwein . . . . . .
Braujtener . . . . . . . . . . .

Uebergangsabgabe von Bier : : . : .

Summe

Spielkartenſtempel . . .

7819 368

2 519

2 141 095

212 359

139 2 140 956

212 359

33 354 045 11 072 544 22 281 501

89 706

552 266

2 145 931 - 4975

181 359 + 31 000

14 935 907 1 + 7 345 594

86 447 + 3 259

562 674 10 408

483 483

727 131

I
l
i

1
1

l
i

Stempelſteuer für

a ) Werthpapiere .

b ) Kauf- und ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte
c ) Looſe zu

Privatlotterien . . . . . . .

Staatslotterien . .

Poſt: und Telegraphen Verwaltung . . .

Reichs -Eiſenbahn-Verwaltung . . . . .

338 896

533 835

144 587

193 296

I
I
I

I
I

I
I

т
т
т
т
т
т
т
т
т

17 002

789 715

15 845 806

4 009 400 ,

11 303

497 655

15 289 670 +

3897 600 *) +

5 699

292 060

556 136

111 800

* ) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 49 712 M . höher .

Anmerkung: Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt- Einnahme abzüglich der Ausfuhrvergütungen und Verwaltungskoſten

beträgt bei den nadybezeichneten Einnahmen bis Ende April 1888 :

В езе і типа

der

Einn a h in e n .

Iſt-Einnahme vom
Beginn des Etatsjahres

Iſt- Einnahme in

bis zum Schluſſe des
| demſelben Zeitraum des

Vorjahres
obengenannten Monats

M .

3 .

Differenz zwiſchen den
Spalten 2 und 3 ,

+ mehr

- - weniger

BölleZölle . . . . . . . . . . . .

Tabadſteuer . . . . .
·

Zuderſteuer . . . · · · · · · · ·
Salzſteuer . . .

Branntweinſteuer z . , .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe

16 371 401

554 479

28 544 923

3 353 506

9 975 806

2 001642

16 967 212

482 372

23 914 269

3 306 033

2 518 206

1 979 544

+
+

+
+

+
!

595 811

72 107

4 630 654

47 473

7 457 600

22 098

+

60 801 757

97 361

49 167636

105 584

+ 11 634 121

- 8 2231
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3 . Konſulat:Weien.

- - - -- - - -

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Kaufmann Auguſto Pereira Vera Cruz

zum Konſul in Ilha do Sal (Kap Verdiſche Inſeln ) und den Agenten Michele Ranjei zum Vize - Konſul

in Reggio , ferner nach erfolgter Umwandlung des Kaiſerlichen Konſulats in Dünfirchen in ein Vize

Konſulat an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen bisherigen Sonſuls Wagner den Kaufmann

G . Edman ü zum Vize - Konſul in Dünfirchen , ſowie den bisherigen Sonſular-Agenten Otto in Bou

logne s /m . zum Vize-Konſul in Boulogne s/m . 311 ernennen geruht.

Der bisherige Konſul int Bangkok von Strenck i iſt zum Konſul des Reichs in Hiogo-Djafa ( Japan )

und an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen bisherigen Vize-konſuls Boden der Kaufmann Theodor

Becker zum Vize- fionſul des Reichs in Salta (Argentinien ) ernannt worden .

Von dem Kaiſerlichen Konſul in Helſingfors iſt der Fabrifdirektor Charles Delacroir zum

Konſular - Agenten in Tammerfors und von dem Naiſerlichen Vize - Monſul Robertſon in Burntisland

(Schottland) Herr Wilhelm Hermann Colterjahn juu . zu Methil zum Konſular-Agenten für die Hafen

pläße Methil und Leven beſtellt worden .

Dem mit Verwaltung des Kaiſerlichen lionſulats in Tientjin beauftragten Vize- lionſul Feindel iſt

auf Grund des S. 1 des Geſebes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit S. 85 des Geſeßes vom 6 . Februar

1875 für den Amtsbezirk dieſes Konſulats und für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung die Ermächtigung

ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen , einſchließlich

der unter deutſchem Schuße lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle

derſelben zu beurfunden .

Der Kaiſerliche General-Konſul Dr. Bieber in Capſtadt iſt geſtorben .

Namens des Reichs iſt das Erequatur ertheilt worden

dem zum Königlich großbritanniſchen Konſul für die Provinz Pommern mit dem Amtsſiße in

Stettin ernannten Herrn Wilfrid Powell und

dem zum Vize- und Deputy -fonſul der Vereinigten Staaten von Amerika in Sonneberg (Herzog

thum Sachſen -Meiningen ) ernannten Herrn Alwin Floridhue ß .

4 . Polizei-Weſe n .

Ausweiſung von Ausländern aus den Reichsgebiete.

Nanie und Stand Mlter und Heimath

-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.1

Grund

der Beſtrafung.

Datum
Behörde, welche die 1

Ausweiſung
des

beſchloſſen hat.
Ausweiſungs

beſchluſſes .

6 .

des Ausgewieſenen .

Wuf Grund des . 362 des Strafgeſezbuchs :

1. Alerander Laip , geboren am 17 . März 1865 zu Preiß: Landſtreichen , Betteln Königlich preußiſcher Re-111. Mai 6. 3.

Uhrmacher, burg, Rußland, ortsangehörig ebenda - und Gebrauch ge- gierungspräſident 30

| ſelbſt, fälſchter Zeugniſſe, H. Wiesbaden ,

2 .'Anna Rovarit, ver. geboren 1851 zu Peligniß, Bezirk Landſtreichen und Königlich bayeriſches Be- 21. April d. I .

ehelichte Tagelöh Schüttenhofen , Böhmen , Betteln , | zirksamt Traunſtein ,

3. Fransziska Svos geboren 1849 zu Praskada, Bezirk desgleichen , daſſelbe, desgleichen .

boda , verehelichte Königgräß, Böhmen ,

Tagelöhnerin ,

nerin ,
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Name und Stand Alter und Seimath

1-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Uusweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungen

beſchluſſes .des Ausgewieſenen .

1 . 2 .
.

4 . Anton Forſt, Tage: ca . 16 Jahre, geboren zu Marſchuwiß , Landſtreichen und Königlich bayerijdies Be. 21. April d. J .
löhner, Bezirk Beneſchau , Böhmen , ortsange Betteln , zirksamt Traunſtein ,

hörig zu Beneſchau,

5 . Anna Forſt, verehe- geboren 1848 zu Wittingau , Böhmen, desgleichen daſſelbe, 25. April d . J.

lichte Tagelöhnerin , ortsangehörig zu Marſchowiß , Bezirk
| Beneſchau, ebendaſelbſt,

6 . Johann Forſt, Tage- geboren am 1. Mai 1874 zu Marſcho- desgleichen , daſſelbe, desgleichen .
löhner, wiß , Böhmen, ortsangehörig ebenda.

| jelbit.

7 . Johann Krupka , geboren am 2. März 1870 zu Drumau, desgleidyen , Königlich bayeriſches Be. 22. April d . J.

Weber , Bezirk Wiener Neuſtadt, Nieder-Deſter zirksamt Beilngries,

reich, ortsangehörig zii Vrtev , Bezirt
Gitſchin , Böhmen ,

8 . Joſef Mistovsky , geboren am 16 . März 1848 zu Deftar, tandſtreichen , Betteln , Königlich bayeriſches Be: 1. Mai d. J .

Uhrmacher und Tage- Pezirk Karolinenthal, Böhinen , ortó : Führung eines ge . zirksamt Mühldorf,

löhner, angehörig z11 Celátovic, ebendaſelbſt, | fälſchten Zeugniſſes

| und unbefugtes

Waffentragen ,

9 . FranzBrandſtetter, geboren am 13 . September 1871 zu Diebſtahl und Land- daſſelbe, 4 . April d. I.

Malerlehrling, Salzburg, Deſterreich, ortsangehörig ſtreichen,
| ebendaſelbſt,

10 . Georg Sagmeiſter, geboren am 5 . Januar 1871 zu Salzo desgleichen , daſſelbe, desgleichen .

Schloſſerlehrling, "burg , Deſterreich , ortsangehörig zu

| St. Lorenzen , Bezirk Brunned , Tirol,
11. Adalbert Kric 52 Jahre, geboren und ortsangehörig Betteln im wiederbol. Röniglich bayeriſches Be- 2. Mai d. J .

(Kreu3), Weber, zu Cepic , Bezirk Schüttenhofen , Böh- ten Rüdfall und zirkšamt Eggenfelden ,
men , Führung falſder lo

gitimationspapiere,

12: Thereſe Winter, led. 44 Jahre, geboren zu Huſinec, Bezirk Landſtreichen, Betteln Königlich bayeriſches Be: 3. Mai d. I .
| Tagelöhnerin , | Prachatit , Böhmeri, ortsangehörig zu und Angabe eines zirksamt Vilsbiburg ,

Malenic, BezirkStrakoniß , ebendaſelbſt, falſchen Namens,

13. Martin Mertl, 45 Jahre, geboren und ortsangehörig zu Betteln im wiederhol- Königlic , bayeriſdes Be- 5 . Mai d . J .

Schneider, Chotta , Gemeinde Budetiß , Bezirk ten Rüdfall, zirksamt Füſſent,
Schüttenhofen , Böhmen ,

14 . Jakob Kraus, Schuh- geboren 1860 zu Wien , Deſterreich, Widerſtand gegen die Königlich württembergiſche 4 . Mai d . J .

macher und Bäder, ortsangehörig zu Eipovic , Bezirk Pils Staatsgewalt, Land. Regierung zu Iilm ,

| ſen , Böhmen, ſtreichen und Betteln ,

15. Heinrich Eylardi, geboren am 11. Mai 1861 zu Schwam . Betteln im wiederhol. Großherzoglich oldenbur- 24 . April d. J .
Brauer, berg, Böhinen , ortsangehörig ebenda: ten Rüdfall, giſches Staatsminiſte

ſelbſt, | rium , Departement des

Innern , zu Didenburg,

16 . Viktor Stebler , geboren am 21. September 1824 zu Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirkspräſi. 14 . April d . J .
Geometer, | Zullwil , Kanton Solothurn , Schweiz, Betteln , dent zu Colmar,

vrtsangehörig ebendaſelbſt,
17. AndreasWinterber- geboren am 15. April 1847 zu Bern , Landſtreichen , derſelbe, 30.April d . J.

ger, Melker, Schweiz, ortsangehörig ebendaſelbſt,

18 . Ignaz Warſchauer, geboren am 1. Januar 1866 zu Plinsk, Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirkspräſi-27.April d. J.
| Raufmann , Rußland, ortsangeyörig ebendaſelbſt, Betteln , | dent zu Straßburg ,

19. Alfred Hanſen , geboren am 30 . Januar 1867 zu Solero, desgleichen , derſelbe , 1. Mai d. §.
Maler, Dänemark, ortsangehörig ebendajelbſt,

20 . Hippolyt Battefort, geboren am 9 . September 1863 zu landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 11. Mai d. J .

Klempnergeſelle, | Dagonville, DeparteinentMeuſe, Frank | dent zu Meß,
reich ,

21. Juſtin Tribout, 40 Jahre , geboren zu Vandière bei Landſtreichen und derſelbe, 12. Mai d. J.
ohne Stand, Pont-à-Mouſjon, Frankreich , | Betteln ,

Carl peymanns Verlag, Berlin, – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .



- 183 -

Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

Reidjsamt des Innern .

Zu beziehen durch alle Poftanftalten und Buchhandlungen. — Þränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag , den 1. Juni 1888. N . 22 .
_ _

Inhalt : 1. Zoll. und Steuer-Weſen : Herausgabe eines

neuen amtlichen Waarenverzeichniſjes zum Zoltarif; -

Ubberufung dreier Stations-Kontrolöre; - Beſtimmungen

über die Tara . . . . . . . . . . Seite 183

Gandeld- und Gewerbe-Weſen : Bekanntmachung, betreffend

die Ausfuhr der zur Kategorie der Rebe nicht gehörigen

Pflänzlinge . . . . . . . . . . . . . . 191

3 . Militär-Weſen : Ermächtigung zur Ausſtellung ärztlicher

Zeugniſſe für militärpflichtige Deutſche in Japan · 191

4 . Polizei- Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dein

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . 19
92

1. 2011 . und Steu e r - W eie n .

Der Bundesrath hat in der Sißung vom 28. März d. I. ein neues amtliches Waarenverzeichniß zum

Zodtarife mit Geltung vom 1. Juli 0 . J. ab feſtgeſtellt.

Eine käufliche Ausgabe deſſelben erſcheint in R . v . Deckers Verlag, Königlicher Hofbuchhändler

G . Schenck, Berlin SW ., Jeruſalemerſtraße Nr. 56 .

Berlin , den 29. Mai 1888 .

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Jacobi.

Die Stations -kontrolöre, Königlich preußiſche Steuer- Inſpektoren Raebiger zu Baſel, Schmidt zu

Roſtock und Evler zu Mülhauſen i. E . find in Folge ihrer Zurückberufung in den preußiſchen Landesdienſt

von den ihnen übertragenen Funktionen als Stations-Kontrolör mit Ablauf des Monats April d . I. ent

bunden worden .
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Bekanntm a ch u ng.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 17. D . Mts. beſchloſſen , die Beſtimmungen über die Tara

(vgl. Bekanntmachung vom 17. Mai 1882 , Central- Blatt S . 228 ) in der aus Nachſtehendem erſichtlichen

Faſſung zu genehmigen :

Beſtimmungen über die Tara.

$ . 1 .

Bruttogewicht, Tara und Nettogewicht.

Die Gewichtszölle werden entweder nach dem Brutto - oder nach dem Nettogewicht erhoben .

Unter Bruttogewicht wird das Gewicht der Waare in völlig verpacktem Zuſtande, mithin in ihrer

gewöhnlichen , in der Regel in die Hand des Käufers der Waare mit übergehenden Umgebung für die

Aufbewahrung und mit ihrer beſonderen zur Sicherung der Waare während des Transports dienenden

Umſchließung verſtanden.

Das Gewicht der für den Transport nöthigen äußeren Umgebung wird Tara genannt.

Iſt die Umgebung für den Transport und für die Aufbewahrung nothwendig dieſelbe, wie es

3. B . bei Syrup 2 . die gewöhnlichen Fäſſer ſind, ſo iſt das Gewicht dieſer Umgebung die Tara.

Das Nettogewicht iſt das Bruttogewicht nach Abzug der Tara.

Die kleinen , zur unmittelbaren Sicherung der Waare nöthigen Umſchließungen ( Flaſchen , Papier,

Pappe, Bindfaden u . dergl.) werden bei Ermittelung des Nettogewichts nicht in Abzug gebracht.

Im Beſonderen wird noch bemerkt:

A . Umſchließungen und Zuthaten , welche als zum Nettogewicht der Waaren gehörig betrachtet

und demgemäß mit zur Verzollung gezogen werden , ſind z. B .:

1. Brettchen und Rollen von Holz oder Pappe, welche als Einlagen für Zeugwaaren , Bänder, Garn ,

Zwirn 2c. dienen ; Karten von Pappe oder Papier , auf welche die Waaren (dußend- oder groß

weiſe 2c.) geheftet ſind, ſowie Pappen , auf welchen ſeidene oder baumwollene Haarneße aufge

ſpannt ſind ;

2. Kartons, Schachteln oder Käſtchen , in welchen Parfümerien , Figuren aus Chokolade oder Zucker

(Bonbonnièren) und Succade eingehen ;.

3 . Umſchließungen aller Art, welche nach den Gegenſtänden , die ſie enthalten , beſonders geformt ſind;

3 . B . Kaſten und Etuis zu ſilbernen oder plattirten Tafelgeräthſchaften , zu muſikaliſchen Inſtrumenten ,

Opernguckern , Brillen , Uhren, Schmuckſachen , Fächern , Waffen 2c., Futterale und Ueberzüge zu

Gewehren , muſikaliſchen Inſtrumenten , Schirmen 2c.;

4 . Kiſten , Doſen 20. aus Blech , in denen Nähnadeln, Gewürze, feines Backwerk, Kakaopulver oder

geſchnittener Rauchtaback eingehen ;

5 . Doſen und Miſtchen (mit Ausnahme derjenigen von rohem , ungefärbtem Holze) mit Thee, deren

Bruttogewicht 5 Kilogramm nicht überſteigt ;

6 . Töpfe oder Terrinen mit Paſteten , eingemachtem Ingber u . dergl., ſowie Büchſen , Doſen , Flaſchen

u . dergl., in denen Fleiſch , eingemachte Früchte und ähnliche Verzehrungsgegenſtände eingehen ;

7 . Kartons , Schachteln und Käſtchen aus Pappe oder aus Holzſpan mit Papier beklebt, desgleichen

loſe Pappdeckel, worin init 30 Mark oder weniger für 100 Kilogramım belegte Gegenſtände eingehen ;

8 . von Papierumſchließungen :

a ) bei kurzen Waaren (Tarifnummer 20), die innerſten Ilmhüllungen von feinem (Seiden - 2c.)

Papier ;

b ) bei Zeugwaaren die Chemijen , und zwar ſowohl die inneren aus Seidenpapier, als auch die

äußeren , aus einem ſtarken pappähnlichen Bogen von weißem geglätteten oder ähnlichem

Papier beſtehenden , nebſt den zuſammenhaltenden Bändern ;

c ) bei den Waaren der Tarifnummern 3 d ; 4 a 2 und b ; 6 e 2 ß und y und 6 e 3 a , ß und 7 ;

10 e , f und Anmerkung zu f ; 13 f, g und h ; 17 c und d ; 19 d 1 , 2 und 3 ; 21 c und d ; 23 ;

27 e, f 2 und 3 ; 31 c und e ; 33 % , h1 a und h 2 ; 35 c ; 38 e 1 , 2 und f1 und 2 ; 42 d

und 43 d die zur Fabrikverpackung gehörigen Ilmſchließungen ;
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9 . bei Zeugwaaren die Mäntel aus Zeugſtoii ;

10 . bei Tigarren die dieſelben umgebenden Baſt-, Schilf-, Papier- 2c. Umhüllungen .

B . Als ſolche innere Umſchließungen , von denen anzunehmen iſt, daß ſie ausſchließlich oder doch

theilweiſe zur Sicherung der Waare während des Transports vorhanden und die daher nicht zum Netto

gewicht zu rechnen ſind, kommen insbeſondere vor :

1. Kartons, Schachteln und Käſtchen aus Pappe oder aus Holzſpan mit Papier beklebt, desgleichen

loſe Pappdeckel, worin mit mehr als 30 Mark für 100 Kilogramm belegte Gegenſtände eingehen ,

ſoweit nicht unter A2 und A3 Ausnahmen hiervon feſtgeſeßt ſind;

3. loſe Staniolauskleidungen an den inneren Seitenwänden von Kiſten , ſofern die leßteren nicht zum

Nettogewicht zu rechnen ſind ;

4 . die Schachteln mit Papierſpänen oder Heu ausgefüllt, in denen Töpfe oder Terrinen ſich befinden ;

5 . das zur Verpackung dienende Material, als : Stroh, Heu , Moos, Papierſpäne, Baumwolle, Watte,

Werg, Heede, Sägeſpäne, Hobelſpäne, Kleie, einſchließlich der zur Feſthaltung dieſer Materialien

dienenden Papierumſchließung, ferner Packpapier, mit Ausnahme der oben unter A8 bezeichneten

C. Unreinigkeiten und fremde Beſtandtheile, welche der Waare beigemiſcht ſein möchten , werden

der Regel nach nicht in Abzug gebracht. Eine Ausnahme von dieſer Beſtimmung findet jedoch rückſicht

lich der zu Waſſer eingegangenen Waaren in der Weiſe ſtatt, daß, wenn in Folge von Havarie durch

eingedrungenes Waſſer oder andere fremde Beſtandtheile das Gewicht der Waare vermehrt iſt, bei der

Verzollung ein dem Gewicht des Waſſers u . entſprechender Abzug von dem vorgefundenen Gewicht der

Waare zugeſtanden wird. – Auch iſt es geſtattet, die Waare unter amtlicher Aufſicht zu trocknen , worauj

das nach der Trocknung vorgefundene Gewicht der Verzollung zu Grunde gelegt wird .

§ . 2 .

Verzollung nach dem Brutto- oder Nettogewicht.

Die Gewichtszölle werden von dem Bruttogewicht erhoben :

a ) wenn der Zolltarif dies ausdrücklich vorſchreibt,

b ) bei Waaren, für welche der Zoll 6 Mark von 100 Kilogramm nicht überſteigt.

Im Uebrigen wird den Gewichtszöllen das Nettogewicht zu Grunde gelegt, ſofern uicht etwa der

Zollpflichtige die Verzollung nach dem Bruttogewichte beantragt.

Bei der Ermittelung des Nettogewichts von Flüſſigkeiten wird das Gewicht der unmittelbaren

lImſchließungen ( Fäſſer, Flaſchen , Kruken u . dergl.) nicht in Abzug gebracht. Hinſichtlich des Syrups

bewendet es bei der bisherigen Beſtimmung, wonach für Syrup in Fäſſern 11 Prozent Tara zu ge

währen ſind.

Für die übrigen Waarengattungen " beſtimmt der Bundesrath die Prozentſäße des Bruttogewichts ,

nach welchem das Nettogewicht berechnet werden kann .

Gehen Waaren, welche der Nettoverzollung unterliegen , in einer Umſchließung ein , fürwelche ein

Taraſaß nicht feſtgeſtellt iſt, ſo iſt der Verzollung das Bruttogewicht zu Grunde zu legen , ſofern die Be

theiligten nicht die Nettoverwiegung beantragen .

Diejenigen Zollfäße, welchen in der lebten Spalte des amtlichen Waarenverzeichniſjes zum Zoll

tarif ein „ br.“ vorgedruckt iſt, gelangen nach dem Bruttogewicht zur Erhebung, während die ohne jenen

Zuſaß angegebenen Zollſäße, ſoweit nicht ein anderer Verzollungsmaßſtab (Stück, Werth , Faß 20.) aus

drücklich dabei bemerkt iſt, für das Nettogewicht der Waare gelten.

Bei der Einfuhr von Wein , ſowie von Petroleum in zum Transport dieſer Flüſſigteiten eigens

eingerichteten Fahrzeugen ohne anderweitige unmittelbare Umſchließung iſt das zoUpflichtige Bewicht in

der Weiſe zu ermitteln , daß zu den Eigengewicht der Flüſſigkeit bei Wein 17 Prozent, bei Petroleum

25 Prozent dieſes Gewichts zugeſchlagen werden .

S . 3 .

Ermittelung des Nettogewichts :

Bei der Beſtimmung des Nettogewichts iſt Folgendes zu beachten ;

1. Die Vergütung für Tara wird in der Regel nach den vom Bundesrath feſtgeſtellten Süßen

berechnet.

32
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2. Es bleibt der Wahl des Zollpflichtigen überlaſſen , ob er bei Gegenſtänden , deren Verzollung

nach dem Nettogewicht geſchieht, die feſtgeſtellten Taraſäße gelten oder das Nettogewicht, entweder durch

Verwiegung der Waare ohne die Tara oder der lekteren allein , ermitteln laſſen will. Bei Syrup und

anderen Gegenſtänden, deren Nettogewicht nicht ohne Unbequemlichkeit ermittelt werden kann , weil ihre

Umgebung für den Transport und für die Aufbewahrung dieſelbe iſt, wird die Tara nach den feſtge

ſtellten Säßen berechnet und der Zollpflichtige hat kein Widerſpruchsrecht gegen Anwendung derſelben .

Die Zollbehörde iſt befugt, die Nettoverwiegung eintreten zu laſſen, wenn eine von der gewöhn

lichen abweichende Verpackungsart der Waaren oder eine erhebliche Entfernung von den angenommenen

Taraſázen bemerkbar wird.

3 . Wo eine Anzahl Rolli gleichartigen Inhalts von annähernd gleichem Volumen und gleich

artiger Verpackung (auch bezüglich der Beſchaffenheit und Stärke des Materials ) eingeht, kann die Feſt

ſtellung des Nettogewichts durch probeweiſe Verwiegung der Umſchließung erfolgen . Desgleichen kann bei

Waaren , welche in inneren , nicht zum Nettogewicht zu rechnenden Umſchließungen eingehen , das Netto

gewicht der Paare nach Abnahme der äußeren Umſchließungen durch probeweiſe Verwiegung der inneren

Umſchließung ermittelt werden , ſofern die inneren Kolli annähernd gleiches Volumen und gleichartige Ver

packung haben.

4 . Die Feſtſeßung beſtimmter Tarajäße für Waaren , welche ohne die Umſchließung zur Ver

zollung zu ziehen ſind, hat nur den Zweck, im Intereſſe einer erleichterten Abfertigung die jedesmalige

Nettoverwiegung entbehrlich zu machen. Iſt aber eine Nettoverwiegung, gleichviel aus welchein Grunde,

vorgenommen worden , ſo iſt das Ergebniß derſelben der Berechnung des Zolls zu Grunde zu legen .

S . 4 .

Berechnung der Tara.

1 . Die feſtgeſtellten Tarajäße gelten , ſoweit nicht Ausnahmen beſonders vorgeſehen ſind, nur für

Ilmſchließungen, welche die Waaren von allen Seiten umgeben und durchweg aus demſelben Material

beſtehen . Es darf daher für unvollſtändige Ilmſchließungen , z. B . für Fäſſer ohne Böden von Holz, für

Niſten , welche nicht von allen Seiten geſchloſſen ſind, für Mörbe, Rübel, Eimer, Pappkäſten , Schachteln

ohne Deckel, für Holli in theilweiſer Umhüllung von Geweben oder Geflechten, Tara nicht gewährt werden ,

wenn für dergleichen unvollſtändige Umſchließungen Tarajäße nicht ausdrücklich feſtgeſtellt ſind. Als voll

ſtändige Ilmſchließungen können jedoch auch ſolche Körbe angeſehen werden , deren Deckel durch ein dem

forbgeflecht an Gewicht nicht nachſtehendes Material erſeßt wird.korbgeflecht Go find zu verſtehen , Schachteln : Fäſſer, stiften , Kohr oder ähnlichem

grobell,

unter Fäſſerit, Kiſten , Riſtchen und Schachteln : Fäſſer, Kiſten , Nijtchen und Schachteln von Holz,

unter Körben und Hörbchen : dergleichen aus Weidenruthen , Rohr oder ähnlichem groben, ſchwer ins

Gewicht fallenden Material,

unter Manaſſerförben , Nanaſſers , Kranjans : Geflechte von geſpaltenem , außereuropäiſchem Rohr, in der

Regel durch Rohrſtäbe verbunden, theilweiſe auch mit Schilfblättern gefüttert.

3 . Bei einigen Waarenartikeln , die gewöhnlich nur in Niſten , aber nicht in Fäſſern verpackt

vorkommen , iſt die Tara für Fäſſer - und umgekehrt bei Waaren, die gewöhnlich nur in Fäſjern und

nicht in Kiſten verpackt zu werden pflegen , die Tara für Kiſten – nicht ausdrücklich erwähnt. In Fällen ,

wo dergleichen Gegenſtände der erſteren Art ausnahmsweiſe in Fäſſern und der leßteren Art ausnahms

weiſe in Kiſten verpackt zur Verzollung gelangen , iſt ebenſo zu verfahren , als wenn beſtimmungsmäßig

Fäſſer und Kliſten mit gleicher Tara benannt wären.

4 . Bleibt bei unbearbeiteten Tabacblättern und Tabackſtengeln in Fäſſern von 700 Kilogramm

und darunter das Gewicht der Umſchließung augenſcheinlich unter dem hierfür feſtgeſtellten Taraſaße, ſo

kann von der Nettoverwiegung abgeſehen werden , wenn der Zolpflichtige ſich mit der für Fäſſer von

mehr als 700 Nilogramm feſtgeſtellten Taravergütung begnügt.

5 . Für Fäſſer und Kübel, deren Dauben theilweiſe aus hartem , theilweiſe aus weichem Holz

hergeſtellt ſind, iſt nur die Tara für Fäſſer bezw . Kübel aus weichem Holz zuzugeſtehen .

6 . Auf Südfrüchte, welche in durchgeſchnittenen (halben ) Fäſſern eingehen , findet die Faftara

in der Art Anwendung, daß für halbe Fäſſer im Bruttogewicht von je 150 Kilogramm und darüber

eine Tara von 7 Prozent, für halbe Fäſſer im Gewichte von unter 150 Kilogramm eine ſolche von

10 Prozent zu gewähren iſt.
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7. Für hölzerne Muſterkoffer kann, wenn ſie augenſcheinlich mindeſtens ein gleiches Gewicht

haben , wie die zu Waarenſendungen gewöhnlich dienenden Kiſten , und ſofern nicht nach Maßgabe der im

$ . 7 Ziffer 6 Abſaß 2 folgenden Beſtimmung deren tarifmäßige Verzollung einzutreten hat oder die darin

eingeführten Waaren verſchiedenen Tarifpoſitionen angehören , die Čaravergütung nach den zu den be

treffenden Nummern des Zolltarifs für Kiſten feſtgeſtellten Säßen gewährt werden .

8 . Unter Ballen ſind ſolche Rolli zu verſtehen , deren Umſchließung durchweg aus mindeſtens einer

doppelten Lage von Packleinwand, Sackdrell, Wachstuch, Segeltuch , Schilf-, Rohr-, Stroh-, Baſtgeflecht

oder ähnlichen groben ſchwer ins Gewicht fallenden Stoffen beſtehen . Einer doppelten Lage eines dieſer

Stoffe ſind zwei verſchiedene Lagen von je einem dieſer Stoffe gleich zu achten .

Als Säcke ſind alle Umhüllungen aus Pacleinwand, Saddrell, Wachstuch , Segeltuch oder ähn

lichen ſchwer ins Gewicht fallenden Geweben anzuſehen , welche die Waare durchweg umgeben und nicht

zu der Kategorie der Ballenverpackung gehören .

9. Werden Waaren , für welche eine Taravergütung überhaupt zugeſtanden iſt, in Säcken verpact

zur Verzollung geſtellt, ſo wird eine Taravergütung von 2 Prozent bewilligt, inſoweit nicht eine geringere

Vergütung für derartige Verpackungen beſonders vorgeſchrieben iſt.

Die für Säcke vorgeſchriebene Taravergütung darf auch gewährt werden für Umſchließungen von

leichtem Leinen , wenn dieſelben aus einer durchweg doppelten Lage dieſes Gewebes beſtehen ; dagegen iſt

für andere Arten von Umſchließungen aus leichtem Leinen , abgeſehen von den bei den feſtgeſtellten Tara

jäßen zugelaſſenen Ausnahmen , eine Taravergütung überhaupt nicht zu gewähren .

10 . Bei Waaren , für welche eine Taravergütung überhaupt zugeſtanden iſt, dürfen für Um

ichließungen aus Schilf-, Rohr-, Stroh -, Baſtgefledit oder ähnlichem ſchwer ins Gewicht fallenden Stoff,

ſofern die Kolli als Ballen nicht angeſehen werden können , die Umhüllungen aber durchweg mindeſtens

aus einer Lage beſtehen (Mattenverpackung), 4 Prozent für Tara gewährt werden . Iſt jedoch für die

betreffende Waare die Taravergütung für Ballen aufweniger als 4 Prozent feſtgeſeßt, ſo iſt dieſe geringere

Taravergütung auch für die Rolli in Mattenverpackung zu gewähren .

11. Für Kolli, welche in Ballenverpackung eingehen , darf, falls nicht Nettoverwiegung eintritt,

die Taravergütung nur nach Maßgabe der die Ballentara betreffenden Beſtimmungen , nid)t aber in der

Art gewährt werden , daß nach Abnahme der äußeren Lage der Umſchließung der Taraſaß für Säde

(Ziffer 9 ) bezw . für Mattenverpackung (Ziffer 10 ) in Anwendung gebracht wird.

12. Bleibt bei der Ballenverpackung das Gewicht der Umſchließung hinter der nach den feſtge

ſtellten Taraſäßen zu gewährenden Vergütung augenſcheinlich zurück, jo darf die Taravergütung nur nad

den Säzen für Säcke bezw . Matten gewährt werden . Ebenſo darf bei der Sackverpackung nur die Tard

vergütung für einfach Leinen (Ziffer 9 Abſaß 2 ) gewährt werden, wenn das Gewicht der Sackumſchließung

augenſcheinlich hinter der feſtgeſepten Tara zurückbleibt.

13 . Bei Kolli in Ballen - oder Mattenverpackung, deren Bruttogewicht mehr als je 400 Kilo

gramm beträgt, iſt es, ſofern für die betreffenden Waaren eine 2 Prozent überſteigende Ballentara gilt,

der Wahl des Zollpflichtigen überlaſſen, entweder ſich mit der Tara für 400 Kilogramm für jedes Hollo

zu begnügen , oder auf Ermittelung des Nettogewichts durch Veriviegung anzutragen .

Bei baumwollenen und wollenen Geweben ( Tarifnummer 2 d und 41 d ) findet dieſe Beſtimmung

ichon Anwendung, wenn dergleichen Kolli von einem Bruttogewicht über je 300 Kilogramm angemeldet

werden , dergeſtalt, daß von jedem Kollo nur eine Tara für 300 Kilogramm bewilligt wird.

S . 5 .

Taravergütung für W aaren in zwei- oder mehrfacher Umſchließung.

1. Bei Waaren , welche in zwei- oder mehrfachen Umſchließungen eingehen, dürfen die äußereri

Umſchließungen vor Ermittelung des zollpflichtigen Gewichts entfernt werden ; ſofern alsdann nicht Netto

verwiegung eintritt, darf für die nicht zum Nettogewicht gehörigen innerſten Umſchließungen nach den fel!

geſtellten Säßen Taravergütung gewährt werden . (Siehe jedoch S . 4 Ziffer 11.) Dieſe Vorſchrift findit

auch auf die brutto zu verzollenden Waaren Anwendung, dergeſtalt, daß wenn ſolche Waaren in zwei

oder mehrfachen llmſchließungen eingehen , die Umſchließungen mit Ausnahme der innerſten vor Ermittelung

des zoUpflichtigen Gewichts entfernt werden dürfen . Werden die äußeren Umſchließungen vor der Ers

mittelung des zoUpflichtigen Gewichts nicht cutfernt, ſo wird bei nach dem Nettogewicht zu verzollenden

Waaren , ſoweit für dieſelben eine zuſäßliche Tara (Ziffer 3) nicht zugeſtanden iſt, die Tara nur für eine

der Umſchließungen , und zwar nach den höchſten der betreffenden Säße, vergütet.
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. 2 . Es iſt zuläſſig , von Fäſſern mit Flüſſigkeiten aller Art die die Fäſſer etwa umgebenden

weiteren unvollſtändigen Ilmſchließungen, als : Doppelböden von Holz, Ralf- und Gipsböden, Bretter

verſchläge, Stroh mit den zuſammenhaltenden Stricken 2 . vor der Verwiegung abzunehmen . Für Säcke

oder Matten , in denen Fäſſer mit Flüſſigkeiten eingehen , kann die Tara von 2 bezw . von 4 Prozent,

für Kiſten die gleiche Tara wie für lleberfäſſer bewilligt werden .

Gehen Flüſſigkeiten nicht in gewöhnlichen, ſondern in größeren ballonartigen Flaſchen , welche in

Körbe oder Kiſten verpackt ſind, ein , ſo dürfen die bei den betreffenden Tarifnummern feſtgeſtellten Tara

ſäße für Körbe oder Kiſten nicht gewährt werden , vielmehr iſt der Eingangszoll vom Bruttogewicht zu

erheben , inſofern die Verzolung nach dem Nettogewicht nicht ausdrücklich beantragt wird.

3 . Gehen Waaren , für welche eine zuſäßliche Tara bewilligt iſt (für Cigarren oder Cigaretten

in kleinen Kiſten 24 Prozent, in Körbchen oder Pappkäſten 12 Prozent, für friſche und getrocknete Süd

früchte in Schachteln , Körbchen oder Riſtchen 10 Prozent, in Säckchen oder Bällchen 2 Prozent), in

doppelter Umſchließung ein , ſo kann das Nettogewicht entweder durch Abzug der Geſammt- Taravergütung

für die äußere und innere Umſchließung von dem Bruttogewicht, oder durch Verwiegung nach Entfernung

der geſammten , nicht zum Nettogewicht zu rechnenden Umſchließung, oder durch Verwiegung der Waare

ſammt der inneren Umſchließung und demnächſtige Abrechnung der für die innere Umſchließung gewährten

zuſäßlichen Tara 'feſtgeſtellt werden . : is .

Sofern Waaren , für welche eine zuſäßliche Tara bewilligt iſt, in mehr als zweifacher Umſchließung

eingehen, darf Taravergütung nur für zwei Uniſchließungen gewährt werden , und zwar für die innere,

für welche die Zuſažtara, und für diejenige der äußeren , für welche der relativ höchſte Taraſaß gilt.

4 . Die Beſtimmungen über Zuſažtara beziehen ſich bei den Südfrüchten nur auf ſolche Säckchen ,

Bällchen , Schachteln , Körbchen oder Kiſtchen und bei Cigarren und Cigaretten nur auf ſolche kleine Kiſten ,

Mörbchen oder Pappkäſten , welche der Regel nach nur mit einer weiteren äußeren Umſchließung ver

ſehen eingehen .

Gehen Waaren , für welche eine zuſäßliche Tara bewilligt iſt, ohne äußere Umſchließung nur in

ſolchen Umſchließungen 'ein , für welche die Zuſaktara feſtgeſeßt iſt, ſo darf nur die leştere, nicht aber eine

für äußere Umſchließung geltende Tara in Anwendung gebracht werden .

5 . Die Beſtimmungen im § . 4 Ziffer 9 und 10 finden auch auf die äußere Ilmſchließung der

jenigen Waaren , für welche eine zuſäßliche Tara bewilligt iſt, Anwendung.

Hiernach ergeben ſich folgende Tarajäße:

a ) Für friſche Apfelſinen , Citronen , Limonen und Pomeranzen .

Aeußere Umſchließung.

Innere Umſchließung.

Ohne

äußere Um :
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0 %
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b ) Für friſche Granaten und dergleichen .

Øeußere Umſchließung.

Innere Umſchließung:
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c ) Für Feigen , Korinthen , Roſinen , getrodnete Datteln , Mandeln , Pomeranzen und dergleichen . . .

Neußere Umſchließung.

Ohne

äußere
Fäſſer

und

Innere Umſchließung . Um
Säcke. Riften .

ſchließung.

Fäſſer
und Körbe

. Matten. | Ballen . '
don

300 kg

und /

darüber.

0% 0 % 1 %

Körbe

unter

300 kg.

0%

10

Säckchen oder Bällchen . .

Schachteln , Körbchen oder Kiſtchen

>A
L

1

14 16 1

9

17.

12 .

20 26

d ) Für Cigarren und Cigaretten .

Aeußere Umſchließung.

Innere Umſchließung.

Dyne

äußere Um

ſchließung. Säde. Matten .
Ranaſſer

förbe.
Körbe.Ballen .

0%

Fäſſer.

%
00

6 13
40

Kleine Riſten

Körbchen oder Pappfäſteni . . .

jonspe
iltara (ohnen Gewic

ht: Vorbeha
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$ . 6 .

Taravergütung für zuſammen verpackte verſchieden tarifirte Waaren .

1. Gehen verſchieden tarifirte Waaren in einer und derſelben Umſchließung ein , ſo bleibt die

gemeinjame Umſchließung vorbehaltlich ihrer etwaigen Verzollung für ſich (vergi. §. 7) bei Feſtſtellung
des zollpflichtigen Gewichts der einzelnen Waaren außer Betracht. Es findet alſo der Zuſchlag einer

Antheiltara (ohne Unterſchied , ob die betreffenden Waaren brutto oder netto zu verzollen ſind) nicht ſtatt,
jondern es iſt das zollpflichtige Gewicht bezw . die Tara der einzelnen Waaren unter Äußerachtlaſſung

der Außenverpackung lediglich nach den gewöhnlichen Regeln zu ermitteln .
2. Die Beſtimmung in Ziffer 1 iſt auch anzuwenden, wenn zwar verſchiedenen Tarifnummern ,

jedoch gleichen Zollſäßen angehörige, nach den allgemeinen Beſtinimungen der Bruttoverzollung unter
liegende Waaren in einer und derſelben Umſchließung eingehen ; jedoch kann auch die Verzollung nach

dem Geſammt-Vruttogewichte des betreffenden Kollo vorgenommen werden, wenn von Seiten des De

klaranten ein dahin gehender Antrag geſtellt wird. Behuſs der ſtatiſtiſchen Anſchreibung iſt in ſolchen

Fällen das Gewicht der einzelnen Waaren durch Vertheilung des Geſammt-Bruttogewichts nach Verhältniſ

der in der Deklaration 2c. angegebenen Mengen zu berechnen .

3 . Bei dem Eingange von brutto zu verzollenden Waaren kann das denſelben zu ihrer Erhaltung

auf dem Transporte beigepackte Eis vor der Ermittelung des zollpflichtigen Gewichts entfernt werden .
4 . In Fällen , in welchen einer brutto zu verzollenden Waare noch andere Waaren in ver

hälmißmäßig geringfügiger Menge beigepackt ſind, iſt die Zollverwaltung befugt, für die erſtere Waare

den Zoll nach dem Gewichte des ganzen Kollo nach Abzug des Gewichts, der beigepackten Waaren zu

erheben.

$ . 7 .

Einfluß der Umſchließung auf den Zollſaß, bezw . beſondere Verzollung der Umſchließung.

1. Gehen zolpflichtige oder zollfreie Gegenſtände in äußeren .Umſchließungen ein , welche bei den

Tarajäßen als Verpacking überhaupt nicht vorgeſehen ſind (z. B . Cylinder, Flaſchen , Käſten , Fäſſer zei
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von Metall, Guttapercha u . dgl.), jo ſind derartige Kolli – einſchließlich des Gewichts der Ilmſchließung

- nach Maßgabe des Inhalts zu behandeln , ſofern jene Umſchließungen als Fabrik: oder handelsübliche

Verpackung anzuerkennen ſind. Wird jedoch von den Betheiligten die Netto -Ermittelung der Waare oder

die Abnahme einer derartigen äußeren llmſchließung beantragt, ſo tritt Nettoverwiegung ein , und die

Umſchließung wie die Waare ſind je nach ihrer Beſchaffenheit beſonders zu tarifiren . Die gleiche Be

handlung tritt beim Eingange von Waaren in Umſchließungen aller Art ein , wenn die Abſicht einer Um =

gehung des Eingangszolls für die IImſchließungen , wie beiſpielsweiſe durch eine unregelmäßige und un

vollkommene Füllung bei mit Getreide eingehenden neuen Säcken , augenſcheinlich hervortritt oder ſonſt

nachweisbar iſt.

Beim Eingang von Mineralöl in Fäſſern, welche tarifmäßig einem höheren Zollſaß unterliegen ,

als die darin enthaltene Flüſſigkeit, ſind die Fäſſer, inſoweit ſie nicht unter zollamtlicher Kontrole zur

Wiederausfuhr gelangen, nach ihrem Eigengewicht beſonders mit einem Zolljaße zu belegen , welcher der

Differenz zwiſchen den Tarifſäßen für das Mineralöl und für die Fäſſer entſpricht. Wenn es von dem

Zollpflichtigen nicht vorgezogen wird , das wirkliche Gewicht der Fäſſer durch Verwiegung ermitteln zu

laſſen , wird das zollpflichtige Gewicht derſelben zu 20 Prozent des der Verzollung des Dels zu Grunde

zu legenden Gewichts der Flüſſigkeit und der Fäſſer angenommen .

2 . Die inneren Umſchließungen , welche nach §. 1 B nicht zum Nettogewicht der Waare gehören ,

ſind zollfrei zu belaſſen , ſofern es ſich dabei nur im gewöhnliche IImſchließungen von geringem Gebrauchs

oder Verkaufswerth handelt. Haben die Umſchließungen dagegen an ſich einen erheblicheren Gebrauchs

oder Verkaufswerth , ſo ſind ſie ihrer Beſchaffenheit nach beſonders zu tarifiren und zur Verzollung zu

ziehen, ſofern nicht der Betheiligte beantragt, dieſelben als innere Umſchließungen , welche zum Nettogewicht

der Waare gehören , nach Ziffer 3 zu behandeln .

. 3. Die inneren Umſchließungen , welche nach § . 1 A zum Nettogewicht der Waare gehören ,

bleiben in der Regel ohne Einfluß auf die Tarifirung der leßteren .

. Haben jedoch dieſe Umſchließungen an ſich einen erheblicheren Gebrauchs- oder Verkaufswerth und

unterliegen ſie gleichzeitig an ſich einem Zouſaße von mehr als 30 Mark für 100 Kilogramm , während

der Zollſaß der Waare hinter dem Zollſaße der Umſchließung zurückbleibt, ſo iſt die Waare wie die Um =

ſchließung je nach Beſchaffenheit beſonders zu tarifiren , ſofern nicht, wie nachſtehend unter Ziffer 4 , be

ſondere Ausnahmen vorgeſchrieben ſind, oder der Waarendisponent ausdrücklich die Tarifirung der Waare

ſammt der inneren Umſchließung nach dem Zollſaße der leßteren beantragt.

Sind die Umſchließungen augenſcheinlich nur gewählt, um den Zoll dafür ganz oder theilweiſe

zu ſparen, ſo unterliegen ſie den Beſtimniungen des Abſaß 2 auch dann, wenn der Zollſaß 30 Mark

oder weniger für 100 Kilogramm beträgt.

Bei der Ermittelung des Gewichts von Umſchließungen der in Rede ſtehenden Art zum Zweck

ihrer geſonderten Verzollung finden die Vorſchriften im S . 3 Ziffer 3 ſinngemäße Anwendung.

4 . Etuis , Futterale und ähnliche Ilmſchließungen , welche dazu beſtimmt ſind, den darin ent

haltenen Waaren zur ferneren Aufbewahrung zu dienen , ſind zuſammen mit dieſen Waaren , ſoweit dieſelben

nicht der Verzolung nach Stückzahl unterliegen, als ein Ganzes nach demjenigen Tarifſaße zur Verzolung

zu ziehen , welchem der höher tarifirte Theil -- jei es das Etui für ſich allein , betrachtet oder deſſen

Inhalt getrennt von demi Etui gedacht – unterliegt. Beſteht der Inhalt aus verſchieden tarifirten

Gegenſtänden , ſo findet die Verzollung nach dem am höchſten belegten Beſtandtheile ſtatt, mit der Maß

gabe jedoch , daß der am höchſten belegte Beſtandtheil bei der Tarifirung dann außer Betracht bleibt,

wenn derſelbe im Vergleich zum Volumen und Gewicht des übrigen Inhalts nur von ganz untergeordneter

Bedeutung iſt.

Gehen ſolche Etuis noch in beſonderen Umſchließungen ein , deren Zweck iſt, die Etuis ſelbſt

dauernd vor Beſchädigung zu ſchüßen , ſo werden dieſe Umſchließungen dem Nettogewicht beigerechnet,

ohne auf den nach obigem Grundſaße zu beſtimmenden Zollſaß einen Einfluß zu üben .

Ausnahmen finden ſtatt bei Etuis , in denen Medaillen oder optiſche und andere unter Tarif

nummer 15 a 2 begriffene Inſtrumente eingehen , ſowie bei einfachen lieberzügen aus Zeugſtoffen (z. B . über

Gewehre und Stöcke). Dieſelben werden entweder mit dem zollfreien Inhalt zollfrei gelaſſen oder zum

Nettogewicht des zollpflichtigen Inhalts hinzugerechnet. Die nämlichen Ausnahmevorſchriften finden auch

auf Druck- oder Bilderwerke , welche in Etuis , Futteralen oder ähnlichen Umſchließungen eingehen ,

Anwendung.
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Gehen Münzen für öffentliche oder Privatſammlungen in Umſchließungen ein , welche zur ferneren

Aufbewahrung dienen, ſo bleiben dieſel bei der Tarifirung außer Rückſicht.

Etuis und ähnliche nicht als Uebergehäuſe zu betrachtende Umſchließungen , in welchen Taſchen

uhren eingehen , ſind nach ihrer Beſchaffenheit beſonders zu tarifiren .

5 . Schußdecken , in welchen Lokomobilen , landwirthſchaftliche und andere Maſchinen und Wagen

eingehen , und welche durch Zuſchneiden , Nähen 2 . nach dieſen Gegenſtänden geformt ſind , werden -zu

ſammen mit den Maſchinen 20. nach den für dieſe Feſtgeſtellten Säßen verzollt.

6 . Koffer , welche als Reiſegeräth dienen , ſind auch dann auf Grund des Zoltarifgeſeßes S . 5

Ziffer 4 zollfrei zu laſſen , wenn ſie außer Reiſe -Effekten noch zollpflichtige , jedoch nicht als Handelsgegen

ſtände eingeführte Waaren enthalten . Ebenſo ſind Koffer, in denen ſich Muſter oder Proben befinden ,

welche Gewerbetreibende zur Ausübung ihres Berufes mit ſich führen , bezw . vorausſchicken oder ſich

nachkommen laſſen , von der Zollfreiheit nicht ausgeſchloſſen , mögen die Muſter oder Proben an ſich

zollfrei oder zolpflichtig ſein .

Dagegen unterliegen Koffer, in denen Handelswaaren eingeführt werden , der tarifmäßigen Ver

zollung, wenn nicht aus der Beſchaffenheit der Koffer ſich augenſcheinlich ergiebt, daß dieſelben lediglich

als Emballage für die eingeführten Waaren dienen und auch ferner nur zu dieſem Zwecke beſtimmt ſind.

Gefärbte grobe Holzkiſten (Holzkoffer), welche zur Verpackung feiner Felle zur Pelzwerkbereitung

verwendet zu werden pflegen , ſind mit den Fellen zollfrei zu laſſen .

- Berlin , den 30 . Mai 1888 .

Der Reichskanzler .

In Vertretung: Jacobi.

2 . Handels - und Gewerbe - Weſen .

Bekanntmachung,

betreffend die Ausfuhr der zur Kategorie der Rebe nicht gehörigen Pflänzlinge.

Vom 28 . Mai 1888.

In Ergänzung der Bekanntmachungen vom 23. Juli 1883 und vom 18. März 1884 (Central-Blatt

S . 238 und 61) wird hierdurch bekannt gemacht , daß die Einfuhr der zur Kategorie der Rebe nicht ge

hörigen , aus Pflanzſchulen , Gärten oder Gewächshäuſern ſtammenden Pflänzlinge, Sträucher und ſonſtigen

Vegetabilien aus dem Reichsgebiete nach den Niederlanden auch über die niederländiſche Zollabfertigungs

ſtelle zu Velldricht (Yzendijke) erfolgen darf.

Berlin , den 28 . Mai 1888. Der Reichskanzler.

In Vertretung: v . Boetticher.

3 . M ili t ä t - Weie n .

Bekanntmach u n g .

Im Verfolg der Bekanntmachung vom 26 . Dezember 1884 (Central-Blatt 1885, Seite 2 ) wird hierdurch

zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß den Marine-Stabsarzt Dr. Kleffel in Yokohama, derzeitigem

Chefarzt des dortigen Marine- Lazareths - an Stelle des zu anderweiter dienſtlicher Verwendung ab

33
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kommandirten Marine - Oberſtabsarztes Dr. Mügler – auf Grund des § . 41 Nr. 2 und 3 Theil I der

Wehrordnung vom 28 . September 1875 die Ermächtigung zur Ausſtellung der daſelbſt bezeichneten Zeug

niſſe über die Intauglichkeit bezw . bedingte Tauglichkeit derjenigen militärpflichtigen Deutſchen , welche

ihren dauernden Aufenthalt in Japan haben , mit der Maßgabe ertheilt worden iſt, daß es bei den be

züglichen Unterſuchungen der unter Nr. 3 a . a . D . vorgeſchriebenen Zuziehung eines Offiziers der Kaiſer

lichen Marine nicht bedarf.

Berlin , den 29. Mai 1888 .

Der Reichskanzler.

Ju Vertretung: v . Boetti che r. .

4 . Polizei. W ef e n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſſes.
des Ausgewieſenen .

4 . 6 .

a ) Auf Grund des § . 39 des Strafgeſeßbuches :

1. Sans Chriſtian geboren am 19.September 1858 zu Ropen: Wiederholter vollen- Chef der Polizei in Ham - 16.Mai d. J.
Derſted, Klempner- hagen , Dänemark, deter und ein ver -| burg,

geſelle , ſuchter ſchwerer Dieb

ſtahl (21 Jahre Zucht

haus laut Erkenntniß

vom 2 . November

1885 ),

b ) Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuches :

2. Auguſt Tobias, ca. 26 Jahre, geboren zu Paris, Frank. Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re-119. April d. J.

Eiſenbahnarbeiter, reich , gierungspräſident zu

Oppeln ,

3 . Richard Wilhelm geboren am 27 .März 1857 zu Norrköping, desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 15 . Mai d. I .

Malmſtröm , Kauf: Schweden , ortsangehörig ebendaſelbſt, gierungspräſident zu
mann , wohnhaft zuleßt in Emden , Preußen , Aurich ,

Johann Pfundner, geboren am 14 . Mai 1858 zu Auern, landſtreichen , Betteln Stadtmagiſtrat Strau : 20 . April 0. J .

Réllerburſche und Gemeinde St. Margarethen , Bezirk und Führung gebing, Bayern ,

Schuhmachergeſelle, Wolfsberg, Kärnthen , ortsangehörig zu fälſchter legitima:
St. Margarethen , | tionspapiere,

5 . Tomaſo Zanon , geboren am 7. September 1834 zu Landſtreichen und ver- Großherzoglich badiſcher 3 . März d. J .
Maurer, Ziano, Bezirk Cavaleſe, Provinz Trient, botswidrige Rückkehr, Landeskommiſjär z u

Südtirol, ortsangehörig ebendaſelbſt, Konſtanz,

6. Abraham Kroll , geboren am 10 . Juli 1870 zu Leinſchüß, Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 22. Mai d . I .

Sandlungsgehülfe, | Rußland, | dent zu Meß,

Die unter Ziffer 1 S . 149 des Central-Blatts für 18 aufgeführte Perſon heißt nicht Jbieg, ſondern 3 bieg.

Carl Heymanns Verlag, Berlin . – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

im

Reichsamt des Innern.

Zu beziehen durch alle Poftanſtalten und Buchhandlungen . – Pränumerations-Preis für den Jahrgang lecho Marf.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 8 . Juni 1888. Ni 23.

Inhalt : 1. Zoll : und Steuer-Weſen : Beſtimmungen des
Bundesraths über die Höhe der für Abläufe der Zuder

fabrikation feſtgeſeßten Verbrauchsabgabe; – Abänderung

der Beſtimmungen über die Ermittelung des zollpflichtigen

Gewichts von Maſſengütern ; – Beſtellung eines Reichs

bevollmächtigten ; - Desgl. eines Stations-Kontrolörs ; -

Alberufung eines Stations-Kontrolörs . Seite 193

2 . Statiſtit : Herauſgabe eines neuen ſtatiſtiſchen Waaren

verzeichniſſes und Verzeichniſſes der Maſſengüter . 194

3 . Kolonial-Weſen : Ermächtigungen zur Vornahme von Civil

ſtands-Akten im deutſchen Schuzgebiete der Neu Guinea

Rompagnie . . . . . . . . . . . 194

Konſulat-Weſen : Ernennungen ; - Ermächtigung zur Vor

nahme von Civilſtands- Akten ; — Todesfall . . . 195

5 . Polizei- Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 195

Anhang . Militär - Weſen : Verzeichniß der zur Aus

ſtellung von Zeugniſſen über die wiſſenſchaftliche Be

fähigung für den einjährig -freiwilligen Militärdienſt be
rechtigten böberen Lehranſtalten ; – desgl. der proviſoriſch

berechtigten Anſtalten . . . . . . . . . . 197

1 . Zoll - und Steu e r - Weſe n .

Auf Grund der Ermächtigung im . 3 Abſaß 2 des Geſezes vom 9 . Juli v . J ., die Beſteuerung des

Zuckers betreffend, hat der Bundesrath in ſeiner Sizung vom heutigen Tage das Folgende beſchloſſen :

1 . Abläufe der Zuckerfabrikation (Syrup, Melaſſe), deren Quotient, d. h . deren prozentualer Zucker

gehalt in der Trockenſubſtanz, 70 oder mehr beträgt, unterliegen vom 1. Auguſt 1888 ab der

Verbrauchsabgabe von 12 ml für 100 Kilogramm . Derartige Abläufe gehören zum inländiſchen

Rübenzucker im Sinne des §. 2 des Geſekes.

2 . Als Quotient gilt derjenige Prozentſaß des Zuckergehalts von Sirup oder Melaſſe, welcher ſich

auf Grund der Polariſation und des ſpezifiſchen Gewichts nach Brir berechnet. Auf Antrag

kann die Berechnung des Quotienten nach dem chemiſch ermittelten reinen Zuckergehalt des

Ablaufs ſtattfinden .

Berlin , den 7. Juni 1888 . Der Reichskanzler.

In Vertretung: Jacobi.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 17. Mai d. J. beſchloſſen , daß der Zollſaß, bis zu welchem

die im Bundesrathsbeſchluſſe vom 11. April 1883 (vergl. Central-Blatt von 1883 Seite 91) gewährte

Erleichterung für die Ermittelung des zollpflichtigen Gewichts von Maſſengütern eintreten kann , auf 5 M .

pro 100 Kilogramm erhöht wird.
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Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Aus

ſchuſſes des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich ſächſiſche Finanzrath Wahl der

Königlich preußiſchen Provinzial-Steuer- Direktion zu Stettin und der Großherzoglich medlenburgiſchen

Steuer- und Zoll- Direktion zu Schwerin als Reichsbevollmächtigter für Zölle und Steuern, mit dem

Wohnſig in Stettin , vom 1. Juni d. I. ab beigeordnet worden .

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich preußiſche Steuer- Inſpektor Kollmann in

München unter Belaſſung in ſeinen Funktionen als Stations-Kontrolör bei den Königlich bayeriſchen

Hauptzollämtern zu München , Reichenhall und Roſenheim vom 1. Juni d. J. ab in gleicher Eigenſchaft

dem neu errichteten Königlich bayeriſchen Hauptzollamt zu Landshut beigeordnet worden.

Der Stations-Kontrolör, Königlich preußiſcher Steuer- Inſpektor Freiherr von Hammerſtein zu

Regensburg, iſt in Folge ſeiner Zurückberufung in den preußiſchen Landesdienſt von den ihm übertragener

Funktionen als Stations-Kontrolör mit Ablauf des Monats Mai d. J. entbunden worden .

2 . Šta ti ft i k.

Bekanntmachung.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 12 . April d. J. beſchloſſen , ein neues ſtatiſtiſches Waarents

verzeichniß und Verzeichniß der Maſſengüter , auf welche die Beſtimmung im §. 11 Abſaß 2 Ziffer 3

des Geſekes vom 20. Juli 1879, betreffend die Statiſtik des Waarenverkehrs, Anwendung findet, mit dem

1. Juli 1888 in Kraft zu ſehen .

Der Vertrieb der neuen Ausgabe des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes und des Verzeichniſſes der

Maſſengüter iſt der Buchhandlung R . v . Decker's Verlag (G . Schenčk) in Berlin übertragen worden .

Der Ladenpreis beträgt 1,50 Mt. für ein brochirtes Eremplar.

Berlin , den 4 . Juni 1888 .

Der Stellvertreter des Reichskanzlers .

v . Boetticher.

3 . Kolonial- Weien.

ließung und die Beurkgebie
te
(Reichs-Geſeßbl.

slande, vom 4.Mai

Gemäß § . 4 des Gcjeßos, betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen Schußgebiete (Reichs-Geſekbl. 1888

S . 75) und $. 1 des Geſeßes, betreffend die Eheſchließung und die Beurkundung des Perſonenſtandes

von Reichsangchörigen im Auslande, vom 4 . Mai 1870 (Bundes -Geſekbl. S . 599) iſt folgenden Beamten

Der Neu -Guinea -Rompagnie:

1 . innerhalb des Bezirks der Station Finſchafen dem Stationsvorſteher Dr. Richard Hindorf

und in deſjen Vertretung dem Ingenieur Richard Thiel,

2 . innerhalb des Bezirks der Station Haßfeldthafen dem Stationsvorſteher Ernſt Schollen

bruch und in deſſen Vertretung dem Stationsaſſiſtenten Wilhelm von Puttkamer,

3 . innerhalb des Bezirks der Station Keravara dem Stationsvorſteher Grafen Joachim

von Picil

für ihre Perſon und für die Dauer ihrer Thätigkeit in den betreffenden Stationen die allgemeine Ermäch

tigung ertheilt worden , bezüglich aller Perſonen , welche nicht Eingeborene ſind, bürgerlich gültige Ehe

Idiließungen vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle zu beurkunden .
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4 . Koniulat:Weien.

Seine Majeſtät der Raijer haben im Namen des Reichs

den bisherigen Konſul mit dem Karakter als General-Konſul, Richard Lindau in Barcelona, zin

General-Konſul für Spanien mit dem Amtsſiße in Barcelona

und

an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen bisherigen Monſuls Michelſen den Kaufmann

A . P . Ellebye zum Konſul in Rönne (Dänemark)

zu ernennen geruht.

Der bisherige Konſul in Tiflis, Pelldram , iſt zum General-Konſul des Reichs in Sydney

ernannt worden .

Dem Kaiſerlichen Konſul von Rrencki zu Hiogo-Djaka ijt auf Grund des g. 1 des Geſeßes vom

4 . Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für ſeinen Amtsbezirk die

Ermächtigung ertheilt worden, bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schuß

genoſſen vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .

Der Kaiſerliche Monſul in San Joſé de Cúcuta , Jochim Hinrich Thies , iſt geſtorben .

5 . Polizei-Weſen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath

=l
a
u
f
e
n
d
e

M
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die
Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datuin

des

Ausweijunga

beſchluſſes.des Ausgewieſenen .

5 . 6 .

ter,

a ) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſezbuches:

la. Thomas Maidedi, 23 Jahre, geboren und ortsangehörig ).

Úrbeiter, 1 zu Laski , Gouvernement Petrikau , lichwerer Diebſtahl

į Rußland, 124 Fabre Zuchthaus, Königlich preußiſche Re: 26 . Mai d . 9 .

b . Jojef Micielsti, geboren 1861 zu Lodz, Gouverneinent / lautErfenntniß vom gierung zu Pojen,

Leinweber und Arbei- "Petrikau , Rußland, 3 . Juli 1884),

2 . Arel Malmſtröm , geboren am 13. Auguſt 1861 zu Yſtadt,mehrfacher theils vol. Großherzoglich badiſcher 22. Mai d. J .

Ronditor, Bezirk Malmöbus , Schweden , ortsant- lendeter, theils ver- Landeskommiſjär zu

gehörig ebendaſelbſt, ſuchter ſchwerer Dieb: Karlsruhe,

ſtabl (2144 Jahre

Zuchtbaus, laut Er:

kenntniß vom 21.

Mai 1886 ), und

Betteln ,

3. Franzisko 8 Aſis geboren am 4. Juli 1855 zu Albons, Pro: ſchwerer Diebſtahl, derſelbe , desgleichen .

Ping y Ponceti, vinz Gerona, Spanien , ortsangehörig ' (21/4 Jahre Zucht
ohne Stand, ebendaſelbſt, baus, laut Erkennt:

niß vom 21. Januar

1887. Seit 1. Juni

1 . I . begnadigt ,
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Name und Stand Ulter und Seimaty

1-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſunge.

beſchluſſesdes Ausgewieſenen .

2 . 3 .

b ) Auf Grund des S . 362 des Strafgeſezbuches :

4a. Rarl Hartmann , 168 Jahre alt, geboren zu Handorf, Deſter:

Künſtler, | reichiſch - Schleſien , ortsangehörig zu

Stollenau , Mähren ,

b . Reinhold Münch, 33 Jahre alt , geboren und ortsange.
Pferdehändler, hörig zu Stollenau ,

c. Johann Wagner, 34 Jahre alt, geboren und ortsangehö.

Künſtler , | rig zu Stollenau ,

d . Marie Petermann, 36 Jahre alt, geboren und ortsangehö.

Sängerin , rig zu Stollenau , Königlich preußiſcher Re

e. Erneſtine Hartmann, 35 Jahre alt, geboren zu Hoberg, Deſter- landſtreichen , gierungspräſident 202. April 1. J.

Wäſcherin , | reich , ortsangehörig zu Stollenau, Breslau ,

f. Johanna Lauenbur- 59 Jahre alt, geboren zu Töpliwoda,
ger, Kinderwärterin , Deſterreich), ortsangehörig zu Stollenau ,

8 . Auguſte Kary , Nähte. 34 Jahre alt, geboren zu Altdorf bei Tepliß ,

rin , | Böhmen, ortsangehörig zu Stollenau ,
h . Johann Kary , 15 Jahre alt, ortsangehörig zu Stollenau ,

i. FlorianPetermann , 14 Jahre alt, ortsangehörig zu Stollenau,

k . Julius Lauenbur 26 Jahre alt, geboren und ortsangehö

Iger, Künſtler, rig zu Stollenan ,

5 . Jojef Hruſchka , geboren am 19. März 1868 zu Kojetein , Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re- 30. April d. J.

Tiſchlergeſelle, Bezirk Neutitſchein , Mähren, ortsan : Betteln , gierungspräſident z11
gehörig ebendajelbſt, Oppeln,

6 . Johann Heinrich geboren am 12 . Juli 1847 zu Alinelo, Landſtreidhen , Königlich preußiſcher Re: 26. Mai d . J.

Rollmann , Ma Niederlande, gierungspräſident zul

troje , Minden ,

7. Antje Bernardine geboren am 12. Mai 1855 zu Emden, gewerbsmäßige Un Königlich preußiſcher Re 16 . Mai d. J.
Timmermanns . | Preußen , ortsangehörig in den Nieders zucht und Ueber- gierungspräſident zu

geb. Klöfkorn , Ar- landen , wohnhaft zuleft in Emden , tretung ſittenpolizei. Aurich,

beiterfrau, licher Vorſchriften ,

8 . AntonioMontrajio, 49 Jahre alt, geboren und ortsangehörig Betteln im wiederhol- Königlich preußiſcher Re- 19. Mai d. J.
Tagelöhner, | zu Palermo, Italien , y ten Rückfall, gierungspräſident zu

| Wiesbaden ,

9. Ernſt Hollet , Ra: geboren am 2 . Februar 1863 zu Wijet: Landſtreichen und Königlich bayeriſches Be: 4. Mai d. J.

minkehrer , ſchan , Bezirk Kralowiß , Böhmen , orts+ Betteln , | zirkšamt Traunſtein ,

angehörig zu Waliſchbirken , Bezirk
Prachatiß , ebendaſelbſt,

10. Joſef Hadac, geboren am 28 . Februar 1867 zu lang- desgleichen , Königlich bayeriſches Be- 7 . Mai d . I.

Schreiner, Engersdorf, Deſterreich , ortsangehörig | zirksamt Regen ,

zu Wodnan , Bezirk Pijek, Böhmen ,

wohnhaft zulebt in Regen , Bayern ,
11. Joſef Pudinger, geboren ain 2. März 1864 zu Lieſing, desgleichen , Königlich bayeriſches Be: 17.Mai d. J .

Dienſtknecht, Bezirk Sechshaus, Deſterreich , ortsan zirksamt Mühldorf,
gehörig zu Kochet, Bezirk Schütten :

hofen . Böhmen, wohnhaft zuleßt in
Mühldorf, Bavern.

12. Jakob Jezet , Souh. geboren 1869 zu Huſinec, Bezirk Prachas Betteln im wiederhol- Königlich bayeriſches Be- 19. Mai d. I .
machergeſelle, tiß, Böhmen ,ortsangehörig ebendaſelbſt, ten Rüdfall, zirksamt Laufen ,

13. Chriſtian Kaspar, geboren am 25 .März 1860 zu Binningen, Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 9. Mai d. I.
Dienſtknecht und Schweiz, ortsangehörig zu Berlingen , Betteln , dent zu Colmar,
Steinhauer, | ebendaſelbſt,

14 . Richard Anton Ernſt geboren am 30 . April 1854 zu Menin , desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 17. Mai d. I.

Satteau , Fabrik: Belgien , ortsangehörig ebendaſelbſt, dent zu Straßburg ,

arbeiter,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Nnhang

Nr. 23 des Central-Blatts für das Deutſche Reich.

Berlin , Freitag, den 8 . Juni 1888.

Bekanntmachung

eines

Verzeichniſſes derjenigen höheren Lehranſtalten , welche zur Ausſtellung von Zeug

niſſen über die wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militär

dienſt berechtigt ſind .

Es wird hierunter ein Verzeichniß derjenigen höheren Lehranſtalten zur öffentlichen Renntniß gebracht, welche

ſich zur Zeit in Gemäßheit des §. 90 Th . I. der Wehrordnung vom 28. September 1875 im Beſiße der

Berechtigung zur Ausſtellung von Zeugniſſen über die wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig -frei

willigen Militärdienſt befinden .

Verzei chniß

der höheren Lehranſtalten , welche zur Ausſtellung von Zeugniſſen über die wiſſenſchaft:

liche Befähigung für den einjährig - freiwilligen Militärdienſt berechtigt ſind.

A . Lehranſtalten , bei welchen der einjährige, erfolgreiche Beſuch der zweiten Klaſſe zur

Darlegung der wiſſenſchaftlichen Befähigung erforderlich iſt.

a. Gymnaſien .

I. Königreich Preußen . 12. das Gymnaſium zu Memel,

Provinz Dſtpreußen.
13 . - • Raſtenburg,

14 . - • Nöſſel,
1. Das Gymnaſium zu Alenſtein ,

15 . -

3 Bartenſtein ,
· Tilſit,

3 . . • Braunsberg,
• Weblau .

• Gumbinnen,

5 . : · Hohenſtein , Provinz Weſtpreußen.

• Inſterburg (verbunden mit 17. Das Gymnaſium zu Coniß ,

dem Neal-Gymnaſium daſelbſt), 18 . - - Culm ,

7. • Altſtädtiſche Gymnaſiun zu Königsberg 19. - Rönigliche Gymnaſium zu Danzig ,

i. Oſtpr., 20. - Städtiſche - daſelbſt,

8 . · Friedrichs-Kollegium daſelbſt, 21. - Gymnaſium zu Elbing,

9 . Kneiphöfiſche Gymnaſium daſelbſt, 22. · Graudenz,

10. Wilhelms-Gymnaſium daſelbſt, 23 . • Deutſch-Krone,

11 . Gymnaſium zu Lyck, - Marienburg i. Weſtpr.,24 . -

16 . -

r
a
i
o
s

s
i
t
i
o
s

33
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25 . das Gymnaſium zu Marienwerder ,

26 . = • Neuſtadt i. Weſtpr.,

27 . - • Pr. Stargardt,

28. - = Strasburg i. Weſtpr.,

29 . • Thorn (verbunden mit dem

Real-Gymnaſium daſelbſt).

63. das Gymnaſium zu Schwedt a. d . Oder.

64 . - : - Sorau ,

65 . - : : Spandau,

66 . : : Wittſtock,

67. • Pädagogium - Züllichau .

69. :

34.

35 .

7

74 .

75.

38.
76 .

Provinz Pommern .

68. Das Gymnaſium zu Anklam ,

· Belgard,

70. - - Cöslin ,

71. : : • Colberg (verbunden mit

demi Real-Gymnaſium daſelbſt),

zlı Demmin ,

• Dramburg,

• Garz a . d. Oder ,

• Greifenberg i. Pomm .,

- Greifswald (verbunden

mit dem Real-Progymnaſium daſelbſt),

* 77 . - Gymnaſium zu Neuſtettin ,

78. • Pädagogium - Putbus,

79. - Gyınnaſium - Pyriß ,

80. - - - Stargard i. Pomm .,

König -Wilhelms-Gymnaſium zu Stettin ,

82 . Marienſtifts -Gymnaſium daſelbſt,

83. - Stadt-Gymnaſium daſelbſt,

84. - Gymnaſium zu Stolp (verbunden mit

dem Real-Progymnaſium daſelbſt),

85 . - Gymnaſium zu Stralſund,

86 . 3 · Treptow a . d . Rega.

40 .

Provinz Brandenburg.

30. Das Askaniſche Gymnaſium zu Berlin ,

31. : Franzöſiſche Gymnaſium daſelbſt,

32. : Friedrichs-Gymnaſium daſelbſt,

33. - Friedrichs-Werder'ſche Gymnaſium daſelbſt,

Friedrich -Wilhelms-Gymnaſium daſelbſt,

Humboldts- Gymnaſium daſelbſt,

36 . : Joachimsthal'ſche Gymnaſium daſelbſt,

37. Gymnaſium zum grauen Kloſter daſelbſt,

Köllniſche Gymnaſium daſelbſt,

39. Königſtädtiſche Gymnaſium daſelbſt,

Leibniz- Gymnaſium daſelbſt,

41. Leſſing-Gymnaſium daſelbſt,

42. - Luiſen - Gymnaſium daſelbſt,

Luijenſtädtiſche Gymnaſium daſelbſt,

44 . : Sophien -Gymnaſium daſelbſt,

45 . - Wilhelms-Gymnaſiuin daſelbſt,

46. - Gymnaſium zu Brandenburg,

47. die Ritter -Akademie daſelbſt,

48 . das Gymnaſium zu Charlottenburg,

49. • Eberswalde ,
50 . - Frankfurt a . d. Oder ,

- Freienwalde a . d. Oder,

: Friedeberg i. 8. Neumark,

· Fürſtenwalde,

: Guben (verbunden mit

dem Real-Gymnaſium daſelbſt),

55 . 311 Königsberg i. 8 . Neumark,

56 . - - Rottbus (verbunden mit

dem Real- Progymnaſium daſ.),

57. : zu Küſtrin ,

58 . - : Landsberg a . 8 . Warthe

(verbunden init dem Real-Gymnaſium daſelbſt),

59. das Gymnaſium zu Lucau ,

60. : · Neu -Ruppin ,

61. - Potsdam ,

62. - • Prenzlau (verbunden mit

dem Real-Gymnaſium daſ.), I

43.

54.

Provinz Pojen.

87. Das Gymnaſium zu Bromberg,

88 . : • Gneſen ,

89. : • Inowrazlaw ,

90 . : • Krotoſchin ,

91. : : Liſſa ,

92. - · Meſeriſ ,

93. : • Nakel,

94 . - - Dſtrowo,

95 . - Friedrich-Wilhelms-Gymnaſium zu Poſen ,

96 . - Marien -Gymnaſium daſelbſt,

97. · Gymnaſium zu Rogaſen ,

98 . - Schneidemühl,

99. - - Schrimm ,

100. • Wongrowiß.

* ) Die Gymnaſien und Progymnaſien an Orten , an welchen ſich eine zur Ertheilung wiſſenſchaftlicher Befähigungs
zeugniſſe für den einjährig -freiwilligen Militärdienſt berechtigte Anſtalt der unter A . b , B . b , B . c oder C . a . aa aufgeführten Kate .

gorien (Real-Gymnaſium , Realſdule, Real-Progyınnaſiuin oder höhere Bürgerſdule ) mit obligatoriſchem Unterricht im Latein

nicht befindet, ſind befugt, derartige Befähigungszeugniſie auch ihren von der Theilnahme am Unterricht in der griechiſchen

Sprache dispenjirten dyülern zu ertheilen , inſofern legtere an dem für jenen Unterricht eingeführten Erjakunterricht regelmäßig

theilgenommen und nach mindeſtens einjährigem Beſuche der Sekunda aufGrund einer beſonderen Prüfung ein Zeugniß des Lehrer

kollegiums über genügende Aneignung des entſprechenden Lehrpenſums erhalten haben .

Zur Zeit ſind dies die in dem Verzeidiniß mit einem * bezeichneten Gymnaſien und Progymnaſien (A . a und B . a ).



- -199

Provinz Schleſien. 147 . das Dom -Gymnaſium zu Merſeburg,

101. Das Gymnaſium zu Beuthen i. D .-Schl., 148. • Gymnaſium zu Mühlhauſen i. Thür. (ver:

102. - Eliſabeth -Gymnaſium zu Breslau, bunden mit dem Real- Progymnaſium da:

103 . - Friedrichs-Gymnaſium daſelbſt,
felbſt),

104. - Johannes -Gymnaſium daſelbſt,
149. - Dom -Gymnaſium zu Naumburg a .d.Saale,

105 . Magdalenen -Gymnaſium daſelbſt, 150. - Gymnaſium zu Neuhaldensleben ,

106 . - Matthias-Gymnaſium daſelbſt, 151. - - - Nordhauſen a. Harz,

107. - Gymnaſium zu Brieg , 152. die Landesſchule Pforta,

108 . - Bunzlau , 153. das Gymnaſium zu Quedlinburg,

109. - Glaß, 154. die Kloſterſchule zu Roßleben ,

110. - • Gleiwiß , 155 . das Gymnaſiumn 311 Salzwedel,

111. : evangeliſche Gymnaſium zu Glogau,
156 . - • Sangerhauſen,

112. katholiſche Gymnaſium daſelbſt,
157. : • Schleuſingen ,

113 . : Gymnaſium zu Görliş (verbunden mit
158. - Seehauſen i. d. Altmark,

dem Real- Gymnaſium
159 . - • Stendal,

daſelbſt),
160. • Torgau ,

114 . : Groß-Strehliß,
161. - Wernigerode,

115 . - · Hirſchberg,
162. = - Wittenberg,

116 . - - Jauer, 163. - Zeiß.

117 . Kattowiß ,

118 . · Königshütte,
Provinz Schleswig-Holſtein.

119. - - Kreuzburg, 164. Das Gymnaſium zu Altona,

120 . - Lauban , 165 . Flensburg (verbunden

121. · · Leobſchüß,
mit dem Real-Gymnaſium daſelbſt),

* 122. die Ritter-Akademie zu Liegniß , * 166. - Gymnaſium zu Glückſtadt,

123 . das Städtiſche Gymnaſium daſelbſt,
167. - - - Hadersleben (verbunden

124. · Gymnaſium zu Neiſſe,
mit dem Real-Progymnaſium daſelbſt) ,

125 . - Neuſtadt i. D .-Schl., 168. - Gymnaſium zu Huſum (verbunden mit

126 . • Dels , dem Real- Progymnaſium daſelbſt),

127 .
- Dhlau, 169. - Gymnaſium zu Kiel,

128. : • Oppeln ,
* 170 . - · Meldorf,

129.
= Patſchkau,

* 171. - - Plön,

130 . • Pleß,
172. : - Raßeburg,

131. - Ratibor, 173. • Rendsburg (verbunden

132 . Sagan, mit dem Real-Gymnaſium daſelbſt),

133. Schweidniß , 174. : Gymnaſium zu Schleswig ( verbunden mit

134 . · Strehlen , dem Real-Progymnaſium daſelbſt),

135 . - - Waldenburg, 175 . - Gymnaſiuni zu Wandsbeck (verbunden

136 . - - Wohlau. mit dem Real- Progymnaſium daſelbſt) .

Provinz Sachſen . Provinz Hannover.

137. Das Gymnaſium zu Aſchersleben (verbunden 176 . Das Gymnaſium zu Aurich,

mit dem Real-Gymnaſium daſelbſt),1) 177. : • Celle ,

138 . - Gymnaſium zu Burg , * 178 . : • Clausthal,

139 . - - - Eisleben , * 179. : : Emden ,

140 . . - - Erfurt, 180. • Göttingen (verbunden

141. = 3 - Halberſtadt, mit dem Real-Gymnaſium daſelbſt),

142. die Lateiniſche Schule zu Halle a . d . Saale, 181. - Gymnaſium zu Goslar (verbunden mit

143. das Städtiſche Gymnaſium daſelbſt, dem Real-Gymnaſium daſelbſt),

144 . Gymnaſium zu Heiligenſtadt, 182. - Gymnaſium zu Hameln (verbunden mit

145. • Pädagogium des Kloſters Unſerer Lieben dem Real- Progymnaſium daſelbſt),

Frauen zu Magdeburg, 183. - Lyzeumn I. zu Hannover ,

146. - Dom -Gymnaſium daſelbſt, 1 184. II. daſelbſt,

1) Anerkennung mit rüdwirkender Kraft bis zum Oſtertermin 1888.

35 *
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185. das Kaiſer-Wilhelms-Gymnaſium daſelbſt,

186. • Gymnaſium Andreanum zu Hildesheim ,

187. : : Joſephinum daſelbſt (ver

bunden mit dem Real- Progymnaſium

daſelbſt),

188. die Kloſterſchule zu Jlfeld,

189. das Gymnaſium zu Leer (verbunden mit dem

Real-Gymnaſium daſelbſt) ,

* 190 . Gymnaſium zu Lingen ,

191. : · Lüneburg (verbunden mit

dem Real-Gymnaſium daſelbſt),

192. - Gymnaſium zu Meppen ,
193. - - Norden ,

194 . - Carolinum zu Osnabrück,

195. • Raths-Gymnaſium daſelbſt,

196. - Gymnaſium zu Stade (verbunden mit

dem Real- Progymnaſium daſelbſt),

* 197. - Gymnaſium zu Verden ,

198. . . • Wilhelmshaven.

224. das Gymnaſium 311 Fulda,

225 . - - Hadamar,

226. - • Hanau ,

227. - • Hersfeld (verbunden mit

dem Real- Progymnaſium daſelbſt),

228 . : Gymnaſium zu Marburg,

229. . - Montabaur,

230 . - : Rinteln ,

231. - • Weilburg,

232 . : Wiesbaden .

Provinz Weſtfalen.

199. Das Gymnaſium zu Arnsberg,
200 . :

: Attenborn ,

201. - - Bielefeld (verbunden mit

dem Real-Gymnaſium daſelbſt),

202 . - Gymnaſium zu Bochum ,

203. - - - Brilon ,

204. • Burgſteinfurt (verbun

den mit dem Heal-Gymnaſium daſelbſt),

205. - Gymnaſium zu Coesfeld,

206 . - - Dortmund,

207. • Gütersloh,

208 . - • Hagen (verbunden init

dem Real-Gymnaſium daſelbſt),

209. - Gymnaſium zu Hamm (verbunden mit

dem Real-Progymnaſium daſelbſt) ,

* 210. - Gymnaſium zu Herford,

211. - : : Hörter,

212. - - - Minden (verbunden mit

dem Real-Gymnaſium daſelbſt),

213. - Gymnaſium zu Münſter ,

214 . • Paderborn ,

215. • Recklinghauſen ,

216 . Rheine,

Soeſt,

218. • Warburg,

Warendorf.

Rheinprovinz.

233. Das Kaiſer-Karls -Gymnaſium zu Aachen ,

234 . - Gymnaſium zu Barmen ,

235. die Ritter-Akademie zu Bedburg ,

236 . das Gyınnaſium zu Bonn ,

237 . - - - Cleve,

238. - - - Coblenz,

239 . - an der Apoſtelkirche zu Cöln ,

Friedrich - Wilhelms -Gymnaſium daſelbſt,

241. : Kaiſer-Wilhelms-Gymnaſium daſelbſt,

242. - Gymnaſium an Marzellen daſelbſt,

243. - - 30 Düren,

244. · Königliche Gymnaſium zu Düſſeldorf,

245. - Städtiſche - daſelbit (verbun

den mit dem Real: Gymnaſium daſelbſt),

246 . - Gymnaſium zu Duisburg,

247. - - Elberfeld ,

248 . - - Emmerich ,

249. - Efen ,

250. - M .-Gladbach (verbunden

mit dem Real- Progymnaſium daſelbſt),

251. - Gymnaſium zu Kempen ,

252. Krefeld ,

* 253. : • Kreuznach ,

254 . . • Moers ,

255 . · Mülheim a . d . Ruhr

(verbunden mit dem Real-Gymnaſium

daſelbſt),

256. - Gymnaſium zu Münſtereifel,

* 257. - - - Neuß ,

258 . - • Neuwied (verbunden init

dem Real- Progymnaſium daſelbſt),

259. = Gymnaſium zu Saarbrücken ,

260. . : - Siegburg,

261. Trier,

262. 3 - Weſel (verbunden mit

dem Real-Progymnaſium daſelbſt),

263. • Gymnaſium zu Weßlar.

* 217 .

219.

Provinz Heſſen -Naſſau.

220 . Das Friedrichs-Gymnaſium zu Caſſel,

221. - Wilhelms-Gymnaſium daſelbſt,

222. - Gymnaſium zu Dillenburg,

223 . : - Frankfurt a . Main ,

Hohenzollern 'iche Lande.

264. Das Gymnaſium zu Sigmaringen (früher

Hedingen ).
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,
13. das Gymnaſium zu Plauen ,

14 . - Schneeberg (verbunden

mit Realklaſſen ),

15. • Wurzen ,

• Zittau ,

17 . : - Zwickau .

c
o
n
c
o
c
i
o
c
c
i
a

Königreich Württemberg .

1. Das evangeliſch-theologiſche Seminar zu Blau

beuren ,

* 2. - Gymnaſium zu Ehingen ,

* 3 . : : • Ellwangen ,

* 4 . . Hall ,

• Heilbronn (verbunden

*mit Realklaſſen ),

- evangeliſch-theologiſche Seminar zu Maul

bronn ,

Gymnaſium zu Ravensburg,

• Reutlingen ,

- • Nottweil,

: evangeliſch-theologiſcheSeminar zu Schön

thal,

Eberhard -Ludwigs-Gymnaſium zu Stutt:

gart,

Karls-Gymnaſium daſelbſt,

• Gymnaſiun zu Tübingen ,

14 . - Ulin ,

- evangeliſch-theologiſche Seminar zu Urach .

* 8 .

II. Königreich Bayern.

( Die nachſtehend unter Ziffer 1 - 35 aufgeführten Lehran :

ſtalten ſind vollſtändige humaniſtiſche Gyninaſien mit neun

Jahreskurſen und führen auch die Bezeichnung „ Studien .

anſtalten .“ )

1 . Das Gymnaſium zu Amberg,

- - Ansbach ,

3 . : - - Aſchaffenburg ,

4 . · St. Anna- Gymnaſium zu Augsburg,

5 . : Gymnaſium zu St. Stephan daſelbſt,

• Bamberg,

• Bayreuth ,

Burghauſen ,

• Dillingen ,

• Eichſtätt,

- Erlangen ,

· Freiſing ,

- Hof,

• Kaiſerslautern ,

15 . · Rempten ,

· Landau,

• Landshut,

18 . : - Metten ,

• Ludwigs -Gymnaſium zu München,

• Luitpold - Gymnaſium daſelbſt,

• Maximilians-Gymnaſium daſelbſt,

22. • Wilhelms-Gymnaſium daſelbſt,

Gymnaſium zu Münnerſtadt,

· Neuburg a . d . Donau ,

25 . • Neuſtadt a . d . Haardt,

26 . • Nürnberg ,

• Paſſau,

: Alte • Regensburg ,

29. : Neue daſelbſt,

30 . : · Schweinfurt,

31. - Speyer ,

· Straubing,

· Alte - Würzburg,

34. • Neue daſelbſt,

35 . : • Zweibrücken .

-

17 .

12 .

13.

24 .
15.

32 . -

a
i
c
i

i
n
c
o
n

33.

V . Großherzogthum Baden .

1 . Das Gymnaſium zu Baden (verbunden mit

Realklaſſen ),

· Bruchſal,

• Freiburg,

· Heidelberg,

· Karlsruhe,

- Konſtanz,

- Lahr (verbunden mit

einer Real - Abtheilung),

· Lörrach (verbunden mit

dein Real-Progymnaſium

daſelbſt),

Mannheim ,

: Offenburg,

· Pforzheim ,

• Naſtatt,

· Tauberbiſchofsheim ,

14 . · Wertheim .

11.

12.

III. Königreich Sachſen .

1 . Das Gymnaſium zu Baußen,

2 . : : Chemniß ,

3 . die Kreuzſchule zu Dresden ,

4. das Vißthum 'ſche Gymnaſium daſelbſt,

5 . • Wettiner Gymnaſium daſelbſt,

6 . • Gymnaſium zu Dresden -Neuſtadt,

7 . : Freiberg ,

8 . die Fürſten - und Landesſchule zu Grimma,

9 . das Gymnaſium zu Leipzig,

10. die Nikolaiſchule daſelbſt,

11. • Thomasſchule daſelbſt,

12 . - Fürſten - und Landesſchule zu Meißen ,

13.

VI. Großherzogthum Beffen .

1. Das Gymnaſium zu Bensheim ,

2 . - Büdingen,

• Darmſtadt,3 .
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4 . das Gymnaſium zu Gießen ,

5 . - ( Fridericianum ) zu Laubach ,

6 . - : zu Mainz,

7 . : = Worms.

VII. Großherzogthum Medlenburg-Schwerin .

1. Das Gymnaſium Friderico - Francisceum 311

Doberani,

2. die Domſchule zu Güſtrow ,

3 . das Friedrich - Franz- Gymnaſium 311 Parchim

(verbunden mit dein Real- Progyınnaſium

daſelbſt),

4 . Gymnaſium zu Roſtock,

5 . - Fridericianum zu Schwerin ,

6 . - - zu Waren,

7. die große Stadtſchule zu Wisinar (verbunden

mit einer Realſchule).

XIV . Herzogthum Sachſen-Coburg und Gotha

1. Das Gymnaſium Caſimirianum zu Coburg,

Erneſtinum zu Gotha (ver:

bunden mit Realklaſſen ).

XV. Herzogthum Anhalt.

1. Das Gymnaſium (Karls - Gymnaſium ) ZU

Bernburg,

2 . : (Ludwigs- Gymnaſium ) ZU

Cöthen (verbunden mit

Realklaſſen ),

3. ( Friedrichs- Gymnaſium ) 311

Deſſau ,

4 . . (Francisceum ) zu Zerbſt

(verbunden mit Realklaſſen ).

VIII. Großherzogthum Sachſen.

1. Das Gymnaſium zu Eiſenach,

2 . - - - Jena,

- Weimar.

XVI. Fürſtenthum Schwarzburg-Sonders:

hauſen .

1. Das Gymnaſium zu Arnſtadt,

2 . -
: - Sondershauſen .

3 .

IX . Großherzogthum Mecklenburg - Strelik .

1. Das Gymnaſium zu Friedland,

* 2 . - - - Neubrandenburg ,

3 . : Neuſtreliß .

XVII. Fürſtenthum Schwarzburg-Nudolſtadt.

Das Gymnaſium zu Rudolſtadt (verbunden mit Real

klaſſen ).

XVIII. Fürſtenthum Waldeck .

Das Gymnaſium zu Corbach .

XIX . Fürſtenthum Neuß älterer Linie.

Das Gymnaſium zu Greiz (verbunden mit einer

Real-Abtheilung).

XX. Fürſtenthum Neuß jüngerer Linie.

1. Das Gymnaſium zu Gera ,

* 2 . - - - Schleiz.

XXI. Fürſtenthum Schaumburg-Lippe.

Das Gymnaſium Adolphinum zu Bückeburg (ver :

bunden mit dem Real- Progymnaſium daſelbſt).

X . Großherzogthum Oldenburg.

1 . Das Gymnaſium zu Birkenfeld (verbunden mit

einer Real-Abtheilung),

- - - Eutin

* 3 . - Marien -Gymnaſium zu Jever,

4 . • Gymnaſium zu Oldenburg ,

- - - Vechta .

XI. Herzogthum Braunſchweig .

1. Das Gymnaſium zu Blankenburg,

2 . - (alte) Gymnaſium Martino -Catharineum

zu Braunſchweig ,

Neue Gymnaſium daſelbſt,

4 . - Gymnaſium zu Helmſtedt,

5 . • Holzminden ,

6 . . Wolfenbüttel.

c
i
c
s

i
s

XXII. Fürſtenthum Lippe.

1. Das Gymnaſium Leopoldinum zu Detmold

(verbunden mit Realklaſſen ),

2.XII. Herzogthum Sachſen-Meiningen .

1 . Das Gymnaſium Georgianum zu Hildburg

hauſen ,

2. - Bernhardinum zu Meiningen .

XXIII. Freie und Hanſeſtadt Lübeck.

Das Catharineum zu Lübeck (verbunden mit einem

Real-Gymnaſium ).

XIII. Derzogthum Sachſen-Altenburg.

1. Das Friedrichs -Gymnaſium zu Altenburg ,

2. - Chriſtianeum zu Eiſenberg .

XXIV. Freie Hanſeſtadt Bremen .

1. Das Gymnaſium zu Bremen ,
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!2 . das Gymnaſium zu Bremerhaven (verbunden

mit der Realſchule (Real:

Progymnaſium ] daſelbſt).

XXV. Freie und Hanſeſtadt Hamburg.

1. Die Gelehrtenſchule des Johanneums 301

Hamburg,

2 . das Wilhelin -Gymnaſium daſelbſt.

* 8 . i

* 4 . das Gymnaſium zu Gebweiler ,

5 . : · · Hagenau (verbunden mit

einer Real-Abtheilung),

Lyzeum zu Meß,

biſchöfliche Gymnaſium (Knabenſeminar)

zu Montigny bei Meß,

Gymnaſium zu Mülhauſen i. Elf.,

9 . - Saarburg,

* 10. : · · Saargemünd,
11. - Schlettſiadt,

12. Lyzeum zu Straßburg i. Elf. (verbunden

mit einer Real-Gymnaſial-Abtheilung),

Proteſtantiſche Gymnaſium daſelbſt,

- Gymnaſium zu Weißenburg,

* 15 . - Zaberni.

XXVI. Elſaß -Lothringen .

1. Das Gymnaſium zu Buchsweiler,

* 2. - Lyzeum zu Colmar (verbunden mit Real:

klaſſen ),

3 . Gymnaſium zu Diedenhofen ,

14 .

7

1 . Real-Gymnaſien.

I. Königreich Preußen .

Provinz Oſtpreußen.

1. Das Real-Gyınnaſium zu Inſterburg (verbun:

den init dem Gymnaſium daſelbſt),

2 . die Burgſchule zu Königsberg i. Dilpr.,

3 . das Städtiſche Real-Gymnaſium daſelbſt,

4 . • Real-Gymnaſium zu Oſterode i. Dſtpr.,

5 . : : Tilſit.

22. das Real-Gymnaſium zu Landsberg an der

Warthe (verbunden

mit dem Gymnaſium

daſelbſt),

- Perleberg,

24 . : : : - Potsdani,

25 . - . · Prenzlau (verbunden

mit dem Gymnaſium

daſelbſt).

Provinz Weſtpreußen.

6 . Die Johannisſchule zu Danzig,

7. • Petriſchule daſelbſt,

8 . das Real-Gymnaſium zu Elbing,

9 . : : Thorn (verbunden mit

dem Gymnaſium daſelbſt).

Provinz Pommern.

26 . Das Real-Gymnaſium zu Colberg (verbunden

mit dem Gymna

ſium daſelbſt),

27. die Friedrich-Wilhelmsſchule zu Stettin ,

28. das Städtiſche Real- Gymnaſiuin daſelbſt,

29. - Real-Gymnaſium zu Stralſund.

Provinz Poſen .

30. Das Real-Gymnaſium zu Bromberg ,

31 . • Frauſtadt,

32. - - - Poſen ,

33. : • Ramitich .

Provinz Brandenburg.

10. Das Andreas-Neal-Gyınnaſium (Andreasſchule)

zu Berlin ,

11. • Dorotheenſtädtiſche Real-Gymnaſium daſ.,

• Falf-Real-Gymnaſium daſelbſt,

13. : Friedrichs-Réal- Gymnaſium daſelbſt,

14. - Rönigliche Real-Gymnaſium daſelbſt,

15. · Königſtädtiſche Real-Gymnaſium daſelbſt,

16 . - Luiſenſtädtiſche Real-Gymnaſium daſelbſt,

17. - Sophien -Real-Gymnaſium daſelbſt,

18. • Real-Gymnaſium zu Brandenburg,

19. - - - - Frankfurt a . d. Oder ,

20. die Haupt-Kadettenanſtalt zu Groß-Lichterfelde,

21. das Real-Gymnaſium zu Guben (verbunden mit

dem Gymnaſium

daſelbſt),

Provinz Schleſien .

34. Das Real-Gymnaſium zum heiligen Geiſt zu

Breslau ,

35. · am Zwinger daſelbſt,

36 . : : : zu Görlig (verbunden

mit dem Gymna:

ſium daſelbſt),

37. - - - • Grünberg,

38 . - • Landeshut,

39 . : :
: · Neiſſe,



- -204

1 .

72.

40. das Real-Gymnaſium zu Reichenbach , das Real- Gymnaſium zu Dortmund,

41. : : • Sprottau , 67. - - • Hagen (verbunden

42. : - Tarnowiß , mit dem Gymna

Provinz Sachſen .
ſium daſelbſt),

68. - - - - Sjerlohn ,

43. Das Real-Gymnaſium zu Aſchersleben (verbun 69. - - Lippſtadt,
den mit dem Gym 70 . = = Minden (verbunden
naſium daſelbſt),

mit dem Gymna
44. · · · · Erfurt,

ſium daſelbſt),
• Halberſtadt,

• Münſter,
46 . = = • Halle a . 8 . Saale,

· Schalke,
47. : : : Magdeburg,

• Siegen ,
48. : : • Nordhauſen a. Harz. • Witten .

Provinz Schleswig -Holſtein .

49. Das Real-Gymnaſium zu Altona (verbunden Provinz Heſſen -Naſſau.

mit der Realſchule 75. Das Real- Gymnaſium zu Caſſel,

daſelbſt), 76 . die Muſterſchule zu Frankfurt a . Main ,

50. - - - - Flensburg (verbun: 77. - Wöhlerſchule daſelbſt,

den mit dem Gym 78. das Real-Gymnaſium zu Wiesbaden .

naſium daſelbſt),

51. - - - - Rendsburg (verbun Rheinprovinz.

den mit dem Gymnaſium daſelbſt). 79. Das Real-Gymnaſium zu Aachen ,

80 .
Provinz Hannover.

- - - - Barmen ,

81. : : • Coblenz (verbunden
52. Das Real-Gymnaſium zu Selle,

mit der Ober:Real
53. : : - Göttingen (verbuns

ſchule daſelbſt), 1)
den mit dem Gyın :

82. : - Cöln ,

naſium daſelbſt),
83. : : : · Düſſeldorf (verbun

54. · · · Goslar (verbunden
den mit dem Städti:

mit dem Gymna
ſchen Gymnaſium

ſium daſelbſt), Haſelbſt),
55 . : · Hannover, 84. - : : Duisburg,
56 . • Leibniz-Real- Gymnaſium daſelbſt,

85 . : : : • Elberfeld ,
57. • Real-Gymnaſium zu Harburg,

86 . : : : Eſſen ( verbunden
58. - Andreas-Neal:Gymnaſium zu Hildesheim ,

mit der höheren
59. - Real-Gymnaſium zu Leer (verbunden mit

Bürgerſchule da:
dem Gymnaſium

ſelbſt ),
daſelbſt),

87. i - Krefeld,
60. · Lüneburg (verbunden 88. : • Mülheim a . Rhein ,

mit dem Gymna
89. • Mülheim a . d. Ruhr

ſium daſelbſt),
(verbunden mit dem

61. = = • Osnabrück,
Gymnaſium das

62. : - Oſterode,
ſelbſt),

63. : : = Quakenbrück.
90 . : : - Ruhrort,

Provinz Weſtfalen. 91. : : • Trier .

64. Das Real-Gymnaſium zu Bielefeld (verbunden
mit dem Gymna II. Königreich Bayern .

ſium daſelbſt), 1. Das Real-Gymnaſium zu Augsburg ,

65. : - Burgſteinfurt (ver 2 . - - - München ,

bunden mit dem 3 . • Radettenkorps daſelbſt

Gymnaſium da: 4 . • Real-Gymnaſium zu Nürnberg,

ſelbſt), 5. . ' • Würzburg.

1) Anerkennung mit rüdwirkender Kraft bis zum Dſtertermin 1888 .
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VIII. Großherzogthum Sachſen .

1 . Das Real-Gymnaſium zu Eiſenach ,

2 . : - Weimar.

a
i
c
i
i

IX. Herzogthum Braunſchweig.

Das Real-Gymnaſium zu Braunſchweig.
-

9

III. Königreich Sachſen .

1. Das Real-Gymnaſium zu Annaberg,

2 . : : : · Borna ,

: : : : Chemniß ,

· · · Döbeln (verbunden

mit der Landwirthſchaftsſchule daſelbſt),

Annen -Real-Gymnaſium zu Dresden ,

6 . • Neuſtädter Real-Gymnaſium daſelbſt,

• Real-Gymnaſium zu Freiberg ,

8 . : :
• Leipzig,

9 . : : • Plauen ,

• Zittau (verbunden

mit einer Handels

Abtheilung),

11. : : : Zwickau.

c
o
r
s
o

s
i
s

X . Herzogthum Sachſen -Meiningen .

1. Das Real-Gymnaſium zu Meiningen ,

2 . • • • • Saalfeld .

XI. Herzogthum Sachſen-Coburg und

Gotha .

Die Realklaſſen des Gymnaſiums zu Gotha.

IV . Königreich Württemberg .

1 . Das Real-Gymnaſium zu Stuttgart,

2. · · · · Ulm .

XII. Herzogthum Anhalt.

1. Das Real-Gymnaſium (Karls - Real · Gymna:

ſium ) zu Bernburg,

2 . = = ( Friedrichs - Real- Gym

naſium ) zu Deſſau .V . Großherzogthum Baden .

1 . Das Real-Gymnaſium zu Karlsruhe,

2 . : : : - Mannheim . XIII. Fürſtenthum Neuf jüngerer Linie.

Das Real-Gymnaſium zu Gera .

XIV. Freie und Hanſeſtadt Lübeck .

Das Real-Gymnaſium des Catharineums zu Lübeck.

VI. Großherzogthum Heffen .

1. Das Real-Gymnaſium zu Darmſtadt (verbun:

den mit der Real

ſchule daſelbſt),

• Gießen (desgl.),

3 . : • Mainz (desgl.),

• Offenbach a . Main

(desgl.).

a
i
n XV. Freie Hanſeſtadt Bremen.

1. Die Handelsſchule (Real- Gymnaſium ) zu

Bremen ,

2. das Real-Gymnaſium zu Vegeſad .

XVI. Freie und Hanſeſtadt Hamburg.

Das Real-Gymnaſium des Johanneums zu Hamburg.

VII. Großherzogthum Medlenburg-Schwerin .

1. Das Real-Gymnaſium zu Büßow ,

2 . - - • Güſtrow , 1)

• Ludwigsluſt,

4 . = Malchin ,

5 . - - • Roſtock,

6 . : : · Schwerin .

XVII. Elſaß-Lothringen.

Die Real- Gymnaſial -Abtheilung des Lyzeums zu

Straßburg i. Elf.

C. Ober -Realſchulen .

1. Königreich Preußen . Provinz Schleſien .

Provinz Brandenburg. + 4 . Die Ober-Realſchule zu Breslau,

75 . • • Gleiwiß.

+) 1 . Die Friedrichs-Werder'ſche Ober-Realſchule zu

Berlin , Provinz Sachſen.

+ 2. Luiſenſtädtiſche Ober-Realſchule daſelbſt, + 6 . Die Ober-Nealſchule zu Halberſtadt,

+ 3 . - Ober -Realſchule zu Potsdam . + 7 . • Guericke-Schule zu Magdeburg.

1) Auf dem Real-Gymnaſium zu Güſtrow beginnt der Unterricht im Latein erſt mit der Untertertia .

+ ) Die mit einem + bezeichneten Lehranſtalten haben keinen obligatoriſchen Unterricht in Latein .
36 .
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U , Königreich Württemberg ,

+ 1. Die Realanſtalt zu Reutlingen ,

+ 2 . : : • Stuttgart,

+ 3 . · · Ulm .

Provinz Schleswig -Holſtein .

+ 8 . Die Ober-Realſchule zu Riel.

Provinz Heſſen -Naſſau.

+ 9. Die Klingerſchule zu Frankfurt a . Main .

Rheinprovinz.

+ 10 . Die Ober-Realſchule zu Coblenz (verbunden

mit dem Real-Gym

naſium daſelbſt),

+ 11. • - - Cöln ,

+ 12 . · · Elberfeld .

III. Großherzogthum Oldenburg.

+ Die Ober-Realſchule zu Oldenburg.

IV . Herzogthum Braunſchweig.

+ Die Ober-Realſchule zu Braunſchweig .

: Deep

22.

B . Lehranſtalten , bei welchen der einjährige, erfolgreiche Beſuch der erſten Klaſſe zur Darlegung

der wiſſenſchaftlichen Befähigung erforderlich iſt.

a . Progymnaſien.

I. Königreich Preußen .
Provinz Schleswig-Holſtein .

Provinz Oſtpreußen.
19. Das Progymnaſium zu Neumünſter (verbun

1 . Das Progyınnaſium zu Königsberg i. Dſtpr.,
den mit dem Real- Progymnaſium daſelbſt).

2 . : • Lößen . Provinz Hannover.

Provinz Weſtpreußen.

20. Das Progymnaſium zu Duderſtadt (verbunden

mit dem Real-Pro:

3 . Das Progymnaſium zu Pr. Friedland , gymnaſium daſelbſt),

4 . - • Löbau, * 21. - Geeſtemünde,

5 . : • Neumark i, Weſtpr., · Münden (verbunden

6 . • Schweß. mit dem Real- Pro:

Provinz Brandenburg. gymnaſium daſelbſt),

7 . Das Progymnaſium zu Forſt i. 8. Lauſiß (ver:
23. ; · Nienburg (verbunden

bunden mit dem Real
mit dem Real-Progymnaſium daſelbſt).

Progymnaſium daſ.), Provinz W eſtfalen.

8 . : • Groß-Lichterfelde, 24. Das Progyınnaſium zu Dorſten ,

9 . : Kroſſen (verbunden mit
25 . · · Rietberg.

dem Real-Progymna:

ſium daſelbſt).
Provinz Heſſen -Naſſau.

10 . : - Stegliß . 1)
26 . Das Progymnaſium zu Eſchwege (verbunden

mit der Realſchule

Provinz Pommern. daſelbſt) .

11. Das Progymnaſium zu Lauenburg i. Pomm .,

12 .

Rheinprovinz.
= = = Schlawe.

27. Das Progymnaſium zu Andernach ,

Provinz Pojen . 28 . : а Зоррахъ,

13. Das Progymnaſium zu Kempen , 29. - • Brühl,

14 . : : • Tremeſſen . 30. · Eſchweiler (verbunden

Provinz Schleſien.
init dem Real-Pro

15. Das Progymnaſium zu Frankenſtein ,
gymnaſium daſelbſt),

31. . · Euskirchen ,
: - Striegau.

32. - Jülich,

Provinz Sachſen . 33 . · Linz,

17. Das Progymnaſium zu Genthin , 34. : - Malmedy,

18 . · · · Weißenfels . • Prüm ,35 . -

1) Anerkennung mit rüdwirkender fraft bis zum Oſtertermin 1888.
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IV . Großherzogthum Benen.

1. Die progymnaſiale AbtGeilung der Realſchule

zu Alzey ,

2 . : der Realſchule

zu Friedberg.

36 . das Progymnaſium zu Rheinbach ,

37. : : • Sobernheim ,

38 . - • Trarbach ,

39 . - · St. Wendel,

40 . - Wipperfürth .

II. Königreich Württemberg.

* 1. Das Lyzeum zu Cannſtatt,

* 2. : • Eßlingen ,

- - · Ludwigsburg,

* 4 . . - Debringen .

III. Großherzogthum Baden .

1. Das Progymnaſium zu Donaueſchingen ,

2 . - - Durlach (verbunden

mit einer Real: A6

theilung).

V . Derzogthum Sachſen -Coburg und Gotha .

Das Progymnaſium zu Dhrdruf (verbunden mit

der Realſchule daſelbſt).

VI. Elſaß- Lothringen .

1. Das Progymnaſium zu Altkirch,

2 . : • Viſchweiler ,

3 . • Forbach,

4 . . • Oberehnheim ,

5 . - • Chann.

b . Realſchulen .

I. Königreich Preußen . + 3 . die Nealanſtalt zu Eßlingen ,

Provinz Schleswig-Holſtein . + 4 . · Göppingen ,

+ 1. Die Realſchule zu Altona (verbunden mit dem
+ 5 . - • Hall,

76 .
Real-Gymnaſium daſelbſt),

• Heilbronn ,

* 7 .

+ 2 . . - Ottenſen .
• Ludwigsburg ,

• Ravensburg.

Provinz Weſtfalen. • Rottweil,

+ 3 , Die Realſchule zu Bochum . 1) • Tübingen .

Provinz Heſſen -Naſſau. III. Großherzogthum Baden .

+ 4. Die Realſchule zu Bockenheim , + 1. Die Realſchule zu Freiburg,

+ 5 . -
: Canel,Caſſel,

+ 2 . - · Heidelberg ,

+ 6. - · Eſchwege (verbunden mitdem 13. · · · Karlsruhe,

Progymnaſium daſelbſt), + 4 . - : : Konſtanz,

der israelitiſchen Religionsgeſell + 5 . · Pforzheim .

ſchaft zu Frankfurt a. Main ,
IV . Großherzogthum Beiſen .

der israelitiſchen Gemeinde da:

ſelbſt,
+ 1. Die Realſchule zu Alsfeld ,

+ 9 . · Adlerflychtſchule daſelbſt,
Alzey (verbunden mit einer

+ 10. • Realſchule zil Hanau ,
progymnaſialen Abtheilung) ,

11. : · Homburg v . d . Höhe,
- Bingen ,

+ 12. · · Wiesbaden .
• Darmſtadt (verbunden mit

dem Real- Gymnaſium da:

Rheinprovinz. ſelbſt ),

+ 13. Die Realſchule mit Fachklaſſen zu Aachen , + 5 . - • Friedberg (verbunden mit

+ 14. - zu Barmen -Wupperfeld, einer progymnaſialen Ah

+ 15 . · · Krefeld , theilung),

+ 16 . - Gewerbeſchule (Realſchule) zu Remſcheid, · Gießen (verbunden mit dem

+17 . • Realſchule zu Rheydt. Real-Gymnaſium daſelbſt),

+ 7 . - - • Groß-Umſtadt,

II. Königreich Württemberg.
+ 8 . : • Mainz (verbunden mit dem

+ 1 . Die Realanſtalt zu Biberach, Real-Gymnaſium daſelbſt),

+ 2 . · Cannſtatt, + 9 . - · Michelſtadt,

18. - 2

+6. - .

1) Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Ditertermin 1888.
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+ 10. die Realſchule zu Offenbach a . Main (verbun - VIII. Fürſtenthum Schwarzburg-Sonders

den mit dem Real-Gymna : hauſen .
ſium daſelbſt),

1. Die Realſchule zu Arnſtadt,
+ 11. : • Oppenheim , 2. = Sondershauſen .+ 12. • Wimpfen am Berg,

IX . Freie Hanſeſtadt Bremen .+ 13. : - Worms.

+ 1. Die Realſchule in der Altſtadt zu Bremen ,

V . Großherzogthum Medlenburg -Schwerin . : beim Doventhor daſelbſt.

+ Die Realſchule der großen Stadtſchule zu Wismar. X . Elſaß-Lothringen.

+ 1. Die Realklaſſen des Lyzeums zu Colmar,
VI. Großherzogthum Medlenburg-Streliť . + 2 . - Real - Abtheilung des Gymnaſiums 311

Hagenau ,Die Realſchule zu Neuſtreliß.

+ 3. Realſchule zu Meß ,

+ 4 . · Gewerbeſchule zu Mülhauſen i. Elf.,VII. Großherzogthum Oldenburg.

+ 5 . - Realſchule zu Münſter ,
+ 1. Die Realſchule zu Oberſtein - Jdar,

+ 6 . . Rappoltsweiler ,
2 . = - - Varel (verbunden mit der + 7. • Neue Realſchule zu Straßburg i. Elf.,

Landwirthſchaftsſchule daſelbſt).
78. Realſchule bei St. Johann daſelbſt.

c. Real-Progymnaſien .

1. Königreich Preußen . 20. das Real- Progymnaſium zu Stolp (verbunden

Provinz Oſtpreußen . mit dem Gymnaſium daſelbſt),

1. Das Real- Progymnaſium zu Gumbinnen , 21. Real:Progymnaſium zu Wolgaſt,

2 . : :
• Pillau. 22. · · · · Wollin .

Provinz Schleſien .Provinz Weſtpreußen.

23. Das Real-Progymnaſium zu Freiburg i. Schl.,3 . Das Real-Progymnaſium zu Culm ,

24 . · · · · Löwenberg,4 . - • Dirſchau ,
25 . -5 .

• Jenkau ,

= Rieſenburg. Provinz Sachſen.

26. Das Real- Progymnaſium zu Delißích ,Provinz Brandenburg.
27 . :

· Eilenburg,7 . Das Real- Progymnaſium zu Charlottenburg .?) 28.

= Eisleben ,8 . - - Forſt i. d . Lauſiß 29. : :

• Gardelegen,(vcrbundenmit dem Progymnaſium daſelbſt), 30 . :

- Langenſalza ,• Real- Progymnaſium zu Havelberg,
31. -

· Mühlhauſen i. Thür.10.
- Kottbus (verbun

(verbunden mit dem Gymnaſium daſelbſt) ,
den mit dem Gymnaſium daſelbſt),

32. • Real-Progymnaſium zu Naumburg a . d .11. • Real-Progymnaſium zu Kroſſen (verbunden
Saale ,

mit dem Progym 33. • Real- Progymnaſium zu Schönebeck.

naſium daſelbſt),

- Luckenwalde, Provinz Schleswig-Holſtein .
13 . - -

- · Lübben, 34. Das Real- Progymnaſium zu Hadersleben (ver
14 . - -

- Nauen , bunden mit dem Gymnaſium daſelbſt),
15 . - : • Rathenow , 35. • Real- Progymnaſium zu Huſum (verbunden
16 . -

· Spremberg, mit den Gymnaſium daſelbſt),
17. -

• Wriezen . 36. • Real-Progymnaſium zu Jşehoe,

37 . die Albinusſchule zu Lauenburg a . d . Elbe,Provinz Pommern.
38 . das Real-Progymnaſium zu Marne,

18 . Das Real-Progymnaſium zu Greifswald (ver 39.
Neumünſter (ver

bunden mit dem Gymnaſium daſelbſt),
bunden mit dem Progymnaſium daſelbſt) ,

19. - Real-Progymnaſium zu Stargardi. Pomm ., 40 . - Real- Progymnaſium zu Oldesloe,

6 . .

12.

') Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Dſtertermin 1888.
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41. das Real- Progymnaſium zu Schleswig (ver:

bunden mit dem Gymnaſium daſelbſt),

42. das Real- Progymnaſium zu Segeberg,

. : : : Sonderburg ,

44. - • Wandsbeck (ver:

bunden mit dem Gymnaſium dajelbſt) .

76. das Real- Progymnaſium zu Eſchweiler (ver :

bunden mit dem Progymnaſium daſelbſt),

77. - Real-Progymnaſium zu Eupen ,

78. : - - M .-Gladbach (ver:

bunden mit dem Gymnaſium daſelbſt),

79. - Real-Progymnaſium zu Langenberg ,
80 . - - - Lennep ,

81. · Neuwied (verbun :

den mit dem Gymnaſium daſelbſt) ,

82. • Real- Progymnaſium zu Oberhauſen ,
83 . : :

• Saarlouis ,
84 . - • Solingen ,

85. : : · Vierſen ,

86 . - - Weſel (verbunden

mit dem Gymnaſium daſelbſt).

Provinz Hannover.

45 . Das Real- Progymnaſium zu Burtehude,

: : : : Duderſtadt (ver:

bunden mit dem Progymnaſium daſelbſt),

47. • Real-Progymnaſium zu Einbeck,

48 . . : : : Hameln (verbun :

den mit dem Gymnaſium daſelbſt),

Real- Progymnaſium zu Hildesheim (ver

bunden mit dem Gymnaſium Joſephinum

daſelbſt),

· 50. • Real- Progymnaſium zu Münden (verbun

den mit dem Progymnaſium daſelbſt),

• Real- Progymnaſium zu Nienburg (ver :

bunden mit dem Progymnaſium daſelbſt) ,

52. • Real-Progyınnaſium zu Northeim ,
53 . : : • Otterndorf,
54. Papenburg,

55. · • Stade(verbunden

mit dem Gymnaſium daſelbſt),

56. • Real-Progymnaſium zu Uelzen .

Provinz Weſtfalen.

57. Das Real- Progymnaſium zu Altena,

. Bocholt ,

59. - · Hamm (verbunden

mit dem Gymnaſium daſelbſt),

60. Real-Progymnaſium zu Lüdenſcheid,

61. • . - Schwelm .

II. Königreich Württemberg .

1 . Das Real-Lyzeum zu Calw ,

2 . : : : : Gmünd,

3 . die Realklaſſen des Gymnaſiums zu Heilbronn ,

4 . das Real-Lyzeum zu Nürtingen .

III. Großherzogthum Baden .

1. Das Real- Progymnaſium zu Ettenheim ,

2 . : : - Lörrach (verbun

den mit dem Gymnaſium daſelbſt).

IV . Großherzogthum Medlenburg -Schwerin .

1 . Das Real- Progymnaſium zu Parchim (ver

bunden mit dem Friedrich- Franz-Gymnaſium

daſelbſt),

2 . das Real-Progymnaſium zu Ribniß. .

V . Großherzogthum Oldenburg .

Die Neal-Abtheilung des Gymnaſiums zu Birkenfeld .

VI. Herzogthum Braunſchweig.

Das Real-Progymnaſium zu Gandersheim .

VII. Herzogthum Sachſen -Altenburg .

Das Real-Progymnaſium zu Altenburg.

VIII. Herzogthum Sachſen-Coburg und Gotha .

1. Die Realſchule zu Coburg,

2 . : - Ohrdruf (verbunden mit dem

Progymnaſium daſelbſt).

IX . Herzogthum Anhalt .

1. Die Realflaſſen des Gymnaſiums zu Cöthen ,

2 . : : : : : Zerbſt.

X . Fürſtenthum Schwarzburg-Nudolſtadt.

1 . Das Real- Progymnaſium zu Frankenhauſen ,

2 . die Realklaſſen des Gymnaſiums zu Rudolſtadt.

Provinz Heſſen - Naſſau.

62. Das Real- Progymnaſium zu Biebrich -Mosbach,
63. : : • Biedenkopf,

64 . : : - Diez,

65 . . • Ems,

66 . : - : Fulda ,

67. . · Geiſenheim ,
68 . - - • Hersfeld (verbun

den mit dem Gymnaſium daſelbſt),

69. - Real-Progymnaſium zu Hofgeismar,
70 . = • Limburg a.d.Lahn,

71. - - • Marburg,

72 . - · Oberlahnſtein ,

73 . - · Schmalkalden.

Rheinprovinz.

74 . Das Real- Progymnaſium zu Dülken ,

75 . = • Düren ,
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XI. Fürſtenthum Waldec .

Das Real-Progymnaſium zu Arolſen .

XIV . Fürſtenthum Lippe.

Die Realklaſſen des Gymnaſiums zu Detmold .

XII. Fürſtenthum Neuß älterer Linie.

Die Real-Abtheilung des Gymnaſiums zu Greiz.

XV. Freie Hanſeſtadt Bremen.

Die Realſchule (Real- Progymnaſium ) zu Bremerhaven

(verbunden mit dem Gymnaſium daſelbſt).

XIII. Fürſtenthum Schaumburg-Lippe.

Das Real- Progymnaſium zu Bückeburg (verbunden

mit dem Gymnaſium daſelbſt).

XVI. Elſaſs-Lothringen.

Das Real- Progymnaſium zu Markirch .

C . Lehranſtalten , bei welchen das Beſtehen der Entlaſſungsprüfung zur Darlegung

der wiſſenſchaftlichen Befähigung erforderlich iſt.

a. Oeffentlidie.

aa. Höhere Bürgerſchulen .

I. Königreich Preußen . Provinz Heſſen -Najjau .

Provinz Oſtpreußen . + 14 . Die Gewerbeſchule (höhere Bürgerſchule) zu

+ 1. Die höhere Bürgerſchule im Löbenicht zu Köz
Caſſel,

nigsberg i. Oſtpr.
+ 15. - Selektenſchule zu Frankfurt a. Main .

Provinz Brandenburg.

+ 2 . Die erſte höhere Bürgerſchule zu Berlin , ?)

3 . das Real - Progymnaſium zu Strausberg.

Rheinprovinz.

+ 16 . Die Gewerbeſchule (höhere Bürgerſchule mit

Fachklaſſen ) zu Barmen ,

+ 17. · böhere Bürgerſchule zu Bonn ,

+ 18 . - - Cöln ,

+ 19. · Düſſeldorf,

+ 20. . - Eſſen (verbunden

mit dem Real-Gymnaſium daſelbſt).

Breslau ,

Provinz Schleſien .

+ 4 . Die erſte evangeliſche höhere Bürgerſchule zu

+ 5 . • zweite evangeliſche höhere Bürgerſchule da:

ſelbſt,

+ 6 . - katholiſche höhere Bürgerſchule daſelbſt,

höhere Bürgerſchule zu Görliß ,')

+ 8 . Wilhelmsſchule zu Liegniß.

Hohenzollern ' ſche Lande.

+ 21. Die höhere Bürgerſchule zu Hechingen .

Provinz Sachſen .

+ 9 . Die höhere Bürgerſchule zu Erfurt.

Provinz Hannover.

+ 10 . Die erſte höhere Bürgerſchule zu Hannover,

+ 11. - zweite 3 - daſelbſt.

II. Königreich Bayern .

+ 1. Die Realſchule zu Ansbach ,

+ 2. - Aſchaffenburg,

+ 3. - Kreisrealſchule zu Augsburg,

• Realſchule zu Bamberg,

• Kreisrealſchule zu Bayreuth ,

Realſchule zu Erlangen ,

17. - Freiſing,

+ 8 . ; : Fürth,

• Hof,

- Ingolſtadt,

†11 . - Rreisrealſchule zu Kaiſerslautern ,

+ 12 . • Realſchule zu Kaufbeuren ,

c
o

Provinz Weſtfalen.

+ 12. Die Gewerbeſchule (höhere Bürgerſchule) zu

Dortmund,

+ 13. - . - zu Hagen.

o
o

o
o

•

- - - - -- -

1) Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Oſtertermin 1888.
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26 .
mas

+ 13. die Realſchule zu Kempten , +19 . die Realſchule zu Stollberg,1)

+ 14 . : : Kiſſingen , + 20 . - . : Werdau .

+ 15. - • Rißingen ,
IV . Großherzogthum Baden .

+ 16 . - : · Landau ,

+ 17.
: • Landshut, 1. Die Realklaſſen des Gymnaſiums zu Baden ,

+ 18 .
• Lindau , 2. • Real-Abtheilung des Progymnaſiums zu

+ 19. - • Memmingen , Durlach ,

Kreisrealſchule zu München , Real-Abtheilung des Gymnaſiums zu Lahr,

+ 21. Realſchule zu Neuſtadt a . d . Haardt, 4 . höhere Bürgerſchule zu Sinsheim ,

5 .+ 22. - • Nördlingen ,
: • Villingen ,

123. •
:6 .Kreisrealſchule zu Nürnberg, - Waldshut.

+ 24 . - • Paſſau, V . Großherzogthum Beffen .
+ 25 . - Regensburg , + Die höhere Bürgerſchule zu Heppenheim a . d. Berg :

Realſchule zu Rothenburg a . d. Tauber ,
ſtraße.

127. - - Schweinfurt,

+ 28. . - Speyer, VI. Großherzogthum Medlenburg-Schwerin .

+ 39. · Straubing, 1. Das Real-Progymnaſium zu Grabow ,
+ 30. - Traunſtein , + 2. die höhere Bürgerſchule zu Roſtoď.
+ 31. • Kreisrealſchule zu Würzburg,

+ 32. - Realſchule zu Wunſiedel , VII. Großherzogthum Sachſen .

+ 33. : : : Zweibrücken . + 1. Die Wilhelm und Louis Zimmermann's Real

ſchule zu Apolda,

III. Königreich Sachſen. + 2. höhere Bürgerſchule zu Neuſtadt a . d . Drla .

+ 1. Die Realſchule zu Baußen ,
VIII. Großherzogthum Mecklenburg-Streliß.

+ 2 . - : : Crimmitſchau , 1)
Die Realſchule zu Schönberg.

+ 3. - Lehr- und Erziehungs -Anſtalt für Knaben

zu Dresden - Friedrichſtadt,1) IX. Herzogthum Braunſchweig .

+ 4 . • Realſchule zu Frankenberg ,-)
+ Die höhere Bürgerſchule zu Wolfenbüttel.

+ 5 . : : • Glauchau ,1)

16 . • Grimma,-) X . Herzogthum Sachſen -Meiningen .

· Großenhain ,') + Die Realſchule mit Handels-Abtheilung zu Sonne:

• Leipzig, berg.

- Leisnig, ') XI. Herzogthum Sachſen -Coburg und Gotha .
+ io . = Löbau,')

+ Die höhere Bürgerſchule zu Gotha.
111. · Meerane,1)

+ 12 . • Meißen ,!) XII. Freie und Hanſeſtadt Lübeck.

113. • Mittweida , ') + Die höhere Bürgerſchule zu Lübeck.

+ 14. • Pirna, 1)
XIII. Freie und Hanſeſtadt Hamburg .

+ 15 . : · Reichenbach i. Voigtlande ),
+ Die höhere Bürgerſchule zu Hamburg .

Neudniß ,

+ 17. · Rochliß, 1) XIV . Elſaß -Lothringen .

+ 18. - Realklaſſen des Gymnaſiums zu Schnee + 1. Die Realſchule zu Barr,

berg, 1 + 2 . · Waſſelnheim .

bb. Andere Lehranſtalten .

1. Königreich Preußen. Provinz Weſtpreußen.

Provinz Oſtpreußen . + 3 . Die Landwirthſchaftsſchule zu Marienburg in

1. Die Landwirthſchaftsſchule zu Heiligenbeil, Weſtpr.

2 . - . : Marggrabowa Provinz Brandenburg.

in Dſtpr. 4. Die Landwirthſchaftsſchule zu Dahme.

-) Mit den Realſchulen zu Crimmitſchau, Dresden-Friedrichſtadt, Frankenberg, Glauchau, Grimma, Großenhain , Leis

nig , Löbau, Meerane, Meißen , Mittweida , Pirna, Reichenbach i. Voigtlande, Rochliß und Stollberg ſind Progymnaſialklaſſen ver

bunden , welche den Klaſſen Serta, Quinta und Quarta der Gymnaſien entiprechen .

18.

79.

+ 16 .
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+ 4 . die

+ 5 .

+ 6 . •

+ 7 . -

Induſtrieſchule daſelbſt,

zu Nürnberg,

Handelsſchule daſelbſt,

landwirthſchaftliche Centralſchule zu Wei

henſtephan.

Provinz Pommern .

5 . Die Landwirthſchaftsſchule zu Eldena,

6 . = • Schivelbein in

Pommern .

Provinz Poſen.

+ 7 . Die Landwirthſchaftsſchule zu Samter.

Provinz Schleſien.

18. Die Landwirthſchaftsſchule zu Brieg ,

+ 9 . - - Liegniß .

Provinz Schleswig-Holſtein .

+ 10 . Die Landwirthſchaftsſchule zu Flensburg .

Provinz Hannover.

11. Die Landwirthſchaftsſchule zu Hildesheim .

Provinz Weſtfalen .

+ 12. Die Landwirthſchaftsſchule zu Herford ,

+ 13. - · Lüdinghauſen .

Provinz Heſſen -Naſſau.

14. Die Landwirthſchaftsſchule zu Weilburg.

Rheinprovinz.

+ 15 . Die Landwirthſchaftsſchule zu Bitburg,

+ 16 . - · Cleve .

II. Königreich Bayern.

+ 1. Die Induſtrieſchule zu Augsburg,

2 . Kreislandwirthſchaftsſchule zu Lichtenhof,

+ 3 . • Handelsſchule zu München ,

III. Königreich Sachſen.

+ 1. Die öffentliche Handels-Lehranſtalt zu Chemniß ,

12. - Landwirthſchaftsſchule zu Döbeln (verbuns

den mit dem Real-Gymnaſium daſelbſt),

13. öffentliche Handels - Lehranſtalt der Dres :

dener Kaufmannſchaft (höhere Handelsſchule)

zu Dresden ,

4 . • öffentliche Handels-Lehranſtalt zu Leipzig ,

5 . • Handels-Abtheilung des Real- Gymnaſiums

zu Zittau .

uten . IV . Königreich Württemberg .

Die Gemeinde-Lateinſchule zn Kornthal.

V . Großherzogthum Oldenburg .

+ Die Landwirthſchaftsſchule zu Varel (verbunden mit

der Realſchule daſelbſt).

VI. Herzogthum Braunſchweig .

+ Die landwirthſchaftliche Schule Marienberg

Helmſtedt.

bei

VII, Elſaß:Lothringen .

+ Die Landwirthſchaftsſchule zu Rufach.

b . Privat- Lehranſtalten .*)

I. Königreich Preußen . Provinz Schleſien.

Provinz Weſtpreußen.
+ 5 . Die Handelsſchule des Dr.Steinhaus zu Breslau,

i 6 . das Pädagogium unter Leitung des Vorſtehers
+ 1. Die Handels-Akademie unter Leitung des Dr. Bauer zu Niesky .

Völkel zu Danzig.

II. Königreich Bayern .

Provinz Brandenburg. + 1. Das Real-Lehr-Inſtitut von Anton Alfons

+ 2. Die Handelsſchule des Dr. Lange zu Berlin ,
Bertololy und Valentin Trautmann zu

3 . das Viktoria - Inſtitut des Dr. Siebert (früher Frankenthal (Pfalz),

Dr. Schmidt) zu Falkenberg i. M . + 2 . die Handelsſchule von Joſef Damm zu Markt

breit a . Main .

Provinz Pojen . III. Königreich Sachſen .

4 . Das Pädagogium des Dr. Beheim -Schwarzbach + 1. Die Real-Abtheilung der Lehr- und Erziehungs

zu Oſtrowo bei Filehne. Anſtalt von Böhme zu Dresden ,

* ) Die unter dieſer Kategorie aufgeführten Anſtalten , mit Ausnahme des Pädagogiuis zu Niesky (I. 6 .), dürfen

Befähigungezeugniſje nur auf Grund einer im Beiſein eines Regierungs -Kommiſſars abgehaltenen , wohlbeſtandenen Entlaſſungs.

prüfung ausſtellen , für welche das Reglement von der Aufſichtsbehörde genehmigt iſt.
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+2 . das Real- Inſtitut von G . Müller-Gelinef und | VII. Fürſtenthum Schwarzburg: Rudolſtadt.

P . Ch. Schumann (früher Selinet-Körner Die Erziehungs -Anſtalt des Dr. Johannes Barop

ſches Real- Inſtitut) daſelbſt ) ,
zu Reilhau .

+ 3. • Lehr-Inſtitut des Dr. Ch . Schlemm (früher

Käuffer ) daſelbſt.-) VIII. Freie und Hanſeſtadt Lübed .

+ Die Privat-Realſchule des Dr. G . A . Neimann

IV . Königreich Württemberg.
(früher von Großheim ) zu Lübeck.

+ 1. Die höhere Handelsſchule von Martin Scheck IX . Freie Hanſeſtadt Bremen .

zu Stuttgart, + Die Privat-Realſchule von C . W . Debbe zu Bremen.

+ 2 . realiſtiſche Abtheilung der Privat-Lehr:

anſtalt von KarlWidmann (früher Rauſcher) X . Freie und Hanſeſtadt Hamburg .

daſelbſt. + 1. Die Schule des Dr. T . A . Bieber zu Hamburg,

+ 2. - : Dr. H . Bod (früher Dr. J.

V . Großherzogthum Baden .
G . Fiſcher) daſelbſt,

43. der Gebrüder F . und W . Glißa

Die Privatanſtalt von Bender zu Weinheim (ver : daſelbſt,

bunden mit der höheren Bürgerſchule daſelbſt). - von F . L . Nirrnheim daſelbſt,

+ 5 . des Dr. M . Otto daſelbſt,

+ 6 . israelitiſche Stiftungsſchule von 1815 unter
VI. Herzogthum Anhalt.

Leitung des Dr. A . Née daſelbſt,

+ Das Erziehungs- und Unterrichts-Inſtitut des Prof. + 7. • Realſchule der reformirten Gemeinde unter

Dr. Brindmeier zu Ballenſtedt. Leitung des Dr. Reinmüller dajelbſt.

D . Lehranſtalten , deren Berechtigung zur Ausſtellung wiſſenſchaftlicher Befähigungszeugniſſe

von der Erfüllung beſonders feſtgeſtellter Bedingungen abhängig iſt.

I. Königreich Preußen.

Rheinprovinz.

+ Die Gewerbeſchule zu Saarbrücken . 2)

II. Königreich Sachſen .

+ Die höhere Gewerbeſchule zu Chemniß . :)

Berlin , den 6 . Juni 1888 . Der Reichskanzler.

In Vertretung : Ed .

B e { a n nt m a di un g.

Es wird hierunter ein Verzeichniß derjenigen höheren Lehranſtalten veröffentlicht , welchen proviſoriſch

geſtattet worden iſt, Zeugniſſe über die wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig -freiwilligen Militärdienſt

auszuſtellen .

Dieſe Anſtalten dürfen ſolche Zeugniſſe nur denjenigen ihrer Schüler ertheilen , welche eine auf Grund

eines von der Aufſichtsbehörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines Regierungs-Kommiſſars abzu

haltende Entlaſſungsprüfung wohl beſtanden haben .

1) Auf dieſen Anſtalten iſt der obligatoriſche Unterricht im Latein auf die drei unteren Klaſſen beſchränkt.

2) Dieje Anſtalt darf denjenigen ihrer Schüler Befähigungszeugniſſe ausſtellen , welche nadı Abſolvirung der erſten

theoretiſchen Klaſſe die Reife für die Fachklaſſe erworben haben .

3) Dieſe Anſtalt iſt befugt, denjenigen ihrer Schüler Befähigungszeugniſſe zu ertheilen , welche in einer von einem Re.

gierungs- Kommiſſar abgehaltenen Schlußprüfung dargethan haben , daß ſie den erſten ( 1 ' zjährigen ) und zweiten (1 jährigen )
Kurſus der Anſtalt durchgemacht und ſid , das Lehrpenſuin genügend angeeignet haben .
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Verzeidh n iß .

1. Königreich Preußen . IV . Großherzogthum Baden .

1. Das Knaben- Inſtitut des Dr. Rünkler (früher + Das internationale Lehr - Inſtitut von Eduard

Privat- Erziehungs -Anſtalt von Dr. Künk: Müller (früher Dr. von Séchelles ) zu Bruchſal.

ler und Dr. Burkart) zu Biebrich ,

+ ) 2 . - Erziehungs- Inſtitut von W . Bröß (früher V . Großherzogthum Beffen.

Ruoff-Haſſel) zu Frankfurt a. Main ,
+ 1. Die Privat- Lehranſtalt des Dr. Heskamp

+ 3. die Lehr- und Erziehungs-Anſtalt des Dr.
(früher Dr. Klein ) zu Mainz,

A . Koch (früher Schenck - Garnier) zu + 2. - Privat-Handelsſchule des Dr. Ronrad Solle

Friedrichsdorf bei Homburg) ,
(früherDr. Naegler) zu Offenbach a .Main .?)

+ 4 . das Erziehunge-Inſtitut von Karl Harrach zu

St. Goarshauſen ,

+ 5 . die katholiſche Knaben -Unterrichts - und Er:
VI. Großherzogthum Sachſen.

ziehungs-Anſtalt von Gerhard Loben zu + 1. Die Lehr- und Erziehungs- Anſtalt von Ernſt

Kemperhof bei Coblenz, Pfeiffer zu Jena,

6 . - Erziehungs -Anſtalt des Dr. Deter zu Groß + 2 . • Erziehungs-Anſtalt des Dr. Heinrich Stoy

Lichterfelde bei Berlin , daſelbſt.

+ 7 . • Handelsſchule des Dr. Lindemann (früher

Nölle) zu Osnabrück, VII. Herzogthum Braunſchweig.

8. progymnaſiale Abtheilung des Erziehungs + 1. Die Privat-Lehranſtalt des Dr. Hermann Jahn

Inſtituts des Dr. Franz Knidenberg (früher (früher Dr. Günther ) zu Braunſchweig,

J. Knickenberg sen .) zu Telgte. + 2 . - Jakobſon-Schule unter Leitung des Dr. Emil

Philippſon zu Seeſen .

II. Königreich Bayern.

+ 1. Die Allgemeine Handels-Lehranſtalt von Joh . VIII. Herzogthum Sachſen- Altenburg.

Stahlmann zu Augsburg, + Die Lehr- und Erziehungs-Anſtalt des Dr. Sieg

+ 2 . - israelitiſche Bürgerſchule des Dr. Deſſau fried Schaffner zu Gumperda bei Kahla .

zu Fürth .

IX . Fürſtenthum Neun jüngerer Linie .

III. Königreich Sachſen . + Die Amthor'ſche höhere Privat-Handelsſchule (Han:

+ 1. Die Realklaſſen der Unterrichts- und Erziehungs dels-Akademie) unter Leitung von Friedrich

Anſtalt des Dr. Ernſt Zeidler (früher Dr.
Claußen zu Gera.

R . Albani) zu Dresden ,1)

+ 2. Erziehungs -Anſtalt des Dr. E . J . Barth zu
X . Freie und Hanſeſtadt Hamburg .

Leipzig, + 1. Die Privatanſtalt des Dr. Th. Wahnſchaff zu

+ 3. - Knaben -Abtheilung der Privatſchule des Hamburg,

Dr. Friedrich Thomas Roth (früher Teich + 2. - Privatanſtalt des Dr. A . Wichard Lange

mann ) daſelbſt. daſelbſt.

Berlin , den 6 . Juni 1888 . Der Reichskanzler.

In Vertretung: Eck.

+) Die mit einem + bezeichneten Lehranſtalten haben keinen obligatoriſchen Unterricht im Latein .

1) Auf dieſer Anſtalt iſt der obligatoriſche Unterricht im Latein auf die drei unteren Klaſſen beſchränkt.

?) Die Verleihung der Militärberechtigung hat nur bis zum Michaelistermin 1889 einſchließlich Geltung.

Carl Geymanns Verlag, Berlin . – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Deutſche Neich .

für das

Herausgegeben

Reidjsamt des Innern.

Zu bezichen durch alle Poſtanſtalten und Budhandlungen . – Pränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 15. Juni 1888. N : 24 .

Inhalt : 1. Ronſulat - Weſen : Ermächtigungen zur Vor

nahme von Civilſtands - Akten ; – Erequatur- Ertheilung

Seite 215

2. Bant-Weſen : Status der deutſchen Notenbanken Ende

Mai 1888 . . . . . . . . . . . 216

3 . Finanz- Weſen : Nachweiſung der Einnahmen des Reichs

für das Etatsjahr 1887/88 . . . . . . . . 218

4 . Zoll- und Steuer -Wcſen : Verkehr mit Branntwein zwiſchen

dem Gebiet der deutſchen Branntweinſteuergemeinſchaft und

Luremburg ; - Abberufung eines Stations - Kontrolörs;

- Veränderungen in dem Stanie oder den Befugniſſen

der Zoll- und Steuerſtellen . . . ; . . . . 219

5 . Polizei- Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . 220

1. Konſulat-Weſe n .

Dem Kaiſerlichen Geſchäftsträger Freiherrn von Dörnberg zu Tokio iſt auf Grund des $ . 1 des

Gefeßes vow 4. Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für den Amts

bezirk der dortigen Kaiſerlichen Geſandtſchaft und für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung die Ermächtigung

ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen vorzunehmen

und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .

Dem mit der Verwaltung des Kaiſerlichen Konſulats zu Jaſſy beauftragten Königlich preußiſchen Gerichts

Aſſeſſor Dhneſjeit iſt auf Grund des §. 1 des Gefeßes vom 4 . Mai 1870 für die Dauer ſeiner Ge

ſchäftsführung und für den Amtsbezirk des Konſulats die Ermächtigung ertheiltworden, bürgerlich gültige

Eheſchließungen von Reichsangehörigen vorzunehmen und die Geburten , Veirathen und Sterbefälle der

ſelben zu beurkunden .

Dem zum Konſul der Argentiniſchen Republik in Karlsruhe ernannten bisherigen argentiniſchen Vize

Konſul Siegmund Niebuhr iſt das Exequatur Namens des Reichs ertheilt worden .
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2 . Bant.

Statug der deutſchen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten
Passiva.

|la
uf
en
de

N
u
m
m
e
r

. Bezeichnung
der

Banten.

Grund. Reſerve. Noten .

Rapital. fonde. Umlauf.

Gegen Unge.

30 . aprill dedte

1888 . Noten .

Ber .
Sonſtige

bindlich .
Begen täglich Gegenbegenteiten

30 . April fauige 30 . Aprit mit
Ber

1888 . 1888 . Kündi
bindlich

gungs.
teiten .

friſt.

Event.
Ber

bindlid

Gegen
Gegen Gonfisel Gegen | Summe ! Gegenteiten

aus
30 . April 30. Aprill der 30. April

weiterge

1888 . | Baffiva. 1888. Paſſiva. 1888. gebenen

inlän .

diſchen
Wedſeln

| 3. 4. 5. 6 . 7. 8. 9. 10 . 11. 1 12. 13. 14. 15. 16. 1 17.

1 23894120 000

3 000 600

880 891 - 50 949

2610 – 197
2 290 - 22

- 88

I +

5 080

1008 –3 000 603 132

543 –

13

1 004 +

537 –

286

3000 750 2538 - 84

+

4 959 - 362

927 + 19 37 -
I

750

1 200

4 055

6

7

8

1391307 +

8 531 +

2

436 391

Keidsbant . . . . . .

Stádt. Bant zu Predlau .

Magdeburger Brivatbant .

Danziger Privat . Ultien .
Bant . . . . . . .

Provinzial- Attien .Bant det

Großherzogthums Boien .

Sannoverſche Bant . . .

Frankfurter Bant . . . .

Bayeriſche Notenbant . .

Sädfiſche Bant zu Dresden

Leipziger Raffenverein . .

Chemnifer Stadtban ! . .

Württembergiſche Notenbant

Badiſche Bant . . . . .

Bant für Süddeutſchland .

Braunſchweigtige Bant . .

Bremer Bant . . . . .

1 2581

+ +I
I
I

504 057 + 111561

909 – 591 184

1173 + 211

1 266 - 5

1 194 + 237 386

2082) - 428 5 956

4 309 – 1073 7 099 * + 6071

7361 8 138 + 662

15 543 5 205 6111

1 143' + 369 1 393 461

54 141

- 198 663 + 154

7 215 867 1 211 33

7 844 ' 1 313 114 1 185

2 445 - 75 4 198 - 2083

2 840 – 439 132 + 35

3000

12 000

17 143

7 500

30 000

3 000

510

9 000

9 000 )

15 672

10 500

16 607

342

1860 + 281
4 085 - 379

8317 – 1 396

64 284 -

45 549 + 3 781

2 890 –
510 + 7

17 164 - 1808

11 553

12 736 – 2073

3 403 – 250

4 629 - 501

4039

247

127

602

+ +ſ ++ +i

24 1 529 385 + 60 588

- 11 487 – 188

8 8620 - 310

253 12 668 – 645

128 6960 + 121

25 392 - 1192

43 45 18+ + 704

608 83665 +

271 91486 + 4 268

- 1

1848324 832 +

281 27 746 – 1611
33 23 580 - 985

30 647 – 2 224

20 477 – 2 686

34 208 - 2039

7 977 -

T
T
T
I
I
I

+ ++ +

-

+

414 +

72

63 +

299 +
282 +

6 279 –

375 +

3 568 +

18 +
- 1

293

1 064

869

817

1139
125

262

1 174

3 752

395

53

2

15
-

21

+
+

+
+

1 534 - 9851

1775

481 I
l
i

+t
ī

ī

1 450

4291 703 - 327

11 861 – 1513)9461

T

375

Zuſammen . 262 932 42 861 1 065 309 - 54 590 86 292 – 2 566 540 389 + 1110511 44 623 - 2 232 8 200 + 355 1 964 314 + 34 584 12 162

Bem e r kung e n .

Zu Spalte 5* : Davon in Abſchnitten zu 100 th = 704 631 000 M ,
; 200 , = 250 000 Me (bei der Bant Nr. 5 ),

• 500 , = 53 556 500 Me (bei den Banken Nr. 1 , 5 , 7 , 9, 10 ),

· 1000 , = 305 071 500 Mi ( . . 1, 2 , 7 ) .

Zu Spalte 9 Nr. 7* : Darunter 134 500 th noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .
zu . 9 14 * : 93 424 lk. : . Gulden und Thalernoten .
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Weſe n .

banten Ende M a i 1888 ,

Fichten , verglichen mit demjenigen Ende April 1888.

auf tauſend Mart.)
Activa .

Metall Sonſtige
Gegen

30. April
1888.

Reichs.

taffen .
Icheine.

Gegen

30. April
1888.

Noten

anderer
Banten.

Gegen

30 . April
1888.

Wechſel.

Gegen Gegen

30. April Lombard. 30. April

1888. 1888.

Effetten .

Gegen

30. April
1888 .

Gegent

30. Aprit

1888.

Summe

der

attiva .

Wegen

30. April
1888 .Beſtand. Attipa.

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

18. | 19 . 20. 21. 22. 23. 24. 25 . 26 . 27. 28. 29. 30 . 31. 32. 33. 34

989 439| + 77 455 12 0131 - 2 539 45 848

I +

– 20 050
3871 029

22 822 + 2 851

2 - 4

16 + 31

– 4483

417-
40

409 806
6 658

4 295

46 623
246701 - 2 432

I
I

+

+
1
1
+

7919 – 1604
781

1 858

+ 9506 1534 470 + 61 131

11 596 - 168
8691 – 300936 – 41 165 215 1088

+

333

1

3

27 334 4 191 378 4044 169 664

I

2 758

I

12 929 636

+

639 + 207 349 30 56

T
L 1 681

497

6023

1 747 76 8751 455

6 399

494
5791

3 216

1 511

25 392

45 5773014

t
i
l
1+1+++I+

I

459 91 236 824 272

+1
1

+1+1+1+++II
I
I

33 87 1980

T
i
l
t

+++++I
I
I

1+

1951 75 + 338

+

577

39817 785

103

1 00811 678 4 031 3 982 439 5 770 1 389

1 090 92 11

624 267 912

+
+

!
+

!
!

!
!

!
!

!

395 16

4 159

15 646 – 2262
25 930 + 1 476

41 166 + 1728

50 720 + 1638

3871 + 163
3 436 + 27

19 080

16 505 799

17 900 1 282

7651 2 311

25 794 821

++itt!
I
l

+t!

1861

+1
1

+1+1
1

+++1

7030 130
1 192

734

83 665 1 159

91 486 4 268

7971 - 415 10
4 832

27 746 1 611

985

30 647

20518 2 676 15

34542 - 2002

53 99 69 297 1+1
1

1
1

++++

1 052

600

507

207 87 41

1

7 270 139 666- - 1142

- 148

1++

17 21 861 1 782 23 580
405 7 386 633 222480 15

868 OR
222

I

4 132

1 690
1 795

2 432

4 162

3 085

7 787

1 0021 634

I
I

110 79 159
64

+
.

1 069 370 + 75 075 23 769 + 2 670 29 261 - 1053 659 808 – 23 767 77516 - 4760 28 619 - 1838 82 335 + 8927 1 970 678 + 55 254 |

38 *
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3 . F i n a n :Weſe n.

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge)

an Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für das Etatsjahr 1887/ 1888.*)

Die Einnahme
Bezeichnung im

Bleiben

Soll-Einnahme

beträgt
für

das Etatsjahr

1887/88

Ausfuhr.

Vergütungen
der

Differenz
zwijden den

Spalten 4

und 5 ,

+ Inebr

- weniger

vorigen

Etatsjahre

(Spalte 4 )Einn a b m e n .

Ml M .

2 . 1 . 6 .

270 601422

11 142 133

125 144 136

40 549 396

233 641

120 815

123 811 786

76 855

270 367 781

11 021 318

1 332 350

40 472 541

253 797 209

10 524 574

44 435 275

40 147 240

+ 16 570 572

+ 496 744

- 43 102 925

+ 325 301

zölle . . . . . . . . . . . . .

Tabadſteuer . . . .

Zuderſteuer . . . · · · · · · · ·

Salzſteuer . . . . .

Branntweinſteuer und Uebergangsabgabe von

Branntwein für die Zeit vor dem
1. Oktober 1887 . . . . . . .

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer
Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu

ſchlag zu derſelben . . . . .

Nachſteuer für Branntwein . . . . . .

Drauftener . . . . . . . . .

Uebergangsabgabe von Bier . . .

18 838 306

29 330 109

15 023 307

4 647 688

3 814 999

24 682 421
42 395 457 1 - 13 898 037

43 038 634

26 138 344

22 457610

2 500 609

447 061

43 038 634

26 138 344

22 010 549

2 500 609

21 131 029

2 252 210

+ 43 038 634

+ 26 138 344

+ 879 520

+ 248 399

589 740 699 | 144 361 153 445 379 546

1211 996

6 733 971

414 682 994 | + 30 696 552

1 143 507 + 68 489

6 576 545 + 157 426

-

Summe

Spielkartenſtempel . . . . . . . . .
Wechſelſtempelſteuer . . . . . . . . .

Stempelſteuer für

a ) Werthpapiere . .

b ) Kauf- und ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte
c ) Ropje зи

Privatlotterien . . . . . . .
Štaatslotterien . · · · · · ·

Poſt. und Telegraphen Verwaltung . · · ·

Reichs- Eiſenbahn -Verwaltung . . . . . .

4 800 504

7 398 019

4 949 216

7 937 541

148 712

539 522

I
I
I
I

I
I
I
I

439 318

6 624 040

189 931092

49 564 198

765 904

6 125 689

179 853 964
47 182 331

- 326 586

+ 498 351

+ 10077 128

+ 2 381 867

*) Die entſprechende Nachweiſung für das Vorjahr 1886 /87 ſiehe Central-Blatt für 1887 Scite 161.



- --219

Anmerkung: Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt-Einnahme abzüglich der Ausführvergütungen und Verwaltungskoſten
beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen für das Etatsjahr 1887 /88 :

Bezeichnung

der

E in na hme n .

Iſt-Einnahme

für das Etatsjahr

1887/88

Differenz zwiſchen den

Spalten 2 und 3 ,

+ mehr

- weniger

im vorigen Etatsjahre

M .

3 .

M . M .

251695 665

10 466 344

15 275 855

39 718 501

232 453 992

9 627 791

15 048 789

39 541 552

+ 19 241 673

838 553

227 066

+ 176 949

17 400 815

7 259 482
36 158 268

Zölle
Tabadſteuer . . . . . . . . . . . .

Zuderſteuer
· ·

Salzſteuer . . . . . . . . . . . .

Branntweinſteuer und Uebergangsabgabe von

Branntwein für die Zeit vor dem 1. DK:
tober 1887 . .

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag
zu derſelben . . . . . . . . . .

Nachſteuer für Branntwein . . . . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe

Spielkartenſtempel . · . . . . . . . .

- 11 497 971

6 061 238

12 943 740

20 761 841

+ 6061 238

+ 12 943 740

+ 960 06519 801 776

381 583 481

1 132 902

352632 168

1 088 307

+ 28 951 313

+ 44 595

4 . Zoll : und Steu e r · Weſ e n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 17. Mai d . Js . beſchloſſen ,

daß jeder im Gebiete der deutſchen Branntweinſteuergemeinſchaft im freien Verkehr befindliche

Branntwein nach dem Großherzogthum Luremburg auf Uebergangsſchein mit der Wirkung

abgefertigt werden könne, daß dafür an Luxemburg die bisherige vertragsmäßige Steuer

vergütung gezahlt wird.

Der Stations - Kontrolör, Königlich preußiſche Steuer - Juſpektor Pütſch zu Lindau iſt in Folge ſeiner

Zurückberufung in den preußiſchen Landesdienſt von den ihm übertragenen Funktionen als Stations

Kontrolör mit Ablauf des Monats Mai d. I. entbunden worden .

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen.

Es iſt ertheilt worden

dem Vauptſteueramt zu Iſerlohn die unbeſchränkte Befugniß zur Ausfertigung von Be

gleitſcheinen 1 ;

dem Steueramt I. zu Hechingen die Befugniß zur Ausfertigung von Muſterpäſſen über Gegen

ſtände des freien Verkehrs; dem Nebenzollamt I. zu Strzalkowo im Bezirk des Hauptzollamts zu

Pogorzelice die Befugniß zur Abfertigung des Waaren -Ein - und -Ausgangs im Eiſenbahnverkehr (S$ 63

und 66 bis 71 des Vereinszollgeſeßes ) und zur Abfertigung der unter Eiſenbahnwagenverſchluß cingehen

den Begleitſcheingüter.

Das Nebenzollamt II. zu Pawlowiß im Bezirk des Hauptzollamts zu Myslowiß iſt nach

Jarzombkowiß in demſelben Hauptamtsbezirk verlegt worden .

Zu Filehne im Bezirk des Hauptſteueramts 311 Poſen iſt ein Steueramt I. errichtet worden .

Daſſelbe hat die Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen II über inländiſches Salz, zur Ausfertigung

von Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Tabak, zur Abfertigung des mit dem Anſpruch auf

Steuervergütung ausgehenden Tabaks, und zur Ausfertigung von Uebergangsſcheinen über Bier, Brannt

wein , Wein , geſchrotenes Malz und Spielkarten .
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Zu Drieſen im Bezirk des Hauptſteueramts zu Landsberg a. Warthe iſt ein Steueramt II.

mit der Befugniß zur Ausfertigung von Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Tabak, zur Ab

fertigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Tabaks, und zur Ausfertigung

von Uebergangsſcheinen über Bier, Branntwein , Wein , geſchrotenes Malz und Spielkarten errichtetworden .

Im Königreich Sachſen .

Dem Nebenzollamt U . zu Hammer- (Schlöſſel-) Unterwieſenthal, im Bezirk des Hauptzoll

amtes zu Annaberg, iſt die Befugniß ertheilt worden , Getreide der Tarifnummern 9 a , b und c in unbe

ſchränkter Menge in Verzollung zu nehmen .

Jm Königreich Württemberg.

Das Kameralamt zu Spaichingen iſt zur Ausfertigung und Erledigung von Verſendungs

ſcheinen I und II über inländiſchen Branntwein ermächtigt worden .

5 . Polizei Weje n.

Nusivcijung von Ausländern aus dem Reichsgcbicte .

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

. Name und Stand Alter und seimath Datum
Behörde, welche die

Grund bes
Ausweiſung

der Beſtrafung. beſchloſſen hat.des Ausgewiejenen .
Ausweijungos

beſchluſſes

- 5 . 6.

Auf Grund des § . 362 des Strafgeſebuches :

1. | Georg Berthold van geboren am 28. November 1862, aus Landſtreichen , Stadtmagiſtrat Bamberg, 1. Mai d. J.

der Bargen , Groningen , Niederlande, Bayern ,

Malergehülfe,

2 . Joſef Florian , geboren ain 23. Juli 1834 zu Unter- Betteln im wiederhol- Königlich bayeriſches Be. 5 . Mai d . I.

Kürſchner, reichenſtein , Bezirk Schüttenbofen , ten Rüdfall, zirksamt Landau ,

Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt,

3 . Johann Georg Geiß - geboren am 13 . März 1860 zi1 E18- einfacher Diebſtahl im Königlich bayeriſches Be- 15 . Mai d. J.

ler (Sinnhofer), bethen, Bezirk Salzburg , Deſterreid), Rüdfalle, Angabe zirksamt Laufen ,
Steinhauer, ortsangehörig ebendajelbſt, eines falſcher! Nas

mens, Landſtreichen ,

4 . Joſef Bezdela , geboren am 5 . März 1844 zu Wien , Landſtreichen , Könialiche Polizeidirektion 18 . Mai d. J .

Glaſer , Deſterreich, ortsangehörig zu Kreno München , Bayern ,

wiß , Bezirk Budweis, Böhmen , wohn .
haft zuleßt in Garmiſch , Bayern ,

5 . Johann Maurer, geboren am 6 .Mai 1860 zu Raab, Be Beihilfe zuin Dieb dieſelbe, 26. Mai d. J.
Redner , zirk Schärding, Deſterreich, ortsange. ſtahl, Betrug, falſche

hörig ebendaſelbſt, wohnhaft zuleßt in Namensangabe und
München , Bayern , landſtreichen ,

6a. MariaMitteregger, geboren 1841 zu Wolfsegg, Bezirk

Tagelöhnersfrau, Schwanenſtadt, Deſterreich , ortsange
börig zu Viechtwang, Bezirk Gmunden , leandſtreichen und Königlich bayeriſches Be. 22. Mai d . 9 .

Ober-Oeſterreid ),
( Beiteln , | zirksamt Traunſtein ,

b . deren Sohn Johann geboren 1872 zu Anthering, Bezirk Salz- i

Mitteregger , burg, Deſterreich , ortsangehörig zu

Tagelöhner, Viechtwang,

7. Mathias Zibulfa, geboren am 24. Mai 1870 zu Taus, Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be: 24. Mai d. J .
Tagelöhner, Böhinen , ortsangehörig ebendnſelbſt, zirksamt Sdongau,

8. Anton Rütter , geboren am 17 . Mai 1862 zu Prag, desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi. 19. Mai d . I.

Töpfer, Böhmen , ontsangehörig ebendaſelbſt, dent zu Colmar,

9 . Auguſt Vogt, geboren am 8 . November 1857 zu desgleichen , derſelbe, 19. Mai d. J .

Mechaniker, Baſel, Schweiz, ortsangehörig eben :
daſelbſt,

10 . JoſefHeufeuträger, geboren am 15 . Juli 1840 zu Warſchau, Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 2. Juni d . J .
Handelsmann, Ruiſiſch -Polen , Betteln , dent zu Mej ,

11. Auguſt Steiner, geboren am 31. Juli 1840 zu Magny desgleichen , derſelbe, desgleichen .
Müüergeſelle, lès Juſſey , DepartementHaute Saône,

Frankreid ),

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedruckt bei Julins Sittenfeld in Berlill.
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1. V e r ich e r u n g 8 · W efe n .

Bekanntm a ch ung ,

betreffend die Bildung landwirthſchaftlicher Berufsgenoſſenſchaften . Vom 14. Juni 1888 .

Der Bundesrath hat in ſeinen Sißungen vom 9 . Februar beziehungsweiſe 1. Juni 1888 beſchloſſen ,

daß auf Grund des § . 18 des Geſefes , betreffend die Unfall- und Krankenverſicherung der in land- und

forſtwirthſchaftlichen Betrieben beſchäftigten Perſonen, vom 5 . Mai 1886

1 . für das Fürſtenthum Reuß jüngerer Linie eine land- und forſtwirthſchaftliche Berufsgenoſſenſchaft,

2 . für Elſaß-Lothringen drei Berufsgenoſſenſchaften für land- und forſtwirthſchaftliche Betriebe, und

zwar je eine für den Bezirk Ober-Elſaß, für den Bezirk Unter -Elſaß und für den Bezirk Lothringen ,

zu bilden ſeien .

Berlin , den 14 . Juni 1888. Das Reichs-Verſicherungsamt.

Bödiker.

2 . Konſulat:Wejen.

Dem bisherigen Konſul Cao in Cagliari (Inſel Sardinien ) iſt die nachgeſuchte Entlaſſung aus dem

Reichsdienſte ertheilt worden.

Dem Saiſerlichen Geſchäftsträger von Waldthauſen zu Tanger iſt auf Grund des . 1 des Geſebes

vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für den Amtsbezirk der

dortigen Kaiſerlichen Miniſter - Reſidentur und für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung die Ermächtigung

ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen vorzunehmen

und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .

39
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3 . Fin a n } - Weie n .

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der freditirten Beträge ) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern , ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1 . April 1888 bis zum Schluſſe des Monats Mai 1888 .

Der

12 M .

+

+

Die Sous
Einnahme Differenz

Bezeichnung Einnahme beträgt
vom Beginn des

zwiſchen den
Ausfuhr. in demſelben

Spalten 4
Etatsjahres bis Bleiben Zeitraum

und 5 ,
zum Schluſſe des Vergütungen des Vorjahres ! + mehr

obengenannten
Einnahmen. (Spalte 4 ) - weniger

Monats

Ali

1 3 . I 4 .

Zölle . 57 838 40 572 313 41 341 872. 1 769 559. . . 40 630 151. . . . .

Tabadſteuer . . . 36 146. 1116 519 1111 892 1 075 746. 4 627
.

Zuckerſteuer . . . . 199 360. . 1 619 022 - 29 937 712 29 738 352. 31 556 734.

Salzſteuer . . . 5 303 998 5 257 5 298 741 5 209 102 89 639

Maiſch bottich - und Branntweinmaterialſte
uer 3 545 647 3 216 845 328 802 5 893 620 5 564 818

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu:

ſchlag zu derſelben . 17 358 088 17 358 088 + 17 358 088

Nachſteuer für Branntwein . . . . . . 3 576 3 576 + 3 576

Brauſteuer . . 3 727 149. 3 880 834 + 153 685. . . . . . 3887 156. 6 322. .
Uebergangsabgabe von Bier . . . 438 062 438 062 378 671 +

.
59 391

Summe . 73 902 219 34 847 623 , 39 054 596 27 887 808 + 11 166 788

Spielkartenſtempel · · 295· 157 940· · · · 158 235· ·
Wechſelſtempelſteuer . . . . . 1 100 698 1 089 393 11 305

Stempelſteuer für
a ) Werthpapiere 959 700 647 138 312 562

b ) Kauf und ſonſtige Anjchaffungsge.
ſchäfte . . . . 457 100. . . 1 516 651 1 059 551. . .

c ) Looſe zu
Privatlotterien . . . . . . 98 720 28 717 70 003.
Staatslotterien . . . . . . 31 503 673 998 - 705 501

Poſt: und Telegraphen -Verwaltung . . . 31 163 979 29 695 769 + 1 468 210

Reichs -Eiſenbahn-Verwaltung . . . . . . 8 220 000 7889 000 * )' + 331 000

* ) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 56 895 A . höher.

Anmerkung. Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt. Einnahme abzüglich der Ausfuhr: Vergütungen und Verwaltungs.
foſten beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen bis Ende Mai 1888 :

Iſt-Einnahme vom Differenz zwiſchen den
Begeich nung Sit. Einnahme in

Beginn des Etatsiabres . Spalten 2 und 3 ,
demſelben Zeitraum des

der bis zuin Schluſſe des + mehr
Vorjahres

Einnahmen.
obengenannten Monats --- weniger

Ali

I
l +

+

1 +

I
l
'

I
I
I
I

| +

+

|
|

|
|
|

Zölle . . . . . . . . . . . . .

Tabacſteuer . . . . . . . . . . .

Zuderſteuer . . . . . . .

Salzſteuer . . . . . . . . . . . .

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag

zu derjelben . . . . . · · · · · ·

Nachſteuer für Branntwein :
Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

33 716 105

1 074 994

47 784 626

6 393 111

1614 854

7 916 106

34 119 582

945 340

46 497 503

6 261 977

6 886 642

1+++
l
t
+

403 477

129 (54

1 287 123

131 134

5 271 788

7916 106

7 414 459

3 672 801 3 491 701

+

+

7 414 459

181 100

Summe .

. . . . .

109 587 056

205 948

98 202 745

192 315

+ 11 384 311

+ 13 633Spielkartenſtempel . . . . . .
RA
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4 . 2011 und Steu e r - W eſe n .

Bekanntmachung.

Der Bundesrath hat in ſeiner heutigen Sißung folgende

Ausführungsvorſchriften zu §. 6 des Geſeßes , betreffend die Beſteuerung des Zuckers , vom

9 . Juli 1887

beſchloſſen :

1. Zu $. 6 Abſak 1, zweiter Sat.

1. Die Feſthaltung der Identität des Zuckers geſchieht durch Lagerung unter ſteueramtlichem

Mitverſchluß. Die Lagerung iſt nur zuläſſig an Orten , an welchen ſich ein zu der Demnächſtigen Ab

fertigung des Zuckers zuſtändiges Steueramt befindet, und für Zuckerfabrikanten in der Zuckerfabrik.

2. Wer von der betreffenden Befugniß Gebrauch machen will, hat dies ſpäteſtens ani 10 . Juli

d. J. dem Hauptamt, in deſſen Bezirk der Zucker gelagert werden ſoll, ſchriftlich anzuzeigen und zugleich

den zur Lagerung beſtimmten Raum zu bezeichnen , über deſſen Zulaſſung das Hauptamt entſcheidet.

3 . Späteſtens am 28 . Juli d . J . iſt dem Hauptamt eine doppelt ausgefertigte Anmeldung des

Zuckers einzureichen . Auf dieſelbe finden die Vorſchriften über die Anmeldung von Zucker zur Abfertigung

mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ſinngemäße Anwendung.

Ausnahmsweiſe kann vom Vauptamt die Anmeldung unverpackten Zuckers geſtattet werden ,

insbeſondere wenn derſelbe in dem bisherigen Lagerraum demnächſt unter Steuerverſchluß weiter

lagern ſoll.

4 . Am 31. Juli oder 1 . Auguſt d. J. findet eine ſteueramtliche Reviſion des Zuckers und

ſodann die Anlegung des Steuerverſchluſſes ſtatt. Die Reviſion kann auf eine äußere Vergleichung der

Waare mit der Anmeldung beſchränkt, namentlich kann von der Verwiegung und der näheren Ermittelung

der Art des Zuckers Abſtand genommen werden , ſoweit nicht die Erſtreckung der Reviſion hierauf aus

beſonderen Gründen erforderlich ſcheint.

Das Duplum der Anmeldung wird, verſehen mit amtlicher Beſcheinigung über die Einreichung

und die ſtattgehabte Reviſion , dem Anmelder zurückgegeben.

5. Der identifizirte Zucker wird, ſofern ſich bezüglich der Feſthaltung der Identität der Waare

kein Bedenken ergiebt, bis zum 1. Oktober 1888 je nach den Anträgen des Berechtigten entweder unter

Gewährung der Vergütung nach den bisherigen höheren Säßen zur Ausfuhr bezw . Niederlegung oder

ohne Entrichtung der Verbrauchsabgabe in den freien Verkehr des Inlands abgefertigt.

Soweit der Zucker nicht vor Ablauf des Monats September d . J . der zuſtändigen Steuerſtelle

zur Abfertigung geſtellt worden iſt, hat derſelbe hinſort nur Anſpruch auf die niedrigere Steuervergütung

nach §. 6 unter a . b . c., bezw . unterliegt derſelbe der Verbrauchsabgabe.

II . Zu g . 6 Abjaş 2 .

Unter Abſtandnahme von der Feſtſezung einer Höchſtmenge an Zucker für die Befugniß zur

Ausfuhr oder Niederlegung mit der bisherigen höheren Steuervergütung kann auf Antrag den Zucker

fabrikanten geſtattet werden , während der Zeit vom 1 . Auguſt bis 1 . Oktober 1888 alle aus der Fabrik

ausgehenden vergütungsfähigen Zucker ſo lange mit dem Anſpruch auf jene Vergütung abfertigen zu

laſſen , als in der Fabrik Küben nicht verarbeitet und in dieſelbe Zucker oder Zuckerabläufe (Syrup,

Melaſſe) entweder nicht oder doch nur inſoweit eingeführt werden , als ihre Herkunft aus einer dem

1 . Auguſt 1888 vorhergehenden Betriebsperiode außer Zweifel ſteht und der aus einer ſteuerfreien Nieder

lage entnommene Rohzucker mit 17, 25 Jl. für 100 kg (vergl. S. 6 Abſaß 3) verſteuert wird.

Gleich der vorbezeichneten Abfertigung wird auch die Abfertigung der Zucker in den freien Ver

kehr ohne Entrichtung der Verbrauchsabgabe gewährt.

Der Antrag auf Zulaſſung zu dem obigen Verfahren iſt ſpäteſtens am 10. Juli 8. J. dem

Hauptamt einzureichen .

Findet vor dem 1. Oktober 1888 der Beginn der Rübenverarbeitung oder eine Einführung von

Zucker oder Zuckerabläufen in die Fabrik entgegen den obigen Vorſchriften (åbſaß 1) ſtatt, ſo wird von

39 *
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Anlage.

da ab , ſonſt vom Beginn des 1. Oktober 1888 ab, der aus der Fabrik ausgehende Zucker, ſoweit er

nicht bereits der zuſtändigen Steuerſtelle zur Abfertigung geſtellt worden war, ſteuerlich als Zucker der

Betriebsperiode 1. Auguſt 1888/89 behandelt.

2. a ) Für die auf Antrag in der Zuckerfabrik vorzunehmende ſteueramtliche Feſtſtellung der

Vorräthe an Rohzucker und unfertigen Fabrikaten , des Ausbringens an fertigem Zucker daraus und der

Zuckermenge, bis zu deren Höhe die Fabrik weiter nod Zucker gegen Vergütung der Steuer nach den

bisherigen höheren Säßen zur Ausfuhr oder Niederlegung bringen kann , gelten die in der Anlage ent

haltenen Beſtimmungen .

Die Direktivbehörden ſind ermächtigt, nach Bedürfniß nähere Anordnungen zu treffen , oder ſolche

den Hauptämtern zu übertragen .

b ) Dem Zuckerfabrikanten iſt geſtattet, in An - und Abrechnung auf den für ihn nach Ziffer IV . 2

der Anlage feſtgeſtellten Geſammtvergütungsbetrag bis zum 1. Oktober d . I . auch Zucker ohne Entrichtung

der Verbrauchsabgabe in den freien Verkehr zu bringen . Die An- und Abrechnung geſchieht in den

Beträgen , welche ſich für die betreffenden Zuckermengen als Steuervergütung nach den bisherigen höheren

Säßen von 17,25 All, 21,50 M . oder 20,15 Al. berechnen .

Berlin , den 21. Juni 1888. Der Reichskanzler.

In Vertretung: Jacobi.

Anlage.

Zuckerfabrikanten , welche von der im $. 6 Abſaß 2 des Zuckerſteuergeſeßes vom 9 . Juli 1887

gewährten Befugniß Gebrauch machen wollen , müſſen dies , bei Verluſt des Anſpruches auf Berückſichtigung,

ſpäteſtens am 10. Juli d. J. dem Hauptamt anzeigen .

Sodann iſt dem Hauptamt ſpäteſtens am 28. Juli d. J. eine Anmeldung der aufzunehmenden

Niederlegung mit der bisherigen höheren Vergütung beanſprucht wird, in je zwei vom Fabrifinhaber

unterſchriebenen Eremplaren einzureichen . Im Falle der Verſpätung iſt die ſteueramtliche Beſtandesauf

nahme zu verſagen .

1. Die Anmeldung muß ergeben , welche Arten und Gewichtsmengen von Rohzucker und un

fertigen Fabrikaten am 1. Auguſt d . Š . vorhanden ſein und in welchen Fabrikräumen dieſelben werden

zur amtlichen Reviſion geſtellt werden .

As Rohzucker ſind die vergütungsfähigen Rohzucker von mindeſtens 90 Prozent Zuckergehalt

anzumelden .

Als unfertige Fabrikate ſind anzumelden und dürfen nur angemeldet werden :

a) Brote, welche ſich in der Trockenſtube befinden ;

b ) Rohzucker (Nachprodukte) von weniger als 90 Prozent Zuckergehalt ;

c) Füllmaſſen . Hierunter ſind auch Deckkläre , Syrupe und Melaſſen , nicht aber grüne oder theil

weiſe ausgedeckte Brote verſtanden .

Im einzelnen ſind die folgenden Beſtimmungen zu beachten :

1 . Für vergütungsfähigen Rohzucker.

Derſelbe muß in verpacktem Zuſtande nach Zahl, Verpackungsart, Brutto - und Nettogewicht der

Kolli, ſowie nach dem Zuckergehalt in Prozenten der Polariſation angemeldet werden , wobei im übrigen

die bezüglichen Vorſchriften für die Anmeldung zur Ausfuhr oder Niederlegung von Zucker mit dem An

ſpruch auf Steuervergütung Anwendung finden .

2 . Für unfertige Fabrikate.

a ) Bezüglich der in der Trockenſtube befindlichen Brote iſt anzugeben , und zwar je beſonders

bezüglich etwaiger verſchiedener Arten (größere, kleinere): die Vergütungsklaſſe; die Zahl; das erfahrungs

mäßige Durchſchnittsgewicht eines Brots im fertigen Zuſtande; das hiernach berechnete Geſammtgewicht.
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b ) Der nicht vergütungsfähige Rohzucker iſt in verpacktem Zuſtande nach Zahl, Verpackungsart,

Brutto - und Nettogewicht der Kolli, ſowie nach ſeiner Beſchaffenheit anzumelden , in lekterer Beziehung

nach Maßgabe der entſprechenden Vorſchriften für die Füllmaſſen (unter c).

c) Bezüglich der Füllmaſſen iſt anzugeben : die Art; die Beſchaffenheit, und zwar die Höhe der

Polariſation nach vollen Prozenten und Bruchtheilen von mindeſtens '/2 , der Quotient, der Gehalt der

Trockenſubſtanz an Nichtzucker, der Waſſergehalt; die zur Aufbewahrung dienenden Gefäße (Baſſins,

Kaſten u . ſ. w .), unter Angabe des Rauminhalts nach Litern ; bei nicht ganz gefüllten Gefäßen die kubiſche

Menge der darin befindlichen Füllmaſſe nach Litern ; das erfahrungsmäßige Gewicht der in den Gefäßen

enthaltenen Fülung. Wird ausnahmsweiſe Füllmaſſe in eingedicktem Zuſtande loſe in Blöcken auf

bewahrt, ſo iſt Zahl und Gewicht der lekteren anzugeben .

d ) Die Anmeldung muß überſichtlich und in einer die amtliche Beſtandesaufnahme thunlichſt er

leichternden Weiſe eingerichtet ſein . Der Fabrikinhaber hat ſich dieſerhalb rechtzeitig an das Hauptamt

zu wenden und deſſen Anweiſung Folge zu leiſten .

Zum Zwecke der Information wird das Hauptamt nach Befinden eine Beſichtigung der Fa

brif vornehmen.

Eine nicht vorſchriftsmäßige Anmeldung kann unberückſichtigt bleiben . .

II. In Bezug auf die Berechnung der Zuckermenge, für welche die Anwendung der bis

herigen höheren Vergütungsſäße beanſprucht wird, gelten folgende Beſtimmungen :

1. Der vorhandene vergütungsfähige Rohzucker kommtmit der aus der Anmeldung ſich ergebenden

Gewichtsmenge in Anſaß.

2 . Das Gleiche gilt bezüglich der in der Trockenſtube befindlichen Brote.

3. Bezüglich der nicht vergütungsfähigen Ruhzucker und der Fülmaſſen iſt das wahrſcheinliche

Ausbringen an vergütungsfähigem Zucker anzugeben. Den angegebenen Mengen raffinirten Zuckers ſind

die entſprechenden Rohzuckermengen nach einer Berechnung beizufügen , bei welcher 100 kg raffinirte nicht

höher als mit 116 ,5 kg Rohzucker angeſeßt werden dürfen .

Die Berechnung über das Ausbringen iſt auf Grund der Betriebs- und Rechnungsbücher, unter

Anſchluß von Auszügen daraus, mit der Beſchränkung aufzuſtellen , daß über die niedrigſten Ausbeuten,

welche in einem der leßten drei Betriebsjahre 1884/85 bis 1886 /87 iin Jahresdurchſchnitt aus Zucker

ſtoffen gleicher Beſchaffenheit gewonnen worden ſind, nicht hinausgegangen werden darf. Soweit es an

den bezüglichen buchmäßigen Grundlagen mangelt, iſt durch ein Gutachten zweier an dem Fall perſönlich

nicht intereſſirter Sachverſtändiger nachzuweiſen , daß die angegebene Menge des Ausbringens als Mindeſt

maß der Ausbeute mit Wahrſcheinlichkeit zu erwarten ſei.

III. 1. Am 1. Auguſt d . I. und , ſoweit erforderlich, den zunächſt folgenden Tagen findet die

ſteueramtliche Beſtandesaufnahme ſtatt. Die Fabrik muß an den bezeichneten Tagen außer Be

trieb ſein .

Die Beſtandesaufnahme geſchieht unter Leitung des Hauptamtsvorſtandes oder eines anderen

Oberbeamten der Steuerverwaltung ſowie unter Zuziehung eines oder mehrerer vom Hauptamt aus

gewählten techniſchen Sachverſtändigen (Zuckerinduſtrielle, vereidigte Handelschemiker u . ſ. w .).

Der Fabrikinhaber iſt verpflichtet, die Hülfsdienſte zu leiſten oder leiſten zu laſſen, welche

erforderlich ſind, damit die Beſtandesaufnahme in den vorgeſchriebenen Grenzen nach näherer Anordnung

des leitenden Oberbeamten ſchnell und zuverläſſig ausgeführt werden kann. Insbeſondere hat derſelbe

auch die Behälter (Säcke, Fäſſer u . ſ. w .) zur Aufbewahrung der Proben zu liefern , welche von den

Rohzuckern oder Füllmaſſen zum Zwecke der Feſtſtellung ihrer Beſchaffenheit entommen werden . (Vgl.

unter 2c.)

2. Bei der ſteueramtlichen Feſtſtellung der Zuckerbeſtände nach Menge und Art finden thunlichſt

die entſprechenden Vorſchriften über die Abfertigung von Zucker mit dem Anſpruch auf Steuervergütung

ſinngemäße Anwendung, namentlich auch in Bezug auf die Vornahme probeweiſer Ermittelungen .

Im einzelnen iſt zu beachten :

a ) Das in der Anmeldung angegebene erfahrungsmäßige Durchſchnittsgewicht der in der Trocken

ſtube befindlichen Brote nach Fertigſtellung kann als richtig angenommen werden , wenn ſich aus der

Einſichtnahme der Betriebs- und Rechnungsbücher und der Beſichtigung der Brote Bedenken nicht ergeben .

Andernfalls hat nach beendeter Trocknung der Brote eine amtliche Verwiegung ſtattzufinden .
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b ) Die Feſtſtellung des Gewichts der Füllmaſſen erfolgt nach näherer Beſtimmung des die

Beſtandesaufnahme leitenden Oberbeamten. Insbeſondere ſind probeweiſe Nachmeſſungen des Raum

inhalts der Aufbewahrungsgefäße und der kubiſchen Menge der Füllung vorzunehmen . Desgleichen iſt

die Richtigkeit der in der Anmeldung enthaltenen Umrechnung der kubiſchen Menge auf Gewicht zu

prüfen . Soweit die Nachmeſſung der Gefäße im befüllten Zuſtande nicht zuverläſſig ausgeführt werden

kann , hat dieſelbe nach der nächſten Entleerung, wovon dem Fabrikinhaber Anzeige zu machen obliegt,

zu geſchehen .

c ) Zur Unterſuchung der Rohzucker und Füllmaſſen auf ihre Beſchaffenheit ſind Proben zu ent

nehmen und geeigneten Sachverſtändigen (Handelschemikern u . f. w .) zu übergeben .

3 . Nach dem Abſchluß aller zur Beſtandesaufnahme gehörigen Ermittelungen ſtellt das Haupt

amt die Beſtände nach Art und Menge Feſt. Bei Abweichungen der ermittelten Ergebniſſe von den

Angaben der Anmeldung gelten die legteren , ſoweit ſie dem Fabrikanten weniger günſtig ſind.

IV . 1. Die Prüfung der Berechnung des Fabrikinhabers über die zur bisherigen

höheren Vergütung zuzulaſſende Zuckermenge und die Feſtſtellung der leşteren geſchieht durch

das Hauptamt unter Zuziehung von Sachverſtändigen (vergl. III. 1) und betrifft iusbeſondere das zu er

wartende Ausbringen an vergütungsfähigem Zucker aus den nicht vergütungsfähigen Rohzuckern und den

Füllmaſſen . Der Fabrikinhaber iſt verpflichtet, dem Hauptamtsvorſtand oder dem ſonſt hiermit beauf

tragten Oberbeamten und den Sadiverſtändigen auf Erfordern die Betriebs- und Rechnungsbücher ,

namentlich aus den Betriebsjahren 1884/85 bis 1887/88, zur Einſicht vorzulegen , dieſelben zu erläutern ,

überhaupt jede gewünſchte Auskunft zur Sache zu ertheilen .

Das Hauptamt hat bei der Bemeſſung der Höhe des Zuckerausbringens mit größter Vorſicht zu

verfahren , ſo daß die Möglichkeit einer Schädigung der Steuerkaſſe völlig ausgeſchloſſen wird. Keinesfalls

darf über die von dem Fabrikinhaber berechneten Ausbeutemengen hinausgegangen werden . Das Aus

bringen iſt auf vergütungsfähigen Rohzucker feſtzuſtellen .

2 . Bei der ſchließlichen Ermittelung der Geſammtmenge des nach den bisherigen höheren Ver

gütungsfäßen zu behandelnden Zuckers kommen in Anſaß die ermittelten Gewichtsmengen

a ) des Beſtandes an vergütungsfähigem Rohzucer,

b ) des Beſtandes an Broten in der Trockenſtube (Gewicht im fertigen Zuſtande),

c ) des Ausbringens an vergütungsfähigem Rohzucker aus dem vorhandenen Rohzucker unter

90 % Zuckergehalt und aus den Füllmaſſen . "

Für jede der vorbezeichneten Gewichtsmengen iſt der nach dem zutreffenden bisherigen Ver

gütungsſaße ſich ergebende Vergütungsbetrag zu berechnen . Dieſe Beträge ſind zu addiren . Bis zur

Höhe des jo ermittelten Geſammtbetrages fann der Fabrikinhaber während der Zeit vom 1. Auguſt bis

1. Oktober d. J. Zucker der Vergütungsklaſſen a , b und des § . 6 des Zuckerſteuergeſebes mit dem

Anſpruch auf Vergütung nach den bisherigen höheren Säßen von 17 ,25 M , 21,50 M . und 20,15 M .

ausführen oder zu Niederlagen bringen .

3 . Das Hauptamt theilt dem Fabrikinhaber die nach den Vorſdriften unter 2 aufgeſtellte Be

rechnung ſchriftlich mit. Innerhalb 8 Tagen nach dem Tage des Empfanges kann der Fabrikinhaber

Beſchwerde gegen die Berechnung beim Hauptamt einlegen . Ueber die Beſchwerde wird von der Direktiv

behörde endgültig entſchieden .

V . Der Fabrikinhaber hat alle Koſten zu erſtatten , welche der Steuerverwaltung in Folge des

Antrages auf die Beſtandesaufnahme erwachſen , insbeſondere auch die Reiſekoſten der Steuerbeamten und

zugezogenen Sachverſtändigen , ſowie die den leşteren für ihre Arbeiten gewährten Vergütungen . Der

Betrag der Koſten wird von der Direktivbehörde feſtgeſtellt und durch das Hauptamt eingezogen .
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Der Bundesrath hat

in betreff der Denaturirung des Branntweins

in ſeiner heutigen Sißung beſchloſſen :

1. Die durch Beſchluß des Bundesraths vom 15 . Dezember v . I. - Central-Blatt von 1887 S .570 —

vorgeſchriebene Zuſammenſeßung des allgemeinen Denaturirungsmittels im Sinne des Regulativs , betreffend

die Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen 20. Zwecken , bleibt bis auf weiteres in Geltung.

2 . An die Stelle der bisherigen Beſtimmungen über die Beſchaffenheit der Beſtandtheile des

allgemeinen Denaturirungsmittels (Anlage R . 2 des Regulativs) treten die in der Anlage A . enthaltenen

Vorſchriften . Bis zum 31. Dezember 1888 können jedoch Holzgeiſt und Pyridinbaſen in der den bis

herigen Erforderniſſen entſprechenden Beſchaffenheit zur Denaturirung verwendet werden .

3 . Die Prüfung der vorſchriftsmäßigen Beſchaffenheit des Holzgeiſtes und der Pyridinbaſen

erfolgt nach Maßgabe der Anleitung in Anlage B .

4 . Dem allgemeinen Denaturirungsmittel darf von den zur Zuſammenſeßung deſſelben ermächtigten

Fabriken ein Zuſaß von 40 g Lavendelöl oder 60 g Rosmarinöl, auf je 1 Liter, beigemengt werden .

Die bezüglich der Beſtandtheile des allgemeinen Denaturirungsmittels vorgeſchriebene Prüfung durch den

amtlich beſtellten Chemiker iſt auf dieſe Zuſäße gleichfalls zu erſtrecken .

5 . Es iſt verboten ,

a ) aus denaturirtem Branntwein das Denaturirungsmittel ganz oder theilweiſe wieder auszu

ſcheiden , oder – abgeſehen von der Ausnahme zu 4 - dem denaturirten Branntwein Stoffe beizufügen ,

durch welche die Wirkung des Denaturirungsmittels in Bezug auf Geſchmack oder Geruch verändert wird.

b ) Branntwein , welcher -- abgeſehen von der Ausnahme zu 4 - in der unter à angegebenen

Weiſe behandelt iſt, zu verkaufen oder feilzuhalten . Händler mit denaturirtem Branntwein ſind verpflichtet,

einen Abdruck des vorſtehenden Verbots in ihren Verkaufslokalen an einer deutlich ſichtbaren Stelle aus

zuhängen .

6 . Gewerbtreibenden kann es geſtattet werden , die Denaturirung von Branntwein für den eigenen

gewerblichen Bedarf ſtatt mit dem allgemeinen Denaturirungsmittel oder mit Pyridinbaſen (S . 10 des

Regulativs ) auch mit 5 % Holzgeiſt von der vorgeſchriebenen Beſchaffenheit vorzunehmen. Bezüglich der

Vorausſeßungen , unter denen dieſes Denaturirungsmittel zugelaſſen werden darf, finden die Vorſchriften

des §. 9 des Regulativs entſprechende Anwendung.

7. Ebenſo kann auch weiterhin und ohne die in dem g . 19 des Regulativs bisher vorgeſehene

Beſchränkung Händlern geſtattet werden , zum Verkaufe an Gewerbtreibende Branntwein mit 5° Holz

geiſt denaturiren zu laſſen , und kann Gewerbtreibenden , welche ihren Bedarf an denaturirtem Brannt

wein beim Händler ankaufen wollen , die Berechtigung hierzu ertheilt werden . Die früher gültigen bezüge

lichen Vorſchriften finden hierauf weitere Anwendung.

8 . Gewerbtreibenden , welche Lacke oder Polituren bereiten , darf die Denaturirung des dazu zu

verwendenden Branntweins mit 1/2 Terpentinöl weiterhin auch dann geſtattet werden , wenn die Lacke

oder Polituren nicht zur Verarbeitung im eigenen Fabrikationsbetriebe (S . 10 des Regulativs), ſondern

zum Handel beſtimmt ſind.

9 . Zur Herſtellung von Brauglaſur darf die Denaturirung mit einer Löſung von 1 Gewichtstheil

Schellack und 2 Gewichtstheilen Alkohols von 9500 zugelaſſen werden, welche dem Branntwein in dem

Verhältniß von 200/ zuzuſeßen iſt.

Für den zur Bereitung dieſer Schellacklöſung verwendeten Alkohol iſt Steuerfreiheit zu gewähren .

10 . Es darf ferner geſtattet werden , Branntwein denaturiren zu laſſen :

a ) zur Herſtellung der nachbenannten Chemikalien :

der Alkaloide, der als Arzneimittel gebrauchten Ertraktivſtoffe, wie Gallappenharz und Skammonium ,

des Chloroforms, Jodoforms, der Aethylweinſäure, des Chloralhydrats , Schwefeläthers, des

Eſſigäthers zu techniſchen Zwecken (vergl. Ziffer 11), Kollodiums, Tanning, der Salicylſäure und

der ſalicylſauren Salze, des Bleiweiß und der eſſigſauren Salze (Bleizucker ) mit 12 % Terpentinöl

oder mit 0 ,025 % Thieröl oder 100%. Schwefeläther,

b ) zur Herſtellung von Farblacken mit 120 Terpentinöl oder 0,025 % Thieröl,

c) zur Unterſuchung von Zuckerrüben auf den Gehalt an Zucker in Zuckerfabriken mit 0,025% Thieröl,

Die Beſtimmungen in g. 10 litt. d Ziffer 1 bis 5 des Regulativs ſind aufgehoben ,
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11. Zur Herſtellung von Eſſigäther, welcher zu techniſchen Zwecken beſtimmt iſt, darf für den

dazu zu verwendenden Branntwein Steuerfreiheit nur unter der Bedingung gewährt werden, daß außer

der vorſchriftsmäßigen Denaturirung des Branntweins (Ziffer 10 a ) eine Kontrole der Verwendung des

Effigäthers eintritt.

12. Thieröl, Terpentinöl, Schwefeläther und Schelladlöſung, welche als Denaturirungsmittel

verwendet werden ſollen , haben den aus der Heiliegenden Anleitung zur Unterſuchung – Anlage C -

ſich ergebenden Erforderniſſen zu entſprechen .

Die Unterſuchung iſt im Bedürfnißfalle auf Koſten des Gewerbtreibenden von einem amtlich

beſtellten Chemiker vorzunehmen.

13. Zur Fabrikation von Eſſig darf Branntwein auch mit 200 % Eſſig von 3 % Gehalt an

Eſſigſäure (Eſſigſäurehydrat) oder mit 30 % Eſſig von 6 % Gehalt an Eſſigſäure (Eſſigſäurehydrat),

70 % Waſſer und 100 % Bier denaturirt werden . Ferner kann es geſtattet werden, zum Zweck der

Denaturirung neben der vorgeſchriebenen Effigmenge 100 % reinen Naturweins, an Stelle des Waſſers,

Biers oder Befenwaſſers, beizumiſchen .

14. Die oberſten Landesfinanzbehörden ſind ermächtigt, in Bedürfnißfällen zu genehmigen , daß

weniger als ein Hektoliter, jedoch nicht weniger als 50 Liter Branntweins zur Denaturirung geſtellt

werde. (S . 7 des Regulativs.)

15 . Der Beſchluß des Bundesraths vom 27. September 1887 - Central- Blatt von 1887

S . 351 – , betreffend die Zuläſſigkeit von Ábweichungen von den vorläufigen Beſtimmungen zur Aus

führung des Branntweinſteuer-Geſekes vom 24 . Juni v . J., tritt bezüglich des Regulativs , betreffend

die Steuerfreiheit des Branntweins zu gewerblichen 2 . Zwecken , mit dem Ablaufe des Jahres 1888

außer Kraft.

Berlin , den 21. Juni 1888.

Der Reichskanzler .

In Vertretung : Jacobi.

Anlage A .

Die Beſchaffenheit der Beſtandtheile des allgemeinen Denaturirungsmittels.

1. Der Holzgeiſt.

Der Holzgeiſt joll farblos oder ſchwach gelblich gefärbt ſein . Bei der Deſtillation von 100 Raum

theilen des Holzgeiſtes ſollen bei dem normalen Barometerſtand von 760 mm Dueckſilberdruck bis zu einer

Temperatur von 75 Graden des hunderttheiligen Thermometers mindeſtens 90 Raumtheile übergegangen

ſein . Der Holzgeiſt ſoll mit Waſſer ohne weſentliche Trübung in jedem Verhältniß miſchbar ſein . Der

Gehalt des Holzgeiſtes an Aceton ſoll 30 Prozent überſteigen . Der Holzgeiſt ſoll wenigſtens 1, aber nicht

mehr als 1,5 Prozent an Brom entfärbenden Beſtandtheilen enthalten .

2 . Die Pyridinbaſen .

Das Pyridinbaſengemiſch ſoll farblos oder ſchwach gelblich gefärbt ſein . Sein Waſſergehalt ſoll

10 Prozent nicht überſteigen . Bei der Deſtillation von 100 Raumtheilen des Gemiſches ſollen bei dem

normalen Barometerſtand von 760 mm bis zu einer Temperatur von 140 Graden des hunderttheiligen

Thermometers mindeſtens 90 Raumtheile übergegangen ſein . Das Gemiſch ſoll mit Waſſer ohne weſent

liche Trübung in jedem Verhältniß miſchbar und frei von Ammoniak ſein .
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Anleitung zur Prüfung des Holzgeiſtes und der Pyridinbaſen.

I. Holzgeiſt. . .

1. Farbe. Die Farbe des Holzgeiſtes ſoll nicht dunkler ſein als die einer Auflöſung von 2 ccm

Zehntelnormaljodlöſung in einem Liter deſtillirten Waſſers . . . . . . . . .

2 . Siedetemperatur. 100 ccm Holzgeiſt werden in einen Metallkolben gebracht; auf den

Kolben iſt ein mit Kugel verſehenes Siederohr aufgeſeßt, welches durch einen ſeitlichen Stüßen mit einem

Liebig 'ſchen Kühler verbunden iſt. Durch die obere Deffnung wird ein amtlich beglaubigtes Thermometer

mit hunderttheiliger Skala eingeführt, deſſen Queckſilbergefäß bis unterhalb des Stußens hinabreicht. Der

"Kotven wird ſo mäßig erhißt, daß das übergegangene Deſtillat aus dem Kühler tropfenweiſe abläuft.

Das Deſtillat wird in einem graduirten" Glascylinder aufgefangen , und es ſollen, wenn das Thermometer

75 Grad zeigt, bei normalem Barometerſtand mindeſtens 90 ccm übergegangen ſein .

Weicht der Barometerſtand vom normalen ab, ſo ſollen für je 30 mm ein Grad in Anrechnung

gebracht werden , alſo z . B . ſollen bei 770 mm 90 cm bei 75,3 Grad, bei 750 mm bei 74 ,7 Grad über

gegangen ſein .

3 . Miſchbarkeit mit Waſſer. 20 ccm Holzgeiſt ſollen mit 40 ccm Waſſer eine klare oder

doch nur ſchwach opaliſirende Miſchung geben .

4 . Abſcheidung mit Natronlauge. Beim Durchſchütteln von 20 ccm Holzgeiſt mit 40 ccm

Natronlauge von 1,3 ſpez. Gewicht ſollen nach 1/2 Stunde mindeſtens 5 ,0 ccm des Holzgeiſtes ab

geſchieden werden .

5 . Gehalt an Aceton . 1 ccm einer Miſchung von 10 cem Holzgeiſt mit 90 ccm Waſſer wird

in einem engen Miſchcylinder mit 10 ccm Doppeltnormalnatronlauge (80 g Natriumhydroxyd in einem

Liter) durchgeſchüttelt. Darauf werden 5 ccm Doppeltnormaljodlöſung (254 g Jod im Liter) unter er

neutem Schütteln hinzugefügt. Das ſich ausſcheidende Jodoform wird mit 10 ccm Aether vom ſpez.

Gewicht 0 ,722 unter kräftigem Schütteln aufgenommen . Von der nach kurzer Ruhe ſich abſcheidenden

Aetherſchicht werden 5 ccm mittelſt einer Pipette auf ein gewogenes Uhrglas gebracht und auf demſelben

langſam verdunſtet. Dann wird das Uhrglas 2 Stunden über Schwefelſäure geſtellt und gewogen .' Die

Gewichtszunahme ſoll nicht weniger als 0,07 g betragen .

6 . Aufnahmefähigkeit für Brom . 100 cm einer Löſung von Kaliumbromat und Kalium

bromid, welche nach der unten folgenden Anweiſung hergeſtellt iſt, werden mit 20 ccm einer in der gleich

falls unten angegebenen Weiſe verdünnten Schwefelſäure verſeßt. Zu dieſem Gemiſch , das eine Brom

löſung von 0 ,703 Gramm Brom darſtellt, wird aus einer in 0 ,1 ccm getheilten Bürette tropfenweiſe unter

fortwährendem Umrühren ſo lange Holzgeiſt hinzugeſeßt, bis dauernde Entfärbung eintritt. Zur Ent

färbung ſollen nicht mehr als 30 ccm und nicht weniger als 20 cem Holzgeiſt erforderlich ſein .

Die Prüfungen der Aufnahmefähigkeit für Brom ſind ſtets bei vollem Tageslicht auszuführen .

Anweiſung zur Herſtellung der Beſtandtheile der Bromlöſung.

a ) Bromſalze. Nach wenigſtens zweiſtündigem Trocknen bei 100 Grad und Abkühlenlaſſen im

Exſikkator werden 2 ,447 Gramm Raliumbromat und 8 ,719 Gramm Kaliumbromid, welche vorher auf ihre

Reinheit geprüft ſind, abgewogen und in Waſſer gelöſt. Die Löſung wird zu einem Liter aufgefüllt.

b ) Verdünnte Schwefelſäure. 1 Volumen konzentrirter Schwefelſäure wird mit 3 Volumen

Waſſer vermiſcht. Das Gemiſch läßt man erkalten .

II. Pyridinbaſen .

1 . Farbe wie beim Holzgeiſt.

2 . Verhalten gegen Cadmium chlorid . 10 ccm einer Löſung von 1 ccm Pyridinbaſen in

100 ccm Waſſer werden mit 5 ccm einer fünfprozentigen wäſſrigen Löſung von waſſerfreiem , geſchmolze

nem Cadmiumchlorid verſeßt und kräftig geſchüttelt ; es ſoll alsbald eine deutliche kryſtalliniſche Ausſcheidung

eintreten . Mit 5 cem Neßler’ſchem Reagens ſollen 10 ccm derſelben Pyridinbaſenlöſung einen weißen

Niederſchlag geben .

3 . Siedetemperatur. Man verfährt wie beim Holzgeiſt, doch ſoll das Deſtillat, erſt wenn

das Thermometer auf 140 Grad geſtiegen iſt , mindeſtens 90 ccm betragen .

40
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4 . Miſchbarkeit mit Waſſer. Wie beim Holzgeiſt.

5 . Waſſergehalt. Beim Durchſchütteln von 20 ccm Baſen und 20 ccm Natronlauge von

1 ,4 ſpez. Gewicht ſollen nach einigem Stehenlaſſen mindeſtens 18,5 ccm der Baſen abgeſchieden werden.

6 . Titration der Baſen. 1 'ccm Pyridinbaſen in 10 ccm Waſſer gelöſt werde mit Normal

ſchwefelſäure verſeßt, bis ein Tropfen der Miſchung auf Congopapier einen deutlichen blauen Rand her :

vorruft, der alsbald wieder verſchwindet. Es ſollen nicht weniger als 10 ccm der Säurelöſung bis

zum Eintritt dieſer Reaktion verbraucht werden .

Zur Herſtellung des Congopapiers wird Filtrirpapier durch eine Löſung von 1 g Congoroth in

1 Liter Waſſer gezogen und getrocknet.

Anlage C .

Anleitung zur Unterſuchung von Thieröl, Terpentinöl und Aether.

I. Thieröl.

1. Farbe. Die Farbe des Thieröls ſoll ſchwarzbraun ſein .

2 . Siedetemperatur. Werden 100 ccm in der für den Holzgeiſt angegebenen Weiſe deſtillirt,

ſo ſollen unter 900 nicht mehr als 5 ccm , bis 1800 aber wenigſtens 50 ccm übergehen .

3 . Pyrrolreaktion. 2,5 crm einer 1 prozentigen alkoholiſchen Löſung des Thieröls werden

mit Alkohol auf 100 ccm verdünnt. Bringt man in 10 ccm dieſer Löſung, die 0 ,025 % Thieröl enthält,

einen mit concentrirter Salzſäure befeuchteten Fichtenholzſpahn , ſo ſoll derſelbe nach wenigen Minuten

deutliche Rothfärbung zeigen .

4 . Verhalten gegen Quečjilberchlorid. 5 cem der 1 prozentigen alkoholiſchen Löſung des

Thieröls ſollen beim Verſeßen mit 5 ccm einer 2 prozentigen alkoholiſchen Löſung von Queckſilberchlorid

alsbald eine voluminöſe, flockige Fällung geben . 5 ccm der 0,025 prozentigen alkoholiſchen Löſung von

Thieröl mit 5 com der Dueckſilberchloridlöſung verſeßt, ſoll alsbald noch eine deutliche Trübung zeigen .

II. Terpentinöl.

1. Spezifiſches Gewicht. Das ſpezifiſche Gewicht des Terpentinöls ſoll zwiſchen 0 ,855 und

0 ,865 bei 15 0 liegen .

2 . Siedetemperatur. Werden 100 ccm in der für den Holzgeiſt angegebenen Weiſe deſtillirt,

ſo ſollen unter 150 0 nicht mehr als 5 ccm , bis 1600 aber mindeſtens 90 ccın übergeben .

3 . Miſchbarkeit mit Waſſer. 20 ccm Terpentinöl werden mit 20 ccm Waſſer kräftig

geſchüttelt. Wenn nach einigem Stehen beide Schichten ſich getrennt haben und klar geworden ſind, ſo

jol die obere wenigſtens 19 ccm betragen .

III. Aether.

1. Spezifiſches Gewicht. Das ſpezifiſche Gewicht des Aethers ſoll nicht mehr als 0 ,730

betragen .

2. Miſchbarkeit mit Waſſer. 20 ccm Aether werden mit 20 ccm Waſſer kräftig geſchüttelt.

Nach dem Abſeßen ſoll die Aetherſchicht wenigſtens 18 ccm betragen .

IV . Schellacklöſung.

10 Gramm der Löſung ſollen beim Verdunſten auf dem Waſſerbade und nach darauf folgendem

Erhißen des eingedampften Rückſtandes im Trockenſchranke während einer halben Stunde auf eine Tem

peratur von 100 bis 1050 mindeſtens 3,3 Gramm Schellack hinterlaſſen .

Der Stations-kontrolör, Königlich ſächſiſche Zoll- Inſpektor Dr. Junge zu Schweidniş iſt in Folge ſeiner

Zurückberufung in den ſächſiſchen Landesdienſt von den ihm übertragenen Funktionen als Stations

Kontrolör mit Ablauf des Monats Mai d . J. entbunden worden .
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5 . Polizei Wefe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs

beſchluſſes.
des Ausgewieſenen .

6 .

Breslau ,

a) Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuches:

1 . Ignaz Holejcſák, geboren 1859 zu Sjáca, Romitat Trenc- Mordverſuch , räube- Königlich bayeriſches Be: 5 . Juni d . J .

Dienſtknecht, fin , Ungarn, ortsangehörig ebendaſelbſt , riſcher Diebſtahl, ein - zirksamt Donauwörth ,

facher Diebſtahl, uno
terſchlagung, ſchwere

Rörperverleßung (8

Jahre Zuchthauš laut

Erkenntniß vom 5 .

Juni 1880 ).

b ) auf Grund des S. 362 des Strafgeſeßbuches :

2 . Lebe David Perel- geboren im Auguſt 1865 zu Dünaburg,/Landſtreichen , Betteln , Königlich preußiſcher Re-j17 . April 8 . I.
mann , Sattler , | Rußland, ortsangehörig zu Jaswoine, Führung falſchen Nai gierungspräſident zu

Gouvernement Rowno, ebendaſelbſt, mens und falſcher Frankfurt a / D .,

| Legitimation ,

3 . Ian Matyas, geboren am 13 . Juni 1844 zu Czedovic , Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re- 6 . Juni d . J .

Müllergeſelle, Bezirk Senftenberg, Böhmen , ortsan : Betteln , gierungspräſident zu

gehörig ebendaſelbſt,

4. Wenzl Bekaret, 161 Jahre alt, geboren und ortsangehörig desgleichen , Stadtmagiſtrat Deggen - 5 . April d. J.
Maurer, | zu Skociß, Bezirk Preſtiß, Böhmen , dorf, Bayern ,

5 . Joſef Sochorovsky .43 Jahre alt, geboren und ortsangehörig landſtreichen , derſelbe, 2. Mai d . I.

Maſchinenſchloſſer, " 7 zu Prag, Böhmen ,

6 . Norbert Brumi, geboren am 10 . Februar 1862 zu verſuchter Diebſtahl Königlich bayeriſches Be. 18 . Mai d. J.

Müller und Bäder, Bradfow , Bezirk Boskowiß, Mähren , und landſtreichen , zirksamt Dachau,

ortsangehörig ebendaſelbſt

7. Johann Silbavy, geboren 1853 zu Pecetin , Bezirk Klattau, Diebſtahl, Land- Königlich bayeriſches Be- 3. Juni d. I.

Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt, ſtreichen und Betteln, zirksamt Regen ,

wohnhaft zuleßt in Zwieſel, Bezirk

Regen , Bayern ,
8 . Joſef Schnepp , geboren am 6 . April 1860 zu Bärringen,(verſuchter Betrug, Röniglich fächſiſche Kreis- 18 . Mai d. J.

Dienſtknecht, Bezirk Joachimsthal, Böhmen , vrts : Landſtreichen , Betteln hauptmannſchaft

angehörig ebendaſelbſt, | und Gebrauch eines Zwiđau,
falſchen Namens,

9. Hermann Johann geboren am 16 . Oktober 1862 zu Bettein im wiederhol. Großherzoglich oldenbur- 19. Mai d. J .

Schmidt, Hand- Landskron , Böhmen , ortsangehörig ten Rüdfall, giſches Staatsminiſte

lungsgebülfe, ebendaſelbſt, rium , Departement des

Innern , zu Didenburg,

10. Jakob Anton geboren am 1. September 1869 zu /Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 2 . Juni d . 3 ,

Vanhemelrid , Brüſſel, Belgien , ortsangehörig eben . dent zu Colmar,

Schneider, daſelbſt,
11. Söleſtine Charet, geboren im Dktober 1821 zu Beſançon, desgleichen , derſelbe , 9. Juni d. J.

ledige Tagnerin , Frankreich , ortsangehörig ebendaſelbſt,

12 . Vincenz Emil Richy , geboren am 9. Dktober 1849 zu besgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 11 . Juni d. J .

| Arbeiter, Combrès, Frankreich, | Dent zu Meß ,

Der unter Ziffer 3 S . 70 des Central-Blattes für 1888 aufgeführte Ausgewieſene heißt nicht Joſef Bodißfa , ſondern
Franz Mrkviđa (Marquitichka ) und iſt zu Drewenis, Bezirk Gitidin in Böhmen , geboren und ortsangehörig .

Maurer ,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

im

Reichsamt des Innern .

XVI. Jahrgang. Berlin , Mittwoch, den 27 . Juni 1888. N 26.

Bekanntmachung.

Der Bundesrath hat in den Sißungen vom 8. Juni v . I. und 21. Juni d. J. beſchloſſen :

1. Das nachſtehend abgedruckte Privatlager-Regulativ und das nachſtehend abgedruckte Wein = - -

lager-Regulativ treten am 1. Juli d. J. in Kraft; mit dieſem Zeitpunkte treten die zur

Zeit gültigen Regulative für Privatlager, für Theilungslager und betreffend die Zoll

erleichterungen für den Handel mit fremden Weinen und Spirituoſen außer Geltung.

II. Mit dem zu I bezeichneten Zeitpunkt wird das Niederlage-Regulativ dahin abgeändert, daß

1. im . 29 die folgenden Säße geſtrichen werden :

„ Bei Berechnung der Lagerzeit iſt die in anderen Niederlagen oder in Privat

lagern , welche unter amtlichem Mitverſchluß ſtehen , nicht jedoch die in freien Nieder

lagen zugebrachte Zeit zu berückſichtigen .

bereits in anderen Niederlagen ſtattgehabte Lagerung gewährt; doch darf die Lager

zeit im ganzen 5 Jahre nicht überſchreiten .“

2. hinter S. 40 folgender neuer Paragraph mit dem Marginale „ VI. Theilungslager.“

eingeſchaltet wird :

„ S. 40a.

Theilungslager unter Mitverſchluß der Zollverwaltung (S . 1 lit. b des Privat

lager-Regulativs) können auch in abgeſonderten Räumen der öffentlichen Niederlage,

welche für ſich verſchließbar ſind und für deren Einrichtung und Unterhaltung der

Niederleger nach Anleitung des Amts Sorge zu tragen hat, zugelaſſen werden .

Derartige Theilungslager ſind im allgemeinen nach den Beſtimmungen des

Niederlage-Regulativs und den für die betreffende Niederlage bezüglich der Theilungs

lager erlaſſenen beſonderen Vorſchriften zu behandeln .

Auf Wein - und Spirituoſen - Theilungslager in öffentlichen Niederlagen finden die

Beſtimmungen in den SS. 1 bis 10 des Weinlager-Regulativs mit der Maßgabe
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Anwendung, daß die Geſtattung eines ſolchen Lagers nicht an die Bedingung eines

beſtimmten Lagerbeſtandes (s . 2 a . a . D .) geknüpft iſt.

Bei anderen zu derartigen Theilungslagern zugelaſſenen Flüſſigkeiten , mit Aus

nahme von Mineralöl, können nach Anordnung der Direktiv behörde die vorſtehenden

Beſtimmungen ebenfalls in Anwendung gebracht werden.“

3. das Marginale des S . 41 die Ziffer Vll erhält.

Berlin , den 24. Juni 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Jacobi.

Privatlager-Regulativ .

Privatlager .

des Lagers.

$ . 1 .
I. Allgemeine

In Privaträumen können Waaren , auf denen ein Zolanſpruch haftet, unter oder ohne Mit
Beſtimmungen .

A . Arten der verſchluß der Zolbehörde niedergelegt werden .

Die Privatlager (Vereinszollgeſep S. 108) ſind :

a ) Tranſitlager, wenn die Identität der einzelnen Kolli der Regel nach feſtgehalten wird

und die zu lagernden Waaren zum Abſatz im Zollgebiet und zugleich oder ausſchließlich

zum Abſaß nach dem Auslande beſtimmt ſind ;

b ) Theilungslager , wenn die Feſthaltung der Identität der einzelnen Kolli nicht ſtattfindet,

gleichviel ob die zu lagernden Waaren ausſchließlich zum Abſaß im Zollgebiet oder zu

gleich oder ausſchließlich zum Abſaß nach dem Auslande beſtimmt ſind ;

c ) Kreditlager , wenn die Waaren zum Abſaß im Zollgebiet beſtimmt und nur zur Sicherung

des darauf ruhenden, aber kreditirten Eingangszolles niedergelegt ſind .

$ . 2 .

B . Bewilligung

Privatlager ſind in der Regel nur am Siße einer mit zwei Beamten beſeßten Zoll- oder

Steuerſtelle geſtattet.

Dieſelben werden lediglich an Gewerbetreibende bewilligt, welche kaufmänniſche Bücher

ordnungsmäßig führen , das Vertrauen der Verwaltung genießen und entweder ſelbſt am Lagerorte

wohnen oder einen dort wohnhaften geeigneten Vertreter beſtellen .

Ein Privatlager kann bewilligt werden , je nachdem ein Bedürfniß im Intereſſe des Verkehrs

anzuerkennen iſt,

für alle Waarengattungen , welche nach den beſtehenden Vorſchriften auf Privatlager der

in Rede ſtehenden Art genommen werden dürfen ,

oder für einzelne beſtimmte Gattungen derartiger Waaren .

Ueber die Bewilligung, welche jederzeit widerruflich iſt, entſcheidet die Direktivbehörde.

Daß ein Abſaß der in Tranſitlagern gelagerten Waaren nach dem Auslande wirklich ſtatt

gefunden hat, iſt für das Fortbeſtehen dieſer Lager nicht erforderlich .

$ . 3 .

C . Lagerräume. Die für ein Privatlager beſtimmten Räume müſſen ſo beſchaffen ſein , daß die Güter darin

abgeſondert von anderen Waaren gelagert werden können . Bei Lagern unter Mitverſchluß der Zoll

behörde bedarf es überdies einer ſo vollſtändigen Abſchließung, daß ohne Löſung des amtlichen

Verſchluſſes oder leicht wahrnehmbare Beſchädigung der Umſchließung des Lagerraums Waaren

weder in leßteren gebracht, noch aus demſelben entfernt werden können .

Der Lager- Inhaber hat den amtlichen Anforderungen in Bezug auf die ſichernde Einrichtung

der Lagerräume Folge zu leiſten .

Der Zollamtliche Verſchluß geſchicht mittelſt beſonderer Kunſtſchlöſſer, welche die Zollver
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waltung auf Koſten des Lager-Inhabers liefert und nach Auflöſung des Lagers zurücknimmt. Eine

Erſtattung der Anſchaffungskoſten findet hierbei nicht ſtatt.

ſeinem Privatverſchluß zu halten .

$ . 4 .

Der Lager - Inhaber haftet für die tarifmäßigen Zollgefälle, welche auf den zu einem Privat- Die Haftpfli
Lager- Inh

lager abgelaſſenen Waaren ruhen , und zwar bei Kreditlagern unbedingt nach Maßgabe des bei Siderhe
leiſtung

der Verabfolgung zum Lager feſtgeſtellten Gewichts und ohne Rückſicht auf eine daran während

der Lagerung durch natürliche Einflüſſe oder zufällige Ereigniſſe eingetretene Abminderung oder

Zerſtörung.

Daſſelbe gilt für die nicht unter Mitverſchluß der Zollbehörde ſtehenden Tranſit- und

Theilungslager , ſoweit nicht die Entrichtung der Abgabe an anderen Orten , oder die Aufnahme

willigun

Atnachgewieſen wird. Eine Ausnahme von dieſer Vorſchrift findet bezüglich ſolcher an ſich zoll

pflichtiger Waaren ſtatt, welche nach den bezüglich derſelben ergangenen beſonderen Vorſchriften

unter beſtimmten Vorausſeßungen und Bedingungen zu einem ermäßigten Zollſaße, beziehungsweiſe

zollfrei abgelaſſen werden dürfen . Derartige Waaren ſind , wenn die beſtimmungsmäßigen Voraus

ſeßungen und Bedingungen erfüllt werden , auch von Tranſit- und Theilungslagern ohne amtlichen

Mitverſchluß zu dem ermäßigten Zoljaße, beziehungsweiſe zollfrei abzulaſſen .

Bei Tranſit- und bei Theilungslagern, welche unter amtlichem Mitverſchluß ſtehen , finden

die Beſtimmungen in dem S . 103 des Vereinszollgeſeßes Anwendung (Vereinszolgeſeß §. 108).

Rückſichtlich der zu leiſtenden Sicherheit gelten die von der oberſten Landes - Finanzbehörde

getroffenen Beſtimmungen.

§. 5 .

Das Geſuch um Bewilligung eines Privatlagers iſt unter näherer Bezeichnung der Art E.Antrag an

deſſelben beim Þauptamt einzureichen . In dem Geſuche ſind die Lagerräume, unter Beſchreibung

der einzelnen Theile, anzumelden , auch iſt anzugeben , ob das Privatlager gewünſcht wird für alle

Waarengattungen , welche nach den beſtehenden Beſtimmungen auf Privatlager der beantragten Art

genommen werden dürfen , oder für einzelne beſtimmte Gattungen derartiger Waaren . Leşterenfalls

ſind dieſe mit ihrer tariſmäßigen Benennung namhaft zu machen . Ferner iſt in dem Geſuche der

Zollwerth der in das Lager aufzunehmenden Waaren anzugeben und anzuzeigen , in welcher Weiſe

die etwa zu leiſtende Sicherheit (S . 4 ) beſtellt werden ſoll.

Veränderungen an den Lagerräumen unterliegen gleichfalls der Anmeldung und bedürfen

der vorgängigen Genehmigung durch das Hauptamt.

§ . 6 .

Die Anmeldung der Waaren zum Privatlager geſchieht nach den Vorſchriften des § . 6 des F. Anmeld

Niederlage-Regulativs.

Zur Anmeldung der von einer öffentlichen Niederlage, einem Tranſit- oder einem Theilungs

lager auf ein Privatlager deſſelben Drtes übergehenden Waaren dient ein Duplikat der Abmeldung,

welches von dem Anmelder zur Anerkennung des Zuganges der Waaren auf ſein Lager mit

vollzogen wird.

Die Direktivbehörde kann für die Anmeldung der Waaren Minimalgrenzen feſtſeßen .

$. 7 .

Die Reviſion der zur Aufnahme in ein Privatlager beſtimmten Waaren hat im allgemeinen G. Abfertia

nach Vorſchrift des S. 7 des Niederlage-Regulativs, und zwar in der Regel an ordentlicher Amts

ſtelle zu geſchehen , von welcher aus der Transport zu den unter Mitverſchluß der Zollbehörde

ſtehenden Lagern amtlich zu kontroliren iſt. Ueber die Zuläſſigkeit der Abfertigung an einem anderen

Orte entſcheidet der Amtsvorſtand, welcher zugleich nach Maßgabe der hierüber beſtehenden beſonderen

Vorſchriften Beſtimmung treffen wird, ob und inwieweit der Lager-Inhaber für dieſe Begünſtigung

eine Vergütung an die Zollverwaltung zu zahlen hat.

zum Page

zum Punge

$ . 8 .

Für jedes Tranſit- und Kreditlager wird bei dem

Regiſter eröffnet.

Amt ein Nonto in dem Niederlage- H . kontefurri
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A .

Ueber die zu Theilungslagern abgelaſſenen Waaren iſt ein beſonderes Niederlage-Regiſter ,

und zwar, wenn die Direktivbehörðe nicht anders beſtimmt, in Jahresabſchnitten nach dem Muſter A

zu führen , in welchem für jedes Theilungslager ein beſonderes Konto eröffnet wird .

Die An- und Abſchreibung der Waaren erfolgt

a ) bei den Tranſitlagern unter amtlichem Mitverſchluß nach dem Bruttogewicht, das Netto

gewicht iſt daneben nur anzuſchreiben , wenn die Nettoverwiegung der Waaren ſtatt

gefunden hat;

b ) bei den Tranſitlagern ohne amtlichen Mitverſchluß , bei den Theilungslagern und den

Kreditlagern nach dem Nettogewicht oder , ſoweit die Waaren nach dem Bruttogewicht zu

verzollen ſind, nach dieſem . Neben dem Nettogewicht iſt bei Tranſitlagern ohne amtlichen

Mitverſchluß auch das Bruttogewicht zu vermerken .

Waaren , welche einem Stückzolſaße unterliegen , ſind nach der Stückzahl an - und ab

zuſchreiben .

Bei Theilungslagern ſind Umhüllungen oder Einlagen der Waaren , welche nach den be

ſtehenden Vorſchriften zum Nettogewicht gerechnet werden , bei der Anſchreibung zu bezeichnen , z. B .

jeidene Bänder mit Rollen. Ebenſo iſt bei Vrutto zu verzollenden Waaren , welche im verpackten

Zuſtande auf das Lager kommen , die Art der Umſchließungen anzugeben .

Waaren derſelben Tarifnummer oder derſelben Unterabtheilung einer Tarifnummer, welche

in verſchiedenartigen , einen weſentlichen Einfluß auf den Zollbetrag ausübenden Akkommodationen ein

gehen , z . B . ſeidene und halbſeidene Bänder mit Rollen oder dergleichen ohne Rollen im Innern ,

gelangen getrennt zur Anſchreibung.

S . 9 .

Der Zollverwaltung ſteht jederzeit die Reviſion des Lagers frei. Der Lager- Inhaber oder
1. Reviſion und

Beaufſichtigung ein Vertreter deſſelben hat der Keviſion beizuwohnen und iſt verpflichtet, auf Verlangen eine Be
des Lagers.

ſtandsdeklaration nach Muſter B abzugeben , ſowie die zur Vornahme der Reviſion erforderlichen

B. Vorkehrungen nach Anweiſung der dieſelbe leitenden Beamten zu treffen und die nöthigen Hand

leiſtungen auf eigene Koſten und Gefahr verrichten zu laſſen . Namentlich müſſen für das Lager

ausreichende geaichte Waagen und Gewichte ſtets zur Verfügung ſtehen .

Wann und in welchem Umfange die Lager-Reviſionen ſtattzufinden haben , beſtimmt die

Direktivbehörde, ſoweit nicht darüber in dem S . 16 Anordnung getroffen iſt.

Den Anträgen auf Deffnung der unter amtlichem Mitverſchluß befindlichen Privatlager iſt

nach Maßgabe der verfügbaren Beamtenkräfte thunlichſt bald zu entſprechen .

Die Zeit und Dauer der Offenhaltung wird für die einzelnen Lager nach Bedürfniß vom

Amt beſtimmt.

. Für die amtliche Bewachung der Lager während ihrer Deffnung kann von den Lager

Inhabern eine Gebühr gefordert werden , welche jedoch den Betrag von 3 Mark für den Tag und

den Beamten nicht überſchreiten darf.

S . 10 .

K . Lagerfriſt.
Die auf Kreditlager gebrachten Waaren dürfen in der Regel in demſelben nicht über ſechs

Monate lagern . Dieſe Friſt wird ohne Rückſicht auf die etwa bereits in anderen Niederlagen ſtatt

gehabte Lagerung gewährt. Mit Genehmigung der Direktivbehörde kann ausnahmsweiſe in einzelnen

Fällen eine Verlängerung der Lagerfriſt eintreten , jedoch darf ſich die verlängerte Lagerfriſt nicht

über das Kalenderjahr der Einlagerung hinaus erſtrecken .

Die auf Tranſit- und Theilungslager gebrachten Waaren dürfen dortſelbſt in der Regel

nicht über fünf Jahre lagern . Wird aus Waaren , welche zu verſchiedenen Zeiten auf das Tranſit

lager gebracht ſind, ein gemeinſames Rollo gebildet, ſo wird die Lagerzeit für das leptere von der

Einlagerung des am längſten lagernden Theils an berechnet. Für Theilungslager iſt die Ein

haltung der Lagerfriſt in der Art zu kontroliren , daß jede abgemeldete Poſt und die zollfrei belaſſenen

Lagerabgänge auf die am längſten lagernde Menge abgeſchrieben werden ; nach Ablauf von fünf

Jahren muß eine der Anſchreibung entſprechende Menge der Waaren von der betreffenden Gattung

zur Abſchreibung gelangt ſein . Mit Genehmigung der Direktivbehörde kann ausnahmsweiſe in

einzelnen Fällen eine Verlängerung der für Tranſit- und Theilungslager beſtimmten Lagerfriſt

eintreten .
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Lagers.

$. 11.

Das Recht zur Haltung des Lagers erliſcht: L . Aufhebung de!

1. durch die Erklärung des Lager - Inhabers, daß er das Lager aufgebe, durch die Ueber

tragung des Geſchäftes , zu deſſen Gunſten das Lager bewilligt worden , auf einen

Anderen , durch den Tod des Lager-Inhabers oder die Eröffnung des Konkurſes über ſein

Vermögen , ſofern nicht die Direktivbehörde den Uebergang auf die Geſchäftsnachfolger,

die Erben oder die Konkursmaſſe genehmigt; dahingehenden Anträgen iſt, wenn nicht

beſondere Anſtände beſtehen , zu entſprechen ;

2. durch Ablauf der Zeitdauer der Bewilligung, ſowie durch Zurücknahme der lepteren

ſeitens der Direktivbehörde. Die Zurücknahme kann insbeſondere erfolgen , wenn der

Lager- Inhaber in Berichtigung der Zollgefälle für die Lagergüter ſich ſäumig zeigt oder

Bedenken gegen die Zahlungsfähigkeit desſelben entſtehen , desgleichen wenn von dem

ſelben oder den Perſonen, welche er nach S. 153 Nr. 1 des Vereinszollgeſeßes zu ver

treten hat, Defrauden und Ordnungswidrigkeiten in Bezug auf das Lager verübt werden .

In allen Fällen des Aufhörens eines Privatlagers iſt ſofort das ganze Lager zu verzollen ,

ſoweit nicht die Direktivbehörde Aufſchub gewährt, oder bei Tranſit- und Theilungslagern die Waaren

innerhalb einer von genannter Behörde zu beſtimmenden Friſt unter Begleitſcheinkontrole oder in

einer im g. 4 Abſaß 2 vorgeſehenen Weiſe abgefertigt, beziehungsweiſe auf ein anderes Lager deſſelben

Drts übertragen werden .

$ . 12 .

. Auf Tranſitlager unter amtlichem Mitverſchluß finden die Beſtimmungen des Niederlage- 11. Beſondere

Regulativs Anwendung, ſoweit nicht in dieſem Regulativ etwas anderes angeordnet iſt. .
A , Tranſitlager

Auf Antrag der Betheiligten kann , ohne daß das ganze Lager dadurch die Eigenſchaft eines unter amtlichem

Tranſitlagers verliert, für einzelne beſtimmte @ aarenmengen oder -Gattungen ausnahmsweiſe von der Mitverſchluß.

Feſthaltung der Identität der einzelnen Kolli abgeſehen und in Folge deſſen die Behandlung, Umpackung

und Theilung der gelagerten Waaren in gleicher Weiſe wie in einem Theilungslager unter amtlicher

Aufſicht zugelaſſen werden . Die Direktivbehörde entſcheidet über die Zuläſſigkeit ſolcher Ausnahmen

und regelt das weitere Verfahren für dieſelben .

Beſtimmungen .

unter amtlichem

ai s ahansari obne antliden

. 13.

Tranſitlager ohne amtlichen Mitverſchluß ſind zuläſſig für Waaren , welche mit keinem höheren B. Tranſitlager

Eingangszoll als 3 Mark für 100 Kilogramm belegt, oder welche in dem beifolgenden Verzeichniſſe

(Anlage C ) aufgeführt ſind. 1. Gegenſtände der

Die oberſte Landes - Finanzbehörde kann ausnahmsweiſe auch andere mit keinem höheren Lagerung.

Eingangszol als 6 Mark für 100 Kilogramm belegte Gegenſtände zulaſſen , wenn ein Verkehrs - C.

bedürfniß anzuerkennen iſt und im Intereſſe der Zolſicherheit keine Bedenken entgegenſtehen .

Lana Sor Lagerung.

Umpadung.

S . 14 .

Die Umpackung, Theilung, auch Bearbeitung der Waaren zum Zweck der Sortirung, menman ven

Reinigung, Erhaltung 2c. iſt während der Lagerung geſtattet. Eine weitergehende Behandlung der

Waaren iſt zuläſſig , wenn dieſe dadurch nicht eine Veränderung erleiden , welche eine andere

Benennung oder die Unterordnung unter einen anderen Tarifſaß zur Folge haben würde. Aus

nahmen von dieſer Beſchränkung bedürfen der Genehmigung der oberſten Landes - Finanzbehörde.

Eine Umpackung oder ſonſtige Bearbeitung 2 . der Waaren , in Folge deren Kolli von

anderer Zahl, Art und Bezeichnung, oder von anderem Gewicht gebildet werden , iſt thunlich einen

Tag zuvor, unter Angabe der Gattung und Menge der Waaren , ſowie des Beginns der Arbeit

und der vorausſichtlichen Dauer derſelben nach Muſter D dem Amt zum Zweck etwa anzuordnender –

Beaufſichtigung anzumelden .

Sogleich nach beendigter Arbeit iſt weitere Anzeige nach Muſter D zu machen . Es findet

Jodann Ab- und Wiederanſchreibung im Lagerkonto , jedoch mit gleichzeitiger Feſthaltung des

D .O )

9 Bemerkung. Der Raum .Erſparniſ halber iſt Anlage C hinter A , Anlage D hinter B abgedruct.
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auf ein andered

urſprünglichen Einlagerungsgewichts ſtatt. Der Zoll für etwa entſtandenes Mindergewicht iſt bei

der nächſten Abrechnung (S. 16 ) einzuziehen .

Auf Antrag der Betheiligten kann (ohne daß das ganze Lager dadurch die Eigenſchaft

eines Tranſitlagers verliert) für einzelne beſtimmte Waarenmengen oder - Gattungen ausnahmsweiſe

von der Feſthaltung der Identität der einzelnen Rolli mit der Wirkung abgeſehen werden , daß die

Behandlung, Umpackung und Theilung der gelagerten Waaren in gleicher Weiſe, wie in einem

Theilungslager erfolgen kann. Die Direktivbehörde entſcheidet über die Zuläſſigkeit ſolcher Aug

nahmen und regelt das weitere Verfahren für dieſelben .

S. 15 .

3. Abgang voni Waaren, welche von einem Tranſitlager zur unmittelbaren Ausfuhr abgemeldet, mit Begleit

mittelbare Audjubr, ſchein I oder Il verſendet oder auf ein anderes nicht an demſelben Orte befindliches Lager gebracht

durdon Berlendung werden ſollen , ſind ſpeziell zu revidiren, im übrigen aber nach den allgemeinen Beſtimmungen des

duro Uebertragung Begleitſchein - und Niederlage-Regulativs (vergleiche auch oben S . 6 Abſaß 2) abzufertigen .

Lager oder durch Von der ſpeziellen Reviſion kann nach dem Ermeſſen der Direktiv behörde abgeſehen werden ,

elbernen zur bei Verſendungen auf Begleitſchein 1 jedoch nur dann, wenn die Ablaſſung der Waaren ohne amt

lichen Verſchluß erfolgt und eine Ermittelung des Nettogewichts nicht erforderlich iſt.

Bei der ſpeziellen Reviſion wird die Nettoverwiegung, abgeſehen von den Vorſchriften im

leßten Abſaß des §. 29 des Vereinszollgeſeßes, nur nöthig , ſoweit dieſelbe vor der Annahme zum

Lager ſtattgefunden hat. Der weiteren Abfertigung iſt das neu ermittelte Gewicht zu Grunde zu

legen, der Zoll für etwaiges Mindergewicht aber bei der nächſten Abrechnung (S . 16 ) zu entrichten .

Die Bearbeitung, Vervollkommnung oder Reparatur der eingelegten Waaren iſt außerhalb

der Lagerräume inſoweit zuläſſig, als die Feſthaltung der Identität in geeigneter Weiſe geſichert

werden kann . Waaren, welche einer ſolchen Bearbeitung, Vervollkommnung oder Reparatur unter

worfen werden ſollen , ſind im Niederlage-Regiſter abzuſchreiben und nach ihrer Bearbeitung, Ver

vollkommnung oder Reparatur nach Maßgabe ihrer Beſchaffenheit im veredelten Zuſtande wieder

anzuſchreiben . Im übrigen kommen auf dieſelben die Beſtimmungen über den Veredelungsverkehr

in Anwendung.

Die Direktivbehörde kann für die Abmeldung der Waaren Minimalgrenzen feſtſeßen .

S . 16 .

Die Berechnung und Entrichtung der Zollgefälle von den in den freien Verkehr getretenen
Berzollung.

Waaren erfolgt alljährlich zweimal, in den Monaten Juli und Januar jeden Jahres, und zwar iſt

die im Monat Juli ſtattfindende Abrechnung eine vorläufige, die im Monat Januar vorzunehmende

eine definitive.

Am 1. Juli jeden Jahres oder , wenn dieſer Tag auf einen Sonntag oder Feiertag fällt,

am folgenden Werktage, hat der Lager- Inhaber eine auf Grund ſeiner Handlungsbücher aufzuſtellende

Abmeldung der in dem erſten Semeſter des Jahres aus dem Lager in den freien Verkehr getretenen

Waaren nach dem Muſter E in zweifacher Ausfertigung dem Amt einzureichen .

Waaren , deren Lagerfriſt abgelaufen iſt, ſind unter dem Lagerbeſtand (Spalte 7) nicht mit

aufzuführen und vor der Beſtandsreviſion vom Lager zu entfernen .

Der Lager- Inhaber erhält das eine Exemplar der Abmeldung, nachdem der zu entrichtende

Zollbetrag berechnet worden , zurück und hat ſodann þinnen längſtens acht Tagen Zahlung zu

leiſten . Ein weiterer Geldkredit iſt unzuläſſig .

Am 2 . Januar jeden Jahres oder, wenn dieſer Tag auf einen Sonntag oder Feiertag fällt,

am folgenden Werktage, hat der Lager- Inhaber dem Amt eine Abmeldung über die zu verzollenden

Waaren nach dem Muſter E in zweifacher Ausfertigung und eine Beſtandsdeklaration nach dem

Muſter B zu übergeben .

Dieſe Schriftſtücke werden mit dem Lagerkonto verglichen , nöthigenfalls berichtigt, und der

alsbald vorzunehmenden Beſtandsreviſion zu Grunde gelegt. Die lektere kann hinſichtlich der

Menge und Gattung probeweiſe geſchehen , wenn die Umſtände Bedenken nicht ergeben .

Der Lager- Inhaber erhält das eine remplar der Abmeldung, nachdem der Zollbetrag

berechnet und der auf Grund der vorläufigen Abrechnung im Juli des vorhergegangenen Jahres ge

zahlte Betrag davon in Abzug gebracht worden , zurück und hat ſodann binnen längſtens acht Tagen

Zahlung zu leiſten . Ein weiterer Geldkredit iſt unzuläſſig .

4 . Abmeldung zur
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Auf Antrag des Lager- Inhabers kann mit Genehmigung der Direktivbehörde die vorläufige

Abrechnung auf den 2 . Januar und die definitive Abrechnung auf den 1. Juli verlegt werden .

Im Falle einer Tarifänderung ſind die ſeit der leßten definitiven Abrechnung in den freien

Verkehr geſeßten Mengen , für welche noch der frühere Tarifſaß in Anwendung kommt, ſofort durch

Beſtandsreviſion feſtzuſtellen . Die Entrichtung des Zolles erfolgt am nächſten Abrechnungstermin .

$ . 17 .

Auf Theilungslager unter amtlichem Mitverſchluß finden , ſoweit nicht in dieſem

etwas anderes angeordnet iſt, die Beſtimmungen des Niederlage-Regulativs Anwendung .

Regulativ C. Theilungslager

Mitverſchluß.

$. 18 .

So lange das Theilungslager geöffnet iſt, wird der Zugang zu demſelben unausgeſeßt 1. Reviſion und
Beaufſichtigung

zu betreten und einer Beſichtigung zu unterwerfen .

$ . 19.

Während der Offenhaltung des Lagers ſteht den Inhabern die Behandlung, Umpackung 2. Behandlung
während der

und Theilung der Waaren ohne Anmeldung frei, jedoch werden Umhüllungen oder Einlagen , welche vengerung.

bei der Aufnahme der Waaren in das Theilungslager zum Nettogewicht derſelben gerechnet worden Umpadung.

ſind, als zo Upflichtig, und zwar nach dem Tarifſaß der betreffenden Waaren, feſtgehalten .

müſſen bei der Umpackung in Umſchließungen von gleicher Art gebracht werden , ſofern nicht die

Direktivbehörde Ausnahmen zuläßt.

Die Behandlung der Waaren darf dieſelben nicht in der Weiſe verändern , daß ſie dadurch

eine andere Benennung erlangen oder einem anderen Tarifſaß unterzuordnen ſind. Ausnahmen

von dieſer Beſtimmung bedürfen der Genehmigung der oberſten Landes - Finanzbehörde.

S . 20 .

Für die Abmeldungen vom Lager kann die Direktivbehörde Minimalgrenzen vorſchreiben . 3. Abmeldung vom
Dager. Beſtand :

Der Abfertigung der abgemeldeten Mengen wird das Auslagerungsgewicht zu Grunde gelegt. ** aufnahme.

Auf dem Theilungslager gänzlich verdorbene und unbrauchbar gewordene Waaren werden ,

erforderlichenfalls nach vorheriger Vernichtung unter amtlicher Aufſicht, im Konto zollfrei ab

geſchrieben .

$ . 21.

Das Theilungslager iſt unter Leitung eines Oberbeamten in der Regel wenigſtens einmal

im Jahr amtlich aufzunehmen, zu welchem Zweck der Lager -Inhaber eine Beſtandsdeklaration nach

Muſter B abzugeben hat. Bei Eiſen - und Mineralöl- Theilungslagern genügt eine einmalige Lager

beſtandsaufnahme für einen Zeitraum von zwei Jahren . Die Zeit der amtlichen Aufnahmen wird

von der Direktivbehörde beſtimmt.

Ergiebt ſich bei der Aufnahme gegen den Sollbeſtand nach dem Konto ein Minderbeſtand,

ſo bleibt derſelbe unberückſichtigt, wenn auf Grund der amtlich vorzunehmenden Ermittelungen

anzunehmen iſt, daß der Minderbeſtand auf den bei wiederholten Verwiegungen unvermeidlichen

Gewichtsdifferenzen , oder auf Gewichtsabgängen beruht, für welche nach $ . 103 des Vereinszoll

gefeßes Zollfreiheit gewährt werden kann. Die Verhandlung über die Lagerbeſtandsaufnahme iſt

der Direktiv behörde vorzulegen .

Nach jeder Aufnahme iſt das Niederlagekonto durch An- oder Abſchreibung der vorgefun

denen Differenzen mit dem Lagerbeſtande in Uebereinſtimmung zu bringen .

§. 22.

Die Theilungslager ohne amtlichen Mitverſchluß ſind nach den für Tranſitlager ohne amt= D. Theilungslager
ohne amtlimen

ſchriften in $ . 14 über die Behandlung der Waaren während der Lagerung die Beſtimmungen des

$ . 19 ſinngemäße Anwendung finden .

Theilungslager ohne amtlichen Mitverſchluß dürfen für alle Waaren , welche nach §. 13 zu
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E . Kreditlager.

Tranſitlagern ohne amtlichen Mitverſchluß zugelaſſen werden können , geſtattet werden . Hiervon aus

genommen ſind jedoch von den in Anlage C aufgeführten Gegenſtänden :

1 . Finniſche Butter .

2 . Käſe in Laiben .

3 . Feſte Seife.
$ . 23.

Bei Kreditlagern findet in der Regel ein amtlicher Mitverſchluß nicht ſtatt . In dieſelben

können Waaren aller Art aufgenommen werden .

Wegen der Umpackung 2c. gelten die Beſtimmungen im §. 14 Abſaß 1. Eine Anmeldung

(Abſ. 2 und 3) iſt nicht erforderlich .

Hinſichtlich der Verzollung finden die Beſtimmungen im $. 16 Anwendung.. Die Ein

haltung der Lagerfriſt iſt in der Weiſe zu kontroliren , daß am Schluſſe jeden Halbjahres mindeſtens

eine Waarenmenge zur Verzollung gebracht werden muß , welche dem aus dem vorausgegangenen

Halbjahre übernommenen Lagerbeſtand derſelben Gattung gleichkommt.

§ . 24.
III. Strafbeſtim :

Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften dieſes Regulativs werden , ſoweit nicht die

Strafen der SS. 134 bis 151 des Vereinszollgeſebes Anwendung finden , in Gemäßheit des . 152

daſelbſt mit einer Ordnungsſtrafe bis zu 150 Mark geahndet.

mungen .

IV. Beſondere

Regulative.

S : 25.

Die für die Lagerung einzelner Waarengattungen, 3. B . Wein , Spirituoſen , Salz, Ge

treide, Holz u . f. w ., erlaſſenen beſonderen Regulative regeln das bezüglich derartiger Privatlager

zu beobachtende Verfahren .

Die Beſtimmungen für die Wein - und Spirituoſen - Theilungslager können nach Anordnung

der Direktiv behörde bei anderen zum Theilungslager zugelaſſenen Flüſſigkeiten , mit Ausnahme von

Mineralöl, ebenfalls in Anwendung gebracht werden .
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Niederlage-Regiſter

über

die Theilungslager bei dem Amt zu

für das Jahr 18 .
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Ronto Nr.

Theilungslager ohne amtliche Mitverſchluß

für :

A . Anſchreibung.

Drð = Vorregiſter. Gattung “) und Menge der Waaren .

nungs

Datum

des

Zu

Bemerkungen .

num = Num
Be

zeich-

nung.

mer. 1 gangs .

Blatt.

mer.

kg | 100 kg /100

) Die Gattung der Wanren iſt durch Angabe der betreffenden Nummer des Zolltarifs und des ſtatiſtiſchen Wagrenver :

zeichniſjes zu bezeichnen .
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des ... zu

B . A bidreibung.

Drd

Regiſter, worin die

Datum | Waaren weiter nach

gewieſen ſind.

Gattung ) und Menge der Waaren .

nungs des

Bemerkungen .

Ab Be

zeich -

nung.

Num

Blatt.
mer.

u . ſ. w .

mer. gangs .

kg 1/100 kg | 1/100



-- -244

V e r ze i ch n i ſ

derjenigen Gegenſtände, welche, mit mehr als 3 Mark Zoll für 100 kg belegt, zum

Tranſitlager ohne Mitverſchluß der Zollbehörde abgelaſſen werden können .

Nummer

und Unter | Zollſaß

abtheilung

des Tarifs . Mart. Pf.

Be nie n nu iig der G e g e n ft ä n d e .

5 a

12 -50

13 f

25 f

10 -

A
2

25 h 1

25 h

25 h

25 i

2

3

-24

30

50 -

251 20

50

25 m

25 m

25 m

25 m

25 0

1

2

3 R

4

I !!!

Aetheriſche Dele, als : Bergamott-, Citronen -, Lavendel-, Lorbeer- (nicht butterartiges ),

Mandel- (Bittermandelön), Pommeranzen -, Pommeranzenblüthen -Del und dergi.

Rosmarin - und Wachholderöl.

Gefärbte, gebrauchte, leere Petroleumfäſſer.

Finniſche Butter unter der Bedingung, daß die Butter in denſelben Faſtagen , in

denen ſie eingeht, wieder ausgeführt wird, daß Theilungen und andere Ma

nipulationen als das Stürzen und Nettoverwiegen nicht vorgenommen werden

dürfen , und daß das bei der Ausgangsabfertigung vorgefundene Mindergewicht

tarifmäßig zu verzollen iſt.

Friſche Südfrüchte, als : Apfelſinen, Citronen , Limonen , Pommeranzen , Granaten

und dergl.

Feigen , Korinthen , Roſinen .

Getrocknete Datteln , Mandeln, Pommeranzen und dergl.

Von den „ Gewürzen aller Art" die nachſtehenden : roher Ingber, Cardamom ,

Muskatnüſſe, Muskatblüthe, Vanille, Safran, Nelken und Nelkenſtengel, Pa

radieskörner, Pfeffer, Piement, Sternanis , Zimmt, Zimmtkaſſia , Zimmtblüthen ,

Zimmtblüthenſtengel und Mutterzimmt.

Chileniſcher und weſtindiſcher Honig.

Kaffee, roher.

Kaffee, gebrannter.

Kakao in Bohnen , roher.

Kakaoſchalen .

Käſe in Laiben , ſofern die Identität der einzelnen Laibe neben Feſtſtellung der

Stücke und des Gewichts durch amtliche Bezeichnung feſtgehalten wird.

Kandirte Südfrüchte, kandirter Ingber, kandirte Südfruchtſchalen .

Lorbeerblätter, Johannisbrot, unreife Pommeranzen .

Sago und Tapioka , ſowie Sagomehl beziehungsweiſe Tapiokamehl.

Reisgries , Reismehl.

Reis .

Thee.

Dlivenöl und Seſamöl in Fäſſern .

Ricinusöl, butterartiges Lorbeeröl.

Walrath .

Petroleum und andere Mineralöle, anderweit nicht genannt, roh und gereinigt,

ausgenommen mineraliſche Schmieröle .

Mineraliſche Schmieröle unter der Vorausſeßung, daß nicht ein unter amtlichem

Mitverſchluß gehaltenes Tranſitlager dem Bedürfniſ genügt, und unter geeig

neten zur Verhütung von Defrauden anzuordnenden Sicherungsmaßregeln .

Feſte Seife, ſoweit ſie nicht unter 31 c des Tarifs fällt.

Pommeranzenblüthenwaſſer, nicht alkoholhaltiges in unmittelbaren Umſchließungen

von mindeſtens 10 kg Bruttogewicht.

25 p 60

9

10

25 p 2

25 q la

259 2

25 s

25 w

26 h

26 f

26 i

29 a

100

10 ,

9

29 b 10 | --

31 b

31 d.

10

201 -
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B.
Niederlagekonto :

Abgegeben den . .. ten 18 .

Blatt:

Della r a tion

des

Waarenbeſtandes aufdem

| Tranſit

Theilungs - Lager der Firma

Kredit

ZU . .. . . .. .

amten .. . 18 .

Anleitung zum Gebrauch .

1. Mit der Abmeldung am 2. Januar hat jeder Inhaber eines Tranſit , Theilungs- oder Kreditlagers eine Deklaration

jeines Waarenlagers abzugeben , welche als Unterlage der Beſtandsaufnahme zu dienen hat.

Ebenſo kann auf Grund des §. 9 des Regulativs für außerordentliche Lageraufnahmen eine Beſtandsdeklaration

jederzeit gefordert werden .

2. Für Tranſit- und Kreditlager ſind die niedergelegten Waarenpoſten oder Theile derſelben nach Waarengattungen

geordnet und in der Reihenfolge aufzuführen , wie ſolche zur Niederlegung angemeldet worden ſind, damit aufGrund

der Beſtandsdeklaration das Niederlagekonto geprüft und feſtgeſtellt werden kann, welche Poſten gänzlich oder theil.

weiſe durch die Zollberechnung erledigt werden .

3 . Bei Theilungslagern fällt die Ausfüllung der Spalte 3 aus, in Spalten 2, 4 , 5 , 6 ſind die vorhandenen Lager:

beſtände ſoweit einzeln aufzuführen , um auf Grund der Angaben eine probeweiſe Reviſion zu ermöglichen.

4 . Bei Kreditlagern bleibt die Spalte 3 unausgefüllt.
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Tag
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Tag
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Niederlagekonto : . . .
Abgegeben den . ...... ten

Blatt: . . .

Abmeldung

der

( Tranſit

vom unverſchloſſenen / Theilungs- / Lager der Firma
Kredit

. .. zu

erſte Halbjahr

für das { 9F } 18 zu verzollenden Waaren .

Anleitung zum Gebrauch .

1. Die Abmeldung iſt am 2 . Januar beziehungsweiſe am 1. Juli, oder wenn der betreffende Tag auf einen Sonntag oder

Feiertag fällt, am folgenden Werktage in zweifacher Ausfertigung zu übergeben .

Für die Zollentrichtung am 1. Juli find von dem Lager- Inhaber nur die Spalten 1, 2 und 8 auszufüllen , für die

Abrechnung am 2 . Januar die Spalten 1 bis 8 .

2 . Jede auf dem Lager befindliche Waarengattung bildet einen beſonderen Eintrag.

Bei Brutto zu verzollenden Waaren wird die Ueberſchrift der Gewichtsſpalten entſprechend geändert.

3 . Der von der Zollſtelle zu berechnende Zollbetrag wird bei der Jahresabrechnung voll ausgeworfen , der am 1. Juli zur

Einzahlung gelangte Betrag davon abgeſeßt und die verbleibende Zollſchuld feſtgeſtellt.

4 . Der Lager-Inhaber erhält das eine Ereinplar der Abmeldung, nachdem darin der Zoll berechnet iſt, zurüd und hat ſodann

binnen längſtens acht Tagen Zahlung zu leiſten .



. - -250

Beſtand Zugang

zum Anfang währendL
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.:

Waarengattung und Nummer

des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes .

Beſtand Abgang
Beſtand

Jam Schluſſe
lund Zugang mit Begleit-|

des

zuſammen ſchein 2c.
Jahres

des Jahres

netto netto netto netto netto

1

1

kg | 141001

3.

kg

4 .

/100 kg

5 .

/100 kg 14/100

6 .

kg ! "/100

7.
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Zollberechnung

Zur

Verzollung

werden

angemeldet

Amtlicher

Befund

Hiernach

ſind

zu verzollen

Der

Verkehrs

Einnahme- Inachweiſung

Nummer,

Journal Blatt,

Bemerkungen .

Tarifſaß. Zollbetrag.

netto netto netto
laufende

Nr.

kg 14 100

8.

kg 14/100

9.

kg

10.

/100 .

11.

PF. M

12.

Pf. Blatt. Nr.

13.
14 . 15 .
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Weinlager-Regulativ .

§. 1.

Den Händlern mit fremden Weinen und Spirituoſen können folgende Zollerleichterungen A. Einleitung.

gewährt werden :

1 . für den Handel mit Wein und Spirituoſen oder mit einer dieſer beiden Waaren

gattungen

Theilungslager unter amtlichem Mitverſchluß (S . 1 lit. b des Privatlager

Regulativs) ;

2 . ausſchließlich für den Handel mit Wein

ein eiſerner (fortlaufender) Zollkredit in der Art, daß für eine dem Umfange des

Lagers entſprechende Weinmenge nicht nur die Verzöllung, ſondern auch die Feſt

feßung des Zollbetrags ausgefekt bleibt, und erſtere, wenn ſie ſpäterhin erfolgt,

nach dem alsdann gültigen Zolltarife zu bewirken iſt.

$ . 2 .

Die Theilungslager für Wein und Spirituoſen (S. 1 Nr. 1) ſind im allgemeinen nach den B. Theilung .

im Privatlager-Regulativ getroffenen Beſtimmungen für die Theilungslager unter amtlichem Mit- Sandelmit frem .
lite lager für den

verſchluß zu behandeln .
den Weinen und

Spirituoſen .

Die Bewilligung eines ſolchen Theilungslagers iſt an die beſondere Bedingung geknüpft, 1. Bebingung.

daß der regelmäßige Lagerbeſtand oder der jährliche Abſatz nach dem Auslande die Menge von

300 Hektolitern jener Flüſſigkeiten überſchreitet. Dieſe Beſtimmung leidet jedoch keine Anwendung

auf diejenigen Theilungslager, welche in öffentlichen Niederlagen gehalten werden .

S . 3 .

I. Wenn verſchieden tarifirte Weine oder Weine und Spirituoſen oder aber verſchieden 2. Zoufas.

tarifirte Spirituoſen unverzollt auf daſſelbe Theilungslager gebracht werden , ſo findet auf den

geſammten Beſtand des Lagers der höchſte der in Betracht kommenden Zollſäße Anwendung.

Die Direktivbehörde iſt jedoch ermächtigt, die Einlagerung von Flaſchenweinen und Faß

weinen innerhalb deſſelben Theilungslagers auch ohne räumliche Trennung, und ohne daß dadurch

der höhere Zóllſaß für den ganzen Lagerbeſtand begründet wird, zuzulaſſen .

Mit derſelben Wirkung kann die Direktivbehörde ausnahmsweiſe die Zuſammenlagerung

von Weinen mit einzelnen zur Vermiſchung nicht geeigneten Sorten unverzollter ausländiſcher

Spirituoſen , ſowie die Zuſammenlagerung von verſchieden tarifirten Spirituoſen geſtatten ; jedoch iſt

hierbei eine räuinliche Trennung der Weine und Spirituoſen bezw . der verſchieden tarifirten Spiri

tuoſen vorzuſchreiben . Was im einzelnen Falle unter räumlicher Trennung zu verſtehen iſt, namentlich

ob auf einen beſonderen Verſchluß der einzelnen Theile des Lagers verzichtet werden kann , bleibt

dem Ermeſſen der Direktiv behörde überlaſſen .

II. Weine, Spirituoſen oder ſonſtige Flüſſigkeiten , welche ſich im freien Verkehr befinden ,

können unter der Bedingung auf das Lager gebracht werden , daß ſie mit ihrer Aufnahme die

Eigenſchaft unverzollter Waaren annehmen , und nach dem für das betreffende Lager maßgebenden

Zollſaße im Niederlagekonto in Zugang gebracht werden . Rommen für das Lager verſchiedene

Zolljäße (Nr. 1 Abſatz 2 und 3) in ånwendung, ſo hat die Direktivbehörde zu beſtimmen , zu

welchem der für das Lager maßgebenden Zollfäße die aus dem freien Verkehr eingelagerten Weine,

Spirituoſen oder ſonſtige Flüſſigkeiten im Niederlagekonto anzuſchreiben ſind.

Inländiſcher noch unter ſteuerlicher Kontrole ſtehender Branntwein (S . 3 des Geſebes, be

treffend die Beſteuerung des Branntweins, vom 24 . Juni 1887), ſowie Spirituoſen , für welche auf
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Grund des $ . 12 des vorbezeichneten Geſeßes eine Vergütung der Verbrauchsabgabe gewährt iſt ,

werden bei der Aufnahme auf das Lager wie unverzollter ausländiſcher Branntwein behandelt.

Wenn derartige Branntweine zum Zwecke der Vermiſchung mit Weinen oder Spirituoſen , welche

zum Abſaß ins Ausland beſtimmt ſind, in das Lager aufgenommen werden ſollen , ſo iſt die Direktiv

behörde ermächtigt, unter geeigneten Kontrolevorſchriften die Aufnahme zu geſtatten , ohne daß dadurch

der höhere Zolljaß für den ganzen Lagerbeſtand begründet wird. '

Die Beſtimmungen der beiden vorigen Abſäße gelten auch für ſolche Spirituoſen , für welche

bei ihrer Aufnahme eine Rückvergütung der Maiſchbottich - bezw . Branntweinmaterialſteuer gewährt

worden iſt.

$ . 4 .

3. Regiſterführung. Die An - und Abſchreibung im Niederlage- Regiſter , welches nach Muſter A in Jahres

- abſchnitten zu führen iſt, erfolgt nach dem Maaßgehalte (Liter).

Bei Feſtſtellung der Litermenge des Weines iſt das folgende Verfahren zu beobachten :

. A . Einlagerung.

1. Gehen die zur Aufnahme in ein Theilungslager angemeldeten Weine in Fäſſern ein , welche

von einem deutſchen Aichungsamt geaicht und ſpundvoll ſind, ſo iſt, inſofern kein Grund zu

der Annahme vorliegt, daß die Fäſſer nach der Aichung eine Veränderung ihres Raum

inhalts erfahren haben , der auf denſelben angegebene Literinhalt als richtig anzunehmen

und danach die Anſchreibung im Niederlage-Regiſter zu bewirken . Einer beſonderen Er

mittelung des Inhalts der einzelnen Fäſſer bedarf es alsdann nicht.

2 . Befinden ſich die einzulagernden Weine nicht in geaichten Fäſſern , deren Inhalt nach Ziffer 1

der Anſchreibung unmittelbar zu Grunde gelegt werden kann, ſo iſt zu unterſcheiden , ob der

Wein in den Transportfäſſern in das Theilungslager verbracht wird, oder ob bei der Auf

nahme des Weines in das Theilungslager eine Umfüllung aus den Transport- in beſondere

Lagerfäſſer ſtattfindet.

a) Gelangt der Wein in den Transportfäſſern in das Theilungslager, ſo hat zur

Feſtſtellung der Litermenge deſſelben die trockene Vermeſſung der Fäſſer einzutreten . Hierbei

wird der Liter- Inhalt aus dem Spunddurchmeſſer, dem Bodendurchmeſſer und der Länge des

Faſſes im Lichten und, wenn das Faß nicht ſpundvoll iſt, aus der Weintiefe berechnet.

Liegen bei dem in Originalfäſſern eingehenden Wein ſpezielle Deklarationen über den

Liter- Inhalt der angemeldeten Fäſſer vor, ſo kann die Feſtſtellung des Liter- Inhalts auf Grund

probeweiſer Vermeſſung einzelner Fäſſer erfolgen , ſofern ſich bei derſelben vollkommene

Ilebereinſtimmung mit den Angaben der Deklaration herausſtellt (8 . 30 des Vereinszollgeſeķes ).

b ) Findet eine Umfüllung ſtatt, ſo wird die Litermenge nach Antrag des Niederlegers

entweder durch naſſe Vermeſſung mit geaichten Maaßgefäßen , oder durch Reduktion aus

dem Nettogewicht des Weines ermittelt.

Die Feſtſtellung des Nettogewichts des Weines erfolgt lekterenfalls in der Weiſe, daß

das Faß vor und nach der Umfüllung gewogen und das Gewicht des leeren Faſſes von

dem Gewicht des vollen Faſſes abgezogen wirð .

Bei der Berechnung des Liter - Inhalts des Weines aus dem Nettogewicht deſſelben

kann in der Regel angenommen werden , daß das Gewicht von 1 Liter Wein 1 Kilo

gramm betrage.

Bei Theilungslagern , welche zur Lagerung von Wein benußt werden , bei welchem

dieſes Verhältniß nicht zutrifft, wird der Maßſtab , nachdem die Umrechnung ſtatt

zufinden hat, von der Direktivbehörde auf Grund von Probe-Ermittelungen beſonders

feſtgeſeßt.

Der beſonderen Ermittelung der Weinmenge bedarf es dann nicht, wenn der zum

Lager gebrachte Wein in Lagerfäſſer, deren Inhalt amtlich feſtgeſtellt iſt, umgefüllt wird.

Bei Weinreſten , welche die Lagerfäſſer nicht vollſtändig füllen , iſt jedoch auch in dieſen

Fällen die Menge, wie vorſtehend angegeben, feſtzuſtellen .

3 . Die Berechnung der Weinmenge aus dem Bruttogewicht der Fäſſer unter Anwendung des

im § . 7 Ábſaß 2 und im §. 9 Abſaß 3 des Regulativs für die Fälle der Eingangs
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verzollung von in Flaſchen umgefülltem Wein und von zollpflichtigen Lagerabgängen vor :

geſchriebenen Reduktionsſaßes von 1,17 kg für 1 Liter Wein iſt nicht geſtattet.

B . Auslagerung.

1 . Erfolgt die Auslagerung behufs Verzollung oder Weiterabfertigung mit Begleitſchein in

Fäſſern , welche von einem deutſchen Aichungsamt geaicht ſind, oder deren Inhalt von

der Zollbehörde amtlich feſtgeſtellt iſt, ſo iſt unter der zu Ai angegebenen Voraus

ſezung der Liter- Inhalt nach der Aiche beziehungsweiſe nach der amtlichen Feſtſtellung

anzunehmen .

2 . Anderenfalls iſt zu unterſcheiden , ob der Wein in den Lagerfäſſern abgemeldet wird, oder

ob eine Umfüllung ſtattfindet.

a) Im erſteren Falle hat in der Regel die trockene Vermeſſung der Fäſſer (A 2 a )

einzutreten .

Sind die Fäſſer ſpundvoll, ſo kann der Liter- Inhalt derſelben nach Maßgabe der

Feſtſtellung bei der Einlagerung, oder, wenn der Wein während der Lagerung umgefüllt

worden iſt, nach der Feſtſtellung bei der Umfüllung angenommen werden und bedarf es

alsdann der nochmaligen Vermeſſung nicht.

b ) Findet bei der Auslagerung eine Umfüllung ſtatt, ſo wird nach den Beſtim

mungen zu A 2b die Litermenge entweder durch naſſe Vermeſſung mit geaichten Maaßgefäßen

oder durch Reduktion aus dem Nettogewicht des Weines ermittelt.

Die vorſtehenden Beſtimmungen unter A und B leiden auf die Feſtſtellung der Litermenge

der Spirituoſen mit der Maßgabe Anwendung , daß der Maßſtab für die Berechnung der Liter

menge' aus dem Nettogewicht ſtets von der Direktiv behörde auf Grund von Probe-Ermittelungen

beſonders feſtzuſeßen iſt.

Gelangen Weine oder Spirituoſen in Flaſchen (auch Krügen 2c.) von gleichem Inhalt zum

Theilungslager, ſo iſt nicht der Maaßgehalt, ſondern die Zahl der Flaſchen jeder Gattung (ganze,

halbe 2c. Flaſchen ) zu ermitteln und im Konto an- und abzuſchreiben .

S . 5 .

So lange das Lager geöffnet iſt, wird der Zugang zu demſelben unausgeſegt unter amtlicher 4. Deffnung,
i Bearbeitung und

Aufſicht gehalten . Die mit dieſer Aufſicht beauftragten Beamten ſind befugt, die Lagerräume jederzeit &Heilung.

zu betreten und einer Beſichtigung zu unterwerfen .

Dem Lager- Inhaber ſteht die Behandlung, Umpackung und Theilung der gelagerten Waaren

während der Offenhaltung des Lagers ohne jegliche Beſchränkung frei.

Das Amt kann dahin Anordnung treffen , daß ohne deſſen vorgängige Genehmigung leere

Gefäße weder in das Lager gebracht, noch aus demſelben entfernt werden dürfen . Entleerte Fäſſer

und ſonſtige Umſchließungen , welche aus dem Lager entfernt werden , bleiben von der Zoll

entrichtung befreit.

Die oberſte Landes- Finanzbehörde iſt berechtigt, für die amtliche Bewachung eines jeden

unter beſonderem amtlichen Verſchluſſe ſtehenden Lagerraums bis zu einein Marimum von jährlich

30 Arbeitstagen Gebührenfreiheit zuzugeſtehen .

Als Arbeitstag wird ein jeder Tag angeſehen , an welchem in dem Lager gearbeitet wird,

ohne Rückſicht auf die Dauer der Arbeitszeit.

Wird die Deffnung des Lagers nur begehrt, um Waaren auf daſſelbe zu bringen oder von

demſelben zu entnehmen 2c., ohne daß damit eine eigentliche Arbeit im Lager verbunden wird, ſo

fann gleichfalls von einer Gebührenerhebung abgeſehen werden .

Inſoweit hiernach nicht Gebührenfreiheit zugeſtanden iſt, wird für einen Arbeitstag bis zu

8 Stunden eine Gebühr von 1,50 Ál. erhoben ; bei eintretendem Bedürfniſſe kann die tägliche

Arbeitszeit nach dem Ermeſſen des Hauptamts auf 12 Stunden erhöht werden , und beträgt die für

den Tag mit verlängerter Arbeitszeit zu zahlende Gebühr 2,25 Hl.

Sind zur Bewachung eines Lagerraums gleichzeitig mehrere Beamte erforderlich , ſo iſt für

jeden derſelben ein beſonderer Arbeitstag in Anſaß zu bringen und die Gebühr für jeden beſonders

zu berechnen .
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5 . An . und Ub .

meldung .

$. 6 .

Zur Einbringung der zum ſogenannten Schönen beſtimmten Ingredienzien , wie z . B . Eier,

Milch , Gelatine, bedarf es , inſofern dieſelben zu einer nennenswerthen Vermehrung des Lagerbe

ſtandes nicht geeignet erſcheinen , einer vorgängigen Anmeldung bei der Amtsſtelle nicht, vielmehr

genügt eine Anmeldung bei dem mit der Bewachung des Lagers beauftragten Beamten.

Auch die Anmeldung einer Einbringung oder Entnahme von Proben in Flaſchen kann ſtatt bei

der Amtsſtelle bei dem mit der Bewachung des Lagers beauftragten Beamten bewirkt werden . Zu

dieſem Zweck iſt im Lager ein amtliches Notizregiſter aufzubewahren , in welches die ohne vorherige

Anmeldung bei der Amtsſtelle eingebrachten oder entnommenen Proben nach Stückzahl und Maaß

der Flaſchen vom Lager - Inhaber beziehungsweiſe deſſen Vertreter einzutragen ſind. Die Richtigkeit

jeder Eintragung iſt von dem aufſichtführenden Beamten zu beſcheinigen und das Niederlage

Regiſter in angemeſſenen Friſten den Eintragungen im Notizregiſter entſprechend zu berichtigen .

Für die Abmeldungen vom Lager kann die Direktivbehörde Minimalgrenzen vorſchreiben .

Der Niederleger hat bei der Abmeldung von Weinen oder Spirituoſen in Flaſchen jedes

mal anzugeben , ob der Wein 2c. in Flaſchen zum Lager gelangt, oder in Gebinden eingegangen

und auf dem Lager in Flaſchen gefüllt worden iſt.

6 . Ubfertigung.

$. 7.

Der Abfertigung der abgemeldeten Mengen wird in der Regel das Auslagerungsgewicht

zu Grunde gelegt. Bei der Abfertigung zur unmittelbaren Ausfuhr in Grenzorten kann die Ver

wiegung unterbleiben .

Die Eingangsverzollung von Weinen , welche in Gebinden eingelagert und auf dem

Lager in Flaſchen umgefüllt ſind, erfolgt nach dem Zolljaß für Wein in Fäſſern , ſowie nach

dem auf Gewicht zurückzuführenden Maaßgehalte, wobei für ein Liter Maaßgehalt 1,17 kg Gewicht

zu rechnen iſt. Die Berechnung des Maaßgehalts aus dem Bruttogewicht der Flaſchen iſt nicht

ſtatthaft.

Die Eingangsverzollung von Spirituoſen , welche in Gebinden eingelagert und auf dem

Lager in Flaſchen umgefüült ſind, hat gleichfalls nach dem auf Gewicht zurückzuführenden Maaß

gehalte zu erfolgen . Der hierbei in Anwendung zu bringende Maßſtab wird von der Direktiv

behörde auf Grund von Probe- Ermittelungen feſtgeſeßt.

7 . 3ollerlaß für

8 . Lagerbeſtando.

reviſion, Manto.

§. 8 .

Weintrüb, Weinhefe, ſowie die auf dem Theilungslager verdorbenen und unbrauchbar ge

venderbener aber wordenen Flüſſigkeiten werden , erforderlichenfalls nach vorheriger Vernichtung unter amtlicher Auf

Flüffigteiten. ſicht, vom Konto zolfrei abgeſchrieben.

Haben zufällige Ereigniſſe, z. B . das Zerſpringen von Fäſſern , einen Lagerabgang bewirkt,

ſo hat der Lager - Inhaber hiervon ſofort dem Ämt Meldung zu machen , welches demnächſt die amt

liche Feſtſtellung der verloren gegangenen Menge und die zolfreie Abſchreibung derſelben vom

Konto veranlaßt.

8 . 9 .

Das Theilungslager iſt unter Leitung eines Dberbeamten wenigſtens einmal im Jahre,

und zwar, wenn die Direktivbehörde nicht anders beſtimmt, im Monat Juni amtlich aufzunehmen ,

zu welchem Zweck der Lager- Inhaber eine Beſtandsdeklaration nach dem Muſter B abzugeben hat.

Der Aufnahme iſt der Maaßgehalt und, ſoweit die Weine oder Spirituoſen in Flaſchen eingelagert

ſind, die Stückzahl derſelben zu Grunde zu legen .

Ergiebt ſich bei der amtlichen Aufnahme gegen den Sollbeſtand nach dem Konto ein Minder

beſtand, ſo bleibt derſelbe bei den in Sebinden eingelagerten Flüſſigkeiten unberückſichtigt, wenn

auf Grund der amtlich vorzunehmenden Ermittelungen anzunehmen iſt, daß der Minderbeſtand

auf Abgängen beruht, für welche nach § . 103 des Vereinszolgeſeßes Zollfreiheit gewährt werden

kann. Die Verhandlung über die Lagerbeſtandsaufnahme iſt der Direktivbehörde vorzulegen .

Bei der Verzollung eines zollpflichtigen Mankos wird für jedes fehlende Liter Wein das

Gewicht von 1,17 kg in Anſaß gebracht. Das Gewicht, welches für jedes fehlende Liter Spirituoſen

in Anſaß zu bringen iſt, beſtimmt die Direktivbehörðe. Bei fehlenden Flaſchen iſt der Eingangs

zoll nach dem Gewichte zu erheben .



- -257

tredit.

ſtimmungen .

Nach jeder Aufnahme iſt das Niederlagekonto durch An- oder Abſchreibung der vorgefun

denen Differenzen mit dem Lagerbeſtande in Uebereinſtimmung zu bringen .

§. 10 .

Die Einhaltung der fünfjährigen Lagerfriſt iſt in der Art zu kontroliren , daß jede ab- 9. Lagerfriſt.

gemeldete Poſt und die zolfrei belaſſenen Lagerabgänge auf die am längſten lagernde Menge ab

geſchrieben werden .

S . 11.

Der eiſerne Kredit (S. 1 Nr. 2) wird ausſchließlich ſolchen Weinhändlern gewährt, welche c. Eiſerner Zoll

kaufmänniſche Bücher ordnungsmäßig führen und regelmäßig mindeſtens 35000 Kilogramm fremden
V 1. Allgemeine Be.

Weines im freien Verkehr auf Lager halten .

Die Bewilligung iſt bei dem Hauptamt nachzuſuchen und wird von der Direktivbehörde

für diejenige nach Kilogramm feſtzuſtellende und nicht unter 35 000 Kilogramm betragende Wein

menge ertheilt, welche der Antragſteller zur Zeit der regelmäßigen Beſtandsaufnahme mindeſtens

vorräthig haben zu wollen erklärt. In dieſen Beſtand wird blos der im freien Verkehr befindliche

fremde Wein des Kreditnehmers eingerechnet.

Wird für verſchieden tarifirte Weine eiſerner Kredit begehrt, ſo iſt für jede betreffende

Sorte die zu kreditirende Menge beſonders anzugeben, widrigenfalls der Zoll ſeinerzeit nach dem

höheren Zouſaße berechnet wird . Daſſelbe gilt, wenn nach geſchehener Bewilligung des eiſernen

Kredits eine verſchiedene Tarifirung der auf denſelben angeſchriebenen oder anzuſchreibenden

Weine eintritt.

Wein , welcher in Flaſchen aus dem Auslande eingeht, iſt von der Kreditirung nicht

ausgeſchloſſen .

Für den eiſernen Kredit iſt Sicherheit nach Maßgabe der von der oberſten Landes - Finanz

behörde getroffenen Vorſchriften zu leiſten .

S . 12.

Die Räume, in welchen der Wein aufbewahrt werden ſoll, ſind dem Amt nach deſſen 2. Anmeldung der

näherer Anleitung ſchriftlich anzumelden . Gleiche Anmeldung hat ſtattzufinden , wenn ſpäter andere

Räume in Benußung genommen werden ſollen .

Der Kreditnehmer muß die fremden von den inländiſchen Beinen, außerdem auch die ver

ſchieden tarifirten fremden Weine, ſofern er für jede Gattung derſelben beſonderen eiſernen Kredit

genießt, auf Erfordern in geſonderten Räumen getrennt halten .

$ . 13 .

Ueber die auf den eiſernen Kredit anzuſchreibenden Weinmengen iſt bei dem Amt ein 3. Regiſterführung.

Regiſter nach dem Muſter C zu führen , wovon jährlich eine Abſchrift bei der Direktivbehörde zur Co

Reviſion einzureichen iſt.

$. 14 .

Die Zollverwaltung iſt jederzeit befugt, die auf dem Lager des Kreditnehmers befindlichen 4. Beſtandsauf.

fremden Weine einer Reviſion zu unterwerfen , wobei hinſichtlich der auf die Ausführung der Revi

ſion bezüglichen Verpflichtungen des Geſchäftsinhabers die Beſtimmungen im S . 9 Abſaß 1 des Pri

vatlager-Regulativs mit der Maßgabe zur Anwendung kommen , daß die Beſtandsdeklaration nach

dem Muſter B des gegenwärtigen Regulativs aufzuſtellen iſt.

Einmal im Jahre, und zwar, ſofern die Direktivbehörde nicht anders beſtimmt, im Monat

Juni, findet eine Lageraufnahme unter Leitung eines Oberbeamten ſtatt, zu welchem Zweck der Ge

ſchäftsinhaber auf Grund ſeiner Geſchäftsbücher eine Beſtandsdeklaration nach dem Muſter B ein

zureichen und den Beſtand, in welchen auch die vom Auslande unmittelbar eingegangenen Flaſchen

weine mit einzurechnen ſind, nachzuweiſen hat.

Wird bei keiner der im Laufe eines Jahres vorgenommenen Reviſionen ein Beſtand an

fremden Weinen vorgefunden , welche der nach S. 11 Abſaß 2 von der Direktivbehörde feſtgeſtellten

Weinmenge oder, falls dieſe noch nicht voll zur Anſchreibung gelangt iſt, der angeſchriebenen Wein

menge mindeſtens gleichkommt, ſo iſt der Kredit herabzuſeßen . Ausnahmsweiſe kann hiervon nach

Lagerräume.

nahme.

9) Bemerkung. Iſt hinter Anlage A abgedruct.
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5 . Zeitweije Er.

6 . Erlöjden des

Kredits .

dem Ermeſſen der Direktiv behörde abgeſehen werden. Im Falle der Herabſeßung iſt von dem Mehr

betrage der auf Kredit angeſchriebenen Weinmenge der Eingangszol ſofort, mit Ausſchluß eines

weiteren Geldkredits, zu erheben .

$. 15 .

Die Direktivbehörde iſt ermächtigt, eine zeitweiſe Erhöhung des eiſernen Kredits in dem
höhung desKredits .

Falle zuzugeſtehen , wenn von dem Kreditnehmer Wein in ſolcher Menge bezogen und das Lager

über den fortlaufend kreditirten Beſtand dergeſtalt vergrößert wird, daß der Eingangszoll von dem

überſchießenden Betrage ſich auf mehr als 7 500 Mark Heläuft. Der Eingangszol für die Wein

menge, um welche der Kreditbetrag zeitweiſe erhöht worden, iſt nach Maßgabe des Abſaßes durch

monatliche Zahlungen abzutragen und hat der Kreditnehmer zu dieſem Zweck nach Ablauf eines

jeden Monats die von ihm veräußerten Weinmengen dem Amt ſo lange anzugeben , bis der zuſäß

liche Kredit gelöſcht iſt.

Von jeglichem Weine, welchen eine Handlung über den ihr bewilligten Kreditbetrag ein

führt, iſt, ſofern nicht eine zeitweiſe Erhöhung dieſes Kreditbetrags zugeſtanden wird, der Eingangs

zoU ſofort zu entrichten ; eine Stundung nach der Vorſchrift des Geldkredits iſt jedoch nicht aus

geſchloſſen .

§ . 16.

Der eiſerne Kredit erliſcht:

1. durch die Erklärung des Weinhändlers, daß er der Begünſtigung entſage (Ablöſung des

Kredits ), durch Aufgabe des Geſchäfts , durch Uebertragung desſelben auf einen Anderen ,

durch den Tod des Kreditnehmers oder die Eröffnung des Konkurſes über ſein Vermögen ,

ſoweit nicht in dieſen Fällen die Direktivbehörde den Uebergang der Begünſtigung auf die

Geſchäftsnachfolger, die Erben oder die Konkursmaſſe zugeſteht;

2 . durch Rücknahme der Bewilligung; dieſelbe kann insbeſondere erfolgen , wenn Bedenken

gegen die Zahlungsfähigkeit des Kreditnehmers entſtehen, desgleichen wenn von demſelben

oder den Perſonen , welche er nach § . 153 Nr. 1 des VereinszoÚgeſeßes zu vertreten hat,

Defrauden oder Drdnungswidrigkeiten begangen werden ;

3 . durch Verringerung des Lagerbeſtandes (S. 11) auf weniger als 35 000 Kilogramm .

Die Direktivbehörde iſt ermächtigt, in allen dieſen Fällen für die zu ſeiſtenden Zahlungen

Aufſchub zu gewähren , auch in dem Falle zu 3 von einer Ablöſung des Kredits ausnahmsweiſe

Abſtand zu nehmen .

§. 17.
D . Behandlung

Neu entſtehenden Weinhandlungen kann ſowohl ein Theilungslager , als auch ein eiſerner

neweinhand.bet Kredit bewilligt werden , wenn dieſelben die Verpflichtung übernehmen, innerhalb Jahresfriſt den be
lungeu . dingungsmäßigen Lagerbeſtand (SS . 2 und 11) herzuſtellen . Erfüllen ſie dieſe Verbindlichkeit nicht,

ſo werden die gelagerten , beziehungsweiſe kreditirten Weine oder Spirituoſen , unter Zurücknahme

der Bewilligung, zur Verzolung gezogen .

$. 18 .

E . Strafbeſtim . Zuwiderhandlungen gegen die Beſtimmungen des Regulativs werden , ſoweit nicht die Stra

fen der SS. 134 bis 151 des Vereinszollgeſeßes Anwendung finden , in Gemäßheit des S . 152 da

ſelbſt mit einer Ordnungsſtrafe bis zu 150 Mark geahndet.

Theili

mungen .
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Niederlage- Regiſter

über die

Theilungslager für Wein und Spirituoſen bei dem Amte zu .

für das Jahr 18 .
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Konto Nr. 1.

Weintheilungslager des Beinh

Datum Vorregiſter, beziehentlich

des Zugangs Regiſter, worin Sie ab

oder 1 geſchriebenen Waaren

Abgangs weiter nachgewieſen ſind.

A ni ch r e i bun g .

W ein in Flaſchen .

O
r
d
n
u
n
g
s
n
u
m
m
e
r

.

Be

Wein

in

Fäſſern .

Spirituoſen Spirituoſen

in

Fäſſern. Flaſchen .

Blatt. Num

(Konto.) mer .

in

Tag . Monat. zeich

nung. wein .

Schaum Anderer

Wein .

% | 12 | 13 | 1/2

8. 9.

Liter.

7.

4/ 0 liter.

10.

1/10 % | 1/2

11.1. 2. 3. 4 . 5. 6.
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Weinhändler: N .

A b ich r e i bun g.

Wein in Flaſchen . Bemerkungen.

Wein Spirituoſen Spirituoſen

in in in

Fäſſern .

Schaum

wein .

Anderer

Wein . Fäſſern . Flaſchen .

Liter. 1410 % 1/2 % 1/2 liter. 4/10 4 1 /2

16 .12. 13 . 14 . 15 . 17 .



- 262 -

kiederli

Matt

Regiſter

über die

Weinbeſtände, für welche bei dem

ein eiſerner Kredit bewilligt worden iſt.

N 1. Konto des Weinhändlers N .

_ Amt zu

Der Kredit iſt

bewilligt
Art

der geleiſteten

Regiſter,

worin der Bezug

Es ſind zum Lager abgefertigt: des Weines

beziehungsweiſe

die Verzollung

desſelben

Menge nachgewieſen iſt
Bemerkungen .

Zollfa bei der bei der

24 M
Gewäh- Ablöſung|

48 M . 80 M . Irung des des

kg 7100 kg 11001 ko Kredits . Kredits .

4. 5 . 6. 7. 8 . 9. 10 .

durch

Verfügung

vom

Sicherheit.
für Σας

Waa

1. 2. 3.
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ST

Niederlagekonto

Abgegeben denPeregebenderBlatt
ten

t en 18. .

Defla ration :

des

Waarenbeſtandes in dem {
em { Rhettungs- } Lager der Weingroßhandlung N . N . zu N .

Kredit

ama
m

ten

ten . ...... . 18 .

Anleitung zum Gebrauch .

1. Weine oder Spirituoſen , welche in Gebinden eingelagert und erſt auf dem Lager in Flaſchen umgefüllt worden ſind ,

ſind in den Spalten 3 , 4 und 5, in den Spalten 6 und 7 dagegen nur ſolche Weine und Spirituoſen aufzuführen ,

welche in Flaſchen zum Lager gelangt ſind.

2. Sind in ein Weintheilungslager auch Spirituoſen aufgenommen worden , ohne daß dadurch der höhere Zollſaß für

den auf dem Lager befindlichen geringer tarifirten Wein begründet worden iſt ( §. 3 Abſaß 2), jo ſind dieſelben

nach den Weinbeſtänden beſonders anzuſchreiben .

3 . Werden in Kreditlagern fremde und inländiſche Weine in denſelben Räumen zuſammengelagert (S. 12), jo iſt der

Beſtand an inländiſchen Weinen von den fremden Weinen getrennt mit nachzuweiſen .
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Beſtand an Weinen

Bezeichnung in Fäſſern. in Flaſchen .
fezeignur

des
des

Zahl

Bemerkungen .

Einzel-|
Anderer

-|L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Lagerraums.
agerrau

Ge
Schaum

jammts

und Art. sejutt. inhalt. wein .

Liter. Liter. % 1/2

3 . 4 . 5 .16.

Wein .

% 1 %

2.
8 .
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Beſtand an Weinen

Bezeichnung in Fäſſern .
in Flaſchen.

des

Bemerkungen .

Ge

Einzel=!.
Schaum

Anderer

Zahl

Lagerraums.
ſammt

inhalt

Liter.

und Art gehal
t
. Wein .

I

wei
n

.

Liter. ' 1 /2 11 i la

S .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

im

Reidsamt des Innern .

Bu beziehen durd alle Poftanſtalten und Budhandlungen. – Bränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Sonnabend, den 30. Juni 1888. N : 27 .

Inhalt : 1. Ronſulat- Wefen : Ernennungen ; - Er

mächtigung zur Abhörung von Zeugen und zur Abnahme

von Eiden ; - Erequatur- Ertheilung . . . Seite 267

2 . Zolls und Steuer-Weſen : Ausführungsbeſtiminungen zu

dem Geſeß vom 9 . Juli 1887, die Beſteuerung des

Zuders betreffend . . . . . . . . 267

3 . Polizei -Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 398

1 . Konſul a t :Weſe n .

Der bisherige Konſul in Serajewo, von Bary, iſt zum Konſul des Reichs in Meſſina, der bisherige

Vize-Konſul von Derßen zum Konſul des Reichs in Serajewo und der bisherige Konſul in Tientſin ,

Dr. Rettich , zum Konſul des Reichs in Madrid ernannt worden .

Dem mit der Wahrnehmung konſulariſcher Funktionen in Pretoria (Südafrikaniſche Republik)

fommiſſariſch beauftragten Kaiſerlichen Vize -konſul Ritſchl iſt auf Grund des S . 20 des Konſular-Ge

ſeßes vom 8 . November 1867 die allgemeine Ermächtigung zur Abhörung von Zeugen und zur Abnahme

von Eiden ertheilt worden.

Dem zum Konſul der Republik Columbien in Karlsruhe i. B . ernannten Herrn Carl Model

iſt das Erequatur Namens des Reichs ertheilt worden .

2 . 3 . ll. und Steuer -Weje n .

Bekanntmach un g .

Dur Ausführung des Geſeßes von 9. Juli 1887, die Beſteuerung des Zuckers betreffend, hat der

Bundesrath in ſeiner heutigen Sipung die folgenden Beſtimmungen beſchloſſen .

Berlin , den 28 . Juni 1888.

Der Reichskanzler .

In Vertretung : Jacobi.
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Ausführungs-Beſtimmungen

zu dem Geſetz vom 9. Juli 1887,

die B e ft euerungdes 3 u ders betreffend.

ländiſchen Zuder

Nr. 1. Zu $. 1 des Geſekes.

Verarbeitung auf $. 1. Auf Antrag kann Zuckerfabrikanten von der Direktivbehörde des Bezirks , zu wel

unter Freilaffung chem die Fabrik gehört, die Verarbeitung ausländiſchen Zuckers der Klaſſe 2 im $ . 1 Abſaß i

pon der Bere des Geſeßes unter Freilaſſung von der Verbrauchsabgabe in der Art geſtattet werden , daß der

Eingangszoll nur in dem nach Abzug der Verbrauchsabgabe von 12 Mark für 100 Kilogramm

ſich ergebenden Betrage, alſo zu dem Saße von 18 Mark für 100 Kilogramm , erhoben wird. Im

weiteren unterliegt ſodann der Zucker der gleichen ſteuerlichen Behandlung wie der inländiſche Zucker.

Die vorbezeichnete Eingangsabfertigung geſchieht durch die Zuckerſteuerſtelle (vergl. §. 2 ),

welcher die etwa fehlenden Befugniſſe zu ertheilen ſind. In den Belägen zum Zolleinnahmeregiſter

muß die ſtattgehabte Aufnahme des Zuckers in die Fabrik amtlich unter Angabe des weiteren

Nachweiſes (Seite und Nummer des betreffenden Regiſters) beſcheinigt werden .

I. Errichtung von

Steuerabferti.

Zuderfabrifen .

Nr. 2 . Zu g . 2 des Geſekes .

S. 2 . Für die Zuckerfabriken werden zur Vornahme der durch die Verbrauchsabgabe be

gungsſtellen für die dingien ſteuerlichen Abfertigungen (insbeſondere beim Eingang von Zucker in die Zuckerfabrik, bei

der Aufnahme oder Entahme von Zucker in das Fabriklager oder aus demſelben , beim Ausgang

von Zucker aus der Fabrik) nach näherer Beſtimmung der oberſten Landes- Finanzbehörden Steuer

ſtellen unter dem Namen „ Zuckerſteuerſtelle“ errichtet, welche ie für eine Fabrik oder mehrere Fa

briken zuſtändig ſind.

Die Zuckerſteuerſtellen haben die Befugniß zu allen Abfertigungen nach den SS. 34 bis

37 des Geſeßes und den bezüglichen Ausführungsvorſchriften , ſoweit nicht zufolge der Beſtimmungen

über die Abfertigung von Abläufen der Zuckerfabrikation und über die Abfertigung von Zucker mit

dem Anſpruch auf Steuervergütung oder nach Anordnung der oberſten Landes - Finanzbehörden eine

Beſchränkung eintritt.

II. Ubjertigungss §. 3 . In der Regel ſoll die Vornahme der vorbezeichneten ſteuerlichen Abfertigungen nur

an Wochentagen ſtattfinden und die tägliche Dienſtzeit dafür 9 Stunden betragen . Für Sonn - und

Feſttage können ſolche Abfertigungen außerhalb der Zeit des Gottesdienſtes nach Maßgabe des

Bedürfniſſes geſtattet werden . Das Nähere wegen der regelmäßigen Abfertigungsſtunden für die

einzelnen Zuckerfabriken und wegen Geſtattung von Ausnahmen beſtimmen die Direktivbehörden ;

in eiligen Fällen können auch ſeitens der Hauptämter Ausnahmen bewilligt werden . Ueberall iſt

den Bedürfniſſen des Fabrikbetriebs und Verkehrs thunlichſt entgegenzukommen.

Dem Fabrifinhaber kann im Falle einer ausnahmsweiſen Bewilligung bezüglich der Ab

fertigungszeit die Entrichtung einer Gebühr oder eines Verwaltungskoſtenbeitrags nach näherer Be

ſtimmung der oberſten Landes - Finanzbehörde auferlegt werden.

geit.
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I. Rüben

verwiegung.

I. Gewidtåver.

tges

trodneten zu roben

Rüben .

Verbraucsabgabe

Buderfabrikation

Anlage A .

Nr. 3 . Zu $ . 3 des Geſekes.

$. 4 . Es dürfen nicht weniger als je 250 Kilogramm Rüben , in den Fällen des S. 68

Abſaß 3 nicht weniger als je 500 Kilogramm Rüben , auf die Waage gebracht werden . Die Ge

wichtsermittelung durch Probeverwiegung iſt unzuläſſig . .

In Bezug auf die dienſtlichen Obliegenheiten der Steuerbehörden und Aufſichtsbeamten

hinſichtlich der Rübenverwiegung, insbeſondere auch hinſichtlich der Buch - und Regiſterführung über

die Ergebniſſe der Verwiegung , bleiben die auf Grund der Vereinbarungen der Regierungen des

Zollvereins vom 23. Oktober 1845 und 20 . Februar 1854 in den einzelnen Bundesſtaaten er

laſſenen bisherigen Beſtimmungen von Beſtand. Gleiche Beſtimmungen ſind im Bedürfnißfalle von

den oberſten Landes - Finanzbehörden derjenigen Bundesſtaaten , in welchen der Gegenſtand bisher

nicht geregelt iſt, zu erlaſſen .

S. 5 . Die Feſtſtellung des Gewichtsverhältniſſes von getrockneten zu rohen Rüben bleibt

für den etwaigen Fall eines ſich ergebenden Bedürfniſſes vorbehalten .

S . 6 . Abläufe der Zuckerfabrikation (Syrup, Melaſſe), deren Luotient, d . h . deren pro- III. Erítredung der

zentualer Zuckergehalt in der Trockenſubſtanz 70 oder mehr beträgt, unterliegen vom 1 . Auguſt 1888 auf Abläufe der

ab der Verbrauchsabgabe von 12 Mark für 100 Kilogramm . Derartige Abläufe gehören zum in = (Syrup, Melafie).

ländiſchen Rübenzucker im Sinne des § . 2 des Geſeßes . As Quotient gilt derjenige Prozentſaß

des Zuckergehalts von Syrup oder Melaſſe , welcher ſich auf Grund der Polariſation und des ſpe

zifiſchen Gewichts nach Brir berechnet. Auf Antrag kann die Berechnung des Quotienten nach dem

chemiſch ermittelten reinen Zuckergehalt des Ablaufs ſtattfinden (Central- Blatt für das Deutſche Reich ,

1888, S . 193 ).

$. 7. Zur Ermittelung des Quotienten auf Grund der Polariſation und des ſpezifiſchen

Gewichts nach Brir ſind die zur Polariſation von Zucker bei der Abfertigung mit dem Anſpruch

auf Steuervergütung ermächtigten Steuerſtellen (S. 19 lit . a ) befugt. Das Verfahren derſelben zu

dieſer Ermittelung iſt in der als Anlage A beigefügten Anleitung vorgeſchrieben .

Führt die nach Ziffer 1 dieſer Anleitung zunächſt vorzunehmende Prüfung des Ablaufs auf

den Gehalt an Invertzucker zu dem Ergebniß , daß die weitere Unterſuchung ſteueramtlich nicht ſtatt

finden kann , oder wird von dem Anmelder die Berechnung des Quotienten nach dem chemiſch er

mittelten reinen Zuckergehalt des Ablaufs (bei Annahme des Vorhandenſeins überpolariſirender

Beſtandtheile wie Raffinoſe u . ſ. w .) beantragt, ſo iſt die Unterſuchung einer ſeitens der oberſten

Landes - Finanzbehörde oder auf deren Ermächtigung ſeitens der Direktivbehörde zur Ausführung

ſolcher Unterſuchungen bezeid ,neten Perſon oder Anſtalt (vereidigte Handelschemiker u . ſ. w .) zu

übertragen .

In beiden Fällen erfolgt die Ueberſendung der Proben des Ablaufs an den Chemiker und

die Unterſuchung durch den leßteren auf Koſten des Anmelders. Für das Verfahren in dieſen Fällen

iſt die Anleitung in Anlage B maßgebend.

S . 8. lInter Syrup- Raffinerien ſind diejenigen nicht zu den Zuckerfabriken im Sinne des

S . 11 des Geſeßes gehörigen Gewerbsanſtalten zu verſtehen , in welchen Abläufe der inländiſchen

Rübenzuckerfabrikation oder ausländiſche Zuckerabläufe (Syrup, Melaſſe) einem Reinigungsverfahren

(z . B . durch Filtration über Knochenkohle ) unterworfen werden .

Auf die Syrup- Raffinerien finden die in den SS. 11 bis 38 des Geſeßes enthaltenen Be

ſtimmungen , betreffend die Steuerkontrole über die Zuckerfabriken und den Zucker , ſowie die bezüg=

lichen Ausführungsvorſchriften entſprechende Anwendung. In Fällen des Bedürfniſſes können mit

Genehmigung der oberſten Landes- Finanzbehörde Erleichterungen gewährt oder abändernde Vor

ſchriften ertheilt werden . Insbeſondere kann vorgeſchrieben werden , daß von den in der Raffinerie

zu verwendenden Zuckerabläufen von ſteuerpflichtiger Beſchaffenheit die Verbrauchsabgabe bei der

Einbringung in die Raffinerie, nach Befinden unter Gewährung eines Gewichtsabzugs für Raffi

nationsverluſt, zu erheben iſt. Für ſolche Syrup- Raffinerien , welche ausſchließlich ſteuerfreie Zucker=

abläufe verarbeiten und deren Fabrikate niemals den Quotienten von 70 oder mehr erreichen , kann

eine geeignete Buchkontrole über die Fabrikation, verbunden mit öfterer, ſteueramtlich oder durch den

damit beauftragten Chemifer u . . w . vorzunehmender Prüfung des Quotienten der bezogenen Zucker

abläufe und der hergeſtellten Fabrikate, angeordnet werden .

Anlage B

46
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Nr. 4 . Zu 88 . 4 und 9 des Gefeßes.

1. Zuderſteuer: S. 9 . Die Einrichtung der von den Steuerſtellen zu führenden Heberegiſter über die Ein
Heberegiſter.

nahme aus der Zuckerſteuer (Materialſteuer, Verbrauchsabgabe, Steuer für Zucker aus Niederlagen )

wird von den oberſten Landes - Finanzbehörden oder auf deren Ermächtigung von den Direktiv

Muſter 1. behörden beſtimmt. Das Muſter 1 dient dabei als Vorbild .

S . 10. Jnhabern von Zuckerfabriken mit Rübenverarbeitung wird zur Entrichtung der
II. Stundung der on .

Siderbeits

leiſtung.

B . Sidherheits.

leiſtung.

jahres (31. Juli) verarbeiteten Rüben im Monat Auguſt fällig wird.

Die Verbrauchsabgabe für Zucker wird den zu ihrer Entrichtung verpflichteten Gewerbe

treibenden gegen Sicherheitsbeſtellung auf ſechs Monate geſtundet.

Den Inhabern von Zucker -Raffinerien , einſchließlich der die Herſtellung von raffinirten

Zuckern betreibenden Rübenzuckerfabriken und Melaſſe -Entzuckerungsanſtalten , kann zur Entrichtung

der Steuer für Zucker aus Niederlagen (Erſtattung der Materialſteuervergütung für den gegen

Steuervergütung niedergelegten und demnächſt zu Raffineriezwecken aus der Niederlage entnommenen

Rohzucker ) gegen Sicherheitsbeſtellung ein ſechsmonatlicher Kredit mit der Maßgabe bewilligtwerden ,

daß die Steuer für den während der Zeit von Anfang März bis Ende Juli aus der Niederlage

entnommenen Rohzucker im Monat Auguſt fällig wird. Für die Höhe des Kredits iſt die regel

mäßige, bezüglich neu entſtandener Betriebe zunächſt durch Schäßung feſtzuſtellende, jährliche Ver

brauchsmenge der Raffinerie an Rohzucker maßgebend, vorbehaltlich einer etwaigen bei außerordent

licher Verſtärkung des Betriebes vorübergehend zu bewilligenden Erhöhung.

$. 11. Die Sicherheitsleiſtung hat auf Höhe des zu ſtundenden Abgabenbetrages zu er

folgen und kann geſchehen :

a) durch Niederlegung einer gleich großen Summe furshabender inländiſcher Staatspapiere

oder ſonſtiger von der Reichsbank beleihbarer Effekten als Fauſtpfand. Inländiſche Staats

papiere und Steuervergütungsſcheine über Zuckerſteuer ſind zum Nennwerthe anzunehmen .

Steuervergütungsſcheine gelten nur bis zum Ablauf der Friſt, innerhalb welcher ſie an

rechnungsfähig ſind, als Sicherheit. Bei anderen Effekten iſt der Kurswerth , ſoweit er

nicht über den Nennwerth hinausgeht, zu Grunde zu legen , in jedem Falle jedoch nach

den Grundſäßen zu verfahren , welche von Seiten des nächſten Reichsbank-Komtors bei der

Annahme von Werthpapieren als Unterpfand beobachtet werden ; fällt der Kurs derartiger

Effekten erheblich unter den Werth , zu welchem dieſelben bei der Annahme in Abſaß ge

bracht worden ſind, ſo iſt die Sicherheit zu ergänzen .

Die zu den Werthpapieren gehörenden Zinsſcheine (Kupons), Dividendenſcheine

und Anweiſungen zu Zinsſcheinen ( Talons) ſind mit zu hinterlegen .

Mit Genehmigung der oberſten Landes - Finanzbehörden und unter den von den

ſelben vorzuſchreibenden Bedingungen können auch Effekten , welche von der Reichsbank nicht

beleihbar ſind, als Sicherheitsleiſtung zugelaſſen werden ;

b ) durch Ausſtellung gezogener oder trockener, von ſicheren Perſonen accepticter oder avalirter

Wechſel ;

( ) durch Hypotheken oder Grundſchulden , ſofern dieſelben bei ländlichen Grundſtücken innerhalb

der erſten zwei drittel des durch die Tare einer zur Aufnahme von Taren zuſtändigen

Behörde oder amtlich verpflichteter Sachverſtändiger, bei ſtädtiſchen Grundſtücken innerhalb

der erſten Hälfte des durch die Tare einer zuſtändigen Behörde oder durch die Tare einer

öffentlichen Feuerverſicherungsgeſellſchaft zu ermittelnden Werthes derſelben zu ſtehen kommen .

Für ſtädtiſche Grundſtücke bleibt bei beſonderen örtlichen Verhältniſſen der oberſten

Landes - Finanzbehörde eine andere Beſtimmung der Beleihungsgrenze vorbehalten ;

d ) durch Veſtellung eines Fauſtpfandes an Zuckervorräthen oder anderen Waaren dergeſtalt,

daß das Unterpfand gleich realiſirt werden kann , wenn die geſtur:dete Abgabe nicht recht=

zeitig entrichtet wird.

Die nach Maßgabe der vorſtehenden Beſtimmungen zuläſſige Stundung der Zuckerſteuer

kann von den Hauptämtern ſelbſtändig bewilligt werden . Soll die Sicherſtellung auf andere Weiſe,

z . B . durch Bürgſchaftsleiſtung, erfolgen , ſo bleibt die Entſcheidung den Direktivbehörden vorbehalten .
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leiſtung

Stundung.

der tundung.

S . 12 . Die Hauptämter ſind ermächtigt, Fabrikanten beziehungsweiſe Händler, welche als c. Stundung ohne
Sicherheits.

zuverläſſig und hinreichend ſicher bekannt ſind, von der Verpflichtung, für den zu ſtundenden Ab- Tel

gabenbetrag Sicherheit zu beſtellen , ganz oder zum Theil zu entbinden , ſofern nur eine dreimonatliche

Stundungsfriſt in Anſpruch genommen wird .

S . 13. Treten Umſtände ein , welche einen Ausfall an der geſtundeten Abgabe beſorgen D. Entziehung der

laſſen , ſo kann die bewilligte Stundung jeder Zeit entzogen werden und die zwangsweiſe Beitreibung

der geſchuldeten Abgabe erfolgen , ſofern nicht der Steuerpflichtige für die ſofortige Beſtellung der

erforderlichen Sicherheit Sorge trägt.

$. 14. Eine Stundung von Zuckerſteuerbeträgen unter 100. Mark findet, abgeſehen von E. Mindeſtbetrag

der im g . 15 vorgeſehenen Ausnahme, nicht ſtatt.

S . 15 . Derjenige, welchem Zuckerſteuer (Materialſteuer, Verbrauchsabgabe, Steuer für Zucker F. Sredite

aus Niederlagen ) geſtundet wird, hat über jeden einzelnen im Heberegiſter anzuſchreibenden Betrag

der Hebeſtelle ein Kreditanerkenntniß zu übergeben. Zuverläſſigen Steuerpflichtigen kann indeſſen

vom Hauptamt geſtattet werden , über ſämmtliche für ſie im Laufe eines Tages zur Anſchreibung

kommende Einzelbeträge, auch wenn ſich Beträge von weniger als 100 Mark darunter befinden , am

Schluſſe der Dienſtſtunden nur ein Anerkenntniß abzugeben ; in dieſem Falle ſind die einzelnen

Beträge in dem Anerkenntniß zu bezeichnen .

S. 16 . Die Stundungsfriſt beginnt mit dem Anfang desjenigen Monats , welcher auf den G. Lauf der
Stundungsfriſt.

Monat folgt, in welchem die Verarbeitung der Rüben ſtattgefunden hat, beziehungsweiſe für welchen

jeder einzelne Steuerbetrag nach dem Geſeße fällig geworden iſt. Die geſtundeten Beträge ſind bis

zum 25 . Tage des Monats , in welchem die Stundungsfriſt abläuft, und wenn dieſer auf einen

Sonn- oder Feiertag fällt, am Tage vorher baar einzuzahlen oder durch fällige Steuervergütungs

ſcheine abzulöſen . Erfolgt die Ablöſung durch Steuervergütungsſcheine, ſo können diejenigen

Scheine, welche an einem Sonn - oder Feiertag fällig werden , am Tage vorher in Zahlung

gegeben werden .

Wer es einmal verſäumt, die Zahlung der geſtundeten Abgabe' pünktlich zu leiſten , hat auf

fernere Stundungsbewilligung keinen Anſpruch .

Berbrauchsabgabe
By :ciau Kaiserhonen bei der Ausſubr

oder Niederlegung

3uder .

Bergütung.

Nr. 5 . Zu g . 6 des Gejeges.

S. 17 . Bei der Ausfuhr von Zucker oder deſſen Niederlegung in öffentlichen u . ſ. w .Nieder : 1. Ausídluf der
Bergütung ber

lagen findet eine Vergütung der entrichteten Verbrauchsabgabe, nicht ſtatt.

Mit Nückſicht auf . 7 des Geſeßes iſt in den dieſen Ausführungsvorſchriften beigegebenen .

Formularen die Vergütung der Verbrauchsabgabe inſoweit vorgeſehen , als es ſich um die Ausfuhr von Zuder .

oder Niederlegung von zuckerhaltigen Fabrikaten handelt.si

S . 18. Für Zucker, welcher über die Zollgrenze ausgeführt oder in öffentliche Niederlagen 11. Vergütung der

oder Privatniederlagen unter amtlichem Mitverſchluß, ſeien es beſondere oder zugleich zur Lagerung beraten fuhren ober

ausländiſcher unverzollter Waaren beſtimmte, aufgenommen iſt, wird, wenn die Menge wenigſtens Niederlegung von

500 Kilogramm netto beträgt, vom 1. Auguſt 1888 an eine Vergütung der Materialſteuer nach A. Betrag der

folgenden Säßen für 100 Kilogramm gewährt :
romm acwährt :

1

a ) für Rohzucker von mindeſtens 90 Prozent Zuckergehalt und für raffinirten Zucker von unter

98, aber mindeſtens 90 Prozent Zuckergehalt . . . . . . . . . . . 8 ,50 II ,

b ) für Kandis und für Zucker in weißen vollen harten Broten , Blöcken , Platten , Stangen

oder Würfeln , oder in Gegenwart der Steuerbehörde zerkleinert, für die ſogenannten Crystals

und für andere weiße, harte, durchſcheinende Zucker in Kryſtallform von mindeſtens

991/2 Prozent Zuckergehalt, insbeſondere die im Handel als granulirte und granulated

bezeichneten Zucker ; ferner für ſonſtige Zucker von mindeſtens 991/2 Prozent Zuckergehalt,

welche vom Bundesrath etwa noch dieſer Klaſſe zugewieſen werden . . . . 10,65 ti ,

c) für alle übrigen harten Zucker, ſowie für alle weißen trocknen (nicht über 1 Prozent Waſſer

enthaltenden ) Zucker in Kryſtall-, Krümel- und Mehlform von mindeſtens 98 Prozent

Zuckergehalt, ſoweit auf dieſelben nicht der Vergütungsſaß unterb Anwendung

findet . . . . . 10 M .

Werden mit einer Anmeldung Zucker verſchiedener Vergütungsklaſſen zur Abfertigung geſtellt,
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ſo wird die Steuervergütung gewährt, wenn auch nur das Geſammtgewicht der Zucker wenigſtens

500 Kilogramm netto beträgt.

B. Zuſtändigleit . $ . 19. Zur Abfertigung des mit Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden oder nicder : .

der Steuerſtellen. gelegten Zuckers ſind berechtigt, und zwar

a ) zur unbeſchränkten Abfertigung von Zucker aller Art :

in Preußen :

die Hauptzollämter Danzig, Stralſund, Swinemünde, Kiel, Flensburg, Altona, Harburg,

Cleve, Aachen , die Hauptſteuerämter für ausländiſche Gegenſtände zu Berlin und Cöln ,

die Hauptſteuerämter Königsberg in Dſtpreußen , Stettin , Poſen , Breslau , Görlig , Halle,

Magdeburg, Ißehoe, Hannover, Hildesheim , Uerdingen , Duisburg,

in Bayern:

die Hauptzollämter München , Regensburg und Ludwigshafen am Rhein , ſowie das

Nebenzolamt zu Frankenthal,

in Sachſen :

die Hauptzollämter Zittau und Leipzig, die Hauptſteuerämter Dresden und Meißen ,

in Württemberg :

die Hauptzollämter Stuttgart, Heilbronn und Friedrichshafen ,

in Baden :

das Hauptzollamt Mannheim und die Zollabfertigungsſtelle am badiſchen Bahnhof in

Baſel (Schweiz),

in Heſſen :

die Hauptſteuerämter Mainz und Gießen ,

in Medlenburg -Schwerin :

das Hauptzollamt Roſtock und das Nebenzollamt I. Wismar,

in Oldenburg :

das Hauptzollamt Brake,

in Braunſchweig:

das Hauptſteueramt Braunſchweig ,

in Anhalt:

das Hauptſteueramt Deſſau und die Zollabfertigungsſtelle Wallwißhafen bei Deſſau ,

in Luxemburg :

das Hauptzollamt Luremburg,

in den Hanſeſtädten :

die Hauptzolämter Lübeck, Hamburg und Bremen

unter der Bedingung, daß die Feſtſtellung des Zuckergehalts der vom Bundesrath der

Klaſſe b zugewieſenen Zucker von mindeſtens 991/2 Prozent Zuckergehalt von einer ſeitens

der oberſten Landes- Finanzbehörde oder auf deren Ermächtigung ſeitens der Direktivbehörde

zur Ausführung dieſer Unterſuchungen bezeichneten Perſon oder Anſtalt (vereidigte Handels

chemiker u . f. w .) auf Koſten der Anmelder vorgenommen wird ;

b ) zur Abfertigung von Kandis und von Zucker in weißen vollen harten Broten , Blöcken ,

Platten , Stangen oder Würfeln oder in Gegenwart der Steuerbehörde zerkleinert :

alle Hauptzoll- und Hauptſteuerämter, die uckerſteuerſtellen und die von den oberſten

Landes- Finanzbehörden dazu bisher beſonders ermächtigten oder künftig zu ermächtigen

den Unterämter.

Dieſe Aemter ſind auch zur Abfertigung der der Klaſſe bzugewieſenen Zucker

von mindeſtens 991/2 Prozent Polariſation unter der vorſtehend zu a gemachten Ein

ſchränkung ermächtigt;

C ) zur Abfertigung der in die Klaſſen a und c fallenden Zucker mit der Maßgabe, daß von

dem angemeldeten Zucker Proben zu entnehmen und auf Koſten des Anmelders behufs der

Polariſation und Feſtſeßung des der weiteren Abfertigung zu Grunde zu legenden Be

fundes einer zur Polariſation des Zuckers befugten Amtsſtelle zu überſenden ſind , ſofern

nicht nach den Beſtimmungen im 8 . 46 und S. 48 Abſaß 2 von der Polariſation Abſtand

genommen werden kann :
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ſämmtliche nicht unter a genannten Hauptzoll- und Hauptſteuerämter , die Zuckerſteuer

ſtellen und die von den oberſten Landes - Finanzbehörden beſonders mit dieſer Befugniß

verſehenen oder fünftig zu verſehenden Unterämter. -

$. 20 . Der Antrag zur Ausfuhr oder Niederlegung gegen Steuervergütung iſt bei einer C .Animeldung des

dazu befugten Steuerſtelle auf den nach den Ausführungsvorſchriften zu SS. 34 bis 37 des Geſeßes

abzugebenden Papieren ( Fabrikbetriebs -, Fabriklager- oder Niederlage-Abmeldungen , Begleitſcheinen ,

Begleitſcheinauszügen ) zu ſtellen . Daneben iſt eine nach Muſter 2 angefertigte Anmeldung in ein - - Muſter 2

facher Ausfertigung vorzulegen, welche die Art und Menge des Zuckers , ſowie die Verpackungsart

und Bezeichnung der einzelnen Kolli angiebt und diejenige Steuerſtelle benennt, über welche die Aus

fuhr oder bei welcher die Niederlegung bewirkt werden ſoll.

Bezieht ſich der Antrag auf Steuervergütung auf Zucker, welcher nicht unter ſteuerlicher

Kontrole ſteht, ſo genügt die Abgabe der vorbezeichneten Anmeldung.

$. 21. Die Art des Zuckers iſt in der Anmeldung im Anſchluß an die im $ . 18 unter a

bis c angegebene Klaſſifikation dergeſtalt zu bezeichnen , daß ſich die Klaſſe, deren Vergütungsſaß in

Anſpruch genommen wird, mit Beſtimmtheit erkennen läßt. Bezüglich der in die Klaſſen a und c fallen

den und der vom Bundesrath zur Gewährung der Steuervergütung nach dem Saße der Klaſſe b

zugelaſſenen Zuckergattungen (crystals, granulated u . f. w .) iſt der Zuckergehalt nach dem Grade

der Polariſation in vollen Prozenten und deren Bruchtheilen , leßtere mindeſtens in halben Pro

zenten , anzugeben .

Weicht die Angabe des Zuckergehalts von dem bei der Reviſion ermittelten Zuckergehalt ab ,

ſo findet eine Beſtrafung nicht ſtatt, wenn die Abweichung in Fällen des S . 48 des Geſeßes nicht

mehr als einhalb Prozent, in Fällen des § . 49 des Geſekes nicht mehr als ein Prozent beträgt.

S . 22 . Die Menge des Zuckers iſt in der Regel nach Brutto- und Nettogewicht für jedes

zu der betreffenden Anmeldung gehörende Kollo anzugeben . Bei Zucker derſelben Vergütungsklaſſe

und Art kann jedoch die Anmeldung des Bruttogewichtes auch partieweiſe, nach ſogenannten Schal

gängen , erfolgen , wenn die abzufertigende Waarenpoſt aus einer größeren Anzahl von Kolli gleicher

Verpackungsart mit annähernd demſelben Brutto - und Nettogewichte beſteht.

Auch iſt in dieſem Falle die Anmeldung des Geſammtbruttogewichts ſowie des Geſammt

nettogewichts mit der Angabe zuläſſig, daß jedes Kollo das gleiche zu bezeichnende Durchſchnitts

gewicht hat.

S. 23 . Wird Zucker in Broten , Blöden , Platten oder ähnlichen gleichmäßigen Stücken

von annähernd gleichem Einzelgewicht unter amtlicher Aufſicht verpackt, oder ſoll ſocher unverpackt

nach erfolgter Abfertigung unter Raumverſchluß verſendet werden, ſo kann ſich die Anmeldung auf

Angabe der Art und der Stückzahl beſchränken , der Verſender oder deſſen Vertreter hat aber in

dieſem Falle die Richtigkeit der über das Ergebniß der amtlichen Gewichtsermittelung abgegebenen

Beſcheinigung durch Mitunterſchrift anzuerkennen .

$. 24 . Wird anderer Zucker unter amtlicher Aufſicht in Rolli von gleichem Netto - Inhalte

verpackt, ſo genügt die Anmeldung der Zahl, Art, Bezeichnung der Kolli, der Art des Zucers und

des Nettogewichts für das Rollo mit beſonderer Angabe des Geſammtnettogewichts . Die Beſcheini

gung der Abfertigungsbeamten über das ermittelte Bruttogewicht hat der Verſender oder deſſen Ver

treter alsdann durch Mitunterſchrift anzuerkennen .

S . 25. Anmeldungen , welche den vorerwähnten Bedingungen nicht entſprechen , ſind zur

Vervollſtändigung oder Umſchreibung zurückzugeben .

S. 26 . Ueber die nach Vorſchrift berpirkte Abfertigung des Zuckers iſt den darum nach : D. Abfertigung

ſuchenden Anmeldern eine Beſcheinigung zu ertheilen , in welcher ſummariſch die Art, das Brutto :
m des Zuderd.

und das Nettogewicht, ſowie die ermittelte Polariſation des Zuckers anzugeben iſt.

S. 27. Iſt der Zucker, bezüglich deſſen die Vergütung der Materialſteuer in Anſpruch ge

nommen wird , zur Ausfuhr angemeldet, ſo läßt die abfertigende Steuerſtelle, ſofern dieſelbe

zugleich das Ausgangsamt iſt, die Ausfuhr unter ihrer Kontrole vor ſich gehen , ſtellt dieſelbe in

der bei Begleitſcheingütern gebräuchlichen Art feſt und beſcheinigt ſie auf der Anmeldung und even

tuell dem dazu gehörigen Begleitpapier.

Sol dagegen die Ausfuhr über eine andere als die abfertigende Steuerſtelle erfolgen , ſo

wird der Zucker mit der Anmeldung und, ſofern derſelbe ſich nicht im freien Verkehr befindet, mit

meine

Beſtimmungen.
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dem zugehörigen Begleitpapier (vergl. S . 101) auf das Ausgangsamt abgelaſſen , wobei wegen der

Verſchlußanlage die Vorſchriften im §. 102 Anwendung finden .

Das Ausgangsamt nimmt von der Ausfuhr Ueberzeugung, beſcheinigt dieſelbe auf dem

Begleitſchein und ſendet die mit der Erledigungsbeſcheinigung verſehene Anmeldung an das Aus

Fertigungsamt zurück. Iſt dieſes nicht ein Hauptamt, ſo hat dasſelbe die beſcheinigte Anmeldung

alsbald dem vorgeſekten Hauptamt einzureichen . ' Bezüglich der Ertheilung der Begleitſcheinerledi

gungsſcheine wird nach den Vorſchriften des Begleitſcheinregulativs verfahren . In die Erledigungs

beſcheinigungen der Grenzausgangsämter iſt ſtets dasjenige Gewicht des Zuckers aufzunehmen ,

welches bei der Berechnung der Steuervergütung zu Grunde gelegt wird und als ſolches in der

Ausfuhranmeldung von den Abfertigungsbeamten ausdrücklich zu bezeichnen iſt.

S. 28. Wenn Zucker mit dem Anſpruche auf Steuervergütung niedergelegtwird , ſo

tritt an Stelle der Ausgangsbeſcheinigung die Beſcheinigung über die erfolgte Niederlegung.

Iſt die abfertigende Steuerſtelle nicht zugleich das Niederlageamt, ſo hat dieſelbe nach der

Vorſchrift im §. 27 Abſaß 2 zu verfahren .

Daß die Abfertigung zum Zweck der Steuervergütung ſtattgefunden hat, ſowie demnächſt

welcher Vergütungsbetrag gewährt worden iſt , hat das Niederlageamt im Niederlageregiſter anzu

ſchreiben . Zu dieſem Behufe hat das die Steuervergütung liquidirende Amt, ſofern dasſelbe nicht

zugleich das Niederlageamt iſt, dem leßteren alsbald nach Eingang des Vergütungsſcheines den

Vergütungsbetrag mitzutheilen .

S . 29. Bei der Abfertigung des Zuckers iſt, inſoweit nicht die Beſtimmungen in den

SS. 30 bis 49 Plaß greifen , für jedes einzelne Rollo das Brutto - und Nettogewicht, ſowie die

Urt des Zuckers durch Reviſion zu ermitteln und das Ergebniß der Reviſion auf der Anmeldung

zu vermerken .

b ) B : ſondere Be. S . 30. Bei der Abfertigung größerer, aus gleichartigen Rolli beſtehender Sendungen von

timmungen über Zucker derſelben Vergütungsklaſſe und Art kann von Ermittelung des Bruttogewichts der einzelnen
die Ermittelung

des Brutto " Kolli abgeſehen werden und die amtliche Verwiegung partieweiſe , nach ſogenannten Schal
gewichts.

gängen , erfolgen . . . ! !

Auch iſt bei Sendungen der gedachten Art eine probeweiſe Ermittelung des Bruttogewichts

in der Weiſe zuläſſig , daß die Verwiegúng ſich mindeſtens auf 5 Prozent der ganzen Waarenpoſt

zu erſtrecken hat. Jedoch muß die Bruttoverwiegung der ganzen Waarenpoſt ſtets dann ſtattfinden ,

wenn entweder das ermittelte Gewicht irgend einer der brutto verwogenen Partien beziehungsweiſe

irgend eines der brutto verivogerien Kolli um mehr als 2 Prozent hinter dem deklarirten Gewicht

zurückbleibt, oder wenn ſich bei jeder verwogenen Partie beziehungsweiſe einem jeden verwogenen

Rolli ein geringeres Gewicht als das Deklarirte ergiebt, ohne jedoch die Grenze von 2 Prozent

zu erreichen.

Das deklarirte Bruttogewicht des nicht verwogenen Theils der probeweiſe verwogenen

Waarenpoſt iſt nur dann der Steuervergütung zu Grunde zu legen , wenn das durch die Probe

verwiegung ermittelte Bruttogewicht des zivanzigſten oder eines größeren Theils der Waarenpoſt

das auf dieſen Theil entfallende deklarirte Bruttogewicht erreicht oder überſteigt.

Iſt dagegen das durch) probeweiſe Verwiegung ermittelte Bruttogewicht bis zu höchſtens

2 Prozent geringer als das deklarirte, ſo iſt auch das Bruttogewicht des nicht verwogenen Theils

der Waarenpoſt nach dem für das einzelne Kollo des verwogenen Theils zu berechnenden Durch

ichnittsgewicht durch Reduktion zu beſtimmen . Sofern der Waarenführer ſich hiermit nicht einver

ſtanden erklärt, muß die Bruttoverwiegung der ganzen Waarenpoſt ſtattfinden .

9) Beſondere Ber S . 31. Das Nettogewicht des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung auszuführenden

Ermittelung des DDEing best oder niederzulegenden Zuckers, wird entweder durch Nettoverwiegung oder durch Abrechnung eines
Nettogewichts.

Taraſaßes von dem Bruttogewicht feſtgeſtellt.

$. 32. Die Ermittelung des Nettogewichts durch Tara-Abzug iſt für jeft anwendbar bei

Brotzucker, Roh-, Kryſtall- und gemahlenem Zucker in Fäſſern von weichem Holze, ſowie bei Roh-,

Kryſtall- und gemahlenem Zucker in einfachen Säcken .

Der Taraſaß beträgt

a ) für Zuder in Fäſſern von weichem Holze :

bei Brotzucker , deſſen einzelne Brote eine beſondere Umſchließung von Papier

Gewicht als dasvermo
genen

Partie 3 Prozent Hinter Point

ſtimmungen über
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und Bindfaden haben . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Prozent,

bei Brotzucker ohne ſolche Umſchließung . . . . . . . . . . . 11 - .

bei Roh -, Kryſtall- und gemahlenem Zucker . . . . . . . . . . 8 -

b) für Roh-, Kryſtall- und gemahlenen Zucker in einfachen Säcken . . . . 1,5 ; ;

S. 33. Statt des nach den vorgedachten Säßen berechneten Nettogewichts wird der Feſt

ſtellung der Steuervergütung das in der Anmeldung angegebene zu Grunde gelegt, wenn das

leptere geringer iſt als das durch die Berechnung ermittelte.

S . 34. Dem Verſender und der Steuerſtelle ſteht in jedem Falle die Befugniß zu , ſtatt

der Berechnung des Nettogewichts nach dem Taraſaße die Ermittelung des Nettogewichts durch

wirkliche Verwiegung eintreten zu laſſen .

von Seiten der Abfertigungsſtellen iſt von dieſer Befugniß Gebrauch zu machen , wenn

anzunehmen iſt, daß das wirkliche Nettogewicht erheblich geringer iſt, als das aus der Berechnung

hervorgehende. Zum Anhalt für die Beurtheilung können einzelne Rolli der Nettoverwiegung unter :

worfen werden . Dies empfiehlt ſich namentlid ) bei Fäſſern , deren Bruttogewicht weniger als 4 ,50

Doppelzenter beträgt.

$ 35 . Zur Ermittelung des Nettogewichts einer Waarenpoſt kann die probeweiſe Ver

wiegung eines Theils der Kolli ſtattfinden , wenn lektere von gleicher Verpackungsart, gleichem

Inhalte und annähernd gleichem Bruttogewichte ſind.

$. 36 . Solche probeweiſen Verwiegungen haben ſich bei Zucker aller Art in Säcken und

bei Kandiszucker in Kiſten auf mindeſtens 2 Prozent, in allen anderen Fällen auf mindeſtens

5 Prozent der zu der gleichartigen Poſt gehörenden Kollizahl zu erſtrecken .

S. 37. Wenn das nach dem Ergebniß der probeweiſen Verwiegung ſich berechnende durch

ſchnittliche Gewicht der einzelnen Kolli um mehr als 2 Prozent hinter dem aus dem deklarirten

Geſammtnettogewicht der gleichartigen Waarenpoſt ſich ergebenden Durchſchnittsgewichte der einzelnen

Rolli zurückbleibt, ſo muß ſtets die Nettoverwiegung der ganzen Poſt ſtattfinden .

Das deklarirte Nettogewicht des nicht verwogenen Theils der probeweiſe verwogenen Kolli

iſt nur dann der Berechnung der Steuervergütung zu Grunde zu legen , wenn das durch die Probe

verwiegung ermittelte Nettogewicht des betreffenden Theils der Waarenpoſt das auf dieſen Theil

entfallende deklarirte Nettogewicht erreicht oder überſteigt.

Iſt dagegen das durch probeweiſe Verwiegung ermittelte Nettogewicht bis zu höchſtens

2 Prozent geringer als das deklarirte, ſo kann unter Abſtandnahme von der Nettoverwiegung der

ganzen Waarenpoſt das Nettogewicht des nicht verwogenen Theils derſelben nach dem für das

einzelne Kollo .des verwogenen Theils zu berechnenden Durchſchnittsgewicht durch Reduktion be

ſtimmtwerden . Sofern der Waarenführer ſich hiermit nicht einverſtanden erklärt, muß die Netto

verwiegung der ganzen Poſt erfolgen .

$ . 38. Bei der Abfertigung von rangirtem Würfelzucker in Kiſten iſt auch eine probe

weiſe Feſtſtellung des Nettogewichts in der Art zuläſſig , daß bei Poſten

von 6 bis einſchließlich 18 Kiſten . . . 6 Kiſten ,

= 19 36 = . . . . . 12 -

37 - - 100 = . . . . . 18 :

bei größeren Poſten eine entſprechend größere Anzahl von Kiſten ausgeſondert und aus dieſen

durch Herausnahme je eines der verſchiedenen Seitenbretter und des entſprechenden Theiles der

Einlagen und Ausfüllungen von Papier aus jeder Kiſte 1 beziehungsweiſe 2 , 3 oder mehr die

Durchſchnittstara darſtellende leere Kiſten gebildet und verwogen werden .

Bei dieſer Feſtſtellung wird das deklarirte Nettogewicht der Steuerberechnung dann zu

Grunde gelegt, wenn daſſelbe das bei der Probeverwiegung ermittelte Gewicht bei keiner der neu

gebildeten Kiſten um mehr als zwei Prozent überſteigt. Iſt der Unterſchied erheblicher, oder ergiebt

Fich , daß das deklarirte Nettogewicht das für jede neu gebildete Kiſte ermittelte Nettogewicht über

ſchreitet, ohne jedoch die Grenze von zwei Prozent zu erreichen , ſo iſt die ganze Waarenpoſt netto

zu verwiegen .

S. 39. Wird Zucker in Broten in Umſchließungen von Papier und Bindjaden zur. Ab

fertigung geſtellt, ſo iſt zur Ermittelung des Nettogewichts das Gewicht dieſer Ilmſchließung mit

einem Taraſaß von 21/2 Prozent von dem Gewicht des Zuckers in dieſer Umſchließung in Übzug



276 -

ſtimmungen über

Anl
age

C .

zu bringen , wenn nicht der Betheiligte vollſtändige Nettoverwiegung beantragt, oder ſolche von Seiten

der Abfertigungsſtelle für nothwendig erachtet wird.

Dieſe Nettoverwiegung iſt insbeſondere dann vorzunehmen , wenn die Vermuthung dafür

ſpricht, daß das Gewicht der aus Papier und Bindfaden beſtehenden unmittelbaren Umſchließungen

den Saß von 24/2 Prozent überſteigt.

Tritt eine derartige Nettoverwiegung ein , ſo kann dieſelbe auf eine geringere, als die dem

zwanzigſten Theile der Waarenpoſt entſprechende Zahl von Broten beſchränkt werden , wenn der

Verſender der zu übergebenden Anmeldung eine Deklaration über das Gewicht der aus Papier und

Bindfaden beſtehenden unmittelbaren Umſchließungen des Zuckers beifügt, und wenn die probeweiſe

Nettoverwiegung ein mit der Deklaration übereinſtimmendes Ergebniß liefert.

Hierbei können geringfügige Unterſchiede zwiſchen dem nach der Deklaration und dem nach

dem Ergebniß der Probe- Ermittelung berechneten Taraſaß bis zu 2/10 Prozent unbeachtet bleiben .

Jedoch iſt bei Differenzen dieſer Art ſtets das höhere Gewicht, alſo , wenn das deklarirte Gewicht

der Umſchließungen das nach dem Reſultat der Probe-Ermittelungen berechnete überſteigt, das erſtere

Gewicht der Feſtſtellung des Nettogewichts zu Grunde zu legen .

Die Feſtſtellung des Nettogewichts von Zucker in Broten , bei welchem erweislich das Ge

wicht der aus Papier und Bindfaden beſtehenden unmittelbaren Umſchließungen den Saß von 21/2

Prozent nicht erreicht, kann auf Antrag ebenfalls unter den im Abſaß 3 und 4 aufgeführten Be

dingungen durch Probe-Ermittelungen in bezeichnetem Umfange erfolgen.

d ) Bejondere Ber S . 40 . Zur Feſtſtellung der Art des abzufertigenden Zuckers findet eine Prüfung der leß

die Feititeluna der teren auf die maßgebenden äußeren Merkmale ſtatt, ferner in denjenigen Fällen , in welchen die

Art des Zuders. Vergütungsfähigkeit oder die Beſtimmung der zutreffenden Vergütungsklaſſe von der Höhe des

Zuckergehaltes abhängig und das Vorhandenſein der entſcheidenden Höhe aus der äußeren Be

ſchaffenheit des Zuckers nicht mit Sicherheit zu erkennen iſt, eine Ermittelung des Zuckergehalts ent

nommener Proben durch Polariſation oder chemiſche Analyſe.

Die Polariſation iſt nach der in Anlage C enthaltenen Anleitung vorzunehmen .

S. 41. Die Feſtſtellung des Zuckergehalts durch chemiſche Analyſe iſt geboten , wenn Grund

zu der Annahme vorliegt, daß der abzufertigende Zucker überpolariſirende Beſtandtheile (Raffi

noſe u . ſ. w .) in verhältnißmäßig erheblicher Menge enthält, wie dies bei den durch Melaſſe

entzuckerung, namentlich den im Strontianit- oder Ausſcheidungsverfahren hergeſtellten Zudern ,

häufig der Fall iſt.

Die Steuerſtelle hat daher , wenn ihr der zur Abfertigung geſtellte Zucker als ein Erzeugniß

der Melaſſe-Entzuckerung bekannt iſt, desgleichen wenn der Zucker die als karakteriſtiſches Merkmal

der Raffinoſe beobachtete eigenthümlich ſpiße Kryſtallform , oder wenn eine vorgenommene Polari

ſation mehr als 100 Prozent oder überhaupt einen auffallend hohen Zuckergehalt zeigt, eine Probe

von dem betreffenden Zucker zu entnehmen und dieſelbe zur Ermittelung des Zuckergehalts einer

dafür zuſtändigen Perſon oder Anſtalt zu überſenden . Dieſe Ermittelung erfolgt nach dem in der

Anlage B beſchriebenen Verfahren und auf Koſten des Anmelders .

Ş. 42 . Die Polariſirung der vom Bundesrath dem höchſten Vergütungsjaße (Alaſſe b )

zugewieſenen und ferner etwa zuzuweiſenden Zucker von mindeſtens 991/2 Prozent Zuckergehalt ge

ſchieht ausſchließlich durch die damit amtlich beauftragten Perſonen oder Anſtalten (vergl. § . 19),

diejenige der übrigen Zucker (Klaſſe à und " ) durch die dazu ermächtigten Amtsſtellen . Soweit die

lepteren dieſer Aufgabe wegen des Umfangs der bezüglichen Unterſuchungen oder des Mangels an

geeigneten Beamten zu genügen nicht im Stande ſein ſollten , kann auf Grund der von der oberſten

Landes- Finanzbehörde oder auf deren Ermächtigung jeitens der Direktivbehörde ertheilten Geneh

migung an Stelle der amtlichen Polariſation eine ſolche durch vereidigte approbirte Chemiker

(Handelschemiker) auf Koſten der Verwaltung treten.

S. 43. An der Feſtſtellung der Art der Zucker muß ſtets ein Oberbeamter, bei den Unter

ſteuerämtern und den Steuerſtellen in den Zuckerfabrifen der Amtsvorſtand theilnehmen .

§. 44 . Die Prüfung der Zucker kann ſich auf ſämmtliche zur Abfertigung geſtellte Kolli

erſtrecken . Bei umfangreichen Waarenpoſten von Kolli gleicher Art und gleicher Verpackung joll

dieſelbe jedoch in der Regel probeweiſe, und zwar in Bezug auf mindeſtens 10 Prozent der zu

einer Waarenpoſt gehörigen Rolli, erfolgen .
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Ergiebt ſich bei der probeweiſen Unterſuchung eine Abweichung von der Anmeldung be

züglich der Art des Zuckers und entſtehen in Folge deſſen Zweifel über die Vergütungsfähigkeit des

Zuckers oder deſſen Zulaſſung zu dem beanſpruchten Vergütungsſake, ſo muß die Prüfung auf

jämmtliche Folli der abzufertigenden Waarenpoſt erſtreckt werden . Stellt ſich hierbei eine durch

gängige Gleichartigkeit des Zuckers heraus, ſo kann bei größeren Poſten die Probenentnahme und

weitere Prüfung auf 10 Prozent der Geſammtzahl der Koli beſchränkt bleiben . Wird dagegen durch

die vorläufige Prüfung das Vorhandenſein von nach Augenſchein , Gefühl und Geſchmack weſentlich

abweichenden Zuckerſorten feſtgeſtellt, ſo iſt eine Sortirung der leßteren zu bewirken und die Proben

entnahme zwecks ſpezieller Unterſuchung auf jede der verſchiedenen Sorten , und zwar bei einer

größeren Kollizahl auf je mindeſtens 10 Prozent, zu erſtrecken .

$ . 45 . Bei der Entnahme der Proben zur Ermittelung des Zuckergehalts muß ſtets mit

großer Sorgfalt verfahren werden . Es ſind dazu bei Rohzucker , ſowie bei allen Zuckern in Krümel

und Mehlform in der Regel Sonden (vorn abgerundete etwa 50 Centimeter lange Löffel mit etwa

1 '/2 bis 2 Centimeter innerem oberen Durchmeſſer von ſtarkem Kupferblech mit hölzernem Griff) zu

verwenden . Mittelſt derſelben iſt der Zucker möglichſt aus der Mitte der Rolli zu ziehen . Die in

einer Poſt hervorgetretenen Unterſchiede müſſen durch die entnommenen Proben unter genauer Be

zeichnung der Kolli, auf welche ſich die Proben beziehen , ausgedrückt werden . Nachdem die in den

Proben etwa enthaltenen Knötchen , Klümpchen und Stückchen zerdrückt ſind, wird aus ſämmtlichen

Theilproben durch Zuſammenſchütteln eine, beziehungsweiſe für jede Sorte eine Durchſchnittsprobe

für die Ermittelung des Zuckergehalts gebildet. - Von Rohzuckern geringen Gehalts , aus ver

ſchiedenen Zuckerſorten gemiſcht, welche Knötchen, Klümpchen oder Stückchen in erheblicher Menge

enthalten und nicht gleichfarbig erſcheinen , iſt die Durchſchnittsprobe in der Weiſe zu entnehmen ,

daß die zur Probe-Entnahme beſtimmten Säcke durch Ausſchüttung (Stürzen ) vollſtändig entleert, der

geſammte, zu einem Haufen vereinigte Zucker tüchtig durcheinandergeſchaufelt, eine Zerdrückung der

vorhandenen Zuſammenballungen von Zucker und demnächſtige Wiederbeimiſchung vorgenommen und

hiermit ſolange fortgefahren wird, bis der Zucker gut durcheinandergemiſcht iſt und die darin ent

haltenen Knötchen 2c. beſeitigt ſind, worauf aus dem oberen, mittleren und unteren Theil der auf

dieſe Weiſe hergeſtellten Zuckermenge je eine beſtimmte Menge Zucker zu entnehmen und aus der

innigen Vermiſchung dieſer drei Proben die zur Feſtſtellung des Zuckergehalts erforderliche Durch

ſchnittsprobe zu bilden iſt.

Die Entnahme der Proben wird in Gegenwart des Anmelders oder deſſen Vertreters in

der Regel durch Steuerbeamte beſorgt, kann aber unter amtlicher Betheiligung auch durch einen

vereidigten Probezieher nach Maßgabe der vorſtehenden Beſtimmungen vorgenommen werden .

Zum Zweck der etwaigen Verſendung, welche mit möglichſter Beſchleunigung erfolgen muß,

wird die Probe in einer Menge von mindeſtens 150 Gramm in eine vorher vollſtändig gereinigte

Blechdoſe oder Glasflaſche gefüllt, feſt eingedrückt und amtlich verſiegelt. Eine Kontrolprobe wird

bis zur Erledigung der Sache bei der Steuerſtelle aufbewahrt.

S . 46 . In Betreff der Zucker , für welche der Vergütungsſaß der Klaſſe a beanſprucht

wird , iſt die Feſtſtellung des Zuckergehalts durch Polariſation bei weißen Zuckern nur dann, wenn

ſie ſehr feucht ſind, dagegen ſtets bei allen Rohzuckern (Nachprodukten ) erforderlich ,welche ſyrupiren,

wenig ſcharfe Kryſtalle zeigen und ſtark nach Salzen ſchmecken .

§ . 47. Hutzucker in weißen vollen harten Broten oder in Gegenwart der Steuerbehörde

zerkleinert, für welchen der Vergütungsſaß der Klaſſe b gewährt werden ſoll, muß bis in die Śpiße

ausgedeckt ſein . Die vielfach gebräuchliche geringe Abdrehung der Spiße rechtfertigt zwar nicht die

Zurückweiſung der ſonſt zum höchſten Saße zuzulaſſenden Brote, jedoch iſt bei deren Abfertigung

durch Zerſchlagen einzelner Brote auch von deren innerer Beſchaffenheit Ueberzeugung zu nehmen .

Brote, welche bei der Reviſion ſich als zerbrochen herausſtellen , ſind deshalb atein von der Ge

währung des Vergütungsſaßes der Klaſſe b nicht auszuſchließen . '

§. 48. Zu den Zuckern , für welche der Vergütungsſaß der Klaſſe c in Anſpruch genommen

werden kann , gehören u . Á . gelblich ſcheinender oder fleckiger, nicht ganz weißer Meliszucker, Stücke

von Broten , ſowie aller weißer Zucker in Krümel- und Mehlform , ſoweit ſie nicht etwa vom Bundes

rath der Klaſſe b zugewieſen werden , ferner weißer Stückenzucker aus Platten , Broten 2c. ( crushed )

und die gemahlenen ſcharf getrockneten weißen Farine, wenn kein Zweifel beſteht, daß ſie nicht über

1 Prozent Waſſer enthalten und mindeſtens 98 Prozent Zuckergehalt haben .

47 *
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• Bei Kryſtallzuckern ; für welche der Vergütungsſaß der Klaſſe o in . Anſpruch genommen

wird, iſt eine Feſtſtellung des Zuckergehalts durch Polariſation nicht erforderlich , ſofern dieſelben

weiß und trocken ſind.

Die Reviſionsbeamten haben ſich nur davor zu hüten , helle Rohzucker mit den angeführten

Zuckern zu verwechſeln , die Polariſation aber ſtets zu veranlaſſen , wenn Anlaß zu Zweifeln über

die Vergütungsklaſſe vorliegt.

$ . 49 . Die Trockenheit der Zucker der Klaſſe c wird in der Regel durch das Gefühl feſt=

zuſtellen ſein ; nur, wo begründete Zweifel darüber beſtehen , daß der abzufertigende Zucker mehr als

1 Prozent Waſſer enthält, iſt zur näheren Ermittelung zu ſchreiten . Hierbei iſt zunächſt der Gehalt

an reinem Zucker durch Polariſation Feſtzuſtellen und , wenn ſich dabei ein ſolcher von mehr als

98 Prozent ergiebt, weiter kein Anſtand zu erheben . Iſt jedoch der Zuckergehalt von 98 Prozent

nur eben erreicht und muß der Zucker beim leiſen Druck zwiſchen den Fingerſpißen als feucht be

zeichnet werden, ſo iſt ſchleunig die Feſtſtellung des Zuckergehalts durch einen zuſtändigen Chemiker

auf Koſten des Anmelders herbeizuführen .

E. Weitere Ber . . $ . 50. leber die Abfertigung von Zucker mit dem Anſpruche auf Steuervergütung ſind
handlung der ab:

nel: von den Aemtern Regiſter nach Muſter 3 zu führen .
dungen, Liqui.

. Werden den Verſendern auf deren Antrag Beſcheinigungen über die Abfertigung des Zuckersdation und Zahlung

der Steuerver: ertheilt, ſo iſt im Abfertigungsregiſter hierüber Vermerk zu machen . .
gütung, Buch .

füşrung. §. 51. Die Hauptämter, bei denen Anmeldungen zur Ausfuhr oder Niederlegung von

Zucker mit den Anſpruche auf Steuervergütung eingegangen ſind, haben nach dem Ablaufe jedes

Monats oder mit Genehmigung der Direktivbehörde zweimal monatlich , und zwar am 1. und

15. Tage, Steuervergütungs-Liquidationen über den als ausgeführt oder niedergelegt nachgewieſenen

fiter 4. Zucker nach Muſter 4 aufzuſtellen und mit den beſcheinigten Anmeldungen und den etwa zugehörigen

Altteſten der Chemiker der Direktivbehörde vorzulegen .

: S . 52. Die Direktivbehörde hat die zu vergütenden Beträge feſtzuſeßen und darüber

Steuervergütungsſcheine nach Muſter 5 auszuſtellen , und zwar für jede Anmeldung, beziehungs

weiſe ſofern der mit einer Anmeldung ausgeführte oder niedergelegte Zucker verſchiedenen Klaſſen

angehört und die Vergütung dafür nach Maßgabe der Beſtimmungen im §. 53 in zwei verſchiedenen

Monaten fällig wird , für jeden der beiden verſchieden fälligen Theilbeträge der Vergütung einen

beſonderen . Entſpricht ein ſolcher Theilbetrag einer geringeren Zuckermenge als netto 500 Kilo

gramm , ſo iſt der Angabe der Zuckermenge der Vermerk: „ Theil von . . . . (Geſammtgewicht der

ausgeführten beziehungsweiſe niedergelegten Menge) Kilogramm“ hinzuzufügen .

Jede Direktivbehörde führt über die von ihr ausgefertigten Steuervergütungsſcheine ſowie

über die Erledigung derſelben ein den Zeitraum eines Etats jahres umfaſſendes Regiſter nach

Muſter 6 . Die fortlaufende Nummer dieſes Regiſters wird auf den betreffenden Scheinen zur rech

ten Seite des Landeswappens vermerkt.

Ş. 53. Die Steuervergütung für ausgeführten oder gegen Steuervergütung niedergelegten

Zucker wird am fünfundzwanzigſten Tage des ſechsten Monats nach dem Monat der Ausfuhr oder

Niederlegung fällig, wenn es ſich um Zucker der Klaſſen å und handelt, dagegen am fünfund

zwanzigſten Tage des fünften Monats nach dem angegebenen Monat, wenn es ſich um Zucker der

Klaſſe hi handelt. Indeſſen wird die Steuervergütung für den von Anfang März beziehungsweiſe

April bis Ende Juli zur Ausfuhr oder Niederlegung gelangten Zucker ſchon am nächſten

25 . Augnſt fällig .

S . 54 . Sobald die Vergütung, über welche der Steuervergütungsſchein lautet, fällig ge

worden iſt, ſteht es dem Inhaber des leşteren frei, unter Rückgabe deſſelben den Betrag der Steuer

vergütung entiveder bei einer beliebigen Steuerſtelle im deutſchen Zollgebiet auf bei derſelben einzu

zahlende Zuckerſteuer (Materialſteuer, Verbrauchsabgabe, Steuer für Zucker aus Niederlagen ) in

Anrechnung zu bringen oder bei der in dem Steuervergütungsſchein genannten Steuerſtelle baar zu

erheben . Dieſe Steuerſtelle muß dem Bundesſtaate angehören , deſſen Direktivbehörde den Steuer

vergütungsſchein ausgeſtellt hat.

§. 55. Die Annahme nicht fälliger Steuervergütungsſcheine in Anrechnung auf nicht ge

ſtundete Zuckerſteuer oder auſ fälligen Zuckerſteuerkredit iſt unzuläſſig .

Dagegen dürfen nicht fällige Steuervergütungsſcheine zur Ablöſung von Zuckerſteuerkredit

verwendet werden , welcher gleichzeitig mit den Vergütungsſcheinen oder ſpäter fällig wird. Es ſind.

Muſ
ter

6 .
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Muſter 7 .

Muſter 8.

deshalb in der von dem Steuerpflichtigen auf der zweiten Seite der Vergütüngsſcheine beziehungsa

weiſe auf der leßten Seite der Nachweiſungen über mehrere noch nicht fällige Scheine (vergl. 9 .58)

abzugebenden Beſcheinigung über die erfolgte Anrechnung der Vergütung die Fälligkeitstermine des

mit den Scheinen abgelöſten Kredits zu bezeichnen ,

S . 56 . Jeder Steuervergütungsſchein wird nur mit dem vollen darin genannten Betrage

entweder angerechnet oder aber durch Baarzahlung eingelöſt. Die Anrechnung eines Theils dieſes

Belrages unter Baarzahlung des Reſtes iſt unzuläſſig .

Je nachdem der Betrag der Vergütung angerechnet oder baar erhoben wird , hat der In=

haber die auf der Rückſeite des Scheins vorgedruckte erſte oder zweite Beſcheinigung auszufüllen

und zu unterſchreiben . Dieſe Beſcheinigungen dienen als Kaſſenquittungen .

§ 57. Der Inhaber mehrerer fälliger Steuervergütungsſcheine hat, wenn er die angewie

ſenen Vergütungen zu gleicher Zeit baar erheben will, die Scheine nach Ziffer 2 der darauf abge

druckten Zahlungsbedingungen der betreffenden Steuerſtelle mit einem nach Muſter 7 aufzuſtellenden

Verzeichniß vorzulegen . Es genügt dann eine Quittung des Empfängers über den Geſammtbetrag.

der bezüglichen Vergütungen, welche auf der lebten Seite des Verzeichniſſes unter Benußung des

Vordrucks auszuſtellen iſt; der Vordruck auf der Rückſeite der einzelnen Steuervergütungsſcheine

bleibt in dieſem Falle unausgefüllt:

: Unmittelbar nach der Befriedigung des Zahlungsempfängers ſind von den Kaſſenbeamten :

die zu dem Verzeichniß gehörigen Steuervergütungsſcheine auf der Vorderſeite, mit ſchwarzer Tinte

kreuzweiſe zu durchſtreichen . Sodann erfolgt die Ausfüllung des Buchungsvermerks auf der leßten

Seite des Verzeichniſſes.

§. 58. Ebenſo hat derjenige Inhaber von Steuervergütungsſcheinen , welcher mehrere fällige

Scheine auf ſchuldige Zuckerſteuer zu gleicher Zeit in Anrechnung bringen will, dieſelben der be

treffenden Steuerſtelle mittelſt Verzeichniſſes vorzulegen. Solche Verzeichniſſe ſind nach Muſter 8 -

aufzuſtellen . Die Beſtinimungen im S . 57 finden hierbei entſprechende Anwendung.

Sollen mehrere nicht fällige Steuervergütungsſcheine nach der Beſtimmung im . 55 zur

Ablöſung von noch nicht fälligem Kredit verwendet werden , ſo iſt über dieſelben von dem Steuer

pflichtigen ein beſonderes Verzeichniß aufzuſtellen und der Vebeſtelle vorzulegen.

§. 59. Gleich nach Ablauf jedes Rechnungsmonats haben die Hauptämter über die im

Laufe deſſelben bei ihnen ſelbſt und bei den Unterſtellen ihres Bezirks in Anrechnung genommenen

beziehungsweiſe durch Baarzahlung eingelöſten Steuervergütungsſcheine an die vorgeſepte Direktiv

behörde Nachweiſungen nach Muſter 9 einzureichen , in welchen die Scheine nach dem Etatsjahre - Mufter 2.

ihrer Ausſtellung, und zwar die im gleichen Etatsjahre ausgeſtellten nach der Reihenfolge der Aus

fertigungsnummern aufzuführen ſind. Die auf nicht fälligen Kredit in Anrechnung genommenen

nicht fälligen Steuervergütungsſcheine werden unter einem beſonderen Abſchnitte angeſeßt. Wenn die

betreffenden Scheine von verſchiedenen Behörden ausgefertigt ſind, iſt für jede dieſer Ausfertigungs

ſtellen eine beſondere Nachweiſung aufzuſtellen . Die Nachweiſung über die von der vorgeſeßten Di

rektivbehörde ausgefertigten Scheine iſt mit A zu bezeichnen , die übrigen Nachweiſungen erhalten die

Bezeichnung B , C u . Į w .

In jeder der Nachweiſungen ſind die in den Spalten 6 bis 8 angeſeßten Vergütungs

beträge zu ſummiren. Demnächſt werden die Schlußſummen derſelben in der Nachwetſung A zu

ſammengeſtellt und dort aufgerechnet. Daß die ſo ermittelte Hauptſumme der Vergütungen mit der

betreffenden Angabe in der Reichsſteuerüberſicht übereinſtimmt, hat der Hauptamts dirigent unter der

Nachweiſung A zu beſcheinigen .

Wo Hauptamtsbezirke nicht beſtehen , ſind die Nachweiſungen von den Steuerſtellen aufzu

ſtellen und von den Bezirks -Oberkontrolören zu beſcheinigen .

S . 60. Die Direktiv behörde hat die richtige Aufrechnung der Nachweiſungen prüfen und

beſcheinigen , auch davon Ueberzeugung nehmen zu laſſen , daß die Schlußſumme der Nachweiſung

A ſich mit der Reichsſteuerüberſicht des betreffenden Amts in Uebereinſtimmung befindet. Nachdem

von ſämmtlichen Hauptämtern beziehungsweiſe Steuerſtellen des Direktivbezirks die in ihren Reichs

ſteuerüberſichten angeſeßten Steuervergütungsbeträge für Zucker in der vorgedachten Art ſpeziell nach

gewieſen worden ſind, werden die Nachweiſungen B , C u . ſ. w . nach den Ausfertigungsſtellen ge

ordnet und dieſen lekteren behufs Löſchung der erledigten Steuervergütungsſcheine in ihren Ausfer
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tigungsregiſtern überſandt. Gleichzeitig ſind die in der Nachweiſung A verzeichneten Steuervergü

tungsſcheine in dem eigenen Ausfertigungsregiſter der Direktivbehörde zu löſchen .

Sollten zwei Jahre nach dem Abſchluſſe des Ausfertigungsregiſters einzelne Steuervergü

tungsſcheine noch nicht gelöſcht ſein , ſo iſt ein Verzeichniß der unerledigten Nummern nach den

Spalten 1, 2 und 6 bis 11 des Regiſters aufzuſtellen und bis Ende Juni an die oberſte Landes

Finanzbehörde zur weiteren Veranlaſſung einzuſenden .

Nr. 6 . Zu $. 7 des Geſeķes.

Steuerbergütung
$. 61. Bei der Ausfuhr oder der Niederlegung von kondenſirter Milch in einer öffent

Fabritate. ge lichen Niederlage oder einer Privatniederlage unter amtlichem Mitverſchluß wird eine Vergütung

der Materialſteuer und der entrichteten Verbrauchsabgabe nach Maßgabe der in der Anlage D ent

haltenen näheren Beſtimmungen gewährt.

Die Beſtimmungen über die Gewährung einer ſolchen Vergütung für andere zuckerhaltige

Fabrikate werden beſonders erlaſſen werden .

Anlag
e

D .

Nr. 7 . Zu 8 . 8 des Geſekes.

Steuerfreiheit von §. 62. Es bleibt vorbehalten , wegen Gewährung der Steuerfreiheit für Zucker zur Vieh
Buder zur Dieh .

fütterung 2c." fütterung oder zur Herſtellung von anderen Fabrikaten als Verzehrungsgegenſtänden nach Maßgabe

des ſich ergebenden Bedürfniſſes Beſtimmung zu treffen .

Anl
age

E .

fabrifen .

Nr. 8 . Zu 88 . 6 , 7, 9 und 10 des Geſekes.

Zuderniederlagen . S . 63. Außer den in SS. 6 , 7, 9. und 10 des Geſeßes vorgeſehenen Niederlagen für

Zucker und zuckerhaltige Fabrikate zur Niederlegung mit dem Anſpruch auf Steuervergütung können

auch Niederlagen ausſchließlich zu dem Zwecke bewilligt werden, daß die Erhebung der Verbrauchs

abgabe ausgeſeßt bleibt.

Die näheren Beſtimmungen über die Niederlagen beider Arten ſind in der Anlage E

enthalten .

Nr. 9 . Zu 88. 12 und 13 des Geſekes.

I. Bauliche Ein § . 64. Bezüglich der baulichen Einrichtungen der Zuckerfabriken gelten folgende Beſtim
richtung der Zuder. mungen (Central-Blatt für das Deutſche Reich . 1888 S . 74) :

1. Bezüglich bereits beſtehender Zuckerfabriken :

A . Für die Anforderungen , welche an die Fabrikinhaber in Bezug auf die bauliche Ein

richtung der Fabriken zur Sicherung gegen heimliches Wegbringen von Zucker zu ſtellen ſind,

dienen die folgenden Beſtimmungen als Grundlage:

1 . Die ſichernde Einrichtung beſteht entweder

a ). in der geeigneten Abſchließung derjenigen Fabrikräume, in welchen die Herſtellung

und weitere Bearbeitung von kryſtalliſirtem Zucker, ſowie deſſen Aufbewahrung außer

halb des Fabriklagers ſtattfindet, desgleichen , ſoweit nicht Ausnahmen geſtattet werden,

derjenigen Räume, in welchen zuckerhaltige Abläufe (Syrup, Melaſſe) ſich befinden ,

gegen die übrigen Fabrikräume und nach außen ,

oder

b ) in der geeigneten Umfriedigung der Fabrikanlage.

2 . In der Regel ſol die erſtere Einrichtung (unter 1 a) Plaß greifen . Dieſelbe kann ins

beſondere auch für ſolche Fabriken in Anwendung geſeft werden, welche ſchon mit einer

genügenden oder leicht in gehörigen Stand zu ſebenden Umfriedigung verſehen ſind.

B . In Bezug auf die ſichernde Abſchließung der unter A la bezeichneten Fabrikräume iſt zu

beachten :

1. Der Abſchluß der Räume, in welchen kryſtalliſirter Zucker hergeſtellt, weiter bearbeitet und

außerhalb des Fabriklagers aufbewahrt wird , gegen die in demſelben Gebäude befind

lichen Vorräume der Fabrikation , ſoll in der Regel bei dem Koch - (Vakuum -) Raum ,

oder doch bei dem Raum , in welchen die Füllmaſſe zunächſt vom Kochraum zwecks der
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Verarbeitung gelangt, in der Art ſtattfinden , daß der bezeichnete Rauni mit eingeſchloſſen

wird. Vorzugsweiſe ſoll der Abſchluß durch eine Mauerwand oder ein Gitter von

Eiſendraht bewerkſtelligt werden .

2 . Die Zahl der inneren und äußeren Zugänge (Thüren , Ladeluken und dergleichen ) zu

den abzuſchließenden Fabrikräumen iſt ſoweit zu beſchränken , als es mit den Bedürfniſſen

des Fabrikbetriebes und Verkehrs vereinbar erſcheint.

3 . Die Fenſter und ähnliche äußere Maueröffnungen ſind in geeigneter Weiſe (durch Gitter

von Eiſenſtäben , Eiſendraht und dergleichen ) zu verſichern. Vorbehaltlich der bei bereits

vorhandenen Gittern zu geſtattenden Ausnahmen dürfen die Gitterſtäbe nicht weiter

als 5 Centimeter von einander entfernt ſein , die Maſchen der Drahtgitter keine größere

Weite als 5 Centimeter haben . Es kann eine Einrichtung der Verſicherung, welche im

Nothfalle das leichte Deffnen der Fenſter u . ſ. w . ermöglicht, zugelaſſen und für die

oberen Stockwerke, ſowie für die Bedachung der Gebäude von der Verſicherung Abſtand

genommen werden .

C . Bezüglich der Umfriedigung der Fabrikanlage iſt zu beachten :

1 . Neue Umfriedigungen ſind in der Regel ſo anzulegen , daß kein eingeſchloſſenes Gebäude

weniger als 5 Meter von der Umfriedigung entfernt liegt. Daſſelbe Mindeſtmaß der

Entfernung iſt in der Regel bei der ſpäteren Errichtung von Gebäuden innerhalb neuer

oder jeßt bereits vorhandener Umfriedigungen einzuhalten .

2. In der Regel ſollen ' die Umfriedigungen mindeſtens 21/2 Meter hoch ſein und aus

Steinmauern oder eiſernen Gittern (Stäbe, Draht) beſtehen . Bei den Gittern dürfen,

vorbehaltlich der bei bereits vorhandenen zu geſtattenden Ausnahmen , die Stäbe

höchſtens 7 Centimeter von einander entfernt ſein , die Drahtmaſchen höchſtens eine

Weite von 7 Centimeter haben .

3 . Ueberführungen über die Umfriedigungen ſind in der Regel unzuläſſig .

4 . In Bezug auf die Zahl der Eingänge in der Umfriedigung findet die Beſtimmung

unter B2 entſprechende Anwendung.

5 . Wird die Umfriedigung zum Theil durch zur Fabrik gehörige Gebäude gebildet, ſo ſind .

dieſe entweder nach dem Fabrikhofe zu oder nach außen in der Art ſichernd einzurichten ,

daß die betreffenden Thüren und dergleichen beſeitigt oder unter Steuerverſchluß

genommen und die betreffenden Fenſter und dergleichen vergittert werden . In lekterer

Beziehung iſt gemäß der Beſtimmungen unter B3 zu verfahren.

D . Die näheren Anordnungen bezüglich der an die einzelnen Fabrikinhaber zu ſtellenden An

forderungen ſind nach Maßgabe der Beſtimmungen unter A bis C von den oberſten

Landes - Finanzbehörden oder auf deren Ermächtigung von den Direktivbehörden

zu erlaſſen .

Die bezeichneten Behörden haben insbeſondere auch darüber zu entſcheiden :

1. welche Veränderungen in der baulichen Einrichtung der Fabrikräume etwa zur Erleichterung

der Ueberſicht über den Gang der Fabrikation (vergl. g. 12 Abſaß 1 des Geſekes) zu

treffen ſein möchten ,

2. welche Thüren, Ladelufen u . . w . der Fabrikgebäude verſchlußfähig einzurichten und

welche Gefäße etwa mit einer gegen heimliche Entfernung der darin befindlichen Zucker

ſäfte, Fülmaſſe u. ſ. w . ſichernden Vorrichtung zu verſehen ſind,

3 . an welchen Stellen innerhalb oder außerhalb der Fabrikräume Wachtlokale für Aufſichts

beamte herzuſtellen ſind,

4 . welche zur Fabrikanlage gehörigen Gebäude, Gärten u . f. w . in die Umfriedigung ein

zuſchließen ſind.

II. Bezüglich fünftig zu errichtender Zuckerfabriken .

Auf dieſe Fabriken finden die obigen Beſtimmungen unter I entſprechende Anwendung.

§ . 65 . Nach näherer Beſtimmung der oberſten Landes- Finanzbehörden kann von der den II. Ausnahmen
von der ſidernden

Vorſchriften im S . 64 entſprechenden baulichen Einrichtung bezüglich bereits beſtehender Zucker - baulichen " Einrich.

raffinerien , insbeſondere Randiskochereien , mit ſo unbedeutendem Betriebe, daß der Betrag der Ver- tung bringen

brauchsabgabe von ihrem Fabrikat in einem Mißverhältniß zu der Höhe der Koſten jener Einrichtung
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und der ſtändigen Bewachung ſich befinden würde, Abſtand genommen und für ſolche Raffinerien

eine erleichterte Kontrole und Erhebung der Verbrauchsabgabe vorgeſchrieben werden . Insbeſondere

iſt es hierbei geſtattet, die Steuererhebung an die Einbringung der zu verarbeitenden Zucker in die

Raffinerie, unter Gewährung eines Gewichtsabzugs für Fabrikationsverluſt, oder an die Produktion

der Raffinerie auf Grund einer geeigneten Buchführung anzuſchließen .

" Das Gleiche gilt bezüglich ſolcher bereits beſtehender größerer Zucker- Raffinerien , deren vor:

ſchriftsmäßiger baulicher Einrichtung unüberwindliche Schwierigkeiten entgegenſtehen .

halt und zur Ueber .

Beamten .

Bureauraum für

die Beamten .

Nr. 10 . Zu g. 14 des Gejekes.

Polal zum Aufent: $ . 66 . Die näheren Anordnungen wegen Ausübung des Anſpruchs der Steuerverwaltung

• auf Gewährung von Lokalen der nebenbezeichneten Art und wegen Feſtſtellung der Vergütung des

Fabrikinhabers ſind von den oberſten Landes- Finanzbehörden oder auf deren Ermächtigung von

den Direktivbehörden zu treffen .

Nr. 11. Zu g . 15 des Geſekes.

S . 67. In Bezug auf Lage, Größe, Einrichtung und Ausſtattung des Büreaus ſind die

Anforderungen der Steuerbehörde entſcheidend . Dieſelbe hat dabei die Vorſchläge und Wünſche des

Fabrikinhabers zu berückſichtigen , ſoweit nicht das Intereſſe und Bedürfniß des Dienſtes entgegenſteht.

In den Zuckerfabriken mit Rübenverarbeitung bedarf es eines Büreaus, welches ſo gelegen

und eingerichtet iſt, daß aus demſelben die Rübenwaage und der Zugang zu dem Rüben - Zer

kleinerungsapparat (Reibe- oder Schneidemaſchine) amtlich beaufſichtigt werden kann. Sofern es

dem Dienſtintereſſe entſpricht, für die nicht mit der Rübenverwiegung zuſammenhängenden Büreau

geſchäfte einen an anderer Stelle gelegenen Büreauraum zu benußen, iſt auch ein ſolcher vom Fabrik

inhaber zu ſtellen . Jedoch ſoll bereits beſtehenden Fabriken gegenüber in dieſer Beziehung thunliche

Nachſicht geübt werden .

Nr. 12. Zu g . 17 des Geſekes.

Waage- Einrich S . 68. Zu den amtlichen Verwiegungen von Rüben und von Zucker haben die Fabrika

inhaber den Anforderungen der Steuerbehörde entſprechende, vorſchriftsmäßig geaichte Waagen und

Gewichte zu halten . Es dürfen nur für ſteuer- und zollamtliche Ermittelungen überhaupt zugelaſſene

Waagen , und zwar zur Rübenverwiegung in der Regel nur ſogenannte Brückenwaagen, benußt,

und es müſſen dieſelben nach Anweiſung der Steuerbehörde aufgeſtellt werden. Der Fabrikinhaber

iſt verpflichtet, die Waagen und Gewichte nach näherer Beſtimmung der Steuerbehörde, die Rüben

waagen in der Regel jährlich einmal, aichamtlich prüfen zu laſſen .

Die zur Rübenverwiegung beſtimmten Waagen müſſen eine Tragkraft von mindeſtens

250 kg haben .

Im Falle Umbaues oder Neubaues von Zuckerfabriken , in welchen täglich eine Verarbeitung

von 200 000 kg oder mehr Rüben ſtattfindet oder fünftig ſtattfinden ſoll, ſind die Waage- Einrichtungen

ſo zu treffen , daß mindeſtens je 500 kg Rüben auf einmal zur Verwiegung gelangen können .

Das Füllen und Entleeren der Rübenbehälter ſoll nicht auf der Waage ſelbſt, ſondern in

angemeſſener Entfernung von derſelben erfolgen . In den Fabriken , in welchen zur Zeit noch eine

Einrichtung der erſteren Art benußt wird, iſt dieſelbe ſpäteſtens bis zum Beginn des Betriebes in

der Periode 1889 /90 zu beſeitigen . Die Direktivbehörde kann eine Friſtverlängerung oder eine

dauernde Ausnahme geſtatten , ſofern das ſteuerliche Intereſſe nicht gefährdet erſcheint.

tungen .

Neubau ofer limbau

von Butterfabrifen .

. Nr. 13 . Zu g. 19 des Geſekes.

S. 69. Die Vorlegung der Baupläne über den beabſichtigten Neubau oder Umbau einer

Zuckerfabrik hat ſeitens des Unternehmers bei dem Hauptamte, in deſſen Bezirk die Fabrik errichtet

werden ſoll beziehungsweiſe beſteht, zu erfolgen . Das Hauptamt unterzieht die betreffenden Pläne

in Rückſicht auf das in Frage kommende Steuerintereſſe einer Prüfung und erwirft demnächſt die

Entſcheidung der Direktivbehörde darüber, ob die Genehmigung zur Ausführung nach dem Plane

oder unter welchen Abänderungen des legteren zu ertheilen iſt.

Bevor dieſe Entſcheidung getroffen und dem Unternehmer bekannt gegeben , auch eventuell
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der Bauplan dem Verlangen der Steuerbehörde gemäß geändert worden iſt, darf mit der Aus

führung des Baues nicht begonnen werden .

Anmeldung der

Räume und Be.

rāthe.

Nr. 14 . Zn 88. 20 , 21, 22 des Geſekes.

§. 70 . Von den Geräthen ſind nur die feſtſtehenden anzumelden .

Ueber die Zuckerfabriken werden bei den Steuerhebeſtellen Inventarien , bei den Haupt- R

ämtern Hauptinventarien geführt und darin für jede Fabrik die der Anmeldung unterliegenden

Geräthe nach Beſtand, Zugang und Abgang nachgewieſen .

Die Formulare zur Nachweiſung der Räume und Geräthe, ſowie zur Anzeige von Ver

änderungen werden von den oberſten Landes- Finanzbehörden vorgeſchrieben . Die leşteren beſtimmen

auch das Nähere über die Nummerirung der Geräthe und deren Bezeichnung mit der Angabe des

deklarirten Rauminhalts , desgleichen in Bezug auf die etwaige ſteueramtliche Identifizirung oder

Nachvermeſſung der Geräthe, ferner über die Führung der Inventarien und Hauptinventarien .

Bezüglich der bereits beſtehenden Zuckerfabriken init Rübenverarbeitung kann nach näherer

Beſtimmung der Direktivbehörden von der Einreichung einer neuen Nachweiſung der Räume und

Geräthe zu dem im 9 . 20 Abſaß 2 des Geſeßes bezeichneten Zeitpunkt Abſtand genommen werden ,

vorbehaltlich der Verbeiführung einer etwa erforderlichen Ergänzung der bisherigen Nachweiſung.

Betriebeleiters.

tation .

Nr. 15 . Zu g . 25 des Geſekes.

$ . 71. Die Anzeige von der Beſtellung eines Betriebsleiters muß auch den Zeitpunkt des Beſtellung eines

Beginnes der Funktion angeben und vor dem betreffenden Tage der Steuerhebeſteữe eingereicht

werden. Von dem beſtellten Betriebsleiter iſt zur Beurkundung der Uebernahme der Funktion die

Anzeige mit zu unterzeichnen .

Nr. 16 . Zu g. 27 des Geſekes.

§. 72. Die Beſchreibung des techniſchen Verfahrens der Fabrikation ſoll den Steuer- Beſchreibuug des

beamten einen Anhalt für die Kontrole des Betriebes gewähren . Dieſelbe muß die einzelnen Haupt- fahrens ber Fabri.

abſchnitte der Fabrikation angeben und das in jedem derſelben ſtattfindende Verfahren näher kenn

zeichnen, ſo daß ſich ergiebt, in welcher Weiſe der geſammte Fabrikationsbetrieb verläuft und welche

Arten von Fabrikaten hergeſtellt werden . Wenn in Bezug auf die herzuſtellenden Fabrikate je nach

Umſtänden ein Wechſel beabſichtigt wird (z. B . wenn in einer Rohzuckerfabrik neben dem erſten

Produkt jeweils entweder zweites und drittes oder nur zweites Produkt hergeſtellt werden ſoll), ſo

kann dies ein - für allemal zum voraus in der Beſchreibung angegeben werden .

Als Hauptabſchnitte des techniſchen Verfahrens der Fabrikation ſind insbeſondere anzuſehen :

I. bei den Zuckerfabriken mit Rübenverarbeitung:

1 . die Zerkleinerung der Rüben (Reiben , Schnißeln u . ſ. w .),

2 . die Saftgewinnung (Preſſen , Diffuſion u. ſ. w .),

3. die Saftreinigung, unter Angabe, ob und welche Zuſäße an Zuckerſtoffen , wie

Rübenſaft, Zuckerkalk, Rohzucker u . ſ. w . ſtattfinden ,

4 . die Eindampfung der Säfte und Herſtellung der Füllmaſſe,

5 . die Gewinnung des erſten Produkts aus der Füllmaſſe (Centrifugenarbeit),

unter Angabe der Art, . B . Rohzucker, Konſumwaare (Würfel -, gemahlene

Zucker u . f. w .),

6 . die Gewinnung der Nachprodukte (wie viele, welcher Art),

7 . die Melaſſe-Entzuckerung (Osmoſe, Elution , Strontianitverfahren u . ſ. w .),

8 . die Verarbeitung der Abläufe (Syrup , Melaſſe) außer zur Gewinnung von

feſtem Zucker (2. B . Herſtellung von Speiſeſyrup) ;

II. bei den Zuder -Raffinerien :

1 . das Schmelzen und Klären des Rohzuckers (einſchließlich des etwaigen Schleuderns

vor dem Schmelzen ),

2 . die Reinigung der aus dem Rohzucker gewonnenen Zuckerlöſungen ,

3 . die Herſtellung der Deckkläre,

4 . die Herſtellung der Füllmaſſe ,

48
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5 . die Gewinnung des erſten Produkts aus der Füllmaſſe, unter Angabe der Art

(Bodenarbeit, Centrifugenarbeit, Decken der Brote , Trocknen der Brote, beziehungs

weiſe Zuckerplatten oder ſonſtigen Zucker, Pußen u . f. w . der Brote, Zerſchneiden

von Platten in Würfel u . ſ. w ., überhaupt die volſtändige Fertigſtellung des erſten

Produkts ),

6 . die Gewinnung der Nachprodukte (wie viele, welcher Art),

7 . die Melaſſe-Entzuckerung,

8 . die Verarbeitung der Abläufe (Syrup, Melaſſe) außer zur Gewinnung von

feſtem Zucker ;

III. bei den Anſtalten , in welchen ohne Rübenverarbeitung Zucker aus

Rübenſäften oder Abläufen Ser Zuckerfabrikation (Syrup, Melaſſe) be

reitet wird :

1 . die Herſtellung und Abſcheidung des Saccharats,

2 . die Reinigung des Saccha rats (Decken auf Nutſchen oder in Filterpreſſen ),

3 . die weitere Behandlung des Saccharats zur Entfernung des Strontians u . ſ. w .

(Kühlhaus, Ausſchlagekaſten , Centrifugen u . f. w .),

4. die Behandlung der Ablaugen zur Gewinnung von Zucker,

5 . die Herſtellung von Zuderlöſungen aus dem Saccharat (Saturation , Filter

preſſen ),

6 . die Gewinnung des erſten Produkts aus der Zuckerlöſung, unter Angabe der

Art, z. B . Konſumwaare (Würfel u . ſ. w .),

7 . die Gewinnung der Nach produkte (wie viele, welcher Art),

8 . die Verarbeitung der Reſtmelaſſen außer zur Gewinnung von feſtem Zucker ;

Il , bei den Syrup-Raffinerien :

1. die Reinigung der Zuckerabläufe (3 . B . Filtration über Knochenkohle nach zuvoriger

Verdünnung ),

2 . das Einkochen der gereinigten Zuckerabläufe.

Wie nach Maßgabe der obigen Grundzüge die Beſchreibungen im einzelnen einzurichten

ſind, beſtimmt das Hauptamt.

Abänderungen in dem Verfahren der Fabrikation ſind der Steuerhebeſtelle durch eine Er

gänzung oder Erneuerung der Beſchreibung anzuzeigen , und zwar bevor die Aenderung erſtmals

ausgeführt wird .

Nr. 17 . Zu . 28 des Geſekes.

$ . 73. Welche äußeren Eingänge der Zuckerfabrik (nebſt Umfriedigung) und welche innerhalb

shes Betriebes." derſelben vorhandenen Zugänge als nicht für den gewöhnlichen Gebrauch dienend von dem Fabrik

inhaber in der Regel verſchloſſen zu halten ſind, desgleichen wie viele und welche Eingänge zur

Nachtzeit unverſchloſſen ſein dürfen , beſtimmt das Hauptamt. Daſſelbe hat auch Anordnung dahin

zu treffen , daß der ſteueramtliche Mitverſchluß äußerer Eingänge und innerer Zugänge im Falle

des Bedürfniſſes thunlichſt ohne Verzug abgenommen werden kann, und daß während der Offen

haltung, ſoweit es erforderlich ſcheint, amtliche Bewachung eintritt .

Verſchluß von 3u .

Nr. 18 . Zu g. 29 des Geſetzes.

Unterbrechung des §. 74 . Bei der Anzeige der Betriebsunterbrechung iſt auch die vorausſichtliche Dauer der
Betriebes.

leşteren anzugeben .

S . 75. Die Verſchlußanlegung an die zur Zudererzeugung erforderlichen Geräthe während

ruhenden Betriebes iſt nicht weiter auszudehnen , als das Intereſſe der Steuerſicherheit es nöthig

macht. Bei der Auswahl der unter Verſchluß zu ſeßenden Geräthe ſind die Wünſché des Fabrik

inhabers thunlichſt zu berückſichtigen . Ueber die Handlung der Verſchlußanlage iſt ein Protokoll auf

zunehmen , welches der Fabrikinhaber oder der Betriebsleiter mit zu vollziehen hat.

Hülfeleiſtung bei

Ausübung der
Steuerkontrole.

. Nr. 19 . Zu $ . 32 des Gejekes .

Für die Pferde oder Fuhrwerke der dienſtlich die Fabrik beſuchenden Beamten iſt$. 76 .
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von dem Fabrikinhaber auf Verlangen ein gegen Witterungseinflüſſe geſchüßter Raum für die Dauer

der dienſtlichen Anweſenheit der Beamten zur Verfügung zu ſtellen .

Nr. 20. Zu $ 8 . 34 bis 37 des Geſekes.

S. 77 . Die Räume der Zuckerfabrik, welche als Fabriklager benußt werden ſollen , ſind 1. Sabritlager.

rechtzeitig der Steuerhebeſtelle des Bezirks ſchriftlich anzumelden . Das Gleiche gilt, wenn demnächſt

dauernd oder vorübergehend andere Räume neben den urſprünglichen Lagerräumen oder an Stelle

derſelben in Gebrauch genommen werden ſollen .

$ . 78. Ueber die Zulaſſung der angemeldeten Räume als Fabriklager entſcheidet das

Hauptamt und trifft die geeigneten Anordnungen bezüglich der zur ſteueramtlichen Verſchluß

anlegung erforderlichen Einrichtungen . Als Fabriklager können insbeſondere auch die Schüttböden

zugelaſſen werden.

In Bezug auf die Anforderungen an die ſichernde Beſchaffenheit der Lagerräume dienen

die bezüglich der Privatniederlagen unter ſteueramtlichem Mitverſchluß geltenden Grundſäße als

Anhalt. Jedoch iſt von deren ſtrenger Anwendung bei bereits beſtehenden Zuckerfabriken in geeigneten

Fällen des Bedürfniſſes Abſtand zu nehmen . Insbeſondere iſt zunächſt zeitweilig zur Erleichterung

des Ueberganges thunliche Nachricht zu üben .

. S. 79 . Iſt die Herſtellung eines Fabriklagers in einer bereits beſtehenden Zuckerfabrik nach

deren dermaliger baulicher Einrichtung unthunlich, ſo kann die Direktivbehörde zur Herſtellung des

Fabriklagers eine Friſt bis längſtens zum 1. Oktober 1889 ertheilen und hat die beſonderen An

ordnungen zu treffen , welche einſtweilen zur völligen Sicherung des Steuerintereſſes etwa er

forderlich erſcheinen .

S . 80. Der in der Zuckerfabrik bereitete Zucker iſt im Sinne der SS. 34 und 35 des B . Vervflichtung

Geſeßes fertiggeſtellt, ſobald er die vollſtändige Verpackung für den Transport erhalten hat. Eine distal Fabricdager.

ſolche Verpackung liegt vor, ohne daß der Zucker mit Etikette, Zeichen oder Nummer verſehen worden

iſt. Zuckerbrote in Papier und mit Bindfaden umſchnürt gelten noch nicht als vollſtändig für den

Transport verpackt.

Der Regel nach muß der fertig geſtellte Zucker ſpäteſtens am dritten auf den Tag der

Fertigſtellung folgenden Tage" in das Fabriklager gebracht werden , ſoweit nicht vorher die Ab

fertigung aus der Fabrik ſtattfindet. Bei nachgewieſenem Bedürfniſſe kann eine entſprechende Friſt

verlängerung, und zwar für Einzelfälle von der Steuerſtelle, auf Dauer vom Hauptaint, jedoch nur

widerruflich , ertheilt werden .

S. 81. Von außerhalb bezogener Zucker (Rohzuđer für Raffinerien u . ſ. w .) iſt in der

Regel ſpäteſtens am Tage nach der Änkunft in der Fabrik zum Fabriklager zu bringen . " Ausnahmen

kann in einzelnen Fällen die Steuerſtelle, auf Dauer das Hauptamt, Widerruf vorbehaltlich , mit der

Beſchränkung geſtatten , daß die außerhalb des Fabriklagers aufbewahrte Zuckermenge den Verarbeitungs

bedarf der Fabrik für höchſtens 8 Tage nicht überſteigen darf.

§. 82. Für Syrup und Melaſſe kann die Einbringung in das Fabriklager erlaſſen werden ,

nach Befinden unter Anordnung anderer ſichernder Maßnahmen . Das Nähere wird von den Haupt

ämtern beſtimmt.

S. 83. Die Steuerbeamten üben die Kontrole bezüglich der rechtzeitigen Aufnahme des

Zuckers in das Fabriklager und haben zu dieſem Behufe ſich insbeſondere über die Fertigſtellung

von Zucker durch Beobachtung des Betriebes und Einſichtnahme der Betriebsbücher fortlaufend in

Kenntniß zu erhalten .

$. 84 . Außer den Fällen der SS. 81 und 82 unterliegt der Verpflichtung zur Aufnahme

in das Fabriklager auch aller fertige unverpackte Zucker, welcher in Zuckerfabriken mit Rüben

verarbeitung 8 Tage nach der leßten Rübenzerwiegung der Betriebsperiode vorhanden iſt. Findet

nach Beendigung der Rübenverarbeitung noch weiter ein regelmäßiger Betrieb ſtatt (3 . B .

Melaſſe-Entzuckerung), ſo trifft die bezeichnete Verpflichtung den 8 Tage nach dem Schluſſe

dieſes Betriebs vorhandenen betreffenden Zucker. Die achttägige Friſt kann vom Hauptamt

verlängert werden .

Tritt in Zuckerfabriken ohne Rübenverarbeitung eine Betriebsunterbrechung auf mehr als

48 *
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der Abfertigung zu

und von dem

Gabriflager.

4 Wochen ein , ſo kann die Steuerbehörde fordern , daß aller 8 Tage nach dem Beginn der Betriebs

unterbrechung vorhandene fertige Zucker in das Fabriklager eingebracht wird.

S . 85 . Auf Antrag kann auch Zucker, zu deſſen Verbringung in das Fabriklager noch keine

Verpflichtung beſteht, zur Aufnahme in daſſelbe zugelaſſen werden.
C . Verjchluß des

S. 86 . Das Fabriklager ſteht, ſo lange darin nicht gearbeitet wird, unter Steuerverſchluß
Fabriflagers.

und Mitverſchluß des Fabrifinhabers oder Betriebsleiters ; während der Offenhaltung findet Steuer

bewachung ſtatt.

Der Steuerverſchluß geſchicht durch Kunſtſchlöſſer, welche die Steuerverwaltung auf Koſten

des Fabrikinhabers liefert und im Falle einer etwaigen Aufhebung des Lagers ohne Erſtattung

der Anſchaffungskoſten zurücknimmt.

D . Verfahren bei §. 87. Auf die An - und Abmeldung von Zuckerprodukten zu beziehungsweiſe von dem

bem 3" Fabriklager und deren ſteueramtliche Abfertigung finden die nachſtehend unter Il getroffenen Bes

ſtimmungen hinſichtlich des Zu- und Abgangs in den beziehungsweiſe aus dem Fabrikbetrieb ent

ſprechende Anwendung ; für die Fabriklager - Regiſter, ſowie die An - und Abmeldungen ſind die eben

daſelbſt vorgeſchriebenen Formulare unter entſprechender Abänderung der Aufſchrift zu benußen .

Bei der Aufnahme in das Fabriklager kann von der amtlichen Reviſion Abſtand genommen

werden , insbeſondere wenn der Zucker zur Zeit der Genehmigung des Fabriklagers loſe in dem

betreffenden Raum gelagert war oder loſe aus anderen Fabrikräumen in das Fabriklager gebracht

werden ſoll. Wird in ſolchen Fällen eine amtliche Gewichtsermittelung für erforderlich erachtet, ſo

genügt die Berechnung des Gewichts auf Grund fubiſcher Vermeſſung.

E . Behandlung §. 88 . In der Behandlung des Zuckers auf dem Fabriklager (Packung, Umpackung,

in Fabrietager. Miſchung, Sortirung u . ſ. w .) iſt der Lagerinhaber nicht beſchränkt. Die Steuerbeamten üben hier

über nur eine allgemeine Aufſicht.

Der Lagerinhaber und jeder, welcher das Fabriklager betritt, hat ſich den bezüglich der

Kontrole getroffenen Únordnungen der Steuerbehörde zu unterwerfen .

F . lageraufnahme. S . 89. In den Fällen des g. 84 hat der Fabrifinhaber nach Einbringung der Zucker

vorräthe in das Fabriklager eine Deklaration über den Lagerbeſtand in doppelter Ausfertigung bei

der Steuerſtelle einzureichen , welche darauf thunlichſt unter Betheiligung eines Oberbeamten und

unter Zuziehung des Fabrikinhabers oder Betriebsleiters eine Beſtandesaufnahme mittelſt Feſtſtellung

des lagernden Zuckers nach Art und Gewicht vornimmt. Eine Verpackung des Loſe lagernden Zuckers

zwecks der Beſtandesaufnahme iſt nicht erforderlich, und es genügtauch die Gewichtsermittelung durch

Berechnung auf Grund kubiſcher Vermeſſung.

Ergeben ſich bei der Beſtandesaufnahme Fehlmengen gegenüber der Anſchreibung im Fabrik

lager- Regiſter, ſo iſt dieſerhalb von weiterer Verfolgung abzuſehen , falls nicht der Verdacht einer

ſtattgehabten Defraudation vorliegt. Hierüber entſcheidet das Hauptamt.

Das Ergebniß der Beſtandesaufnahme hat der Lagerinhaber durch Unterzeichnung der

Auſnahmeverhandlung als richtig anzuerkennen und ebenfalls ſchriftlich für den Betrag der auf den

Zuckervorräthen ruhenden Verbrauchsabgabe bis zum Nachweis der Entrichtung derſelben oder bis

zur ſtattgehabten Abfertigung des Zuckers aus der Fabrik im gebundenen Verkehr ſich haftbar

zu erklären .

Nach der amtlichen Feſtſtellung des Lagerbeſtandes iſt das Fabriklager-Regiſter abzuſchließen ,

und finden auf das Lager hinſichtlich der Kontrole und Abfertigung, ſowie der Buchführung lediglich

die Vorſchriften des Zuckerniederlage- Regulativs ſo lange Anwendung, bis die Fabrif mit Wieder

eröffnung des Betriebs wieder unter volle Steuerbewachung tritt. Mit dem lekteren Zeitpunkt

erliſcht die vom Fabrikinhaber übernommene Haftung für die auf dem Lagerbeſtand ruhende

Verbrauchsabgabe. Einer amtlichen Aufnahme des Lagerbeſtandes bei Wiedereröffnung des Fabrik

betriebs bedarf es nur, wenn beſondere Gründe dazu Anlaß bieten.

Wird im Falle einer Betriebseinſtellung der Fabrikbetrieb binnen Jahresfriſt nicht wieder

eröffnet, ſo kann ſeitens der Steuerverwaltung der Fabrifinhaber, wenn er binnen der ihm geſeßten

Friſt einen Antrag auf Abfertigung des Zuckers nicht ſtellt, zur Entrichtung der Verbrauchsabgabe

von dem vorhandenen Lagerbeſtand angehalten werden . . .
G . Genehmigung

del Gabritlagerð 9. 90. Iſt ein Fabriklager in Gemäßheit des . 37 Abſaß 3 des Geſeßes als ſteuerfreie

ate ſteuerfreie Niederlage genehmigt worden , ſo gelten für dasſelbe lediglich die Vorſchriften des Zuckerniederlage
Niederlage.
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den Betrieb .

uiter 11.

tontrole.

Regulativs. Das Zuſammenlagern von bonifizirtem mit nicht bonifizirtem Zuder iſt jedoch

nicht geſtattet.

S. 91. Zum Zweck der Aufnahme in den Fabrikbetrieb iſt über Art und Nettogewicht der II. Fabrifbetrieb.
A . Aufnahme von

Zuckerprodukte der Zuckerſteuerſtelle eine Anmeldung nach Muſter 10 zu übergeben . Die etwa vor- Buđerprodutten in

handenen Begleitpapiere ſind nach erfolgter Aufnahme der Zuckerprodukte in den Betrieb nach

Maßgabe der bezüglichen Beſtimmungen geſondert zu erledigen . Auf der Anmeldung iſt die ſtatt- _ Mufter 1

gefundene Aufnahme in den Fabrikbetrieb amtlich zu beſcheinigen. Iſt die Kontrolirung der Fabrik

auf den ſichernden Abſchluß der zur Herſtellung 2c. von fryſtalliſirtem Zucker dienenden Räume ge

gründet, ſo hat ſich die Beſcheinigung auf die Aufnahmeder Zuckerprodukte in dieſe enger bewachten

Räume oder deren ſofortige Verwendung als Einwurf 2c. zu erſtrecken .

War für die Zuckerprodukte nach Ausweis des Begleitpapiers Vergütung der Material

ſteuer gewährt, ſo iſt gleichzeitig für deren Erſtattung zu ſorgen und leştere im Begleitpapier

nachzuweiſen .

Die übergebenen Anmeldungen werden in das nach Muſter 11 zu führende Fabrikbetriebs- Mufte

regiſter eingetragen , in welchem die An - und Abſchreibungen lediglich nach Art und Nettogewicht

der Zuckerprodukte erfolgen .

Die Anſchreibung im Fabrikbetriebsregiſter geſchieht auf Grund der Anmeldung, und es

kann, inſofern in betreff der Richtigkeit derſelben keine Bedenken beſtehen , eine amtliche Reviſion

unterbleiben , ſoweit eine ſolche nicht zur vorſchriftmäßigen Erledigung des Begleitpapiers geboten iſt.

ş. 92. Der Fabrikinhaber hat der Steuerſtelle ſchriftlich in zwei Exemplaren anzumelden, B. Betriebs

in welchen Räumen der Fabrik Zucker weiter verarbeitet (z. B . getrocknet, geſiebt, zerkleinert), ver

packt oder außerhalb des Fabriklagers aufbewahrt werden ſoll. Eine beabſichtigte Veränderung iſt

in gleicher Weiſe anzumelden . Mit der Duplikation der Anmeldungen iſt entſprechend dem §. 30

des Geſeßes zu verfahren .

§ . 93. Sollen in Zuckerfabriken , deren Kontrolirung auf den ſichernden Abſchluß der zur

Herſtellung u . ſ. w . von kryſtalliſirtem Zucker dienenden Räume gegründet iſt, Zuckerprodukte aus

den im Abſchluß befindlichen Räumen in den vorhergehenden Fabrikbetrieb zurückgenommen werden ,

ſo iſt die Zurücknahme unter Angabe des Verwendungszwecks dem den Abſchluß beaufſichtigenden

Beamten ſchriftlich nach Maßgabe des Muſters 12 anzumelden .

Der Beamte hat die Anmeldung in ein nach Muſter 13 zu führendes Notizregiſter ein - _ Muſte

zutragen und auf derſelben die Verwendung der Zuckerprodukte zu dem angegebenen Zweck zu

beſcheinigen .

§. 94. Demſelben Beamten iſt in Fabriken der vorbezeichneten Art die Entnahme von Zucker

proben aus den im Abſchluß befindlichen Räumen zum Zweck der Benußung innnerhalb der Fabrik

(3. B . Unterſuchung im Laboratorium ) mündlich anzumelden. Häufig wiederkehrende derartige Probe

entnahmen können ein - für allemal, nach näherer Anleitung der Steuerſtelle , ſchriftlich an

gemeldet werden .

$. 95 . Jede Enmahme von Zuckerprodukten aus dem Fabrikbetriebe iſt der Zuckerſteuerſtelle CoZuderprodukten

nach Muſter 10 zu deklariren .

Die in zweifacher Ausfertigung abzugebende Abmeldung muß enthalten :
ſtimmungen.

a ) die Zahl der Rolli, deren Verpackungsart, Zeichen und Nummern , Brutto - und Netto

gewicht, ferner die Art der Zuderprodukte, die Angabe der Abfertigungsweiſe, welche

begehrt wird, und den Namen des Waarenempfängers ;

b ) bei Verſendung von Syrup und Melaſſe außerdem auch die Angabe des Duo

tienten (vergl. §. 7).

Bezüglich der Zuläſſigkeit einer ſummariſchen Gewichtsangabe für größere aus gleichartigen

Kolli beſtehende Waarenpoſten finden die über die ſteuerliche Behandlung von Zucker zur Ausgangs

abfertigung mit Steuervergütung ertheilten betreffenden Vorſchriften Anwendung. .

Der Deflarant haftet für die Richtigkeit ſeiner Angaben , es ſollen jedoch Abweichungen von

dem deklarirten Gewicht, welche ſich bei der Reviſion herausſtellen, ſtraffrei gelaſſen werden , wenn

der Unterſchied zehn Prozent des deklarirten Gewichts der einzelnen Kolli oder einer zuſammen ab

gefertigten Waarenpoſt nicht überſteigt. Auch ſind Abweichungen von dem angemeldeten Quotienten

der Zuckerabläufe ſtraffrei, wenn ſic zwei Prozent nicht überſteigen .

Muſter 12.
Muſter 13.

www . C . Entnahme von

aus dein Betriebe.

a ) Allgemeine Be.
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Die abgegebenen Abmeldungen werden von der Steuerſtelle in das Fabrikbetriebsregiſter

fortlaufend eingetragen .

b) #bfertigung §. 96 . Sollen Zuckerprodukte aus dem Fabrikbetrieb unter Entrichtung der Verbrauchs
beim Auftritt in

en berlebit. abgabe in den freien Verkehr treten , ſo iſt der Abgabenberechnung, ſofern nicht der Steuerpflichtige

die Verſteuerung nach dem Bruttogewicht beantragt, das Nettogewicht zu Grunde zu legen , welches

bis auf weiteres durch Verwiegung zu ermitteln iſt.

An Stelle der Erhebung der Abgabe kann, wenn die Einzahlung, bei einer anderen zu

ſtändigen Steuerſtelle erfolgen ſoll, Abfertigung auf Begleitſchein II (vergl. auch S. 101) eintreten .

Wird für Syrup und Melaſſe Abgabefreiheit beanſprucht, ſo tritt Feſtſtellung des Quotienten

ein . Beſißt hierzu die Abfertigungsſtelle nicht die Befugniß (vergl. §. 7), ſo iſt eine Probe des

Zuderablaufs unter Zuziehung des Anmelders oder ſeines Vertreters zu entnehmen und auf Koſten

des Anmelders behufs der vorzunehmenden Unterſuchung an ein befugtes Amt oder nach Antrag

des Anmelders an einen zuſtändigen Chemiker zu überſenden . Fehlt es bei der Abfertigungsſtelle

oder dem Amt, an welches die Probe verſendet wird, an den erforderlichen Beamten für die Er

mittelung des Quotienten , ſo findet die entſprechende Beſtimmung im § . 42 Anwendung.

§. 97. Von der Feſtſtellung der Quotienten kann mit Genehmigung des Hauptamts ab

geſehen werden :

1. in Rohzuckerfabriken bei Abläufen vom dritten Produkt oder von ferneren Nach

produkten , wenn

a ) der Fabrikant die Abläufe als ſolche vom dritten Produkt oder von ferneren Nach

produkten deklarirt,

b ) dieſe Abläufe in der betreffenden Fabrik erfahrungsgemäß den Quotienten 70

nicht erreichen,

c ) die vorbezeichneten Abläufe ſtets in beſonderen , vom Fabrifinhaber angegebenen

Gefäßen aufbewahrt werden und

d ) die übfertigungsbeamten hiernach die Ueberzeugung gewinnen , daß Abläufe der

fraglichen Art vorliegen , worüber in dem Abfertigungspapier eine entſprechende

Beſcheinigung abzugeben iſt.

Bur Kontrole hat von Zeit zu Zeit nach Beſtimmung des Hauptamts die Ent

nahme von Proben und deren Quotientbeſtimmung ſtattzufinden ;

2 . in anderen Fällen , in welchen die Beſchaffenheit der Zuckerabläufe als ſteuerfrei außer

Zweifel ſteht (z. B . auf Grund der zuverläffigen Betriebs- und Rechnungsbücher der

Fabrik, oder nach dem Ergebniß vorhergegangener amtlicher Unterſuchung eines un

zweifelhaft gleichartigen Produkts derſelben Fabrik).

S . 98 . Bei Zweifeln bezüglich der ſteuerfreien Beſchaffenheit von Zuckerabläufen kann zur

Vermeidung der Ermittelung des Quotienten auf Antrag des Anmelders die Denaturirung ſtattfinden .

AS Denaturirungsmittel dient ein Zuſaß von zwei Prozent engliſcher Schwefelſäure, welche mit der

drei- bis vierfachen Menge Waſſer verdünnt worden iſt, oder von zwei Prozent roher Salzſäure

des bandels. Das Denaturirungsmittel hat der Antragſteller zu liefern .

$ . 99. Sind die ſteuerfrei zu belaſſenden Abläufe zur Verſendung nach einer anderen

Zuckerfabrik beziehungsweiſe Syrup-Raffinerie beſtimmt, ſo iſt die Zuckerſteuerſtelle derſelben unter

deberſendung eines Exemplars der Abmeldung hiervon zu benachrichtigen .'

c ) Abfertigung S . 100 . Soden Zuckerprodukte aus dem Fabrikbetriebe in das Fabriklager derſelben Zucker

beim Heberuang , fabrik übernommen werden , ſo genügt die Angabe der Art und des Nettogewichts der Zuckerprodukte

in der nur in einer Ausfertigung abzugebenden Abmeldung, welche zugleich als Anmeldung für den

Zugang zum Fabriklager dient.

d) Ubfertigung im $ . 101. Wenn die aus dem Fabrikbetriebe abgemeldeten Zuckerprodukte nicht in den freien

Verkehr zu treten beſtimmt ſind , ſo findet in der Regel Abfertigung auf Begleitſchein I ſtatt, und
Verkehr.

kommen dabei, ſowie bei der Abfertigung auf Begleitſchein II (vergl. S . 96 ) die Beſtimmungen zur

Anwendung, welche bezüglich dieſer Kontrole im Vereinszollgeſeße und im Begleitſcheinregulativ

getroffen ſind. Gegebenen Falls ſind außerdem die Vorſchriften über die Abfertigung von Zucker

mit dem Anſpruche auf Vergütung der Materialſteuer zu beachten .

Verſendungen von Abläufen der Zuckerfabrikation können auf Antrag auch erfolgen , ohne

daß die Steuerpflichtigkeit feſtgeſtellt iſt.

gebundenen
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Muſter 14 bis 20 .

anlage.

Zu den Zuckerbegleitſcheinen | und II, den Annahme-Erklärungen , den Begleitſchein -Aus

fertigungs- und Begleitſchein -Empfangsregiſtern , den Begleitſcheinauszügen und Erledigungsſcheinen

find Formulare nach den Muſtern 14 bis 20 zu verwenden .

Sollen Zuckerprodukte aus dem Fabrikbetriebe in eine Niederlage oder in eine andere

Fabrik deſſelben Drts und derſelben Steuerſtelle übergeführt werden , oder iſt bei der Verſendung

der Zuckerprodukte in das Ausland die Abfertigungsſtelle zugleich das Ausgangsamt, ſo unterbleibt

die Ausfertigung eines Begleitſcheins | und genügt die Abgabe von Fabrikbetriebs-Abmeldungen

nach Muſter 10 . Im erſten Falle iſt die Abgabe von drei Ausfertigungen der Abmeldung, im

zweiten von zwei derſelben , im legten Falle von nur einer erforderlich .

In allen drei Fällen hat, ſofern die Ueberführung beziehungsweiſe die Ausfuhr nicht unter

den Augen der Abfertigungsbeamten ſtattfindet, in der Regel Begleitung durch Beamte einzutreten .

Kann dieſelbe nicht gewährt werden , ſo muß der Deklarant auf den Abmeldungen eine Annahme

erklärung nach Maßgabe des Vordrucks auf den Zuckerbegleitſcheinen I (Muſter 14 ) abgeben .

Die mit der Beſcheinigung über den erfolgten Ausgang verſehene Abmeldung, beziehungs

weiſe das mit der Beſcheinigung über die erfolgte Aufnahme in die betreffende Fabrik oder in die

betreffende Niederlage verſehene Eremplar dient als Belag des Fabrikbetriebsregiſters. Im Falle

der Aufnahme der Zuckerprodukte in eine andere Fabrik wird das zweite Eremplar der Abmeldung

Anmeldungsbelag zu dem betreffenden Regiſter dieſer Fabrik. Bei der Aufnahme der Zuckerprodukte

in eine Niederlage dienen zwei Eremplare der Abmeldung als Niederlage-Anmeldungen und wird

das eine als Belag zum Niederlageregiſter verwendet, das andere nach darin beſcheinigter Nieder

legung der Zuckerprodukte dem Niederleger zugeſtellt.

g . 102. Von Anlegung eines amtlichen Verſchluſſes kann in denjenigen Fällen Abſtand e) Verihluß

genommen werden , in welchen es ſich nicht um Abfertigung mit dem Anſpruche auf Steuervergütung

handelt.

Erfolgt die Abfertigung mit dieſem Anſpruche, ſo hat, ſofern nicht Raumperſchluß ſtattfindet,

ſichernder Rolloverſchluß einzutreten .

$ . 103 . Jede Entnahme von Zuckerproben , welche die Fabrik verlaſſen ſollen , bedarf der III. Entnahme

vorherigen ſchriftlichen oder mündlichen Anmeldung bei der Steuerſtelle. In dringlichen Fällen die Fabrit vers

kann die Anmeldung auch bei einem Aufſichtsbeamten erfolgen, muß aber alsdann eine ſchriftliche laffen ſe

ſein ; der Beamte hat die Anmeldung demnächſt der Steuerſtelle zu übergeben.

Die entnommenen Proben bleiben vorbehaltlich der im Falle eines Mißbrauchs anzu

ordnenden Aufhebung oder Beſchränkung dieſer Vergünſtigung ſteuerfrei, wenn deren Gewicht im

einzelnen weniger als 100 Gramm beträgt. Größere Proben werden nach amtlicher Feſtſtellung

des Gewichts in dem Fabrikbetriebs- beziehungsweiſe Fabriklager- Regiſter abgeſchrieben und am

Schluſſe des Quartals auf Grund amtlich beglaubigter Regiſterauszüge im ganzen zur Verſteue

rung gezogen .

S. 104. Die Wegführung von Zuderprodukten jeder Art aus der Fabrik darf nur aus IV.Aufſichts-Son.

den von dem Fabrikinhaber der Steuerbehörde angemeldeten und von der lepteren ein - für allemal gang von Zuder.

genehmigten Ausgängen des Fabrikgebäudes oder bei umfriedigten Fabriken den gleichermaßen pro

beſtimmten Thoren der Umfriedigung ſtattfinden .

Für Zuckerprodukte, welche aus der Fabrik ausgeführt werden, iſt, ſofern nicht das

Abfertigungspapier den Transport begleitet, zum Zweck des Áusweiſes eine Legitimation nach

Muſter 21 auszuſtellen .

Nr. 21. Zu 8 . 38 des Geſekes.

§. 105. Vom 1 . Auguſt 1888 ab haben die Inhaber von Zuckerfabriken die nachbezeich - Statiftije Nach,
weiſungen der

neten ſtatiſtiſchen Nachweiſungen aufzuſtellen : 3 uderfabritanten .

1 . monatliche Betriebsnachweiſungen auf Grund der Fabrikbücher , und zwar :

a ) die Inhaber von Zuckerfabriken mit Rübenverarbeitung (Kübenzuckerfabriken ) – nach

dem anliegenden Muſter 23,

b ) die Inhaber von Zucker-Raffinerien – nach dem anliegenden Muſter 24,

c) die Inhaber von Melaſſe- Entzuckerungsanſtalten ohne Rübenverarbeitung — nach dem

anliegenden Muſter 25 ;

jollen .

produkten aus der

Fabrit.

Muſter 21.

Muſter 23.

Muſter 24.

Muſter 25 .
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Muſt
er

26 .

muſte
r

27.

2 . eine Nachweiſung der am 31. Juli jeden Jahres vorhandenen Zuckerbeſtände – nach

dem anliegenden Muſter 26 .

Außerdem iſt

3 . eine Nachweiſung über die Zuckerbeſtände am 31. Juli jeden Jahres in öffentlichen

Niederlagen und Privatniederlagen unter amtlichem Mitverſchluß von den Niederlage

ämtern nach dem anliegenden Muſter 27 aufzuſtellen .

Für die Nachweiſungen über die Beſtände vom 31. Juli 1888 gelten noch die bisherigen

Muſter.

Die Formulare zu den Nachweiſungen ( 1 a , b , c ; 2 ; 3 ) werden den Steuerſtellen von

dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt geliefert.

§. 106. Je ein Eremplar der im S . 105 unter 1 und 2 gedachten Betriebs- und Be

ſtandesnachweiſungen iſt bis zu dem in der Anleitung auf den Formularmuſtern vorgeſchriebenen

betreffenden Termin der daſelbſt bezeichneten Amtsſtelle (Steuerhebeſtelle, Hauptamt) einzureichen ,

das andere Exemplar aber in der Betriebsanſtalt aufzubewahren .

An die Stelle der Nachweiſungen treten, wenn Einträge nicht zu machen ſind, Fehlanzeigen

nach der Vorſchrift auf den Formularen .

S. 107. Von den unteren Steuerſtellen beziehungsweiſe den Hauptämtern ſind bei Ein

ſendung der ſtatiſtiſchen Nachweiſungen (S . 105 unter 1, 2 und 3) und Fehlanzeigen an das

Hauptamt beziehungsweiſe das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt die auf den Formularen bezeichneten

Einſendungstermine zu beachten . Den Einſendungen an das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt iſt ein

hinſichtlich der Vollſtändigkeit beſcheinigtes Verzeichniß der Nachweiſungen und Fehlanzeigen

beizufügen .

$ . 108 . Die Dberbeamten der Steuerverwaltung haben beim Beſuch der Betriebsanſtalten

Renntniß von den daſelbſt befindlichen Duplikaten der Betriebs - und Beſtandesnachweiſungen zu

nehmen , die Einträge zu prüfen und nach Befinden eine Berichtigung zu veranlaſſen . Zum leßteren

Zweck iſt auch von der Befugniß zur Einſicht der Fabrikbücher über den Verbrauch an Zuckerſtoffen

und die Produktion an Zucker Gebrauch zu machen, wenn es ſich um Zweifel von Bedeutung

handelt und eine genügende Aufklärung durch Benehmen mit dem Fabrikinhaber oder deſſen Ver

treter nicht erreicht wird .

$ . 109. Vom Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt ſind die hauptſächlichen Ergebniſſe der

Betriebs - und Beſtandesnachweiſungen thunlichſt bald in geeigneter Weiſe zu veröffentlichen . In

der Veröffentlichung dürfen die Angaben der einzelnen Fabriken nicht erkennbar ſein .

S. 110 . Die bisher vorgeſchriebenen halbmonatlichen Nachweiſungen der Steuerſtellen

über die mit dem Anſpruch auf Steuervergütung abgefertigten Zuckermengen u . ſ. w . (Bundesraths

beſchluß vom 7. Juli 1887), desgleichen die monatlichen Nachweiſungen über die Zahl der im

Betriebe geweſenen Rübenzuckerfabriken und die verſteuerten Rübenmengen (Bundesrathsbeſchluß

vom 9. Juni 1882 ), ſowie die vorläufige Ueberſicht über die Ergebniſſe der Rübenzuckerfabrikation

im Betriebsjahre (Bundesrathsbeſchluß vom 7. Dezember 1871) ſind bis auf weiteres auch ferner

aufzuſtellen und einzuſenden .

Wegen Aufſtellung der Jahresſtatiſtik über die Produktion und Beſteuerung des Rüben

zuckers vom 1. Auguſt 1888 ab bleibt Beſtimmung vorbehalten .

kontrole über die

Nr. 22. Zu g . 39 des Geſekes.

$. 111 . Nachdem die Syrup-Raffinerien durch $ . 8 unter die Steuerkontrole nach SS . 11

se terenacter und bis 38 des Geſeßes geſtellt worden ſind, finden auf dieſelben die Beſtimmungen im §. 39 des
gleidgeſtellte

Fabriten.

$ . 112. Die Vorſchriften in den Abſäßen 1 bis 3 des §. 39 des Geſekes treten auch für

die Fabriken in Kraft, in welchen Saccharin hergeſtellt oder weiter verarbeitet wird (durch Ver

miſchung mit Rübenzucker oder Stärkezucker , oder in ſonſtiger Weiſe). Den Hauptämtern liegt ob,

zu machen , ſofern die gleichen Verpflichtungen nicht ſchon bisher für die Fabriken (3. B . als Stärke

zuckerfabriken) Plaß gegriffen haben.
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§ . 113. Auf Grund der nach §. 39 des Geſeßes erſtatteten Anzeigen über das Beſtehen

und den Beſißes - oder Ortswechſel von Stärkezucker - oder Stärkeſyrupfabriken, von Maltoſe- oder

Maltoſeſyrupfabriken , von Fabriken , welche Saccharin herſtellen oder weiter verarbeiten, ſowie von

gewerblichen Betrieben , in denen aus unverſteuerten Rüben Säfte und zuđerhaltige Produkte ge

wonnen werden, iſt von den Steuerhebeſtellen ein nach den bezeichneten Klaſſen geordnetes Ver

zeichniß der Betriebsanſtalten zu führen , welches für jede der leşteren den Inhaber und

den Ort angiebt. .

Die unteren Steuerſtellen haben bis Mitte September 1888, ſoweit dies nicht ſchon nach

den bisherigen Beſtimmungen geſchehen , dem Hauptamt eine Abſchrift des Verzeichniſſes einzureichen

und demſelben ſodann fortlaufend Mittheilung von den Zugängen , Abgängen und ſonſtigen Ver

änderungen zu machen. Bei den Hauptämtern wird danach ein Hauptverzeichniß geführt.

Den oberſten Landes - Finanzbehörden bleibt es bis auf weiteres überlaſſen , Inhaber

gewerblicher Betriebe, welche aus unverſteuerten Rüben Säfte oder zuckerhaltige Produkte gewinnen ,

ausnahmsweiſe von der Anzeigepflicht nach §. 39 Abſaß 1 des Geſeßes zu befreien .

Die im §. 39 Abſaß 3 des Geſekes vorgeſehene Kontrole über die nach Abſaß 1 daſelbſt

anzeigepflichtigen Betriebsanſtalten iſt unter Vermeidung von Störungen des Betriebes und nur in

dem Umfange auszuüben, welcher durch den Zweck der Kenntnißnahme vom Betriebe bedingt iſt.

Die näheren Anordnungen werden nach Bedürfniß bis auf weiteres von den oberſten Landes

Finanzbehörden erlaſſen .

$. 114. Ueber die Produktion von Stärkezucker ſind von den Inhabern der Stärkezucker

fabriken auf Grund der Fabrikbücher Jahresnachweiſungen nach dem anliegenden Muſter 28 in

doppelter Ausfertigung aufzuſtellen . Das eine Exemplar iſt zu dem im Formular bezeichneten

Termin der Steuerhebeſtelle des Bezirks einzureichen , das andere in der Betriebsanſtalt aufzu

bewahren . Den Oberbeamten der Steuerverwaltung liegt ob, die Einträge zu prüfen , nach Be

finden eine Berichtigung zu veranlaſſen und zu dieſem Zweck nöthigenfalls auch von der Befugniß

zur Einſicht der Fabrikbücher Gebrauch zu machen .

Die Formulare ſind vom Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt zu liefern .

$. 115. Ueber die Produktion der Syrup-Raffinerien , der Maltoſe - und Maltoſeſyrup

fabriken und der Fabriken , welche Saccharin herſtellen oder weiter verarbeiten, haben die Haupt

ämter, in deren Bezirk die Fabriken ſich befinden , auf Grund der von den Fabrikinhabern nach

Maßgabe der Fabrikbücher zu machenden Angaben Nachweiſungen nach Betriebsjahren ;

aufzuſtellen , welche die Art und Menge der verarbeiteten Materialien , ſowie der fertiggeſtellten Pro

dufte enthalten . Dieſe Nachweiſungen ſind bis zum 15 . September dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen

Amt einzureichen , welches geeignete Zuſammenſtellungen in Verbindung mit den Ueberſichten über

den Betrieb der Stärkezuckerfabriken veröffentlicht. Dabei dürfen die Angaben der einzelnen

Fabriken nicht erkennbar gemacht werden .

Mufter

49
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Anlage A .

Anleitung für die Steuerſtellen

zur

Beſtimmung des Quotienten der Syrupe oder Melaſſen .

Die Beſtimmung des Quotienten von Zuckerabläufen (Syrup oder Melaſſe) kann vom

Steuerbeamten nur ausgeführt werden , wenn weniger als 2 Prozent Invertzucker in der betreffen

den Probe enthalten ſind. Zuvörderſt iſt daher

1. feſtzuſtellen , ob der Gehalt an Invertzu der unter 2 Prozent oder höher iſt. Zu

dieſem Zweck wird eine Porzellanſchale auf einer Waage, wie ſie bei der Polariſation der feſten

Zucker Verwendung findet, tarirt und alsdann in derſelben genau die Menge von 10 Gramm des

zuvor durch Anwärmen dünnflüſſig gemachten Syrups u . ſ. w . abgewogen. Darauf wird durch

Zuſaß von etwa 50 ccm warmen Waſſers und durch Umrühren mit einem Glasſtab der Syrup

u . i. w . zur Löſung gebracht. Einer Filtration der erhaltenen dünnen Flüſſigkeit bedarf es in der

Regel nicht, auch wenn dieſelbe getrübt erſcheinen ſollte

Man bringt die Löſung des Syrups ſodann in eine ſogenannte Erlenmeyerſche Kochflaſche

von etwa 200 ccm Inhalt oder in eine entſprechend große Porzellanſchale und fügt dazu 50 ccm

Fehlingſche Löſung. In 2 Flaſchen getrennt bewahrt man im Laboratorium einerſeits eine Löſung

von Kupfervitriol, andererſeits Seignetteſalz - Natronlauge auf; gleiche Theile von beiden Flüſſig

keiten bilden die Fehlingſche Löſung. Wenn man gerade viele Analyſen vorhat, kann man größere

Mengen beider Löſungen miſchen , alſo vielleicht von jeder derſelben 250 cm verwenden, und der

Miſchung für die Analyſe 50 ccm entnehmen ; ſind dagegen nur wenige Analyſen auszuführen , ſo

entnimmt man direkt der Seignetteſalz - Natronlaugenflaſche und der Kupfervitriolflaſche je 25 ccm

mittelſt zweier Pipetten und bringt dieſelben in die Erlenmeyerſche Kochflaſche. Gemiſchte Feh

lingſche Löſung darf nur drei Tage lang zum Gebrauch aufbewahrt werden , da ſie bei längerem

Stehen zur Analyſe untauglich wird. Man kocht alsdann die Flüſſigkeit im Rochkolben über einem

ſogenannten Bunſen - Brenner auf, indem man dieſelbe auf ein darüber befindliches , durch einen

Dreifuß getragenes Drahtneß ſtellt, und erhält die Flüſſigkeit mindeſtens 2 Minuten im Sieden .

Die Zeit des Kochens darf nicht abgekürzt, kann aber ohne Gefahr für den Ausfall der Analyſe

einige Minuten verlängert werden .

Man nimmt alsdann die Flamme weg, wartet einige Minuten , bis ein in der Flaſche ent

ſtehender Niederſchlag ſich abgeſeßt hat, hält dieſelbe darauf gegen das Licht und beobachtet, ob die

Flüſſigkeit noch blau gefärbt iſt. Deutlicher noch erkennt man die Färbung, wenn man ein Blatt

weißes Schreibpapier hinter die Flaſche hält und dieſelbe im auffallenden Licht beobachtet.

Nur in dem Falle, daß die blaue Farbe noch vorhanden iſt, enthält die Löſung weniger

als 2 Prozent Invertzucker und kann der Beamte die weitere Unterſuchung des Syrups vornehmen ;

anderenfalls muß die Unterſuchung durch einen Chemiker ausgeführt werden . Häufig wird die

Flüſſigkeit nach dem Kochen , trobem daß noch unzerſeßte blaue Kupferlöſung in derſelben vor

handen , nicht blau, ſondern gelbgrün erſcheinen , weil die blaue Farbe durch die gelbbraune Färbung

des Syrups verdeckt wird .

In ſolchen Fällen hat der Beamte folgendes Verfahren einzuſchlagen :

Er filtrirt durch ein kleines Papierfilter aus gutem dicken Filtrirpapier, welches in einen

Glastrichter eingeſeßt iſt, wenige Kubikzentimeter (vielleicht 10 ccm ) von der gekochten Flüſſigkeit ab.
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Dabei wird die Vorſicht gebraucht, daß das Filter zunächſt mit etwas Waſſer angefeuchtet und am

Rande des Trichters gut feſtgedrückt wird . Das Filtrat fängt man in einem ſogenannten Reageng

gläschen auf, ſeßt dazu ungefähr die gleiche Menge Eſſigſäure, wie ſie in den Laboratorien gebräuch

lich iſt, und einen oder zwei Tropfen einer Löſung von gelbem Blutlaugenſalz hinzu , die man ſich

entweder durch Löſen des Salzes in Waſſer friſch bereiten oder auch vorräthig halten kann. Falls

noch Kupfer in Löſung war, entſteht ſofort eine intenſiv rothe Färbung. Nur wenn dieſelbe

beobachtet worden iſt, kann der Beamte ſelbſt den Syrup weiter unterſuchen .

2 . Beſtimmung des Gehalts des Syrups nach Brir. In einem tarirten Becher

glaſe werden etwa 200 bis 300 Gramm des zu unterſuchenden Syrups abgewogen . Man fügt

als dann dazu 100 bis 200 ccm heißes deſtillirtes Waſſer, rührt mit einem Glasſtab, welcher mit

tarirt wurde, ſo lange vorſichtig (um das Glas nicht zu zerſtoßen ) um , bis der Syrup ſich darin

vollſtändig gelöſt hat, und ſtellt alsdann das Becherglas ſo lange in kaltes Waſſer, bis der Inhalt

ungefähr Zimmertemperatur angenommen hat. Darauf ſtellt man das Becherglas wiederum auf

die Waage und ſeßt vorſichtig aus einer Šprißflaſche ſoviel Waſſer zu , daß das Gewicht deſſelben

gleich dem des angewandten Syrups iſt; waren alſo beiſpielsweiſe 251 Gramm Syrup abgewogen

worden , ſo ſind in Summa 251 Gramm Waſſer zuzuſeßen . Nach dem Zufügen des Waſſers

rührt man nochmals um und gießt alsdann die Flüſſigkeit in einen Glascylinder, welcher zur Vor

nahme der Spindelung dient. Die Weite des Cylinders muß derartig ſein , daß die Spindel frei

in demſelben ſchwimmen kann, ohne an der Wandung anzuhaften ; auch muß derſelbe zur Ver

hinderung eines ſolchen Anhaftens möglich ſenkrecht ſtehen , alſo auf eine horizontale Fläche aufge

ſtellt werden . Man ſenkt die Spindel vorſichtig und langſam in die Flüſſigkeit ein und trägt Sorge,

daß der außerhalb verbleibende Theil derſelben möglichſt wenig beneßt wird. Nachdem das In

ſtrument zur Ruhe gekommen iſt, lieſt man den Gehalt an derjenigen Stelle der Spindel ab, welche

mit dem Niveau der Flüſſigkeit im Cylinder ſich in einer Linie befindet. Man erfährt ferner die

Temperatur der Flüſſigkeit aus dem Stande eines Thermometers, welches an dem Bauch der

Spindel angebracht iſt, und korrigirt die abgeleſenen Grade, falls die Flüſſigkeit nicht zufällig die

Normaltemperatur von 17 ,5° C . beſaß , mittelſt der folgenden von Stammer entworfenen Tabelle,

für deren Anwendung eine beſondere Erklärung nicht nöthig iſt:

Berichtigung der Prozente Brię nad der Temperatur 171/2° C .

Temperatur

nach

Celſius.

Prozente Brix der Löſung

40 5025 30 35 60 701 75

von der Aräometeranzeige abzuziehen .

00 0 ,82 0 ,92

0 ,72

0 ,98 1 ,11 1 , 22 1,29

0 ,80 0 , 94

100

0 ,65

0 ,42

0 ,36

0 ,48 0 ,50
0 ,61

0 ,34 0 ,39 0 ,530 ,43

0 ,360 ,29 0 ,31 0 ,33 0 ,34

0 ,26 0 , 27 0 , 28

0 , 22

0 ,29
0 ,23

110

120

130

140

150

160

170

180

0 ,24

0 ,19

0 ,15

0 ,10

0 ,21

0 ,16

0 ,11

0 , 39

0 , 32

0 , 250 , 16

0 ,12

0 ,17

0 ,12 0 , 18

0 ,06
0 ,04 0 ,04 0 ,04 0 ,04

0 ,03 0 ,03

0 ,10

0 ,03

0,04

0 ,10

0 ,03

0 ,05

0 ,03

0 ,10

0 ,18

190

200

0 , 10

0 ,03

0 ,10

0 ,19

0 ,030 ,10

0 ,18

0 ,25

0 ,02

0 ,06

0 ,11

0 , 18

0 ,18 0 ,18 0 ,19
015

210 0 ,25 0 ,25

0 ,32

0 ,26 0 .25 0 , 22

220

0 ,26

0 ,330 ,32 0 ,32 0 ,34 0 ,32 0 ,29 0 ,25

49 *
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Temperatur

nach |

Celſius.

25 | 30 |

Prozente Brix der Löſung

35 40 50 60

zur Aräometeranzeige hinzuzufügen .

70 / 75

0 ,39 0 ,39 0 ,39 0,40 0,42

0 ,50

0,36 0 ,33

0 ,400 ,46 0 ,46 0 ,47 0 ,47 0 ,43

230

240

250

260

270

0 ,53 0 ,550 ,54

0 ,61

0 ,55 0 ,51 0 ,48

0 ,60 0 ,62 0 ,580 ,62

0 ,70

0 ,55

0 ,620 ,68 0 ,69 0 ,650,68

0 ,76280

290
0,82 0 ,72

ORGA

0 ,90

0 ,70

0 , 84 0 ,84

0 ,78

0 ,86

0,94

0 ,78

300

0 ,86

0 ,940 ,92 0 ,92 0 ,86

1 , 251 ,38 1,36350

400 1 ,79 1 ,79 1 ,82

0 ,94

1 ,34

1,78

2 ,70

3 ,70

1 ,65

500 2 ,80 2 ,80 2 ,79 2 ,51

600

2 ,80

3 ,88 3 ,88 3,90 3 ,82 3 ,41

700 5 ,13 5 ,10 4 ,725 ,06

6 , 26

4 , 90

6 ,06

4 ,47

800

4 ,35

6 ,46 i 6 ,38 16,30 5 ,82 L 5 ,50 5 ,33

Nachdem die Korrektur angebracht iſt, wird das erhaltene Reſultat noch mit 2 multiplizirt,

da ja der Syrup mit Waſſer auf die Hälfte verdünnt worden war.

Beiſpiel: 200 Gramm Syrup ſeien mit 200 Gramm Waſſer verdünnt worden. Die

Ableſung an der Spindel betrage 40,2° bei einer Temperatur von 200'C . Aus der Tabelle ergiebt

ſich , daß dieſer Betrag um 0 ,19 zu vergrößern iſt; wir runden dieſe Zahl auf 0 ,2 ab, da wir nur

Zehntel, nicht Hundertſtel bei der Spindelung berückſichtigen , finden demgemäß den korrigirten

Werth 40,3 + 0,2 = 40 ,5 und den Werth für den urſprünglichen Syrup zu 40,5 x 2 = 81,0°

Brir. Die Abrundung der gefundenen Hundertſtel der Grade Brir auf Zehntel erfolgt ſtets

nach oben .

3 . Polariſation des Syrups. Zur Polariſation des Syrups wiegt man das halbe

Normalgewicht des Syrups, alſo 13,024 g in einer ebenſolchen Porzellanſchale ab , wie die

ſelbe zur Wägung des feſten Zuckers gebraucht wird ; darauf bringt man in die Schale etwa 40

bis 50 ccm deſtilirtes, am beſten lauwarmes Waſſer und rührt mit einem Glasſtab um , bis ſich

der Syrup gelöſt hat. Die Flüſſigkeit wird in derſelben Weiſe wie bei der Polariſation der feſten

Zuder in den Kolben geſpült, überhaupt die Polariſation bis auf geringe Abweichungen genau in

derſelben Weiſe wie bei Unterſuchung der Iefteren ausgeführt.

Die eine dieſer Abweichungen beſteht darin , daß man zur Klärung der dunkleren Flüſſig

keit hier viel mehr Bleieſſig anwenden muß. Man läßt deshalb vor dem Auffüllen zur Marke mit

deſtiúirtem Waſſer in den Kolben ſo lange Bleieſſig einfließen, bis die Flüſſigkeit genügend geklärt

erſcheint. Man verfährt ſo, daß man zunächſt vielleicht 5 ccm Bleieſſig zulaufen und den entſtehen

den Niederſchlag abſeßen läßt. Dies geſchieht zumeiſt in wenigen Minuten ; iſt die Flüſſigkeit ſehr

dunkel gefärbt, ſo fährt man für den Fall, daß Bleieſſig überhaupt noch einen Niederſchlag darin

hervorruft, ſo lange mit Zuſaß deſſelben fort, bis die genügende Helligkeit erreicht iſt. Man ver

braucht oftmals bis ungefähr 12 ccm Bleieſſig, ehe dieſer Punkt erreicht iſt.

Keinesfalls darf aber überſchüſſiger Bleieſſig hinzugeſeßt werden ; ein neuer Tropfen davon

muß in in der filtrirten Flüſſigkeit immer noch einen Niederſchlag hervorbringen .

Läßt ſich trofdem die Polariſation im 200 mm langen Rohr nicht ausführen , ſo verſucht

man, ob dieſelbe mittelſt eines nur 100 mm langen Rohres , alſo in halb ſo langer Schicht mög=

lich iſt . Iſt dieſelbe auch in dieſer Weiſe nicht ausführbar, ſo wiederholt man die ganze Pro

zedur der Analyſe von Anfang an und giebt vor dem Bleieſſigzuſaß etwa 10 ccm einer Löſung

von Alaun oder Gerbſäure ; dieſe Flüſſigkeiten geben mit Bleieſſig ſtarke Niederſchläge, die klärend
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wirken , und geſtatten weit mehr Bleieſſig anzuwenden , als ohne Zuſaß derſelben gebraucht

werden darf.

Die zweite Abweichung gegenüber dem Unterſuchungsverfahren für feſte Zucker beruht

darin , daß das Reſultat der Polariſation , welches mittelſt des Apparats gefunden wird, hier mit

2 multiplizirt werden muß, da nur das halbe Normalgewicht an Syrup angewandt wurde, der

Apparat aber nur für das ganze Normalgewicht Prozente angiebt. Hat man ſtatt des 200-Milli

meter-Rohrs ein ſolches von nur 100 Millimeter Länge angewendet, ſo muß das abgeleſene Re

ſultat aus leicht erſichtlichen Gründen ſogar mit 4 multiplizirt werden , wenn man die Prozente

Zucker im Syrup erhalten will.

4 . Berechnung des Quotienten aus den ermittelten Zahlen . Den Quotienten

100 . P

berechnet man nach der Formel Q = : : , wo P die gefundene Polariſation bedeutet und B
B

den Gehalt des Syrups, wie er mit der Brixſpindel gefunden wurde.

Beiſpiel: Die Polariſation ſei zu 50,4 gefunden, der Gehalt nach Brir mittelſt der

Spindel zu 70,1.

Der Quotient iſt alsdann :
100 . 50,4 = 71,9 .

70 ,1

Bei der Berechnung des Quotienten werden Hundertſtel nach unten abgerundet, beiſpiels

weiſe iſt ſtatt 69,99 nicht 70, 00, ſondern 69,9 zu ſeßen .
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Anlage B .

Anweiſung

zur

Unterſuchung ſolcher Syrupe, welche 2 Prozent oder mehr Invertzucker ent

halten , ſtärkezuckerhaltiger und raffinoſehaltiger Syrupe , ſowie raffinoſehaltiger

feſter Zucker.

Bei der Unterſuchung derjenigen Syrupe, welche in Folge des Invertzuckergehalts von

2 Prozent und mehr dem Chemiker" überwieſen worden ſind, kann die Beſtimmung des ſpezifiſchen

Gewichts beziehungsweiſe der Grade Brir in derſelben Weiſe geſchehen , wie in Anlage A , Anleitung

für die Steuerſtellen zur Beſtimmung des Quotienten der Syrupe und Melaſſe, vorgeſchrieben iſt.

Selbſtverſtändlich kann an Stelle dieſer Methode auch die direkte Beſtimmung des ſpezifiſchen

Gewichts mittelft des Pyknometers genommen werden , keinesfalls aber iſt es geſtattet, die Trocken

ſubſtanzbeſtimmung an Stelle derſelben treten zu laſſen , da einerſeits damit eine ungleiche Art der

Feſtſtellung des Quotienten ſeitens der Beamten und Chemiker eingeführt werden würde, andererſeits

die Beſtimmung der Trockenſubſtanz in invertzuckerhaltigen Syrupen viel zu zeitraubend und ſchwierig

für den Gebrauch in der Praris iſt.

Bei der Berechnung des Quotienten iſt nicht ſo zu verfahren wie im Fabrikbetriebe, daß

nämlich nur der Rohrzucker als Zucker gerechnet wird, ſondern der vorhandene Invertzucker iſt

dadurch , daß 1/20 der gefundenen Menge abgezogen wird, in Rohrzucker umzurechnen , zu der direkt

gefundenen Menge des leßteren zu addiren und die Summe des Geſammtzuckers der Berechnung

zu Grunde zu legen .

Für die Beſtimmung des Zuckergehalts ſind verſchiedene Methoden anzuwenden , je nachdem

mehr oder weniger Invertzucker oder auch Stärkezucker oder Raffinoſe zugegen iſt. Zur Erläuterung

ſeien folgende Bemerkungen vorausgeſchickt :

Der Invertzucker in den Syrupen pflegt zwar häufig inaktiv zu ſein , kann aber doch auch

die normale Linksdrehung, welche nach neueren Unterſuchungen 0,33mal, nach älteren 0,34mal ſo

groß iſt als die Rechsdrehung des Rohrzuckers, beſißen. Sobald ſehr viel Invertzucker zugegen

iſt, kann daher die Polariſation des vorhandenen Rohrzuckers entſprechend herabgedrückt werden .

Bekanntlich iſt deshalb von Meißl für die Unterſuchung der feſten Kolonialzucker vorgeſchlagen

worden , man ſolle den gefundenen Invertzucker mit 0 ,34 multipliziren und die erhaltene Zahl der

Polariſation zuzählen , um auf dieſe Weiſe den richtigen Zuckergehalt zu berechnen . Ein ſolches

Verfahren bei der Syrupanalyſe anzuwenden , wäre jedoch unſtatthaft, weil, wie erwähnt, in den

Syrupen der Invertzucker häufig nicht das normale Drehungsvermögen zeigt, ſondern ein geringeres,

beziehungsweiſe optiſch inaktiv wird . Hier würde eine derartige Korrektur, wie ſie Meißl anwendet,

den Karakter der Willkür tragen und in vielen Fällen dazu führen , daß der Zuckergehalt zu hoch

gefunden wird. Immerhin wird aber die Möglichkeit im Auge zu behalten ſein , daß in Folge des

Drehungsvermögens des Invertzuckers nach links die Menge des Rohrzuckers viel zu niedrig

gefunden wird. Im Hinblick auf dieſe Verhältniſſe erſcheint im allgemeinen die Berechnung des

Geſammtzuckers aus der Polariſation und dem gefundenen Invertzucker nur in ſolchen Fällen

ſtatthaft, wo die Menge des Invertzuckers nicht über ein gewiſſes Maß hinausgeht. Beiſpielsweiſe

würde bei Anweſenheit von 6 Prozent Invertzucker die Polariſation des Rübenzuckers bereits um

6 * 0 ,33 = 1,98 Prozent zu niedrig ausfallen können , demgemäß ſo viel Zucker zu wenig gefunden
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werden können. Es empfiehlt ſich daher , da die dem Chemiker zur Unterſuchung übergebenen Syrupe

beträchtliche Mengen Invertzucker enthalten können , deſſen Drehungsvermögen wir nicht kennen , im

allgemeinen von der optiſchen Methode der Zuckerbeſtimmung gänzlich abzuſehen und die gewichts

analytiſche anzuwenden , für welche weiter unten unter I eine neue, raſch auszuführende Modifikation

angegeben iſt.

Eine Ausnahme tritt ein bei Anweſenheit von Stärkezucker oder Raffinoſe. Da wir die

Menge des vorhandenen Stärkezuckers nicht genau beſtimmen können und da ferner das Reduktions

vermögen des Stärkezuckers , welches bei der Handelswaare entſprechend einem Gehalt von ungefähr

40 bis 60 Zucker ſchwankt, unter denjenigen Bedingungen , unter welchen die Inverſion der Zucker

ſyrupe behuſs Ausführung der gewichtsanalytiſchen Zuckerbeſtimmung vorgenommen wird, faſt un

verändert bleibt, ſo iſt in Fällen , wo ſolcher vorhanden iſt, die gewichtsanalytiſche Methode zur

Feſtſtellung des geſammten Gehaltsan Kübenzucker beziehungsweiſe des Quotienten nicht mehr

anwendbar. Sie würde im Gegentheil zu großen Irrthümern führen , und es würden Syrupe von

über 70 Quotient, nach dieſer Methode unterſucht, nach Zuſaß einer gewiſſen Menge Stärkezucker

als ſolche von unter 70 Quotient erſcheinen . In ſolchen Fällen , wo Stärkezucker zugegen iſt, wird

dann aber der deprimirende Einfluß der Links drehung des Invertzuckers auf die Polariſation des

Zuckers gar nicht mehr in Betracht kommen können , weil der Stärkezucker ein ungleich höheres

Rechts drehungsvermögen beſißt als die anderen vorhandenen Zuckerarten . Um Täuſchungen zu

verhüten , welche ſonſt durch Vermiſchen von Syrupen über 70 Quotient mit Stärkezucker leicht

möglich ſein würden , iſt deshalb in allen Fällen , wo Stärkezucker zugegen iſt, der Geſammtzucker

gehalt aus der Polariſation und dem direkt zu beſtimmenden Invertzucker zu berechnen .

Näher beſchrieben iſt die Methode unter II. Für den Fall endlich , daß Raffinoſe zugegen iſt,

muß wieder anders verfahren werden ; die nähere Beſchreibung der Methode findet ſich unter III

angegeben.

I. Es braucht auf die Anweſenheit von Stärkezucker überhaupt keine Rückſicht ges

nommen werden .

Unterſuchungen von Syrupen , welche notoriſch frei von Stärkezuckerſyrup ſind, werden viel

fach vorkommen, da die meiſten Fabriken nicht ſelbſt Stärkezuckerſyrup zumiſchen, ſondern dieſe

Miſchung erſt von zweiter oder dritter Hand vorgenommen zu werden pflegt.

Die Geſammtzuckerbeſtimmung kann hier in einer einzigen Operation ausgeführt werden.

Man wägt das halbe Normalgewicht (13,024 g ) Syrup ab , löſt in einem Hundert

fölöchen in 75 ccm Waſſer, ſeßt 5 ccm Salzſäure (von 38 ,8 Prozent HClgehalt) hinzu und erwärmt

wird die Temperatur noch 5 Minuten auf 67 bis 700 unter häufigem Umſchütteln gehalten . Da

das Anwärmen 21/2 bis 5 Minuten in Anſpruch nehmen kann , ſo wird die Ausführung dieſer

Operation im ganzen 71/2 bis 10 Minuten in Anſpruch nehmen. Man füllt zur Marke auf, ver

dünnt darauf 50 ccm von den 100 ccm zum Liter, nimmt davon 25 (cm (entſprechend 0 ,1628 Sub

ſtanz) in eine Kochflaſche und ſeßt dazu, um die vorhandene freie Säure zu neutraliſiren , 25 ccm

einer Löſung von kohlenſaurem Natron , welche durch Löſen von 1,7 g waſſerfreien Salzes

zum Liter bereitet und vorräthig gehalten wird. Darauf verſeßt man mit 50 ccm der allgemein

gebräuchlichen Sozhletſchen Löſung, erhißt in derſelben Weiſe wie bei der Invertzuckerbeſtimmung

zum Sieden und hält die Flüſſigkeit 3 Minuten im Kochen . Da hier ſämmtlicher Zucker invertirt

iſt, Rohrzucker ſomit das Reſultat der Reduktion bei längerem Erhißen nicht beeinfluſſen kann , ſo

braucht man bezüglich des Innehaltens der Zeit des Erwärmens nicht ſo ängſtlich zu ſein , als bei

der Invertzuckerbeſtimmung. 2 auch 3 Minuten längeres Erwärmen beeinflußt das Reſultat, wie

aus Sorhlets Verſuchen hervorgeht, nicht merklich . Nach beendetem Erhißen verdünnt man die

Flüſſigkeit in der Kochflaſche mit dem gleichen Volumen luftfreien Waſſers und verfährt im übrigen

genau wie bei der Invertzuckerbeſtimmung. Zur Berechnung des Reſultats können ſelbſtverſtändlich

die in der Literatur vorhandenen Tabellen nicht dienen , weil dieſelben nicht für Invertzucker, ſondern

nur für Glukoſe oder auch Gemenge von Invertzucker mit Saccharoſe gelten . Es iſt deshalb die

folgende Tabelle für Invertzucker bei 3 Minuten Kochdauer aufgeſtellt worden , welche geſtattet, aus

der gefundenen Kupfermenge ſogleich die entſprechende Menge an Saccharoſe zu berechnen . Der

Umrechnung des Invertzuckers in Rohrzucker iſt man demnach bei Benußung derſelben überhoben .
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Tabelle zur Berechnung des dem vorhandenen Invertzucker entſprechenden Rohrzucker

gehaltes aus der gefundenen Kupfermenge bei 3 Minuten koddauer .

Rohr

zucker
Kupfer

Rohr

zucker
Kupfer

Rohr

zucker
Kupfer

Rohr

zuđer
Rupfer

mg mg mg
mg mg mg

10679,0

81,0

269,1

41

145 ,2

147,1 107

83,0

85 ,2

139

140

141

142

143

144

87,2

89 ,2

108

109

110

111

112

113

45

91,2 145

93,3

95 ,3

97,3

99,3

114

146

147

148

149

115

116

117

118

150

151

152

153120

270 ,9

272 ,7

274 ,5

276 ,3

278 ,1

279,9

281,6

283,4

285 ,2

286 ,9

288,8

290 ,5

292,3

294,0

295,7

297,5

299 ,2

300 ,9

302,6

304 ,4

306 ,1

121

149,1

151,0

153,0

155 ,0

156 ,9

158,9

160,8

162,8

164,7

166 ,6

168 ,6

170 ,5

172,4

174,3

176 ,3

178,2

180 ,1

182,0

183,9

185 ,8

187,8

189,7

191,6

193,5

195 ,4

197,3

199,2

201,1

202 ,9

204 ,8

101,3

103,8

105 ,3

107,3

109,4

111,4

113,4

115 ,4

117,4

119,5

121,5

123 ,5

125 ,4

127,4

129,4

131,4

133,4

135 ,8

137,3

139,3

141,3

208,6

210,5
212 ,3

214 ,2

216 ,1
217,9

219,8

221,6

223,5

225 ,3

227,2
229,0

230,9

232,8119

234,6

236 ,4

238,3

240 ,2

242,0

243,9

245,7

247,5

249,128

251,2

252,9

254,7

256 ,5

258 ,3

260,1

261,9

263,7

265 ,5

267,3

154

155

307,8

130

131

309 ,5

311,3

99 165

166100 316 ,4

122

123 156

124 157

125 158

126 159

127 160

161

129 162

163

164 313,0

132 314,7
133

68 101 167

102 135

103 136

104

143,2 105 L 206 ,7

Beiſpiel: 25 ccm der wie oben beſchrieben berechneten Löſung des invertirten Syrups =

0 ,1628 & Subſtanz geben bei der Reduktion 0,1628 g Kupfer, dieſe entſprechen 0 ,082 g Zucker, demnach

vorhanden im Syrup 50 ,4 Prozent Zucker.

Angenommen, derſelbe Syrup habe einen Gehalt von 800 Brir gezeigt, ſo iſt demnach ſein

Quotient 63,0. Der Quotient wird nur bis auf Zehntel, nicht auf Hundertſtel berechnet, die Ab

rundung der ſich durch Rechnung ergebenden Hundertſtel auf Zehntel erfolgt bezüglich der Grade

Brir nach oben , des Quotienten nach unten , jo daß alſo bei einem Befunde der Brirgrade von

82,85 82,9, des Quotienten von 69,99 dagegen nicht 70,0, ſondern 69,9 anzugeben iſt.

II . Der zu unterſuchende Syrup kann Stärkezuckerſyrup enthalten .

In dieſem Falle führt man zunächſt eine Polariſation des Syrups direkt in bekannter

Weiſe aus. Ergiebt die Quotientenberechnung aus dieſer und den Graden Brir bereits ein höheres

134 318 ,1

319,9168

70 169 321,6

71 137 170 323,3

138
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Die Ausführung der Inverſion geſchieht unter Beachtung der bekannten Vorſichtsmaßregeln

nach der oben unter I und II bereits beſchriebenen Methode. Das halbe Normalgewicht wird im

Hundertfubikcentimeterkolben in 75 ccm Waſſer gelöſt und mit 5 ccm Salzſäure (von 38,8 Gehalt

ÉC1) 71/2 bis 10 Minuten auf 60 bis 700 C . erwärmt. Nach dem Auffüllen und Klären mit

durch Salzſäure ausgewaſchener Knochenkohle oder Blutkohle wird die Beobachtung bei 200 C .

ausgeführt.

Zur Berechnung des Reſultats dienen folgende beide Formeln :

P - 2

Z (Zucker) = 0,5188P und R (Raffinoſe) = -
1 ,85 '

wo p die direkte Polariſation und J diejenige nach der Inverſion für das ganze Normalgewichtmit

Umkehrung des Vorzeichens bedeutet.

Bezüglich des Invertzuckers wird ebenſo verfahren wie bei den gewöhnlichen Syrupen .

Hat die Probe, welche in der Anlage A beſchrieben iſt, ergeben , daß ſo wenig davon vorhanden

iſt, daß ſeine Menge bei der Quotientenberechnung vernachläſſigt werden kann (unter 2 Prozent), ſo

wird derſelbe weiter nicht berückſichtigt. Sind 2 Prozent oder mehr davon vorhanden , ſo muß die

Menge deſſelben quantitativ nach der Methode von Meißl, wie unter II beſchrieben , beſtimmt und

als Saccharoſe berechnet werden . Bezüglich der Benußung der Meißlichen Tabelle iſt hier zu be

achten, daß die Raffinoſe bei Aufſuchung des Berechnungsfaktors der Saccharoſe gleich zu achten iſt,

demnach für den Meißlichen Werth Pol. überall die Summe von Zucker und Raffinoſe einzuſeßen iſt.

Die Berechnung des Quotienten erfolgt aus den Graden Brir und die Summe des Gehalts

an Zucker und Invertzucker, auf Zucker umgerechnet, ohne Berückſichtigung der Raffinoſe.

Beiſpiel: Bei der Unterſuchung eines Syrups ſeien gefunden :

85,6° Brir, 76 ,6 direkte Pol., -- 3 Pol. nach der Inverſion .

Daraus berechnet ſich mittelſt obiger Formel 50 ,5 Zucker und 14 ,0 Raffinoſe. Außerdem

ſeien 2,1 Prozent Zucker als Invertzucker gefunden , deinnach beträgt die Summe des Zuckers 52,6

und der Quotient 61,4.

Es wäre denkbar, daß grobe Täuſchungen dadurch verſucht würden , daß ſehr reine Zucker

ſyrupe mitwenig Stärkeſyrup verſeßt würdeu und die Unterſuchung der Syrupe unter Berückſichtigung

des Raffinoſegehalts beantragt würde. In derartigen Fällen würden durch Anwendung der hier

beſchriebenen Methode Jrrthümer in der Richtung begangen werden , daß viel zu wenig Zucker und

ein bedeutender Gehalt an Raffinoſe je nach der Menge des zugeſepten Stärkezuckers ſich berechnen

würden , demnach für hochwerthige Zuckerſyrupe ein Quotient unter 70 gefunden werden könnte.

Die Anwendung der vorbeſchriebenen Unterſuchungsmethode der Syrupe unter Berückſichtigung

des Raffinoſegehalts iſt deshalb nur ſtatthaft, wenn kein Stärkezucker zugegen iſt. Iſt jolcher

vorhanden , ſo tritt die unter II beſchriebene, im allgemeinen für Stärkezuckerſyrupe

geltende Unterſuchungsmethode in Kraft.

Die Prüfung auf Stärkezucker kann hier nicht in der Weiſe ausgeführt werden , wie unter II

für die Syrupe im allgemeinen vorgeſchrieben , da raffinoſehaltige Syrupe eine viel ſchwächere Links

drehung nach der Inverſion anzunehmen pflegen , als dem fünften Theil der Rechtsdrehung ent

ſpricht. Es liegt aber die Rechtsdrehung beziehungsweiſe Linksdrehung nach der Inverſion bei

ſolchen Syrupen ſtets innerhalb ganz beſtimmter Grenzen , welche nachſtehende einfach und bequem

zu benußende Tabelle erkennen läßt.

Liegt daher ein angeblich raffinoſehaltiges Produkt vor, ſo wird die Unterſuchung deſſelben

in jedem Fall nach der oben beſchriebenen Methode ausgeführt und der Gehalt an Zucker und

Raffinoſe berechnet. Man vergleicht darauf die beobachteten Polariſationen mit den aus dem ge

fundenen Zucker- und Raffinoſegehalt miitelſt der Tabelle berechneten . Die beobachtete Rechtsdrehung

darf nicht mehr als höchſtens 50 höher ſein , die Linksdrehung nicht mehr als 50 weiter nach der

poſitiven Seite zu liegen , als ſie ſich aus der Tabelle berechnen , andernfalls iſt Stärkezucker ſicher

zugegen , die Raffinoſeformel demnach nicht mehr anwendbar und die Unterſuchung des Syrups nach

dem unter Il für ſtärkezuckerhaltige Syrupe vorgeſchriebenen Verfahren auszuführen .

50 *
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IV. Unterſuchung feſter Zucker auf Raffinoſe.

Die Unterſuchungsmethode für raffinoſehaltige Syrupe iſt ohne weiteres auch auf feſte

Zucker anwendbar. Man beſtimmt bei denſelben Sie direkte Polariſation in üblicher Weiſe, diejenige

nach der Inverſion mittelſt des halben Normalgewichts genau wie für die Syrupe unter III ħ an

gegeben und berechnet den Zucker - und Raffinoſegehalt mit Hülfe der beiden unter III angegebenen

Formeln . Zahlreiche Verſuche haben ergeben , daß dieſe Methode zuverläſſige Reſultate giebt.

So wurden in einem Gemenge von Zucker und Raffinoſe mittelſt der Methode gefunden
wiedergefunden mittelſt der

gemiſæt
Methode

Raffinoſe Zuder Raffinoje

Prozent Prozent

Zuder

Prozent

97 ,02 2 ,9897,00

91,00

85 , 00

3 ,00

9 , 00

15 ,00

90 ,99

85 ,06

8 ,95

14 ,97

Wenn demnach nicht zu zweifeln iſt, daß die Methode als eine ſcharfe bezeichnet werden

kann , ſo wird doch angeſichts der Neuheit derſelben die Grenze für Verſuchsfehler zunächſt ziemlich

weit gezogen werden müſſen . Dieſe Grenze wird deshalb auf 0 ,6 Abweichung des Zuckergehalts ,

wie er ſich nach der Raffinoſeformel berechnet, gegenüber dem direkt mittelſt Polariſation gefundenen

feſtgeſeßt. Beträgt alſo z . B . die Polariſation eines Zuckers 92,6, und berechnet ſich nach der

Raffinojeformel 92,0 Prozent Zucker, ſo wird noch anzunehmen ſein , daß die Abweichung des

Ergebniſſes auf Verſuchsfehler zurückzuführen iſt ; es iſt deshalb in einem derartigen Falle anzu

geben , daß Raffinoſe nicht vorhanden ſei, und der Zuckergehalt gleich der direkten Polariſation zu ſeßen .

Iſt dagegen mittelſt der Raffinoſeformel ein Gehalt von nur 91,9 Prozent Zucker gefunden ,

gegenüber 92,6 Polariſation, ſo iſt an dem Vorhandenſein von Raffinoſe zwar kaum zu zweifeln ;

um indeß auch Jrrthümer zu verhüten , weldie aus noch größeren Verſuchsfehlern hervorgehen könnten

als 0,6, iſt bei einem Minderbefunde bis 1 Prozent Zucker gegenüber der Polariſation nach einem

ſogleich zu beſchreibenden Verfahren eine kontrolbeſtimmung auszuführen , von deren Ausfall ab

hängig gemacht wird, ob das Vorhandenſein von Raffinoſe anzunehmen iſt oder nicht.

Da der Raffinoſegehalt der hochprozentigen Zucker, ſoweit ein ſolcher bis jeßt überhaupt

beobachtet wurde , mehr betragen hat als der obigen Grenze von 0 ,6 Prozent entſpricht, ſo wird die

Anwendbarkeit der Methode auf derartige Zucker dadurch , daß die Fehlergrenze ſo weit hat gezogen

werden müſſen , nicht beeinträchtigt werden. Mengen von Raffinoſe, welche einer Abweichung des

Zuckergehalts nach der Raffinoſeformel von weniger als 0 ,6 gegenüber der Polariſation entſprechen ,

laſſen ſich auch nach einer anderen bekannten Methode nicht beſtimmen , ſo daß ſie zur Zeit über

haupt nicht berückſichtigt werden können . Die von Scheibler angegebene Methode, unter Gleich

ſeßung des Aſchen - und organiſchen Nichtzuckergehalts den Minimalgehalt an Raffinoſe zu berechnen ,

wird ſo geringe Mengen Raffinoſe mit Zuverläſſigkeit gleichfalls nicht mehr erkennen laſſen , weil

Yeştere durch den unbekannten Ueberſchuß der organiſchen Subſtanz gegenüber dem Aſchengehalt ver

deckt werden wird. - Dieſe rechneriſche Methode iſt aber ſehr geeignet, in vielen Fällen , wo

mittelſt der Raffinoſeformel nach der Inverſionsmethode verhältniſmäßig geringe Abweichungen von

der Polariſation gefunden werden , alſo vielleicht weniger als 1 Prozent Zucker entſprechend, eine

Kontrole dafür zu liefern, daß wirklich Raffinoſe vorhanden iſt und nicht doch noch Verſuchs

fehler vorliegen.

organiſche Nichtzucker wird gleich den Salzen geſegt und die Summe von Polariſation , Waſſer,

Pliche und dem auf dieſe Weiſe berechneten Nichtzucker genommen . Dieſe Summe beträgt in allen

denjenigen Fällen , wo Raffinoſe in beſtimmbaren Mengen zugegen iſt, über 100. Beträgt ſie unter

100, ſo iſt anzunehmen , daß der Zucker frei von Raffinoſe iſt.

Iſt ſie größer als 100, ſo wird der Zuckergehalt an Raffinoſe wie folgt berechnet.

Der Prozentgehalt an Waſſer plus der doppelten Aſche wird von 100 abgezogen . Die

Differenz entſpricht dem Gehalt an Zucker plus waſſerfreier Raffinoſe. Seßen wir die dafür erhaltene

Zahl = a, bezeichnen mit p die gefundene Polariſation , mit x den vorhandenen Zucker, mit y die

vorhandene Raffinoſe, ſo iſt
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Reſultat als 70, ſo iſt eine weitere Unterſuchung nicht von nöthen , da dieſelbe doch nur dazu

führen könnte, den Quotienten zu erhöhen , niemals aber ihn erniedrigen könnte.

Ergiebt dagegen dieſe Berechnung einen niederen Werth als 70 , ſo iſt die Anweſenheit

von Stärkezucker immer noch nicht ausgeſchloſſen . Um feſtzuſtellen , ob ſolcher vorhanden iſt oder

nicht, wird daher das halbe Normalgewicht in der unter I bereits beſchriebenen Weiſe im Hundert

kolben in 75 ccm Waſſer gelöſt und mit 5 ccm Salzſäure von 38,8 Prozent HCl bei 67 bis 70 °

invertirt. Darauf wird zu Hundert aufgefüllt und mit 1/2 bis 1, bei dunklen Syrupen auch mit

2 bis 3 Gramm mit Salzſäure ausgewaſchener Knochenkohle oder mit Blutkohle , die man in

trockenem Zuſtande direkt in den Hundertkolben bringt, entfärbt. Wendet man Blutkohle an , ſo iſt

der Abſorptionsfaktor für Invertzucker für das betreffende Präparat zu beſtimmen und je nach der

angewandten Menge eine Korrektur der am Polarimeter abgeleſenen Zahl anzubringen , falls die

Linksdrehung genau feſtgeſtellt wird. Im vorliegenden Falle genügt es, bei annähernder Temperatur

von 20° dieſelbe feſtzuſtellen . Unverfälſchte Syrupe nehmen zwar erfahrungsgemäß häufig nicht ganz

die normale Linksdrehung an, welche 0,33 mal ſo groß als die urſprüngliche Rechtsdrehung iſt,

doch beträgt dieſelbe immer mindeſtens den fünften Theil der urſprünglichen Rechtsdrehung. Es

muß alſo ein Syrup von 55 Polariſation beiſpielsweiſe mindeſtens nach der Inverſion eine Links

drehung von – 11, auf das ganze Normalgewicht berechnet, zeigen . Würde dieſer Syrup ſtatt

deſſen alsdann nur eine Drehung von – 10 oder weniger oder gar Rechtsdrehung annehmen, ſo

iſt derſelbe als mit Stärkezuckerſyrup verſeßt zu betrachten .

Iſt in der vorbeſchriebenen Weiſe die Abweſenheit von Stärkezucker nachgewieſen , ſo wird

die unter I beſchriebene gewichtsanalytiſche Methode zur Beſtimmung des Geſammtzuckers ange

wendet und in der dort angegebenen Weiſe das Reſultat berechnet.

Iſt dagegen die Anweſenheit von Stärkezucker erwieſen , ſo muß zur Feſtſtellung des Ge

ſammtzuckergehalts der Weg eingeſchlagen werden , daß zu der Polariſation der bereits vorhandene

Invertzucker, welcher ſich aus dem direkten Reduktionsvermögen des Syrups gegen Fehlingſche

Löſung beredynet, hinzugerechnet wird.

Man verfährt dabei genau ſo, wie jeßt im Handel üblich, indem man die bekannte

Fehlingſche Löſung nach Sorhlets Vorſchrift benußt. Man muß jedoch, da für 10 Gramm Sub

ſtanz, welche gewöhnlich zur Invertzuckerbeſtimmung angewendet werden , hier die Fehlingſche Löſung

nicht ausreichen würde, erſt. ausprobiren, welche Subſtanzmenge genommen werden darf. Es ge

ſchieht dies am bequemſten , indem man 10 Gramm Syrup zu 100 ccm löſt, in mehrere Reagens

gläſer je 5 ccm Fehlingſche Löſung bringt und ſucceſſive je 8 , 6 , 4 , 2 cem der Syruplöſung in

die einzelnen Reagensgläſer mit Fehlingſcher Löſung aus einer graduirten Pipette laufen läßt und

aufkocht, bis ſchließlich derjenige Punkt erreicht iſt, wo die Fehlingſche Löſung nicht mehr entfärbt

wird. Iſt dies beiſpielsweiſe bei 6 ccm der Fall, ſo wiegt man 6 Gramm Subſtanz zur Analyſe

ab, bei 4 ccm 4 Gramm Subſtanz, löſt in 50 ccm Waſſer und verſekt ohne vorherige Klärung

mit Bleieſſig mit 50 ccm Fehlingſcher Löſung, kocht 2 Minuten und verfährt weiter in der Weiſe,

wie für die Unterſuchung der feſten Zucker auf Invertzicker üblich iſt. Die Berechnung des Invert

zuckers geſchieht nach der Tabelle von Meißl. Folgende Angaben über die Art der Benuzung

dieſer Tabelle ' ſind deſſen Originalarbeit, Zeitſchrift des Vereins für die Rübenzuckerinduſtrie des

Deutſchen Reichs 1883 S . 768, entnommen :

1. 25
- = annähernde abſolute Menge Invertzucker = Z ;

II . Z * = : annähernde prozentiſche Menge Invertzucker = y ;

III. 100 Pol

- R Verhältnißzahl für den Rohzucker,
Pol + y

100 – Ř = | Verhältnißzahl für den Invertzucker,

R : Z Verhältniß von Rohrzucker: Invertzucker = 6 ;

IV . V . x F = richtige Prozente Invertzucker;
р

Cu bedeutet in dieſer Formel die Menge des gewogenen Kupfers ,

p bedeutet darin die Menge der angewandten Subſtanz,

Es ſei |
Cu
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Pol bedeutet darin die Polariſation,

Z dient zur Drientirung für die vertikale Spalte nachſtehender Tabelle,

R : 2 dient zur Drientirung für die horizontale Spalte nachſtehender Tabelle.

Man benußt jene Spalten , die dem gefundenen Werthe von Z und R : Z

am nächſten kommen ; dort, wo die vertikale und horizontale Spalte zuſammen

treffen , findet ſich in der folgenden Tabelle der geſuchte Faktor F .

Faktoren zur Beſtimmung des Invertzuckers neben Rohrzucker.

Milligramme Invertzucker = Z .

Rohrzucker zu Invert

zucker = R : 2

- - - - - -- - ----

245 225 200 175 150 125 100 75 50

56 ,2 55,1

56,2

54,1

54,1

53,6

53,6 52,1 !

52,1 | 51,6

51,6

51, 2

51,2 | 50 ,7

53 ,1

55 ,1

54,6

54,1

54 ,1

56,2

55 ,7

55 ,7

53,6

53 ,6 53 ,1

90 : 10

91 : 9

92 : 8

93 : 7

94 : 6

95 : 5

96 : 4

97 : 3

98 : 2

99 : 1

50 , 7

53,1 52,6
50 . . . 49,8

F
a
k
t
o
r
e
n

=F.

5 , 7
3

. 6 49, 4 48 ,952,6

52,1

50 ,7

48,9

48, 9 47 ,7 16 ,2

45 ,8 ! 40,049 ,9 , 48 ,9

47 ,7 47 ,3 46 ,5 45 ,1 | 43 ,3 ! + 1 , 2 38 ,1

Beiſpiel: Die Polariſation eines Zuckers ſei 86 ,4 und es ſeien für 3,256 g Subſtanz

= P , 0,290 g Kupfer = Cu gefunden , ſo iſt :
Cu

0 ,290
– 0 .145 -- Z ;

II. 2 x 1001x 100 = 0 ,145 * 3 ,256

2

100
= 4 ,45 = y ;

u 100 < Pol 8640
" Pol + y

--- 95 ,1 = R ;
86,4 + 4 ,45

100 – R = 100 – 95 ,1 == Z ; R : 2 = 95 ,1 : 4 ,9 .

Um nun den Faktor F zu finden , müſſen wir die richtige Vertikal- und Horizontalſpalte

aufſuchen . Dem Werthe von Z = 145 kommt die mit 150 überſchriebene Spalte am nächſten ; dem

Verhältniſſe R : 2 = 95 ,1 : 4 , kommt in den Horizontalſpalten das Verhältniß von 35 : 5 am

nächſten , am Kreuzungspunkte dieſer 2 Spalten findet ſich der Faktor 51,2, mit Hülfe dejjen die

leßte Rechnung ausgeführt wird .

- x F = :290 x 51,2 = 4 ,56 Prozent Invertzucker.
p 3 ,256

Wir rechnen den Invertzucker in Saccharoſe um , indem wir 1/ 20 der gefundenen Menge

abziehen , erhalten demnach ihm entſprechend 4 ,56 - 0 ,29 = 4 ,33 Saccharoſe, addiren dieſe Zahl zur

Polariſation und berechnen aus den Graden Brir und der Summe in bekannter Weiſe den

Quotienten .

IV .
Cu

III. Es iſt auf die Anweſenheit von Raffinoje Rückſicht zu nehmen .

Falls dem Chemiker aufgegeben iſt, die Anweſenheit der Raffinoſe zu berückſichtigen , wird

in folgender Weiſe verfahren :

a ) es wird in bekannter Weiſe die Polariſation des Zuckers beſtimmt,

b ) es wird die Polariſation nach der Inverſion bei genau 200 C , beſtimmt.
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(t) =

- 0 ,85.

x + 1,85 y = p,

x + y = a ,

1 ,85 a – p

(Zuckergehalt) =
0,85

a – 1,85 a - P
y (Raffinoſegehalt) =

Die Grenze für die Verſuchsfehler iſt hier auf 0 ,3 feſtzuſeßen , d . h. die Summe von

Polariſation , Doppelter Aſche und Waſſer muß mehr als 100,3 betragen , wenn die Methode ange

wendet werden ſoll ; anderenfalls iſt in Anbetracht deſſen , daß bei der Polariſation Beobachtungs

fehler bis zu 0,2 ſehr wohl vorkommen können , das Reſultat für den praktiſchen Gebrauch zu unſicher.

Folgendes Beiſpiel iſt abſichtlich ſo gewählt, daß daran gezeigt werden kann, daß ſich Ab

weichungen von 0,6 Prozent Zucker von der Polariſation bei obiger Fehlergrenze mit der Methode

nicht mehr beſtimmen laſſen .

Ein Zucker gäbe 99,7 Polariſation , 0 ,4 Waſſer und 0 ,1 Aſche, dann iſt die Summe ſämmt=

licher Beſtandtheile

= 99,7

. + 0 ,4

+ 2 x 0,1 = 0,2 (org. Nichtzucker + Aſche)

100 ,3

a iſt = 100,0

- 0 , 4 p = 99,7

- 0 , 2

a = 99,4,

folglich x (Zucker ) = 99,05, welche Zahl zu 99 ,1 abgerundet wird, y (Rajfinoſe ) = 0 ,3.

Man ſieht, daß 0 ,3 Ueberpolariſation, welche ſich nach der Rechnungsmethode ergeben , und

welche hier als Fehlergrenze feſtgeſeßt werden mußten , gerade derſelben Abweichung von Polari

ſation und wahrem Zuckergehalt entſprechen, welche für die Inverſionsmethode mit Raffinoſeformel

als Fehlergrenze feſtgeſeßt worden iſt.

Iſt mittelſt leßterer Methode ein Mindergehalt an Zucker von 1 Prozent oder mehr gegen

über der Polariſation gefunden , ſo tritt die Kontrolunterſuchung nach der Rechnungsmethode über

haupt nicht ein , beziehungsweiſe wird auch bei negativem Befunde der leßteren das Reſultat der

Raffinoſeformel als endgültig angegeben .

Hat man zur Kontrole die Rechnungsmethode bei einem Zucker mit geringeren Ab

weichungen als 1 Prozent Zucker von der Polariſation mit negativem Erfolg angewendet, ſo iſt

anzugeben , daß Raffinoſe nicht nachweisbar ſei. Läßt bei einem ſolchen Zucker die Rechnungs

methode die Anweſenheit von Raffinoſe dagegen zweifelhaft erſcheinen , indem die wie oben berechnete

Summe aller Beſtandtheile zwiſchen 100,0 und 100,3 liegt, oder hat ſie mit Sicherheit die Anweſen

heit von Raffinoſe ergeben , ſo iſt nicht das Reſultat der Rechnungsmethode, welches nur einen

Annäherungswerth giebt, ſondern in allen Fällen dasjenige der Inverſionsmethode mit Benußung

der Raffinoſeformel in das Atteſt aufzunehmen , ſofern die Abweichung des mit legterer gefundenen

Zuckers von der Polariſation mehr als 0 ,6 Prozent beträgt. Beträgt dieſe Abweichung 0 ,6 Prozent

oder weniger, ſo iſt anzugeben , daß Raffinoſe nicht nachweisbar ſei. Bezüglich der Berechnung

gilt die Regel, daß Hundertſtel Zucker nach oben abzurunden ſind ; ſtatt 97,01 Zucker iſt alſo 97,1

in das Atteſt einzuſeßen .
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Anlage C .

Anleitung

zur

A usführung der Polariſation.

Auffüllen zu

100 cein .

Zur Ausführung der Polariſation bedient man ſich entweder eines Vengke-Soleilſchen

Farbenapparats oder des Halbſchattenapparats von Schmidt & Haenſch . Die Arbeitsweiſe für

beide Inſtrumente iſt nur in einzelnen Punkten verſchieden . Es gilt deshalb das in nachfolgender

Inſtruktion im allgemeinen Geſagte für beide Apparate ; unter a iſt demnächſt das ausſchließlich

auf den Farbenapparat, unter b das auf den Halbſchattenapparat Bezügliche angegeben .

Unbedingtes Erforderniß iſt, daß man vor Ingebrauchnahme des Inſtruments fich von

ſeiner Richtigkeit überzeuge. Es geſchieht dies , indem man den Núllpunkt des Apparats einſtellt

und ſich von der Richtigkeit der Skala des Apparats mittelſt ſogenannter Normalquarzplatten ,

deren Polariſation bekannt iſt, oder einer Normalzuckerlöſung, welche im Apparat 100 · zeigt,

überzeugt.

Abwägen und Auja
Bei der Beſtimmung der Polariſation eines Zuckers iſt folgendermaßen zu verfahren :

löjen der Probe,

Man ſtellt auf der amtlich gelieferten Waage zunächſt die Tara eines zur Aufnahme des

zu unterſuchenden Zuckers zweckmäßig an den beiden Langſeiten umgebogenen Kupferblechs feſt und

bringt darauf 26 ,048 g des zu unterſuchenden Zuckers, das iſt diejenige Menge, welche als

Normalgewicht zu bezeichnen iſt. Der Bequemlichkeit halber benußt man dazu ein Gewichtsſtück,

welches auf die angegebene Anzahl Gramme juſtirt iſt. Falls die Zuckerprobe, welche unterſucht

werden ſoll, nicht gleichmäßig gemiſcht war, iſt es nothwendig, dieſelbe eventuell unter Zerdrücken

der Klumpen mit einem Piſtill oder mit der Hand vor dem Abwägen gut durchzurühren . Die

Wägung muß mit einer gewiſſen Schnelligkeit geſchehen , weil beſonders in warmen Räumen ſonſt

während der Ausführung derſelben die Subſtanz Waſſer abgeben kann , wodurch die Polariſation

erhöht wird. Man ſchüttet den abgewogenen Zucker alsdann vom Kupferblech auf einen Meſſing

trichter, bringt ihn mittelſt eines Glasſtabes in das 100 Kubikcentimeter-Rölbchen, ſpült anhängende

Zuckertheilchen mit etwa 80 kubikcentimeter beſtillirtem Waſſer von Zimmertemperatur, welches man

einer Sprißflaſche entnimmt, nach und bewegt die Flüſſigkeit im Kolben unter leiſem Schütteln und

Zerdrücken größerer Klümpchen mit einem Glasſtab ſo lange, bis ſämmtlicher Zucker ſich gelöſt hat.

Etwaige unlösliche Beſtandtheile wie Sand und dergleichen erkennt man daran , daß ſie ſich mit

dem Glasſtab nicht zerdrücken laſſen . Am Glasſtab haftende Zuckerlöſung wird beim Entfernen

desſelben mit deſtillirtem Waſſer ins Kölbchen zurückgeſpült. Schließlich wird das Volumen der

Flüſſigkeit im Kolben mittelſt deſtillirten Waſſers genau bis zu der 100 Kubifcentimeter zeigenden

Marke aufgefüllt. Zu dieſem Zweck nimmtman den Rolben in die Hand, hält ihn in ſenkrechter

Stellung ſo vor ſich , daß die Marke ſich in der Höhe des Auges befindet, und ſept Waſſer zu , bis

die untere fèuppe der Flüſſigkeit im Kolbenhalſe in eine Linie mit dem als Marke dienenden Aeß

ſtrich im Glaſe fällt.

Die hier beſchriebene Art des Verfahrens gilt jedoch nur für ſolche Zucker, welche bei

nachfolgender Filtration durch Papier ganz klare Flüſſigkeiten geben beziehungsweiſe nicht ſo dunkel

gefärbt ſind, daß die Löſung im Polariſationsapparat nicht hinlänglich durchſichtig erſcheint.

Wenn dieſe Vorausſegungen nicht zutreffen , ſo muß man die Zuckerlöſung klären beziehungs

weiſe entfärben .

Klärung .
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: ) Bei Verwendung des Farbenapparats benußt man als Klärmittel, je nachdem Zucker

erſten oder zweiten Produkts oder Nachprodukte zur Unterſuchung ſtehen , und je nachdem man eine

Lampe von größerer oder geringerer Lichtintenſität beſißt (vergl. weiter unten ), 2 bis 3 , 3 bis 10

beziehungsweiſe 10 bis 20 Tropfen oder noch mehr Bleieſſig , welcher der Zuckerlöſung aus einer

Heberſprißflaſche oder einer kleinen Pipette zugeſeßt wird. Gelingt die Klärung in dieſer Weiſe

nicht, ſo läßt man dem Bleieſſigzuſaß denjenigen von ebenſoviel Alaunlöſung folgen , oder man ſeßt

zuerſt einen bis mehrere Kubifcentimeter Álaunlöſung und darauf eine größere Menge Bleieſſig als

zuvor hinzu , bis es gelingt, ein Filtrat von weißlicher oder gelbweißer Farbe zu erzielen . Werden

die Löſungen dennoch nicht klar, ſo wird nur mit Bleieſſig geklärt und das Filtrat mit inöglichſt

wenig (1, 2 , auch 3 g ) ertrahirter Blutkohle oder bei 120 Grad getrockneter Knochenkohle verſeßt.

Bei Anwendung derſelben iſt das Polariſationsergebniß um den Betrag des Abſorptionskoeffizienten

zu erhöhen , welcher für die dem Beamten gelieferte Kohle angegeben iſt.

Nach der Klärung wird der innere Theil des Halſes , das Rölbchen mit deſtillirtem Waſſer ,

welches einer Heberſprißflaſche oder einer gewöhnlichen Sprißflaſche entnommen wird , abgeſpült und

durch tropfenweiſes Zulaufenlaſſen die Flüſſigkeit auf genau 100 Kubikcentimeter aufgefüllt. Zu

dieſem Zweck bringt man in der vorbeſchriebenen Weiſe das Kölbchen in ſenkrechter Stellung vor

das Auge und ſeßt Waſſer hinzu, bis der Aekſtrich des Glaſes und die untere Kuppe der Flüſſigkeit

in eine Linie fallen . Hierauf wird mit Fließpapier etwa im Halſe des Kölbchens noch anhaftende

Flüſſigkeit abgetupft, die Deffnung deſſelben durch Andrücken des Daumens oder des Zeigefingers

geſchloſſen und der Inhalt des Kolbens durch wiederholtes Umkehren uno Schütteln deſſelben gut

durchgemiſcht.

b ) Bei Benußung von Halbſchattenapparaten genügt für Rohzucker erſten Produkts in der

Regel als Klärmittel der Zuſaß eines dünnen Preis von Thonerdehydrat, welcher in Mengen von

3 bis 5 Kubikcentimeter in das 100 Kubikcentimeter-Kölbchen vor dem Auffüllen zur Marke mittelſt

einer Pipette gegeben wird. Nur wenn die Zuckerlöſung ſehr dunkel gefärbt iſt, muß als Klärungs

mittel Bleieſſig angewendet werden . Bezüglich des Zuſaßes deſſelben wird hier ebenſo verfahren ,

wie unter it für die Farbenapparate angegeben . Läßt ſich mit Bleieſſig allein genügende Klärung

nicht erzielen , ſo wird Alaunlöſung in der ebenfalls unter a beſchriebenen Weiſe zu Hülfe genommen .

Bis zur Verwendung von Blut- oder Knochenkohle wird man hier kaum zu gehen brauchen , da

im Halbſchattenapparat noch ziemlich dunkle Zuckerlöſungen polariſirt werden können .

Schließlich wird auch hier zur Marke aufgefüllt.

Bezüglich der Klärung gelten folgende allgemeine Bemerkungen für beide Apparate:

1. Die Flüſſigkeit fann um jo dunkler gefärbt ſein , je größer die Lichtintenſität der Lampe

iſt, welche zur Beleuchtung des Polariſationsapparats dient. Beſißt man die patentirte

Lampe mit Reflektor von Schmidt & Hänſch , welche ſowohl für Gas als Petroleum

eingerichtet iſt, ſo wird man auch bei Farbenapparaten Blutkohle oder Knochenkohle zur

Klärung nicht bedürfen , überhaupt im allgemeinen viel weniger von dem Klärmittel

gebrauchen , als wenn man eine minder vollkommene Lampe zur Verfügung hat.

Menge und Art des Klärmittels ſind alſo nicht nur von der Beſchaffenheit der zu

unterſuchenden Probe, ſondern auch von der Qualität der Lampe abhängig .

2 . Bei Anwendung von Bleieſſig zur Klärung darf nie ein lieberſchuß davon verwandt

werden . Ein neuer Tropfen Bleieſſig muß ſtets noch einen deutlichen Niederſchlag in

der Flüſſigkeit hervorbringen . Bei einiger Uebung lernt man ſehr bald den Punkt

finden , wo mit dem Bleieſſigzuſaß aufgehört werden muß. Iſt zuviel zugeſeßt worden ,

ſo muß der lieberſchuß durch nachträglichen Zuſaß von Alaun in der oben unter a

beſchriebenen Weiſe ausgefällt werden .

3 . Es iſt dringend nöthig , nach dem Auffüllen zu 100 Kubikcentimeter auf das Durch

ſchütteln der Flüſſigkeit die größte Sorgfalt zu verwenden , da andernfalls eine genaue

Polariſation unmöglich iſt.

Man ſchreitet alsdann zur Filtration der Flüſſigkeit, welche mittelſt eines in einen Glas

trichter eingeſepten Papierfilters geſchieht. Der Trichter wird auf einen ſogenannten Filtrircylinder

geſtellt, welcher die Flüſſigkeit aufnimmt, und wird während der Operation , um Verdunſtung zu

verhüten , mit einer Glasplatte oder einem Uhrglaſe bedeckt gehalten . Trichter und Cylinder müſſen

s

A

viiengzuſa
ß

aufgehört werden mu

Filtration
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rien die
Deckgläsdirhen ſind, durch eine Bei

Auflöſung " Direkt den Prozetoit

ganz trocken ſein , um nicht durch eventuellen Feuchtigkeitsgehalt derſelben eine nachträgliche Ver

dünnung der 100 Kubikcentimeter zu bewirken .

Zweckmäßig wird das Filter gerade ſo groß genommen , daß man die 100 Kubikcentimeter

Flüſſigkeit auf einmal aufgeben kann , es empfiehlt ſich ferner, falls das Papier nicht ſehr dick iſt,

ein doppeltes Filter anzuwenden . Die erſten durchlaufenden Tropfen werden weggegoſſen , weil ſie

trübe ſind und in ihrer Konzentration durch einen eventuellen Feuchtigkeitsgehalt des Papiers

beeinflußt ſein können . Auch das nachfolgende Filtrat muß häufig wiederholt auf das Filter

zurückgegoſſen werden , ehe die Flüſſigkeit klar durchläuft. Es iſt dringend nothwendig, dieſe

Vorſichtsmaßregel nicht zu verabſäumen , da nur mit ganz klaren Flüſſigkeiten ſich ſichere

polarimetriſche Beobachtungen anſtellen laſſen .
Füllung in das

Nachdem auf die beſchriebene Weiſe eine klare Löſung durch Filtration erzielt worden iſt,
200 mm -Rohr

wird ein Theil der Flüſſigkeit aus dem Cylinder , welcher zum Auffangen derſelben gedient hat, in

die Röhre eingefüllt, welche zur polarimetriſchen Beobachtung dienen ſoll.

Man bedient ſich dazu in der Regel 200 mm langer, genau juſtirter Meſſing- oder Glaŝ

röhren , deren Verſchluß an beiden Enden durch runde Glasplatten , ſogenannte Deckgläschen , bewirft

wird. Feſtgehalten werden die Deckgläschen entweder durch eine aufzuſeßende Schraubenkapſel oder

an Röhren neuer Konſtruktion , die vorzuziehen ſind, durch eine federnde Kapſel, welche einfach über

das Rohr geſchoben und von der Feder feſtgehalten wird. Bei Auflöſung von 26 ,048 g Zucker

zu 100 und Benußung einer derartigen Röhre zeigt der Polariſationsapparat direkt den Prozent

gehalt an Zucker in der zu unterſuchenden Probe an . Zuweilen iſt es jedoch vorzuziehen , ſtatt

des 200 mm langen Rohres nur ein 100 mm -Rohr zu benußen, in ſolchen Fällen nämlich , wo

troz aller Klärverſuche die Flüſſigkeit zu dunkel geblieben iſt, um in einem 200 mm -Rohr hinlänglich)

durchſichtig zu ſein , wohl aber im 100 mm -Rohr ſich die Beobachtung im Apparat ausführen läßt.

In dieſen Fällen muß das abgeleſene Reſultat mit 2 multiplizirt werden , um Prozente Zucker

zu geben .

Vor dem Einfüllen der Flüſſigkeit in die Röhren muß man ſich zunächſt überzeugen , daß

die Röhren auf das gründlichſte gereinigt und gut getrocknet ſeien . Dieſe Reinigung geſchieht

zweckmäßig durch wiederholtes Ausſpülen mit Waſſer und Nachſtoßen eines trockenen Pfropfens aus

Filtrirpapier mittelſt eines Holzſtabes . Desgleichen müſſen die Deckgläſer blank gepußt ſein und

dürfen nicht fehlerhafte Stellen und Schrammen zeigen . Bei dem Füllen des Rohres iſt unnüßes

Erwärmen mit der Vand zu vermeiden . Man faßt deshalb das unten geſchloſſene Rohr mit zwei

Fingern am oberen Theil an und umſchließt es nichtmit der ganzen Hand, gießt alsdann das Rohr ſo

voll, daß die Flüſſigkeitsfuppe die obere Deffnung derſelben überragt, wartet kurze Zeit, um etwa

hineingekommenen Luftblaſen Zeit zum Aufſteigen zu laſſen , und ſchiebt das Deckgläschen von der

Seite in wagerechter Richtung über die Deffnung des Rohres. Leſtere Operation muß ſo ſchnell

und ſorgfältig ausgeführt werden , daß keine Luftblaſe unter das Deckgläschen gelangen kann , wie

überhaupt die Flüſſigkeit im Rohr gänzlich frei von Bläschen ſein muß. Iſt das Ueberſchieben des

Deckgläschens das erſte Mal nicht befriedigend ausgefallen , ſo muß es wiederholt werden ; man

pußt zu dem Zweck das Deckgläschen von neuem trocken und blank und ſtellt die Kuppe der Zucker

löſung im Rohr durch Hinzufügen einiger neuer Tropfen der Flüſſigkeit wieder her. Nach dem

Aufſchieben des Deckgläschens wird das Rohr mit der Schraubenkapſel beziehungsweiſe federnden

Schieberkapſel verſchloſſen . Wendet man Schraubenkapſeln an, ſo iſt mit peinlicher Sorgfalt darauf

zu achten , daß dieſelben loſe nur ſo weit angezogen werden , daß das Deckgläschen eben nur in feſte

Lage gebracht wird; ſind die Deckgläschen zu feſt angezogen , ſo werden dieſelben optiſch aktiv und

und man erhält falſche Reſultate bei der Polariſation . Iſt eine Schraube zu ſtark angezogen

geweſen , ſo genügt es häufig nicht, dieſelbe zu lockern und dann ſofort die Polariſation vorzunehmen ,

man muß vielmehr längere Zeit damit warten , da die Deckgläschen ihr angenommenes Drehungs

vermögen zuweilen nur langſam wieder verlieren , und muß die Polariſation alsdann von 10 zu

10 Minuten wiederholen , bis die Reſultate konſtant ſind.

Handhabung des Nachdem das Rohr gefüllt iſt, wird der Polariſationsapparat zur Beobachtung bereit
Polariſations :

gemacht, indem man die Lampe anzündet. Dieſelbe iſt ſo weit als möglich von dem Apparat aufapparates.

zuſtellen , und zwar bei Anwendung der Reflektorlampe von Schmidt & vaenſch in einer Entfernung

von 35 bis 40 cm , bei Anwendung gewöhnlicher Lampen von ſchwächerer Lichtintenſität in ſolcher

von mindeſtens 15 cm vom Apparat. Mit größter Sorgfalt iſt darauf zu achten , daß die Lampe
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Lampe zum Apparat, alſo Hoch - und Niedrigſchrauben des Dochtes beziehungsweiſe der Flamme,

Vorwärtsſchieben oder Drehen derſelben verändert auch das Reſultat. Lage und Jntenſität der

Lichtquelle dürfen deshalb während der Beobachtung keine Veränderung erfahren .

Nullpunttein

ſtellung.

nach Möglichkeit durch Verhängen der Fenſter und dergleichen zu verdunkeln , da die Beobachtungen

ſich um ſo beſſer ausführen laſſen , je weniger das Auge durch ſeitliche Lichtſtrahlen geſtört wird .

Durch Verſchiebung des Apparats beziehungsweiſe des Fernrohrs, welches an dem vorderen

Ende desſelben ſich befindet, ſucht man alsdann denjenigen Punkt der Einſtellung, wo der Faden ,

welcher das Geſichtsfeld im Apparat in zwei Theile theilt, ſcharf zu erkennen iſt. Man drückt dabei

das Auge nicht direkt an das Fernrohr an, ſondern hält dasſelbe in einer Entfernung von vielleicht

1 bis 3 cm davon , ſorgt dafür, daß der Körper ſich während der Dauer der Beobachtung in

angemeſſener bequemer Stellung befindet, da jede Verrenkung desſelben auch zu unnöthiger An

ſtrengung des Auges führt. Wenn der Apparat richtig eingeſtelli iſt, ſo muß das Geſichtsfeld

kreisrund und ſcharf begrenzt erſcheinen . Man beruhige ſich niemals mit einer unvollkommenen

Erfüllung dieſer Vorbedingungen der polarimetriſchen Analyſe, ſondern ändere Lage der Lampe

beziehungsweiſe des Apparats und Stellung des Fernrohrs ſo lange, bis man das bezeichnete Ziel

erreicht hat.

Alsdann ſchreitet man zur Einſtellung des Nullpunktes. Anfänger thun gut dabei, ein mit

Waſſer gefülltes Rohr in den Apparat zu legen, weil dadurch das Geſichtsfeld vergrößert und die

Beobachtung erleichtert wird .

a) Bei den Farbenapparaten nach Vengke-Soleil muß der Einſtellung des Nullpunktes

die der ſogenannten teinte de passage vorausgehen , welche mittelſt der rechten ſeitlichen Schraube

geſchieht. Man dreht ſo lange, bis man einen gewiſſen , bei einiger Uebung leicht zu findenden

hellblauen bis blauvioletten Ton bei ungefährer Nullpunkteinſtellung gefunden hat. Die Scharf

einſtellung des Nullpunktes geſchieht, indem man die Schraube unterhalb des Fernrohrs in hin

und herſpielende Bewegung legt und endlich denjenigen Punkt firirt, wo die beiden durch den Faden

getrennten Hälften des Geſichtsfeldes genau gleich gefärbt erſcheinen .

b ) Bei dem Halbſchattenapparat iſt für die Nullpunkteinſtellung keine Vorbereitung von

nöthen ; ſie geſchieht ohne weiteres durch Spielenlaſſen der unterhalb des Fernrohrs befindlichen

Schraube und Firiren des Punktes, wo beide Hälften des Geſichtsfeldes gleich beſchattet erſcheinen .

Das Reſultat der Nullpunktableſung wird bei beiden Apparaten in gleicher Weiſe feſtgeſtellt.

Man lieſt an der mit einem Nonius verſehenen Skala des Apparats, welche man durch Verſchiebung

eines zur Beobachtung derſelben dienenden Fernrohrs und durch Beleuchtung mit einer Kerze ſcharf

ſichtbar machen kann , das Reſultat der Einſtellung ab. Auf dem feſtliegenden Nonius iſt der

Raum von 9 Theilen der Skala in 10 gleiche Theile getheilt. Der Nullpunkt des Nonius zeigt

die ganzen Grade an , die Theilung des Nonius wird zur Ermittelung der zuzuzählenden Zehntel

benußt. Wenn der Nullpunkt des Apparats richtig ſteht, ſo muß die ihn bezeichnende Linie mit der

des Nullpunkts des Nonius zuſammenfallen . Iſt dies nicht der Fall, ſo muß die gefundene Ab

weichung notirt und nachher bei der Polariſation in Anrechnung gebracht werden .

Man begnügt ſich nicht mit einer Einſtellung des Nullpunkts , ſondern macht eine größere

Anzahl, vielleicht 5 bis 6 , und nimmt das Mittel aus den ſich anſchließenden Ableſungen an der

Skala . Geben eine oder mehrere der Ableſungen eine Abweichung von mehr als 3 /10 Theilſtrichen

gegenüber dem großen Durchſchnitt, ſo werden dieſelben als unrichtig verworfen . Zwiſchen jeder

einzelnen Beobachtung gönnt man dem Auge 20 bis 40 Sekunden Ruhe.

Nachdem die Nullpunkteinſtellung ſtattgefunden hat, wird das Rohr mit der Zuckerlöſung Polariſation der

in den Apparat gelegt. Man wiederholt jeßt die Scharfeinſtellung des Fernrohrs , bis der Faden

wieder deutlich ſichtbar wird . Unter allen Umſtänden muß, wie wiederholt hervorgehoben wird,

ein ſcharfes kreisrundes Bild erzielt werden , um richtige Reſultate erhalten zu können . Läßt ſich

|Հpute.

ſo iſt es nöthig , die ganze Unterſuchung noch einmal von vorn zu beginnen . Hat man dagegen

ein klares Bild erzielt, jo dreht man die Sdraube ſolange, bis wiederum a im Farbenapparat

Farbengleichheit, b im Halbſchattenapparat gleiche Beſchattung eingetreten iſt. Iſt durch Spielen

laſſen der Schraube der Kunft möglichſt genau feſtgeſtellt , ſo lieſt man die ganzen Prozente Zucker

51*
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Rontrole der Rich

tigkeit des Appa
rates .

an der Skala , als durch denjenigen Punkt bezeidinet, welcher zunächſt dem Nullpunkt des Nonius

ſteht, die Zehntel mittelſt des leßtern ab. Wiederum führt man 5 bis 6 Beobachtungen in Zwiſchen

räumen von 10 bis 40 Sekunden aus und nimmt als Endreſultat der Polariſation den mittleren

Durchſchnittswerth an . Stand der Nullpunkt nicht genau ein , ſo muß man die Abweichung deſſelben

hinzurechnen , wenn derſelbe nach links , dagegen abziehen , wenn er nach der rechten Seite ver

ſchoben war.

Hat man mehrere Analyſen neben einander auszuführen , ſo iſt es nicht nöthig, vor jeder

einzelnen den Nullpunkt zu kontroliren , ſondern es genügt, wenn dies nach Verlauf je einer

Stunde geſchieht.

Von Zeit zu Zeit, beſonders aber , wenn der Polariſationsapparat ſtarken Erſchütterungen

ausgeſeßt geweſen iſt, iſt es nothwendig, ſich von der Richtigkeit desſelben zu überzeugen ; dieſes

geſchieht, wie eingangs erwähnt, durch Einſtellung des Nullpunfts , Kontrole der Skala durch

eine Quarzplatte oder durch Prüfung des Hundertpunkts , indem 26 ,048 g chemiſch reiner

Zucker, der zu dieſem Zwecke vorräthig gehalten wird, in der beſchriebenen Weiſe gelöſt und

unterſucht wird. Wenn der Nullpunkt richtig ſtand , muß die Zuckerlöſung genau 100 Grad

polariſiren .

a ) Bei den Farbenapparaten wird demgemäß die Ablenkung der Quarzplatte beziehungsweiſe

der Zuckerlöſung zur Kontrole der Skala in derſelben Weiſe, wie oben für die zu unterſuchende

Zuckerlöſung beſchrieben , beſtimmt.

b ) Bei Halbſchattenapparaten geſchieht die Kontrole der Skala gleichfalls in derſelben

Weiſe, mit Quarzplatten oder chemiſch reinem Zucker, doch muß hier zuweilen in den Apparat zuvor

ein anderes Fernrohr geſteckt werden . Der Grund hierzu liegt darin , daß reine, farbloſe Zucker

Löſungen geben , welche im Halbſchattenapparat bei der Unterſuchung inſofern Schwierigkeiten bereiten ,

als ſich völlige Gleichheit beider Geſichtshälften überhaupt durch Verſtellen der Schraube nicht mehr

erzielen läßt. Dieſelbe Erſcheinung tritt ein bei Verwendung von hochpolariſirenden Quarzplatten .

Es gelingt aber bei einiger llebung froßdem , denjenigen Punkt zu finden , welcher der richtigen

Einſtellung entſpricht. Wenn dies nicht möglich iſt, ſeßt man in den Apparat ſtatt des gewöhnlichen

Fernrohrs ein ſolches mit einer dünnen Platte von rothem , chromſaurem Kali ein . Dieſelbe beſeitigt

die Farbenungleichheit, und gelingt alsdann die Einſtellung des richtigen Punktes auch ſolchen, die

im Gebrauch des Apparates weniger geübt ſind.
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Anlage D.

Beſtimmungen ,

betreffend

die bei der Ausfuhr von kondenſirter Milch zu gewährende Steuervergütung

für den in dem Fabrikate enthaltenen Zucker.

Die oberſten Landes- Finanzbehörden werden ermächtigt, nach Maßgabe der nachſtehenden

Vorſchriften vorbehaltlich jederzeitigen Widerrufs und unter Anordnung ſpezieller Kontrolemaßregeln

für den zur Herſtellung kondenſirter Milch verwendeten Zucker von der im S . 6 Abſak 1 litt. b des

Geſekes, die Beſteuerung des Zuckers betreffend, vom 9 . Juli 1887 bezeichneten Beſchaffenheit bei der

Ausfuhr des Fabrikats oder bei Niederlegung deſſelben in öffentlichen Niederlagen oder Privat

niederlagen unter - amtlichem Mitverſchluß die Zuckerſtenier (Materialſtener und Verbrauchsabgabe) auf

Grund des S . 7 des gedachten Geſezes zu vergüten :

1 . Der Fabrikant hat ſchriftlich anzuzeigen , in welchem Prozentverhältniß er bei der Herſtellung

kondenſirter Milch Zucker der obenbezeichneten Beſchaffenheit zu verwenden beabſichtigt und

für jede Art der zur Füllung zu benußenden Gefäße nähere Angaben bezüglich des Brutto

gewichts derſelben in gefülltem , verkaufsfertigem Zuſtand, ſowie des Nettogewichts an kon

denſirter Milch zu machen .

Werden nach dieſer Richtung hin Aenderungen beabſichtigt, ſo hat der Fabrikant dieſe

vorher ſchriftlich anzumelden .

2 . Der Fabrikationsbetrieb iſt während der Zeit, in welcher zum Erport gearbeitet wird, auf

Koſten des Fabrikanten einer ſtändigen ſteuerlichen Ueberwachung zu unterwerfen , welche

ſich namentlich auch darauf zu erſtrecken hat, daß nur Zucker der vorbezeichneten Art und

in der angemeldeten Menge (Ziffer 1) verwendet wird.

3 . Die unter ſteuerlicher Aufſicht hergeſtellten Fabrikate werden behufs Feſthaltung der Identität,

eventuell getrennt nach ihrem verſchiedenen Zuckergehalt, in ein inter amtlichem Mitverſchluß

ſtehendes Lager aufgenommen.

4 . Diejenigen Fabrifate, welche mit Anſpruch auf Steuervergütung für den darin enthaltenen

Zucker ausgeführt oder in öffentliche 2c. Niederlagen niedergelegt werden ſollen , ſind zum

Zweck der Entnahme aus dem Lager der mit der Kontrole der Fabrik beauftragten Steuer

ſtelle mittelſt einer Deklaration anzumelden , in welcher außer der Zahl und der Art, ſowie

dem Bruttogewicht der Kolli deren Nettogewicht an kondenſirter Milch und das Gewicht

des darin enthaltenen Zuckers, für welchen die Steuervergütung in Anſpruch genommen

wird , anzugeben iſt. Die Steuerſtelle hat ihrem Reviſionsbeſunde auf Grund der von ihr

über den Fabrikationsbetrieb geführten Kontrole eine Beſcheinigung über das Gewicht und

die Art des in der kondenſirten Milch enthaltenen Zuckers beizufügen .

Nachdem der Nachweis der Ausfuhr u . ſ. w . geführt iſt, erfolgt die Feſtſtellung und

Anweiſung der Steuervergütung nach den allgemeinen Beſtimmungen .

5 . Dem Fabrikanten iſt geſtattet, auf zuvorige Anzeige bei der Steuerſtelle auch Fabrikate zum

| Abſaß nach dem Inlande aus dem Lager zu entnehmen .
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Anlage E .

Zucker-Niederlage-Regulativ .

$ . 1 .

I. Allgemeine Be. Die Niederlegung von Zuckerprodukten und zuckerhaltigen Fabrikaten in öffentlichen Nieder

ſtimmungen . lagen oder Privatniederlagen unter amtlichem Mitverſchluß iſt zu dem Zwecke geſtattet, um entweder

a ) lediglich die Erhebung der Verbrauchsabgabe bis auf weiteres auszuſeßen (Verbrauchs

abgabenlager), oder

b ) zugleich oder unabhängig davon (a ) die Vergütung der Materialſteuer für Zucker oder

der Materialſtener und Verbrauchsabgabe für zuckerhaltige Fabrikate zu erlangen (Ver

gütungslager).

S. 2.

Auf die bezeichneten Niederlagen für Zucker finden die Beſtimmungen des allgemeinen Nieder

lage- Regulativs und des Regulativs für Privatlager ſinngemäße Anwendung, ſoweit nicht nachſtehend

andere Vorſchriften getroffen ſind.

S . 3 .

Privatniederlagen können von der Direktivbehörde widerruflich an Gewerbetreibende bewilligt

werden ,welche kaufmänniſche Bücher ordnungsmäßig führen und das Vertrauen der Verwaltung genießen .

Vandelsgeſellſchaften und diejenigen Perſonen , welche nicht am Lagerorte wohnen, haben

einen dort wohnhaften geeigneten Vertreter zu beſtellen.

$ . t.

Der Lagerinhaber hat auf Erfordern zum Zweck der ſteueramtlichen Abfertigungen und

Reviſionen auf ſeine Koſten ein geeignetes , mit dem erforderlichen Mobiliar ausgeſtattetes , nach

Bedürfniß zu erleuchtendes und zu erwärmendes Abfertigungslokal zu ſtellen , auch für die benöthigten

geaichten Waagen und Gewichte Sorge zu tragen und diejenigen Hülfsdienſte zu leiſten oder ſeiſten

zu laſſen , welche erforderlich ſind, um die Abfertigungen und Reviſionen in den vorgeſchriebenen

Grenzen zu vollziehen .

S . 5 .

Falls die Privatniederlage ſich nicht am Siße einer zur Abfertigung befugten Amtsſtelle

befindet, ſind die Koſten, welche durch die amtliche Kontrole des Lagers und die Abfertigungen bei

der Ein - und Auslagerung entſtehen , von den Lagerinhabern nach Feſtſtellung der Direktivbehörde

zu erſeßen .

Für Privatniederlagen am Siß einer zur Abfertigung befugten Amtsſtelle bewendet es hin =

ſichtlich der Ueberwachungskoſten bei der Beſtimmung im S . 9 Abſaß 5 des Privatlager-Regulativs.

S. 6 .

Die Zuckerprodukte und zuckerhaltigen Fabrikate lagern mit der Qualität als inländiſche

Waaren , jedoch im Falle der Benußung einer öffentlichen Niederlage oder eines Privatlagers für

unverzollte ausländiſche Gegenſtände unter der Vorausſeßung, daß daſelbſt Zuckerprodukte oder zucker

haltige gleichartige Fabrikate, auf welchen ein Zollanſpruch haftet, entweder nicht oder genügend

abgeſondert lagern .

S. 7.

In demſelben Lager darf die Niederlegung von Zuckerprodukten mit dem Anſpruch auf

Materialſteuervergütung und von ſolchen , für welche eine derartige Vergütung nicht beanſprucht

worden , nur mit der Maßgabe ſtattfinden , daß eine räumliche Trennung dieſer verſchieden abgefertigten

Zuckerprodukte eintritt.
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Mujte

S . 8 .

Eine Abmeldung von Zucker oder zuckerhaltigen Fabrikaten iſt nur in Mengen von mindeſtens

500 Kilogramm netto geſtattet. Ausnahmen kann das Hauptamt bewilligen .

Die Entnahme aus der Niederlage kann entweder behufs des Eintritts der Waare in den

freien Verkehr oder behufs der Verſendung derſelben unter Steuerkontrole ſtattfinden .

Bei der leßteren ſoll in der Regel Abfertigung auf Zuckerbegleitſchein 1 eintreten . Der

Niederleger hat zu dieſem Behufe für die in zweifacher Ausfertigung abzugebende Abmeldung die

zweite Seite des Zuckerbegleitſchein - ;Formulars zu benußen.

Wenn die Waare in den freien Verkehr übergehen ſoll, findet die Abfertigung auf Grund

der Abmeldung nach Muſter 22 oder nach Antrag mittelſt Zuckerbegleitſcheins Il ſtatt. Leßterenfalls

fann auf Verlangen des Niederlegers nicht nur die Verbrauchsabgabe, ſondern auch die Erſtattung

der gewährten Steuervergütung überwieſen werden .

Die Abfertigung auf Grund der Abmeldung nach Muſter 22 kann ferner erfolgen , wenn

es ſich um Ueberführung der Waare in eine Zuckerfabrik oder in eine Niederlage deſſelben Orts und

derſelben Abfertigungsſtelle handelt. Die Abmeldung iſt in einfacher beziehungsweiſe bei Wieder

niederlegung der Waare in dreifacher Ausfertigung einzureichen .

Findet in den zuleßt erwähnten Fällen die Ueberführung in die Fabrik oder Nieverlage

nicht unter den Augen der Abfertigungsbeamten ſtatt, ſo ſoll in der Regel Begleitung durch Beamte

eintreten . Kann dieſelbe nicht gewährt werden , ſo muß die in der Annahme-Erklärung (Seite 2 der

Abmeldung) enthaltene Verpflichtung übernommen werden . Die von der Steuerſtelle mit der

Beſcheinigung über die erfolgte Uebernahme des Zuckers 2 . in die Fabrik beziehungsweiſe deſſen

Niederlegung zu verſehende Abmeldung wird der Ausfertigungsſtelle in einem Eremplar zurück

gegeben und von derſelben als Belag zum Niederlageregiſter benußt.

Von der amtlichen Verſchlußanlage bei Zuckerſendungen unter Steuerkontrole aus Nieder :

lagen kann in denjenigen Fällen abgeſehen werden, in welchen es ſich nicht um mit Vergütungs

anſpruch niedergelegten oder mit ſolchen aus der Niederlage abzufertigenden Zucker handelt. Bei

der Verſendung von zuckerhaltigen Fabrikaten erfolgt ſtets Verſchlußanlage.

niederles Findet ingen der
Abfezewählt

werdenmen werden in die Fahrt einem Et

§ . 9 .

Bei der Anmeldung von Zucker oder zuckerhaltigen Fabrikaten zur Niederlage, der amt= 11 Bejondere Be

lichen Reviſion , der Liquidation der Vergütung, der Ausſtellung der Vergütungsſcheine und der ſtimmungen für
Bergütungslager.

Anweiſung des Vergütungsbetrags finden die Beſtimmungen , betreffend die ſteuerliche Behandlung

von Zucker zum Zwecke der Materialſteuervergütung, beziehungsweiſe die Vorſchriften , welche be

züglich der Vergütung der Materialſteuer und Verbrauchsabgabe von zuckerhaltigen Fabrikaten bei

der Ausfuhr erlaſſen ſind oder fernerhin werden erlaſſen werden, entſprechende Anwendung.

Müſſen Zuckerproben behufs Feſtſtellung des Zuckergehalts durch Polariſation oder chemiſche

Analyſe an eine andere Amtsſtelle oder einen Chemiker verſandt werden , ſo fallen die Koſten , ein

ſchließlich derjenigen für die Unterſuchung, dem Lagerinhaber zur Laſt.

$. 10.

Die eingelagerten Zucker oder zuckerhaltigen Fabrikate ſind in den Niederlageräumen derart

auſzubewahren , daß die Identität jedes einzelnen Rollo , oder bei Einlagerung einer größeren Menge

von Kolli gleicher Verpackungsart, gleichen Inhalts und wenigſtens annähernd gleichen Gewichts

die Identität der Geſammtpoſt während der Lagerung erhalten bleibt. Der Lagerinhaber iſt ver

pflichtet, den zu dieſem Zweck von der Steuerbehörde getroffenen Anordnungen nachzukommen .

Dabei ſoll jedoch eine derartige Lagerung, daß jedes einzelne Kollo (wie insbeſondere bei Stapelung

von Säcken ) von allen Seiten ohne weiteres der Reviſion zugänglich iſt, nicht gefordert werden .

Die Umpackung, auch die Zerkleinerung des eingelagerten Zuckers 2c. kann nach zuvoriger

Anmeldung von dem Niederlageamt geſtattet werden und hat innerhalb des Lagers oder in benach

barten Räumen unter amtlicher Ueberwachung zu erfolgen . Die Waarenpoſt wird dann im Nieder

lageregiſter ab- und nach der neuen Feſtſtellung wieder angeſchrieben , wobei als das Geſammt

gewicht der neuen Poſt das Einlagerungsgewicht der alten feſtgehalten wird.

Ausländiſche unverzollte Umſchließungen dürfen nur zum Zweck der Verpackung von Zucker

oder zuckerhaltigen Fabrikaten , welche für die Ausführ beſtimmt ſind, auf die Niederlage gebracht
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werden . Dieſelben unterliegen der Anſchreibung im Niederlageregiſter und der zollvormerklichen Be

handlung (Anſchreibung 2c. im Faſtageregiſter).

S . 11.

Die Olbſchreibung des Zuckers und der zuckerhaltigen Fabrikate im Niederlageregiſter und

die Feſtſtellung der zu erſtattenden Steuervergütung erfolgt nach dem Einlagerungsgewich
t
. Eine

Verwiegung des Zuckers 2 . bei der Auslagerung iſt daher regelmäßig nur dann nöthig , wenn der

ſelbe unter ſteueramtlicher Kontrole weiter verſendet werden ſoll, oder wenn Theilpoſten zur Ab

meldung gelangen . Auch in erſterem Falle kann auf Antrag des Abmelders von der Verwiegung

abgeſehen und das im Niederlageregiſter angeſchriebene Einlagerungsgewich
t

in die amtliche Be

zettelung übernommen werden , wenn nicht anzunehmen iſt, daß der Zucker 2c. während der Lagerung

eine weſentliche Gewichtsveränderu
ng

erlitten hat.

Bei der Abmeldung einer mit einem Geſammtgewicht angeſchriebenen Waarenpoſt in Theil

mengen erfolgt die Abſchreibung beziehungsweije die Berechnung der zurückzuzahlenden Vergütung

nach dem jedesmal zu ermittelnden Auslagerungsgewicht. Ergiebt ſich dabei im ganzen ein Minder

gewicht gegen das Einlagerungsgewicht, ſo iſt bei der Abfertigung der lebten Theilpoſt dieſes

Mindergewicht abzuſchreiben , und zwar, wenn auch nur eine der Theilpoſten in den freien

Verkehr zurückgenommen oder auf eine andere Niederlage übergeführt iſt, unter Einziehung des

darauf entfallenden Vergütungsbetrags.

Ergiebt ſich dagegen ein Mehrgewicht der abgemeldeten Theilmengen , ſo iſt, wenn die

ſämmtlichen Theilmengen der ganzen Poſt in den freien Verkehr gebracht oder auf eine andere

Niederlage übergeführt ſind, bei der zuleßt abgeſchriebenen Theilpoſt, fals dieſelbe in den freien

Verkehr zurückgenommen wird, von dieſem Mehrgewicht eine zu erſtattende Vergütung nicht zu be

rechnen, ſofern dieſelbe aber in eine andere Niederlage übergeht, das Einlagerungsgewicht in dem

Regiſter der leßteren Niederlage mit einem entſprechend verminderten Betrage unter nachrichtlicher

Vermerkung des wirklichen Gewichts anzuſchreiben .

$ . 12.

Der Lagerinhaber beziehungsweiſe bei der Abmeldung von der Niederlage der Extrahent

der Begleitbezettelung haftet für den Betrag der gewährten Steuervergütung ſo lange, als nicht die

Rückzahlung der Vergütung oder die Aufnahme der Wagre in eine andere Niederlage oder die

Ausfuhr oder die ſteuerfreie Verwendung zu einem der im S . 8 des Geſebes angegebenen Zwecke

in der vorgeſchriebenen Art nachgewieſen wird.

eine andere Niederlonur eine der Theilebten Theilpoſt dieſes

- - - - - -
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Muſter 1.

......... Amt zu ..... . ..

Hebe- Regiſter

über

die Einnahme aus der Beſteuerung des Zuckers

für die Monate 18

Geführt von

Dieſes Regiſter enthält Blätter, welche

von einer mit dem Dienſtſiegel des Unterzeichneten be

legten Schnur durchzogen ſind.

.. . . . . , den ............ten .......... ....... 18 ..... ....

Name:

Dienſtkarakter :

Name:

Dienſtkarakter :

Vorſchriften für den Gebrauch .

In jedem Etatsjahr werden vier Hebe-Regiſter geführt:

a ) für die Monate April bis Juli,

b ) . . Auguſt und September,

c ) - • Oktober bis Dezember,

d ) • . : Januar bis März.

Die zu a und d bezeichneten Regiſter ſind im Monat Auguſt bezw . April noch ſo lange offen zu halten , bis

die Materialſteuer für die bis zuin 31. Juli bezw . 31. März verarbeiteten Rüben , die Verbrauchsabgabe für den bis

dahin in freien Verkehr getretenen Zucker und die zurückzuzahlende Vergütung an Materialſteuer und Verbrauchsabgabe

für die bis dahin aus Niederlagen entnommenen Mengen von Zucker und zuderhaltigen Fabrikaten darin angeſchrieben iſt .

2 . Die Spalten 6 bis 15 ſind fortlaufend bis zum Schluſſe jedes Rechnungsmonats aufzurechnen und die Monatsſummen

bei dem Abſchluſſe des Regiſters zur Bildung der Geſammtſumme zu wiederholen .

3 . Die Monatsjummen geben in die monatlichen und die Geſamıntjummen in die vierteljährlichen Ueberſichten der Einnabmen

an Reichsſteuern über . Den legteren ſind von den Hauptämtern behufs der Uebernahme in die Reichsſteuer-Ueberſichten

die zur Verrechnung gekommenen Regiſterdefekte zus, dagegen die Rückerſtattungen für unrichtige Erhebungen abzuſeßen .

4 . Nach dem Abſchluſſe iſt jedes Sebe-Regiſter mit den dazu gehörigen Belägen an die Direktiv behörde zur Reviſion ein

zuſenden .

52
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Der Steuerpflichtigen

Ver- Laua
Niederlagen :

Der
Benennung,

| Lal - Seite undEintragung

fende
Monat

des Vor
und Tag.

regiſters .

Betrag der Einnahme

an

Steuer für Zucker
Ma

terial- brauchs

ſteuer abgabe la) Mate- b ) Ver

für für rial- | brauchs

Zucker Zucker ſteuer abgabe

Mark. Mark. Mark. Mark.

6 . 7 . 8 . 9 .

Na m e . Wohnort.

1. 2. 3. 1
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Zuſammen

Spalten

6 bis 9

D a v on ſind
(Zu den

Spalten 12

bis 15)

kreditirt:

an

baar
ſonſtSteuer für

eingezahlt | Material- Verbrauchs | Zucker aus | rückſtändig l geſchrieben

|Niederlagen
ſteuer abgabe

im Manualgeblieben
(Material

ſteuer ) unter N

Mark. Mark. Mark. Mark. Mark.

Bemerkungen .

(Nachweis der

Buchung des für

privative Rechnung

erhobenen Nieder:

lagegeldes , Krahn

geldes 2 .)

Mark.

14 . 15 . 16 .
10. 11. 12. 13 . 17.
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Muſter 2 .

Direktivbezirt Des Abfertigungøregiſters N .

Anmeldung

zur Mieterhubung von Zucker und zuckerhaltigen Fabrikaten mit dem

Steuervergütung.

Anſpruch auf

Ausfertigungsamt .. . Empfangsamt

Antrag des Verſenders :

bei dent

Unterzeichnete ...... .. ...

melde hiermit dem (der) ..

zu ...... . . . .., daß ..... . ... beabſichtig , den (die) nach Art, Menge

und Kollizahlumſtehend unter Ideklarirten Zucker (zuckerhaltige Fabrikate) üb
s über das

Amt zu . ....... ...........nach .

niederzulegen un
und trag. .....darauf an, nach erfolgter in und auf Grund der

desfallſigen Beſcheinigung die geſebliche Steuervergütung zu gewähren .

. den. ten

. .. den ten .... . 18. .....

..
On

auszuführen Ausfuhr

Niederlegung

Nähere Bezeichnung des

zugehörigen Begleitpapiers,
aprets,

ſofern ein ſolches vorhanden

iſt : ............. .......

Stempel Amt.

Erledigungsbeſcheinigung.

in dem zugehörigen Begleitpapiere

Auf Grund des abgegebenen Atteſtes wird hiermit be
lauf Seite 4 dieſer Anmeldung

ſcheinigt, daß die umſtehend bezeichneten . .... .. ...... kg Zucker

| über die Grenze in das Ausland geführt

(zuckerhaltige Fabr worden ſind .
in eine öffentliche (Privatniederlage) aufgenommen

.. .......................... ., den ... ... ten ..... ................................... 18 .....
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Abgegeben am .....
ten

18...........

I. Angabe der Berſender.

lát • tt g .Der einzelnen Kolli

A rt

der des

einzelnen
Zeichen Zahl und

B u ders

Poſi und Art der bezw . der zuckerhalti

tionen . | Nummern . Verpackung. gen Fabrikate.

Brutto

Gewicht

Netto - Ge

wicht

des Zuckers

bezw . der

zuckerhaltigen

Fabrikate

kg ! " 100

6 .

Gewicht

des in

den Fabrikaten

enthaltenen

Zuckers

kg i 1/100

7.

kg 100

1. I 2. I 3.
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II . Reviſionsbefund des Abfertigungsamtes.

M e n ge
Der einzelnen

Rolli

Art

Zeichen (zahlund
des

und Art der
3 u ck e r s

Num - Ver
bezw . der zucker

haltigen Fabrikate.

mern . 1 packung.

der ein

zelnen

Poſitio

Gewicht Gewicht
Netto :

Brutto - des Zuckers |Jdes in den

Fabrikaten

zuckerhaltig .
enthaltenen

Bemerkungen ,

namentlich über

1. Anlegung oder Bei
tehaltung des Ver

chluſjes ,

2 . Anwendung des Ta

raſates von 21/ %

für die unmittelbare
Umſchließung,

3 . die Unterſuchung des

Zuders durch einen

Chemifer.

Gewicht bezw . der

nen .
Fabrikate | Zuckers

kg /100 100 100kg

13.

kg

14.8 . 9 . 10 . 11. 12 . 15 .

Die Richtigkeit vorſtehender Erniittelungen beſcheinigen

den ... ten
.. 18

Die Reviſionsbeamten .
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1. Nachweis des Ausgangs über die Grenze.*)

A . Ilmſtehend genannte Waaren wurden nach Abnahme des unverleßt befundenen Ver

'ſchluſſes :

a ) in den Eiſenbahngüterwagen Nr. ..... . .. der Eiſenbahn verladen und

nach Verſchließung des Wagensmit Schlöſſern der Serie.. ...... ....dem . Amte

überwieſen .

.., den ............ ......... .............188......

............ -Amt.

in

verladen und dem Anſagepoſtenb ) auf das des

in

| Begleitung durch . ......Grenzaufſeher
unter

| Verſchluß mittelſt

überwieſen .

den ............

..........................................

...... . ........188 .

-Amt..

c) unter unſeren Augen in das Ausland geführt.

..... .. ...................., den . . .. 188

- Amt.

. ... . . ..... ...... wurde nach Abnahme desB. D. . ..oben bezeichnete.

unverleßt befundenen Verſchluſſes:

a) .. ........ Grenzaufſeher

zur Begleitung über die Grenze übergeben .

..... . .., den ........ ......

..........

. ..188.....

b ) unter unſeren Augen in das Ausland ausgeführt.

.........., den .. .

II. Nachweis der Niederlegung. * )

Umſtehend genannte Waaren ſind im Niederlageregiſter Seite.... .. Konto....... ... Nr. . ..

nachgewieſen .

weiter

and .. .. . ..... . , den
tlf . . . . . . ..... . . . 188

188 ....

- Amt.

*) Die Benubung des Vordrucs dieſer Seite findet nur ſtatt, wenn Begleitpapiere (Begleitſchein I. 2 .) nicht vor:

handen ſind. Iſt leßteres der Fall, ſo iſt der Ausgang über die Grenze oder die Niederlegung nur auf dem Begleitpapier zu

beſcheinigen .
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Muſter 3.

Reg i ft e r

Amtes )r des

| der Zuckerſteuerſtelle

zu

über

die Abfertigung von Zuder und zuderhaltigen Fabrikaten , für welche Steuervergütung

in Anſpruch genommen wird

für das Etats iahr 18 . . .

Dieſes Regiſter enthält ............ Blätter,

welche mit einer von mir angeſiegelten Schnur

durchzogen ſind .

........ den. ....... .. 18........
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I, Anmeldun g. II. Revi

Der

Tag
Des Verſenders

Σας

der
Zahl

.

der

An

chen

Der einzelnen Kolli Art des

Gewicht
Zuckers des in

Zahl bezw . den Fa

Zei- und
Brutto - Netto der brikaten

der Gewicht. Gewicht. haltigen |haltenen
und

Ver Žuders .

No. pace Fabri

kate .
ung. kg 100 kg 100 kg 1/100

5. 6 . 7. 8. 9. 10.

| Art
zucker- | ent

und

Art dermel

L
a
u
f
e
n
d
e

Dung.
Name. Wohnort

ſion .
Ver

Ns. packung.

-

| 2. 3. 4 . 11. 12. 13.
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Die| zuderhalti: Tag der

III.
ſionsbefund. Berbleib der Anmeldung.

Bemerkungen Der Zuder

einzelnen Kolli
überArt des Gewicht

bezw . die
Namen

Zuckers des in der Re- Igen Fabri- Rück Steuer

bezw . den Fa - Joie Anwen die viſions - kate ſind vergü

Brutto - Netto der tung iſt
brikaten dung des Anil

zucker - enthalte- Tarajabes gung | Bealeis | meldung | der be| der be- liquidirt
zum Aus

Tvon 21/2 %
Gewicht. Gewicht. haltigen nen

des tungs

Fabri- Zuckers . Itelbare Um -slui Beam

kate.
legung ab .

lidhließung.Ilus

kg 4/100 kg 1200 | kg /100 nach am

14. 15 . 16 . 17. 18 . 19. 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 .

IV .

Bemerkungen .

insbeſondere über

a ) die zugehörigen Be
gleitpapiere,

b ) die auf Antrag der

Verſender aufge
ſtellten Beſcheini.

gungen über er.

folgte Abfertigun .

gen ,

c) dielinterſuchung des
Zuders durch einen

Chemifer, Defien

Atteft bis zur Li.
quidation der Ver

gütung bei dem Re

giſter zurüdzube.
halten iſt .

und
mit der An- jendung

Ifür unmit-i Ver
gange reſp. ſcheinig

im un

fen . Imeldung. Monatgelaſſen meldung.
ſes .

26 .
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Muſter 4 .

Liquidation

des Amtes zu.

über

Steuervergütung für Zucker und zuckerhaltige Fabrikate

( den Monat . ..............
18

für
die alle

erſte

zweite
Hälfte des Monats ... 18 .. .
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Des Verfenders
Lau

fende

N .

Der Zucker bezw . die zuckerhaltigen
Reviſionsbefund

Fabrikate ſind

zur Ausfuhr oder zur
ausgeführt oder in

Der Rolli

die Niederlage auf
Niederlageabgefertigt

genommen

Zeichen Zahl und

beim Amt laut Be- 1 und Art der

des Abfer
ſcheini Num - | Ver

zu tigungs
gung des mern . packung .

regiſters.

4 . 5 . 16. 7 . L 9 .

Na m e . Wohnort. am

2.
1 3 . I

* ) Sind für eine Anmeldung in Folge Verſchiedenheit der Fälligkeitstermine der einzelnen Beträge zwei Vergütungs .

ſcheine auszuſtellen , ſo iſt in Spalte 16 die Summe jedes der beiden Vergütungsſcheine geſondert vorzutragen .
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Bemer

Art des Nettogewicht

Zuckers des Zuders (beil

bezw . der Fabrikaten des

zuckerhal in denſelben

der

des Abfertigungsamtes. Die Vergütung beträgt:
Tag der

a ) an Materialſteuer Fälligkeit

an Ver
zum Saße zum Saße zum Saße

Tvon v on v on brauchsab- zuſammen *) Vergü

tigen Fa
enthaltenen Mt . Pi. | M . Pf.

Zuckers).
|

brikate.

gabe
für 100 kg für 100 kg für 100 kg tung.

kg | 14100 Mark. Pf. Marť. Pf. Marf. Pf. Mart. Pf. Mart. Pf.

10 . 11. 12. 13. 14 . 15. 16. 17.

fungen .

18.
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Muſter 5 .

Steuervergütungsſchein .

Nummer
| Landes

(Wappen .)

Anerkenntniſ

über

Steu e r ve r g ü tung für 3 u d e r .

Für ... Kilogramm

. . . .. . . ............ .. . , welche für d.........

.. .. . .. . . . zu

.
.) über I | ausgeführt

I niedergelegt )
am ....18 (Nr.

worden ſind, beträgt die Vergütung

an Materialſteuer . . . . . . . .

- Verbrauchsabgabe . . . . . ..

zuſammen

in Worten :

Mark

Dieſelbe kann in dem vorgedachten Betrage von jedem Inhaber dieſes Scheins gegen Abgabe des

lepteren entweder bei einer beliebigen Hebeſtelle im deutſchen Zollgebiet auf bei derſelben zu entrichtende,

nicht früher als am . .... ............... 18 fällig werdende Zuckerſteuer in Anrechnung gebracht,

oder auch von dem bezeichneten Zeitpunkte ab baar bei dem Haupt- . -Amte zu ....

erhoben werden . Jedoch findet die Annahme des Scheins ſeitens der Steuerſtellen zur Anrechnung bezw .

Einlöſung nur innerhalb Jahresfriſt, von dem auf die Ausfertigung folgenden Monat an gerechnet, ſtatt.

...., denten ..... . .. ....... 18 . . .

(Amtsſiegel.)

N :

Zahlungsbedingungen.

1. Der Inhaber dieſes Steuervergütungsſcheins hat, wenn er die Vergütung baar zu erheben oder einer Reichsbankanſtalt zur

Gutſchrift auf Giro-Konto zu überweiſen beabſichtigt, die von ihın gewünſchte Art der Realiſirung des Scheins und den Tag

der Erhebung bezw . der Ueberweiſung mindeſtens Tage vorher dem obengenannten Hauptamt anzumelden .

2 . Bei gleichzeitiger Einreichung mehrerer fälliger Steuervergütungsſcheine iſt dem genannten Hauptamt ein nach dem vorge,

chriebenen Muſter aufzuſtellendes Verzeichniß vorzulegen .

54
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Beſcheinigung über erfolgte Anrechnung der Vergütung.

Umſtehender Betrag von .. . Mark ... Pf., in Worten :

iſt heute von dem .............................. Amt zu ................. . .. ......... auf die von mir (uns)

an daſſelbe zu zahlende, am .......... ...... ...... 18.... (heute) fällig werdende Zuckerſteuer angerechnet

worden .

, den til .. . . ..... 18 .

Quittung über empfangene Baarzahlung.

Umſtehender Betrag von..... ... ... .Mark ... Pf., in Worten:.
On

Amt zu .. . . baar gezahlt worden ,iſt mir (uns) von dem

worüber dieſe Quittung.

... ... , den . .... ter .. .... 18 . ..

Bu ch ungs - Vermer k.

Der Vergütungsſchein iſt bei dem ..... .... Amte zu ..........

am . .. teh .............. .... 18. ... in Zahlung gegeben und gebucht

in Einnahme: in Ausgabe:

im Zuckerſteuer-Hebe-Regiſter Seite Nr. im Haupt- Journal Seite . ...... Nr.

*) { im Kredit- Journal für 18.. .. Seite.. .Nr... im Haupt -Manual Seite....... Nr. ...........

im Kredit-Manual für 18. Seite. Conto... im Kaſſen- Journal, Abthi. Il Seite.. .Nr.

D . ... . Kaſſenbeamte

*) Dieſer Vordruck fann nad Maßgabe der Kaſſenvorſchriften in den einzelnen Bundesſtaaten geändert werden .
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Muſter 6 .

Reg i ft e r

über

die bei der ... Zu ....... . . ..... .

im Etatsjahr 18

ausgefertigten Steuervergütungsſcheine für Zucker.

Bemerkungen .

1. As Beläge zu dieſem Regiſter dienen :

a ) die Liquidationen der Hauptämter, auf Grund deren die Steuerver.jütungsſcheine ausgefertigt ſind (Spalten 3 bis 5

des Regiſters) und

b ) die Nachweiſungen , in welchen die Einlöjung bezw . Anrechnung der Vergütungsſcheine angezeigt iſt (Spalten . 15

und 16 des Regiſters).

2. Die Spalte 10 wird monatlich bezw . halbmonatlich aufgerechnet und die Geſammtſumme für das Etatsjahr durch Wieder

holung der Monats- bezw . Valbmonats-Summen feſtgeſtellt.

3 . Mit der Feſtſtellung der Vergütungen und der Ausfertigung der Steuervergütungsſcheine ſind zwei einander kontrolirende

Beamte zu beauftragen , welche zugleich für die richtige Ausfüllung der Spalten 1 bis 11 des Regiſters einzuſtehen

haben . Die Spalten 12 bis 16 dürfen nur von einem Beamten ausgefüllt werden , welcher bei der Ausfertigung der

Vergütungsſcheine nicht mitgewirkt hat.

54 *
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Der Steuer

vergütungsſchein

iſt ausgefertigt

Die Ertheilung deſſelben iſt

beantragt

Der Zucker bezw . die zuđer.

haltigen Fabrikate ſind aus.

geführt oder niedergelegt von
Art des Zuckers

bezw .in der

liquidation

von dem der zuckerhaltigen Fabrifate.
unter

laufender

Nr.

am Name. Wohnort.

Hauptamt
für den

Monat

unter

Nr.

2. 4 . 5 . 6 . 7. 1
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Nachweis der Erledigung der Steueruergütungsſcheine.

Die

Nettogewicht des

ausgeführten oder

niedergelegten

Zuders

Ver Der Vergütungsidein iſt

Betrag

der

Vergütung

a) an Material.

ſteuer ,

b ) an Verbrauchs

abgabe.

| C) zuſammen.

gütung

iſt fällig

Die baare Einlöſung

bezw . die Anrechnung

iſt angezeigt in

der Nachweiſung des

betreffenden Haupt

amts

(Spalten 12 und 14 )

Bemerkungen.durch in Anrechnung

Baarza h genommen

lung ein

gelöſt von von der im Haupt

dem Haupt: Steuer: amts :

amt zu ſtelle zu bezirk

(bei Gabrikaten : des

in denſelben

enthaltenen Zudere). am

für

den Monat

unter

Nr.
kg L 1/1001 Mark.

9 . 10. 1. 12. 13 . 14. 15. 16 . 17.
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Muſter 7 .

der dem Haupt

Verzeichniſ

-Amte zu . . ........ am ten 18

.. .zur Einlöſung durch Baarzahlung vorgelegten

Steuervergütungsſcheine für Zucker.

von

Seite 1. Seite 2 .

Des Ver

gütungs

ſcheines

Der

ſelbe

Betrag der Vergütung.
Des Ver

gütungs

ſcheinesL
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

a ) Mate b ) Ver

brauchs .

abgabe.

L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

fällig

am

c ) zu

I ſammen .
rialſteuer .

Der Betrag der Vergütung.

ſelbe

a ) Mate. b ) Ver c ) zu :

fällig rialſteuer. brauchs:
ſammen .

abgabe.

Mark. Mark. Marf.

4 . 5. 6. 7

Datum . Nr. Datum . Nr.
I am

Dutt. Mart. Marf.

1. 2. 3. 4. 5 . 6. 7. 11. 2. 3.

Zuſammen Seite 1 . . Zuſammen Seite 2 . .
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Seite 3. Seite 4

Betrag der Vergütung. Betrag der Vergütung.Des Ver

gütungs

ſcheines

Der

| ſelbe

Des Ver

gütungs

ſcheines

Der-

ſelbe

a ) Mate

|--|L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

c ) zu

jaminen .

L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

fällig rialſteuer . fällig |rialſteucr.

c) 311

jaminen .

um . Nr.

a) Mate: b ) Ver

brauchs

abgabe.

Mark. Mark.

5 . I 6 .

Datum . Nr.
am am

b ) Ver

brauchs:

abgabe.

Mark.

6 .

Mark. Mark .

5 .

Mart.

7.2 . 3. 4 . 1 . 2 . 3 . 4 .

Zuſammen Seite 3 . . Zuſaminen Seite 4 . .
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Seite Seite

Betrag der Vergütung. Betrag der Vergütung.
Des Ver

gütungs

ſcheines

Der

ſelbe

iſt

|=|L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Des Ver
Der

gütungs
ſelbe

ſcheines

fällig

Datum Nr. am

c ) zu :

ſammen .

L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

b ) Ver

brauchss

abgabe.

Mart.

a ) Mate

rialſteuer.
Datum .

fällia a ) Mate:

| rialſteuer .

am

Marf.

4 . 5 .

c) Zu:

jamunen .
Nr.

b ) Ver

brauchs

abgabe.

Mart.Mark. Mart.Mark.

5 .2 . 3. 6 . 2. 3. 4 .

Zuſammen Seite . . Zuſammen Seite 1
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Betrag der Vergütung :

WiederholungName und Wohnort

des

Empfängers der Vergütung.

der

b ) Ver:

brauchs:
c) Zu

Bemerkungen .

abgabe.
laminen .

Seitenſummen.

a) Mate

rialſteuer:

Mark.

5 .

Marf.

6 . ,

Mark.

7.

Summe der Seite 1

- - 2

- - 3
Amtliche Feſtſtellung.

Die Richtigkeit des vor

ſtehenden , nach den Belägen

geprüften Verzeichniſſeswird

beſcheinigt und die Ge

ſammtſumme der Vergütung

..... ... . ........ Pf.

feſtgeſtellt.

Պf

lleberhaupt

Quittung über empfangene Bezahlung.*)

Vorſtehende

ſind mir (uns) heute von dem Haupt- . . . -Amte zu .........

worden , worüber dieſe Quittung.

como el mercato .. .... 18.

baar gezahlt

ten

.. den ...
ten

Buch ungsvermer f.

Die Ausgabe iſt gebucht im Haupt- Journal Seite ........... Nr. ....

- - Manual = .......... .. ..

Die Kaſſenbeamten.

* ) Die Ueberweiſung der Vergütung auf ein Girolonto wird der baaren Erhebung derſelben gleichgeachtet.

* * ) Dieſer Vordruct tann nad Maßgabe der Kaſjenvorſchriften in den einzelnen Bundesſtaaten geändert werten .
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Muſter 8 .

allt

V e rze i ch niß

der bei dem . . ... Amt zu

.. 18..... von

in Anrechnung gegebenen Steuervergütungsſcheine für Zucker.

ten
... .. . . . . . 1

Betrag der Vergütung:
Des Steuer

vergütungsſcheins Derſelbe iſt

-L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Behörde,

welche

den Steuervergütungsſchein

ausgefertigt hat.

Bemerkungen .

fällig am

a ) Mate

rialſteuer.

c) Zu

ſammen .

Datum . | Nr.

b ) Ver:

brauchs

abgabe.

Mark.

7.

Mark. Mark.

15. 6 .

-
-
-

-
-

--
-

-
---

-

Zuſammen Seite 1 . . .
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Betrag der Vergütung :
Des Steuer

vergütungsſcheins Derſelbe iſt

Behörde,

welche

den Steuervergütungsſchein

ausgefertigt hat.

a ) Mate

1-L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.|

fällig am

b ) Ver

branche:

abgabe.

Mark.

c) Zu : Bemerkungen .

ſammen .rialſteuer.

Datum . Nr.
Mark. Mark.

2 . 8 .

Zuſammen Seite 2 . . . |
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Betrag der Vergütung :
Des Steuer

vergütungsſcheins | Derſelbe iſt

Behörde,

welche

den Steuervergütungsſchein

ausgefertigt hat.

c) Zu: Bemerkungen .

-L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

fällig am
ſammen .

Datum . Nr.

b) Vera ) Mate:

brauchs

rialſteuer .
abgabe.

Mart. | Mark.

6 . 7 .

Mark.

8 .3 . 4 . 5 . 9 .

Zuſammen Seite 3 . . .
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Betrag der Vergütung.
Name und Wohnort

des

Wiederholung

der

Seitenſummen .

c) 3.11. Bemerkungen.a) Mate

rialſteuer.

b ) Ver

brauchs

abgabe.Empfängers der Vergütung.
ſammen .

Mart. Mart. Mauf.

Summe der Seite 1

- - - 2

- - - 3

Amtliche Feſtſtellung.

Die Richtigkeit des vor

ſtehenden , nach den Belägen

geprüften Verzeichniſſeswird

beſcheinigt und die Ge

ſammtſumme der Vergütung

auf

................ Mark .. . Pf.

feſtgeſtellt.

Ueberhaupt . . !

Beſcheinigung über erfolgte Anrechnung der Vergütung.

Vorſtehende

ſind heute von mir (uns) auf die an das .. . .......... Amt in . ..... .............

.... .. 18. . .. (heute) fällig werdende Zuckerſteuer angerechnet worden .

........ , den ten ... . ... ... 18....

Bu d ungsvermerk .

Die zu dieſem Verzeichniß gehörigen Steuervergütungsſcheine find bei dem

Amt zu ............. am .......... ten .... 18........ in Zahlung gegeben .

Der oben feſtgeſtellte Geſammtbetrag iſt gebucht

in Einnahme: in Ausgabe:

( im Zuckerſteuer - Heberegiſter Seite... Nr. im Haupt- Journal Seite .......... Nr. ......

* ) im Kredit- Journal für 18..... Seite . ... Nr. im Haupt-Manual Seite . . ... Nr. ....

im Kredit-Manual für 18 .. . Seite ...... Nr. im Kaſſen - Journal, Abth . II Seite ..... Nr..........

D ..... Kaſſenbeamte

* ) Dieſer Vordrud fann nach Maßgabe der Kaffenvorſchriften in den einzelnen Bundesſtaaten geändert werden .
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Muſter 9 .

Nachweiſung

der

bei dem Haupt-. . . -Amt zu ..... .. .... .. und den Steuerſtellen

im Bezirk deſſelben im Rechnungsmonat ... 18 auf Zucker

ſteuer in Anrechnung genommenen oder baar eingelöſten Steuervergütungsſcheine.

Des

Vergütungs

ſcheinsL
a
u
f
e
n
d
e

N
r

. B e h ö rde,

welche den Vergütungsſchein

ausgefertigt hat. Datum. Nr.

Tag Betrag der Steuervergütung.

der Fälligkeit

des b ) Ver

Vergütungs- ja )
& - a ) Material

brauchs- c ) zuſammen.

ſcheins.
ſteuer.

abgabe.

Mark. Mark. Mark.

5.1. 2. 3. 4.
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Muſter 10 .

betriebs

-

Anſchreibung

Abgegeben am Fabrik Regiſter,
Abſchreibung

lager

Voiregiſter :

Zuckerbegleitſchein -Empfangs- Regiſter Nr.

Niederlage-Regiſter....... ... Konto ........ ... Nr........

Fabriklager -Regiſter Nr. . . . .

Fabrikbetriebs- Regiſter Nr..........

An

Anmeld
ung

zur

... ( den Fabrikbetrieb der Zuckerfabrik

Aufnahme von Zucker in
Sucet in das Fabriklager ) De

den

Entnahme von Zucker aus dem
Fabrikbetrieb der Zuckerfabrik

Poem
:
Fabriklager je

des

Ich Unterſchriebener, der

.. . ............ ...

zu ............. . ... ..... ......melde der Zuckerſteuerſtelle

zu ........ ....... hiermit die innen verzeich

neten Zuckerprodukte zur

Aufnahme in den Fabrikbetrieb
Aufnahme in { das Fabriklager

Entnahme aus dem {
Fabrikbetrieb

Del ( Fabriklager

an und hafte für die Wahrheit und Vollſtändigkeit

meiner Angabe.

tent
188.. . . . . . . . V il
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An

I. Angaben des 21,melde
rs

II. Reviſions

Der Rolli Der 3 u ok erprodukte Der Rolli DerAnträge und Be

merkungen des

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Menge.
An

Melde
rs

.Zeichen Zahlund
und Art der Art * * )

Num - Ver

mern.* ) packung *)

Brutto

gewicht.* )

Netto

gewicht.

Zeichen Zahlund

und Art der
"

Num : 1 Ver

mern . packung.

(BeiAbmeldungen mit

| Angabe des Namens

und Wohnorts des

Empfängers.)

Wrt* * )
6

kg 7100

7 . 1 9 . f 10 .

- - - -

*) Die Spalten 2, 3 und 5 bleiben bei der Anmeldung von Zuckerprodukten , ſowie bei der Abmeldung ſolcher zur
Webernahme aus dem Fabriklager in den Fabrikbetrieb und umgekehrt unaufgefüllt.

** ) Bei raffinirtem Zucker iſt die nähere Beſchaffenheit (ob Hut , Platten , Würfel-Zuder, Farin 2c .), bei Abläufen

der Quotient anzugeben .

* * *) In den Spalten 8 bis 12 finden Einträge nur inſoweit ſtatt, als eine Reviſion thatſächlich vorgenommen worden iſt.
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befund.* * * ) III. Berechnung der Verbrauchs

abgabe.

V . Weiterer

Madiwris.

3 u ck e rprodukte
Der Hebe- oder

Kontrolregiſter90k e g e.
Nettogewichtdurch

Abrechnung der

Tara mit Angabe

des Taraſapes.

V . Bemer

kungen .Betrag.

Bruttogewicht. Nettogewicht. Blatt

Benennung.
Nr.

kg 1100 kg |

12

100 kg |

13 .

100 | Mart. Pf.

14.11. 15 . 16 . 17.

50 *
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Muſter 11 .

Fabrikbetriebø Regiſter

der

Zucker -Steuerſtelle zu ...

für die

Zuckerfabrik des .... .....

зи

für die Zeit vom 1. Auguſt 18 bis 31. Juli 18

Dies Regiſter enthält ............ Blätter , mit einer

Schnur durchzogen , welche auf dem Titelblatte mit dem

Dienſtſiegel des Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

Geführt vom .
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1. Anſch r e i b un g.

Art und Nettogewicht der Zuckerprodukte.

Lfde.

Nr.

Datum

der

Anſchreibung

Des

Vorregiſters

Benennung

und

Nr.

Roh- Brot Würfel

zucker, zucker, gen = |
zucker.

Farin . Syrup. Melaſſe.

zucker .

1. 2. 3 .

kg

4 .

kg

5 .

kg

6 .

kg

7.

kg

8.

ky

9.

kg

10 .

kg

11.

kg

12.

kg

13.

Anmerkung. Die Spalten 4 bis 13 der Anſchreibung und 3 bis 12 der Abſchreibung ſind

im Kopf je nach Bedarf auszufüllen .
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II. Abſch reibing.

Art und Nettogewicht der 3 uderprodukte.

Datum

Lide. 1

Nr.

Weiterer Nach

weis der

Hebe- und

Kontrol

regiſter.

der Roh - Brot
Stan- Wür

zucker. zucker . 9

zucker. zucker.

SY- Me

ru

Abſchreibung.

1.

1 kg

3. i2.

kg kg

4. 1 5 . i

Benen : Blatt

kg kg 1 kg 1 kg 1 kg | nung. 1 Nr.

8. | 9 | 10. 11. 12 . 13. 14 .

kg kg

6. i 7. i

--
-
-

--
-
-

-
-

-
-
-



- -354

Muſter 12 .

Eingetragen im Notizregiſter unter Nr. ........

Anmeldung

über die Zurücknahme von Zuckerprodukten aus den im Abſchluß befindlichen Fabrik

räumen in den vorhergehenden Fabrikbetrieb .

Der Anmeldung
Der in den vorhergehenden Fabrikbetrieb

zurückzunehmenden Zuckerprodukte A n g a b c

des

lau

fende

Nr.

T a g. Stunde. A r t . M en ge.

Verwendungszwecks und

der Nummern der Geräthe, in

denen die Verwendung

erfolgen ſoll.

1. 2. 3. 4.

(Gewicht oder Maaß.)

5. . 6 .

....... .. . ..... , den ...... ten
..............

. ..188

. (Name des Fabrikinbabers

oder Betriebsleiters .)

Bei ch einigung.

Daß die auf Grund der vorliegenden Anmeldung aus den im Abſchluß befindlichen Fabrifräumen

zurückgenommenen Zuckerprodukte heute unter meiner Aufſicht zu dem oben angegebenen Zwecke verwendet

worden ſind, beſcheinige ich hierdurch .

.. ... ................... , den .......... ten . . . . . . . . .... . . 188

(Name.)

( Dienſtkarakter.)
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Steuerſtelle Muſter 13 .

Notizregiſter

über die

Zurücnahme von Zuckerprodukten aus den im Abſchluß befindlichen Fabrikräumen

in den vorhergehenden Fabrikbetrieb

der Fabrik des

zu

für das Betriebsjahr 18 .

. ...........Dieſes Regiſter enthält

einer Schnur durchzogen , welche auf dem Titel

blatte mit dem Dienſtſiegel des Unterzeichneten an

geſiegelt iſt.

Geführt vom -- ssores" . . . . . . . . .. . . . . . . .
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Der Anmeldung
Der in den vorhergehenden Fabrik

betrieb zurückgenommenen Zuckerprodukte

Angabe

des Verwendungszwecks und

der Nummern der Geräthe,

in denen die Verwendung er

folgen ſoll.

Laufende

Tag.
Stunde Art.

Menge

(Gewicht oder Maaß.)

1. 2 . 3 . 5 .
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Muſter 14 .

Direktivbezirk:

Zuckerbegleitſchein I.

Ausfertigungs-Amt:
Empfangs-Amt:

Transportfriſt: Bis zum Ueberwieſen auf
Verlängert bis zum

AnnahmeErklärung des Begleitſdein -Ertrahenten : übernehine dieſen Begleitſchein mit der Verpflichtung, die in dem

ſelben verzeichneten Zuderprodukte bezw . zuđerhaltigen Fabrikate in un .

veränderter Geſtalt und Menge ſowiemit unverleptem Verſchluſſe in dem

beſtimmten Zeitraum bei dem angegebenen Amte zur Reviſion und weiteren

Abfertigung zu ſtellen . Zugleich erkläre für verpflichtet, für die auf

dieſen Zuđerprodukten bezw . zuđerhaltigen Fabrikaten ruhende Verbrauchs

abgabe (und die darauf gewährte Steuervergütung) zu haften .

Dieſe Verpflichtungen erlöſchen nur dann, wenn durch Ertheilung

des Erledigungsſcheines ſeitens des Empfangsamtes beſcheinigt wird, daß

den vorgedachten Obliegenheiten völlig genügt ſei.
Vorregifter :

Fabrikbetriebs-Regiſter
188

Nr.
, den

Fabriklager-Regiſter Nr. , den 188 :

Žuđerbegleitſchein-Empfangs.Regiſter Nr.

Niederlage-Regiſter Konto 'Nr. -Amt (Stelle).

(Stempel.)
Erledigungsſchein Nr. Ziffer

(Unterſdrift.)

Erledigungs - Beſcheinigungen .

1 . Der Begleitſchein iſt ab - | 4 . Nachweis des Ausgangs über die Grenze.

gegeben am A . Umſtehend genannte Waaren wurden nach Abnahme des un

188 verleßt befundenen Verſchluſſes :

a ) in den Eiſenbahngüterwagen Nr. der Eiſenbahn

verladen und nach Verſchließung des Wagensmit Schlöſſern der

2 . Derſelbe iſt eingetragen
Serie dem -Amte in

im Zuckerbegleitſchein überwieſen .

Empfangs-Regiſter , den . 188

unter Nr.
-Amt.

b ) auf das bs verladen und dem Anſagepoſten

in

| Begleitung durch Grenzaufſeher
3 . Reviſionsbefund unter Verichluß mittelſt

a ) in Betreff des Ver
überwieſen .

ſchluſſes ;
, den . 188

-Amt.b ) in Bezug auf Art und
c) unter unſeren Augen in das Ausland geführt.

Menge der Zucker
, den . 188

produkte bezw . zucker
-Amt.

haltigen Fabrikate:
B . D oben bezeichnete wurde nach Abnahme

des unverleßt befundenen Verſchluſſes :

a ) d Grenzaufſeher
Die Richtigkeit dieſer An

zur Begleitung über die Grenze übergeben .
gaben beſcheinigen :

, den 188

b ) unter unſeren Augen in das Ausland ausgeführt.

, den 188

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt.

, den . 188

-Amt.

57 *
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Abgegeben am 188 Die Reviſion übernehmen : * )

I . II.

1II.

Fabrik
Betriebs-Abmeldung, Auszug aus dem Zucker- Begleitſchein oder dem Niederlageſchein . | Anträge

" Lager und Be. Angabe

olli | Art und Menge der Zuckerprodukte bezw . zuckerhaltigen Angabe.
merkungen a) der Lagerzeit in

Niederlagen ,

Fabrikate Job und wiel
des ob der gelagert ge

wejene Zuder 20.
und bei Waaren :

bei der Nieder
nach der noch nicht geprüften nach ſtattgehabter amtlicher welchem disponen legung init an

Zahl Angabe des Deklaranten . Ermittelung.
ſpruch auf Steuer

vergütung abge.
Zeichen Verſchluß fertigt iſt, mit an .

Wohnort
Menge. Menge. angelegt iſt,

eatift Jranten, Be
gabe des Betraged

der
der und

der Vergütung (ingleitſchein

Num = |
Buchſtaben), uns

Ver:
Zahl der | Extra

Art.* * ) |
zwar ausgeſchieden

Empfänger . mern .
Netto. Art. * * ) Brutto , Netto : angelegten

benten ,
Gewichtpadung| Gewicht Gewicht | Gewicht Bleie

ſteuer und Ber.

Waaren braud,sabgabe.

kg 1, kg 42
kg 11. . w .

führers 2c.)

6 . 7 . 1 9 . 10 . 1 1 12 .

und
Ainte ein ten ( Dekla:

N
r

.de
r

ei
nz
el
ne
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

und

kg 100 100

-

13 .

Mit

Begleit

ſchein 1

auf

an

Ich Unterſchriebener, der

melde der Zuckerſtelle zu

Fabrikbetriebe
( Begleitidyeine vorſtehend verzeichnete Zuckerprodukte zur Entnahme aus dem {

Mit dein übereinſtimmend. Fabriklager
( Niederlage- Regiſter ) an und hafte für die Wahrheit und Vollſtändigkeit dieſer meiner Angabe.

, den 188

( Dieſer Vordruck iſt zu durchſtreichen , wenn die Anmeldung nicht als Fabrifbetriebs - oder

Fabriklager-Abmeldung dient.)

* ) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſſes auszufüllen .

** ) In den Spalten 5 , 8 und 16 iſt bei raffinirtem Zuđer die nähere Beſchaffenheit (ob Hut-, Platten -, Würfel-Zucker, Farin a .),

bei Abläufen der Quotient und bei zuckerhaltigen Fabrikaten die in denſelben enthaltene Zuckerinenge anzugeben .
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V VI.

Der

IV ,

Weiterer Nachweis
Reviſionsbefund. Abgabenber e chnung.

der Zuckerprodukte 2 .

Der Rolli Der Zuckerprodukte bezw .

zuckerhaltigen Fabrikate

1. Verbrauchsabaabe. 2. Steuer für Zucker

kehrs
KonMenge. NettogesZahl

nach

Durch Verwiegung er : wicht durch trolregiſter
a ) Ma- | b ) Ver

wei
Zeichen

und Art mitteltes Gewicht. Abrech

und nung der Betrag. terial- brauchs
der Art.* * ) Tara mit

Num Netto. ſteuer. | abgabe. Benen
Brutto .Ver

Angabedes Blatt mer,

Taraſabes .
nung . Nr. Blatt

padung

kg hoe kg 10 kg |Mart Pf. Mark Pf. Mart Pi. Ifd. Nr.

14 . 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 . 25 .

VII.

Bemerkungen

über :

a ) die Abgabe einer

Anmeldung zur

Abfertigung des
Zuders x .mit dem

Anſpruch auf

Steuervergütung,

b ) vorhandenen bei:

behaltenen oder

angelegten Ver

ſchluß, Zahl der

Bleie u . . w .

jung .

Num

mern .

26.
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Vermerke über veränderte Beſtimmung der Waaren u . f. w .

1. beantrage den Begleitſchein hier zu | Genehmigt.

crledigen.

, den . 188 , den 188

-Amt (Stelle)

beantrage dieſen Begleitſchein zum Eingetragen unter Nr. des Zuckerbegleitſchein

Zweck der Weiterverſendung derWaaren an Ausfertigungs-Regiſters und auf das -Amt

in auf das (die) -Amt
mit Gültigkeitsfriſt bis zum

Stelle zu überweiſen , indem in |
überwieſen .

Beziehung aufden weiteren Transport die Verpflich
Verſchluß:

tungen des Begleitſchein -Ertrahenten übernehme . , den 188

, den 188 -Aut (Stelle).
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Muſter 15 .

Direktivbezirk:

Zuckerbegleitſchein II.

Ausfertigungs-Amt: Empfangs-Amt

Geſtellung der Waaren :

Die Zucker- Verbrauchsabgabe von

Die Steuer für Zucker aus Niederlagen von a ) Materialſteuer . . . Mark Pf.

Zahlungsfriſt: { b ) Verbrauchsabgabe . Mark Pf.

zuſammen . . . Mark Pf. in Worten :

Mark Pfennig

muß bei dem Empfangs- Amte bis zum unter Vorlage dieſes Begleitſcheins

eingezahlt ſein , widrigenfalls die Einziehung des Betrages von dem Ertrahenten des Begleitſcheins er

is der erfolgten Zahlung muß bis zum Ablauf der für die Ueberſendung des

Erledigungsſcheins feſtgeſepten Friſt geführt werden.

Geleiſtete Sicherheit:

Annahme-Erklärung des Begleitſchein -Extrahenten : übernehme dieſen Begleitſchein mit den aus dem

ſelben ſich ergebenden Verpflichtungen .

, den 188

, den

Vorregifter :

Fabrikbetriebs-Regiſter Nr.

Fabriklager-Regiſter Nr.

Zuderbegleitſchein -Empfangs-Regiſter Nr.

Niederlage-Regiſter Konto Nr.

188

+Amt (Stelle).

(Stempel.) ZifferErledigungsſchein Nr.

(Unterſchrift)

des Zuckerbegleitſchein - Empfangs

Erledigungs - Beſcheinigung.

1. Der Begleitſchein iſt am 188 unter Nr.

Regiſters eingetragen .

2. Geſtellung der Waaren :

3 . Die Abgabe iſt mit Mark Pfennig am .

unter Nr. des

4 . Die Abgabe iſt mit Mark Pfennig am

unter Nr. des Einnahme- Journals

, den

-Amt.

188 ad depositum verbucht

188 definitiv vereinnahmt

188
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II.

A

ubr
if

N
r

.D
e
r

e
i
n
z
e
l
n
e
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

Abgegeben am 188. Die Reviſion übernehmen :* )

III .

Betriebs Angabe, ob der

teldung, Auszug aus dem Zuckerbegleitſchein oder dem Niederlageſchein . Anträge Igelagert geweſene
Lager und Zucker u . bei der

Bemer- Niederlegungmit
Der Pori |Art und Menge der Zuckerprodukte bezw . zuckerhaltigen Angabe, le

jkungen des Anſpruch auf
Name

Fabrifate ob und wiel

und bei
| Waaren - Steuervergütung

nach der noch nicht geprüften nach ſtattgehabter amtlicher welchem disponen -
und

abgefertigt iſt ,

Zahl Angabe des Deflaranten .
ten ( Dekla . mit Angabe des

Ermittelung Amte ein

Verſchluß
Tranten ,Be Betrages der

M enge. Menge gleitſchein - Vergütung (in
angelegt iſt,

der Ertra -Num Budſtaben ),und
und

Ver- Art.* * ) Brutto: Netto- Art. * * ) Brutto : Netto: Zahl der | henten , zwar ausgeſchie
Empfänger . mern . EJWaaren: den nach Mate

padung Gewicht. Gewicht. Gewicht. Gewicht angelegten fin

Bleieu. .w ..!"
Iführers ac.).Trialſteuer u . Ver

kg 1/100 kg 100 kg 1200 kg 100
brauchsabgabe .

3. I 4 . 1 6 . 7 . 1 9 . 10 . 11. 12

ZeichenWohnort

der

und und Art

13 .

Mit

Begleit

ſchein II

auf

an

Ich Unterſchriebener, der

melde der Zuckerſteuerſtelle zu

( Fabrikbetriebe
vorſtehend verzeichnete Zuckerprodukte zur Entnahmeaus dem

über
Fabriklagers

einſtimmend. | und hafte für die Wahrheit und Vollſtändigkeit dieſer meiner Angabe.

, den 188

( Zuckerbegleitſcheine )

Mit dem

( Dieſer Vordrud iſt zu durchſtreichen , wenn die Anmeldung nicht als Fabrikbetriebs- oder

Fabriklager-Abmeldung dient.)

* ) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſſes auszufüllen .

* *) In den Spalten 5 , 8 und 16 iſt bei raffinirtem Zucker die nähere Beſchaffenheit des Zucker : (ob Hut-, Platten -, Würfel-Zucker ,

Farin 2c.), bei Abläufen der Quotient und bei zuđerhaltigen Fabrikaten die in denſelben enthaltene Zudermenge anzugeben .
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Dosti beiund Abgabenbered

IV . VI. VII.

Weiterer Nachweis

Reviſionsbefund. A bgabenberechnung. des Zuders a .

Bemerkungen

Der Rolli
Der Zuckerprodukte bezw . 1 1 . Verbrauchs 2 . Steuer f. Zucker

zuđerhaltigen Fabrikate
über

abgaben . aus Niederlagen. Der Verkehrs

nachweiſung
vorhandenen ,

Menge.
Netto-Gewicht Nummer, beibehaltenen

Durch Verwiegung er. Durch Mbrech .

und Art a ) Ma- h ) Ver
oder angelegtenBlatt

mitteltes Gewicht.
und me Verſchluß,Zahl

der
Jnung der Tara, Betrag .

Art.* * ) terial-
laufende Nr.

brauchs:
Num der Bleie

Ver mit Angabe (Von dem Begleit

mern . Brutto . ſteuer. | abgabe.Ichein Erledigungs.Netto . Jdes Taraſakes
u . 1. w .

packung.

Zeich
en

1 Zahr

amtauszufüllen .)

1 kg 1400 kg 1200 kg 12000 Mart. Pf. Mart. | pf.] Marl. Pf.

1 15. | 16 | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. I 22. I . 1 24 .23 .
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Muſter 16 .

Annahme-Grklärung für Buckerbegleitſchein-Ueberweiſungen .

beſcheinige hierdurch, daß der Zuckerbegleitſchein I.N d es (der) -Amts (Stelle

.. vom ... ten ... . .... 18 auf....... .. . Antrag dem (der)

-Amt (Stelle). ..... .. .. .. .. unter Erſtreckung der Transportfriſt bis

zum ten ...überwieſen worden iſt und daß... . . ....für den weiteren Transport

alle aus dieſem Begleitſchein ſich ergebenden Verpflichtungen des Begleitſchein-Ertrahenten übernommen habe.

.... .com ......, den ... ten ............................... . ..... 18 .

An das Begleitſchein -Ausfertigungs-Amt zur Kenntnißnahme.

, den... ten
tent

.. . 18

_ -Amt (Stelle).

Stempelabdruck.

Erledigung des Begleitſcheins.

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt auf Grund des Erledigungsſcheins M .

.............., den .. ten .................................. 18 .. .......

-Amt (Stelle).

Stempelabdruck.
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Muſter 17 .

Zuckerbegleitſchein -Ausfertigungs- Regiſter .

des (der)

-Amtes (Stelle) zu

für das Quartal des Étatsjahres 18 .

Dies Regiſter enthält ........ Blätter ,mit einer

Schnur durchzogen , welche auf dem Titelblatte mit

dem Dienſtſiegel des Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

Geführt vom

Mit Heften Belägen zur Reviſion eingeſendet.

......., den... ten ......... .. . .... ... 18...............

- Amt (Stelle).
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des

Tag

der Lau:

Aus- fende

ferti- Nr.

gung. .

Aufwelches Tag, an welchem
Bemerkung,

Benennung
Name Amt was wegen der

Gattung ) und Nr. des
der

nicht rechtzeitig

des Vorregiſters ,
die erledigten

Zucker. Zuder- Gültigkeitsfriſt der

Begleit aus welchem Zucker
begleitſchein - begleitſchein des Erledigungs.

ſcheins. Idie Verſendung
begleitſcheine

: Zuđer ſchein |

Extrahenten .[ gerichtet
begleitſcheins eingetroffen iſt.[

veranlaßt

entſpringt.
worden . abläuft. worden iſt.

12. 5 . 6. 7. 8 . 9 .
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Muſter 18 .

Zuckerbegleitſchein -Empfangs- Regiſter

des (der)

.. - Amtes (Stelle) zu

für das ... Quartal des Etatsjahres 18.

-

Dies Regiſter enthält . . Blätter , mit einer Schnur

durchzogen , welche auf dem Titelblatte mit dem Dienſtſiegel des

Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

Geführt vom

Mit Heften Belägen zur Reviſion eingeſendet.

....... , den ... ten ... 18.

. Amt (Stelle).
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Des Zuckerbegleitſcheins

Tag N a me

Lau
N ame

der des

fende des

Eintra Gat

Tag

und

legten Waaren

M . Ausſtellungsort. Waaren -Empfängers.

gung. tung. Führers.
Monat.

1. 2. 3. 4 . 5.
Hotez

6.
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Laufende Nummern
Die nicht in das

Des Erledigungs

oder Buchſtaben
Tag des Ausland gegangenen Waaren |

| ſind weiter nachgewieſen
ſcheins

Ausgangs

der über der der in das Ordnungs

gebenen Waaren Ausland Benennung des zahl, unter

Zucker- | poſten in Deſſen welcher der
begleit- demZucker-Jgegangenen Regiſters , worin

N .
Begleit= ſtellungs

Ichein - begleit | Waaren. Ifolches geſchehen . ſchein ein tag.

Auszüge. ſchein . getragen iſt.

Aus Bemerkungen.

9 . 11. 12 .10 . 15 . 16 .



-
-

-
-

-
--
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Muſter 19 .

Abgegeben , den . ..... ....

Nr.. .....
... 188

Zuckerbegleitſchein -Empfangs-Regiſter Blatt
Die Reviſion übernehmen : *)

A u % ug

aus

dem Zuckerbegleitſchein I des. . . . Amtes zut .... . ..... Nr.

vom ...... .. 188 . über die damit an den umſtehend genannten Empfänger ein

gegangenen Zuckerprodukte bezw . zuckerhaltigen Fabrikate.

Behufe der Anmeldung derſelben zum Eintritt in den freien Verkehr.

zur Niederlage.

zur Weiterbeförderung mit Begleitſchein .

Annahme- Erklärung.

Indem d en Empfang des auf Grund dieſer (der angeſtempelten ) Anmeldung ausgefertig

ten , unter Nr....... . .... des Begleitſchein - Ausfertigungs -Regiſters ..... .. eingetragenen Begleitſcheins

anerkenne ,

übernehme . .. . .. die Verpflichtung, die in demſelben verzeichneten Zuckerprodukte bezw .

zuckerhaltigen Fabrikate in unveränderter Geſtalt und Menge, ſowie mit unverleştem Verſchluſſe

in dem beſtimmten Zeitraume bei dem Begleitſchein -Erledigungs-Amte zur Reviſion und weiteren

Abfertigung zu ſtellen . Zugleich erkläre . . .. . . für verpflichtet, für die auf dieſen Zucker

produkten bezw . zuckerhaltigen Fabrikaten ruhende Verbrauchsabgabe (Steuer für Zucker aus

Niederlagen ) zu haften . Dieſe Verpflichtungen erlöſchen nur dann , wenn durch Ertheilung

des Erledigungsſcheins ſeitens des Empfangsamtes beſcheinigt wird , daß den vorgedachten

Obliegenheiten völlig genügt ſei.

verpflichte ..... . . den darin feſtgeſtellten Abgabenbetrag, wenn der Nachweis

der erfolgten Zahlung deſſelben an das Empfangsamt nicht bis zum Ablauf der für die

Ueberſendung des Erledigungsſcheins feſtgeſeßten Friſt erbracht ſein wird , auf Anfordern bei

dem Begleitſchein -Ausfertigungs -Amt einzuzahlen .* *)

.. .. , den .... ..... . ... . 188

Erledigung des Begleitſchein s.

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt auf Grund des Erledigungsſcheins Nr.

Ziffer

... ..........., den
.. .. . . ........

188......

*) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſſes auszufüllen .

* *) Bei Begleitſcheinen I werden die Worte , verpflichte" bis „einzuzahlen " , und bei Begleitſcheinen II die Worte „ über:

nehme“ bis genügt ſei“ durchſtrichen .
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II .

Der ſtolli des

Zeichen 3ahl

N
u
m
m
e
r

de
r

ei
nz
el
ne
n

Po
ſi

ti
on

en
.

Name

und

Wohnort

der

Empfänger.

III.

Angabe
Inhalt des Begleitſcheins. Anträge a ) der Lagerzeit in

und Be
Nieterlagen ,

merkungen
b ) ob der gelagert ge.

Art und Menge der Zuderprodukte bezw . zuckerhaltigen Fabrikate Angabe, wejeneZuđeric.mit
ob und wie Wanrena bem Anſpruch auf

nach der noch nicht geprüften Angabe des und beinach ſtattgehabter amtlicher Ermittelung.Deklaranteli. disponenten
Steuervergütung

welcem (Begleita abgefertigt iſt,mit
Amte ein Angabe des BeMenge. ſcheinMenge. Berichluß Ertrahenten, trajes der Ver :

angelegt iſt ,
Brutto

gütung (in Buc .
Netto . Biutto . Netto : Maaren .

Lund

Art.*) Gewicht ſtaben), und zwarGewicht Art.* ) Gewicht führersGewicht Zahl der 20.) ausgeſchieden nad
angelegten Materialiteuerund

kg 100 kg 1100 • kg 100 kg 100 Bleie u. .w . Verbrauchsabgabe.

5 . 6 . 7. 8. 9. 10 . 11. 12 . 13 .

und

Num .

und Art

ber

Ver

padung.
inern .

1

1. 2. 3. 4.

Mit dem Begleitſchein übereinſtimmend.

- - - - --

*) In Spalte 5, 8 und 16 iſt bei raffinirtem Zuđer die nähere Beſchaffenheit (ob Hut-, Platten -, Würfel-Zucker, Farin 2c.), bei Ab
läufen der Quotient und bei zuckerhaltigen Fabrikaten die in denſelben enthaltene Zuckermenge anzugeben .
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IV .

Reviſionsbefund. Abgabenberechnung.

Der Rolli
Der Zuderprodukte bezw . zuckerhaltigen

Fabrikate
I. Verbrauchsabgabe.

2 . Steuer für Zucker

aus Niederlagen .

VI. VII .

Weiterer Nachweis Bemerkungen

der Zuckerprodukte 2c . über

a ) die Angabe einer
Anmeldung zur

Der Hebe- und Verkehrs . | Abfertigung des

Zuders 2c. init
Kontrolregiſter nachwei.

bem Anſpruch auf
jung Steuervergütung,

b ) vorhandenen , bei:
Nummer, behaltener oder

Benen " Blatt
Blatt

angelegten Ver

nung. icluß, Zahl der
Nr. LaufendeNr. Bleie u . . w .

Zeichen
und

Zahl

und Art

der

Ver

b )

Ver:

Art.* )
Num

mern. padung.

Menge.
Durch Verwiegung er:
mitteltes Gewicht.

Brutto Netto

11
kg kg

100 100

18 .

Nettogewicht
durch Abrech
nung der Cara

mit Angabe
des Tarajakes

, 1

100

19.

ks

Betrag. Material:

ſteuer.

Mart. 1 $ f. Mart. PF.

20. 21.

brauchs -
abaabe.

Mart. 93F.

22.14 . 15 . 16 . 23 . 24. 25. 26 .
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Muſter 20 .

* ) Nr.

* ) Tag der Ankunft:

Erledigung sich ein

über die von dem (der) .-Amt (Stelle)

in der Zeit vom
bis

... 18. ... erledigten

Zuckerbegleitſcheine des (der) . -Amts (Stelle). * * )

Zeit der Erledigung

des

Zuckerbegleitſcheins

des

|Zeit der Ausſtellung
Nummer

des

Zucker Zuckerbegleitſcheins

begleitſchein

Ausfertigungs

Regiſters . Tag. Monat. Jahr.

O
r
d
n
u
n
g
s
z
a
h
l

.

G
a
t
t
u
n
g

d
e
s

Z
u
c
k
e
r

b
e
g
l
e
i
t
ſ
c
h
e
i
n
s

.

Nummer

des

Zucker

begleitſchein

Empfangs

Regiſters.

Bemerkungen.

Tag. Monat. Jahr.

* ) Von dem Zuđerbegleitſchein -Ausfertigungs-Amt auszufüllen .

( ** ) Die einzelnen Zuderbegleitſcheine werden nach ihrer Reihenfolge im Zuderbegleitſchein -Empfangs-Regiſter eingetragen .
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Muſter 21.

Legitimation

für

die Wegführung von Zuckerprodukten aus der Zuckerfabrik von

zu . . .......

Name

und Wohnort Art der

Zahl und Ver

packungsart der

Kolli, Zahl der

Wagen 2c., bei

Eiſenbahnwagen

Nr. derſelben .

Gewicht

(brutto)

derſelben Beſtimmungsort. Bemerkungen .

(jum

mariſch).

des

-L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Zuckerprodukte.

Waarenführers.

2 . 4 . 5 . 6 .
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Muſter 23 .

Direktivbezirk:Einſendungstermine :

für die Hebeſtellen an das Hauptamt der 12te,

für die Hauptämter an das Saiſerliche Statiſtiſche

Amt:

der 15 te des auf den Monat der Nachweiſung

zunächſt folgenden Kalendermonats .

Hauptamtsbezirk :

Hebebezirk:

Betriebs - Nachweiſung

ber

Rübenzuckerfabrik in .

für

den Monat

Anleitun g .

1. Das Formular iſt beſtimmt für die Rübenzuckerfabriken , d . h . die Fabriken , in welchen Rüben auf Rohzuđer oder Konſum :

zuder verarbeitet werden , ſei es ohne oder mit Melaſje-Entzuđerung, ohne oder mit Einwurf von Zuder.

Es dient zur Nadricht, daß die Angaben der einzelnen Fabriken nur zur Kenntniß der Be.

hörden , zur Veröffentlichung aber nur Zuſammenſtellungen gelangen .

2 . Die Nachweiſung iſt für jeden Kalendermonat in zwei, von dem Fabrifinbaber oder deſſen ermächtigtem Vertreter zu voll.

ziehenden Eremplaren aufzuſtellen , von welchen das eine bis zum 10 . des nächſtfolgenden Monats der Steuerbebeſtelle

des Bezirks einzureichen , das andere in der Fabrik zur Einſichtnahme der Steuerbeamten aufzubewahren iſt.

Fehlt es für einen Monat an Einträgen , ſo iſt ein entſprechender Vermerk in zwei Eremplaren des Formulars zu

machen und mit dieſen nach der Vorſchrift im Abſaß 1 zu verfabren .

3 . Die Einträge der Rübenmengen in Spalte 1 ſind init den Monatsabſchlüſſen im ſteueramtlichen Verwiegungsregiſter in

Uebereinſtiinınung zu halten . Die Uebereinſtimmung wird in Spalte 16 von einein Aufſichtsbeamten beſcheinigt.

4 . Hat ein Bezug von Füllmaſſe aus anderen Fabriken ſtattgefunden , ſo iſt die als Einwurf verwendete Menge folcher Fül

maſſe in Spalte 3 unter der Linie anzugeben , und zwar uach dem vollen Gewicht.

5 . Bezüglich der mit Melaſſe- Entzuckerung betriebenen Fabriken iſt das angewendete Verfahren durch Eintragung einer Eins

( 1 ) in die zutreffende Spalte (6 — 11) zu bezeidnen . Sollten in einem Monat mehrere Verfahren angewendet ſein , ſo ift

der Betrieb für jedes derſelben auf einer beſonderen Linie nachzuweiſen . Zu Spalte 11 iſt das betreffende Verfahren

unter „ Bemerkungen " näher zu bezeichnen .

Unter Melaſſe (Spalte 6 – 12) ſind die Abläufe aller Art, einſchließlich derjenigen vom erſten und zweiten Pro
dukt, verſtanden .

6 . In Spalte 15 ſind die aus dem Rübenſaft (bezw . mit Einwurf oder Dedung) unmittelbar hergeſtellten raffinirten und

Konſumzuder aller Art nachzuweiſen , nicht aber auch die durch weitere mechaniſche Bearbeitung, insbeſondere Zerkleinerung,

dieſer urſprünglichen Produkte ſchließlich gewonnenen Fabrikate (3 . V . Würfel. oder gemahlener Zuder aus Broten ,

Platten u . 1. w . ).

7 . Die Gewichtsmengen (Spalte 1 - 5 , 12 – 15 ) ſind auf Grund der Fabrikbücher oder, ſoweit in denſelben das betreffende
Gewidyt nicht angeſchrieben iſt , nad Maßgabe der Ueblichkeit der Fabrik nadzuweiſen .

60
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I. Ve rwe n dete 3 u de r

B . Menge des als Einwurf oder zum Decken ver

wendeten Buckers.
C. Melaſſe

1. Rohzucker, einſchließlich

der Nachprodukte

2 . Raffinirte und Konſum

zucker
1 . Bezeichnung des

Menge der

verarbeiteten
D ) a ) b ) 1 C )

Rüben .

a ) i b )

in der fremden

Fabrik ſelbſt
Urſprungs

(unter der Linie die

produzirt.
verwendete Menge

fremder füllmafje).

100 kg 100 kg

- 2 . I 3 .

a )

in der

| Fabrik ſelbſt

produzirt

100 kg

fremden

Urſprungs.
Osmoſe.

Elution und

Fällung. |

Sub

ſtitution .

100 kg

1.

100 kg

5 . 6 . 7. 8.

....... . , den

.., denten ... . .
ten ... 18 . .
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it o f f e . 11. Produzirte Z uder.

Entzuckerung. A . Rohzucker. B .

Bemerkungen .

2 . 1. I 2.
angewendeten Verfahrens.

Menge der Nachpro-
e ) I f )

in Verar
dukte vom

beitung ge- und zweitesls.
dritten ProAus- Strontian Andere nommenen Produkt.

ſcheidung.
dukt ab.Melaſſe.verfahren . Verfahren .

Raffinirte

und Kon

ſumzucker

aller Art.

100 kg100 kg

12 .

100 kg

13.

100 kg

15 .9 . 10 . I 11. i 14 .
16 .

-
-

-
-

-
-

-
-

-

(Unterſchrift):

60 *
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Muſter 24 .

Direktivbezirk: ........Einſendungstermin

für die Hauptämter an das Kaiſerliche Statiſtiſche

Amt:

der 10 te des auf den Monat der Nachweiſung

zunächſt folgenden Kalendermonats .

Hauptamtsbezirk:

Hebebezirk: .

Betriebs - Nachweiſung

der

Zucker -Raffinerie . in .

den Monat

Anle i t un g .

1. Das Formular iſt beſtimmt für die Zucker-Raffinerien , ausſchließlich der die Herſtellung raffinirter Zucker betreibenden

Rübenzuderfabriken und ſelbſtändigen Melaſſe-Entzuderungsanſtalten .

Nachrichtlich wird bemerkt, daß die Angaben der einzelnen Fabriken nur zur Kenntniß der
Behörden , zur Veröffentlichung aber nur Zuſammenſtellungen gelangen .

2 . Die Nachweiſung iſt für jeden Kalendermonat in zwei, von dem Fabrikinhaber oder deſſen ermächtigtem Vertreter zu

vollziehenden Eremplaren aufzuſtellen , von welchen das eine bis zum 6ten des nächſtfolgenden Monats dem Haupt

ſteuer : (30U -) amt des Bezirks einzureiden , das andere in der Fabrik zur Einſichtnahme der Steuerbeamten aufzu :

bewahren iſt.

Fehlt es für einen Monat an Einträgen, ſo iſt ein entſprechender Vermerk in zwei Eremplaren des Formulars zu

machen und mit dieſen nach der Vorſchrift im Abſatz 1 zu verfahren .

3 . In Spalte 1 und 2 ſind, dem Vordrud entſprechend, die aus der eigenen Fabrikation ſtammenden , wieder zur Um

ſchmelzung u . ſ. w . gelangenden Produkte nicht mit nachzuweiſen .

Hat ein Bezug von Füllmaſſe aus anderen Fabriken ſtattgefunden, ſo iſt die als Einwurf verwendete Menge

ſolcher Füllmaſſe in Spalte 1 unter der Linie anzugeben , und zwar nach dem vollen Gewicht.

4 . Das Verfahren der Melaſje- Entzuderung (Spalte 3 ) iſt nach Maßgabe der folgenden Eintheilung anzugeben : Diinoje ;

Elution ; Fällung ; Subſtitution ; Ausſcheidung ; Strontianverfahren. Sit ein vorſtehend nicht benanntes Verfahren

angewendet worden , ſo iſt daſſelbe nach ſeiner Eigenart zu bezeichnen und erſtmals in Spalte 7 kurz zu beſchreiben .

Sollten in einem Monat inehrere Verfahren der Melaſſe Entzuđerung angewendet ſein , ſo iſt der Betrieb für jedes

derſelben auf einer beſonderen Linie nachzuweiſen .

Unter Melaſje (Spalte 3 , 4 ) ſind die Abläufe aller Art, einſchließlich derjenigen vom erſten und zweiten Produkt,

verſtanden .

5 . In Spalte 5 ſind die aus den Füllmaſſen unmittelbar hergeſtellten raffinirten und Konſumzuder aller Art nachzuweijen ,

nicht aber auch die durch weitere mechaniſche Bearbeitung, insbeſondere Zerkleinerung, dieſer urſprünglichen Produkte

ſchließlich gewonnenen Fabrikate (3. B . Würfel- oder gemahlener Zuder aus Broten , Platten u . 1. w .).

6 . Die Gewichtsmengen (Spalte 1 , 2 , 4 bis 6 ) ſind auf Grund der Fabrikbücher oder , ſoweit in denſelben das betreffende

Gewicht nicht angeſchrieben iſt , nach Maßgabe der Ueblichkeit der Fabrik nachzuweiſen .
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Bemerkungen .

I. Berwendung von fremden , d . h . night|

in der Fabrik ſelbf produzirten Zukern.
II. Melaſſe- & ntzukerung. III. Produzirte Zuker.

An ſolchen Zuckern ſind eingeworfen

1. Menge

Rohzucker , der in Raffinirte
| Roh-

einſchließlich der raffinirte
Angabe Verarbei und

Nachprodukte des angewendeten tung genom - Konſumzucker zucker

(Unter der Linie die ver. alier Art.
wendete Menge fremder Poniumzucer | Verfahrens . menen

aller Art.
Füllmaſſe, vergl.' Anlei

Melaſſe.
tung Ziffer 3 ).

100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg

2. 4 .

und

1 .

ten

. . . . . . , den . .... . .. 18 . .

(IInterſchrift):
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Muſter 25 .

Einſendungstermin

für die Hauptämter an das Kaiſerliche Sta

tiſtiſche Amt:

der 10te des auf den Monat der Nachwei

ſung zunächſt folgenden Kalendermonats.

Direktivbezirk:

Hauptamtsbezirk:

Hebebezirk:

Betriebs - N a ch weiſung

der

Melaſſe-Entzuckerungsanſtalt .

für

den Monat

Anleitung.

1. Das Formular iſt beſtimmt für die Melaſje.Entzuđerungsanſtalten ohne Rübenverarbeitung.

Nachrichtlich wird beinerkt, daß die Angaben der einzelnen Fabrifen nur zur Kenntniß der Be.

hörden , zur Veröffentlichung aber nur Zuſammenſtellungen gelangen .

2 . Die Nachweiſung iſt für jeden Kalendermonat in zwei, von dem Fabrikinhaber oder deſjen ermächtigtem Vertreter 311

vollziehenden Eremplaren aufzuſtellen , von welchen das eine bis zum 6 . des nächſtfolgenden Monats dem Haupt.

ſteuer. (2001-) amt des Bezirks einzureichen , das andere in der Fabrik zur Einſichtnahme der Steuerbeamten aufzube.

wahren iſt.

Febit es für einen Monat an Einträgen , ſo iſt ein entſprechender Vermerk in zwei Exemplaren des Formulars

zu machen und mit dieſen nach der Vorſchrift im Abſaß 1 zu verfahren .

3. Das Verfahren der Melaſſe-Entzuderung (Spalte 1) iſt nach folgender Eintheilung anzugeben : Dimoje; Elution ; Fällung ;

Subſtitution ; Ausſcheidung ; Strontianverfahren . Iſt ein vorſtehend nicht benanntes Verfahren angewendet worden , ſo iſt

daſſelbe nach ſeiner Eigenart zu bezeichnen und erſtmals in Spalte 9 furz zu beſchreiben .

Sollten in einem Monat mebrere Verfahren der Melaſſe.Entzuđerung angewendet ſein , ſo iſt der Betrieb für jedes

derſelben auf einer beſonderen Linie nachzuweiſen .

Unter Melaſſe (Spalte 2) ſind die Abläufe aller Art, einſchließlich derjenigen vom erſten und zweiten Produkt,

verſtanden .

4 . Hat ein Bezug von Füllmaſſe aus anderen Fabriken ſtattgefunden , ſo iſt die als Einwurf verwendete Menge folcher

Fülmaſſe in Spalte 4 unter der Linie anzugeben , und zwar nach dem vollen Gewicht.

5 . In Spalte 7 ſind die aus der Melaſſe (bezw . unter Mitverwendung von Zuder als Einwurf u . ſ. w .) unmittelbar her .

geſtellien najfinirten und Konjuinzuder aller Art nachzuweiſen , nidt aber auch die durch weitere mechaniſche Bearbeitung,

insbeſondere Zerkleinerung, dieſer urſprünglichen Produkte ſchließlich gewonnenen Fabrikate (3. B . Würfel. oder gemahlener
Zuder aus Broten , Platten u . i. w .).

6 . Die Gewichtsmengen (Spalte 2 bis 8) ſind auf Grund der Fabrikbücher oder, ſoweit in denſelben das betreffende Gewicht

nicht angeſchrieben iſt, nach Maßgabe der Ueblichkeit der Fabrik nachzuweiſen ,
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II. Verwendete Zucker

1.

B . Rohzucker, einſchließlich der

Nadprodukte .
Raffinirte und

Ang a be

des

angewendeten Verfahrens

der

Melaſſe-Entzuckerung.

Melasſe.

1. in der

Fabrik ſelbſt

produzirt.

2 . fremden

Urſprungs

(unter der Linie die

verwendete Menge

fremder Füllmaſſe ).

100 kg

i 4 .

1 . in der

Fabrik ſelbſt

produzirt.

100 kg

2 .

100 kg

3 .

100 kg

5 .1 . T

.. ... den ........... ten . ... . 18
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ſtoffe. III. Produzirte Zucker.

konſum -Bucker.

2 . Rohzucker Bemerkunge n .

1. Raffinirte

und

Konſumzucker

aller Art.

aller Art.
2 . fremden

Urſprungs.

100 kg100 kg

6.

100 kg

7.

(Unterſchrift) : . . .
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Muſter 26 .

Einſendungstermine:

für die Hebeſtellen an das Hauptamt:

10 . Auguſt

für die Hauptämter an das Kaiſerliche

Statiſtiſche Amt:

15 . Auguſt

Direktivbezirk:

Hauptamtsbezirk:

Hebebezirk :

Nachweiſung

des

Be ſt a n de 8 a n 3 u ce r

der

..... ... ..... . in .........................

am 31. Juli 18.... . .

Anleitung.

1 . Das Formular iſt beſtimmt für Rübenzuckerfabriken , gleichviel ob in denſelben nur Rubzucker oder auch Konſumzucker
bergeſtellt wird, für Zuder-Raffinerien und für Melaſje :Entzuderungsanſtalten ohne Rübenverarbeitung .

Nachrichtlich wird bemerkt, daß die Angaben der einzelnen Fabriken nur zur Renntniß der

Behörden , zur Veröffentlichung aber nur Zuſain menſtellungen gelangen .

2 . Die Nachweiſung iſt nach dem Stande vom 31. Juli jeden Fahres in zwei, von dem Fabrikinhaber oder deſſen er

mächtigtem Vertreter zu vollziehenden Eremplaren aufzuſtellen , von welchen das eine bis zum 6 . des näch it folgenden

Monats der Steuerhebeſtelle des Bezirks einzureichen , das andere in der Fabrit zur Einſichtnahme der Steuerbeamten

aufzubewahren iſt.

Sollte es an Einträgen gänzlich fehlen , ſo iſt ein entſprechender Vermerk in zwei Eremplaren des Formulars zu

machen und mit dieſen nach der Vorſdrift in Abſaß 1 zu verfahren .

3. Ausgeſchloſſen von der Nachweiſung iſt der in öffentlichen Niederlagen oder in Privatniederlagen unter amtlichem Mit.

verſchluß, desgleichen der außerhalb des Zollgebiets von der Fabrik gelagerte Zuder .

Hiervon abgeſehen hat jede Fabrit nachzuweijen

a ) ihren geſammten eigenen Beſtand an den im Formular bezeichneten Zuđern , gleichviel wo dieſelben lagern ,
insbeſondere auch einſchließlich des Zuders in den Fabriklagern , ſowie in Rommiſſions. oder Lombardlagern ,

jedoch mit Ausnahme derjenigen Zucker, welche bei einer anderen zur Ausfüllung des Formulars verpflichteten

Fabrik (vergl. Ziffer 1) auf Lager ſind,

b ) die auf ihren lagern befindlichen Zuder anderer Eigenthümer, insbeſondere die bereits verkauften , aber noch

nicht abgeſendeten Mengen eigener Fabrikate.

4 . Die Nachweiſung erſtređt ſich nicht auf die im Fabrikationslaufe befindlichen Zuckermengen . Insbeſondere ſind in

Spalte 2 nur die bereits abgeſchleuderten Nachprodukte nachzuweiſen .

5 . Sofern die Einträge der Spalten 1 bis 5 ausländiſchen Zuder enthalten , iſt deſſen Menge in Spalte 6 beſonders

zu vermerken .

6 . Die Zudermengen ſind entweder nach dem für dieſen Zweck durch Verwiegung bejonders ermittelten Gewicht oder nach

demjenigen Gewicht nachzuweiſen , mit welchem die betreffenden Fabrikate in den Fabrikbüchern angeſchrieben ſind

oder , falls eine ſolche Anſchreibung nicht ſtattgefunden hat, mit welchem ſie nach der Neblichkeit der Fabrik berechnet zu

werden pflegen .

Das für jede der Spalten 1 bis 5 ermittelte Geſammtgewicht iſt in der Art abzurunden , daß überſchießende

Mengen unter 50 kg geſtrichen , von 50 kg ab für volle 100 ky gerechnet werden . In gleicher Weiſe ſind die überhaupt

100 kg nicht erreichenden Gejamutgewichte abzurunden .

61*
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Beſt a nd am 31. Juli 18........ .

- - - - -

1. Rohzucker und farine.
2. Raffinirte und konſumzucker

(mit Ausſchluß der Farine).

a ) Rohzucker. a ) Zucker der höchſten .

Vergütungsklaſſenach
b ) Sonſtige raffinirte Beme,

bb) Nachpro Is 6b des Geſekes vom in
mundKonſumzucker, zur

aa ) erſtes
i dukte vom b ) Farine 19 . Juli1887einſchließ - zweiten Vergütungs

und dritten Produkte lich der vom Bundes
de klaſſe nach § 66 des

zweites Produkt ab (bereits
rath dieſer Slalie Geſeßes vom 9 . Juliſ

abgeſchleudert) zugewieſenen Zucker
1887 gehörig .

100 kg 100 kg 100 kg 100 kg 100 kg

2 . 3 . 5 .

-
-
-

-
-

-
-
.
-

.......... ..... 18 . . ... .: . . , den .... . . ten

(Unterſchrift):



- -391

Muſter 27 .

Einſendungstermine:

für die Hebeſtellen an das Hauptamt:

6 . Auguſt . . ......

für die Hauptämter an das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt:

12. Auguſt

Direktivbezirk:

Hauptamtsbezirk:

Hebebezirk :

Nachweiſung

des

B eſt a n d e 8 a n 3 u der

in den

öffentlichen Niederlagen und den Privatniederlagen

unter amtlichem Mitverſchluß

im Bezirk des ...................... zu .................... . ....

am 31. Juli 18 ...

A uleitung.

1 . Ueber die in öffentlichen Niederlagen und in Privatniederlagen unter amtlichem Mitverſchluß (nicht auch in Fabriklagern )

am 31. Juli jeden Jahres vorhandenen Beſtände an Zuder iſt von den berteffenden Niederlageäintern auf Grund der

Niederlageregiſter eine Nachweiſung in Gemäßheit des umſtebenden Formulars aufzuſtellen . Es ſind zuerſt die öffent

lichen , dann die Privatniederlagen , lektere unter Benennung des Inhabers, in der Art einzutragen , daß jede Niederlage

auf einer beſonderen Linie nachgewieſen wird.

Die Zuđerinengen ſind nach dem Nettogewicht anzugeben . Sofern lekteres im Niederlageregiſter nicht angeſchrieben

ſein ſollte, iſt daſſelbe durch Abzug der für die Verzollung geltenden Tara von dem Bruttogewicht zu erınitteln .

2 . Die Nachweiſungen der unteren Steuerſtellen ſind bis zum 6 . Auguft in je zwei Eremplaren den Hauptämtern einzu .

reichen . Die lebteren haben bis zum 12. deſſelben Monats dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt eine für den Hauptamts -

bezirk unter Benußung des Formulars gefertigte Zuſammenſtellung vorzulegen , in welcher die Beſtände der öffentlichen

Niederlagen und der Privatlager, und zwar mit Angabe der Zahl der Lager, getrennt in je einer Summe nachzuweiſen

ſind. Der Zuſammenſtellung ſind die Nachweiſungen der Niederlageämter in je einem Exemplar beizufügen .
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Beze i djnung der Niederlagen . Beft a no

1. Ausländiſcher Zuder.

Lau

fende

Art der Niederlage. Ort derſelben . Hebebezirk.
Nr.

Raffinirte

Zucker allerRohzucker.

Art.

I 2.

100 kg 100 kg

13. 14. 15. I 6.
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an 3 uđer am 31. Juli 18 . .

II. 3nländiſher Zuder.

1. Rohzucker und 2 . Raffinirte und Konſumzucker

Farine. (mit Ausſchluß der Farine).

a ) b )
Bemerkungen.

b ) Sonſtige raffinirte

und Konſumzucker, zur

zweiten Vergütungsklaſſe
nach §.6c des Geſebes

vom 9. Juli 1887

gehörig .

Im ganzen .

a ) Zucker der höchſten

Vergütungsklaſſe nach

9 .6 b des Geſeßes vom

9 . Juli 1887, einſchließ

| lich der vom Bundesrath

| dieſerKlaſſe zugewieſenen

Zucker.

100 kg

9 .

Darunter

Farine.

100 kg

7 .

100 kg

8 .

100 kg

10 .I 11 .

-
-

-
-
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Mufter 28 .

Direftinbez
irk

obezirk:Einſendungstermine:
- om .

fur die Hebeſtellen an das Hauptamtder 5te September ;

für die Hauptämter an das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt

der 15te September.

Hauptamtsbezirk :

Hebebezirt: _

Betriebs-Nachweiſung

der

Stärkezuckerfabrik . . -

1. Auguſt 18.
für das Betriebsjahr 31. Juli 18 .

A uleitung.

1. Die Nachweijung iſt in zwei, von dem Fabrifinhaber oder deſſen ermächtigtem Vertreter zu vollziehenden Eremplaren auf.

zuſtellen , von welchen das eine bis zum 1. September des betreffenden Jahres der Steuerbebeſtelle des Bezirks einzu .

reichen , das andere in der Fabrik zur Einſichtnahme der Steuerbeamten aufzubewahren iſt.

ES dient zur Nachricht, daß die Angaben der einzelnen Fabriken nur zur Renntniß der Be.

hörden , zur Veröffentlichung aber nur Zuſammenſtellungen gelangen .

2. Die Gewichtsmengen ſind auf volle 100 kg (Doppelzentner) derart abzurunden , daß Mengen unter 50 kg unberüdſichtigt

zu laſſen , Mengen ron 50 kg oder darüber als 100 kg anzuſ reiben ſind.

3 . Hiervon abgeſehen , müſſen die Eintragungen genau mit den Fabrifbüchern übereinſtimmen .

4 . Wenn der Betrieb während des ganzen Jahres geruht hat, iſt eine Fehlanzeige einzureichen .

62
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Menge der zu Stärkezucker verarbeiteten Stärke

Selbſtfabrizirte Stärke : Angekaufte Stärke : Menge

des verwendeten

naſſe trockene naſje trockene Saccharins.

Mengen in
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Bemerkungen .

Menge des gewonnenen Stärkezuder s.

Darunter (Spalte 6 )

Stärkezucker | kryſtalliſirter Stärke

zucker, namentlich in
in Stärkezuckerſyrup. Außerdem Couleur.

Form von Broten ,

feſter Form . Platten und der

gleiden .

- 8. 9.

100 kg.

62*
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3 . Polizei-Weſen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

des

1-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.1

4 . 5.

Name und Stand Ulter und Seimath
Behörde, welche die

Datum

Grund
Ausweiſung

der Beſtrafung. Ausweiſungs.
des Ausgewieſenen . beſchloſſen hat.

beſchlufjes .

2 . 6 .

Auf Grund des g. 362 des Strafgeſezbuches :

1. Esmeralda Gold, geboren am 22. September 1852 zu landſtreichen und Königlich preußiſcher Re: 12. Juni d. J.
I ſtein , geb. Cohn , Linz, Deſterreich , ortsangehörig zu Betteln , einfacher gierungspräſident zu

verw . Näherin , Wien , ebendaſelbſt, | Diebſtahl im Rüd Breslau ,

falle,

2. Ludwig Wis : 34 Jahre, geboren und ortsangehörig desgleichen , Königlich preußiſche Re: 15 . Juni d. I .

niewski, Gerber , zu Raliſdy, Ruſſiſch - Polen , 1 gierung zu Pojen ,

3. Viktor Theodor geboren am 12. April 1841 zu Komo: Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 13. Juni 1. J.

Terla , Schmied, tau ,Böhmen ,ortsangehörig ebendaſelbſt,) | gierungspräſident zit

Hannover,

4 . Levy Lilienthal, geboren am 8 . Oktober 1829 zu Odeſja , Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re 19. Juni d . J .

Schlächtergeſelle, Gouvernemeut Cherſon , Rußland, orts : Betteln , gierungspräſident zu

| angehörig ebendaſelbſt," Hildesheim ,

5 . Karl Ludwig Meu - 30 Jahre, geboren zu Pforzheim , Baden , Betteln im wiederhol. Königlich preußiſche Re: 13 . Juni 1. J.
| nier, Goldarbeiter, franzöſiſcher Unterthan, i ten Rüdfall , gierung zu Aachen ,

6 . Franz Marr, Tage- geboren am 5. Dezember 1850 zu Zons, desgleichen , Königlich preußiſche Re: desgleichen .
löhner, : Kreis Neuß, Preußen ,mit Entlaſſungs gierung zu Düſſeldorf,

urkunde ausgewandert,

7 . Ignaz Hartmann , geboren am 19. Februar 1862 zu Groß - desgleichen , Königlich ſächſiſche Kreis: 5. April d. I .

ehem . Tiſchler, 3. 3t. Hubina, Bezirk Leitmeriß , Böhmen , hauptmannſchaft

Markt- und Hand ortsangehörig zu Hirſchberg , Bezirk Zwidau ,

lungsgebülfe , Dauba, ebendajelbſt.

8 . Franz Frank,Schuhgeboren am 1. Mai 1844 zu Wſcherau,verbotswidrige Rück. diefelbe, 2 . Juni 1 . J .

macher, Bezirk Mies , Böhmen , ortsangehörigkehr in das Bundes.
ebendaſelbſt, gebiet und Landſtrei

chen ,

Der unter Ziff. 6 S . 174 des Central-Bl. für 1888 aufgeführte Glasbläſer Joſef Praml iſt identiſch mit dem unter
Ziff. 4 S . 8 des Central-Bl. für 1888 geführten Arbeiter Camille Janku .

Berlin , Carl Heymanns Verlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin ,
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Central-Blatt

Deutide N e id .

für das

Herausgegeben

Reidsamt des Innern.

Zu beziehen durch alle Poftanſtalten und Budhandlungen . – Pränumerations-Preiß, für den Fahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 6 . Juli 1888 . N 28 .

Inhalt : 1. Roll: und Steuer -Weſen : Befugniß einer

Steuerſtelle ; -- Bundesrathsbeſchluß. betreffend Abgaben

vergütung bei der Ausfuhr von Kakaofabrikaten und Zuder

waaren ;-- Beſtellung eines Stations-Kontrolör3 Seite 399

2. Polizei - Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete · · · · · · · · · · 400

1. Boll . und Steuer -Weſe n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 21. Juni d . J. beſchloſſen , dem Hauptſteueramt zu Poſen

die unbeſchränkte' Befugniß zur Abfertigung der mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden

Zucker aller Art beizulegen .

Der Bundesrath hat durch Beſchluß vom 5 . Juli d . I. die oberſten Landesfinanzbehörden ermächtigt:

vorbehaltlich jederzeitigen Widerrufs und der erforderlichen beſonderen Kontrolmaßregeln , Gewerb

treibenden , welche in zollſicher abgeſchloſſenen Räumen unter ſtändiger amtlicher Ueberwachung

Kakaopräparate oder Zuckerwaaren für den Erport herſtellen , bei der Ausfuhr der hergeſtellten

Waaren den Erlaß des Zolls für den nachweislich verwendeten Kakao zu gewähren , ſowie für

den nachweislich verwendeten inländiſchen vergütungsfähigen Zucker die Materialſteuer nach dem

betreffenden Vergütungsſaße bezw . die entrichtete Verbrauchsabgabe zu erſtatten .

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes des

Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Großherzoglich mecklenburgiſche Hauptamts - Kontrolör

Mantow zu Schwerin an Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Großherzoglich mecklenburgiſchen

Steuer- Inſpektors Hoppe den Königlich preußiſchen Hauptſteuerämtern 301 valle a . S ., Langenſalza,

Mühlberg a . E ., Nordhauſen und Wittenberg, dem Herzoglich ſachſen -koburg-gothaiſchen Amte Volkenroða,

ſowie den Fürſtlich ſchwarzburgiſchen Steuerämtern zu Frankenhauſen und Sondershauſen als Stations:

Kontrolör, mit dem Wohnſiß in Halle a . S ., vom 1. Juli d . Í ab beigeordnet worden .
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2 . Polizei-Wefe n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

des

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Breslau ,

Name und Stand Alter und Heimath Datum

Behörde, welche die
Grund ?

Ausweiſung .

der Beſtrafung. Ausweiſungs .
des Ausgewieſenen . beſchloſſen hat.

beſchluſſes.

5. 6 .

Auf Grund des S. 362 des Strafgeſeßbuchs :

1.1 Joſepha Roichit, geboren am 7. März 1849 zu Dichin, Landſtreichen und ge. Königlich preußiſcher Re. 18 . Juni d . J.
geb. Pawlas , ver. Kreis Rybnik, Preußen , ortsangehörig werbsmäßige Un : gierungspräſident zu

ehelichte Wert. zu Regulice, Bezirk Chrzanow , Gao zucht, Breslau,
arbeiter , lizien ,

2. Franz Trömer, geboren am 24. Februar 1866 zu Betteln im wiederhol. Königlich preußiſcher Re: 25. Juni d. J .
Wollſpinner, Hennersdorf, Bezirk Gitſchin , Böhmen , ten Rüdfall, gierungspräſident zu

ortsangehörig ebendaſelbſt, wohnhaft

zuleßt in Klein -Hennersdorf bei Landes,

hut, Preußen ,

3 . Die Zigeuner :

| a ) Joſef Buchczyk, 70 Fabre,

b ) Joſef Dach , ca . 23 Jahre ,

c ) Franz Dach, ca. 37 Jahre, geboren zu Bobek, Bezirk | Königlich preußiſcher Re- 12 . Juni d. I.

Oswieczim , Galizien , Landſtreichen , gierungspräſident zu

d ) Johann Þaw . ca . 36 Jahre, geboren zu Bobek, ſämmt Oppeln ,
lowski, | lich ortsangehörig zu Koczybendza bei

Teſchen , Deſterreichiſch -Schleſien ,
4 . Vaklav Urban , 42 Jahre, aus Vejzerek, Böhmen , landſtreichen und Königlich Preußiſche Re: 26. Juni d. J.

Arbeiter, Betteln , gierung zu Pojen ,

5 . Vincenz Zelinger , geboren am 4 . April 1859 zu Adler: desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 16. Juni d . J .

Tiſchlergeſelle, Koſteleß , Bezirk Reichenau, Böhinen, gierungspräſident zu

ortsangehörig ebendaſelbſt Osnabrück,

6 . Henry Smet, Fabrif- geboren am 23. November 1862 zu desgleichen , Königlich preußiſche Re: 26 . Juni d. I.
I arbeiter, Dallas, Teras, Nordamerika , gierung zu Nachen ,

7. Franz Hoftaſch , geboren am 4. Oktober 1853 311 Nem - desgleichen , Röniglich bayeriſches Be 30 . Mai d . I . .

Schuhmacher, ichiß , Bezirk Klattau , Böhmen , orts : zirksamt Viechtad),

angehörig ebendaſelbſt

8 . Jakob Braſchl geboren am 18 . Juli 1869 zu Vornbach , landſtreichen , Königlic ) bayeriſches Be- 19 . Juni d. I.

(Praſchl), Dienſt Bezirk Paſſau , Bayern ; ortsangehörig zirksamt Eggenfelden ,
knecht, 301 Kaltenbach , Bezirk Prachatiß ,

Böhmen ,

9. Joſef Alement, Igeboren am 27. Dezember 1852 zu Betteln im wieder Königlich ſächſiſche Kreis- 7 . Juni 8 . J .

Berg- und Hand Schlaggenwald , Bezirk Falkenau, bolten Rücjalle und hauptmannſchaft

arbeiter , Böhmen, ortsangehörig ebendaſelbit, Widerſtand gegen die Zwiđau ,
Staatsgewalt,

10 . Jeruchem Suck geboren am 8 . Juni 1846 zu Brzezowa, landſtreiden und Großherzoglich badiſcher|27. Juni d. J .

mann , Hutmacher, Bezirk Tarnow , Galizien , ortsangehörig Betteln , Landeskommiſjär zu
| eliendaſelbſt, Freiburg,

11. Heinrich Albino, geboren am 20. Mai 1870 zu St. desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 21. Juni d. J.
Tagner, | Petersburg, ortsangehörig ebendaſelbſt, dent zu Straßburg ,

12 . Emil Andreas geboren am 18 . Februar 1865 zu Bom : Landſtreichen , derſelbe, 24 . Junid. J.
| Chauveau, Tagner , bon , Frankreid ), ortsangehörig ebenda ,

13. Friedrich Lüthi, geboren am 14 . Oktober 1824 zu Büders: desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 30. Mai d . J.
Tagner, | wyl, Schweiz, ortsangehörig ebenda, dent zu Colmar,

14 . Johann Seinvenny, geboren am 15 . November 1851 zu lo- desgleiden , derſelbe, 2. Juni d. I.
Arbeiter, devesco , Italien , ortsangehörig ebenda,

15. Emerich Bauer , geboren am 16 . Oktober 1861 zu Moor, desgleichen, derſelbe, 12 . Junid . J.
Schriftjeßer, | Ungarn , ortsangehörig ebendaſelbſt,

16. . Albert.Knecht, geboren am 8. Auguſt 1860 zu Schwa- Landſtreichen und Derſelbe, 21. Juni d. J.
Tagner , derloch, Soweiz , Betteln ,

17 . Franz Stefan geboren am 1. Juli 1848, aus St. Landſtreichen , derſelbe, 26. Juni d. J .
Dreuilhe, ohne | Gaudeur, Frankreich ,
Stand,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Koſtentarif für Grundbucſachen .

$ . 1 .

Für die Eintragung des Eigenthümers einſchließlich der voraufgehenden Verhandlungen , insbeſon

dere der Entgegennahme der Auflaſſungserklärungen
, ſowie für Eintragung des Erwerbspreiſes oder der

Werthſchäßung:

bei Grundſtücken bis 1 ha Fläche .

von mehr als 1 ha bis 10 ha. für jeden Hektar mehr

· · · · · · · · 5 ,00 Mark,

. . . . . . . . 1,50 :

von mehr als 10 ha für jeden Hektar mehr . .. 0 ,50

Für die Eintragung des Eigenthümers bei Anlegung des Grundbuchblatts einſchließlich des vor

gängigen Verfahrens wird die Hälfte der vorſtehenden Koſten als Zuſchlag erhoben .

Wird für mehrere Grundſtücke deſſelben Eigenthümers ein gemeinſchaftliches Grundbuchblatt an

gelegt, ſo werden die Flächen der einzelnen Grundſtücke bei Berechnung der Koſten zuſammen gerechnet.

Bei Abſchreibung eines Theilſtückes und Uebertragung deſſelben auf ein anderes Grundbuchblatt

werden Koſten nach §. 1 nur für die Eintragung auf leßteres berechnet.

in Grundbuchſachen , wird behufs der Berechnung der Koſten die Größe von dem Grundbuchrichter

abgeſchäßt.

$ . 2 .

Für jede endgültige Eintragung in der 2. und 3. Abtheilung und alle dabei vorkommenden

Nebengeſchäfte :

a ) von dem Betrage bis zu 500 Mark von je 100 Mark . . . . . . . 0,50 Mart,

b ) von dem Mehrbetrage bis 5000 Mark von je 100 Mark1 .. .. . . . . 0 , 20 -

c) von dem Mehrbetrage von je 100 Mark . . . . . . . . . . . . 0 ,10 .

$. 3 .

Für die Eintragung von Veränderungen aller Art, Vormerkungen und Verfügungsbeſchränkungen

einſchließlich der vorgeſchriebenen Benachrichtigungen der Intereſſenten die Hälfte der Säße des §. 2.

S . 4 .

Für jede Löſchung und alle dabei vorkommenden Nebengeſchäfte die Hälfte der zu §. 2 und 2/5

S . 5 .

Für Aufnahme von mündlichen Anträgen , welche den Eintragungen oder Löſchungen im Grund

buch als Grundlage dienen oder für die gerichtliche Beglaubigung ſolcher Anträge ſind zu erheben :

a) ſoweit ſie auf die Eintragung des Eigenthums ſich beziehen , 16 der Säße zu § . 1 ,

b ) ſoweit ſie auf anderweite Eintragungen oder Löſchungen ſich beziehen , 115 der Säße zu

$ 8 . 2 bis 4 .

Für Aufnahme oder Beglaubigung ſolcher Anträge ſind die gleichen Beträge zu entrichten .

S. 6 .

Für

a ) die Ertheilung des Hypothekenbriefs oder für dieAusfertigung einer beglaubigten Abſchrift des

vollſtändigen Grundbuchblatts 3/6 der Säße zu g . 2 , jedoch nicht über 10 Mark,

b ) die Ausfertigung einer beglaubigten Abſchrift des Titels und der erſten Abtheilung des Grund

buchblatts die Hälfte der Säße zu §. 2 , jedoch nicht über 5 Mark.

$. 7 .

Ergiebt ſich bei Berechnung der Koſten in den Fällen der $ . 2 bis 6 ein geringerer Betrag als
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9 . 8.

Für jede einzelne Benachrichtigung eines dinglich Berechtigten von einer erfolgten Eigenthums

veränderung werden 0 ,50 Mark erhoben , wenn der Werth des dinglichen Rechts 100 Mark überſteigt.

Die bei der Eintragung des Eigenthümers ſtattfindende Benachrichtigung des bisherigen Eigen

thümers und die Aufforderung an den Eigenthümer, ſein Eigenthum eintragen zu laſſen , ſowie die Feſt

feßung der für den Fall der Nichtbefolgung angedrohten Geldſtrafe unterliegen keinem beſonderen Roſtenſaß.

§. 9 .

Werden Urkunden , deren Vorlegung zur Erwirkung von Eintragungen nothwendig war, von den

Betheiligten ohne Uebergabe einer für die Grundakten beſtimmten Abſchrift zurückgefordert, ſo ſind für

jeden Bogen der auf Anordnung des Grundbuchrichters zu fertigenden Abſchrift 0 ,50 Mark zu entrichten .

Die Beglaubigung der von den Betheiligten überreichten Abſchriften erfolgt koſtenfrei.

$ . 10 .

Wird der Antrag auf Eintragung des Eigenthümers als unbegründet zurückgewieſen , ſo hat der

Antragſteller 1/5 der im §. 1 beſtimmten Koſten zu zahlen .

$ . 11.

Außer den in den vorſtehenden Paragraphen bezeichneten Koſten werden die baaren Auslagen

erhoben, welche durch das Verfahren verurſacht ſind.

$ . 12.

Der Grundbuchrichter kann die Einleitung des Verfahrens von der Zahlung eines Vorſchuſſes

Der vorausſichtlich entſtehenden Koſten abhängig machen.

Dem Sekretär Reichelt in Klein - Popo iſt auf Grund des §. 4 des Geſekes , betreffend die Rechtsver

hältniſſe der deutſchen Schußgebiete, vom 17. April 1886 in Verbindung mit Artikel II S. 5 des Geſebes

vom 15 . März 1888, des g. 1 des Geſekes vom 4. Mai 1870 und der Kaiſerlichen Verordnung vom

21. April 1886 für den Amtsbezirk von Togo die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden , im Falle

der Abweſenheit oder Verhinderung des dortigen Kaiſerlichen Kommiſſars bürgerlich gültige Ehe

ſchließungen bezüglich aller Perſonen , welche nicht Eingeborene ſind, vorzunehmen und die Geburten , Hei

rathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .

6 . Po ft .Weſe n .

Abänderungen der Poſtordnung vom 8 . März 1879.

Auf Grund der Vorſchrift im S. 50 des Geſebes über das Poſtweſen des Deutſchen Reichs vom

28 . Dktober 1871 wird die Poſtordnung vom 8 . März 1879* ) in folgenden Punkten abgeändert:

1. Im §. 3, „ Begleitadreſſe zu Packeten “ betreffend, iſt im Abſaß IV das vorleßte Wort

genau“ zu ſtreichen.

2 . Jm $ . 11a , „ Dringende Packetſendungen" betreffend, ſind im erſten Saße des Ab

ſaßes I die Worte „mit Rückſicht auf die Beſchaffenheit des Inhalts “ zu ſtreichen .

3 . Im § . 12 , „ Poſtkarten betreffend, erhält im Abſaß I der erſte Saß folgenden

anderweiten Wortlaut:

Auf der Vorderſeite der Poſtkarte darf der Abſender außer den auf die Beförderung bezüglichen

Angaben noch ſeinen Namen und Stand bezw . ſeine Firma, ſowie ſeine Wohnung vermerken .

* ) Central- Blatt 1879, S . 185; Nachträge dazu : 1879, S . 538 ; 1883, S . 71 ; 1886 , S . 15 u. 72.
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4 . Im g. 14, „Waarenproben“ betreffend , iſt am Schluß des Abſaßes III Folgendes

hinzuzufügen :

Die Aufichrift darf nicht auf einer ſogenannten Fahne angebracht und der Sendung angehängt,

ſondern muß auf dieſe ſelbſt aufgeſchrieben ſein .

5 . Im §. 16 , „ Poſtanweiſungen " betreffend, iſt im Abſaß VI das Wort „ ſchriftlichen "

zu ſtreichen .

6 . Im g . 18 , „ Poſtnachnahmeſendungen “ betreffend, erhält der Abſaß IV folgenden

Zuſaß:

Im Falle der Nachſendung (S . 38 ) einer Nachnahmeſendung wird für jeden neuen Beſtimmungs

ort vom Tage der Ankunft daſelbſt eine beſondere Einlöſungsfriſt von 7 Tagen berechnet.

7. Im $. 19 , „ Poſtaufträge zur Einziehung von Geldbeträgen “ betreffend, im vorleßten

Saße des Abſaßes XV und ebenſo im g . 20, „ Poſtaufträge zur Einholung von Wechſel

accepten " betreffend, im vorlegten Saße des Abſaßes X iſt ſtatt der Worte , an

den betreffenden Notax, Gerichtsvollzieher 2c.“ zu ſeßen :

an den betreffenden Gerichtsvollzieher, Notar 2c.

8. Zwiſchen g . 23 und 24 iſt folgender neue Paragraph einzuſchalten :

§ . 23 a .

Der Verleger einer Zeitung , welcher dieſelbe der Poſtverwaltung zum Vertriebe übergeben will, Beitungen

muß ſolches in einer ſchriftlichen Erklärung nach Maßgabe der von der Poſtverwaltung vorgeſchriebenen

Faſſung ausſprechen und dieſe Erklärung bei der Poſtanſtalt niederlegen .

9 . Im S . 24 , „Ort der Einlieferung“ betreffend , ſind in erſten Saße des Abſaßes VI

die Worte „ portopflichtigen Einſchreibbriefſendungen , ſowie für Packete bis 21 2 kg ein

ſchließlich " , zu ſtreichen ; Safür iſt zu ſeßen :

portopflichtigen Einſchreibbriefſendungen, Packete bis 21/2 kg einſchließlich ,

10 . Jm . 32, ,,Beſtellung“ betreffend , iſt im Abſaß VII der leßte Saß zu ſtreichen und

dafür zu ſeßen :

Werden Packete von höherem Gewicht als 21/2 Kilogramm abgetragen , ſo beträgt das Beſtellgeld 20 Pf.

für das Stück.

11. Im § . 34 , „ An wen die Beſtellung geſchehen muß,“ iſt hinter dem erſten Saße im

Ábſaß 1 Folgendes einzuſchalten :

Poſtſendungen , welche an verſtorbene Perſonen gerichtet ſind, dürfen den Erben ausgehändigt werden ,

wenn dieſelben ſich als ſolche durch Vorlegung des Teſtaments , der gerichtlichen Erbbeſcheinigung 2c.

ausgewieſen haben ; ſo lange dieſer Nachweis nicht erbracht iſt, kommen für die Aushändigung gewöhn

licher Briefſendungen die Vorſchriften im nachfolgenden Abſaß III in Anwendung.

12. Jm g . 38 , „ Nachſendung der Poſtſendungen “ betreffend, erhält der Abſaß II fol

genden Wortlaut:

11. Bei Packeten , bei Briefen mit Werthangabe, ſowie bei Briefen mit Nachnahme erfolgt die

Nachſendung nur auf Verlangen des Abſenders oder, bei vorhandener Sicherheit für das Porto, auch

des Empfängers.

Vorſtehende Abänderungen treten mit dem 1. Auguſt 1888 in Kraft.

Berlin , den 4 . Juli 1888 .

Der Reichskanzler.

In Vertretung: von Stephan .
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7 . Polizei. W efen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Seimath

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beftrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

БејФlufјев.
des Ausgewieſenen .

3 .

a. Auf Grund des § . 39 des Strafgeſeßbuchs:

1. Måns Soneſſon , geboren am 1. Oktober 1847 zu Elmta , Diebſtahl im wieder: Polizeikommiſſion des Se-19. September

Arbeiter, Kirchſpiel Aforum , Schweden , orts. holten Rüdfalle nats zu Bremen , v . I .

angehörig zu Elfebrånemola ebenda . [ 1 Jahr Zuchthaus

ſelbſt, wohnhaft zuleßt zu Bremerhaven, laut Erkenntniß vom

| 30. Juni 1887). |

b . Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

2. Johann Przybilla , 22 Jahre alt, geboren und ortsange- Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re. 26. Juni d. J.

Knecht, hörig zu Grojec, Bezirk Bialla, Gas Betteln , gierungspräſident zu

lizien , Breslau ,

3 . Emanuel Palme, geboren am 2. März 1841 zu Stein- Betteln im wiederhol- Röniglich preußiſcher Re. 20 . März d. I .
Glasſchleifer, ſchönau , Bezirk Zetſchen , Böhmen , ten Rüdfall, gierungspräſident zu

ortsangehörig ebendaſelbſt, Frankfurt a D .,
4 . Abraham Weinſtein , 27 Jahre alt, geboren und ortsangehörig landſtreichen und Königlich preußiſcher Re. 12. Juni d. J.

Handelsmann , zu Chomsk, Kreis Robryn , Gouvernes Betteln , gierungspräſident zu

ment Grodno, Rußland, Magdeburg,

5 . KarlAuguſt Wilhelm geboren am 22 . September 1861 zu Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 28 . Juni d . J .

Dlm , genannt Zim . Klodow , Kreis Prenzlau , Preußen, aus gierungspräſident zu

mermann , Arbeiter, der preußiſchen Staatsangehörigkeit Danabrüd,

entlaſſen ,

6 . Adam Alois Friß, geboren am 26 . April 1834 zu Fulda, Landſtreichen und derſelbe, desgleichen .
Handelsmann, Preußen , ortsangehörig zu Arnheim , Betteln ,

Niederlande,

7 . Joſef Wrobel, geboren am 13 . Dezember 1856 zu Alt. desgleichen , Königlich preußiſche Re 27. Juni d. J.

| Schuhmacher , fild , Provinz Limburg, Niederlande, gierung zu Aachen ,

8. Johann Adam Wolf, geboren am 29. April 1853 zu Schön. Widerſtand gegen die Königlich bayeriſches Be. 25 . April d. J.

Tuchmachergehilfe, 1 bach, Bezirk Aſch , Böhmen , ortsange. Staatsgewalt und zirksamt Ansbach,

hörig ebendaſelbſt, Landſtreidjen ,

9a . Franz Swoboda, geboren am 17. Mai 1841 zu Imramov, Landſtreichen ,

Schloffer, Bezirk Brünn, Mähren , ortsangehörig
zu löſch , ebendaſelbſt,

(Königlich bayeriſches Berg
zirksamt Traunſtein ,

b. deſſen Ehefrau geboren am 22. März 1848 zu löſch , Landſtreichen und

| Katharina, | ortsangehörig ebendaſelbſt, | Betteln ,

10 . Franz Branſche, geboren am 28.Mai 1837 zu Einſiedel, Betteln im wiederhol- Königlich ſächſiſche Kreis- 12 . Juni d . I .

Weber und Hand. Bezirk Friedland, Böhmen, ortsan- ten Rüdfall, hauptmannſchaft

arbeiter, gehörig ebendaſelbſt, Zwiđau ,

11. Pierre Eduard Henry geboren am 4 . Juni 1861 zu Saint Landſtreichen und Großherzoglich badiſcher 21. Juni d . I .
Laurenceau , ohne Gourgon , Frankreich, ortsangehörig Betteln , Landeskommiſjär zu

Stand, ebendaſelbſt, Ronſtanz

Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 27. Juni d. J.
Glaſer, angehörig ebendaſelbſt, dent zu Colmar,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Hypothek abgetreten und auf die beglaubigte Abſchrift der Vermerk, für wen und über welchen Theil der

ſelben die Abſchrift gefertigt iſt, zu ſeßen .

Soll die Theilabtretung eingetragen werden , ſo ſind die Haupturkunde und die beglaubigte Ab

ſchrift der Grundbuchbehörde vorzulegen und iſt die Eintragung der Abtretung gemäß § . 22 auf beiden

Urkunden und außerdem neben dem Eintragungsvermerk auf der Haupturkunde zu vermerken :

Noch gültig auf (mit Angabe der Summe).

S. 24 .

Die Vorſchriften des S . 22 finden entſprechende Anwendung , wenn eine Hypothek auf andere

Weiſe erworben oder wenn ſie verpfändet wird.

S . 25 .

Vormerkungen werden in der erſten Hauptſpalte der zweiten Abtheilung eingetragen , wenn durch

dieſelben das Recht cines Erwerbers auf Auſlaſſung oder auf Eintragung eines Eigenthumsüberganges

oder auf ein in dieſe Abtheilung einzutragendes Recht, – in der erſten Hauptſpalte der dritten Abtheilung,

wenn durch ſie das Recht auf eine Hypothek geſichert werden ſoll.

In gleicher Weiſe iſt bei Vormerkungen zur Sicherung der Löschung eingetragener Rechte zu

verfahren .

Die endgültige Eintragung an der Stelle einer Vormerkung crfolgt mit Bewilligung deſſen , gegen

welchen die Vormerkung gerichtet war, oder auf Vorlegung einer rechtskräftigen , richterlichen Ent

ſcheidung, durch welche derſelbe zur Bewilligung der Eintragung oder zur Beſtellung des Rechts ver

urtheilt iſt.

$ . 26 .

Die Löſchung der Eintragungen in der zweiten und dritten Abtheilung darf, ſofern nicht die

Löſchung von Amtswegen vorgeſchrieben iſt, nur auf Antrag des im Grundbuch eingetragenen Eigen

thümers des Grundſtücks oder auf Erſuchen einer zuſtändigen Behörde erfolgen .

S . 27.

Zur Begründung des Löſchungsantrages einer in der zweiten Abtheilung eingetragenen Laſt ge

nügt die von dem Eigenthümer vorzulegende Löſchungsbewilligung des eingetragenen Berechtigten oder

deſſen Rechtsnachfolgers .

S . 28.

Zur Begründung des Antrages des Eigenthümers , eine Hypothek zu löſchen , gehört entweder

1. die von dem Gläubiger ertheilte Quittung oder Löſchungsbewilligung, oder

2 . der Nachweis der rechtskräftigen Verurtheilung des Gläubigers, die Löſchung zu bewilli

gen , oder

3 . der Nachweis der eingetretenen Vereinigung (Konfuſion oder Konſolidation).

Mit dem Antrage muß die über die Eintragung ausgefertigte Iirkunde oder das rechtskräftige

Erkenntniß , durch welches die Urkunde nach erfolgtem Aufgebot für kraftlos erklärt worden iſt, vorge

legt werden.

$ . 29.

Die Löſchung einer Poſt wird von der Grundbuchbehörde auf der Urkunde vermerkt.

Bei Löſchung der ganzen Poſt wird außerdem die Urkunde durch Zerſchneiden vernichtet.

Bei der Löſchung eines Theils der Poſt wird der zu löſchende Theil von dem ausgeworfenen

Geldbetrag abgeſchrieben und dieſe Theillöſchung auf der Urkunde vermerkt.

S. 30 .

Eine aus Verſehen des Grundbuchamts gelöſchte oder bei Ab- und Umſchreibungen nicht über

tragene Poſt iſt auf Verlangen des Gläubigers oder von Amtswegen mit ihrem früheren Vorrecht wieder

einzutragen . Dieſe Wiedereintragung wirkt jedoch nicht zum Nachtheil derjenigen , die nach der Löſchung

Rechte an dem Grundſtücke oder auf eine der gelöſchten gleich - oder nachſtehende Poſt in redlichem Glauben

erworben haben .

JII. Von der Bildung der Urkunden über Eintragungen im Grundbuch .

$. 31.

Der Eigenthümer kann jederzeit eine beglaubigte Abſchrift des vollſtändigen Grundbuchblattes

ſeines Grundſtücks oder des Titels und der erſten Abtheilung verlangen .

Geldbe
tra

ei der Löjd der ganzen wird von der

66
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$. 32.

Ueber die Eintragung einer Vormerkung, über Eintragungen in der zweiten , Veränderungen und

Löſchungen in der zweiten und dritten Abtheilung erhalten die Betheiligten und die Behörde, welche die

Eintragung nachgeſucht hat, von der Grundbuchbehörde eine Benachrichtigung, welche die Eintragungs

formel wörtlich enthält. Zu den Betheiligten gehört immer der eingetragene Eigenthümer.

S . 33.

Weber die Eintragungen der Hypotheken werden Hypothefenbriefe ausgefertigt. Mit dem Hypotheken

brief wird die Schuldurkunde durch Schnur und Siegel verbunden .

Ein Verzicht auf die Ausfertigung des Hypothefenbriefs iſt zuläſſig. In dieſem Falle erhalten

der Eigenthümer und der Gläubiger eine Benachrichtigung nach Vorſchrift des S. 32.

$ . 34.

Der Hypothekenbrief beſteht aus der Ueberſchrift, dem vollſtändigen Eintragungsvermerk derjenigen

Poſt, für welche er ausgeferiigt wird, den für die Prüfung der Sicherheit der Poſt erheblichen Nachrichten

aus dem Grundbuchblatt und der Unterſchrift der Grundbuchbehörde mit Datum und Siegel.

Derſelbe wird nach Formular B ausgefertigt.

S . 35 .

Die bei einer Hypothef eingetragenen Veränderungen und Löſchungen werden von der Grund

buchbehörde auf dem vypothekenbrief unter Beifügung des Siegels vermerkt.

IV . Schlußbeſtimmungen .

S. 36 .

Die erſte Anlegung des Grundbuchblattes erfolgt auf Antrag des Eigenthümers . Derſelbe kann

zur Stellung des Antrags nur in den Fällen des S . 19 dieſer Verfügung angehalten werden .

In dem Antrag iſt das einzutragende Grundſtück nach den im S . 3 beſtimmten Merkmalen

zu bezeichnen.

Dem Antrag iſt außer den zur Begründung des behaupteten Eigenthums dienenden Urkunden

eine Karte beizufügen , welche in beglaubigter Form die Lage und Begrenzung des Grundſtücks veran

ſchaulichen und von einem die Größe und Beſchaffenheit des Grundſtücks, ſowie die auf demſelben auf

gerichteten Grenzzeidien ergebenden Vermeſſungsprotokoll begleitet ſein muß.

$ . 37.

Iſt die Vermeſſung des Grundſtücks und die Aufnahme einer Karte zur Zeit unausführbar, ſo

fann die Eintragung auch ohne Karte und Vermeſſungsprotokoll vorgenommen werden , falls das Grundſtück

ſo genan bezeichnet wird, daß über die Lage und die Grenzen deſſelben fein Zweifel beſteht.

Verfügungen eines Rechtsnachfolgers des zuerſt eingetragenen Eigenthümers über das Grundſtück

oder Theile deſſelben können nur eingetragen werden, wenn die Karte oder das Vermeſſungsprotokoll über

den Gegenſtand der Verfügung nachgebracht ſind.

S. 38.

Die Koſten für die Bearbeitung der Grundbuchſachen werden nach dem beigefügten Tarif erhoben .

$ . 39 .

Dieſe Verfügung tritt gleichzeitig mit der Kaiſerlichen Verordnung, betreffend die Rechtsverhältniſſe

in den Schußgebieten von Kamerun und Togo, vom 2 . Juli 1888 in Kraft.

Berlin , den 7. Juli 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Graf von Bismarck.
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Anlage A .

Grundbuch

des

Schutzgebietes von Kamerun.

Band I. – Blatt Nr. 6. – Faktorei Nr. 1 in Kamerun.

Bezeichnung des Grundſtücks. Abſchreibungen .

Nr.

Größe.
Nr. Beſtandtheile.

Des

Nr.

des

SteuerSteuer

buchs. la la buchs. ha lam

Aus Nr. 1 iſt ein Theil der

Gartenanlage am Süd

oſtende der Beſißung

übertragen auf Band IV

BI. 10 . : : : : : – 50 –

Faktorei Nr. 1 in Kamerun ,

an der Kameruner Bucht

zwiſchen der Mündung des

3 .-Baches und der Faf

torei Nr. 2 , mit Wohn

gebäude, Waarenhaus und

Gartenanlagen . . . . . .

Karte und Vermeſſungspro

tokoll BI. 10 der Grund

aften .

21 - -
Karte und Vermeſſungs

protokolle dortſelbſt.

Eingetragen am

N . F .

2 . | Der Palmenwald am Fluß

ufer ſüdöſtlich von der

Faktorei bis zur Mündung

des y .- Baches und land

einwärts bis zur Grenze

des Dorfbezirks von W . .

Karte und Vermeſſungspro

tokol BI. 20 der Grund

akten .

150
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Erſte Abtheilung.

Werth.

Nr.

Zeit und Grund

des Erwerbs.

Eigenthümer.

| Mark. Pf.

1. Wilhelm Schulze, Kaufmann in

Hamburg.

Auf Grund der Beſcheinigung

des Gouverneurs von Kame

run vom

eingetragen am .........

N .

Kaufpreis vom2 . Moriß Ferdinand Stubenberg , | Auf Grund der Auſlaſſung

Kaufmann in Vamburg . von

eingetragen am . .. .

N .

Der Palmenwald (Nr. 2 des

Titelblatts ) iſt eingetragen auf

Grund der Beſcheinigung des

Gouverneurs von Kamerun

vom

am

N . F .

3. Dr. Karl Ferdinand Stuben - Auf Grund der Erbbeſcheinigung

berg in Kamerun . vom

eingetragen am

N . F.
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3 weite Abtheilung.

Veränderungen .

Betrag. Löſchungen .

Dauernde Laſten

und Einſchränkungen des

Eigenthums. Eintragung Löſchung.

Mart. Pf. Nr. 1

Gelöſcht am

N . F.

Ein Vorkaufsrecht auf Nr. 1

des Titelblatts für den

Kaufmann Karl Leopold

Friedmann in Ham

burg auf Grund des Ver

trages vom

eingetragen am

N . F.

Die Zwangsverſteigerung iſt

eingeleitet.

Eingetragen am

N .
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Dritte

Nr.

H 1 p oth efe n.

Mark. Pf.

15 000 -

5 000 -

10 000 -

Fünfzehntauſend Mark Darlehn , zu 41 , Prozent jährlich vom 1 . Januar 1889 an

verzinslich, gegen jederzeitige Dreimonatsfündigung rückzahlbar, eingetragen für

den Tabacshändler Dietrich Brauburger in Bremen auf Grund der Schuld

urkunde vom

N . F .

2. 6000 - Vormerkung auf eine Hypothek von | Ilmgeſchrieben in eine Hypothek von Sechs

Sechstauſend Mark für den Kauf tauſend Mark Kaufgeldreſt mit 5 Prozent vom

mann Philipp Schmidt in Togo, 1. Februar 1889 an verzinslich, von da an

drei Jahre unfündbar und ſpäter nach drei

des Kaiſerlichen Gerichts zu Togo monatlicher Kündigung zahlbar, eingetragen

vom am auf Grund Urtheils des Kaiſerlichen Gerichts

N .
zu Togo vom . am

N .

3 . 8000 – Achttauſend Marf, zu 5 Prozent jährlich vom 1. Juli 1889 an in halbjährlichen

Raten verzinslich und auf dreimonatliche Kündigung rückzahlbar, eingetragen für

den Rentier Felir Bauerſchmidt auf Grund der Schuldurkunde vom

am

N .
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Abtheilung.

2.

Veränderungen .

Löſchungen.

Löſchungen.Eintragungen .

Nr. Mart. 27 Nr. Nr. Mart. Pf.

1. 5000 1 . 10 000 —Von den 15000 Mark

ſind Fünftauſend

Mark nebſt Zinſen

vom 1. Januar1889

an abgetreten an

den Schiffskapitän

Paul Holſten in

Hamburg.

Eingetragen am

Die für Brauburger

noch eingetragenen

10 000 Mark ge

löſcht am

N .

N .

Die Poſten Nr. 1 und

2 ſind mit der Par

zelle von Nr. 1 des

Titelblattes über

tragen auf BandIV

Blatt 10.

Eingetragen am

N . F .

3 . 8000 - Gelöſcht am

N .
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Anlage B .

Hypothekenbrief

die im Grundbuch von Kamerun Band I Blatt Nr. 6 auf der Faktorei Nr. 1 in

Kamerun, Abtheilung III Nr. 3 eingetragenen 8 000 Mark.

Abtheilung III.

Nr. 3. 8000 Mark. Achttauſend Mark, zu 5 Prozent jährlich vom 1. Juli 1889 an in halbjährlichen

Raten verzinslich und auf dreimonatliche Kündigung rückzahlbar, eingetragen für

den Rentier Felir Vauerſchmidt in Berlin auf Grund der Schuldurkunde vom

.......... ........ . ani . .......

1.

Beſtandtheile der Faktorei Nr. 1:

Faktorei Nr. 1 in Kamerun, an der Kameruner Bucht zwiſchen der Mündung

des 3 .-Baches und der Faktorei Nr. 2, mit Wohngebäude, Waarenhaus und
Gartenanlagen . . . .

Der Palmenwald am Flußufer ſüdöſtlich der Faktorei bis zur Mündung des

Y .-Baches und landeinwärts bis zur Grenze des Dorfbezirks W .. . . . .

2 Hektar.

2.

150 Hektar.

Abſchreibungen :

Aus Nr. 1 iſt ein Theil der Gartenanlage am Südoſtende der Beſigung über

tragen auf Band IV . Bl. 10. . . . . .
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 50 Ar.

erun .

Eigenthümer : Dr. Karl Ferdinand Stubenberg in Kamerun.

Erwerbspreiſe : 10 000 Mark im Jahre

Eingetragen ſind:

in der zweiten Abtheilung:

Nr. 1 gelöſcht.

in der dritten Abtheilung:

1 . 5000 Marf

2. 6 000 Mark.

Urkundlich ausgefertigt, Kamerun, den

Kaiſerlicher Ridhter des Smußgebietes von Kamerun.

(Siegel.) N .

Der Gerichtsich reiber

F .
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bezeichneten Art fann erforderlich werden , wenn die Parteien dieſelbe zum Zwecke einer Zwangsvollſtreckung

außerhalb des Schußgebietes (1. unten Nr. 10, 11) beantragen .

Die Ertheilung einer volſtredbaren Ausfertigung erfolgt nach Maßgabe der SS . 662 bis 670

der Civilprozeßordnung, jedoch in allen Fällen (nicht blos in denen der SS. 666 , 669) nur auf Anordnung

des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten (S. 10 der Verordnung).

3. Die Zwangsvollſtreckung innerhalb eines jeden der beiden Schußgebiete iſt in allen Fällen

Sache der Gerichtsbehörde erſter Inſtanz. Die Zwangsvollſtreckung wird von dem zur Ausübung der

Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten angeordnet (9 . 9 der Verordnung).

4 . Der Gläubiger, welcher eine Zwangsvollſtreckung im Schußgebiete beantragt, hat den Titel,

aus welchem dieſelbe erfolgen ſoll, nur dann vorzulegen , wenn ſich der Titel nicht in den Ákten der Ge

richtsbehörde (Nr. 3) befindet.

Die Beibringung einer vollſtreckbaren Ausfertigung liegt dem Gläubiger nicht ob, ſoweit dieſe

Ausfertigung von dem Gerichtsſchreiber der Gerichtsbehörde (Nr. 3 ) zu ertheilen ſein würde (S . 9 Abſ. 1

der Verordnung). Die Beibringung iſt danach insbeſondere erforderlich , wenn zur Zeit der Stellung des

Antrags der Rechtsſtreit noch bei dem Obergericht in Kamerun anhängig iſt (S. 662 Abſ. 2 der Civil

prozeßordnung).

5 . In den Fällen , in welchen der Gläubiger eine vollſtreckbare Ausfertigung nicht beizubringen

hat (Nr. 4 Abſ. 2), darf die Zwangsvollſtreckung nur unter denſelben Vorausſeßungen angeordnet werden ,

unter welchen nach SS. 664, 665 der Civilprozeßordnung die Ertheilung einer vollſtreckbaren Ausfertigung

zuläſſig iſt. Auf die Anordnung der Zwangsvollſtreckung finden die Vorſchriften über Anhörung des

Schuldners, über die Klage auf Ertheilung der Vollſtreckungsklauſel, über Einwendungen gegen die leßtere,

über die Bemerkung der erfolgten Értheilung auf der Urſchrift des Urtheils (SS. 666 bis 668, 670 der

Civilprozeßordnung) entſprechende Anwendung.

6 . Die Vorſchriften über den Beginn der Zwangsvollſtreckung (SS. 671 bis 673 der Civil

prozeßordnung) finden auf Zwangsvollſtreckungen in den Schußgebieten mit der Maßgabe Anwendung,

daß in den in Nr. 5 bezeichneten Fällen an Stelle der Vollſtreckungsklauſel (S . 671 a. a. D .) die An

ordnung der Zwangsvollſtreckung tritt.

7 . In den Schußgebieten erfolgt die Ausführung der Zwangsvollſtreckung auch in den Fällen,

in welchen ſie nach der Civilprozeßordnung den Gerichtsvollziehern zugewieſen iſt, durch den zur Aus

übung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten ; derſelbe kann mit der Ausführung andere Perſonen

beauftragen , welche nach ſeinen Anweiſungen zu verfahren haben (S. 9 Abſ. 2 der Verordnung). Der

Auftrag iſt ſchriftlich zu ertheilen Der ſchriftliche Auftrag tritt bei Anwendung der Vorſchriften der

SS. 675 bis 677 der Civilprozeßordnung an die Stelle der vollſtreckbaren Ausfertigung. Die Vorſchriften

der SS. 678 bis 683 kommen nicht zur Anwendung; an ihre Stelle treten die Anweiſungen , welche der

zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte den mit der Ausführung der Zwangsvollſtreckung

beauftragten Perſonen ertheilt hat. Bei Ertheilung dieſer Anweiſung iſt dafür Sorge zu tragen , daß

über jede Vollſtreckungshandlung eine ſchriftliche Nachricht zu den Akten gebracht wird.

8 . Die mit der Ausführung der Zwangsvollſtreckung beauftragte Perſon (Nr. 7 ) hat die in der

Civilprozeßordnung (SS. 712, 713, 716 , 720 bis 725, 727, 746, 751, 769 bis 771, 777) dem Gerichts

volzieher zugewieſenen Befugniſſe und Obliegenheiten , ſoweit nicht durch die ihr ertheilten Anweiſungen

(Nr. 7) etwas anderes beſtimmt wird.

9 . Auf die in den SS. 730, 739 und 744 der Civilprozeßordnung vorgeſehenen Zuſtellungen

bei der Zwangsvollſtreckung wegen Geldforderungen in Forderungen und andere Vermögensrechte finden

die SS. 6 , 7 (vgl. insbeſondere §. 7 Abſ. 1) der Verordnung und §. 6 dieſer Anweiſung Anwendung.

Im Falle des S. 739 Abſaß 3 ſind die Erklärungen des Drittſchuldners ſtets an die Gerichtsbehörde

zu richten .

10. Soll im Deutſchen Reich eine Zwangsvollſtreckung auf Grund einer in den Schußgebieten

erlaſſenen Entſcheidung oder einer dort aufgenommenen vollſtreckbaren Urkunde erfolgen , ſo hat der

Gläubiger ſich eine vollſtreckbare Ausfertigung des Titels ertheilen zu laſſen (vgl. Nr. 1 , 2 ) und auf

Grund derſelben die Zwangsvollſtreckung ſelbſt zu betreiben . Ein Erſuchen an deutſche Gerichte ſeitens

der Gerichtsbehörde des Schußgebietes findet nicht ſtatt. Jedoch kann , ſoweit die Zwangsvollſtreckung

durch einen deutſchen Gerichtsvollzieher zu bewirken iſt, der Gläubiger zur Beauftragung deſſelben ſich der

Vermittelung der Gerichtsbehörde bedienen , welche ihrerſeits den Auftrag unter Beifügung der vollſtreck

baren Ausfertigung dem Gerichtsſchreiber desjenigen Amtsgerichts überſendet, in deſſen Bezirk der Auf

der misübung der
Gerichtsbarte hat. Bei Ertheilung ble zu den Akten gebration (Nr. 7) hat dieson
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trag ausgeführt werden ſoll (S . 674 Abſ. 2 der Civilprozeßordnung ; §. 162 des Gerichtsverfaſſungs

geſeßes).

11. Sol die Zwangsvollſtreckung aus einem der in Nr. 10 bezeichneten Titel in einem anderen

deutſchen Schußgebiete erfolgen , ſo hat die Gerichtsbehörde erſter Inſtanz auf Antrag des Gläubigers die

Gerichtsbehörde des betreffenden Schußgebietes um die Zwangsvollſtreckung zu erſuchen (§. 700 Abſ. 2

der Civilprozeßordnung). Dieſe Beſtimmung findet auch im Verhältniß der Schußgebiete von Kamerun

und Togo zu einander Anwendung.

In gleicher Weiſe iſt zu verfahren , wenn die Zwangsvollſtreckung im Bezirk eines deutſchen

Konſulargerichts erfolgen ſoll ; jedoch iſt dem an den Konſul zu richtenden Erſuchungsſchreiben eine voll

ſtreckbare Ausfertigung beizufügen .

12 . Mit der Zwangsvollſtreckung , welche aus einem der in Nr. 10 bezeichneten Titel in einem

ausländiſchen Staate erfolgen ſoll , hat die Gerichtsbehörde ſich nicht zu befaſſen , deren Betrieb vielmehr

dem Gläubiger zu überlaſſen .

13. Erſucht ein deutſches Gericht gemäß §. 700 Abſaß 2 der Civilprozeßordnung um Bewirkung

einer Zwangsvollſtreckung im Schußgebiete , ſo ift dieſelbe auf Grund des Erſuchens anzuordnen , ohne

daß die Vollſtrecbarkeit nachzuprüfen iſt. Die Vollſtreckung erfolgt in der in Nr. 7 bis 9 be

zeichneten Weiſe.

§. 8 .

Beſtimmungen für Strafſachen .

( Zu den $ . 11 bis 15 der Verordnung vom 2 . Juli 1888 und $. 21 des Geſeßes über die Konſulargerichtsbarkeit.)

1. Die Verfügung, durch welche der Angeklagte vom Erſcheinen in der Hauptverhandlung ent

bunden wird (S . 12 der Verordnung) kann , wenn ſie von Amtswegen erfolgt oder ein bezüglicher An

trag von den Beſchuldigten ſchon vorher geſtellt war, gleichzeitig mit der Mittheilung des Termins der

Hauptverhandlung an den Angeklagten erfolgen . Die Verfügung wird von dem zur Ausübung der

Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten erlaſſen . Derſelbe hat dabei zu prüfen , ob die im § . 12 der

Verordnung bezeichneten Vorausſeßungen vorliegen . Erſcheint in der Hauptverhandlung nach Anſicht

des Gerichts die Verhängung einer höheren Strafe als der im $. 12 beſtimmten angezeigt, ſo muß die

Verhandlung vertagt und der Angeklagte zu dem neuen Termine vorgeladen und eventuell vorge

führt werden .

Unter allen Umſtänden muß, wenn ohne die Anweſenheit des vom Erſcheinen entbundenen An

geklagten verhandelt werden ſoll, derſelbe, falls ſeine richterliche Vernehmung nicht ſchon im Vorver

fahren erfolgt iſt, durch einen erſuchten oder beauftragten Richter über den Gegenſtand der Anſchuldigung

vernommen werden (Strafprozeßordnung § . 232 Abſ. 2 , 3 ). Nöthigenfalls iſt dieſe Vernehmung nach

Maßgabe des §. 2 Nr. 5 dieſer Anweiſung einer anderen geeigneten Perſon zu übertragen . Für das

menn ohne die
Anweſenliche

Bernehmung nicht ber
Anſchuldigung

erſter Inten Das Verfahren innen des Angeklagte
n

mihorſamsve
rfahren

*
gängigen richterlichen Vernehmung des Angeklagten nicht.

2 . Das Verfahren in den durch §. 13 der Verordnung für beide Schußgebiete dem Gericht

erſter Inſtanz in Kamerun übertragenen Schwurgerichtsſachen regelt ſich nach den Vorſchriften , welche für

die im §. 28 des Geſeßes über die Konſulargerichtsbarkeit bezeichneten Strafſachen gelten . Es findet daher

auch der § . 9 des bezeichneten Geſeßes Anwendung, wonach in dem Falle, daß die Zuziehung von vier

Beifißern nicht ausführbar iſt, die Zuziehung von zwei Beiſigern genügen ſoll. Dieſer Fall wird auch

dann als gegeben anzuſehen ſein , wenn in Folge der Zuziehung von vier Beiſißern in erſter Inſtanz

nach Lage der Verhältniſſe feine ausreichende Zahl von Beijißern für die eventuelle Verhandlung in der

Berufungsinſtanz verwendbar bliebe, da bei dem Obergericht (s . 5 der Verordnung) eine Verminderung

der Zahl von vier Beiſißern unter keinen Umſtänden geſtattet iſt, die Perſonen aber, welche in erſter

Inſtanz als Beiſißer mitgewirkt haben , von der Mitwirkung in der Berufungsinſtanz ausgeſchloſſen ſind.

3. In Schwurgerichtsſachen muß der Angeklagte ſowohl in der erſten , als in der zweiten Inſtanz

einen Vertheidiger haben (Strafprozeßordnung §. 140 Abſ. 1, Verordnung vom 2. Juli 1888 g . 14

Abſ. 4 ). In dieſen Sachen und ebenſo in den Fällen , in welchen nach §. 140 Abjaž 2 der Strafprozeß

ordnung die Vertheidigung eine nothwendige iſt, iſt dem Beſchuldigten, welcher einen Vertheidiger noch

nicht gewählt hat, ein ſolcher von Amtswegen zu beſtellen , ſobald das Hauptverfahren eröffnet wird.

ein anderer achtbarer Gerichtseingeſeſſener zu beſtellen .
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4 . Auf das Strafverfahren in der Berufungsinſtanz finden , ſoweit nicht in den SS. 36 bis 40

des Geſeßes über die Konſulargerichtsbarkeit und in den Sg. 5 und 14 der Verordnung vom 2 . Juli

1888 etwas Anderes beſtimmt iſt, die Vorſchriften des dritten Abſchnitts im dritten Buche der Straf

prozeßordnung Anwendung. Da die Mitwirkung einer Staatsanwaltſchaft nicht ſtattfindet, ſo erfolgt im

Fade der Einlegung der Berufung die Ueberſendung der Aften (Strafprozeßordnung §. 362, Gefeß über

die Ronſulargerichtsbarkeit §. 39) unmittelbar an das Dbergericht.

5. Soweit nach der Vorſchrift des §. 420 der Strafprozeßordnung vor Erhebung der Privat

klage wegen Beleidigungen nachgewieſen werden muß, daß die Sühne erfolglos verſucht worden, iſt für

dieſen Vergleichsverſuch der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte zuſtändig. Derſelbe

kann mit der Vornahme ſolcher Verſuche andere Perſonen allgemein oder im einzelnen Falle beauf

tragen .

genommen, daß er ſich auf die Sühneverhandlung nicht einlaſſen wolle. – Eine Beſcheinigung über die

Erfolgloſigkeit der Sühneverhandlung kann nur ertheilt werden, wenn der Antragſteller im Termine er

ſchienen iſt. Kommt im Termin ein Vergleich zu Stande, ſo iſt derſelbe zu Protokoll feſtzuſtellen .

S. 9 .

Koſtenweſen.

(Bu $. 16 der Verordnung vom 2. Juli 1888.)

1 . In den Rechtsſachen , auf welche die Civilprozeßordnung, die Konkursordnung oder die Straf

prozeßordnung Anwendung finden , werden die wirklich aufgewendeten Auslagen erhoben . Die Gebühren

der Zeugen und Sachverſtändigen ſowie die Tagegelder und Reiſekoſten der Gerichtsbeamten werden in

jedem einzelnen Falle unter Berückſichtigung der Umſtände deſſelben feſtgeſeßt.

Äußerdem werden in den bezeichneten Rechtsſachen Gebühren nach Maßgabe des angehängten

Tarifs erhoben .
Bei jedem Antrag auf Vornahme einer Handlung, mit welcher baare Auslagen verbunden ſind,

kann , in Strafſachen jedoch nur, ſoweit es ſich um das Verfahren auf erhobene Privatklage handelt, dem

Antragſteller die Zahlung eines zur Deckung der Auslagen erforderlichen Vorſchuſſes auferlegt werden .

Die Ausführung der Zwangsvollſtreckung (S . 7 Nr. 7 dieſer Anweiſung) kann in allen Fällen von der

vorgängigen Zahlung eines ſolchen Vorſchuſſes abhängig gemacht werden .

In bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten und in Privatklagefachen kann , inſoweit, es ſich um ein ge

bührenpflichtiges Verfahren handelt, der Antragſteller zur Zahlung eines entſprechenden Gebührenvorſchuſſes

verpflichtet werden .

Schuldner der entſtandenen Auslagen und Gebühren iſt derjenige, welchem durch gerichtliche

Entſcheidung die Koſten des Verfahrens auferlegt ſind oder welcher dieſelben durch eine vor der

Gerichtsbehörde abgegebene oder derſelben mitgetheilte Erflärung übernommen hat. In Ermangelung

eines anderen Schuldners iſt derjenige, welcher das Verfahren beantragt hat, Schuldner der entſtandenen

Auslagen und Gebühren . Die Verpflichtung zur Zahlung vorzuſchießender Beträge (Abſ. 3 und 4 ) bleibt

beſtehen , wenn auch die Koſten des Verfahrens einem Anderen auferlegt oder von einem Anderen über

nommen ſind.

2 . In den Angelegenheiten , welche zu der ſtreitigen Gerichtsbarkeit nicht gehören , werden vor

behaltlich der Vorſchriften in den folgenden Abſäßen Koſten nur nach Maßgabe der Beſtimmungen des

Geſekes, betreffend die Gebühren und Koſten bei den Konſulaten des Deutſchen Reichs , vom 1 . Juli 1872

(Reichs - Geſekbl. S . 245) erhoben .

Bei Vormundſchaften , mit Ausnahme der geſeblichen Bormundſchaft, iſt von dem Kapitalbetrag

des Vermögens des Mündels, auf welches ſich die Vormundſchaft erſtreckt, inſofern daſſelbe über 150 Mart

beträgt, zu erheben :

a ) von je 50 Mark des Betrages bis zu 300 Mark,

b ) von je 100 Mark des Mehrbetrages bis zu 600 Mark,

c) von je 150 Mark des Mehrbetrages bis zu 1500 Mark,

d ) von je 300 Mark des Mehrbetrages fünfzig Pfennig .

3. Der Anſaß der Gebühren und Auslagen erfolgt durch die Gerichtsbehörde der Inſtanz .

Gegen die in Koſtenſachen ergehenden Entſcheidungen der Gerichtsbehörden erſter Inſtanz findet

Beſchwerde an die Gerichtsbehörde zweiter Inſtanz ſtatt.

6 : *
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Tarif

für die Erhebung von Gebühren in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten, Konkursſachen und Strafſachen .

I. Bürgerliche Rechtsſtreitigkeiten .

Eine Gebühr wird erhoben :

1 . für das Verfahren in erſter Inſtanz;

2 . für das Verfahren in der Berufungsinſtanz;

3. für die Ausführung der Zwangsvollſtreckung.

Die Erhebung der Gebühr erfolgt nach dem Werthe des Streitgegenſtandes , im Falle der Nr. 3

nach dem Werthe des zur Zwangsvollſtreckung ſtehenden Anſpruchs. Für die Werthsberechnung ſind die

Vorſchriften der Civilprozeßordnung SS. 3 bis 9 und der Konkursordnung S . 136 maßgebend. Bei nicht

vermögensrechtlichen Anſprüchen wird der Werth zu 2000 Mark, ausnahmsweiſe niedriger oder höher,

jedoch nicht unter 200 Mark und nicht über 50 000 Mark angenommen.

1. Verfahren in erſter Inſtanz.

A . Soweit das Verfahren durch Endurtheil erledigt iſt, werden erhoben :

a ) von einem Streitgegenſtande bis zum Betrage von 150 Mark einſchließlich . . . . . .

. . . . . . von jeder Mark 10 Pfennig,

b ) von dem Mehrbetrage bis zu 1500 Marf einſchließlich . . . . . . . . . . . . von jeder

“ ) von dem Mehrbetrage . . . . . . von jeder Mark 1 Pfennig .

Die im vorhergehenden Abſaß bezeichneten Säße ermäßigen ſich auf die Hälfte , wenn die Er

ledigung durch Verſäumnißurtheil oder durch ein auf Grund Anerkenntniſſes oder Verzichts erlaſſenes

Urtheil erfolgt iſt.

B . Soweit nach Erhebung der Klage das Verfahren in anderer Weiſe erledigt iſt, wird die

Gebühr nach dem Ermeſſen der Gerichtsbehörde, jedoch nicht über die in Nr. 1A , Schlußabſaß, bezeich

neten Säße hinaus, beſtimmt.

2 . Verfahren in der Berufungsinſtanz.

A . Soweit das Verfahren durch Endurtheil erledigt iſt, wird die um ein Viertheil erhöhte Gebühr

unter 1A erhoben .

B . Soweit nach Zuſtellung der Berufungsſchrift das Verfahren in anderer Weiſe erledigt iſt,

findet die Vorſchrift unter 1 B mit der Maßgabe Anwendung, daß die Gebühr nicht die um ein Viertheil

erhöhten Säße unter 1 A , Schlußabſaß, überſteigen darf.

3. Ausführung der Zwangsvollſtreckung.

Für das Verfahren von dem Beginn der Ausführung einer Zwangsvollſtreckung (S. 7 Nr. 7

Vollſtreckungshandlungen zu erlangenden Befriedigung des Gläubigers wird die Gebühr unter 1 A ,

Schlußabſaß, erhoben .

Die Gebühr wird nach dem Ermeſſen der Gerichtsbehörde, jedoch nicht über die Hälfte der im

vorhergehenden Abſaß bezeichneten Säße, beſtimmt, ſoweit das Verfahren

a ) durch Zurücknahme des Antrags oder durch Leiſtung an die Perſon , welche die Zwangsvoll

ſtreckung ausführt, erledigt oder

b ) zufolge der Vorſchrift des § . 691 der Civilprozeßordnung eingeſtellt oder beſchränkt und dem

nächſt nicht fortgeſeßt oder

c) wegen Mangels eines geeigneten Gegenſtandes ohne Erfolg geblieben iſt .
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1 . Konkursſaden .

Für das Konkursverfahren wird erhoben :

1. wenn daſſelbe auf Grund der Schlußvertheilung aufgehoben iſt, die Gebühr unter I 2 A .,

2 . wenn daſſelbe auf Grund eines Zwangsvergleichs aufgehoben oder wenn es eingeſtellt iſt, die

Hälfte dieſer Gebühr.

Die Gebühr wird nach dem Betrage der Aktivmaſſe erhoben . Auf die Werthsfeſtſeßung findet

der $ . 3 der Civilprozeßordnung entſprechende Anwendung.

III. Strafſachen.

1. Für das Verfahren auf erhobene Privatklage werden in erſter Inſtanz erhoben :

a ) wenn das Verfahren vor Beginn der Hauptverhandlung erledigt iſt . . . . . 10 Mark,

b ) wenn nach Beginn der Hauptverhandlung Einſtellung des Verfahrens erfolgt iſt 20 =

c) wenn außer dem Falle unter b die Inſtanz durch Urtheil beendigt iſt . . . . 50 - .

10 Mart,
erfahrens erfolgt'isi

für die Berufungs
initanz

durch Urtheit

2 . In anderen Strafſachen wird nach rechtskräftig erkannter Strafe eine Gebühr für das ge

ſammte Verfahren , einſchließlich der Berufungsinſtanz, erhoben . Der Betrag der Gebühr wird nach

dem Ermeſſen der Gerichtsbehörde, jedoch nicht über 500 Mark, feſtgeſeßt.

2. In anderen

§. 10 .

Geſchäftsgang.

1 . Das Geſchäftsjahr iſt das Kalenderjahr.

2 . Jeder zur Ausübung der Gerichtsbarkeit von dem Reichskanzler ermächtigte Beamte hat dem

ſelben am Schluſſe des Geſchäftsjahres eine Geſchäftsüberſicht einzureichen . Die Berichte der Gerichts

behörden erſter Inſtanz ſind durch Vermittelung des Gouverneurs von Kamerun einzureichen .

3. Der Geſchäftsverkehr mit Behörden und Beamten außerhalb des Schußgebietes erfolgt aus

ſchließlich durch die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten .

§. 11 .

Beſondere Beſtimmung für das Schußgebiet von Kamerun.

In dem Schußgebiete von Kamerun bedürfen die Anordnungen des zur Ausübung der Gerichts

barkeit erſter Inſtanz ermächtigten Beamten der Zuſtimmung des Gouverneurs, ſoweit ſie betreffen :

i. die dauernde Uebertragung einzelner richterlicher Geſchäfte auf andere Perſonen (S . 2 Nr. 5 );

2 . die Ernennung von Beiſißern (9. 3 );

3 . die Beſtellung und Entlaſſung von ſtändigen Gerichtsſchreibern (S. 4 );

4 . die Zulaſſung von Rechtsanwälten (S . 5 ) ;

5 . die allgemeine Beauftragung von Perſonen mit der Vornahme von Sühneverſuchen (S. 8 Nr. 5 ).

Berlin , den 7 . Juli 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Graf von Bismarck .
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Verfügung des Reichskanzlers,

betreffend

die Führung der Grundbücher und das Verfahren in Grundbuchſachen in den

Schubgebieten von Kamerun und Togo.

Für die Schußgebiete von Kamerun und Togo wird auf Grund des §. 19 der Kaiſerlichen Ver

ordnung, betreffend die Rechtsverhältniſſe in den Schußgebieten von Kamerun und Togo, vom 2 . Juli d . J.

(Reichs-Geſepbl. S . 211) das Folgende verfügt:

. Einrichtung der Grundbücher.

§. 1.

Für jedes der beiden Schußgebiete wird ein Grundbuch angelegt, in welches die durch Nicht

eingeborene erworbenen Grundſtücke eingetragen werden .

$ . 2 .

Die Grundbücher werden nach dem Formular in Anlage A eingerichtet.

Jedes Grundſtück enthält ein eigenes Grundbuchblatt. Es kann jedoch für mehrere in demſelben

Grundbuchbezirk liegende Grundſtücke deſſelben Eigenthümers ein gemeinſchaftliches Grundbuchblatt ange

legt werden , wenn daraus nach dem Ermeſſen der Grundbuchbehörde keine Verwirrung zu beſorgen iſt .

Die Grundbuchblätter eines Grundbuches erhalten fortlaufende Nummern nach dem Zeitpunkt

der Anlegung.

$ . 3 .

Jedes Grundbuchblatt beſteht aus einem Titel und drei Abtheilungen .

Der Titel giebt in der erſten Hauptſpalte an :

1. die Bezeichnung des Grundſtücks nach Lage und Begrenzung, nach ſeinem etwaigen beſonderen

Namen und ſonſtigen Kennzeichen unter Bezugnahme auf die bei den Grundakten befindliche

Karte (SS. 21, 36 ), ſowie thunlichſt die Eigenſchaft des Grundſtücks nach Kultur und Art der

Benußung ;

2 . die Größe des Grundſtücks.

Die für die Bezeichnung des Grundſtücks nach dem Steuerbuch beſtimmte Unterſpalte iſt vorläufig

noch offen zu laſſen .

Sind mehrere Grundſtücke in demſelben Grundbuchblatt vereinigt, ſo ſind dieſelben unter fort

laufenden Nummern geſondert in der erſten Hauptſpalte aufzuführen .

Die zweite Hauptſpalte iſt zu Abſchreibungen beſtimmt.

S . 4 .

In die erſte Spalte der erſten Abtheilung iſt einzutragen :

der Eigenthümer nach Vor- und Zunamen, nach Stand, Gewerbe oder anderen unterſcheidenden

Merkmalen , Wohnort oder Aufenthaltsort; eine juriſtiſche Perſon nach ihrer geſeblichen oder

in der Verleihungsurkunde enthaltenen Benennung ; eine Handelsgeſellſchaft, Áktiengeſellſchaft

und Genoſſenſchaft unter ihrer Firma und Bezeichnung des Orts , wo ſie ihren Siß hat ;

in die zweite Spalte:

das Datum der Eintragung, der Rechtsgrund derſelben (Auflaſſung, Teſtament, Erbbeſcheinigung,

Beſcheinigung des oberſten Beamten nach § . 21 Abſaß 2 der Verordnung vom 2 . Juli 1888

u . dgl. m .), ſowie die Vermerke über Zuſchreibungen ;
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in die dritte Spalte :

auf Antrag des Eigenthümers der Erwerbspreis oder die Schäßung des Werths nach einer

öffentlichen Tare und bei Gebäuden die Feuerverſicherungsſumme mit Angabe des Tages der

Verſicherung.

§. 5 .

In die erſte Hauptſpalte der zweiten Abtheilung werden eingetragen :

1 . dauernde Laſten und wiederkehrende Geld - und Naturalleiſtungen , welche auf einem privat

rechtlichen Titel beruhen ;

2. die Beſchränkungen des Eigenthums und des Verfügungsrechts des Eigenthümers.

In die zweite Hauptſpalte „ Veränderungen “ werden alle Veränderungen eingetragen , welche die

in der erſten Hauptſpalte vermerkten Rechte und Beſchränkungen erleiden .

Iſt ein in der erſten Hauptſpalte eingetragenes Recht aufgehoben , ſo erfolgt die Löſchung in

der Hauptſpalte „ Löſchungen “ ; die Löſchung einer Veränderung wird unter der zweiten Hauptſpalte in

der Nebenſpalte ,,Löſchungen “ bewirkt.

S . 6 .

In die erſte Hauptſpalte der dritten Abtheilung werden die Hypotheken eingetragen .

In die zweite Hauptſpalte „ Veränderungen " ſind alle Veränderungen (Üebertragungen , Ver

pfändungen u . ſ. w .) der in der erſten Hauptſpalte eingetragenen Poſten ſowie etwaige Beſchränkungen

des Verfügungsrechtes über dieſelben zu vermerken .
Die Nebenſpalte „ Löſchungen “ in der zweiten Hauptſpalte iſt für die Löſchung der Veränderungen ,

die Hauptſpalte „ Löſchungen " zur Löſchung der in der erſten Hauptſpalte eingetragenen Poſten beſtimmt.

$. 7.

Für jedes Grundbuchblatt werden beſondere Grundakten gehalten .

§. 8 .

Die Einſicht der Grundbücher und Grundakten iſt jedem geſtattet, welcher nach dem Ermeſſen

des Vorſtehers der Grundbuchbehörde ein rechtliches Intereſſe dabei hat.

11. Zuſtändigkeit und Verfahren .

$. 9.

Die Bearbeitung der Grundbuchſachen gehört zur Zuſtändigkeit der mit der Ausübung der Gerichts

barkeit erſter Inſtanz ermächtigten Beamten (Grundbuchrichter).

$. 10.

Der Grundbuchrichter verfährt, ſoweit nicht etwas Anderes vorgeſchrieben iſt, nur auf Antrag.

Die Anträge werden mündlich bei dem Grundbuchrichter angebracht oder ſchriftlich eingereicht.

Mündliche Anträge auf Eintragungen oder Löſchungen ſind von dem Grundbuchrichter aufzunehmen .

S . 11.

Schriftliche, zu einer Eintragung oder Löſchung erforderliche Anträge und Urkunden ſowie die

Vollmachten von Perſonen , welche als Bevollmächtigte Anträge ſtellen oder Erklärungen abgeben , müſſen

gerichtlich oder notariell aufgenommen oder beglaubigt ſein . Jedoch bedürfen ſchriftliche Anträge, welchen

die beglaubigten Urkunden beiliegen , in denen die Betheiligten die beantragte Eintragung oder Löſchung

ſchon bewilligt haben , keiner beſonderen Beglaubigung.

Der Aufnahme eines beſonderen Protokolls über die Beglaubigung oder der Zuziehung von

Zeugen bedarf es nicht.

S. 12 .

Urkunden und Anträge der öffentlichen Behörden der Schußgebiete, des Reichs oder eines Bundes

ſtaates bedürfen , wenn ſie ordnungsmäßig unterſchrieben und unterſiegelt ſind, feiner Beglaubigung.

S . 13.

Sind die zur Eintragung oder Löſchung erforderlichen Urkunden oder Vollmachten von einer

ausländiſchen Behörde ausgeſtellt oder beglaubigt, und iſt die Befugniß dieſer Behörde zur Ausſtellung

öffentlicher Urkunden nicht durch Staatsverträge des Deutſchen Reichs verbürgt, oder ſonſt dem Grund

buchamt bekannt, ſo muß die Befugniß der ausländiſchen Behörde zur Aufnahme des Aktes und deren

Unterſchrift auf geſandtſchaftlichem oder konſulariſchem Wege feſtgeſtedt werden .
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$ . 14 .

Die Anträge ſowohl als die Urkunden ſind genau mit dem Zeitpunkt des Einganges bei der

Grundbuchbehörde zu verſehen .

Dieſelben bleiben , ſoweit nicht etwas Anderes vorgeſchrieben iſt, in Irſchrift oder in beglaubigter

Abſchrift bei den Grundakten .

$. 15 .

Die Verfügungen auf die Anträge ſind vom Grundbuchrichter zu erlaſſen .

Die auf Grund der Verfügungen vorzunehmenden Eintragungen können von dem Gerichtsſchreiber

als Grundbuchführer ausgeführt werden . In dieſem Falle ſoll die Verfügung den Inhalt der Eintragung

wörtlich angeben .

§ . 16 .

Bei allen Einſchreibungen in das Grundbuch iſt der Tag der Einſchreibung anzugeben ; die in

die zweite und dritte Abtheilung einzutragenden Poſten ſind in jeder Abtheilung mit fortlaufenden Nummern

zu verſehen . Die Einſchreibungen ſind im Grundbuch von dem Grundbuchrichter und, ſofern ſie von dem

Grundbuchführer vorgenommen ſind, auch von dieſem zu unterzeichnen .

$. 17. .

Der Grundbuchrichter hat die Rechtsgültigkeit der vollzogenen Auflaſſung, Eintragungs- oder

Löſchungsbewilligung nach Form und Inhalt zu prüfen .

Ergiebt die Prüfung für die beantragte Eintragung oder Löſchung ein Hinderniß, ſo hat der
Grundbuchrichter daſſelbe dem Antragſteller bekannt zu machen .

$ . 18 .

Bei mehreren Eintragungsgeſuchen für daſſelbe Grundſtück erfolgt die Eintragung in der durch

den Zeitpunkt der Vorlegung der Geſuche bei der Grundbuchbehörde beſtimmten Reihenfolge und aus

gleichzeitig vorgelegten Geſuchen zu gleichem Recht, wenn nicht in denſelben eine andere Reihenfolge
beſtimmt iſt.

Werden mehrere Auflaſſungserklärungen deſſelben Eigenthümers zu Gunſten verſchiedener Per

ſonen vorgelegt, bevor auf eine derſelben eine Eintragung erfolgt iſt , ſo unterbleibt die Eintragung bis

zur Erledigung des Widerſpruches .

$ . 19 .

In den Fällen , in welchen der Erwerb des Eigenthums an Grundſtücken eine Auflaſſungser

klärung des bisher eingetragenen Eigenthümers nicht vorausſetzt, kann der Eigenthümer von dem Grund

buchrichter durch Geldſtrafen bis zu je 150 Mark zur Eintragung ſeines Eigenthums angehalten werden ,

wenn ein dinglich oder zu einer Eintragung Berechtigter dieſelbe beantragt.

Beſtreitet der angebliche Eigenthümer die Thatſachen , welche zur Begründung des Antrages

geltend gemacht ſind, ſo iſt der Antragſteller auf den Prozeßweg zu verweiſen .

S. 20 .

Die Eintragung des Eigenthümers iſt dem bisher eingetragenen Eigenthümer und den aus dem

Grundbuch erſichtlichen Dinglich Berechtigten bekannt zu machen .

$. 21.

Wenn ein Grundſtück, welches von einem eingetragenen Grundſtück abgezweigt werden ſoll , auf

ein anderes Blatt zu übertragen iſt , ſo muß das einzutragende Grundſtück nach den im . 3 beſtimmten

Merkmalen unter Beifügung einer die Lage und Größe des Grundſtücks in beglaubigter Form ergebenden

Karte bezeichnet werden .

§. 22.

Soll die Abtretung einer Hypothek ins Grundbuch eingetragen werden , ſo iſt mit der Abtretungs

erklärung die Hypothekenurkunde vorzulegen .

Die Abtretungserklärung muß den Namen des einzutragenden Erwerbers der Hypothek enthalten .

Der Annahmeerklärung deſſelben bedarf es nicht.

Die Eintragung der Abtretung wird auf der Hypothekenurkunde vermerkt und dieſer Vermerk

mit der Unterſchrift und dem Siegel der Grundbuchbehörde verſehen .

S . 23 .

Erfolgt eine Theilabtretung, ſo iſt von der Hypothekenurkunde eine gerichtlich oder notariell be

glaubigte Abſchrift anzufertigen und zugleich auf die Haupturkunde der Vermerk, welcher Theil der
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Central-Blatt

Deutſche Reich .
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Bu beziehen durch alle Poftanſtalten und Budhandlungen. — Pränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 13. Juli 1888. N : 29.

Inhalt : 1 . Roll: und Steuer -Weſen : Aufhebung der

Transportkontrole für Zucker und Salz im Grenzbezirk

Nordhorn ; – Abgabenfreie Verabfolgung von Salz an

Darmſchleimereien ; — Beſtellung eines Stations-Kontrolörs

Seite 401
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Sunt 1000 . . . . . . . . . . . 402

3. Konſulat- Weſen : Ernennungen ; – Verlegung eines
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übung der Gerichtsbarkeit in den Schußgebieten von
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der Grundbücher und das Verfahren in Grundbuchſachen
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7 . Polizei - Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem
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1 . Zoll und Steuer -Weien.

Die im Grenzbezirk des Königlich preußiſchen Hauptzollamts zu Nordhorn nach Maßgabe der SS. 119ff.

des Vereinszollgeſebes ſeit dem Jahre 1870 beſtehende Transportkontrole für Zucker und Salz iſt auf

gehoben worden .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 28 . Juni d. I . unter gleichzeitiger Aufhebung des Beſchluſſes

vom 1 . Dezember 1873 beſchloſſen :

Den Inhabern von Darmſchleimereien und den Darmhändlern darf Salz zum Zweck der

Herſtellung geſalzener Därme unter der Vorausſeßung abgabenfrei verabfolgt werden, daß

das Salz zuvor durch Vermiſchung mit geeigneten Stoffen als Nahrungs- und Genußmittel

für Menſchen untauglich gemacht (denaturirt) wird , oder die Verwendung deſſelben unter

ſtändiger ſteuerlicher Kontrole erfolgt.

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich preußiſche Steuer- Inſpektor Kittel zu Schrimm

den Kaiſerlichen Hauptämtern zu Altkirch , Münſter und Mülhauſen im Elſaß als Stations-Kontrolör,

mit dem Wohnſiß in Mülhauſen , vom 1 . Juli d . I. ab beigeordnet worden .

64
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2 . 8 an t .

Status der deutſchen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber
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Beme r kung e n .

Zu Spalte 5*: Davon in Abſchnitten zu 100 Ah = 759 529 100 ml,
200 = 255 000 M (bei der Bant Nr. 5 ).

• 500 · = 59 250 500 llo (bei den Banten Nr. 1, 5 , 7, 9 , 10 ),
· 1000 : = 430 362 500 Me ( : : : : 1, 2 , 7 ).

Zu Spalte 9 Nr. 7* : Darunter 134 500 M noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .
zu . 9 . 14 * : . 93 424 Mei Gulben, und Thalernoten .
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3 . Konſulat -Weſe n.

Der bisher mit der kommiſſariſchen Verwaltung des Konſulats in Bombay betraut geweſene Regierungs

und Baurath Bartels iſt zum Konſul des Reichs daſelbſt und der bisher mit der kommiſſariſchen Ver

waltung des Kaiſerlichen Konſulats in Kowno beauftragt geweſene frühere Grenzkommiſſar Kloß zum

Konſul des Reichs in Kowno ernannt worden .

Der Amtsſiß des Kaiſerlichen Konſulats für den

zurückverlegt worden .

Freiſtaat Nicaragua iſt von Managua nach Leon

Dem zum Königlich italieniſchen Konſul mit dem Amtsſize in Hamburg ernannten Chevalier Pasquale

Petraccone iſt das Erequatur Namens des Reichs ertheilt worden .

4 . M a r ine und Sch i f fahr t.

Das fünfte Heft des ſiebenten Bandes der im Reichsamt des Innern herausgegebenen „ Entſcheidungen

des Ober-Seeamts und der Seeämter des Deutſchen Reichs" iſt im Verlage von L . Friederichſen & Co.

in Hamburg ſoeben erſchienen . Das Heft iſt im Wege des Buchhandels zum Preiſe von 2,20 M . für

das Eremplar zu beziehen .

Berlin , den 9 . Juli 1888 .

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Eck.

5 . Kolonial-Weſen.

Dienſtanweiſung,

betreffend

die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den Schutzgebieten von Kamerun und Togo.

Zur Ausführung der Vorſchriften über die Ausübung der Gerichtsbarkeit in den Schußgebieten

von Kamerun und Togo wird Folgendes beſtimmt:

$ . 1.

Perſonen , welche der Gerich is barkeit unterliegen .

(311 den $ 8. 2, 3 der Kaiſerlichen Verordnung vom 2. Juli 1888.)

Die Gerichtsbarkeit in den Schußgebieten von Kamerun und Togo erſtreckt ſich nach zwei Rich

tungen auf einen weiteren Kreis von Perſonen , als die Konſulargerichtsbarkeit. Der erſteren ſind unter

worfen :

1 . nicht nur Reichsangehörige und Schußgenoſſen , ſondern auch Ausländer ; ausgenommen ſind

nur Eingeborene (vgl. Verordnung vom 2 . Juli 1888 §. 3 ), ſoweit ſie nicht durch die von
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dem Gouverneur mit Genehmigung des Reichskanzlers zu treffenden Beſtimmungen der Gerichts

barkeit unterſtellt werden ;

2. nicht nur alle Perſonen, welche im Schußgebiete wohnen oder ſich dort aufhalten, ſondern

auch ſolche Perſonen, hinſichtlich deren , ohne daß ſie dort Wohnſiß oder Aufenthalt haben ,

ein Gerichtsſtand nach den zur Geltung kommenden Geſeßen begründet iſt (z. B . in den Fällen

der SS. 24 , 29, 31, 32 der Civilprozeßordnung).

§. 2.

Gerichtsbehörden .

(Zu §. 5 des Geſeßes über die Ronſulargerichtsbarkeit ; SS. 2 , 3 Nr. 9 des Geſeßes , betreffend die Rechtsverhältniſſe der deutſchen

Schußgebiete ; SS. 4 , 5 der Verordnung vom 2. Juli 1888).

1. Die Gerichtsbehörden erſter Inſtanz haben in den von ihnen ausgehenden Schriftſtücken

a ) ſofern es ſich um Geſchäfte handelt, welche unter Zuziehung der Beiſißer erledigt werden ,

die Bezeichnung als

„ Kaiſerliches Gericht des Schußgebietes von Kamerun“ bezw . „ von Togo“ ,

ermächtigten Beamten ohne Zuziehung von Beiſißern erledigt werden , die Bezeichnung als ·

„ Kaiſerlicher Richter des Schußgebietes von Kamerun“ bezw . „ von Togo"

anzuwenden .

2 . Die Gerichtsbehörde zweiter Inſtanz hat in den von ihr ausgehenden Schriftſtücken

a ) in den unter 1a bezeichneten Fällen (Verordnung vom 2 . Juli 1888 g. 8 Abſaß 1, g . 14

Abſaß 1) die Bezeichnung als

Maiſerliches Obergericht der Schußgebiete von Kamerun und Togo" ,

b) in den unter 1b bezeichneten Fällen die Bezeichnung als

„ Kaiſerlicher Oberrichter der Schußgebiete von Kamerun und Togo"

anzuwenden.

3. Zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ſind ermächtigt:

a ) für die Gerichtsbehörde erſter Inſtanz in Kamerun der Kanzler in Kamerun ,

b ) für die Gerichtsbehörde erſter Inſtanz in Togo der Kaiſerliche Kommiſſar in Togo,

c) für die Gerichtsbehörde zweiter Inſtanz der Gouverneur von Kamerun .

Für den Fall der Behinderung des zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten

gilt der zur allgemeinen Vertretung deſſelben durch Anordnung des Reichskanzlers berufene Beamte auch

als zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigt. Es iſt jedoch zu beachten , daß in der höheren Inſtanz

kein Richter mitwirken darf, welcher in der unteren Inſtanz bei Erlaſſung der angefochtenen Entſcheidung

betheiligt war (Civilprozeßordnung §. 41 Nr. 6 , Strafprozeßordnung § . 23 Abſaß 1). Für den Fall,

daß aus dieſem Grunde oder aus ſonſtigen Urſachen der allgemeine Vertreter des zur Ausübung der

Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten an der Vertretung behindert iſt, iſt ein außerordentlicher Vertreter

zu beſtellen . Die Beſtellung erfolgt durch den Gouverneur von Kamerun.

aufſicht über die bei der betreffenden Gerichtsbehörde angeſtellten Beamten und regeln die Vertretung

Die Dienſtaufſicht über die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit erſter Inſtanz ermächtigten Be

amten wird durch den Gouverneur von Kamerun geübt. Die von den erſteren erlaſſenen allgemeinen

Anordnungen , insbeſondere über Zuſtellungen und Zwangsvollſtreckungen , ſind dem Gouverneur mitzu

theilen. Derſelbe kann die getroffenen Beſtimmungen aufheben oder abändern, ſowie ſelbſt allgemeine An

ordnungen des bezeichneten Inhalts auch für die Gerichtsbehörden erſter Inſtanz erlaſſen .

5 . Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten ſind befugt, geeigneten Perſonen

die Erledigung einzelner zu ihrer Zuſtändigkeit gehöriger Geſchäfte dauernd oder in beſtimmten Fällen

zu übertragen. Dieſe Befugniß erſtreckt ſich nicht auf die Urtheilsfällung, die Entſcheidung über Durch

ſuchungen und Beſchlagnahmen und Verhaftungen , ſowie auf die Ernennung und Beeidigung der Bei

ſißer und die Zulaſſung zur Rechtsanwaltſchaft. — Im Falle einer dauernden Uebertragung iſt die be

auftragte Perſon mittelft Handſchlags an Eidesſtatt zur getreulichen Erfüllung ihrer Obliegenheiten zu

verpflichten . Die dauernde Uebertragung hindert den Beamten nicht, jederzeit Geſchäfte der betreffenden

Art ſelbſt wahrzunehmen .
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Der Beauftragte handelt im Namen der Gerichtsbehörde, derſelbe iſt in den betreffenden Schrift

ſtücken als an Stelle des Beamten handelnd zu bezeichnen .

6 . Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten ſind befugt, die Abhaltung von

Gerichtstagen außerhalb des Amtsſißes der Gerichtsbehörde anzuordnen .

§. 3.

Beiſißer.

(Zu den SS. 7 bis 9 des Geſeßes über die Konſulargerichtsbarkeit.)

1. Die Worte, welche der Vorſigende bei der Beeidigung der Beiſißer an die zu Beeidigenden zu

richten hat, lauten :

„ Sie ſchwören bei Gott dem Almächtigen und Alwiſſenden, die Pflichten eines Beiſißers

des Kaiſerlichen Gerichts des Schußgebietes von . . . . . (des Kaiſerlichen Dbergerichts der

Schußgebiete von Kamerun und Togo) getreulich zu erfüllen und Ihre Stimme nach beſtem

Wiſſen und Gewiſſen abzugeben.“

2. Die auf Ernennung und Beeidigung der Beiſißer und deren Stellvertreter ſich beziehenden

Verhandlungen und Protokolle ſind zu beſonderen Akten zu nehmen.

3 . Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten haben Namen , Stand und

Staatsangehörigkeit der von ihnen ernannten Beiſißer und Stellvertreter dem Reichskanzler anzuzeigen .

§. 4 .

Gerichtsſchreiber.

(3u §. 10 des Gefeßes über die Konſulargerichtsbarkeit.)

1 . Als Gerichtsſchreiber iſt eine hierzu geeignete Perſon , welche am Amtsſiße des zur Ausübung

der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten wohnen muß, von dem lekteren zu beſtellen .

2 . Der Gerichtsſchreiber hat vor ſeinem Amtsantritt einen Eid dahin zu leiſten :

„ Ich ſchwöre bei Gott dem Almächtigen und Allwiſſenden , die Pflichten eines Gerichts

ſchreibers getreulich zu erfüllen , ſo wahr mir Gott helfe."

3 . In dem Falle, daß die Erledigung einzelner zur Zuſtändigkeit des zur Ausübung der Ge

richtsbarkeit ermächtigten Beamten gehörenden Geſchäfte einer anderen Perſon übertragen wird (S . 2

Nr. 5 ), kann dieſer auch die Beſtellung des bei Erledigung des Geſchäftes zuzuziehenden Gerichtsſchreibers

aufgetragen werden. Im Falle der dauernden Beſtellung eines ſolchen Gerichtsſchreibers iſt derſelbe mittelſt

Handſchlags an Eidesſtatt zur getreulichen Erfüllung ſeiner Obliegenheiten zu verpflichten .

§. 5 .

Rechtsanwälte.

(Zu §. 11 des Geſebes über die Konſulargerichtsbarkeit.)

1. Die zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten Beamten haben ein Verzeichniß der von

ihnen zur Ausübung der Rechtsanwaltſchaft zugelaſſenen Perſonen zu führen .

2 . Die Bedingungen der Zulaſſung zur Ausübung der Rechtsanwaltſchaft ſind dem Ermeſſen des

Beamten überlaſſen . Der Beſit der Reichsangehörigkeit iſt nicht erforderlich . Wenn geeignete Perſonen

mit juriſtiſcher Vorbildung nicht vorhanden ſind, kann der Beamte unter Umſtänden auch aus anderen

Berufsklaſſen zuverläſſige Perſonen , welche die nöthige Geſchäftskenntniß beſißen, zur Ausübung der

Rechtsanwaltſchaft zulaſſen . Eine Beeidigung der Rechtsanwälte findet nicht ſtatt.

$. 6 .

Zuſtellungen.

(Zu den $ 8. 6, 7 der Verordnung vont 2. Juli 1888.)

1. In dem Verfahren vor den Gerichtsbehörden der Schußgebiete erfolgen die Zuſtellungen

ſämmtlich auf Veranlaſſung der Gerichtsbehörde. Dies gilt ſowohl von Zuſteñungen von Amtswegen

(1. Nr. 2 ) als von ſolchen auf Betreiben der Parteien (f. Nr. 3). Der Unterſchied zwiſchen beiden Arten

von Zuſtellungen beruht lediglich darin , daß die leßteren nur dann von der Gerichtsbehörde veranlaßt

werden , wenn die Partei einen auf die Bewirkung der Zuſtellung gerichteten Antrag geſtellt hat, während
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es bei Zuſtellungen von Amtswegen eines ſolchen Parteiantrags nicht bedarf. Zu dem Antrag einer

Partei auf Bewirkung der Zuſtellung genügt, abgeſehen von dem Geſuche um Bewilligung einer öffent

lichen Zuſtellung (S. 187 der Civilprozeßordnung), eine mündliche Erklärung. Iſt das zuzuſtellende Schrift

ſtück ein Schriftſaß oder eine ſonſtige von der Partei ausgehende Erklärung, ſo hat die Gerichtsbehörde

nach Einreichung des Schriftſtücks auch ohne ausdrücklichen Parteiantrag für die Zuſtellung Sorge zu

tragen , wenn aus dem Inhalte des Schriftſtückes hervorgeht, daß und wem es zugeſtellt werden ſoữ .

2 . Von Amtswegen erfolgen :

A . in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten : die Zuſtellung der Abſchrift der Berufungsſchrift an die Gegen

partei, ſowie die Zuſtellung aller gerichtlichen Entſcheidungen , nicht blog (wie nach § . 294 Abſ. 3

der Civilprozeßordnung) der nicht verfündeten , ſondern auch der verkündeten (S . 7 Abſ. 1 der Ver

ordnung), insbeſondere auch der Urtheile. Ebenſo werden Zahlungs- und Volſtreckungsbefehle dem

Gläubiger und dem Schuldner und Beſchlüſſe , durch welche eine Forderung gepfändet oder über

wieſen wird , dem Gläubiger, dem Schuldner und dem Drittſchuldner von Amtswegen zugeſtellt

(Verordnung vom 2 . Juli 1888 8. 7 Abſ. 1).

Ausgenommen ſind nur:

a) Beſchlüſſe , welche lediglich die Prozeß - und Sachleitung einſchließlich der Beſtimmung und

Aenderung von Terminen betreffen , insbeſondere auch Beweisbeſchlüſſe (S . 7 Abſ. 2 der Ver

ordnung); bei dieſen genügt die Verkündung und zwar ohne Rückſicht auf die Anweſenheit

die Parteien bei derſelben ;

b ) Arreſtbefehle : die Zuſtellung derſelben an den Gläubiger erfolgt zwar ebenfalls von Amts

wegen (S . 294 Abſ. 3 , §. 809 Abſ. 2 der Civilprozeßordnung), die Zuſtellung an den Schuldner

dagegen findet nur auf Antrag des Gläubigers ſtatt (S . 802 Abſ. 2 daſelbſt), damit nicht

durch vorzeitige Bekanntgebung des verfügten Arreſtes an den Schuldner die demnächſtige

Vollſtreckung des Arreſtes in ihrem Erfolge gefährdet werde. Dieſes Intereſſe des Gläubigers

fällt jedoch weg, wenn derſelbe mit dem Antrag auf Erlaß des Arreſtbefehls zugleich die

Vollſtreckung deſſelben, z . B . durch Bezeichnung des Arreſtgegenſtandes (der zu pfändenden

beweglichen Sachen oder Forderungen u . ſ. w .) beantragt. In dieſem Fall iſt anzunehmen ,

daß mit dem Antrag auf Erlaß des Arreſtbefehls auch die Zuſtellung deſſelben beantragt ſei,

und demzufolge mit dem Arreſtbefehl zugleich die Zuſtellung deſſelben und die betreffende Voll

ſtreckungsmaßregel zu verfügen .

B . in Strafſachen : alle Zuſtellungen mit Ausnahme der Zeugenladungen im Falle des §. 219 der

Strafprozeßordnung.

C . im Konkursverfahren : alle Zuſtellungen (S. 66 Abſ. 2 der Konkursordnung).

D . in Angelegenheiten der nicht ſtreitigen Gerichtsbarkeit : alle vom Gericht ausgehenden Zuſtellungen ;

jedoch iſt hier eine förmliche Zuſtellung nur nothwendig , inſofern es (3. B . wegen Beginns einer

Friſt und dergl.) einer Beurkundung der Zuſtellung bedarf ( . 1 Abſ. 1 des preußiſchen Aus

führungsgeſeßes zur Civilprozeßordnung).

3 . Auf Betreiben der Parteien erfolgen :

A . in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten die Zuſtellung von Schriftſäßen ſeitens einer Partei an die andere

mit Ausnahme der Berufungsſchrift (vgl. Nr. 2 A ) und die Zuſtellung von Arreſtbefehlen an den

Schuldner (vgl. Nr. 2 A b );

4 . Auch in Schußgebieten beſteht die Zuſtellung, wenn eine Ausfertigung zugeſtellt werden ſoll,

in deren Uebergabe, in den übrigen Fällen in der Uebergabe einer beglaubigten Abſchrift des zuzuſtellenden

Schriftſtücks (S. 156 Abſ. 1 der Civilprozeßordnung). Die Beglaubigung kann aber hier in allen Fällen

(nicht, wie nach §. 156 Abſ. 2 der Civilprozeßordnung, nur bei Zuſtellungen von Amtswegen) durch den

Gerichtsſchreiber erfolgen (8 . 7 Abſ. 3 der Verordnung). Der Gerichtsſchreiber hat bei Zuſtellungen auf

Betreiben der Parteien die erforderlichen Abſchriften (S . 155 der Civilprozeßordnung) auf Verlangen auch

anzufertigen .

5 . Die Vorſchriften über die Perſon , an welche die Zuſtellung zu erfolgen hat (SS. 157 bis 164

der Civilprozeßordnung), ſind auch in den Schußgebieten zu beachten ; jedoch tritt an Stelle der SS. 160 ,

161 der § . 7 Abſaß 6 der Verordnung .

6 . Die SS . 165 bis 181 der Civilprozeßordnung finden in den Schußgebieten keine Anwendung.

An ihre Stelle treten die Anordnungen, welche von dem zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigten
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Beamten gemäß § . 6 der Verordnung erlaſſen werden (oben S. 2 Nr. 4 ). Dieſe Anordnungen können

für eine einzelne Zuſtellung mit Rückſicht auf die Umſtände des Falls beſonders oder allgemein für alle

Fälle, in denen nicht etwas Abweichendes beſtimmtwird, getroffen werden . Dieſelben können ſich beziehen

auf die Perſonen , durch welche die Zuſtellungen zu bewerkſtelligen ſind, und die Uebermittelung der Auf

träge an dieſelben ; auf Drt und Zeit der Zuſtellungen ; auf diejenigen Perſonen , welchen an Stelle des

Empfängers das zuzuſtellende Schriftſtück bezw . die Abſchrift deſſelben übergeben werden darf, wenn der

Empfänger nicht angetroffen wird ; auf das Verfahren , wenn keine Perſon angetroffen wird, an welche

die Üebergabe bewirkt werden kann , auf den Nachweis der erfolgten Zuſtellung. Ein ſolcher Nachweis

iſt ſtets ſchriftlich zu den Akten zu bringen (S . 7 Abſ. 7 der Verordnung). Bei den Anordnungen be

züglich der Form dieſes Nachweiſes iſt zu beachten , daß durch den lekteren feſtgeſtellt werden muß, welches

Schriftſtück in Ausfertigung oder Abſchrift übergeben iſt.

7. Zuſtellungen , welche in einer bei einer Gerichtsbehörde in den Schußgebieten anhängigen

Rechtsangelegenheit erforderlich werden , aber außerhalb des Schußgebietes , in welchem die Gerichts

behörde ihren Siß hat, zu bewirken ſind, erfolgen im Wege des Erſuchens (S . 6 Abſ. 3 der Verordnung).

8 . Das Erſuchen iſt zu richten :

a ) bezüglich einer im Deutſchen Reich zu bewirkenden Zuſtellung : an den Gerichtsſchreiber des

Amtsgerichts , in deſſen Bezirk die Zuſtellung ausgeführt werden ſoll (S . 162 des Gerichts

verfaſſungsgeſeßes );

b ) bezüglich einer in einem anderen deutſchen Schußgebiete oder im Bezirke eines deutſchen Konſular

gerichts zu bewirkenden Zuſtellung: an die Gerichtsbehörde des betreffenden Schußgebietes bezw .

an den betreffenden Konſul; hiernach iſt insbeſondere auch dann zu verfahren, wenn von einer

der Gerichtsbehörden im Schußgebiete von Kamerun eine Zuſtellung im Schußgebiete von

Togo oder von der Gerichtsbehörde des leşteren Schußgebietes eine Zuſtellung im Schußgebiete

von Kamerun zu veranlaſſen iſt;

c) bezüglich einer in einem ausländiſchen Staate zu bewirkenden Zuſtellung an die in SS. 182

bis 184 der Civilprozeßordnung bezeichneten Behörden und Beamten.

9. Die öffentliche Zuſtellung erfolgt in den bei den Gerichtsbehörden der Schußgebiete anhängigen

Rechtsangelegenheiten nach den Vorſchriften in SS. 186 bis 189 der Civilprozeßordnung. Jedoch kann

die Gerichtsbehörde bei Bewilligung der öffentlichen Zuſtellung einer Ladung anordnen , daß eine Einrückung

in öffentliche Blätter nicht erforderlich ſei (S . 7 Abſ. 5 der Verordnung). In einem ſolchen Falle gilt die

Ladung als zugeſtellt, wenn ſeit der Anheftung des Schriftſtücks an die Gerichtstafel zwei Wochen ver

ſtrichen ſind (S . 189 Abſ. 2 der Civilprozeßordnung).

10 . Die im $. 190 der Civilprozeßordnung bezüglich des Eintritts der Wirkungen der Zuſtellung

für Zuſtellungen mittelft Erſuchens anderer Behörden oder Beamten und für öffentliche Zuſtellungen ge

gebene Vorſchrift iſt durch g . 7 Abſaß 4 der Verordnung auf alle Zuſtellungen ausgedehnt, welche in den

bei den Gerichtsbehörden der Schußgebiete anhängigen Rechtsangelegenheiten auf Betreiben der Par

teien erfolgen .

11 . Im Schußgebiete zu bewirkende Zuſtellungen in einer bei einem deutſchen Gerichte anhän

gigen Rechtsangelegenheit erfolgen auf Erſuchen deſſelben durch die Gerichtsbehörde erſter Inſtanz in der

in Nr. 4 bis 6 bezeichneten Weiſe. Der zur Ausübung der Gerichtsbarkeit ermächtigte Beamte hat auf

Grund des Nachweiſes der Zuſtellung (vgl. Nr. 6 ) das im § . 185 Abſaß 2 der Civilprozeßordnung be:

zeichnete Zuſtellungszeugniß auszuſtellen und nur dieſes , nicht auch den Nachweis oder die ſonſt etwa bei

der Gerichtsbehörde entſtandenen Akten , dem erſuchenden Gerichte zu überſenden .

§. 7.

Zwangsvollſtreckungen.

(Zu den 88. 9, 10 der Verordnung vom 2 . Juli 1888.)

1 . Aus welchen Titeln eine Zwangsvollſtreckung ſtattfindet, unter welchen Vorausſeßungen ins

beſondere von den Gerichtsbehörden in den Schußgebieten erlaſſene Urtheile vollſtreckbar ſind, beſtimmt

ſich nach SS. 644 bis 661, 702 der Civilprozeßordnung.

2 . Die Ertheilung der vollſtreckbaren Ausfertigung (Civilprozeßordnung SS. 662 ff.) einer von

einer Gerichtsbehörde der Schußgebiete erlaſſenen Entſcheidung eines vor derſelben abgeſchloſſenen Ver

gleichs oder einer von derſelben aufgenommenen Urkunde der im § . 702 Nr. 5 der Civilprozeßordnung
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Central-Blatt

Deutſche N e idh .

für das

Herausgegeben

im

Reichsamt des Innern .

Bu beziehen durch alle Poftanſtalten und Buchhandlungen . – Pränumerations- Preiß für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 20. Juli 1888. N 30.

Inhalt : 1. Konſulat-Weſen : Verlegung eines Amtsſiges ;

- Ernennung; - Todesfall . . . . . . Seite 429

2 . Roll: und e teuer - Weſen : Beſtellung eines Stations

kontrolörs ; – Abfertigung von Taſchenuhren auf Muſter

päſſe; – Beſtimmungen aus Anlaß des bevorſtehenden

Zolanſchluſſes von Hamburg, insbeſondere Zoll-Regulativ

für die Unter -Elbe; - Veränderungen in dem Stande

oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen . 429

3 . Polizei - Weſen : Äusweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 454

1 . Koni u I a t -We i en.

Ter Amtsſiß des Kaiſerlichen Vize-Konſulats für die Argentiniſchen Provinzen Tucuman, Catamarca und

Santiago del Eſtero iſt von Tucuman nach Santiago del Eſtero verlegt worden .

Der Kaufmann Hjalmar Hägg iſt zum Konſul des Reichs in Uleåborg ( Finland) er
nannt worden .

Der Kaiſerliche Vize-Konſul J . A . Duarte in Algeciras (Spanien ) iſt geſtorben .

2 . Zoll - und Steu e r -Wei en.

Nuf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich preußiſche Steuer - Šnſpektor Hoffmann in

Caſſel den Königlich bayeriſchen Hauptzollämtern zu Augsburg , Lindau , Memmingen und Pfronten als

Stations-Kontrolör, mit dem Wohnſik in Lindau , vom 1. Juli d . I. ab beigeordnet worden .

best
Bundesrathi inte

bayerijzen majuptin Linda

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 5 . Juli d . J . folgenden Beſchluß gefaßt:

1. Die von deutſchen Handlungsreiſenden auf Muſterpaß ausgeführten Taſchenuhren ſind beim

Wiedereingang nur dann zolfrei einzulaſſen , wein die Ausfuhr der Uhren auf dem Muſterpaſſe zollamt

lich beſcheinigt iſt.

68
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2 . Den Inhabern von Eingangspäſſen für ausländiſche Taſchenuhren darf die vorübergehende

Verbringung der Uhren in das Ausland unter dem Vorbehalt der Wiedereinbringung während der

Gültigkeitsdauer des Paſſes ſowie unter Aufrechterhaltung des Anſpruchs auf ſpätere Zurückerſtattung des

bei der Paßausfertigung hinterlegten Eingangszolls nur mit der Maßgabe geſtattet werden , daß die

Uhren in Gemäßheit des S. 111 des Vereinszollgeſeßes dem Ausgangs - beziehungsweiſe dem Wieder

eingangs-Amt behufs Beſcheinigung des Ausgangs beziehungsweiſe Wiedereingangs auf dem Paſſe ge

ſtellt werden .

Berlin , den 17. Juli 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Jacobi.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 28. Juni d. I. beſchloſſen :

1. Den zukünftigen hamburgiſchen Hauptzollämtern kann von der oberſten Landesfinanzbehörde die

Befugniß ertheilt werden , hartes Kammgarn aus Glanzwolle über 20 Centimeter Länge (Tarif

poſition 41 c 2) zu einem anderen als dem höchſten Zolſaße der betreffenden Tarifpoſition ab

zufertigen .

II. Der Senat der freien und Hanſeſtadt Hamburg wird ermächtigt, in dem von ihm zu erlaſſenden

Zollabfertigungsregulativ für Hamburg zu beſtimmen :

1 . daß bei ſeewärts eingegangenen unbeladenen Schiffen nach dem Ermeſſen der ZoUſtelle von

der Abgabe der Lukendeklaration abgeſehen werden darf ;

2. daß die Verladung von Gütern des freien Verkehrs , welche zur Ausfuhr ſeewärts beſtimmt

ſind, der Zollſtelle nicht angemeldet zu werden brauche;

3 . daß die Schiffs -Ausgangsdeklaration (S . 88 des Vereinszollgeſeßes ) nach dem anliegenden

Muſter aufzuſtellen und bezüglich derſelben in Gemäßheit der auf dem leşteren befindlichen

Bemerkungen zum Gebrauch zu verfahren ſei ;

4 . daß bei Schiffen , welche in den Freihafen anderswoher als von See eingegangen waren , bei

dem Eingange aus dem Freihafen in den Zollhafen der Proviant, auch wenn der Eingangs

zoll davon 9 Mark oder mehr beträgt, mündlich deklarirt werden darf ;

5 . daß der nach dem Zollauslande beſtimmten Raumverſchlußladung der aus dem Freihafen

eingegangenen und nach einem Orte der Oberelbe mit Begleitſchein 1 abzufertigenden Schiffe

Güter des freien Verkehrs, welche zum unmittelbaren Ausgange beſtimmt ſind, unter geeigneten

Kontrolmaßregeln und insbeſondere mit der Maßgabe zugeladen werden dürfen , daß die

Güter, inſoweit nicht Ausnahmen geſtattet werden , durch ihre Beiladung die Eigenſchaft un

verzouter ausländiſcher Waaren annehmen ;

6 . daß die Schleppdampfer unter geeigneten Kontrolmaßregeln von jeder Anmeldung und Ab

fertigung bei dem Ueberſchreiten der Zollgrenze gegen das Freihafengebiet befreit werden

dürfen .

IU . Das nachſtehend abgedruckte Zollregulativ für die Unterelbe wird genehmigt und tritt mit dem

Tage des Zollanſchluſjes Hamburgs an die Stelle des Regulativs vom 8. Dezember 1881, be

treffend die zollamtliche Behandlung der Wagren -Ein - , Aus- und Durchfuhr auf dem zum

deutſchen Zollgebiet gehörigen Theile der Unterelbe.* )

Berlin , den 11 . Juli 1888 .

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Jacobi.

*) Centr. Bl. für 1881 S . 464.
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Muſter.

Abgegeben den ten . . .. ..... 18. . Eingetragen in dem Schiffs -Ausgangs

deklarationsregiſter Nr.

Schiffs- Ausgangsdeklaration .

Der Unterzeichnete meldet dem (Amt) an, daß er das (Nationalität)
tinalitan Dampf-chit (9

un Segel
Schiff (Name) von

Tragfähigkeit mit den in den anliegenden Zollpapieren , und zwar:

am (Ort der Einladung) inangegebenen kontrolpflichtigen Gütern zum Ausgange nach

Ladung legen wolle.

Die Einladung ſoll am ten .. . . . .... 18

.. ., den ten .. .... 18

Ihr m ittags beginnen .um

.

Der Schiffsfüh!er.

(Unterſchrift.)

Nr.

Ich erkenne durch meine Namensunterſchrift an , daß die Waaren, welche in den umſtehend unter

bis aufgeführten Bezettelungen angegeben ſind, in dem oben bezeichneten Schiffe verladen ſind.

......... , den ... ten ... 18 ...

Der Schiffsführer.

(Unterſchrift.)

Amtliche Vermerke

über angelegten Schiffsverſchluß,Abfertigung

unter amtlicher Begleitung u .

68 *
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Nachweis der zu der Schiffs -Ausgangs

deklaration gehörigen Bezettelungen . Be

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Art

der

Bezette

Aus-

Nachweis des Verbleibs der in

Spalte 1 bis 5

aufgeführten Bezettelungen .

Bem e r -

Bezeichnung
Beſcheini

des Amts, des Datums, gung
| kungen.

bei welchem an welchem zu Spalte

die Abnahme erfolgt iſt. | 7 und 8.

ſtimmungs

ort der

Waaren .

Datum

der

Ausſtellung.

ſtellungs

amt.

N
u
m
m
e
r

.

lung.

Tag | Monat. Jahr.

1. 2 . 6. . 7. I 8. 9. 10.

-
-

-
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Nachweis der zu der Schiffs -Ausgangs

deklaration gehörigen Bezettelungen .

Bemer -

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Art

Nachweis des Verbleibs der in

Spalte 1 his 5

Be
T aufgeführten Bezettelungen .

ſtimmungs

Bezeichnung
ort der

des Amts, des Datums, gung

Waaren . bei welchem , an welchem | zu Spalte

die Abnahme erfolgt iſt. 7 und 8 .

Datum
Beſcheini

kungen.
der

Aus

ſtellungs

amt.

der

N
u
m
m
e
r

.

Bezette

lung.
Ausſtellung.

| Taz. Monat. Jahr.

4 . 51 6. 7. I 8. 19. 10 .
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Bemerkungen für den Gebrauch.

1 . Der Schiffsführer hat lediglich die Verladungsanmeldung und das Verladungsanerkenntniß auf

Seite 1 auszuſtellen . Alle übrigen Eintragungen erfolgen von den Zollſtellen .

2 . Der Schiffsführer hat die erſte Verladungsanmeldung vermittelſt einer in zwei Eremplaren ein

zureichenden Schiffs -Ausgangsdeklaration zu bewirken ; ſoll das Schiff unter Zollzeichen ausgehen

und nur für ausländiſche Häfen beſtimmte Waaren aufnehmen, ſo iſt die Ausgangsdeklaration

nur in einem Eremplar einzureichen . Bei weiteren in beliebiger Form abzugebenden Ver

ladungsanmeldungen iſt auf die bereits eingereichte Schiffs - Ausgangsdeklaration Bezug zu

nehmen . Jeder Verladungsanmeldung ſind die zugehörigen Bezettelungen beizufügen .

Die Bezettelungen, gleichviel ob ſie mit der erſten oder einer ſpäteren Verladungsanmeldung vor

gelegt ſind, werden unter fortlaufenden Nummern in Spalte 1 bis 6 beider Exemplare der

Schiffs-Ausgangsdeklaration amtlich eingetragen . Auf jeder Bezettelung iſt die Nummer, unter

welcher die Schiffs -Ausgangsdeklaration in das Schiffs -Ausgangsdeklarationsregiſter eingetragen

iſt, und die Nummer der Eintragung der betreffenden Bezettelung in die Schiffs-Ausgangs

deklaration zu vermerken .

In Spalte 6 genügt die Angabe des Beſtimmungslandes , wenn die Waaren nicht zum

Wiedereingang abgefertigt ſind.

Beſcheinigungen über Anlegung beziehungsweiſe Abnahme des Schiffsverſchluſſes ſind in der

betreffenden Bezettelung einzutragen .

5 . Die Schiffs -Ausgangsdeklaration iſt in beiden Eremplaren auszufertigen .

Das Unikat wird mit den betreffenden Bezettelungen verſiegelt, mit der Adreſſe desjenigen

Amts , bei welchem es vorzulegen iſt, verſehen und dem Schiffsführer übergeben ; daſſelbe bleibt

ſolange beim Schiffe, bis ſämmtliche zu der Ausgangsdeklaration gehörigen Bezettelungen von ihr

getrennt ſind. Jede betheiligte Abfertigungsſtelle beſcheinigt in Spalte 7 bis 9 die Abnahme der

von ihr zurückbehaltenen Bezettelungen und giebt, wenn das Schiff mit noch verbleibenden Be

zettelungen nach einem inländiſchen Hafen weitergehen ſoll, die Schiffs-Ausgangsdeklaration mit

dieſen Bezettelungen verſiegelt und an das Wiedereingangsamt adreſſirt dem Schiffsführer zurück,

nachdem in der Schiffs -Ausgangsdeklaration die erforderlichen Vermerke wegen des Schiffs

verſchluſſes eingetragen ſind. Die Schiffs -Ausgangsdeklaration verbleibt bei derjenigen Ab

fertigungsſtelle, bei welcher zuleßt Bezettelungen abgenommen werden .

Das Duplikat verbleibt bei der Ausfertigungsſtelle.

Iſt die Schiffs -Ausgangsdeklaration nur in einem Eremplar eingereicht (Ziffer 2), ſo

verbleibt dieſelbe mit den zugehörigen Bezettelungen bei der Ausfertigungsſtelle.

3 .lept Bezeich
iffs

-Ausgane
rforder

licheno
refjirt

dem angede
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Zollregulativ für die Unterelbe.

$ . 1 .

Die Zollſtraße (Vereinszoligeſep S $. 17 und 21 Abſaß 1 ) für den Seeverkehr nach den Orten I. Allgemeine

an der Unterclbe, ſowie für den aus dem Freihafengebiet zu Waſſer eingehenden Verkehr bildet die Beſtimmungen.

Unterelbe.

Waſſerfahrzeuge, welche zolpflichtige Waaren oder ſolche Gegenſtände geladen haben ,

welche zwar zolfrei, aber dergeſtalt verpadt ſind , daß ihre Beſchaffenheit nicht ſogleich erkannt

werden kann, dürfen indeſſen über die Zollgrenze gegen die See nur innerhalb des betonnten Haupt

fahrwaſſers der Elbe eingehen .

Als verpackte Waaren ſind, außer den mit einer beſonderen Umhüllung für den Transport

oder die Aufbewahrung verſehenen , alle ſolche Gegenſtände anzuſehen , welche in verdeckten Fahr

zeugen oder in unverdeckten dergeſtalt verladen ſind, daß der Inhalt des Fahrzeuges nicht mit

Sicherheit erkannt werden kann.

Eine Ausnahme erleidet die Beſtimmung, daß die Ueberſchreitung der Zollgrenze gegen die

See nur auf der im Abſaß 2 bezeichneten Straße erfolgen darf,

a ) bei Fiſcherfahrzeugen , welche nur friſche Erzeugniſſe des Meeres oder auf den Watten

geſammelte Muſchelſchalen einführen (vergl. § . 21 Abſaß 1),

b ) Þei der Bergung von Strandgut (S . 20 Abſaß 2 ),

c ) bei Fahrzeugen , welche aus einem inländiſchen Hafen kommen und über die Zollgrenze

durch das Klopenloch oder die Nordergründe eingehen (S . 20 Abſaß 1),

d ) wenn in beſonderen Fällen die Erlaubniß zum Eingange außerhalb des Hauptfahr

waſſers von dem Nebenzollamt zu Curhaven oder einem Zollfreuzer ertheilt worden iſt

(Vereinszollgeſeß §. 21 Abſaß 4 ).

Die Beſtimmung zu b iſt nur auf ſolche Strandgüter, welche an der Küſte antreiben oder

unmittelbar von der Strandungsſtelle an die offene Küſte geborgen werden , zu beziehen , und dem

nach für Fahrzeuge, welche mit von geſtrandeten oder geſunkenen Schiffen geborgenen Gegenſtänden

eingehen , nicht anzuwenden .

§. 2.

Der Eingang und Ausgang von Waſſerfahrzeugen über die Zollgrenze gegen die See und

gegen das Freihafengebiet kann zu jeder Zeit ſtattfinden .

Die
Entlöſchunglich der bereits bei

bijcherfahrzeuge

$ . 3 .

Waſſerfahrzeuge, welche über die Zollgrenze gegen die See oder gegen das Freihafengebiet

eingegangen ſind, dürfen , wenn ſie zolpflichtige Waaren oder ſolche Gegenſtände geladen haben ,

welche zwar zollfrei, aber dergeſtalt verpackt ſind, daß ihre Beſchaffenheit nicht ſogleich erkanntwerden

kann (S . 1 Abſaß 3 ), im zollinländiſchen Theil der linterelbe ohne zollamtliche Genehmigung nur bei

einem von der Zollbehörde erlaubten Landungsplaße anlanden (Vereinszollgeſek S. 21 Abſaß 1).

Die Entlöſdung von Waſſerfahrzeugen , welche über eine der bezeichneten Zollgrenzen ein

gegangen ſind, einſchließlich der bereits bei dem Nebenzollamt zu Curhaven in den freien Verkehr

geſepten (88. 13 und 17 Abſaß 3 ) und der Fiſcherfahrzeuge, ſowie die Verladung von Gegenſtänden ,

deren Ausfuhr zolamtlich nachgewieſen werden muß , darf im Zollgebiet, vorbehaltlich der Beſtim

mungen über Leichterungen und Zuladungen (88 . 8 , 25, 26 und 27), nur an den von der Zoll

behörde dazu allgemein beſtimmten oder beſonders genehmigten Stellen erfolgen .

In Fällen dringender Gefahr oder höherer Gewalt darf das Anlanden beziehungsweiſe

die Entlöſchung ohne Rückſicht auf die vorſtehenden Beſtimmungen erfolgen ; indeſſen iſt ſolchen

Falles hiervon dem nächſten Zollamt oder Zollfreuzer ohne jeden Verzug Anzeige zu machen .
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§ . 4 .

Die geſammte Unterelbe außerhalb der Häfen gehört dem Grenzbezirk an . Ob und in

wieweit die Häfen zum Grenzbezirk gehören , wird beſonders angeordnet.

An den Ufern der Unterelbe im Grenzbezirk dürfen , unbeſchadet der im § . 3 für den dort

bezeichneten Verkehr gegebenen weitergehenden Beſtimmungen , 300lfreie Gegenſtände in verpacktem

Zuſtande und zollpflichtige Gegenſtände ohne beſondere Erlaubniß der Zolbehörde nur an ſolchen

Stellen aus- und eingeladen werden , welche zu Landungspläßen beſtimmt und als ſolche bezeichnet

ſind (Vereinszollgeſeß §. 121 Abſaß 1).

§. 5 .

Zum Zweck der Zollamtlichen Behandlung des ſeewärtigen Ein - und Ausgangsverkehrs

beſteht in Curhaven ein Nebenzollamt I, welches für die ſeewärts eingehenden Schiffe zugleich als

Anſagepoſten in Gemäßheit des §. 74 des Vereinszollgeſeßes fungirt. Das Nebenzollamt führt bei

Tage die Reichszolflagge und bei Nacht drei weiße Lichter .

Bezüglich der übrigen an der Unterelbe beſtehenden Grenzzollämter wird auf die einzelnen

Hafenregulative und die ſonſtigen in dieſer Beziehung ergangenen Anordnungen verwieſen .

§ . 6 .

Die zollamtliche Behandlung des Schiffs - und Waarenverkehrs auf der Unterelbe erfolgt nach

den allgemeinen Vorſchriften des Vereinszollgeſeßes und den zur Ausführung deſſelben ergangenen Be

ſtimmungen, ſoweit nachſtehend nicht beſondere Anordnung getroffen iſt.

Bezüglich der Zollamtlichen Behandlung des Schiffs - und Waarenverkehrs in den Häfen

wird insbeſondere auf die für die leßteren geltenden Hafenregulative verwieſen .

und Leuchte .

$ . 7.

II. Vorſchriften Schiffe, welche über die Zollgrenze bei Curhaven aus See eingehen und nach dem Frei

für die Abferti: hafen oder einem Zollhafen an der Unterelbe beſtimmt ſind, ſowie Schiffe , welche von dort ſeewärts

gung des Seever:

kehrs. et ausgehen , ſind, ſofern ſie einen auf das Zollintereſſe vereideten Lootſen am Bord haben , für den4

1. Schiffsverlebt gedachten Verkehr von jeder zollamtlichen Anmeldung und Abfertigung befreit, wenn ſie unausgeſeßt

unter Zollflagge während der Fahrt nachſtehende Zeichen (Zollzeichen ) führen :

a) am Tage, d . h . von Sonnenaufgang bis Sonnenunter

· gang , am hinteren Maſt – und zwar in der Regel an de
Nr. 1.

der Gaffel – oder auf dem Flaggenſtock am Heck eine

Flagge von 1,6 m Länge und 1 m Breite, diagonal in

eine ſchwarze und eine weiße Hälfte getheilt, ſo daß die

ſchwarze Hälfte unten und am Stock ſich befindet (ſiehe

Zeichnung Nr. 1), und

b ) bei Nacht zwei Laternen , und zwar die obere mitweißem ,

die untere mit grünem Licht an der Stelle, wo am Tage

die zu a erwähnte Zollflagge gezeigt wird . Kleinere

Schiffe können die Laternen auch zwiſchen dem hinteren

· Maſt und Want führen .

Die Laternen müſſen ſo eingerichtet und angebracht

ſein , daß ſie nicht nach vorn ſcheinen , ſondern ein gleich

mäßiges und ununterbrochenes Licht über einen Bogen

des Horizonts von 12 Kompaßſtrichen und zwar 6 Strich

nach jeder Seite hinten hinauswerfen .

Soll die Nationalflagge gleichzeitig gezeigt werden , ſo iſt

die Zollflagge unter derſelben , jedoch an derſelben Leine zu hiſſen

und zu führen .

Unter Zollzeichen eingehende Schiffe, welche nach einem

Zollhafen beſtimmt ſind, haben dieſelben bis zur Beendigung der

vorläufigen Reviſion (S. 80 des Vereinszollgeſebes ) ſtehen zu laſſen .



§ . 8.

Von jeder zollamtlichen Anmeldung und Abfertigung während der Fahrt auf der Inter

elbe ſind ferner befreit, wenn ſie die im § . 7 angegebenen Zollzeichen führen :

a) Leichterſchiffe, in welche aus Schiffen , die unter Zouzeichen fahren , auf der Unter

elbe zum Zweck der Leichterung Waaren übergeladen werden ;

b ) Zuladeſchiffe, welche einem unter Zollzeichen in See gehenden Schiffe Waaren oder

Perſonen aus dem Freihafen oder aus den Zollhäfen von Hamburg, Altona oder

Harburg zum Zweck der Uebernahme auf der Unterelbe zuführen (ſiehe auch §. 27 );

c) ausnahmsweiſe andere Schiffe auf Grund beſonderer Erlaubniß der Direktiv behörde

unter den ſpeziell anzuordnenden Bedingungen und Kontrolvorſchriften .

Die Leichterſchiffe haben die Zollzeichen vom Beginn der Leichterung ab, bis ſie die Zoll

grenze gegen das Freihafengebiet paſſiren oder, wenn ſie nach dem Zollinlande beſtimmt ſind, bis

zur Beendigung ihrer vorläufigen Reviſion zu führen .

Die Zuladeſchiffe haben die Zollzeichen während der Fahrt innerhalb des Zollgebiets auch

nach erfolgter Entladung ſo lange zu führen , bis ſie die Zollgrenze überſchritten haben oder aber

vorher zoŰſeitig revidirt und in den freien Verkehr geſeßt ſind ; lekterenfalls wird denſelben eine Be

ſcheinigung ertheilt, welche während der weiteren Fahrt innerhalb des Zollgebiets auf Erfordern

den Zollaufſichtsbeamten vorzuzeigen iſt.

Die Führer der Leichter - und Zuladeſchiffe haben ferner , inſoweit ſie nicht über die Ladung

zollamtliche Bezettelungen bei ſich führen, während der Fahrt unter Zollzeichen einen Ladeſchein bei

ſich zu führen und denſelben auf Erfordern den Aufſichtsbeamten vorzulegen . Der Ladeſchein iſt für

Leichterſchiffe von dem Führer des Hauptſchiffes , für Zuladeſchiffe von dem Abſender nach dem

Muſter A auszuſtellen und von dem Führer des Leichter- beziehungsweiſe Zuladeſchiffes mit zu

unterzeichnen .

Eine amtliche Begleitung der Leichter- und Zuladeſchiffe, ſowie eine leberwachung der

Beladung und Entladung derſelben kann in allen Fällen angeordnet werden .

Wie lange die anderen vorſtehend unter c gedachten Schiffe die Zollzeichen zu führen

haben , wird in dem zu ertheilenden Erlaubnißſchein feſtgeſeßt; der leştere iſt den Zollaufſichts

beamten auf Erfordern vorzuzeigen.

S . 9.

Schiffe unter Zollzeichen haben ſtets das Hauptfahrwaſſer beziehungsweiſe das zu ihrem Be

ſtimmungshajen führende Nebenfahrwaſſer der Interelbe einzuhalten und ihre Fahrtohnewiúkürlichen

Aufenthalt und ohne Aenderung der Ladung, abgeſehen von den zugelaſſenen Leichterungen und Zu

ladungen , ſortzuſeßen , ſich auch jedes nicht ausdrücklich geſtatteten Verkehrs mit dem Lande und mit

anderen Schiffen zu enthalten . Durch dieſe Vorſchrift wird jedoch die Annahme von Schlepp

dampfern nicht unterſagt. Auch iſt es den unter Zolzeichen fahrenden Schiffen geſtattet, mit anderen

Schiffen oder mit dem Lande zu verkehren , wenn dies lediglich zum Zweck der Abſendung oder

Entgegennahme von Telegrammen oder behuſs Erſtattung einer Anzeige an eine Yollſtelle oder

einen Zollkreuzer geſchieht.

Machen Naturereigniſſe oder Unglücksfälle Leichterungen oder Abweichungen von vorſtehen

der Vorſchrift nothwendig , ſo iſt hiervon dem nächſten Zollamt oder Zollkreuzer baldthunlichſt An

zeige zu machen .

Sollen den unter Zollzeichen in See gehenden Schiffen aus anderen als den im S. 8

unter b genannten Orten kommende Waaren zugeladen werden , ſo bedarf es hierzu der beſonderen

zollamtlichen Genehmigung (S. 27 Abſaß 2).

Sollen derartige Schiffe einen Hafen an der Unterelbe anlaufen , um dortſelbſt Waaren

oder Perſonen aufzunehmen , ſo bedarf es hierzu der vorherigen Erlaubniß der Zollſtelle dieſes Hafens.

Der Zutritt zu den unter Zollzeichen fahrenden Schiffen und der Abgang von denſelben iſt

regelmäßig nur Zollbeamten , Lootſen , ſowie den das polizeiliche Intereſſe wahrnehmenden Beamten ,

und zwar nur zur Wahrnehmung ihrer amtlichen Funktionen , erlaubt. Ausnahmsweiſe iſt der

Zutritt beziehungsweiſe der Abgang auch anderen Perſonen geſtattet, wenn ſie mit einer zollamt

lichen Legitimation verſehen ſind, ſowie bei Unglücksfällen ,wenn Gefahr im Verzuge iſt, auch ſolchen

Perſonen , welche zur Reitung von Menſchen , Schiff und Ladung Hülje leiſten ſollen .

C9
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Schiffsverkehr.

See.

Inſoweit ſich aus den Beſtimmungen in dieſem und dem vorhergehenden Paragraphen

nicht Ausnahmen ergeben , iſt es anderen Fahrzeugen unterſagt, an ein unter Zollzeichen fahrendes

Schiff ohne Zollamtliche Genehmigung anzulegen .

S. 10.

Treten während der Fahrt Umſtände ein , in Folge deren ein Schiff zur Führung der

Zollzeichen nach SS. 7 oder 8 nicht mehr berechtigt ſein würde, ſo muß hiervon dem nächſten Zoll

amt oder Zollkreuzer ſofort Anzeige gemacht und die zollamtliche Abfertigung beantragt, bis zu deren

Beginn aber das Zolzeichen beibehalten werden .

$ . 11.

2 . Underweiter Seewärts eingehende Schiffe,welche nicht nach Maßgabe der $ $ . 7 bis 10 unter Zollzeichen

fahren , haben bei dem Nebenzollamt in Curhaven vor Anker zu gehen oder rechtzeitig beizudrehen

verteht aus der und den ſich an Bord begebenden Beamten das Anbordkommen ſowie den Wiederabgang vom Schiffe

nach Seegebrauch möglichſt zu erleichtern .

$ . 12.

Die Zollabfertigung bei dem Nebenzollamt zu Cuxhaven findet zu jeder Tages- und

Nachtzeit ſtatt.

$ . 13.

Die Beamten des Nebenzollamts können , wenn eine Reviſion ſich mit hinreichender

Sicherheit bewirken läßt, Schiffe, welche zollfreie Ladung haben und deren Proviantvorräthe den

Bedarf während des muthmaßlichen Aufenthalts im Zollinlande nicht überſteigen , ſofort in den

freien Verkehr jeßen , auch einzelne zolpflichtige Gegenſtände, welche an Bord des Schiffes ſich be

finden , auf Grund mündlicher Deflaration vollſtändig abfertigen . Zum Ausweis über die geſchehene

Abfertigung wird ein Abfertigungsausweis nach dem Muſter B ertheilt. Bei offenen Booten bedarf

es der Ertheilung eines ſolchen nicht.

$ . 14 .

Soll die ſchließliche Abfertigung nicht bei dem Nebenzollamt zu Curhaven , ſondern bei

einer anderen als Grenzzollamt fungirenden Zollſtelle erfolgen , oder iſt bei Schiffen , welche nach

dem Freihafen beſtimmt ſind, der Wiederausgang zu kontroliren , ſo hat der Schiffsführer den

an Bord gekommenen Beamten alle über ſeine Ladung ſprechenden Papiere, ſowie eine von ihm

unterzeichnete Deklaration über die Zugänge zum Schiffsraum und etwaige geheime Behältniſſe –

Lukendeklaration – nach dem Muſter C , unter Beobachtung der darauf abgedruckten Gebrauchs

anweiſung, zu übergeben , auch den Beamten dieſe Zugänge und Behältniſſe an Ort und Stelle

zu zeigen .

Den Führern der periodiſch die Häfen an der Unterelbe beſuchenden Schiffe iſt es geſtattet,

an Stelle der jedesmaligen Ausfertigung einer Lukendeklaration eine einmalige Lukendeklaration aus :

zuſtellen , welche nad erfolgter amtlicher Beglaubigung an Bord des Schiffes zur Einſicht der

Beamten bereit zu halten und nur bei eintretenden Veränderungen zu erneuern iſt. Die Wahl

des Amts, bei welchem die Beglaubigung der Lufendeklaration ſtattfinden ſoll, bleibt dem Schiffs

führer überlaſſen .

S. 15 .

Für die Weiterfahrt tritt nach dem Ermeſſen des Nebenzollamts amtliche Begleitung oder

Schiffsverſchluß ein . Leşterenfalls ſind die Zugänge zu den Laderäumen , ſoweit dieſelben die

Anlegung eines ſicheren Verfchluſſes geſtatten , amtlich zu verſchließen und die in nicht verſdhließ =

baren Räumen beziehungsweiſe auf dem Verdeck befindlichen , von dem Schiffsführer mündlich

anzugebenden Waaren in der Lukendeklaration (S . 14 ), in welcher auch die Art der Verſchlußanlage

anzugeben iſt , nach Stückzahl, Verpackungsart 2c. 2c. ſo vollſtändig als thunlich zu verzeidinen und

die außer Verſdluß bleibenden Räume zu revidiren .

Bei Schiffen , welche mit einer ſtändigen Lufendeklaration (S . 14 Abjaş 2) verſehen ſind ,

wird das Ergebniß der auf Grund derſelben vorgenommenen Reviſion und die Art der Verſchluß

anlage in dem Anjagezettel (S . 16 ) vermerkt. Ebendaſelbſt geſchieht die Aufzeichnung der in nicht

verſchließbaren Räumen befindlichen Waaren .

Ordnet das Nebenzollant Schiffsverſchluß an , der Schiffsführer beantragt jedoch amtliche
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Begleitung auf ſeine Koſten , ſo iſt dieſem Antrage ſtattzugeben , wenn die erforderliche Anzahl von Be

gleitungsbeamten zur Verfügung ſteht.

Wenn amtliche Begleitung des Schiffes angeordnet wird , bedarf es der Verſchlußanlage und der

Aufzeidnung der in nicht verſchließbaren Räumen befindlichen Waaren, ſowie der Lukendeklaration nicht.

Ausnahmsweiſe kann ſowohl von der amtlichen Begleitung als von dem Schiffsverſchluß

abgeſehen werden .

S. 16 .

Die nach §. 14 abgegebenen Ladungspapiere werden demnächſt von dem Nebenzollamt

nebſt der Lukendeklaration in Gegenwart des Schiffsführers eingeſiegelt, an das Zollamt des Beſtim

mungsorts beziehungsweiſe an das Zollamt, welches den Wiederausgang des Schiffes nach demi

Freihafen zu kontroliren hat, adreſſirt und mit einem nad Muſter D auszufertigenden Anſage

zettel, falls amtliche Begleitung eintritt, dem begleitenden Beamten , anderenfalls dem Schiffsführer

zur Abgabe bei dem bezeichneten Zolamt ausgehändigt. Auf dem Anſagezettel iſt die Anzahl

der angelegten Bleie und Siegel in Buchſtaben zu vermerken .

S . 17.

Schiffe, welche aus inländiſchen Häfen kommen und nach Maßgabe der beſtehenden Bes

ſtimmungen zum Wiedereingange nach dem Inlande abgefertigt ſind, können von dem Nebenzollant

mit den am Abgangsorte ertheilten zollamtlichen Abfertigungspapieren , nachdem dieſe mit einer

Paſſagebeſcheinigung verſehen worden , ohne ſonſtige Abfertigung nach dem Beſtimmungsorte abge

laſſen werden , ſofern

a ) der angelegte Schiffsverſchluß unverleßt befunden wird, oder

b ) die Ladung, wenn die Abfertigung ohne Schiffsverſchluß erfolgt iſt, überſehen und deren

Uebereinſtimmung mit den vorhandenen Zollbezettelungen kontrolirt werden kann .

Treffen dieſe Vorausſeßungen nicht zu , ſo wird das Schiff wie ein von einem ausländiſchen

Orte kommendes Schiff behandelt.

Schiffe, welche nach der Beſtimmung im Abſaß 1 ohne Anſagezettel nach ihrem Be

ſtimmungsorte abgelaſſen werden dürfen , können auf Antrag des Schiffsführers beim Nebenzollamt

nach Abnahme des Schiffsverſchluſſes, beziehungsweiſe vorgängiger Reviſion, auch ſogleich in freien

Verſicherung abzugeben iſt, daß er keine anderen , als die darin verzeichneten Güter am Bord habe,

verbleiben dann bei dem Nebenzollamt. Der dem Schiffsführer zu ertheilende Abfertigungsausweis

iſt nach Muſter B auszufertigen .

S . 18 .

Mann wegen ungünſtiger Witterung die Abfertigung bei
Nr. 2 .

dem Nebenzollamt zu Curhaven nicht erfolgen , jo iſt dies daran zu

erkennen , daß bei demſelben bei Tage die Reichszollflagge geſtrichen

iſt, bei Nacht aber die drei weißen Lichter fehlen .

Die Schiffe können dann , ohne anzuhalten , das Nebenzoll

amt paſſiren , ſie haben ſich aber bei dem zuerſt von ihnen ange

troffenen Zollkreuzer zu melden , worauf von der Beſaßung deſſelben

die Abfertigung , wie ſie beim Nebenzollamt hätte vorgenommen

werden ſollen , nachträglich bewirkt wird .

Begegnet ein ſolches Schiff keinem Zollkreuzer, ſo hat es bei

der ſeinem Beſtimmungsorte zunächſt belegenen , ſpäteſtens aber bei der

Zollſtelle zu Brunshauſen zur Reviſion und Abfertigung ſich zu ſtellen .

Schiffe dieſer Art haben von Curhaven ab am Tage eine

weiße mit einem diagonalen , von Ecke zu Ecke durchſchneidenden

ſchwarzen Streifen verſehene Flagge von der im §. 7 bezeichneten

Größe (ſiehe Zeichnung Nr. 2 ) und bei Nacht zwei Laternen überein

ander, die obere mit grünem , die untere mitweißem Lichte, und zwar

beide Zeichen an der im $ . 7 angegebenen Stelle zu führen . Die

Laternen müſſen von der in dem bezeichneten Paragraphen vorge

ſchriebenen Einrichtung ſein .

69 *
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S. 19 .

Nach erfolgter Abfertigung hat der Schiffsführer, ſofern das Schiff nicht ſchon in freien Ver

fehr geſeßt worden , den Weg nach dem betreffenden Grenzzollamte ohne weiteren , als den durch

natürliche Hinderniſſe bedingten Aufenthalt und ohne daß die Ladung eine Veränderung er

leidet, fortzuſeßen .

Machen Naturereigniſſe oder Unglücksfälle Abweichungen von vorſtehender Vorſchrift noth

wendig, ſo iſt hiervon dem nächſten Zollamt oder Zollkreuzer baldthunlichſt Anzeige zu machen .

Wegen der Leichterungen wird auf §. 26 verwieſen .

$ . 20 .

Schiffe, welche aus einem inländiſchen Hafen kommen und über die Zollgrenze durch das

Kloßenloch oder die Nordergründe eingehen , haben in Sicht des von ihnen zuerſt angetroffenen

Zollfreuzers beizudrehen und die Reviſion durch denſelben abzuwarten . Dieſelben haben vom Ein

tritte in das Jollgebiet bis zur Reviſion die im S. 18 angegebene Flagge beziehungsweiſe Leuchte

zu führen . Die Beſtimmungen in den SS. 11 bis 19 finden auf ſolche Schiffe entſprechende An

wendung.

Bezüglich der zu beobachtenden Vorſchriften bei der Bergung von Strandgut wird auf die

Beſtimmungen der Strandungsordnung vom 17 . Mai 1874 (Reichs-Geſebbl. 1874 S . 73) verwieſen .

$ . 21.

Von der Meldung bei dem Nebenzollamt zu Curhaven beziehungsweiſe bei dem von ihnen

zuerſt angetroffenen Zollfreuzer ſind befreit (SS. 11, 18 , 20 ) : leere oder nur in Ballaſt fahrende

Schiffe und ſolche Fiſcherfahrzeuge, welche nur friſche Erzeugniſſe des Meeres oder auf den Watten

geſammelte Muſchelſchalen einführen .

Mit Genehmigung der Direktivbehörde können auch andere Schiffe von der Anmeldepflicht

entbunden werden .

§. 22.

b . Ausgangover. Schiffe, welche ſeewärts ausgehen und nach Maßgabe der Beſtimmungen in den Hafen
ſehr nach derSee.

regulativen und der ſonſt in Betracht komnienden Vorſchriften der Ausgangsabfertigung bei den Neben

zollamt zu Curhaven bedürfen , haben die im S . 11 angegebenen Obliegenheiten gleichfalls zu erfüllen .

Außerdem müſſen ſie bei Tage einen Ballon am Top des Maſtes, bei Nacht aber eine rothe

Flamme, ein ſogenanntes bengaliſches Licht, zeigen .

Kann wegen ungünſtiger Witterung die Ausgangsabfertigung von dem Nebenzollamt aus

nicht erfolgen (S. 18 Abſaß 1), ſo haben die Schiffe, welche einer Ausgangsabfertigung bedürfen,

einen Zollkreuzer aufzuſuchen , welcher an Stelle des Nebenzollamts die Abfertigung bewirkt.

S . 23 .

Den Abfertigungsbeamten iſt die Ausgangsdeklaration auszuhändigen . Die Reviſion be

ſchränkt ſich, wenn keine Verdachtsgründe vorliegen , auf die Prüfung des Verſchluſſes und die Feſt

ſtellung des Vorhandenſeins der unverſchloſſen abgelaſſenen Waaren . Der Verſchluß wird, je nach

deni es ſich um Waaren handelt, welche zum Wiedereingang in einen inländiſchen Hafen abgefertigt

ſind oder nicht, belaſſen oder abgenommen ; die erforderlichen Vermerke hierüber werden auf der Aus

gangsdeklaration beziehungsweiſe, wenn es ſich um Rolloverſchluß handelt, auf der betreffenden Be

zettelung gemacht. Die Ausgangsbeſcheinigung erfolgt auf den zu der Ausgangsdeklaration ge

hörigen Bezettelungen .

Bezettelungen über Güter , bezüglich deren lediglich der Ausgang nachzuweiſen iſt, werden

zum Zweck der Rückſendung an das Amt, welches die Ausgangsdeklaration ausgeſtellt hat, von

der Ausgangsdeklaration abgenommen und die Abnahme auf der legteren . beſcheinigt. Gehören

zu der Ausgangsdeklaration nur Bezettelungen über ſolche Güter, ſo verbleibt die erſtere bei dem

Nebenzollamt.
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ngen .

Bezettelungen über Güter, welche zum Wiedereingang in einen inländiſchen Hafen abge

fertigt ſind, werden mit der Ausgangsdeklaration verſiegelt und mit der Adreſſe des Wiederein

gangsamts dem Schiffsführer zur Abgabe bei dem lekteren übergeben .

S . 24 .

Auf der Interelbe findet bei dem Nebenzollait zu Curhaven cine Abfertigung von Schiffen,

welche aus einem Zollhafen der linterelbe kommen , zum Wiedereingange nach dem Inlande durch Ver

ſchlußanlage ohne Reviſion nicht ſtatt.

S. 25 .

Für die Leichterung von Schiffen unter Zollzeichen bedarf es einer zollamtlichen Anmeldung .mo Sejatesungen

und Abfertigung nicht, wenn die Leichterſchiffe nach Maßgabe der Beſtimmungen in den $ 8. 8 währendder Fahrt
aufder Unterelbe

bis 10 unter Zollzeichen fahren . Anderenfalls iſt nach Maßgabe der Vorſchriften im §. 26 zu a. leichterun

verfahren . 1. Schiffe unter

S . 26 .
Zollzeichen .

Soll die Ladung eines ohne Zollzeichen eingehenden und nicht bereits in den freien .. Sdiffe ohne
Zouzeichen .

Verkehr geſekten (SS. 13 und 17 Ábſaß 3 ) Schiffes auf der Unterelbe ganz oder theilweiſe in

Leichterſchiffe umgeladen werden , ſo hat der Schiffsführer dem nächſten Zollamt oder Zollfreuzer

hiervon unter Uebergabe der Zollpapiere Anzeige zu machen und für jedes Leichterſchiff einen Leichter

ladeſchein nach dem Muſter E zu erwirken .

Die Umladung erfolgt unter amtlicher Aufſicht. Für den Weitertransport der Waaren

findet Verſchluß oder Begleitung der Leichterſchiffe Anwendung; geeignetenfalls kann von Beidem

abgeſehen werden.

Der Leichterladeſchein , in welchem von den kontrolirenden Beamten die umgeladenen Kolli

zu verzeichnen ſind, iſt nach Beendigung der Umladung mit einer bezüglichen Beſcheinigung der

Beamten und der unterſchriftlichen Anerkennung durch den Führer des Leichterſchiffes zu verſehen

und dem leßteren beziehungsweiſe den begleitenden Beamten verſiegelt zur Beförderung an das

betreffende Grenzzollamt beziehungsweiſe das Zollamt, welches den Ausgang des Leichterſchiffes nach

dem Freihafen zu kontroliren hat, zu übergeben . Die einzelnen Leichterſchiffe ſind in dem Anſage

zettel (S . 16 ) zu bezeichnen .

Mit Genehmigung der Zollbehörde kann von der Ausſtellung eines Leichterladeſcheins und

der Aufzeichnung der in die einzelnen Leichterſchiffe umgeladenen Waaren abgeſehen werden .

Für Leichterſchiffe kann die Vorlegung einer Lukendeklaration erlaſſen , nach Ilmſtänden auch

die Ausfertigung einer ſtändigen Lufendeklaration zugelaſſen werden .

Machen Naturereigniſſe oder Unglücksfälle die zuvorige Erwirkung eines Leichterladeſcheins

(Abſaß 1) unmöglich , ſo iſt dem nächſten Zollamt oder Zollkreuzer ungeſäumt Anzeige zu erſtatten ,

von welchem die weiter erforderlichen Anordnungen zu treffen ſind.

Schiffe, welche bereits in den freien Verkehr geſeßt ſind (SS. 13 und 17 Abſaß 3 ), dürfen

ohne Erwirkung eines Leichterladeſcheins geleichtert werden . Dem Führer des Leichterſchiffes iſt nach

Maßgabe der Beſtimmungen im §. 8 Abſaß 4 ein Ladeſchein auszuſtellen , welcher von demſelben

ſo lange zur Vorlegung an die Aufſichtsbeamten bereit zu halten iſt, bis das Leichterſchiff ſeinen

Liegeplaß im Hafen eingenommen , beziehungsweiſe die Zollgrenze gegen das Freihafengebiet über

ſchritten hat.

Auf die Leichterſchiffe finden die Beſtimmungen im . 3 in gleicher Weiſe Anwendung wie

auf das Hauptſchiff.

S . 27.

Zuladeſchiffe, welche einem unter Zoilzeichen in See gehenden Schiffe aus dem Frei- b. Zuladungen.

hafen kommende Waaren oder Waaren des freien Verkehrs , welche nicht zum zollfreien Wiedereingang

abgefertigt ſind, zum Zweck der Zuladung während der Fahrt auf der Unterelbe zuführen, bedürfen

einer zollamtlichen Anmeldung und Abfertigung nicht, wenn ſie nach Maßgabe des . 8 gleichfalls

unter Zollzeichen ausgehen .

In allen ſonſtigen Fällen bedürfen Zuladungen während der Fahrt auf der Interelbe zoll

amtlicher Genehmigung. Die lektere iſt, wenn das Zúladeſchiff aus dem Freihafen kommt,

bei der Eingangszollſtelle, ſonſt aber bei der Zollſtelle des Ausgangshafens nachzuſuchen . Die

betreffende Zollſtelle trifft die erforderlichen Anordnungen .
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§. 28 .
III. Bolkontrole

Die Aufſicht über den Schiffsverkehr auf der Unterelbe wird durch Zollkreuzer geübt, deren

et Unterelbe. Beamte befugt ſind, Schiffe anzurufen , an Bord der angehaltenen , wie der vor Anker liegend an

getroffenen ſich zu begeben , die Schiffspapiere einzuſehen und die Schiffe einer Reviſion und Vor

abfertigung zu unterwerfen ; auch können dieſelben von ihnen amtlich verſchloſſen und beſeßt werden .

Die Zollkreuzer geben ihre Abſicht, ein Schiff anzuhalten , dadurch zu erkennen , daß ſie am

Tage neben der Reichszolflagge an der Gaffel einen mit der Inſchrift (Königlicher beziehungsweiſe

Hamburgiſcher) Zollkreuzer verſehenen weißen Stander am Großtop iind eine vierkantige grüne

Flagge am Vortop heißen , bei Nacht aber eine rothe und eine weiße Laterne übereinander zeigen .

Auf ein ſolches Zeichen hat das ſolchergeſtalt oder ſonſtwie angerufene Schiff beizudrehen und den

Beamten Gelegenheit zu geben , an Bord zu kommen , demnächſt auch das Verlaſſen des Schiffes

nach Seemannsart zu erleichtern .

Die Aufſicht über den Schiffsverkehr auf der Unterelbe liegt außer den Zolkreuzern auch

den am Lande fungirenden Grenzaufſichtsbeamten ob. Die Schiffsführer ſind verpflichtet, den An

ordnungen auch dieſer Beamten Folge zu leiſten und dasjenige zu unterlaſſen , wodurch dieſelben in

Ausübung ihres Amts gehindert werden ſollen .

Führer von Schiffsgefäßen von weniger als 21 Kubikmeter (71/2 Regiſter -Tons) Tragfähigkeit

müſſen auf den Anruf der Grenzaufſeher ſobald wie möglich anhalten und, je nachdem es verlangt

wird , entweder dem Ufer zuſteuern und dort an geeigneten Stellen anlegen oder die Ankunſt der

Grenzaufſeher abwarten .

$. 29.

Die unter Zollzeichen fahrenden Schiffe unterliegen gleichfalls den Beſtimmungen des S . 28

und können insbeſondere auch amtlich begleitet und verſchloſſen werden, wenn der dringende Verdacht

vorliegt, daß eine Uebertretung der Zollvorſchriften ſtattgefunden hat oder beabſichtigt wird .

$ . 30 .

Im Falle einer amtlichen Begleitung hat der Schiffsführer für das angemeſſene Unterkommen

der Begleiter zu ſorgen , auch dieſelben an den üblichen Mahlzeiten unentgeltlich theilnehmen zu laſſen .

Für die Begleitung, ſowie für die Rücbeförderung ſind mit Ausnahme des int $ . 15

Abſaß 3 bezeichneten Falles keine Gebühren zu entrichten . Die Erhebung von Gebühren kann an

geordnet werden in den Fällen des §. 8 unter c .

S. 31.

Die Lootſen ſind dafür verantwortlich, daß die von ihnen geführten Fahrzeuge die Zollzeichen

nicht unerlaubterweiſe unterwegs abnehmen oder aufziehen .

Sie haben auch ſonſtige Ulebertretungen der Zollvorſchriften , welche bei Ausübung ihres

Dienſtes zu ihrer Kenntniß kommen , möglichſt zu hindern und jedenfalls zur näheren Unterſuchung

ſofort anzuzeigen .

$. 32.

Zuwiderhandlungen gegen die vorſtehenden Anordnungen werden , ſoweit nicht die Strafen

der $ 8. 134 bis 151 des Vereinszollgeſeßes Anwendung finden , in Gemäßheit des S. 152 daſelbſt mit

einer Ordnungsſtrafe bis zu 150 Mark geahndet.

V . Strafbe:
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Anlage A ,
_

Ladefch ein

das Leichterſchiff

1" das Zuladeſchiff

Eigenthümer

Führer.... . .......... ..

zur Beförderung von

...... .......

(hundert Kolli Stückgut) (einer Partie Roggen )

many dem (Hamburger)
Frei

Hafenvon

von

h dem auf der Unterelbe befindlichen (deutſchen Dampf-) Schiffe
nach

Schiffer

Abfahrtszeit den

Vormittag
18. ....... Uhr Nach... ...

Unterſchrift

des Führers des Hauptſchiffs (für leichterſchiffe)

oder des Abſenders (für Zuladeſchiffe).

derBühes de entre

Unterſchrift

des Führers des leichter : oder Zuladeſchiffes.



Anlage B .

M

-

des Schiffs - Eingangs- Regiſters .

- - Deklarations-Regiſters.

ausDie (Nationalität) Galeaſje ............. groß .... ....... Tonnen , geführt

von dem Schiffer . .......................... aus .................. ... . . .. ...., kommend von ... und beſtimmt

nach . .... . ........ iſt (nachdem die Reviſion des Schiffes ergeben hat, daß daſſelbe nur mit zollfreien

Waaren und zwar mit ............. beladen iſt), (nad) Reviſion der unverſchloſſen geweſenen Räume,

nach Abnahme des mit der zollamtlichen Bezettelung übereinſtimmend und unverlegt vorgefundenen Verſchluſſes )* )

und nachdem von dem genannten Schiffsführer die Erklärung abgegeben worden , daß die an Bord befindlichen

Proviantvorräthe den Bedarf während des muthmaßlichen Aufenthalts des Schiffes im Zollinlande nicht überſteigen ,

ſich hiergegen auch Bedenken nicht ergeben haben , hierſelbſt in freien Verkehr geſegt worden .

Zur Verzollung gezogen ſind ** ) :

---, den ....... .. ................ 18........

(Steinpel.) (Unterſchrift der Beamten .)

*) Je nachdem die Abfertigung nach §. 13 oder nach $. 17 erfolgt iſt, iſt der nicht zutreffende Theil der Beſcheinigung zu ſtreichen .

* *) Außer den zur Verzolung gezogenen Gegenſtänden ſind die Tarifuummer, der erhobenie Zollbetrag und die Nummer des

Einnahinejournals anzugeben .
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Anlage C .

Lukendekla ra tio n .

Deklaration

der Zugänge zum Schiffsraum und der geheimen

Behältniſſe des englischen Segel -Schiffes Hamlet,

pon ... .... .. ... .. Tragfähigkeit, geführt vom Kapi

tän Howard aus Hull, beſtimmt nach Hamburg.

Amtliche Abfertigung. ***

Bei Reviſion des nebenbezeichneten Schiffes ſind

an Zugängen zum Schiffsraum und an geheimen

Behältniſſen vorgefunden und wie folgt verſchloſſen

worden :

Verſchluß

I. Die Zugänge zum Schiffsraume ſind folgende:

Zahl

der

vorgefun :

denen

Zugänge.

Bemerkungen

über die

Anlegung des Verſchluſjes ac.Siegel. Bleie.

einereine Großluke (Mittel- oder Hauptluke) . . .

eine Kiſtluke (Kropfluke) . . . . . . . .

eine Vorluke (Kabelgatsluke) . . . .

einer

einer

Hinterluke . . . . . . . . .

einer

Sturzluke (Rooflutes . . . .

eine Helluke . . . . . . . . .

Schottlufe am Hinterſchott . . .

Desgl am Borderſchott . . .

zwei Vorderladeporten . . . .
zuei

þinterla deporten . . . . . . . .

Ballafmporten . . . . . . .

eine Kellerluke in der Kajüte . . . . . . einer

Befund wie angegeben .II. An geheimen , bei oberflächlicher Beſichtigung

nicht ſogleich wahrnehmbaren Behältniſſen be

finden ſich im Schiffe

Keine.



Richtig befunden .III . Die Vorder- und Hinterſchotten , ſowie das Ver

deck ſind dergeſtalt ſicher und feſt, daß ſie

einen Zugang zum Waarenraum mittelſt

anderer als der unter I deklarirten Luken

oder ſonſtiger Einrichtungen nicht geſtatten .

Find dergeftalt befchaffen , daß fit zur Sicherung

des Waaretrante noch beſonderer ---Per

Außer Verſchluß ſind folgende Waaren geblieben :

Eine auf dem Deck befindliche eiserne Hobel

maschine.

Die Richtigkeitder vorſtehenden Deklaration ſowie

daß außer den angeführten keine ſonſtigen Zugänge

zum Schiffsraume und keine anderen geheimen Be

hältniſſe vorhanden ſind, beſcheinige ich hierdurch .

Zugleich erkenne ich die Angabe hinſichtlich der

außer Verſchluß gebliebenen Waaren als richtig an,

und übernehme ich die Haftbarkeit für die unveränderte

Erhaltung des Verſchluſſes und für die Ablieferung

der Waaren und der Schiffspapiere an das Zollamt

des Beſtimmungsortes .
Cuxhaven , den 18 .

Cuxhaven , den 18

Die Reviſionsbeamten :

J. Howard,

Schiffskapitän.

Overbeck

Grinzaufseher.

Quasdorf

Grenzauf seher.

:

Anleitung zum Gebrauch .

1. Die Deklaration wird auf den von der Zollſtelle unentgeltlich zu verabfolgenden Formularen ausgeſtellt.

2. Die Zahl der Zugänge zu 1 iſt mit Buchſtaben vor der betreffenden Benennung einzuſchreiben . Die

Benennungen für nicht vorhandene Zugänge und die ſonſt nicht anwendbaren Stellen des Vordrucks

ſind zu durchſtreichen. Sind im Schiffe noch andere als die zu I bemerkten Zugänge vorhanden , ſo

ſind dieſelben auf den freigebliebenen Linien beſonders zu deklariren .

3 . Der Schiffsführer hat die Deklaration zu unterſchreiben .
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Anlage D),

Abgegeben am len ... . 18. . Eingetragen im Anmelde-Regiſter unter

Die Begleitung übernehmen :

Anſagezettel.

Der Schiffsführer J. Howard aus Hull wird mit ſeinem von Kopenhagen angelangten englischen Segel

Schiffe Hamlet nach Hamburg abgelaſſen , nachdem die von ihm übergebenen Schiffspapiere, beſtehend in (an

zugeben Zahl und Art) nebſt einer Lukendeklaration in ſeiner Gegenwart eingeſiegelt und an das Hauptzollamt

Hamburg adreſſirt worden ſind.

Amtliche Bemerkungen .

Beiſpiele :

Unter Verſchluß abgelaſſen , und zwar mit vier Siegeln und drei Bleien verſchloſſen .

Die Ladung beſteht in Eisenbahnschienen (anzugeben , wenn ausnahmsweiſe fein Verſchluß und keine

Begleitung eintritt).

In den nicht verſchließbaren Räumen befinden ſich sechs Tonnen Heringe (für den Fall der Abfertigung

unter Schiffsverſchluß).

Die Schiffspapiere wurden dem N . zur Ablieferung an das oben genannte Amt übergeben (wenn Be

gleitung durch zwei Beamte eintritt).

Der Abgang des Schiffes erfolgte um 91/4 Uhr Vormittags.

Cuxhaven , den ............... 18 ..... .

Nebenzollamt I.

(Stempel.) (Unterſchrift.)



- -448

Eingegangen am ... .. .. ............. um ..... ... Uhr ...mittags.

Weiter nachgewieſen im Deklarations- Regiſter unter Nr. .... ....

Die Rückkehr der Begleitungsbeamten erfolgte um . ........ Uhr ... ...mittags .

. . , den .... .... . 18 .......

-zollamt.

(Stempel.) (Unterſchrift.)



- 449 -

Anlage E .

Leichterladeſchein .

Dem Leichterſchiffer wird hiermit die Erlaubniß ertheilt, von

dem . ........ liegenden Schiffe . ... ......... Führer

in ſein Fahrzeug ..... Leichterfracht einzunehmen . Derſelbe iſt verpflichtet, den Anordnungen der die

Ueberladung beaufſichtigenden Beamten Folge zu leiſten und die eingenommene Ladung ohne Verleßung des

etwa angelegten Verſchluſſes dem . . Amt zu zur weiteren

zollamtlichen Abfertigung zu ſtellen .

, den .. .. ten 18 .

-Amt.- Amt.

(Stempel.) (Unterſchrift.)

Amtliche Angaben Amtliche Angaben

über die

über

Amtliche

Notizen

über den

Verbleib

der Waaren.

Anderweite

Bemerkungen

(auch etwaige

Anträge ).

über

über die Verpadungsart,

Marke und Nummer 1 über die

( bei unverpadten

Waaren über die

Gattung) der

geleichterten Waaren .
Stücke.

Zahl

Amtliche

Notizen

über den

Verbleib

der Waaren .

Anderweite

Bemerkungen

(auch etwaige

Anträge).

über die Verpackungsart,

Marke und Nummer

(bei unverpadten

Waaren über die

Gattung) der

geleid ,terten Waaren .

angelegten

Verſchluß.

Zahl

derder
angelegten

Verſchluß .
Stücke.
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Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen.

Das Steueramt Il zu Groß -Wittenberg im Bezirk des Hauptſteueramts zu Deutſch -Krone iſt

aufgehoben worden .

Zu Remſcheid im Bezirk des Hauptſteueramts zu Elberfeld iſt ein Steueramt 1 errichtet und

das Steueramt I zu Münſtermaifeld im Bezirk des Hauptſteueramts zu Coblenz nach Haßenport in dem

ſelben Hauptamtsbezirk verlegt worden .

Zu Vuk im Bezirk des Hauptſteueramts zu Poſen iſt ein Steueramt l errichtet worden . Daſſelbe

hat die Befugniß zur Ausfertigung von Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Taback, zur

Ábfertigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Tabacks , ſowie zur unbeſchränkten

Ausfertigung von llebergangsſcheinen .

Das Hauptſteueramt zu Salzwedel iſt aufgehoben und an dieſem Drte ein Steueramt I, ſowie

in Magdeburg ein zweites Hauptſteueramt errichtet worden. Von den beiden in Magdeburg vorhandenen

Hauptämtern iſt das bisherige mit ,,Hauptſteueramt Magdeburg I“ und das neue mit „ Hauptſteueramt

Magdeburg II“ bezeichnet worden .

Zugleich ſind :

das vorgenannte Steueramt I Salzwedel und die Steuerämter I Cloeße, Debisfelde und Wefer

lingen, ſowie die Steuerämter II Arendſee , Beeßendorf, Calbe a .Milde und Daehre, bisher

zum Hauptſteueramt Salzwedel gehörig, dem Hauptſteueramt Stendal,

das Steueramt 1 Wolmirſtedt, bisher zum Hauptſteueramt Stendal gehörig , dem Hauptſteuer

amt Magdeburg I und

das Steueramt I Neuhaldensleben , bisher zum Hauptſteueramt Stendal gehörig , ſowie

die Steuerämter I Aken , Barby, Calbe a ./Saale, Egeln , Schönebeck , Seehauſen bei Magde

burg und Staßfurt und das Steueramt II zu Wanzleben , die Salzſteuerämter | Neuſtaßfurt,

Schönebeck , Ludwig II und Staßfurt, zum bisherigen Hauptſteueramt Magdeburg gehörig , dem

Hauptſteueramt Magdeburg II zugetheilt worden .

Das Steueramt I zu Salzwedel hat Niederlagerecht und folgende Abfertigungsbefugniſſe:

zur Ausfertigung von Begleitſcheinen I und II,

zur Erledigung von Begleitſcheinen I und II,

zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I und II über inländiſches Salz,

zur Ausfertigung und Erledigung von Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Taback,

zur Ausfertigung von Muſterpäſſen über Gegenſtände des freien Verkehrs ,

zur Abfertigung von ausländiſchem Rohzucker zum Saße von 24 M für 100 kg,

zur Abfertigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Tabacks , Zuckers

(ohne Befugniß zur Polariſation ) und der ausgehenden, nicht unter ſtehender Kontrole

eingeſalzenen Gegenſtände, für welche die Salzabgabenvergütung beanſprucht wird,

zur Erhebung von Uebergangsabgaben , ſowie

zur Ausfertigung und Erledigung von Webergangsſcheinen .

Das HauptſteueramtMagdeburg II hat die Befugniß :

zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I und II über inländiſches Salz,

zur Ausfertigung von Verſendungsſcheinen I und II und zur Erledigung von Verſendungs

ſcheinen II über inländiſchen Taback,

zur Abfertigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Tabacks,

zur Erhebung der Reichsſtempelabgabe und Abſtempelung von

Aktien , Renten - und Schuldverſchreibungen (Nr. 1 bis 3 des Tarifs zum Geſeße vom

1. Juli 1881
) und von Lotterielooſen (Nr. 5 daſelbſt).

29. Mai 1885 ) "
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Das Hauptſteueramt Magdeburg I behält die dem bisherigen Hauptſteueramt zu Magdeburg

beigelegten Abfertigungsbefugniſſe mit Ausnahme der Befugniſſe hinſichtlich der Reichsſtempelabgabe.

Die Abfertigungsbefugniſſe des Hauptſteueramts zu Stendal bleiben unverändert.

Es iſt ertheilt worden :

dem Steueramt II zu Bielefeld (Stadt) die Befugniß zur Erhebung der Stempelſteuer und Ab

ſtempelung von im Bundesgebiet gefertigten Spielkarten ;

dem Hauptzollamt zu Malmedy die Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen 1 über die

unter Eiſenbahnwagenverſchluß für das Theilungslager des I . van der Maeſen daſelbſt eingehenden

Weinſendungen ;

dem Steueramt I zu Toſtedt im Bezirk des Hauptzollamts zu Harburg die Befugniß zur Aus

fertigung und Erledigung von Begleitſcheinen 1 über Petroleum und Petroleumdeſtillate und

dem Steueramt i zu Leobſchüß im Bezirk des Hauptzollamts zu Neuſtadt D . S . die Befugniß

zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen [ über Wein für das Theilungslager des J. Adler

daſelbſt.

Im Königreich Bayern .

Staffelſtein im Bezirk des Hauptzollamts zu Bamberg beſtehenden Aufſchlag-Einnehmerei

iſt die Befugniß zur Ausfertigung von Uebergangsſcheinen über Bier beigelegt worden .

Im Königreich Württemberg.

Dem Grenzſteueramt zu Röthenbach im Bezirk des Kameralamts zu Oberndorf iſt die unbeſchränkte

Befugniß zur Erhebung der Üebergangsabgaben von Bier und geſchrotenem Malz ſowie zur Erledigung

von Uebergangsſcheinen über Bier , Wein und geſchrotenes Maiz ertheilt worden .

Jm Großherzogthum Baden .

An Stelle des Unterſteueramts zu Offenburg im Bezirk des Hauptſteueramts zu Lahr iſt daſelbſt

eine Steuer -Einnehmerei und ein Nebenzollamt I errichtet worden .

Beide Stellen beſißen die Befugniß zur Erhebung von Uebergangsabgaben beziehungsweiſe innerer

Verbrauchsabgabe beim Eingang von Bier, Wein und Branntwein , zur Ausfertigung und Erledigung von

Uebergangsſcheinen über dieſe Artikel, ſowie ferner die Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von

Branntwein -Verſendungsſcheinen I und II und zur Abfertigung des mit Anſpruch auf Steuerrückvergütung

ausgehenden Branntweins.

Ausſchließlich iſt jedoch dem Nebenzollamt I die Abfertigung der unter Wagenraumverſchluß

ankommenden und abgehenden Sendungen , der Steuer-Einnehmerei die Abfertigung des mit Anſpruch auf

Steuerrückvergütung ausgehenden Bieres vorbehalten .

Auf das Nebenzollamt I ſind ferner übergegangen die ſonſtigen Befugniſſe des bisherigen Unter

ſteueramts mit beſchränktem Niederlagerecht, und iſt dieſer Stelle weiter die Befugniß zur Abfertigung des

mit Anſpruch auf Steuerrückvergütung ausgehenden Tabacks beigelegt worden .

Befugniſſe der badiſchen Aemter hinſichtlich der Abfertigung von Branntwein .

1. Zur Ausfertigung von Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Branntwein

ſind befugt:

ſämmtliche Hauptämter , Ober -Einnehmereien und Interſteuerämter, ferner das Nebenzollamt I

Offenburg und die Steuer-Einnehmereien Wieſenbach , Grenzhof, Käferthal, Wein

heim , Hemsbach (Ober- Einnehmereibezirk Mannheim ) , Großſachſen , Sch wezingen ,

Adelshofen , Zuzenhauſen , Eggenſtein , Grünwinkel , Durmersheim , Ottenheim ,

Donaueſchingen , Offenburg und Biberach (Ober-Einnehmereibezirk Offenburg).

2 . Zur Erledigung von ſolchen Verſendungsſcheinen ſind unbeſchränkt ernrächtigt die unter

Ziffer 1 genannten Stellen , ferner die Nebenzollämter 1 und die Steuer - Einnehmereien Ladenburg ,

Lauden bach , Mannheim I, Mannheim II, Mannheim IV , Neckarau , Hockenheim , Wiesloch ,

Medesheim , Neckargemünd, Schönau , Eberbach , Heinsheim , Mosbach , Neďarzimmern ,

Neudenau, Eppingen , Rappenau , Sinsheim , Waibſtadt, Obergimpern , Gerchsheim ,

Königshofen , Krautheim , Tauberbiſchofsheim , Bronnbach (Steuerſtelle am Bahnhof), Der
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tingen , Freudenberg, Hard heim , Walldüren , Adelsheim , Buchen , Ettlingen , Graben ,

Karlsruhe I, Karlsruhe II, Karlsruhe IV, Malſch , Bretten , Durlach , Oberhauſen , Rheins

heim , Pforzheim II, Baden , Bühl, Steinbach, Achern , Kappelrodeck , Kehl (Stadt), Kork,

N eufreiſtett, Rench en , Rhein biſchofsheim , Forbach , Gernsbach , Griesbach , Oberkirch ,

Dppenau , Ettenheim , Kippenheim , Lahr, Appenweier, Biberach , Gengenbach , Haslach,

Hauſach , Hornberg , Schenkenzell, Triberg , Wolfach , Freiburg 1, Freiburg II, Emmen

dingen , Herbolzheim , Renzingen , Riegel , Waldkirch , Altbreiſach , Heitersheim , Jhringen ,

Aroßingen , Efringen , Müllheim , Schliengen , Sulzburg , Zell i. Wieſenthal, Schopfheim ,

Murg, Sädingen , Thiengen , St. Georgen , Villingen , Vöhrenbach , Donaueſchingen ,

Engen , Möhringen , Konſtanz, Reichenau , Ludwigshafen , Meßkirch , Stetten t'a . k. M .,

Stockach , glimenſee, Immenſtaad, Markdorf, Pfullendorf.

3 . Die beſchränkte Befugniß zur Erledigung von Verſendungsſcheinen | über nicht denaturirten

ſteuerfreien Branntwein zu Heilzwecken iſt beigelegt den Steuer-Einnehmereien D berrothweil, Staufen ,

Lichtenthal, Schwarzach , Gochsheim , Gondelsheim , Königsbach , Kürnbach , Langenſtein

bach , Weingarten , Langenbrücken , Odenheim , Merchingen , Sindolsheim , Blumberg ,

Geiſingen , Hüfingen , Lenzkirch , Löffingen , Neuſtadt, Eichſtetten , Elzach , Endingen , Kirch

zarien , Munzingen , Leimen , Furtwangen , Schiltach , Ichenheim , Seelbach , Kandern ,

Kirchen , Steinen , Aglaſterhauſen , Billigheim , Haßmersheim , Badenweiler, Neuen

burg a . Rh., Zell a . H ., Tiefenbronn, Rothenfels , Wehr, Schönau , Todtnau , Seckenheim ,

Hilzingen , Radolfzeil, Thengen , Eich ter's heim , Kirchardt, Nedarbiſchofsheim , Eigels

tingen , Bonndorf, Uehlingen , Borberg, Lauda, Görwihl, Grießen , Waldshut, Heiligen

berg, Meersburg, Salem , Külsheim .

4 . Die unter Siffer 2 genannten Stellen beſißen auch die Befugniß zur Ausfertigung und Er

ledigung von Branntwein -Uebergangsſcheinen (im Verkehr mit Luremburg und den badiſchen Zoll

ausſchlüſſen ).

5 . Zur Abfertigung von Branntwein mit Ausfuhranmeldung ſind befugt die unter Ziffer 1 und

- ſofern kein Verſendungsſchein I auszuſtellen iſt – auch die unter Ziffer 2 aufgeführten Steuer

Einnehmereien .

Zur Erledigung von Ausfuhranmeldungen beziehungsweiſe Ertheilung der Ausgangsbeſcheinigung

ſind ermächtigt

ſämmtliche Hauptämter an der Grenze und diejenigen Hauptämter im Innern , welche Nieder

lagerecht beſißen , die Zollabfertigungsſtellen an den Bahnhöfen Baſel, Waldshut und

Schaffhauſen , die Unterſteuerämter Wertheim , Pforzheim , Raſtatt, das Nebenzollamt I

Offenburg und ſämmtliche Nebenzollämter I an der Grenze.

gm Großherzogthum Heſſen .

Der Orts -Einnehmerei zu Beerfelden im Bezirk des Hauptſteueramts zu Darmſtadt iſt die

Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Branntwein - Verſendungsſcheinen I und II er

theilt worden .
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3 . Polizei:Were n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.1

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſcluſjes.des Ausgewieſenen .

6 .

|
Siegniß ,

Auf Grund des § . 362 des Strafgeſep buchs :

1.1 Franz O brucza , ca. 20 Jahre alt, geboren zu Roczy- Diebſtahl und Land. Röniglich preußiſcher Re- 14 . Juni d. J .

Arbeiter, bendza, Bezirk Teſchen , Defterreichiſch . ſtreichen , gierungspräſident zu

Schleſien , Oppeln ,

2 . Erneſtine Budczyk, 13 oder 15 Jahre alt, geboren zu desgleichen , derſelbe, deßgleichen .
| unverebelicht,

Koczybendza,

3. Joſef Roscio , ca. 18 Jahre alt, geboren zu Szacſúr, Landſtreichen , derſelbe, 28. Junid. J.
Bäder, Bezirk Zemplin , Ungarn , ortsangehörig

ebendaſelbſt,

4 . Franz Thamm , geboren am 6 . März 1825 zu Hermanns. Betteln im wiederhol- Königlich preußiſcher Re- 7 . Juli d . J.

Papiermacher, eifen , Bezirk Hohenelbe, Böhmen , orts . ten Rüdfall, | gierungspräſident zu

angehörig ebendaſelbſt ,

5 . Karl Puſch , Weber, geboren am 28 . Auguſt 1848 zu Klofina, Landſtreichen und Füh.Königlich preußiſcher Re. 14. Juni d . J.

Gouvernement Kaliſch, Rufliſch -Polen , rung eines falſchen gierungspräſident zu

ortsangehörig ebendaſelbſt, Namens, Štade,

6 . Robert Harniſch , geboren am 15 . Juli 1865 zu Klein - Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 9. Mai d. I .
Brauer, Schwechat bei Wien , Deſterreich , gierungspräſident zu

Ärnsberg,
7. Viktor Bordihn , geboren am 1. März 1868 zu Dreuſchewo, Landſtreichen , Betteln derſelbe, desgleichen .

Meßgergeſelle, Bezirk Ortelsburg, Ruſſiſch- Polen , | und Hausfriedens.

bruch ,

8 . Sarl Schellenberg, geboren am 21. Dezember 1857 zu landſtreichen und Königlich preußiſche Res 27. Juni d . J .

Schloſſer, Abenbach, Kreis Lörrach , Baden , orts. Betteln , gierung zu Aachen ,

angehörig zu Zürich , Schweiz,

9. Joſef Rieger,
Schneider, Bezirk Starkenbach , Böhmen , Orts- holten Rüdfalle, zirksamt Ludwigshafen ,

al gehörig ebendaſelbſt.

10 . Anton Werner, g .boren am 13. Juni 1836 zu Pfraum - Landſtreichen und Großherzoglich badiſcher 10 . Juli d. J.

Rüfer und Brauer, berg , Bezirk Tachau, Böhmen , orts : Fälſchung eines Legi- Landeskommiffär zu

angehörig ebendaſelbſt, timations-Papiers, Freiburg,
11a. Friedrich Meier, geboren am 27. Januar 1842 bei Ve

Drahtarbeiter, nedig , Italien , der Landesdirektor der

geboren am 23. Juni 1826 zu Hainzell Landſtreichen , Fürſtenthümer Walded 6 . Juli d . J.

| Dargarethe, geb . bei Fulda , Preußen, durch ihre Ver und Pyrmont,

Fröblich , | heirathung Ausländerin ,

12. Bernhard Graziutti, 34 Jahre alt, ortsangehörig zu Udine, desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſt- desgleichen .
Erdarbeiter, Italien , dent zu Meß,

13. Ludwig Reich Igeboren am 26 . Juni 1857 zu Paris, desgleichen , derſelbe, desgleichen .
Meſjerſchmied , Departement Seine, Frankreich , wohn

haft zuleßt in St. Avold , Lothringen,

14. Johann Jakob geboren am 8 . November 1852 zu Burg , desgleichen , derſelbe, 10 . Juli d . J .
Baumgärtner, Dorf, Kanton Bern , Schweiz, orts .

| angehörig ebendaſelbſt,i Kellner,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Nach trag

Ur. 30 des Central-Blatts für das Deutſche Reich.

zu

Berlin , Montag, den 23. Juli 1888.

Inhalt : Zoll- und Steuer-Weſen : Ermittelung des Alkoholgehalts des zur ſteuerlichen Abfertigung gelangenden Brannt:

weins ; -- Anderweite Regelung der Branntweinſteuer-Beredtigungsſcheine ; - Erport Bonifikation bei der Ausfuhr von
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Boll, und Steuer -Weje n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 12 . 8. M . beſchloſſen :

A . In Betreff der Ermittelung des Alkoholgehalts des zur ſteuerlichen Abfertigung

gelangenden Branntweins:

Bei den ſteuerlichen Abfertigungen des inländiſchen Branntweins ſind von einem durch den

Reichskanzler noch näher zu beſtimmenden Zeitpunkte an :

1 . für alle alkoholometriſchen Meſſungen an Stelle der bisherigen Volumen -Alkoholometer Gewichts

Alkoholometer mit 100 theiligem (Celſius) Thermometer in Gebrauch zu nehmen ;

2 . die ſcheinbaren Alkoholſtärken des Branntweins

a ) von 0 bis zu ausſchließlich 10 Gewichtsprozenten nach ganzen Prozenten ,

b ) von 10 bis zu ausſchließlich 65 Gewichtsprozenten nach ganzen und halben Prozenten ,

c) bei höheren Stärken nach ganzen und fünftel Prozenten ,

ferner die Temperaturen des Branntweins bei Stärken

a) von 0 bis zu ausſchließlich 10 Prozenten nach dem hunderttheiligen , 0 bis 25 Grad auf

weiſenden Thermometer nach ganzen Graden ,

b ) von 10 bis 31 ausſchließlich 65 Prozenten nach dem hunderttheiligen , – 12 bis + 30 Grad

aufweiſenden Thermometer gleichfalls nach ganzen Graben ,

c) bei höheren Stärken nach dem hunderttheiligen , gleichfalls — 12 bis + 30 Grad aufweiſenden

Thermometer nach ganzen und halben Graden

zu beſtimmen und nach Maßgabe ſolcher Ermittelungen die wahren Alkoholſtärken für Ableſungen

a ) von 0 bis zu ausſchließlich 10 Prozenten nach ganzen Prozenten ,

b ) von 10 bis zu ausſchließlich 65 Prozenten nach ganzen und halben Prozenten und

c ) von 65 bis zu 100 Prozenten nach ganzen und fünftel Prozenten

feſtzuſeßen ;

3 . hiernach eingerichtete Umrechnungstafeln ſind von der Normal-Aichungs-Kommiſſion zum Gebrauch

der Steuerbehörden zu liefern ;

4 . wegen Beſchaffung der neuen Thermo-Alkoholometer bleibt den oberſten Landes - Finanzbehörden das
Weitere überlaſſen .
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B . In Betreff anderweiter Regelung der Branntweinſteuer-Berechtigungsſcheine :

An die Stelle der durch den Beſchluß vom 3. November 1887 (S. 520 der Protokolle) genehmigten

Zuſäße zur Ausführungsbeſtimmung unter ili f zu §. 11 des Branntweinſteuergeſekes vom 24 . Juni 1887

treten vom 1. Auguſt 1888' ab folgende Vorſchriften :

1. Auf den Antrag des Brennereibeſißers kann die Verbrauchsabgabe auch nach dem höheren Abgabe

ſaße berechnet und gleichzeitig die zur Abfertigung gelangende Branntweinmenge auf die Jahresmenge

Branntwein , welche der Brennereibeſißer zu dem niedrigeren Abgabeſaße herſtellen darf, in An

rechnung kommen. Die Abſchreibung einer ſo abgefertigten Branntweinmenge im Kontobuch des

Brennereibeſißers erfolgt nach Maßgabe des in dem Muſter J 1 gegebenen Beiſpiels .

2 . Der Brennereibeſißer erhält bezüglich einer jeden derartigen Abfertigung einen über den Differenza

betrag zwiſchen dem höheren und dem niedrigeren, auf die betreffende Branntweinmenge entfallenden

Verbrauchsabgabeſaße in Geld lautenden Berechtigungsſchein (vergl. Muſter J 2 ), welcher von jedem

Inhaber deſſelben auf zu entrichtende Maiſchbottichſteuer, Branntweinmaterialſteuer, Branntwein

verbrauchsabgabe ſowie Zuſchlag zu lekterer ſtatt baarer Zahlung in Anrechnung gegeben werden kann .

Die Ertheilung der Berechtigungsſcheine erfolgt ſeitens der zuſtändigen Direftivbehörde.

Die Steuerſtellen haben halbmonatlich eine Nachweiſung über die zu ertheilenden Berechtigungsſcheine

nach Maßgabe des Formulars J 3 in zwei Exemplaren und unter Beifügung der Duplikate der

Abfertigungspapiere dem vorgeſeßten Hauptamt einzureichen . Eine gleiche Nachweiſung hat die

Spezialhebeſtelle des Hauptamts zu fertigen.

Bei dem Hauptamt wird die feſtgeſtellte Summe jeder Nachweiſung in eine für den Haupt

amtsbezirk und den gleichen halbmonatlichen Zeitraum nach dem Muſter J 4 aufzuſtellende Nach

weiſung übernommen .

Leßtere Nachweiſung, welcher je ein mit den Abfertigungspapieren belegtes Eremplar der Nach

weiſungen der Steuerſtellen und der Spezialhebeſtelle des Hauptamts beizufügen iſt, wird an die

Direktivbehörde eingereicht.

4 . Bei der Direktivbehörde werden die eingegangenen Nachweiſungen der Reviſion unterzogen . Ueber

die Ausfertigung und Anrechnung der Berechtigungsſcheine iſt für jedes Etatsjahr ein Regiſter nach

dem anliegenden Muſter J 5 zu führen . Die fortlaufende Nummer des Regiſters, unter welcher die

Ausfertigung des betreffenden Berechtigungsſcheins eingetragen iſt, wird auf dem Schein vermerkt.

Außerdem iſt dieſe Nummer und das Datum des Berechtigungsſcheins auf dem bezüglichen Ab

fertigungspapier mit rother Schrift anzugeben .

Demnächſt gelangen die Abfertigungspapiere mit den ausgefertigten Berechtigungsſcheinen an

das Hauptamt behufs der Zufertigung an die betreffenden Hebeſtellen . Leştere Händigen die ein

gegangenen Scheine den Brennereibeſikern aus und nehmen die zurückempfangenen Abfertigungs

papiere wieder zu den Regiſterbelägen .

a) Der Betrag, über welchen der Berechtigungsſchein lautet, wird am fünfundzwanzigſten Tage

des ſechſten , auf den Monat der Abfertigung des Branntweins folgenden Monats an

rechnungsfähig .

Sobald der Berechtigungsſchein anrechnungsfähig geworden iſt, ſteht es dem Inhaber

deſſelben frei, den Schein auf ſofort baar zu entrichtende oder kreditirte Branntweinſteuer

aller Art bei einer beliebigen Steuerſtelle im Gebiet der Branntweinſteuergemeinſchaft in An

rechnung zu geben. Jedoch findet die Annahme der Scheine ſeitens der Steuerſtellen nur

innerhalb Jahresfriſt vom Tage des Beginns der Fälligkeit der Scheine an ſtatt.

Eine baare Herauszahlung auf die Berechtigungsſcheine ſeitens der Steuerſtellen wird

nicht geleiſtet.

b ) Die Annahme nicht fälliger Berechtigungsſcheine in Anrechnung auf nicht geſtundete Brannt

weinſteuer oder auf fälligen Branntweinſteuerkredit iſt unzuläſſig .

Dagegen dürfen nicht fällige Berechtigungsſcheine zur Ablöſung von Branntwein

ſteuerkredit verwendet werden , welcher gleichzeitig mit den Berechtigungsſcheinen oder ſpäter

fällig wird.

c ) Die Anrechnung hat der Inhaber des Scheins durch Ausfüllung und Vollziehung des unter

dem lepteren befindlichen Vordrucks zu beſcheinigen . Dieſe Beſcheinigung dient als Kaſſen
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9) Iſt hinter Muſter J6 auf Seite 471 abgedrudt.
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quittung. Unter der Beſcheinigung wird von der Steuerſtelle vermerkt, wo der angerechnete

Betrag in Einnahme und Ausgabe gebucht worden iſt.

d ) Steuerpflichtige, welche mehrere fällige Berechtigungsſcheine gleichzeitig auf ſchuldige Brannt

weinſteuer in Anrechnung bringen wollen , haben dieſe Scheine der betreffenden Steuerſtelle

mittelſt Verzeichniſſes vorzulegen . Das Muſter zu dem lekteren wird von der Landesregierung

vorgeſchrieben . Es genügt als dann eine Beſcheinigung des Steuerpflichtigen über den Ge

ſammtbetrag der in Zahlung gegebenen Berechtigungsſcheine, welche auf der leßten Seite des

Verzeichniſſes auszuſtellen iſt. Der Vordruck auf der Rückſeite der einzelnen Berechtigungs

ſcheine bleibt in dieſem Falle unausgefüllt.

Unmittelbar nach erfolgter Beſcheinigung des Verzeichniſſes durch den Steuerpflichtigen

ſind die zu dem erſteren gehörenden Berechtigungsſcheine von den Kaſſenbeamten auf der

Vorderſeite mit ſchwarzer Tinté kreuzweiſe zu durchſtreichen . Sodann erfolgt die Abgabe des

Buchungsvermerks auf der leßten Seite des Verzeichniſſes .

Sollen mehrere nicht fällige Berechtigungsſcheine nach der Beſtimmung unter b zur Ab

löſung von noch nicht fälligem Kredit verwendet werden , ſo iſt über dieſelben von dem In

haber ein beſonderes Verzeichniß aufzuſtellen und der Hebeſtelle vorzulegen .

6 . Späteſtens bis zum achten Tage nach Ablauf jedes Rechnungsmonats haben die Hauptämter über

die bei ihnen ſelbſt oder bei den Unterſtellen ihres Bezirks in Anrechnung genommenen Berechtigungs

ſcheine eine nach dem Muſter J 6 aufgeſtellte Nachweiſung an die vorgeſegte Direktivbehörde ein - My

zureichen .

In der Nachweiſung ſind die auf nicht fälligen Kredit in Anrechnung genommenen nicht

fälligen Berechtigungsſcheine unter einem beſonderen Abſchnitt anzuſeßen .

Wenn die angenommenen Scheine von verſchiedenen Direktivbehörden ausgefertigt ſind , ſo iſt

für jede dieſer Behörden eine beſondere Nachweiſung aufzuſtellen . Die Nachweiſung über die von

der vorgeſepten Direktivbehörde ertheilten Scheine iſt mit dem Buchſtaben A zu bezeichnen , die übrigen

Nachweiſungen erhalten die Buchſtaben B , C u . ſ. w . In jeder Nachweiſung ſind die angenommenen

Scheine nach dem Etatsjahre der Ausfertigung und der Reihenfolge der Ausfertigungsnummern auf

zuführen und zu ſummiren ; demnächſt werden die betreffenden Schlußſummen in der Nachweiſung A

zuſammengeſtellt und dort aufgerechnet. Die Uebereinſtimmung der Nachweiſung mit den Kaſſen

büchern des Hauptamts und mit der Reichsſteuerüberſicht iſt von dem mit der Kaſſenaufſicht beauf

tragten Beamten zu beſcheinigen .

7 . Die Direktivbehörde hat die richtige Summirung der Anrechnungsnachweiſungen prüfen und auch

davon Ueberzeugung nehmen zu laſſen , daß die Schlußſumme der Nachweiſung A mit der Reichs

ſteuerüberſicht des Hauptamts übereinſtimmt. Nachdem die Anrechnungsnachweiſungen für den be

treffenden Rechnungsmonat von ſämmtlichen Hauptämtern eingegangen und geprüft ſind , werden die

Nachweiſungen B , C u . ſ. w . nach den Direktivbehörden , von welchen die Berechtigungsſcheine aus

gefertigt worden ſind , geordnet und dieſen behufs der Löſchung der erledigten Berechtigungsſcheine

in den Ausfertigungsregiſtern überſandt. Gleichzeitig werden die in der Nachweiſung A verzeichneten

Berechtigungsſcheine in dem eigenen Ausfertigungsregiſter der Direktivbehörde gelöſcht.

8 . Bezüglich derjenigen Bundesſtaaten , in welchen die Einrichtung der Hauptämter nicht beſteht, bleibt

es den oberſten Landes - Finanzbehörden überlaſſen , die den vorſtehenden Beſtimmungen entſprechenden

Anordnungen auf Grund der vorhandenen Organiſationsverhältniſſe zu treffen .

Inſoweit Berechtigungsſcheine nach Maßgabe der Anordnungen im Beſchluſſe vom 3 . November v. I.

bereits ertheilt, aber noch nicht bei den Abfertigungen des mit der höheren Verbrauchsabgabe belegten

Branntweins in Anrechnung gebracht worden ſind, dürfen dieſelben von den zeitigen Inhabern den

Ausfertigungsämtern mit dem Antrage übergeben werden, an Stelle dieſer Scheine ihnen gemäß des

Muſters J 2 ausgefertigte Berechtigungsſcheine auszuhändigen . Die zurückgegebenen Scheine ſind zu

dieſem Behufe den Direktivbehörden einzureichen , bei lepteren mit ſchwarzer Tinte zu durchkreuzen

und mit den neu ausgefertigten Scheinen den Hauptämtern wieder zuzufertigen . Die kaſſirten Scheine

werden in dem hauptamtlichen Ausfertigungsregiſter gelöſcht und als Beläge deſſelben verwandt, die

neuen Scheine dagegen denjenigen Perſonen , welche deren Ausfertigung beantragt haben , zugeſtellt.

Wird von dieſer Erlaubniß kein Gebrauch gemacht, dann findet die Anrechnung der alten

Scheine und die Kontrole über dieſe Anrechnung in der bisherigen Weiſe ſtatt.

72 *
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10 . Die Beträge, auf welche die von den Steuerpflichtigen ſtatt baaren Geldes in Zahlung gegebenen

Berechtigungsſcheine lauten , ſind, auch wenn ſie auf Maiſchbottich- oder Branntweinmaterialſteuer in

Anrechnung genommen werden , aus der laufenden Einnahme an Verbrauchsabgabe für Brannt

wein zu decken . Es ſind daher die geſammten in Zahlung gegebenen Beträge an Berechtigungs

ſcheinen zur Feſtſtellung der an die Reichskaſſe abzuliefernden Einnahme ſowohl in den monatlichen

wie in den vierteljährlichen Reichsſteuerüberſichten von dem Soll der Verbrauchsabgabe nach den

Heberegiſtern abzuſeßen .

11. Die den Bundesſtaaten nach dem Beſchluſſe vom 15 . Dezember 1887 – § . 644 der Protokolle und

Nr. 138 $ . 10 der Drucjachen – zu gewährende Geſammtvergütung für die Kontrole und die

Erhebung der Verbrauchsabgabe und des Zuſchlags dazu (10 beziehungsweiſe 5 Prozent der Ein

nahme) wird unter Zugrundelegung des nach der vorſtehenden Beſtimmung um den Betrag der an

gerechneten Berechtigungsſcheine zu vermindernden Solls der Einnahme näch den Heberegiſtern be

rechnet. Die Geſammtvergütung von 10 Prozent vertheilt der Ausſchuß des Bundesraths für

Rechnungsweſen vierteljährlich nach dem Verhältniß der in den Brennereien gewonnenen Alkohol

mengen auf die einzelnen Staaten . Zur Berechnung der Vergütung von 5 Prozent wird von der

Soll-Einnahme der einzelnen Staaten nach den Heberegiſtern ſtatt des Betrages der von den Hebe

ſtellen dieſer Staaten in Anrechnung genommenen Berechtigungsſcheine der Betrag der von der

Direktiv behörde beziehungsweiſe den Direktivbehörden derſelben ausgeſtellten Berechtigungsſcheine,

welche bei den Steuerſtellen im Gebiete der Branntweinſteuergemeinſchaft in Zahlung gegeben worden

ſind, abgeſeßt.

Gehen den Direktivbehörden die Nachweiſungen der angerechneten Berechtigungsſcheine

(Muſter Š 6 ) nicht bis zum zwölften Tage nach Ablauf des Monats zu, ſo ſteht es ihnen frei, bei

den monatlichen Abrechnungen zwiſchen der Landeskaſſe und der Reichshauptkaſſe (88 . 3 und 4

Ziffer 4 der Beſtimmungen vom 3 . April 1878) proviſoriſch 5 Prozent der Soll- Einnahme an Ver

brauchsabgabe und Zuſchlag zur Verbrauchsabgabe, abzüglich des Betrages der von den Steuer

ſtellen in ihrem Gebiete in Anrechnung genommenen Berechtigungsſcheine zurückzubehalten .

12 . Zu den von den Direktivbehörden vom zweiten Quartal des Etatsjahres 1888/89 ab an den Aus

ichuß des Bundesraths für' Rechnungsweſen einzuſendenden Ueberſichten der Einnahme an Ver

brauchsabgabe und Zuſchlag zur Verbrauchsabgabe ſind Formulare nach dem anliegenden Muſter

zu verwenden .

13. Dem Reichskanzler wird überlaſſen , die durch die Vorſchriften zur Regelung der Abrechnungen 2 .

vom 3. April 1878 angeordneten Formulare III bis VIII im Einverſtändniß mit dem Ausſchuſſe

des Bundesraths für Rechnungsweſen entſprechend abzuändern .
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C . Ju Betreff der Vergütung der Branntweinſteuer bei der Ausfuhr ze . von Branntwein

und der Vergütung der Verbrauchsabgabe bei der Ausfuhr von Fabrikaten :

I. a ) Für den vom 1 . September 1888 ab ausgeführten , zu gewerblichen 2c. Zwecken ſteuerfrei

verabfolgten oder gegen Steuervergütung niedergelegten Branntwein wird die Steuervergütung

am fünfundzwanzigſten Tage des ſechſten Monats nach dem Monat der Ausfuhr beziehungs

weiſe der ſteuerfreien Verabfolgung oder Niederlegung fällig .

b ) Ueber die für den zu a bezeichneten Branntwein zu vergütenden Beträge ſind von der Direktiv

behörde Steuervergütungsſcheine nach dem anliegenden Muſter auszufertigen .

c ) Sobald die Vergütung, über welche der Steuervergütungsſchein lautet, fällig geworden iſt,

ſteht es dem Inhaber des leşteren frei, unter Rückgabe deſſelben den Betrag der Steuer

vergütung entweder bei einer beliebigen Steuerſtelle im Gebiet der Branntweinſteuergemeinſchaft

auf zu entrichtende Branntweinſteuer (Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer, Verbrauchs

abgabe 2c.) in Anrechnung zu bringen oder bei der in dem Steuervergütungsſchein genannten

Steuerſtelle baar zu erheben . Dieſe Steuerſtelle muß dem Bundesſtaate angehören , deſſen

Direktivbehörde den Steuervergütungsſchein ausgeſtellt hat.

d ) Die Annahme nicht fälliger Steuervergütungsſcheine in Anrechnung auf nicht geſtundete

Branntweinſteuer oder auf fälligen Branntweinſteuerkredit iſt unzuläſſig.

Dagegen dürfen nicht fällige Steuervergütungsſcheine zur Ablöſung von Branntwein

ſteuerkredit verwendet werden , welcher gleichzeitig mit den Vergütungsſcheinen oder ſpäter
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fällig wird . Es ſind deshalb in der von dem Steuerpflichtigen auf der zweiten Seite der

Vergütungsſcheine abzugebenden Beſcheinigung über die erfolgte Anrechnung der Vergütung

die Fälligkeitstermine des mit den Scheinen abgelöſten Kredits zu bezeichnen .

e ) Jeder Steuervergütungsſchein wird nur mit dem vollen darin genannten Betrage entweder

angerechnet oder aber durch Baarzahlung eingelöſt. Die Anrechnung eines Theils dieſes

Betrages unter Baarzahlung des Reſtes iſt unzuläſſig .

Je nachdem der Betrag der Vergütung angerechnet oder baar erhoben wird, hat der In

haber die auf der Rückſeite des Scheins vorgedruckte erſte oder zweite Beſcheinigung aus

zufüllen und zu unterſchreiben . Dieſe Beſcheinigungen dienen als Kaſſenquittungen .

II. An die Stelle der unter Nr. 7 zu S . 12 der vorläufigen Ausführungsbeſtimmungen zu dem Brannt

weinſteuergeſeß vom 24. Juni 1887 getroffenen Anordnung treten folgende Vorſchriften :

a ) Für die Vergütung der Verbrauchsabgabe bei der Ausfuhr von Fabrikaten , zu deren Her

ſtellung im freien Verkehr befindlicher Branntwein verwendet iſt, finden die Vorſchriften , be

treffend die Vergütung der Maiſchbottich - oder Materialſteuer, bei der Ausfuhr mit folgenden

Aenderungen entſprechende Anwendung.

b ) Bei der Ausfuhr von mit Zucker, Zuckerſtoffen oder anderen Ingredienzien verſeßtem oder

auf andere Weiſe zum menſchlichen Genuß fertig geſtellten feineren Trinkbranntwein , von

Fruchtſäften , Punſcheſſenzen und zur Verwendung in der Fabrikation von Trinkbranntweinen

beſtimmten alkoholhaltigen Eſſenzen , zu deren Herſtellung im freien Verkehr befindlicher

Branntwein verwendet iſt, wird eine Vergütung der Verbrauchsabgabe von 0 ,50 Mark und

der Maiſchbottich - oder Materialſteuer von 0 ,1601 Mark für jedes in den ausgeführten Fabri

katen enthaltene Liter reinen Alkohols gewährt, jedoch nur an Fabrikanten , welche das Ver

trauen der Steuerbehörde genießen .

c ) Eines Nachweiſes darüber, daß der Branntwein , aus welchem die ausgeführten Fabrikate

hergeſtellt ſind, der Maiſchbottich - oder Materialſteuer unterlegen hat, bedarf es nicht.

d ) Die Ermittelung des Alkoholgehalts wird bei Trinkbranntweinen, welche derartig mit Zucker,

Zuckerſtoffen oder anderen Ingredienzien verſeßt ſind , daß die Anwendung des Thermo

Alkoholometers bei ihnen nicht erfolgen kann , ſowie bei Punſcheſſenzen, anderen alkoholhaltigen

Eſſenzen und Fruchtſäften vermittelſt des von der Kaiſerlichen Normal-Aichungs-Kommiſſion

für dieſen Zweck konſtruirten Meßapparats nach Maßgabe der angeſchloſſenen Anleitung be- Anlar

wirkt und die Menge der auszuführenden Fabrikate durd ) Vermeſſung feſtgeſtellt. Die mit

dieſem Apparat auszurüſtenden Amtsſtellen , welchen die Befugniß zur Abfertigung der be

treffenden Fabrikate zu ertheilen iſt, werden durch die oberſten Landes- Finc zbehörden beſtimmt.

e) Die Alkoholſtärke kann in den Fällen , in welchen mittelſt einer und derſelben Anmeldung

mehrere mit gleichem Fabrikat gefüllte Fäſſer oder Flaſchen von annähernd gleich großem ,

d . h . nicht mehr als 10 Prozent von einander abweichendem Rauminhalt oder verſchiedene

Sorten von Fabrikaten in einer gleich großen Anzahl von Flaſchen von annähernd gleich

großem Raumgehalt zur Reviſion geſtellt werden , durchſchnittlich ermittelt und dieſe Durch

ſchnittsermittelung den weiteren Feſtſtellungen des Reviſionsbefundes zu Grunde gelegt

werden. Hierbei iſt derartig zu verfahren , daß bei jedem Faſſe nach gehöriger lm

rührung des Inhalts aus der Mitte des Faſſes , bei in Flaſchen vorgeführten Fabrikaten

aus einer hinreichenden Anzahl von Flaſchen oder, falls verſchiedene Sorten von Fabrikaten

in Flaſchen vorgeführt werden , aus einer gleich großen Anzahl von Flaſchen jeder Sorte eine

Probe von genau gleich großem Volumen entnommen wird. Dieſe Proben werden in ein

vollkommen reines und trockenes Gefäß geſchüttet, die Miſchung gehörig umgerührt und ein

Theil derſelben zur Ermittelung der Alkoholſtärke auf den Meßapparat gebracht. Die für die

Miſchung ermittelte Alkoholſtärke iſt der Berechnung des in den zur Unterſuchung gezogenen

Fäſſern und Flaſchen enthaltenen reinen Alkohols zu Grunde zu legen .

Die Ausfuhrvergütung iſt nur zu gewähren , wenn die mittelſt des Alkoholometers zu unter

ſuchende beziehungsweiſe mittelſt einer einzigen Deſtillation auf dem Meßapparat zu prüfende

Menge des vorgeführten Fabrikats bei Trinkbranntweinen , Punſcheſſenzen , alkoholhaltigen , zur

Verwendung bei der Herſtellung von Trinkbranntweinen beſtimmten Eſſenzen wenigſtens 20

und bei Fruchtſäften wenigſtens 100 Liter beträgt.

Anlage II.
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g) In den Liquidationsnachweiſungen der Hauptämter über die zu gewährenden Steuervergütungen

ſind in der Geldſpalte die zu vergütenden Beträge nach den beiden Arten der Abgabe (Maiſch

bottich - oder Branntweinmaterialſteuer und Verbrauchsabgabe) getrennt anzuſeßen und die

Summen beider Beträge in der Bemerkungsſpalte auszuwerfen . In den Reichsſteuereinnahme

Ueberſichten ſind die in den Anerkenntniſſen für die Verbrauchsabgabe und die Maiſchbottich

oder Materialſteuer ausgeworfenen Beträge von der Verbrauchsabgabe beziehungsweiſe von

der Maiſchbottich- oder Materialſteuer abzuſeßen .

HII. Die oberſten Landes - Finanzbehörden werden ermächtigt, für die feit dem 1. Oktober v . I. bis zum

Inkrafttreten der vorſtehenden Beſtimmungen zur Ausfuhr angemeldeten und nach amtlicher Reviſion

und unter amtlicher Kontrole ausgeführten Mengen von Fabrikaten der unter II b genannten Art

die Vergütung der Verbrauchsabgabe mit 0,50 Mark für das Liter reinen Alkohols nachträglich zu

gewähren , ſofern durch amtlich zurückbehaltene Proben oder auf andere Weiſe die Menge des in den

ausgeführten Fabrikaten enthalten geweſenen reinen Alkohols mit Sicherheit ermittelt werden kann.

Läßt ſich die Alkoholmenge nicht mehr mit voller Sicherheit ermitteln , ſo kann der Verbrauchsab

gabenvergütung, ſoweit es ſich um die Ausfuhr von Likören handelt, eine durchſchnittliche Alkohol

ſtärke von 27 Prozent zu Grunde gelegt werden , vorausgeſeßt, daß kein Grund zu der Annahme

vorliegt, daß die Alkoholſtärke thatſächlich eine geringere geweſen iſt.

Es beſtand Einverſtändniß darüber, daß zu den feineren Trinkbranntweinen 2c. im Sinne der

Beſtimmung unter Il b namentlich die nachſtehend Bezeichneten alkoholhaltigen Fabrikate zu rechnen ſind :

1. die durch Verſeßung mit Zucker, Zuckerſtoffen und anderen Ingredienzien hergeſtellten Liköre und

ſogenannten Verſchnitt-Rums, -Arracs und -Cognacs ;

2 . die durch Zuſammendeſtilliren von Kartoffelbranntwein und Kornlutter unter Zuſap von Ge

würzen beziehungsweiſe anderen Mitteln erzeugten ſogenannten Nordhäuſer Kornbranntweine ;

3 . Punſcheſſenzen ;

4 . die zur Fertigung von Trinkbranntweinen beſtimmten Eſſenzen , welche im Weſentlichen aus

alkoholhaltigen , ohne Mitverwendung von Zucker bereiteten Ertrakten aus Früchten , Kräutern

und Wurzeln beſtehen , und denen theilweiſe Säuren oder geringere Mengen ätheriſchen Deles

zugeſeßt ſind ;

5 . die aus nicht mehligen Stoffen bereiteten Branntweine, welche durch eine weitere Behandlung

(z. B . durch Vermiſchen mit Erzeugniſſen anderer Jahrgänge, Beigaben von Zuſazſtoffen u . ſ. w .)

zum menſchlichen Genuſſe fertig gemacht ſind.

Berlin , den 19. Juli 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Jacobi.
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Muſter Jl.

Hebeſtelle : Steueramt I. Klaſſe zu (N .).

K o n t o buch

über

für das II . Quartal des Etatsjahres 1888/89.

Geführt vom (Dienſtkarakter und Namen ).

Dieſes Regiſter enthält (x) Blätter , welche mit einer

mit dem Dienſtſiegel hier angeſiegelten Schnur durch

zogen ſind.

N . , den
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Des gewonnenen Branntweins

Der

Branntwein
Lau

If Menge
fende

Datum

der

Feſtſtellung

des

Brannt

weins.

Menge

Bemerkungen und Angaben

über den Verbrauchsſteuerſaß,

den der Brennereibeſißer

für den von ihm gewonnenen

Branntwein zu entrichten hat.

in

Nr.

wahre

Alkohol

ſtärke.

gewonnen

in der Zeit

von – bis
Litern .

Liter

prozenten .

4 . 5. 6 .

Von der Jahresmenge von

242 100 Liter reinen Alkohols ,

welche der Brennereibeſißer zu

dem Verbrauchsabgabeſaße

von 0 ,50 M .für 1 Literherſtellen

darf, ſindnach demAbſchluß des

Kontobuchs für das I. Quartal

1888 /89 noch 4 000 000 AI

koholliterprozente im Reſt ge

blieben und werden hier über

tragen .

1. 10. 8 . 88. 1. 8 . bis 9. 8 . 88. 10 000 80 800 000 Der Brennereibeſißer bean

tragt Abſchreibung auf die

vorgedachte Jahresmenge, da

gegen Abfertigungzum höheren

Saße und Ausfertigung eines

Berechtigungsſcheins .
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Weiterer

Nachweis

zur des

Branntweins .

Der gewonnene Branntwein (Spalte 4 bis 6 ) Nach

iſt weiter abgefertigt
Spalte 8 ,

zur öffent
zur Ver

10, 12
lichen oder

zur und 14
Privat- . . ſendung bezw . Dena

Verſteuerung Niederlage
ſind zum

zur Ausfuhr turirung
am Orte niederen

zum Verbrauchsabgabeſaße von Steuerſaße

50 Pf. 70 Pf. 150 Pf. 70 Pf. 50 Pf. 10 Pf.|50 Pf. 70 Pf. überhaupt

für 1 Liter reinen Alkohols . abgefertigt

Liter: Liter: Liter. Liter- Liter- Liter: Liter. Liter. Liter
prozente. prozente. prozente. prozente . prozente . prozente. prozente. prozente. prozente .

8. 1 9 . 10. 11. 12. 13. 14 . 15 . 16 .

Bemerkungen ,

insbeſondere Angabe der

|Menge des unabgefertigt

gebliebenen

Branntweins und

Unterſchrift

Be

nennung

des

Deſjen

Blatt

und

Nr.

der

Re
Abfertigungsbeamten .

giſters.

17 . I 18. 19.

Die Richtigkeit des Uebertrags aus dem Brennerei

Kontobuch für das I. Quartal 1888/89 beſcheinigt

....... .., den ten

Der Bezirks -Oberkontrolör.

N .

. . . . . . 800 000 . . . . . . 800 000

Verſen

dungs

ſchein

Aus.

ferti:

gungs.

Re

giſter.

2 . 4 . Die Verbrauchsabgabe be

trägt zum M . Pf.

höheren Saße . 5 600 –

niedrigeren Saße 4 000 –

Differenz . . 1 600 -

Die Ausfertigung eines

Berechtigungsſcheins über

1 600 A . - Pf. Verbrauchs.

abgabe iſt in der Nach

weiſung für die I. Hälfte des

Monat: Auguſt 1888 unter

Nr. 4 beantragt.

73
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(Vorderſeite.) Mufter J2.

Bundesſtaat:
Landes

wappen .

Berechtigungsſchein

N .

zu

LN

Am ... ten ... 18. . . hat der Brennereibeſißer .. .

..... .. .. . , gemäß der Anſchreibung im Brennerei-Kontobuch für das ..... Quartal 18......

unter No . ... eine Branntweinmenge von Literprozenten auf die Fahresmenge

Branntwein , welche derſelbe zu dem niedrigeren Verbrauchsabgabeſaße von 0,50 M . für das Liter reinen

Alkohols herſtellen darf, in Anrechnung bringen und dieſelbe gleichzeitig mit

Idem Branntweinverſendungsſchein

Ider Branntwein - Verbrauchsabgaben -Anmeldung

des Regiſters des -Amts zu für das .. Quartal 18 . ...

zu dem höheren Verbrauchsabgabeſaße von 0,70 M . für das Liter reinen Alkohols abfertigen laſſen .

Für die gedachte Alkohol-Literprozentmenge beträgt die Verbrauchsabgabe

zum höheren Saße · · · · · · · · · · · · · · · · ·

zum niedrigeren Saße . . . . . . . . . . . . . . . . . M . Pf.

es ſind daher bei der Abfertigung des Branntweing . . . . . . . .
Pf.

mehr, als nach § . 1 des Geſeßes vom 24. Juni 1887 darauf entfallen , an Verbrauchsabgabe zum Anſaß

gebracht worden .

Der leştere Betrag von :

Bf.

kann von jedem Inhaber dieſes Berechtigungsſcheing auf zu entrichtende, nicht früher als am ..

18 ..... fällig werdende Maiſchbottichſteuer, Branntweinmaterialſteuer, Verbrauchsabgabe, ſo

wie Zuſchlag zu leşterer bei jeder Steuerſtelle eines deutſchen Bundesſtaates ſtatt baarer Zahlung in An

rechnung gebracht werden , jedoch findet ſeitens der Steuerſtellen die Annahme des Scheins zur Anrech

nung nur innerhalb Jahresfriſt von dem vorbezeichneten Tage ab ſtatt.

. ., den ....ten 18 .

(Benennung der Direktivbehörde.)

(Stempelabdruck.)

(Unterſchrift.)
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(Rückſeite.)

Beſcheinigung über die erfolgte Anrechnung.

Umſeitiger Betrag von . . ... Men in Worten:

iſt mir (uns) von dem ...-Amt zu . . . auf zu entrichtende, am

8 (heute) fällig werdende Branntweinſteuer angerechnet worden .

. . ............ ...................., den ten ..... .............. 18.......

Buchungs-Vermerke.

Der angerechnete Betrag iſt gebucht in

Einnahme. Ausgabe.

D . kaſſenbeamte.

73 *
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des -Amts zu .................

Na ch :

, betreffend

Berechtigungsſcheine über

Nachrichtlich :

Die von dem Hauptamt als Spezialhebeſtelle aufzu

ſtellende Nachweiſung iſt von dem Ober- Inſpektor oder

einem Vertreter deſſelben zu beſcheinigen.

N ame

Lau

Tag

der Abfertigung

des
Literprozentmenge

Der zum höheren Verbrauchs

abgabeſaße abgefertigte Brannt

wein iſt auf die Jahresmenge,

welche zum niedrigeren Ver

brauchsabgabeſaße hergeſtellt

werden darf, angeſchrieben im

Brennerei-Kontobuch

desfende

Nr.

Brennereibeſißers

und Ort,

wo die Brennerei

gelegen iſt.

des

abgefertigten Branntweins .
Branntweins .

für das Quartal:
unter

Nr.
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Muſter J 3 .

weiſung

die für die des Monats 18. zu ertheilenden

Branntwein -Verbrauchsabgabe.

Die Anſchreibung der zum höheren Verbrauchsabgabeſaße ab=

gefertigten Branntweinmengen auf die Jahresmengen , welche die

Brennereibeſißer zum niedrigeren Verbrauchsabgabeſaße herſtellen dürfen ,

iſt in den Kontobüchern, wie in Spalte 4 der vorliegenden Nachweiſung

angegeben , richtig erfolgt.

....., den ... ten ........... 18...... .

Der Bezirks -Dberkontrolör.

Bemerkungen .

Die Verbrauchsabgabe Differenzbetrag)

B .e z e ich nung
Tag

für die abgefertigte zwiſchen den des Beginns

Alkohol - Literprozent- Angaben der der Anrech- Laufende
des der des

menge beträgt nach dem Spalten 10 Inungefähiala

Verſendungs
Anmel- Quartals

Saße von | und 11, über
keit des zu

welchen der
big

0 ,70 Mark
ertheilenden der

ſcheins nach
betreffen = 0,70 Mark 0 ,50 Mark0 ,50 Mark | Berechtigungs

nach
den Re

für 1 Liter reinen ſchein zu lauten
tigungs

Gattung. Nummer.Nummer. giſters . I
hat.

Alkohols .
ſcheins. -

• Mark Pf. Mark Pf. Mark Pf.

6. 7. 8. 9. 10 . 11. 12. 13. 14.

des

Berech - Beläge.

15.
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Ne:

betreffend die Ausfertigung und Anrechnung der von der ( Provinzial-Steuer

ertheilten Berechtigungsſcheine über

Der Berechtigungsſchein

iſt ausgefertigt

unter

der

laufenden

Name des Die Ertheilung des Berechtigungsſcheins

Brennereibeſißers ,
Ort,

iſt beantragt

dem der
wo die Brennerei in der Nachweiſung

Berechtigungs von

gelegen iſt.
ſchein

.der

dem Vauptamt unterfür die
Steuerſtelle

ertheilt iſt. Nr.

3 . 4. T 5. 6. I 7. I 8.

am

Nr. zu Zeit
34



- 469

Muſter J 5 .

g i ft e r ,

Direktion ) zu

Branntwein -Verbrauchsabgabe.

im Etatsjahre 18

Bemerkungen .

Anrechnungs Tag, Die Anrechnung des Berechtigungsſcheins

fähiger an welchem der
iſt angezeigt

Betrag,
Berechtigungs

überwelchen der in der Nachweiſung

Berechtigungs
ſchein

anrechnungsfähig , dem Hauptamt unter

wird . zu den Monat

Mark. Pf.

9. 10 .

von

für

Nr.

12 .11. 13.
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Muſter J 6 .

Nachweiſung A

derjenigen bei dem Haupt-(Steuer-)Amt zu (Brandenburg) und bei den Steuerſtellen im Be

zirk deſſelben im Rechnungsmonat 18 auf Branntweinſteuer in Zah

lung genommenen Berechtigungsſcheine über Branntweinverbrauchsabgabe,

welche vou

de(r königlichen Provinzial-Steuer-Direktion ) zu (Berlin )

ertheilt worden ſind .

Tag
Lau

Der Berechtigungsſchein iſt ertheilt

dem Brennereibeſißer
unter

Nummer

des Aus

fertigungs (Name) (zu )

regiſters.

Anrechnungs

fähiger Betrag,

über welchen

der

Berechtigungs

ſchein lautet.

der

An
Bemerkungen.

am

rech

nung.

Mark Pf.

2. ' 3.3. I 4. 5 .

Summe . . . .

Hierzu die Summe der anliegenden Nachweiſung B . . . .

- C . . . .

20.

Ueberhaupt. . . .

(Brandenburg ), den ( 10 . Oktober ) 18(88).

(Königliches ) Haupt- (Steuer-) Amt.

(Unterſchriften der Kaſſenbeamten .)

Die Uebereinſtimmung dieſer Nachweiſung mit den Kaſſenbüchern des Haupt-(Steuer-)Amts und mit der be

züglichen Angabe in der Reichsſteuer-Ueberſicht beſcheinige ich hiermit.

(Brandenburg), den (10. Oktober) 18(88).

Der kaſſenkurator.

(Unterſchrift.)
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Muſter J4 .

N a chweiſung

des

Haupt -Amts zu

betreffend

die für die Hälfte des Monats ... 18 . .. auszufertigenden

Berechtigungsſcheine über Branntwein -Verbrauchsabgabe.
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Bezeichnung Ort
Anzahl

Summariſcher

Betrag

Bemerkungen.

Lau
der Steuerſtelle,

fende welche

Nr. die Ausfertigung der Berechtigungsſcheine

beantragt hat.

der beantragten

Berechtigungsſcheine.

Mark.

1. 2. 3 .

Hauptamt als Spe

zialhebeſtelle

Steueramt . . . .

Die anliegenden .. ... .... Nach

weiſungen der Steuerſtellen , ſowie

die Beläge derſelben ſind ge

prüft und richtig befunden .

(Unterſchrift.)

( Dienſtfarakter des betreffenden Hauptamts:

beamten . )

Summe . . . .

...., den ten
. .. 18 . . .

Haupt -Amt

( llnterſdriften .)
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Muſter J 7 .

Bundesſtaat:

Verwaltungsbezirk:

Einreichungstermine:

15. Juli,

15 . Oktober ,

15 . Januar,

15 . Mai.

V . B .

u eberſicht

der

Einnahme an Verbrauchsabgabe für Branntwein und Zuſchlag zur Verbrauchsabgabe

für

das 1. bis . Quartal des Etatsjahres 18 . . .

Anleitung zur Ausfüllung des Formulars.

1 . Die in den Spalten 3 bis 10 anzuſeßenden Beträge umfaſſen den jedesmal abgelaufenen Theil des Etatsjabres , alſo

3. B . in der Ueberſicht für das 1. bis 3 . Quartal die Soll Einnahme zc. für April bis einſchließlich Dezember.

2 . În der Spalte 3 iſt die Menge des nach den Kontobüchern der Brennereien gewonnenen , amtlich feſtgeſtellten reinen
Alkohols ( S . 11 des Geſebes vom 24 Juni 1887 und Nr.6c der Ausführungsbeſtimmungen ) einſchließlich der Alkohol.

mengen , für welche auf Grund von Abfindungsplänen und Abfindungsanmeldungen Verbrauchsabgabe feſtgeſtellt

worden iſt ( $ . 13 des Geſeßes und Nr. 8 Va bezw . VIa 3 der Ausführungsbeſtiinmungen ), in Hektolitern und Litern

anzugeben .

3 . Zur Soul- Einnahine für das 4 . Quartal jedes Etatsjabres gehören auch diejenigen bis Ende März fälligen Abgaben

beträge, welche ausnahmsweiſe erſt im Monat April bei den Hebeſtellen zur Anſchreibung kommen .

4 . In der Spalte 4a ſind die Beträge anzuſeßen , welche ſich ergeben , wenn von dem Soù der Verbrauchsabgabe nach

den Heberegiſtern der Betrag der bei den Steuerſtellen des Verwaltungsbezirks auf Branntweinſteuer aller Art in

Anrechnung gekommenen Berechtigungsſcheine (ſiehe Seite 4 Spalte 5 ) abgeſeßt wird.

5 . In der Spalte 7 ſind die in den abgelaufenen Theil des Etatējabres wirklich gezahlten Vergütungen für ausgeführte

Fabrikate , zu deren Herſtellung im freien Verkehr befindlider Branntwein verwendet worden iſt (§ . 12 des Geſekes

vom 24 . Juni 1887), in Uebereinſtimmung mit den Verwaltungs.Abſchlüſſen anzugeben .

6 . In der Spalte 9 werden diejenigen Beträge nachgewieſen , welche von den Steuerpflichtigen entweder ſofort oder noch

vor Ablauf der betreffenden Quartale baar eingezahlt ſind (nach §. 3 des Geſeßes vom 4 . Dezember 1871 auch etwaige

Rüdſtände ). Dieſen Beträgen treten hinzu

a ) die in den einzelnen Quartalen angeſdriebenen , aber noch innerhalb derſelben Quartale (für das 4 . Quartal

des Etatsjahres bis zum 31. März ) abgelöſten Kredite,

b ) die eingezogenen Regiſter: 2c. Defekte.

Dagegen ſind die Rückerſtattungen für unrichtige Erhebungen , der Betrag der auf Branntweinſteuer aller

Art in Anrechnung genommenen Berechtigungsſcheine und die Ausfuhrvergütungen davon abzujeßen .

7. In der Spalte 10 ſind die nach Ablauf des Quartals der Unſdreibung eingezahlten bezw . fällig gewordenen (wenn

auch noch nicht eingezahlten ) Kredite nachzuweiſen .

8 . In den Spalten 11 und 12 iſt die Summe der noch ausſtehenden (nicht fälligen ) Kredite nach Maßgabe ihrer Fälligkeit
zu zerlegen .

9 . Die Spalte 13 dient zur Abwicelung der aus dein vorigen Etatsjahr übernommenen Kredite.

10 . Die Spalten 15 und 16 werden nur in den Schlußſummen ausgefüllt. Für die Berechnung der Vergütung zu a in

der Spalte 15 iſt die jeweilige Beſtimmung des Bundesraths maßgebend.
Die Spalte 5 auf der Teßten Seite iſt auf Grund der von den Hauptämtern des Verwaltungsbezirks aufgeſtellten

Nadweiſungen der in Zahlung angenommenen Berechtigungsſcheine, und die Spalte 7 daſelbſt, ſoweit darin die Be

träge der in anderen Direktivbebörden angerechneten Beredtigungsſcheine anzugeben ſind , auf Grund der von den

betreffenden Direktivbezirken mitgetheilten Nachweiſungen der Sortigen Hauptämter auszufüllen . Für den Fall , daß

Die Ausfüllung der Spalten 6 und 7 bis zu den oben angegebenen Einreichungsterminen nicht erfolgen kann , iſt ſie

vorzubehalten und dem Ausſchuſſe des Bundesrathi für Rechnungsweſen die entſprechende ergänzende Mittheilung

möglichſt bald nachträglich zu inachen .

11.

74 *



Hauptamts

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Bezirke.

Für das 1. bis . Quartal des Etatsjahres 18 . .

Menge
Soll - Einnahme

des
nach den Heberegiſtern , einſchließlich der Regiſter Ab

hergeſtellten defekte und abzüglich der Reſtitutionen und Re- | Vergütung

reinen giſtervergütungen .
der

Verbrauchs

Alkohols . Verbrauchs- Spalte 4 abzüglich des Zuſchlag abgabe für berichtigtes
Betrages der auf

(Siehe abgabe
| Zuſammen ausgeführte

Bemerkung 2
Art in Anrechnung

für

Soll.
Art in Anrechnung

für
Ber : Spalten 4 a

gekommenen

auf der Brannt- Berechtigungsſcheine. brauchs
haltige

Titelſeite.) (Siehe Bemerfung 4 auf und 5 . Fabrikate.
wein . der Titelſeite.) abgabe.

Hektoliter . Mark. Mark. | Mark. Mark. Mark. Mark.

4 a .
3 .

3 .

( Die Summe der Spalten 9

Spalte 8
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Bemer =

Von dem Soll in Spalte 8 ſind

noch kreditirt und
kreditirt und

ſofort bezw .
nach dem

noch im
Quartal der

Quartal der im im
Anſchreibung

Feſtſtellung
eingezahlt

eingezahlt
bezw . fällig Quartal Quartal

* ) rückſtändig.
geworden. 18 . .

(Siehe Bemer
fung 6 auf der (Siehe Bemer

Titelſeite.) tung 7 auf der fällig fällig .
šiteljeite.)

Marf. Mark. Mark. Mart.

Von den Die den

Krediten , Bundesſtaaten

welche am Summe zuſtehenden

Schluſſe desi Vergütungen

vorigen der betragen :

Etatsjahres a ) für die

ausſtanden , Spalten 9, Kontrole

I ſind (nach Spalte 3).

eingezahlt
10 und 13. | b ) für die

Erhebung
bezw . fällig

Nach Abzug

der Ver

gütungen

von der

Iſt

Einnahme

(Spalte 14)

bleiben für

die

Reichskaſſe.

kun ge n .

18 . .

Mark.

10 . 11 . 12.

(nach Spalte 6

geworden . und Seite 4 ).

Mark. Mark, Mark.

14 .13 . 15 . 16 . 17.

bis 12 muß mit der Summe in

übereinſtimmen .)
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Zu Spalte 15 der vorſtehenden Einnahme-Ueberſicht.

Direktiv

la
uf
en
de

Nu
mm

er
.

La
uf
en
de

N
u
m
m
e
r

.

b .

Von den Berechtigungs

ſcheinen der unter

zeichneten Direktiv :

behörde find bei
Steuerſtellen der in

der Spalte 2

genannten Staaten in

Anrechnung gekommen :

(Siehe Bemerkung 11 auf

der Titelſeite)

Zahl. Betrag.

. Sta a t. behörde

a .

Von den in An.

rechnung genommenen

Berechtigungsſcheinen
haben die

Direktivbehörden

der in der Spalte 2

genannten Staaten

ausgeſtellt:

(Siehe Bemerkung 4 auf
der Titelſeite )

Zahl. Betrag.

Mart. Pf.

4 . 5 .

Bem e r funge n .

Mart.

LE
D 6 . 7 .

Preußen

Von der unterzeichneten Di.

rektivbehörde ſind im Laufe
des Etatsjahres Berechti.

gungsſcheine überhaupt aus .

geſtellt im Betrage von
H .

3 .

Königsberg i. Pr.

Danzig

Berlin

Stettin

Poſen

Breslau

Magdeburg

Altona

Hannover

Münſter

Sajjel

Cöin a . Ro.

Siginaringen

München

Dresden

Stuttgart

Karlsruhe

Darınſtadt

Sdweri:1

Erfurt

Bayern

Sadjen

Württemberg

Baden

Seſſen

Medlenburg-Schwerin
Streliß

Sachſen -Weimar
Meiningen

. Altenburg

• Coburg und Gotha

Schwarzburg-Sondershauſen

Rudolſtadt

Reuß ä , l.

Reuß i. L .

Oldenburg

Braunſchweig

Anhalt

Lübeck

Eliaß .Lothringen

13.

Is

AL

18 .

zu Spalte 7.
Die Soll-Ginnahme an Ber:

brauchsabgabe und Zuſchlag

dazu beträgt nach den Hebe.
regiſtern einſchließlich der Re:

gilterdefefte und abzüglich der

Reſtitutionen und Regiſterver ,

gütungen (Seite 2 Spalte 4
und 5 ) . .

Ab die Suinme der

nad Spalte 7 in Un

rechnung gelommenen

Berechtigungsſcheine .

Bleiben für die ges
rechnung der Erbe.

bungskoſten · Bergů.

tung , , , , , ,

Oldenburg

Braunſchweig

Magdeburg

Altona

Straßburg

Zuſammen .

19.

20 .

21.

. .. .. .... 18 . ., den ..... ten . ..

(Firma der Direktivbehörde und Unterſchrift.)
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Anlage 1 .

Steuervergütungsſchein .
Nummer

Landes

wappen .

Anerkenntniß

_Marküber Pf.

Für

B r a un twein ft eu e r v e r g ü tung.

Liter (Branntwein, Likör, Fruchtſaft ....... ..), von zuſammen ... Pro

zent Alkoholgehalt, welche für (die Kaufleute Gebrüder N . in N .) am (14 )ten (März d. I ) über das

(Haupt-Zol -) Ait zu (Hamburg) nach Nr. (396 ) des Ausgangsregiſters ausgeführt (ſteuerfrei verabfolgt

beziehungsweiſe niedergelegt) worden ſind, beträgt die Vergütung

a ) an Maiſchbottich - oder Branntweinmaterialſteuer . . . M Pf.

b ) an Verbrauchsabgabe. . . . . . . . . . . . ALPf.

zuſammen . . . M . - - - Pf.

in Worten :

Mark Pf.

Dieſelbe kann in dem vorgedachten Betrage von jedem Inhaber dieſes Scheins gegen Abgabe des

leşteren entweder bei ciner beliebigen Steuerſtelle im Gebiet der Branntweinſteuergemeinſchaft auf zu ent=

richtende, nicht früher als am 18 fällig werdende Branntweinſteuer aller Art in

Anrechnung gebracht oder auch von dem bezeichneten Zeitpunkte ab baar bei dem Haupt-....

Amt zu erhoben werden . Jedoch findet die Annahme des Scheins ſeitens der

Steuerſtellen zur Anrechnung beziehungsweiſe Einlöſung nur innerhalb Jahresfriſt, von dem auf die Aus

fertigung folgenden Monat an gerechnet, ſtatt.

...... ... . , den .. ten ......... 18 . . ...

( Firma der Direktivbehörde.)

(Amtsſiegel.) (Unterſchrift.)
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Beſcheinigung über erfolgte Anrechnung der Vergütung.

Umſtehender Betrag von Mark . .. Pf., in Worten :.... . ..

iſt heute von dem - Amt zu................ ............ auf die von mir (uns) an daſſelbe

zu zahlende, am ... ...18. (heute) fällig werdende Branntweinſteuer angerechnetworden .

.. ..., den ten ........ .................. 18......

Quittung über empfangene Baarzahlung.

Umſtehender Betrag von ............... . ... .... Mark ........... Pf., in Worten :

..-Amt zu baar gezahlt worden , worüberiſt mir (uns) von dem Haupt-.

dieſe Quittung.

..., den ....... ten

Buchungsvermerke.

Der Vergütungsſchein iſt bei dem .. ... .. ... -Amt ...am

ten ... ..................... .. 18.... in Zahlung gegeben und gebucht

in Einnahme: in Ausgabe:

D _ Kaſſenbeamte ...
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Anlage H .

Meßapparat

für

die Ermittelung des Alkoholgehalts von Lifören .

1. Beſchreibung .

Der Apparat beſteht aus dem mittelſt Spiritusflamme zu erhißenden Deſtilirkolben F und dem

durch das Rohr R damit zu verbindenden Kühler K , in welchem die bei der Deſtillation erzeugten

Dämpfe jich kondenſiren . Ein Meßglas M mit einer dem Raumgehalt von 100 com entſprechenden Marke

dient zur richtigen Befüllung des Kolbens, ſowie zur Aufnahme der aus dem Kühler ablaufenden Flüſſig

feit. Der Alkoholgehalt der legteren wird in demſelben Meßglas mit Hülfe kurzer Thermo-Alkoholonieter

ermittelt.

Die Zeichnung giebt die Aufſtellung des Apparats beim Gebrauch . Rolben F und Rühler K

hängen in den Ringen des Doppelträgers Đ ; dieſer wird von der Säule S gehalten , welche in das auf

dem Kaſtendeckel vorgeſehene Gewinde eingeſchraubt iſt. Das Rohr R läßt ſich durch die Ueberwurf

ſchrauber an den Nolben und durch die mittelſt Schraube e anzupreſſende Klaue E an den Kühler dicht

anziehen , die Dichtung wird an beiden Stellen durch Gummiplättchen geſichert. Der Kühlcylinder Kum

ichließt eine innen verzinnte Meſſingſchlange, welche oben mit Rohr R kommunizirt und unten bei w aus

dem Cylinder heraustritt. Der Deckel des lekteren trägt den Trichter T , deſſen Fortſaßrohr bis nahe auf

den Boden von K reicht, ſo daß das durch T eingefüllte Kühlwaſſer zuerſt den unteren Theil der Schlange

umſpült. Das warm gewordene überſchüſſige Waſſer fließt durch das Rohr v und den überzogenen

Schlauch ab. Das obere Ende von v ſteigt bis über den Deckel des Cylinders K auf und liegt unter

der Kappe u , welche für die vollſtändige Entleerung von K dient.

2 . Gebrauchsanweiſung.

Mit dem Meßglas M werden 100 ccm des auf ſeinen Alkoholgehalt zu unterſuchenden Liförs

ſorgfältig abgemeſſen und in den Kolben F eingegoſſen , ſodann werden 100 ccm Waſſer hinzugefügt.

Hierauf werden Kolben und Kühler in den Doppelträger D eingehängt und durch das mittelſt Üeber

wurfſchraube r und Mlaue E feſt angezogene Rohr R mit cinander verbunden . Endlich wird der Kühler

mit kaltem Waſſer angefüllt, bis der Ueberſchuß aus v abzulaufen beginnt. Wird nun der Kolben Fer

hißt, ſo fließt bald aus dem Kühler eine klare Flüſſigkeit in Tropfen ab, welche man in dem vorher mit

reinem Waſſer ausgeſpülten und ſodann völlig entleerten Meßglas M auffängt. Bei Fortſeßung der

Erwärmung wird zunächſt der obere Theil des Kühlers heiß , allmählich beginnt auch ſein unterer Theil

ſich zu erwärmen. Tritt dies ein , ſo gießt man ſofort in den Trichter von Neuem ſo lange kaltes Waſſer ,

bis der ganze Kühler ſid ) wieder kalt anfühlt. Auf rechtzeitige Erneucrung des Kühlwaſſers iſt in der

erſten Hälfte der Deſtillation mit beſonderer Aufmerkſamkeit zu achten , im llebrigen iſt die Erneuerung

während jeder Deſtilation zwei-, höchſtens dreimal erforderlich.

Die Deſtillation iſt ſo zu führen, daß ein direktes Uebertreten der Flüſſigkeit aus dem Deſtillir

kolben durch den Kühler hindurd) in das Meßglas vermieden wird. Zu dieſem Behufe iſt auch auf die

Größe der Spiritusflammé zu achten ; insbeſondere empfiehlt es ſich, die Flamme nur anfangs unter der
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Mitte des Rolbens zu halten, dagegen , nachdem einmal die Deſtillation eingeleitet iſt, alſo das Abtropfen

von Flüſſigkeit aus dem Kühler begonnen hat, die Lampe etwas zur Seite zu rücken , ſo daß die Flamme

mehr den Mantel als den Boden des Kolbens beſtreicht. Proben, bei welchen fahrläſſigerweiſe die Deſtil

lation ſo ſtürmiſch erfolgt, daß das Deſtillat nicht ausſchließlich in Tropfen, ſondern zum Theil in zu

ſammenhängendem Fluſſe abläuft, ſind ſtets zu verwerfen .

Hat ſich das Niveau der Flüſſigkeit im Meßglas M allmälig der Marke genähert und liegt

nur noch 1 bis 2 mm unterhalb derſelben , ſo wird das Glas vom Ausfluß w entfernt und die Deſtilla

tion durch Beſeitigung der Spiritusflamme unterbrochen . Hierauf füllt man in das Meßglas behutſam

ſo viel Waſſer ein , daß das Flüſſigkeitsniveau die Marke gerade erreicht, ſodann durchſchüttelt oder durch

rührt man die Füllung des Glaſes und ſenkt ſchließlich eines der beiden kurzen Thermo-Alkoholometer

ein . Sollte etwa beim Auffangen des Deſtillats im Meßglas oder bei dem legten Auffüllen deſſelben

mittelſt Waſſer das Flüſſigkeitsniveau bis über die Marke angeſtiegen ſein , ſo iſt der Verſuch zu

verwerfen.

Bei der Alkoholiſirung verfährt man nach der der beigefügten Reduktionstafel gegebenen An

weiſung. Die hierbei gefundene wahre Spiritusſtärke iſt der Alkoholgehalt des unter

ſuchten Likörs .

Vor der Prüfung einer zweiten Likörſorte iſt das Verbindungsrohr nach Löſen der Schrauben

und der Klaue zu entfernen und der Kolben F zu entleeren . Einer Reinigung deſſelben bedarf es

hierbei nicht; dagegen empfiehlt es ſich , das Meßglas vor jeder neuen Unterſuchung mit Waſſer

auszuſpülen .

Bei dem Einlegen des Apparats in den Kaſten erhalten die einzelnen Theile die in dem Kaſten

vorgemerkten Pläße. Vor dem Einlegen des Kühlers iſt dieſer, der während des Gebrauchs mit Waſſer

ſtets angefüllt bleibt, zu entleeren , zu welchem Behufe die Kappe u abgeſchraubt werden muß .

Carl Geymanns Verlag, Berlin . - Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1 . Eiſenbahn -Weſe n .

B e kann tm a ch ung,

betreffend Ergänzung und Abänderung des g. 48 des Betriebs-Reglements für die Eiſenbahnen

Deutſchlands, ſowie der Anlage D zu dieſem Paragraphen .

Auf Grund des Artikels 45 der Reichsverfaſſung hat der Bundesrath in ſeiner Sißung vom

5 . d. Mts. nachſtehende Ergänzungen und Abänderungen des S. 48 des Betriebs-Reglements für die

Eiſenbahnen Deutſchlands, ſowie der Anlage D zu dieſem Paragraphen beſchloſſen :

I. Die Beſtimmung im .48 d 3 d . erhält folgende Faſſung:

,,Anallqueckſilber, Knallſilber und knallgold , ſowie die damit dargeſtellten Präparate (wegen

Zündungen , Zündhütchen, Analbonbons und Knallerbſen vergl. Anlage D I, III, III b und III )" ;

II. 1. In I der Anlage D iſt am Schluſſe des dritten Abſaßes hinter den Worten „ausgeſchloſſen ſind“

einzuſchalten :

(wegen Feuerwerkskörper aus Mehlpulver ſiehe III d und wegen bengaliſcher Schellack

präparate IV a ) ;

2 . Hinter III c iſt unter III d folgende Beſtimmung einzuſchalten :

III d . Feuerwerkskörper, welche aus gepreßtem Mehlpulver und ähnlichen Gemiſchen

beſtehen , werden unter folgenden Bedingungen befördert:

1. Dieſelben dürfen keine Miſchungen von chlorſauren Salzen mit Schwefel und ſalpeter

ſauren Salzen , ferner von chlorjaurem Kali und Blutlaugenſalz , ſowie kein Queckſilber
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ſublimat, keine Ammonſalze jeder Art, keinen Zinkſtaub und kein Magneſiumpulver ,

überhaupt keine Stoffe enthalten , welche durch Reibung , Druck oder Schlag leicht zur

Entzündung gebracht werden können . Sie ſollen vielmehr nur aus gepreßtem Mehl

pulver oder aus ähnlichen , weſentlich aus Salpeter, Schwefel und Rohle beſtehenden

Miſchungen , ebenfalls in gepreßtem Zuſtande, hergeſtellt ſein . Gekörntes Pulver darf

der einzelne Feuerwerkskörper nur höchſtens 30 y enthalten.

2 . Das Geſammtgewicht des Sapgemenges der Feuerwerkskörper , welche zu einem

Frachtſtück verpackt ſind, darf 20 kg, das geförnte Pulver, welches ſie enthalten , 2,5 kg

nicht überſteigen .

3. Die einzelnen Feuerwerkskörper müſſen jeder für ſich in mit feſtem Papier umhüllte

Kartons, oder in Pappe oder ſtarkes Backpapier verpackt und die Zündſtellen jedes

einzelnen Körpers mit Papier oder Rattun überklebt ſein . Die zur Verpackung dienenden

Kiſten müſſen vollſtändig ausgefüllt und etwaige Lücken mit Stroh, Heu , Werg, Papier

ſpähnen oder dergleichen ſo ausgeſtopft ſein , daß eine Bewegung der Packete auch bei

Erſchütterungen ausgeſchloſſen iſt.

4 . Die Kiſten ſind im Innern mit zähem Papier vollſtändig auszufleben und müſſen aus

mindeſtens 22mm ſtarken Brettern gefertigt ſein . Der Faſſungsraum einer Kiſte darf

1,2 cbm , das Bruttogewicht 75 kg nicht überſteigen . Aeußerlich ſind die Kiſten mit der

deutlichen Aufſchrift „ Feuerwerkskörper aus Mehlpulver“ und dem Namen des Abſenders

zu verſehen.

5 . Jeder Sendung muß eine vom Fabrikanten und einem vereideten Chemiker ausgeſtellte

Beſcheinigung über die Beachtung der oben unter 1 bis 4 getroffenen Vorſchriften bei

gegeben werden.

Eine gleiche Beſcheinigung iſt von dem Abſender auf dem Frachtbriefe unter amt

licher Beglaubigung der Unterſchrift auszuſtellen .

3 . Hinter IV der Anlage D iſt unter IVa nachſtehende Beſtimmung einzuſchalten :

IVa. Bengaliſche Schellađpräparate ohne Zünder ( Flammenbücher, Salonkerzen ,

Fadeln , Beluſtigungshölzchen , Leuchtſtangen , bengaliſche Streich hölzer und

dergleichen ) werden zu den vorſtehend unter IV vorgeſchriebenen Bedingungen befördert.

III. 1. Der erſte Abſaß der Beſtimmung unter XVI der Anlage D iſt wie folgt zu faſſen :

Flüſſige Mineralſäuren aller Art, insbeſondere Schwefelſäure, Vitriolöl

und Salzſäure - mit Ausnahme von gewöhnlicher Salpeterſäure und Scheidewaſſer (wegen

dieſer vergleiche XVla) und von rother, rauchender Salpeterſäure (wegen dieſer vergl. XVIII) —

unterliegen den nachſtehenden Vorſchriften" :

2 . Hinter XVI iſt unter XVía folgende Beſtimmung einzuſchalten :

XVIa. Für den Transport von gewöhnlicher Salpeterſäure und Scheidewaſſer gelten die

vorſtehend unter XVI gegebenen Vorſchriften . Außerdem finden , ſofern dieſe Artikel in Glas

ballons, Glasflaſchen oder Kruken zur Auflieferung gelangen , noch folgende Beſtimmungen

Anwendung:

1. Die zur Umhüllung der Ballons, Flaſchen oder Arufen in den Gefäßen oder geflochtenen

Körben verwendeten Materialien , als Stroh , Heu und dergleichen, müſſen ſo ſtark mit

Chlorcalciumlöſung getränkt ſein , daß ſie durch direkte Flammenberührung nicht entzündet

werden . Statt der Chlorcalciumlöſung kann auch eine Löſung von ſchwefelſaurem Natrium ,

von Chlornatrium , von Chlormagneſium , von ſchwefelſaurem Magneſium oder von

Eiſenchlorür als Tränkungsmaterial verwendet werden .

2. Bei der Ver- und Entladung dürfen die Gefäße oder Körbe nicht auf Karren gefahren ,

noch auf der Schulter oder dem Rücken , ſondern nur an den daran angebrachten Hand

haben getragen werden .

3. Die Gefäße oder Körbe ſind an den Wänden des Eiſenbahnwagens, ſowie unter einander

durch Stricke zu befeſtigen . Die Verladung darf nicht über einander, ſondern nur in

einer einfachen Schicht neben einander erfolgen .

IV. Die Beſtimmung unter XXVII der Anlage D erhält folgende Faſſung:

„ Þefe, ſowohl flüſſige, als feſte , iſt in Gefäßen , welche nicht luftdicht geſchloſſen ſind,
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zur Beförderung aufzugeben. Falls die Eiſenbahnverwaltung die Aufgabe in anderen Gefäßen

geſtattet, iſt dieſelbe berechtigt, von dem Abſender zu verlangen , daß er ſich verpflichtet:

1 . keinerlei Anſprüche zu erheben , falls derartige Sendungen von den Anſchlußbahnen

zurückgewieſen werden ;

2. für alen Schaden aufzukommen , der anderen Gütern oder dem Material in Folge dieſer

Transportart erwächſt, und zwar gegen Vorlage einer einfachen Koſtenrechnung , deren

Richtigkeit in jeder Beziehung ein - für allemal zum Voraus anerkannt wird;

3 . keinerlei Anſprüche wegen der in Folge der fraglichen Transportart an den Gefäßen

oder an deren Inhalt entſtehenden Beſchädigungen oder Abgänge zu erheben."

V . Hinter XXIX der Anlage D iſt unter XXIX a folgende Beſtimmung einzuſchalten :

XXIX a. Gefettete Eiſen - und Stahlſpäne (Dreh -, Bohr- und dergleichen Spähne) und

Rückſtände von der Reduktion des Nitrobenzol aus Anilin fabriken werden, ſofern

ſie nicht in luftdicht verſchloſſene Behälter aus ftarkem Eiſenblech verpackt zur Aufgabe ge

langen , nur in eiſernen Wagen mit Deckeln oder unter Deckenverſchluß befördert.

Aus dem Frachtbriefe muß erſichtlich ſein , ob die Eiſen - und Stahlſpähne gefettet ſind

oder nicht, anderenfalls werden ſie als gefettet behandelt.

VI. Der erſte Abſaß der Beſtimmung unter XXXI der Anlage D erhält folgende Faſſung :

1.Wolle , Haare, Kunſtwolle , Baumwolle, Seide, Flachs, Hanf, Jute , im rohen

Zuſtande , in Form von Abfällen vom Verſpinnen und Verweben , als Lumpen oder Puß

lappen , ferner Seilerwaaren , Weber- , Harniſch - und Geſchirrlißen (wegen gebrauchter

Pußwolle vergleiche Abf. 3) werden , wenn ſie gefettet ſind, nur auf offenen Wagen unter

Deckenverſchluß befördert, ſofern nicht der Verſender ſich mit der Eiſenbahn über Verſendung

in bedeckt gebauten Wagen verſtändigt."

VII. Die Beſtimmungen unter XXXVIII der Anlage D erhalten folgende Faſſung :

XXXVIJI. 1. Flüſſige Kohlenſäure und flüſſiges Stickorydul dürfen nur in Behältern aus

Schweißeiſen , Flußeiſen oder Gußſtahl, welche bei amtlicher Prüfung einen Druck von

250 Atmoſphären ohne bleibende Veränderung der Form ausgehalten haben , zur Beförderung

aufgeliefert werden. Ein amtlicher Vermerk auf den Behältern muß deutlich erkennen laſſen ,

daß die Prüfung hierauf, und zwar innerhalb der drei leßten Jahre vor der Aufgabe ſtatt

gefunden hat. Zum Schuße der Ventile an den Behältern müſſen Kappen aufgeſchraubt ſein .

Auf dem oberen Theil der Kappen iſt ein Kranz feſt aufzuziehen , der nach außen hin vier

eckig iſt und über den Umfang der Behälter derart hervorragt, daß jedes Rollen der Be

hälter verhindert wird . Die Schußkappen und Kränze müſſen aus demſelben Material wie

die Behälter ſelbſt gefertigt ſein .

2 . Gasförmige sohlenſäure und Grubengas werden zur Beförderung nur dann ange

nommen , wenn ihr Druck den von 20 Atmoſphären nicht überſteigt, und wenn ſie in Behältern

aus Schweißeiſen , Flußeiſen oder Gußſtahl aufgeliefert werden , welche bei einer innerhalb

Jahresfriſt vor der Aufgabe ſtattgehabten amtlichen Prüfung ohne bleibende Veränderung der

Form mindeſtens das Anderthalbfache desjenigen Drucks ausgehalten haben , unter welchem

die Kohlenſäure oder das Grubengas bei ihrer Auflieferung ſtehen . Jeder Behälter muß mit

einer Deffnung , welche die Beſichtigung ſeiner Innenwandungen geſtattet , einem Sicherheits

ventil, einem Waſſerablaßhahn , einem Füll- beziehungsweiſe Ablaßventil, ſowie mit einem

Manometer verſehen ſein und muß alljährlich auf ſeine gute Beſchaffenheit amtlich geprüft

werden . Ein an leicht ſichtbarer Stelle angebrachter amtlicher Vermerk auf dem Behälter muß

deutlich erkennen laſſen , wann und auf welchen Druck die Prüfung deſſelben ſtattgefunden hat.

In dem Frachtbriefe iſt anzugeben , daß der Druck der aufgelieferten Kohlenſäure oder des

Grubengaſes auch bei einer Temperaturſteigerung bis zu 40 Grad Celſius den Druck von

20 Atmoſphären nicht überſteigen kann. Die Verſandſtation hat ſich von der Beachtung vor

ſtehender Vorſchriften und insbeſondere durch Vergleichung des Manometerſtandes mit dem

Prüfungsvermerk davon zu überzeugen , daß die Prüfung der Behälter auf Druck in aus

reichendem Maße ſtattgefunden hat.

Vorſtehende Beſtimmungen treten am 1 . Auguſt 8 . J . in Kraft.

Berlin , den 22. Juli 1888 . Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

v . Boetticher.

76 *
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2 . Konſulat:Weſe n .

Dem Kaufmann Walter Jagenberg in Cöln iſt Namens des Reichs das Exequatur als Konſul der

Vereinigten Staaten von Venezuela daſelbſt ertheilt worden .

3 . M a r i ne und Schiffahr t.

Der II. Nachtrag zu der den Anhang zum internationalen Signalbuche bildenden „ Amtlichen Liſte der

Schiffe der Deutſchen Kriegs - und Handels -Marine mit ihren Unterſcheidungs -Signalen vom Jahre 1888 "

iſt erſchienen .

Berlin , den 18 . Juli 1888. Der Reichskanzler.

In Vertretung : Ed .

4 . 2011 - und Steuer -Weſ e n .

Befanntmachung.

Der Bundesrath hat in der Sißung vom 5 . d. Mts . beſchloſſen :

1. die Ánweiſung zur Ausführung des Vereinszollgeſeßes ,

2. das Begleitſchein - Regulativ ,

3. das Niederlage-Regulativ,

4 . das Eiſenbahn -Zollregulativ ,

5 . das Poſt-Zoüregulativ,

. 6 . die Ausführungsvorſchriften zu dem Geſep wegen Erhebung der Brauſteuer vom 31. Mai 1872 ,

7. die Ausführungsvorſchriften , betreffend das Geſeß über die Erhebung einer Abgabe von Salz,

8 . den Nachtrag zu den Ausführungsbeſtimmungen , betreffend das Tabacſteuergeſcß vom 16 . Juli

1879, und

9 . die Zuſammenſtellung der Abänderungen und Nachträge :

a ) zu dem Regulativ für Privattranſitlager von Bau- und Nußholz ohne Mitverſchluß der

Zolbehörde vom 24 . Mai 1880,

eingehendes Bau- und Nußholz vom 24. Mai 1880,

c) zu dem Regulativ für Privattranſitlager von, den in Nr. 9 des Zolltarifs aufgeführten

Waaren (Getreide zc.) vom 13. Mai 1880,

d ) zu dem Regulativ, betreffend die Gewährung einer Zollerleichterung bei der Ausfuhr von

Mühlenfabrikaten , vom 27. Juni 1882,

in der nachſtehend 9) erſichtlichen Faſſung zu genehmigen . Die obigen Regulative 2c. treten vom

1 . Oktober d. I. ab an die Stelle der zur Zeit beſtehenden Vorſchriften .

. . Berlin , den 18 . Juli 1888. Der Reichskanzler.

In Vertretung: Jacobi.

Errichtung von Zuckerſteuerſtellen .

(S. 2 der Ausführungsbeſtimmungen zum Geſetz vom 9 . Juli 1887 – Central-Blatt für das Deutſche

Reich von 1888 Seite 267 ff.)

Im Königreich Sachſen.

In den Rübenzuckerfabriken zu Döbeln im Bezirk des Hauptſteuerants zu Freiberg und zu Löbau

im Bezirk des Hauptſteueramts zu Baußen , ſowie in der Zuckerraffinerie der Gebrüder Langelütje zu

Cöln bei Meißen im Bezirk des Hauptſteueramts zu Meißen ſind Zuckerſteuerſtellen errichtet worden , deren

) Die unter 1 bis 3 aufgeführten Regulative ac . find in der Beilage abgedrudt; die Regulative r . Nr. 4 bis 9 werden

in den nädyſten Nummern nachfolgen.
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Befugniſſe eine andere Beſchränkung, als die im §. 2 Abſaß 2 der Ausführungsbeſtimmungen zum Zucker

ſteuergeſeß vom 9. Juli 1887 bezeichnete, nicht erfahren haben. Die genannten Zuckerſteuerſtellen ſind

als Erpoſituren der Unterſteuerämter zu Döbeln und Löbau beziehungsweiſe des Hauptſteueramts zu Meißen

organiſirt. Den Unterſteuerämtern zu Döbeln und Löbau iſt die Befugniß zur Abfertigung von Zucker nach

Maßgabe des §. 19 b und c der Ausführungsbeſtimmungen ertheilt worden . Die gleiche Befugniſ hat

ferner das Unterſteueramt zu Pirna im Bezirk des Hauptzollamts zu Schandau erhalten .

Im Großherzogthum Baden

iſt in Waghäuſel eine Zuckerſteuerſtelle errichtet worden . Dieſelbe iſt lediglich für die Zuckerfabrik zu

Waghäuſel zuſtändig und hat die Befugniß zu allen Abfertigungen nach den Sg. 34 bis 37 des Geſeßes

und den bezüglichen Ausführungsvorſchriften , ſoweit nicht zufolge der Beſtimmungen über die Abfertigung

von Abläufen der Zuckerfabrikation und über die Abfertigung von Zucker mit dem Anſpruch auf Steuer

vergütung eine Beſchränkung eintritt.

Jm Großherzogthum Heſſen

werden mit den am 1. Auguſt d . J . neu zu errichtenden Steuerämtern zu Friedberg und Sto & heim im

Bezirk des Hauptſteueramts zu Gießen , ſowie zu Groß - Gerau im Bezirk des Hauptſteueramts zu Offenbach

Zuckerſteuerſtellen verbunden werden , welche alle Befugniſſe nach den Ausführungsbeſtimmungen zum Gefeß

vom 9. Juli 1887 erhalten .

Jm Herzogthum Braunſchweig.

In dem das ganze Herzogthum umfaſſenden Hauptſteueramts -Bezirk Braunſchweig ſind folgende

Zuckerſteuerſtellen errichtet worden :

A . Rübenzuckerfabriken .

1) mit der Befugniß zur:

a ) Abfertigung zum und vom Fabriklager (SS. 87 bis 95 der Ausführungsbeſtimmungen ),

b ) Abfertigung im gebundenen Verkehr (Begleitſchein 1) für alle Produkte der Fabrik ( . 101 der

Ausführungsbeſtimmungen ),

“ ) Abfertigung in den freien Verkehr für Zuckerabläufe (Syrup, Melaſſe) ohne Erhebung der Ver

brauchsabgabe, d. h . ſoweit die Abgabenfreiheit feſtgeſtellt iſt (S. 96 Ábſaß 3 und g. 97 Abſaß 2

der Ausführungsbeſtimmungen ) beziehungsweiſe Denaturirung ſtattgefunden hat (S. 98 der Aus

führungsbeſtimmungen ),

in Braunſchweig für die Aktienzuckerfabrik Eichthal zu Braunſchweig und die Aktienzuckerfabrik

zu Rautheim ,

in Braunſchweig für die Aktienzuckerfabriken zu Broißem und Wierthe,

in Vechelde für die Aktienzuckerfabriken zu Vechelde und Delsburg,

in Thiede für die Zuckerfabrik zu Uefingen und die Rübenzuckerfabrik zu Thiede,

in Broiſtedt für die Aktienzuckerfabriken zu Broiſtedt und Burgdorf,

in Wolfenbüttel für die Aktienzuckerfabrik zu Hedwigsburg und die Zuckerfabrik zu Wendeſſen ,

in Wolfenbüttel für die Aktienzuckerfabriken zu Salzdahlum und Dettum ,

Schöppenſtedt für die Aktienzuckerfabriken zu Schüppenſtedt und Altenau bei Schöppenſtedt,

Jerrheim für die Aktienzuckerfabriken zu Watenſtedt und Jergheim ,

in Schöningen für die Aktienzuckerfabriken zu Söllingen und Hoyersdorf,

in Heſſen für die Aktienzuckerfabriken zu Mattierzoll und Heſſen ,

in Königslutter für die Zuckerfabrik vormals A . Rühland & Co. und die Aktienzuckerfabrik zu

Königslutter,

in Helmſtedt für die Aktienzuckerfabriken Trendelbuſch bei Helmſtedt und zu Twülpſtedt,

in Holzminden für die Aktienzuckerfabrik daſelbſt; die Zuckerſteuerſtelle wird mit dem dortigen

Steueramte verbunden werden ;

in Gandersheim für die Aktienzuckerfabriken zu Seeſen und Gandersheim ,

in Bodenburg für die Aktienzuckerfabrik zu Deſtrum ;

2 . mit den unter Ziffer 1 a, b und c bezeichneten Abfertigungsbefugniſſen und außerdem mit der Befugniß

zur Abfertigung in den freien Verkehr für alle Produkte unter Erhebung der Verbrauchsabgabe be

ziehungsweiſe auf Begleitſchein II (S. 96 Abſ. 1 und 2 fer Ausführungsbeſtimmungen ):

in Barum für die Aktienzuckerfabriken zu Immeudorf und Barum ;
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B . Zuckerraffinerien

,mit den unter A . Ziffer 2 angegebenen Abfertigungsbefugniſſen und außerdem mit der Befugniß zur

Abfertigung zur Ausfuhr. oder Niederlegung gegen Steuervergütung , ohne Berechtigung zur Polari

ſation (s . 19 b und ë der Ausführungsbeſtimmungen ):

in Frellſtedt für die Norddeutſche Zuckerraffinerie' daſelbſt,

in Helmſtedt für die Zuckerraffinerie der Gebrüder Dannenbaum daſelbſt,

in Braunſchweig für die Aktien -Zuckerſiederei daſelbſt,

in Braunſchweig für die Zuckerraffinerie Braunſchweig daſelbſt,

in Braunſchweig für die Zuckerraffinerie Brunonia daſelbſt,

in Braunſchweig für die Äktienzuckerfabrik und die Zuckerraffinerie von I. H . Graſſau u . Sohn

daſelbſt.

Im Herzogthum Sachſen -Meiningen.

Zur Vornahme der durch die Verbrauchsabgabe von Zucker bedingten ſteuerlichen Abfertigungen

in der Zuckerfabrik zu Camburg wird vom 1 . Auguſt d . J . an das Steueramt zu Camburg als Zucker

9. Juli 1887 und den bezüglichen Ausführungsbeſtimmungen, jedoch außer der Befugniß zur Polariſation ,

beſtellt werden .

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung ſind nach Vernehmung des Ausſchuſſes

: 1. der Königlich preußiſche Reviſions- Inſpektor Fillié zu Stettin den Großherzoglich badiſchen Haupt

ſteuerämtern zu Freiburg im Breisgau, Lörrach , Säckingen und Stühlingen als Stationskontrolör

mit dem Wohnſitz in Baſel,

3 2 . der Königlich preußiſche Reviſions- Inſpektor Willmer zu Swinemünde den Königlich preußiſchen

Hauptämtern zu Stralſund und Wolgaſt, ſowie den Großherzoglich mecklenburgiſchen Hauptämtern

zu Güſtrow , Neubrandenburg , Schwerin und Roſtock als Stationskontrolör, mit dem Wohnſiß

in Roſtock,

vom 1. Juli d . I. ab beigeordnet worden .

Nuf Grund des Beſchluſſes Ses Bundesraths vom 3. Mai d . J . iſt die Reisſtärkefabrik der Gebrüder

Nielſen in Bremen am 2 . Juli $ . I . dem Zollgebiete angeſchloſſen worden .
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5 . Polizei-Weſen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Seimath

1-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Uudweiſunge.

beſchluffes.
des Ausgewieſenen .

6 .

Auf Grund des § . 362 des Strafgeſezbuches :

1.1 Ignaz Bekar , |35 Jahre alt, geboren und ortsangehörig|Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re-[12 . Juli d. I.
Arbeiter, zu Popudin , Ungarn , Betteln , gierungspräſident zu

Potsdam

2 . Ignaz Doubet, geboren am 24. November 1847 zu Betteln im wieder- Königlich preußiſcher Re. 8. Juli d. I.
Kellner , Auslauf, Bezirk Gitichin , Böhmen , holten Rüdfalle, gierungspräſident zu

| ortsangehörig ebendaſelbſt, Breslau,

3. Anton Krinke , geboren am 2. Februar 1848 zu Böhmiſch . Diebſtahl, Land- derſelbe, 16 . Juli d. J.

Schuhmachergeſelle, | Wernersdorf, Bezirk Braunau, Böhmen , ſtreichen und Betteln ,

ortsangehörig ebendaſelbſt , wohnhaft

zuleßt zu Vogelsdorf, Kreis Landeshut,

Preußen ,

4 . Martin Joſef Igeboren 1848 zu Neuenhagen , Bezirk Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re- 13. Juli d . J.

Heuchen , Ziegel- øerle , Niederlande, ortsangehörig eben . Betteln , gierungspräſident zu

arbeiter, daſelbſt, Düſſeldorf,
5 . Alois Schmid, geboren 1838 zu Umhauſen , Bezirk Betteln im wiederhol- Königliche Polizei. 18 . Mai d. I .

Tagelöhner, Imſt, ortsangehörig ebendaſelbſt. ten Rückfalle , | Direktion zu München ,

Bayern ,

6 . Anton Stadel geboren am 1. Juni 1865 zu Aigen ,des gleichen , Königlich bayeriſches Be- 15. Juni d . I. .

bauer, Bergmann, Bezirk Rohrbach , Oberöſterreich, orts : zirksamt Pirmaſens,

angehörig ebendaſelbſt,

7 . Mathias Pisner , geboren im Auguſt 1866 zu Bergreichen - Landſtreichen und Königlich bayeriſches Be- 5. Juli d. J.

Tagelöhner, ſtein , Bezirk Schüttenhofen , ' Böhmen , Betteln , zirkšamt Traunſtein ,

ortsangehörig ebendaſelbſt,

8 . Johann Baptiſt, geboren am 23. Oktober 1868 zu St. Betrug Diebſtahl, Königlich bayeriſches Be: 6 . Juli d . J.
Sevignani, ohne Johann, Bezirk Kißbühel, Tirol, orts - Landſtreichen , Geil zirksamt Uichadh,

Stand, angehörig ebendaſelbſt , brauch gefälſchter

Legitimationspapiere

und falſche Namens

angabe,

9. Wenzel Capel, 27 Jahre alt, geboren zu Bodanec, Be- Landſtreichen , Betteln Königlich bayeriſches Be- 11. Juli d . J .
Schuhmacher, zirk Kuttenberg , Böhmen , ortsangehörig ) und Angabe eines zirksamt Eggenfelden ,

| zu Petrovic, ebendaſelbſt, falſchen Namens,

10 . Leopold Fried, ohne geboren am 15 . Mai 1829 zu Nannas, Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 6 . Juli d . J .

Stand, dent zu Colmar,

11. Hieronymus Areß, geboren im Februar 1839 zu Nejoy, desgleichen, derſelbe 11. Juli d. J.
Säger, Kanton Luzern , Schweiz, ortsangehörig

ebendaſelbſt,

12. Joſef Peterka, Erd - geboren im Juli 1862 zu Zara , Dal- Landſtreichen und derſelbe, 16 . Juli d. J.
arbeiter , matien , Deſterreich , Betteln ,

13. Joſef Peters, ohne geboren am 16 . September 1873 zu landſtreid,en , Raiſerlicher Bezirkspräſi. 18 . Juli d. F .
Stand, Brüſſel, Belgien , ortsangehörig eben : dent zu Meß,

| daſelbſt,

Ungarn ,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. - Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Beilage zu Nr. 31.

Anweiſung

zur

Ausführung des Vereinszollgeſebes.

Zur Ausführung des Vereinszollgeſeßes werden , außer den hierfür erlaſſenen Regulativen , in Gemäßheit.

des § . 167 dieſes Geſeßes die folgenden näheren Vorſchriften ertheilt.

1. Zu §. 10 .

. Die Erhebung beſonderer Gebühren neben den Zöllen iſt, außer den im Geſeße ſpeziell bezeich :

neten Fällen , beiſpielsweiſe dann zuläſſig , wenn die Zollabfertigung an anderen Orten , als an der ordent

lichen Umtsſtelle oder, mit Ausnahme der im §. 133 vorgeſehenen Fälle, während der Nachtzeit erfolgt,

wenn auf den Antrag der Betheiligten ſtatt der Begleitſcheinabfertigung und der Anlegung des Verſchluſſes

amtliche Begleitung angeordnet wird , wenn Schiffer ſich weigern , eine Deklaration über die Zugänge zum

Schiffsraum und etwaige geheime Behältniſſe abzugeben und dadurch eine Bewachung des Schiffes noth

wendig wird oder wenn dieſelben an anderen als den beſtimmten Löſchſtellen anlegen .

2 . Zu den $ S . 16 und 17.

a. künſtliche, in das Waſſer hinausreichende Anlagen , wie Moolen , Dämme, Anlege- oder Lade

brücken u . 1. w . ſind als Theile des Landes anzuſehen .

b . Bei Gewäſſern, deren Stand von Ebbe und Fluth abhängig iſt, bildet die jedesmalige, den

Waſſerſpiegel begrenzende Linie des Landes nur inſofern die Zollgrenze, als der verſchiedene Waſſerſtand

in der That eine Folge der Ebbe und Fluth iſt . Bei Ueberſchwemmungen iſt die gewöhnliche Fluthlinie

als Zollgrenze zu betrachten .

C. Der Grenzbezirk iſt da , wo Straßen , welche einem erheblicheren Verkehr dienen , die Binnen

linie überſchreiten , durch Tafeln mit der Inſchrift „Grenzbezirk" kenntlich zu machen . Die Zollſtraßen

ſind als ſolche ebenfalls durch Tafeln zu bezeichnen . Daſſelbe gilt von den erlaubten Landungspläßen ,

welche an den die Grenze bildenden ichiffbaren Gewäſſern liegen .

3. Zu $. 21.

a . Als verpackte Waaren , welche in der Regel nur während der Tageszeit und nur auf einer

Zollſtraße über die Bollinie eintreten können , ſind, außer den mit einer beſonderen Umhüllung für den

Transport oder die Aufbewahrung verſehenen , alle ſolche Gegenſtände anzuſehen , welche in verdeckten Fahr

zeugen oder in unverdeckten dergeſtalt verladen ſind, daß der Inhalt des Fahrzeuges nicht mit

Sicherheit erkannt werden kann . Unter verdeckten Fahrzeugen werden jedoch Chaiſen u . i. w . nicht

verſtanden .

b . Sit von einem Amt ausnahmsweiſe die Erlaubniß zur Einbringung zollpflichtiger Baaren

außerhalb der Tageszeit und auf einem Nebenwege ertheilt, ſo muß für die Ueberwachung des Transports

durch die Grenzaufſicht Sorge getragen werden . Ueber die ertheilten Erlaubnißſcheine iſt ein Notizregiſter

zu führen, in welchem der Inhalt der Erlaubnißſcheine kurz anzugeben iſt.

4 . Zu den $ S . 22 bis 32.

a. Es ſteht dem Deklaranten frei , ſtatt der generellen ſofort die ſpezielle Deklaration

abzugeben .
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b . Wegen der Formulare zu den im Eiſenbahn- und Seeverkehr abzugebenden generellen Dekla

rationen (Ladungsverzeichniſſe, Manifeſte) wird auf die betreffenden Regulative verwieſen .

Die ſpeziellen Deklarationen ſind nach dem anliegenden Muſter abzugeben .

Die Formulare zu den ſpeziellen Deklarationen werden den Deklaranten einzeln unentgeltlich von

den Zollämtern verabfolgt. Es können ſolche auch von den lekteren in beliebiger größerer Menge gegen

Erſtattung der Papier- und Druckkoſten entnommen werden .

c) Die bisherigen Vorſchriften wegen Anfertigung der Deklaration , ſowie die den Zollämtern er

theilte Geſchäftsanweiſung bleiben in Kraft, ſoweit nicht das Vereinszollgeſeß etwas anderes beſtimmt oder

durch Beſchlüſſe der Vereinsregierungen Aenderungen eingetreten ſind.

5 . Zu § . 28 .

Die Reviſion an anderen Orten , als an der ordentlichen Amtsſtelle iſt nur in beſonderen Fällen

mit Genehmigung des Amtsvorſtandes zuläſſig .

6 . Zu §. 29.

Die bisherigen näheren Beſtimmungen darüber, welche inneren Umſchließungen zum Nettogewicht

der Waare zu rechnen ſind und welche dagegen vor der Verwiegung entfernt werden dürfen , bleiben auch

ferner in Kraft.

Wird von den Betheiligten für havarirte Güter ein Gewichtsabzug bei der Verzollung in An

ſpruch genommen, ſo iſt in der Deklaration ausdrücklich ein Antrag darauf zu richten . Zur Feſtſtellung

des zu gewährenden Abzuges iſt das aus den Konnoſſementen , Frachtbriefen u . 1. w . ſich ergebende Ge

wicht zu berückſichtigen . Äuch bleibt dem Abfertigungsamt überlaſſen , Probetrocknungen vorzunehmen und

in geeigneten Fällen Sachverſtändige zuzuziehen . Die Bewilligung des Abzugs erfolgt durch die Direktip

behörde.

7. Zu $. 30 .

Eine probeweiſe Berwiegung zur Feſtſtellung des der Verzollung oder weiteren Abfertigung zu

Grunde zu legenden Gewichts iſt auch dann nicht ausgeſchloſſen , wenn ſich bei der Verwiegung der ein

zelnen Rolli nur Abweichungen von 2 Prozent oder weniger gegen das deklarirte Gewicht ergeben .

C . .. Hinſichtlich des auf Landſtraßen eingehenden Dachſchiefers iſt eine probeweiſe Verwiegung auch

dann nicht ausgeſchloſſen , wenn ſich bei der Verwiegung der einzelnen Schock beziehungsweiſe Klafter

Abweichungen bis zu 6 Prozent gegen das deklarirte Gewicht ergeben .

8 . Zu $. 38 .

a . Die Begleitungen vom Anſagepoſten zum Grenzzollamt ſollen regelmäßig und ſo oft geſchehen ,

als és der Umfang des Verkehrs erheiſcht und die Stärke des Perſonals, ſowie die Entfernung bis zum

Grenzzollamt zulaſſen.

Bei jedem Anſagepoſten muß eine Bekanntmachung angeheftet ſein , aus welcher zu erſehen iſt,

zu welchen Stunden täglich die Begleitung der eingetroffenen Waarentransporte zum Grenzzollamt erfolgt.

Auch außerhalb der regelmäßigen Begleitungsſtunden müſſen Reiſende, deren Begleitung der

Anſagepoſten für nöthig erachtet (S . 92), zum Grenzzolamt begleitet werden .

b . Auch kann für einzelne Strecken, wo das Bedürfniß des Verkehrs es erfordert, mit

Genehmigung der Direktivbehörde von dem Anſagepoſten , ſtatt der Begleitung, amtlicher Verſchluß ange

ordnet werden .

9 . Zu §. 39.

Hat der Waarenführer über Waaren für verſchiedene Empfänger nur eine Deklaration abgegeben ,

ſo kann er verlangen , daß das Zollamt, neben Ertheilung der allgemeinen Quittung, auf jedem Fracht

briefe den ſummariſchen Betrag des entrichteten Eingangszolles von den darin verzeichneten Waaren

vermerke .

In der auszufertigenden Quittung iſt, inſofern es ſich um legitimationsſcheinpflichtige Waaren

handelt, dem Waarenführer vorzuſchreiben , innerhalb welcher Friſt und auf welcher Straße er ſeine Ladung

durch den Grenzbezirk zu führen habe (S . 119).

Er erhält ſchließlich ſämmtliche Frachtbriefe und ſonſtige von ihm übergebene Papiere, nachdem

dieſelben einzeln abgeſtempelt worden ſind, zurück.
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10. Zu den Sg. 40, 97 und 105.

Allgemeine und beſchränkte Niederlagen dürfen in der Regel nur bei Hauptzoll- oder Hauptſteuer

ämtern errichtet werden . Ausnahmsweiſe können dieſelben auch für ſolche Orte zugeſtanden werden , an

denen ſich nur ein Nebenzollamt oder Steueramt, welches jedoch mindeſtens mit zwei Beamten beſeßt ſein

muß, befindet.

11. Zu den SS . 41, 47 und 72.

a . Das zolpflichtige Gewicht von in Eiſenbahnwagenladungen eingehenden Maſſengütern , welche

einem Zollſaß von höchſtens 5 M . für 100 kg unterliegen , ſowie von in Eiſenbahnwagenladungen ein

gehendem Petroleum kann von den Zollſtellen mit Genehmigung des Amtsvorſtandes durch Verwiegung

auf der Centeſimalwaage (Geleiswaage) in der Weiſe ermittelt werden , daß von dem Gewicht des Wagens

einſchließlich der Ladung (Bruttogewicht) das Gewicht des leeren Wagens (Eigengewicht) abgezogen wird.

Für höher tarifirte Gegenſtände darf die Gewichtsermittelung in derſelben Weiſe mit Genehmigung des

Amtsvorſtandes jedoch nur dann erfolgen, wenn die Verwiegung derſelben auf den gewöhnlichen Waagen

in Folge ihrer Größe oder Schwere oder ſonſtiger beſonderer Umſtände unverhältniſmäßige Schwierig

keiten bietet.

b . Von der Verwiegung des leeren Wagens kann, ſofern der Waarendisponent keinen Wider

ſpruch erhebt, in den zu a bezeichneten Fällen abgeſehen werden, wenn das von der Eiſenbahnverwaltung

feſtgeſtellte Eigengewicht und das Datum dieſer Feſtſtellung an dem Wagen angeſchrieben iſt, beſondere

Bedenken gegen die Richtigkeit des angeſchriebenen Gewichts nicht beſtehen und ſeit der Feſtſtellung des

ſelben nicht mehr als zwei Jahre verfloſſen ſind.

Das angeſchriebene Gewicht darf ohne zollamtliche Verwiegung insbeſondere dann nicht als das

wirkliche des Wagens angeſehen werden, wenn die Inventarienſtücke des lepteren nicht vollzählig mit vor

geführt werden . Ausnahmen hiervon kann der Amtsvorſtand zulaſſen , wenn es ſich um das Fehlen ver

hältniſmäßig kleinerer Inventarienſtücke handelt.

Ueberſteigt in den Fällen , in welchen hiernach von der Verwiegung der leeren Wagen abgeſehen

worden iſt, das deklarirte Gewicht der Waare das durch Berechnung ermittelte Gewicht, ſo iſt erſteres der

Verzollung zu Grunde zu legen .

c. Die Verwiegung auf der Centeſimalwaage iſt zu verſagen , ſobald beſondere Umſtände, zu

denen auch ungünſtige Witterung zu rechnen iſt, vorliegen , welche der Gewinnung zuverläſſiger Ergebniſſe

entgegenſtehen .

d . Die Zollſtellen haben die Richtigkeit des an den Eiſenbahnwagen angeſchriebenen Eigen

gewichts von Zeit zu Zeit zu prüfen und zu dieſem Behuf Nachverwiegungen auf der Centeſimalwaage

vorzunehmen. Von dem ordnungsmäßigen Zuſtande der legteren haben ſich die Zollſtellen bei geeigneter

Gelegenheit Ueberzeugung zu verſchaffen . Bei dieſen Reviſionen iſt von der Eiſenbahnverwaltung die

nöthige Arbeitshülfe unentgeltlich zu leiſten .

e . Ueberſteigt das eiſenbahnſeitig angeſchriebene Eigengewicht eines Wagens das bei der zoll

amtlichen Nachwiegung ermittelte um 2 Prozent oder mehr, ſo iſt dies der Zolldirektiv behörde anzuzeigen.

Gehört ein ſolcher Wagen einer deutſchen Eiſenbahnverwaltung an, ſo iſt wegen Nachverwiegung und

Abänderung des Gewichtsvermerks der erforderliche Antrag von der Zolldirektiv behörde an dieſe Ver

waltung zu richten , gehört der Wagen dagegen einer ausländiſchen Eiſenbahnverwaltung an , ſo iſt der

jenigen inländiſchen Eiſenbahndirektion, in deren Bezirk die Gewichtsabweichung konſtatirt worden iſt, von

lekterer Kenntniß und zugleich den für die Einfuhr des Wagens muthmaßlich in Betracht kommenden

Zollſtellen beziehungsweiſe Direktiv behörden Nachricht zu geben, damit das angeſchriebene Gewicht bei der

Zollabfertigung bis auf Weiteres nicht mehr ohne zolamtliche Verwiegung angenommen werde.

12. Zu §. 44.

Daß der Begleitſchein die Ladung bis zum Beſtimmungsorte begleiten müſſe, iſt zwar nicht vor

geſchrieben . Dagegen ſeßen die Vorſchriften in den $ $ . 49, 50 und 96 über das bei Transport

verzögerungen und bei einer veränderten Beſtimmung oder Theilung der Ladung oder bei Konſtatirung

von Verſchlußverleßungen zu beobachtende Verfahren das Vorhandenſein des Begleitſcheins bei der

Ladung voraus.

13. Zu §. 46 Abſaß 2.

Wenn von dem Waarenführer oder dem Waarenempfänger auf Grund des § . 46 Abſaß 2 vor

der ſchließlichen Abfertigung am Beſtimmungsorte und bevor eine ſpezielle Reviſion ſtattgefunden hat, eine

77*



- - -492

Ergänzung oder Berichtigung der Angaben des Begleitſcheins vorgenommen wird , ſo iſt dieſelbe

entſprechend den Vorſchriften für die ſpezielle Deklaration im ŝ. 22 Abſaß 4 nach den Benennungen und

Maßſtäben des Tarifs zu bewirken .

14. Zu den SS . 48 , 67 und 103 .

Der Zollerlaß für die auf dem Transporte zu Grunde gegangenen oder im verdorbenen oder

zerbrochenen Zuſtande ankommenden Waaren kann von dem Hauptamt, welches den Begleitſchein oder das

Ladungsverzeichniß zu erledigen hat, beziehungsweiſe von dem dem Erledigungsamt vorgeſeßten Haupt

amt ſelbſtändig zugeſtanden werden .

Die Bewilligung darf jedoch nur nach vorheriger protokollariſcher Feſtſtellung der obwaltenden

Umſtände und unter Zuſtimmung ſämmtlicher Hauptamtsmitglieder erfolgen . Der auf dem Abfertigungs

papier zu ertheilenden Genehmigung ſind die gepflogenen Verhandlungen beizufügen.

Die gleiche Befugniß ſteht auch dem Niederlageamt bezüglich der auf der Niederlage zu Grunde

gegangenen oder verdorbenen oder zerbrochenen Waaren zu .

Dieſe Ermächtigung findet nicht allein auf Begleitſcheingüter oder mittelſt Ladungsverzeichniſſes

beförderte Waaren , ſondern auch auf aứe diejenigen Güter, welche im Schiffsanſageverkehr oder im Ver

kehr mit den Staatspoſten eingehen , entſprechende Anwendung.

15. Zu § . 55.

Die bei den Grenzzollämtern vorgezeigten Quittungen über entrichteten Ausgangszoll ſind zur

Verhütung nochmaligen Gebrauchs abzuſtempeln .

16 . Zu § . 56 .

Die Entſcheidung darüber, ob ungeachtet der Nichtgeſtellung der Waare bei dem Grenzausgangs

amt der Ausgang in Bezug auf die Anſprüche der Zollverwaltung als erwieſen anzunehmen ſei, kann in

unzweifelhaften Fällen , z. B . wenn der erfolgte Eingang der Waare von der ausländiſchen Zollbehörde

beſcheinigt iſt, dem betreffenden Hauptamt überlaſſen werden . In anderen Fällen iſt die Entſcheidung

von der Direktivbehörde zu treffen .

17. Zu §. 57.

Rückſichtlich der zum direkten Tranſit auf dem Rhein beſtimmten Schiffsladungen finden die Vor

ſchriften im Artikel 9 der revidirten Rheinſchiffahrtsakte vom 17. Oktober 1868 Anwendung.

Für die Abfertigung derjenigen Waaren , welche auf dem Rhein mit der Beſtimmung eingehen ,

im Lande zu bleiben , ſowie für die zur Ausfuhr beſtimmten und die nach vorgängiger Umladung oder

Lagerung in Freihäfen oder in anderen Niederlagen auf dem Rhein durchgehenden Waaren treten die

Beſtimmungen des Vereinszollgeſeßes in Kraft, inſoweit dieſelben weitergehende Erleichterungen gewähren ,

als die Vereinbarung wegen Behandlung des Gütertransportes u . ſ. w . auf dem innerhalb des Zoll

vereinsgebiets gelegenen Theil des Rheins u . ſ. w . vom 8. Mai 1841.

18 . zu S . 72.

Der § . 72, welcher beſtimmt, daß die Abfertigung des Eiſenbahnverkehrs nach den in den 88. 39

bis 51 enthaltenen allgemeinen Vorſchriften zu erfolgen habe, wenn ſolche nicht nach Maßgabe der

unmittelbar vorangegangenen beſonderen Beſtimmungen für den Eiſenbahnverkehr in Anſpruch genommen

wird, ſoll nicht blos, wie aus der Stellung des gedachten Paragraphen vielleicht gefolgert werden könnte,

auf den Waarenausgang mit der Eiſenbahn , ſondern überhaupt eintretendenfaïs auf den ganzen von

der Zollkontrole betroffenen Verkehr mittelſt der Eiſenbahn Anwendung finden .

19. Zu §. 82.

In den Fällen , wo der Verkauf von Strandgütern nach Lage der bezüglichen Landesgeſeße nicht

durch eine Behörde erfolgt, genügt an Stelle der nach § . 82 von lekterer abzugebenden Beſcheinigung

über die Beſchädigung jener Süter eine ſolche der Zollbehörde allein .

Als Strandgüter im Sinne des §. 82 können nicht blos beſchädigte Güter behandelt werden ,

welche aus den an den Küſten des deutſchen Zollgebiets geſtrandeten Schiffen geborgen werden, §. 82

bezieht ſich vielmehr auch auf andere, durch Seeunglück beſchädigte Güter , z. B . auf ſolche Gegenſtände,

welche an den Küſten des deutſchen Zollgebiets antreiben , oder die auf den Watten oder auf der See
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aufgefiſcht, oder die aus auf offener See beſchädigten Schiffen gerettet werden . Der §. 82 kann aber

nicht auch Anwendung finden auf ſolche beſchädigten Güter , welche, nachdem ein Schiff durch Seeunglück

beſchädigt, aber nicht geſtrandet und zur Bergung der Ladung in einen vereinsländiſchen Hafen gebracht

worden iſt, daſelbſt entlöſcht werden .

20 . Zu §. 90 .

Für den Inhalt der zu erlaſſenden Hafenregulative ſind die vom Bundesrath gegebenen Nor

mativ beſtimmungen maßgebend.

21. Zu ş. 94 .
Wie die Verpackung beſchaffen und vorgerichtet ſein muß, um als verſchlußfähig anerkannt zu

werden , darüber bewendet es bei der bisher ertheilten Anleitung.

22. Zu den SS. 104 und 157.

Bleibt beim öffentlichen Verkauf der Waaren das Meiſtgebot nach Abzug der Koſten hinter dem

Betrage des Eingangszolles zurück , ſo iſt in der Regel der Zuſchlag zu verſagen. Ausnahmen hiervon

können von der Direktiv behörde nur dann zugelaſſen werden , wenn der Äusfat an Zollgefällén 10 Prozent

nicht überſteigt.

23. Zu S. 111.

Die näheren Beſtimmungen über den Verkehr vom Zollgebiet durch das Ausland nach dem Zoll

gebiet enthält das vom Bundesrath beſchloſſene Deklarationsſchein -Regulativ . Wo es im Bedürfniß des

Verkehrs liegt, kann für beſtimmte Strecken mit Genehmigung der Direktivbehörde von der Bezeichnung

des Wiedereingangsamts in dem zu ertheilenden Deklarationsſchein abgeſehen werden . Auch bleibt der

oberſten Landes - Finanzbehörde vorbehalten , nach örtlichem Bedürfniß weitere Erleichterungen eintreten zu

laſſen . Sollen Waaren von dem Grenzzollamt unter Belaſſung des amtlichen Verſchluſſes auf ein Amt

im Innern zur ſchließlichen Abfertigung abgelaſſen werden , ſo erfolgt die Ablaſſung unter Begleitſchein

kontrole.

24 . Zu den SS. 112 bis 118.

Hinſichtlich der Bedingungen und Kontrolen , unter denen die in den SS. 112 bis 117 erwähnten

Erleichterungen und Befreiungen eintreten , bleiben die bisherigen Vorſchriften in Wirkſamkeit. Ebenſo be

wendet es bei den bisherigen Beſtimmungen darüber , in welchen Fällen die Bewilligung der in Rede

ſtehenden Erleichterungen von der Entſcheidung der oberſten Landes- Finanzbehörde abhängig iſt oder ſeitens

der Zolldirektivbehörde beziehungsweiſe der Zollſtellen erfolgen kann . Insbeſondere gelten in dieſer Be

ziehung die Beſtimmungen unter Nr. 25 bis 33.

25 . Zu $. 113 .

Retourwaaren , welche gegen Gewährung einer Abgabevergütung in das Ausland geſendet

worden ſind, können beim Wiedereingang gegen Erſtattung der gewährten Abgabevergütung zoUfrei

gelaſſen werden .

Waaren ausländiſchen Urſprungs, welche im Zollinlande unter zollvormerklicher Behandlung eine

Veredelung erfahren haben , können als Retourwaaren (S . 113) unter Wiederbelaſtung mit dem beim

Eingang zur Veredelung vorgemerkten Zollanſpruch zum Wiedereingang abgelaſſen werden .

26 . Zu $ . 115.

Auf Grund des $. 115 können nicht blos Gegenſtände vereinsländiſchen Urſprungs, ſondern

auch verzollte ausländiſche Gegenſtände, welche zur Verarbeitung, zur Vervollkommnung oder zur Reparatur

mit der Beſtimmung der Wiedereinfuhr nach dem Auslande gehen und im vervolkommneten Zuſtande

zurückkommen , vom Eingangszoll befreit werden .

27. Zu $. 115.

Wenn in den Fällen des Veredelungsverkehrs die Wiederausfuhr der eingeführten Waaren

innerhalb der beſtimmten Friſt nicht ſtattfindet, ſo hat die Verzolung nach demjenigen Tarifſaße, welcher

zur Zeit der für die Eingangsabfertigung abgegebenen Anmeldung in Geltung ſtand, zu erfolgen. Daſſelbe

gilt bei den für den Schiffbau eingegangenen Materialien , wenn die Verwendung derſelben zu dem

Schiffbau nicht nachgewieſen iſt.
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28. Zu §. 115 .

unter Anordnung geeigneter Kontrolen

a) das zur Herſtellung von Hufnägeln erforderliche ausländiſche ſchmiedbare Eiſen in Stäben ,

ſoweit es ohne Mitverwendung von inländiſchem Eiſen zur Anfertigung von Hufnägeln dient,

. . . welche für das Ausland beſtimmt ſind, bei dem Nachweis der Ausfuhr der daraus gefertigten

Nägel zollfrei zu laſſen ;

b) das zur Herſtellung von Telegraphendraht erforderliche ausländiſche Luppeneiſen , ſoweit es zur

Anfertigung von Telegraphendraht für das Ausland dient, bei dem Nachweis der Ausfuhr des

hergeſtellten Drahts zöllfrei zu laſſen .

29. Zu § . 115 .

Die Direktivbehörden werden ermächtigt, von dem amtlichen Mitverſchluſſe der auf Grund der

Ziffer 2 . der Anlage A des Schlußprotokolls zum Zollvereinsvertrage vom 8 . Juli 1867 bewilligten

Privämiederlagen für ausländiſches Roh- und Brucheiſen abzuſehen .

30. Zu $. 115 .

Die oberſten Landes- Finanzbehörden werden ermächtigt:

: : ; a) ſowohl von ausländiſchem Roheiſen , welches Eiſen - und Stahlwerke mit der Beſtimmung, die

daraus gefertigten Waaren in das Ausland auszuführen, zolfrei einführen , als auch von der

gleichen inländiſchem Eiſen, welches dieſe Werke mit ausländiſchem zuſammen behufs Ausfuhr

der Fabrikate verarbeiten und zu dieſem Zweck vorher auf ihre Privatniederlage gebracht haben ,

den bei der Verarbeitung entſtehenden , für jedes einzelne Werk jeweilig durchſchnittlich zu er

mittelnden Abbrand zollfrei abſchreiben zu laſſen ;

b ) in Abweichung von der Vorſchrift in Ziffer 6 der Anlage A Nr. 2 des Schlußprotokolls zum

Zollvereinsvertrage vom 8 . Juli 1867 eine Verlängerung der Ausfuhrfriſt zu geſtatten , wenn die

. . in einem Quartale von der Niederlage abgemeldete Menge Roh- und Brucheiſen in Folge Ein

. .. tritts außerordentlicher unverſchuldeter Umſtände in dem darauf folgenden Quartale nicht hat

. . . ausgeführt werden können ;

. .. c) zuverläſſigen Fabrikanten die Begünſtigung der Ziffer 2 des Schlußprotokolls zum Zollvereins

vertrage vom 8 . Juli 1867 ausnahmsweiſe unter den folgenden Bedingungen zu gewähren :

1. Die Fabrikverwaltung iſt verpflichtet, alles von ihr zu verarbeitende Eiſen , das ausländiſche

ſowohlwie das inländiſche, auf ihre Privatniederlage zu nehmen und darin das inländiſche

Eiſen getrennt vom ausländiſchen zu lagern . Das inländiſche Eiſen behält dabei troß ſeiner

. . . . in Aufnahme in die Privatniederlage ſeine Eigenſchaft als inländiſche Waare, Die Anſchreibung

..... . . . . des ausländiſchen Eiſens erfolgt auf Grund der Zollamtlichen Abfertigungspapiere, die des

Frachtbriefe vorzulegenden Anmeldung. Inſoweit die Fabrik altes Brucheiſen in kleineren

Mengen aufkauft, bedarf es einer Anmeldung erſt dann, wenn das angekaufte Eiſen eine be

ſtimmte Menge erreicht hat, wobei dann das Ankaufsbuch vorzulegen iſt.

2. Vor jedem Gußakte hat die Fabrikverwaltung der Steuerbehörde das Gewicht des zur Ver

arbeitung gelangenden in - und ausländiſchen Eiſens anzumelden . Die Gewichtsangaben

werden , ehe das Eiſen zum Schmelzofen gebracht wird , amtlich geprüft, worauf die abgemel

deten Mengen im Niederlagekonto abgeſchrieben werden. Die zur Ausfuhr angemeldeten

Waaren werden amtlich verwogen .

3 . Der am Schluß eines jeden Vierteljahres vorzunehmenden Abrechnung wird die Annahme zu

Grunde gelegt, daß zu den im Laufe des Vierteljahres in das Ausland ausgeführten Fabrikaten

ein ſolcher Prozentſaß von ausländiſchem Eiſen Verwendung gefunden habe, als dem Ver

hältniß des im Vorjahre im Ganzen in der Fabrik verarbeiteten ausländiſchen Eiſens zu dem

während der nämlichen Zeit in derſelben verarbeiteten inländiſchen Eiſen entſpricht.

Der Prozentſaß von ausländiſchem Eiſen wird auf Grund der abgegebenen Deklarationen

und der ſonſtigen zöllamtlichen Anſchreibungen feſtgeſtellt.

4 . Die Herſtellung von beſonderen , überwiegend aus inländiſchem Eiſen gefertigten Gußwaaren
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ß

von allestite des Vierteljah
restenden

Abrechnun
g

wira



- -495

wird unter der Bedingung zugelaſſen , daß die betreffenden Gußakte amtlich überwacht und die

Fabrikate identifizirt werden . Für dieſe Gegenſtände hat eine abgeſonderte Berechnung

ſtattzufinden .

31. Zu $. 115 .

1 . Den „öffentlichen Niederlagen“ im Sinne der Ziffern 3 und 5 der Anlage A des Schluß

protokolls zu dem Zollvereinsvertrage vom 8 . Juli 1867 ſind die „ Privattranſitlager unter

amtlichem Mitverſchluß " gleichzuſtellen .

2 . In Ergänzung der Vorſchriften der Ziffern 5 und 6 a . a . D . darf die Abſchreibung des verabfolgten

Roh- und Brucheiſens vom Niederlagekonto auf Höhe des Gewichtes der daraus gefertigten Gegen

ſtände geeignetenfalls unter Berückſichtigung des Abbrands auch dann geſtattet werden , wenn die

Abfertigung dieſer Gegenſtände zur weiteren Verarbeitung beziehungsweiſe Vervollkommnung mit der

Beſtimmung der Wiederausfuhr (S . 115 ) oder zur zollfreien Verwendung bei dem Bau, der Reparatur

oder zur Ausrüſtung von Seeſchiffen (8 . 5 Ziffer 10 des Zolltarifgeſeßes ) beſcheinigt worden iſt.

32. Zu g . 118.

I. Die oberſten Landes - Finanzbehörden werden ermächtigt, auch in anderen als den in den SS. 111

bis 117 vorgeſehenen Fällen

für die aus dem freien Verkehr des Zollgebiets nach dem Auslande geſandten Gegenſtände beim

Wiedereingange oder für die vom Auslande eingegangenen Gegenſtände beim Wiederausgange

beziehungsweiſe bei der Aufnahme in eine öffentliche Niederlage oder ein Privattranſitlager

bei nachgewieſener Identität aus überwiegenden Gründen der Billigkeit Zollerlaß auf gemeinſchaft

liche Rechnung zu bewilligen , und zwar bezüglich der erſteren eventuell gegen Erſtattung etwa

gezahlter Ausfuhrvergütung .

Die oberſten Landes - Finanzbehörden werden ferner ermächtigt, in folgenden Fällen aus Billig

keitsrückſichten auf gemeinfchaftliche Rechnung Zollerlaß zu bewilligen :

a ) wenn Wäſche, Kleidungsſtücke, Hausgeräthe oder ſonſtige Naturalunterſtüßungen für durch Brand

oder andere Elementarereigniſſe Beſchädigte eingehen ;

b ) wenn unbeſtellbare zollpflichtige Poſtſendungen nicht wieder ausgeführt ſind, ſondern deren Inhalt

als verdorben von der Poſtbehörde verſehentlich ohne Zollaufſicht, aber doch unter poſtamtlicher

Aufſicht und Beobachtung der poſtordnungsmäßig vorgeſchriebenen Formen vernichtet worden iſt.

II. In Betreff des einzuhaltenden Verfahrens wird beſtimmt:

1 . daß in dem von der Direktivbehörde an die oberſte Landes- Finanzbehörde über die Bewilligung

eines ſolchen Zollnachlaſſes zu erſtattenden Bericht jedesmal anzugeben iſt, ob der bei derſelben

fungirende Reichsbevollmächtigte ſich mit dem Erlaß auf gemeinſchaftliche Rechnung einverſtanden

erklärt hat;

2 . daß alljährlich ein bei der Direktivbehörde aufzuſtellendes, von dem Reichsbevollmächtigten mit

zu beurkundendes Verzeichniß über ſämmtliche in dem abgelaufenen Kalenderjahre bewilligten

Nachläſſe der bezeichneten Art von der oberſten Landes- Finanzbehörde dem Reichskanzler behufs

Vorlage an den Bundesrath mitzutheilen iſt.

III. 1. Für den unter 1 Abſaß 2 b ' aufgeführten Fal , ſowie für nachſtehende Fälle :

a ) wenn Gegenſtände wieder eingeführt werden , welche aus dem freien Verkehr des Zollgebiets

irrthümlich in das Ausland befördert oder ſonſt in das Ausland verſandt, aber nicht in die

Hände des Adreſſaten gelangt, vielmehr im Auslande im Gewahrſam der Poſt-, Zoll- oder

Eiſenbahnverwaltung beziehungsweiſe einer Polizei- oder Gerichtsbehörde geblieben ſind ; - .

b ) wenn Gegenſtände, welche in Folge ſtrafbarer Handlungen (Diebſtahl, Raub 2c.) aus dem

freien Verkehr des Inlandes in das Ausland gebracht ſind, von dort im ſtrafrechtlichen Ver

fahren zurückgeliefert werden ;

c) wenn Gegenſtände eines ſtrafrechtlichen Verfahrens an eine inländiſche Staatsanwaltſchaft oder

eine inländiſche Gerichts - oder Polizeibehörde ein - und, ohne aus dem Gewahrſam einer dieſer

Behörden zu kommen , wieder ausgehen ;

d ) wenn Inventarienſtücke von inländiſchen Schiffen , welche im Auslande verunglückt ſind, wieder

eingehen ,

darf nach der Beſtimmung der oberſten Landes- Finanzbehörde denjenigen Hauptämtern , bei denen

ein Bedürfniß hierzu vorliegt, die Befugniß beigelegt werden , die betreffenden Gegenſtände ſelb
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ſtändig aus Billigkeitsrückſichten vom Eingangszoll frei zu laſſen . Doch iſt von dieſen die Zoll

freiheit nur dann zuzugeſtehen , wenn nach der übereinſtimmenden Anſicht ſämmtlicher Hauptamts

mitglieder die angeſtellten Erörterungen die Gewährung derſelben begründen . Die mit entſprechen

der Ermächtigung verſehenen Hauptämter haben über die ausgeſprochenen Bewilligungen Ver

zeichniſſe zu führen , welche miť den gepflogenen Verhandlungen und Belägen , ſoweit nicht deren

Rückgabe an die Betheiligten erfolgt, in regelmäßigen Zeiträumen der Direktivbehörde zur Prüfung

porzulegen ſind.

2 . Außer den vorſtehend unter 1 aufgeführten darf für die folgenden Fälle :

a ) wenn in den zu 1 a gedachten Fällen die aus dem freien Verkehr des Zollgebiets in das

Ausland verſandten Gegenſtände daſelbſt nicht im Gewahrſam der Poſt-, Zoll-, Eiſenbahn-,

Gerichts - oder Polizeibehörde verblieben , aber auch nicht an den Adreſſaten ausgehändigt,

ſondern im Gewahrſam einer dritten Perſon geweſen ſind,

b) wenn ausländiſche Waaren irrthümlich verzollt oder auf Begleitſchein II abgefertigt worden

ſind, während ſie nachweislich hierzu nicht beſtimmt waren,

c) wenn im Inlande geſtohlene 2c. und ſodann in das Ausland ausgeführte Gegenſtände wieder

an den rechtmäßigen inländiſchen Beſißer eingeführt werden ,

d ) wenn Gegenſtände aus dem freien Verkehr des Inlandes durch das Ausland nach dem

Inlande geſandt worden und die im §. 111 vorgeſchriebene Zollabfertigung verſehentlich

.. unterblieben iſt,

den Direktivbehörden die Befugniß übertragen werden , Zollerlaß aus Billigkeitsrückſichten zu

gewähren .

3 . Die von den Hauptämtern beziehungsweiſe von den Direktiv behörden hiernach bewilligten Zoll

erlaſſe bedürfen der Aufnahme in das zur Mittheilung an den Bundesrath beſtimmte, alljährlich

aufzuſtellende Verzeichniß nicht.

IV. Nach der Beſtimmung der oberſten Landes- Finanzbehörde darf auch jolchen anderen Zolſtellen als

Hauptämtern , bei denen ein Bedürfniß hierzu vorhanden iſt, die Befugniß beigelegt werden , die

jenigen Poſtſtücke, welche aus dem freien Verkehr des Zollgebiets irrthümlich in das Ausland be

fördert oder ſonſt in das Ausland verſandt, aber nicht in die Hände des Adreſſaten gelangt, viel

mehr im Auslande im Gewahrſam der Poſt-, Zoll- oder Eiſenbahnverwaltung geblieben ſind, beim

Wiedereingang in dem Falle ſelbſtändig aus Billigkeitsrückſichten vom Eingangszol frei zu laſſen ,

wenn dieſen Poſtſtücken eine poſtamtliche Beſcheinigung dahin lautend beigegeben wird , daß ſie

während ihrer Beförderung jich ununterbrochen im Gewahrſam der Poſt-, Zoll- oder Eiſenbahn

verwaltung befunden haben . Die mit entſprechender Ermächtigung verſehenen Zollſtellen haben

über die ausgeſprochenen Bewilligungen Verzeichniſſe zu führen , welche mit den gepflogenen Ver

handlungen und Belägen , ſoweit nicht deren Rückgabe an die Betheiligten erfolgt, in regelmäßigen

Zeiträumen durch Vermittelung der vorgeſepten Hauptämter der Direktivbehörde zur Prüfung vor

zulegen ſind.

33. Zu S. 117.

Die Zollfreiheit inländiſcher Strandgüter kann von den Hauptämtern ſelbſtändig bewilligt

werden, wenn ſämmtliche Mitglieder übereinſtimmen ; anderenfalls entſcheidet die Direktivbehörde.

34. Zu $ . 119.

. Als Transportausweiſe im Grenzbezirke und im Binnenlande, ſoweit überhaupt ſolche angeordnet

ſind ($ 9 . 119 bis 125), können Begleitſcheine dienen .

35. Zu S . 133.

Am Eingange jeder Zoll- und Steuerſtelle iſt eine Bekanntmachung, aus welcher die ordentlichen

Geſchäftsſtunden erſichtlich ſind, anzuſchlagen.

36 . Zu §. 154.

Konfiskate aus Zollprozeſſen dürfen nur dann in den freien Verkehr geſeßt werden , wenn durch

den Verkauf derſelben der volle tarifmäßige Eingangszoll zur Verrechnung gelangt.
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Muſter ,

Deklarations-Regiſter B 1 Nr. 120 .

Begleitzettel-Empfanga-Regiſter Mr.

Abgegeben , den 10 . Juli 1888.

Die Reviſion übernehmen :*)

Hauptamts -Assistent Bertram und Steuer-Aufseher Maschke.

Deklaration

zum

W a a r e n - E i n g a n g .

(Vercing- Zollgeſet ss. 22 ff.)

Ich Unterſchriebener, der Deklarations - Bevollmächtigte der Königlich preussischen Staats - Eiſenbahn -Ver

waltung melde dem Königlichen Hauptsteuer -Amt zu Berlin , Zoll- Expedition am Hamburger Bahnhofe,

innen verzeichnete, auf dem Eisenbahnwagen Altona 4147 geladene Waaren an

und hafte für die Wahrheit und Vollſtändigkeit dieſer meiner Angabe.

Berlin , den 10 . Juli 1888 .

Zell .

Annahme-Erklärung.

Indem d en Empfang des auf Grund dieſer Anmeldung ausgefertigten , unter Nr. des Begleitſchein

Ausfertigungs-Regiſters eingetragenen Begleitſcheins anerkenne ,

übernehme zugleich die aus demſelben nach SS. 44 und 46 des Vereins-Zollgeſeßes ſich ergebenden

Verpflichtungen .

verpflichte den darin feſtgeſtellten Zollbetrag , wenn der Nachweis der erfolgten Zahlung

deſſelben an das Empfangsamt nicht bis zum Ablauf der für die Ueberſendung des Erledigungsſcheins feſt

geſeßten Friſt erbracht ſein wird, auf Anfordern bei dem Begleitſchein -Ausfertigungs-Amt einzuzahlen .**)

, den . 18 .

Erledigung des Begleitſcheins.

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt auf Grund des Erledigungsſcheins Nr. Ziffer

, den 18 .

*) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſſes auszufüllen .

* *) Bei Begleitſcheinen I werden die Worte „verpflichte" bis „ einzuzahlen “, und bei Begleitſcheinen II die Worte „übernehme“

bis „ Verpflichtungen “ durchſtrichen .

78
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11 .

Name

und

1. III,

Della r a tio n .
Anträge Ang a be:

und a) der Eingangs.

Der Rolli I Gattung und Menge der Waaren . grenzſtrede,
Bemerkungen b) des Herkunfts.

Menge des landes,

3а Benennung Je ) des Beſtim

Zeichen Netto :Brutto- || Waarendispo mungslandes

und Art der Waaren nach gewicht *) || gewicht nenten
der Waaren ,

d ) ob die Haaren
Anleitung desder

Nummern .
|(Deklaranten , Begleit dem Berede

Verpadung Zolltarifs.
1 ſcheinertrahenten , lungaverkehr

100 Waarenführers r .).
angehören .

15. 8 .

2
a
z
u
i
n
n
2
6

d
e
r

e
i
n
z
e
l
n
e
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

W o h nort
und

der

Empfänger .

3 .
9 .

| Adolf Guttstadt in Berlin A . G . 1014 1 Ballen Unbedruckter wolle

ner Flanell im Ge

wicht von mehr als

200 g auf das qm

Gewebefläche.

Zur Verzollung nach a) Nordsee,

Nettorerwiegung. b) Gross

britannien .

Berlin ,

den 10 . Juli 1888.

Für Adolf Guttstadt

Müller

Prokurist.

Mit dem

( Frachtbriefe

überein
tadingoverzeichniffe

( ſtimmend.

manifefte

Wolff

Hauptamts-Assistent.

* ) Zu Spalte 6 und 13 . Bei Waaren , welche nicht nach dem Gewicht verzolt werden, iſt die Menge unter entſprechender Bezeich

nung der Mengeeinheit ( Tonne, Stüď z .) in die für Angabe des Bruttogewichts vorgeſehene Spalte einzutragen .
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VI.IV . v . VII.

Weiterer Nachweis
Reviſionsbefund. gollberech n un g . der Waaren .

Bemerkungen

Netto -Ge: über
Der Kolli Der Waaren wicht durch

Der Hebe- DerAbrechnung vorhandenen , beibe
tarifmäßige Benennung Surd Verwiegung ermittel, tarifmäßigenMenge. der Tarif Verkehrs

Zeichen Zahl und Zollbetrag nach
mit Angabe der

haltenen oder ange.
tes Semiot. Tara, mit

und Art der Kontrolregiſter weiſung.Tarifnummer und der legten Verſchluß,Brutto* ) Angabe desNetto
Num . TarajakesVer

Nummer des ſtatiſtiſchen Nummer, Zahl der Bleie
Blatt

mern . padung. Waarenverzeichniſſes. kg 1 kg
1 kg 1 Blatt u . ſ. w .

Mart. Mark Pf. nennung.
lauf. Nr.

10 . 11. 12. | 14. 15 . 16 . 17. 18 . 19 . 20 . 21.

und

Be.

Nr.

1 Ballen 20 19 500- 135 26 345230 E . J. 3452A . G .

1014

Unbedruckter wollener

Flanell im Gewicht von

mehr als 200 g auf das

qm Gewebefläche

Pos. 41 d 5 a

Nr. 909.

Berlin , den 10 . Juli 1988.

Für die Gattung

Sandt Bertram

Revisions-Inspektor. Hauptamts-Assistent.

Maschke

Steuer-Aufseher.

78 *
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Begleitſchein - Regulativ .

In Gemäßheit des S. 58 des Vereinszollgeſeßes werden über das bei der Ausfertigung und

Erledigung der Begleitſcheine zu beobachtende Verfahren die folgenden näheren Vorſchriften ertheilt.

I. Allgemeine Beſtimmungen.

1. Bweck und verſchiedene Gattungeu der Begleitſcheine.

$ . 1 .

Der Zweck der Begleitſcheine (Vereinszollgeſeß §. 33) iſt, entweder

a) den richtigen Eingang der über die Grenze eingeführten Waaren am inländiſchen Beſtimmungsorte

oder die Wiederausfuhr ſolcher Waaren zu ſichern , oder

b ) die Erhebung des durch ſpezielle Reviſion ermittelten Zollbetrages einem anderen Umt zu

überweiſen .

zu dem erſteren Zweck dienen Begleitſcheine I, zu dem zweiten Begleitſcheine II.

Die Einrichtung dieſer Begleitſcheine iſt aus den anliegenden Muſtern A , B und C zu entnehmen . A. B. C.

$. 2 .

Auf Antrag der Betheiligten können auch ſolche Waaren mit Begleitſchein I abgefertigt werden ,

welche nach der Deklaration zolfrei ſind (Vereinszollgeſeß §. 41).

Begleitſcheine II werden nur dann ausgeſtellt, wenn der Eingangszoll von den Waaren , für

welche der Begleitſchein begehrt wird , 15 M . oder mehr beträgt (Vereinszollgeſeß §. 51).

2. Befugniß der Aemter zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen .

$ . 3 .

Die Aemter , welche nach Maßgabe der $ $. 128 und 131 des Vereinszollgeſeßes zur Ausfertigung

und Erledigung von Begleitſcheinen 1 und II ermächtigt ſind, und die denſelben in dieſer Hinſicht zu

ſtehenden Befugniſſe werden öffentlich bekannt gemacht.

Begleitſcheingüter unter Eiſenbahnwagenverſchluß dürfen nur auf ſolche Hauptämter im Innern

mit Niederlage abgefertigt werden, auf welche nach dem aufgeſtellten Aemterverzeichniſſe Abfertigungen

im Eiſenbahnverkehr unter Wagenverſchluß vorgenommen werden können .

II. Ausfertigung der Begleitſcheine.

A . Ausfertigung der Begleitſcheine I.

1. Anmeldungen zur Begleitſcheinausfertigung.

§ . 4 .

Zur Ertheilung emes Begleitſcheins I bedarf es einer ſchriftlichen , von dem Extrahenten (Vereins

zollgeſeß §. 44 ) zu übergebenden Anmeldung.

Zu dieſen Anmeldungen dienen :

a ) bei unmittelbar vom Auslande eingegangenen Waaren -- Deklarationen oder Auszüge aus

Deklarationen (Vereinszollgeſeß ss. 22 biš 27, 41 und 42),

b ) bei Verſendungen von Niederlagen – Abmeldungen (Niederlage- Regulativ 8 . 30),

c ) bei der Weiterverſendung der mit Begleitſchein 1 angekommenen Waaren – Begleitſchein

auszüge (S . 33 ).
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2 . Reviſion der Ladung.

§ . 5 .

Die angemeldeten Waaren ſind einer allgemeinen oder ſpeziellen Reviſion (Vereinszollgeſetz

SS. 28 und 29) zu unterwerfen , deren Ergebniß in die Anmeldung aufzunehmen iſt.

Der Umfang der Reviſion richtet ſich bei den mit Deklarationen oder Deklarationsauszügen an

gemeldeten Waaren (S . 4a ) nach den Beſtimmungen in den SS. 41 und 42, beziehungsweiſe 30 des

Vereinszollgeſeßes, während bei den mit Niederlageabmeldungen angemeldeten Waaren die Vorſchriften des

Niederlage-Regulativs und bei den mit Begleitſcheinauszügen angemeldeten Waaren die Beſtimmungen

in den SS. 34 ff. dieſes Regulativs Anwendung finden .

Die ſpezielle Reviſion iſt, inſofern ſolche nicht von dem Betheiligten ſelbſt beantragt wird , bei ges

nügender Deklaration nur ausnahmsweiſe, wenn beſondere Gründe vorliegen , vorzunehmen (Vereinszoll

geſeß §. 41 Abſaß 2 ). Es gehören dahin die Fälle, in welchen der Verdacht einer Hinterziehung der

Übgaben oder einer unrichtigen Deklaration vorhanden iſt, oder ein völlig ſichernder Verſchluß nicht

angelegt werden kann . Tritt der lektere Fall nur bei einzelnen Theilen der Ladung ein , ſo kann ſich die

ſpezielle Reviſion auf dieſe beſchränken .

Die zu einer nach Inhalt und Verpackung gleichartigen Waarenpoſt gehörigen Rolli fönnen in

geeigneten Fällen ſtatt folliweiſe zuſammen oder in Partien verwogen werden .

$ . 6 .

Aus den Anmeldungen zur Begleitſcheinausfertigung muß deutlich und beſtimmt zu entnehmen

ſein , in welchem Umfange die darin verzeichneten Kolli der Reviſion unterlegen haben .

Die durch die Reviſion feſtgeſtellte Gattung und Menge der Waaren ſind in dem Reviſionsbefund

nach den Benennungen und Maßſtäben des Tarifs anzugeben .

Der tarifmäßigen Benennung der Waaren iſt eine deren ſpezieller Beſchaffenheit entſprechende

Bezeichnung nach Anleitung des amtlichen Waarenverzeichniſſes beizufügen , wenn dies im Hinblick auf

die Augemeinheit der tarifmäßigen Benennung zur beſſeren Feſthaltung der Identität der Waaren räthlich

oder in Rückſicht auf die wegen Aufſtellung der Verkehrsnadjweiſungen ertheilten Vorſchriften nöthig

erſcheint.

Außerdem iſt in dem Reviſionsbefund die Tarifnummer , welcher die Waaren angehören , ſowie

die Nummer des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes anzumerken .

Das Gewicht der verwogenen Kolli wird, wie es amtlich ermittelt worden iſt, kolliweiſe , in

Partien oder ſummariſc , in den Reviſionsbefund eingetragen. Es braucht jedoch das Gewicht der zu

einer gleichartigen Waarenpoſt gehörigen Rolli, auch wenn daſſelbe kolliweiſe oder in Partien feſtgeſtellt

iſt, aus den über die Verwiegung geführten amtlichen Anſchreibungen nur ſummariſch in die Anmeldung

übernommen zu werden , ſofern die Abfertigung unter Raumverſchluß oder amtlicher Begleitung erfolgt.

Muſter A

mit Probeein

tragun
g

1.

Muſter A

mit Probeein .

tragungen

2 u . 3 .

3 . Einrichtung der Begleitſcheine I im Allgemeinen .

S . 7.

Die Ausfertigung eines Begleitſcheins I erfolgt nad dem Muſter A , und zwar entweder

a ) durch Ausfüllung der Spalten 1 bis 11 und 13 nad) Anleitung der Probeeintragung 1 für

ſämmtliche zu der betreffenden Sendung gehörige Waaren , oder

b ) in der Art, daß auf die dem Begleitſchein anzuſtempelnde Anmeldung (S. 4 ) Bezug genommen

wird, oder endlich

c) bei Benußung des Muſters A als Anmeldung nach Anleitung der Probeeintragungen 2 und 3 .

$. 8 .

Für die Begleitſcheinausfertigung nach $. 7a ſind die Anmeldungen in einem Eremplar, für die

Ausfertigungen nach S . 7b und c jedoch in zwei gleichlautenden Eremplaren einzureichen .

Beſteht die Anmeldung aus mehreren einzelnen Bogen , ſo ſind dieſelben zu paginiren und ent

weder mit einem auf der erſten Seite amtlich anzuſiegelnden Faden zu durchziehen oder aneinander

anzuſtempeln .

Die gedruckten Formulare zu Anmeldungen werden den Begleitſcheinertrahenten einzeln unentgeltlich

von den Zollämtern verabreicht, von denen ſolche auch in größerer Menge gegen Erſtattung der Papier

und Druckkoſten in Vorrath entnommen werden können .
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mon Seitene
s
,kann den er et werden?" verwend

e

Die Begleitſcheinformulare ſind , auch bezüglich des Formats (38 cm Höhe und 48 cm Breite),

der Farbe und ſonſtigen Beſchaffenheit des zu verwendenden Papiers nach Maßgabe der Muſter (Anlagen

zu § . 1) herzuſtellen .

Zu den den Begleitſcheinen anzuſtempelnden Anmeldungen (88. 11 und 21) iſt Papier von gleicher

Beſchaffenheit ( Format, Farbe zc.) zu verwenden. Dieſelben dürfen jedoch auch in halber Höhe des

Begleitſcheinformats hergeſtellt werden .

Auch kann den Eiſenbahnverwaltungen , Dampfſchiffahrts -Agenturen , Spediteuren , Großhändlern 2c.

von Seiten der Ausfertigungsämter geſtattet werden , die Begleitſchein - und Anmeldungsformulare nach

Maßgabe der vorgeſchriebenen Muſter auf eigene Koſten drucken zu laſſen .

Formulare, welche dieſen Vorſchriften nicht entſprechen , ſind von der amtlichen Verwendung aus

zuſchließen .

4. Weſentlicher Inhalt der Begleitſcheine I.

$ . 9 .

Der Begleitſchein I muß folgende Angaben enthalten :

a ) Namen , Geſchäft oder Firma und Wohnort des Begleitſcheinertrahenten und der Waaren

empfänger;

b ) Zahl der Rolli, deren Verpackungsart, Zeichen und Nummern , ſowie die Menge und Gattung

der' Waaren nach Maßgabe der Deklaration oder des Reviſionsbefundes ;

c) Art des angelegten amtlichen Verſchluſſes oder der etwa ſonſt angewendeten Maßregeln zur

Sicherſtellung der Identität der Waaren ;

d ) Namen des Ausfertigungs- und Empfangsamts , Tag der Ausſtellung des Begleitſcheins,

Nummer, unter welcher derſelbe im Begleitſchein -Ausfertigungs -Regiſter eingetragen iſt;

e) Friſt zur Vorlage des Begleitſcheins bei dem Empfangsamt, ſowie Herkunft der Waaren .

Von der unter d vorgeſchriebenen Bezeichnung eines beſtimmten Empfangsamts kann bei den

zur Ausfuhr abgefertigten Poſtgütern abgeſehen werden .

5 . Verfahren bei Ausfertigung der Begleitſcheine I.

$. 10 .

Bei der Ausfertigung eines Begleitſcheins I nach der Beſtimmung unter a des § . 7 bleiben die

Spalten 5 . bis 7 des Formulars inſoweit unausgefüllt, als die Gattung und Menge der Waaren in den

Spalten 8 bis 10 auf Grund amtlicher Ermittelung vollſtändig angegeben werden kann.

: Wenn ſich die amtlichen Gewichtsermittelungen auf Probeverwiegungen beſchränkten , wird das

deklarirte Gewicht für ſämmtliche zur Abfertigung angemeldeten Rolli, alſo auch für die probeweiſe ver

wogenen , in Spalte 6 beziehungsweiſe 7 eingetragen , jedoch gleichzeitig das bei einzelnen Kolli amtlich

ermittelte Gewicht in Spalte' 9 beziehungsweiſe 10 auf der betreffenden Linie erſichtlich gemacht.

Bei zuſammen abgefertigten , nach Inhalt und Verpackung gleichartigen Waarenpoſten genügt,

auch wenn deren Gewicht in der Anmeldung im Einzelnen nachgewieſen iſt , ſofern die Waaren unter

Raumverſchluß oder amtlicher Begleitung abgefertigt werden , die Angabe des ſummariſchen Gewichts in

dem Begleitſchein .

Bei den mit Begleitſchein angekommenen oder einer Niederlage entnommenen Waaren , welche mit

einem nach §. 7a ausgefertigten Begleitſchein 1 weiter verſendet werden ſollen , wird dasjenige Gewicht,

welches nach SS. 47 oder 103 des Vereinszollgeſeßes die Grundlage der weiteren Abfertigung zu bilden

hat, in den Begleitſchein übernommen . Vat eine Verwiegung vor der Abfertigung ſtattgefunden , und

ergiebt ſich dabei ein Mehrgewicht gegen das in dem angekommenen Begleitſchein überwieſene Gewicht

beziehungsweiſe gegen das Einlagerungsgewicht, ſo iſt das neu ermittelte Gewicht nachrichtlich im Be

gleitſchein zu vermerken .

S . 11 .

Wenn die Ausfertigung eines Begleitſcheins I nach $ . 7b oder c mittelſt einer angeſtempelten

oder mit Begleitſcheinvordruck verſehenen Anmeldung ſtattfindet, ſo bilden die in der Anmeldung enthaltenen

Angaben zugleich den Inhalt des Begleitſcheins, und es ſind alsdann nur die in der Anmeldung nicht

enthaltenen erforderlichen Angaben in den Begleitſchein einzutragen. Die Ausfertigung eines Begleit

ſcheins I nach $. 7b kann auch durch Anſtempelung mehrerer Anmeldungen bewirkt werden .

In den Begleitſcheinen, deren Ausfertigung nach §. 7b mittelſt angeſtempelter Anmeldungen
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erfolgt, iſt ſtatt der Ausfüllung der Spalten auf der zweiten Seite auf die angeſtempelte Anmeldung

durch Beifügung einer entſprechenden Verweiſung, z. B .

„ Laut angeſtempelter Deklaration Nr. 67 vom 15. Januar 1870"

Bezug zu nehmen .

S. 12.

In dem Begleitſchein , beziehungsweiſe in der angeſtempelten Anmeldung iſt ſowohl die Geſammt

zahl der Rolli, auf welche der Begleitſchein lautet, als auch das ſummariſche Gewicht der Rolli jeder

nach Inhalt und Verpackung gleichartigen Waarenpoſt in Ziffern und in Buchſtaben auszudrücken . Die

Gewichtsangabe in Buchſtaben iſt, wenn ſämmtliche Kolli amtlich verwogen wurden , bei dem amtlich

ermittelten Gewicht, wenn jedoch keine oder nur Probeverwiegungen ſtattgefunden haben , bei dem dekla

rirten Gewicht, unmittelbar unter der betreffenden Sumne zu bewirken .

Die Begleitſcheine und zugehörigen Anmeldungen müſſen deutlich geſchrieben ſein , und es dürfen

keine Raſuren darin ſtattfinden .

Nachträgliche Aenderungen , welche an einzelnen Eintragungen vor der Aushändigung des Be

gleitſcheins an den Ertrahenten etwa vorzunehmen ſein möchten, ſind jedesmal von dem Beamten , welcher

die Abänderung bewirkt hat, durch ſeine Namensbeiſchrift zu beglaubigen . Die abzuändernden Worte

oder Zahlen ſind ſo zu durchſtreichen , daß ſie leſerlich bleiben .

6 . Waarenverſchluß.

S . 13.

Hinſichtlich der Anlegung des amtlichen Verſchluſſes ſind die Beſtimmungen in den SS. 43, 94

und 95 des Vereinszoligeſeßes und die deshalb ertheilten beſonderen Vorſchriften zu beobachten .

Die Art des Waarenverſchluſſes und der Umfang, in welchem derſelbe zur Anwendung gekommen

iſt, muß in den betreffenden Spalten der Begleitſcheine, beziehungsweiſe der angeſtempelten Anmeldungen

ſo deutlich und beſtimmt angegeben werden, daß ſich das Erledigungsamt vom unveränderten Zuſtand

des Verſchluſſes bei Ankunft der Waaren vollſtändig zu überzeugen verniag. Bei Belaſſung eines von

einem anderen Amt angelegten Verſchluſſes iſt der Name dieſes Amts anzugeben.

7. Sicherſtellung des Bollbetrags.

Ş. 14 .

In Beziehung auf die Sicherſtellung des Zollbetrags ſind die Beſtimmungen im S. 45 des

Vereinszollgeſeßes zu beobachten .

Eine Entbindung von der Sicherheitsbeſtellung kann außer in dem dort genannten Falle auch

dann eintreten, wenn das Begleitſchein -Ausfertigungsamt ſich veranlaßt findet, amtliche Begleitung des

ganzen Waarentransports eintreten zu laſſen .

Ueber eingelegte Pfänder iſt eine beſondere Beſcheinigung auszuſtellen , gegen deren Rückgabe

nach geſchehener Begleitſcheinerledigung die Herausgabe des Pfandes erfolgt (S . 55).

Der zur Sicherheit baar niedergelegte Betrag kann auf den Antrag des Ertrahenten auch bei

dem Begleitſchein -Empfangsamt zurückgezahlt werden , zu welchem Behufe dem Begleitſchein ein entſpre

chender Vermerk beizufügen iſt. Außer der Kautionsſumme iſt von dem Ertrahenten der Porto betrag für

deren zu franfirende Ueberſendung an das Empfangsamt (S. 54 ) zu hinterlegen .

Dritte Perſonen , welche für den Begleitſcheineytrahenten Bürgſchaft leiſten wollen , haben , inſofern

ſie nicht etwa für alle bei dem betreffenden Amt von ihnen zu übernehmenden Bürgſchaften eine

generelle Bürgſchaft geleiſtet, eine den geſeßlichen Erforderniſſen entſprechende ſpezielle Bürgſchaftsurkunde

auszuſtellen .

8 . Frift zur Geſtellung der Waaren bei dem Empfangsamt.

S . 15 .

Bei Beſtimmung der Friſt, binnen welcher die im Begleitſchein bezeichneten Waaren an dem

darin angegebenen Orte zur Reviſion und weiteren Abfertigung zu ſtellen ſind (Vereinszollgeſeß §. 44),

iſt darauf Bedacht zu nehmen , daß nicht über das Maß des Bedürfniſſes hinausgegangen wird.

Namentlich iſt bei dem Transport mittelſt der Eiſenbahnen und bei Benußung anderer regel

mäßiger Transportgelegenheiten die Transportfriſt der reglementsmäßigen Lieferungszeit anzupaſſen .

Die Transportfriſt iſt in den Begleitſcheinen in Buchſtaben anzugeben .
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9. Angabe der Eingangsgrenzſtrecke, Herkunft und Beſtimmung der Waaren .

S . 16.

In den Begleitſcheinen iſt die Grenzſtrecke, über welche der Eingang der Waaren erfolgte, be

ziehungsweiſe das Land, aus deſſen Eigenhandel die Waaren herſtammen (die Provenienz), und im Falle

der Aus- oder Durchfuhr der Waaren , das Land der Beſtinimung (das Land, in deſſen Eigenhandel

die Waaren übergehen ) anzugeben.

10 . Angabe über den Veredelungs- und Niederlageverkehr.

$ . 17.

In den Begleitſcheinen I iſt dem Vordrucke in Spalte 13 des Muſters A gemäß anzugeben, ob

die abgefertigten Waaren dem Veredelungsverkehr angehören und ob ſie aus Niederlagen oder von Konten

abgemeldet ſind. In den Begleitſcheinen Il iſt dem Vordrucke in Spalte 9 des Muſters B und in

Spalte 13 des Muſters C gemäß anzugeben , ob die Waaren aus Niederlagen oder von Konten abge

meldet ſind.

11. Anerkennung der Begleitſcheine I.

$ . 18 .

Der Begleitſcheinertrahent hat den Empfang des Begleitſcheins und die Uebernahme der aus dem =

ſelben nach SS. 44 und 16 des Vereinszollgeſeßes für ihn hervorgehenden Verpflichtungen durch unter

ſchriftliche Vollziehung der Annahmeformel in dem Begleitſchein und in einer beſonderen , bei dem Aus

fertigungsamt zurückbleibenden Annahmeerklärung anzuerkennen .

Dieſe Annahmecrklärung iſt, wenn die Ausfertigung des Begleitſcheins nach § . 7 a oder b erfolgt,

nach Muſter Da auszufertigen und entweder in die Anmeldung ſelbſt oder in ein beſonderes , der An : _ Da.

meldung anzuſtempelndes Formular aufzunehmen. Bei der Begleitſcheinausfertigung nach § . 7 c wird die

Annahmeerklärung in den übereinſtimmend mit dem Begleitſchein auszufüllenden Vordruck der Anmeldung

aufgenommen .

12 . Amtliche Vollziehung der Begleitſcheine I.

$. 19 .

Die amtliche Vollziehung des Begleitſcheins erfolgt durch den Führer des Begleitſchein -Aus

fertigungs -Regiſters (S. 22) oder einen anderen , von dem Amtsvorſtand damit beauftragten Beamten .

Dem leſerlich zu ſchreibenden Namen muß die Angabe der Dienſteigenſchaft und ein Abdruck des

Amtsſtempels beigefügt werden .

Der gedachte Beamte iſt für die ordnungsmäßige Ausfertigung des Begleitſcheins verantwortlich .

13. Verfahren bei dem Verlorengehen eines Begleitſcheins I.
$ . 20 .

Wenn ein Begleitſchein verloren gehen ſollte, ſo hat der Vorſtand des Hauptamts , welches den

Begleitſchein ausgefertigt hat, beziehungsweiſe in deſſen Bezirk das Ausfertigungsamt liegt, wenn ſich kein

Bedenken ergiebt, auf Grund der Änmeldung an Stelle des abhanden gekommenen Exemplars ein zweites

mit Duplikat zu bezeichnendes Eremplar des Begleitſcheins ausfertigen zu laſſen . Die erfolgte Aus

fertigung eines Duplikats iſt im Begleitſchein -Ausfertigungs- Regiſter (S . 22) zu vermerken .

B . Ausfertigung der Begleitſcheine II.

S . 21.

Bei der Ausfertigung der Begleitſcheine II (S . 1) finden die Beſtimmungen in den SS. 4 bis 20

mit den aus der Einrichtung des Muſters B und den nachfolgenden Beſtimmungen ſich ergebenden Maß

gaben Anwendung.

a ) Der Äusfertigung eines Begleitſcheins Il hat ſtets eine ſpezielle Waarenreviſion (Vereinszoll

geſeß § . 28) und Berechnung des zu überweiſenden Zollbetrags, welcher in den betreffenden

Spalten der Anmeldung anzugeben iſt, vorauszugehen .

Der Zollbetrag wird in dem Begleitſchein , unter Weglaſſung von Beträgen unter

5 Pfennig angegeben .

79
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b ) In dem Begleitſchein iſt die Art der geleiſteten Sicherheit anzumerken . i

c ) Statt der Friſt zur Geſtellung der Waaren bei dem Empfangsamt iſt darin ſowohl die Friſt

zur Vorlegung des Begleitſcheins und Einzahlung des geſtundeten Eingangszolles bei dem

Empfangsamt nach den Beſtimmungen im g . 15 , als auch der entſprechend feſtzuſeßende Zeit

raum , innerhalb deſſen der Beweis der erfolgten Zollentrichtung bei dem Ausfertigungsamt

(S . 53) geführt werden muß, anzugeben .

d ) Ein Begleitſchein II darf nur für einen Waarenempfänger ausgeſtellt werden .

Bei der Ausfertigung von Begleitſchein II können , außer den Formularen nach Muſter B (S . 7a ),

auch angeſtempelte Anmeldungen (S. 7 b ) und Anmeldungen mit Begleitſcheinvordruck (S . 7c) nach Muſter C

angewendet werden .

Das Begleitſchein -Ausfertigungsamt iſt befugt, von dem Ertrahenten des Begleitſcheins vor der

Aushändigung des legteren die Vorlegung des Frachtbriefes über die Verſendung der Waaren an den im

Begleitſchein genannten Empfänger zu verlangen .

C . Führung des Begleitſchein-Ausfertigungs-Regiſters.

$. 22.

Das Ausfertigungsamt führt über die von ihm ertheilten Begleitſcheine I und II ein Begleitſchein

E . - Ausfertigungs-Regiſter nach dem Muſter E .

Der Zweck deſſelben iſt, die vollſtändige Erledigung der ausgeſtellten Begleitſcheine nachzuweiſen .

Bei größeren Aemtern , bei welchen verſchiedene Abfertigungsſtellen beſtehen , kann nach dem Er

meſſen der Direktivbehörde eine Einrichtung dahin getroffen werden , daß die Ausfertigung der Begleitſcheine

bei den einzelnen betreffenden Stellen erfolgt, und zu dieſem Ende bei jeder derſelben ein eigenes , mit

einem beſonderen Buchſtaben (A , R , C . .) zu bezeichnendes Ausfertigungsregiſter geführt wird. Dieſe

Buchſtaben ſind nebſt den Nummern auch in die Begleitſcheine und in die als Beläge zurückbleibenden

Begleitſcheinanmeldungen und Annahmeerklärungen einzutragen .

Das Begleitſchein -Ausfertigungs -Regiſter erledigt mit ſeinen Nummern diejenigen Vorregiſter, aus

welchen die Verſendungen entſprungen ſind (Deklarations-Regiſter, Niederlage-Regiſter 2c.) und wird ſelbſt

durch die Erledigungsſcheine der Begleitſchein -Empfangsämter (S . 53) erledigt.

In dem Begleitſchein -Ausfertigungs-Regiſter ſind die zur Kenntniß des Ausfertigungsamits ge

brachten Aenderungen hinſichtlich des Erledigungsamts und der Geſtellungsfriſt (SS. 23 ff.) mit rother

Tinte zu vermerken .

III . Behandlung der Waaren während des Transports.

1. Verfahren bei veränderter Beſtimmung der Waaren .

S . 23.

Wenn eine Waarenladung, über welche ein Begleitſchein 1 ertheilt worden iſt, eine andere als

die darin angegebene Beſtimmung erhält, ſo hat der Waarenführer den Begleitſchein bei dem nächſten zu

der erforderlichen Abfertigung befugten Amt, unter Stellung des entſprechenden Antrages, abzugeben

( Vereinszollgeſep SS. 46 und 50 ).

Soll die Erledigung des Begleitſcheins bei dieſem Amt ſtattfinden , ſo iſt weiter nach den Be

ſtimmungen in den SS. 31 ff. zu verfahren .

S . 24.

Wird die Erledigung des Begleitſcheins bei einem anderen als dem vorbezeichneten , zur Er

ledigung von Begleitſcheinen befugten Amt beantragt, ſo hat der Waarenführer ſowohl durch eine Er

klärung auf dem Begleitſchein , woraus der veränderte Beſtimmungsort und Empfänger' hervorgeht, als

durch eine beſondere, nach Muſter D b auszufertigende Annahmeerklärung, in die Verpflichtungen des

Begleitſcheinertrahenten einzutreten und die nöthige Sicherheit (S . 14 ) zu leiſten .

Das Amt, bei welchem der Antrag geſtellt wird, hat ſodann das neue Empfangsamt und die

ſich etwa als nöthig ergebende Aenderung der Gültigkeitsfriſt in dem Begleitſchein zu bemerken , auch in

demſelben einen Vermerk über die Beſchaffenheit des vorgefundenen und, im Falle einer Erneuerung des

D b .
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Verſchluſſes , über den neu angelegten Verſchluß aufzunehmen . Nach Vollziehung dieſer Vermerke durch

Unterſchrift und Beidrückung des Amtsſtempels iſt der Begleitſchein dem Waarenführer zur Fort

ſeßung des Transports zurückzugeben , die Annahmeerklärung aber dem urſprünglichen Ausfertigungsamt

zu überſenden .

Das Begleitſchein -Ausfertigungsamt hat ſeinerſeits nach erfolgter Erledigung des Begleitſcheins

durch das neue Empfangsamt die mit einer Erledigungsbeſcheinigung zu verſehende Annahmeerklärung

des neuen Begleitſcheinertrahenten dem überweijenden Amtwieder zuzuſtelen , worauf dieſes die Aufhebung

der bei ihm geſtellten Sicherheit veranlaßt.

$. 25 .

Gleicherweiſe iſt zu verfahren , wenn die mit Begleitſchein I abgefertigten Waaren dem urſprüng

lichen Empfangsamt mit dem Antrag auf Ueberweiſung des Begleitſcheins auf ein anderes zur Erledigung

von Begleitſcheinen I befugtes Amt geſtellt werden .

In unbedenklichen Fällen kann bei der Ueberweiſung von Begleitſcheinen von dem Verlangen der

Vorführung und von der Reviſion der Waaren Umgang genommen werden .

Eine Ueberweiſung iſt auch dann zuläſſig , wenn die Waaren an das urſprüngliche Ausfertigungs

amt als Empfangsamt zurückbefördert werden ſollen , oder wenn bei der Ueberweiſung zugleich ein Fracht

wechſel eintritt, welcher die Erſekung des von dem Begleitſchein -Ausfertigungsamt angelegten Raumver

ſchluſſes durch einen neuen Raum - oder Kolloverſchluß nöthig macht.

In dem leßteren Falle findet eine Vergleichung der Ladung mit den Angaben in dem Begleit

ſchein nach Art und Zahl der Kolli ſtatt, und iſt eine Notiz über die Beſchaffenheit des vorgefundenen

Verſchluſſes und deſſen Erneuerung in die betreffende Spalte des Begleitſcheins aufzunehmen .

§ . 26 . .

Die überwieſenen Begleitſcheine werden in dem Begleitſchein-Ausfertigungs-Regiſter des über

weiſenden Amts , unter entſprechender Bezeichnung derſelben in Spalte 4, eingetragen , von dem neuen

Empfangsamt jedoch ebenſo behandelt, als wenn dieſelben unmittelbar auf daſſelbe ausgeſtellt

worden wären .

2 . Verfahren , wenn unterwegs eine Theilung der Ladung ſtattfinden ſoll.

S . 27.

Soll eine auf Begleitſchein I abgefertigte Ladung unterwegs getheilt werden , ſo ſind die Waaren

dem nächſten Hauptzoll- oder Hauptſteueramt oder einem zur Ausſtellung von Begleitſcheinen 1 befugten

Vorſchriften in den SS. 32 ff. entſprechend, erledigt und, nachdem die Theilung Vereinszollgeſcß §. 50 )

unter amtlicher Aufſicht erfolgt iſt, die erforderlichen neuen Begleitſcheine ausfertigt.

Wird die Theilung der Ladung durch unvorhergeſehene Ereigniſſe (S . 28) nöthig , ſo können auch

ſolche Zoll- und Steuerämter, welche ſonſt nicht zur Begleiticheinausfertigung befugt ſind, jedoch nur im

Namen und nach Anleitung des vorgeſeßten Hauptamts , durch deſſen Regiſter die Begleitſcheine laufen ,

die erforderlichen neuen Begleitſcheine ausfertigen.

Rückſichtlich des Gewichts, welches der weiteren Abfertigung zu Grunde zu legen iſt, wird auf

die Beſtimmungen des §. 38 Bezug genommen .

.3 . Verfahren bei Verhinderung der Fortſekung des Transports durch unvorhergeſehene Ereigniſſe.

S. 28.

und den Beſtimmungsort in dem durch den Begleitſchein feſtgeſeßten Zeitraum zu erreichen , ſo iſt er

verpflichtet, dem nächſten Zoll- oder Steueramt davon Anzeige zu machen (Vereinszollgeſeß §. 49).

Kann der Transport nach dem Beſtimmungsorte nach Beſeitigung der Urſache der Inter

brechung fortgeſeßt werden, ſo iſt die Veranlaſſung des Aufenthalts ſeitens des Amts, bei welchem

die Anzeige erfolgte, in dem Begleitſchein amtlich zu bezeugen und nöthigenfalls die Transportfriſt

zu verlängern .

Bird eine Umladung mit Aenderung des Verſchluſſes nöthig , ſo iſt die Umladung nad) er :

folgter Prüfung und Abnahme des vorhandenen Verſchluſſes , unter Vergleichung der einzelnen Kolli

79 *
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nach Zeichen , Nummern und Verpackungsart mit den im Begleitſchein enthaltenen Angaben , amtlich

zu kontroliren, die Ladung wieder unter Verſchluß zu ſeben , aud), was geſchehen , in dem Begleit

ſchein anzumerken .

Von der etwa ſtattgehabten Aenderung der Transportfriſt iſt dem Ausfertigungsamt Nachricht

zu geben .

Im Falle die geſammte Ladung eine andere Beſtimmung erhält oder eine Theilung der Ladung

einzutreten hat, wird nach den Beſtimmungen in den SS. 23 bis 27 verfahren .

4. Verfahren bei Umladungen mit Aenderung der Verſchlußart.

$. 29.

Auch in anderen als den im §. 28 bezeichneten Fällen können Waaren , welche mit Begleitſchein I

unter Schiffs - oder Eiſenbahnwagenverſchluß abgefertigt worden ſind, auf den Antrag des Waaren

führers unterwegs an Orten , wo ein zur Erledigung von Begleitſcheinen befugtes Amt ſeinen Siß hat

und die Dertlichkeit eine hinreichend fichernde Aufſicht geſtattet, auch behufs des lleberganges von der

Waſſerſtraße auf Eiſenbahnen oder umgekehrt, umgeladen werden . Ebenſo kann die Umladung der init

Begleitſchein I unter Rolloverſchluß abgefertigten Waaren behufs des Heberganges unter Raumverſchluß

erfolgen. Hierbei iſt nach §. 28 zu verfahren .

Eine ſolche Ilmladung iſt auch dann zuläſſig, wenn der Transport unter amtlicher Begleitung

erfolgt, beziehungsweiſe nach der Umladung unter amtlicher Begleitung fortgeſeßt wird.

5. Verfahren bei zufälligen Verſchluboerlekungen.

$ . 30 .

Wird bei den mit Begleitſchein | verſandten Waaren auf dem Transport der angelegte amtliche

Verſchluß durch zufällige lImſtände verleßt, ſo kann der Waareninhaber bei dem nächſten zur Verſchluß

anlegung kompetenten Amt unter Vorlage des Begleitſcheins auf genaue Interſuchung des Thatbeſtandes,

Reviſion der Waaren und neue Verſchlußanlage antragen (Vereinszollgeſeß §. 96).

Das Amt hat einem ſolchen Antrage zu entſprechen und darüber, wie dies geſchehen , eine Ver

handlung aufzunehmen . Leştere iſt bei Zurückgabe des Begleitſcheins, in welchem auf die Verhandlung

zu verweiſen iſt, dem Waarenführer zu ſeiner Legitimation bei dem Begleitſchein -Empfangsamt zuzuſtellen .

IV . Erledigung der Begleiticheine.

A . Erledigung der Begleitſcheine I.

1. Vorführung der Waaren.

S . 31.

Der Waarenführer hat die mit Begleitſchein I abgefertigten Waaren unverändert ihrer Beſtimmung

zuzuführen und dem Amt, von welchem die Schlußabfertigung zu bewirken iſt, unter Vorlegung des

Begleitſcheins zu geſtellen , auch bis dahin den etwa angelegten amtlichen Verſchluß zu erhalten (Vereins

zollgeſep S . 44).

Wenn an einem Transport nach einander verſchiedene Waarenführer betheiligt ſind, ſo geht die

angegebene Verpflichtung zur Vorführung der Waaren und Vorlegung des Begleitſcheins auf den legten

Waarenführer über.

Der Amtsvorſtand iſt befugt, bei Waaren, welche von dem Begleitſchein -Ausfertigungsamt nach

vorgängiger ſpezieller Reviſion ohne Verſchluß abgelaſſen worden und zur Eingangsvergollung beſtimmt

ſind, von der Vorführung und Reviſion der Ladung abzuſehen.

2 . Präſentation der Begleitſcheine und Eintragung derſelben in das Begleitſchein -Empfangs-Regifter.

§. 32.

Der vorgelegte Begleitſchein (S. 31), in welchem der Amtsvorſtand oder deſſen Stellvertreter den

Tag der Abgabe zu bemerken hat, wird hierauf in ein nach Muſter F zu führendes Regiſter, das Begleit

ſchein -Empfangs -Regiſter , unter Ausfüllung der Spalten 1 bis 8 eingetragen .

Das genannte Regiſter dient dazu , die vollſtändige Erledigung der auf das Empfangsamt aus

-
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geſtellten Begleitſcheine nachzuweiſen , und kann , wie das Begleitſchein -Ausfertigungs- Regiſter (S. 22), in

mehreren Eremplaren geführt werden .

Dem Waarenführer iſt auf Verlangen eine Beſcheinigung über die Abgabe des Begleitſcheins

zu ertheilen .

Das weiter einzuhaltende Verfahren iſt verſchieden, je nachdem die mit den Begleitſcheinen

angekommenen Waaren

a ) mit Begleitſchein weiter geſendet oder in eine Niederlage gebracht oder zum Eingang ab

gefertigt, oder

b ) unmittelbar in das Ausland ausgeführt werden ſollen .

3. Verfahren, wenn die Waaren mit Begleitſchein weiter verſendet oder in eine Niederlage gebradt oder zum

Eingang abgefertigt werden ſollen .

a . Uebergabe der Begleitideinauszüge.

S. 33.

Wenn die Waaren in der im $. 32 unter a angegebenen Weiſe abgefertigt werden ſollen, ſind

zu jedem Begleitſchein , die in dem S. 39 bezeichneten Fälle ausgenommen , ſo viele Auszüge zu über

geben , als die darin verzeichneten Waaren verſchiedenerlei Beſtimmung erhalten . Die Begleitſcheinaus

züge ſind nach dem Muſter G auszufertigen.

Die Beſtimmung der Waaren wird auf der erſten Seite der Auszüge durch den Waaren

disponenten angegeben .

Die den Begleitſcheinauszügen zu gebende fortlaufende Nummern - oder Buchſtabenbezeichnung

iſt in Spalte 9 des Begleitſchein -Empfangs-Regiſters , unter Ausfüllung der Spalte 10 deſſelben , in der

Ärt zu vermerken , daß für jeden Begleitſchein zum Zweck der Eintragung der weiteren Nachweiſungen

über die Waaren in Spalte 11 bis 13 ſo viele Linien offen bleiben , als zu demſelben einzelne Begleit

ſcheinauszüge gehören (S . 52 Abſaß 2 ).

Der Führer des Begleitſchein - Empfangs-Regiſters hat die Begleitſcheine mit den übergebenen

Begleitſcheinauszügen zu vergleichen und in leşteren die liebereinſtimmung mit den Begleitſcheinen zu

beſcheinigen .

b . Reviſion der Ladung.

S . 34 .

Die Ladung iſt in der Regel ſpeziell zu revidiren .

Bei der Prüfung des Verſchluſſes , welche jedesmal mit beſonderer Sorgfalt erfolgen muß, iſt

ſowohl auf den unverlegten Zuſtand deſſelben als auch darauf zu achten , ob derſelbe in einer völlig

ſichernden Weiſe angelegt war.

Hat eine ſpezielle amtliche Ermittelung der Gattung und der Menge der Waaren oder einer

von beiden nach Inhalt des Begleitſcheins bereits ſtattgefunden , ſo kann das Erledigungsamt die Wieder

holung des nämlichen Reviſionsaktes unterlaſſen ( . auch §. 31 leßter Abſaß), inſofern nicht beſondere

Őründe für eine wiederholte Reviſion ſprechen (z. B . § . 47 Abſ. 2 des Vereinszollgeſebes ).

Auch kann , wenn die Waaren in dem Begleitſchein ſpeziell deklarirt ſind oder der Begleitſchein

auszug nach §. 35 durch ſpezielle Deklaration ergänzt worden iſt, die weitere Abfertigung auf Grund

probeweiſer Reviſion erfolgen , ſofern ſich bei den einzelnen zur Verwiegung gelangenden Rolli keine Ah

weichungen ergeben , welche zwei Prozent des deklarirten Gewichts überſchreiten .

Die ſpezielle Reviſion kann unterbleiben :

a ) wenn die Waaren mit Begleitſchein 1 weiter geſendet werden ,

b ) wenn die Waaren zur Lagerung in einer Niederlage beſtimnit ſind, unter den in dem Nieder

lage-Regulativ angegebenen Bedingungen ,

( ) bei den zur Eingangsverzollung beſtimmten Waaren unter der im S . 32 Abſaß 2 des Ver

einszollgeſebes bezeichneten Vorausſeßung.

S. 35 .

Die Angaben des Begleitſcheins hinſichtlich der Gattung und des Nettogewichts der Waaren

können von dem Vaarenführer oder dem Waarenempfänger am Beſtimmungsorte, ſo lange eine ſpezielle

Reviſion noch nicht ſtattgefunden hat, ergänzt und berichtigt werden (Vereinszollgeſeß § . 46 ).
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Bei der Eintragung des Reviſionsbefundes in die Spalten 14 bis 18 und 25 der Begleitſchein

auszüge iſt nach Anleitung der Beſtimmungen im S . 6 zu verfahren . In Spalte 22 und 23 derſelben

iſt die Weiterabfertigung der Waaren nachzuweiſen .

c . Weitere Abfertigung.

S . 36 .

Bei Maaren , welche mit Begleitſchein 1 weiter verſendet werden ſollen , tritt entweder die

Ueberweiſung des Begleitſcheins nach S . 25 , oder die Ausfertigung eines neuen Begleitſcheins nach

SS. 4 ff. ein .

Bei der Weiterverſendung mit Begleitſchein II iſt nach § . 21 zu verfahren.

Sollen die Waaren in eine Niederlage gebracht werden , ſo richtet ſich das weitere Verfahren

nach hierfür erlaſſenen beſonderen Vorſchriften .

Behufs der Eingangsverzollung der Waaren wird der Eingangszoll den beſtehenden Be

ſtimmungen gemäß berechnet, und , nachdem die für die Gefälleberechnung in dem Begleitſcheinauszug

vorgeſehenen Spalten dem Vordruck entſprechend ausgefüllt worden ſind , zur Erhebung gebracht

und gebucht.

S . 37.

Hinſichtlich des Gewichts , welches der weiteren Abfertigung zu Grunde zu legen iſt, finden nach

den $ $ . 47 und 103 des Vereinszollgeſekes folgende Grundſäße Anwendung.

Das bei dem Empfangsamt ermittelte Gewicht bildet, ſofern ſich ein Mindergewicht gegen das

im Begleitſchein angegebene Gewicht herausſtellt, die Grundlage der Verzollung oder weiteren Abfertigung,

wenn der amtliche Verſchluß unverleßt befunden iſt oder amtliche Begleitung ſtattgefunden hat und kein

Grund zu dem Verdachte vorliegt, daß ein Theil der Waaren heimlich entfernt worden ſei. Ergiebt ſich

kommener Jrrthümer in der Abfertigung oder wegen verſuchter Zolldefraudation einzuleiten iſt – das im

Begleitſchein angegebene Gewicht der weiteren Abfertigung zu Grunde zu legen.

Sind die Waaren ohne amtlichen Verſchluß abgelaſſen , oder kommen ſie mit verlebtem Verſchluß

an , oder liegt der Verdacht vor, daß ein Theil der Waaren heimlich entfernt worden ſei, ſo wird, unbe

ſchadet der etwa wegen Zolldefraude einzuleitenden Unterſuchung, das iin Begleitſchein angegebene Gewicht

der Verzolung zu Grunde gelegt, im Falle der Weiterabfertignng mit Begleitſchein I oder zur Nieder

lage dagegen zwar das neu ermittelte Gewicht als zollpflichtig überwieſen , beziehungsweiſe im Nieder

lage-Regiſter angeſchrieben , jedoch zuvor von dem Mindergewicht der Eingangszoll erhoben .

Inſoweit bei dem Begleitſchein - Empfangsamt keine neue Gewichtsermittelung vorgenommen

worden iſt (S. 34), bildet das im Begleitſchein überwieſene Gewicht die Grundlage der weiteren Ab

fertigung.

§ . 38.

Dieſelben Beſtimmungen (S . 37) kommen zur Anwendung, wenn über eine zuſammen abgefertigte,

nach Inhalt und Verpackung gleichartige Waarenpoſt, deren Gewicht in dem Begleitſchein nur ſummariſch

angegeben iſt, ungetheilt verfügt wird.

Sollen die zu der Waarenpoſt gehörigen Rolli bei dem Begleitſchein -Empfangsamt verſchiedenerlei

Beſtimmung erhalten , ſo wird das bei dem Empfangsamt zu ermittelnde Gewicht, auch wenn ſich im

Ganzen ein Mehrgewicht gegen das im Begleitſchein angegebene Gewicht herausſtellt, der weiteren Ab

fertigung zu Grunde gelegt. Gleicherweiſe iſt zu verfahren , wenn ein Kollo getheilt wird. Hinſichtlich

der Behandlung des ſich etwa ergebenden Mindergewichts finden die Vorſchriften des § . 37 Anwendung.

§. 39.

Bei den zur Eingangsabfertigung beſtimmten Waaren kann , wenn der Begleitſchein genügenden

Raum darbietet, der Antrag des Empfängers auf Verzollung, der Reviſionsbefund, die Angabe des Zoll

betrags und der Nachweis der erfolgten Buchung deſſelben in den Begleitſchein ſelbſt aufgenommen

werden, und bedarf es alsdann der Ausfertigung eines Begleitſcheinauszugs nicht.

Bei der Eingangsabfertigung der mit Begleitſchein 1 abgefertigten , ihrer Gattung nach eingangs

Gegenſtänden zuſammen eingehen , der mündliche Antrag des Empfängers auf zollfreie Ablaſſung, die
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Angabe des Reviſionsbefundes in dem Begleitſchein und eine demſelben beizufügende Bemerkung über die

zolfreie Ablaſſung.

4 . Verfahren , wenn die Waaren unmittelbar zum Ausgang abgefertigt werden ſollen .

S . 40 .

Bei der Erledigung von Begleitſcheinen į über Gegenſtände welche zur unmittelbaren Ausfuhr

über das Empfangsamt beſtimmt ſind, erſtreckt ſich die amtliche Thätigkeit der von dem Amtsvorſtande

oder deſſen Vertreter zu beſtimmenden Abfertigungs- und Begleitungsbeamten auf

a ) die Reviſion der Ladung und

b ) die Kontrolirung des Ausgangs derſelben über die Grenze.

Die Reviſion der Ladung (a ) ſoll die Ueberzeugung gewähren , daß keine vorſchriftswidrige Ver

änderung an derſelben ſtattgefunden hat. Die Reviſion kann daher in der Regel auf die Prüfung der

Zeichen , Nummern , Verpackungsart und des Verſchluſſes der Rolli, beziehungsweiſe des Verſchluſſes und

der verſchlußfähigen Beſchaffenheit der Laderäume beſchränkt bleiben .

Hin und wieder, auch in anſcheinend unverdächtigen Fällen , müſſen jedoch probeweiſe einige

Kolli aus einer Ladung ſpeziell revidirt und mit den Angaben in dem Begleitſchein genau verglichen

werden . Der Amtsvorſtand iſt verpflichtet, die Vornahme ſolcher ſpeziellen Reviſionen unvermuthet an

zuordnen und deren Ausführung zu überwachen oder durch einen oberen Beamten überwachen zu laſſen .

Der Verſchluß an den zum Ausgang beſtimmten Waaren wird , ſoweit nicht Verträge eine Aus

nahme bedingen , bei dem Grenzzollamt abgenommen . Bei unverſchloſſen abgelaſſenen Waaren hat die

Ausgangsreviſion ſich auf die Feſtſtellung des Gewichts und der Waarengattung zu erſtrecken ; jedoch

können in unverdächtigen Fällen die Ermittelungen auf einen Theil der Waarenkoli beſchränkt bleiben .

Das Verfahren bei der Kontrolirung des Waarenausgangs (b ) iſt je nach der Dertlichkeit und

der Art des Transports verſchieden .

Wenn der Ausgang der Waaren vom Amtslokal des Grenzzollamts oder dem zugehörigen An=

ſagepoſten aus überzeugend beobachtet werden kann, ſo haben die Abfertigungsbeamten den Ausgang 31!

kontroliren . Anderenfalls erfolgt die Kontrolirung des Ausgangs durch Begleitungsbeamte .

Bei der Ausfuhr mittelſt der Eiſenbahnen oder zu Waſſer unter Raumverſchluß hat das Amtam

Verladungsorte die Reviſion der Waaren vorzunehmen und das Einladen der Waaren , ſowie nach be

wirkter Verſchlußanlage den Abgang des Transports, dagegen das Grenzzollamt oder der zugehörige

Anſagepoſten die mit unverlegtem Verſchluß erfolgte Ankunft und den Ausgang über die Grenze in der

vorher angegebenen Weiſe zu kontroliren .

Wie im Einzelnen die Ausgangskontrole auszuführen iſt, hat der Vorſtand des Grenzzollamts den

örtlichen Verhältniſſen entſprechend zu beſtimmen .

Die Ausgangsabfertigung kann auf Antrag des Waarendisponenten auch dann eintreten , wenn

der urſprüngliche Antrag des Verſenders bei der Anmeldung zur Begleitſcheinertheilung nicht auf Ab

fertigung zum Ausgang gerichtet war. Der Waarendisponent hat jedoch in dieſem Falle, ſofern nicht dic

Ausfuhr unter den Augen des Amts oder unter amtlicher Begleitung erfolgt, die Verpflichtungen des

Begleitſcheinertrahenten zu übernehmen .

5 . Verfahren bei Abweidungen zwiſchen dem Inhalt der Begleitſdeine I nud dem Reviſionsbefund

und ſonſtigen Anſtändeu .

a. Fefiftellung des Sachverhalts .

$ . 41.

Wenn bei der Prüfung eines zur Erledigung übergebenen Begleitſcheins oder der Reviſion der

Ladung die Wahrnehmung gemacht wird , daß

a ) der im Begleitſchein vorgeſchriebene Zeitraum zur Geſtellung der Waaren bei dem Empfangsamt

nicht eingehalten worden iſt , oder

b ) die Abgabe des Begleitſcheins und die Vorführung der Waaren bei einem anderen als

dem darin urſprünglich oder nachträglich (SS . 24 und 25) bezeichneten Amt ſtattgefunden

hat, oder

c) der angelegte amtliche Verſchluß verleßt iſt, oder

d ) die Gattung und Menge der Waaren nicht mit den Angaben in dem Begleitſchein überein
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ſtimmt oder andere Abweichungen zwiſchen denſelben und dem Reviſionsbefund wahrgenommen.

werden ,

ſo iſt der Waarenführer, nach Umſtänden der Waarenempfänger über die Veranlaſſung der bemerkten

Abweichungen von dem Inhalt des Begleitſcheins – in der Regel protokollariſch – zu vernehmen , und

der Sachverhalt ſoweit erforderlich durch Benehmen mit dem Begleitſchein -Nusfertigungsamt und den auf

dem Transport berührten Aemtern 311 unterſuchen . Auch ſind nöthigenfalls geeignete Maßregeln zur

Sicherſtellung der Gefälle, Strafen und Koſten , den Vorſchriften für das Strafverfahren entſprechend

zu treffen .

Wenn ſich die Erledigung des Begleitſcheins über den vorgeſchriebenen Zeitpunkt der Abſendung

des Erledigungsſcheins (S . 53) hinaus verzögert, ſo iſt dem Ausfertigungsamt hierüber , unter Angabe der

Veranlaſſung der Verzögerung, eine kurze Mittheilung zu machen (S. 56 ).

Die alsbaldige Weiterabfertigung der Waaren darf in Fällen der bezeichneten Art nur dann

ſtattfinden , wenn für den Eingang der Gefälle, Strafe und Koſten volle Sicherheit geleiſtet wird .

b. Behandlung der auf Derſchen oder Bufälligkeiten beruhenden Abweidungen.

S . 42.

Ergiebt in den im $ . 41 unter a bis c bezeichneten Fällen die Unterſuchung , daß die vorge

fundene Abweichung durch einen Zufall herbeigeführt oder ſonſt genügend entſchuldigt iſt, und liegt nach

der pflichtmäßigen Ueberzeugung des Hauptamts , auf welches der Begleitſchein gerichtet oder welches dem

als Empfangsamt bezeichneten Nebenamt als Hauptamt vorgeſekt iſt, kein Grund zu dem Verdacht eines

verübten oder verſuchten Unterſchleiſs vor, ſo kann die Erledigung des Begleitſcheins ohne weitere Bean

ſtandung erfolgen und die für Gefälle , Strafe und Koſten geleiſtete Sicherheit aufgehoben werden .

. Ebenſo kann in dem im §. 41 unter d angegebenen Falle nach der Beſtimmung des Amtsvor

ſtandes beziehungsweiſe der dem Empfangsamt vorgeſeßten Direktivbehörde, innerhalb der ihnen beige

legten Befugniſſe, von einer Strafe abgeſehen und der Begleitſchein erledigt werden, wenn es ſich um

augenſcheinlich auf Verſehen oder Zufälligkeiten beruhende Abweichungen handelt.

c . Behandlung der Anftände, welche durch das Begleitſhein -Ausfertigungsamt beranlaßt ſind.

S . 43.

Bei unerheblichen Abweichungen, welche durch Verſehen des Ausfertigungsamts bei der Begleit

ſcheinausfertigung veranlaßt ſind, kann, wenn daſſelbe das Verſehen anerkennt und auf dem Begleitſchein

nachträglich eine entſprechende, mit Drt und Datum zu bezeichnende und amtlich zu vollziehende Be

ſcheinigung ertheilt, die Erledigung des Begleitſcheins unbeanſtandet erfolgen .

Die Vornahme von Korrekturen in den zurückgeſendeten Begleitſcheinen iſt dem Ausfertigungsamt

nicht geſtattet.

Handelt es ſich um erhebliche , durch das Ausfertigungsamt verſchuldete Anſtände, oder erkennt

daſſelbe einen von dem ſeinigen abweichenden Befund des Empfangsamts nicht als richtig an, ſo hat die

dem lekteren vorgeſepte Direktivbehörde, nach erfolgtem Einvernehmen mit der Oberbehörde des Aus

fertigungsamts , über die Erledigung des Begleitſcheins zu entſcheiden .

d . Verfahren bei havarirten oder in verdorbenem oder zerbrochenem Zuſtand ankommenden Begleiticeingütern.

S. 44.

Wenn auf Begleitſchein I abgefertigte Waaren auf dem Transport Bavarie erlitten haben , oder

zu Grunde gegangen , verdorben oder zerbrochen (Vereinszollgeſek S $ . 29 und 48), oder in ihrer Be

ſchaffenheit verändert ſind, ſo darf die Erledigung des Begleitſcheins erſt dann erfolgen , nachdem über

den etwa beanſpruchten Zollnachlaß Entſcheidung getroffen iſt.

. In dem Begleitſchein iſt auf dieſe Entſcheidung Bezug zu nehmen .

e . Strafverfahren .

S . 45.

Treffen die Vorausſeßungen nicht zu , unter denen nach S. 42 eine Erledigung des Begleitſcheins

ohne weitere Beanſtandung erfolgen kann, ſo tritt das geſeßliche Strafverfahren ein .

Nach Beendigung des Strafverfahrens hat das Begleitſchein -Empfangsamt, ſofern hinſichtlich des
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Gefällepunkts keine Zweifel beſtehen , den Begleitſchein zu erledigen . In Zweifelsfällen iſt die Entſchließung

der vorgeſeßten Direktivbehörde einzuholen .

Wenn die Erledigung des Begleitſcheins nicht zuläſſig erſcheint, ſo iſt derſelbe mit den erwachſenen

Verhandlungen dem Ausfertigungsamt zu überſenden . Leşteres hat dem Empfangsamteine Beſcheinigung

über den Zurückempfang des Begleitſcheins zu ertheilen und die Entſcheidung der ihm vorgeſeßten Direktiva

behörde über die Folgen der Nichterfüllung der von dem Begleitſcheinertrahenten übernommenen Ver

pflichtungen einzuholen .

f. Verfahren bei Nichtgeſtellung der Waaren bei dem Empfangsamt.

S . 46 .

Wenn auf Begleitſchein I abgefertigte Waaren dem Empfangsamt nicht geſtellt werden , ſo iſt

über deren Verbleib Erörterung anzuſtellen und nach Umſtänden das geſekliche Strafverfahren einzuleiten .

Nach Erledigung des Strafpunktes ſind die Verhandlungen der Direktivbehörde des Ausfertigungs

amts zur Erledigung des Gefällepunkts vorzulegen.

In den Fällen , in welchen bei der Erledigung eines auf Grund des g. 46 des Vereinszoll

geſeßes von dem urſprünglichen Empfangsamt auf ein anderes Amt überwieſenen Begleitſcheins I die

Beſtimmungen im S . 45 Abſaß 3 oder im S. 46 Abſaß 2 in Anwendung zu bringen ſind, iſt die Ent

ſcheidung über die Folgen der Nichterfüllung der von den Waarendisponenten an Stelle des Begleitſchein

ertrahenten übernommenen Verpflichtungen von der Direktivbehörde des Amts , welches den Begleitſchein

überwieſen hat, zu treffen .

In den im S . 46 Abſaß 1 bezeichneten Fällen , ebenſo wie in den Fällen des S . 45 Abſaß 2

kann bei der Erledigung von Begleitſcheinen I von der Einholung der Entſchließung der Direktivbehörde

Abſtand genommen werden , wenn bei dem Begleitſchein -Ausfertigungsamt eine ſpezielle Reviſion der

Waaren ſtattgefunden hat.

g . Verfahren bei unterlaſſener Verfügung über die Waaren .

S . 47 .

Sollte der Empfänger einer mit Begleitſchein I angekommenen Ladung nicht auszumitteln ſein

oder die Annahme und Verfügung über die Waaren verweigern oder ungehörig verzögern , und der

Waarenführer ſich nicht in der Lage befinden , über die Waaren zu verfügen , ſo iſt, nachdem die Waaren

in amtlichen Gewahrſam genommen ſind, dem Begleitſchein -Ausfertigungsamt hiervon zur Benachrichtigung

des Ertrahenten Kenntniß zu geben . Wenn alsdann binnen einer feſtzuſeßenden Friſt keine Beſtimmung

über die Waaren getroffen wird, ſo iſt der Begleitſchein unerledigt an das Ausfertigungsamt zurück

zuſenden. Lekteres hat hierauf den zu entrichtenden Zollbetrag von dem Ertrahenten einzuziehen und

dem Empfangsamt eine bezügliche Mittheilung zu machen, worauf dieſes die Waaren, nach vorheriger

Berichtigung der durch die Aufbewahrung etwa entſtandenen Koſten , dem Empfänger oder dem zur

Empfangnahme beſtimmten Beauftragten des Extrahenten zur Verfügung ſtellt.

* * sahom wenn alsdann binnen einer fejzujeģeuven

. .. ..

B . Erledigung der Begleitſcheine II .

§. 48.

Die Begleitſcheine II ſind nach ihrer Uebergabe in das Begleitſchein -Empfangs-Regiſter (S . 32)

einzutragen .

Der Waarenempfänger iſt verpflichtet, dem Begleitſchein -Erledigungsamt auf deſſen Verlangen den

über die Verſendung der Waaren lautenden Frachtbrief vorzulegen. Der Geſtellung der mit Begleit

ſchein II abgefertigten Waaren bedarf es nur dann , wenn dieſelbe ausdrücklich in dem Begleitſchein vor

geſchrieben iſt.

Der überwieſene Zollbetrag iſt dem Begleitſchein -Empfangsamt, unter Vorlage des Begleitſcheins

innerhalb der in legterem vorgeſchriebenen Friſt durch den Waarenführer oder den Waarenempfänger ein

zubezahlen .

Die Annahme des Begleitſcheins ohne Zahlung des Zollbetrags iſt dem Empfangsamt nicht

geſtattet.

Leşteres hat den im Begleitſchein angegebenen Zollbetrag mit Rückſicht auf die darin enthaltenen

Angaben über Gattung und Menge der Waaren zu prüfen und den Zollbetrag zu vereinnahmen .

80
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Ergiebt ſich bei dieſer Prüfung eine Abweichung hinſichtlich des überwieſenen und des wiederholt

berechneten Zollbetrags, ſo iſt die Abweichung durch Korreſpondenz mit dem Ausfertigungsamt aufzuflären

und der höhere Zollbetrag einſtweilen zu deponiren , demnächſt aber der richtige Zollbetrag definitiv zu

vereinnahmen .

Bei Anſtänden, welche durch Verſehen des Ausfertigungsamts verſchuldet ſind, iſt in der im

S . 43 angegebenen Weiſe zu verfahren .

Die Annahme eines Begleitſcheins II nebſt dem darin überwieſenen Zollbetrag von einem zur

Erledigung von Begleitſcheinen dieſer Gattung befugten Amt iſt auch dann nicht abzulehnen , wenn die

darin angegebene Zahlungsfriſt (S . 21 c ) bereits abgelaufen, oder wenn der Begleitſchein auf ein anderes,

als das ſchließlich gewählte Empfangsamt gerichtet iſt. In Folge der gedachten Abweichungen von der

Vorſchrift des Begleitſcheins tritt ein Strafverfahren nicht ein .

C . Vouziebung der Erledigungsbeſcheinigungen und Schlußverfahren .

1. Erledigungsbeſcheinigungen des Empfangsamts.

S . 49.

Die Volziehung der Erledigungsbeſcheinigungen in den Begleitſcheinen I geſchieht in der Art, daß

1. der Eingang des Begleitſcheins – von dem Amtsvorſtand oder deſſen Stellvertreter (S. 32),

2 . die erfolgte Buchung im Begleitſchein -Empfangs-Regiſter – von dem mit der Führung des

Lefteren beauftragten Beamten (S . 32),

3. der Reviſionsbefund nebſt Angabe der ſtattgehabten Reviſionshandlungen – von den Re

viſionsbeamten (SS. 34 und 35 ),

4 . bei ausgehenden Waaren der Waarenausgang - . von denjenigen Beamten , welche die Aus

gangsabfertigung bewirkt haben (S . 40),

durch Unterſchrift jedes einzelnen dieſer Beamten , unter Beifügung ſeines Amtskarakters , eingetragen und

beglaubigt wird.

Iſt ein Begleitſcheinauszug gefertigt, welcher die Reviſionsergebniſſe nachweiſt, ſo genügt eine

einfache Bezugnahme auf dieſen Auszug.

Bei der Waarenausfuhr wird der dieſelbe betreffende Vordruck auf der leßten Seite des Begleit

ſcheins, ſoweit dieſer Vordruck nicht anwendbar iſt, durchſtrichen.

In ſolchen Begleitſcheinen , bei deren Erledigung ſich Anſtände ergeben haben (SS. 41 ff.), iſt dies

unter Verweiſung auf die betreffenden , dem Begleitſchein beizufügenden Verhandlungen anzumerken .'

Ş. 50 .

Nach Eintragung der Erledigungsbeſcheinigungen in die Begleitſcheine 1 iſt das Erledigungsatteſt

am Schluſſe des Begleitſcheins durch den Führer des Begleitſchein -Empfangs-Regiſters oder einen anderen ,

von dem Amtsvorſtande damit beauftragten Beamten , welcher hierbei von der ordnungsmäßigen Erledigung

des Begleitſcheins Ueberzeugung zu nehmen hat, unter Beifügung der Angabe ſeiner Dienſteigenſchaft, zu

vollziehen .

S. 51.

. Die Erledigung der Begleitſcheine II erfolgt durch die Ertheilung einer Beſcheinigung über die

Eintragung in das Begleitſchein -Empfangs-Regiſter und über die ſtattgehabte Buchung des erhobenen Zoll

betrags , welche gemeinſchaftlich von dem Führer des Begleitſchein -Empfangs-Regiſters und dem Führer des

Einnahme- Journals , unter Angabe ihrer Dienſteigenſchaft, zu vollziehen iſt.

2 Nachweis der weiteren Beſtimmung der Waaren in dem Begleitſchein -Empfangs -Regiſter .

S. 52.

Gleichzeitig mit der Vollziehung der Erledigungsbeſcheinigungen in den Begleitſcheinen (S8. 49

bis 51) ſind die Spalten 11 bis 13 des Begleitſchein -Empfangs -Regiſters auszufüllen .

Wenn zu einem Begleitſchein I zwei oder mehr Auszüge übergeben worden ſind (S . 33), ſo kann

der Nachweis der weiteren Beſtimmung der Waaren in den Begleitſchein ſelbſt aufgenommen und in

Spalte 11 bis 13 des Begleitſchein -Empfangs-Regiſters hierauf verwieſen werden .

gemeen

Y vei weiteren Beſtimmung der Waaren in
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3. Ertheilung der Erledigungsſcheine.

§. 53.

Ueber die erledigten Begleitſcheine ſind Erledigungsſcheine nach dem anliegenden Muſter H durch

den Führer des Begleitſchein -Empfangs - Regiſters oder einen anderen von dem Amtsvorſtande zu bes

ſtimmenden Beamten auszuſtellen und nach erfolgter Prüfung und Beſcheinigung durch einen zweiten

Beamten dem Begleitſchein -Ausfertigungsamt zu überſenden .

Bei Aemtern , welche nur mit einem Beamten beſegt ſind, genügt die Ausſtellung der Erledigungs

ſcheine durch den legteren . Es iſt jedoch jedem Ausfertigungsamt nach dem Abſchluſſe des Empfangs

Regiſters eine durch den Bezirks -Ober-Kontrolör beſcheinigte Nachweiſung der zur Erledigung gekommenen

Begleitſcheine zu überſenden .

Die Üeberſendung der Erledigungsſcheine erfolgt monatlich zweimal, und zwar je über die vom

1. bis 15 . und vom 16 . bis zum Schluß des Monats erledigten Begleitſcheine bis zum 20 . beziehungs

weiſe 5 . des Monats .

Sind die erledigten Begleitſcheine in verſchiedenen Quartalen ausgefertigtworden , ſo iſt für jedes

dieſer Quartale ein beſonderer Erledigungsſchein auszuſtellen .

Die Ordnungszahl, unter welcher jeder Begleitſchein in den Erledigungsſchein eingetragen worden,

und der Tag der Ausſtellung des Erledigungsſcheins ſind in Spalte 14 und 15 des Begleitſchein -Empfangs

Regiſters bei den betreffenden Begleitſcheinen anzumerken .

4 . Erſakleiftung für die durch Vermittelung des Empfangsamts zurückbezahlten Baarkautionen .

§. 54.

Wenn die Zurückzahlung einer baar geleiſteten Kaution bei dem Begleitſchein - Empfangsamt zu

erfolgen hatte (S. 14), ſo iſt dem Erledigungsſchein cine amtliche Beſcheinigung über die ſtattgehabte

Zurückzahlung beizufügen und die Erſaßleiſtung durch Benehmen mit dem Begleitſchein -Ausfertigungsamt

herbeizuführen.

5 . Behandlung der Erledigungsſcheine bei dem Ausfertigungsamt.

S . 55 .

Die von den Empfangsämtern ertheilten Erledigungsſcheine (S. 53) ſind ſogleich nach ihrer

Ankunft hinſichtlich ihrer Uebereinſtimmung mit den Anmeldungen und Annahmeerklärungen und in formeller

Hinſicht durch den Führer des Ausfertigungs -Regiſters zu prüfen und mit fortlaufenden Nummern zu

verſehen .

Wenn ſich bei der Prüfung nichts zu erinnern findet, ſo hat der gedachte Beamte unter den

Annahmeerklärungen die Nummer und Ordnungszahl des Erledigungsſcheins , in welchem die Erledigung

der betreffenden Begleitſcheine nachgewieſen iſt, unter Beifügung ſeiner Unterſchrift einzutragen und den

Tag der Ankunft des Erledigungsſcheins in Spalte 8 des Begleitſchein -Ausfertigungs-Regiſters anzumerken .

Ergeben ſich bei der vorzunehmenden Prüfung Anſtände, ſo iſt deren Erledigung im Wege des

Schriftwechſels mit dem Empfangsamt oder nöthigenfalls durch Vorlage bei der dem Ausfertigungsamt

vorgeſeßten Direktivbehörde herbeizuführen .

Nach vollſtändiger Erledigung des Begleitſcheins iſt wegen Aufhebung der von dem Begleitſchein

ertrahenten beſtellten Sicherheit das Erforderliche zu veranlaſſen (S . 54).

6 . Verfahren bei dem Ausbleiben der Erledigungsſcheine.

S. 56.

Wird die Erledigung eines Begleitſcheins I oder II innerhalb der vorgeſchriebenen Friſt (S . 53)

nicht nachgewieſen und iſt inzwiſchen auch keine Nachricht von dem Empfangsamt über eine etwaige

Verzögerung der Erledigung eingetroffen , ſo iſt der Begleitſcheinextrahent oder der Bürge aufzufordern,

die erreichte Beſtimmung der Waaren, beziehungsweiſe die Einzahlung des geſtundeten Zolles , binnen

14 Tagen nachzuweiſen . Wird dieſer Nachweis nicht geführt, ſo iſt der Ertrahent zur Einzahlung des Zoll

betrags anzuhalten und die Nummer , unter welcher die Vereinnahmung in dem betreffenden Regiſter

ſtattgefunden hat, in Spalte 9 des Begleitſchein -Ausfertigungs-Regiſters zu vermerken . Gleichzeitig iſt

dem Empfangsamt von der Einziehung des Zollbetrags Kenntniß zu geben .

o Jit hinter Muſter F auf Seite 546 abgedruckt.

80 *
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Wenn durch das Empfangsamt eine Verzögerung der Erledigung des Begleitſcheins angemeldet

iſt, leştere jedoch innerhalb einer angemeſſenen weiteren Friſt nicht erfolgt, ſo iſt über den Stand der

Sache Erkundigung bei dem Empfangsamt einzuziehen , bei ungerechtfertigter Verzögerung der Erledigung

aber der vorgeſekten Direktivbehörde Anzeige zu erſtatten .

S . 57.

Walten Zweifel über den zu zahlenden Betrag oder andere Anſtände ob, ſo iſt der Fall der

Direktivbehörde vorzutragen .

Die hierauf ergehende Entſcheidung iſt der Anmeldung beizufügen und im Ausfertigungs- Regiſter

nach Datum und Nummer zu notiren .

Der Amtsvorſtand iſt gemeinſchaftlich mit dem Regiſterführer dafür verantwortlich , daß wegen

der nicht rechtzeitig erledigten Begleitſcheine die geeigneten Maßregeln getroffen werden .

Quartals, unter Bezugnahm surch alle Spalten übertragliliter des dritten Vierteljahres Auftrag ein anderer

7. Abſchluß und Einſendung der Regiſter .

S . 58.

Das Begleitſchein -Ausfertigungs- Regiſter wird nach vierteljährigen Zeitabſchnitten geführt; bleibt

aber nach Ablauf des betreffenden Vierteljahres bis zur Ankunft der dann noch fehlenden Erledigungs

ſcheine, inſofern ſich dieſelbe nicht über die nächſten drei Monate nach dem Quartalsſchluſſe verzögert,

bei dem Amt zurück.

Sobald die Erledigungsſcheine eingetroffen ſind, längſtens jedoch nach Ablauf der vorher bezeichneten

Friſt, wird das Regiſter abgeſchloſſen und mit den zugehörigen Anmeldungen und Annahmeerklärungen ,

welche nach der Nummerfolge der Begleitſcheine zu ordnen ſind, ſowie mit den nach der Nummerfolge

(S . 55) zu ordnenden Erledigungsſcheinen , zur Reviſion an die Direktivbehörde eingeſendet.

Die alsdann ehva noch nicht erledigten Poſten werden in das Regiſter des nächſtfolgenden

Cuartals, unter Bezugnahme auf die alten Nummern, bei welchen auf die Nummern der neuen Ein

tragungen zu verweiſen iſt, durch alle Spalten übertragen, ſo daß z. B . die nicht erledigten Poſten des

erſten Vierteljahres die erſten Eintragungen in dem Regiſter des dritten Vierteljahres 2c. bilden .

Vor der Abſendung des Regiſters hat der Amtsvorſtand oder in ſeinem Auftrag ein anderer

oberer Beamter die ſtattgehabte Erledigung der darin eingetragenen Begleitſcheine zu prüfen und dies in

dem abgeſchloſſenen Regiſter mit dem Anfügen zu beſcheinigen , daß keine Poſten unerledigt geblieben , oder

daß die unerledigten ſämmtlich in das neue (nach dem Quartal zu bezeichnende) Regiſter richtig über

tragen ſeien .

S . 59.

Das Begleitſchein -Empfangs- Regiſter wird ebenfalls nach vierteljährigen Zeitabſchnitten geführt

und nach Ablauf eines jeden Vierteljahres abgeſchloſſen und mit den als Belägen beizufügenden erledigten

Begleitſcheinen , den zu leşteren gehörigen Anmeldungen, ſowie den über die Erledigung einzelner Begleit

ſcheine geführten Verhandlungen zur Reviſion eingeſendet.

Dié Beläge zum Begleitſchein -Empfangs-Regiſter ſind nach der Folge der Regiſternummern zu

ordnen und mit entſprechend bezeichneten Umſchlägen zu verſehen .

Die zur Zeit der Einſendung des Begleitſchein -Empfangs - Regiſters ausnahmsweiſe noch

unerledigten Poſten werden in der im §. 58 angegebenen Weiſe in das Regiſter für das Quartal, in

welchem die Einſendung erfolgt, übernommen.

S. 60.

Nach beendigter Reviſion werden die erledigten Begleitſcheine, nach den Bezirken der Direktiv

behörden , in welchen die Ausfertigungsämter liegen , ſowie nach den Ausfertigungsämtern und den

Nummern der Ausfertigungs-Regiſter geordnet, um noch mit den lekteren und den zugehörigen Belägen

verglichen zu werden, und zu dieſem Behufe, ſoweit die Vergleichung nicht bei der Reviſionsbehörde der

Empfangsämter ſelbſt vorgenommen werden kann, den Direktivbehörden der betreffenden Ausfertigungs

ämter mitgetheilt.

Dieſe Mittheilung ſoll in der Regel ſechs Monate nach dem Schluß des Quartals , in welchem

die Begleitſcheine erledigt worden ſind, erfolgen .
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Muſter A .

(Bundesſtaat.)

Deutſches Bollgebiet.

Begleitſchein I.

Direktivbezirk :

Ausfertigungsamt:

Transportfriſt: Bis zum

Verlängert bis zum

Annahme-Erklärung des Begleitſcheinextrahenten :

Empfangsamt:

Ueberwieſen auf

übernehme dieſen Begleitſchein mit den ſich aus demſelben

nach SS. 44 und 46 des Vereinszollgeſeķes ergebenden Verpflichtungen .

18 .

, den 18Vorregiſter:

Deklarations- Regiſter Nr.

Begleitzettel- Empfangs - Regiſter

Begleitſchein . Empfangs- Regiſter

Niederlage - Regiſter Konto

-Amt.
Nr.

Nr.

Nr.

Erledigungsſchein Nr. Ziffer

(Stempel.)

des

Erledigungs- Beſcheinigungen .

1. Der Begleitſchein iſt abgegeben am 4. Nachweis des Ausgangs über die Grenze.*)

A . Umſtehend genannte Waaren wurden nach Abnahme des unverleßt be

fundenen Verſchluſſes :

a ) in den Eiſenbahngüterwagen Nr. der Eiſenbahn

2 . Derſelbe iſt eingetragen im Begleit
verladen und nach Verſchließung des Wagens mit Schlöſſern der

ſchein -Empfangs- Regiſter
Serie dem Amt in überwieſen .

unter Nr.
, den . 18 .

Amt.

b ) auf das verladen und dem Anſagepoſten

in

3 . Reviſionsbefund | Begleitung durch d Grenzaufſeher

a) in Betreff des Verſchluſſes :
unter Verſchluß mittelſt

überwieſen

, den . 18 .
-Amt.

b ) in Bezug auf Gattung und c) unter unſeren Augen in das Ausland geführt.
Menge der Waaren :

, den 18 .
-Amt.

B . D oben bezeichnete wurde nach Abnahme des

unverleßt befundenen Verſchluſſes:

a ) Orenzaufſeher

zur Begleitung über die Grenze übergeben .

Die Ridhtigkeit dieſer Angaben be den

ſcheinigen : b) unter unſeren Augen in das Ausland ausgeführt.

den 18 .

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt.

, den . 18 .

- Amt.

* ) Der Vordruck unter Nr. 4 der Erledigungs- Beſcheinigungen (Nachweis des Ausgangs über die Grenze ) kann den örtlichen Be.

dürfniſſen entſprechend geändert werden.
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Abgegeben am : 18 . Die Reviſion übernehmen : * )

|N
u
m
m
e
r

d
e
r

ei
nz
el
ne
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

I . III.

Deklaration, Auszug aus der Deklaration, dem Begleitſchein oder dem Niederlageſchein .
Anträge

und Angabe:

Der Rolli Gattung und Menge der Waaren
Angabe, obl Be
und wie merkungen a ) der Eingangs

grenzſirede;
und bei 1 des

Name
b ) des Herkunfts .

nach der noch nicht geprüften nach ſtattgehabter amtlicher welchem | Waaren : landes ;

und Angabe des Deklaranten . Erinittelung.
Amt dis: c ) des Beſtim :

Zahl ein Ver - ponenten mungslandes

Wohnort Zeichen
Tarifmäßige der Waarent ;

und | Benennung Menge.
ſchluß ( Dekla

Menge.Benennung der
der

d ) ob die Waaren

und angelegt
Waaren mit

ranten ,
dem

Art der der Waaren
Veredes

iſt, und
Angabe der

Begleit: lungsverkehr

Em Num nad) angehören ;ZahlſcheinextraTarifnummerBrutto : Netto Brutto:Anleitung Netto :
pfänger. mern .

Der an henten , e) ob die Maaren

und der Num von Niederlagen
padung.

gewicht**) gewicht gelegten | Waarenmer des ſtatiſti- gewicht**) || gewicht oder Ronten ab .

Bleie
ſchen Waaren.

Iführers zc.). gemeldet find.

Zulltarifs . u . 1. w .
kg /100 kg 100 verzeichniſſes. kg /100 kg /100

2. 3 . 4 . 5. 6 . 7. 8 . 9 . 10 . 11. 12. 13.

Ver

des

1.

|

Mit

Begleita

ſchein I

auf

an

Mit dem

Frachtbrief

Begleitſchein

Niederlage - Regiſter
.

-Regiſter )

übereinſtimmend.
Ich Unterſchriebener, der

melde dem Amt zu

vorſtehend verzeichnete, auf

geladene Waaren an und hafte für die Wahrheit und Vollſtändigkeit dieſer meiner Angabe.

, den 18 .

orie n constante es mit der er stor

(Dieſer Vordrud iſt zu durchſtreichen , wenn die Anmeldung nicht als Waaren : Eingangs .
Deklaration dient.)

*) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſſes auszufüllen .

* *) Zu Spalte 6, 9 und 17. Bei Waaren , welche nicht nach dem Gewicht verzollt werden , iſt die Menge unter entſprechender Be.

zeichnung der Mengeeinheit (Tonne, Stück zc.) in die für Angabe des Bruttogewichts vorgeſehene Spalte einzutragen .
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IV. VI. VII.

Reviſion s befund. Zollberechnung.
Weiterer Nachweis

der Waaren .

Der Kolli Der W a a r en
Der

VerDer Hebe.

und Kontrol
kehrs .

Zeichen
Tarif

Menge.

Durch Verwiegung

ermitteltes

Gewicht.

Zolls nach .

wei.

Netto

gewicht

durch Ab

rechnung

der tarif

mäßigen

Tara ,mit

Angabe

des

Tarajakes

Zahl

und Art

der

Ver

regiſter

Bemerkungen

über

vorhandenen ,

beibehaltenen oder

angelegten

Verſchluß,

Zahl der Bleie

u . 1. w .

tarifmäßige

Benennung mit

Angabe

der Tarifnummer und

der Nummer des

ſtatiſtiſchen

Waarenverzeichniſſes .

und

jung
fat betrag

Num

mern .

Brutto * * )packung. Benen - BlattNetto
Nummer

Blatt

nung . Nr. laufende

Nr.100

14 . 15 . 16.

kg

17.

kg (100

18.

kg 2000

19.

Mart. Mart. Pf.

20 . 21. 22. 23. 24. 25.
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Vermerke über veränderte Beſtimmung der Waaren u. ſ. w .

(Vereinszollgeſek SS. 46 , 49, 50 und 96 .)

1 . beantrage den Begleitſchein hier zu erledigen .

, den . 18 .

Genehmigt.

, den . 18 .

-Amt.

2. beantrage dieſen Begleitſchein zum Zweck der

Weiterverſendung derWaaren an

auf das Ømt

zu überweiſen , indem ich in Beziehung

auf den weiteren Transport die Verpflichtungen des

Begleitſcheinertrahen
ten

(SS .44 und 46 des Vereins

zollgeſeßes ) übernehme.

, den .
18

Eingetragen unter Nr. des Begleitſchein -Aus

fertigungs- Regiſters und auf das - Amt

mit Gültigkeitsfriſt bis zum

überwieſen .

Verſchluß :

, den 18 .

-Amt.

-
--
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Muſter B .

Deutſches Zollgebiet.

Königreich Bayern . Direktivbezirk: Bayern .

Begleitichein II.

NF 83.

Ausfertigungsamt: München. Empfangsamt: Frankfurt a . Oder.

Geſtellung der Waaren :

Empfänger der Waaren : E . Schneider in Frankfurt a . Oder.

N
u
m
m
e
r

de
r

e
i
n
z
e
l
n
e
n

B
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

. Der Rolli
Zollpflichtige Menge.

Tarifmäßige Benennung ( Nettogewicht.)

der Waaren

Durch Ab
Zahl ImitAngabe der Tarifnummer Durch Ver. rechnung der

Zeichen
und Art Brutto und der Nummer tarifmäßigen

und wiegung
der gewicht*)

Tara, mit
des ſtatiſtiſchen

Nummern. ermittelt Angabe des

Verpackung Waarenverzeichniſſes. Taraſaßes

kg 4100 ky 4/100 _ kg 1 /100

2. 3 . 4 . 5 . I. 6 . 7 .

Angabe : Weiterer

a ) der Eingangs: Nachweis der

ſtrede;
Waaren .

b ) des Herkunfts
Der Verkehrs

landes der
Zollbetrag | Maaren ; nachweiſung

c ) ob die Waaren
| Nummer,

von Nieder
Blatt

lagen oder
laufende Nr.

Konten abge- licein -Erledigungés
(Von dem Begleit.

Marf. | Bi.
meldet ſind. Tamtauszufüllen.)

8 . 9. 10 .1.

(29 )

824

825

157 75 134 05Unbearbeitete Tabackblätter

Pos. 25 v 1

No. 686

Kolli in Um

schliessungen
"

ausleichteren

Matten

a) und b )

Niederlande

c) von einer

Niederlage

161 -

* ) Zu Spalte 4 . Bei Waaren , welche nicht nach dem Gewicht verzollt werden , iſt die Menge unter entſprechender Bezeichnung der

Mengeeinheit (Tonne, Stück z .) in die für Angabe des Bruttogewichts vorgeſehene Spalte einzutragen .

81
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Der Kolli
Zodpflichtige Menge.

(Nettogewicht.)N
u
m
m
e
r

d
e
r

e
i
n
z
e
l
n
e
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

Zeichen

und

Nummern .

Zollbetrag
Zahl

und Art

der

Verpadung.

Tarifmäßige Benennung

der Waaren

mit Angabe der Tarifnummer

und der Numiner

des ſtatiſtiſchen

Waarenverzeichniſſes .

Brutto :

gewicht*)

Angabe: Weiterer

a ) der Eingangs. Nachweis der

ſtrede; Waaren .

b ) des Herkunfts- Der Verkehrs .

landes der
nadweiſung

Waaren ;
Nummer,

c ) ob die Waaren
Blatt

von Niet er:

lagen oder
laufende Nr.

Konten abge
|(Von dem Begleit.

Nimein - Erledigunge.

meldet ſind. Samtauszufüllen.)

Durch Ab:

Durch Ver- rechnung der
tarifmäßigen

wiegung Tara , mit

ermittelt Angabe des

Taraſaßes

kg 1100 14/101 kg :"/10 Marf. | Pf.kg

6 . 10 .

Zahlungsfriſt : Der Zollbetrag von

Ein llundert vier und dreissig Mark 5 Pfennig

muß bei dem Empfangsamt bis zum achten Februar d . J. unter Vorlage dieſes Begleitſcheins ein

gezahlt ſein , widrigenfalls die Einziehung des Zollbetrags von dem Ertrahenten des Begleitſcheins

erfolgen wird . Der Beweis der erfolgten Zollentrichtung muß bis zum Ablauf der für die Ueber

ſendung des Erledigungsſcheins feſtgeſeşten Friſt geführt werden .

Geleiſtete Sicherheit: Generelle.

Annahme-Erklärung des Begleitſcheinertrahenten : Ich übernehme dieſen Begleitſchein mit den aus demſelben ſich er

gebenden Verpflichtungen .

München , den 25 . Januar 1886.

Anton Rosenthal.

München , den 25. Januar 1886.

Königlich Bayeriſches Haupt-Zoll- Amt.

(Stempel.) Zeise

Hauptamts-Assistent.

Erledigungs - beſcheinigung.

1. Der Begleitſchein iſt am 5 . Februar 1886 unter Nr. 33 des Begleitſchein -Empfangs-Regiſters B eingetragen .

2 . Beſtellung der Waaren : –

3. Der Hollbetrag ift mit 18 tot depositum verbucht tenter Mr.

4 . Der Zollbetrag iſt mit 134 Mark 5 Pfennig am 5 . Februar 1886 definitiv vereinnahmt unter Nr. 108 des Ein

nahme- Journals.

Frankfurt a . Oder, den 5. Februar 1886 .

Königlich Preussisches Haupt-Steuer -Amt.
Wocke Amann

Hauptamts-Rendant. Hauptamts-Assistent.
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Muſter C.

Deutſdes 3ollgebiet.

Großherzogthum Baden . Direktivbezirk : Baden .

Begleitfchein II.

M 74 .

Ausfertigungsamt: Mannheim . Empfangsamt: Hannover.

Geſtellung der Waaren : Die Waaren sind dem Empfangsamt bei Vorlage des Begleitscheins zu gestellen .

Zahlungsfriſt : Der Zollbetrag von

Zwei Hundert und achtzehn Mark 80 Pfennig

muß bei dem Empfangsamt bis zum achten Februar d . J. unter Vorlage dieſes Begleitſcheing eingezahlt ſein ,

widrigenfalls die Einziehung des Zollbetrags von dem Ertrahenten des Begleitſcheins erfolgen wird. Der Beweis

der erfolgten Zollentrichtung muß bis zum Ablauf der für die Ueberſendung des Erledigungsſcheins feſtgeſekten

Friſt geführt werden .

Geleiſtete Sicherheit: Der Eingangszoll ist durch Bürgschaft sichergestellt worden .

Annahme-Erklärung des Begleitſcheinextrahenten : Ich übernehme dieſen Begleitſchein mit den aus demſelben ſich ergebenden

Verpflichtungen .

Mannheim , den 28. Januar 1886.

F . Neumann

Spediteur .

Vorregiſter: Mannheim , den 28. Januar 1886 .

Detterations oftegiftet Mt Großherzoglich Badiſches Haupt-Zoll-Amt.

Begleitzettel-Empfangs- Regiſter Nr. 57

(Stempel.) Daege Erledigungsſchein Nr.

VegetherCmpfपुरीgfter

Ziffer

(Unterſdrift .)

Medertagettegifter - Stonto Mr.
Hauptamts-Assistent.

Erledigungs -Berche in ig un g .

1. Der Begleitſchein iſt am 6 . Februar 1886 unter Nr. 495 des Begleitſchein -Empfangs-Regiſters eingetragen .

2. Geſtellung der Waaren : Die Waaren sind dem Empfangsamt bei Vorlage des Begleitscheins gestellt worden.

Walther

Revisions-Aufseher.

9 . Der gottbetrag ift mit Mark f erning am - 18 m dopositum borbuchtwhhez Mt.

4 . Der Zollbetrag iſt mit 218 Mark 80 Pfennig am 6 . Februar 1886 definitiv vereinnahmt unter Nr. 507 des Einnahme,

Journals .

Hannover, den 6 . Februar 1886.

Königlich Preussisches Haupt-Steuer-Amt.

Lübcke Liebig

Hauptamts- Rendant. Hauptamts-Assistent.
81*
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Abgegeben am 28. Januar 1886. Die Reviſion übernehmen : *) Hauptamts-Assistent Handt und Revisions-Aufseher Wiese.

und bei ftungen des a ) der Eingangs .

N
u
m
m
e
r

d
e
r

e
i
n
z
e
l
n
e
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.I

II . III .

Deklaration, Auszug Auto Ser Deklaration , dem Begleitichein oder dem Niederlageſchein
Anträge

|
Ungabe, ob

und
Der Rolli

Angabe :

Gattung und Menge der Waa ren | Beuter:
und wie

Name nach der noch nicht geprüften
grenzſtređe;Waaren :

nach ſtattgehabter amtlicher welchem
disponen . b ) des Herkunfts

und Angabe des Deklaranten . Ermittelung . Amt
ten ( Dekla: landes der

Zahl ein Ver

Wohnort Zeichen Tarifmäßige ranten , Waaren ;

undÄrt Benennung Menge.
ſchluß

Benennung der Menge. Begleit:

der
c) ob die Paaren

angelegtund
der der Waaren Waaren mit

iſt, und
ſchein von Nieder

Em - Num Angabe der extra
Zahl

lagen oder

Ver: Brutto: Netto : Tarifnummer Brutto:
pfänger .

henten ,Netto:Anleitung
Konten abge

mern . der an :
und der Num :

padung
Waaren meldet ſind .

des Sen
gewicht mer des ſtatiſti, gewicht * * ) gewidit

Bleie

Zolltarifs . lichen Waaren.
u . 1. w .

kg 1 /100 kg 100 verzeichniſjes .' kg | 1/100 kg ! 1/100

2 . 3. 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11. 12. 13 .

nach

gelegten führers x .).

1.

G . M . 1

1 Ballen

Seidene

Blonden

ausser

Verbindung

mit

Metallfäden
F . Neu

тапт,

2 Spediteuro

in 5

Mannheim

Seidene Gaze 141

Ballen

Mit

Begleit.

ſchein II

auf

Hannover

an den

Kaufmann
a) Frank

reich ,

Möllinger | | b )Spanien .

daselbst.

Beantrage

Nettover

wiegung.

F . Neu

mann .

Georg

1 Kiste+
109

Feine
Lederwaaren .

55 -

Mit dem

Frachtbrief

Begleitfcheitt :
übereinſtiinmend.

Niederlage thegifter

ਚੰਬਾ )

Ich Unterſchriebener , der Deklarations - Bevollmächtigte der Grossherzoglich

Badischen Staats - Eisenbahn, melde dem Haupt-Zoll-Aint zu Mannheim vorſtehend

verzeichnete, auf dem Eisenbahnwagen B . St. E . B . 1834 geladene Waaren an und

hafte für die Wahrheit und Vollſtändigkeit dieſer meiner Angabe.

Mannheim , den 28 . Januar 1886 .
Borchert

Hauptamts -Assistent.

Weber .

(Dieſer Vorbrud iſt zu durch ſtreichen, wenn die Anmeldung nicht als Waaren .Eingangs .

Deflaration dient.)

* ) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſſes auszufüllen .

* *) Zu Spalte 6 , 9 und 17. Bei Waaren , welche nicht nach dem Gewicht verzolt werden , iſt die Menge unter entſprechender

Bezeichnung der Mengeeinheit ( Tonne, Stüď c.) in die für Angabe des Bruttogewichts vorgeſehene Spalte einzutragen .
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IV .
VI. VII.

Reviſionsbefund. Zollberechnung. Weiterer

Nachweis der

Waaren .Der Rolli Der Waaren

Der

Zeichen 3ahl

und Art
Tarif:

Menge.

Durch Verwiegung
ermitteltes

Gewicht.

Netto:

gewicht

durch Ab

rechnung

der tarif

mäßigen

Tara , mit

Angabe

des

Tarajabes

Verkehrs

nachweiſung

Nummer,

Blatt

Bemerkungen

über vorhandenen ,

beibehaltenen oder

angelegten Verſchluß,

Zahl der Bleie

u . ſ. w .

Zollbetrag.

tarifmäßige

Benennung mit

Angabe der

Tarifnummer und

der Nummer des

ſtatiſtiſchen Waaren

verzeichniſſes .

und
fat

der

Num

Ver

mern

Brutto * *)padung .

laufende Nr.

(Von dem
Begleitſchein

Erledigungsamt

auszufüllen .)

Netto

kg 200

17.

kg /100

18.

kg 1/ 100 Mart.

19 . 20.

Mart. Pf.

21.
14. 16 .

22 . 23 .

G . M . 1 Ballen 12 30 10 50 600 63 -
Seidene Blonden

ausser Verbindung

mit Metallfäden

Pos. 30 e 2

Nr. 769

o 1 desgl. 14 – 12 501 1000 125
Seidene Gaze
Pos. 30 e 3

Nr. 769 a

1

1 Kiste 55 44

70 30 80
+

109

Feine Lederwaaren

Pos. 210

Nr. 537

80

Mannheim , den 28 . Januar 1886.

Handt Wiese
Hauptamts-Assistent. Revisions-Aufseher.
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Muſter A .

Mit Probeeintragung 1.

Königreich Preußen .

Deutſches Zollgebiet.

Begleitſchein I.
N° 69.

Direktivbezirk: Weſtpreußen .

Ausfertigungsamt: Elbing . Empfangsamt: Thorn

Transportfriſt : Bis zum fünfzehnten Februar d . J. Ueberwieſen auf Breslau.

Verlängert bis zum ersten März d . J.

Aunahme-Erklärung des Begleitſcheinextrahenten : Wir übernehmen dieſen Begleitſchein mit den ſich aus demſelben nach SS. 44

und 46 des Vereinszollgeſeßes ergebenden Verpflichtungen .

Elbing , den 15 . Januar 1886.

G . Köhler & Comp.

Horregiftert pp . Stillfried.

Deftertionategifted Mr. Elbing, den 15. Januar 1886.

Begteitgettel Gomepfango Hegiftethe Königlich Preußiſches Haupt-Steuer-Amt.

Begleittbrein entfange Regifter
Erledigungsſchein Nr.

Wiederlage theyiftet

Ziffer

fett
Schapler

9 + (Stempel.)
Hauptamts -Kontrolör. (Unterſchrift.)

18
.

in

Erledigung s - Beſdh e i n ig ung e n .

1 . Der Begleitſchein iſt abgegeben am 4 . Nachweis des Ausgangs über die Grenze.*)

25 . Februar 1886 . A . Umſtehend genanntė Waaren wurden nach Abnahme des underleßt be

Schmidt
fundenen Verſchluſſes:

a ) in den Eiſenbahngüterwagen Nr. der Eiſenbahn
Hauptamts-Kontrolör.

verladen und nach Verſchließung des Wagens mit Schlöſſern der

Serie dem Amt in überwieſen .
2. Derſelbe iſt eingetragen im Begleit , den .

ſchein - Empfangs - Regiſter unter -Amt.

Nr. 214 . b ) auf das des verladen und dem Anſagepoſten
Pfeil

Hauptamts -Assistent. I Begleitung durch d Grenzaufſeher
unter í Verſchluß mittelſt

3 . Reviſionsbefund
überwieſen .

a) in Betreff des Verſchluſſes :
, den . 18 .

-Amt.

c) unter unſeren Augen in das Ausland geführt.

18 .

b ) in Bezug auf Gattung und -Amt.

Menge der Waaren : B . D oben bezeichnete wurde nach Abnahme des

Zu 3 siehe Seite 3,
unverleßt befundenen Verſchluſſes:
a ) 8 Grenzaufſeher

zur Begleitung über die Grenze übergeben .

Die Richtigkeit dieſer Angaben , den

beſcheinigen : b ) unter unſeren Augen in das Ausland ausgeführt.

, den

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt.

Breslau, den 25 . Februar 1886.

Königlich Preussisches Haupt-Steuer-Amt.
Pfeil

Hauptamts-Assistent.

* ) Der Vordrud unter Nr. 4 der Erledigungs-Beſcheinigungen Nachweis des A18gangs über die Grenze ) kann den örtlichen Be.

dürfniſſen entſprechend geändert werden .

, den



- -528

هلكهههههههه te . Die Reviſion übernehmen :* )

1 . II. |

N
u
m
m
e
r

de
r

ei
nz
el
ne
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

Deklaration, Wuszug aus der Deklaration , dem Begleitfchein oder dem Niederlagefcheint.- Anträge

und Angabe:

Der Rolli Gattung und Menge der Waaren
Angabe, ob Be

und wie merkungen
a) der Eingangs

Name grenzſtrede;
und bei des

b ) des Herkunfts
nach der noch nicht geprüften nach ſtattgehabter amtlicher welchem Waaren : landes ;

und
Angabe des Deklaranten . Ermittelung. Amt dis . c) des Beſtim

| Zahl | ein Ver ponenten
Wohnort Zeichen

mungslandes

Tarifmäßige
ſchluß

der Waaren ;
( Dekla :

und Benennung Menge.Benennung der Panton a ) ob die Baaren
angelegt ranten,undder Waaren mit dem

Art der der Waaren
Berede

iſt und Begleit lungsverkehr
Angabe der

Zahlnach ficheinertra
Em

angehören ;
Ver Brutto : Netto : Tarifnummer Brutto : Netto : e ob die Haaren

der ansmern . Anleitung und der Num von Niederlagen

pfänger.
padung.

gewicht**)|| gewicht
gelegten | Waaren

mer des ſtatiſti- gewidyt* *)| gewicht oder Konten ab.
Bleie Iführers x .). gemeldet ſind .

Zolltarifs. lichen Waaren
u . 1. w .

kg 1/100 kg 101 verzeichniſſes . kg | /100 kg | 100

2 . 3 . 4 . 6 . 7 . 9 . 10 . 11 13 .

Menge.

Num :

des

8.

1

T 30 mitJacob
Durr

in Thorn

5
Kisten Degteit

Thee 0 . R .

51 50
54 50

52 50

53 50

51 50

263 50

Zwei Hundert Drei

und Sechzig

Jede Kistel
ist

kreuzweise

geschnürt

und mit

einem Blei
ver

schlossen .

a ) Ostsee

T} b ) Grossbri

tannien .Fünfzig kg

100

2082 Moritz

Cohn

in Tborn

0 . R .

x 9 3
|| Schaumwein

10 Kisten
|| in Flaschen

11

Acht

Kolli

Jede Kiste

ist

geschnürt

und mit

zwei Bleien

ver

schlossen .

210

207

625

Sechs Hundert Fünf

und Zwanzig kg

Zur Eingangsverzollung nach Nettoverwiegung.

Breslau , den 25. Februar 1886 .

W . Krüger.

Torachtbrief

Begleitidheitt
Mit dem 1 Miederlage Hegitter übereinſtimmend

Ich interidriebener, der
melde dem Amt zu

vorſtehend verzeichnete, auf

geladene Waaren an und hafte für die tiene und Vollſtändigkeit dieſermeiner Angabe.

18 .i ven

Ciner Vordrud iſt zu durchſtreichen , wenn die Anmeldung nicht als Waaren.Einyothers.
Deflaration dient.)

* ) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſſes auszufüllen.

** ) Zu Spalte 6 , 9 und 17. Bei Waaren , welche nicht nach dem Gewicht verzollt werden , iſt die Menge unter entſprechender Be.

zeichnung der Mengeeinheit ( Tonne, Stüc z .) in die für Angabe des Bruttogewichts vorgeſehene Spalte einzutragen .
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VII.VI.

Weiterer Nachweis

der Waaren .
Reviſionsbefund. Zollberechnung.

Der Rolli Der Waaren Der

Vers
Der Hebe.

und Kontrol.

Zollbetrag | Regiſter

Netto :

gewicht

durch Ab=1

redynung

der tarif,

mäßigen

Tara, mit

Angabe

Menge.

Durch Verwiegung

ermitteltes

Gewicht.

Zeiden

und

TarifЗа )!

und Art

der

Ver

padung .

tarifmäßige

Benennung mit

Angabe der

Tarifnummer und

der Nummer des

ſtatiſtiſchen Waaren :

verzeichniſſes .

kehrs

nach :

wei:

ſung

jap

Bemerkungen

· über

vorhandenen ,

beibehaltenen oder

angelegten

Verſchluß ,

Zahl der Bleie

u . ſ. w .

Num

mern .
des

Brutto **) Netto
Nummer,

BlattBenen . Blatt

nung. Nr. laufende
kg | 14100

17 .

kg 100

18 .

Taraſakes

kg i +4200 Mart. Mart. / Pi.

19 . 20 . 21.14 . 16 . 22. 23. 24. 25.

Schlussabfertigung.

An

-Wie Sp. 3 u . 4.

Thee

Pos. 25 w .

Nr. 696
genommen

--
-

100 201 10 !

Verschluss gut

und

abgenommen.

Schaumwein in

Flaschen

Pos. 25 e 2 a

Nr. 610

J An
Wie Sp. 3 u . 4 .

| 156 -

156

genommen 155

467 90 80 374 30

575 40 E . J. !

Breslau , den 25. Februar 1886 .

51

306

Schober

Hauptamts-Assistent.

Geier

Steueraufseher
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Vermerke über veränderte Beſtimmung der Waaren u . . w .

(Vereinszollgeſep SS. 46, 49, 50 und 96.)

beantrage den Begleitſchein hier zu erledigen .

, den . 18 .

· Genehinigt.

, den . 18 .

- Amt.

2. Ich beantrage dieſen Begleitſchein zum Zweck der

Weiterverſendung der Waaren an den Kaufmann

W . Krüger in Breslau auf das Haupt-Steuer-Amt

Breslau zu überweiſen , indem ich in Beziehung auf

den weiteren Transport die Verpflichtungen des Be

gleitſcheinertrahenten (S8. 44 und 46 des Vereins

zollgeſeßes) übernehme.

Bromberg, den 12. Februar 1886 .

Die Güterexpedition der Königlichen Ostbahn .

F . Stein .

Eingetragen unter Nr. 132 des Begleitſchein -Aus

fertigungs -Regiſters und auf das Haupt-Steuer-Amt

Breslau mit Gültigkeitsfriſt bis zum ersten März d. J.

überwieſen .

Verſchluß : Gut und belassen .

Bromberg, den 12 . Februar 1886 .

Königlich Preussisches Haupt-Steuer-Amt.

Kraft
(Stempel.)

Hauptamts-Kontrolör.

3 . Ich beantrage Wiedererneuerung des bei der Um -

ladung verletzten Verschlusses der Kiste x Nr. 10 .

Bromberg, den 15 . Februar 1886 .

Verschluss erneuert und Verhandlung darüber

dem Waarenführer übergeben .

Bromberg , den 15. Februar 1886 .

Die Güterexpedition der Königlichen Ostbahn .

F . Stein .

Königlich Preussisches Haupt-Steuer-Amt.

Kraft

Hauptamts -Kontrolör.

(Stempel.)
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Muſter A .

Mit Probeeintragung 2.

Königreich Preußen .

Deutſches Zollgebiet.

Direktivbezirk: Rheinprovinz.

Begleitſchein 1.
Nå 359 A .

Ausfertigungsamt: Cöln .
Empfangsamt: Berlin .

Transportfriſt: Bis zum zehnten Oktober d . J.

Verlängert bis zuin
Ueberwieſen auf

Annahme- Erklärung des Begleitſcheinertrahenten : Ich übernehine diejen Begleitſchein mit den ſich aus demſelben nach SS. 44

und 46 des Vereinszollgeſeßes ergebenden Verpflichtungen .

Cöln , den 25. September 1885.

W . Stieler .

Vorregiſter :
Cöln , den 25. September 1885 .

Tettarantois regnier Nr. Königlich Preußiſdes Haupt-Steuer-Amt für ausländische Gegenstände.

Begleitzettel Empfangs-Regiſter Nr. 160 Zoll- und Steuer-Abfst. am Central-Pers.- Bahnhofe. Erledigungsſchein Nr. Ziffer

Degtettaetit-empfango-regiſter M . Wittig

Hebertage Negtfrer Konto M (Stempel.) Hauptamts- Assistent. (Unterſchrift.)

18 :

Erledigungs -Beſche i n igunge n .

1. Der Begleitſchein iſt abgegeben am 4 . Nachweis des Ausgangs über die Grenze.* )

28 . September 1885. A . Umſtehend genannte Waaren wurden nach Abnahme des unverlegt

befundenen Verſchluſſes:
Jung

a ) in den Eiſenbahngüterwagen Nr. der Eiſenbahn
Packhofs -Vorsteher.

verladen und nach Verſchließung des Wagens mit Schlöſſern der

Serie dem Amt in überwieſen .

2 . Derſelbe iſt eingetragen im Begleit. , den 18 .

ſchein - Empfangs-Regiſter A unter -Amt.

Nr. 273. b ) auf das des verladen und dem Anſagepoſten

Bertin

Ober-Kontrolör.
| Begleitung durch d Grenzaufſeher

unter í Verſchluß mittelſt

überwieſen .

3 . Reviſionsbefund , den

a ) in Betreff des Verſchluſſes : -Amt.

c) unter unſeren Augen in das Ausland geführt.
, den 18 .

-Amt.
b ) in Bezug auf Gattung und

Menge der Waaren :
B. D oben bezeichnete wurde nach Abnahme des

unverleßt befundenen Verſchluſſes : .

Zu 3 siehe Seite 3.
a ) D Grenzaufſeher

zur Begleitung über die Grenze übergeben.
, den

Die Richtigkeit dieſer Angaben

beſcheinigen :
b ) unter unſeren Augen in das Ausland ausgeführt.

, den 18 .

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt.

Berlin , den 29. September 1885.

Königlich Preussisches Haupt-Steuer -Amt für ausländische Gegenstände.

Bertin

Ober-Kontrolör.

* ) Der Vordrud unter Nr. 4 der Erledigungs-Beſcheinigungen (Nachweis des Ausgangs über die Grenze) fann den örtlichen Be.
dürfniſſen entſprechend geändert werden .

18 .

82 *
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II.

Abgegeben am 25 . September 1885. Die Reviſton übernehmen : *)

I. I III.

Deklaration , Auszug aus der Deklaration, dem Begleitſchein nder dem Niederlageſchein . Anträge

und | Angabe :

Der Rolli Gattung und Menge der Waaren
Angabe, obl Be

und wie merkungen
wa) der Eingangs

"I grenzſtrede;
und bei des ( b ) des Herkunfts :

Name nach der noch nicht geprüften nach ſtattgehabter amtlicher welchem | Waaren landes ;

und Angabe des Deklaranten . Ermittelung. Amt Diss c ) des Beſtim

ein Ver ponenten mungslandes

Wohnort Zeichen Tarifmäßige der Waaren ;

Benennungund Menge. Benennung der
ſchluß

Menge.
(Dekla

der

d ) ob die Waaren

und
rantenangelegt

demWaaren mit
Art der

Verede

der Waaren iſt, und Begleit lungåverkehr

Em Num Angabe der
nach Zahl ficheinertra angehören ;

Ver Brutto: Netto:
Tarifnummer Brutto: Netto:

pfänger. Anleitung
der an :

e ) ob die Waaren| henten ,
und der Num von Niederlagen

packung. gewicht**) gewicht
gelegten | Waarenmer des ſtatiſti- gewicht * * ) gewicht oder Konten ab :

Bleie führers 2c.). gemeldet find.
ſchen WaarenZolltarifs. u. ſ. w .

kg 1100 kg 17,00 verzeichniſſes. kg /100 kg /100

1. 2. 3. 4. 9 . 10 . 11.

Zahl

N
u
m
m
e
r

de
r

ei
nz

el
ne

n
Po
ſi
ti
on
en

.

mern .

des

- 12 . 13 .

10 a) und b )

Belgien.

Kauf- H . K . 1 Kiste Spitzen aus

mann 1 Seide ausser

W . Stieler Verbindung

in Cöln . mit Metall

fäden .

Mit

Begleit.

ſchein I

auf

Berlin

an die

Putz

macherin

H . Rose

in Char.

lottenburg

W .

Stieler.

Mit dem

Frachtbrief

Begleitidhoin

Piederlage.Regiſter

Regiſter

übereinſtimmend

Ich Unterſchriebener, der Bevollmächtigte der Königlichen Eisenbahn - Direktion

(links-rheinischen ) zu Cöln , melde dem Hauptsteuer-Amt zu Cöln vorſtehend ver :

zeichnete , auf dem Eisenbahnwagen B . M . 2314 geladene Waaren an und hafte für

die Wahrheit und Vollſtändigkeit dieſer meiner Angabe.

Cöln , den 25 . September 1885 .

F . Becker .

(Dieſer Bordrud iſt zu durchſtreichen , wenn die Anmeldung nicht als Manren .Eingang8 .
Dellaration dient.)

Heumann

Hauptamts - Assistent.

* ) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſſes auszufüllen .
* * ) Zu Spalte 6 , 9 und 17. Bei Waaren , welche nicht nach dem Gewicht verzolt werden , iſt die Menge unter entſprechender Bezeich.

nung der Mengeeinheit ( Tonne, Stü & .) in die für Angabe des Bruttogewichts vorgeſehene Spalte einzutragen .
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IV . V . VII.VI.

Weiterer Nachweis

der Waaren .
Reviſionsbefund. Zollberechnung.

Der Rolli Der Waaren Der

Ver:

Der Gebe:

und Kontrol

Zeichen

Menge.

Durch Verwiegung

ermitteltes

Gewicht.

Zahl

und Art

der

Ver :

padung.

Netto

gewicht

durch Ab:

rechnung.

der tarif. Tarif
||Zollbetrag

mäßigen ſaß

Tara, mit

Angabe

des

Daraſaßes

tarifmäßige
Benennung mit

Angabe der

Tarifnummer und

der Nummer des

ſtatiſtiſchen Waaren

verzeichniſſes .

regiſter

Bemerkungen

über

vorhandenen ,

beibehaltenen oder

angelegten

Verſchluß,

Zahl der Bleie

u . ſ. w .

febrs

nach

wei

fung.
und

Num

mern . Brutto * * ) Netto
Benen - Blatt

nung. Nr.

Rummer,

Biatt

laufende
Nr.

6kg 1 / 100

17 .

ky

18.16 .

kg

19 .

100 | Mark. | Marf. / Pf.

20. 21.21.14. 15 . 22. 23. 24. 25 .

Eine 0 . R . 10H . K .

1
emballirte

Kiste

Benäht und mit

einem Blei

verschlossen

Cöln, den 25. September 1885.

Behrens Wenzel

Ober-Koutrolör. Hauptamts- Assistent.

Zur Eingangsverzollung nach Nettoverwiegung.

Berlin , den 28 . September 1885.

H . Rose .

IIIi III
Schlussabfertigung:

10 | – || 8 48 | - | E. J.Wie oben 1 !56

Spitzen aus Seide

ausser Verbindung

mit Metallfäden

Pos. 30 e 2

Nr. 769

Verschluss gut

und

abgenommen .

Berlin , den 28. September 1885.

Niese Weygand

Hauptamts-Assistent. Steueraufseher.
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Vermerke über veränderte Beſtimmung der Waaren u . l. w .

( Vereinszollgeſek SS 46, 49 , 50 und 96).

beantrage den Begleitſchein hier zu erledigen . Genehmigt.

, den . 18 . , den .

1.

18 .

-Amt.

2 beantrage dieſen Begleitſchein zum Zweck der

Weiterverſendung der Waaren an

in auf das Amt

zu überweiſen , indem ich in Beziehung

auf den weiteren Transportdie Verpflichtungen des

Begleitſcheinertrahenten (SS. 44 und 46 des Vereins

zollgeſeßes ) übernehme.

, den . 18 .

Eingetragen unter Nr. des Begleitſchein -Aus

fertigungs- Regiſters und auf das Amt

mit Gültigkeitsfriſt bis zum

überwieſen .

Verſchluß :

, den . 18 .

-Amt.
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Muſter A .

Mit Probeeintragung 3.

Königreich Preußen .

Deutſches Zollgebiet.

Begleitſchein l.

N 502

Direktivbezirk : Rheinprovinz.

ملنعهعس نیعمطمطعهععمهعست Sifonbahn

Ausfertigungsamt: Aachen . Empfangsamt: Bremen.

Transportfriſt: Bis zum vierzehnten Juli d . J . Ueberwieſen auf

Verlängert bis zum

Annahme- Erklärung des Begleitſcheinextrahenten : Ich übernehme dieſen Begleitſchein mit den jich aus demſelben nach ss. 44

und 46 des Vereinszollgeſeķes ergebenden Verpflichtungen .

Aachen, den 1. Juli 1885.

W . Heldmann

Vorregiſter: Knopfmacher .

Deflarations: Regiſter _ Nr. Aaclien , den 1. Juli 1885.

Begleitzettel. Empfangs -Regiſter Nr. Königlich Preußiſches Haupt-Zoll -Amt.
Erledigungsſchein Nr. Ziffer

Begleitichein -Empfangs-Regiſter Nr.
Fehrmann

Niederlage- Regiſter A Konto 41 Nr. 740
(Stempel.) Hauptamts -Assistent.

(Unterſchrift.)

Erledigungs - Beſcheinigung e n .

1. Der Begleitſchein iſt abgegeben am 4 . Nachweis des Ausgangs über die Grenze.*)
6 . Juli 1885. A . Umſtehend genannte Waaren wurden nach Abnahme des unverleßt be

Eckhold fundenen Verſchluſſes:

ber

Ober-Kontrolör.

verladen und nach Verſchließung des Wagens mit Schlöfismo der

2. Derſelbe iſt eingetragen im Begleit Serie dem Amt in überwiein

ſchein - Empfangs - Regiſter C unter , den . 18 .

Nr. 65.
Amt.

Siegert
b ) auf das des perladen und dem Anſagepoſten

in
Hauptamts-Assistent.

I Begleitung durch 8 Grenzauffeher
unter

Derſchluß mittelſt
überwieſen .

3. Reviſionsbefund
den . 18 .

a ) in Betreff des Verſchluſſes :

gut und abgenommen. c ) unter unſeren Augen in das Ausland geführt.

Bremen, den 6 . Juli 1885.
b ) in Bezug auf Gattung und Menge

Königlich Preussisches Haupt-Zoil-Amt.
der Waaren :

Z. Abfst. A für Eilg . a . Hauptbhf.

Eine Kiste mit richtiger Bezeichnung.
Kühle Grünhof

Hauptamts-Assistent. Revisions-Aufseher.

Die Richtigkeit dieſer Angaben B _ D _ aben bezeichnete

beſcheinigen : unverleßt befundenen Verſchluſſes:

Kühle a ) d Grenzaufſeher

Hauptamts-Assistent.
zur Begleitung über die Grenze jhongeven .

, den . 18
Grünhof b ) unter duperen Augen in das Ausland ausgeführt.

Revisions-Aufseher

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt.

Bremen, den 7. Juli 1885.

Königlich Preussisches Haupt-Zoll-Amt.

Z . Abfst. A für Eilg. a . Hauptbbf.

Siegert

Hauptamts -Assistent.

* ) Der Vordruck unter Nr. 4 der Erledigungsbeſcheinigungen (Nachweis des Ausgangs über die Grenze ) kann den örtlichen Be.

dürfniſſen entſprechend geändert werden.

18

- - - - - - - - - --
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Abgegeben am 1. Juli 1885. Die Reviſion übernehmen :* ) Ober-Kontrolör Ebrenfeld und Hauptamts-Assistent Buchner.

1 . II. III.

und

Zahl

N
u
m
m
e
r

de
r

ei
nz
el
ne
n

Po
ſi
ti
on
en

.

Deklarationt, Auszug aus der Deklaration , Den Begleitſchein oder dem Niederlageſchein .
Anträge

Angabe:

Der Kolli Gattung und Menge der Waaren
Angabe, obl Be

und wie merkungen
in mie merkungen a ) der Eingangs

" I grenzfirede;
und bei des

b ) des Herkunfts .
Name nach der noch nicht geprüften nach ſtattgehabter amtlicher welchem | Waaren l andes

und Angabe des Deklaranten . Ermittelung. Amt dis : c ) des Beſtim

ein Ver: ponenten mungslandes

Wohnort Zeichen Tarifmäßige der Wagren ;
Benennung Menge.

ſchluß
Menge. (DeklaBenennung der d ) ob die Haaren

der und ranten ,
Waaren mit dem

Art der der Waaren
Berede

iſt , und Begleit- lungsverkehr

Em Num Angabe der
Zahl angehören ;icheinertra

TarifnummerNettoBrutto Brutto
pfänger.

Netto :
mern . Anleitung

e) ob die Waaren1 henten .der an
und der Num

" padung.
von Niederlagen

des gewicht * * ) gewicht gelegten | Waaren :mer des ſtatiſti- gewicht * *) gewicht oder Konten ab .

Bleie führers 2c. ). gemeldet find

Zolltarifs. lichen Waaren:
u. . w .

kg 47100 kg 17. 00 verzeichniſjes . kg 100 kg /100

3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 10. 11.

und angelegt

Ver nach

12 .

-

I 13 .

0 1 Kiste Kurze

Waaren .Nr. 1

Kreuz Mita ) und b )

weise Begleit Belgien ,

geschnürt ſchein I C ) Schweden .

und mit auf

einem Bremen

Blei von an den

Herbes- Spediteur

thal G .

ver - Walter

schlossen . Jin Bremen

Aachen , den 1 . Juli 1885 .

W . Heldmann .

Frachtbrief

Begleitfidheitt
Niederlage-Regiſter

Mit dem übereinſtimmend.
siche Unterſdýriebener, der

melde dem

vorſtehend verzeichnete, auf

geladene Waaren an und hafte für die Wahrheit Vollſtändigkeit dieſermeiner Angabe.

18 .
Rössler

Hauptamts - Assistent. Dini Sordrud iſt zu durchſtreichen , wem die Unmeldung nicht als Waaren .Ein

Detlaration dient.)

* ) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſies auszufüllen .

* *) Zu Spalte 6 , 9 und 17 . Bei Waaren, welche nicht nach dem Gewicht verzollt werden , iſt die Menge unter entſprechender Bezeich-

nung der Mengeeinbeit ( Tonne, Stück xc.) in die für Angabe des Bruttogewichts vorgeſebene Spalte einzutragen .
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IV . YII.VI.

Weiterer Nachweis

der Waaren.
Reviſionsbefund. Zollberechnung.

Der Rolli Der W a a ren
Der

Ver:
kehrs :

Zeichen 11ach:

weiz

ვის

und Art

der

Ver:

Menge.

Durch Verwiegung

erinitteltes

Gewicht.
und

tarifmäßige

Penennung mit

Angabe

der Tarifnummer und

der Nummer des

ſtatiſtiſchen

Waarenverzeidiniſjes

Bemerkungen

über

vorhandenen ,

beibehaltenen oder

angelegten

Verſchluß,

Zahl der Bleie

u . ſ. w .

Netto:

gewicht

durch Ab
Der Hebe:

ung | Tarif- Zoll und Kontrola

der tarif

mäßigen regiſter
i jap betrag

Tara ,mit

Angabe

ថ្មី

Tarajapes
Benen Blatt

nung. Nr.

kg % Mart. Mart. Pf.

19. 20. 21. 22. 23.

ſung

Num

mern . Brutto **) Netto

packung.

Nimmer

Blatt

laufende

Nr.

100

14 . 15. 16 .

| _ kg 600

17.

kg

18. 24. I 25.

Eine 80 Verschluss gut und

belassen .

Nr. 1 Kiste

0 . R .
achtzig

Dreizehn, 100 kg

Aachen , den 1 . Juli 1885.

Ehrenfeld

Ober -Kontrolör.

Buchner

Hauptamts - Assistent.
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Vermerke über veränderte Beſtimmung der Waaren u. $. w .

(Vereinszollgeſep SS. 46 , 49, 50 und 96 .)

1 . beantrage den Begleitſchein hier zu erledigen.

, den . 18 .

Genehmigt.

, den . 18 .

-Amt.

2. beantrage dieſen Begleitſchein zum Zweck der

Weiterverſendung der Waaren an

in auf das Amt

zu überweiſen , indem ich in Beziehung

Eingetragen unter Nr. des Begleitſchein -Aus

fertigungs- Regiſters und auf das Amt

mit Gültigkeitsfriſt bis zum

überwieſen .

Verſchluß :

des Begleitſcheinertrahenten (SS. 44 und 46 des

Vereinszollgeſekes ) übernehme.

, den . 18 .
, den 18 .

-Amt.
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Muſter D .

Annahme-Erklärung.

Indem ich den Empfang des auf Grund dieſer (der angeſtempelten ) Anmeldung ausgefertigten ,

unter Nr. 69 des Begleitſchein -Ausfertigungs -Regiſters eingetragenen Begleitſcheins anerkenne,

übernehme ich zugleich die aus demſelben nach SS. 44 und 46 des Vereinszollgeſekes ſich ergebenden

Verpflichtungen .

verpflichte ich mich , den darin feſtgeſtellten Zollbetrag wenn der Nachweis der erfolgten Zahlung deſſelben

nicht bis zum Ablauf der für die Ueberſendung des Erledigungsſcheins feſtgelegten

Friſt erbracht ſein wird, auf Anfordern bei dem Begleitdein -Ausfertigungsamt einzuzahlen .* )

Elbing, den 15 . Januar 1888.

G . Köhler & Comp.

pp. Stillfried.

Erledigung des Begleitichein s .

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt auf Grund des Erledigungsſcheins Nr. 16 3 . 5 .

Elbing, den 8. März 1888.Die eigene Pe lotesonte beri

Schapler

Hauptamts -Kontrolör.

*) Bei Begleitſcheinen I werden die Worte „ verpflichte ich mich –

Worte „ übernehme ich – – Verpflichtungen “ durchſtrichen.

– einzuzahlen “ , und bei Begleitſchein II die

83
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Annahme-Erklärung.*)

Id beſcheinige hierdurch , daß der Begleitſchein I Nr. 69 des Haupt- Steuer -Amts Elbing vom

15 . Januar 1888 auf meinen Antrag dem Haupt- Steuer-Amt Breslau unter Erſtreckung der Transport

friſt bis zum ersten März d . J. überwieſen worden iſt und daß ich für den weiteren Transport alle aus

dieſem Begleitſchein ſid ) ergebenden Verpflichtungen des Begleitſcheinertrahenten übernommen habe.

Posen , den 12. Februar 1888.

Die Güter - Expedition der Oberschlesischen Eisenbahn .

J. G . Stein .

An das Begleitſchein -Ausfertigungsamt zur Kenntnißnahme.

Posen, den 12 . Februar 1888.

Königl. Preuß. Haupt-Steuer-Amt.

Kraft

Hauptamts-Kontrolör.(Stempel.)

Erledigung des Begleitſch e in s.

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt auf Grund des Erledigungsſcheins Nr. 20 3 . 6 .

Elbing, den 10. März 1888.

Königl. Preuss. Haupt-Steuer-Amt.

Schapler

Hauptamts-Kontrolör.(Stempel.)

* ) Für Begleitſchein -Weberweiſungen (S . 24).
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Muſter E .

Begleitfchein -Ausfertigungs :Negiſter

des

Haupt-Zoll-Amis zu Giessen

für das II. Quartal 1888.

Dies Regiſter enthält 30 Blätter, mit einer Schnur

durchzogen , welche auf dem Titelblatte mit dem Siegel des

Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

Müller

(Siegel.) Ober -Zollinspektor.

Geführt vom Hauptzollamts -Assistenten

Leidhecker.

Mit 2 Heften Belägen zur Reviſion eingeſendet.

Giessen, den 6 . Oktober 1888 .

Haupt-Zoll - Amt.

Müller

Ober-Zollinspektor.
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und

Tag

der

Aus

fertigung

Tag, an welchem
Benennung

Auf
Bemerkung

Gattung Nummer Name welches Amt Sie

der was wegen der nicht
Laufende des des Vor- derdes

Gültigkeits

Begleits Erledi-
regiſters,

rechtzeitig erledigten
f riſt

Nummer. 1 Begleit aus Begleitſchein ſchein
gungsſchein

des Begleit= 1
Begleitſcheine

a livelchen die crtrahenten .
gerichtet

|
eingetroffenſcheinis " veranlaßt worden iſt.

Verſendung
worden .

entſpringt. abläuft.

2. 3. 5. 6 . 7 9.. 8 .

fcheins.

1.

Uebertragen aus dem IV . Quartal 1887.

1887.

20 / 12 1 I D . R .

214

G . Ebel. Erfurt

1888

10, 1 21 /7
Nach Mittheilung des

Empfangsamts vom

19.11. 88 (N . 46 ) wurde

Prozessverfahren einge

leitet.

Am 20./ 3. Erledigung

erinnert.

u . S . W .

1888 .

1 / 4 2 II. W . Bücking

u . C .

Cöln 16 /4N . L . R .

Conto 3 ,

N . 40.

22/4

F . Schirmer MainzB . E . R .

N . 4 .

26 /4 21/ 4

30 /6 A . Nol. EmmerichB . E . R .

N . 420 .

Abgeschlossen, den 30 . September 1888.

Leidhecker

Hauptzollamts- Assistent.

Die stattgehabte Erledigung der vorstehend eingetragenen Begleitscheine bescheinigt mit dem Anfügen,

dass kein Posten unerledigt geblieben ist.

Giessen, den 6 . Oktober 1888.

Müller

Ober-Zollinspektor.
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Begleitſchein - Empfangs - Negiſter

des

Haupt - Zoll- Amts zu Mannheim

für das I. Qnartal 1888 .

Dies Regiſter enthält 48 Blätter,mit einer Schnur

durchzogen , welche auf dem Titelblattemit dem Siegel

des Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

Muff

(Siegel.) Ober- Zollinspektor.

Geführt vom Hauptzollamts -Assistenten

Stieler.

Mit 6 Heften Belägen zur Reviſion eingeſendet.

Mannheim , den 6 . Mai 1888.

Haupt-Zoll-Amt.

Muff

Ober-Zollinspektor.
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Des Begleitſch eins

Tag der N a me N a me
Laufende

Eintra des des

Nummer.

gung.

Aus

ſtellungs- Gattung. Numiner.

ort.

Tag und

Monat
legten Waarenführers. Waarenempfängers .

3. 4. 5.

Cöln 10 /12 Mainzer Schleppschiff | G . A . Schmidt.

fahrts-Gesellschaft. | W . Peters.

C . Doll.

6 / 1 2 Cöln 15 12 1 Main -Neckar-Bahn . G . Schneider & Co.

8 /1 3 Leipzig II. | 320 | 21/12 Desgl. G . Haller.

31/3 320 Emmerich I. 617C. 20 /3 Schiffer Borger. S . Schröder.

W . Pfaff.

R . S . Scholl.

Abgeschlossen , den 31. März 1888.

Stieler

Hauptzollamts - Assistent.

- - - - -



- 545 -

Laufende Nummern

oder Buchſtaben

Die nicht in das

Ausland gegangenen Waaren

ſind weiter nachgewieſen :

Des

Erledigungsſche
ins

Tag des

Ausgangs

der in das

Ausland ge

gangenen

Waaren .

der über- / der Waaren

gebenen Be- poſten in

gleitſchein - dem Be

Auszüge. gleitſchein .

Bemerkungen.

Benennung des

Regiſters, worin

ſolches geſchehen .

deſſen

Nummer.

Ordnungszahl,
| Aus

unter welcher

ſtellungs
der Begleitſchein ?

eingetragen iſt.
tag.

14 . 15 .10 . 11. 12. 13.

B . A . R . 1 5 /1O
T

O
D
C
O

E . J.

20 / 1N . L . R .,

Conto 6 .

E . J. 60 1 20 /1

--- L 1, 2

16 .

5 / 4Zollfrei.

E . J .

B . A . R .

430

670
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Muſter H .

Nr.* )

Tag der Ankunft:*)

Erledigungsſchein

über die

von dem Haupt-Steuer-Amt Frankfurt a. d . 0 . in der Zeit vom 1. bis 15 . Januar 1888

erledigten Begleitſcheine des Haupt-Steuer-Amts Elbing. * *)

Zeit der Ausſtellung

des Begleitſcheins.

Zeit der Erledigung

des Begleitſcheins.O
r
d
n
u
n
g
s
z
a
h
l

.

G
a
t
t
u
n
g

d
e
s

B
e

g
l
e
i
t
ſ
c
h
e
i
n
s

.

Nummer

des

Begleitſchein

Ausfertigungs

Regiſters.

Nummer

des

Begleitſchein

Empfangs

Regiſters.

Bemerkungen .

Tag. Monat. Jahr. Tag. Monat. Jahr.

30 November 1887 406 Januar

15 Dezember . 410

10 412

U . S . W . u . S . w . u . S . W .

Frankfurt a d . 0 ., den 20. Januar 1888.

Königlich Preussisches Haupt-Steuer-Amt,

Müller

Ilauptamts-Assistent.(Stempel.)

* ) Von dem Begleitſchein -Ausfertigungsamt auszufüllen .

* * ) Die einzelnen Begleitſcheine werden nach ihrer Reihenfolge im Begleitſchein -Empfangs-Regiſter eingetragen .
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Muſter G .

Deklarations Regiſter

Begleitſchein -Empfangs- Regiſter |
Blatt 10 Nr. 168 .

Abgegeben , den 9. Februar 1886 .

Die Reviſion übernehmen : * )

Die Hauptamts-Assistenten Böschen und Dassel.

A us z u g

aus

dem Begleitschein I des Haupt- Zoll -Amts zu Aachen Nr. 85 vom 15 . Januar 1886 über die damit

an den umſteheud genannten Empfänger eingegangenent Waaren behufs der Anmeldung

derſelben zur Verzollung.

Niederlage

Weiterbeförderuna mit Begleitichein

J , Ulrich

Nr.

Annahme-Erklärung.

Indem den Empfang des auf Grund dieſer (der angeſtempelten ) Anmeldung ausgefertigten , unter

des Begleitſchein -Ausfertigungs- Regiſters eingetragenen Begleitſcheins anerkenne ,

übernehme zugleich die aus demſelben nach SS. 44 und 46 des Vereinszollgeſekes ſich ergebenden Ver

pflichtungen .

verpflichte den darin feſtgeſtellten Zollbetrag, wenn der Nachweis der erfolgten Zahlung

deſſelben an das Empfangsamt nicht bis zum Ablauf der für die Ueberſendung des Erledigungsſcheins feſt=

geſeßten Friſt erbracht ſein wird, auf Anfordern bei dem Begleitſchein -Ausfertigungs-Amt einzuzahlen .* * )

18 ., den

Erledigung des Begleitſcheins.

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt auf Grund des Erledigungsſcheins Nr.

, den

કાર
લાભકાળ ૭enter"

Ziffer

18 .

* ) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſſes auszufüllen .

**) Bei Begleitſcheinen I werden die Worte ,verpflichte " bis ,,einzuzahlen “ und bei Begleitſdeinen Il die Worte „ übernehme“ bis

„ Verpflichtungen “ durchſtrichen ,

84 *
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II. III.1.

I der Detlaration .
des Begleitſcheins.Inhalt

und

Der Kolli Gattung und Menge der Waaren

Name

und

Wohnort Zeichen

der und

Art der
Em : Num

Ver
pfänger. mern .

packung

Sahul

und

T
F

|N
u
m
m
e
r

d
e
r

ei
nz
el
ne
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

nach der noch nicht geprüften nach ſtattgehabter amtlicher
Angabe des Deklaranten . Ermittelung.

Tarifmäßige
Benennung Menge. Benennung der Menge.

der Waaren Waaren mit

Angabe der
nach

Brutto Netto Tarifnummer
Anleitung Brutto Netto

und der Num

des gewicht * ) gewicht mer des ſtatiſti gewicht*) gewicht

Zolltarifs. lichen Waaren

kg 1400 kg ce verzeichniſſes . kg 600 kg / 100

5 . 6 . 7. | 9. 10 .

Anträge

Angabe :
Angabe, obl Be a ) der Eingangs
und wie merkungen grenzſtrede;

und bei des b ) des Herkunfte

welchem | Waaren : I landes ;

Amt dig .
c ) des Beſtim

mungerandes
ein Ver- ponenten ter Haaren ;

ſchluß | ( Dekla: a ) ob die Haaren

angelegt ranten ,
dem Berede

lungsverkehr
iſt, und Begleit angehören ;
Zahl licheinertra - e) ob die Kaaten

der an : | benten , von Niederlagen

oder Konten ab .

gelegten | Waaren : gemeldet ſind.

Bleie Iführers xc.).

11. . w .

2 . 3 . 4 . 11. 12. 13.

1. Kaufmann

J. Ulrich

in

Harburg.

O

412

1

Ballen

ohne

eiserne

Reifen

Mohairgarn,

dublirt ge

färbt.

a ) und b )

Belgien

Nähte

ver

schnürt

und mit

einem

Blei ver

schlossen .

Mit
der Beltiration übereinſtimmend.

I dem Begleitſchein |

John

Hauptamts-Assistent.

* ) Zu Spalte 6, 9 und 17 . Bei Waaren , welche nicht nach dem Gewicht verzollt werden, iſt die Menge unter entſprechender Be.

zeichnung der Mengeeinheit ( Tonne, Stück a .) in die für Angabe des Bruttogewichts vorgeſehene Spalte einzutragen .
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IV . VI. VII.

Zollberechnung.
Weiterer Nachweis

der Waaren .

Der Kolli Der Waaren Netto :

gewicht

durch Ab

rechnung

Der

Der Hebe | Ver

kehrs
und Kontrol:

regiſter wei

ſung

Zeichen

Menge.

Durch Verwiegung

ermitteltes

Gewicht.

der tarif: Tarif:

Bemerkungen

über

vorhandenen ,

beibehaltenen oder

angelegten

Verſchluß ,

Zahl der Bleie

u . ſ. w .

Zollbetrag.

Zahl tarifmäßige

Benennung mit
und Art

Angabe

|| der Tarifnummer und

Ver
der Nummer

des ſtatiſtiſchen Waaren

packung. verzeidyniſjes .

und ſap

der
Num :

mäßigen

Tara , mit

Angabe

des

Taraſabes

Nummer,

Blattmern . Brutto * ) Netto Benen - Blatt

nung. Nr.
laufende

Nr.

100kg 7200

17. |

kg /100

18. |

kg

19 .

Mark.

20.

Marl. Pf.

21.14 . 15 . 16 . 22. 23. 24. 25 .

18 -

(300)

17 45 24 4. 15 E . J.
141 I 18 Unverletzt und

abgenommen.
412

Ballen

ohne

eiserne

Reifen .

Mobairgarn

dublirt gefärbt

Pos. 41c 2B

Nr. 873

Harburg , den 10 . Februar 1886 .

Böschen Dassel

Hauptamts-Assistent. Hauptamts-Assistent.
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Niederlage-Regulativ .

In Gemäßheit des S . 106 des Vereinszollgeſeßes werden für die allgemeinen und beſchränkten

Niederlagen folgende nähere Vorſchriften ertheilt.

I. Allgemeine Beſtimmungen .

$ . 1.

Der Niederleger, worunter derjenige verſtanden wird , welchen die Zollbehörde als zur Dispoſition

über die niedergelegten Waaren befugt anerkennt, iſt verbunden, ſich nach den Vorſchriften dieſes Regulativs

zu richten . Das Gleiche gilt für jeden , welcher die Niederlage betritt.

Wer die Niederlage betreten will oder dieſelbe verläßt, hat ſich bei dem die Aufſicht führenden

Zollbeamten zu melden . Aud) fönnen die Perſonen , welche die Niederlage verlaſſen , nach Maßgabe des

Š . 127 des Vereinszollgeſeßes einer förperlichen Viſitation unterworfen werden .

8 . 2 .

In der Regel dürfen nur am Orte der Niederlage wohnhafte Perſonen dieſelbe benußen und

müſſen Auswärtige, welche ſich der Niederlage bedienen wollen , einen am Drte wohnhaften Vertreter be

ſtellen . Es ſteht jedoch für den Fall, daß der bezeichnete Empfänger einer Waare, binnen der zur An

meldung vorgeſchriebenen Friſt, entweder nicht auszumitteln iſt oder die Annahme und Anmeldung der

Waare verweigert, dem Waarenführer, auch wenn er am Orte nicht wohnhaft iſt, frei, die Waaren auf

ſeinen Namen zur Niederlage zu deklariren .

Macht der Waarenführer von dem ihm eingeräumten Rechte keinen Gebrauch , ſo kann das Amt

von Amtswegen einen Spediteur veranlaſſen , die Waaren anſtatt des bezeichneten Empfängers zur Nieder

lage zu deklariren .

$ . 3 .

Nach §. 98 des Vereinszollgeſeßeš dürfen in der Regel nur Waaren , auf denen noch ein Zoll

anſpruch haftet, zur Niederlage gelangen .

Es dürfen indeß Gegenſtände des freien Verkehrs mit der Maßgabe in die Niederlage zugelaſſen

werden, daß ſie mit ihrer Aufnahme in dieſelbe die Eigenſchaft unverzollter ausländiſcher Waaren an

nehmen und nach den Beſtimmungen für die lepteren zu behandeln ſind.

Mit Genehmigung der Direktivbehörde können ausnahmsweiſe Güter des freien Verkehrs auch mit

Beibehaltung ihrer Eigenſchaft als ſolche, ſowie unter Uebergangs- Steuerkontrole ſtehende Gegenſtände

in die Niederlage aufgenommen werden , ſofern die Abfertigungs - und Niederlageräume für die zoll

pflichtigen Güter von denjenigen für Güter der obenbezeichneten Art auf ſichernde Weiſe geſchieden

werden können .

Gegenſtände, welche gegen Gewährung einer Zoll- oder Steuervergütung in die Niederlage auf

genommen ſind, dürſen aus derſelben , ſoweit Ausnahnien nicht geſeßlich zugelaſſen ſind, nur gegen Ent

richtung des tarifmäßigen Eingangszolles in den freien Verkehr übergehen .

$. 4 .

Waaren, die gewöhnlich in verpacktem Zuſtande aufbewahrt werden , können nur in guter Ver

padung zur Niederlage angenommen werden. Beſchädigte Verpackungen müſſen zuvor hergeſtellt werden .

Inwieweit Gegenſtände auf den Wunſch des Niederlegers oder weil ihre Lagerung in geſchloſſenen

Räumen entweder für ſie ſelbſt oder für das übrige Lagergut nachtheilig ſein kann, im Freien niedergelegt

werden dürfen , wird von dem Amtsvorſtande beſtimmt.

és dürfenit ihrer
Aufnahme in

bile regteren zu
behandsweiſe Güter des
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A .

Waaren, deren Lagerung der Niederlage ſchädlich ſein kann, als : der Verpeſtung verdächtige

Sachen , Gegenſtände, welche zur Selbſtentzündung geneigt oder der Erploſion fähig ſind, oder deren Auf

bewahrung den nahe lagernden Waaren nachtheilig ſein kann , ſowie Waaren , die bald in Fäulniß über

zugehen pflegen, werden zur Niederlage nicht angenommen .

S . 5 .

Ueber die niedergelegten Waaren wird ein Niederlage- Regiſter nach dem anliegenden Muſter A

geführt. Es bleibt jedoch den Direktiv behörden überlaſſen , die den örtlichen Verhältniſjen entſprechenden

Ábänderungen in dem Muſter vorzunehmen, auch hinſichtlich der Führung und Reviſion des Regiſters

das Nähere anzuordnen .

II. Anmeldung und Annahme zur Niederlage.

$ . 6 .

Die Anmeldung zur Aufnahme in die Niederlage geſchieht mittelſt der Deklarationen oder mittelſt

Auszügen aus ſolchen oder aus Begleitſcheinen , welche nach dem unter B beiliegenden Muſter von dem

Niederleger zweifach gefertigt und innerhalb der, von der Zollbehörde örtlid ) zu beſtimmenden Friſt dem

Amt übergeben ſein müſſen . Die Anmeldungen werden hinſichtlid ) ihrer Uebereinſtimmung mit den ihnen

zu Grunde liegenden Papieren durch die betreffenden Beamten geprüft und beſcheinigt und bei der Reviſion

der Waaren zum Anhalt genommen .

Die Deklarationen u . i. w . können mittelſt dieſer Anmeldung nach Maßgabe der SS . 23 , 26 und

46 des Vereinszollgeſeßes noch vervollſtändigt oder berichtigt werden.

$. 7.

Behufs der Aufnahme in die Niederlage ſind die Waaren in der Regel ſpeziell zu revidiren .

Dié Reviſion , welcher ein Niederleger oder ein Stellvertreter deſſelben beizuwohnen hat, kann

jedoch auf eine allgemeine beſchränkt werden , wenn

1. die unter Verſchluß angekommenen oder nach §. 43 Abſaß 2 des Vereinszollgeſeßes ohne

Verſchluß abgelaſſenen Waaren ſchon bei einem Vorabfertigungsamt ſpeziell revidirt worden

ſind , oder

2 . – mag auch die Deklaration hinſichtlich der Waarengattung mangelhaft ſein – wenn der

dem Amt als zahlungsfähig bekannte Niederleger ſich durch eine Erklärung in der Anmeldung

zur Entrichtung des höchſten tarifmäßigen Zollſaßes , ſofern nicht ein anderer Zouſaß durch

ſpezielle Reviſion feſtgeſtellt wird, verpflichtet und ſich für den Fall, daß in den Rolli ſich

Gegenſtände der im § . 4 Abſaß 3 bezeichneten Art befinden ſollten , einer konventionalſtrafe

von 1500 Ah unterwirft. Die Waaren müſſen aber alsdann, wenn ſie nicht zur Durchfuhr

beſtimmt ſind und die Wiederausfuhr nicht binnen einer von dem Amtsvorſtande feſtzuſeßenden

kurzen Friſt erfolgt, unter Kolloverſchluß, beziehungsweiſe mit dem Verſchluß , mit welchem ſie

angekommen ſind, gelagert werden .

Bei einer aus mehreren Kolli beſtehenden , nach Inhalt und Verpackung gleichartigen Waarenpoſt

braucht nur das Geſammtgewicht durch Verwiegung ermittelt zu werden . Die Waarenpoſt wird ſum =

mariſch nach Kollizahl, Zeichen und Gewicht und, wenn die Kolli fortlaufende Nummern haben, nach

Nummern im Niederlage-Regiſter angeſchrieben.

Auch von der Ermittelung des Bruttogewichts kann, ſofern dieſelbe nicht von dem Niederleger

ſelbſt beantragt wird, abgeſehen werden :

a ) bei den mit Begleitſchein I ohne amtlichen Verſchluß abgefertigten Waaren, wenn der Nieder

leger auf die Abfertigung zur Durchfuhr verzichtet und ſich damit einverſtanden erklärt, daß

das im Begleitſchein überwieſene Gewidit der Verzollung zu Grunde gelegt werde ;

b ) bei den mit Begleitſchein unter unverleptem amtlichen Verſchluß ankommenden Waaren ,

wenn die Bruttoverwiegung entweder bei dem Niederlageamt ſelbſt oder aus anderer Veranlaſſung

bereits erfolgt iſt, oder erſt kürzlich bei einem anderen Amt ſtattgefunden hat.

§. 8 .

Rückſichtlich des als Einlagerungsgewicht zu behandelnden Gewichts und der vorgefundenen Ab

weichungen von dem im Begleitſchein angegebenen Gewicht kommen nach Maßgabe des g . 47 des Ver

einszollgeſeßes folgende Grundſäße zur Anwendung :

9) Iſt hinter Muſter B auf Seite 562 und 563 abgedrudt.
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1 . Werden die Waaren vor der Aufnahme in die Niederlage nicht verwogen , ſo iſt das im

Begleitſchein überwieſene Gewicht als Einlagerungsgewicht im Niederlage-Regiſter anzu

ſchreiben .

2 . Ergiebt ſich bei der vorgenommenen Verwiegung ein Mehrgewicht gegen das im Begleit

ſchein angegebene Gewicht, ſo bildet, unbeſchadet der näheren Unterſuchung, welche wegen etwa

vorgekommener Irrthümer bei der Abfertigung einzuleiten iſt, das legtere ebenfalls das im

Niederlage-Regiſter anzuſchreibende Einlagerungsgewicht.

3 . Ergiebt ſich dagegen ein Mindergewicht, ſo iſt zwar nur das durch die Verwiegung beim

Niederlageamt ermittelte Gewicht als Einlagerungsgewicht im Niederlage-Regiſter anzuſchreiben .

Es muß indeß, wenn die Waaren unverſchloſſen oder mit verleßtem amtlichen Verſchluſſe an

gekommen ſind , oder wenn der Verdacht einer heimlichen Entfernung von Waaren vorliegt,

abgeſehen von der etwa wegen Zolldefraude einzuleitenden Unterſuchung, von dem vorgefun

denen Mindergewicht der tarifmäßige Eingangszoll erhoben werden . Sind die Waaren da

gegen mit unverleptem amtlichen Verſchluß angekommen und iſt zugleich anzunehmen, daß das

Mindergewicht lediglich durch natürliche Einflüſſe entſtanden ſei, ſo bleibt der Eingangszol|

für daſſelbe unerhoben .

$ . 9 .

Waaren , welche bei dem Niederlageamt unter Zollkontrole unverſchloſſen eingetroffen ſind, und

über deren Identität nach dem Ermeſſen des Amtsvorſtandes Zweifel beſtehen , dürfen in die Niederlage

nicht anders, als gegen Verzichtleiſtung auf die Abfertigung zur Durchfuhr aufgenommen werden .

$. 10.

Hat eine Nettoverwiegung der Waaren ſtattgefunden , ſo erfolgt die Anſchreibung im Niederlage

Regiſter nach dem Brutto - und dem Nettogewicht. Ebenſo wird bei der Aufnahme der in einem

Rolo zuſammen verpackten , verſchieden tarifirten Waaren, ſofern das Nettogewicht der einzelnen Waaren

gattungen feſtgeſtellt oder in der Anmeldung angegeben iſt, auch das Nettogewicht der einzelnen Waaren

gattungen im Niederlage-Regiſter angeſchrieben .

$ . 11.

Wenn die Reviſion beendigt iſt, hat der Niederleger die Waaren auf eigene Koſten zu

den Lagerräumen und in denſelben an denjenigen Ort zu ſchaffen , welcher für die Lagerung an

gewieſen wird .

Soweit es die Gattung der Waaren und der Raum geſtatten und nicht andere Umſtände ent

gegenſtehen , ſind die Waaren eines jeden Niederlegers auf deſſen Antrag beiſammen zu lagern und die

ſpäter für ihn hinzukommenden an die früher gelagerten anzuſchließen .

III . Niederlageſcheine.

§. 12.

Nach geſchehener Niederlegung wird dem Niederleger ein , hinſichtlich der Eintragung in das

Niederlage- Regiſter beſcheinigtes Exemplar der Anmeldung (S. 6 ) zugeſtellt, welches ihm als Niederlage

ſchein dient.

Die Zollverwaltung iſt befugt, denjenigen , welcher ihr den Niederlageſchein vorlegt, als zur

Dispoſition über die in demſelben bezcichneten Waaren legitimirt anzuſehen , und nicht verpflichtet, auf

eine nähere Prüfung einzugehen , ob derſelbe rechtmäßiger Beſiger des Niederlageſcheins ſei.

Sollte jedoch ein Schein in unrechte Hände gekommen ſein und dies von demjenigen , der daran

Intereſſe hat, dem Amt angezeigt werden , ſo hat daſſelbe hierüber einen Vermerk im Niederlage- Regiſter

zu machen und ſolange keine Dispoſition über die Paaren zuzulaſſen , bis über den rechtmäßigen Beſiß

des Niederlageſcheins von der zuſtändigen Behörde entſchieden iſt.

$. 13.

Sollen Waaren , die in der Niederlage lagern, auf das Konto eines anderen Niederlegers über

tragen werden , ſo iſt dem Amt der Niederlageſchein mit einem entſprechenden Antrage vorzulegen . Wenn ,

nach dem Ermeſſen des Amts , kein Bedenken obwaltet, ſo findet die Umſchreibung im Niederlage-Regiſter

und die Abſchreibung auf dem Niederlageſchein , beziehungsweiſe die Ausſtellung eines neuen Niederlage=

ſcheins ſtatt.

85



- -554

§. 14.

Sollte ein Niederlageſchein verloren gehen , ſo muß der betreffende Niederleger dem Amt davon

Nachricht geben . Nachdem der Niederlageſchein in Gemäßheit der in dem betreffenden Vereinsſtaate

beſtehenden Beſtimmungen für ungültig erklärt und dies dem Amt nachgewieſen iſt , wird im Niederlage

Regiſter das Nöthige vermerkt, ein Duplikat des Niederlageſcheins ausgefertigt und darin die erſte Aus

fertigung für ungültig erklärt.

Meldet ſich , nach erfolgter Benachrichtigung des Amts von dem Verluſt eines Niederlageſcheins

und bevor derſelbe für ungültig erklärt worden iſt, ein dritter Beſißer dieſes Scheins, ſo iſt durch gericht

liches Erkenntniß darüber zu entſcheiden , wer über die niedergelegte Waare zu verfügen hat. In der

Zwiſchenzeit ernennt das Amt einen Vertreter des Eigenthümers , welcher auf Koſten deſſelben und , wie

dieſer ſelbſt, für die Erhaltung und Beaufſichtigung der Waaren zu ſorgen hat. Hierbei treten , ſoweit es

nöthig iſt, die Vorſchriften der $ 8. 16 und 40 ein .

$. 15 .

Jede Abſchreibung im Niederlage-Regiſter iſt vom Amt auf den vorzulegenden Niederlageſchein

zu vermerken . Wird durch die Abſchreibung der ganze Inhalt eines Niederlageſcheins nicht erledigt, ſo

erhält der Niederleger denſelben zurück. Sind ſämmtliche darauf verzeichnete Waaren aus der Niederlage

abgefertigt, ſo verbleibt der Schein beim Amt.

IV. Aufbewahrung und Behandlung auf der Niederlage.

§. 16 .

Die Niederlageverwaltung hat für die Sicherung der lagernden Waaren nach Maßgabe des

§. 102 des Vereinszolgeſeßes Sorge zu tragen . Die Niederleger ſind verbunden , die an ſie ergehenden

Anweiſungen des Niederlageverwalters zur Verhütung oder Beſeitigung von Beſchädigungen der lagernden

Waaren zu befolgen .

Im Fale fortgeſeßter Säumniß eines Niederlegers iſt derſelbe zur Ergreifung der für die Er

haltung der Waaren erforderlichen Maßregeln oder Entnahme aus der Niederlage vom Amt ſchriftlich

unter Beſtimmung einer angemeſſenen Friſt mit der Verwarnung aufzufordern , daß anderenfaús von

Amtswegen das Nöthige auf ſeine Koſten werde verfügt werden .

$ . 17.

Der Niederleger hat auch ſeinerſeits über die lagernden Waaren Aufſicht zu führen . Es bleibt

ihm überlaſſen , die Kolli unter ſeinen Privatverſchluß zu nehmen , in welchem Falle die Art des Verſchluſſes

in der Anmeldung zu bemerken iſt . Der Niederleger hat ferner von Zeit zu Zeit nach den Waaren zu

ſehen und mit darüber zu wachen , daß ſie durch ihre Lage, durch Ungeziefer 2c. nicht leiden , auch , wenn

er ſolches wahrnimmt, den Niederlageverwalter darauf aufmerkſam zu machen .

§. 18.

Von der einmal durch den Niederlageverwalter angewieſenen Stelle darf die Waare nur mit

deſſen Erlaubniß verſeßt, und es muß jedenfalls dabei nach deſſen Anweiſung verfahren werden . Glaubt

der Niederleger, daß ſeine Waare nicht gut lagere, und wünſcht derſelbe für ſie eine andere Lagerſtelle,

ſo wird ihm dieſe , wenn Raum dazu vorhanden iſt und die Verſeßung ohne Störung geſchehen kann ,

auch ſonſt kein Hinderniß entgegenſteht, gewährt werden .

Kann ſich der Niederleger hierüber mit dem Niederlageverwalter nicht einigen , ſo entſcheidet der

Amtsvorſtand.

$. 19.

Dem Niederleger iſt geſtattet, auf ſchriftliche Anmeldung bei dem Amt, Proben von den nieder

gelegten Waaren zu entnehmen. Das Deffnen der Rolli, die Entnahme der Proben und die neue Ver

ſchließung der Rolli kann nur unter amtlicher Aufſicht geſchehen .

Das Gewicht der entnommenen Proben iſt im Niederlage- Regiſter bei der betreffenden Poſt zu

vermerken und, falls das Geſammtgewicht der entommenen Proben zoUpflichtig iſt, bei der Räumung

der Poſt beſonders zur Verzollung zu ziehen .



- -555

Die

$. 20.

Die Auslegung ausgepacter Waaren zum Verkauf in der Niederlage iſt nicht erlaubt. Die

Auspackung und vorübergehende Auslegung von Waaren zur Beſichtigung, ſofern dazu nicht ſchon die

Anſicht von Proben genügt, iſt jedoch nicht ausgeſchloſſen .

$. 21.

Die Eigenthümer und Disponenten der lagernden Waaren ſind befugt, in der Niederlage, unter

Aufſicht der Beamten , die Waaren behufs der Theilung, Sortirung , Reinigung, Erhaltung und ſonſtiger

tnugt, iſt jedoch nicht aus ein garen zur Beſichtigu
ng

, internasnicht erlaubt.

keiten dazu vorhanden ſind. Es können indeß von der Direktivbehörde nach den örtlichen Verhältniſſen

id muß jedesmal auch das Nethegiſter ab- und nach der neuefte dut. Wird über den

finden darf.

Zur Ergänzung, Auffüllung, Backung zc. der lagernden Waarenkolli können Waaren aus dem

freien Verkehr in die Niederlage eingebracht werden. Dies muß jedoch vorher ſchriftlich , unter Angabe

der Gattung und Menge, dem Niederlageamt angezeigt werden , welches alsdann die Waaren vor dem

Einlaß in die Lagerräume ſpeziell ermittelt und ſowohl im Niederlage- Regiſter als im Niederlageſchein

dem zoUlpflichtigen Lagerbeſtand zuſchreibt.

§. 22.

Jede Umpackung iſt dem Amt zuvor nach dem beiliegenden Muſter C unter Vorlegung des -

Niederlageſcheins ſchriftlich anzumelden , und erſt, nachdem von dem Amt die erforderliche Aufſicht an

geordnet worden iſt, vorzunehmen .

Zu dem Antrag auf Geſtattung der Umpackung kann auch das für die Abmeldung vorgeſchriebene

Formular (S. 30) benußt werden .

$. 23.

Bei der Umpackung iſt die Waare ſtets einer ſpeziellen Reviſion zu unterwerfen , ſofern nicht eine

ſolche ſchon vorher ſtattgefunden hat. Neben dem Bruttogewicht iſt, wenn es der Niederleger wünſcht,

auch das Nettogewicht der alten und der neuen Kolli zu ermitteln . Iſt jedoch mit der Umpackung eine

Theilung verbunden , ſo muß jedesmal auch das Nettogewicht der alten und der neuen Koli feſtgeſtellt

werden . Die Waarenpoſt wird dann im Niederlage-Regiſter ab- und nach der neuen Feſtſtellung wieder

angeſchrieben , und auch der Niederlageſchein hiernach berichtigt oder ein neuer ausgeſtellt. Wird über den

ganzen Inhalt eines zur Theilung angemeldeten Kollo nicht ſofort vollſtändig verfügt, ſo kann unter

Beifügung einer erläuternden Bemerkung die Abſchreibung des abgemeldeten Theils und die An

ſchreibung des Bruttogewichts des Reſtes bei dem urſprünglich eingetragenen Rollo im Niederlage- Regiſter

erfolgen .

Gewichtsabweichungen von dem urſprünglich angeſchriebenen Gewicht ſind ſofort aufzuklären .

Soweit ein Mindergewicht lediglich durch den Akt der Umpackung oder durch zufällige Ereigniſſe

oder durch Eintrocknen , Einzehren , Verſtauben, Verdunſten oder gewöhnliche Lekkage entſtanden und nicht

durch Ordnungswidrigkeiten herbeigeführt iſt, darf ſolches zolfrei abgeſchrieben werden .

In anderen Fällen iſt von der fehlenden Menge der tarifmäßige Eingangszoll einzuziehen , vor:

behaltlich des einzuleitenden Strafverfahrens, wenn der Verdacht vorliegt, daß die Gewichtsverminderung

in Folge heimlicher Entfernung eines Theils der Waare aus der Niederlage entſtanden ſei.

Diejenigen Umſchließungen, welche durch Umpacken der Kolli während der Lagerung leer ge

worden ſind, unterliegen bei der Entnahme aus der Niederlage der Verzollung, und zwar wenn ſie zu

dem Nettogewicht der darin verpadt geweſenen Waare gehören , nach dem Zollſaß der lekteren , anderenfalls

nach demjenigen Zollſaß, welchem die Umſchließungen an ſich unterliegen .

Šinð Umſchließungen von Flüſſigkeiten , welche in öffentlichen Niederlagen oder in Privatlagern

unter amtlichem Mitverſchluß lagern, durch Ueberfüllen ihres Inhalts in andere daſelbſt lagernde Fäſſer 2 .

entleert worden, ſo ſind dieſelben , wenn ſie zu dem ZoÚpflichtigen Gewicht der Flüſſigkeit gehören (S . 2

Abſ. 3 des Zolltarifgeſeßes), nach demjenigen Zollſaß zur Verzollung zu ziehen , welcher auf die in den

ſelben vorhanden geweſene Flüſſigkeit Anwendung findet, entgegengeſeßtenfalls nach dem Zollſaß , welchem

die Umſchließungen an ſich unterliegen .

Sind dagegen zum Zweck der Umfüllung leere Umſchließungen aus dem freien Verkehr in die

Niederlage oder das Privatlager gebracht worden , ſo ſind die bei der Umfüllung leer werdenden Um =

ſchließungen nur inſoweit, und zwar nach dem zufolge des vorigen .Abſages anzuwendenden Zolljaş, zur

85 *
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Verzolung zu ziehen, als das Gericht derſelben dasjenige der zur Umfüllung benußten Umſchließungen

überſteigt. Erfolgt die Entleerung in Theilpoſten , ſo iſt das Gewicht der zur Umfüllung benußten leeren

Umſchließungen bis zur vollſtändigen Entleerung nachrichtlich bei der betreffenden Poſt im Niederlage

Regiſter zu vermerken .

Die in den vorſtehenden beiden Abfäßen enthaltenen Beſtimmungen finden keine Anwendung auf

ſolche ent/certe Mineralölfäſſer, welche tarifmäßig einem höheren Zolſaße unterliegen, als die darin ent

halten geweſene Flüſſigkeit. Dergleichen Fäſſer ſind beim Eingang in den freien Verkehr nach ihrer

Beſchaffenheit zur Verzollung zu ziehen .

Sind Umſchließungen durch vollſtändiges Auslaufen 2c. der darin befindlichen Flüſſigkeit leer

geworden, ſo unterliegen die Umſchließungen bei der Entnahme aus der Niederlage ſtets der tarifmäßigen

Verzollung nach Maßgabe ihrer Beſchaffenheit.

§ . 24 .

Sollen Flüſſigkeiten in Fäſſern durch Ueberleitung der Flüſſigkeit in andere Fäſſer oder ſonſtige

Umſchließungen getheilt werden , ſo iſt das Bruttogewicht des Faſſes vor der Theilung feſtzuſtellen . Es

wird demnächſt das Bruttogewicht der neu gebildeten Kolli der Verzollung oder weiteren Abfertigung

zu Grunde gelegt. Ergiebt ſich jedoch , nachdem über den ganzen Inhalt eines Faſſes verfügt iſt, daß

die Summe der Bruttogewidyte der Theilpoſten hinter dem im Niederlage-Regiſter angeſchriebenen Gewichte

des Faſſes zurückbleibt, und iſt nach den Umſtänden , wie es namentlich bei der Umfüllung in Ballons

der Fall iſt, anzunehmen, daß die Theilung nur erfolgt ſei, um einen Theil des Gewichts des getheilten

Faſſes der Verzollung zu entziehen , ſo kann von dem Niederleger die Entrichtung des Eingangszols für

das ſich ergebende Mindergewicht gegen das angeſchriebene Gewicht des Faſſes gefordert werden.

In Fällen , in welchen Flüſſigkeiten auf der Niederlage aus Fäſſern in andere Fäſſer oder Um

ſchließungen umgefüllt und in Theilpoſten zur Eingangsverzolung abgemeldet werden , kann die Zollerhebung

bis zum Betrage des von dem Einlagerungsgewicht ſich berechnenden Zolles erfolgen , ſofern der Nieder

leger vor der Abmeldung des erſten Theilpoſtens auf die Wiederausfuhr der ſämmtlichen Theilpoſten und

die Begünſtigung der Verzollung derſelben nach dem Auslagerungsgewicht Verzicht leiſtet.

Wenn bei Flüſſigkeiten in Fäſſern , welche in einer allgemeinen oder beſchränkten Niederlage

lagern , der Inhalt eines Faſſes ganz oder theilweiſe zum Auffüữen anderer Fäſſer benußt wird, ſo iſt

dies als eine Umpackung anzuſehen , auf welche die Beſtimmungen in den SS . 101 und 103 des Vereins

zollgeſeßes, ſowie in den $ 8. 21 und folgende dieſes Regulativs Anwendung finden . In Gemäßheit des

g . 23 des Regulativs iſt alſo bei jeder Auffüllung das Gewicht der alten und neuen Fäſſer feſtzuſtellen .

Auf den Antrag des Niederlegers kann jedoch , um eine Beunruhigung der Flüſſigkeiten durch

Verwiegung zu vermeiden, geſtattet werden , daß

a) cine Verwiegung der Fäſſer, welche aufgefüllt werden ſollen , unterbleibt und nur das Gewicht

der in jedes Faß umgefüllten Flüſſigkeit ermittelt und dem Einlagerungsgewicht deſſelben zu

geſchrieben wird , und

b ) das zur Auffüllung benußte Faß nur nach bewirkter Auffüllung verwogen und das vor der

Auffüllung vorhandene Gewicht deſſelben durch Zurechnung des Geſammtgewichts der in die

einzelnen Fäſſer umgefüllten Flüſſigkeit feſtgeſtellt wird . Iſt das Faß nicht vollſtändig entleert,

und ſoll noch auf der Niederlage verbleiben , ſo bedarf es auch bei dieſem Faſſe einer Ver

wiegung nicht, ſondern nur einer Abſchreibung des Geſamimtgewichts der aus demſelben

entnommenen Flüſſigkeit von dem Einlagerungsgewicht.

Handelt es ſich um eine im Niederlage-Regiſter ſummariſch angeſchriebene Poſt (S . 7 Abſ. 3 ),

von der ein Faß zum Auffüllen der übrigen benußt werden ſoll, ſo kann nicht nur von einer Verwiegung

der Fäſſer , ſondern auch von einer Gewichtsermittelung der umgefüllten Flüſſigkeit und von einer An

und Abſchreibung derſelben bei den einzelnen Fäſſern abgeſehen werden , es ſei denn, daß das zur Auf

füllung benußte Faß aus der Niederlage entfernt werden ſoll, in welchem Falle das Gewicht deſſelben

nach bewirkter Auffüllung durch Verwiegung feſtzuſtellen und von dem Geſamıntgewicht der Poſt abzu

ſchreiben iſt.

Sollen die in der Niederlage befindlichen Fäſſer mit Flüſſigkeiten aus dem freien Verkehr – zu

denen auch die aus der Niederlage abgemeldeten und verzollten Flüſſigkeiten gehören – aufgefülltwerden ,

ſo iſt nach der Vorſchrift im legten Abſaß des §. 21 zu verfahren , jedoch bedarf es auch in dieſem Falle
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einer Verwiegung der Fäſſer vor und nach der Auffüllung nicht, vielmehr nur einer Zuſchreibung des

Gewichts der in die einzelnen Fäſſer übergeführten Flüſſigkeit.

Jn den Fällen der $ 8 . 23 und 24 kann bei der Ueberleitung von Flüſſigkeiten in andere

Umſchließungen das Bruttogewicht des alten Faſſes in der Weiſe feſtgeſtellt werden , daß zuvörderſt das

neue Faß ſowohl leer, als nach geſchehener 11mfüllung, demnächſt aber das alte Faß verwogen und aus

den ſo gewonnenen Gewichtsbeträgen das Bruttogewicht des alten Faſſes im Wege der Berechnung feſt

geſtellt wird .

§ . 25.

Gelangen Waaren zur Theilung, für welche, neben der Tara für die äußere Umſchließung, eine

zuſäßliche Tara für die weitere innere Umſchließung gewährt wird, ſo kann , ſofern nicht vom Nieder

leger Nettoverwiegung beantragt wird, ohne Rückſicht auf die äußere Umſchließung das Gewicht der

werden . Im Falle einer Theilung zum Zweck der Verſendung der Waaren mit Begleitſchein ( iſt das

Gewicht derſelben einſchließlich deren innerer Umſchließung im Begleitſchein zu überweiſen und das Brutto

gewicht des neu gebildeten Kollo nur nachrichtlich darin zu bemerken .

§. 26 .

Die von Niederlagegütern ausgeſonderten Unreinigkeiten oder verdorbenen Waaren können unter

Zollkontrole in das Ausland zurückgeführt oder mit Genehmigung des Amtsvorſtandes unter amtlicher

Aufſicht vernichtet werden . Die erfolgte Vernichtung wird amtlich feſtgeſtellt und im Niederlage

Regiſter vermerkt.

$ . 27.

Waaren , welche während der Lagerung ihre Beſchaffenheit dergeſtalt verändert haben , daß ſie

in eine andere, einem niedrigeren Zolſaße unterliegende Waarengattung übergegangen ſind (z. B . Wein

in Eſſig ), können auf Antrag des Niederlegers und auf Grund amtlicher Feſtſtellung, erforderlichenfalls

nach erfolgter Denaturirung, mit Genehmigung des Hauptamts nach Maßgabe ihrer neuen Beſchaffenheit

im Niederlage- Regiſter und im Niederlageſchein umgeſchrieben werden .

§. 28.

Die Waarenbeſtände der Niederlage ſind von Zeit zu Zeit durch den Amtsvorſtand oder durch

einen von ihm beauftragten oberen Beamten einer Reviſion zu unterwerfen . Zu welchem Zeitpunkte und

in welchem Umfange dieſelbe ſtattzufinden hat, beſtimmt die Direktivbehörde.

Die Niederleger haben zum Zweck der Reviſion auf Verlangen Beſtandsdeklarationen zu über

geben und das erforderliche Perſonal zu den vorzunehmenden Handleiſtungen zu ſtellen .

$ . 29 .

Die zur Niederlage gebrachten Waaren dürfen in der Regel in der allgemeinen Niederlage nicht

über 5 Jahre (Vereinszoligeſeß §. 98 Abſ. 2 ) und in der beſchränkten Niederlage nicht über 6 Monate

(Vereinszolígeſetz §. 105 Abſ. 1) lagern .

Mit Genehmigung der Direktivbehörde kann ausnahmsweiſe in einzelnen Fällen eine Verlängerung

der Lagerfriſt eintreten .

V. Abmeldung und Verabfolgung aus der Niederlage.

9 . 30.

Wenn Waaren aus der Niederlage entnommen werden ſollen, ſo wird darüber von dem Nieder

leger, unter Vorlegung des Niederlageſcheins , eine Abmeldung nach dem anliegenden Muſter D dem

Niederlageverwalter oder dem mit Führung des Niederlage- Regiſters beſonders beauftragten Beamten

übergeben , welcher die Uebereinſtimmung der Angabe mit dem Regiſter prüft und ſolche auf der

Abmeldung beſcheinigt, auch diejenigen Bemerkungen , welche ſich auf die früher ſtattgehabten Reviſions

akte und ſonſt auf die weitere Åbfertigung der Waaren beziehen , hinzufügt. Þiernach und nach der über

die Beſtimmung der Waaren in der betreffenden Spalte der Abmeldung gemachten Angabe richtet ſich

die weitere Abfertigungsweiſe. Nach dem Ermeſſen des Amtsvorſtandes fann die Abmeldung auch in

doppelter Ausfertigung verlangt werden. Sind die Waaren zur Weiterverſendung mit Begleitſchein

beſtimmt, ſo iſt das im Begleitſchein -Regulativ vorgeſchriebene Formular zu benußen .
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Wünſcht der Niederleger, daß nach Maßgabe des §. 103 Abſaß 2 des Vereinszollgeſeßes das

Auslagerungsgewicht der Abfertigung zu Grunde gelegt werde, ſo hat er dies in ſeinem Antrage aus

drüdlich zu bemerken .

$ . 31.

Auf Grund der Abmeldung zur Verzollung oder zur Verſendung auf Begleitſchein II erfolgt die

ſpezielle Reviſion, inſofern ſolche nicht unmittelbar vor Aufnahme der Waaren in die Niederlage oder

ſpäter in derſelben ſtattgefunden hat. Auch kann dieſelbe dann unterbleiben , wenn auf den Antrag des

Niederlegers die Verzolung nach dem höchſten Zollſaße des Tarifs geſtattet wird (Vereinszollgeſeß §. 32

Abſ. 2).

Vor dem Beginn der ſpeziellen Reviſion kann der Niederleger die Angaben in der Abmeldung

hinſichtlich der Gattung und des Nettogewichts der ohne ſpezielle Reviſion zur Niederlage genommenen

Waaren ergänzen oder berichtigen (Vereinszollgeſeß S8 23, 26 und 46).

Wird bei Waaren , welche in der Niederlage umgepackt worden ſind, eine von der gewöhnlichen

abweichende Verpackungsart der Waaren oder eine erhebliche Abweichung von dem im Tarif angenommenen

Taraſaß bemerkt, ſo hat die Nettoverwiegung zu erfolgen.

$ . 32 .

Rückſichtlich des der Verzolung oder Abfertigung auf Begleitſchein II zu Grunde zu legenden

Gewichts kommen nach §. 103 des Vereinszollgeſekes folgende Grundſäße in Anwendung :

a ) Iſt das Gewicht jedes einzelnen Kollo im Niederlage- Regiſter angeſchrieben , oder wird eine aus

mehreren Kolli beſtehende, aber nur nach ihrem Geſammtgewicht angeſchriebene Waarenpoſt auf

einmal ungetheilt von der Niederlage entnommen , ſo kann

1. die nochmalige Verwiegung des betreffenden Rollo , beziehungsweiſe der ganzen Waarenpoſt

dann unterbleiben , wenn der Niederleger nicht in der betreffenden Spalte der Abmeldung die

Abfertigung nach dem Auslagerungsgewicht beantragt hat und zugleich kein Verdacht

einer heimlichen Entfernung eines Theils der Waaren während der Lagerung vorliegt.

2 . Findet eine nochmalige Verwiegung ſtatt, und ergiebt ſich hierbei

a ) ein Mindergewicht gegen das Einlagerungsgewicht, ſo erfolgt die Abfertigung auf

Grund des Auslagerungs gewichts , wenn anzunehmen iſt, daß dieſes Mindergewicht

lediglich durch natürliche Einflüſſe entſtanden ſei. Liegt jedoch begründeter Verdacht

vor, daß ein Theil der Waaren heimlich aus der Niederlage entfernt worden , ſo iſt –

abgeſehen von der wegen Zolldefraude etwa einzuleitenden Unterſuchung – jedesmal

das Einlagerungsgewicht der Abfertigung zu Grunde zu legen .

Ergiebt ſich dagegen

B ) ein Mehrgewicht, ſo bildet – unbeſchadet der näheren Unterſuchung wegen etwa

vorgekommener Jrrthümer – das Einlagerungsgewicht die Grundlage der Abfertigung.

In beiden Fällen (u und B ) iſt auf Antrag der Betheiligten jedes Kollo einer

größeren Waarenpoſt, deſſen Einlagerungsgewicht ſeiner Zeit beſonders ermittelt und im Nieder

lage-Regiſter angeſchrieben war, bezüglich der Gewichtsabweichungen bei der Abmeldung als

eine für ſich beſtehende Waarenpoſt zu behandeln , wenn über die Identität der einzelnen Kolli

nach Zeichen und Nummer kein Zweifel beſteht.

b ) Wird eine aus mehreren Kolli beſtehende, im Niederlage-Regiſter unter einem Geſammtgewicht

angeſchriebene Waarenpoſt in Theilmengen aus der Niederlage entnommen , ſo erfolgt die Ab

fertigung nach dem jedesmal zu ermittelnden Auslagerungsgewicht.

Ergiebt ſich hierbei im Ganzen ein Mindergewicht gegen das Einlagerungsgewicht, ſo

kommen bei der Abfertigung der lebten Theilpoſt die oben unter a 2 a ausgeſprochenen Grund

jäße zur Anwendung.

Hinſichtlich des Mindergewichts , welches ſich bei den in Theilpoſten zur Abmeldung ge

langenden Flüſſigkeiten in Fäſſern gegen das Gewicht des getheilten Faſſes ergiebt, wird auf den

g. 24 Bezug genommen .

$ . 33 .

Sind die Waaren zur Verzollung abgemeldet, ſo hat der Niederleger, nachdem der Befund in

der Abmeldung beſcheinigt iſt , den Gefällebetrag gegen Quittung zu entrichten , beziehungsweiſe ein Kredit
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Bei der Abmeldung zur Abfertigung der Waaren auf Begleitſchein II tritt an die Stelle der

Gefälleentrichtung die Ertrahirung des Begleitſcheins .

$. 34.

Zum Zweck der Verſendung von Niederlagegütern auf Begleitſchein I wird in der Regel das

Auslagerungsgewicht ermittelt.

Ergeben ſich bei dieſer Verwiegung Abweichungen gegen das Einlagerungsgewicht, ſo wird im

Allgemeinen nach der Vorſchrift des S . 32 unter a 2 und b verfahren , jedoch mit der Maßgabe, daß

1 . ein nach jener Vorſchrift zollpflichtiges Mindergewicht ſofort beſonders zum Eingange zu

verzollen und der Begleitſcheinabfertigung das Auslagerungsgewicht zu Grunde zu legen ;

2 . in Fällen , wo das Einlagerungsgewicht die Grundlage der weiteren Abfertigung bildet, auch

das Auslagerungsgewicht im Begleitſchein nachrichtlich zu vermerken iſt.

§. 35 .

Die Verwiegung kann , ſofern ſolche nicht vom Niederleger ſelbſt begehrt wird , unterbleiben ,

1 . wenn die Waaren unter amtlichem Verſchluß zur Niederlage gekommen ſind und dieſer Ver

ſchluß während der Lagerung unberührt geblieben iſt;

2 . wenn die Waaren zwar ohne amtlichen Verſchluß zur Niederlage gelangt ſind , jedoch

a ) nach der Beſchaffenheit derſelben eine Veränderung des Gewichts während der Lagerung

nicht zu vermuthen iſt, wie z. B . bei Metallen , Metallwaaren , Glas, Porzellan und

dergleichen , oder

b ) ihre Lagerung nicht über drei Monate gedauert hat und keine Umſtände vorliegen , welche

auf eine ungewöhnliche Gewichtsveränderung ſchließen laſſen .

§. 36 .

Sollte für einzelne Niederlagepläß
e das Bedürfniß entſtehen , den in das Ausland zu ſendenden

unverzollten Waaren Gegenſtände des freien Verkehrs in dem nämlichen Kollo beizupacken , ſo darf dies

unter folgenden Bedingungen nachgegeben werden :

1 . die unverzollten Waaren ſind im Innern des zu bildenden Kollo von den Gegenſtänden des

freien Verkehrs durch beſondere Verpackung getrennt zu halten , auch iſt der der Menge nach

geringere Theil der Waaren für ſich amtlich zu verſchließen ;

2 . das Geſammtkolo wird unter Bleiverſchluß geſegt und

3. im Begleitſcheine der Beipackung von Gegenſtänden des freien Verkehrs erwähnt, auch die

Gattung , Menge und der etwaige Verſchluß der leßteren , ſowie das Bruttogewicht des Ge

ſammtkollo angegeben .

Iſt wegen der Beſchaffenheit der Waaren die Bedingung unter 1 nicht zu erfüllen, ſo kann die

Beipackung von Gütern des freien Verkehrs nur unter der Bedingung ſtattfinden , daß dieſelben die Natur

fremder unverzollter Waaren annehmen .

§ . 37.

Sollen Waaren aus der Niederlage eines Grenzzollamts unmittelbar in das Ausland verſendet

werden , und erfolgt die Ausfuhr unter den Augen des Grenzzollamts oder unter amtlicher Begleitung,

ſo beſchränkt ſich die Abfertigung darauf, daß die Ausfuhr von dem Amt oder den Begleitungsbeamten

auf der Abmeldung beſcheinigt wird.

$ . 38.

DieWaaren werden gegen Vorzeigung der Zollquittung, beziehungsweiſe der betreffenden Abfertigungs

papiere aus der Niederlage abgelaſſen . Es erfolgt demnächſt ihre Abſchreibung im Niederlage-Regiſter.

Binnen 24 Stunden müſſen die Waaren aus der Niederlage entfernt werden .

8 . 39.

Wo Lagergeld erhoben wird (Vereinszoligejeß §. 99), iſt daſſelbe von dem bei der Einlagerung

der Waaren angeſchriebenen und im Falle einer Umpackung von dem dabei ermittelten Bruttogewichte zu

erheben .

§ . 40 .

Mit Niederlagegütern , deren Eigenthümer (Disponent) unbekannt iſt, oder deren Abnahme von
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der Niederlage nach Ablauf der Lagerfriſt (S. 29) von dem der Zollbehörde bekannten Eigenthümer ver

weigert wird, iſt nach §. 104 des Vereinszollgeſeßes zu verfahren .

Bleibt in ſolchen Fällen beim öffentlichen Verkauf der Waaren das Meiſtgebot nach Abzug der

Koſten hinter dem Betrage des Eingangszolles zurück, ſo iſt in der Regel der Zuſchlag zu verſagen .

Ausnahmen hiervon können von der Direktivbehörde nur dann zugelaſſen werden , wenn der Ausfal an

Zollgefällen 10 Prozent nicht überſteigt.

VI. Theilungslager.

S . 41.

Theilungslager unter Mitverſchluß der Zollverwaltung (S . 1 lit b des Privatlager -Regulativs)

können auch in abgeſonderten Räumen der öffentlichen Niederlage, welche für ſich verſchließbar ſind und

für deren Einrichtung und Unterhaltung der Niederleger nach Anleitung des Amts Sorge zu tragen hat,

zugelaſſen werden.

Derartige Theilungslager ſind im Allgemeinen nach den Beſtimmungen des Niederlage- Regulativs

und den für die betreffende Niederlage bezüglich der Theilungslager erlaſſenen beſonderen Vorſchriften zu

behandeln .

Auf Wein - und Spirituoſen - Theilungslager in öffentlichen Niederlagen finden die Beſtimmungen

in den SS. 1 bis 10 des Weinlager-Regulativs mit der Maßgabe Anwendung, daß die Geſtattung eines

ſolchen Lagers nicht an die Bedingung eines beſtimmten Lagerbeſtandes (g . 2 a . a . 9 .) geknüpft iſt.

Bei anderen zu derartigen Theilungslagern zugelaſſenen Flüſſigkeiten mit Ausnahme von Mine

ralöl, können nach Anordnung der Direktivbehörde die vorſtehenden Beſtimmungen ebenfalls in Anwendung

gebracht werden .

VII. Strafbeſtimmungen .

S . 42.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften dieſes Regulativs werden , ſoweit nicht die Strafen

der SS. 134 bis 151 des Vereinszollgeſeßes Anwendung finden , in Gemäßheit des S . 152 dieſes Geſeßes

mit einer Ordnungsſtrafe bis zu 150 Mark geahndet.
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(S . 6 des Regulativs.)

B .

Deklarations-Regiſter

Begleitſchein -Empfangs- Regiſter

Blatt
Ser .
Nr.

Abgegeben , den . . 1883

Die Reviſionübernehmen : * )

A us z il g

aus

de
30

vom

des Amts Nr.

188 über die damit an den umſtehend genannten Empfänger

eingegangenen Waaren behuſs der Anmeldung derſelben zur Verzolung.

Niederlage.

Weiterbeförderung mit Begleitſchein .

Annahme- Erklärung.

den Empfang des auf Grund dieſer (der angeſtempelten ) Anmeldung ausgefertigten , unter Nr.

des Begleitſchein -Musfertigungs- Regiſters eingetragenen Begleitſcheins anerfenne ,

übernehme zugleich die aus demſelben nach SS. 44 und 46 des Vereinszollgeſebes ſich ergebenden

Verpflichtungen.

verpflichte den darin feſtgeſtellten Zollbetrag , wenn der Nachweis der erfolgten Zahlung

deſſelben an das Empfangsamt nicht bis zum Ablauf der für die lieberſendung des Erledigungsſcheins feſt=

geſeßten Friſt erbracht ſein wird , auf Anfordern bei dem Begleitſchein -Ausfertigungsamt einzuzahlen .* * )

, den 188 .

Erledigung des Begleitſcheins.

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt auf Grund des Erledigungsſcheins Nr.

, den 188

Ziffer

* ) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſſes auszufüllen .

* * ) Bei Begleitſdeinen I werden die Worte „verpflichte " bis ,,einzuzahlen " , und bei Begleitſcheinen Il die Worte „ übernehme" bis

„ Verpflichtungen “ durchſtrichen .

86
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que

III .

, der Deklaration
Inhalt des Begleitſcheins

Anträge
Angabe :

Der Rolli Gattung und Menge der W a a ren
Angabe, ob

Bemer:
und wie laund hei ffungen desl a ) der Eingangs

Waarents
Name nach der noch nicht geprüften nach ſtattgehabter amtlicher welchem

des Ferlunfts
disponen landes ;

und Angabe des Deklaranten . AmtErmittelung. ten ( Dekla. e ) ob die Haaren
ein Ver

Tarifmäßige ranten , dem
Wohnort Zeichen

Berede
ſchluß

und Art Benennung
lungsverkehr

Menge. Menge.Benennung der Begleit
angelegt angehören ;

Waaren mit cheinsd ) ob die Maaren
der Waarender iſt, und

Angabe der ertraNums von Nieder

nad) Zahl
Ver Brutto : Tarifnummer oder

Netto :
lagenBruttos henten ,Netto: der an .

pfänger. Anleitung Ronten abge .mern .
Jund der Nuin Waaren :

padung.
meldet ſind .

gewicht*)des
gelegtengewicht mer des ſtatiſti: gewicht* ) gewicht " Iführers ac.).

Bleie

Zoltarifs . lichen Waaren
u . 1. w .

kg 1 ,00 kg 100 verzeichniſſes . kg 10 kg 100

2. 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11. 12. 13 .

ЗаЫ .

N
u
m
m
e
r

d
e
r

ei
nz
el
ne
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

undder

Em

der Deklaration
Mit {| dem Begleitſchein so

übereinſtimmend.

* ) Zu Spalte 6, 9 und 17. Bei Waaren , welche nicht nach dem Gewicht verzolt werden , iſt die Menge unter entſprechender

Bezeichnung der Mengeeinheit (Tonne, Stüd x .) in die für Angabe des Bruttogewichts vorgeſehene Spalte einzutragen .

(§ . 5 des Regulativs.)

A .

Stonto der Handlung

Auſchreibung

Der Rolli Gattung und Menge der Waaren .
Namen

Drd .

Zahl
nungs.

Num

Bezeich .

nung

des

Lager

raumns.

Bezeich

Der nung

und
Anſchreibung

Nummer

des

Vor:

Tag. Mon. Jahr. regiſters.

der

Niederleger
und

der

Tarifiäßige Einlagerungsgewicht

Zeidenl Benennung mit | nad der bei dem

| Angabe der Vorabfertigungsamt nach hieſiger
und Tarifnummer ſtattgehabten Verwiegung.

Num . ) und der Nummer Ermittelung.
des ſtatiſtiſchen

mer.
Waaren Brutto Netto Brutte Netto

verzeichniſſes.
kg 1700 kg 1 /200 kg 100 kg 1 /100

7 . | 9. 10 . 11. 12.

Art

der

Ver:

padung

mer .

Waaren .

13. 6 . 8 .
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IV . V . VI. VII.

Reviſionsbefund. Zollberechnung.
Weiterer Nachweis

der Waaren .

Der Rolli Der Waaren
Der Vebe

und

Menge.

Durch Verwiegung

ermitteltes Gewicht

Zeichen

Der

Ver:

kehrs.

nach :

wei:

ſung

Netto

gewicht
durch Áb.

rechnung

der tarif: |Tarif-
mäßigen

Tara, jag
mit An.

gabe des

Tara:

ſabes

Zoll-

betrag

Kontrol

regiſter

tarifmäßige Benennung

mit Angabe der

Tarifnummer und

der Nummer

des ſtatiſtiſchen

Waaren

verzeichniſſes

Zahl

und

Art der

Ver

padung.

Bemerkungen

über

vorhandenen,

beibehaltenen

oder angelegten

Verſchluß,

Zahl der Bleie

u . 1. w .

und

Num :

mern .

Brutte * ) Netto
Be.

nen :

i. ning.

22 .

Nummer,

Blatt
Blatt

Nr. laufende

Nr.
km

17.

100

i

kg 1

18 .

ks 1 .

19 .

Mart.

20.

Mart.

21.14 . 15 . 16 . 23 . 24 . 25 .

Blatt

A bichreibung.

Angabe Der Kolli Weitere Nachweiſung

der Waaren .

Auslagerungs

gewicht.
Bemerkungen .

ob und welcher

Verſchluß

an dem Kollo

befindlich iſt.

| a ) der Eingangs

grenzſtrede; Zahl
b ) des Herkunfts Abſchreibung

und Art
landes ;

c ) ob die Waaren der

von Nieder
Ver

lagen oder

Konten abge: | Tag. Mon. Jahr. padung.
meldet ſind.

14. 15. 16 .

Zeichen

und

Nummer.

Brutto

kg 100

18.

Netto

kg

19.

Bes Deffen

zeichnung

des

Regiſters. Blatt Nr.
(Aonto ).

20 . 21.

100

13 . 17 . 22.

86
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(S. 22 des Regulativs.)

18 Nr.Eingereicht, den ten

Die Verabfolgung und Aufſicht übernehmen :

Der Unterzeichnete beantragt die einſtweilige Verabfolgung der nachſichend genannten Kolli

( Behandlung.

zum Zweck der Umpackung.

Theilung.

Des

Nieder

( Behandlung

II. Veränderungen , welche nach der { impadung ein
1. Angaben des Niederlegers . | Theilung

getreten ſind.

Der Gattung und Menge Der Gattung und Menge

Rolli der Waaren . Anträge Rolli der Waaren .

und Tarifmäßige

Benennung der
Deren Bemer

Waaren mit Bemer

Gewicht Angabe der Gewicht
nennung

Tarifnummer kungen .
des

und der
der

Nieder Nummer des

Waaren . Brutto ſtatiſtiſchen
Netto legers .

Brutto Netto
Wanren :

verzeichniſles .
ks 100 kg 1100 ky 1 .200 kk 1"/ 100

5 . 6 . 7. 8. 19. 10. 11. 12. 13 . 14 .

Deren
Re Be

giſters

N
r

.d
e
r

e
i
n
z
e
l
n
e
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

Z
e
i
c
h
e
n

u
n
d

N
u
m
m
e
r

.

Z
a
h
l

u
n
d

A
r
t

d
e
r

V
e
r
p
a
c
k
u
n
g

.

B
l
a
t
t

.

N
r

.d
e
r

e
i
n
z
e
l
n
e
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

Z
e
i
c
h
e
n

u
n
d

N
u
m
m
e
r

.

Z
a
h
l

u
n
d

A
r
t

d
e
r

V
e
r
p
a
c
k
u
n
g

.

L
i
t
e
r
a

.
1

, den ten , den ten 18 .

(Unterſdyrift des Beamten )(Unterſchrift des Niederlegers)
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(S . 30 des Regulativs).bgegeben , den 30 . Juli 1888.

Die Reviſion übernehmen : * )

D .

Abmeldung

Niederlage- Regiſter:

Konto 8.

Blatt 6 .

Nr. 10.

von

W a a r en aus der Niederlage

des Haupt-Zoll-Amts zu Colbergermünde

zur Verzollung.

Fte Berfendung auf Degteitfcheitt.

Ann a hme- E r k l ä r u n g .

Indem den Empfang des auf Grund dieſer Abmelding ausgefertigten , unter Nr.

des Begleitſchein -Ausfertigungs- Regiſters eingetragenen Begleitſcheins anerkenne ,

übernehme zugleich die aus demſelben nach SS. 44 und 46 des Vereinszollgeſcßes ſich ergebenden

Verpflichtungen .

verpflichte den darin feſtgeſtellten Zollbetrag, wenn der Nachweis der erfolgten Zahlung

deſſelben an das Empfangsamt nicht bis zum Ablauf der für die Ueberſendung des Erledigungsſcheins feſta

geſepten Friſt erbracht ſein wird , auf Anfordern bei dem Begleitſchein -Ausfertigungsamt einzuzahlen .* * )

, den . 18

Erledigung des Begleitſch e in s .

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt auf Grund des Erledigungsſcheins Nr.

, den 18

Ziffer

* ) Nur für den Fall des lokalen Bedürfniſjes auszufüllen .

* * ) Bei Begleitideinen I werden die Worte , verpflichte " bis

bis „ Verpflichtungen “ durchſtrichen.

einzuzahlen “ , und bei Begleitſcheinen II die Worte übernehme“
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II.

Angabe des Abmelders nach Inhalt des Niederlageſcheins.

Anträge

Der Kolli Der W a a r en Angabe:
und

Nieder

Datum

Gattung M en ge.lage

Regiſter .

der

Zeichen

Zahl

und Art

unb |

Nieder

ob und wie der Eingangögreng.

und bei 1 ftrede;

welchem b) des Herkunftslandes;

Amt ein ) des Beſtimmungs.
Verſchluß landes der Waaren ;

angelegtiſt, d) ob die Waaren dem

und
Veredelungsverkehr

angehören ;

Sabl der le) ob die Waaren von

angelegten Niederlagen oder

Bleie Konten abgemeldet
ſind.

u . i. w .

Bemerkungen

des

Waaren

disponentenDisponenter

( Deklaranten,

Begleitſchein

ertrahenten,

Waaren

führers 2c.).

le- Num .

nach ſtattgehabter
Einlagerungs

amtlicher

nach der noch Gewicht.
der

Ermittelung.

nicht geprüften .
Tarifmäßige Benennung

| Angabe des der Waaren mit an Brutto * ) Netto
gabe der Tarifnummer

padung. Deklaranten . und der Nummer des
ſtatiſtiſchen Waaren

verzeichniſjes .

kg 1/10 kg /100

6 . | 9 10.

R
o
n
t
o

. B
l
a
t
t

.

N
u
m
m
e
r

. gung . mern .

3. 4 . 5 . 8 . 11. I 12.

8 6 10 56 60 32 5012 ./6 . G . M . 1 Kiste

1886 12

a ) Ostsee,

b ) Schweden .

Handschuhe aus

Leder

Pos. 21. e

No. 549

Zur Verzollung.

Colbergermünde,

d . 30 . 7. 88.

W . Schneider.

Mit dem Niederlage-Regiſter

übereinſtimmend.

Gensert

Hauptamts - Assistent.

* ) Zu Spalte 9 und 17. Bei Waaren, welche nicht nach dem Gewicht verzollt werden, iſt die Menge unter entſprechender Bezeid .

nung der Mengeeinheit ( Tonne, Stüd 2 .) in die für Angabe des Bruttogewichts vorgeſehene Spalte einzutragen .
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V . VI.III.

Reviſionsbefund.

IV.

Zollberechnung.
Weiterer Nachweis

der Waaren .

Der Rolli Der W a a ren Bemerkungen

Ver :
Der Hebes

und Kontrol
kehrs

Menge.
nach

Tarif- 3ollbetrag.) RegiſterZeichen Zahl und

Art der

Num - Ver

Auslagerungs
Gewicht.

Netto:

gewicht

durch Ab

rechnung

der tarif

| mäßigen

Tara, mit

Angabe

des

Taraſabes

wei

ſungund

tarifmäßige

Benennung mit

Angabe der

Tarifnummer und

der Nummer des

ſtatiſtiſchen Waaren :

verzeichniſſes

jab

vorhandenen ,

beibehaltenen oder

angelegten

Verſchluß,

Zahl der Bleie

u . ſ. w .Brutto ) Netto
mern . padung. Benen Blatt

Rummer

Blatt

laufende

Nr.
nung. Nr.

kg 200

.

kr 2100

18 .

kg 200 Mart. Mart. Pi.

19. 20 . 21.14 . 15 . 22. 23. 24 . 25 .

45

Augenommen 100 32 50 E . J.
Wie Spalte 5 u . 6 206

Colbergermünde, den 30. Juli 1888.

Körner Frerich

Ober-Kontrolör. Hauptamts-Assistent.
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Carl Seymanns Verlag, Berlin . - Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Neich .

für das

Herausgegeben

im

Reichsamt des Innern.

Zu beziehen durch alle Poftanſtalten and Budhandlungen . – Pränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 3 . Auguſt 1888 . N 32.

Inhalt: 1. Konſulat-Weſen : Todesfall ; - Ernennung ;

- - Erequatur:Ertheilung; – Beſtellung eines Konſular

Agenten . . . . . . . . . . . . . Seite 569

2. Marine und Schiffahrt : Erſcheinen des Nautiſchen Jahr:

buchs für das Jabr 1891 . . . . . . . . . 569

3 . Finanz-Weien : Nachweijung der Einnahmen des Reichs

vom 1. April bis Ende Juni 1888 . . . . . 570

4 . Zoll - und Steuer-Weſen : Berichtigung einer Stelle der

Ausführungsbeſtimmungen zum Zuverſteuergeſeß 571

Transportkontrole für Schweine in den Grenzbezirken von

Ditpreußen ; – Errichtung von Zuckerſteuerſtellen . 572

und Beilage: Neue Redaktion des Eiſenbahn - Zoll

regulativs ; - des Poſt-Zollregulativs ; – der Ausführungss

beſtimmungen zum Salzſteuergejet . . . . . . 573

1 . Kon jula t - Weſe n .

Der Kaiſerliche Vizekonſul Behr Forſſell in Umeå (Schweden) iſt geſtorben .

Der Kaufmann Felir Faller iſt an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen bisherigen Konſuls

Roſenkranz zum Konſul des Reichs in Merida (Mexico ) ernannt worden .

Dem zum Konſul der Dominikaniſchen Republik in Bremen ernannten Kaufmann Julius Smidt iſt

das Erequatur Namens des Reiches ertheilt worden .

Von dem Kaiſerlichen Konſul Hänſchell in Bridgetown (Barbados) iſt Herr John D . Moffat zum

Konſular-Agenten in Caſtries (St. Lucia ) beſtellt worden .

2 . M a r ine und Schiffah r t.

Die vom Reichsamt des Innern veranſtaltete Ausgabe des Werkes „ Nautiſches Jahrbuch oder Epheme

riden und Tafeln für das Jahr 1891 zur Beſtimmung der Zeit, Länge und Breite zur See nach aſtro

nomiſchen Beobachtungen “ iſt im Verlage der Buchhandlung „ Carl Heymanns Verlag " in Berlin ſoeben

erſchienen .

Das Buch wird den Reichs - und Staatsbehörden bei direkter Beſtellung, ſowie den Wieder

verkäufern zum Preiſe von 1,25 Mark für das Eremplar geliefert. Im Buchhandel iſt daſſelbe zum Preiſe

von 1,50 Mark für das Eremplar zu beziehen .

Berlin , den 26 . Juli 1888. Der Reichskanzler.

In Vertretung : Ed .
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3 . Fin a n } -Weſen.

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern , ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1. April 1888 bis zum Schluſſe des Monats Juni 1888 .

Ali

5 .

-

Brauſteuer u
ne von Bier . . . .

Die Soli
Einnahme Differenz

Einnahme beträgt
Bezeichnung vom Beginn des

zwiſchen den
Ausfuhr

in demſelben

Etatsjahres bis
Spalten 4

Bleiben Zeitraum
der und 5 ,

zum Schluſſe des Vergütungen des Vorjahres + mehr
obengenannten

Einnahmen . (Spalte 4 ) - weniger
Monats

M . Al

3 . 4.

.Bölle . . . . 62510 741. . . . . . . . 61882 432 62 164 61 820 268 690 473

Tabadſteuer . . . . . . . . . 1 732 258 65 076
.

18 327 17790071 713 931

Zuderſteuer . . . . 2 612 819 49 257 507 - 47 639 939- 46 644 688 + 995 251

Salzſteuer . . . . . . . . . . . 8 156 888 5 875 8151013 7 983 381 167 632

Maiſch bottich - und Branntweinmaterialſteuer 4 803 971 4 586 762 217 209 9 527 459 - 9310 250

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu :

ſchlag zu derſelben . . 25 990 421 25 990 421 + 25 990 421

Nachſteuer für Branntwein . . 2 297 2 297 2 297

5 677 213 6322 5 670 891 5281 867 + 389 024

Uebergangsabgabe von Bier . . . . 617 162 617 162 557 742 59 420

Summe 111 475 461 53 936 957 57 538 504 40 000 258 + 17538 246

Spielkartenſtempel · · · · · · · · · 217 782 222 573 4791

Wechſelſtempelſteuer . . 1 645 246 1 641 243 4 003

Stempelſteuer für

a ) Werthpapiere 1 632 358 1317 883 + 314 475

b ) Rauf: und ſonſtige Anſchaffungsge.
ſchäfte . . . . . . . . . . . 2 515 599 1 795 740 719 859

c ) Looſe zu
Privatlotterien · · · · · 99 239 +

· 89 203 10 036
·

Staatslotterien . . . . . . 1 348 039 1071 666 + 276 373

Poſt: und Telegraphen -Verwaltung . . . . 47 010 350 44 626 683 + 2 383 667

Reichs Eiſenbahn-Verwaltung . . . . . . 12 376 800 11 825 900*) + 550 900

* ) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 63 953 M . höher.

Anmerkung. Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt-Einnahme abzüglich der Ausfuhr- Vergütungen und Verwaltungs.
koſten beträgt bei den nach bezeichneten Einnahmen bis Ende Juni 1888 :

Jſt- Einnahine vom
Bezeichnung Iſt- Einnahme in Differenz zwiſchen den

Beginn des Etatsjahres Spalten 2 und 3 ,
| demſelben Zeitraum des

der bis zum Schluſſe des + inebr
Vorjahres

Einnahmen .
obengenannten Monats – weniger

|
| I+

| +

i

I
l

Il

+
+

|
|

|
|

4 .

Zölle . . . . . . . . . . . . . .

Tabadſteuer . . . . . . . . . . . .

Zuderſteuer . . . . . . . . . . . .

Salzſteuer . . .

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag
zu derſelben . . . . . . . . . . .

Nachſteuer für Branntwein . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

50 585 901

1 596 897

52 713 830

9 355 150

2 622 107

52 860 983

1 515 189

59 657 333

9 154 012

11 066 557

1+1+1

2 275 082

81 708

6 943503

201 138

8 444 450

+

13 243 362

7 893 248

5 345 127

+ 13 243 362

+ 7 893 249

+ 3816194 963508

Summe .

. . . . )

143 355 622

291 397

139 217 582

278 996

+ 4138 040

+ 12 401Spielkartenſtempel . . . . . . .
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4 . 2011 : und Steuer ·Weſe n .

In den Ausführungsbeſtimmungen zu dem Geſeß vom 9. Juli 1887, die Beſteuerung des Zuckers

betreffend (Central-BI. Nr. 27), iſt auf Seite 293 und 294 die Tabelle „ Berichtigung der Prozente Brir

nach der Temperatur 171/2° C .“ unrichtig wiedergegeben . Dieſelbe lautet richtig , wie folgt:

Heridytigung der Prozente Brix nach der Temperatur 171/2° C .

Prozente Brir der Löſung
Temperatur

nach

Celſius.

25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 75

von der Aräometeranzeige abzuziehen .

0 ,72 0 ,82

0 ,65

1 ,29
0 ,59 0 ,94

10° 0 ,39 0 ,42

0 ,3611° 0 ,34 0 ,53

0 ,92

0 ,72

0 ,45

0 ,39

0 , 33

0 , 27

0 , 22

0 ,17

0 , 4612°

13°

0 ,29

0 ,24 0 , 39

14°

0 ,31

0 , 26

0 , 21

0 , 16

0 , 11

0 , 19

0 , 15

0 , 32

15° 0 ,25

0 ,1816° 0 , 12

17° |

0 , 10

0 ,04 1 0 ,04 0 ,04 0 ,05 L 0 ,05 0 ,06

Temperatur

nach

Celſius .

Prozente Brir der Löſung

/ 40 / 50 1| 25 | 30 35 60 70 75

zur Aräometeranzeige hinzuzufügen .

18° 0 , 03 0 ,03 0 , 03 0 ,03 0 ,03

0 , 10 0 , 10

0 ,03

0 , 10 0 , 1019°

20°

0 ,10

0 ,180 , 18 0 , 18 0 ,19 0 , 19 0 ,15

0 , 2221° 0 , 25 0 , 25 0 , 25 0 , 26

0 ,11

0 , 18

0 , 2522°

0 ,26

0 ,330 ,32 0 ,32 0 ,32

23

24°

25°

0 ,39

0 , 46

0 ,53

0 , 420 , 39

0 , 46

0 ,54

0 ,39

0 ,47

0 ,40

0 ,47

0 ,29

0 ,36

0 ,43

0 ,510 ,55

0 , 50

0 ,58

0 , 33

0 ,40

0 ,48

0 ,5526° 0 ,61 0 ,66 0 ,580 ,60

0 ,68

0 ,76

270

28°

0 ,68 0 ,69 0 , 74

0 ,55

0 ,62

0 ,70

0 ,78

0 ,86

0 , 94

0 ,62
0 ,78

29° 0 ,84 0 ,86 0 ,90

0 , 98

0 ,65

0 ,72

0 ,80

0 ,8830°

35°

0 ,92 0 ,94

0 ,78

0 ,86

1 ,25
1 ,35 1 ,36 1 , 271 ,32

1 ,79 1,79 1 , 80 1 ,82 1 ,65

2 ,80 2 ,79 2 ,51

3 ,88

j
a
i
o 3 ,9060°

70°
80°

3 ,82

1 ,69

2 ,56

3 ,43

4 ,47

5 ,50

5 .03
5 ,065 ,13

6 , 46

4 ,90

6 , 38 6 ,30 6 , 26 6 ,06
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In der Provinz Oſtpreußen findet innerhalb der Grenzbezirke des Regierungsbezirkes Gumbinnen und

der Königlichen Hauptzollämter zu Neidenburg und Memel, jedoch mit Äusſchluß der Stadt Memel und

der kuriſchen Nehrung, für den Transport von Schweinen (ausſchließlich der Ferkel unter 4 Wochen) ohne

Rückſicht auf die Zahl der transportirten Thiere die Transportkontrole gemäß § . 119 des Vereinszoll

geſebes ſtatt.

Für die in den bezeichneten Grenzbezirken wohnenden Perſonen , welche mit Schweinen Handel

treiben , iſt die Buchkontrole (S. 124 Abſ. 3 des Vereinszollgeſeßes ) eingeführt.

Berlin , den 2 . Auguſt 1888.

Errichtung von Zuckerſteuerſtellen .

(Central-Blatt von 1888 Seite 484 ff.)

Im Königreich Bayern.

ſowie in Bayreuth und Schweinfurt ſind Zuckerſteuerſtellen errichtet worden , von welchen diejenigen in

Frankenthal, Speyer , Bayreuth und Schweinfurt beſondere Geſchäftsabtheilungen der dortigen Zollbehörden

zu bilden haben . Die unbeſchränkten Befugniſſe des Nebenzollamts zu Frankenthal zur Abfertigung des

mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden 20. Zuckers aller ürt ( . 19 a der Ausführungsbe

ſtimmungen ) und hiermit auch die Befugniß zur Abfertigung von Abläufen der Zuckerfabrikation (S . 7

Befugniſſe den übrigen Zuckerſteuerſtellen , bei welchen von der Feſtſtellung der Quotienten der Zuckerabläufe

nach Maßgabe des § . 98 der Ausführungsbeſtimmungen abgeſehen werden kann , nicht zukommen .

Jm Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin .

Das Hauptzollamt zu Roſtock iſt als Zuckerſteuerſtelle für die Fabrik Roſtock und das Haupt

ſteueramt zu Güſtrow als Zuckerſteuerſtelle für die Zuckerfabriken Güſtrow , Malchin , Stavenhagen und

Dahmen mit der Befugniß zu allen Abfertigungen nach den $ . 34 bis 37 des Geſeßes vom 9 . Juli v . I .

und den bezüglichen Ausführungsvorſchriften beſtellt worden . Das Hauptſteueramt zu Güſtrow iſt zur

Polariſirung des Zuckers ermächtigt.

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Juliui Sittenfeld in Berlin .
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Beilage zu Nr. 32.

Eiſenbahn -Zollregulativ .9)

In Gemäßheit des §. 73 des Vereinszoligcſeßes werden über die zollamtliche Behandlung des Güter

und Effektentransports auf den Eiſenbahnen die nachſtehenden Beſtimmungen getroffen :

1. Allgemeine Vorſchriften .

1. Transportzeit.

$ . 1 .

Der Transport von Frachtgütern und Paſſagiereffekten über die Zollgrenze und innerhalb des

Grenzbezirks iſt auf den dem öffentlichen Verkehr dienenden Eiſenbahnen bei Tag und Nacht geſtattet

(Vereinszollgeſeß S . 21 Abſ. 5 lit. d ).

2 . Abfertigungsſtunden .

$ . 2 .

Die Abfertigung der Paſſagiereffekten, ſowie der ankommenden ſofort unter Raumverſchluß (S . 10)

weiter gehenden Frachtgüter iſt nach § . 133 Abſaß 3 des Vereinszollgeſeßes ſowohl bei den Grenzämterii

als bei den Aemtern im Innern ſogleich nach dem Eintreffen des Zuges zu jeder Zeit, auch an Sonn

und Feſttagen , zu bewirken .

Andere Abfertigungen finden , ſofern das Bedürfniß des Verkehrs nicht eine Erweiterung erfordert

(Vereinszollgeſeß §. 133 Abſ. 4 ), nur innerhalb der im g. 133 Abſaß 1 des Vereinszollgeſeßes beſtimmten

Geſchäftsſtunden ſtatt.

3 . fahrpläne.

$. 3.

Die Eiſenbahnverwaltungen haben die Fahrpläne, imgleichen jede Abänderung derſelben , bevor

ſolche zur Ausführung kommen , der Direktivbehörde, ſowie den Hauptämtern, in deren Bezirk ſich Stations

pläße oder Halteſtellen befinden , mitzutheilen . Ebenſo haben ſie von etwa vorkommenden Ertrazügen und

von vorausſichtlich längeren Verzögerungen in der Ankunft der Züge ſämmtlichen betheiligten Abfertigungs

ſtellen (S . 4 ) ſo zeitig wie möglich Anzeige zu machen .

Abferti
gung

chen Grenzzo
llämte

. uf den Eiſenba
hne

4 . Ubfertigungsſtellen .

S . 4 .

Zur Abfertigung der auf den Eiſenbahnen ein -, aus- und durchgehenden Güter ſind die an den

ſelben gelegenen Grenzzollämter nach Maßgabe des $. 128 des Vereinszollgeſcßes kompetent. Die weitere

Abfertigung der vom Grenzzollamt mit Ladungsverzeichniſ (S . 21) abgelaſſenen , ſowie die Ausgangsab

fertigung zoll - oder kontrolepflichtiger Güter im Innern kann nur bei Hauptämtern mit Nicderlage oder

jolchen anderen Aemtern erfolgen , welche von der oberſten Landes - Finanzbehörde dazu ermächtigt ſind

(Vereinszollgeſek $. 131).

Die zur zollamtlichen Abfertigung des Eiſenbahnverkehrs kompetenten Aemter, einſchließlich der

jenigen , welche zur Geſtattung von Umladungen oder Ausladungen (SS. 25 und 26), ſowie zur Wieder

anlegung des amtlichen Verſchluſſes im Falle der Verſchlußverlegung (S . 27) befugt ſind, werden öffentlich

bekannt gemacht.

9 1. Bekanntmachung vom 18. Juli d. J. (Central-Bl. S . 484 ).



- -574

5 . Abfertigungsräume.

$. 5 .

Die Eiſenbahnverwaltungen haben – ſofern nicht durch beſondere Verträge zwiſchen einzelnen

Eiſenbahnverwaltungen und dem Staate oder der Kommunen etwas Anderes feſtgeſeßt iſt -- nach S. 59

des Vereinszollgeſebes auf den für die Zollabfertigung beſtimmten Stationspläßen die erforderlichen Räume

für die zollamtliche Abfertigung und für die einſtweilige Niederlegung der nicht ſofort zur Abfertigung

gelangenden Gegenſtände zu ſtellen , beziehungsweiſe die nach Anordnung der Zollbchörde hierfür nöthigen

baulichen Einrichtungen zu treffen , doch liegt ihnen die Ausſtattung der hergegebenen Räume und, ſofern

ſie lediglich zu Zwecken der Zollverwaltung dienen , deren Erwärmung und Erleuchtung nicht ob.

Bei den zur Nachtzeit zur Abfertigung gelangenden Zügen haben die Eiſenbahnverwaltungen die

Wagenzüge und Geleiſe innerhalb der Stationspläße ausreichend beleuchten zu laſſen .

Die Eiſenbahnverwaltungen müſſen ferner im Einverſtändniß mit der Zollbehörde für die erforder

liche Abſchließung der Räume, in denen die Abfertigung ſtattfindet, Sorge tragen .

Die zur einſtweiligen Niederlegung der Gegenſtände beſtimmiten Räumemüſſen ſichernd verſchließ

bar ſein und werden von der Zollbehörde und der Eiſenbahnverwaltung unter Verſchluß gehalten . Dieſe

Räume dürfen nur für zoll- und kontrolepflichtige Güter benugt werden. Sie haben nicht die zollgeſep

lichen Eigenſchaften von Niederlagen unverzollter Waaren und die Lagerung in denſelben darf

eine von dem Amtsvorſtande nach den örtlichen Verhältniſſen zu bemeſſende kurze Friſt nicht über :

ſchreiten .

6 . Transportmittel.

a . deren Beſchaffenheit.

S . 6 .

Weder in den Güterwagen noch in den Lokomotiven und den dazu gehörigen Tendern dürfen ſich

geheime oder ſchwer zu entdeckende, zur Aufnahme von Gütern oder Effekten geeignete Räume befinden .

Ebenſo dürfen Perſonenwagen beſondere zur Aufnahme von Gütern oder Effekten geeignete Räume nicht

enthalten (Vereinszollgeſep S . 61 Abſ. 2 ). Einiichtungen zur Erwärmung des Fußbodens ſind hierdurch

nicht ausgeſchloſſen . Sie müſſen jedoch dem Grenzeingangsamt beſonders angemeldet werden und ſo

beſchaffen ſein , daß ſie ohne Schwierigkeit einer Reviſion unterworfen werden können .

Im Uebrigen iſt die Eiſenbahnverwaltung , ſoweit die Abfertigung der eingehenden Güter und

Paſſagiereffekten nach Maßgabe der Beſtimmungen in den SS. 39 bis 51 und 92 des Vereinszollgeſebes

erfolgen ſoll, in den Transportmitteln , deren ſie ſich zur Einbringung der Güter über die Grenze bedienen

will, nicht beſchränkt.

S . 7.

Dagegen dürfen zum Transport von Gütern und Paſſagiereffekten , welche nach den Vorſchriften

dieſes Regulativs mit Ladungsverzeichniß (S . 19), beziehungsweiſe mit Anmeldung (S . 19 ) auf Aemter im

Innern abgelaſſen, oder welche unter Raumverſchluß zum Aus- oder Durchgange abgefertigt werden

ſollen , in der Regel nur Wagen , die von allen Seiten mit feſten Wänden geſchloſſen ſind (Kuliſſen

wagen ), oder Abtheilungen ſolcher Wagen, oder Wagen mit Schußdecken der unten bezeichneten Art oder

abhebbare Kaſten oder Körbe verwendet werden .

Die Wagen mit Schußdecken müſſen mit feſten , durch eine ſtarke Stange mit einander verbundenen

Vorder- und Hinterwänden , ferner an den Vorder - und Hinterwänden mit mindeſtens 75 cm breiten

Verdeckſtücken und an den Langſeiten mit mindeſtens 50 cm hohen Seitenwänden verſehen ſein . Die

Decke muß ſich an den Vorder- und Hinterwänden und an den Seitenwänden glatt und ohne Falten

anſchließen .

Die Wagen u . j. w ., welche zum Weitertransport der mit Ladungsverzeichniß , beziehungsweiſe

mit Anmeldungen abgefertigten Waaren und Effekten dienen ſollen, müſſen ſo ſicher unter Verſchluß ge

nommen werden können , daß ohne vorherige Löſung dieſes Verſchluſjes die Deffnung derſelben nicht er:

folgen kann (Vereinszollgeſeß § . 62).

Jede Eiſenbahnverwaltung hat die ihr zugehörigen Güterwagen an den beiden Längenſeiten ,

ſowie die abhebbaren Behälter mit einem , ihr Eigenthum an denſelben kundgebenden Zeichen und mit einer

Nummer bezeichnen zu laſſen .
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Befinden ſich in einem Güterwagen mehrere von einander geſchiedene Abtheilungen , ſo wird jede

der leşteren durch einen Buchſtaben bezeichnet. Alle dieſe Bezeichnungen inüſſen ſo angebracht werden ,

daß ſie leicht in die Augen fallen .

Die zwiſchen den deutſchen Delegirten und den Delegirten der Regierungen von Frankreich,

Italien , Deſterreich -Ungarn und der Schweiz auf der internationalen Eiſenbahnkonferenz zu Bern in dem

Schlußprotokoll vom 15 . Mai 1886 vereinbarten Vorſchriften über die zollſidere Einrichtung der Eiſenbahn

wagen im internationalen Verkehr ſind in der Anlage A abgedruckt.

b . deren Kontrolirung.

S . 8 .

Die Zollbehörde kann zu jeder Zeit verlangen , daß ihr ſowohl die Güter - wie die Perſonen

wagen und abhebbaren Behälter, imgleichen die Lokomotiven und Tender zur Beſichtigung geſtellt werden .

Derartige Beſichtigungen ſind nach Anordnung der Direktivbehörde von Zeit zu Zeit durch einen oberen

Beamten vorzunehmen. Ergeben ſich hierbei Abweichungen von den in den Sš. 6 und 7 enthaltenen Vor

ſchriften , ſo darf auf die von der Zollbehörde dieſerhalb ergehende Anordnung das vorſchriftswidrig be

fundene Transportmittel nicht weiter benußt werden .

C . Ausnahmsweiſe Zulaſſung offener Wagen .

S . 9 .

Ausnahmsweiſe können zum Transport der zur Abfertigung mit Ladungsverzeichniß beſtimmten

ausländiſchen Güter, wenn es ſich um Kolli handelt, welche 25 kg oder mehr wiegen , auch offene Wagen

mit Schußdecken von anderer als der im S. i bezeichneten Beſchaffenheit oder auch offene Wagen ohne

Schußdecken verwendet werden. Insbeſondere ſollen von der Abfertigung mit Ladungsverzeichniß nicht

ausgeſchloſſen ſein ſolche in offene Wagen verladene Güter , deren Verladung in Kuliſſenwagen oder in

die im S . 7 bezeichneten Wagen mit Schußdecken wegen ihres Umfanges (wie große Maſchinen , Maſchinen

theile, Dampfkeſſel u . ſ. w .) oder wegen ihrer Beſchaffenheit (wie Holz, Rohlen , Koks , Sand, Steine, Erze,

Roh- und Vrucheiſen aller Art, Stabeiſen, Vieh. Heringe, Thran , Petroleum u . ſ. w .) nicht wohl zu =

läſſig erſcheint.

Dem Ermeſſen des Abfertigungsants bleibt es überlaſſen , ob zur Sicherung gegen Entfernungen

oder Vertauſchungen Deckenverſchluß anzubringen iſt, oder Erkennungsbleie anzulegen oder andere Maß

regeln zu treffen ſind , oder ob ausnahmsweiſe von einem Verſchluß oder anderen Maßregeln zur Feſt

haltung der Identität überhaupt abzuſehen ſein möchte.

Auch kann amtliche Begleitung eintreten .

7. Umtlicher Verſchluß.

$. 10.

Die Verſchließung der Wagen und Wagenabtheilungen , der abhebbaren Behälter, ſowie der

Räume für die einſtweilige Niederlegung der Güter und Effekten (S . 5 ) findet in der Regel mittelſt be

ſonderer Zollſchlöſſer ſtatt. Es kann jedoch in einzelnen Fällen , in denen wegen großen Güterandrangs

die nach den gewöhnlichen Bedürfniſſen des Verkehrs bemeſſene Zahl von Schlöſſern bei einem Zollamt

nicht ausreicht, die Verſchließung der Wagen und Wagenabtheilungen , ſowie der abhebbaren Behälter

mittelſt Bleien erfolgen.

Die Koſten der Verſchlußeinrichtung hat die Eiſenbahnverwaltung zu tragen , wogegen die Zoll

verwaltung die fortan erforderlichen Schlöſſer anſchafft, vorbehaltlich des Erſakes für verloren gegangene

oder beſchädigte Schlöſſer (Vereinszollgeſek S. 95).

Die zum Verſchluß benußten Schlöſſer, welche die Empfangsämter an die Abfertigungsſtellen , die

den Verſchluß angelegt, zurückzuſenden haben , imgleichen die an die Abfertigungsſtellen leer zurückgehenden

Taſchen , welche zum Verſchluß der Schlüſſel, Ladungsverzeichniſſe und Frachtbriefe gedient haben , ſowie

die zum Transport der Schlöſſer benußte leer zurückgehende Emballage, ſind von den Eiſenbahn

verwaltungen mit dem nächſten Eil- oder Perſonenzuge unentgeltlich zu befördern .

Die Schlöſſer zc. ſind in guter Verpackung mit Frachtbrief zurückzuſenden .

88 *



- -576

8 . Umtliche Begleitung.

$ . 11.

Eine Begleitung der Wagenzüge durch Zollbeamte findet auf der zwiſchen der Zollgrenze und

dem Grenzeingangsamt gelegenen Strecke, ſofern dieſelbe von dem Grenzamt nicht überzeugend beobachtet

oder ſonſt nicht genügend kontrolirt werden kann, beim Eingange immer und beim Ausgange dann ſtatt,

wenn Güter befördert werden, deren Ausgang amtlich zu crweiſen iſt.

Einſchränkungen des Begleitungsdienſtes ſind zuläſſig und insbeſondere in Erſebung durch

geordneten Patrouillendienſt, Poſtirungen an geeigneten Punkten , ſtrenge Reviſion beim Abgange und bei

der Ankunft der Züge, geeignetes Benehmen mit den Eiſenbahnoberbehörden , in deren eigenem Intereſſe

die Fernhaltung reglementswidriger Handlungen des Unterperſonals liegt, zur Koſtenerſparung thunlichſt

herbeizuführen .

" Dem Ermeſſen des Abfertigungsamts bleibt es überlaſſen , auch auf anderen Strecken amtliche

Begleitung eintreten zu laſſen , wenn eine ſolche im Zollintereſſe nothwendig oder zweckmäßig erſcheint.

Wenn ausnahmsweiſe auf den Antrag der Eiſenbahnverwaltung amtliche Begleitung eintritt, ſo

ſind die Koſten derſelben von der Eiſenbahnverwaltung zu tragen .

Den Begleitern muß ein Sißplaß auf einem der Wagen nach ihrer Wahl und den von der

Begleitung zurückkehrenden Beamten ein Plaß in einem Perſonenwagen mittlerer Klaſſe unentgeltlich ein

geräumt werden (Vereinszollgeſep S . 60 Abſ. 5 ).

9. Befugniſſe der oberen Zollbeamten .

S . 12 .

Diejenigen Oberbeamten der Zollverwaltung, welche mit der Kontrole des Verkehrs auf den

Eiſenbahnen und der die Abfertigung deſſelben bewirkenden Zollſtellen beſonders beauftragt werden und

ſich darüber gegen die Angeſtellten der Eiſenbahn durch eine von der Direktiv behörde ausgeſtellte

Legitimationskarte ausweiſen, ſind befugt, zum Zweck dienſtlicher Reviſionen oder Nachforſchungen die

Wagenzüge an den Stationspläßen und Halteſtellen ſo lange zurückzuhalten , als die von ihnen für nöthig

erachtete und möglichſt zu beſchleunigende Amtsverrichtung ſolches erfordert.

Die bei den Wagenzügen oder auf den Stationspläßen oder Halteſtellen anweſenden Angeſtellten

der Eiſenbahnverwaltung ſind in ſolchen Fällen verpflichtet, auf die von Seiten der Zollbeamten an ſie

ergehende Aufforderung bereitwillig Auskunft zu ertheilen und Hülfe zu leiſten , auch den Zollbeamten die

Einſicht der Frachtbriefe, Frachtkarten und der auf den Güterverkehr bezüglichen Bücher zu geſtatten.

Nicht minder ſind die bezeichneten Zollbeamten befugt, innerhalb der geſeßlichen Tageszeit

(Vereinszollgeſep S. 21) auf den Stationspläßen und Halteſtellen vorhandene Gebäude und Lokale , ſoweit

ſolche zu Zwecken des Eiſenbahndienſtes und nicht blos zu Wohnungen benußt werden , ohne die

Beobachtung weiterer Förmlichkeiten zu betreten und darin die von ihnen für nöthig erachteten Nach

forſchungen vorzunehmen .

Dieſelbe Befugniß ſteht ihnen auf ſolchen Stationspläßen und Halteſtellen , welche von Nacht

zügen berührt werden , auch zur Nachtzeit zu .

Jeder mit einer Legitimationsfarte der erwähnten Art verſehene Oberbeamte muß innerhalb der

jenigen Strecke der Eiſenbahn, welche auf der Karte bezeichnet iſt, in beiderlei Richtungen in einem

Perſonenwagen zweiter Klaſſe unentgeltlich befördert werden (Vereinszollgeſep S . 60 Abſ. 1 bis 4 ).

II. Beſondere Vorſchriften .

A . Maareneingang.

t. Zollamtliche Behandlung der Güter, die in Eiſenbahnwagen die Grenze überſchreiten .

a . Verladung der Güter .

§. 13.

Bei Ueberſchreitung der Grenze dürfen in den Perſonenwagen oder ſonſt anderswo, als in den

Güterwagen, ſich keine Gegenſtände befinden , welche zollpflichtig ſind oder deren Einfuhr verboten iſt.

Eine Ausnahme findet nur hinſichtlich der unter dem Handgepäck der Reiſenden befindlichen zollpflichtigen
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Kleinigkeiten , ſowie des Gepäcks ſtatt, welches ſich auf den mittelſt der Eiſenbahn beförderten Wagen von

Reiſenden befindet. Auf den Lokomotiven und den dazu gehörigen Tendern dürfen nur Gegenſtände

vorhanden ſein , welche die Angeſtellten oder Angehörigen der Eiſenbahnverwaltung auf der Fahrt ſelbſt

zu eigenem Gebrauch oder zu dienſtlichen Zwecken nöthig haben (Vereinszollgeſe S. 61).

S. 14 .

Sämmtliche Frachtgüter und Paſſagiereffekten , welche ohne ilmladung (1. Abſ. 2 und 3 ) mit

Ladungsverzeichniſ (S . 17) beziehungsweiſe mit Anmeldung (S . 19) abgefertigt werden ſollen , müſſen, ſo

weit nicht nach S. 9 Ausnahmen nachgelaſſen ſind, ſchon im Auslande in Güterwagen oder in abhebbare

Vehälter von der im § . 7 bezeichneten Beſchaffenheit, und zwar Frachtgüter und ſolche Paſſagiereffekten ,

welche nicht zum unmittelbaren Durchgang beſtimmt ſind, getrennt in verſchiedenen Wagen , Wagen

abtheilungen oder abhebbare Behälter verladen ſein .

Sollen Frachtgüter vor ihrer Abfertigung mit Ladungsverzeichniß in andere Wagen umgeladen

werden , ſo geſchieht die Umladung unter Zollamtlicher Aufſicht auf Grund der zu übergebenden Ladungs

verzeichniſſe unter Vergleichung der Kolli nach Zahl, Zeichen , Nummer und Verpackungsart mit den im

Ladungsverzeichniß enthaltenen Angaben ; die erfolgte Umladung iſt auf dem Ladungsverzeichniß zu

beſcheinigen . In entſprechender Weiſe iſt zu verfahren, wenn zur Abfertigung mit Anmeldung beſtimmte

Paſſagiereffekten (S .: 19 Abſ. 4 ) zuvor in andere Wagen umgeladen werden ſollen .

Es iſt auch geſtattet, daß die eingegangenen Güter bei den Grenzämtern , nach vorheriger Aus

ladung in die Zolreviſionsräume, unter zolamtlicher Aufſicht für die cinzelnen Beſtimmungsorte ſortirt

und nach ihrer Wiedereinladung mit Ladungsverzeichniß abgefertigt werden . Hierbei finden die

Beſtimmungen im S . 40 Anwendung.

Frachtgüter, welche an verſchiedenen Orten im Innern weiter abgefertigt werden ſollen , ſind in

der Regel nach den verſchiedenen Abfertigungsorten in verſchiedene Wagen oder Wagenabtheilungen

geſondert zu verladen . Ausnahmsweiſe dürfen die zur Abfertigung an verſchiedenen Drten beſtimmten

zoll- oder kontrolepflichtigen Güter in einen Wagen oder eine Wagenabtheilung zuſammen verladen

werden . Es iſt jedoch bei der Verladung dafür Sorge zu tragen , daß die Ausladung der Waaren

an ihrem Beſtimmungsorte erfolgen kann, ohne daß es zugleich der Ausladung der weiter gehenden

Güter bedarf.

b . Ordnung der Wagen .

S. 15.

Die einen Zug bildenden Wagen müſſen möglichſt ſo geordnet ſein , daß

1 . jämmtliche vom Auslande eingehenden Güterwagen ohne Unterbrechung durch andere Wagen

hintereinander folgen und

2 . die bei dem Grenzzollamt und an den anderen Abfertigungsſtellen zurückbleibenden Güterwagen

mit Leichtigkeit von dem Zuge getrennt werden können .

C . Abfertigung bei dem Grenzzollamt.

aa. Abſchließung des dazu beſtimmten Raumes.

Weahnhofs, in welchem agenzug auf dem Bahnhof: 16....
Sobald ein Wagenzug auf dem Bahnhof des Grenzzollamts angekommen iſt, wird der Theil des

Bahnhofs , in welchem der Zug anhält, für den Zutritt aller anderen Perſonen , als der des Dienſtes

wegen anweſenden Zoll : und Poſtbeamten und der Eiſenbahnangeſtellten abgeſchloſſen (8 . 5 ) und der für

die mitgekommenen Paſſagiere beſtimmte Ausgang unter die Aufſicht der Zolbehörde geſtellt.

Die Zulaſſung anderer Perſonen zu dem abgeſchloſſenen Raum darf erſt nach Beendigung der

in den SS. 17 bis 20 erwähnten zollamtlichen Verrichtungen ſtattfinden .

bb. Anmeldung der Ladung. Ladungsverzeichniß .

§. 17.

Unmittelbar nach Ankunft des Zuges auf dem Bahnhof des Grenzzollamts hat der Zugführer

oder der ſonſtige Bevollmächtigte der Eiſenbahnverwaltung dem Amt über die nach § . 21 abzufertigenden

Frachtgüter vollſtändige, in deutſcher Sprache verfaßte und mit Datum und Unterſdrift verſehene Ladungs
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stor B . verzeichniſſe in zweifacher Ausfertigung nach dem anliegenden Muſter B zu übergeben . Der einen Aus

fertigung müſſen die Frachtbriefe über die darin verzeichneten Güter beigefügt ſein (Vereinszollgeſek

S . 63 Abſ. 1 ).

Bei Waaren , welche dem Grenzzollamt ſofort nach den SS . 22 und 24 des Vereinszollgeſebes

ſpeziell deklarirt und nach den SS. 39 bis 51 dieſes Geſebes abgefertigt werden , genügt die Abgabe der

ſpeziellen Deklaration und bedarf es bezüglich ſolcher Waaren der Auſahme in ein Ladungsverzeichniß

nicht. Auch kann, ſoweit es ſich um zollfreie Maſſenartikel, z. B . Kohlen , handelt, welche bei dem Grenz

zollamt ſofort in den freien Verkehr treten ſollen , mit Genehmigung der Direktiv behörde die Abfertigung

lediglich auf Grund der Frachtbriefe erfolgen .

Die Ladungsverzeichniſſe müſſen die verladenen Waaren nach Gattung und Bruttogewicht, bei

verpackten Waaren auch nach der Zahl der Kolli, deren Verpackungsart, Zeichen und Nummer nach

weiſen , und dasjenige Amt, bei welchem die weitere Abfertigung verlangt wird, bezeichnen. Ferner muß

darin die Angabe der Wagen oder Wagenabtheilungen oder der abhebbaren Behälter, in welche die Folli

verladen ſind, nach Zeichen , Nummer oder Buchſtaben enthalten ſein (VereinszoŰgeſeß §.63 Abſ. 2 ).

In Fällen , in welchen die Verladung der zu einem Frachtbriefe gehörigen Waaren mehr als

einen Wagen erfordert , oder in denen einzelne Kolli einer Waarenpoſt zur beſſeren Ausnußung des

Raumes getrennt von dem übrigen Theil derſelben verladen werden , kann von der beſonderen Angabe

des Inhalts der betreffenden Wagen , beziehungsweiſe der Geſammtzahl und des Bruttogewichts der in

jedem derſelben befindlichen Kolli im Ladungsverzeichniſſe abgeſehen werden (Muſter B ).

Auch kann in ſolchen Ladungsverzeichniſſen , welche eine geringe Zahl von Eintragungen ent

halten , von der ſummariſchen Angabe der Zahl und des Bruttogewichts der in jedem einzelnen Wagen

befindlichen Waaren und der Wiederholung der betreffenden Angaben zur Bildung der Hauptſumme in

der Weiſe Abſtand genommen werden , daß nur die legteren in den betreffenden Spalten des Ladungs

verzeichniſſes anzugeben ſind .

Der Bevollmächtigte der Eiſenbahnverwaltung, welcher das Ladungsverzeichniß unterzeichnet hat,

haftet für die Richtigkeit der in demſelben enthaltenen Angaben hinſichtlich der Zahl und Art der geladenen

Kolli (Vereinszollgeſeß . 66 Abſ. 4 ).

Ein jedes Ladungsverzeichniß darf in der Regel nur ſolche Güter enthalten , welche nach einem

und demſelben Abfertigungsamt beſtimmt ſind (Vereinszoligeſeß § . 63 Abſ. 3).

Es kann über jeden einzelnen Wagen beziehungsweiſe über jede Wagenabtheilung ein beſonderes

oder über ſämmtliche nach demſelben Abfertigungsorte beſtimmte Wagen ein einziges Ladungsverzeichniſ

oder es können mehrere Ladungsverzeichniſſe ausgefertigt werden . Einer Vergleichung der Ladungs

verzeichniſſe mit den Frachtbriefen bedarf es nicht.

cc. Reviſion der Perſonenwagen und Sonderung der Güterwagen .

$ . 18.

Während die Anmeldung erfolgt (S . 17) werden die Perſonenwagen , Lokomotiven und Tender

revidirt und , ſoweit nicht nach . 20 eine Ausnahme eintritt, diejenigen Wagen , deren Ladungen bei dem

Grenzzollamt in den freien Verkehr geſeßt oder zur Niederlage oder zur Verſendung unter Begleitſchein

kontrole abgefertigt werden ſollen , von denjenigen geſondert, deren Ladungen ihre weitere Abfertigung bei

Aemtern im Innern erhalten ſollen .

dd. Abfertigung

1. der Paſſagiereffekten .

$. 19.

Die vom Auslande eingehenden Reiſenden , welche zollpflichtige Waaren bei ſich führen , brauchen

dieſelben , wenn ſie nicht zum Handel beſtimmt ſind, nur mündlich anzumelden . Auch ſteht es ſolchen

Reiſenden frei, ſtatt einer beſtimmten Antwort auf die Frage der Zollbeamten nach verbotenen oder zoll

pflichtigen Waaren , ſich ſogleich der Reviſion zu unterwerfen . In dieſem Falle ſind ſie nur für die

Waaren verantwortlich , welche ſie durch die getroffenen Anſtalten zu verheimlichen bemüht geweſen ſind

( Vereinszollgeſeß §. 92 Abſ. 1 ).

In der Regel werden die Paſſagiereffekten ſogleich bei dem Grenzeingangsamt ſchließlich ab

gefertigt (Vereinszollgeſeß § . 92 Abſ. 3). Die Effekten der mit demſelben Zug weiterfahrenden Reiſenden



gehen bei dieſer Abfertigung den Effekten derjenigen Reiſenden vor, welche die Eiſenbahn am Grenz

eingangsamt verlaſſen . Finden ſich bei einzelnen weitergehenden Reiſenden zollpflichtige Gegenſtände in

ſolcher Mannigfaltigkeit oder Menge vor, daß deren ſofortige Abfertigung mehr Zeit erfordern würde,

als zum Verbleiben des Wagenzuges beſtimmt iſt, ſo müſſen dergleichen Gegenſtände einſtweilen zurück

bleiben , um - auf vorgängige Deklaration des Reiſenden oder eines Beauftragten deſſelben -

nach dem Abgang des Zuges abgefertigt und mit dem nächſtfolgenden Wagenzuge weiterbefördert

zu werden .

Die Reviſion des Handgepäcks der Reiſenden kann , ſoforn dies ohne Gefährdung der Zoll

ſicherheit thunlich iſt, in den Wagen erfolgen , ohne daß die Reiſenden darum zum Ausſteigen ge

nöthigt werden .

Auf den Antrag der Eiſenbahnverwaltung kann die Abfertigung der Paſſagiereffekten bei dem

Grenzeingangsamt unterbleiben und den zu jolchen Abfertigungen beſonders ermächtigten Aemtern im

Innern überwieſen werden . Es können alsdann ſämmtliche noch nicht abgefertigte Paſſagiereffekten , auch

wenn ſie an verſchiedenen Orten zur Abfertigung gelangen ſollen , in denſelben Wagen verladen werden,

es iſt aber dem Grenzeingangsamt für jeden Beſtimmungsort eine beſondere Anmeldung zu übergeben ,

welche die Effekten nach der Stückzahl und nach den Drten, an denen die Abfertigung ſtattfinden ſoll,

getrennt nachweiſen muß und dem auszuſtellenden Begleitzettel (S . 22) beizufügen iſt.

Als Paſſagiereffekten im Sinne des Regulativs werden in der Regel nur diejenigen Effekten

angeſehen , deren Eigenthümer ſich als Reiſende in demſelben Wagenzuge befinden . Es ſoll indeß in

Fällen , in denen das Reiſegepäck zwar von dem Reiſenden getrennt iſt, jedoch das ſpätere Eintreffen des

leßteren zu erwarten ſteht, auf den Antrag der Eiſenbahnverwaltung das Gepäck während höchſtens acht

Tagen unter zollamtlichem Verſchluß aufbewahrt und beim Eintreffen des Reiſenden innerhalb dieſer Friſt

als Reiſegepäck behandelt werden. Ebenſo ſollen Gepädſtücke, welche Reiſenden nachfolgen , auf dies

falſigen Antrag nicht als Frachtgut, ſondern als Reiſeeffekten abgefertigt werden .

2. der zollfreien Gegenſtände.

$ . 20 .

Zollfreie Gegenſtände fönnen auf den Antrag der Eiſenbahnverwaltung, ſofern nach dem Er

meſjen des Abfertigungsamts die Reviſion mit hinreichender Sicherheit bewirkt werden kann, auf Grund

des Ladungsverzeichniſjes , beziehungsweiſe der Deklarationen oder Frachtbriefe (S . 17 Abſ. 2 ) von dem

Grenzeingangsamt ſofort in dem Zuge der ſpeziellen Reviſion unterworfen und demnächſt in den freien

Verkehr geſegt werden , dergeſtalt, daß ihre Weiterbeförderung mit demſelben Zuge erfolgen kann , mit

welchem ſie eingegangen ſind.

3. der auf der Eiſenbahn weitergehenden Wagen : 2c. Begleitzettel und Begleitzettel.

Uusfertigungs.Regiſter.

S. 21.

Ueber die mit Ladungsverzeichniß abzufertigenden Wagen 2c. wird, nachdem dieſelben unter amt

lichen Verſchluß geſeßt oder die nach S. 9 zuläſſigen anderen Vorkehrungen zur Feſthaltung der Identität

der Waaren getroffen worden ſind, ein Begleitzettel (S . 22) ertheilt.

Sodann wird die Geſtellungsfriſt, behufs deren Feſtſeßung für die einzelnen Beſtimmungsorte

die Zollbehörde ſich mit der Eiſenbahnverwaltung zu benehmen hat, und der Vermerk über den angelegten

Verſchluß ſowie die Nummer des Begleitzettels , zu welchem das Ladungsverzeichniß gehört, in das leptere

eingetragen , beziehungsweiſe die zollamtliche Abfertigung auf demſelben ſeitens der Abfertigungsbeamten

vollzogen und das Ladungsverzeichniß ſeitens des Zugführers oder ſonſtigen Vertreters der Eiſenbahn

verwaltung unterzeichnet. Mit dieſer Unterzeichnung übernimmt der Bevollmächtigte der Eijenbahnver

waltung die Verpflichtung, die in dem Ladungsverzeidiniſſe genannten Wagen u . . w . binnen der be

ſtimmten Friſt in vorſchriftsmäßigem Zuſtande und mit unverleßtem Verſchluſſe dem betreffenden Ab

fertigungsamt zu geſtellen , widrigenfalls aber für die Entrichtung des höchſten tarifmäßigen Eingangs

zolles von den in dem Ladungsverzeichniſſe nachgewieſen Gewichtsmengen zu haften (Vereinszollgeſek

Š . 64 Abſ. 2 ).

Schließlich werden die Unikate der Ladungsverzeichniſſe mit den dazu gehörigen Frachtbriefen ,

ſowie die Schlüſſel zu den zum Verſchluß der Wagen verwendeten Schlöſſern amtlich verſchloſjen und die
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Muſte
r

C .

dieſe Gegenſtände enthaltenden Taſchen oder Kuverts , nachdem ſie mit der Adreſſe des Erledigungsamts ,

den Nummern der Begleitzettel, und der Wagen bezeichnet ſind, ſowie auch die ausgefertigten Begleit

zettel dem Zugführer oder ſonſtigen Bevollmächtigten der Eiſenbahnverwaltung zur Abgabe an die

Abfertigungsſtellen übergeben . Die Duplikate der Ladungsverzeichniſſe bleiben bei dem Ausfertigungs

amt zurück.

Die unterbliebene Ablieferung der Schlüſſel oder die Verleßung des Verſchluſſes , unter welchem

ſich dieſelben befinden , zieht für die Eiſenbahnverwaltung und ihren Bevollmächtigten die nämlichen recht

lichen Folgen nach ſich, wie die unmittelbare Verleßung des Verſchluſſes derjenigen Wagen u . i. w ., zu

welchen die Schlüſſel gehören (Vereinszollgeſek §. 64 Ábf. 3 ).

Die im $ . 28 des Begleitſchein -Regulativs über die Verlängerung der Transportfriſt ent

haltenen Beſtimmungen werden auch auf die unter Begleitzettel-Kontrole ſtehenden Eiſenbahngüter in

Anwendung gebracht.

$ . 22.

Die Begleitzettel ſind nach dem anliegenden Muſter C auszufertigen . Die amtliche Vollziehung

derſelben erfolgt durch die betreffenden erſten Reviſionsbeamten unter Beidrückung des Amtsſtempels .

Das Ausfertigungsamt führt über die von ihm ertheilten Begleitzettel ein Ausfertigungs-Regiſter

viter D. nach dem anliegenden Muſter D .

In demſelben werden die ausgefertigten Begleitzettel mit fortlaufenden Nummern unter Angabe

der zugehörigen Ladungsverzeichniſſe eingetragen und Aenderungen bezüglich des Erledigungsamts oder

der Beſtellungsfriſt, ſobald ſie zur Kenntniß des Ausfertigungsamts gelangen , mit rother Tinte vermerkt.

Bei größeren Aemtern können mehrere, je mit einem beſonderen Buchſtaben zu bezeichnende Aus

fertigungs-Regiſter geführt werden .

Wenn ein Begleitzettel oder Ladungsverzeichniß verloren gehen ſollte, ſo hat der Vorſtand des

Hauptamts , welches den Begleitzettel ausgefertigt hat, beziehungsweiſe in deſſen Bezirk das Ausfertigungs

amt liegt, wenn ſich kein Bedenken ergiebt an Stelle des abhanden gekommenen Eremplars ein zweites

mit Duplikat beziehungsweiſe Triplikat zu bezeichnendes Eremplar des Begleitzettels beziehungsweiſe

Ladungsverzeichniſſes ausfertigen zu laſſen . Die erfolgte Ausfertigung eines Duplikats beziehungsweiſe

Triplikats iſt im Begleitzettel-Ausfertigungs-Regiſter beziehungsweiſe auf dem Duplikat des Ladungs

verzeichniſſes zu vermerken .

4 . der zurüdgebliebenen frachtgüter.

S . 23.

Nad Abfertigung des weiter gehenden Wagenzuges ſind die zurückgeblieben
en

Frachtgüter, ſoweit

thunlich vor Ankunft des nächſtfolgenden Zuges, dem Grenzzollamt ſeitens der Eiſenbahnverwal
tung

oder

des Empfängers nach den Vorſchriften des Vereinszollgeſe
bes

(Vereinszollgeſe
p

SS. 39 bis 51) zu dekla

riren , worauf die Abfertigung nach eben dieſen Vorſchriften erfolgt.

Auf zollfreie Ladungen finden die Beſtimmungen im Abſaß 2 des S. 17 Anwendung.

Das zollpflichtige Gewicht von in Eiſenbahnwagenladungen eingehenden Maſſengütern , welche

einem Zoljaß von höchſtens 5 Jl. für 100 kg unterliegen , ſowie von in Eiſenbahnwagenladungen ein

gehendem Petroleum kann von den Zollſtellen mit Genehmigung des Amtsvorſtandes durch Verwiegung

auf der Centeſimalwaage (Geleiswaage) in der Weiſe ermittelt werden , daß von dem Gewicht des Wagens

cinſchließlich der Ladung (Bruttogewicht) das Gewicht des leeren Wagens (Eigengewicht) abgezogen wird .

Für höher tarifirte Gegenſtände darf die Gewichtsermittelung in derſelben Weiſe mit Genehmigung des

Amtsvorſtandes , jedoch nur dann erfolgen , wenn die Verwiegung derſelben auf den gewöhnlichen Waagen

in Folge ihrer Größe oder Schwere oder ſonſtiger beſonderer Umſtände unverhältnißmäßige Schwierig

keiten bietet.

Von der Verwiegung des leeren Wagens kann , ſofern der Waarendisponent keinen Widerſprud)

erhebt, in den zu 1 bezeichneten Fällen abgeſehen werden , wenn das von der Eiſenbahnverwaltung feſt

geſtellte Eigengewicht und das Datum dieſer Feſtſtellung an dem Wagen angeſchrieben iſt, beſondere Bes

denken gegen die Richtigkeit des angeſchriebenen Gewichts nicht beſtehen und ſeit der Feſtſtellung desſelben

nicht mehr als zwei Jahre verfloſſen ſind.

Das angeſchriebene (Bewidyt darf ohne zollamtliche Veriviegung insbeſondere dann nicht als das

wirkliche des Wagens angeſehen werden , wenn die Inventarienſtücke des lepteren nicht vollzählig mit vor
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geführt worden. Ausnahmen hiervon kann der Amtsvorſtand zulaſſen , wenn es ſich um das Fehlen ver

hältnißmäßig kleinerer Inventarienſtücke handelt.

Ueberſteigt in den Fällen , in welchen hiernach von der Verwiegung der leeren Wagen abgeſehen

worden iſt, das deklarirte Gewicht der Waare das durch Berechnung erinittelte Gewicht, ſo iſt crſteres der

Verzollung zu Grunde zu legen .

Die Veriviegung auf der Centeſimalwaage iſt zu verſagen , ſobald beſondere Umſtände, zu denen

auch ungünſtige Witterung zu rechnen iſt, vorliegen , welche der Gewinnung zuverläſſiger Ergebniſſe ent

gegenſtehen .

Die Zollſtellen haben die Richtigkeit des an den Eiſenbahnwagen angeſchriebenen Eigengewichts

von Zeit zu Zeit zu prüfen und zu dieſem Behuf Nachverwiegungen auf der Centeſimalwaage vor

zunehmen . Von dem ordnungsmäßigen Zuſtande der lekteren haben ſich die Zollſtellen bei geeigneter

Gelegenheit Ueberzeugung zu verſchaffen . Bei dieſen Reviſionen iſt von der Eiſenbahnverwaltung die

nöthige Arbeitshülfe unentgeltlich zu leiſten .

Ueberſteigt das eiſenbahnſeitig angeſchriebene Eigengewicht eines Wagens das bei der zollamt

lichen Nachverwiegung ermittelte um 2 Prozent oder mehr, ſo iſt dies der Zouðirektiv behörde anzuzeigen .

Gehört ein ſolcher Wagen einer deutſchen Eiſenbahnverwaltung an , ſo iſt wegen Nachverwiegung und

Abänderung des Gewichtsvermerks der erforderliche Antrag von der Zoldirektivbehörde an dieſe Ver

waltung zu richten ; gehört der Wagen dagegen einer ausländiſchen Eiſenbahnverwaltung an , ſo iſt der

jenigen inländiſchen Eiſenbahndirektion , in deren Bezirk die Gewichtsabweichung konſtatirt worden iſt, von

lepterer Kenntniß und zugleich den für die Einfuhr des Wagens muthmaßlich in Betracht kommenden

Zollſtellen beziehungsweiſe Direktivbehörden Nachricht zu geben , damit das angeſchriebene Gewicht bei der

Zollabfertigung bis auf Weiteres nicht mehr ohne zollamtliche Verwiegung angenommen werde.

d . Behandlung der Waaren während des Transports.

aa . Verfahren bei veränderter Beſtimmung der Wagenladung.

S . 24 .

Wenn eine Waarenladung, welche auf Ladungsverzeichniß abgefertigt iſt, eine andere Beſtimmung

erhält, ſo hat die Eiſenbahnverwaltung den Begleitzettel nebſt zugehörigen Ladungsverzeichniſſen , Fracht

briefen und Schlüſſeln bei dem nächſten zuſtändigen Amt unter Stellung des entſprechenden Antrags

abzugeben .

Soll bei dieſem Amt Begleitzettel und Ladungsverzeichniß definitiv erledigt werden , ſo tritt das

ſelbe ohne Weiteres an die Stelle des urſprünglich bezeichneten Erledigungsamts .

Soll dagegen die Erledigung bei einem anderen Amt ſtattfinden , ſo hat der Bevollmächtigte der

Eiſenbahnverwaltung ſowohl durch eine Erklärung auf den betreffenden Ladungsverzeichniſſen , woraus

das neu gewählte Empfangsamt hervorgeht, als durch eine beſondere nach dem Muſter E auszufertigende Muſtereo)

Annahmeerklärung in die Verpflichtungen der Grenzeiſenbahnverwaltung einzutreten.

Das Amt, bei welchem der Äntrag geſtellt wurde, hat ſodann das neue Empfangsamt und die

etwa zugeſtandene Verlängerung der Transportfriſt ſowie die Nummer des neu auszuſtellenden Begleit

zettels auf den Ladungsverzeichniſſen zu bemerken , den Begleitzettel einzuziehen , an Stelle desſelben einen

neuen Begleitzettel auszufertigen und legteren nebſt den Ladungsverzeichniſſen 2c. der Eiſenbahnverwaltung

auszuhändigen, die Annahmeerklärung aber und den eingezogenen Begleitzettel dem urſprünglichen Aus

fertigungsamt zu überſenden .

Der urſprüngliche Begleitzettel iſt im Begleitzettel - Empfangs - Regiſter, der neu ausgeſtellte Be

gleitzettel im Begleitzettel - Ausfertigungs - Regiſter des überweiſenden Amts unter Bezugnahme auf den

entſprechenden Eintrag in dem anderen Regiſter einzutragen .

Die in dieſer Art überwieſenen Ladungsverzeichniſſe und neu ausgeſtellten Begleitzettel werden

von dem neu gewählten Erledigungsamt ebenſo behandelt, als wenn ſie von dem urſprünglichen Aus

fertigungsamt unmittelbar auf dasſelbe ausgeſtellt worden wären .

Gleicherweiſe iſt zu verfahren, wenn die mit Ladungsverzeichniß abgefertigten Wagen 2c. dem

darin bezeichneten Empfangsamt mit dem Antrag auf Ueberweiſung auf ein anderes zuſtändiges Amt

geſtellt werden (Vereinszollgeſeß §. 66 Abſ. 6 ). .

9) Iſt hinter Muſter Fa Seite 602 abgedruct.
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bb. Umladungen und Ausladungen auf dem Wege zum Beſtimmungsorte.

§ . 25.

Auf den Antrag der Eiſenbahnverwaltung kann, ſofern eine hinreichend ſichernde amtliche Aufſicht

ausführbar iſt, unterwegs eine Umladung oder theilweiſe Ausladung der mit Ladungsverzeichniß abge

fertigten Güter bei einem dazu befugten Ämt ſtattfinden.

Die Umladung oder Ausladung geſchieht auf Grund des Ladungsverzeichniſſes unter Vergleichung

der Rolli nach Zahl, Zeichen , Nummer und Verpackungsart mit den iin Ladungsverzeichniß enthaltenen

Angaben und unter Leitung eines Hauptamts -Aſſiſtenten oder höheren Zollbeamten .

Die weitere Abfertigung der ausgeladenen Waaren erfolgt nach Maßgabe der Beſtimmungen der

88. 39 bis 51 des Vereinszollgeſekes.

Rückſichtlich der weiter gehenden umgeladenen Güter hat der Bevollmächtigte der Eiſenbahnver

waltung, welche dieſelben weiter befördert, durch eine Erklärung auf dem Ladungsverzeichniß in diejenigen

Verpflichtungen einzutreten , welche die Grenzeiſenbahnverwaltung hinſichtlich jener Güter der Zollverwaltung

gegenüber übernommen hatte.

Die erfolgte Umladung oder Ausladung iſt unter Angabe der Zahl, Art und Bezeichnung der

betreffenden Kolli und Wagen auf dem Ladungsverzeichniß , die Abnahme und Wiederanlegung des

Verſchluſſes, ſowie die erfolgte Um - oder Ausladung unter Angabe der Wagen auf dem Begleitzettel

zu beſcheinigen .

Treten Unglücksfälle ein , welche die Weiterbeförderung in dem nämlichen Güterwagen nicht ge

ſtatten , ſo iſt dem nächſten Zoll- oder Steueramt Anzeige zu machen . Die Umladung wird durch abzu

jendende Beamte überwacht und der Begleitzettel ſowie das Ladungsverzeichniß mit entſprechendem Vermerk

verſehen (Vereinszollgeſeß §. 65 Abſ. 1 ).

S . 26 .

An Hafenpläßen , wo die Eiſenbahn bis an eine ſchiffbare Waſſerſtraße reicht, kann unterwegs

die Umladung der Güter aus den Eiſenbahnwagen in verſchlußfähige Schiffe und auch die Wiederver

ladung aus den Schiffen in Eiſenbahnwagen unter Beobachtung der im §. 25 enthaltenen Beſtimmungen

über die Kontrolirung der Umladung gleichfalls ſtattfinden , mit folgenden Maßgaben :

1 . Der Schiffsführer beziehungsweiſe Bevollmächtigte der Eiſenbahnverwaltung hat auf dem

Ladungsverzeichniſſe die Erklärung abzugeben, daß er bezüglich der richtigen Geſtellung des

neu gewählten , unter Verſchluß geſepten Transportmittels die gleichen Verpflichtungen über

nehme, welche die Eiſenbahnverwaltung gegenüber dem Grenzamt bezüglich der bei dieſem

abgefertigten Eiſenbahnwagen eingegangen hatte.

2. Auf dem Begleitzettel beziehungsweiſe Ladungsverzeichniß iſt die Abnahme des Verſchluſſes

an den Eiſenbahnwagen , die erfolgte Umladung zu Schiff unter Angabe des Namens des

Schiffsführers und des Schiffes, ſowie die Art der Verſchlußanlage, ſodann bei ſtattfindender

Wiederverladung in Eiſenbahnwagen die Abnahme des Schiffsverſchluſſes , die Bezeichnung

und Nummern der Eiſenbahnwagen , Zahl, Zeichen und Art der in dieſelben verladenen Kolli

und der angelegte Verſchluß amtlich zu beſcheinigen .

3 . Dic im Ladungsverzeichniß vorgeſchriebene Geſtellungsfriſt kann im Umladeorte erforderlichen

falls verlängert werden. Von der Friſtverlängerung iſt das Ausfertigungsamt in Kenntniß

zu ſegen .

4 . Kann die Umladung nicht ſofort nach Ankunft der Waaren im Umladeorte erfolgen , ſo werden

dieſelben einſtweilen in ſicheren Gewahrſam genommen , wozu die Eiſenbahnverwaltung auf

Verlangen der Zollbehörde die nöthigen Räumlichkeiten zu ſtellen hat (Vereinszodgeſek

§ . 65 Abſ. 2 ).

cc. Prüfung des Verſchluſſes und Erneuerung deſſelben bei zufälliger Verleßung.

S. 27.

Die Abfertigungsſtellen , welche auf dem Transport bis zum Beſtimmungsorte berührt werden ,

haben auf Verlangen der Eiſenbahnverwaltung vor dem Abgang jedes Zuges ſich von dem vorgeſchrie

benen Zuſtand des Verſchluſſes der mit dem Zug weiter gehenden Wagen zu überzeugen und die

erfolgte Reviſion und den Befund des Verſchluſſes auf dem Begleitzettel zu beſcheinigen .
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Wird der Verſchluß unterwegs durch zufällige Umſtände verletzt, ſo kann der Zugführer bei dem

nächſten zur Verſchlußanlage befugten Amt auf genaue Unterſuchung des Thatbeſtandes, Reviſion der

Waaren und neuen Verſchluß antragen . Er läßt ſich die darüber aufgenommenen Verhandlungen

aushändigen, und giebt ſie an dasjenige Amt, welchem die Wagen zu geſtellen ſind , ab (Vereinszollgeſek

S . 96 Abſ. 2 ).

e. Abfertigung am Beſtimmungsorte .

aa. Vorführung der Wagen und Uebergabe der Abfertigungspapiere 2c.

$ . 28 .

Nach Ankunft der Wagen am Beſtimmungsorte übergiebt der Zugführer oder ſonſtige Bevoll
mächtigte der Eiſenbahnverwaltung dem Amt die an daſſelbe adreſſirten Schlüſſel und Papiere (S . 21).

Zugleich ſind die Wagen und die abhebbaren Behälter der Abfertigungſtelle vorzuführen.

Muſter Fa.

bb. Reviſion des Verſchluſſes. Begleitzettel - Empfangs - Regiſter.

$ . 29.

Die Wagen beziehungsweiſe die abhebbaren Behälter werden in Beziehung auf ihren Verſchluß

und ihre äußere Beſchaffenheit revidirt.

Der vorgelegte Begleitzettel, auf welchem der Amtsvorſtand oder deſſen Stellvertreter den Tag

der Abgabe zu bemerken hat, wird in ein nach dem Muſter F zu führendes Regiſter, das Begleitzettel- Muſter F .

Empfangs-Regiſter, unter Ausfüllung der Spalten 1 bis 7 eingetragen .

Die Verſchmelzung des Begleitzettel-Empfangs-Regiſters mit dem Deklarations - Regiſter fann auf

Grundlage des Formulars Muſter F a vorgeſchrieben werden .

cc. Deklaration und Ausladung der Waaren.

S. 30.

Sodann iſt binnen einer von der Zollbehörde örtlich zu beſtimmenden Friſt die Gattung und

Menge der eingegangenen Waaren mit der Angabe, welche Ábfertigungsweiſe begehrt wird, nach den

88. 22 ff. des Vereinszollgeſebes ſpeziell zu deklariren , ſofern nicht nach §. 27 deſſelben der Antrag auf

amtliche Reviſion geſteŭt wird .

Die Angaben des Ladungsverzeichniſſes in Betreff der Gattung und des Gewichts der Waaren

können , ſolange eine ſpezielle Reviſion noch nicht ſtattgefunden hat, bei der Deklaration vervollſtändigt

oder berichtigt werden (Vereinszollgeſeß §. 23 Abſaß 3 ).

Auf Antrag der Eiſenbahnverwaltung kann die Ausladung der Waaren auf Grund des Ladungs

verzeichniſſes auch vor Abgabe der ſpeziellen Deklarationen zugelaſſen und die Uebereinſtimmung der in

dem Ladungsverzeichniß enthaltenen Angaben rückſichtlich der Zahl, Zeichen , Nummer, Verpackungsart und

des Bruttogewichts der Kolli mit dem Befund feſtgeſtellt werden .

Zollfreie Gegenſtände können auf Grund des Ladungsverzeichniſſes ohne ſpezielle Deklaration

abgefertigt werden (Vereinszollgeſeß §. 66 Abſatz 3 ).

Im lebrigen kommen hinſichtlich der Reviſion und weiteren Abfertigung die Beſtimmungen in

den $ 8. 31 und 39 bis 51 des Vereinszollgeſeßes zur Anwendung.

$ . 31 .

Wo der Schienenſtrang nicht bis zum Dienſtlokal des Amts geführt iſt, auch ſich auf dem Bahn

hofe keine Abfertigungsſtelle befindet, werden die unter Wagenverſchluß eingegangenen Güter unter Auf

ſicht eines Hauptamts -Aſſiſtenten oder höheren Zollbeamten aus dem Eiſenbahnwagen ausgeladen und

unter Verſchluß oder Perſonalbegleitung zur Amtsſtelle gebracht, wo die weitere Behandlung nach

S. 30 ſtattfindet.

Die Reviſion des Verſchluſſes der angekommenen Wagen u. ſ. w . und deren Beſchaffenheit, ſo

wie die Vergleichung der Zahl und Art der geladenen Kolli mit den Angaben des Ladungsverzeichniſſes

muß von den mit der Beaufſichtigung der Ausladung beauftragten Zollbeamten bewirkt und beſcheinigt

werden . Zollfreie Gegenſtände können von dieſen Beamten ſogleich auf Grund des Ladungsverzeichniſſes

nach vorheriger Reviſion in den freien Verkehr geſegt werden , ſofern auf dem Bahnhofe die Reviſion in

einer das Zöllintereſſe ſichernden Weiſe ausneführt werden kann.

89*
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dd. Erledigung der Begleitzettel und Ladungsverzeichniſſe.

$ . 32.

auf ihren Verſchluß und ihre äußere Beſchaffenheit ſowie bei der Entladung der Wagen und Behälter in

Bezug auf Zahl und Art der Rolli zu einer Beanſtandung keine Veranlaſſung ergeben, ſo erfolgt die

Erledigung des Ladungsverzeichniſjes und Begleitzettels und die Rückſendung des lekteren an das

Grenzzolamt. Dagegen bleibt das erledigte Ladungsverzeichniß bei dem Empfangsamt als Regiſter

beleg zurück.

Die Volziehung der Erledigungsnachweiſe auf dem Begleitzettel erfolgt in der Art, daß

1 . der Eingang deſſelben ſowie der dazu gehörigen Ladungsverzeichniſſe und Schlüſſel von dem

Amtsvorſtand oder deſſen Stellvertreter,

2. die erfolgte Eintragung im Begleitzettel-Empfangs- Regiſter von dem mit der Führung dieſes

Regiſters beauftragten Beamten ,

3 . der Reviſionsbefund bezüglich des Verſchluſſes der Wagen und bezüglich der Zahl und Art

der ausgeladenen Rolli von den Reviſionsbeamten ,

4 . bei ausgehenden Wagen der Ausgang derſelben von denjenigen Beamten , welche denſelben

kontrolirt haben,

vermerkt und durch Únterſchrift jedes einzelnen dieſer Beamten unter Beifügung ſeines Amtskarakters

beglaubigt wird.

Nach erfolgter Eintragung der Erledigungsnachweiſe iſt das Erledigungsatteſt am Schluſſe des

Begleitzettels durch den Führer des Begleitzettel- Empfangs-Regiſters oder einen anderen vom Amts

vorſtande damit beauftragten Beamten , welcher hierbei von der ordnungsmäßigen Erledigung des Begleit

zettels Ueberzeugung zu nehmen hat, unter Beifügung ſeiner Dienſteigenſchaft und eines Abdruđs des

Amtsſtempels zu vollziehen . '

Ebenſo iſt bei der Erledigung der Ladungsverzeichniſſe zu verfahren , doch bedarf es hier der

Beidrückung des Amtsſtempels nicht.

ee . Verfahren bei ſich ergebenden Abweichungen.

§. 33.

Wenn bei der Prüfung der zur Erledigung übergebenen Begleitzettel und Ladungsverzeichniſſe

oder bei der Reviſion der Wagen 2c . beziehungsweiſe der Ladung die Wahrnehmung gemacht wird, daß

a ) die im Ladungsverzeichniß beziehungsweiſe Begleitzettel vorgeſchriebene Friſt zur Geſtellung

der Wagen 2c. bei dem Erledigungsamt nicht eingehalten worden iſt, oder

b ) die Abgabe des Begleitzettels und die Vorführung der Wagen 2c. bei einem anderen als dem

urſprünglich oder nachträglich bezeichneten Amt ſtattgefunden hat, oder

c ) der angelegte amtliche Verſchluß verlegt iſt, oder

d ) die Zahl und Art der Kolli nicht mit den Angaben in den Ladungsverzeichniſſen überein

ſtimmt,

ſo iſt der Bevollmächtigte der Eiſenbahnverwaltung und nach Umſtänden der Waarenempfänger über die

Veranlaſſung der bemerkten Abweichungen – in der Regel protokollariſch - zu vernehmen und der

Sachverhalt nöthigenfalls im Benehmen mit dem Begleitzettel-Ausfertigungsamt und den auf dem Trans

port berührten Aemtern zu unterſuchen .

Erhebliche Verzögerungen , die in der Erledigung des Begleitzettels hierdurch veranlaßt werden ,

ſind dem Ausfertigungsamt anzuzeigen .

2. Behandlung der auf Verſehen oder Zufall beruhenden Abweichungen .

S . 34.

Ergiebt in den vorſtehend unter a bis c bezeichneten Fällen die Unterſuchung, daß die vorgefun

dene Abweichung durch einen Zufall herbeigeführt oder ſonſt genügend entſchuldigt iſt, und liegt nach der

Ueberzeugung des Erledigungsamts, beziehungsweiſe des demſelben vorgeſeßten Hauptamts , kein Grund

zu dem Verdacht eines verübten oder verſuchten Unterſchleifs vor, ſo kann die Erledigung des Begleit

zettels beziehungsweiſe Ladungsverzeichniſles ohne weitere Beanſtandung erfolgen .
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Ebenſo kann in dem im S . 33 unter d angegebenen Falle nach der Beſtimmung des Amtsvor

ſtandes , beziehungsweiſe der dem Erledigungsamt vorgeſeßten Direktivbehörde innerhalb der ihnen bei

gelegten Befugniſſe von einer Strafe abgeſehen und der Begleitzettel, beziehungsweiſe das Ladungsver

zeichniß erledigt werden , wenn es ſich um augenſcheinlich auf Verſehen oder Zufal beruhende Abweichungen

handelt.

3. Behandlung der Anſtände, welche durch das Begleitzettel-Uusfertigungsamt veranlaßt ſind.

S . 35.

Bei unerheblichen Abweichungen , welche durch Verſehen des Ausfertigungsamts bei der Begleit

zettelausfèrtigung veranlaßt ſind, kann , wenn daſſelbe das Verſehen anerkannt und hierüber eine amtlich

zu vollziehende Beſcheinigung ertheilt, die Erledigung des Begleitzettels , beziehungsweiſe Ladungsverzeich

niſjes erfolgen .

Handelt es ſich um erhebliche, durch das Ausfertigungsamt verſchuldete Anſtände, oder erkennt

daſſelbe einen von dem ſeinigen abweichenden Befund des Erledigungsamts nicht als richtig an, ſo hat

die dem leßteren vorgeſepte Direktivbehörde nach erfolgtem Einvernehmen mit der Oberbehörde des

Ausfertigungsamts über die Erledigung des Begleitzettels , beziehungsweiſe Ladungsverzeichniſſes zu

entſcheiden.

4 . Zollerlaß für auf dem Transport durch Zufall zu Grunde gegangene, oder in verdorbenem oder

zerbrochenem Zuſtande ankommende Waaren .

$ . 36 .

Wenn mit Ladungsverzeichniß abgefertigte Waaren auf dem Transport durch Zufall zu Grunde

gegangen ſind oder in verdorbenem oder zerbrochenem Zuſtande ankommen , findet der Š. 67 beziehungs

weiſe S. 48 des Vereinszollgeſeßes Anwendung.

5 . Verfahren bei Nichtgeſtellung der Waaren beim Empfangsamt.

S. 37 .

Werden mit Ladungsverzeichniß abgefertigte Waaren dem Empfangsamt nicht geſtellt, ſo iſt

über deren Verbleib Erörterung anzuſtellen und nach Umſtänden das geſebliche Strafverfahren ein

zuleiten .

Nach Erledigung des Strafpunktes ſind die Verhandlungen der Direktivbehörde des Ausfertigungs

amts zur Erledigung des Gefällepunktes vorzulegen .

6 . Strafverfahren.

$ . 38 .

Treffen die angegebenen Vorausſeßungen zur Erledigung des Begleitzettels , beziehungsweiſe des

Ladungsverzeichniſſes nicht zu , ſo tritt das geſeßliche Strafverfahren ein .

Nach Beendigung des Strafverfahrens hat das Begleitzettel-Empfangsamt, ſofern hinſichtlich des

Gefällepunktes keine Zweifel beſtehen , den Begleitzettel, beziehungsweiſe das Ladungsverzeichniß zu

erledigen . In Zweifelsfällen iſt die Entſcheidung der vorgeſeßten Direktivbehörde einzuholen . Wenn die

Erledigung der Begleitzettel, beziehungsweiſe Ladungsverzeichniſſe nicht zuläſſig erſcheint, ſo ſind dieſelben

mit den erwachſenen Verhandlungen dem Ausfertigungsamt zu überſenden . Seitens des lepteren iſt

ſodann die Entſcheidung der ihm vorgeſeßten Direktivbehörde über die Folgen der Nichterfüllung

der von der betreffenden Eiſenbahnverwaltung in dem Ladungsverzeichniß übernommenen Verpflichtungen

einzuholen .

f. Abſchluß und Einſendung der Regiſter.

S . 39.

Das Begleitzettel-Ausfertigungs - und das Begleitzettel-Empfangs- Regiſter werden nach Maßgabe der

Vorſchriften über den Abſchluß des Begleitſchein -Ausfertigungs- und Empfangs-Regiſters" (Begleitſchein

Regulativ SS. 58 und 59) vierteljährlich abgeſchloſſen und mit den zugehörigen Belegen , welche nach der

Nummerfolge der Einträge zu ordnen ſind, an die Direktivbehörde eingeſendet.

Die Duplikate der Ladungsverzeichniſſe und die erledigt zurückkommenden Begleitzettel bilden

die Belege zum Ausfertigungs- Regiſter und die Unikate der Ladungsverzeichniſſe die Belege zum

Empfangs-Regiſter.
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Nach beendigter Reviſion der Begleitzettel-Empfangs-Regiſter findet in ähnlicher Weiſe wie bei

den Begleitſcheinen (Begleitſchein - Regulativ S .60 ) noch eine Vergleichung der erledigten Ladungsverzeichniß

Ilnikate mit den Begleitzettel-Ausfertigungs- Regiſtern und den Belegen der leßteren ſtatt.

2 . Zollamtliche Behandlung der Güter, welche im gewöhnlichen Landfracht- oder Schiffs

verkehr einem Grenzzollamt behufs Weiterbeförderung mitteiſt der Eiſenbahn zugeführt

werden .

§ . 40.

Die im gewöhnlichen Landfracht- oder Schiffsverkehr vom Auslande cingegangenen , zur Weiter

beförderung mittelſt der Eiſenbahn beſtimmten Waaren , für welche die Abfertigung mit Ladungsverzeidiniß

nach Maßgabe der vorſtehenden Beſtimmungen in Anſprud) genommen wird, ſind von dem Waarenführer

dem Grenzzollamtunter Uebergabe der Ladungspapiere vorzuführen, und bis der Weitertransport erfolgt, unter

aitliche Aufſicht und Kontrole zu ſtellen . Die zu dieſem Zweck erforderlichen Einridjtungen hat die

Eiſenbahnverwaltung nach Anordnung der Zollbehörde zu treffen . Der Weitertransportmuß binnen einer

von dem Amt nach Bedürfniß zu bemeſſenden Friſt erfolgen. Vor der Verladung in die Eiſenbahnwagen

oder , wo dies nach den örtlichen Verhältniſſen nicht ausführbar iſt, jedenfalls vor der Abfertigung, hat

der Bevollmächtigte der Eiſenbahnverwaltung das im §. 17 vorgeſchriebene Ladungsverzeichniß in zwei

facher Ausfertigung zu übergeben.

Die Verladung geſchieht unter Aufſicht der Beamten , welche auf dem Ladungsverzeichniſſe die

Uebereinſtimmung hinſichtlich der Angabe der Zahl, Zeichen und Art der Kolli mit den wirklich verladenen

Kolli beſcheinigen und Zeichen und Nummer der Wagen, in welche die Verladung erfolgt, beiſeben . Im

Uebrigen kommen die Vorſchriften der SS. 21 und 22 und 24 bis 39 zur Anwendung.

B . Maaren-Durdigang.

S . 41.

Auf die zum unmittelbaren Durchgange auf der Eiſenbahn beſtimmten Güter finden die Be

ſtimmungen in den SS. 13 bis 40 analoge Anwendung.

Die Zollabfertigung beim Grenzausgangsamt beſchränkt ſich in der Regel auf die Prüfung und

Löſung des Verſchluſſes und die Beſcheinigung des Ausgangs über die Grenze. Es bleibt indeß vor

behalten , in Fällen des Verdachts die Reviſion der zum Durchgang angemeldeten Waaren eintreten zu

laſſen , ferner nach Befinden die Vorlegung der Bücher und Papiere der Eiſenbahnverwaltung zu fordern .

Daſſelbe Verfahren findet bezüglich der zur unmittelbaren Durchfuhr angemeldeten Güter auch

dann ſtatt, wenn die Zufuhr zum Grenzeingangsamt beziehungsweiſe die Abfuhr vom Grenzausgangsamt

auf anderen Wegen, als auf Eiſenbahnen erfolgt. Im lekteren Falle hat jedoch das Ausgangsamt ſtets

eine Vergleichung der auszuladenden Güter mit dem Inhalt des Ladungsverzeichniſſes vorzunehmen und

Inhalt im Falle hat jedoch das Srenzausg
angsamt

Den timmung zu beſcheinigen Güter mit dem

Der Antrag auf Abfertigung zur unmittelbaren Durchfuhr kann auch noch beim Grenzausgangs

amt geſtellt werden .

Die Vorſchriften in den SS. 25 und 26 in Betreff der Zuläſſigkeit der Umladungen finden auf

die zur unmittelbaren Durchfuhr abgefertigten Güter gleichfalls Anwendung.

Für den Durchfuhrverkehr auf Eiſenbahnen , welche das Vereinsgebiet auf kurzen Strecken durch

ſchneiden , können von der oberſten Landes- Finanzbehörde weitere Erleichterungen zugeſtanden werden .

C . Maarenausgang.

1. Gegenſtände, welche einem Ausgangszol unterliegen .

$. 42.

AusgangszoUlpflichtige Güter dürfen zur unmittelbaren Beförderung nach dem Auslande nicht

verladen werden , bevor nicht dieſelben nach den Beſtimmungen im S . 22 des Vereinszollgeſebes deklarirt

und revidirt ſind und der Ausgangszoll entweder entrichtet oder ſichergeſtellt iſt.

An Stationsorten , an denen ſich eine kompetente Abfertigungsſtelle befindet, fönnen ausgangs

zodpflichtige Güter unter amtlicher Aufſicht in Güterivagen verladen und unter Verſchluß der Wagen ſowie



- 587 -

der Schlüſſel unmittelbar nach dem Auslande abgefertigt werden . Bei dem Grenzausgangsamt findet

alsdann die Refognition und Löſung des Verſchluſſes , beziehungsweiſe die Entrichtung des Ausgangs

zolles ſtatt.

Iſt der Ausgangszoll ſichergeſtellt, ſo iſt von der Abfertigungsſtelle eine Beſcheinigung darüber

auszuſtellen und dieſelbe, mit der Quittung des Grenzzollamts über die erfolgte Abgabenentrichtung ver

ſehen , innerhalb beſtimmter Friſt behufs Löſchung der geſtellten Sicherheit zurückzureichen .

2 . Waaren , deren Ausgang amtlich zu erweiſen iſt.

$ . 43.

Bei der Ausfuhr von Gütern , deren Ausgang amtlich beſcheinigt werden muß, findet der §. 56

des Vereinszollgeſekes Ánwendung.

An Stationsorten , wo ſich Abfertigungsſtellen (S. 4 ) befinden , können derartige Güter ohne Kollo

verſchluß, beziehungsweiſe nach Abnahme des Ießzteren, unter Aufſicht der Zollbehörde in die dazu be

ſtimmten verſchließbaren Wagenräume eingeladen und legtere verſchloſſen werden .

Die Zuladung anderer, aus dem freien Verkehr ſtammender, gleichfalls zum unmittelbaren Aus

gange beſtimmter Güter in dieſe Räume iſt geſtattet; die Eiſenbahnverwaltung hat jedoch der Zollbehörde

ein Verzeichniß derſelben unter Angabe der Zahl, Verpackungsart, Bezeichnung des Bruttogewichts und

des Inhalts zu übergeben, welches bei der Verladung zu prüfen und demnächſt dem betreffenden Begleit

ſchein anzuſtempeln iſt. Bei Wagen , in welche Güter des freien Verkehrs mit zollpflichtigen Gütern ver

laden ſind, dürfen auf dem Transport, ſoweit nicht Verſchlußverleßungen oder Unglücksfälle eine Um

ladung erforderlich machen , Zu- und Abladungen nicht ſtattfinden .

Das Amt ain Verladungsorte hat bezüglich derjenigen Waaren , deren Ausgang amtlich zu be

ſcheinigen iſt, als Ausgangsamt zu fungiren .

Auf der amtlichen Bezettelung der Güter (Begleitſchein , Uebergangsſchein, Deklarationsſchein 2c.),

welche dem Zugführer zu übergeben iſt, wird von dem Amt des Verladungsortes das Einladen der

Waaren und der Verſchluß des Wagens , ſowie der Abgang des lepteren auf der Eiſenbahn , dagegen

von dem Grenzzolamt, beziehungsweiſe den Begleitungsbeamten die mit unverleptem Verſchluſſe erfolgte

Ankunft beim Grenzausgangsamt, ſowie der Ausgang über die Grenze beſcheinigt.

D . Verſendungen aus dem Vereinsgebiet Curd das Ausland nach dem Vereinsgebiet.

$ . 44.

Bei Verſendungen aus dem Vereinsgebiet durch das Vereinsausland nach dem Vereinsgebiet

kommt der §. 111 des Vereinszollgeſeßes und das Deklarationsſchein -Regulativ in Anwendung.

: S. 45.

Die nach Maßgabe der SS. 17 ff. mit Ladungsverzeichniß und Begleitzettel abgefertigten Waaren

ſendungen , welche vor Erreichung des Beſtimmungsorts das Ausland berühren , bedürfen beim Wieder

eingang, ſofern der angelegte Verſchluß unverlegt geblieben iſt, behufs der Weiterbeförderung an ihren

Beſtimmungsort keiner nochmaligen Abfertigung.

E . Transport im Inlande.

1. Güter des freien Verfehrs.

S. 46 .

Inſoweit überhaupt nach den zur Ausführung der SS. 119 und 125 des Vereinszollgeſeßes von

der oberſten Landes- Finanzbehörde getroffenen Anordnungen der Transport im Grenzbezirke beziehungs

weiſe im Binnenlande einer Kontrole unterliegt, findet dieſe Kontrole auch auf den Transport auf den

Eiſenbahnen Anwendung. Jndeſſen iſt der Transport von Gegenſtänden auf der Eiſenbahn aus dem

Binnenlande nach dem Grenzbezirk und aus dem lepteren nach dem Auslande allgemein von der

Legitimationsſcheinkontrole befreit ; doch haben die Eiſenbahnverwaltungen ihre Regiſter über die beförderten

Frachtgüter der Zollbehörde auf Verlangen vorzulegen .
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2. Uebergangsſteuerpflichtige Gegenſtände.

S . 47.

Gegenſtände, welche bei dem Uebergange aus einem Vereinslande beziehungsweiſe aus einem

Steuergebiete in das andere ciner llebergangsabgabe oder einer indirekten Steuer unterliegen , dürfen

nur dann nach einem ſolchen Vereinslande oder Steuergebiete auf der Eiſenbahn befördert werden , wenn

ſie mit den erforderlichen Abfertigungspapieren für den Transport verſehen ſind.

Die Eiſenbahnbehörden dürfen Gegenſtände, welche bei dem llebergange aus einem Staate des

deutſchen Zollgebiets in den anderen, beziehungsweiſe aus einem Steuergebiete in das andere einer

Nebergangsabgabe unterliegen , bei direkter Kartirung nur dann zur Beförderung nach einem ſolchen

Staate beziehungsweiſe Steuergebiete annehmen, wenn ſie mit einem Uebergangsſchein verſehen ſind.

Die beſtehenden , auf beſonderem Uebereinkommen zwiſchen einzelnen Regierungen beruhenden

örtlichen Einrichtungen zur Abfertigung übergangsſteuerpflichtiger Gegenſtände werden durch vorſtehende

Beſtimmung nicht berührt.

Die unter Ziffer 1 der Uebereinkunft vom 23. Mai 1865, betreffend die Durchfuhr von vereins

ländiſchen Wein , getroffene Beſtimmung, wonach Sendungen mit der Poſt keiner zoll- oder ſteueramtlichen

Bezettelung bedürfen , wird auf den Eiſenbahnverkehr ausgedehnt. .

3. Güter, auf welchen ein Zollanſpruch haftet.

S . 48.

Die Abfertigung von Gütern , auf welchen ein Zollanſpruch haftet, erfolgt nach den SS. 41 bis

51 des Vereinszollgeſeßes . Wird die Abfertigung unter Wagenverſchluß beantragt, jo werden die Güter

unter amtlicher Aufſicht in Güterwagen ( . 7) verladen und auch die Schlüſſel (S . 21 leßter Abſaß) unter

Verſchluß geſeßt.

Andere Güter dürfen in dieſe Güterwagen nicht mit verladen werden .

III. Strafen .

$. 49.

Zuwiderhandlungen gegen die Beſtimmungen dieſes Regulativs werden , ſofern nicht nach den

SS. 134 ff. des Vereinszollgeſebes eine höhere Strafe verwirkt iſt, nach S . 152 deſſelben Geſebes mit

einer Ordnungsſtrafe bis zu 150 H . geahndet.

Jede Eiſenbahnverwaltung hat in Gemäßheit des S. 153 des Vereinszollgeſeßes für ihre

Angeſtellten und Bevollmächtigten rückſichtlich der Geldbußen , Zollgefälle und Prozeßkoſten zu haften , in

welche dieſe Perſonen wegen Verleßung der zollgeſeßlichen oder der Vorſchriften dieſes Regulativs ver

urtheilt worden ſind, die ſie bei Ausjührung der ihnen von den Eiſenbahnverwaltungen übertragenen

oder ein - für allemal überlaſſenen Verrichtungen zu beobachten hatten .



- -589

Anlage A .

Auf der im Mai v . J. zu Bern abgehaltenen internationalen Eiſenbahnkonferenz iſt zwiſchen den

deutſchen Delegirten und den Delegirten der Regierungen von Frankreich , Italien , Deſterreich -Ungarn und

der Schweiz der Erlaß einheitlicher Vorſchriften über die zollſichere Einrichtung der Eiſenbahnwagen im

internationalen Verkehr vereinbart worden.

Nachdem der Bundesrath ſich mit den in dem Konferenzprotokoll vom 15. deſl. M . formulirten

Beſtimmungen einverſtanden erklärt hat, werden die lekteren nachſtehend mit dem Bemerken zur öffentlichen

Kenntniß gebracht, daß dieſelben auch von den oben bezeichneten außerdeutſchen Regierungen genehmigt

worden ſind und mit dem 1. April d . I. in Kraft treten .

Vorſchriften

über die

zollſichere Einrichtung der Eiſenbahnwagen im internationalen Verkehr.

A . Allgemeine Beſtimmungen .

Die Wagen und Wagenabtheilungen , welche zum Transport von Zollgütern verwendet werden

ſollen , müſſen leicht und ſicher in der Art verſchloſſen werden können , daß die Hinwegnahme oder der

Austauſch der unter Verſchluß des Ladungsraums gelegten Waaren ohne Anwendung von Gewalt und

ohne Hinterlaſſung ſichtbarer Spuren nicht bewerkſtelligt werden kann .

In ſolchen Wagen oder Wagenabtheilungen dürfen ſich auch keine geheimen oder ſchwer zu ent

deckenden , zur Aufnahme von Gütern oder Effekten geeigneten Räume befinden.

Jeder Wagen muß an beiden Längsſeiten mit einem Eigenthumsmerkmal und einer Nummer

verſehen ſein . Befinden ſich in einem Wagen mehrere von einander geſchiedene Abtheilungen, ſo iſt jede

der leşteren mit einem Buchſtaben zu bezeichnen .

B . Beſondere Beſtimmungen .

Behufs Erzielung eines ſicheren Verſchluſſes des Ladungsraums müſſen die betreffenden Wagen

insbeſondere folgenden Bedingungen entſprechen :

1 . Wagenkaſten.

Die Seitenwände, der Fußboden , das Dach und alle den Laderaum bildenden Theile des Wagens

müſſen derart befeſtigt ſein, daß ein Löſen und Wiederbefeſtigen derſelben von außen nicht geſchehen kann ,

ohne ſichtbare Spuren zurückzulaſſen .

Zufällige Beſchädigungen der Wagenwände machen den Wagen nur dann für den Weiter

transport ungeeignet, wenn durch die etwa dabei entſtandenen Wandöffnungen ein Zugang zur Ladung

zu befürchten ſteht.

2 . Abſtand zwiſchen den Schiebethüren und den Kaſtentheilen .

Der Zwiſchenraum zwiſchen den Schiebethüren ' in geſchloſſenem Zuſtande und den Kaſtentheilen

der bedeckten Wagen darf in keinem Falle das Maximum von 20 mm überſchreiten .

3. Verſchluß der Schiebethüren.

Jede Schiebethür der Wagen muß mit einem Einfallhafen oder einer anderen gleiche Sicherheit

gewährenden Verſchlußvorrichtung verſehen ſein .

90
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Die Befeſtigung dieſer Verſchlüſſe ſoll derart beſchafen ſein , daß deren Entfernung bei

verſchloſſenen Thüren ohne Anwendung von Gewalt und Hinterlaſſung auffallender Spuren nicht

möglich iſt.

4 . Zollverſchlußöjen .

Die Schiebethüren , Flügelthüren , Stirnwandthüren und überhaupt alle in Benußung ſtehenden

Thüren der bedeckten Wagen müſſen mit Deſen von mindeſtens 15 mm lichter Weite oder anderen Ver

ſchlußſtücken verſehen ſein , welche ein Einhängen von Zollſchlöſſern und von Zollbleien geſtatten, derart,

daß ein Deffnen dieſer Thüren ohne Verleßung des Zollverſchluſſes nicht möglich iſt.

Dieſe Verſchlußöjen oder ſonſtigen Zollverſchlußſtücke müſſen mittelſt Nieten oder Schrauben,

deren Muttern innen liegen , oder die bei geſchloſſener Thür unzugänglich ſind, an den Wagen be

feſtigt ſein .

Die hier genannten Beſtimmungen treten in vollem Umfange in Kraft fünf Jahre nach der

Ratifikation gegenwärtiger Vereinbarung. Bis dahin wird man ſich gegenſeitig mit der Anwendbarkeit

von Zollbleien oder von Zollſchlöſſern begnügen .

5 . Sicherheitsverſchluß der Schiebethüren.

Die untere Thürſeite ſoll mit einer beſonderen Verſicherung verſehen ſein , welche ein Abheben

oder ein Abziehen der Schiebethür von der Laufſchiene unmöglich macht.

Dieſe Verſicherung kann z. B . beſtehen in einem Haken , welcher beim Verſchluß der Thürin

eine an der Laufſchiene feſtgenietete Deſe eingreift, oder in einer Verlängerung des inneren Thürbandes

bis unter die Laufſchiene oder deren Kopf, oder in der Anordnung eines feſtgenieteten Winkels oder

Bügels an der Laufſchiene ſelbſt u . ſ. w . Ausnahmsweiſe fann dieſe Verſicherung auch in einem gelochten

Lappen beſtehen , der von jeßt an die Anwendung von Zollbleien , und nach Ablauf einer Friſt von fünf

Jahren, wie in voriger Nummer , die Anwendung von Zollſchlöſſern und Zoubleien geſtattet. Die Lauf

rollenhalter ſollen derart befeſtigt ſein , daß dieſelben ohne Anwendung von Gewalt nicht abgenommen

werden können .

6 . Schiebethürlaufſchiene.

Die Laufſchienen ſollen an wenigſtens zweien ihrer Träger feſtgenietet ſein . Dieſe Träger ſollen

mit den feſten Kaſtentheilen ſo verbunden ſein , daß bei geſchloſſenem Wagen die Abnahme derſelben nur

mit Gewalt und þinterlaſſung auffallender Spuren möglich iſt.

7. Obere Schiebethürführung.

Die Führung des oberen Theils der Schiebethüren foll durch entſprechend befeſtigte Stangen

oder Kuliſſenſchienen geſichert ſein .

8 . Flügelthüren und Stirnwandthüren .

Bei den bedeckten Wagen mit Flügelthüren (z. B . Bierwagen ) oder mit Stiinwandthüren müſſen

dieſe Thüren außer mit der Verſchlußvorrichtung und mit von außen nicht abnehmbaren Thürbändern

auch init einer den Bedingungen der Nr. 4 entſprechenden Zollverſchlußvorrichtung verſchen ſein , ſo daß

ein Deffnen dieſer Thüren ohne Beſchädigung des Zollverſchluſſes nicht möglich iſt.

Inbenußte Stirnwandthüren (3. B . an Wagen , welche zum Sanitätsdienſt vorbereitet ſind ) müſſen

durch Verſchalungen , Leiſten oder Eiſenbänder zollſicher geſchloſſen gehalten werden .

9. Fenſter und Lüftungsöffnungen.

Wenn die in den bedeckten Wagen vorhandenen Deffnungen als Fenſter und Lüftungsöffnungen,

durch Eiſenſtäbe, Gitter oder gelochte Bleche vergittert ſind, ſo dürfen die verbleibenden Deffnungen

30 qem nicht überſchreiten , ſo daß durch dieſe Deffnungen eine Beraubung des Wageninhalts nicht

erfolgen kann . Kein Befeſtigungstheil der Vergitterung darf von der Außenſeite des Wagens abzulöſen ſein .

Wenn die genannten Deffnungen nicht durch eine Vergitterung, ſondern durch Schieber oder

Klappen verſichert ſind, ſo müſſen dieſe wie folgt befeſtigt ſein :

die Klappen oder die horizontalen Schieber mittelſt Vorreiber, Riegel, Einfallhaken , Kloben

oder dergleichen ,

die vertikalen Schieber entweder mittelſt der ſoeben aufgezählten Einrichtungen oder, wenn ſie

mit einer den Vorſchriften der Nr. 4 entſprechenden Zollverſchlußvorrichtung verſehen ſind,

mittelſt Zollſchlöſſer oder Zolbleie,



591

und zwar derart, daß ein Deffnen derſelben von außen ohne Anwendung von Gewalt und ohne Hinter

laſſung auffallender Spuren, oder ohne Zerſtörung des Zollverſchluſſes nicht möglich iſt.

Abflußöffnungen in den Fußböden bedürfen einer Vergitterung, wenn ſie mehr als 35 mm

Durchmeſſer haben .

10.
Dachauen Deckel

geſchlorinen
Nummern festgeles

Für Dachaufjäße, welche durch Schieber oder Deckel geſchloſſen ſind, gelten bezüglich der

Befeſtigungsart und des Verſchluſſes derſelben die in den vorhergehenden Nummern feſtgeſeßten Be

ſtimmungen .

11. Güterwagen mit durchbrochenen Wänden.

Wagen mit durchbrochenen Wänden , wie z. B . Viehtransportwagen , welche ſonſt den vorſtehen

den Bedingungen entſprechen , können nur zum Transport ſo großer Frachtſtücke verwendet werden , daß

ihre Entfernung durch dieſe Wandöffnungen nicht möglich iſt.

12 . Offene Wagen mit feſten Verdeckſtücken .

Offene Wagen , deren Kopfwände durch eine ſtarke Stange mit einander verbunden und mit

mindeſtens 75 cm breiten Verdeckſtücken verſehen und deren Seitenwände mindeſtens 50 cm hoch ſind,

können , wenn ſie mit Ringen zur Befeſtigung von Schußdecken ausgerüſtet ſind, unter Verwendung ſolcher

Decken zur Beförderung von Zollgütern aller Art benußt werden .

13. Offene Wagen anderer Art.

Offene Wagen anderer Art, welche mit Ringen oder anderen zur Befeſtigung von Schußdecken

geeigneten Vorrichtungen verſehen ſind, können zur Beförderung von Zollgütern dann benußt werden ,

wenn es ſich um Frachtſtücke, welche einzeln mindeſtens 25 kg wiegen , oder um ſolche Güter handelt,

deren Verladung in bedeckte Wagen oder in offene Wagen der unter Nr. 12 bezeichneten Art wegen ihres

Umfanges (wie große Maſchinen , Maſchinentheile , Dampfkeſſel u . 1. w .) oder ſonſtigen Beſchaffenheit (wie

Holz, Baumwolle, Kohlen , Koks, Sand, Steine, Erze, Roh- und Brucheiſen aller Art, Stabeiſen , Vieh ,

Heringe, Thran , Petroleum u . ſ. w .) nicht wohl zuläſſig beziehungsweiſe nicht üblich iſt.

Für den vorſtehenden Fall bleibt es den Zollbehörden überlaſſen , gemäß den ihnen von den

Direktivbehörden gegebenen Inſtruktionen zu entſcheiden , ob zur Sicherung gegen Entfernung oder Ver

tauſchung Deckenverſchluß anzubringen iſt, oder Erkennungsbleie anzulegen, oder andere Maßregeln zu

treffen ſind, oder ob ausnahmsweiſe von einem Verſchluß oder anderen Maßregeln zur Feſthaltung der

Identität überhaupt abzuſehen ſein möchte. Auch kann amtliche Begleitung eintreten .

Die von den Direktiv behörden jedes Staates zur Ausführung des vorſtehenden Abſaßes erlaſſenen

Verordnungen ſollen den anderen Vertragsſtaaten mitgetheilt werden .

14. Schußdecken und deren Befeſtigung.

Die zur Befeſtigung von Schußdecken beſtimmten Ringe müſſen geſchloſſen zuſammengeſchweißt,

mittelſt Kloben im Innern des Wagens vernietet oder verſchraubt und entweder abwechſelungsweiſe an

den abnehmbaren Seitenwänden beziehungsweiſe den Thüren und den feſten Kopfſchwellen , oder am

Untergeſtelle etwa in Höhe der Fußbodeneinfaſſung in einer Marimalentfernung von 115 cm ſo angebracht

ſein , daß die Verſchlußſchnur ſowohl das Abheben der etwa vorhandenen beweglichen Seitenwände als

auch das Deffnen der Thüren verhindert.

Die Schußdecken müſſen längs der Kanten mit durch Metallöſen geſchüßten, zum Durchziehen der

Verſchlußleine beſtimmten Löchern , welche etwa in denſelben Entfernungen wie die Ringe an den Wagen

angeordnet ſind, eingerichtet ſein . Nur an den oberen Theilen der Decken ſind Ringe zum Verſchluß zuläſſig .

Die Decken müſſen von ausreichender Größe und in entſprechend gutem Zuſtande ſein . Etwaige

Nähte derſelben , ſelbſt bei eingeſeßten Theilen , müſſen ſich entweder auf der Innenſeite befinden oder

doppelt, d . h. in zwei Linien von 15 bis 25 mm Abſtand angeordnet ſein .

Die Verſchlußleinen dürfen nicht geſtückelt und müſſen an beiden Enden mit Metallſpißen verſehen

ſein . Hinter dieſen Spißen müſſen Deſen eingearbeitet ſein , in welche nach entſprechender Verknüpfung

der Leinenenden der Zollverſchluß eingehängt werden kann.

Berlin , den 12. März 1887.

Der Reichs ka nzler.

von Bismarck .

90 *
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Muſter B .

Deutſches Zollgebiet.
Bundesſtaat: Hamburg.

Direktivbezirk : Altona.

Ladung 8 -Verze i ch niß.

Ni42.

Anmeldung

Der unterzeichnete Bevollmächtigte der Königlich preussischen Staats - Eiſenbahn - Verwaltung meldet hiermit

dem vereinsländischen Haupt-Zoll -Amt zu Hamburg die umſtehend verzeichneten , aus dem Auslande kommenden

in drei Wagen verladenen Güter mit dem Antrage an , dieſelbe mit Ladungs -Verzeichniß auf das Haupt

Stener -Amt Berlin , Zoll- Abfertigungsstelle am Hamburger Bahnhofe, abzufertigen .

Zugleich übergiebt derſelbe 14 Stück Frachtbriefe und erklärt, für die Richtigkeit ſeiner Angaben hinſichtlich

der Zahl und Art der abzufertigenden Kolli zu haften .

Hamburg, den 2 . August 1888.

E . D . Sachse .

Bollamtliche Abfertigung.

Dieſes Ladungs- Verzeichniß iſt zum Begleitzettel Nr. 19 gehörig.

Hamburg, den 2 . August 1888.

Vereinsländisches Haupt-Zoll- Amt.

Zoll. Abfertigungsstelle Bam Berliner Bahnhofe .

Behaghel

(Stempel.)
Franz

Ober-Kontrolör. Revisions-Aufseher.

Die Güter ſind verladen in :

Wagen Nr. 23. Wagen Nr. Wagen Nr.

28 .

40 .

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Verpflichtung des Waa renführers .

Der unterzeichnete Bevollmächtigte der Königlich preussischen Staats-Eiſenbahn -Verwaltung verpflichtet ſich

hierdurch , die drei umſtehend verzeichneten mit sechs Schlöſſern verſchloſſenen Wagen , ſowie die dazu gehörigen ihm

unter amtlichem Verſchluß übergebenen Schlüſſel bis zum 6 . August 1888 in vorſchriftsmäßigem Zuſtande und mit

unverleptem Verſchluſſe dem Haupt- Steuer - Amt zu Berlin , Zoll-Abfertigungsstelle am Hamburger Bahnhofe, zu

geſtellen , widrigenfalls aber für die Entrichtung des höchſten tarifmäßigen Eingangszolles von den umſtehend nach

gewieſenen Gewichtsmengen zu haften .

Hamburg, den 2 . August 1888 .

F . Petersen .
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Der kolli

Benennung
Brutto

Nummern
Bezeichnung

und

der Wagen 2c.,
Poſitionen

in welche der

die Waaren
Fracht

verladen ſind .

Angabe:

des des Be

Herkunfts - ſtimmungs
landes landes

der Waaren .

Zeichen
der

gewicht
Bemerkungen .

und
Zahl. Art.

Nummern .
Waaren.

farten .

(Nur im Fall

bet Diurofest

mit Ladungs

Verzeichniß

zu machen .)
kg 14.00

|1. 12. 3. 4 . 5 . 6 . 8. 1 9 . 10.

Altona 23. 1/13 1872 50

1/14

3 /31

F . H . 41/70

N . B. 509/ 10

K . S . 14 / 15

20/26

Säcke

Kisten

Ballen

Kaffee

Cigarren

Taback

57 I Brasilien

4 402

Summe 6 331

Hannover 28 . 3 /24 Kiste

3 /55

6, 36

S. T. 312

M . V . 16

0 . C . 4 /13

Kurze Waaren

Glaswaaren

Droguen

do.

do.

82

106

647

63

Ballen

6 /4 15 Gross

britannien
615 • 20

6 ,6 Fass do. 155155

617

2/ 14

2, 15

18/ 19

• 22

104

R . 120

Chemikalien

Korkstöpsel

Manufaktur

Waaren

109

78 -Ballen

102

Spanien

Vereinigte

Staaten von

· Amerika

Summe 19 2 409

Altona 40. | 721 Wagenladung Blauholz 6 750 Gross

| britannien

(Entwerthete

Reichs-Stempel

marke über 10 Pf.

zur Entrichtung

der statistischen

Gebühr. )

Schlussabfertigang .

Unverpacktes Blauholz

zollfrei abgelassen Pos. 5 m

No. 147

Brunner Wägner

Hauptamts - Revisions

Assistent. Aufseher.

Verkehrs -Nachweisung
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Der Kolli
mern

Bezeichnung Angabe:

und Benennung

Brutto
Zeichen

der

Herkunfts. ſtimmungs.

landes landes

der Waaren.

Bemerkungen .

Poſitionen

der

Fracht:

karten .

und Zahl. Art.die Waaren

verladen ſind.

gewicht

Waaren.
Nummern .

(Nur im Fall

Der Durofuhr

mit Bidunge.

Berzeichniß 311

machen .)kg 1/100

. . 5.

Wiederholung.

6 331 50

2409 –

41

19

eine

Laduny 6 750 –

Summe
15 490 50Sechzig

Kolli

und

eine

Wagen .

ladung
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Vermerke über veränderte Beftimmung der Waarenladung, über Umladungen

und Ausladungen auf dem Wege zum Beſtimmungsorte.

(Vereins-Zollgeſeß $ 8. 65 und 66 , bezw . Eiſenbahn- Zollregulativ SS. 24 und 25.)

1. Der unterzeichnete Bevollmächtigte der

Eiſenbahn - Verwaltung beantragt,

dieſes Ladungsverzeichniß hier zu erledigen .

, den . 18 .

Nr.Mit Begleitzettel

-Amt

bis zum

2 . Ter unterzeichnete Bevollmächtigte der

Eiſenbahn - Verwaltung beantragt,

Lieſes Ladungsverzeichniß zum Zweck der Weiter

verſendung der Waaren auf das -Amt

zu überweiſen , indem er in Beziehung

auf den weiteren Transport die auf der erſten Seite

dieſes Ladungsverzeichniſſes angegebenen Verpflich

tungen der Grenz-Eiſenbahnverwaltung übernimmt.

, den . 18 .

auf das

mit der Gültigkeit

überwieſen .

18 .

-Amt.

, den

3 . Der unterzeichnete Bevollmächtigte der

Eiſenbahn - Verwaltung beantragt

wegen die Umladung der in dem

Wagen Nr. geladenen Güter in den

Wagen Nr. , indem er rückſichtlich

der weiter gehenden ungeladenen Güter in die Ver

pflichtungen eintritt, welche die Grenz - Eiſenbahn

verwaltung hinſichtlich jener Güter der Zollverwal

tung gegenüber übernommen hat.

, den 18 .

Die in den Wagen Nr.

befindlichen , in den Spalten 3, 4 und 5 dieſes Ladungs

verzeichniſſes nach Zahl, Art und Bezeichnung näher

angegebenen Kolli wurden heute in den Wagen

Nr.

umgeladen .

Verſchluß :

, den .
18 .

-Aint.

Erledigungs - Beſche in igunge n .

1. Im Begleitzettel-Empfangs-Regiſter unter Nr. 49 eingetragen . Rippert Hauptamts-.Issistent .

2.* In dem Deklarations-Regiſter BI unter Nr. 211 bis 222 eingetragen . Lamprecht Hauptamts-Assistent.

3 . Die vollſtändige Erledigung dieſes Ladungsverzeichniſſes beſcheinigt.

Berlin , den 6 . August 1888.

Wegner Hauptamts - Assistent.

* Bleist unausgefült, wenn das Detlarations-Regiſter mit dem Begleitzettel.

Empfangs-Regiſter pereinigt iſt.
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Muſter C .

Deutſches Zollgebiet.

Bundesſtaat: Hamburg . Direktivbezirk: Altona.

Begleitzettel.

N 19. E .

Ausfertigungsamt: Hamburg. Erledigungs-Amt: Berlin ,

Transportfriſt: Bis zum sechsten August 1888. Zoll-Abfertigungsstelle am Hamburger Bahnhofe.

Der Bevollmächtigte der Königlich preussischen Staats-Eiſenbahn -Verwaltung hat hier fünfWagen übernommen ,

welche, wie unten bemerkt, bezeichnet und verſchloſſen und binnen der oben beſtimmten Friſt dem vorbezeichneten

Erledigungsamt zur Abfertigung zu ſtellen ſind.

Hierbei:

zwei Ladungsverzeichniſſe Nr. 42 und 43,

sechszehn Frachtbriefe und

zwei Schlüſſel,

amtlich in einem Umschlag durch drei Siegel verſchloſſen .

Schlöſſer Serie

Bollverſch I u 6 .

Wagen Nr. 23. Altona Schlöſſer zwei Serie 110. | Wagen Nr.

28. Hannover - zwei = 110.

= = 40 . Altona - zwei - 110 .

= 270 . Berlin zwei

109. Erfurt - zwei - 12.

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hamburg , den 2 . August 1888.

Vereinsländisches Haupt-Zoll-Amt.

Zoll - Abfertigungsstelle B. am Berliner Bahnhofe .

(Stempel.) Behaghel

Ober- Kontrolör.

Anträge beziehungsweiſe zollamtliche Beſcheinigungen

über Behandlung der Waaren während des Transports (Umladungen, Ausladungen , Verſchluß-Reviſionen 2c ., SS. 24

bis 27 des Eiſenbahn-Zolregulativs).
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Erledigungs - N a ch weiſe.

1 . Der Begleitzettel, ſowie ein mit gutem Verſchluß ver- | 4 . Nachweis des Ausgangs über die Grenze.

ſehener Umschlag mit Ladungsverzeichniſſen 2c . und 1 A . Umſtehend genannte Wagen 2c . wurde nach

Schlüſſeln iſt abgegeben am 4 . August 1888. Abnahme des unverleßt befundenen Verſchluſſes

a ) unter unſeren Augen in das Ausland ausge

Mark
führt.

Ober-Kontrolör.
b ) dem Grenzaufſeher zur

Begleitung über die Grenze übergeben .

, den . 18 . .

2 . Der Begleitzettel iſt im Begleitzettel-Empfangs-Regiſter

eingetragen unter Nr. 49. -Amt.

Wegner

Hauptamts-Assistent.

B. D mir übergebene Wagen 2c.sint unter

meinen Augen in das Ausland geführt.

Der Begleitungsbeamte.

3 . Reviſionsbefund:

a ) in Betreff des Verſchluſſes der Wagen , der Wagen

abtheilungen oder Behälter : Gut und abgenommen

von den Wagen Nr. 23, 28 und 40 .

b ) in Bezug auf Zahl und Art der Kolli: Sechszig

Kolli und eine Ladung von der in dem Ladungs

verzeichnisse Nr. 42 angegebenen Art .

5. Bemerkungen in Beziehung auf die Ueberweiſung auf

ein anderes Amt.

Das Ladungsverzeichniß Nr. 43 nebſt zugehörigen

Frachtbriefen mit den Wagen Nr.270 und 109,

zettel Nr. 3 von hier unter Belaffung + Erweiterung +

der Geſtellungsfriſt bis zum 8. August 1888 auf das

Haupt-Steuer-Amt Frankfurt a. 0 . überwieſen worden .Die Richtigkeit dieſer Angaben beſcheinigen :

Brunner

Hauptamts-Assistent.

Liedke

Hauptamts-Assistent. |

Wegner

Hauptamts -Assistent.

Die Erledigung dieſes Begleitzettels iſt beſcheinigt.

Berlin , den 6 . August 1888.

Königlich Preussisches Haupt-Steuer -Amt für ausländische Gegenstände.

Zoll-Abfertigungsstelle am Hamburger Bahnhofe.

(Stempel.) Wegner

Hauptamts -Assistent.
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Muſter D .

Begleitzettel-Ausfertigungs -Regiſter .

-Amts

für das t e Quartal 188 .

Dieſes Regiſter enthält ...... . Blätter mit

einer Schnur durchzogen , welche hier mit dem

Siegel des Unterzeichneten angeſiegelt iſt. .

. .. ten .... . . 188 .......

Geführt voin

Mit Heften Belegen zur Reviſion eingeſendet.

.... .. , den ... ten .............. 188

Haupt- . . Amt.

Nummer Tag, an welchem

T a g

der

der Empfangsamt. Bemerkungen .

Begleit

der

zugehörigen

| Ladungs

Ver

zeichniſſe.

die

Gültigkeits

friſt des

Begleit

zettels

abläuft.

der

Begleit

zettel

erledigt

zurück

gekommen

Abfertigung.

zettel.

iſt.

1 2. 3. 5 . 6 .

91
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Begleitzettel:

- Amts zudes

Dieſes Regiſter enthält ....... Blätter, mit einer Schnur durchzogen ,

welche hier mit dem Siegel des Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

. . .., den ........ten ...... . ..188. ....

Mit... .Heften Belegen zur Reviſion eingeſendet.

..... , den .. . ten ... . ... ..... 188.......

Haupt-..

Der Begleitzettel

Tag der Laufende

Der zugehörigen

Ladungs

verzeichniſſe Tag des Ausgangs

der

in das Ausland gegangenen

Zahl. Nummer.
Waaren .

Eintragung. Nummer. Ausſtellungs
Tag

Nummer. und

Monat.

ort.

1. 2. 3. 4. 5 . 6 . 7. 8.

Begleitzettel

..-Zollamts zudes

Dieſes Regiſter enthält..... ... Blätter, mit einer Schnur durchzogen,

welche hier mit dem Siegel des Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

... .. ..., den ... ten .. .... ........ ..188 .

Mit . .... Heften Belegen zur Reviſion eingeſendet.

.... ....., den . ten .. . . .... . 188

. ........-Zollamt.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . UL U

Der Begleitzettel Laufende Nummer der
Name

Tag

des

der

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Eintragung. Ausſtellungsort.

N
u
m
m
e
r

.

Tag

und

Monat.

Waaren

La- poſten abge

dungs- im La- gebenen

verzeich - dungs - Dekla

niſſe.
ver

ration.
zeichniß .

6 . 7 . 8 .

Empfängers oder

Disponenten .

4 . 5 . 9 .
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Mufter F .

Empfangs-Regiſter

für das . .. te Quartal 188.. .

Geführt vom

Die nicht in das Ausland gegangenen

Waaren ſind weiter nachgewieſen
Tag

der Erledigung

des

Begleitzettels .

Bemerkungen .
Benennung

des Regiſters, worin

ſolches geſchehen .

deſſen

Nummer.

10 . 11.

-
12

12.

Muſter Fa.

Empfangs-Regiſter

für das te Quartal 188.. .

Geführt vom

Die nicht in das Ausland

gegangenen Waaren ſind weiter

nachgewieſen

Tag

des Ausgangs der Erledigung

Tag

der

Bemerkungen.

deſſen
Benennung

des Regiſters , wo

ſolches geſchehen .

zum Durchgang

abgefertigten

Waaren.

des

Begleit

zettels .
Nummer.

u .10 . 13. 14.
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Muſter E .

Annahme-Erklärung.

Der unterzeichnete Bevollmächtigte der Berlin - Hamburger Eiſenbahnverwaltung zu Berlin

beantragt, das zu dem Begleitzettel Nr. (19 ) des vereinsländischen Haupt-Zoll-Amts Hamburg vom

Genehmigt ( *
(2 .) Januar 188( 8 ) gehörige Ladungsverzeichniß Nr. (63) auf das Haupt-Steuer -Amt Frankfurt a . 0 .

Mark zu überweiſen , auch die Friſt zur Geſtellung de . . darin verzeichneten Wagen bis zum (8 .) Januar ( 188 (8 )
Ober-Kontrolör.

zu verlängern , und erklärt, für den weiteren Transport die im Ladungsverzeichniß angegebenen Ver:

pflichtungen zu übernehmen .

Berlin , den (4 .) Januar 188 (8 ).

F . Schütz .

An das vereinsländische Haupt-Zoll-Amt Hamburg mit der Benachrichtigung, daß das oben

genannte Ladungsverzeichniß Nr. (63) unter Verlängerung der Beſtellungsfriſt bis zum (8 .) Januar 188(8)

dem Haupt-Steuer-Amt Frankfurt a . 0 . mittelſt Begleitzettels Nr. (3 ) von hier überwieſen worden iſt.

Berlin , den (4.) Januar 188 (8).

Königl. Preuss. Haupt-Steuer-Amt für ausländ. Gegenstände, Zoll-Abfertigungsstelle am

Hamburger Bahnhote.

(Stempel.) Wegner

Hauptamts- Assistent.
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Poſt- Zollregulativ.9

I. Abſchnitt.

Abfertigung der in das Zollgebiet eingehenden Gegenſtände.

$ . 1.

Die mittelſt der Poſten in das Zollgebiet eingehenden zollpflichtigen Gegenſtände zum Brutto

gewicht von mehr als 250 g müſſen von einer deutlich geſchriebenen , offen beiliegenden Inhaltserklärung

(Deklaration ) begleitet ſein , aus welcher ſich erſehen läßt:

a ) der Name des Adreſſaten ;

b ) der Ort, wohin die Sendung beſtimmt iſt;

c) die Zahl der einzelnen zu der Sendung gehörigen Poſtſtücke, ſowie die Zeichen und Nummern

jedes einzelnen ;

d ) die Gattung der in jedem Poſtſtücke enthaltenen Gegenſtände nach deren handelsüblicher oder

ſonſt ſprachgebräuchlicher Benennung;

e) der Ort und der Tag der Ausſtellung der Inhaltserklärung, und

f) der Name des Verſenders .

Die Inhaltserklärung kann in deutſcher oder in franzöſiſcher Sprache abgefaßt ſein . Den oberen

Zollbehörden bleibt vorbehalten , auf einzelnen Grenzſtrecken im Falle des Bedürfniſſes auch Inhalts

erklärungen in engliſcher, holländiſcher oder italieniſcher Sprache zuzulaſſen .

Daß eine Inhaltserklärung beigelegt worden , iſt von dem Verſender auf dem Begleitbriefe (der

Begleitadreſſe) oder , falls ein ſolcher nicht beigegeben wird, auf der Sendung ſelbſt zu bemerken .

Die Zolpflichtigkeit einer aus dem Auslande eingegangenen Poſtſendung iſt auch in dem Falle

nicht ausgeſchloſſen , wenn das 250 g überſteigende Gewicht weniger als 50 g beträgt, das Bruttogewicht

der Sendung daher 300 g nicht erreicht.

§. 2.

Die Beifügung einer Inhaltserklärung iſt nicht erforderlich :

1. bei Briefbeuteln und Fahrpoſtbeuteln , ſowie bei den an Stelle derſelben zur Anwendung

kommenden Briefpacketen und Fahrpoſtpacketen ;

2. bei Zeitungspacketen und Druckſachen ;

3 . bei Geldfäſſern , Geldkiſten , Geldbeuteln und Geldpacketen ;

4 . bei Poſtſendungen , welche unter dem Siegel einer Staatsbehörde oder eines eine ſolche Behörde

repräſentirenden Beamten eingehen und an eine Staatsbehörde beziehungsweiſe einen dieſelbe

repräſentirenden Beamten gerichtet ſind ;

5 . bei Waarenproben und Muſtern zum Bruttogewicht von 250 g oder weniger, welche unter

Kreuzband oder in ſolcher Weiſe verpackt eingehen, daß über den Inhalt kein Zweifel

entſtehen kann.

Liegt Grund zu der Vermuthung vor, daß mit den Briefpoſten zolpflichtige Gegenſtände in zoll

pflichtiger Menge eingeführt werden , ſo ſind die Zoll- und Steuerbeamten befugt, in den Dienſtlokalen

der betreffenden Poſtanſtalten der Eröffnung der Brief- und Fahrpoſtbeutel oder - Pacete beizuwohnen ,

um von den Inhalte Ueberzeugung zu nehmen ; die etwa vorgefundenen Briefe oder Packete, bei welchen

fich die Vermuthung zolpflichtigen Inhalts rechtfertigt, ſowie zollpflichtige Waarenproben von mehr als

250 g ſind der Zollamtlichen Vorabfertigung (SS . 4 ff.) zu unterwerfen .

) . Bekanntmachung vom 18 . Juli d . J. (Central-Bl. S . 484).

92
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daß die Sie
medijionsnote vertritt und bis zur Vouch meine Inhaltser

$ . 3 .

Fehlt eine Inhaltserklärung und ſoll die zollamtliche Schlußabfertigung nicht ſchon bei derjenigen

Zollſtelle erfolgen , welche der Grenze zunächſt belegen iſt (§. 4 ), ſo wird von der lekteren Zollſtelle bei

dem Eingange der Sendung eine Reviſionsnote gefertigt, welche, wenn der Inhalt des Poſtſtücks äußerlich

unzweifelhaft zu erkennen iſt, den Inhalt ſpeziell bezeichnet, im anderen Falle' aber die Angaben enthält,

welche ſich aus der Adreſſe auf dem Poſtſtück oder auf dem Begleitbrief ergeben, und zugleich beſcheinigt,

daß die Sendung zur zollamtlichen Behandlung vorgelegen habe.

Die Reviſionsnote vertritt bei der Weiterbeförderung der Sendung die Stelle der Inhalts

erklärung. Dieſelbe kann jederzeit und bis zur Vornahme der zollamtlichen Schlußabfertigung ſowohl

ſeitens der Poſtbehörde, als ſeitens des Adreſjaten durch eine Inhaltserklärung in der vorgeſchriebenen

Form (S . 1) erſeßt werden.

Geſchieht dies nicht, ſo muß ſich der Adreſſat gefallen laſſen, daß die gehörig deklarirten

Sendungen bei der Schlußabfertigung vorgezogen werden .

Sowohl die Poſtbehörde als der Adreſſat ſind berechtigt, eine bereits vorliegende Inhalts

erklärung, inſolange eine ſpezielle Reviſion nicht ſtattgefunden hat, zu vervollſtändigen oder zu berichtigen .

$ . 4 .

Die nach dem Drte der Zollſtelle an der Grenze beſtimmten , desgleichen diejenigen Sendungen,

welche auf dem Wege nach dem Beſtimmungsorte einen weiteren Ort, an welchem eine Zoll- oder Steuer

ſtelle ſich befände, nicht berühren , werden von der Zollſtelle an der Grenze ſofort vollſtändig abgefertigt.

Das Gleiche geſchieht unabhängig vom Beſtimmungsort der Sendung auf das Verlangen des Abſenders,

wenn dieſer hierauf durch eine Bemerkung auf der Inhaltserklärung oder in einer das Poſtſtück offen

begleitenden Note ausdrücklich den Antrag geſtellt hat.

Die in dem S . 2 unter Nr. 4 aufgeführten Poſtſtücke der Behörden , inſofern deren Inhalt aus

Akten oder Schriften beſteht und dies auf den betreffenden Begleitbriefen oder den Poſtſtücken ſelbſt an

gegeben oder äußerlich erſichtlich iſt, ferner die in dem S . 2 unter Nr. 1, 2 und 3 aufgeführten Gegen

ſtände der Poſtladung ſind in der Regel den Zollbeamten an der Grenze nur zur allgemeinen Beſichtigung

vorzulegen und einer weiteren zollamtlichen Behandlung nicht unterworfen . Ebenſo findet bei den im S. 2

unter Nr. 5 aufgeführten Waarenproben und Muſtern eine zollamtliche Vorabfertigung an der Grenze

nicht ſtatt, vielmehr werden dieſelben erſt am Beſtimmungsorte von der Poſtbehörde der Zollſtelle zur

Reviſion und ſchließlichen Abfertigung (SS. 6 ff.) vorgeführt.

Alle ſonſtigen eingehenden Poſtſtücke unterliegen , ſoweit dieſelben das Bruttogewicht von 250 g

überſteigen , bei derjenigen Zollſtelle, welche der Grenze zunächſt belegen iſt, einer zollamtlichen Vor

abfertigung (S . 5 ). Die ſchließliche Abfertigung (SS . 6 ff.) erfolgt am Beſtimmungsorte oder, wenn ſich

daſelbſt eine Zoll- oder Steuerſtelle nicht befindet, bei einer geeignet gelegenen Zoll- oder Steuerſtelle,

deren Wahl der Poſtbehörde überlaſſen bleibt.

Mit den Poſten aus dem Auslande eingehende Waarenſendungen im Bruttogewicht von 250 g

und weniger ſind als zollfrei auch von jeder zollamtlichen Behandlung befreit.

,,Von der Zodbefreiung des §. 4 lit. a des Zolltarifgeſeßes werden ausgeſchloſſen :

a) diejenigen Waarenſendungen im Einzelgewichte von brutto 50 g und darüber, deren Einfuhr

mit der Poſt über die Grenzen gegen Deſterreich -Ungarn oder die Zollausſchlüſſe erfolgt, ſo

weit dieſe Sendungen einem Zolſaß von 100 M . oder mehr für 100 kg unterliegen ;

b ) die über die Grenzen gegen Deſterreich -Ungarn und die Zollausſchlüſſe, ſowie gegen die

Schweiz, Frankreich , Belgien und die Niederlande mit der Poſt eingehenden Waarenſendungen ,

ſoweit dieſelben Taſchenuhren , Werke und Gehäuſe zu ſolchen enthalten . Die zu a und b

bezeichneten Sendungen unterliegen der Inhaltserklärung und der Zollamtlichen Behandlung

nach den Beſtimmungen des vorliegenden Regulativs."

§. 5 .

Die Zollamtliche Vorabfertigung (S. 4 ) beſteht in Folgendem :

Durch diejenige Zollſtelle, welche der Grenze zunächſt belegen iſt, ſind die eingehenden Poſtſtücke

a ) mit den Inhaltserklärungen und den Poſtkarten oder nach Bedürfniß mit den Begleitbriefen

äußerlich zu vergleichen , etwaige Abweichungen in den Inhaltserklärungen vorzumeifen , auch
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die lekteren mit einem Vermerk über die geſchehene Beſichtigung zu verſehen und fehlende

Inhaltserklärungen durch Reviſionsnoten (S. 3) zu erſeßen ;

ſodann

b) diejenigen Poſtſtücke , welche der Vorabfertigung unterlegen haben, zum Zeichen der noch vor

behaltenen Schlußabfertigung (88. 6 ff.) an einer möglichſt in die Augen fallenden Stelle

(auf der Seite der Signatur oder in der Nähe der Poſtnummer) mit einer Marke von rothem

Papier zu bekleben , welche einen ſchwarzen Abdruck des Dienſtſtempels der betreffenden Grenz

zollſtelle und die Aufſchrift Zollſtück" trägt.

Dieſe Behandlung findet auch bei den im š. 2 unter Nr. 4 aufgeführten Poſtſendungen dann

Anwendung, wenn die Vorausſeßungen des §. 4 Abſaß 2 nicht zutreffen und dieſelben deshalb einer

weiteren zolamtlichen Abfertigung unterzogen werden müſſen .

Diejenigen Poſtſtücke, deren Inhalt als zoUfrei ſofort erkannt worden oder deren Schlußabfertigung

gleich bei der erſten Zollſtelle an der Grenze erfolgt iſt, treten in den freien Verkehr, bedürfen daher auch

der Bezeichnung durch eine Marke (lit. b ) nicht.

Desgleichen iſt von dem unter lit. b vorgeſchriebenen Verfahren Abſtand zu nehmen, wenn

mehrere Sendungen nach einem Orte, an welchem cine Zoll- oder Steuerſtelle ihren Siß hat, kartirt

ſind, und in verſchließbare Wagenabtheilungen , Körbe, Fedeiſen , Beutel oder ſonſtige Behälter verpackt

werden, welche alsdann unter zöllamtlichen Verſchluß durch Kunſtſchlöſſer oder Plomben zu nehmen ſind.

Gehen die nach einem Drte kartirten Sendungen bereits vom Auslande in verſchloſſenen Wagen

abtheilungen oder ſonſtigen Behältern ein , ſo hat ſich die Zollſtelle an der Grenze auf die Anlegung eines

zollamtlichen Verſchluſſes an den Wagenabtheilungen u . f. w . zu beſchränken .

Nach der Ankunft der unter Geſammtverſchluß genommenen Poſtſendungen an dem Orte, auf

welchen die Poſtkarte lautet, hat die dortige Zoll- oder Steuerſtelle in Bezug auf die weitergehenden

Stücke die zollamtliche Vorabfertigung dem Vorſtehenden entſprechend vorzunehmen, beziehungsweiſe nach

der Beſtimmung lit. b zu ergänzen .

§. 6.

Zum Zweck der Zollamtlichen Schlußabfertigung werden die mit der Poſt eingegangenen zoll

pflichtigen Gegenſtände mit den dazu gehörigen Inhaltserklärungen oder Reviſionsnoten den betreffenden

Zoll- oder Steuerſtellen (S . 4) übergeben . Die Abfertigung erfolgt nach den allgemeinen geſeßlichen

Vorſchriften .

Das Verfahren iſt indeſſen ein verſchiedenes , je nachdem

a ) der Adreſſat an dem Drte, wo die Schlußabfertigung zu bewirken iſt, ſelbſt oder in deſſen

Nähe ſid ) befindet und deshalb der Abfertigung perſönlich beiwohnen kann , oder

b ) die Sendung ohne Zuziehung des Adreſſaten zollamtlich abgefertigt und dann zum Zweck der

Weiterbeförderung an dieſen der Poſtſtelle zurückgegeben werden muß.

$. 7 .

Befindet ſich der Adreſſat an dem Orte ſelbſt, wo die Schlußabfertigung zu bewirken iſt, oder in

deſſen Nähe, ſo werden die Begleitbriefe (Begleitadreſſen ) oder, wenn folche nicht vorhanden ſind,

Abſchriften der auf den Poſtſtücken befindlichen Adreſſen , mit dem Eingangsſtempel der Poſtſtelle' verſehen ,

durch die lektere an den Adreſſaten beſtellt; dieſem wird dabei eine ſchriftliche oder gedruckte Notiz

behändigt, daß das Poſtſtück bei der Zoll- oder Steuerſtelle in Empfang zu nehmen ſei. Sache deš

Adreſſaten iſt es alsdann, das Poſtſtück von der Zoll- oder Steuerſtelle abzuholen oder abholen zu laſſen ,

nachdem er ſelbſt oder ſein Beauftragter dort durch Vorzeigung des abgeſtempelten Begleitbriefs (Begleit

adreſſe), beziehungsweiſe der abgeſtempelten Abſchrift von der Adreſſe ſich ausgewieſen , der Reviſion

angewohnt und den Zoll entrichtet hat. Das Begleitpapier kann dem Adreſſaten auf ſeinen Wunſch

zurückgegeben werden, iſt jedoch zum Zeichen der geſchehenen Abholung des Poſtſtücks auch mit dem

Stempel der Zoll- und Steuerſtelle zu verſehen , nachdem auf der Adreſſe der Zollbetrag oder die Zoll

freiheit kurz bemerkt und dies durch die Unterſchrift eines Abfertigungsbeamten beſcheinigt worden iſt.

Die Abfertigung der Waarenproben und Muſter (S. 2 Ziffer 5 ) kann ohne Zuziehung des Adreſſaten

$ . 8 .

Soll die Poſtſendung, entfernt von dem Wohnort des Adreſſaten , ohne deſſen Zuziehung, ſei es

bei der Zollſtelle an der Grenze oder bei einer der dem Beſtimmungsorte zunächſt gelegenen Zod- oder Steuer

92
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ſtellen , ſchließlich abgefertigt und dann zum Zweck der Weiterbeförderung an den Adreſſaten der Poſtſtelle

zurückgegeben werden , ſo begiebt ſich ein Poſtbeamter zu der betreffenden Zoll- oder Steuerſtelle, weiſt ſich

dort als zur Abholung beauftragt aus durch Vorzeigung des Begleitbriefs (der Begleitadreſſe), oder in

Ermangelung eines ſolchen durch eine mit dem Eingangsſtempel der Poſtſtelle verſehene Abſchrift der auf

dem Poſtſtücke befindlichen Adreſſe, und wohnt ſodann der zollamtlichen Reviſion des Poſtſtückes bei; der

ſelbe hat für die Deffnung des Kollo und die Darlegung der Waaren zur Reviſion , ſowie für deren Wieder

verpackung Sorge zu tragen , und entrichtet den Zoll gegen Zollquittung.

Die Verſiegelung des zollamtlich abgefertigten Poſtſtücks hat darauf durch die Poſt- und die Zoll

oder Steuerſtelle gemeinſchaftlich zu geſchehen , auch iſt von der lepteren der vorgezeigte Begleitbrief,

beziehungsweiſe die Adreſſe zum Zeichen der geſchehenen Verzolung des Poſtſtücks mit ihrem Stempel zu

bedrucken . Die durch die Wiederverpackung des Poſtſtücks etwa entſtehenden baaren Áuslagen hat die

Poftbehörde vorſchußweiſe zu berichtigen , auch für den Rücktransport deſſelben zur Poſtſtelle zu ſorgen .

Die Poſtſtelle übernimmt demnächſt die Weiterbeförderung der nunmehr in den freien Verkehr geſekten

Sendung an den Adreſſaten und zieht von dieſem die bei der Zollabfertigung entſtandenen baaren Äuß

lagen an Zoll und Verpackungskoſten ohne Anſaß einer Vorſchußgebühr wieder ein .

$ . 9 .

Die Poſtſtelle wie die Zoll- oder Steuerſtelle ſind befugt, auch in ſolchen Fällen , in welchen der

Adreſſat ſich nicht am Orte oder in deſſen Nähe befindet, die Anweſenheit des Adreſſaten oder eines mit

ſchriftlicher Vollmacht verſehenen Vertreters deſſelben bei der Reviſion zu verlangen .

Dies Verlangen muß insbeſondere dann geſtellt werden :

1. wenn das Poſtſtück ſich nicht in tadelfreiem äußeren Zuſtande befindet und wenn deshalb das

Garantieverhältniß der Poſtverwaltung mit in Frage kommt;

2 . wenn der Inhalt des Poſtſtücks nach der Inhaltserklärung in leicht zerbrechlichen oder ſolchen

Gegenſtänden beſteht, die einer beſonderen kunſtvollen Verpackung bedürfen .

In dieſen Fällen iſt der Adreſſat durch die Poſtbehörde zu erſuchen , der Reviſion beizuwohnen

oder einen Dritten dazu zu bevollmächtigen . Zugleich iſt dem Adreſſaten der Begleitbrief (die Begleit

adreſſe) oder in deſſen Ermangelung eine Abſchrift der Adreſſe zuzuſenden . Wird die Zuziehung des

Adreſſaten bei der Reviſion von der Zoll- oder Steuerſtelle verlangt, ſo hat ſich dieſelbe dieſerhalb ſchrift

lich an die Poſtſtelle zu wenden .

Das Verlangen der Zuziehung des Adreſſaten kann auch dann ausgeſprochen werden , wenn die

Veranlaſſung hierzu ſich erſt bei der Reviſion in Gegenwart des Poſtbeamten ergiebt.

Soweit bezüglich der im §. 2 unter Nr. 4 bezeichneten Poſtſtücke an Behörden eine Schlußab

fertigung vorbehalten iſt (S . 5), ſind dieſelben ebenfalls den Zoll- oder Steuerſtellen auszuhändigen. Die

zollamtliche Reviſion unterbleibt jedoch , wenn von der Behörde, an welche die Sendung gerichtet iſt, eine

Beſcheinigung über den Inhalt értheilt wird. Es erfolgt alsdann auf Grund der letteren die zollfreie

Ablaſſung oder, falls der Inhalt zoUpflichtig iſt, die Erhebung des Eingangszolles.

§. 10.

Die Verzollung erfolgt jedesmal nach dem Ergebniß des Reviſionsbefundes.

$ . 11.

Hat der Adreſſat den Beſtimmungsort des Poſtſtücks verlaſſen , aber Auftrag wegen Nachſendung

des Gegenſtandes gegeben , oder wird von ihm die Weiterſendung deſſelben ohne vorherige Eröffnung und

Reviſion beantragt, ſo kann ein ſolches Poſtſtück mittelſt der Poſt weiter befördert werden , nachdem die

Zoll- oder Steuerſtelle , welcher daſſelbe zunächſt übergeben worden , die Inhaltserklärung, beziehungsweiſe

die Reviſionsnote mit einem entſprechenden Vermerk verſehen und mit dieſem Papier das Poſtſtück an die

Poſtſtelle zurückgegeben hat.

Iſt der neue Beſtimmungsort im Zollgebiet belegen , ſo wird die Sendung nebſt Inhaltserklärung

oder Reviſionsnote der Zoll- oder Steuerſtelle jenes Orts durch die Poſt zugeführt.

Liegt der neue Beſtimmungsort außerhalb des Zollgebiets , ſo wird das Poſtſtück nebſt Inhalts

erklärung dorthin nachgeſandt (S. 12).

$. 12.

So lange ein vom Auslande eingegangenes Poſtſtück nicht aus den Händen der Poſt- oder der

Zoll- oder Steuerbehörde gekommen iſt, ſteht jedem Adreſſaten frei, deſſen Annahme abzulehnen .
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Bei Sendungen , welche, weil der Adreſſat die Annahme verweigert hat oder nicht zu ermitteln

iſt, unbeſtellbar ſind, iſt zu unterſcheiden , ob die ſchließliche Abfertigung

a) noch nicht ſtattgefunden, oder

b ) bereits ſtattgefunden hat.

Im Falle zu a iſt die Zoll- oder Steuerſtelle, welcher das Poſtſtück übergeben worden , von der

Poſtſtelle, unter Vorzeigung des mit dem Vermerk über die Unbeſtellbarkeit und die zu bewirkende Rück

ſendung verſehenen Begleitbriefes, beziehungsweiſe der Begleitadreſſe oder der Abſchrift derſelben , um

Rückgabe des Poſtſtücks zu erſuchen . Die Zoll- oder Steuerſtelle verſieht hierauf die Inhaltserklärung

beziehungsweiſe Reviſionsnote mit einem entſprechenden Vermerk und giebt das Poſtſtück nebſt dem legt

gedachten Papier an die Poſtſtelle zurück, welche die Rückſendung beſorgt.

Im Falle zu b hat die Poſtſtelle das in freien Verkehr geſeßt geweſene Poſtſtück der Zoll- oder

Steuerſtelle, von welcher die Schlußabfertigung geſchehen war, nebſt dem , mit dem Vermerk über die lin

beſtellbarkeit und die zu bewirkende Rückſendung verſehenen Begleitbriefe , beziehungsweiſe der Begleit

adreſſe oder der Abſchrift derſelben , wieder vorzulegen . Sie empfängt alsdann den gezahlten Eingangszoll

gegen Rückgabe der Zollquittung zurück , nachdem dieſe von der Poſtſtelle mit Gegenquittung und einem

Atteſt über die Unbeſtellbarkeit und die zu bewirkende Rückſendung des Poſtſtücks verſehen worden iſt.

Die Zollſtelle überzeugt ſich von der Identität des Inhalts mit dem bei der früheren Keviſion vorge

fundenen , legt das Poſtſtück unter amtlichen Verſchluß und giebt daſſelbe, von einer offenen Inhalts

erklärung begleitet, an die Poſtſtelle behufs der Rückſendung zurück.

Bleiben Poſtſtücke, die vom Auslande eingegangen ſind, unabgeholt, ſo werden ſolche entweder

nach Maßgabe der obigen Vorſchriften wieder in das Ausland ausgeführt, oder nach den beſtehenden

Poſtreglements behandelt.

Im Falle ſie innerhalb des Zollgebiets verbleiben, iſt von denſelben der tarifmäßige Eingangszol|

zu entrichten .

II . Abſchnitt.

Abfertigung der aus dem Zollgebietmit den Poſten ausgehenden Gegenſtände.

$. 13.

Sollen ausgangszoUpflichtige Gegenſtände des freien Verkehrs aus dem Zolgebiet mittelſt der Poſten

nach dem Zollauslande verſendet werden , ſo liegt dem Abſender ob, vorher bei der Zollbehörde den

Ausgangszoll zu entrichten .

Die darüber erhaltene Quittung muß der Abſender dem Poſtſtücke offen beifügen. Die Poſt

behörde verſieht dieſe Quittung mit einer Beſcheinigung über den Zuſtand des Packets und übergiebt

dieſelbe der Ausgangszollſtelle.

$ . 14 .

Wenn unverzollte Waaren aus einer Niederlage mittelſt der Poſten in das Zollausland geſandt

werden ſollen , ſo wird dem Abſender darüber ein Begleitſchein oder ein dieſen vertretendes Abfertigungs

papier ertheilt und dem Poſtſtücke beigefügt. Der Ahſender haftet für den Eingangszoll nach den geſek

lichen Vorſchriften. Auf dem Begleitbriefe, beziehungsweiſe der Begleitadreſſe muß ſeitens des Abſenders

vermerkt ſein : „ nebſt Begleitſchein “ .

Die Poſtbehörde verſieht das zollamtliche Begleitpapier mit einer Beſcheinigung über den Zuſtand

des Packets und ſtellt das leßtere mit dem Abfertigungspapier der Ausgangszollſtelle zu.

III. Abſchnitt.

Abfertigung von Gegenſtänden , welche mit den Poſten durch das Zollgebiet

durchgeführt werden .

§ . 15 .

Den zur Durchführung durch das Zolgebiet beſtimmten Poſtſtücken iſt von dem Abſender eine

Inhaltserklärung nach Maßgabe der Vorſchriften im $. 1 beizufügen .

Die Poſtſtücke werden beim Eingang in das Zollgebiet zo llamtlich ebenſo behandelt, wie ſolches

im §. 5 rückſichtlich der im Zollgebiet verbleibenden Poſtſtücke vorgeſchrieben iſt . Beim Ausgang werden
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den abfertigenden Zollbeamten ſämmtliche Inhaltserklärungen beziehungsweiſe Reviſionsnoten und auf

Verlangen die Poſtkarten oder die Begleitbriefe zur Vergleichung mit den ausgehenden Poſtſtücken vorgelegt.

Der Zollbehörde bleibt vorbehalten , auf ſolchen Kurſen , auf welchen die Durchführung der Poſt

ſtücke durch das ZoÚgebiet zweckmäßig unter Geſammtverſchluß erfolgen kann , namentlich in den Fällen ,

in denen die Durchführung ohne Wagenwechſel erfolgt, die desfallſige Vorſchrift des S . 5 in Anwendung

zu bringen oder auch ſtatt des Geſammtverſchluſſes amtliche Begleitung eintreten zu laſſen .

IV . Abſchnitt. .

Abfertigung von Poſtſendungen , welche aus einem Orte des Zollgebiets durch das Zoll

ausland nach einem anderen Orte des Zollgebiets gehen.

S . 16 .

Bei Gegenſtänden des freien Verkehrs , welche von zollinländiſchen Poſtanſtalten aus Drten des

Zollgebiets durch das Zollausland nach Orten des Zollgebiets befördert werden ſollen , bedarf es der

Beifügung von Inhaltserklärungen nicht. Die zum Durchgang durch das Zollausland beſtimmten Poſt

ſtücke werden von der Ausgangsſtelle unter Zollamtlichen Geſammtverſchluß oder, ſoweit dies nicht aus

führbar, unter Einzelverſchluß geſeßt, und es wird, daß und wie dies geſchehen , auf den Poſtkarten be

ſcheinigt. Beim Wiedereingang prüft die Eingangszollſtelle die IInverleştheit des amtlichen Verſchluſſes ,

worauf die Gegenſtände in den freien Verkehr geſeßt werden . An Stelle des Verſchluſſes kann auch

amtliche Begleitung treten .

Mit Genehmigung der Direktivbehörde kann , namentlich auf kurzen das Ausland berührenden

Straßenſtrecken , von dem zollamtlichen Verſdíluſſe oder von der amtlichen Begleitung Abſtand genommen

werden. Die Eingangszoúſtelle hat in dieſem Falle durch Vergleichung der Poſtſtücke mit den Poſtkarten

oder den Begleitbriefen von der Abſtammung derſelben aus dem freien Verkehr des Zollgebiets Ueber

zeugung zu nehmen .

V . Abſchnitt.

Folgen unrichtiger Inhaltserklärungen .

$ . 17.

Wenn der Inhalt eines Poſtſtücks bei der Eröffnung und Unterſuchung durch die Zollbeamten

nicht mit der ausgeſtellten Inhaltserklärung (S . 1) übereinſtimmend befunden wird und nach den ob

waltenden Umſtänden der Verdacht einer beabſichtigten Defraudation begründet erſcheint, ſo wird nach

den wegen unrichtiger Deklaration im Vereinszoligejek enthaltenen Vorſchriften weiter verfahren .

- - - - -
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Anweiſung zur Ausführung des Poft-Bollregulativs.

1 . Zu $. 2 .

Sendungen mit zollpflichtigem Inhalt im Gewicht von 250 g und darüber, ſoweit ſie nicht zu

den im $. 2 bezeichneten Sendungen gehören , dürfen in den vom Auslande eingehenden Brief- und Fahr

poſtbeuteln oder Brief- und Fahrpoſtpacketen nicht verpackt ſein .

Zur Sicherung des Zollintereſſes haben die Zoll- und Steuerbeamten ſich hin und wieder un

mittelbar nach Ankunft der Briefpoſten am Beſtimmungsorte in das Poſtamt zu verfügen und dem

Deffnen der Briefbeutel beizuwohnen. Der Poſtabfertigungsdienſt darf jedoch dadurch nicht geſtört

werden .

2 . Zu $. 3 .

Die Reviſionsnoten , welche bei dem Fehlen von Inhaltserklärungen ausgefertigt werden ſollen ,

haben fortan nur den Zweck, neben den Marken von rothem Papier (S . 5 ), mit welchen die Poſtſtücke zu

bekleben ſind, die Poſtbeamten darauf aufmerkſam zu machen , daß es ſich um ein vom Auslande ein

gegangenes Poſtſtück handelt.

Die Verzollung erfolgt ſtets nach dem Ergebniß des Reviſionsbefundes (S. 10).

3. Zu $ . 4 .

Alle Zoll- und Steuerſtellen ohne Unterſchied ſind zur ſelbſtſtändigen ſchließlichen Abfertigung der

vom Auslande eingegangenen Poſtſtücke, ohne Rückſicht auf deren Gewicht und die Höhe des Eingangs

zolles, befugt. Den Bezirks -Oberkontrolören iſt jedoch zur Pflicht zu machen , ſich , ſoweit es ihre ſonſtigen

dienſtlichen Geſchäfte geſtatten , bei den Zollábfertigungen zu betheiligen. Auch haben die Ober

inſpektoren bei ihren Bezirksbereiſungen die vorgekommenen Abfertigungen , ſoweit thunlich , nachträglich

zu prüfen .

4 . Zu § . 5 .

1. Rückſichtlich der Begleitung der Poſten durch Zollbeamte von der Grenze bis zur Grenzſtation

bewendet es bei den bisherigen Beſtimmungen.

Ebenſo iſt auch ferner dafür zu ſorgen , daß zur Zeit des Eintreffens einer aus dem Auslande

einfahrenden Poſt auf der Grenzſtation die zur zollamtlichen Abfertigung beſtimmten Zollbeamten in einer

dem Bedürfniß entſprechenden Zahl in den Poſtlokalen anweſend ſind.

2 . Gleich nach Ankunft der Poſten beziehungsweiſe der Eiſenbahn -Poſttransporte an der Grenz

ſtation werden die Wagen unter den Augen der Zollbeamten abgeladen , welche davon Ueberzeugung zu

nehmen haben , daß in den Wagen nichts zurückbleibt.

Bei dem Abladen werden geſondert:

a ) die im Grenzort bleibenden Poſtgüter,

b ) die weitergehenden Poſtgüter, und

c ) das etwaige Paſſagiergut.

Die eingegangenen Inhaltserklärungen zu den Poſtgütern und Poſtkarten werden den Zoll

beamten vorgelegt.

Die Begleitbriefe ſind von den Zollbeamten nur dann einzuſehen, wenn die Inhaltserklärungen

fehlen und daher Reviſionsnoten (S . 3) auszufertigen ſind , oder wenn ſonſtige Umſtände es nothwendig

erſcheinen laſſen , auf die Begleitbriefe zurückzugehen .

Das Paſſagiergut, welches die mit der Poſt vom Auslande kommenden Reiſenden bei ſich führen ,

wird von den Zollbeamten auf der Grenzſtation in Gegenwart der Reiſenden , welchen das Gut gehört,

geöffnet und revidirt.

Von den etwa vorgefundenen zollpflichtigen Gegenſtänden wird zur Stelle der Eingangszoll er

hoben , zu welchem Zweck die in das, Poſtlokal abgeordneten Zollbeamten ein beſonderes Heberegiſter zu

führen haben . Die Abfertigung iſt thunlichſt zu beſchleunigen .

3 . Es werden Marken von rothem Papter in größerem und kleinerem Format mit der Aufſchrift

„ Zollſtück " geliefert, mit denen die Poſtſtücke, welche der Vorabfertigung unterlegen haben , zu bekleben

ſind. Die Marken in kleinerem Format ſind zur Beklebung kleiner Poſtſtücke zu verwenden .
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Ein angemeſſener Vorrath iſt von den betreffenden Zollſtellen im Voraus mit einem ſchwarzen

Abdruck des Dienſtſtempels zu verſehen .

Bei dem Bekleben der Poſtſtücke mit der Zollmarke iſt darauf zu achten , daß die Poſtzeichen auf

den Poſtſtücken dadurch nicht berührt werden .

Nach erfolgter zollamtlicher Vorabfertigung ſind der Poſtbehörde die Packete zurückzuliefern und

die dazu gehörigen Inhaltserklärungen oder Reviſionsnoten zu überweiſen .

Diejenige Poſtanſtalt, welche Sendungen vom Zollauslande zuerſt umſpedirt, vermerkt auf die

Vorderſeite des Begleitbriefs mit blauer Tinte ein großes A und die Zahl der zu dem Packete gehörigen

Inhaltserklärungen oder Reviſionsnoten .

5 . Zu §. 6 .

Ueber den Empfang der Poſtſtücke nebſt den dazu gehörigen Inhaltserklärungen oder Reviſions

noten wird von der Zoll- oder Steuerſtelle, welche die ſchließliche Abfertigung zu bewirken hat, eine Be

ſcheinigung ertheilt.

Die Form dieſer Beſcheinigung iſt nach Maßgabe der örtlichen Verhältniſſe zu regeln .

Die Inhaltserklärungen und Reviſionsnoten bleiben als Beläge bei dem Poſt- Eingangskonto ,

welches nach dem bisher vorgeſchriebenen Muſter fortzuführen iſt. Ebenſo verbleibt es rückſichtlich der

Verrechnung der erhobenen Abgaben bei den bisherigen Beſtimmungen .

6 . Zu §. 7 .

Bei den Waarenproben und Muſtern (S . 2 Ziffer 5 ) iſt im Intereſſe des Verkehrs eine beſondere

Beſchleunigung der Beförderung an den Adreſſaten wünſchenswerth .

Die Steuerbehörden haben ſich mit den Poſtanſtalten des Orts darüber zu verſtändigen , wie dieſer

Zweck ohne Benachtheiligung des Zollintereſſes am beſten zu erreichen iſt.

7. zu S. 10 .

Rückſichtlich der verdorben oder zerbrochen ankommenden oder auf dem Transport zu Grunde

gegangenen Gegenſtände bewendet es bei der Beſtimmung des Vereinszollgeſebesim S . 48 und den

hierzu erlaſſenen Ausführungsvorſchriften .

8 . Zu $ . 11.

Ueber den Rückempfang der Sendung hat die Poſtbehörde der Zollſtelle Quittung zu leiſten .

9. Zu $. 12.

1. Hinſichtlich des Verfahrens bei Rückzahlung des erhobenen Eingangszolls an die Poſtanſtalt

gelten die allgemeinen wegen Reſtitution von Gefällen erlaſſenen Beſtimmungen .

2 . Bleiben zolpflichtige Packete, zu welchen der Adreſſat den Begleitbrief angenommen hat, bei

der Zollbehörde unabgeholt, ſo hat die Zollbehörde die Poſtanſtalt davon zu benachrichtigen , welche leştere

das Weitere veranlaßt.

10. Zu $ . 15 .

Die zollamtliche Abfertigung iſt darauf zu beſchränken , daß die zum Ausgange geſtellten Poſtſtücke

mit den Inhaltserklärungen beziehungsweiſe Reviſionsnoten verglichen und legtere nach erfolgtem Aus

gange der Stücke abgeſtempelt und geſammelt werden .

Sind die durchgehenden Poſtſtücke unter Geſammtverſchluß geſeßt, ſo wird beim Ausgang der

Verſchluß abgenommen .

Berlin , Carl Heyulanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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betreffend

das Geſeß über die Erhebung einer Abgabe von Salz.")

I. Berechnung der Abgabe.

S . 1.

Die Salzabgabe (8. 2 des Geſeßes) wird nach dem Nettogewicht erhoben . Die Ermittelung des

Ießteren kann bei Salz in Säcken in der Weiſe erfolgen , daß das Gewicht der zur Verpackung dienenden

Säcke ermittelt und von dem durch die Verwiegung der gefüllten Kolli ſich ergebenden Bruttogewicht

abgeſeßt wird. Dabei iſt es ſtatthaft, mehrere Salzſäcke von gleicher Größe und gleichem Stoffe zuſammen

zu verwiegen und hiernach eine durchſchnittliche Tara zu berechnen .

Von der Ermittelung des Nettogewichts durch Verwiegung kann Umgang genommen werden ,

wenn der Steuerpflichtige ſich mit einer Taravergütung von 1/2 Prozent begnügt.

Bei der Erhebung ſind die Beſtimmungen des S . 4 des Zolltarifgeſeßes auch auf inländiſches

Salz anzuwenden .

II. Kontrole und Abfertigung.

A . Inländiſches Salz.

S . 2 .

Die im $ . 4 des Geſeßes gedachte Nachweiſung muß namentlich enthalten :

1. Angabe der vorhandenen Salzquellen oder Bohrlöcher, der zugehörigen Schächte, Stollen ,

Brunnen 2 ., auch des Salzgehalts der einzelnen Soolquellen , beziehungsweiſe der zu ver

ſiedenden Soole nach Prozenten ;

2. die Aufführung ſämmtlicher zu dem Werke gehörigen feſtſtehenden Geräthe und Vorrichtungen ,

als : Soole- Reſervoirs, Siedepfannen, Soole- Pumpen , Gradirwerke 2c.;

3. die Bezeichnung des kubiſchen Inhalts der einzelnen Siedepfannen ;

4 . die Angabe der in den Siederäumen vorhandenen , zur Aufnahme des aus den Pfannen

gezogenen Salzes vor dem Transport nach den Trockenräumen dienenden Vorrichtungen und

Zugleich iſt in der Nachweiſung darzulegen , in welcher Weiſe den Vorſchriften des S. 7 des

Geſeßes entſprochen iſt.

Dieſer Nachweiſung, welche für die Salzwerke mit der im $. 3 des Geſeßes vorgeſchriebenen

Anmeldung verbunden werden kann, muß ein Grundriß des Salzwerks , welcher die jämmtlichen Baulich

keiten , die Lage der vorſtehend unter Nr. 2 genannten Geräthe und Vorrichtungen , der Trockenräume und

der Lagerungsmagazine ergiebt, in zweifacher Ausfertigung hinzugefügt werden .

Die im . 4 des Geſeßes gedachte Anzeige wegen Veränderungen iſt dem Salzſteueramt

zur weiteren Veranlaſſung, und zwar früher als mit der Veränderung begonnen wird, zu übergeben .

S . 3 .

Die im . 6 des Geſekes gedachte Kontrole wird für jedes Salzwerk durch ein Salzſteueramt

geübt, deſſen Funktionen auf Staats - oder unter Staatsverwaltung ſtehenden Salzwerken theilweiſe auch

durch Salzwerksbeamte ausgeübt werden können .

o 1. Bekanntmachung vom 18 . Juli d . I. (Central Bl. S . 484 ).

93
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S ., 4 .

Bis auf Weiteres hat jeder Salzwerksbeſißer die im § . 7 des Geſeßes unter Nr. 1 bis 8 aus

geſprochenen Verpflichtungen zu erfüllen . Derſelbe iſt überdies verpflichtet:

1 . das Salz aus den Siederäumen unmittelbar in die Magazine oder in die Trockenräume und

ebenſo aus dieſen unmittelbar in die Magazine zu bringen , mithin die Niederlegung des

Salzes in keinem anderen Raume zu geſtatten ;

2. die Kontrolebeamten von dem Zeitpunkt des Beginns des Transports des Salzes aus dem

Trockenraum in das Magazin vorher benachrichtigen zu laſſen ;

3. die über den Betrieb der Saline (des Salzbergwerks ) und das gewonnene Salz zu führenden

Bücher dem Salzſteueramt zur Siegelung und Foliirung vorzulegen ;

4 . die Betriebsgebäude, ſoweit es die Arbeiten geſtatten , verſchloſſen zu halten , den Eintritt in

dieſelben aber außen den Steuerbeamten , den Bergwerksbeamten und ſolchen Perſonen , welche

das Salzwerk aus techniſchen , wiſſenſchaftlichen oder ähnlichen Gründen beſuchen , nur den auf

dem Salzwerke beſchäftigten Perſonen zu geſtatten .

$ . 5 .

Den mit der Kontrole beauftragten Beamten , ſowie deren Vorgeſepten ſteht zu allen innerhalb

der Betriebsanſtalt belegenen Lokalitäten und Gebäuden , ſoweit ſolche nicht lediglich als Wohnräume

benußt werden , der Zutritt jederzeit, alſo auch außerhalb der Dienſtſtunden frei.

§ . 6 .

In den Wohnungen , welche ſich innerhalb der Salzwerkslokalitäten und zugehörigen Höfe oder

in baulicher Verbindung mit den Salzwerken befinden , darf Salz irgend welcher Art nicht in größeren

Mengen als 5 kg auf den Kopf der Bewohner aufbewahrt werden .

§. 7.

Die Dienſtſtunden der Salzſteuerämter ſind mit thunlichſter Rückſicht auf den Salzwerksbetrieb

für jedes Salzwerk von der Direktivbehörde beſonders feſtzuſtellen .

§ . 8 .

Die im 9 . 9 des Geſebes gedachte Annieldung der Entnahme von Salz aus den Magazinen

muß enthalten :

1. die Menge des zu entnehmenden Salzes nach Gewicht, ſowie deſſen Gattung ;

2 . die Bezeichnung, ſowie die Zahl der Kolli, desgleichen das Einzelgewicht der leßteren , ſofern

daſſelbe ein verſchiedenes iſt;

3 . den Namen des Transportanten ;

4 . den Beſtimmungsort und den Namen des Empfängers ;

5 . die begehrte Abfertigungsweiſe ;

6 . etwaige ſonſtige Anträge.

Es iſt zu dieſer Anmeldung das unter 1 anliegende Muſter zu verwenden ; für Salzabfälle

(SS. 11 und 13) genügt mündliche Anmeldung.

Wird ausnahmsweiſe die Entnahme von Salz unmittelbar aus den Siede- oder Trockenräumen

gewünſcht, ſo bleibt wegen der anzuordnenden Vorſichtsmaßregeln beſondere Beſtimmung vorbehalten .

$. 9 .

Der Hausbedarf der Salzwerksbeſißer, Beamten und Arbeiter an Salz darf nur in längeren

mindeſtens vierteljährlichen Zeitabſchnitten auf beſondere ſchriftliche Anmeldung nach zuvoriger Verſteuerung

entnommen werden .

$. 10 .

Das zu entnehmende Salz wird in Gemäßheit der Anträge des Salzwerksbeſißers im Falle der

ſofortigen Verſteuerung des Salzes oder der Empfangnahme unter Anſchreibung auf Steuerfredit, ſowie

im Falle der Verſendung denaturirten Salzes in den freien Verkehr geſeßt und für jeden Transport ein

2 . A . 1. B . Verſendungsſchein nach dem anliegenden Muſter 2 ausgeſtellt, welcher zur Legitimation bei der Abfuhr
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3.

des Salzes von dem Salzwerke, ſowie in dem Salzwerksbezirk (S . 10 Nr. 1 des Geſeßes ) und im

Grenzzollbezirk dient.

Auf Begleitſchein I nach dem anliegenden Muſter 3 wird – unter Rollo -, Wagen - oder Schiffs -

verſchluß - das Salz abgefertigt, welches ausgeführt oder zur Niederlage deklarirt, oder unter der

Bedingung demnächſtiger Denaturirung beziehungsweiſe der Verwendung unter ſteuerlicher Aufſicht ohne

Erhebung der Salzabgabe abgelaſſen werden ſoll.

Auf Begleitſchein Il nach anliegendem Muſter 4 wird dasjenige Salz abgefertigt, für welches

lediglich die Erhebung der feſtgeſtellten Abgabe auf ein anderes, dazu befugtes Amtüberwieſen werden ſoll.

Zur Erledigung von Begleitſcheinen über Salz ſind die Aemter befugt, denen die Erledigung

von Begleitſcheinen 1 beziehungsweiſe Il über zollpflichtige Waaren zuſteht; andere Aemter bedürfen hierzu

der Genehmigung der oberſten Landes- Finanzbehörde. Im Uebrigen greifen für dieſe Begleitſcheine die

ſelben Beſtimmungen Plaß, welche für die im Zollverkehr ausgeſtellten Begleitſcheine ertheilt worden ſind.

Nachdem die Abfertigung erfolgt iſt, muß das Salz ſofort von dem Salzwerk und deſſen Hof

raum entfernt werden . Ausnahmsweiſe kann geſtattet werden , daß verſteuertes oder denaturirtes Salz in

Lagerräumen , welche unter Mitverſchluß der Steuerverwaltung ſtehen , getrennt von dem übrigen Salz

auf den Salzwerken aufbewahrt wird.

Die Verabfolgung von Soole und Mutterlauge iſt ſchriftlich anzumelden und nach Maßgabe des

$ . 15 zu behandeln .

$. 11.

Die Wegführung des Salzes von dem Salzwerk iſt nur ſtatthaft:

1 . innerhalb der Dienſtſtunden des Salzſteueramts ;

2 . aus den Thoren und auf den Wegen , welche als Ausgangsſtraßen durch Tafeln mit geeigneten

Inſchriften bezeichnet ſind.

Ein Gleiches giſt für den Transport von Salzabfällen (Schmuß- und Fegeſalz, Pfannenſtein ,

Dornſtein , Salzſchlamm u . dergl.), ſowie von Soole und Mutterlauge.

Ausnahmsweiſe dürfen die Salzſteuerämter das Arbeiten in den Magazinen und die Weg

führung des nach entfernten Orten beſtimmten Salzes auch außerhalb der Dienſtſtunden geſtatten .

§. 12.

Der von dem Produzenten zu entrichtende Steuerbetrag wird mit dem Schluſſe eines jeden

Rechnungsmonats dem Salzwerfsinhaber bekannt gemacht und iſt von dieſem binnen drei Tagen nach

Empfang der, nach dem anliegenden Muſter 5 aufzuſtellenden , amtlichen Berechnung bei dem Hauptamt

des Bezirks einzuzahlen .

Wird Salz auf Begleitſcheine, welche von Fabrikanten oder Salzhändlern oder deren Bevoll

mächtigten ertrahirt werden , verabfolgt, ſo wird hierdurch der Produzent von der Verpflichtung, die

Abgabe zu zahlen , entbunden .

Gegen genügende Sicherheit kann nach dem Ermeſſen der Direktivbehörde ein Kredit von drei

Monaten denjenigen Produzenten und Salzhändlern gewährt werden , welche an Salzabgabe jährlich

mindeſtens 3000 ill. entrichten . Auch bleibt dem Ermeſſen dieſer Behörde überlaſſen , die Einzahlung der

Abgabe bei einer anderen Kaſſe zu geſtatten oder anzuordnen .

Von der Kontrolgebühr (S . 20 Abſ. 3 des Geſeßes ) ſind außer den Natronſulphat- und Soda

fabrikanten auch die Glasfabrikanten befreit.

S . 13.

Salzabfälle (S. 11) bedürfen zur ſteuerfreien Abfertigung der vorgeſchriebenen Denaturirung nicht,

wenn ſie ſich unzweifelhaft bereits in einem Zuſtand befinden , in welchem jie in gleichem Grade, wie

beſonders denaturirtes Salz, für Menſchen ungenießbar ſind .

$ . 14 .

Die ſteuerfreie Niederlegung von Salz darf in zur Aufnahme von Salz beſtimmten öffentlichen

Niederlagen (öffentlichen Salzniederlagen ) oder in von der Direktivbehörde genehmigten Privatſalzlagern

(Tranſit- oder Kreditlagern ) erfolgen .

In öffentlichen Salzniederlagen und Tranſitlagern darf, abgeſehen von Steinſalz in Stücken , in

der Regel nur Salz in verpacktem Zuſtande zur Lagerung zugelaſſen werden ; auf dieſelben finden die

99 *
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Beſtinimungen des Niederlage-Regulativs und des Privatlager- Regulativs nebſt den dieſelben abändernden

oder ergänzenden Beſtimmungen entſprechende Anwendung.

Wenn das zu lagernde Salz im Inlande unter ſteuerlicher Aufſicht in Säcken von für jeden

Begleitſcheinpoſten gleicher Größe verpackt iſt, ſo unterbleibt die Verwiegung deſſelben bei der Aufnahme

in Niederlagen ; hinſichtlich des dergeſtalt abgefertigten Salzes hat das Begleitſcheingewicht bei der Ab

gabenerhebung ſowie bei der ſpäter etwa erfolgenden Ausfuhr zur Grundlage zu dienen, im lepteren Falle

iſt mithin die Frage, wie eine beim Ausgang ermittelte Gewichtsdifferenz zu erledigen ſei, ebenſo zu be

handeln , als wenn das Salz zur unmittelbaren Ausfuhr ohne zuvorige Lagerung in einer Niederlage

abgefertigt wäre. Bei der Ausfuhr dergleichen verpackten Salzes iſt, wenn die Säcke und deren

Verſchluß unverleßt ſind, die Reviſion in der Regel auf Zählung oder probeweiſe Verwiegung zu

beſchränken .

Kreditlager dürfen von der Direktiv behörde zur Niederlegung verpackten Salzes Salzhändlern

an Orten , für welche ein Bedürfniß anzuerkennen iſt und an denen ſich ein Zoll- oder Steueramt befindet,

welches zur Erledigung von Begleitſcheinen I allgemein befugt oder beſonders ermächtigt worden iſt, unter

folgenden Bedingungen bewilligt werden :

1 . Das auf Begleitſchein I in für jede einzelne Begleitſcheinpoſt ſtets gleichmäßigen Gebinden zu

beziehende Salz wird vom Händler in einen für dieſen Zweck deflarirten , unter ſeinem alleinigen

Verſchluß ſtehenden Raum gebracht, ohne daß das Salz dem Empfangsamt vorgeführt zu

werden braucht.

2 . Der Händler hat für die auf dem Salz haftende Abgabe Sicherheit zu beſtellen und auf die

Abfertigung zur Durchfuhr, ſowie auf Denaturirung zu verzichten . Das Salz lagert in der

Niederlage auf Gefahr des Händlers, ſo daß er weder für Schwindung noch für Vernichtung

durch Feuer, Waſſer oder ſonſtige Ereigniſſe Steuererlaß verlangen kann .

3 . Der Begleitſchein iſt rechtzeitig dem Empfangsamt vorzulegen , welches die darin verzeichnete

Salzmenge in das Niederlage-Regiſter einträgt und den Begleitſchein durch die Beſcheinigung

dieſer Eintragung erledigt.

4 . Der Niederleger hat über den Verkauf Buch zu führen , Ende jeden Monats den Abſaß zu

Deklariren und nach Feſtſtellung des Sollbeſtandes die Salzabgabe zu zahlen .

5 . lInrichtige Buchführung oder Deklaration hat Ordnungsſtrafe, nach Umſtänden Widerruf des

Zugeſtändniſjes zur Folge.

S . 15 .

Bezüglich der ſteuerlichen Behandlung von Soole und Mutterlauge (S . 10 Abſ. 6 und S. 11)

gelten folgende Beſtimmungen :

1. Alle Soolquellen , Soolbrunnen u . ſ. w . ſtehen unter allgemeiner ſteuerlicher Aufſicht.

2 . Soolbrunnen , welche zur Salzbereitung oder zu ſonſtigen gewerblichen Zwecken gar nicht

benugt werden , ſind, wenn thunlich , dem Publikum durch feſte Verdeckung ganz unzugänglich

zu machen .

3 . Soole kann zu Bädern in größere Badeanſtalten auf Beſcheinigung der Beſiber, an einzelne

Perſonen auf Beſcheinigung des Hausarztes , in welcher die Zahl der Bäder oder die Menge

der Soole annähernd vermerkt iſt, von dem betreffenden Salzſteueramt oder , wo ein

ſolches nicht beſteht, von dem betreffenden Hauptzoll- oder Hauptſteueramt verabfolgt

werden .

4 . Mutterlauge, welche höchſtens 3 Prozent Chlornatrium enthält, kann ohne Kontrole verabfolgt

werden, vorbehaltlich' der geſeblichen Beaufſichtigung chemiſcher Fabriken , welche ſolche zur

Verarbeitung in größeren Mengen beziehen .

Mutterlauge, welche mehr als 3 Prozent Chlornatrium enthält, kann an Privatperſonen

zu Bädern in angemeſſenen Mengen ohne ärztliche Beſcheinigung und an diemit Berechtigungs

ſchein verſehenen Händler ohne Kontrole verabfolgt werden , ſofern dieſelbe ſteueramtlich in der

That als Mutterlauge, d . h . als die beim Salzſieden als Reſt in der Siedepfanne verbleibende

Flüſſigkeit, welcher der Salzgehalt der Soole bereits zum größten Theil entzogen iſt,

erkannt wird.

5 . Von Soole oder Mutterlauge, welche zu anderen Zwecken verabfolgt wird, iſt die Abgabe

nach dem Gewicht zu erheben .
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6 . Bei der Feſtſeßung der nach dem Gewicht zu bemeſſenden Stener für Soole und Mutterlauge

iſt auf den Salzgehalt der Soole keine Rückſicht zu nehmen.

$ . 16 .

Die Erhebung und Sicherung der Salzabgabe auf den Staats -Salzwerken wird von der oberſten

Landes- Finanzbehörde nach Maßgabe der hierüber beſtehenden Grundſäße geregelt.

Bezüglich der Erhebung und Sicherung der Salzabgabe auf den Privatſalinen wird auf die

dieſerhalb erlaſſene Anweiſung (Änlage 1) verwieſen . Es bleibt jeder Regierung vorbehalten , die in dieſer

Anweiſung vorgeſchriebenen Muſter zu Regiſtern den beſonderen Bedürfniſſen entſprechend abzuändern .

Hinſichtlich der Fabriken , in welchen Salz als Nebenprodukt gewonnen wird, wird die Ausführung

des Geſeßes für jede Fabrik durch eine beſondere Anweiſung geordnet.

B . Ausländiſches Salz.

S . 17.

Die Abfertigung des vom Auslande eingehenden Salzes erfolgt nach den für zollpflichtige Gegen

ſtände überhaupt geltenden Beſtimmungen. Indeſſen finden auf die öffentlichen Salzniederlagen und die

Tranſitlager von ausländiſchem Salz auch die im §. 14 Abſatz 2 gegebenen beſonderen Beſtimmungen ,

ſowie auf die Kreditlager von ausländiſchem Salz nicht die Beſtimmungen des Privatlager-Regulativs,

ſondern die oben im S. 14 Abſaß 4 gegebenen Beſtimmungen Anwendung (S. 25 Abſ. 1 des Privat

lager- Regulatius).

III. Befreiungen von der Salzabgabe.

S . 18.

Die Bereitung und der Abſaß von ſogenanntem Badeſalz, welches zum menſchlichen Genuß un

brauchbar iſt, bleibt unter folgender Kontrole abgabefrei:

1 . Der Fabrikant darf ſowohl in Anſehung des Lokals als der Geräthe, deren er ſich zur

Fabrikation des Badeſalzes bedient, ohne Genehmigung der Steuerbehörde keine Veränderungen

vornehmen .

2 . Er darf die gewonnenen Vorräthe dieſes Salzes nur an einem ein - für allemal dazu mit

Genehmigung der Steuerbehörde beſtimmten Raum aufbewahren .

3. Er hat über den Zu- und Abgang derſelben nach näherer Anweiſung der Steuerbehörde eine

Anſchreibung zu führen .

4 . Er hat den Steuerbeamten den Zutritt zu den betreffenden Gewerbsräumen bei Tage jederzeit,

bei Nacht, wenn die Siedepfanne im Betriebe, zum Zweck der Reviſion zu geſtatten .

§ . 19.

1. Auf Grund des g. 2 des Geſekes dürfen die in den Salzbergwerken vorkommenden ſogenannten

Abraumſalze (Carnallit, Kainit und andere mehr) von der oberſten Landes- Finanzbehörde ohne Kontrole

von der Salzabgabe freigelaſſen werden , wenn ihr Gehalt an Salz (Rochſalz ) 36 Prozent ihres Gewichts

nicht überſteigt und wenn ſie vor der Entfernung vom Salzwerke derart vermahlen ſind, daß die Aus

ſcheidung der etwa vorhandenen Salztheile auf mechaniſchem Wege unmöglich erſcheint.

An Beſißer von Fabriken , welche auf Grund des §. 6 a . a . D . unter Kontrole der Steuer - (Zol -)

Verwaltung ſtehen , iſt die abgabenfreie Verabfolgung von Ábraumſalzen von dem vorbezeichneten Koch

ſalzgehalte auch ohne vorherige Vermahlung ſtatthaft.

2 . Abraumſalze und andere Produkte der Salzbergwerke, welche mehr als 36 , jedoch weniger als

75 Prozent Salz (Kochſalz) enthalten , können unter der von der Zolldirektiv behörde, in deren Bezirk der

Empfänger wohnt, anzuordnenden Kontrole unmittelbar an Landwirthe und zum Bezuge ſteuerfreien

Salzes berechtigte Gewerbetreibende (unter Ausſchluß der Salzhändler) ohne Denaturirung, aber nach vor

heriger Vermahlung abgabenfrei abgelaſſen werden .

3 . Abraumſalze u . f. w . von einem Kochſalzgehalt von 75 Prozent oder mehr unterliegen der

Salzabgabe, ſofern ſie nicht nach den für die Denaturirung von Steinſalz erlaſſenen Vorſchriften dena

turirt werden .

4 . Die mit der Kontrole des Salzbergwerks betrauten Oberbeamten der Zoll- oder Steuer

verwaltung haben periodiſch Durchſchnittsproben der ohne Denaturirung zum Abſaß gelangenden Abraum
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ſalze zu entnehmen und die Ermittelung ihres Kochſalzgehalts durch chemiſche Unterſuchung zu veranlaſſen ,

um die genaue Innehaltung der vorbezeichneten Grenzen des Kochſalzgehalts zu überwachen .

II.

$ . 20.

In Betreff der Befreiung des zu landwirthſchaftlichen und gewerblichen Zwecken beſtimmten

Salzes von der Salzabgabe wird auf die dieſerhalb erlaſſenen beſonderen Beſtimmungen (Anlage II)

verwieſen .

S . 21.

Die auf Grund des § . 20 Ziffer 3 des Geſekes freigeſchriebenen beziehungsweiſe vergüteten

Abgabebeträge für das zum Einſalzen oder Nachpökeln von Heringen oder ähnlichen Fiſchen (Ueber

einkunft wegen Erhebung einer Abgabe von Salz vom 8 . Mai 1867 Art. 5 C und B 3 ) und für das zum

Einſalzen, Einpökeln u . ſ. w . von Gegenſtänden , welche zur Ausfuhr beſtimmt ſind und ausgeführt werden

(ebend. Art. 5 A 3 ), ſind, und zwar ohne Rückſicht darauf, ob die Menge des zu dem leßtbezeichneten

Zweck verwandten Salzes unter ſtehender ſteuerlicher Kontrole oder auf andere Weiſe nachgewieſen iſt,

von den zur Reichskaſſe abzuführenden Erträgen der Salzabgabe in Abzug zu bringen .

In Betreff des Nachweiſes der Verwendung des Salzes zum Einſalzen von Heringen oder ähn

lichen Fiſchen treffen die oberſten Landes- Finanzbehörden die erforderlichen Beſtimmungen .

Das zur Nachpökelung von Heringen zc. beſtimmte Salz iſt mit 6 Liter Heringslake auf je 50 kg

Salz unter amtlicher Aufſicht zu denaturiren .

Bezüglich des nicht unter ſtehender ſteuerlicher Kontrole zum Einſalzen 2c. zur Ausfuhr beſtimmter

Gegenſtände erforderlichen und verwendeten Salzes ſind die in der Anlage III getroffenen Beſtimmungen

anzuwenden .

S. 22.

Bei der Anwendung der $ S . 18 bis 21 bleibt zu beachten , daß nach der Beſtimmung in der

Anmerkung zum Artikel „ Salz" im amtlichen Waarenverzeichniß der Zoll von ausländiſchem Salz und

ausländiſchen Stoffen , aus welchen Salz ausgeſchieden zu werden pflegt, nur bis zum Betrage von 12 A .

für je 100 kg erlaſſen werden darf, ſo daß bei nicht ſeewärtigem Eingange 0 ,80 M . für je 100 ks zu

erheben ſind .

Auf privative Rechnung kann Salz abgabenfrei verabfolgt werden :

1. zu Unterſtüßungen bei Nothſtänden , ſowie an Wohlthätigkeitsanſtalten ,

2. zu Deputaten (Salz-Naturalabgaben ), auf deren abgabenfreie Verabfolgung die Berechtigten

Anſpruch haben .

III.

IV . Erhebung der Salzabgabe außerhalb der Salzwerke.

§. 23.

In Betreff der Erhebung der Salzabgabe bei den Zoll- und Steuerſtellen , welche ſich nicht an

IV . - Salzwerksorten befinden , wird auf die näheren Beſtimmungen in der Anlage IV hingewieſen .
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Mufter 1.

Anmeldung

des Regiſters über die Verſteuerung und Verſendung des Kochſalzes .

des Regiſters über die Verſendung des denaturirten Salzes .

Unterzeichnetes Salzwerk verſendet durch ( Fuhrmann, Schiffer, Eiſenbahn )

an zu

Säcke

Tonnen , gez.

(D
e
r

n
i
c
h
t

e
r
f
o
r
d
e
r
l
i
c
h
e

V
o
r
d
r
u
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k

iſ
t

b
e
i

d
e
r

A
u
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f
ü
l
l
u
n
g

d
e
s

F
o
r
m
u
l
a
r
s

z
u
d
u
r
c
h
ſ
t
r
e
i
c
h
e
n

.

| Koch

kg Stein - Salz

I denatur.

zuſammen kg netto

,, brutto

und beantragt

a ) ſofortige Verſteuerung (Kontirung der Steuer)

1 . zu Laſten des Salzwerks,

2 . zu Laſten des Salzhändlers .

b ) Abfertigung auf Begleitſchein (1) (II).

c) Denaturirung.

Saline , den ten · . 18 .

kg

Das oben bezeichnete Salz iſt in Gegenwart des unterzeichneten Kontrolbeamten zu netto

kg verwogen ,

mit denaturirt,

jeder Sack am Kropfe mit 1 Blei

mit Bleien { ledeteien 1 jede Tonne mit 2 Bleien an den Böden | verſchloſſen worden und

äußerlich wie folgt bezeichnet:

Saline 18 .
ten

, den ten

Steueraufſeher.

Die Steuer iſt mit

Verſendungsſcheins

Begleitſcheins

Saline

Mark Pf. { fontirt" } und das Salz mittelſt

von der Saline abgelaſſen .

i den ten
18 .

Steuereinnehmer,
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Muſter 2 A .

(Stempel.) Verſendungsſchein .

Der

hat heute behufs des Transports nach

für

| Säcke

| Tonnen
Salz, gezeichnet :

netto kg empfangen .

Die Steuer iſt {
entrichtet

' kontirtį

Mark Pf.

Legitimation für den Grenzbezirk .

Inhaber nimmt den Weg über die nachbenannten Ortſchaften :

Gegenwärtige Beſcheinigung iſt zum Ausweiſe des Transports

im Grenzbezirke nur bis

und außer demſelben bis

gültig .

, den ten 18 .

Salz-Steuer-Amt.
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(Verſendungsſcheine für denaturirtes Salz find auf farbigem — rothem – Papier zu druđen .)

Muſter 2 B .

M

(Stempel.) Verſendungsfchein

über denaturirtes Salz.

hat heute behufs des Transports nach

für

| Säcke
denaturirtes Salz, gezeichnet:

i Tonnen

netto kg empfangen .

ten

, den ten 18 :

Salz-Steuer-Amt.
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Muſter 3 .

Deutſches Zollgebiet.

Königreich Preußen . Direktiv bezirk: Provinz Sachſen .

Begleitſchein I über inländiſches Salz .
N 186 .

Ausfertigungsamt: Schönebeck . Empfangsamt: Bodenbach .

Transportfriſt : Bis zum zwanzigsten Juni 1888. Ueberwieſen auf

Verlängert bis zum

Geleiſtete Sicherheit : Generelle .

Annahme-Erklärung des Begleitſchein -Extrahenten : Wir übernehmen dieſen Begleitſchein mit der Verpflichtung, die unten

bezeichnete Salzladung mit gegenwärtigem Begleitſcheine bis zu dem oben angegebenen Termin bei dem Empfangs

amt in unverändertem Zuſtande und mit unverleştem Verſchluſſe zur Reviſion zu ſtellen oder ſtellen zu laſſen , in

gleichen für den entſprechenden Betrag der Salzſteuer zu haften . Dieſe Verpflichtungen erlöſchen nur dann , wenn

durch das Empfangsamt beſcheinigt ſein wird, daß denſelben völlig genügt ſei.

Schönebeck , den 20. Mai 1888 .

F . A . Berger & Co.

Schönebeck, den 20. Mai 1888.

Erledigungsſchein Nr. Ziffer

Königlich preußiſches Salz -Steuer-Amt I. (Unterſchrift.)

(Stempel.) Schöning .

Meng e.

N
u
m
m
e
r

d
e
r

e
i
n
z
e
l
n
e
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

Der Rolli
N a me

մոտ

Wohnort
Zahl und

Art
und

der Ver :
Empfänger. Nummern

packung.

Zeichen

Salzgattung,

nebſt Angabe

des Salzwerks 2c.,

woſelbſt das Salz

gewonnen iſt.

Brutto Netto

Weiterer Nach :

Angabe
weis des Salzes.

Der Verkehrs:
a ) des Beſtim nachweiſung

mungslandes , Nummer,

b ) ob das Salz Blatt
von Nieder

lagen abge Laufende Nr.

meldet iſt. [ Bon dem Begleit.

cocin - rledigungs

amt auszufüllen .]

Bemerkungen

über vorhandenen ,

beibehaltenen oder

angelegten Veríďlus,

Zahl der Bleie u . ſ. w

der

kg

6 .

100 100kg

7 .

100

1. 2 . 3 . 4 . 5 . 8 . 1 9 . 10 .

1 R . Römer. 2 200 2000 Pos. 25 . t. Jeder Sack ist am

a.Oesterreich .

2 in Bodenbach.

1 20 40 Säcke Siedesalz

von je 10017 (Privatsalzwerk

kg netto | F . A . Berger & Co . |

in Schönebeck.)

Vierzig

Säcke

2 200 2000 Kropf verschnürt
Nr. 689

IV.4 400 und mit einem
4 000

Vier Tausend
Blei verschlossen

kg

Erledigungs -Beſcheinigungen .

1 . Der Begleitſchein iſt abgegeben am 16 . Juni 1888. Hefter Ober-Kontrolör.

2 . Derſelbe iſt eingetragen im Begleitſchein - Empfangs- Regiſter B unter Nr. 415. Schmidt Assistent.

3 . Reviſionsbefund : a . in Betreff des Verſchluſſes : Gut und abgenommen. Die Richtigkeit dieſer Angaben beſcheinigen :

b . in Bezug auf Gattung und Menge: Vierzig Säcke mit } Imme Scheer

richtiger Bezeichnung Assistent. Grenzaufseher .

4 . Vermerke über Verſteuerung, Ausgang, Denaturirung u . ſ. w .: Siehe die betreffenden Angaben auf der Rücjeite,

Die Erledigung des Begleitſcheins beſcheinigt

Bodenbach, den 17. Juni 1888.

Königlich sächsisches Nebenzoll- Amt I.

Schmidt

Assistent.

94 *
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I. Vermerke über veränderte Beſtimmung der Waaren u. ſ. w .

beantrage

ledigen .

den Begleitſchein hier zu er

Genehmigt.

, den 18 . , den . 18 .

-Amt.

beantrage dieſen Begleitſchein zum Zweck

der Weiterverſendung der Waaren an

in auf das

zu überweiſen , indem

in Beziehung auf den weiteren Transport die

Verpflichtungen des Begleitſchein - Ertrahenten

übernehme :

Eingetragen unter Nr. des Begleitſchein -Aus

fertigungs -Regiſters und auf das -Amt

mit Gültigkeitsfriſt bis zum

überwieſen.

Amt

Verſchluß :

, den . 18 . 1 , den 18

- Almt. .

.

II. Vermerke über Verſteuerung, Ausgang, Denaturirung u . . w . .

Die umseitig bezeichneten Waaren sind heute nach

Abnahme des unverletzten Verschlusses unter unsern

Augen in das Ausland ausgeführt.

Bodenbach, den 16 . Juli 1888.

Peder

Assistent.

Dörre

Grenzaufseher .
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Muſter 4 .

Deutſches Zollgebiet.

Elſaß- Lothringen . Direktivbezirk : Elſaß-Lothringen .

Begleitfchein II . über inländiſches Salz .

N 103.

Empfangsamt: Oldenburg .Ausfertigungsamt: Saaralben .

Geſtellung des Salzes :

Empfänger des Salzes : J. P . Lauter in Oldenburg .

Der Kolli Menge.N
u
m
m
e
r

de
r

e
i
n
z
e
l
n
e
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

Salzgattung,

mit Angabe des Salzwerks 2c.,

woſelbſt

das Salz gewonnen iſt.

Steuerbetrag

Brutto

| Zahl

Zeichen

und Art

und

der

Nummern .

Verpackung.

Netto

100 100 Pf.
- -- -

kg

5.

kg

6 .

Mark.

7.1. 2 . 3.

P. S. io 20 Säcke 1 000Siedesalz

(Privatsalzwerk Bischoff,Trautmann & Co .

in Salzbronn .)

N

1010

1010

2 020

1 000

- 2000
240

Zwanzig

Säcke

-
-

-
-
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Der Rolli Menge.

N
u
m
m
e
r

d
e
r

e
i
n
z
e
l
n
e
n

P
o
ſ
i
t
i
o
n
e
n

.

Steuerbetrag

Zeichen

und

Zahl

und Art

Salzgattung,

mit Angabe des Salzwerks 2c.,

woſelbſt

das Salz gewonnen iſt.

Brutto Netto

der
Nummern .

Verpackung.

kg 100 100 Pf.100kg

6.

Mark.

7.

-

1 . || 2 . 3 . I 4 .

Zahlungsfriſt : Der Steuerbetrag von

Mark WennigZwei Hundert und vierzig

muß bei dem Empfangsamt bis zum zehnten Juni d . J. unter Vorlage dieſes Begleitſcheins eingezahlt

ſein , widrigenfalls die Einziehung des Steuerbetrags von dem Extrahenten des Begleitſcheins erfolgen

wird. Der Beweis der erfolgten Steuerentrichtung muß bis zum Ablauf der für die Ueberſendung des

Erledigungsſcheins feſtgeſeßten Friſt geführt werden .

Geleiſtete Sicherheit: Generelle.

Annahme-Erllärung des Begleitſchein -Ertrahenten : Wir übernehmen dieſen Begleitſchein mit den aus demſelben ſich

ergebenden Verpflichtungen .

Salzbronn, den 24 . Mai 1888.

Privatsalzwerk

Bischoff, Trautmann & Co.

Saaralben , den 24. Mai 1888. Erledigungsſchein Nr. 3iffer

(Unterſchrift.)

Kaiſerliches Salzsteuer-Amt.

Schütz.

(Stempel.)

Erledigu n g s - Belch e in igu n g .

1. Der Begleitſchein iſt am 7 . Juni 1888 unter Nr. 23 des Begleitſchein -Empfangs- Regiſters C eingetragen .

2 . Geſtellung des Salzes :

3. Der Stetterbetrag iſt mit Mart Pfennig att 18 at depositum verbucht

ter Nr. Ses

4 . Der Steuerbetrag iſt mit 240 Mark – Pfennig am 7 . Juni 1888 definitiv vereinnahmt unter Nr. 116 des

Heberegiſters .

Oldenburg, den 7. Juni 1888 .

Grossherzoglich oldenburgisches Haupt-Steuer - Amt.

König Ziegler

Hauptamts-Rendant. Hauptamts-Assistent.
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Mufter 5 .

N a ch weiſung

der

auf Anmeldung des Salzwerksinhabers. .... . ......

im Monat

verabfolgten Salzmengen , für welche die Steuer noch zu entrichten iſt.

. .... . gu

Des Regiſters über die Verſteuerung und Verſendung

des Kochſalzes , ſowie der Anmeldung

Salzmenge.

Nettogewicht

kg 6000

Nr.

iſtDie nebenberechnete Steuer

gebucht im

(Haupt- Journal Nr. )

Kredit- Journal Nr.

(Haupt-Manual Seite Nr.

Kredit-Manual Seite Nr.

Summa . . .

)

Davon beträgt die Steuer

MK.

, den ten

Pf.
H .- A .-Rendant. H .- A .-Kontrolör.

ten

18 .

Salz-Steuer -Amt.

Der unterzeichnete Salzwerksbeſißer erkennt die

Richtigkeit der obigen Berechnung hierdurch an und be

antragt bei dem Haupt- Amt zu

die Anſchreibung des obigen Betrages auf Kredit, ver

pflichtet ſich auch , dieſes Anerkenntniß , ſobald der darin

bezeichnete Abgabenbetrag eingezahlt wird, zurückzu

fordern und haftet dem Staate für die nochmalige

Zahlung, wenn er dies Anerkenntniß zurückzunehmen

unterläßt.

18 ., den ten



- .628

Anlage I.

Anweifung,

die Erhebung und Sicherung der Salzabgabe auf den Privatſalinen betreffend.

S . 1 .

Die nach §. 4 des Geſeßes , betreffend die Erhebung einer Abgabe von Salz, in doppelter Aus

fertigung einzureichende Nachweiſung wird von einem Mitgliede des betreffenden Hauptzoll- oder Haupt

ſteueramts durch Beſichtigung an Ort und Stelle einer Prüfung unterzogen und nach Erledigung der ſich

dabei ergebenden Anſtände feſtgeſtellt.

Hierauf iſt das eine Eremplar, mit dem Viſa des Hauptamts verſehen , dem Salinenbeſißer zum

etwaigen demnächſtigen Ausweiſe der geſchehenen Anmeldung zurückzugeben , das andere Eremplar ver

bleibt dagegen im Beſiß der Steuerverwaltung.

Hinſichtlich der ebendaſelbſt vorgeſchriebenen Anzeigen über Veränderungen iſt in gleicher Weiſe,

jedoch mit der Maßgabe zu verfahren , daß die Prüfung durch den Bezirks -Ober-Kontrolör erfolgen kann.

$ . 2 .

Die zweite Ausfertigung der von dem Salineninhaber abzugebenden Nachweiſung der Betriebs

lokalitäten und Geräthe iſt zum Behuf der Ueberwachung des nachgewieſenen Beſtandes , ſowie zur Nach

tragung etwaiger Veränderungen bei dem Salzſteueramt niederzulegen .

S . 3.

Die nach $. 4 Nr. 2 der Ausführungsbeſtimmungen , betreffend das bezeichnete Geſeß , abzu

gebende Benachrichtigung kann mündlich und, ſofern die Beförderung des Salzes aus den Trocken

räumen in die Magazine zu beſtimmten Zeiten ſich wiederholt, für einen längeren Zeitraum im Voraus

geſchehen .

S . 4 .

Die Salzſteuerämter, ſoweit nicht ausnahmsweiſe ein Hauptamt mit den Funktionen des Salz

ſteueramts beauftragt wird , ſind dem Hauptzoll- oder Hauptſteueramt, in deſſen Bezirk ſie belegen ſind,

ſowie dem betreffenden Ober-Kontrolör untergeordnet.

$ . 5 .

Die jedem Salzſteueramtdurch beſondere Verfügung vorzuſchreibenden Dienſtſtunden ſind pünktlichſt

abzuhalten . Auch iſt Anträgen des Salineninhabers auf temporäre Ausdehnung der Arbeits - und Dienſt

ſtunden in Fällen zu entſprechen , wo es ſich um größere Transporte von Salz handelt, welches auf Be

gleitſchein abgefertigt, oder für Verkaufsſtellen beſtimmt iſt, welche mindeſtens 20 Kilometer vom

Produktionsort entfernt liegen . (S . 11 der Ausführungsbeſt
immungen

.)

S . 6 .

An den mit mehreren Beamten beſeßten Salzſteuerämtern iſt der Einnehmer für die geſammte

Kaſſen - und Regiſterführung allein verantwortlich . Es liegt ihm die Leitung des ganzen Dienſtes ob,

und das übrige Perſonal iſt verpflichtet, ſeinen Anordnungen über die Form des Geſchäftsganges, ſowie

über die Handhabung der Kontrole und des Abfertigungsweſens Folge zu leiſten .

Derſelbe iſt vorzugsweiſe mit dem Empfang und der ordnungsmäßigen Berechnung der Steuer ,

ſowie mit der Ertheilung der erforderlichen Legitimationen (Verſendungsſcheine, Begleitſcheine) beauftragt,

weshalb alle Anmeldungen auch bei ihm abgegeben werden müſſen .
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Gleichwohl hat derſelbe an allen vorkommenden Kontrolegeſchäften , ſoweit der übrige Dienſt dies

zuläßt, thätigen Antheil zu nehmen .

Wo ein Kaſſengehülfe (Aſſiſtent) angeſtellt iſt, hat dieſer nach den Anweiſungen des vorgeſepten

Hauptamts vorzugsweiſe an der Regiſterführung und dem Abfertigungsweſen ſich zu betheiligen , außerdem

aber auch ſich den Kontrolegeſchäften ſoweit als thunlich zu widmen .

In Fällen der Behinderung des Steuereinnehmers iſt der Kaſſengehülfe denſelben zu vertreten

befugt und verpflichtet, ſofern nicht ein Anderes angeordnet werden ſollte. Der Einnehmer bleibt jedoch

für die Kaſſenführung mit verantwortlich.

Die Aufſichtsbeamten dürfen ſich mit dem Erhebungsgeſchäft und der Legitimationsertheilung

nur in dem Falle befaſſen , wenn ſie mit der Abfertigung der Steuerpflichtigen entweder ausdrücklich bes

auftragt ſind, oder ihre Theilnahme an dieſen Geſchäften bei ungewöhnlichem Andrang von Steuer

pflichtigen zur Förderung der raſchen Erpedition derſelben erforderlich und von dem Einnehmer oder deſſen

Vertreter angeordnet wird.

Dieſelben ſind verantwortlich für die Richtigkeit der unter ihrer Mitwirkung ausgeführten Salz

verwiegungen , Denaturirungen und Salzentnehmungen, ſowie für die Anlegung des amtlichen Verſchluſſes,

wo ein ſolcher bei den Verſendungen erforderlich iſt. Die ordnungsmäßige Ausführung dieſer Amts

handlungen hat der betreffende Beamte dadurch zu bekunden , daß er die ausgefertigte Legitimation an

zweiter Stelle mit unterzeichnet. Die Unterzeichnung darf nicht eher geſchehen , als bis der Abgang der

abgefertigten Salzladungen erfolgt. Dieſelben haben über dieſe Amtsgeſchäfte ein Notizbuch zu führen ;

das leßtere muß den Ausweis über jede von der Saline abgehende Salzmenge mit den zur Vergleichung

mit den Regiſtern erforderlichen Bezeichnungen enthalten .

$ . 7 .

An den nur mit einem Beamten beſeßten Aemtern hat ſelbſtverſtändlich derſelbe die ſämmt

lichen Erhebungs -, Abfertigungs- und Kontrolegeſchäfte allein zu beſorgen . Auch hier darf ſich derſelbe

nicht auf die Angaben oder Gewichtsermittelungen eines Salinenangeſtellten verlaſſen .

$ . 8 .

Für den Aufſichtsdienſt läßt ſich zwar eine , alle Einzelheiten umfaſſende Anweiſung nichtwohl

ertheilen , weshalb von den damit beauftragten Veamten erwartet wird , daß ſie eine ſtrenge Pflichterfül

lung als die weſentlichſte Aufgabe ihrer Thätigkeit erkennen und ſich mit den Verhältniſſen des Betriebes,

ſowie mit den Dertlichkeiten der Saline vertraut machen und auf Grund der ſich daraus

ergebenden Erfahrungen das Nöthige zur gehörigen Sicherung der ſteuerlichen Intereſſen wahr

nehmen werden .

Im Allgemeinen wird jedoch auf folgende Punkte aufmerkſam gemacht:

1 . Die Aufſicht iſt nicht nur auf die ſchon im S. 10 der Ausführungsbeſtimmungen vorgeſchrie

bene ſofortige Entfernung der abgefertigten Salzladungen , ſondern zugleich auch darauf zu erſtrecken , daß

alle auf den Šalinenhöfen verkehrende Fuhrwerke, welche etwa Salzabfälle laden oder auch

unbefrachtet abgehen , nicht zur Verſchleppung von unverſteuertem Salz benußt werden . Zu dem

Zweck ſind dieſelben bei der Abfahrt, ſoweit es den Umſtänden nach erforderlich erſcheint, einer Reviſion

zu unterziehen .

Das Gleiche gilt bezüglich ſolcher Perſonen , welche die Saline mit Tragbehältern verlaſſen , in

dem die lekteren regelmäßig zu revidiren ſind.

2 . Es iſt ferner darauf zu achten , daß Fenſter, Luken und ſonſtige nach außen führende Deff

nungen in den Siede-, Trocken - und Lagerräumen in guter Verſicherung erhalten werden ; die bezeichneten

Deffnungen ſind von den Salinenbeſißern mit Drahtgittern zu verſehen .

3. Die unter Mitverſchluß der Steuerverwaltung ſtehenden Räume müſſen unter Verſchluß geſeßt

werden , ſobald der Beamte ſich daraus entfernt.

4 . Von Zeit zu Zeit iſt nachzuſehen , ob der Salinenhof der Vorſchrift unter Nr. 9 des $. 7 des

Geſeßes gemäß verſchloſſen gehalten wird.'

5 . Es iſt nicht erforderlich , daß bei dem Ausziehen des Salzes aus den Pfannen oder beim

Transport deſſelben aus dem Siede- in den Trockenraum ein Beamter gegenwärtig iſt; jedoch ſind auch

dieſe Årbeiten ab und zu unter beſondere Aufſicht zu nehmen .
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Die Beförderung des Salzes aus den Trockenräumen in die Magazine muß dagegen in

Gegenwart eines Beamten geſchehen .

6 . Zum Zweck einer Vergleichung der Produktion mit dem Abſaß der Saline ſind in Form eines

Regiſters Notizen anzulegen :

a) über die Zeit des jedesmaligen Ausziehens des Salzes aus den Pfannen ;

b ) wenn daſſelbe in die Trockenkammer und Magazine geſchafft worden ; und

c ) welches Gewicht annähernd für jede Siedung anzunehmen iſt.

Die Reſultate der Produktion ſind etwa monatlich mit den Ergebniſſen der Regiſter über die

Verſendungen und mit Berückſichtigung der Beſtände zu vergleichen. Ergeben ſich dabei erhebliche, auch

aus den Büchern der Salineninhaber nicht aufzuklärende Differenzen , ſo iſt davon ſofort Anzeige

zu machen.

7 . Mit ganz beſonderer Vorſicht iſt das Verwiegungsgeſchäft zu beſorgen ; beim jedesmaligen

Beginn deſſelben muß vom richtigen Zuſtand der Waage Ueberzeugung genommen werden .

. Daſſelbe muß eingeſtellt werden , wenn es wegen ungenügenden Lichts nicht mit völliger Sicher

heit verrichtet werden kann.

Probeverwiegungen ſind durchaus unzuläſſig ; auch wird unterſagt, daß Perſonen , welche bei den

Verwiegungen Handdienſte zu leiſten haben , das Gewicht anſagen und daß hiernach die Anſchreibungen

geſchehen . Ein ſogenanntes Gutgewicht für Feuchtigkeit 2c. darf nicht zugeſtanden werden .

- Die Verwiegungen ſind in der Weiſe auszuführen , daß , ſoweit nicht die nach §. 1 der Aus

führungsbeſtimmungen zuläſſige Normaltara Anwendung findet, zunächſt das Gewicht der zur Verpackung

dienenden leeren Säcke, Fäſſer 2c. ermittelt und dieſes (Tara) von dem durch die Verwiegung der gefüllten

Kolli ſich ergebenden Bruttogewicht abgeſeßt, beziehungsweiſe durch entſprechende Gewichtsſtücke aus

geglichen wird .

Dabei iſt ſtatthaft, mehrere Salzſäcke von gleicher Größe und aus gleichem Stoffe zuſammen zu

verwiegen und hiernach eine durchſchnittliche Tara zu berechnen .

An den Salinen , wo Verpackungen und Verwiegungen größerer Salzmengen im Voraus ſtatt

zufinden pflegen, iſt darauf zu halten , daß die Kolli ſofort nach ihrer Verwiegung gehörig verſchloſſen

und, wo ſolches gebräuchlich , mit der Gewichtsplombe belegt, ſonſt aber äußerlich mit der Angabe des

Nettogewichts verſehen und je nach der Verſchiedenheit ihres Gewichts getrennt aufgeſtellt oder

gelagert werden . Wenn auf Salinen nur Säcke, Fäſſer 2 . für gleiche oder doch deutlich zu unter

ſcheidende Salzmengen in Gebrauch ſind, ſo kann die Angabe des Nettogewichts auf den Kolli unterbleiben .

8 . Soweit behufs der Salzverſendung ein amtlicher Verſchluß nöthig wird, iſt in der Regel die

Anlegung von Bleien zu wählen .

Einer beſonderen Plombenſchnur bedarf es nicht, vielmehr hat die Verpackungsſchnur gleichzeitig

zur Anbringung der amtlichen Bleie zu dienen ; es iſt darauf zu halten , daß die vom Salinenbeſißer zu

liefernde Verpackungsſchnur zur Anlegung von Plomben geeignet iſt.

. . An Säcken wird der ſogenannte Kropf mit der Schnur einigemal durchzogen , feſt umwunden ,

verbleiet und ſodann die Plombe ſo nahe angelegt, daß eine Lockerung der Verſchnürung nicht möglich

iſt. Die Nähte der Säcke müſſen nach innen fallen , was auch für Flicken gilt, welche ſich etwa an den

Säcken befinden .

An Fäſſern und Tonnen werden die ſämmtlichen Dauben dicht über jedem der beiden Böden

mit der Verpackungsſchnur dergeſtalt kreuzweiſe durchzogen , daß die Enden der Schnur im Mittelpunkt

jedes Bodens zuſammenlaufen . An dieſer Stelle wird die Schnur verknotet und mit der Plombe verſehen .

In ähnlicher Weiſe iſt für den Fall zu verfahren , daß andere Verpackungsarten vorkommen ſollten .

9 . Bei den vorzunehmenden Denaturirungen (S. 13) iſt darauf zu halten , daß das Salz mit

dem zu verwendenden Zuſaße dergeſtalt durcheinander gearbeitet wird, daß alle Theile betroffen werden .

B

§ . 9 .

Bei den Salzſteuerämtern wird über die Verſteuerungen und Verſendungen von Kochſalz ein

Regiſter nach Muſter A , und über die Verſendungen von Kochſalz unter Begleitſchein außerdem ein

Begleitſchein -Ausfertigungs- Regiſter nach Muſter B geführt. Dieſe Muſter ſind beiſpielsweiſe ausgefüllt

und iſt demnach weitere Anleitung nicht erforderlich .

In das Regiſter Muſter A ſind auch diejenigen Salzquantitäten einzutragen , welche vorläufig

auf verſteuertes Lager an der Saline gelangen . Da hierüber die Legitimationen erſt bei der Verſendung
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aus der Niederlage zu ertheilen ſind, ſo hat der Salineninhaber ein Duplikat der Anmeldung abzugeben ,

welches demſelben mit dem Vermerk der Steuerberechnung wieder zuzuſtellen , bei jeder vorzunehmenden

Verſendung aber behufs der Abſchreibung wieder vorzulegen iſt.

Jede Eintragung in das betreffende Regiſter muß vollſtändig bewirkt ſein , wenn der Steuer

pflichtige das Steueramt verläßt.

Das auf privative Rechnung einzelner Zollvereinsſtaaten ſteuerfrei abgefertigte Kochſalz iſt zwar

in Kolonne 13 des Regiſters A zu buchen, doch iſt die Ermächtigung zur Freiſchreibung der Steuer und

die Verwendung des Salzes in einem nach Muſter C zu führenden Regiſter nachzuweiſen . In legterem

kommt zugleich die auf privative Rechnung einzelner Staaten herauszuzahlende Salzſteuer zur Anſchreibung.

C .

$ . 10 .

Eines beſonderen Begleitſchein -Empfangs- Regiſters bedarf es nicht, vielmehr haben die Zoll- und

Steuerämter, bei welchen Begleitſcheine der hier fraglichen Art abgegeben werden , ſolche in das Regiſter

mit zu übernehmen , welches wegen der abgegebenen Begleitſcheine über zollpflichtige Gegenſtände zu

führen iſt.

Die Abgabe von inländiſchem Salz iſt bei denjenigen Aemtern , bei welchen eine ſolche Abgabe,

ſei es auf Begleitſcheinauszug, Abmeldung von der Niederlage oder Begleitſchein 11 zur Erhebung kommt,

in einem nach Muſter D beſonders zu führenden Salzſteuer-Heberegiſter zu buchen .

§ . 11.

Bei der Ausfertigung der Begleitſcheine iſt eine Sicherheit nicht zu verlangen , wenn die

Ertrahirung derſelben durch die Salineninhaber oder durch eine dem Amt als völlig ſicher bekannte

Perſon geſchieht. Inſoweit eine Sicherheit beſtellt wird, iſt ſolches und wie dieſelbe ihre Erledigung

gefunden, in der Kolonne 10 des Regiſters anzugeben .

S . 12 .

Soweit eine Denaturirung des Salzes erforderlich

der dieſerhalb gegebenen Beſtimmungen zu geſchehen .

iſt, hat ſolche unter ſorgfältiger Beachtung

S . 13 .

Ueber die auf den Salinen auf ſchriftliche Anmeldung der Beſißer vorzunehmenden

Denaturirungen von Salz und die Verſendungen von denaturirtem Salz iſt ein Regiſter nach Muſter E

zu führen .

E .

in der Abtheilung II (Abgang) die Verſendung deſſelben , ſowie die Erhebung der Kontrolgebühr nach

gewieſen .

Die erfolgte Denaturirung iſt auf der ſchriftlichen Anmeldung des Salinen beſißers von dem

Beamten zu beſcheinigen , welcher die Denaturirung beaufſichtigt hat. Das Denaturirungsregiſter iſt

ſowohl mit dieſen Anmeldungen , als mit den von dem Salinenbeſiger nach §. 10 der Ausführungs

beſtimmungen abzugebenden Anmeldungen zu belegen . Leştere erhalten die laufende Nummer der Áb

theilung II, erſtere die laufende Nummer der Abtheilung I des Regiſters.

Jede Eintragung muß ſofort nach der Vermiſchung beziehungsweiſe gleichzeitig mit der Abferti

gung des zu verſendenden Salzes erfolgen .

Ergiebt ſich beim vierteljährlichen Abſchluß des Regiſters ein Beſtand, ſo iſt ſolcher im Regiſter

für das folgende Quartal vorzutragen .

S . 14 .

Wird Salz mit Begleitſchein auf ein Zou - oder Steueramt unter der Bedingung der Denaturi

rung am Beſtimmungsorte abgefertigt, ſo hat dieſes Amt über die Ausführung der Denaturirung zwar

ein Regiſter nicht zu führen , in dem Begleitſchein aber zu beſcheinigen , daß, in welcher Art und mit

welchem Zuſaß die Denaturirung geſchehen iſt..

S . 15 .

Ueber die von der Saline ſteuerfrei verſandten Salzabfälle (SS. 11 und 13 der Ausführungs

beſtimmungen ) ſowie über die ſteuerfrei verabfolgte Soole und Mutterlauge (S . 15 der Ausführungs

95 *
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beſtimmungen) iſt ein mit der Feder anzulegendes Regiſter , jedoch ohne Innehaltung eines beſtimmten

Zeitabſchnitts , zu führen , aus welchem die Gattung und Menge, leptere ſoweit als thunlich nach Gewicht,

ſonſt nach Wagenladungen , ſowie der Beſtimmungsort der Abfälle hervorgehen muß.

$. 16 .

Die Siegel, Stempel und Plombirapparate ſind unter beſonderer Aufſicht zu halten und zur

Zeit des Nichtgebrauchs ſorgfältig zu verſchließen , damit jeder Mißbrauch vermieden werde. Auch die

übrigen Utenſilien und Drucjachen , welche nach Bedürfniß von den Hauptämtern zu verſchreiben ſind,

müſſen ſorgfältig aufbewahrt werden. Ueber den Verbrauch der Verſendungsſcheine und Salzbegleit

ſcheine – welche als geldwerthe Papiere anzuſehen ſind – hat das Salzſteueramt auf der lebten Seite

des Verſteuerungsregiſters einen vierteljährlichen Nachweis zu liefern .

S . 17.

Die Regiſter A , D und werden in vierteljährlichen Zeitabſchnitten geführt und nach Ablauf

eines jeden Quartals unter Beifügung der Beläge zur Kalkulaturreviſion eingeſandt. Bezüglich des

Regiſters B iſt nach den Beſtimmungen im S . 58 des Begleitſchein - Regulativs zu verfahren . Das

Regiſter C iſt zwar vierteljährlich abzuſchließen , jedoch erſt mit dem Verſteuerungs- und Verſendungs

regiſter über Kochſalz für das vierte Quartal unter Beifügung der Beläge zur Kalkulaturreviſion

einzuſenden . Das im §. 15 vorgeſchriebene Regiſter wird nach dem Schluſſe des Etats jahres dem Þaupt=

amt zur Prüfung vorgelegt.

$. 18.

Hinſichtlich der Raſſenführung und Ablieferung der erhobenen Steuer ſind die für die Unterſteuer

ämter ertheilten Vorſchriften zu beachten .

Dabei wird darauf aufmerkjam gemacht, daß in den Lieferzetteln nicht allein die baar erhobene,

ſondern auch die von dem Salineninhaber unmittelbar an das Hauptamt einzuzahlende Steuer – der

Vetrag der leşteren jedoch vor der Linie – angegeben werden muß.

Unter dem dem Salzſteueramt quitlirt zurückzugebenden Duplikat des Lieferzettels iſt von den

Kaſſenbeamten des Hauptamts zu vermerken , wo der von dem Salineninhaber einzuzahlende Steuer

betrag bei dem Hauptamt zur Verrechnung gelangt iſt .



Muſter A .

Hauptamtsbezirk:

Salz-Steueramt:

Reg i ſi e r

über die

Verſteuerung und Verſendung des Kochſalzes

auf der Saline zu

für das te Quartal 18 .

Dieſes Regiſter enthält Blätter, welche mit einer

hier angeſiegelten Schnur durchzogen ſind.e n de ontberbagageuter, welcõe mit einer

Geführt vom

Salz-Steuereinnehmerreine bone

, den ten 18 .

Hierbei Pack Anmeldungen .

Zur Reviſion eingeſandt am
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Nummer
Namen und Wohnort
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.

Trans

Abfertigung.

Käufer

Безр.

Empfänger.

Nummer

Beſtimmungs- | (Bezeichnung)

des Magazins, verſteuert

aus welchem

des Salzes. | das Salz Kochſalz

entnommen iſt.

kg 11/100

9 .

portanten .

Monat. Tag.

2 . 1 5 . 6 .

Septbr. Meyer a . Grasdorf Schulze Grasdorf 525

Salinen - lohaber per Bahn Hannover 1 000

derselbe 5 000oI
t

wI
N

Mohrmann a . Asel Asel

Oktober Salinen - Inhaber per Babn Hameln

Müller do . Hannover

Berger in Hildesheim Mittag Hildesheim

Abschluss . . . Summa. . . 7 525 -

Bemerkung. Wenn der Käufer zugleich Transportant iſt, ſo braucht deſſen Name und Wohnort in den Ro

lonnen 5 und 6 nur einmal angegeben zu werden .
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Dafür iſt die Steuer
Rechnung

Auf
Dafür iſt

baar

eingezahlt

mit

Bemerkungen.

Davon

verſandt

Salz

händlern

kreditirt

einzelner
verſteuertes

von den Zollvereins- an Kontrole - ||

Salinen ſtaaten
Lager ſind

abgabe
inhaber ſind ſteuerfrei über

erhoben
abgefertigt

zu entrichten
nommen

Kochſalz

Mark. Pf. 1 kg 14100 Mark. i Pf. kg 1 /100

12. 13. 14 . 15 .

Mark. Pf. Mark. Pf. 19/100kg

16 .10 . 11.

I
I
I
I

!!

Ī
Ī
ī

ī

I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I

I
I
I

Freiregister Nr.

63 - 120 - 720 - 250 -- - - 2 500

903

5 000

2 500

2 500

ab . . . .

bleiben . . . . Vorgetragen im Re

gister

pr. Quartal

Nr.
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N a chweiſung der Einnahme und A usg a be an

weißen

Ver

ſendungs

ſcheinen ,

rothen

Ver

ſendungs

ſcheinen .

Salz

begleit

ſcheinen

1.

Salz

begleit

ſcheinen

II .

Nach dem Regiſter vom vorigen Quartale blieb Beſtand . . .

Hierzu die

Einnahme.

1. Vom Königlichen Haupt -Amt zu ............ ... . . . .

a) laut der beigeſchloſſenen Verfügung vom ten..... .. 18.

b ) - -

c) - -

2........ .

Summe der Einnahme . .

Ausgabe.

1 . Nach den Regiſtern des abgelaufenen Quartals . . . . . .

2 . An verdorbenen Formularen, welche hierbei eingeliefert werden .

Summa der Ausgabe . . .

Nach Abzug derſelben von der Einnahme bleiben in das Regiſter

des nächſten Quartals zu übertragen . . . . . . . . .
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Muſter B .

Hauptamtsbezirk :

Salz-Steuer-Amt:

Begleitſchein - Ausfertigungs-Regiſter

des

Salz-Steuer-Amts zu
für

das te Quartal des Etatsjahres 18 .

Dieſes Regiſter enthält Blätter,

welche mit einer hier angeſiegelten Schnur

durchzogen ſind.

, den ten 18 :

Geführt von

Mit Hefte
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Re

des Salz-Steuer-Amts zu über die für inländiſches undenaturirtes

für das Etats

Dieſes Regiſter enthält Blätter , welche mit einer hier angeſiegelten Schnur durchzogen ſind .

, den ten 18 .

Hierbei Heft Beläge. – Zur Reviſion eingeſandt am ten

Des Empfängers

Lau :

fende

Nr.

Tag

der Ab

fertigung

Nr. des

Regiſters

über

die Ver

ſteuerung

und Ver
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bezw . Grund der
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Freiſchreibung

der Steuer.
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des Amts zu

Hrbe

über die Steuer von inländiſchem Salz

Blätter, welche mit einer hier angeſiegelten Schnur durchzogen ſind.
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Beläge. – Zur Reviſion eingeſandt am ten
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Muſter C .

g iſt e r

Salz auf privative Rechnung einzelner Zollvereinsſtaaten freigeſchriebene Salzſteuer

jahr 18 .
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Re

über die Salz- Denaturirungen und die Verſendung des denaturirten Salzes auf der

Abtheilung I. Zugang, Seite . . . . . .

II. Abgang,

Dieſes Regiſter enthält Blätter, welche mit

einer hier angeſiegelten Schnur durchzogen ſind.

den ten 18 .
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Muſter E .

g iſt e r
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Anlage II.

Beſtimmungen,

betreffend

die Befreiung des zu landwirthſchaftlichen und gewerblichen

Salzes von der Salzabgabe.

Zwecken beſtimmten

Nach S. 20 Abſaß 1 Nr. 1, 2 und 4 und Abſa 2 des Geſeßes , die Erhebung einer Abgabe

von Salz betreffend , kann Salz unter Beobachtung der von der Steuerverwaltung angeordneten Kontrol

maßregeln abgabenfrei verabfolgt werden :

I. zu landwirthſchaftlichen Zwecken , d . h. zur Fütterung des Viehes, ſowie zur Düngung,

II. zu gewerblichen Zwecken , mit Ausnahme des Salzes für ſolche Gewerbe, welche Nahrungs

und Genußmittel für Menſchen bereiten, namentlich auch mit Ausnahme des Salzes für die

Herſtellung von Tabackfabrikaten , Mineralwäſſern und Bädern .

Zur Bereitung und Aufbewahrung von Eis darf Salz ohne Rückſicht auf den Ver

wendungszweck des erſteren abgabenfrei verabfolgt werden . Auch darf den Inhabern von

Darmſchleimereien und den Darmhändlern Salz zum Zweck der Herſtellung und Konſervirung

geſalzener Därme abgabenfrei verabfolgt werden .

Hinſichtlich der abgabenfreien Verabfolgung von Salz für die gedachten Zwecke ſind folgende

Beſtimmungen zu beobachten :

1 . das zu landwirthſchaftlichen und gewerblichen Zwecken beſtimmte Salz kann , ſowohl von inlän

diſchen Salzwerken und aus Fabriken , in welchen Salz als Nebenprodukt gewonnen wird, als

auch unter Zollkontrole aus dem Auslande und aus Niederlagen für unverzolltes oder unver

ſteuertes Salz bezogen werden (Nr. 6 ).

Das Salz iſt vor der abgabenfreien Verabfolgung durch Vermiſchung mit geeigneten Stoffen

zur Verwendung als Nahrungs- und Genußmittel für Menſchen untauglich zu machen (zu denaturiren).

Von der Denaturirung des zur Natronſulphat- und Sodafabrikation ſteuerfrei zu verwendenden

Salzes kann abgeſehen werden, wenn dieſe Verwendung unter ſtändiger ſteuerlicher Kontrole erfolgt.

Dasſelbe gilt bezüglich des zur Herſtellung und Konſervirung geſalzener Därme ſteuerfrei zu ver

wendenden Salzes .

2 . Als Denaturirungsmittel ſind anzuwenden :

A . für dasjenige Salz, welches zu landwirthſchaftlichen oder gewerblichen Zwecken von den Salz

werksbeſißern auf Vorrath bereitet oder das an Salzhändler zum weiteren Vertrieb überlaſſen

werden ſoll ( das ſogenannte Handelsſalz ), und zwar:

a ) bei dem zur Viehfütterung beſtimmten Salz:

aa) aus Siedeſalz : 1/4 Prozent Eiſenoryd und 1/4 Prozent Wermuthpulver,

bb) aus Steinſalz : 36 Prozent Eiſenoryd und 14 Prozent Wermuthpulver.

Zur Denaturirung von Salz darf nur ſolches Wermuthpulver zugelaſſen werden ,

deſſen Bereitung nach Maßgabe der anliegenden Beſtimmungen ſteueramtlich über

wacht, deſſen Identität bis zum Augenblicke der Verwendung durch amtlichen Ver

ſchluß feſtgehalten und bei deſſen Verwendung ſeit der Einlagerung des rohen Krauts

ein Zeitraum von zwei Jahren noch nicht verfloſſen iſt .

b ) bei den ſogenannten Viehſalzledſteinen :

aa ) aus Siedeſalz : 1/4 Prozent Eiſenoryd und 1/4 Prozent Holzkohlenpulver,

A .



-- - 643 -

bb) aus Steinſalz : 3/8 Prozent Eiſenoryd und 14 Prozent Holzkohlenpulver;

c) bei dem Düngeſalz:

1 Prozent Ruß ;

d ) bei dem für gewerbliche Zwecke beſtimmten Salz:

aa) aus Siedeſalz : entweder 1/2 Prozent Thran und 1/4 Prozent Eiſenoryd oder ' 2 Prozent

Thran und 1/4 Prozent Kienruß,

bb) aus Steinſalz : entweder 1/2 Prozent Thran und 3/8 Prozent Eiſenoryd oder 1/2 Prozent

Thran und 3/8 Prozent Kienruß .

B . für dasjenige, zu gewerblichen Zwecken oder zur Düngung beſtimmte Salz, welches nach vor

heriger Denaturirung auf einem inländiſchen Salzwerke oồer bei einem Zoll- oder Steueramt

auf Beſtellung zur eigenen Verwendung unmittelbar bezogen, oder das in den Gewerbsräumen

des Empfängers unter amtlicher Aufſicht denaturirt werden ſoll (dem ſogenannten Beſtellſalz),

nach Wahl der Betheiligten eines der vorſtehend unter A c und d angegebenen Denaturirungs

mittel oder, wenn dieſe Mittel in Rückſicht auf die beabſichtigte Verwendung des Salzes für

die Denaturirung desſelben nicht geeignet ſind, eines der nachſtehend angegebenen Denaturi

rungsinittel:

a ) 1 Prozent Braunſtein ,

b ) 1 - Schmalte,

c) 3/4 - Mennige,

d ) 2 - feines Holzkohlen -, Torf-, Braunkohlen- oder Steinkohlenmehl,

e ) 1/2 - Kienruß ,

f) 1 - Ruß,

g ) 5 - Palmöl, Kokosöl oder Thran,

h ) i - feines trockenes Seifenpulver nach vorgängiger Prüfung der Reinheit durch

Anwendung des in der Anlage heſchriebenen Verfahrens,

i) 4 - Eiſen - oder Kupfervitriol,

ki ) 6 - Alaun mit 1/8 Prozent Kienöl.

Für Beſtellſalz fönnen neben den vorſtehend aufgeführten Denaturirungsmitteln im Bedürf

nißfalle als weitere Denaturirungsmittel durch die Zolldirektivbehörden zugelaſſen werden :

1/2 Prozent Mineralöl ( Braunkohlenöl 2c.),

Eiſenoryd in Verbindung mit 0,05 Prozent Thieröl,

2 - Schwefeljäure (von 66° B . mit 3 bis 4 Theilen Waſſer verdünnt), oder auch

nur 1 Prozent Schwefelſäure von 660B . mit 1 Prozent Waſſer , ſofern

das Beſtellſalz für zuverläſſige Gewerbetreibende auf den Salzwerken dena

turirt wird und ein anderes Denaturirungsmittel als Schwefelſäure

für das betreffende Gewerbe nicht anwendbar iſt,

ſtarke rauchende Salzſäure,

2 - Pinkſalz,

11/2 - Zinnchlorür.

C . Wenn die Denaturirung des Gewerbebeſtellſalzes in den Gewerberäumen der Empfänger

unter amtlicher Aufſicht ſtattfindet, können anſtatt der unter B gedachten Denaturirungsmittel

1/4 Prozent Rienöl oder 1/4 Prozent Petroleum (Erdöl) und ausnahmsweiſe auch andere, von

den Betheiligten vorgeſchlagene Mittel , ſofern leştere von der Zolldirektiv behörde für völlig

ausreichend erachtet werden und die Betheiligten ſich den von der Zoldirektivbehörde ange

ordneten beſonderen Kontrolen unterwerfen , in Anwendung gebracht werden . Indeſſen darf

Karbolſäure als Denaturirungsmittel nicht zugelaſſen werden.

In den Salinen darf die Denaturirung von Gewerbebeſtellſalz mit ſolchen Mitteln

unter der Bedingung zugelaſſen werden , daß das auf dieſe Weiſe denaturirte Salz ſchon auf der

Saline amtlich verſchloſſen und mit einem von dem betreffenden Salzſteueramt auszufertigenden

Transportſchein , in welchem Anzahl, Verpackungsart, Gewicht der Kolli und thunlichſt kurze

Geſtellfriſt anzugeben iſt, verſehen und daß am Beſtimmungsorte die Prüfung und Abnahme

des Verſchluſſes durch einen Steuerbeamten bewirkt wird , unter deſſen Aufſicht das Salz in

den Gewerberäumen des Empfängers ausgeſchüttet werden muß . Auf Antrag des Empfängers

darf von der Ausſchüttung des Salzes abgeſehen und die amtliche Reviſion der geöffneten
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Kolli in Bezug auf ihren Inhalt und die geſchehene Denaturirung mittelſt des Viſitireiſens

vorgenommen werden .

3 . Salzabfälle dürfen , vorbehaltlich der Beſtimmung im $ . 13 der Ausführungsbeſtimmungen und der

nach Abſaß 3 und nach Nr. 4 geſtatteten Ausnahmen, nur dann zu landwirthſchaftlichen oder ge

werblichen Zwecken abgabenfrei verabfolgtwerden, wenn ſie zuvor nach Maßgabe der Beſtimmungen

unter Nr. 2 denaturirt worden ſind .

Aus feſten Stücken beſtehende Salzabfälle, wie Pfannenſtein , ſind nach dem für Steinſalz

vorgeſchriebenen Verfahren zu denaturiren .

Unzerkleinerter Pfannenſtein darf unter folgenden Bedingungen und Kontrolen undenaturirt

an einzelne Fabrikanten und an Landwirthe abgelaſſen werden :

1. Die Verabfolgung desſelben an Fabrikanten bedarf der Genehmigung der Zolldirektivbehörde.

Der Pfannenſtein darf nur an ſolche Fabrikanten abgegeben werden , welche in ſteuerlicher

Hinſicht einen guten Ruf genießen . Jeder Bezug von Pfannenſtein iſt ſchriftlich anzumelden .

Der Pfannenſtein iſt mit amtlicher Transportbezettelung zur Fabrik zu befördern und dort

unter ſicheren Verſchluß des Fabrikbeſißers oder eines geeigneten Vertreters desſelben zu nehmen .

Der Zugang von Pfannenſtein zum Lager und der Abgang von Pfannenſtein von demſelben

zur Verwendung in der Fabrik iſt in einem Kontrol-Regiſter nachzuweiſen . Der Fabrikbeſißer

hat ſich der Reviſion ſeiner Vorräthe an Pfannenſtein und der Vergleichung derſelben mit dem

Kontrol-Regiſter, ſowie der Kontrolirung der Verwendung des Pfannenſteins bei der Fabri

kation durch die hiermit beauftragten Beamten der Steuerverwaltung zu unterwerfen und

dieſen Beamten die etwa gewünſchte weitere Auskunft zu ertheilen . Die Zurücknahme der

Begünſtigung bei etwaigen Mißbräuchen bleibt vorbehalten .

2 . Diejenigen Landwirthe, welche Pfannenſteine zur Verwendung bei der Viehfütterung beziehen

wollen, haben ihren Viehbeſtand nach Gattung und Stückzahl und ihren Bedarf an Pfannen

ſtein von Jahr zu Jahr bei dem Salzſteueramt anzumelden . Lepterer darf die von der

Steuerverwaltung feſtgeſepte, nach der Stärke des Viehſtandes bemeſſene höchſte Bezugsmenge

nicht überſteigen . Den Landwirthen iſt es geſtattet, die Pfannenſteine als Viehſalzleckſteine

zu verwenden oder auch dieſelben zu verkleinern und in dieſem Zuſtande oder aufgelöſt dem

Viehfutter beziehungsweiſe der Viehtränke beizugeben . Im Uebrigen finden bezüglich des 311

Viehſalzleckſteinen beſtimmten Pfannenſteins die vorſtehend hinſichtlich des für Fabriken beſtimmten

Pfannenſteins getroffenen Beſtimmungen mit folgenden Modalitäten analoge Anwendung :

a ) den Landwirthen , welche unzerkleinerten, undenaturirten Pfannenſtein beziehen , iſt die

Führung eines Kontrol- Regiſters über den Zugang und Abgang von Pfannenſtein erlaſſen ;

b ) die amtliche Transportbezettelung der Sendungen von unzerkleinertem , undenaturirtem

Pfannenſtein an Landwirthe kommt in Wegfall ;

dagegen hat

c) bezüglich der Beſtellzettel der Landwirthe über unzerkleinerten , undenaturirten Pfannen

ſtein das Verfahren nach Nr. 20 und 21 Anwendung zu finden .

Schmuſſalz oder Fegeſalz iſt, je nach ſeiner Gattung, entweder wie Siedeſalz oder wie Stein

ſalz zu behandeln. Gemiſche dieſer Salze aus Siedeſalz und Steinſalz ſind wie Steinſalz, -

Salzſchlamm und Abfallſalz in chemiſchen Fabriken wie Schmuşſalz von Siedereien zu denaturiren .

4 . Den Zolldirektivbehörden bleibt es überlaſſen , bei dem aus den Siedepfannen gewonnenen Pfannen

ſtein , ſowie bei anderen Salzabfällen , welche einen Salzgehalt von weniger als 75 Prozent

ihres Gewichts beſigen , unter Anordnung der erforderlichen Kontrolen , von der Denaturirung Ilmgang

nehmen zu laſſen .

5 . Düngeſalz und anderes mit fremden Beſtandtheilen vermiſchtes Salz, welches für landwirthſchaftliche

oder gewerbliche Zwecke aus dem Auslande bezogen wird, ingleichem das in chemiſchen Fabriken

als Nebenprodukt gewonnene, für die gedachten Zwecke beſtimmte Salz iſt nach den hinſichtlich der

Salzabfälle getroffenen Beſtimmungen (Nr. 3 und 4 ) zu behandeln .

6 . Die Denaturirung des Handelsſalzes (Nr. 2 A ) ſoll in der Regel auf inländiſchen Salzwerken unter

Aufſicht der Salzſteuerämter und der auf den Salzwerken ſtationirten Aufſichtsbeamten ſtattfinden .

Im Falle des Bedürfniſſes kann die Zolldirektivbehörde die Denaturirung des gedachten Salzes

auch bei den Grenzzollämtern und an den Orten im Innern , wo ſich Niederlagen für unverzolltes

esswecke be
behandel"auf in

lingen (ME:2A) joll ine-Fent
ſtationirten
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oder unverſteuertes Salz befinden , unter Aufſicht der daſelbſt befindlichen Zoll- oder Steuerämter

zulaſſen .

Die Denaturirung des Beſtelſalzes (Nr. 2B) ſoll, ſoweit thunlich und namentlich dann in

den Gewerberäumen des Empfängers vorgenommen werden , wenn

a) derſelbe an einem Orte wohnt, an welchem oder in deſſen Nähe ein zur Erledigung von

Begleitſcheinen I über unverzolites oder unverſteuertes Salz befugtes Amt ſeinen Siß hat;

b ) das erforderliche Dienſtperſonal zur Beaufſichtigung der Denaturirung verfügbar iſt;'

c) die Menge des zu denaturirenden Salzes mindeſtens 250 kg beträgt, oder dem ſechs

monatlichen Bedarf des Empfängers entſpricht.

Die näheren Anordnungen wegen des in Fällen dieſer Art bei der Ablaſſung des Salzes

einzuhaltenden Verfahrens werden unter Berückſichtigung der örtlichen Verhältniſſe von den Zoll

direktivbehörden getroffen .

7 . Bei den auf Salzwerken ſtattfindenden Denaturirungen haben die Salzwerksbeſißer, in anderen

Fällen die Perſonen , auf deren Antrag die Denaturirung des Salzes vorgenommen wird, für die

Beſchaffung der erforderlichen Denaturirungsmittel ſowie für die Bereitſtellung der Verwiegungs

apparate und ſonſt nöthigen Vorrichtungen nach Anleitung der Steuerbehörde Sorge zu tragen .

8 . Das zur Bereitung von Vieh- oder Gewerbeſalz beſtimmte Siedeſalz darf nur in luftfeuchtem

Zuſtande mit dem Denaturirungsmittel vermengt werden . Soweit thunlich , iſt zur Denaturirung

feinkörniges Siedeſalz zu verwenden .

Inſoweit die Vermiſchung der Denaturirungsmittel mit dem Siedeſalz nicht mit Hülfe von

zur Herſtellung einer gleichartigen Beſchaffenheit geeigneten Miſchapparaten (rotirenden Trommeln ,

Fäſſern u . . w .), deren Anwendung die Steuerbehörde genehmigt hat, bewirft werden kann, iſt

das Salz, nachdem dasſelbe mittelſt Handſchaufeln mit den Denaturirungsmitteln gemengt worden

iſt, behufs Herſtellung einer möglichſt gleichartigen Vertheilung der Denaturirungsmittel, durch Siebe

von einer der Körnung des Salzes entſprechenden Weite zu ſchlagen .

9 . Steinſalz, aus welchem Vieh- oder Gewerbeſalz hergeſtellt werden ſoll, muß zu dieſem Behufe fein

gemahlen werden .

Die Denaturirungsmittel ſind entweder mit dem zu denaturirenden Steinſalze zu vermahlen

oder, wenn dies die Beſchaffenheit der Denaturirungsmittel nicht geſtattet, dem gemahlenen Stein

ſalze nach den Beſtimmungen unter Nr. 8 beizumengen .

10 . Die Denaturirungsmittel dürfen nur in reiner Beſchaffenheit und nachdem dieſelben von den kontro

lirenden Beamten geprüft und als geeignet erkannt worden ſind, zur Denaturirung verwendet werden .

11. Bei denjenigen Denaturirungsmitteln , welche, wie Alaun u . ſ. w ., in zerkleinertem Zuſtande

äußerlich dem Salz ähnlich ſind, iſt auf Verlangen der kontrolirenden Beamten die zum Zweck der

Denaturirung erforderliche Zerkleinerung in deren Gegenwart vorzunehmen .

Die Steuerverwaltung iſt befugt, die Herſtellung und den Bezug der Denaturirungsmittel

unter amtliche Kontrole zu ſtellen oder ſolche auf Koſten der Betheiligten ſelbſt anzuſchaffen .

12. Die Oberbeamten der Steuerverwaltung haben thunlichſt oft an den Salzdenaturirungen theilzunehmen

und dabei die Güte und lInverfälſchtheit der Denaturirungsmittel zu prüfen .

Die Steueraufſichtábeamten haben von Zeit zu Zeit von den in Anwendung kommenden

Denaturirungsmitteln und dem in den Salzmagazinen der Salzwerksbeſißer und Salzhändler ,

ſowie im freien Verkehr befindlichen denaturirten Salz, lepterenfalls gegen Erſaß des Anfaufspreiſes

Proben zu entnehmen . Dieſe Proben ſind in Gegenwart der Betheiligten einzuſiegeln und an die

Zolldirektivbehörde, welche deren Prüfung durch Sachverſtändige veranlaſſen wird, einzuſenden .

13. Das für landwirthſchaftliche und gewerbliche Zwecke denaturirte Handelsſalz (Nr. 2 A ) darf ſowohl

zur Viehfütterung und zur Düngung, als auch in allen Gewerben , denen nach den oben ange

führten geſeglichen Beſtimmungen überhaupt der abgabenfreie Bezug von Salz geſtattet iſt, ver

wendet werden .

Dagegen darf das mit den nach Nr. 2 B geſtatteten Mitteln denaturirte Beſtellſalz nur für

den ſpeziellen Zweck, für welchen die Denaturirung zugelaſſen worden iſt, Verwendung finden .

14. Sowohl das für landwirthſchaftliche als auch das für gewerbliche Zwecke denaturirte vandelsſalz

mit Einſchluß der Viehſalzleckſteine (Nr. 2 A ) fann an Salzhändler abgelaſſen und von dieſen an
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andere Salzhändler und an ſonſtige Perſonen , welche zum Bezuge berechtigt ſind, weiter verkauft

werden (Nr. 17).

Für landwirthſchaftliche Zwecke denaturirtes Handelsſalz darf auch an Vorſtände von land

wirthſchaftlichen Vereinen abgelaſſen und von dieſen an die Mitglieder des Vereins (Nr. 17) ab

gegeben werden , die für Salzhändler geltenden Beſtimmungen finden auf die bezeichncten Vorſtände

entſprechende Anwendung.

Die Empfänger von denaturirtem Beſtellſalz (Nr. 2 B ) dürfen dasſelbe an andere Perſonen

nicht abgeben.

15 . Gewerbetreibende, welche denaturirtes Beſtellſalz zu gewerblichen Zwecken , ingleichen Salzhändler ,

welche zu landwirthſchaftlichen oder gewerblichen Zwecken beſtimmtes denaturirtes Handelsſalz be

ziehen wollen , haben das Salz bei dem Lieferanten (Salzwerksbeſißer oder Salzhändler ) unter

Uebergabe einer ihre Berechtigung zum Salzbezug nachweiſenden Beſcheinigung der Steuerbehörde

ihres Wohnortes, woraus das Gewerbe, welches ſie betreiben , hervorgeht, ſchriftlich zu beſtellen .

An Stelle der bei jeder Salzbeſtellung einzuholenden Beſcheinigung über die Berechtigung

zum Salzbezug kann nach dem Ermeſſen der Steuerbehörde den Salzhändlern und den Beſißern

größerer Gewerbeanſtalten eine einmalige, für die Dauer eines Kalenderjahres auszuſtellende Be

icheinigung für alle während desſelben von einem und demſelben Salzwerk oder Salzhändler ſtatt

findenden Salzbezuge, welche dem Beſtellzettel über die erſte in dem betreffenden Jahre ſtattfindende

Salzbeſtellung beizufügen iſt, ertheilt werden .

Die oberſten Landesbehörden ſind befugt, die Ausſtellung der Beſcheinigungen über die Be

rechtigung zum Bezuge denaturirten Handelsſalzes von Seiten der Salzhändler durch die Drtspolizei

behörden an Stelle der Steuerbehörden in den Fällen für ſtatthaft zu erklären , in welchen die

Gültigkeit der Beſcheinigung nur für einzelne Beſtellungen , nicht aber für ein Jahr nachgeſucht

wird. Den betreffenden Drtspolizeibehörden iſt hierbei die Verpflichtung aufzuerlegen , über die

von ihnen ausgeſtellten Beſcheinigungen die in Nr. 16 vorgeſchriebenen Jahresverzeichniſſe zu führen .

In den Beſtellzetteln iſt der Name, der Wohnort und das Gewerbe oder Geſchäft des

Empfängers , die Menge des Salzes und der gewerbliche Zweck, für welchen dasſelbe dienen ſoll,

beziehungsweiſe bei den Bezügen der Salzhändler die Art des zu beſtellenden Salzes (ob Vieh -,

Dünge- oder Gewerbeſalz) anzugeben. Auch iſt darin der Ort der Ausſtellung und die laufende

Nummer der Beſcheinigung über die Berechtigung zum Salzbezug (vergl. Nr. 16 Sap 2) erſicht

lich zu machen . Die fraglichen Beſcheinigungen können auch in die Beſtellzettel ſelbſt auf

genommen werden .

Der ſchriftlichen Beſtellung und der Uebergabe einer Beſcheinigung über die Berechtigung zum

Salzbezug bedarf es nicht, wenn Landwirthe denaturirtes Handelsſalz für landivirthſchaftliche Zwecke

unmittelbar von Salzwerken oder von Salzhändlern zur eigenen Verwendung beziehen wollen .

16 . Die Steuerbehörden haben über die von ihnen nach Nr. 15 ausgeſtellten Beſcheinigungen Ver

zeichniſſe in Jahresabidhnitten zu führen , aus welchen in Beziehung auf jede ertheilte Beſcheinigung

der Tag der Ausſtellung, der Name, das Gewerbe und der Wohnort des Empfängers und des

Verſenders des Salzes zu entnehmen ſind. Die einzelnen Beſcheinigungen werden in den gedachten

Verzeichniſſen unter fortlaufenden , auf den Beſcheinigungen anzumerkenden Nummern eingetragen .

17. Die Salzwerksbeſißer und Salzhändler dürfen denaturirtes Salz nur an ſolche Perſonen abgeben ,

welche nach den oben erwähnten geſeblichen Beſtimmungen , beziehungsweiſe nach Nr. 13 und 14

zum Bezuge desſelben berechtigt ſind und den Vorſchriften unter Nr. 15 Genüge geleiſtet haben .

18 . An Perſonen , welche nach §. 14 des Salzſteuergeſekes den Anſpruch auf abgabenfreien Salzbezug

verloren haben und als ſolche von der Steuerbehörde einem Salzwerksbeſißer oder einem Salz

händler ſpeziell bezeichnet worden ſind, darf derſelbe denaturirtes Salz nicht verabfolgen .

19. Die Salzhändler ſind verpflichtet, auf Verlangen der mit der Kontrolirung des Salzverkaufs beauf

tragten Beaniten denſelben ihre Bücher und auf den Salzverkauf Bezug habenden Papiere vorzu

legen , die Beſtände an denaturirtem Salz vorzuzeigen und die in dieſer Þinſicht etwa noch weiter

gewünſchte Auskunft zu ertheilen .

20 . Die Beſtellzettel oder Auszüge aus denſelben und die zugehörigen Beſcheinigungen über die Be

rechtigung zum Salzbezug (Nr. 15 Abſak 1 und 4 ) ſind von den damit beauftragten Beamten

monatlich, nach vorheriger Vergleichung mit den betreffenden Regiſtern in Empfang zu nehmen und
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den Hauptämtern , in deren Bezirken die Empfänger des Salzes wohnen , zu überſenden. In gleicher

Weiſe iſt nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres mit den nach Nr. 15 Abſaß 2 ausgeſtellten , für

die Dauer eines Kalenderjahres gültigen Beſcheinigungen zu verfahren .

21. Die Hauptämter haben auf Grund der ihnen nach der Beſtimmung unter Nr. 20 zugehenden Be

ſtellzettel beziehungsweiſe Auszüge aus den Beſtellzetteln und Beſcheinigungen zu prüfen , ob die

Entnehmer des denaturirten Salzes zum abgabenfreien Bezuge desſelben berechtigt waren , und ob

ſie das angegebene Gewerbe überhaupt und in einem der Entnahme entſprechenden Umfange be

trieben haben . Nach Umſtänden ſind von Seiten der gedachten Aemter weitere Ermittelungen vor

zunehmen , um eine mißbräuchliche Verwendung des über den Bedarf bezogenen denaturirten

Salzes zu verhüten und etwaige Zuwiderhandlungen gegen die beſtehenden Vorſchriften zur Be

ſtrafung zu bringen .

Von dem für landwirthſchaftliche oder gewerbliche Zwecke abgabenfrei verabfolgten Salz, mit Aus

nahme des zur Natronſulphat-, Soda- und Glasfabrikation beſtimmten, kann als Erſaß für die

durch die Kontrole erwachſenden Koſten eine Kontrolgebühr von vierzig Pfennig für 100 kg er

hoben werden .

23. Wird die Denaturirung des Salzes an anderen Orten als an der gewöhnlichen Amtsſtelle , z. B .

in einem Privatlager für Salz oder in den Gewerbsräumen des Empfängers vorgenommen , ſo kann

von Seiten der Steuerverwaltung der Erſaß der Koſten für den dadurch bedingten Mehraufwand

trolgebühr von dem betreffenden Salz Deckung finden , in Anſpruch genommen werden .

24. Hinſichtlich der Bereitung und des Verkaufs des denaturirten Salzes auf den Salzwerken finden

außer den vorſtehenden Beſtimmungen die bezüglichen Vorſchriften der Inſtruktionen in Betreff der

Erhebung und Kontrolirung der Salzabgabe auf den Staatsſalzwerken und beziehungsweiſe auf

den Privatſalinen Anwendung. Die Beſißer chemiſcher Fabriken , in welchen Salz als Nebenprodukt

Kontrolirung dieſer Fabriken ertheilten beſonderen Vorſchriften zu beobachten .
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Beſtimmungen ,

betreffend

dic Herſtellung von Wermuthpulver zur Denaturirung von Salz.

Wer Wermuthpulver zur Denaturirung von Salz mit dem Anſpruche auf Ertheilung des ſteuer

amtlichen Zeugniſſes über deſſen Reinheit und Brauchbarkeit herſtellen will, hat bei der Direktivbehörde, in

deren Bezirk die Herſtellung erfolgen ſoll, einen Zuſageſchein nachzuſuchen .

2 .

Der Zuſageſchein wird in der Regel nur dann ertheilt, wenn die Fabrikanlage am Siße einer

Steuerſtelle ſich befindet. Die Ertheilung erfolgt widerruflich und unter der Bedingung, daß der Unter

nehmer ſich protokollariſch den nachfolgenden Beſtimmungen unterwirft. ?)

Der Unternehmer iſt verpflichtet:

a ) nach näherer Anordnung der Direktivbehörde die Lagerräume für das Rohmaterial und das

fertige Pulver, ſowie die Fabrikationsräume (Dörranlage, Mahlwerk u. 1. w .) verſchlußfähig

und derart überſichtlich herzuſtellen , daß cine ſichernde Aufſicht über den Betrieb geübt werden

kann, – auch die erwähnten Räume in dieſem durch Zeichnung und Beſchreibung feſtzu

ſtellenden Zuſtande zu erhalten ;

b ) einen nach dem Ermeſſen der Steuerbehörde geeigneten Raum zum Aufenthalt für die Steuer

beamten und zur Verrichtung ihrer Arbeiten , ſowie die erforderlichen Einrichtungsgegenſtände

und Wiegevorrichtungen zu gewähren und zu unterhalten und die hierdurch , ſowie durch die

ſteuerliche Ueberwachung der Anlage erwachſenden Koſten in dem von der Steuerbehörde feſt

zuſeßenden Betrage zu tragen und auf Erfordern dafür Sicherheit zu beſtellen .

4 .

Die Aufbewahrungsräume für das Rohmaterial und das fertige Pulver ſtehen ununterbrochen ,

die Fabrikationsräume während der Zeit, in welcher nicht gearbeitet wird , unter amtlichem Verſchluſſe durch

Kunſtſchlöſſer. Solange Wermuthkraut oder Wermuthpulver in den Aufbewahrungsräumen ſich befindet,

dürfen in dieſen , und ſolange die Herſtellung ſolchen Pulvers betrieben wird, auch in den übrigen Räumen

der Anlage keine anderen Stoffe, als das von der Steuerbehörde zugelaſſene Wermuthkraut und die

Fabrikate aus demſelben ſich befinden .

5 .

Der Unternehmer hat der Steuerſtelle, zu deren Bezirk die Anlage gehört, bezüglich jeder zur

Verarbeitung beſtimmten Poſt Wermuthkraut anzumelden :

a ) Die Zeit des Bezugs, Namen und Wohnort des Lieferanten ;

1) Fabriken , welche Wermuthpulver zur Denaturirung von Salz nach Maßgabe dieſer Beſtimmungen herſtellen , ſind

errichtet worden :

1 . von Noeller zu Ilversgehofen bei Erfurt,

2 . von Dr. Schmalz zu Schönebed bei Magdeburg,

3. von J. G . Mohr zu Bodenheim bei Frankfurt a . M .,

4 . von Scheuch zu ahl bei Steinau im Bezirk des Hauptſteueramts zu Hanau ,

5 . von Ernſt W . Arnoldi in Gotha,

6 . die Saline zu Dürrenberg für den eigenen Bedarf und die Salzwerke zu Erfurt und Artern .
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b ) Zahl und Zeichen der Rolli und deren Gewicht;

c) die Zeit des Beginns und der vorausſichtlichen Beendigung der Verarbeitung – ſofern eine

Poſt nicht auf einmal zur Verarbeitung gelangt – , auch das Gewicht der Theilpoſt.

6 .

Bevor Wermuthkraut in die Gewerbsräume aufgenommen werden darf, muß dasſelbe einer ſorg

fältigen amtlichen Prüfung unterworfen werden ; die Prüfung erſtreckt ſich auf den Inhalt aller Rolli und

iſt nach Maßgabe der von der Direktivbehörde zu ertheilenden Anleitung darauf zu richten , daß die

Waare in nicht zerkleinertem , echtem , unverdorbenem , insbeſondere nicht entöltem Werinuthkraut ohne Bei

miſchung anderer Stoffe ( Pflanzen , Erde u . ſ. w .) beſteht und in jeder Beziehung zur Herſtellung eines

theilzunehmen .

In Zweifelsfällen kann die Direktivbehörde auf Koſten des Unternehmers techniſche Unterſuchung

durch Sachverſtändige anordnen .

Wermuthkraut, welches den Anforderungen nidit entſpricht, iſt zurückzuweiſen . Der Befund iſt

auf der Anmeldung zu beſcheinigen und das Kraut von der Prüfung ab, unter amtlichem Verſchluß

zu halten .

7 .

Jede Poſt iſt von den anderen geſondert zu lagern und gelangt, ſoweit die Steuerſtelle nicht

Ausnahmen zuläßt, nach der Zeitfolge der Einlagerung zur Verarbeitung, die unter ununterbrochener

amtlicher Aufſicht zu erfolgen hat.

In Bezug auf das Maß der Zerkleinerung muß das Pulver einem vom Reichsſchaßamt feſtzu

ſtellenden Muſter entſprechen .

Das gewonnene Pulver iſt nach erfolgter Prüfung und Verwiegung in verſchlußfähige und be

zeichnete Fäſſer zu verpacken , und in dem Lager geſondert von anderen Poſten niederzulegen .

Ueber das Gewicht des gewonnenen Pulvers, ſowie Zahl, Zeichen , Brutto - und Nettogewicht

der Fäſſer, in die dasſelbe verpackt iſt, iſt der Steuerſtelle eine mit der Beſcheinigung des überwachenden

Steuerbeamten verſehene Anmeldung zu übergeben .

8 .

Die Verſendung von Wermuthpulver zu Denaturirungszwecken iſt unter Nachweiſung der Be

ſtellung der Steuerſtelle anzumelden . Dieſelbe legt die zu verſendenden Fäſſer unter Verſchluß und ertheilt

auf die Steuerſtelle , in deren Bezirk die Verwendung erfolgen ſoll, einen Transportſchein nach dem an

liegenden Muſter.")

Der Unternehmer hat ſich auf der Anmeldung zu verpflichten , die Waare in unverändertem Zu

ſtande während der geſtellten Friſt dem Empfangsamt mit dem Transportſchein bei Vermeidung einer

Konventionalſtrafe vorzuführen , welche von der Direktivbehörde bis 10 M für je 50 kg des Brutto

gewichts der Sendung feſtgeſeßt werden kann .

Das Empfangsamt hat die Uebereinſtimmung des Transports mit dem Transportſchein zu

prüfen . Ergeben ſich Verſchlußverlegungen , ſo iſt die Verwendung des Inhalts der betreffenden Fäſſer

zur Denaturirung in der Regel nicht zu geſtatten . Ausnahmsweiſe kann die Direktivbehörde die Ver

wendung desſelben zulaſſen , ſofern die angeſtellten Ermittelungen die Ueberzeugung gewähren , daß die

Verſchlußverlegung durch Zufall herbeigeführt und der Inhalt unverändert geblieben .

9 .

Auf vorherige Anmeldung kann der Unternehmer Wermuthpulver auch zu anderen als Dena

turirungszwecken in ganzen Fäſſern entnehmen . Eine amtliche Beſcheinigung für dasſelbe darf nicht er

theilt werden .

1) Zur Ertheilung von Transportſcheinen ſind ermächtigt:

zu 1. das Hauptſtrueramt zu Erfurt,

zu 2. das Šteueramt zu Schönebeck im Bezirk des Hauptſteueramt: 34 Magdeburg,

zu 4. das Unterſteueramt zu Steinau im

zu 5 . das Steueramt zu Gotha .

Bezirk des Hauptſteueramts zu panau ,
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Wermuthkraut ſowie Wermuthpulver, ſeit deſſen Einlagerung mehr als zwei Jahre verfloſſen ſind,

ſind aus dem Lager zu entfernen .

10 .

Der Unternehmer hat die Einſicht der den Bezug des Vermuthkrauts und den Abſaß des daraus

gefertigten Pulvers betreffenden Schriften und Geſchäftsbücher den Oberbeamten der Steuerverwaltung

jederzeit zu geſtatten .
11 .

Bei Zuwiderhandlungen gegen die vorſtehenden Vorſchriften und die Anordnungen der Steuer

behörde , mögen dieſe Zuwiderhandlungen von dem Unternehmer ſelbſt oder von ſeinen Familienmitgliedern,

Dienern , Lehrlingen , Gewerbegehülfen oder Geſinde begangen ſein , unterwirft ſich der Unternehmer einer

von der Direktivbehörde unter Ausſchluß des Rechtsweges feſtzuſeßenden Konventionalſtrafe bis zu ein

hundert Mark.

12 .

Die näheren Anordnungen über die ſteuerliche Beaufſichtigung der Anlagen , das Verfahren bei

den Anmeldungen und die Form derſelben , die Behandlung der Transporte beim Empfangsamt, die

Regiſterführung, die Dienſtanweiſungen für die betheiligten Beamten u . ſ. w . erläßt die oberſte Landes

Finanzbehörde.

Transportſchein Ur. 10

über Pulver aus Wermuthkraut zur Denaturirung von Salz.

Ausfertigungsamt: Erledigungsamt:

Empfänger der Waare :

Der Rolli
Brutto

gewicht

Netto

gewicht

Art des angelegten

Verſchluſſes bezwv .

Zahl der Bleie.

Die Transportfriſt

läuft bis zumZahl

und Verpackung.
Bezeichnung.

Unterſchrift des Unternehmers :

Das in den oben bezeichneten verpackte Pulver iſt ausſchließlich aus echtem und

reinem am eingelagerten Wermuthkraut unter Beobachtung der Anforderungen des Bec

ſchluſſes des Bundesraths vom 25 . März 1878 angefertigt worden und zur Denaturirung von Salz

brauchbar.

, den

Steueramt.

N . N .(L . S .)
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Anleitung

zur

chemiſchen Unterſuchung von Seifenpulver.

Zur Prüfung von Seifenpulver auf ſeine Reinheit und Unverfälſchtheit iſt eine Probeflüſſigkeit

herzuſtellen , welche aus gleichen Raumtheilen 85 prozentigen Alkohols und konzentrirter Eſſigſäure durch

Miſchen erhalten wird.

Von dem zu unterſuchenden Pulver, das vor der Unterſuchung etwa acht Tage lang der Luft

auszuſeßen iſt, bringt man in ein Proberohr ungefähr 1 g, gießt von der Probeflüſſigkeit 10 bis 15 ccm

darauf und erwärmt die Flüſſigkeit bis zum Kochen . Reines Seifenpulver giebt hierbei cine faſt klare

Löſung; fremde, der Seife beigeſepte Beſtandtheile jeßen ſich zu Boden .

Man läßt die Flüſſigkeit ſich vollkommen abſeßen, gießt ſodann die klar gewordene Flüſſigkeit

vom Bodenſaß ab und ſeßt derſelben Waſſer hinzu (das gleiche oder doppelte Volumen ).

Die Fettſäuren der Seife ſcheiden ſich alsbald an der Oberfläche ab als ölige Maſſe. Bei jo

genanntem mineraliſchen Seifenpulver , Talk 2c. tritt leştere Erſcheinung nicht ein .

Dabei iſt zu bemerken , daß auch allenfallſige Beimiſchungen von kohlenſauren Alkalien (Soda),

ſowie von kohlenſauren Erden (Kreide, Magneſia ) ſich in dem Gemiſch von Alkohol und Eſſigſäure vol

ſtändig auflöſen . In dieſem Falle jedoch tritt beim Uebergießen des verfälſchten Seifenpulvers mit dem

Säuregemiſch ein ſtarkes oder doch deutlich wahrnehmbares Aufbrauſen von Kohlenſäure ein ; wodurch

jene Beimengungen angezeigt werden . Dabei iſt nur zu beachten , daß auch bei unvermiſchtem Seifen

pulver eine ſehr geringe Entwickelung von Kohlenſäure in einzelnen Bläschen ſtattfindet, welche Er

ſcheinung mit der aufbrauſenden Entwickelung der Kohlenſäure bei abſichtlichen Zuſäßen ſehr ver

ſchieden iſt.

Als geboten iſt weiter zu bezeichnen , daß die prüfenden Zoll- oder Steuerbeamten durch Ver

ſuche mit ſelbſtgeſchabter reiner Kernſeife ſich von dem IInterſchied der legtgedachten Erſcheinung ein klares

Bild verſchaffen .

Erwünſcht iſt auch die Gewinnung einer Erfahrung ſeitens der Beamten hinſichtlich der Menge

der ſchließlich abgeſchiedenen Fettſäuren ; die Beamten würden bei Ausführung vorbezeichneten Probever

ſuchs zugleich ein Bild von der Menge der dabei ſich abſcheidenden Fettſäure gewinnen können und

darauf den Vergleich mit anderem zur Denaturirung von Salz vorgeführten Seifenpulver zu machen

wild
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" Stan
de

sePergl
eich

mipon dend
uren

; d ciner Erfo

In Bezug auf die äußere Beſchaffenheit des Seifenpulvers iſt noch zu benierken , daß das

reine Seifenpulver immer etwas gelblich gefärbt iſt und einen ſchwach -laugenhaft-fettigen Geſchmack und

ſchwachen Seifengeruch beſißt während die mineraliſchen Fälſchungsmittel farb -, geſchmack und ge

ruchlos ſind.
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Anlage III.

Beſtimmungen,

betreffend

die Gewährung der Abgabenfreiheit für Salz, welches nicht unter ſtehender Kontrole

zum Einſalzen , Einpöfeln zc. von Gegenſtänden verwendet worden iſt,

die ausgeführt werden.

S . 1 .

Für welche nicht unter ſtehender ſteuerlicher Kontrole eingeſalzenen, eingepöfelten 2c. Gegenſtände bei

der Ausfuhr in das Zollvereins-Ausland von dem zu ihrer Zubereitung verwendeten Salz eine Erſtattung

der Abgabe gewährt wird , ſowie nach welchen Normen dieſe Erſtattung erfolgt, wird von der oberſten

Landes - Finanzbehörde nach Maßgabe der unter den Zollvereinsſtaaten getroffenen Vereinbarungen und

unter Berückſichtigung der örtlichen Verhältniſſe beſtimmt und zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Die Abgabe wird nicht erſtattet, wenn deren Betrag für einen Transport bei Butter 1 ,50 M ., bei

einem anderen Gegenſtande 3 M . nicht erreicht.

Ueberſchießende Beträge von weniger als 10 Pf. bleiben außer Anſaß.

S . 2 .

Wer Fleiſch , Speck oder Käſe zur Ausfuhr mit dem Anſpruch auf Erſtattung der Salzabgabe

einpökeln 2 . beziehungsweiſe unter Verwendung von Salz zubereiten will , hat dieſe Abſicht zuvor der

Steuerſtelle ſeines Wohnortes anzumelden und über den Salzverbrauch ein Buch über Zugang und Ab

gang zu führen , welches mit den Quittungen über die Verabgabung des aus dem Auslande bezogenen

und mit den Nachweiſen über den Bezug des aus dem Inlande beſchafften Salzes zu belegen und auf

Erfordern zur amtlichen Einſicht vorzulegen iſt.

In dieſem Buche ſind auch die empfangenen Vergütungen an Salzabgabe zu vermerken .

Käſefabrikanten haben außerdem die Zeit, in welcher ſie Käſe fabriziren , anzumelden , und die

probeweiſe Beaufſichtigung des Salzverbrauchs durch Steuerbeamte zu geſtatten .

$. 3.

Wer die Erſtattung der Abgabe in Anſpruch nehmen will, hat die zur Ausfuhr beſtimmten Gegen

ſtände (S . 1) der dem Verſendungsort zunächſt belegenen , zur Ausfertigung von Begleitſcheinen befugten,

oder zu Abfertigungen der in Rede ſtehenden Art von der Direktivbehörde beſonders ermächtigten Zoll

oder Steuerſtelle mit einer in zwei Eremplaren zu übergebenden ſchriftlichen Anmeldung vorzuführen ,

welche nach Maßgabe des beigefügten Muſters A den Namen und Wohnort des Anmeldenden , die Zahl,

Art, Bezeichnung, Inhalt, Bruttogewicht und, wenn die Abgabenvergütung nach dem Nettogewicht erfolgt,

auch das Nettogewicht der einzelnen Kolli, ſowie das Ausgangsamtergeben und die Verſicherung enthalten

muß , daß zum Einſalzen A . der betreffenden Gegenſtände auf je 100 kg derſelben nicht weniger Salz,

als der von der oberſten Landes - Finanzbehörde für jeden dieſer Gegenſtände beziehungsweiſe für den be

treffenden Bezirk angenommene Minimalſaß verwendet worden iſt.

Anmeldungen , welche unvollſtändig ſind, undeutlich geſchrieben ſind, Raſuren oder nicht mit Ge

nehmigungsvermerk verſehene Durchſtreichungen enthalten , ſind zurückzuweiſen .

S . 4 .

Die Amtsſtelle unterwirft die vorgeführten Gegenſtände einer Reviſion und ſtellt hierbei ihre Be

ſchaffenheit und ihr Gewicht feſt.

A
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" V

Die Feſtſtellung des Gewichts der Waarenpoſt kann nach dem Ermeſſen des Abfertigungsamts

durch Probeverwiegungen erfolgen . Der amtlichen Verwiegung bedarf es überhaupt nicht, wenn die

Abgabenbefreiung für ein gewiſſes gleichbleibendes Maaß, Z. B . Tonnen , zugeſichert iſt, deſſen Gewicht

handelsüblich oder geſeßlich feſtſteht, und wenn die Waare in Kolli von dieſem gleichen Maaß zur Ab

fertigung geſtellt wird.

Ebenſo genügt zur Feſtſtellung des Inhalts eine probeweiſe Ermittelung. In jedem Falle iſt

jedoch die Prüfung zugleich darauf zu richten , ob die vorgeführten Waaren derart mit Salz zubereitet

ſind, daß gegen die wirklich geſchehene Verwendung der als Minimalſaß angenommenen Salzmenge

begründete Bedenken nicht obwalten . Iſt nach dem Ergebniſ dieſer Prüfung, oder nach dem in Zweifels

fällen einzuholenden Gutachten von Sachverſtändigen als ſicher anzunehmen , daß eine geringere Menge

Salz als jener Minimalſaß, verwendet worden iſt, ſo findet kein Anſpruch auf Abgabenvergütung ſtatt.

Ebenſowenig, wenn Gegenſtände, für welche eine Vergütung nach dem Bruttogewicht gewährt wird , in

einer ſchwereren , als der gewöhnlichen , beziehungsweiſe handelsüblichen Umſchließung ausgeführt

werden ſollen .

Bei ſolchen verpackten Gegenſtänden , für welche die Vergütung nach dem Nettogewicht gewährt

wird, erfolgt die Ermittelung des lepteren durch Abrechnung der Tara nach den Säßen des Zolltarifs .

Vandelt es ſich um eine Verpackung, für welche im Zolltarif keine Tara ausgeworfen iſt, oder wird eine

von der gewöhnlichen abweichende Verpackungsart oder eine erhebliche Entfernung von dem ini Tarif

angenommenen Taraſaß bemerkbar, ſo wird das Nettogewicht durch Abſchäßung oder durch probeweiſe Ver

wiegung ermittelt. Für einfache Leinwandſäcke iſt eine Tara von 1 Prozent vom Bruttogewicht zu gewähren .

B

§ . 5 .

Iſt das Amt, bei welchem die Anmeldung zur Ausfuhr geſchehen iſt, nicht zugleich das Aus

gangsamt, ſo wird die Ladung nach beendigter Reviſion unter amtlichen Verſchluß gelegt und die Art

des angelegten Verſchluſſes in der Anmeldung bemerkt.

Die in beiden Eremplaren beſcheinigte Anmeldung wird in das nach dem Muſter B zu führende

Anmeldungs-Regiſter eingetragen , deſſen laufende Nummer ſie erhält. Das eine Anmeldungseremplar

verbleibt bei dem Anmeldungs-Regiſter, während das andere Eremplar dem Anmeldenden zurückgegeben

wird, welcher dasſelbe unter gleichzeitiger Vorführung der Waaren dem Ausgangsamt vorzulegen hat,

Die Ausfuhr der Waaren muß bei Verluſt des Anſpruchs auf Abgabenerſtattung binnen drei Monaten

nach der Abfertigung zur Ausfuhr (SS. 3 und 4 ) erfolgen .

In geeigneten Fällen kann die Direktivbehörde des Ausfertigungsamts von lleberſchreitungen dieſer

Friſt ausnahmsweiſe abſehen . Zur Ausgangsabfertigung ſind die Hauptzollämter, dic Nebenzolämter

erſter Klaſſe und diejenigen Zoll- oder Steuerſtellen im Inlande ermächtigt, welche beim Schiffs - und

Eiſenbahnverkehr zur Ertheilung von Ausgangsbeſcheinigungen über zoll- oder kontrolepflichtige Güter be

fugt ſind. Der Direktivbehörde bleibt überlaſſen , auch andere Aemter ausnahmsweiſe mit dieſer Er

mächtigung zu verſehen .

$ . 6 .

Wird der angelegte Verſchluß während des Transports der Ladung durch zufällige Umſtände

verleßt, ſo hat der Waarenführer davon dem nächſten Zoll- oder Steueramt Anzeige zu machen, welches

nach Feſtſtellung des Befundes den Verſchluß erneuert und ſolches auf der Ausfuhranmeldu
ng

, mit

Bezug auf die über den vergang aufgenommene und der Anmeldung anzuſtempelnde Verhandlung
beinerft.

$ . 7 .

Eine Umladung oder Theilung der Ladung darf bei Verluſt des Anſpruchs auf Vergütung der

Abgabe unterwegs nur unter ſteueramtlicher Aufſicht und bei einem zu Abfertigungen der hier in Rede

ſtehenden Art (§. 3 ) befugten Amt vorgenommen werden . Leşteres hat im Falle einer bloßen Umladung

über dieſe und die anderweite Verſchlußanlage das Nöthige in der Äusſuhranmeldung zu vermerken , im

Falle der Theilung der Ladung aber auf Grund der ihm mit der bisherigen Anmeldung vorzulegenden

neuen Ausfuhranmeldungen ( . 3) eine neue Abfertigung gemäß den in den SS. 4 und 5 enthaltenen

Beſtimmungen , jedoch ohne abermalige Reviſion des Inhalts zu bewirken .

98
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C .

S . 8 .

Erhält die Ladung auf dein Transport eine andere Beſtimmung und wird in Folge deffen einem

anderen als dem in der Anmeldung bezeichneten Ausgangsamt vorgeführt, ſo iſt hierüber bei

Beſcheinigung des Ausgangs das Geeignete in der Anmeldung zu vermerken .

S . 9 .

Das Ausgangsamt hat die ihm vom Transportanten vorgelegte Anmeldung in das Anmeldungs

Empfangs -Regiſter (Muſter C ) einzutragen, ſie mit der laufenden Nummer dieſer Eintragung zu ver

ſehen , den Ausgang der Waaren in derſelben Weiſe, wie die Ausfuhr von Waaren , die auf Begleit

ſchein 1 abgefertigt ſind, zu kontroliren und in der Anmeldung zu beſcheinigen, und demnächſt die An

meldung dem Ausfertigungsamt ($ 8 . 3 und 4 ) zurückzuſenden , welches ſofort die auf derſelben befindlichen

Vermerke und Atteſte prüft und, ſofern ſich hierbei Anſtände ergeben , ſolche zur Erörterung und zur Er

ledigung bringt.

$ . 10.

Iſt das Amt, bei welchem die Anmeldung zur Ausfuhr erfolgt (S. 3), zugleich das Ausgangsamt,

ſo braucht die Anmeldung blos in einem Exemplar abgegeben zu werden , und wird der Tag des Aus

gangs in der Bemerkungsſpalte des Anmeldungs-Regiſters vermerkt. Einer Eintragung der Anmeldung

in das Regiſter C bedarf es nicht.

$ . 11.

Die Ausfertigungsämter (S . 3), ſofern ſie Unterämter ſind, haben die bei ihnen im Laufe des

Quartals wieder eingegangenen , mit der vorſchriftlichen Ausfuhrbeſcheinigung verſehenen Anmeldungen

am Quartalſchluſſe mit einem Nachweiſe dem vorgeſeßten Hauptamt behufs Liquidirung der Erſtattungs

beträge einzureichen . Leşteres hat die Abgabenbeträge, welche auf Grund dieſer Anmeldungen , ſowie der

bei ihm ſelbſt ausgefertigten und im Laufe des Quartals mit Ausfuhrbeſcheinigung verſchen wieder

eingegangenen Anmeldungen zu erſtatten ſind, im erſten Monat des nächſten Quartals mittelſt einer mit

dieſen jämmtlichen Anmeldungen belegten Nachweiſung (Muſter D ) bei der Direktivbehörde behufs

Zahlungsanweiſung zu liquidiren , zuvor aber die von den Unterämtern eingegangenen Anmeldungen auch

ſeinerſeits einer Prüfung zu unterziehen .

$ . 12.

Sofort nach erfolgter Anweiſung der zu erſtattenden Abgabenbeträge iſt deren Auszahlung zu

bewirken , und iſt dieſe durch die Quittungen der Empfänger zu belegen .

S . 13 .

Bei Gegenſtänden , die als Proviant für Seeſchiffe dienen ſollen , bedarf es der im $ . 2 vor

geſchriebenen Buchführung nicht. Es bleibt ferner der oberſten Landes - Finanzbehörde überlaſſen , rück

ſichtlich dieſer Gegenſtände dahin Anordnung zu treffen , daß die Reviſion derſelben auf Grund der ab:

gegebenen Deklaration (S . 3 ), in welcher die Beſtimmung der Gegenſtände zum Schiffsproviant anzugeben

iſt, am Bord des Schiffes ſtattfinden , und daß die Abgabenvergütung geleiſtet werden darf, ſobald durch

die Reviſion das Vorhandenſein der deklarirten Gegenſtände an Bord des zum Ausgange beſtimmten

Schiffes feſtgeſtellt worden iſt.

$. 14 .

Wer mittelſt unrichtiger Angaben eine Šalzabgabenvergütung in Fällen zu erlangen ſucht, in

welchen dieſelbe nach den beſtehenden Beſtimmungen nicht zu gewähren iſt, kann, abgeſehen von den

etwa ſonſt geſeßlich verwirkten Strafen , nach dem Ermeſſen der Direktivbehörde für die Folge von dem

Anſpruch auf Gewährung der Salzabgabenvergütung für auszuführende Gegenſtände ausgeſchloſſen

werden .



- -655

Muſter A .

N des Anmelde-Regiſters.

Ausfuhranmeldung.

zu

Behufs Erlangung der Salzabgabe- Vergütung werden dem - Amt

nachbenannte eingeſalzene (gepökelte, eingeräucherte) Gegenſtände angemeldet,

welche über

ausgeführt werden ſollen .

Reviſionsbefund.

Gewicht.

Gewicht.

Anzahl,

Art und

Zeichen

der

Rolli.

Inhalt.

Angabe

über

den angelegten

| Verſchluß.

Anzahl,

Art und

Zeichen

der Kolli.

Bemerkungen .

Inhalt.
Brutto Netto Brutto

kg

4.

kg

5 .3 . - 8 . 10 .

den sten
ten

188 .
Amt.Daß zur Einſalzung

nicht weniger als kg Salz auf 100 kg

verwendet worden ſind , wird hiermit verſichert.

den ten . 188 .

98 *
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Vermerke

über Wiedererneuerung des verlegten Verſchluſſes 2c.
Ausgangsbeſcheinigung.

Antrag des Waaren

führers .

1. Ich beantrage Wiedererneuerung

des verlegten Verſchluſſes.

den ten 188 .

1. Verſchluß erneuert und an

geſtempelte Verhandlung darüber

dem Baarenführer

(I. Wenn das Abfertigungsamt

zugleich das Ausgangsamt iſt.)

Die umſtehend bezeichneten Gegenſtände

ſind heute nach erfolgter Reviſion unter

unſeren Augen (unter Aufſicht des Grenzten

aufſehers

aus

über die Grenze ausgeführt (auf das zur

übergeben .

den 188 . Reiſe nach

Amt.
beſtimmte Schiff

gebracht) worden .

den
ten

ten 188 .

-Amt.

(II . Wenn das Ausgangsamt nur

als ſolches fungirt.)2 . Ich beantrageeine Umladung der

umſtehend verzeichneten Waaren .

den ten 188 . .
Nr. des Anmeldungs-Empfangs-Regiſters .

2 . Die beantragte Umladung iſt

unter amtlicher Aufſicht heute

vorgenommen und die darauf

bezügliche angeſtempelte Ver

handlung, aus welcher die einge

tretenen Veränderungen ſich er

geben , dem Waarenführer

D umſtehend verzeichnete

aus

heute hier eingetroffen und nach Abnahme

des unverleßt befundenen Verſchluſſes unter

unſeren Augen (unter Aufſicht des Grenz

übergeben .

den 188 . aufſehers

-Amt.
über die Grenze geführt.

den ten 188 .

Amt.
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Muſter B .

Anmeldungs-Regiſter

für die Ausfuhr nicht unter ſtehender Kontrole eingeſalzener 2 . Gegenſtände.

-Amt zu

Geführt vonDas Regiſter enthält Blätter mit einer Schnur durch

zogen , welche auf dem Titelblatte mit dem Siegel des Unterzeich .

neten angeſiegelt iſt.

den ten 188 .

Der Ober Inſpektor .

Lau

fende

Nr.

Tag

der

Ab

fertigung

Name des Ausſtellers

der

Ausfuhranmeldung.

Auf welches Amt
Tag,

als Ausgangsamt

somt an welchem die

Anmeldung Bemerkungen.
die Anmeldung

erledigt zurück

gerichtet worden . gekommen iſt.

16.1. 2.

Muſter C .

Anmeldungs-Empfangs-Regiſter

für die Ausfuhr nicht unter ſtehender Kontrole eingeſalzener Gegenſtände.

-Amt zu

Geführt vonDiejes Regiſter enthält Blätter mit einer Schnur

durchzogen , welche auf dem Titelblatte mit dem Siegel des

Unterzeichneten angeſiegelt iſt.

den ten

188

Der Ober Juſpektor .

188 .

Der Anmeldungen
Lau -

fende

Nr.

Tag der

Ein

tragung.

Bemerkungen .

Ausſtellungsort.
Tag und

Monat.

5 .

Tag des Tag der

Ausgangs Rückſendung

der Vaare der

ins erledigten

Ausland Anmeldung.

6 . 7.1. 3 . L 4 . 8 .
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Mach

der im Quartal 18 bei dem Haupt Amt zu

unter ſtehender Kontrole einge

Der abgegebenen

Anmeldungen

Reviſions
Der Anmelder

Angabe
Lau

fende

Num

Der
des

Nummer. Datum
Namen . Wohnort Ausgangsamts .

mer.
Zahl und Art.

Monat. | Tag.

5 . 6 .
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Muſter D .

weiſung

eingegangenen Anmeldungen zur Gewährung der Salzſteuer-Vergütung für ausgeführte nicht

ſalzene, eingepökelte 2 . Gegenſtände.

Die

Bemerkungen .

befund des Abfertigungsamts
Steuer- Menge des Betrag Geſammta

ver
ein

der auf jedel Qusfuhr betrag

einzelnen Kolli Gattung gütungs Anmeldung

geſtreuten
des

für jeden
zuzahlenden

Bruttu
Gegenſtandes .) 100 kg

Netto
Salzes Vergütung Anmeldererfolgt

kg Mark. Pf. Mark. Pf. Monat. Tag. Mark. Pf.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 .

| ſaß für

kg

16 .
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Anlage IV .

A n weiſung

zur

Erhebung der Salzabgabe bei den Zoll- und Steuerſtellen, welche ſich nicht an

Salzwerksorten befinden.

$ . 1 .

Urten der Bei den Zoll- und Steuerſtellen , welche ſich nicht an Salzwerksorten befinden , kann Salz
Abfertigung

a ) entweder auf Grund von Zolldeklarationen (beim unmittelbaren Eingange über die

Grenze und im Begleitzettelverfahren ),

b ) oder auf Begleitſchein ,

c) oder, wenn ſich im Amtsbezirk Fabriken befinden , in welchen Salz als Nebenprodukt

gewonnen wird, auf Anmeldung der Beſißer oder Verwalter dieſer Fabriken

zur Abfertigung gelangen .

Das auf Grund von Zolldeklarationen und Begleitſcheinen abzufertigende ausländiſche

Salz iſt, ſoweit die gegenwärtige Anleitung nicht ausdrücklich ein Anderes beſtimmt, in den für zoll

pflichtige Gegenſtände beſtimmten Regiſtern zu buchen und ebenſo wie andere ausländiſche Waaren

zu behandeln .

S . 2 .
Begleitſchein -Em . Hinſichtlich der Begleitſcheine über inländiſches Salz beſtimmt S . 10 der Anweiſung, die
pfangs-Regiſter.

Erhebung und Sicherung der Salzabgabe auf den Privatſalinen betreffend, daß dieſelben in das

Regiſter mit zu übernehmen ſeien, welches wegen der abgegebenen Begleitſcheine über zollpflichtige

Gegenſtände geführt wird. Es iſt demnach bei jedem zur Erledigung von Begleitſcheinen ermächtigten

Amt nur ein Begleitſchein -Empfangs-Regiſter nach dem im S . 32 des Begleitſchein -Regulativs vor

geſchriebenen Muſter zu führen . Dieſes Regiſter haben aber auch ſolche Aemter zu führen , welchen

nur die Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen über inländiſches Salz ertheilt iſt.

Zu den Begleitſcheinauszügen über inländiſches Salz werden, wie zu den Begleitſchein

auszügen über ausländiſches Salz, die für den Zollverkehr vorgeſchriebenen Formulare verwendet.

Inländiſches Salz iſt in denſelben unter Angabe des Salzwerks oder der Fabrik, woher es rührt,

als ſolches beſonders zu bezeichnen .

S . 3.

Erledigung der Die Erledigung der Begleitſcheine, ſowohl über ausländiſches als über inländiſches Salz,
Begleitſcheine .

erfolgt nach den Vorſchriften des Begleitſchein -Regulativs und den zur Abänderung und Ergänzung

desſelben ſpäter ergangenen Beſtimmungen .

Ergiebt ſich bei der Verwiegung des mit Begleitſchein I eingetroffenen inländiſchen Salzes

ein Gewichtsunterſchied, ſo finden die Vorſchriften im S . 47 des Vereinszollgeſeßes und die zu deſſen

Ausführung erlaſſenen Beſtimmungen entſprechende Anwendung.

Bei der Ermittelung des Gewichts ſeitens des Empfangsamts wird davon ausgegangen ,

daß jede Differenz gegen das im Begleitſchein angegebene Gewicht nicht auf die Tara , ſondern auf

das Salznettogewicht Bezug hat. Sind mithin 3 . B . im Begleitſchein 157 kg Brutto und 155'/ 2 kg

Netto vermerkt, es werden aber 153 kg Brutto ermittelt, ſo wird das ermittelte Nettogewicht zu

151'/2 kg angenommen .
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S . 4 .

Auf die auszufertigenden Begleitſcheine greifen die für den Zollverkehr ertheilten Beſtim - Begleitſchein
Ausfertigung.

mungen mit der Maßgabe Plaß, daß zu den Begleitſcheinen 1 und Il über inländiſches Salz die
im S . 10 der Ausführungsbeſtimmungen

vorgeſchriebenen Muſter 3 und 4 zu verwenden ſind. Weber

dieſe Begleitſcheine iſt auch ein beſonderes Begleitſchein -Ausfertigungs-Regiſter nach dem anliegenden

Muſter Å zu führen , während die Begleitſcheine über ausländiſches Salz – zu welchen die

gewöhnlichen Begleitſcheinformulare zur Verwendung kommen – in das für die übrigen zolpflichtigen
Waaren zu führende Begleitſchein -Ausfertigungs-Regiſter mit einzutragen ſind.

§ . 5 .

Zoll- und Steuerſtellen , beiwelchen ſich öffentliche Salzniederlagen , oder ſeitens der Direktiv Niederlage:

Regiſter.

behörde genehmigte Privatſalzlager, oder in deren Bezirk ſich Fabriken befinden , die als Neben

produkt zum Verkauf beſtimmtes Kochſalz gewinnen (S. 16 Abſ. 3 der Ausführungsbeſtimmungen ),

haben über den Zu- und Abgang des undenaturirten Salzes bei dieſen Niederlagen und Fabriken

cin Regiſter nach dem anliegenden Muſter B zu führen . In dem Regiſter erhält jeder Niederleger, B .

beziehungsweiſe jeder Fabrikbeſißer ſein eigenes Konto .

Die Anſchreibungen bei den einzelnen Konten erfolgen

in der Abtheilung A „ Ausländiſches Salz“ auf Grund der von dem Niederleger abzu

gebenden Auszüge aus den Zolldeflarationen oder Begleitſcheinen ;

in der Abtheilung B , Inländiſches Salz“ auf Grund der anzufertigenden Begleit

ſcheinauszüge beziehungsweiſe der von den Fabrikbeſißern abzugebenden Anmeldungen .

Denaturirtes Salz und unreines Abfallſalz der Fabriken , d . h . Salz, welches gleich bei

der Gewinnung ſich in einer zum menſchlichen Genuß nicht geeigneten Beſchaffenheit befindet, ſowie

das in den Fabrifen gewonnene reine (zum menſchlichen Genuß geeignete) Salz, welches nicht zum

Verkauf beſtimmt, ſondern in der Fabrik wieder zur Verwendung gelangt, kommt im Niederlage

Regiſter niemals zur Anſchreibung.

$ . 6 .

Die Eingangsabgabe und Kontrolgebühr für ausländiſches Salz wird im Zolleinnahme- Hebe-Regiſter,
Šalz- Kontrol.

Journal, die Steuer und Kontrolgebühr für inländiſches Salz dagegen in einem nach dem anliegen = Regiſter und Frei

den Muſter C zu führenden Salzſteuer-Heberegiſter gebucht.

Zur Ergänzung des Zolleinnahme- Journals hat jedes Amt, bei welchem ausländiſches - C .

Salz zur Abfertigung gelangt, ein Salzkontrol-Regiſter nach dem anliegenden Muſter D zu führen . Da

Sollte bei einzelnen Aemtern Eingangsabgabe nur für Salz, ſonſt aber für keine andere fremde

Waare zur Erhebung kommen , ſo kann bei denſelben das Zolleinnahme- Journal nach dem für das

Salzſteuer-Heberegiſter vorgeſchriebenen Muſter geführt werden und in dieſem Falle die Führung

des beſonderen Salzkontrol- Regiſters unterbleiben . Die Buchung des Zolles für ausländiſches Salz

und der Steuer für inländiſches Salz in einem und demſelben Regiſter iſt jedoch unzuläſſig.

In dem Kontrol-Regiſter über ausländiſches Salz und dem Salzſteuer - Heberegiſter über

inländiſches Salz iſt nicht nur das zur Verſteuerung gelangende, ſondern auch alles Salz, welches

entweder auf privative oder Vereinsrechnung oder nach erfolgter Denaturirung ſteuerfrei gelaſſen

wird, ſowie das in den Niederlagen, Fabriken oder auf dem Transport entſtandene Schmuß-, Fege

und ſonſtige, zum menſchlichen Genuſſe nicht geeignete Salz, ſobald ſolches behufs Verwendung zu

ſteuerfreien Zwecken in freien Verkehr geſeßt wird, anzuſchreiben . Der Führung eines beſonderen

Denaturirungs-Regiſters, wie ſolches für die Salzſteuerämter auf den Privatſalinen (S . 13 der An

weiſung, die Erhebung und Sicherung der Salzabgabe auf den Privatſalinen betreffend) vorges

ſchrieben iſt, bedarf es demnach nicht.

Das auf Vereinsrechnung mit oder ohne Denaturirung zollfrei abgefertigte Salz (88. 19

und 20 der Ausführungsbeſtimmungen ) iſt in Kolonne 6 des Kontrol-Regiſters beziehungsweiſe Ko

lonne 13 des Salzſteuer- Heberegiſters nachzuweiſen .

Hinſichtlich der Kontrolgebühr für abgabenfrei verabfolgtes Salz wird hier bemerkt,

daß die für ausländiſches und inländiſches Salz aufkommenden bezüglichen Beträge weder in den

Verwaltungsabſchlüſſen der Hauptämter, noch in den Schlußlieferzetteln der Unterämter getrennt

Regiſter .

9) Iſt hinter Muſter E auf Seite 670 abgedrudt.
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angegeben zu werden brauchen , da dieſe Hebühr eine privative Einnahme der einzelnen Bundega

ſtaaten bildet.

Das auf privative Rechnung einzelner Vereinsſtaaten zolfrei abgefertigte ausländiſche Salz

wird zwar in Kolonne 5 des Salzkontrol-Regiſters und das auf privative Rechnung einzelner

Staaten ſteuerfrei abgefertigte inländiſche Salz in Kolonne 12 des Salzſteuer-Heberegiſters gebucht,

doch iſt die Ermächtigung zur Freiſchreibung der Salzabgabe, ſowie die Verwendung des Salzes

noch in beſonderen Freiregiſtern näher nachzuweiſen . Dieſer Nachweis erfolgt bezüglich des aus

ländiſchen Salzes in dem Zoll- Freiregiſter und bezüglich des inländiſchen Salzes in einem nach

dem anliegenden Muſter E zu führenden Regiſter .

In den Freiregiſtern der Hauptämter kommt zugleich die auf privative Rechnung ein

zelner Staaten etwa herauszuzahlende Steuer zur Anſchreibung. Sollte übrigens bei einzelnen

Hauptämtern Steuer für inländiſches Salz niemals zur Erhebung gelangen, alſo ein Salzſteuer

Heberegiſter und ein Freiregiſter über inländiſches Salz nicht zu führen ſein , ſo kann die heraus

zuzahlende Steuer ausnahmsweiſe in dem Freiregiſter des betreffenden Unteramts angeſchrieben
Buchung der werden .
treditirten

Saljabgabe. $. 7.

Das bei der Kreditirung der Salzabgabe zu beobachtende Verfahren wird durch eine

beſondere Anweiſung der oberſten Landes- Finanzbehörde geregelt.

In den Kreditbüchern iſt der Kredit für ausländiſches Salz getrennt von den übrigen

Zollfrediten anzuſchreiben , in der Weiſe, daß derſelbe im Kreditjournal in einer beſonderen Spalte

mit der Ueberſchrift „ Eingangsabgabe für Salz und im Kreditmanual unter einer beſonderen

Abtheilung des Abſchnitts A Zollgefälle“ erſcheint.

Die kreditirte Abgabe für inländiſches Salz kommt in den Kreditbüchern ebenfalls in

einer beſonderen Spalte als Salzſteuer zur Anſchreibung.

§. 8 .

Die zur Verwiegung des Salzes in den Privatſalzlagern erforderlichen Waagen und

Gewichte haben die Beſiber der Lager herzugeben und jährlich mindeſtens einmal aichen zu laſſen .

Es wird ſich empfehlen , die Gewichte zu ihrer beſſeren Ronſervirung mit Firniß und Delfarbe an

zuſtreichen . Beim jedesmaligen Beginn der Verwiegungen . muß von dem richtigen Zuſtande der

Waage Ueberzeugung genommen werden .

Probeverwiegungen ſind durchaus unzuläſſig ; auch wird unterſagt, daß Perſonen , welche

bei den Verwiegungen Handdienſte leiſten , das Gewicht anjagen und hiernach die Anjchreibungen

geſchehen . Ein ſogenanntes Gutgewicht für Feuchtigkeit 2c. darf nicht ſteuerfrei gelaſſen werden .

Es iſt darauf zu halten , daß der Verkauf und die Verſendung des Salzes aus den Nieder

lagen in der Regel in ganzen Kolli erfolge. Loſes Salz darf in der Regel nur in Mengen ab

gelaſſen werden , welche ſich auf 25 kg abrunden .

Die Verwiegungen ſind in der Weiſe auszuführen , daß , ſoweit nicht die nach §. 1 der

Ausführungsbeſtimmungen zuläſſige Normaltara Anwendung findet, das Gewicht der zur Ver

packung dienenden Säcke, Fäſſer u . ſ. w . ermittelt und dieſes von dem durch Verwiegung der

gefüllten Kolli ſich ergebenden Bruttogewicht abgeſeßt wird. Dabei iſt es ſtatthaft, mehrere Salz

ſäcke von gleicher Größe und gleichem Stoff zuſammen zu verwiegen und hiernach eine durchſchnitt

Denaturirung. liche Tara zu berechnen .

$. 9 .

Zur Denaturirung von Salz dürfen nur vorſchriftsmäßige Mittel angewendet werden . Die

Beſchaffenheit der beizumiſchenden Ingredienzien iſt in jedem Falle genau zu prüfen und das Gewicht

(die Menge) derſelben amtlich feſtzuſtellen . Bei der Vermiſchung muß unausgeſeßt ein Steuerbeamter

zugegen ſein , welcher darauf zu halten hat, daß das Salz mit den Denaturirungsmitteln gehörig

durchgearbeitet wird .

Auf dem Abfertigungspapier iſt von den Reviſionsbeamten zu beſcheinigen , in welcher Art

und mit welchem Zuſaß die Denaturirung geſchehen iſt. Geſchieht die Denaturirung nicht an Amts

ſtelle, ſo haben die Reviſionsbeamten in dem Reviſionsatteſt, auf Grund deſſen die Steuerſtelle das

Salz abgabenfrei abfertigt, auch zu beſcheinigen , wo und wann die Vermiſchung ſtattgefunden hat.

Jeder Denaturirung muß vorbehaltlich der Beſtimmungen im S . 34 Abſaß 2 und 3 des Begleit
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ſchein -Regulativs und im §. 31 Saß 1 des Niederlage-Regulativs eine genaue Verwiegung des

Salzes vorangehen .

Werden in den Niederlagen größere Mengen Salz behufs des ſpäteren Verkaufs im Voraus

denaturirt, ſo können dieſelben nach Erhebung der Kontrolgebühr dafür in freien Verkehr geſeßt,

beziehungsweiſe in Räume, welche nicht unter Steuerverſchluß ſtehen , gebracht werden .

§ . 10 .

Auf die Verbleiung des mit Begleitſchein I zu verſendenden undenaturirten Salzes finden Utenſilien undDrucjachen .

die für die Verbleiung 30Upflichtiger Süter ertheilten Beſtimmungen Anwendung. Die Plombir

Apparate ſind unter beſonderer Aufſicht zu halten und zur Zeit des Nichtgebrauchs ſorgfältig zu

verſchließen , damit jeder Mißbrauch vermieden werde.

inreichung der

tulaturreviſion .

$ . 11.

Bezüglich des Regiſters A iſt nach den Beſtimmungen im §. 58 des Begleitſchein -Regulativa

zu verfahren . Die Regiſter C und D ſind in vierteljährlichen Zeitabſchnitten zu führen und nach

Ablauf eines jeden Quartals unter Beifügung der Beläge zur Kalkulaturreviſion einzureichen . Das

Regiſter E iſt zwar vierteljährlich abzuſchließen , jedoch erſt mit dem Salzſteuer-Heberegiſter für das

4 . Quartal zur Kalkulaturreviſion einzuſenden .

Das Niederlage- Regiſter B wird , wenn nicht von der Direktivbehörde eine andere Beſtim

mung getroffen iſt, nach Etatsjahren geführt und am 31. März in Anſchreibung und Abſchreibung

abgeſchloſſen . Die ſich ergebenden Beſtände ſind in das Regiſter für das neue Jahr zu übertragen .

Daß dies geſchehen , hat bei Hauptämtern der Ober- Inſpektor und bei Unterämtern der Bezirks-Ober

Kontrolör zu beſcheinigen .

Behufs der Reviſion des Niederlage- Regiſters , welches mit den Regiſtern für das 4 . Quartal

an die Direktivbehörde einzureichen iſt, hat die Kalkulatur die ihr mit den Regiſtern für die erſten

drei Quartale zugegangenen Beläge, ſoweit ſie zugleich Beläge des Niederlage-Regiſters ſind, bis

zum Eintreffen dieſes Regiſters zurückzubehalten und aufzubewahren . Die Reviſion des Niederlage

Regiſters muß in dem auf den Abſchluß des Regiſters folgenden Etatsjahre rechnungsmäßig nach

gewieſen werden.

99*





- -665

Muſter A ,

Begleitſchein - Ausfertigungs-Regiſter

des

-Amts zu

für

das Quartal des Étatsjahres 18 .

Dieſes Regiſter enthält Blätter ,

welche mit einer hier angeſiegelten Schnur

durchzogen ſind.

den ten

Geführt von

Mit Heft Belägen

zur Reviſion eingeſandt am

Des des
g .
ag

Name
Vorregiſters ,

aus dem
der

und

des

Aus die

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Nettogewicht

Anzahl
auf

Aemter nach dem

im Zoll- Aus
Art

vereins - lande

gebiet

abgefertigten

Salzes

kg 4/100 kg 1 /100

6 . 7 . 76.

Anzahl Tag, an welchem Bemer
Auf kungen ,

der

welches
1 diel der was

ange.

Amtlegten
Gültig : Erledi wegen der

ber der
Inicht

keitsfriſt gungs

rechtzeitig
ziehungs. Begleit- des ſchein

erledigten
weiſe

ſchein Begleit- ein - Begleit

gerichtet
laſſenen ſcheins getroffen deine

veranlaßt
Bleie.

BegleitſcheinVerſendung
ferti

gleit entſpringt,

der

Rolli.

be

Ertrahenten .

| worden. abläuft.
gung. icheins.

Benen - 1 Nr.

nung. (Seite).

2 . | 3.

iſt. worden iſt.

5 . 8. 9. 10. 11. 12.
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Salz-Niederlage

des - Amts zu

Abtheilung A . Ausländiſches Salz , Seite . . . . .

: B . Jnländiſches Salz ; Seite . . . . .

Dieſes Regiſter enthält Blätter, welche mit einer hier angeſiegelten Schnur durchzogen ſind.

den ten

Hierbei Heft Beläge. - Zur Reviſion eingeſandt am ten

I. Konto des

A ni dh r e i bun g.

Der kolli Gattung und Nettogewicht des Salzes

Zahl Ge

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

T
a
g

d
e
r

A
n
ſ
c
h
r
e
i
b
u
n
g

b
e
z
w

. 1:3d
e
r

A
u
f
n
a
h
m
e

d
e
s

S
a
l
z
e
s

in

d
i
e

N
i
e
d
e
r
l
a
g
e

.

-1

Des
Grenzſtrecke,

über welche aus
Vor:

ländiſches Salz

regiſters bezogen , bezw .

Salzwerk, auf dem

( Fabrik in der )

Be vereinsländiſches

zeich : Nr. Salz gewonnen

nung.

N
u
m
m
e
r

d
e
s

M
a
g
a
z
i
n
s

.

und

Art der

A
r
t

d
e
s

V
e
r
ſ
c
h
l
u
ſ
ſ
e
s

u
n
d

A
n
z
a
h
l

de
r

B
l
e
i
e

.

zeich

Brutto

gewicht

Siedejal:

Ge:

mahlenes

Steinſalz

mahlenes

Kryſtall

falz

Steinjalz

in

Stücken

Seeſalz

Ver

padung.

kg 1200

9 .

kg 400

10 a .

kg 1700

10 b .

kg 600

10 c. 1

kg 200

10 d .

kg

10 e .

100

I 3. I 4. |5 . 6 . 7. 8 .

Hebe

des - Amts zu über die Steuer

Dieſes Regiſter enthält Blätter, welche mit einer hier angeſiegelten Schnur durchzogen ſind.

den ten

Hierbei Heft Beläge. – Zur Reviſion eingeſandt am ten

Des Vorregiſters Des Steuerpflichtigen Es ſind verſteuert:
Der

Eintragung

Monat

und

Tag.

Lau

fende

Nr.

Loſes

SteinſalzBe

Nr. Name. Wohnort

Gemahlenes | Gemahlenesl

Kryſtall Stein

ſalz

Siedeſalz
in

nennung. falz
Stüten .

5 .

| kg ! 1/100k g 11200

7 . 1 76 .6.

kg 1 .100

7c.13.

kg "100

7d.
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Muſter B .

Regiſter

für das Etatsjahr 18 .

Geführt von

A bi ch r e i bun g .

Der Kolli Gattung und Nettogewicht des Salzes.
In das Niederlage-Regiſter für das

folgende Jahr ſind übertragen .

Des Res

giſters, in

dem das

Salz
weiter

nachges

wieſen iſt,

Der Kolli

|T
a
g

d
e
r

A
b
ſ
d
r
e
i
b
u
n
g

b
e
z
i
e
h
u
n
g
s

-| w
e
i
ſ
e

V
e
r
a
b
f
o
l
g
u
n
g

d
e
s

S
a
l
z
e
s

.

und Brutto

3ahl

| Be

Art der zeich

Ver- nung.

packung.

Ge

mahlenes

Kryſtall

2e8

Nieder

lage

Ge- Steinjalz

mahlenes in

Steinjalz | Stücken

Siedeſalz | Seeſalz
gewicht

Be.
Netto

gewicht

Re
jalz

1

|zeich . Nr.

nung. I

Zahl

und Brutto:

Art der
gewicht

Ver

padung.

| kg /100

18 . 19 .

giſters

100kg | 100

14 .

kg /100

15a.

kg 100

15 h . L

kg

15 c .

kg /100

15 d .

kg / 100

15 .

kg 1 /100 Seite. Nr.

20.12. 13. 16 . 17.

Muſter c .

Regiſter

von inländiſchem Salz für das Quartal des Etatsjahres 18 .

Geführt von

Dafür iſt die Steuer Steuerfrei ſind abgefertigt:

kreditirt oder ſonſt rück.

ſtändig geblieben
baar

eingezahlt

mit

Dafür iſt

an Kontrol-

abgabe

erhoben

Bemerkungen .

An

Niederlage,

geld

iſt erhoben

Schmuß ,

Fegeſalz

und ſonſtige

Salzabfälle
Betrag

Reines

Salz auf

privative

Rechnung,

laut

beſonderen

Regiſters

kg | 1/200

12.

auf Vereins

rechnung

bezw . nach

voran

gegangener

Dena:

turirung

kg | 100

angeſchrieben

im (Kredit-)

Manual

Seite. | Nr.

10 . 11.

1

Mart. | Pi. Mart. | Pi. kg | 100

14 .

Mart. / Pf.

15 .

Marf. | Pi.

13. 16.9 .
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R e

des -Amts zu über die für inländiſches undenaturirtes

für das Etats

Dieſes Regiſter enthält Blätter, welche mit einer

hier angeſiegelten Schnur durchzogen ſind.

den ten

Hierbei Heft Beläge. -

Zur Reviſion eingeſandt

am ton

Des Empfängers

Die

Lau Tag

derfende

Nr.

Nummer

des

Salzſteuer

Hebe

regiſters.

ſteuerfreie

Abfertigung

gründet ſich

3 we cf ,

zu welchen das Salz ſteuerfrei

verabfolgt iſt, beziehungsweiſe

Grund der Freiſchreibung der Steuer .

Name.
Abfertigung.

Wohnort.

auf

3. 4. 5.
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Muſter E .

g i ft er

Salz auf privative Rechnung einzelner Zollvereinsſtaaten freigeſchriebene Salzſteuer

jahr 18 .

Geführt von

Es ſind ver a bfolgt:
An Steuer ſind erlaſſen beziehungsweiſe

reſtituirt und freigeſchrieben

auf privative Rechnung

Steinſalz
Bemerkungen.

Ge Ge

Siedeſalz. , mahlenes | mahlenes

Kryſtallſalz. Steinſalz. Stücken . (Preußens)

kg kg kg Mark. | Pf. Mark. Pf. Mark. Pf. Mark. Pf.

10 . 11. 12 .8a. 8b. 8c. 8 d .

100
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Ergänzungs- Regiſter zum Muſter D .

Zolleinnahme- Journal.

Kontrol - Regiſter

des

Amts zu

über

das zur Verzollung gelangte beziehungsweiſe ohne Erhebung der Eingangsabgabe in

freien Verkehr geſetzte ausländiſche Salz

für das Quartal des Etatsjahres 18 .

Dieſes Regiſter enthält Blätter, welche mit

einer hier angeſiegelten Schnur durchzogen ſind.

den ten

Geführt von

Hierbei Heft Beläge. - .

Zur Reviſion eingeſandt am

Es ſind verzollt:
Betrag

der
Betrag

Tag

Stein
der

der

Siede. jalz See
II

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Ein

Ge Ge

mahlenes mahlenes

Kryſtall: Stein :

jalz falz |

Zolfrei ſind abgefertigt:
Die in den

Spalten 4

Auf
Jund 8 nach

erhobenen Reines Vereins

Schmuß.
gewieſenen

Salz aufrechnung,
beziehungs Beträge

privative beziehungs. erhobenen
weije ſind im

Rechnung weiſe nach
kreditirten

Zoll.

laut voran:
einnahme

Eingangs Freis gegangener
" I

ist
jal; gebühr Journal

abgabe Regiſters Dena.
gebucht

turirung
unter Nr.

kg 14200 Mart./PP. ) kg 400 ks 1400 kg 100 Mart./ Pf.

3e. 4 . 5 . 6 . 18. 9 .

ſalz ſalz Fege.
Kontrol.

B
e
m
e
r
k
u
n
g
e
n

.

tragung.
Stücken

kx 400 kg 1400

3 b . |

kr 44900

3c.

kg 1400

3 d .a . 10 .

Berlin , Carl Heymanns Verlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

Reidsamt des Innern .

Bu beziehen durd alle Poftanſtalten und Budhandlungen. – Pränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 10 . Auguſt 1888 .EN33.

Inhalt : 1. Sonſulat-Weſen : Ernennungen ; – Ermächti

gungen zur Vornahme von Civilſtands-Akten Seite 671

2 . Militär-Weſen : Aenderungen in dem Verzeichniß der den

Militäranwärtern im Reichsdienſte vorbehaltenen Stellen ;

- delgl. in dem Verzeichniß der Anſtellungsbehörden 672

3 . Bandels - und Gewerbe-Weſen : Beſtimmungen zur Aus.

führung der Berner Uebereinkunft wegen Bildung eines

internationalen Verbandes zum Schuße von Werken der

Literatur und Kunſt . . . . . . . . . . . 673

4 . Polizei - Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 676

Beilage: Zoll- und Steuer-Weſen : Neue Redaktion der

Ausführungsvorſchriften zum Brauſteuergeſek ; – Nach

trag zu den Ausführungsbeſtimmungen zum Tabadjteuer

geſek ; – Zuſammenſtellung der Abänderungen und Nach

träge zu den Regulativen : für Privattranſitlager von

Holz, für die Abfertigung von Flöfſen , für Privattranſit

lager von Getreide a ., für die Zollerleichterung bei der

Ausfuhr von Mühlenfabrikaten . . . . 677

1. Koniu lat . W ef e n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den bisher mit der kommiſſariſchen Verwaltung

des Konſulates in Kiew betraut geweſenen Vizekonſul Raffauf zum Konſul daſelbſt zu ernennen geruht.

Der bisherige Konſul in Beirut, Dr. Reiß, iſt zum Konſul des Reichs in Cairo und der bisherige

erſte Dragoman bei der Botſchaft in Conſtantinopel, Dr. Schroeder, unter Beilegung des Charakters

als Generalkonſul, zum Konſul des Reichs in Beirut ernannt worden.

Der Kaufmann 6 . F. Bergmann iſt zum Konſul des Reichs in San Juan de Norte (Nicaragua)

ernannt worden .

Auf Grund des §. 1 des Geſeßes vom 4. Mai 1870 iſt dem Kaiſerlichen Geſchäftsträger Grafen von

Tatten bach zu Madrid für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung und den Amtsbezirk der Kaiſerlichen

Botſchaft, ferner dem Kaiſerlichen Konſul a . i. Ritſchl zu Pretoria für ſeinen Amtsbezirk die Ermäch

tigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen vorzunehmen und die

Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .
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2 . M ilitä r -Weje n .

1. Bekanntmachung. ,

Es wird hierunter eine Zuſammenſtellung der fernerweiten Aenderungen veröffentlicht, welche in dem

Verzeichniß der den Dilitäranwärtern im Reichsdienſte vorbehaltenen Stellen Anlage D der Anſtellungs

grundſäße vom 7./21. März 1882, Central- Blatt S . 123 ) eingetreten ſind.

3 uſa m me'n ſtellun g.

; II. Militärverwaltung.

14. Kadettenanſtalten , es treten hinzu :

Hausinſpektoren .

.. . Hinter Ziffer 21 iſt einzuſchalten :

21a. Korps- Bekleidungsämter :

Bekleidungsamtsrendanten ,

Bekleidungsamtsaſſiſtenten .

23. Proviantämter :

Statt „ Reſerve-Magazinrendanten " iſt zu ſeßen „ Proviantamtsrendanten" ; die ,, Depot

. . magazinverwalter“ ſind zu ſtreichen , da dieſe Beamtenklaſſe nicht mehr beſteht.

Anſtatt „ Unteroffiziervorſchule zu Weilburg" muß es jeßt heißen „ Unteroffiziervorſchulen" . -

. .

III. Marineverwaltung.

(Neue Faſſung laut Bekanntmachung vom 4 . Juni 1886 , Central-Blatt S . 219.)
1 . , . Statt

iſt zu ſeßen :

Magazinvorſtände,
Büreguaffistenten , bei den Verpflegungsämtern 2c.

Rendanten, 1 bei den Verpflegungsämtern , ſoweit ſie nicht aus Marine- Zahlmeiſtern oder

Kontrolöre , Unter-Zahlmeiſtern ergänzt werden .

Berlin , den 5. Auguſt 1888 .

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Ed.

; . . II. Bekanntm a ch u ng.

Das Purch Bekanntmachung vom 28 . Juli 1886 (Central-Blatt 1886 , S . 306 – 313 ) veröffentlichte „Vers

zeichniß derjenigen Behörden, welche hinſichtlich der in Anlage D der Grundſäße für die Beſeßung der

Subaltern- und Unterbeamtenſtellen bei den Reichs - und Staatsbehörden mit Militäranwärtern aufges

führten Stellen des Reichsdienſtes als Anſtellungsbehörden anzuſehen ſind“ , wird auf S . 307,

311 und 312 an den einſchlägigen Stellen berichtigt wie folgt:
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Nummer

des

Stellen
I Bezeichnung Bezeichnung

verzeich
sich der Behörden , bei wel-/der Behörden , an welche

niſſes,
fles chen die Stellen vor - die Anmeldungen zu

handen ſind. richten ſind.

Anlage

Bemerkungen.

D .

I. Reichsamt des Innern Der Staatsſekretär des Bewerbungen um Stellen im Kaiſerlichen Statiſtiſchen
Amt, in der Kaiſerlichen Normal- Aichungs-Kommiſſion ,

zu Berlin . Innern zu Berlin . im Kaiſerlichen Geſundheitsamt, Kaiſerlichen Patent.

amt, Reichs - Verſicherungsamt und in der Phyſikaliſch

Marine- V erw altun g.1) techniſchen Reichsanſtalt zu Charlottenburg ſind an die

Vorſteher dieſer Behörden , um Stellen in der Kaiſer

Verpflegungsämter zu | lichen Kanal-Kommiſſion zu Kiel an lektere zu richten .

Mielund Wilhelmshaven :

I. | * Magazin -Aufſeher. Die betreffende Stations

III. Rendanten. *)
1 Entendantur cier *) Die Stellen der Rendanten und Kontrolöre bei den

Verpflegungsämtern find vorzugsweiſe mit Marine

oder Wilhelmshaven . Zahlmeiſtern und Unter-Zahlmeiſtern zu beſeßen .

1) Die mit einem x bezeichneten Stellen ſind ſolche, bei welchen Unteroffiziere der Marine vor Unteroffizieren des

Landheeres zu berüdſichtigen find.

Ferner fällt auf S . 308 unter Abſchnitt „ Militär- Verwaltung“ das Artillerie-Depot zu Geeſte

münde ( IL 30 ) aus, da die Befeſtigungen an der unteren Weſer in die Verwaltung der Marine überge

gangen ſind. Bei lepterer wird die Stelle des Maſchiniſten bei den maſchinellen Einrichtungen der ge

dachten Befeſtigungen aus dem aktiven Maſchiniſtenperſonal der Marine, die Stellen der Heizer daſelbſt

werden durch geeignete Civilarbeiter beſeßt. Mit Rückſicht hierauf haben die bezeichneten Stellen in dem

Verzeichniß der Anſtellungsbehörden unter Abſchnitt „Marine-Verwaltung" Aufnahme nicht zu finden .

Berlin , den 6 . Auguſt 1888.

Der Reichskanzler .

In Vertretung : E .

3 . Handels - und Gewerbe -Weſen.

Bekanntmachung ,

betreffend Beſtimmungen zur Ausführung der am 9. September 1886 zu Bern abgeſchloſſenen

Uebereinkunft wegen Bildung eines internationalen Verbandes zum Schuße von Werken der

Literatur und Runſt.

Auf Grund des S . 2 der Verordnung vom 11. Juli 1888 (Reichs-Geſeßbl. S . 225 ), betreffend

die Ausführung der am 9. September 1886 zu Bern abgeſchloſſenen Ucbereinkunft wegen Bildung eines

internationalen Verbandes zum Schuße von Werken der Literatur und Kunſt, werden die nachfolgenden

Beſtimmungen über die Abſtempelung und Inventariſirung der daſelbſt bezeichneten Fremplare

und Vorrichtungen

erlaſſen :

$ . 1.

Wer ſich im Beſiße von Exemplaren der im §. 1 Nr. 1 der Verordnung bezeichneten Art von

Werken der Literatur und Kunſt (Schriftwerken , Abbildungen , Zeichnungen , muſikaliſchen Kompoſitionen ,
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Werken der bildenden Künſte), welche beim Inkrafttreten der Verordnung vom 11. Juli 1888 ſchon her

geſtellt waren , oder deren Herſtellung zu dem gedachten Zeitpunkt im Gange war, befindet, hat die

Eremplare, wenn er dieſelben verkaufen oder verbreiten will, bis zum 1 . November 1888 einſchließlich

der Polizeibehörde ſeines Wohnorts zur Abſtempelung vorzulegen .

Sortimentsbuchhändler, Kommiſſionäre u . ſ. w ., welche ſolche Exemplare beſißen , können dieſelben

Namens der Verleger oder ihrer Auftraggeber zur Abſtempelung vorlegen , ohne daß es einer beſonderen

Vollmadit bedarf.

$. 2.

Die Polizeibehörde ſtellt ein genaues Verzeichniß der ihr vorgelegten Exemplare nach dem nach

ſtehenden Muſter A auf und bedruckt demnächſt jedes einzelne Éxemplar mit ihrem Dienſtſtempel.

$ . 3 .

Wer ſich im Beſiße von Vorrichtungen der im . 1 Nr. 1 der Verordnung bezeichneten Art (wie

Stereotypen , Holzſtöcke und geſtochene Platten aller Art, ſowie lithographiſche Steine) befindet und die

ſelben noch ferner , und zwar längſtens bis zum 31. Dezember 1891, zur Herſtellung von Exemplaren

benußen will, hat die Vorrichtungen bis zum 1. November 1888 einſchließlich der Polizeibehörde ſeines

Wohnorts zur Ábſtempelung vorzulegen .

Die Exemplare ſelbſt, welche mit Hülfe der geſtempelten Vorrichtungen erlaubter Weiſe hergeſtellt

ſind, bedürfen eines Stempels nicht. Auf Verlangen ſollen ſie indeſſen ebenfalls abgeſtempelt werden .

Wer Exemplare der bezeichneten Art abgeſtempelt zu haben wünſcht, hat dieſelben bis zum 31. De

zember 1891 einſchließlich der gedachten Behörde vorzulegen .

§. 4.

Die Polizeibehörde ſtellt ein genaues Verzeichniß der ihr vorgelegten Vorrichtungen nach dem

nachſtehenden Muſter B auf und bedruckt die Vorrichtungen demnächſt unter thunlichſter Schonung derſelben

mit ihrem Dienſtſtempel, und zwar in einer Weiſe, welche die Erhaltung des Stempelzeichens möglichſt

ſicherſtellt.

Sie ſtellt ebenſo ein genaues Verzeichniß der mit jenen Vorrichtungen hergeſtellten , ihr vorgelegten

Exemplare nach dem im § . 2 erwähnten Muſter A auf und bedruckt demnächſt jedes einzelne Exemplar

mit ihrem Dienſtſtempel.

S . 5 .

Ob die Herſtellung der Exemplare und die Benußung der Vorrichtungen erlaubt war, hat die

Polizeibehörde nicht zu prüfen ; dagegen hat dieſelbe die Stempelung zu verſagen , wenn ſie ermittelt, daß

die im §. 1 und §. 3 bezeichneten Eremplare oder die im § . 3 bezeichneten Vorrichtungen beim Inkraft

treten der Verordnung vom 11. Juli 1888 noch nicht hergeſtellt waren , auch der Druck der Eremplare zu

der angegebenen Zeit noch nicht im Gange war, oder die im S . 3 bezeichneten remplare mit Hülfe unge

ſtempelter Vorrichtungen hergeſtellt worden ſind.

§ . 6 .

Die Verzeichniſſe werden binnen 6 Wochen nach ihrem Abſchluß von der Polizeibehörde an dic

zuſtändige Centralbehörde im Geſchäftswege eingereicht und von der lepteren aufbewahrt. Einer Anzeige,

daß bei der Polizeibehörde Eremplare oder Vorrichtungen zur Abſtempelung überhaupt nicht vorgelegt

worden ſind, bedarf es nicht.

9 . 7.

Für die Eintragung und Abſtempelung der Eremplare und Vorrichtungen werden Koſten nicht

erhoben .

§. 8 .

Die Vorſchriften der Verordnung vom 11. Juli 1888, ſowie die vorſtehenden Beſtimmungen finden

inſoweit keine Anwendung, als den an der Uebereinkunft vom 9. September 1886 betheiligten Verbands

ländern : Belgien , Frankreich, Großbritannien , Italien und der Schweiz gegenüber die mit denſelben ge

ſchloſſenen Spezialverträg
e

Plaß greifen .

Berlin , den 7. Auguſt 1888 . Der Reichskanzler .

In Vertretung: v. Schelling.
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A.

Verzeichnis

der bei der unterzeichneten Polizeibehörde zur Abſtempelung vorgelegten Eremplare.

Name oder Firma

Nr.

Tag

der Vorlage.

des

Titel

der Schriftwerke,

Abbildungen , Kom

poſitionen u . ſ. w .

Zahl der

abgeſtempelten

Exemplare.Vorlegenden.

Verzeichnis

der bei der unterzeichneten Polizeibehörde zur Abſtempelung vorgelegten Vorrich

tungen (Stereotype, Holzſtöcke, Platten , Steine u . ſ. w .).

Nr.

Tag

der Vorlage.

Name oder Firma

des

Vorlegenden .

Titel

des Schriftwerkes, der

Abbildung, der Kompo-

ſition u . ſ. w ., auf welche

die Vorrichtung ſich bezieht.

Nähere Beſchreibung

( Platte, Form , Stein ,

Stereotypabguß u . ſ. w .)

der Vorrichtung und

deren Größe.
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4 . Polizei-Wefe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs .

beſchluſſesdes Ausgewieſenen .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

1. Johann Bäumel, geboren am 10 . November 1869 zu landſtreichen und Königlich preußiſcher Re: 21 . Juli d . J.

Bädergeſelle, Mottowiß , Kreis Pilſen , Böhmen, Betteln , gierungspräſident

ortsangehörig ebendaſelbſt, Lüneburg,

2. Jean Gilles Joſef geboren am 6. April 1857 zu Re desgleichen , Königlich preußiſche Re: 15. Juni d. J.

(Egidius) lejen mouchamps, Bezirk Aywaille, Belgien , gierung zu Aachen ,
Ifants , Erdarbeiter,

3. Joſef Buſchek, Berg- geboren am 13. Januar 1850 zu Grün- desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 12 . Juli d . I .

mann , dorf, Bezirk Pilgram , Böhmen , orts . gierungspräſident zu

| angehörig ebendafelbſt, Hachen ,

4 . Johann Stroß , geboren im Jahre 1866 zu Brandyja , Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be- 17 . Juli d . J .

Vießger und Brauer, Bezirk Karolinenthal, Böhmen, orts. zirksamtSchrobenhauſen ,

angehörig ebendaſelbſt,

5 . Johann Jansky , geboren im Jahre 1863 zu Rolines, Landſtreichen und Königlich bayeriſches Be: 18 . Juli d . J.

ohne Stand, Bezirk Klattau , Böhmen , ortsangehörig Betteln , | zirksamt Regen ,

ebendaſelbſt, wohnhaft zuleßt in Regen,

Bayern,

6 . Karl Marquart, geboren am 11. Juni 1835 zu Gott. Betteln im wiederhol. Königlich ſächſiſche Kreis- 3. Juli d . J.

Weber und Heizer, | mannsgrün, Bezirk Ajdh, Böhmen , ten Rüdfall und un - hauptmannſchaft
ortsangehörig ebendaſelbſt, . erlaubte Rü & kehr, Dresden ,

7. Johanna Jacobo . 30 Jahre alt, geboren und ortsangehörig Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 23. Juli d . J.

wiß , geb . Glas, zu Lakowo, Rußland, dent zu Straßburg,

8. Joſef Bujem König. 51 Jahre alt , geboren und ortsangehörig desgleichen , derſelbe, 24. Juli d. J.
ſtein , Weber, zu Last, Rußland,

9a. Joſef Salomon 43 Jahre alt, geboren und ortsangehörig

Fiſchoff, Gerber, zu Tomaszow , Rußland,
derſelbe,

b . deſſen Ehefrau Liba 38 Jahre alt, geboren zu Widaska, |
desgleichen .

Nieuradoma, Rußland,

Felir 3a'nin , Erd-47 Jahre alt, geboren zu Feltre, desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 21. Juli d . J.

arbeiter , Italien , dent zu Meß .

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Beilage zu Nr. 33 .

Ausführungsvorſchriften

dem Geſep wegen Erhebung der Brauſteuer vom 31.Mai 1872.9)

Zur Ausführung des Gefeßes wegen Erhebung der Brauſteuer vom 31. Mai 1872 werden in Gemäß
heit des §. 43 dieſes Geſeßes die folgenden näheren Vorſchriften ertheilt:

1. Zu §. 1.

a . Unter „ Getreide“ (Ziffer 1) iſt Getreide aưer Art, auch Mais und Buchweizen zu verſtehen,

gleichviel ob dieſe Stoffe in Körnern oder geſchrotet, gemalzt oder ungemalzt, trocken oder angefeuchtet

(geſprengt) zur Waage geſtellt werden .

b . Grüne Stärke (S. 1 Ziffer 3 des Geſekes ) iſt die mit Waſſer getränkte Rohſtärke, welche bei

der Stärkebereitung nach dem Ablaſſen des überſtehenden Waſſers in den Åbſaßkäſten verbleibt. Sie hat

bei einem Waſſergehalt von mindeſtens 30 bis zu 33 Prozent die Konſiſtenz eines ſteifen Teiges , bildet

zuſammenhängende Maſſen und kann durch Druck mit der Hand zuſammengeballt oder ſonſt geformt

werden , ohne daß dabei Waſſer abfließt.

Fehlen dem als grüne Stärke angemeldeten Brauſtoffe die vorerwähnten Eigenſchaften zur Zeit

der Einmaiſchungsabfertigung (S . 20 des Geſeßes ), ſo iſt für denſelben die Verſteuerung als trocene

Stärke (S. 1 Ziffer 4) in Anſpruch zu nehmen . In zweifelhaften oder ſtreitigen Fällen iſt der Waſſer

gehalt der Stärke durch Austrocknen an der Luft nach folgendem Verfahren feſtzuſtellen . Es wird eine

Menge von etwa 20 bis 25 g Stärke abgewogen , auf einen Porzellanteller geſchüttet, ſodann zertheilt

und während mehrerer Tage in gewöhnlicher Stubenwärme ſich ſelbſt überlaſſen . Die ausgetrocknete

Stärke wird aufs Neue verwogen und der ermittelte Gewichtsunterſchied im Verhältniß zu dem urſprüng=

lichen Gewicht ergiebt den Waſſergehalt der Stärke. Die Feſtſtellung erfolgt durch die Hebeſtelle, welcher

eine von den Aufſichtsbeamten und dem Brauer einzuſiegelnde Probe , deren Gewicht ſofort nach der

Entnahme feſtzuſtellen, einzureichen iſt.

c. Zu den nicht näher benannten Malzſurrogaten , welche nach der Ziffer 7 im $. 1 des Geſeßes

dem Steuerfaße von 8 Mark für 100 kg unterliegen , gehören nur ſolche beim Brauen verwendete Stoffe,

welche alkoholbildende Subſtanzen (wie Stärkemehi oder gährungsfähigen Zucker ) als weſentliche Beſtand

theile enthalten. Dahin ſind unter anderen zu rechnen ſogenannte Vier - oder Zuckerkulör, Honig , ſowie

jede Art von Obſt (friſch oder getrocknet), ferner zucker- oder ſtärkemehlhaltige Feldfrüchte , inſonder

· heit Rüben .

Dagegen kann z. B . das Glycerin , welches neuerdings in waſſerhell gereinigter Geſtalt dem Bier

vielfach zur Verbeſſerung des Geſchmacks zugeſeßt wird, als ein Produkt aus thieriſchen Fetten ebenſo

wenig zu den Malzſurrogaten gezählt werden , wie etwa der Hopfen , die Quaſſia oder ähnliche Bierwürz

mittel. Sogenannte Farbebiere, für welche bereits bei ihrer Herſtellung die geſeßliche Brauſteuer ent

richtet worden iſt, ſind, wenn ſie als Bierfärbemittel anderem Bier zugeſeßt werden ſollen , von der noch

maligen Entrichtung der Brauſteuer befreit, ſobald den von den oberſten Landes- Finanzbehörden anzuordnenden

Identitätskontrolen Genüge geleiſtet wird .

d . Die Herſtellung des in den Apotheken und chemiſchen Laboratorien nach den Vorſchriften der

Pharmacopoea Germanira bereiteten , einer Gährung nicht unterworfenen Malzertrakts (extractus malti)

iſt vorbehaltlich einer allgemeinen Aufſicht zur Verhütung von Mißbräuchen der Brauſteuer nicht unterworfen .

.. ) ſ. Bekanntmachung vom 18. Juli d. I. (Central:BI. S . 484), Ziffer 6 ..
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1a. Zu $. 2 .

Die Steuerpflichtigkeit der Ejligbereitung nach Maßgabe des § . 2 des Geſekes tritt auch in dem

Falle ein , wenn aus der zur Herſtellung des Effigs dienenden Malzwürze zugleich flüſſige Hefe (ſogenannte

Kunſthefe) gewonnen wird.

Dagegen wird in allen Fällen , in welchen die Eſſigbereitung vorwiegend aus Branntwein erfolgt,

durch einen weiteren Zuſaß der im g . 1 des Geſeßes aufgeführten Brauſtoffe die Steuerpflicht nicht begründet.

2 . Zu $ . 3.

Feftftellung des Nettogewichts der Brauftoffe.

Das der Verſteuerung zu Grunde zu legende Nettogewicht iſt entweder durch Verwiegung der

Brauſtoffe allein oder in der Weiſe zu ermitteln , daß das Bruttogewicht der Maiſchpoſt feſtgeſtellt und

von demſelben das nach der Entleerung zu ermittelnde Gewicht der Umſchließung abgezogen wird.

Rommen in der Brauerei die Brauſtoffe regelmäßig in Säcken von derſelben Beſchaffenheit und

Größe zur Waage, ſo ſind Probeverwiegungen zuläſſig

Beſtehen in einer Brauerei beſondere Einrichtungen , vermöge welcher die Brauſtoffe unverpackt in

Kaſten oder ſonſtigen feſten Behältern zur Waage abgelaſſen werden , ſo iſt dabei zu unterſcheiden , ob ein

ſolcher Kaſten oder Behälter von der Waage ſelbſt getrennt iſt, oder mit lepterer ein zuſammengehörendes

Ganze der Art bildet, daß die Waage im Gleichgewicht ſteht, wenn keine Gewichte aufliegen und der Be

hälter leer iſt. In legterem Falle iſt ſelbſtverſtändlich das jedesmal ermittelte Gewicht zugleich das Netto

gewicht, deſſen Richtigſtellung im Falle des Bedürfniſſes durch ſogenannte Tarirkäſtchen auf Koſten des

Brauers zu ſichern iſt. Im erſteren Falle dagegen iſt das Gewicht der Behälter jedesmal entweder vor

ihrer Befüllung oder nach ihrer Entleerung beſonders feſtzuſtellen und von dem Bruttogewicht der

Maiſchpoft abzuziehen . Doch kann auch , ſofern eine Vertauſchung oder Gewichtsänderung ſolcher Behälter

entweder nach ihrer Beſchaffenheit nicht zu befürchten oder durch Anlegung amtlicher Identitätszeichen zu

verhüten iſt, eine Tarirung derſelben , vorbehaltlich periodiſcher Nachprüfungen , ein - für allemal erfolgen .

Der Brauereibeſiger hat alsdann auf Verlangen der Steuerbehörde die ſolcher Art ermittelte Tara auf

dem Behälter ſelbſt deutlich bezeichnen zu laſſen und jede demnächſt etwa beabſichtigte Veränderung in der

Größe oder Konſtruktion des Behälters der Steuerbehörde vorher ſchriftlich anzuzeigen. Das Ergebniß

der Tarirungen wird von den Aufſichtsbeamten im Brauſteuerbuche (Muſter G , Spalte „ Sonſtiger Re

viſionsbefund“ ) beziehungsweiſe im Reviſionsnotizbogen (Nr. 15 ) vermerkt.

3 . Zu $. 4.

Die Grundſäße für die Fixation der Brauſteuer enthält die Anlage I.Anlage I.

4 . Zu §. 5 .

Steuerfreiheit des Haustruuks.

1. Die Anmeldung zur ſteuerfreien Bereitung des Haustrunks erfolgt ſeitens der dazu Berechtigten

ſchriftlich bei der Steuerhebeſtelle des Wohnorts unter Angabe:

a ) der Zahl der zum Haushalt gehörigen Perſonen über 14 Jahre,

b ) des Zeitraums, für welchen die Anmeldung gelten ſoll.

Die Anmeldung geſchieht nach Maßgabe des anliegenden Muſters A in doppelter Ausfertigung

und kann ſämmtliche zur ſteuerfreien Bereitung des Haustrunks Berechtigte derſelben Ortſchaft umfaſſen .

Die Ortsbehörde hat die Richtigkeit des angemeldeten Perſonenſtandes auf der Anmeldung zu

beſcheinigen .

Vorübergehend angenommene Arbeiter oder Dienſtleute werden , wenn ſie im Haushalt Koſt und

Wohnung erhalten, zum Haushalt gerechnet.

Il . Die Anmeldung (1) dient zugleich als Anmeldungsſchein (S . 5 Abſ. 2 des Geſekes ). Die

Hebeſtelle hat denſelben in der Regel auf die Dauer eines vollen Kalenderjahres , beziehungsweiſe wenn

die Anmeldung erſt im Laufe eines Jahres ſtattfindet, für den noch übrigen Theil des Kalenderjahres

durch Vermerk auf der Anmeldung zu ertheilen .

Der Anmeldungsſchein fann jedoch nach der Beſtimmung der Direktivbehörde dem Anmeldenden

auch auf mehrere -- und zwar auf höchſtens fünf – hintereinanderfolgende Kalenderjahre ertheilt werden .

Treten im Laufe eines Jahres Umſtände ein , durch welche die Steuerfreiheit geſeßlich ausgeſchloſſen wird ,
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ſo hat der Anmeldende hiervon der Sebeſtelle ſofort Anzeige zu machen . In ſolchem Falle erliſcht die

Berechtigung zur Steuerfreiheit mit dem Eintritt der Veränderung.

Das eine Exemplar des Anmeldungsſcheins erhält der Anmeldende oder, im Falle einer gemein

ſchaftlichen Anmeldung, der Vorſtand der betreffenden Ortſchaft, beziehungsweiſe diejenige Perſon, welche

von den Anmeldenden hierzu bezeichnet und auf beiden Exemplaren der Anmeldung anzugeben iſt. Das

andere Exemplar verbleibt der Hebeſtelle.

III. Die Aufſichtsbeamten haben von der Richtigkeit der Anmeldungen je nach der Beſtimmung

des Hauptamts entweder durchweg oder probeweiſe an Ort und Stelle Ueberzeugung zu nehmen und den

Reviſionsbefund in Spalte 8 der Anmeldung zu vermerken .

IV. Erlöſchen Anmeldungsſcheine, welche auf mehrere Jahre ertheilt ſind, zufolge Veränderungen

des Perſonenſtandes 20. vor Ablauf der urſprünglichen Gültigkeitsdauer, entweder ganz oder nur bezüglich

einzelner Berechtigter, ſo ſind dergleichen Scheine wieder einzuziehen , beziehungsweiſe von der Hebeſtelle

zu berichtigen .

Nach Ablauf eines Anmeldungsſcheins kann derſelbe von der Hebeſtelle durch Vermerk auf dem

vorzulegenden und auf dem bei lepterer befindlichen abgelaufenen Scheine, unter kurzer Angabe der etwa

eingetretenen Veränderung des Perſonenſtandes und der Dauer der neuen Gültigkeitsfriſt, prolongirt werden .

V . Die Verabreichung von Bier an ſolche vorübergehend angenommenen Arbeiter oder Dienſt

leute, welchen keine Wohnung, ſondern nur Lohn und Koſt gewährt wird, gilt nicht als Ablaſſen gegen

Entgelt im Sinne des §. 5 Abſaß 3 des Geſeßes. Die Entziehung der Steuerfreiheit in Folge Mißbrauchs

(S . 5 Abſ. 4 des Geſeßes) auf beſtimmte Zeit erfolgt durch Beſchluß des zuſtändigen Hauptamts ; dieſelbe

iſt in der Regel nicht unter einem Jahre und nicht über fünf Jahre auszuſprechen . Die Entziehung der

Šteuerfreiheit für immer erfolgt auf Antrag des Hauptamts durch die Direktivbehörde. In beiden Fällen

ſteht dem Betheiligten das Recht der Beſchwerde im geordneten Inſtanzenzuge zu .

Bier in
Ünlage II.

5 . Zu §. 6 .

Die Vorſchriften , betreffend die Rückvergütung der Brauſteuer bei Verſendungen von Bier in

das Ausland, enthält die Anlage II.

6 . Zu §. 7.

Erfattung der Steuer .

Der Brauer, welcher auf Grund der Beſtimmungen unter Ziffer 1 und 2 die Erſtattung der

erlegten Brauſteuer in Anſpruch nimmt, hat den Thatbeſtand und die Urſachen der unvorhergeſehenen

Betriebshinderung der Bezirkshebeſtelle ſchriftlich und derart rechtzeitig anzuzeigen , daß die Meldung nach

dem gewöhnlichen Laufe der Dinge noch innerhalb der geſeblichen Friſt von 24 Stunden bei der Hebe

ſtelle eingehen kann, welche ihrerſeits den Bezirks -Ober-Kontrolör unverzüglich von dem Geſchehenen in

Kenntniß zu ſeßen hat.

Der Dber -Kontrolör, oder in deſſen Abweſenheit der am Orte wohnende Aufſeher oder der Erheber

haben ohne Aufſchub durch Augenſchein , zuverläſſige Zeugen , oder auf ſonſt geeignetem Wege die Richtig

feit der Anzeige an Ort und Stelle, unter Zuziehung des Braue: s oder ſeines Stellvertreters zu prüfen ,

für das Unbrauchbarmachen der beſchädigten Brauſtoffe, beziehungsweiſe der verdorbenen Maiſche oder

der Würze zur deklarirten Bierbereitung, je nach Umſtänden auch für den Verſchluß der außer Gebrauch

kommenden Gefäße zu ſorgen , endlich über das Ergebniß der Prüfung eine Verhandlung aufzunehmen

und den Befund in dem Brauſteuerbuche (Nr. 11 nachſtehend) zu beſcheinigen .

Die über die Betriebshinderung aufgenommenen Verhandlungen ſind ohne Aufenthalt dem vor

geſeßten Hauptamt zu überſenden , welches die Entſcheidung der Direktiv behörde einzuholen hat.

Die etwaigen Koſten des Beweisverfahrens hat der Brauer zu tragen .

In anderen als den im g . 7 des Geſekes vorgeſehenen Fällen darf von den oberſten Landes

Finanzbehörden der Erlaß oder die Erſtattung einer nach dem Wortlaut des Geſekes geſchuldeten Abgabe

auf gemeinſchaftliche Rechnung bewilligt werden . wenn überwiegende Gründe der Billigkeit für einen

ſolchen Nachlaß ſprechen . Hierbei iſt folgendes Verfahren einzuhalten :

1 . in dem von der Direktiv behörde an die oberſte Landes- Finanzbehörde über die Bewilligung

des Steuernachlaſſes zu erſtattenden Bericht iſt jedesmal anzugeben , ob der bei derſelben

fungirende Reichsbevollmächtigte für Zölle und Steuern ſich mit dem Erlaß auf gemein

ſchaftliche Rechnung einverſtanden erklärt hat;

102*
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2 . alljährlich iſt ein bei der Direktiv behörde aufzuſtellendes , von dem Reichsbevollmächtigten mit

zu beurkundendes Verzeichniß über ſämmtliche in dem abgelaufenen Kalenderjahre bewilligte

Nachläſſe der bezeichneten Art von der oberſten Landes - Finanzbehörde behufs Vorlage an den

Bundesrath mitzutheilen .

Wird von dem Bundesrath bei der Prüfung der vorerwähnten Verzeichniſſe der Erlaß oder die

Erſtattung eines Brauſteuerbetrages auf gemeinſchaftliche Rechnung nicht für zuläſſig erachtet, ſo iſt dieſer

Betrag von der betheiligten Regierung auf privative Rechnung zu übernehmen .

7. Zu den SS. 9, 10 , 12 und 13.

Nachweiſung beziehungsweiſe Anmeldung der Brauereiräume und Gefäße, ſowie der Orte für die Au

ſtellung der Waage und für die Aufbewahrung der Brauftoffe. Inventariſirung.

I. Zur Nachweiſung der Brauereiräume und Gefäße (S. 9) und gleichzeitig zur Anzeige des

Aufſtellungsortes der Waage (S. 12), ſowie der Aufbewahrungsorte für die Vorräthe an Brauſtoffen

(S. 13) hat der Brauer das von der Hebeſtelle in zwei Eremplaren zu beziehende Formular nach dem

anliegenden Muſter B zu benußen . Beide Eremplare ſind nach Maßgabe des Vordrucks und der darauf

befindlichen Gebrauchsanweiſung auszufüllen und, mit Datum und Namensunterſchrift verſehen , mindeſtens

acht Tage vor Anfang des Betriebes der Brauerei der Hebeſtelle einzureichen .

Bei größeren Betriebsanſtalten kann außerdem die Beifügung eines Grundriſſes der Brauerei

räume mit Einzeichnung der Gerätheſtellung verlangt werden .

Die Hebeſtelle hat die Nachweiſung der Räume, Gefäße 2 . nach den unter III folgenden Vor

ſchriften in das Brauereiinventarium einzutragen, daß ſolches geſchehen , in beiden Exemplaren jener Nach

weiſung zu beſcheinigen , und das eine Eremplar dem Anmeldenden zurückzugeben , welcher dasſelbe nach

näherer Ánordnung des Ober-Kontrolörs an einer paſſenden Stelle in der Brauerei ſorgfältig , und gegen

Beſchmußung und Beſchädigung geſchüßt, aufzubewahren hat. Das zweite Exemplar wird dem Ober

Kontrolör zugeſtellt, welcher den Inhalt der Nachweiſung zunächſt bezüglich der Räume und Gefäße mit

dem wirklichen Beſtande vergleicht, die amtliche Bezeichnung, und ſoweit erforderlich, die Vermeſſung der

Gefäße nach den unter Nr. 8 zu Il folgenden Vorſchriften veranlaßt, und, nach dem Ergebniß der

Prüfung, die Nachweiſung in beiden Eremplaren berichtigt, beziehungsweiſe beſcheinigt.

Beſonderer Prüfung und der ausdrücklichen Genehmigung des Ober-Kontrolörs bedarf es bezüglich

der Angemeſſenheit des Ortes zur Aufſtellung der Waage und der Aufbewahrungsorte für die Vorräthe

von Brauſtoffen . Der Aufſtellungsort der Waage iſt ſo zu wählen , daß die Verwiegung in thunlichſter

Nähe der Einmaiſchungsſtelle erfolgen kann ; auch hat der Ober -Kontrolör Ueberzeugung zu nehmen, daß

Waage und Gewichte den Vorſchriften über deren Aichung entſprechen und mit dem Aichſtempel verſehen

ſind. Rückſichtlich der Aufbewahrungsorte der Brauſtoffe ſind die beſonderen Beſtimmungen unter Nr. 91und

IV zu beachten . Nach dem Ergebniß des Befundes hat der Ober-Kontrolör ſeine Genehmigung oder die

nach Einvernehmen mit dem Brauer etwa anderweit getroffenen Anordnungen auf beiden Eremplaren

der Nachweiſung an der betreffenden Stelle zu beſcheinigen . Findet über den Aufſtellungsort der

Waage oder über die Aufbewahrungsorte der Brauſtoffe eine Einigung nicht ſtatt, ſo entſcheidet das

Hauptamt.

Nach erfolgter Prüfung und Beſcheinigung hat der Ober-Kontrolör das für die Hebeſtelle beſtimmte

Exemplar der Nachweiſung an dieſe, unter Beifügung der aufgenommenen Vermeſſungsverhandlungen 2c.,

zurückzugeben .

Die Steuerbehörde kann auch im Laufe des Betriebs die Einreichung einer neuen Nach

weiſung der Räume und Gefäße zc. der Brauerei fordern , wenn die vorhandene nach dem Ermeſſen des

Ober-Kontrolörs durch Eintragung vieler Zu- und Abgänge unüberſichtlich oder ſonſt untauglich ge

worden iſt.

fla . Die nach Abſaß 2 S. 9 des Geſekes erforderlichen Anzeigen über Veränderungen in den

Betriebsräumen oder an den Gefäßen ſind nach dem beifolgenden Muſter C gleichfalls in

zwei Ausfertigungen der Hebeſtelle einzureichen , welche das eine Eremplar, mit ihrer Beſcheinigung ver

ſehen , dem Anmeldenden zum Ausweiſe über die geſchehene Anzeige zurückſtellt. Das zweite remplar

wird mit der Nummer des Inventariums verſehen dem Ober-Kontrolör vorgelegt.

b . Der Ober -Kontrolör, beziehungsweiſe der Steueraufſeher, hat von der Richtigkeit der Anzeige

Ueberzeugung zu nehmen , das nach s . 11 des Geſeßes etwa Erforderliche zu veranlaſſen , auch nach
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Maßgabe der eingetretenen Veränderung die in der Brauerei ausliegende Nachweiſung der Räume, Ge

fäße 2c. zu berichtigen ; das Geſchehene iſt von ihm auf der Veränderungsanzeige ſelbſt kurz zu beſcheini

gen und legtere, nebſt den etwa aufgenommenen Vermeſſungsverhandlungen , an die Hebeſtelle zurückzugeben .

c . Die erledigte Veränderungsanzeige und deren Anlagen werden von der Hebeſtelle dem

Inventarienbelagshefte einverleibt und die ſtattgehabte Veränderung in dem Inventarium ſelbſt vermerkt.

d . Zu den im $ . 10 des Geſeßes für den Fall des Beſißwechſels von Braupfannen vorge

ſehenen Anzeigen iſt ebenfaŭs das Muſter C in doppelter Ausfertigung zu verwenden.

Sollen in dieſem oder in dem vorſtehend zu a gedachten Falle Brauereigefäße der übergebenen

Anzeige zufolge in einen andern Hebebezirk verſendet werden , ſo iſt die zweite Ausfertigung der Ver

änderungsanzeige unmittelbar an die Hebeſtelle . des Beſtimmungsortes zu ſenden ; auch ſind, sofern die

Gefäße zur Benußung in einer anderen Brauerei beſtimmt ſind, die betreffenden Vermeſſungsverhandlungen

urſchriftlich beizufügen .

Die Hebeſtelle des Beſtimmungsortes beſcheinigt die erfolgte Meldung der Geräthe , beziehungs

weiſe Gefäße auf der Rückſeite der Veränderungsanzeige und ſendet leştere an die Hebeſtelle dés Áb

ſendungsortes zurück, welche damit nach der Beſtimmung zu c weiter verfährt.

III. Jede Steuerhebeſtelle hat über die in ihrem Bezirk vorhandenen Brauereien , ſoweit deren

Inhaber nach $ . 9 des Geſeßes zur Anmeldung der Betriebsräume 2c. verpflichtet ſind, ein Inventarium

nach dem anliegenden Muſter D zu führen . In demſelben erhält jede Brauerei ihr Konto unter fort= _ D.9)

laufender Nummer und mit dem erforderlichen Raum zu ſpäteren Nachtragungen . Die Brauereien werden

darin in der Zeitfolge des Eingangs der Nachweiſung der Räume und Gefäße 2c . eingetragen und am

Schluſſe ein nach dem Namen der Brauereiinhaber alphabetiſch geordnetes Regiſter unter Hinweis auf die

betreffende Nummer und Seite des Kontos hinzugefügt.

As Beläge der Eintragungen in dem Inventarium dienen , für jede Brauerei in einem beſonderen

Heft nach der Zeitfolge geordnet:

a ) die Nachweiſung der Räume und Gefäße, ſowie der genehmigten Orte für die Aufſtellung der

. ' Waage und für die Aufbewahrung der Vorräthe an Brauſtoffen (oben Nr. 7 zu I) nebſt

den etwa eingeforderten Grundriſſen ;

b ) die Verhandlungen über die Vermeſſung der Gefäße;

c) die Veränderungsanzeigen ;

d ) im Falle der Verwendung von Malzſurrogaten die betreffende Generaldeklaration (3 . 18 des

Geſebes ) ;

e) im Falle eine Brauerei mit Nachmaiſchen betrieben wird, die nach §. 21 des Geſekes hierüber

erforderliche Anzeige.

Sobald die Nachweiſung der Räume, Gefäße 2c. einer neu errichteten Brauerei bei der Hebeſtelle

eingeht, hat leßtere nach Maßgabe des Vordrucks die Eintragungen in der Ueberſicht und in Špalte 2

des zu eröffnenden Inventarienkontos zu bewirken , demnächſt aber auf Grund der erfolgten Beſcheinigung

der Nachweiſung durch den Ober -Kontrolör die Nummern und den Literinhalt der Gefäße, ſowie die Num

mern der Beläge in den Spalten 1, 3 und 4 nachzutragen . In ähnlicher Weiſe erfolgt ſpäter aus Anlaß

von Veränderungsanzeigen die entſprechende Zuſchreibung neuer oder Umſchreibung im Inhalte veränderter

Gefäße in den Spalten 1 bis 4 . Ein Abgang an Gefäßen iſt neben einfacher Durchſtreichung der betreffen

den Eintragung in Spalte 5 bis 6 zu vermerken .

Ueber den Inhalt der oben unter a bis e genannten Beläge genügen möglichſt kurze nachricht

liche Vermerke in Spalte 7 des Inventariums nach Anleitung der Probeeintragungen im Muſter.

Geht eine Brauerei ein , ſo iſt dies am Schluſſe des Kontos unter Durchkreuzung des lepteren

zu vermerken .

Das Belagsheft ſchließt in dieſem Falle mit den Belägen über den Abgang der Geräthe und Gefäße.

IV . Jede Hebeſtelle hat dem vorgeſeßten Hauptamt:

a ) bei der erſten Anlegung eine vollſtändige Abſchrift ihres Brauereiinventariums, jedoch ohne

Beläge und ohne Ängabe der Belägenummern ,

b ) vierteljährlich eine Nachweiſung der ſtattgehabten Veränderungen dieſes Inventars nach dem E .co).

anliegenden Muſter E

o iſt hinter Muſter F auf Seite 700 abgedruckt.

co ) iſt hinter Muſter G auf Seite 704 und 705 abgedruct.
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einzureichen , nachdem die Richtigkeit und Vollſtändigkeit des Inhalts jedesmal zuvor vom Bezirks -Dber

Kontrolör geprüft und auf den Schriftſtücken ſelbſt beſcheinigt worden .

Das Hauptamt berichtigt die bei ihm beruhenden Inventarien nach Maßgabe der angezeigten

Veränderungen und bewahrt die Nachweiſungen für jeden Hebebezirk in beſonderen Heften nach der Zeit

folge geordnet auf.

8 . Zu S . 11.

Vermeſſung, Bezeichnung und Verſchluß der Gefäße,

I. Die amtliche Bezeichnung der angemeldeten Gefäße, ingleichen die Bezeichnung des Raum

inhalts und der Nummer derſelben erfolgt nach näherer Beſtimmung des Ober-Kontrolörs .

II. Die Vermeſſung der Gefäße der Brauerei (S. 11 des Geſekes ) geſchieht der Regel nach auf

trockenem Wege mittelſt des Metermaaßes, wobei die von dem Rechnungsrath Conradi zu Berlin heraus

gegebenen und mit einer Vermeſſungsanleitung verſehenen Tabellen zur Beſtimmung des Literinhalts

cylindriſcher Räume anzuwenden ſind. Doch kann das Hauptamt nach Ermeſſen für diejenigen Gefäße,

in welchen nach der Beſtimmung des Ober-Kontrolörs demnächſt das gezogene Bier vermeſſen werden ſoll,

die Vermeſſung auf naſſem Wege (mit Waſſer unter Anwendung des Litermaaßes ) anordnen . Die Ver :

meſſung der Gefäße, welche zur Kontrole des Bierzuges dienen , muß ſtets durch den Ober-Kontrolör unter

Zuziehung eines zweiten Beamten , ſowie des Brauereiinhabers oder eines von dieſem zu bezeichnenden

Stellvertreters erfolgen .

Der Rauminhalt des zur Vermeſſung des Bierzuges dienenden Gefäßes muß allemal unter Feſt:

ſtellung einer beſtimmten Skala ermittelt und legtere entweder auf einem beſonders zu fertigenden und in

der Brauerei aufzubewahrenden Maaßſtocke oder in geeigneter Weiſe an der inneren Wand des Gefäßes

ſelbſt, dergeſtalt kenntlich gemacht werden , daß ſpäter der kontrolirende Beamte aus dem Höhenſtande

des Bieres im Gefäße an der Skala ohne Weiteres überſehen kann , welche Menge ſich im Gefäß

befindet.

Von einer amtlichen Nachmeſſung der für den Zweck der Steuerkontrole minder wichtigen Maiſch -,

Koch - und Kühlgefäße einer Brauerei kann nach näherer Beſtimmung des Hauptamts ganz Abſtand

genommen werden , wenn gegen die Richtigkeit der betreffenden Angaben der Nachweiſung der Gefäße 2c.

keine beſonderen Bedenken obwalten . In dieſem Falle iſt der vom Brauer deklarirte Literinhalt

für die Bezeichnung auf den Gefäßen und für die Eintragung in das Brauereiinventarium

maßgebend.

Ueber die bewirkten Vermeſſungen ſind für jedes Gefäß getrennte, das beobachtete Meſſungsver:

fahren ausführlich darſtellende Verhandlungen in je zwei Eremplaren aufzunehmen und der Hebeſtelle zu

überſenden . Deßtere prüft die Inhaltsberechnung, beſcheinigt die Richtigkeit derſelben oder veranlaßt die

Berichtigung und händigt das eine Eremplar dem Brauer zur Aufbewahrung in der Brauerei bei dem

dortigen Eremplar der Nachweiſung der Räume, Gefäße 2c . aus (Nr. 7 zu 1 oben ), wogegen das zweite

Eremplar dem Belagsheft des Brauereiinventariums einverleibt wird .

III. Der im zweiten Abſaß des S. 11 vorgeſehene Verſchluß der Geräthe geſchieht in der Regel

durch Befeſtigung von Papierſtreifen mittelſt amtlicher Siegelabdrücke an dem Boden oder den inneren

Seitenflächen der Gefäße und iſt zur Erleid ,terung der Kontrole insbeſondere dann zu bewirken , wenn

Brauereien auf längere Dauer außer Betrieb treten oder wenn im räumlichen Zuſammenhange mit einer

nicht fixirten Brauerei das Brennereigewerbe betrieben wird.

Die Abnahme des Verſchluſſes zum Zweck des Wiedergebrauchs oder der Reinigung der Gefäße

iſt bei der Hebeſtelle ſchriftlich oder mündlich, unter Angabe des Tages, an welchem die Abnahme erfolgen

ſoll, zu beantragen und durch den Bezirksaufſeher zu bewirken , kann jedoch , ſofern lepterer an dem hier:

für beſtimmten Tage nicht erſcheint, auch durch den Brauer oder deſſen Stellvertreter unter Zuziehung

eines glaubwürdigen Zeugen vorgenommen werden .

Die erfolgte Anlegung oder Abnahme amtlicher Gerätheverſchlüſſe iſt vom Reviſionsbeamten oder

dem Brauereiinhaber und dem Zeugen in der hierfür beſtimmten Spalte des Steuerbuchs (Muſter G

Nr. 11 zu I nachſtehend) zu vermerken .
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9. Zu den SS. 13, 14, 18 un 20 .

Beſekliche Beſchränkungen des Brauers in Bezug auf die Aufbewahrung etc. der Brauſtoffe bis zu deren

Verwendung, und zwar

a . der Getreideſtoffe.

Die geſeßlichen Beſchränkungen des Brauers in Bezug auf die Aufbewahrung der Brauſtoffe bis

zu ihrer Verwendung, ſowie in Bezug auf Zeit und Art der lepteren ſind je nach der Beſchaffenheit

dieſer Brauſtoffe verſchieden .

1. Von den im §. 1 Nr. 1 des Geſeßes bezeichneten , zur Bierbereitung beſtimmten Getreide

ſtoffen unterliegt nur Malzſchrot (alſo weder ungemälztes Getreide noch ungeſchrotetes Malz), und zwar

nur inſoweit einer Steuerkontrole, als

a ) Vorräthe des Brauers nur an beſtimmten, ein - für allemal vorher anzuzeigenden geeigneten

Orten aufzubewahren ſind ($ . 13 Abſaß 1 des Geſebes ) und

b ) dieſe Vorräthe zwar ſo lange als keine Brauan eige (S. 16 ) erfolgt iſt, an dem angezeigten

Aufbewahrungsorte ohne Beſchränkung ihrer Menge gehalten werden können ; aber ſobald der

Þebeſtelle Braueinmaiſchungen angemeldet ſind, die Menge, welche für den nächſten Betriebstag

und – im Falle gleichzeitiger Anmeldung mehrerer Braumaiſchen im Voraus – für den auf

den erſten Betriebstag folgenden Kalendertag zur Einmaiſchung deklarirt iſt, nicht überſteigen

dürfen (S . 13 Abſaß 3 daſelbſt).

Der Aufbewahrungsort dieſer Vorräthe iſt thunlichſt in nicht zu großer , einer ſchnellen Abfertigung

hinderlichen Entfernung einerſeits von der Waage und andererſeits von den Maiſchgefäßen zu wählen .

Ein Wechſel des einmal genehmigten Aufbewahrungsortes im Laufe des Betriebes iſt nur auf

Grund ſchriftlicher Veränderungsanzeige, zu welcher das Muſter C Verwendung finden kann , mit

Genehmigung des Bezirks -Ober-Kontrolörs zuläſſig .

b . ſämmtlicher Surrogate.

II a ) Die Vorräthe eines Brauers an Malzſurrogaten , das heißt an den im $ . 1 unter Nr. 2 bis

einſchließlich 7 des Geſekes genannten Stoffen unterliegen inſoweit, als ſie nach dem Ermeſſen

der Steuerbehörde den Bedarf des cigenen Haushalts überſteigen , zwar der vorſtehend unter

la gedachten Beſchränkung in Bezug auf den Ort der Aufbewahrung, aber nicht der unter

Ib für Malzſchrot angegebenen Beſchränkung in Bezug auf die Menge.

Als „ Bedarf des eigenen Haushalts " im Sinne des Geſekes können ſolche Vorrathsmengen von

der Kontrole frei bleiben , wie ſie in der betreffenden Gegend in Haushaltungen ähnlicher Art gewöhnlich

für den Wirthſchaftsbedarf gehalten zu werden pflegen.

b ) Ueber die Verwendung der Surrogate iſt nach näherer Vorſchrift des S . 18 Abſaß 1 ein

für allemal eine Generaldeklaration abzugeben .

Brauer, welche in ihren Brauereien Surrogate verwenden wollen, haben mindeſtens drei Tage

vor der beabſichtigten erſten Verwendung der Art der Bezirkshebeſtelle ihre ſchriftlichen Deklarationen in

zwei gleichlautenden Eremplaren einzureichen . Der Inhalt derſelben kann ſich im Weſentlichen auf die

Erklärung des Brauers :

daß derſelbe fortan anſtatt des Getreideſchrots oder neben demſelben noch andere – ihrer

Gattung nach näher zu bezeichnende – ſteuerpflichtige Brauſtoffe in ſeiner Brauerei zu ver

wenden gedenke,

ſowie auf eine beſtimmte Angabe darüber beſchränken :

in welcher Geſtalt (z. B . ob rein oder vermiſcht, ganz oder zerkleinert, trođen oder in Flüſſig

keit aufgelöſt u . [. w .) und bei welchem Abſchnitte des Brauprozeſſes (ob beim Einteigen oder

Sieden der Maiſche, beziehungsweiſe bei Bereitung der Dicke oder der Lautermaiſche, ob bei

dem Abläutern oder Kochen der Würze und in leßterem Falle ob vor oder nach der Hopfen

beimiſchung u . ſ. w .) die Verwendung des betreffenden Surrogats erfolgen ſolle .

Dagegen bedarf es der Angabe der im einzelnen Braufalle zu verwendenden Surrogatmengen

in der Generaldeklaration nicht.

Nach erfolgter Prüfung der lepteren durch den Bezirks -Ober-Kontrolör iſt das eine Eremplar

derſelben dem Brauer zur Aufbewahrung an dem für die Nachweiſung der Räume, Gefäße 2c . beſtimmten

Orte in der Brauerei (Nr. 7 zu 1 vorſtehend) zurückzugeben , das zweite Exemplar aber nach Eintragung
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eines entſprechenden Vermerks in Spalte 7 des Brauereiinventariums dem Belagsheft des legteren ein

zuverleiben .

In gleicher Weiſe iſt zu verfahren , wenn ein Brauer in Folge beabſichtigter dauernder Åbände

rungen in der Art der Surrogatverwendung eine neue Generaldeklaration bei der Hebeſtelle einreicht.

Das in der Brauerei befindliche Exemplar der älteren Deklaration iſt demnächſt der Hebeſtelle zurück

zuliefern und von dieſer mit einem entſprechenden Kaſſationsvermerk zu verſehen .

c ) Vorräthe an Surrogaten, welche weder zur Bierbereitung noch für Bedarf des eigenen Haus

halts beſtimmt ſind, namentlich alſo ſolche Vorräthe, welche zum Verkauf oder zu anderen

gewerblichen Zwecken dienen ſollen (3. B . Stärke zur Syrup- oder Zuckerbereitung, Stärke

zucker zur Weinbereitung u . a . m .), ſind der Hebeſtelle beſonders ſchriftlich anzumelden und in

gleichzeitig anzuzeigenden , von der Brauerei ſelbſt gänzlich getrennten Räumen mit Genehmigung

der Steuerbehörde aufzubewahren (S . 13 Abſaß 4 des Gefeßes).

Ob und in welcher Art ein Brauer zu verpflichten ſei, über den Zu - und Abgang an ſolchen

Vorräthen beſonders Buch zu führen , ſowie ob und unter welchen Modalitäten dergleichen Vorräthe unter

Mitverſchluß der Steuerbehörde zu ſeßen ſeien , darüber hat das Hauptamt, vorbehaltlich des Rekurſes an

beſondere mit Rückſicht auf die größere oder geringere Gefahr einer heimlichen Verwendung der Vorräthe

in der betreffenden Prauerei, Entſcheidung zu treffen .

c . der Surrogate , mit Ausnahme von Reis und Stärke.

III. In Anſehung des Zuckers und Syrups, ſowie der im Geſeke ſelbſt nicht näher benannten

Surrogate (S . 1 Ziffer 5 bis 7 einſchließlich ) treten neben den vorſtehend zu Il a bis c aufgeführten als

weitere geſeßliche Beſchränkungen hinzu , daß die Stoffe :

a ) in der Regel nur innerhalb der Zeit von dem Beginn der Einmaiſchung bis zur Beendigung

des Kochens der Bierwürze verwendet (S. 18 Abſaß 2 ) und

b ) weder zu einem früheren Zeitpunkt als mit Beginn des in der Generaldeklaration für die

Verwendung angezeigten Abſchnitts des Brauprozeſſes , noch in einer größeren Menge, als

nach der Brauanzeige (S. 16 ) für das betreffende Gebräue verſteuert worden , in die Brau

ſtätte eingebracht werden dürfen (S . 20 Abſaß 4 ).

Wenn ein Brauer, gegen die Regel zu a , eine ſpätere Zuſebung von Surrogaten zu dem bereits

gekochten Bier (z. B . aufdem Kühlſchiffe, den Stellbottichen , den Gährgefäßen , Lagerfäſſern oder Flaſchen )

wünſcht, ſo hat er das techniſche Bedürfniß hierfür in der einzureichenden Generaldeklaration näher zu

begründen . Dem Antrage kann von der Direktivbehörde unter Ånordnung der erforderlichen Kontrolen ,

ſowie unter Vorbehalt jederzeitigen Widerrufs für den Fall eines Mißbrauchs dann entſprochen werden ,

wenn durch Gutachten von Technikern oder ſonſt auf überzeugende Art der Nachweis erbracht iſt, daß

die Zuſeßung des betreffenden Surrogats innerhalb der im Ş. 18 Abſaß 2 des Geſekes begrenzten Ab

ſchnitte der Bierbereitung den Zweck der Verwendung vereiteln oder doch von nachtheiliger Einwirkung

auf die Güte des Fabrikats ſein würde. Solchen auf Deklaration ſteuernden Brauern , welchen in der

vorerwähnten Weiſe geſtattet wird , Zucker, Syrup oder nicht beſonders benannte Malzſurrogate (s. 1

Nr. 5 bis 7 des Beſeßes ) dem bereits gefochten Bier zuzuſeßen , kann von der Direktivbehörde eine be

ſondere Firation der von dieſen Stoffen zu entrichtenden Brauſteuer nach den Grundſäßen der Anlage 1

zu Nr. 3 bewilligt oder auch unter Anordnung geeigneter Kontrole nachgelaſſen werden , die innerhalb

eines beſtimmten Zeitabſchnitts auf den Lagerfäſſern oder Flaſchen zuzuſeßende Menge von Malzſurrogaten

der gedachten Art im Ganzen voraus zu deklariren .

Unter „ Brauſtätten " im Sinne des Geſekes ſind alle diejenigen Räume eines Brauereigrundſtücks

zu verſtehen , in welchen das Einteigen und hochen der Maiſche, das Abläutern , Kochen und Kühlen der

Würze, ſowie die Abgährung des Bieres erfolgt.

Nr. 5 bis 7 des Gefeßen diejen Stoffen zu
entrichtereigneter Kontrole

viron

d . der Zuckerſtoffe.

IV . Endlich hat der Brauer, jedoch nur unter Anſehung der in Nr. 5 und 6 im §. 1 des Ge

jeßes genannten Zuckerſtoffe, noch die Verpflichtungen :

a ) zur Aufbewahrung dieſer Stoffe in von der Brauſtätte gänzlich getrennten Räumen (S . 13

Abſaß 2 ),
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b ) zu einer beſonderen , der Kontrole der Steuerbehörde unterliegenden Buchführung (S . 14

b) ziffer 1 und 3); der in den Räumen zu eie
Berwendung in jedem ting

c) ofern nicht die hat (s. 14
Zifferäumten“ im Smufen aber pon maumen während eines

FO)

c ) zur Verwendung der in den Räumen zu a aufbewahrten Stoffe lediglich für die Bierbereitung,

ſofern nicht die Steuerbehörde eine andere Verwendung in jedem einzelnen Falle ausdrücklich

vorher genehmigt hat (S . 14 Ziffer 2 ).

Zu a .' Untergänzlich getrennten Räumen “ im Sinne dieſer Vorſchrift ſind nicht nothwendig

beſondere Gebäude zu verſtehen . Die Aufbewahrungsräume müſſen aber von der eigentlichen Brauſtätte

ſo geſchieden ſein , daß eine Kommunikation zwiſchen der lebteren und dieſen Räumen während der Bier

bereitung der Aufmerkſamkeit eines anweſenden Steuerbeamten nicht leicht würde entgehen können .

Die Prüfung und Entſcheidung darüber , ob der – vom Brauereiinhaber in der General

deklaration anzuzeigende und der Lage nach, unter Beifügung einer Handzeichnung, näher zu beſchreibende

- Aufbewahrungsraum für die Zuckerſtoffe den geſeßlichen Anforderungen entſpricht, ſteht zunächſt dem

Bezirks -Ober -Kontrolör zu .

Zuh. Das Regiſter über den Zu- und Abgang an den zur Bierbereitung beſtimmten Zucker

ſtoffen iſt von dem Brauer ſelbſt oder ſeinem der Hebeſtelle ein - für allemal zu bezeichnenden Stellver

treter nach dem anliegenden Muſter F unter Beachtung der darin enthaltenen Probeeintragungen zu

führen . Das Formular hierzu hat das Hauptamt dem Brauer zu liefern .

Die Aufbewahrung des Regiſters und der über den Zugang an Brauſtoffen ſprechenden Beläge

muß an einer paſſenden Stelle des Lagerraums ſelbſt in der Art geſchehen , daß die revidirenden Steuer

beamten jederzeit Einſicht davon nehmen können .

Mindeſtens zweimal im Jahre -- ſofern ſich nicht öfter Veranlaſſung hierzu ergiebt - hat der

Bezirks -Ober-Kontrolör unter Zuziehung des Brauers oder ſeines Stellvertreters eine vollſtändige Beſtands

aufnahme der Lagervorräthe durch Verwiegung vorzunehmen . Zugleich iſt der buchmäßige Soubeſtand

unter Vergleichung der Anſchreibungen mit den betreffenden Verſendungspapieren und der Abſchreibungen

mit den Verſteuerungsdeklarationen feſtzuſtellen , und über den Befund eine Verhandlung in zwei

Eremplaren aufzunehmen , von denen das eine bei dem Regiſter als Belag für die darin auf Grund des

Reviſionsergebniſſes etwa erforderlichen und vom Ober -Kontrolör zu bewirkenden Zu - oder Abſchreibungen

dient, das zweite aber der Hebeſtelle einzuſenden iſt. Leştere hat, wenn es ſich um einen Minderbefund

von mehr als zwei Prozent gegen den Sollbeſtand handelt, die Nachverſteuerung zu veranlaſſen und die

Verhandlung als Einnahmebelag des Heberegiſters zu verwenden , ſofern aber das Gewicht der vor

gefundenen Menge um mehr als 10 Prozent vom Solbeſtand abweicht, auf Grund der Verhandlung

und eines beglaubigten Auszugs aus dem Lager-Regiſter , die Einleitung einer Unterſuchung wegen De

fraudation gegen den Brauer herbeizuführen .

Zu c. Will ein Brauer ausnahmsweiſe Vorräthe aus ſeinem Lager zu anderen Zwecken, als

zur Verwendung in ſeiner Brauerei entnehmen , ſo hat er , unter Anzeige der beabſichtigten Art der Ver

wendung, der zu entnehmenden Gewichtsmenge an Zucker oder Syrup, ſowie des Tages und der Stunde

der Herausnahme, die Genehmigung dazu bei der Hebeſtelle ſchriftlich nachzuſuchen . Die Genehmigung

erfolgt durch den Bezirks -Ober-Kontrolör und unter der von diejem je nach Lage des Falles anzuordnenden

Nontrole. Die mit dem Genehmigungsvermerk des Ober-Kontrolörs und den amtlichen Beſcheinigungen

über die anderweite Verwendung verſehene Anzeige dient demnächſt als Belag für die betreffende Áb

ſchreibung im Lager-Regiſter.

10. Zu S. 15 .

Als Unterſcheidungszeichen des reinen Malzſchrots von einem Schrotgemenge aus gemalztem und

ungemalztem Getreide iſt Folgendes zu beachten :

Das reine Malzſchrot ſchmeckt ſüß und hat einen ſüßen Geruch , welcher bei Darrmalz zugleich

brenzlich iſt, enthält eine Menge Hülſen , an welchen kein Mehl haftet, iſt ohne Kleie , leicht und nimmt

einen verhältniſmäßig großen Raum ein , weicht beim Druck in der Hand und verurſacht mehr oder

weniger Stechen durch die Hülſen .

Beim Gemenge aus Malz- und Roggenſchrot iſt Geſchmack und Geruch beinahe dem des

Mehles gleich ; cs enthält Kleie, an der Mehl haftet, fühlt ſich feſt an, iſt ſchwerer und nimmt weit

weniger Raum ein , als Malzſchrot. Das für die Brennerei beſtimmte Malzſchrot pflegt außerdem kleiner

vermahlen zu werden .

) iſt hinter Muſter C auf Seite 697 bis 699 abgedruct.

103
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G . )

In den mit nicht fixirten Brauereien gemeinſchaftlich betriebenen Kartoffelbrennereien iſt das für

den Betrieb der leşteren beſtimmte Malzſchrot an einem von dem Braumalzſchrot getrennten , ein - für

allemal anzuzeigenden Orte aufzubewahren , auch von dem Inhaber beider Betriebsanſtalten oder doch

unter ſeiner Verantwortlichkeit ein bei dem Brennereibetriebsplan aufzubewahrendes Kontobuch zu führen ,

in welchem das Brennereiſchrot ſogleich bei der Aufnahme an den deklarirten Ort in Zugang und bei

Verwendung für die Branntweinbereitung in Abgang einzutragen iſt. Die Aufſichtsbeamten haben ſich

bei ihren Reviſionen von der Uebereinſtimmung des vorhandenen Brennmalzſchrots mit dem Buchbeſtande

zu überzeugen und das Reviſionsergebniß in das Kontobuch einzutragen .

11. Zu den SS. 16 und 17 .

I. Jeder Brauer , welcher die Brauſteuer weder im Wege der Firation , noch nach § . 22 des

Gefeßes als Vermahlungsſteuer entrichtet, empfängt von der Hebeſtelle auf Grund der Anzeige der

Brauereiräume und Gefäße 2c. (Nr. 7 I vorſtehend) oder , inſoweit er nach S. 9 Abſaß 3 des Geſeßes zu

ſolcher Anzeige nicht verpflichtet iſt, bei der erſten Betriebsanmeldung ein Steuerbuch nach dem anliegenden

Muſter G , beſtehend aus einem Titelbogen und der dem vorausſichtlichen Bedarf entſprechenden Anzahl

von Einlagebogen , unentgeltlich zur Benußung für ſeine im Laufe des betreffenden Kalenderquartals ab

zugebenden Brauanzeigen .

Zu den einzelnen Brauanzeigen dienen die Spalten 1 bis einſchließlich 11, welche der Brauer

ſelbſt oder ein Vertreter unter ſeiner Verantwortlichkeit auszufüllen hat. Dabei iſt die zu verſteuernde

Menge nach ihrem Nettogewicht in ganzen und halben Kilogrammen zu deklariren , auch zu dem Bierzuge

(Spalte 10 ) diejenige Flüſſigkeit nicht zu rechnen , welche ohne erneuerten Zuſaß von ſteuerpflichtigen

Brauſtoffen , durch bloßes Aufgießen von kaltem oder heißem Waſjer nach dem Ablaſſen der Bierwürze

auf die bereits ausgezogenen Treber gewonnen und welche auf den Pfannen nicht gekocht, ſondern als

Nachbier (Rofent 2c .) verbraucht wird.

Sol der Betrieb für mehrere Gebräude zugleich im Voraus angemeldet werden , ſo erfolgt die

Anzeige für jede ſpätere Einmaiſdung auf einer beſonderen Zeile und von der früheren ſo weit getrennt, daß

für die gegenüber in den Spalten 15 bis 20 einzutragenden Reviſionsvermerke der Beamten entſprechender

Raum im Buche bleibt.

Die Hebeſtelle, welcher das Steuerbuch mit jeder Vrauanzeige vorzulegen iſt, quittirt in den

Spalten 12 bis 14 über den Betrag der von ihr berechneten und erhobenen Steuer und giebt das Buch

dem Anmeldenden zurück.

Abänderungen des einmal angemeldeten Betriebs , ſoweit ſie nach $ . 17 des Geſeßes zuläſſig ſind,

müſſen beſonders ſchriftlich oder mündlich angezeigt werden , und zwar gleichfalls mit Vorlegung des

Steuerbuchs, in welchem die abgeänderte Meldung von der Hebeſtelle berichtigt wird.

Während der übrigen Zeit iſt das Steuerbuch an einem geeigneten , vor Beſchädigung ſichernden ,

den Reviſionsbeamten zugänglichen Orte (etwa einem Schränkchen oder Käſtchen ) in der Brauerei auf

zubewahren, am Schluſſe des Quartals aber gegen Empfang eines neuen Buches der Hebeſtelle zurück

zureichen, es ſei denn, daß im Laufe eines ganzen Kalenderquartals Einmaiſchungen für die betreffende

Brauerei überhaupt nicht angemeldet ſein ſollten , in welchem Falle daſſelbe Steuerbuch auch für das

folgende Vierteljahr beizubehalten iſt.

II. Jeðe' Hebeſtellé hat in vierteljährlichen Zeitabſchnitten ein Anmeldungs-Regiſter nach dem

beiliegenden Muſter H zu führen , in welches alle Brauanzeigen ſogleich beim Eingang nach den Angaben

des Steuerbuches in den Spalten 1 bis 12, ſowie 15, 17 und 18 einzutragen ſind .

Wird die Steuer bei gleichzeitiger Anmeldung mehrerer Einmaiſchungen nicht für alle im Voraus,

ſondern für jede beſonders vor deren Eintritt entrichtet, ſo bleiben die Spalten 17 und 18 in Bezug

auf die betreffende Eintragung vorerſt offen und werden ſpäter bei erfolgender Steuerzahlung nach

träglich ausgefüllt.

Erfolgt in den geſeßlich zuläſſigen Fällen eine Aenderung der Brauanzeige, ſo wird die abge

änderte Meldung aufs Neue eingetragen und bei der erſten Eintragung auf die ſpätere in Spalte 19

hingewieſen .

Die Hebeſtelle hat durch Vorlegung des Anmeldungs-Regiſters im Steuerbüreau die mit der

Kontrole der Vrauereien beauftragten Beamten über die eingegangenen Brauanzeigen in fortdauernder

H .co)

*
*
*

) iſt hinter Muſter D auf Seite 701 bis 703 abgedrudt.

00) {. hinter Muſter E auf Seite 706 u . 707.
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Kenntniß zu halten und die Aufſichtsbeamten haben ſich über die erfolgte Einſicht des Regiſters durch

Einſchrift ihres Namens in Spalte 16 daſelbſt auszuweiſen .

Nach Abſchluß des betreffenden Quartals ſind die zurückgelangten Steuerbücher dem Anmeldungs

Regiſter als Beläge beizufügen .

III. Bei jeder Hebeſtelle wird in vierteljährlichen Zeitabſchnitten ein Brauſteuer-Heberegiſter nach

dem beifolgenden Muſter J geführt, in welches nach der Zeitfolge der Einzahlung alle für Rechnung

des Reichs zur Erhebung kommenden Brauſteuern in der Art zu vereinnahmen ſind , daß darin die

Beträge, welche

a ) auf Grund der gewöhnlichen Brauanzeigen (S . 16 des Geſeßes ),

b ) in Gemäßheit abgeſchloſſener Fixationsverträge (8 . 4 daſelbſt),

c ) im Wege der Vermahlungsſteuer (S . 22 Ziffer Ii daſelbſt),

d) außerordentlich .

eingehen , unter Hinweis auf die Eintragung in den betreffenden Vor-Regiſtern von einander getrennt

nachgewieſen werden . In Bezug auf die Erhebung und Buchung der Brauſteuer in den mahlſteuer

pflichtigen Städten (S. 22 Ziffer i des Geſeßes ) bewendet es bei den beſtehenden Vorſchriften .

Sowohl das Hebe-Regiſter , als auch die nach den Muſtern F , G und H zu führenden Bücher

und Regiſter werden vor der Ausantwortung an diejenigen, welche ſie zu führen haben, mit einer Schnur

durchzogen , welche von einem mit der Führung eines Dienſtſiegels betrauten Oberbeamten anzuſiegeln ,

und wobei die Blätterzahl, ſowie die geſchehene Anſiegelung zu beſcheinigen iſt .

12 . Zu $ . 19.

Ueber die Frage, ob und in welchem Maße zu einer Erweiterung der geſeblichen Einmaiſchungs

ſtunden ein wirkliches Bedürfniß vorhanden ſei, haben die Hauptämter nach eingehender Prüfung der

obwaltenden Umſtände Entſcheidung zu treffen .

13. Zu den SS. 20, 21 , 23 und 24.

Bei der Kontrolirung der unter Einzelverſteuerung ſtehenden Brauereien haben die Beamten

hauptſächlich darüber zu wachen , daß innerhalb der Brauereiräume ſteuerpflichtige Brauſtoffe nur an den

dazu beſtimmten Orten , beziehungsweiſe in den geſeßlich zuläſſigen Mengen aufbewahrt werden, daß nur

an den angezeigten Tagen und Stunden eingemaiſcht, hierbei keine andere Gattung und keine größere

Menge an Brauſtoffen , als verſteuert worden , verwendet und daß keine größere, als die angezeigte Bier

menge , gezogen werde. Zur Erreichung dieſes Zweckes ſind die mit Beaufſichtigung der Braueinmaiſchungen

beauftragten Beamten zu verpflichten , ſich -- inſoweit nicht im einzelnen Falle andere gleich wichtige und

unaufſchiebbare Dienſtleiſtungen entgegenſtehen – pünktlich zur angezeigten Stunde des Einmaiſchens in

der betreffenden Brauerei einzufinden , daſelbſt nach vorgängiger Reviſion der Betriebsräume das am

angczeigten Drte bereit gehaltene Braumaterial in ihrer Gegenwart verwiegen und einmaiſchen zu laſſen

und dem weiteren Brauverfahren unter ſorgfältiger Beobachtung der dabei beſchäftigten Perſonen möglichſt

ſolange unausgeſeßt beizuwohnen, bis eine Zumaiſchung mit Vortheil nicht mehr ausführbar iſt.

Das Ergebniß der Veriviegung hat der Aufſichtsbeamte ſofort nach Beendigung derſelben , die

Art und Zeitdauer der weiteren Betriebsüberwachung aber erſt unmittelbar vor dem jedesmaligen Ver

laſſen der Brauerei in die hierfür beſtimmten Spalten des Steuerbuchs (Ziffer 11 Nr. 1 vorſtehend )

gewiſſenhaft und in möglichſt kurzen Worten mit Namensunterſchrift einzutragen . Ueberſchießende Bruch

theile eines halben Kilogramms bleiben bei der Verwiegung außer Betracht.

Für ein bei der amtlichen Verwiegung gegen die verſteuerte Menge ſich ergebendes Minder

gewicht findet ein Steuererlaß nicht ſtatt. Ergiebt ſich dagegen ein den Steuerwerth von 5 Pfennig

erreichendes oder überſteigendes Mehrgewicht (S . 3 des Geſebes ), ſo iſt lepteres bei der nächſtfolgenden

Brauanzeige, ſofern aber eine ſolche im laufenden Vierteljahr nichtmehr abgegeben werden ſollte, ſpäteſtens

am Schluſſe desſelben bei Rückſendung des Steuerbuchs an die Hebeſtelle nachzuverſteuern .

Ueberſteigt das Mehrgewicht an Schrotvorräthen 10 Prozent der geſeßlich zuläſſigen Menge, oder

finden ſich Malzſchrot oder Brauſtoffe der im . 1 unter Nr. 2 bis einſchließlich 4 des Geſeßes genannten

Art an einem anderen , als dem deklarirten Orte vor, oder ergiebt ſich endlich in Bezug auf andere

Surrogatſtoffe, als die vorerwähnten , der Thatbeſtand des § . 29 Ziffer 2 des Geſekes, ſo ſind dergleichen

Vorräthe und Stoffe vorläufig in Beſchlag zu nehmen und erſt dann freizugeben , nachdem vorher von

dem Beamten , unter Zuziehung des Brauereibeſißers oder eines Stellvertreters desſelben und mindeſtens

surladatorirten Örte vor, oder ergiebt jich endlig) in zeregangen
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eines glaubhaften Zeugen , der Thatbeſtand, ſoweit zur Einleitung der Unterſuchung erforderlich , feſt

geſtellt und eine von den Anweſenden zu unterſchreibende Verhandlung darüber aufgenommen worden iſt.

Haben mehrere, der Kontrole desſelben Beamten unterſtellte Brauereien den Betrieb für dieſelbe

Zeit angemeldet, ſo wird es in der Regel vorzuziehen ſein , in einer dieſer Brauereien das Verfahren

vollſtändig zu beaufſichtigen , ſtatt dieſelbe niach geſchehener Verwiegung der Brauſtoffe zu verlaſſen und

den Verwiegungen auch in der anderen beizuwohnen .

In denjenigen Brauereien , deren Einmaiſdjungen gar nicht oder doch nicht ausreichend haben

überwacht werden können , iſt in der Regel rechtzeitig die Reviſion des Bierzuges auf den zu dieſem

Zweck vermeſſenen Gefäßen (Nr. 8 Ziffer 2 vorſtehend) vorzunehmen und das Ergebniß in das Steuerbuch

einzutragen . Bei Ermittelung des Bierzuges auf dem Kühlſchiffe ſind für das auf demſelben ſtattfindende

Verdampfen , ſofern die Reviſion unmittelbar nach dem Ablaſſen der Würze auf das Kühlſchiff erfolgt,

10 Prozent in Abzug zu bringen . Wird in Folge einer Abweichung um mehr als 10 Prozent gegen

die deklarirte Menge ein prozciſualiſches Einſchreiten erforderlich , ſo iſt zur Verhütung von Verdunkelungen

des Thatbeſtandes die Stelle des Gefäßes , bis zu welcher das Bier geſtanden hat, äußerlich durch ait

liche Beſiegelung zu bezeichnen.

Auch außerhalb der Zeit eines angemeldeten Betriebes ſind die Brauereien ſowohl durch den

Ober - Inſpektor und Bezirks -Ober-Kontrolör, als auch durch die Steueraufſeher zu verſchiedenen Tageszeiten

unerwarteten Reviſionen zu unterwerfen . Wird in ſolchen Fällen Brauſchrot am deklarirten Orte vor

gefunden , ſo hat der Beamte von der vorgeſundenen Menge zur Vergleichung mit den Angaben der

nächſten Brauanzeige Notiz zu nehmen .

In Brauereien , welche neben dem Getreide auch Surrogate verarbeiten , iſt durch umſichtige Hand

habung des Revijionsdienſtes darüber zu wachen, daß die Zumaiſchung ſolcher Stoffe nur nach Maßgabe

der abgegebenen Generaldeklaration und nur in der jedesmal verſteuerten Menge erfolge, und daß die

oben unter Nr. 9 Ziffer III und IV dieſer Beſtimmungen zuſammengeſtellten geſeblichen Vorſchriften genau

befolgt werden .

Kommen Brauer, welche keine Surrogatdeklaration abgegeben haben , nach den anderweit hierüber

angeſtellten Beobachtungen , wie z . B . nach den über Bezüge folcher Brauſtoffe von auswärts erhaltenen

Nachrichten in den begründeten Verdacht heimlicher Verwendung von Surrogaten, ſo ſind ihre Brauereien

in allen Theilen , insbeſondere auch innerhalb der Gährungs- oder Lagerräume, einer geſchärften Kontrole

zu unterwerfen , je nach Umſtänden auch Hausſuchungen nach Vorräthen an ſolchen Stoffen in Gemäßheit

des §. 24 des Geſeßes anzuordnen .

14 . Zu S. 22 Ziffer II.

Die Grundſäße für die Zulaſſung der Brauer zur Entrichtung der Brauſteuer im Wege der Ver

Unlage III mahlungsſteuer enthält die Anlage III.

15. Zu Ş. 23.

In jeder Brauerei iſt ein Reviſionsnotizbogen auszulegen , in welchen die Auſſichtsbeamten die

Reviſionsergebniſſe für den Fall einzutragen haben , daß das Steuerbuch nicht vorhanden iſt.

16. Zu S . 26 .

Am Eingange jeder Hebeſtelle iſt eine Bekanntmachung anzuſchlagen , aus welcher die ordentlichen

Geſchäftsſtunden erſichtlich ſind.
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Muſter A .

Steuerhebebezirk:

Werder.

Ortſchaft :

Langerwisch.

Anmeldung

zur

ſteuerfreien Bereitung des Haustrunkes.
Aufzubewahren von :

J. Schulz, Bauer,

Langerwisch Nr.

Anweiſung für den Gebrauch . .

1. Die Bereitung von Bicr als Haustrunk iſt ſtcuerfrei, wenn dieſelbe ohne beſondere Brauanlagen lediglich zum eigenen

Bedarf in einem Haushalte von nicht mehr als 10 Perſonen über 14 Jahren geſchieht. Vorübergehend angenommene

Arbeiter oder Dienſtleute werden , wenn ſie im Haushalt Roſt und Wohnung erhalten , zum Haushalt gerechnet.

Bierverkäufer haben auf die Bewilligung des ſteuerfreien Haustrunks feinen Anſpruch.

2. Wer von der Bewilligung Gebrauch machen will, hat dieſe Anmeldung in doppelter Ausfertigung, unter Ausfüllung

der Spalten 1 bis 7 Seite 2, mit dem Atteſte der Ortsbehörde auf Seite 4 verſehen , der Hebeſtelle einzureichen .

Die Anmeldung fann ſämmtliche zur ſteuerfreien Bereitung des Haustrunks Berechtigte derſelben Ortſchaft um

faſſen , ſofern die Bewilligung von allen für denſelben Zeitraum nachgeſucht wird.

3 . Die ſteuerfreie Bereitung iſt bewilligt, ſobald die Hebeſtelle die Genehmigung auf Seite 4 ertheilt und ein Exemplar,

als Anmeldungsſchein , dem Anmeldenden , im Falle einer gemeinſamen Anmeldung aber dem Vorſtande der Ort

ſchaft beziehungsweiſe derjenigen , auf der Anmeldung zu bezeichnenden Perſon , welche zur Aufbewahrung beſtimmt

worden , ausgehändigt hat.,

4 . Der Anmeldende hat, wenn ſein Haushalt fich während der Gültigkeit des Anmeldungsſcheins auf mehr als

10 Perſonen über 14 Jahre vergrößert oder die geſebliche Steuerfreiheit auf andere Weiſe (3. B . durch Anſchaffung

von Brauanlagen , Eröffnung eines Bierhandels ) ausgeſchloſſen wird, hiervon der Hebeſtelle ſofort unter Einreichung

des Anmeldungsſcheins Anzeige zu machen . Die Berechtigung zurSteuerfreiheit erliſcht alsdann mit dem Eintritt

der Veränderung.

Jedes Ablaſſen von Bier an nicht zum Haushalt gehörige Perſonen gegen Entgelt iſt unterſagt. Die Ver

abreichung von Bier an vorübergehend angenommene Arbeiter oder Dienſtleute, denen nur Koſt und Lohn , aber

keine Wohnung gewährt wird, iſt zuläſſig .

5 . Mit Ablauf der Gültigkeitsfriſt iſt der Anmeldungsſchein der Hebeſtelle zur Einziehung eventuell zur Erneuerung oder

Verlängerung einzureichen .
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(Zweite Seite.)

Des A n meldenden
Der Haushalt des Anmeldenden zählt an

Perſonen über 14 Jahren :

Lau

fende

Zeitraum ,

für welchen die

Erlaubniß

nachgeſucht wird.

Num

Vor- und Juname.

Familien

angehörige.

Stand. Dienſtleute. Zuſammen .
mer .

2 . 3. 4. 5 . i 6 .

Johann Schulz Bauer 1886

(Dritte Seite.)

Beſcheinigung der Ortsbehörde.

Die Richtigkeit der vorſeitigen Angaben über die Haushaltsinitglieder (Spalte 4 bis 6 ), ſowie

daß zur Zeit keine der in der Anmeldung benannten Perſonen eine beſondere Brauanlage beſigt oder mit

Bier handelt, wird beſcheinigt.

Langerwisch , den 20 . Dezember 1885 .

(Stempel.) Weber

Ortsschulze.

Vermerk der Steuerhebeſtelle.

Gültig als Anmeldungsſchein für die umſeitig genannten Perſonen auf die in Spalte 7 bezeichnete

Zeitdauer.

Werder, den 28. Dezember 1885 .

Königliches Steuer -Amt.

(Stempel.) ( Name.)

(Vierte Seite.)

Amtliche Bemerkungen

(Reviſionsbefund – Erlöſchen oder Verlängerung der Gültigkeitsfriſt).

8 .

Der Anmeldung gemäss N . N . reit. Steueraufseher. 23./12. 85 .
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Muſter B .

Hauptamtsbezirf :

Steuerhebebezirk: Werder .

Nr. 7 des Brauerei- Inventariums. Nr. 1 der Beläge.

N a ch weiſung

der

Räume und Gefäße u . ſ. w . der Bier-Brauerei des Johann. Walsleben zu Neuenkirchen .

Anweiſung für den Gebraud .

1. Der Brauer hat dieſe Nachweiſung ſpäteſtens acht Tage vor dem Anfange des Betriebes ſeiner neu errichteten

Brauerei in doppelter Ausfertigung der Hebeſtelle einzureichen und darin nach Maßgabe des Vordruckes :

a ) auf den beiden äußeren Seiten die Räume zur Aufſtellung der Geräthe und zum Betriebe der Brauerei

einſchließlich der Gährräume, ferner den Aufſtellungsort der Waagen unter Ångabe ihrer Tragfähigkeit,

der Art und Zahl der Gewichte, und endlich die Aufbewahrungsorte für die Vorräthe an Malzſchrot und

an Malzſurrogaten ,

b ) auf der inneren Seite in den Spalten 1 bis 3 alle Maiſch -, Koch , Kühl- und Gährgefäße, insbeſondere

die Bier-Sammel: (ſogenannte Stell- u . dergl.) Bottiche, und zwar jedes Gefäß einzeln ,

genau und vollſtändig anzugeben und

c) die Nachweiſung am Schluſſe mit Datum und ſeiner Namengunterſchrift zu vollziehen .

2 . Auf Erfordern der Steuerbehörde iſt ein Grundriß aller Brauereiräume unter Einzeichnung der Gerätheſtellung

doppelt einzureichen.

3. Der Ort zur Aufſtellung der Waage und die Orte für die Aufbewahrung des Malzſchrotes und der Malzſurro :

gate unterliegen der Genehmigung beziehungsweiſe Beſtimmung des Ober-Kontrolörs . Syrup und Zucker dürfen

nur an Orten , die von der Brauſtätte gänzlich getrennt ſind, aufbewahrt werden .

4 . Die Braupfanne und die Keſſel einerſeits und die übrigen Gefäße andererſeits werden unter ſich fortlaufend numerirt.

5 . Der Brauer erhält das eine Eremplar der Nachweiſung, mit der amtlichen Beſcheinigung verſehen , zurück und hat

dasſelbe an dem vom Ober-Kontrolör beſtimmten Orte aufzubewahren , den Beamten zugänglich zu halten und vor

Beſchmußungen und Beſchädigungen zu ſchüßen.

6 . Im Laufe des Betriebes kann die Einreichung einer neuen Nachweiſung von der Steuerbehörde gefordertwerden .

Der zur Brauerei gehörigen Gebäude

Bemerkungen.

Benennung. Lage.

1. Ein Brauhaus.

2 . Eine Mälzerei.

3 . Ein Gährkeller .

Linsenstrasse Nr. 53, auf dem Hofe.

Ebendaselbst.

Vor dem neuen Thore an der Chaussee rechts.
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Der Gefäße Zu - und Abgang.

Zugang. Abgang.

Raum = Bemerkungen .

Benennung.

inhalt Tag

N
u
m
m
e
r

.

Beſcheini Beſcheini

Tag gung der gung der

Richtigkeit Richtigkeit

desſelben . ſeitens des desſelben . ſeitens des

Beamten . Beamten .

16. 7.

Liter .

!

1. 5 .

121. Aprill Schulze Es sind 2 grössere Brau

| 1886 Steueraufseher.| pfannen angeschafft.

2010

10 März | Schulze | Kühlschiff Nr. 5 ist ab

1986 Steueraufseher. geschafft, weil unbrauch

bar geworden.

Broumfanne . . . . 1890

Desgleichen . . . 1015

Maischbottich . . . 3010

Desgleichen . . . 3 000

Seigerbottich . . . . 2 000

Desgleichen . . .

Küllschiff . . . . . 2600

Desgleichen . . . 3 650

Göhrbottich . . . . . 2000

Desgleichen . . . 20-40

Desgleichen . . . 2010

Desgleichen . . . 2000

Desgleichen . . . 2000

Desgleichen . . . 2080

Desgleichen . . . 2005

Desgleichen . . . | 14 | 2015

Gesehen und unter Nr 7 des Inventariums eingetragen.

Werder, den 16 . Januar 1886 .
Königliches Steuer-Amt.

(Name.)

Geprüft und richtig befunden (oder „wie geschehen, berichtigt“ ).

Zur Vermeſſung des Bierzuges iſt das Gefäß (Kühlschift)

Nr. 6 beſtimmt.

Werder, den 18 . Januar 1886 .

N . N . Ober-Steuerkontrolör.

Nachtrag .

Braupfanne . . . . | 1 | 2015 || 6 . Mai | Schulze |

Desgleichen . . .
2 020 | 1886 . Steueraufseher.
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Der Gefäße Zu- und Abgang.

Zugang. Abgang.

Raum Bemerkungen .

Benennung.
inhalt

TagTag

desſelben .

1
0
N
u
m
m
e
r

.

Beſcheini

gung der

Richtigkeit

ſeitens des

Beamten .

Beſcheini

gung der

Richtigkeit

ſeitens des

Beamten.

desſelben .

- - - -
Liter

3 .1 . 4 . 5 .

104



Der Waagen

Zahl Bemerkungen .

und

Trag

fähigkeit

zugehörige

Gewichte

nach Zahl

und Art.

Aufſtellungsort.

Eine Brückenwaage. 500 kg | 1 à 5 kg Der Maischraum des Brauhauses. Besichtigt und genehmigt.

1 à 2 ,
Werder, den 18 . Januar 1886 .

4 à 1 ,
N . N .

Ober-Steuerkontrolör.

Der ſteuerpflichtigen Brauſtoffe

Bemerkungen .

Benennung. Aufbewahrungsort.

1. Malzschrot . . . . . . . . . Der MaDer Maischraum des Brauhauses.

2. Reis . . . . . . . . . . . . Die zweite Kammer rechter Hand auf dem

Boden über dem Maischraum .

3 . Stärkezucker . . . . . . . . Ebendaselbst.

Nach Besichtigung der Räum

lichkeiten genehmigt.

Werder, den 18 .Januar 1886 .

N . N .

Ober-Steuerkontrolör.

Für die Richtigkeit vorſtehender Nachweiſung :

Neuenkirchen, den 15 . Januar 1886.
Johann Walsleben

Brauereibeſißer.
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Muſter C .

(Vorderſeite.)

Veränderungs- Anzeige.

- -

Nummern des Brauerei Inventariums. Nummer 20 der Beläge.

Der Unterſchriebene, Inhaber der zu Nr. belegenen Bier - Brauerei,

zeigt an, daß in seiner Brauerei

1. die Maischbottiche Nr. 5 und 7 ausser Gebrauch kommen,

2 . ein neues Kühlschiff aufgestellt ist.

Neuenkirchen , den 4 . April 1886 .

Joh . Walsleben .

(Rüdſeite.)

Die vorſtehende Anzeige iſt heute der unterzeichneten Stelle abgegeben worden .

Werder, den 4 . April 1886 .

Steuer- Amt.

N . N .

Bemerkungen der Aufſichtsbeamten .

1 . Die alten Maischbottiche Nr. 5 und 7 à 1 200 Liter Inhalt sind aus der Brauerei

nach Abhobelung der Brennstempel entfernt.

2 . Das neue hölzerne Kühlschiff ist laut Anlage zu 4 000 Liter Inhalt vermessen

und erhält die Nummer 23.

Werder, den 8 . April 1886 .

Schulze

Steueraufseher.

1) Die unterzeichnete Stelle beſcheinigt die heute erfolgte Meldung der vorſeitig angegebenen (!) Zur Benußung
bei Verſendung von

Geräthe zum Zugange.
Geräthen oder Ge.

jäßen in einem

den ten 18 .
anderen Debe .

104 *
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Anweiſung für den Gebrauch .

1. Der Brauer hat, wenn

neu angeſchafft oder die vorhandenen abgeſchafft, abgeändert oder in ein anderes Lokal

gebracht werden ,

die Veränderungsanzeige, in zwei Exemplaren ausgefüllt, innerhalb der nächſten drei Tage nach

der Veränderung der Hebeſtelle einzureichen .

2 . Inhaber von Brauereien , ſowie Perſonen , welche Braupfannen verfertigen oder Handel damit

treiben , müſſen , bevor ſie die Pfannen aus ihren Händen geben , dies unter Angabe des Namens,

Standes und Wohnortes des Empfängers, der Hebeſtelle ihres Wohnortes mittelſt dieſer zweifach

auszufertigenden Veränderungsanzeige anzeigen , wonächſt ſie das eine Eremplar, mit der amtlichen

Beſcheinigung verſehen , zurückerhalten .

3 . Der Brauer kann die Veränderungsanzeige auch zu der ihm obliegenden Anmeldung einer Ver

änderung des Aufſtellungsortes der Waage oder der für die Aufbewahrung der Vorräthe an

Malzſchrot oder Malzſurrogaten beſtimmten Orte benußen . Er muß daſſelbe alsdann aber in

doppelter Ausfertigung vor der bewirkten Aenderung der Orte, welche nur mit Genehmigung des

Ober-Kontrolörs erfolgen darf, einreichen .

4 . Der Brauer erhält das eine Exemplar , mit der Beſcheinigung der Hebeſtelle verſehen , zurück und

hat daſſelbe bei der Nachweiſung der Räume und Gefäße 2c. aufzubewahren . In die leştere

werden die Veränderungen -- des Aufſtellungsortes der Waage und der Aufbewahrungsorte der Brau

ſtoffe nur, ſofern der Ober-Kontrolör dieſelbe genehmigt hat – von den Aufſichtsbeamten eingetragen .
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Muſter F .

K on tobuch

der

Bier-Brauerei des Joh. Walsleben zu Neuenkirchen

über die

zur Bierbereitung beſtimmten Vorräthe an Zuckerſtoffen und Syrup.

Dieſes Buch enthält zwanzig Blätter, welche mit

einer von dem Unterzeichneten angeſiegelten Schnur

durchzogen ſind .

Werder, den 27. Dezember 1885.

N . N . Ober-Steuerkontr .

Das Buch iſt im Sudraum , rechts an der Thür

im kleinen Schranke aufzubewahren .

Werder, den 27. Dezember 1885.

Anweiſung für den Gebrauch .

1. Das Kontobuch wird vom Brauer ſelbſt oder ſeinem bei der Hebeſtelle hierfür ein - für allemal zu bezeichnenden Stellvertreter ,

in jedem Falle aber unter ſeiner Verantwortlichkeit, geführt .

2 . Unten auf der Titelſeite iſt die Art der Zuckerſtoffe anzugeben, welche zur Bierbereitung vorräthig gehalten werden . Sind es

mehrere Arten , ſo wird für jede eine beſondere Abtheilung im Buch angelegt und auf die betreffenden Seiten des Buches

an derſelben Stelle des Titelblattes verwieſen .

3. Unter , Zugang" iſt jede Poſt Zuderſtoffe, ſobald ſie in den Aufbewahrungsraum gelangt, einzutragen, und zwar nach dem

Nettogewicht in ganzen und halben kg. Als Beläge dienen die in Spalte 9 und 10 unter fortlaufender Nummer aufzu

führenden Fakturen, beziehungsweiſe Fafturen und Frachtbriefe, auch wenn die leßteren nur das Bruttogewicht enthalten .

4 . Der „ Abgang“ wird , und zwar gleichfalls nach Nettogewicht, in ganzen und halben kg gebucht, ſobald die Entnahme aus

dem Lager, ſei es zur Ablaſſung in die Brauſtätte, ſei es zu anderen Zweden , ſtattfindet. In Fällen der lekteren Art ſind

vom Brauer die vorſchriftsmäßig der Steuer-Hebeſtelle eingereichten und mit dem Genehmigungsvermerk des Ober -Kontrolörs

zurückgegebenen Anzeigen als Beläge anzuſchließen und in Spalte 10 mit fortlaufender Nummer zu buchen.

5. Neben der Angabe der Stunde des Abgangs, beziehungsweiſe Zugangs , iſt durch Beifügung des Buchſtabens „ V “ oder „ N “

fenntlich zu machen , ob es ſich um Vormittags- oder Nachmittagszeit handelt.

6 . Ergiebt die Reviſion bei Abgangspoſten, welche zur Verſteuerung entnommen ſind, ein geringeres als das im Kontobuch ange

ſchriebene Gewicht, ſo iſt der Betrag der Differenz wieder in Zugang, im umgekehrten Falle iſt der Betrag noch in Abgang

zu ſtellen , in beiden Fällen aber unter „ Bemerkungen " die nöthige Erläuterung zu geben . Das Gleiche gilt, wenn eine Poſt

zu anderen Zwecken , als zur Verſteuerung, aus dem Lager entfernt iſt und die angeordnete amtliche Ueberwachung eine Ab

weichung zwiſchen der Anſchreibung und dem Befunde herausgeſtellt hat.

7. Dem Ober-Kontrolör ſteht, unter Zuziehung des Brauers oder deſſen Stellvertreters , jederzeit die Ermittelung des Soll- und

des Jſt- Beſtandes zu .

8 . Dies Kontobuch iſt, nach näherer Beſtimmung des Ober-Kontrolörs, aufzubewahren und den Aufſichtsbeamten ſtets zugänglich

zu halten .

Inhaltsverze i ch n i ß .

Waarengattung. Seite. Waarengattung. Seite.

I. Stärkezucker

II. Rübenzucker

III. Syrup

1. 2 . 3 .

3 . 4 . 5 .

5 . 6 . 7 .|
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Seite 2 Stä r k e

3 u ga u g .

Der aufgenommenen

Kolli

Der

Waaren

Nettogewicht

Der Verkäufer
Der Ver

ſendungspapiere

Der Aufnahme in

das Lager

Lau:

fende

Nr. 1 Tag . Stunde.

Bemer

Be Num - kungen .Zahl

und

Art.

Marke. kg 1/100 Name. Wohnort.

zeichnung. mer.

12. 3.
9 . . 10 . 11

1886 .

K .

1. 5 . Januar | 10 V . 3 Fässer

do
T ! !

Magdeburg Frachtbrief | 1

Factura 2

C
o

I W .

2. | 12 . März 3 N | 1 Fass Jenkel Küstrin 1

i

Frachtbrief 3

Factura 14

3. | 15. April 11 v. 5 Fässer KG

o
r
t
o

c
o
i
o
r

!
!

!
!

K .

Gollar Magdeburg Frachtbriefe 56

Facturen ' 78
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% u ck e r . Seite 3.

A bg a n g .

Ablaſſung zur Brauſtätte Entnahme zu anderen Zwecken
Be

Lau

Der Verſteuerung merkungen Reviſions
Be

fende

Ent

nommenes los des

Netto Num - Brauers.

vermerke.

Nr.

Ent-

nommenes

Stunde. Netto

gewicht

kg 1 1/100

3. 4.

Tag.
Tag :

Laufende

Nummer Tag . 1 Stunde.

des

Steuer
buchs.

6. 7. 8 .

gewicht mier.

1. 2. 5 .

kg 1 /100

9. 10 . 11. 12.
CE

1886 .

1. 10. Januar 9 v. 25 - 9. Januar 1

2 . 114 . Januar 9 v. 25 | - 13 . Januar

co

15./ 1. 10 v . 50 | 11 verkauft Der

an Brauer
Abwiegung

Baehr

hierselbst.

und

Ueberführung

in die

Baehrsche

Brauerei bei

gewohnt.

15 . 1. 86 .

Schultz, St.- A .
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Muſter D .

Brauerei- Inventarium

de(s)

Steuer - Amts zu Werder.

Anweiſung für den Gebrauch .

1 . In Spalte 7 ſind kurze Vermerke einzutragen , namentlich :
a ) über den Aufſtellungsort der Waage,

b ) über die Aufbewahrungsorte der Vorräthe an Brauſtoffen ,

c) ob, event. mit welchen Surrogaten gebraut wird , unter Angabe des Datums und der Belags - Nummer der

Generaldeklaration

d ) ob regelmäßig und event. in wieviel Abtheilungen und mit welcher Beſchidung für jede nachgemaiſcht wird .

2 . Hinter dem leßten Konto muß eine angemeſſene Zahl Blätter leer bleiben , um neu entſtehende Brauereien auf

nehmen und Kontos, welche feinen Raum zu Nachtragungen mehr gewähren , übertragen zu können .

3 . Auf dem Titelblatt jedes Belagsheftes iſt anzugeben , unter welcher Nummer ſich darin die Nachweiſung der

Räume und Gefäße 2c., ſowie bei Verwendung von Malzſurrogaten die Gencraldeklaration befindet.

fontos, welche tenene angemeſſen
e

Zahl Bhar mit welcher Beſchicfune

Nummer 7.

Ronto der Bier - Brauerei des Johann Walsleben zu Werder.

V o r handene B r a ugefäß e.

Beſtand und Zugang. Abgang.

Bemerkungen.

Der Gefäße Belag

Num

mer .

Deſſen Tag.

Belag

Num

mer.

Liter
Nr. Benennung.

Inhalt.

2 . 5 . 6 .

21. April 1886 25

t
w
o

10 . März 1886

Broupfanno .

Dongloiobon

Maischbottich . . .

Desgleichen .

Seigerbottich .

Desgleichen .

Kühisobil .

Desgleichen

Gährbottich

Desgleichen

Desgleichen

Desgleichen

Desgleichen

Desgleichen

Desgleichen

Desgleichen

Braupfanne .

Desgleichen

1800

1815

3010

3 000

2 000

2010

2600

3 650

2 000

2 040

2010

2 000

2000

2080

2005

2015

2 000

2 000

Die Waage ist im Maischraum

des Braubauses aufgestellt.

Neben dem Getreide-Malzschrot

wird Reis und Stärkezucker ver

wendet. Generaldeklaration vom

28./12. 85 Belag Nr. 26. Zur Auf

bewahrung des Malzschrotes dient

der Maischraum des Braubauses, zu

der des Reis und des Stärkezuckers

die zweite Kammer rechter Hand

auf dem Boden über dem Maisch

raum .

Die Brauerei wird ohne Nach

maischen betrieben .

Der Bierzug wird im Gefäss Nr. 6

vermessen .

10

11

C
o
o
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Muſter G .

Steuerhebebezirk : Werder. Nummer 7 des Inventariums.

Steuerb u di

für

die Bier-Brauerei des Joh. Walsleben zu Neuenkirchen

für das III. Vierteljahr 1885/86 .

Dieſes Buch enthält zwanzig Blätter , welche

mit einer von dem Unterzeichneten angeſiegelten

Schnur durchzogen ſind.

Werder, den 27. December 1885 .

N . N .

Ober -Steuerkontrolör.

Das Buch iſt im Sudraum rechts an der Thür

im kleinen Schranke aufzubewahren .

Werder, den 27. December 1885 .

N . N .

Ober- Steuerkontrolör.

Anweiſung für den Gebrauch .

1. Dies Steuerbuch muß bei jeder Brauanmeldung und bei jeder vorſchriftsmäßig vorher anzuzeigenden Abänderung

zur Berichtigung der Hebeſtelle vorgelegt, während der übrigen Zeit aber ſtets in der Brauerei an dem hierfür

beſtimmten Ort aufbewahrt und den Aufſichtsbeamten zugänglich gehalten werden .

2 . Der Brauer, bezw . ſein Stellvertreter, hat zu jeder Brauanzeige die Spalten 1 bis 10 auf einer beſonderen Linie

dergeſtalt auszufüllen , daß zwiſchen je zwei Brauanzeigen genügend Raum für die amtlichen Reviſionsvermerke

in den Spalten 15 bis 20 bleibt. Hierbei iſt zu beachten :

a ) die zu verwendenden Brauſtoffe ſind, je nach den Steuerſäßen , in den Spalten 4 bezwo. 6 und 8 einzeln

aufzuführen , und zwar jeder Stoff mit ſeinem beſonderen Namen und in der Beſchaffenheit, in welcher er

zur Verwendung gelangt, alſo z. B . „ Gerſtenmalzſchrot“ , „ Reismehl“ , nicht etwa nur: „ Getreide“ , „ Reis“ ;

b ) das Gewicht muß ſtets Netto, in ganzen und halben Kilogramm deklarirt werden ;

c) zum Bierzuge (Spalte 10 ) wird das ſogenannte Nachbier (Cofent) nicht gerechnet;

d) die Richtigkeit der Angaben in Spalten 1 bis 10 wird durch Namensſchrift in Spalte 11 verſichert.

3. Am Schluſſe des Quartals iſt dies Buch gegen Empfang eines neuen der Hebeſtelle unaufgefordert zurüczureichen .

105
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I. B r a u a n zeige. II. Steuererhebung.

Zeit der
Einmaiſchung Eigen

händige

Namens:

Tag Stundel

Gattung und Menge (Nettogewicht) der zu verwendenden Brau. Menge
ſtoffe, und zwar :

des zu

Zum Steuerſat
Zum SteuerſaßZum Steuerſap ziehenden

von 6 Mark von 8 Mark

von 4 Mark
für 100 kg für 100 kg

Bieres
für 100 kg

(Stärke, Stärkemehl, | (Zuder aller Art und oder
( Getreide, Reis ,

Stärkegummi, Syrup aller anderen Surro
grüne Stärke ).

u . . w .). gate) ( Nr. 7 $. 1 Gej.).ate) (Nr. 78. 1 Geis. Eſſigs.

Betrag

der

Quittirende

Namens:

ſchrift

des

ſchrift der

Anmel-

N
u
m
m
e
r

de
s

He
be

re
gi

ſt
er

s
.

Tag. des
Brauſteue

buing.

V
o
r
m
i
t
t
a
g

. N
a
c
h
m
i
t
t
a
g

.

Hebebeanten

Gattung. Gattung. Gattung.Menge

kg | 100

5 .

Menge

kg / 100

7 .

Menge Hektoliter
meldenden .

kg / 100 ganze .İhalbe.

9. 10. 11.

Marl. Pf.

12 .1. 2 . 3 . 4 . 6 . 8 . 13.

1886

5 . Jan .16 . Jan . 6 - Stärke- 25 - 60 - Walsleben | 63 - 38 Kühne
zucker

Gersten - 1 500

malz

Schrot,

Reismehl 25 -

Syrup 150 - - - 60 - Walsleben | 49 - 64 Kühne7. Jan. 8. Jan. 6 - Gersten - 1 000 -
malz

Schrot,

7 . Jan. 10. Jan 6 - - - - 50 1 Walsleben | 80 - 65 KühneGersten - 2000

malz

Schrot,
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III. Reviſions vermerke der Aufſichts be amten . IV . Nach verſteuerung.

Gunde
Stunde

Der vorgeſchriebenen

Brauſtoffe

Nummer
Namen

und Dienſt

eigenſchaft

des

Be
des

Tag.

Sonſtiger Reviſionsbefund

und Bemerkungen,

Art der Gewichtsermittelung – Verſchluß

anlagen – Tarirungen .

Netto Betrag.

Gattung . rechnung. Hebe

gewichtV
o
r
m
i
t
t
a
g

. N
a
c
h
m
i
t
t
a
g

.

Beamten . regiſters .

Martkg | 171

18 .15 . I 16 . 17 . 19 . 20 . 21. I .

6 ./ 1 . 86 6 -- Gerstenmalz - 1 500 –

Schrot,

Reismehl 25 50

Stärkezucker

Verwogen sind :

Gersten malz -Schrot 15 Säcke

brutto . . . . . . . . . 1515 kg

leere Säcke nach Augenschein

gleich schwer, probeweise 5 S .

verw . = 5 kg, also ab . . . 15 ,

bleiben netto . 1500 kg

Reismehl 1 S . brutto . . . .
der leere S . wog . .

bleiben netto . .

26 ,00 kg

0 ,50

25 .50 kg

Schulze

Steuer

aufseher.

Stärkezucker, lose . . . . . 25 kg

Zucker wurde der kochenden Würze V . 10 .

zugeschüttet.

Dem Brauverfahren bis zum Ablassen der

Würze auf das Kühlschiff V . 11 . bei

gewohnt.

6 ./ 1 . 86 - 4 Bier auf Kühlschiff Nr. 6 zu 60 Hektoliter

vermessen .

Schmidt

reitender

Steuer

aufseher.

8 . 1. 86 | 8 - -Gerstenmalz- 1 000

Schrot,

Syrup

Soll 149 15

Ist 49 -

Rest - 1572
50

Dickmaische schon auf der Braupfanne, daher

Gewicht des Malzschrotes für richtig an

genommen .

Verwogen ist noch :

Syrup 1 Fass brutto . . . 160,00 kg

das entleerte Fass wog . _ . 7,50 »

bleiben netto . . 152 ,50 kg

Syrup in Braupfanne übergefüllt V . 9 .

Ausser Betrieb.

Schulze

Steuer

anfseher.

9 ./ 1 . 86 N . N .

Ober

Steuer

kontrol.

105 *
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Muſter E .

U a dh -

der in den Brauereien des Steuer-Hebebezirks zu Werder während des 4ten Viertel

Anweiſung für

1 . Dieſe Nachweiſung wird für jedes Inventarium zu Anfang eines jeden Vierteljahres angelegt und in dem

betreffenden Inventarium aufbewahrt. Sobald eine Veränderung erfolgt und in dem Inventarium angeſchrieben

iſt, wird dieſelbe gleichzeitig in dieſe Nachweiſung eingetragen .

2. Mit Ablauf des Vierteljahres wird die Nachweiſung abgeſchloſſen , von der Hebeſtelle vollzogen und dem Ober

Kontrolör bei deſſen nächſter Anweſenheit vorgelegt.

_ _ _

Ver

Ta g O r t Vor- und Zuname

der

Nummer

des

Inven

tariums.

der des

Eintr a gung. Bra u erei.

Benennung

der

Gefäße.

Inhabers.

4 .

Werder Jacob Werner18. Januar 1886 . . . .

30. Januar 1886 . .

Braupfanne

MaischbottichNeuenhagen v, Lochow

desgl.

desgl.

Woltersdorff Peter Schmidt6 . Februar 1886 . .

10 . Februar 1886 . . derselbe Bärmfassdesgl.

Werder23. März 1886 . . . Jacob Werner

Werder, den 1. April 1886.

Königliches Steuer -Amt.

(Name.)
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w eifung

jahres 1885 /86 eingetretenen und im Inventarium bemerkten Veränderungen .

den Gebrauch .

3 . Der Ober-Kontrolör prüft, ob die Veränderungen vollſtändig und richtig in die Nachweiſung und in das

Inventarium eingetragen und vorſchriftlich belegt ſind, wonächſt er die (nöthigenfalls zu berichtigende) Nachweiſung

durch ſeine Mitunterſchrift beſcheinigt.

4. Die so beſcheinigte Nachweiſung wird dem vorgeſeßten Hauptamt an dem von demſelben zu beſtimmenden Tage

von der Hebeſtelle eingereicht.

änderung der Gefäß e.

Hinzugetreten Im Inhalt verändert

Aus

geſchieden

Sonſtige, nicht die Gefäße betreffende

Veränderungen

Nr. Literinhalt. Nr.
Jepiger

Literinhalt.

8. 9 . 10 . 11.

1 1 236

1 108

1 200

1 205

Hat die Brauerei von Friedrich Schulze -

gepachtet .

Meldet die Verwendung von Zuckerkulör

zum Brauen an .

Geprüft und richtig befunden .

Werder, den 4. April 1886 .

Der Ober -Steuerkontrolör.

(Name.)
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Muſter H .

Brau - Anmeldungs

des

Haupt- Steuer

für

das III. Viertel

Enthält zwanzig Blätter, welche mit einer von dem

IInterzeichneten angeſiegelten Schnur durchzogen ſind.

Werder, den 27. Dezember 1885 .

N . N .

Ober - Inspektor.

Des Anmeldenden
Zur Einzelverſteuerung angemeldete

Der Einmaiſchung

Gattung und Menge

Tag

Stunde.

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

der

Zum Steuerſaße von

4 M . für 100 kg

(Getreide, Reis , grüne

Stärke).

Zum Steuerſaße von

6 M . für 100 kg

(Stärke, Stärkemehl,

Stärkegummi, Syrup

u . ſ. w .).

N a me. Wohnort

Anzeige. Tag.

inittag. mittag.

Gattung.

Menge Gattung.

kg 100

Menge

kg 1 % 100

10 .T-L 3. 4. 5.

/

8 .6. 7 . 9 . 1

1886

5 . Jan.38 . Joh . Walsleben Neuenkirchen 6 . Jan . 1500Gersten - |

malz -Schrot,

Reismehl 25

64. Job. Walsleben Neuenkirchen 7. Jau . 8. Jan. 6 1000Gersten

malz-Scbrot

Syrup 150

87. Werner Grossdorf 12 . Jan. 13. Jan. s 1 - - - -
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Regiſter

Amts zu Werder

jahr 1885 /86 .

Geführt von

Kühne

Steuereinnehmer.

Brauſtoffe. Zur Vermahlungsſteuer

angemeldete Brauſtoffe

(Getreide, Reis ).

Nachweis der

Verſteuerung bezw .

Nachverſteuerung.

Die

( Nettogewicht). Menge des

zu ziehenden
Zum Steuerſaße von

8 M . für 100 kg

(Zucker aller Art, aller

anderen Malzſurrogate).

Menge

Namen

der

Aufſichtsbeamten
,

welche von der

Anmeldung

Kenntniß

genommen haben.

Eſſigs.

Anmeldung

iſt geändert

und aufs

Neue

eingetragen

unter

Nummer.

Gattung .

Nummer

des

Hebe

Regiſters.

Datum .
gewicht).

Gattung.
Menge

kg 1 /100

12.

Hektoliter

kg 1 /100 ganze. halbe.

14. 15 .11. 13.
17 . 18 . 19.

Stärkezucker 25 5./1.

- 60 - 7.11 .

Gersteninalz 1525

16 .

Schulze

Steueraufseher

5 ./ 1. 86 .

64/72Schulze

Steueraufseher

7./ 1. 86 .

N . v .

12./ 1.Schulze

Steueraufseher

12. / 1. 86 .
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Muſter J .

Brauſteuer -Hebe-Regiſter

des

(Haupt-)Steuer-Amts zu Werder

für

das III, Vierteljahr 1885 /86.

Enthält zwanzig Blätter, welche mit einer von dem

Unterzeichneten angeſiegelten Schnur durchzogen ſind.

Werder, den 27. Dezember 1885.

Geführt von

Kühne

Steuereinnehmer .

N . N .

Ober-Inspektor.

Des Steuerzahlenden Betrag der erhobenen Brauſteuer

Vor-Regiſters Tages

Tag ſumme

der auf gegen der

Er

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Brau Ab

Name. Wohnort. Benennung.

auf Außer

Mahl- ordentlich

Erlaubniß
aus

(Pro

ſchein
| zeſſen 2c.)

erhobenen

Brauſteuerhebung . anzeige findungN
u
m
m
e
r

.

1. 2. 3. 4. 5. 6 .

Mart. Pf. Mark. | Pf. | Mark. Pf. | Mark. Pf. Mark. Pf.

7. 8. 9. 10. 11.

1886

38. 5 . Jan . Joh . Walsleben Neuen

kirchen | Anm . R .

39. do. Werner Grossdorf | do.

40 . do. Lehmann Neustadt Fix. Verz.

41. do. Joh . Walsleben Neuen Proz. R .

kirchen 2f. 1886
303 25

64. 7 . Jan. Joh. Walsleben Neuen

kirchen | Anm . R . 164 . 49

87. 12. Jan. Werner Grossdorf | Anm . R . 187 .
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Anlage 1

zu Nr. 3 der Ausführungsbeſtimmungen .

Grundfäße

Fixation der Brauſteuer (§. 4 des Geſetes wegen Erhebung der Brauſteuer vom

31. Mai 1872).

J . Allgemeine Vorſchriften .

1 . Da bei der Firation von dem Brauer mittelſt der Abfindungsſumme thunlichſt derſelbe Steuer

betrag erhoben werden ſoll , welchen er bei der Einzelverſteuerung für die wirklich verwendeten ſteuer

pflichtigen Brauſtoffe zu zahlen haben würde, ſo iſt der vorausſichtliche Verbrauch an leßteren für die .

Bemeſſung der Abfindungsſumme der entſcheidende Maßſtab . Bei der betreffenden Ermittelung iſt, ſofern

es ſich nicht um neu errichtete Brauereien handelt, auf den bisherigen Verbrauch zurückzugehen , wie er

aus den Ergebniſſen der Einzelverſteuerung , beziehungsweiſe der früheren Firationen erhellt. Daneben

ſind alle den fünftigen Umfang des Betriebs beeinfluſſende Umſtände in ſorgfältige Erwägung zu ziehen .

In der Regel darf die jährliche Abfindungsſumme nicht hinter dem Durchſchnitt der Steuerauf

fünfte der zunächſt vorhergehenden drei Jahre zurückbleiben . Ausnahmen ſind nur auf Grund beſonderer,

die Abminderung rechtfertigender Thatſachen zuläſſig . Andererſeits genügt jener Durchſchnitt beiſpielsweiſe

nicht bei Brauereien , deren Betrieb im Wachſen iſt.

Bei neu eröffneten oder nach längerer Betriebseinſtellung wieder in Betrieb geſeßten Brauereien

müſſen vorzugsweiſe die Betriebseinrichtungen und die Erklärungen des Brauers Anhalt geben . Nach

dem erſten , beziehungsweiſe dem zweiten Jahre kommen die bis dahin gezahlten Steuerbeträge hinzu.

2 . Die Firation findet der Regel nach in der Art ſtatt, daß für die Fixationsperiode der

Steuerbetrag in beſtimmter Summe unveränderlidh feſtgeſeßt wird. Ausnahmsweiſe jedoch kann ſich ,

namentlich wenn es für die Bemeſſung des Geſammtbetrags der Steuer an ausreichend ſicheren Anhalts

punkten fehlt, die Firation auf Feſtſeßung des ziim Mindeſten zu entrichtenden Steuerbetrags neben der

Berabredung eventueller Erhöhung desſelben durch Nachverſteuerung beſchränken . Neu eröffnete oder

nach längerer Betriebseinſtellung wieder in Betrieb geſepte Brauereien werden für die erſten drei Betriebs

jahre nur mit der Bedingung der Nachverſteuerung fixirt.

Diejenigen Firaten , welche außer dem Brauregiſter (vergl. Nr. 7) Bücher führen , aus welchen

der Verbrauch an Brauſtoffen in der Brauerei hervorgeht, ſind verpflichtet, dieſelben den Oberbeamten

der Steuerverwaltung auf Erfordern jederzeit zur Einſicht vorzulegen .

3 . Die Firationsverträge (Muſter A ) werden in der Regel längſtens auf Jahresdauer abgeſchloſſen .

Ausnahmsweiſe iſt der Vertragsabſchluß auch für einen kürzeren Zeitraum zuläſſig .

4 . Für die Dauer des Vertrags finden auf den Betrieb der firirten Brauerei die Beſtimmungen

der SS. 1, 3, 7, 13 Alinea 3, 14 , 16 , 17, 18 Abſaß 2, 19, 20, 21; §. 23 Alinea 3 Schlußlaß des

Geſeßes keine Anwendung. Dagegen ſind die übrigen Beſtimmungen des Geſebes, insbeſondere die

Vorſchriften der $ 8 . 9 und 10 über die Anmeldung der Räume und Gefäße, des § . 13 Alinea 1, 2 , 4

und 5 über die Aufbewahrungsorte der Vorräthe an Brauſtoffen , des S . 18 Abſaß 1 über die General

deklaration für die Verwendung von Malzſurrogaten, des §. 23 mit Ausnahme des Schlußſaßes im

Alinea 3 , ſowie der 88 . 24 und 25 über die Reviſion der Brauereien auch während der Firation zu

beachten . Doch kann die Direktiv behörde im einzelnen Falle von den dem Brauer nach § . 13 Alinea

2 und 4 obliegenden Verpflichtungen abſehen .
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B .

5 . Die Abſchließung der Fixationsverträge geſchieht durch die Hauptämter, unter Genehmigung

der Direktiv behörde.

Die bezüglichen Anträge ſind unter Angabe der gewünſchten Zeitdauer der Firation , der Arten

der zu verwendenden ſteuerpflichtigen Brauſtoffe und des als Abfindungsſumme angebotenen Geldbetrages,

in der Regel drei Monate vor dem Zeitpunkte, mit welchem die Firation beginnen , oder wieder beginnen

ſol , bei der Bezirkshebeſtelle anzubringen .

Brauer, welche ſteuerpflichtige Stoffe verſchiedener Art verwenden , werden zur Firation nur zu =

gelaſſen , wenn ſie dieſelbe bezüglich aller Stoffe eingehen . Ausgenommen hiervon bleibt der Fall des

g . 22 Ziffer III des Geſekes , in welchem eine Fixation der nicht über eine Mühle gehenden Surrogate

allein erfolgen kann. Auch kann ſolchen auf Deklaration ſteuernden Brauern , welche Zucker, Syrup oder

nicht beſonders benannte Malzſurrogate (S . 1 Nr. 5 bis 7 des Geſeßes ) dem bereits gekochten Biere

(3 . B . auf dem Kühlſchiffe, den Stellbottichen , den Gährgefäßen , Lagerfäſſern oder Flaſchen ) zuſeßen, die

Fixation lediglich der von dieſen Stoffen zu entrichtenden Brauſteuer geſtattet werden .

Zur Verwendung anderer als der im Firationsvertrage genannten Brauſtoffe bedarf es der Ge

nehmigung der Direktivbehörde.

6 . Die Abfindungsſumme iſt zum Voraus mindeſtens in monatlichen Raten zu zahlen . Doch

treten die unter Nr. 10 bezeichneten Folgen der verzögerten Zahlung nicht ein , ſobald die Zahlung nur

innerhalb der erſten fünf Tage des Zeitabſchnitts erfolgt, für welchen die Vorauszahlung zu leiſten iſt.

Die Zahlung der auf Grund der Brauregiſter (vergl. Nr. 7 ) zu berechnenden Nachſteuer ( . Nr.

2 ) geſchieht bei Beendigung des Vertrages. Rückſtände werden ſofort erekutiviſch beigetrieben .

7 . Der Firat hat, unter Benußung des von der Bezirkshebeſtelle zu beziehenden Formulars

(Muſter B ), ein Brauregiſter zu führen , in der Brauerei an einem vorzuſchreibenden Drt reinlich und

unbeſchädigt aufzubewahren und, von ihm unterſchrieben , binnen drei Tagen nach Ablauf jedes Quartals

unaufgefordert an die Hebeſtelle einzureichen . In das Regiſter muß ſpäteſtens eine Stunde vor Beginn

der jedesmaligen Braueinmaiſchung:

1 . die fortlaufende. Nummer der Gebräude,

2 . Tag und Stunde der Eintragung,

3 . Tag und Stunde der Einmaiſchung,

4 . das Gewicht der zu dem Gebräude zu verwendenden Brauſtoffe nach ganzen und halben

Kilogrammen ,

5 . die Menge undArt (ob ober- oder untergährig ) des daraus zu ziehenden Bieres nach ganzen

und halben Hektolitern ,

6 . die etwaige Ábweichung von der in der Generaldeklaration (S . 18 des Geſebes ) angegebenen

Art und Weiſe der Verwendung der Malzſurrogate,

7. der Name des Eintragenden

eingeſchrieben werden .

Die Abänderung oder Streichung der Einträge iſt bis eine Stunde vor der eingeſchriebenen

Einmaiſchungszeit ohne Weiteres , ſpäter aber nur unter den Vorausſeßungen ſtatthaft, daß alsdann erſt

eingetretene unvermuthete Umſtände die Ausführung des Brauaktes überhaupt oder in der eingetragenen

Art gehindert haben , und daß ein unverdächtiger , namentlich nicht mit dem Brauer in einem Lohn - oder

Familienverhältniſſe ſtehender Zeuge oder ein Steuerbeamter ſofort nach Eintritt des hindernden Ereigniſſes

zugezogen wird , um die Abänderung 2 . und deren Urſache im Brauregiſter mit zu beſcheinigen .

Vorräthe an Brauſtoffen , welche ſich über die im Brauregiſter eingetragene Menge an dem zur

Aufbewahrung beſtimmten Orte befinden , können nach dem Ermeſſen des Aufſichtsbeamten während des

Brauaktes unter ſteueramtlichen Verſchluß geſtellt werden .

Den revidirenden Steuerbeamten ſteht das Recht zu , die Vorräthe an ſteuerpflichtigen Brauſtoffen

vor der Einmaiſchung zu verwiegen und den Bierzug zu vermeſſen . Denſelben iſt von dem Firaten und

ſeinem Dienſtperſonale in Bezug auf den Brauereibetrieb jede erforderliche Auskunft zu ertheilen .

8. Wechſelt die Perſon des Beſißers einer fixirten Brauerei (z. B . duro Erbgang, Veräußerung,

Verpachtung 2c.) oder erwirbt der Firat den Beſiß noch einer anderen Brauerei (vergl. Nr. 10), jo iſt

davon dem Hauptamt binnen drei Tagen Anzeige zu machen . Dhne Beſikwechſel darf eine firirte

Brauerei einem anderen zur Benußung nur mit hauptamtlicher Genehmigung und nur unter Verſteuerung

der einzelnen betreffenden Gebräude überlaſſen werden . Gleicher Genehmigung bedarf es zur Bereitung

von Bier für andere Brauer oder zur Ueberlaſſung von Bier an andere firirte Brauer.
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Ebenſo iſt dem Fiyaten die Benußung der Brauerei eines Anderen , der Bezug von Bier aus

anderen Brauereien , ſowie die Ueberlaſſung von Bier an nicht fixirte Brauer nur unter Zuſtimmung des

Hauptamts (beziehungsweiſe der Hauptämter) geſtattet.

9 . Diejenigen Brauer, welche ohne die Bedingung der Nachverſteuerung (Nr. 2 ) firirt ſind, haben

die Vorräthe an Bier und Würze bei Beginn der Fixation und ſobald ſie aus dem Firationsverhältniſ

ohne Nachverſteuerung zur Einzelverſteuerung oder zur Vermahlungsſteuer übergehen , unaufgefordert

volſtändig anzuzeigen und ſich demnächſt einer amtlichen Aufnahme dieſer Vorräthe zu unterwerfen , deren

Ergebniß auf dem Fixationsvertrage unter ihrer Mitunterſchrift amtlich zu vermerken iſt.

Findet ſich zur Zeit des Uebergangs von dem Firationsverhältniß ohne Nachverſteuerung zur

Einzelverſteuerung oder zur Vermahlungsſteuer mehr Bier oder Würze vor, als in die Fixation über

nommen worden war, ſo muß für den Mehrbefund die von dem Hauptamt nach Maßgabe des durch

ſchnittlichen Verbrauchs an Brauſtoffen zu den Gebräuden während des legten Firationsjahres feſtzuſeßende

Steuer nachentrichtet werden ; hierbei können Differenzen bis zu zwanzig Prozent unberückſichtigt bleiben .

10 . Das Recht, den Fixationsvertrag vor deſſen Ablauf aufzuheben , ſteht zu :

a ) beiden Theilen im Falle einer weſentlichen Veränderung der Geſebgebung über die Brau

ſteuer ; desgleichen beim Wechſel der Perſon des Beſißers (durch Erbgang, Veräußerung,

b ) der Steuerverwaltung bei Nichterfüllung vertragsmäßiger Verbindlichkeiten ; bei Uebertretungen

des Geſeßes oder der dazu erlaſſenen Verwaltungsvorſchriften , welche in Bezug auf die

Brauerei von dem Fiyaten oder einer Perſon, für welche er nach §. 38 des Geſeßes haftet,

begangen ſind ; bei Veränderungen in Bezug auf die Räume oder Gefäße, welche eine erheb

liche Vergrößerung des Betriebes zulaſſen ; beim Erwerb des Beſißes einer anderen Brauerei

durch den Firaten ; im Falle des Ronkurſes des Firaten ;

c) dem Firaten, wenn er durch zufällige Ereigniſſe zu einer mindeſtens drei Monate dauernden

Betriebseinſtellung genöthigt wird ;

d ) den Erben des Firaten , wenn leşterer im Laufe der Firationsperiode verſterben ſollte.

Das Hauptamtbedarf zur Ausübung der Aufhebungsbefugniß der Genehmigung der Direktivbehörde .

Der Vertrag erliſcht mit dem Tage, an welchem die bezügliche Erklärung an den anderen kontra

hirenden Theil gelangt. Die für den Monat, in welchem der Vertrag erliſcht, gezahlte Steuerrate wird

nicht zurückerſtattet.

Erfolgt die Aufhebung des Vertrags wegen verzögerter Zahlung einer Abfindungsrate, ſo muß

neben der etwa ſonſt rückſtändigen Steuer auch die für den Monat, in welchem der Vertrag erliſcht, zu

zahlende Steuerrate nachgezahlt werden .

Brauer, welchen wegen Vertragswidrigkeiten oder wegen ſtrafbarer Uebertretungen der Vertrag

gefündigt worden, können durch die Direktivbehörde zeitweilig oder für immer von fernerer Firation

ausgeſchloſſen werden .

11. In Fällen der Zuwiderhandlung gegen die unter Nr. 5 Abſaß 4 , Nr. 7 , 8 und 9 dem

Firaten gemachten Vorſchriften tritt die im S . 35 Abſaß 1 des Geſebes angedrohte Ordnungsſtrafe ein ,

ſofern nicht die Defraudationsſtrafe verwirkt iſt. .

12. In Bezug auf die Firation der ſteuerpflichtigen Eſſigbereitung finden die vorſtehend unter

1 bis 11 ertheilten Vorſchriften entſprechende Anwendung .

Wenn die Effig bereitung, verbunden mit ſteuerpflichtiger Bierbereitung , ſtattfindet, kann die

Firation bezüglich der erſteren nur erfolgen, ſofern auch die von der legteren zu entrichtende Steuer fixirt

wird.

13. Ueber die Firationen iſt von jeder Hebeſtelle ein Verzeichniß zu führen .

II. Beſondere Vorſchriften für die Firation derjenigen Brauer, welche ausſchließlich für

den Bedarf des eigenen Haushalts Bier bereiten .

Auf die Firation der bezeichneten Brauer finden die obigen Beſtimmungen mit nachfolgenden

Modifikationen Anwendung :

1 . Zu 1 und 2 .

eventuell nach Maßgabe der amtlichen Richtigſtellung derſelben , berechnet und unveränderlich ,

alſo mit Ausſchluß einer etwaigen Nachverſteuerung, feſtgeſtellt.
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2 . Zu Nr. 3.

Die Firation kann ſich auf je 5 Jahre erſtrecken .

Zu Nr. 4 .

Die Verpflichtung zur Anmeldung der Räume und Gefäße liegt den Brauern nicht ob, ſoweit

ſie keine beſondere Brauanlage beſißen .

4 . Zu Nr. 5 .

Der Abſchluß der Verträge ſteht den Hauptämtern ſelbſtändig zu .

Die Anträge ſind regelmäßig , ſpäteſtens 6 Wochen vor dem Zeitpunkte, mit welchem die

Firation oder deren Erneuerung beginnen ſoll, anzubringen .

5 . Zu Nr. 6 .

Abfindungsſummen bis zu 12 M . einſchließlich ſind regelmäßig in einer Summe zu ent

richten . Ausnahmsweiſe, ſowie bei höheren Jahresſummen , kann die Vorausbezahlung in

halbjährlichen oder vierteljährlichen Raten bedungen werden .

6 . Zu Nr. 7, 8 und 9.

Von den Vorſchriften unter Nr. 7 , 8 und 9 zu I findet nur Abſaß 1 Nr. 8 Anwendung.

7 . Zu Nr. 10.

Bei Verträgen auf mehrere Jahre iſt die Kündigung für das zweite und folgende Jahr in

der Weiſe zuläſſig, daß die Kündigung ſpäteſtens drei Monate vor Ablauf desjenigen Jahres

erfolgen muß, mit welchem der Vertrag aufgehoben werden ſoll.

Die Aufhebungsgründe betreffend, ſo fallen zu b der dritte und vierte (Veränderung der

Räume oder Gefäße, Erwerb einer anderen Brauerei), desgleichen fällt derjenige zu c hinweg.

An die Stelle des leßteren tritt folgende Beſtimmung :

Der Brauer iſt zur Aufhebung des Vertrages befugt, wenn er das Brauen , ſei es über

haupt, ſei es wenigſtens in den Verhältniſſen , auf welche die Firation ſich bezieht, aufgiebt.

Außerdem wird beſtimmt:

8 . Jedes Ablaſſen des bereiteten Bieres an nicht zum Haushalt gehörige Perſonen gegen Entgelt

iſt unterſagt und unterliegt eventuell einer Ordnungsſtrafe nach §. 35 Abſak 1 des Geſeßes .

Das Ablaſſen von Bier an Perſonen , welche bei dem Firaten auf Arbeit gehen , iſt nicht

ſtrafbar.

9. Die oberſten Landes - Finanzbehörden ſind ermächtigt, die vereinfachte Form des Abſchluſſes

der Firationsverträge nach den , vorſtehend unter Il Nr. 1 bis 7 gegebenen Vorſchriften aus

nahmsweiſe auch auf ſolche Beſizer kleinerer Brauereien auszudehnen , welche zwar im Weſent

lichen für den eigenen Guts - oder Hausbedarf brauen , daneben aber auch einzelne, auf ihrer

Beſißung belegene oder benachbarte Schankſtellen gegen Entgelt mit Bier verſorgen .

10. Die Feſtſtellung der für die Verträge in Anwendung zu bringenden Formulare bleibt den

Direktivbehörden überlaſſen .
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Muſter A .

amts-Bezirk: Hebe-Bezirk :

NB. Bei der Firation ohne Vorbehalt der Nachverſteuerung werden die [ ] eingeklammerten Worte in dem S. 2

durchſtrichen .

Bei der Firation mit Nachverſteuerung werden die ( ) eingeklammerten Worte im §. 2, die Zahlen ( 1 ; 3 ;]

im $ . 5 , ſowie der §. 8 ganz und desgleichen die Beſtandsaufnahme am Schluſſe durchſtrichen.

Wird Firat ſeitens der Direttivbehörde von den Verpflichtungen nach $ . 13 Alinea 2 und 4 des Geſebes

entbunden , jo ſind im §. 5 Abjaß 2 Zeile 2 hinter : „ $ . 13 Alinea l" die Zahlen 2 und 4 zu durchſtreichen

und in Zeile 2 des §. 5 hinter : „ 13 Alinea " die Zahlen 2 und 4 vor beziehungsweiſe hinter 3 hinzuzufügen .

Brauſteuer - Firationsvertrag .

Zwiſchen dem unterzeichneten Haupt Amtund dem Beſißer der zu

unter Nr. belegenen Brauerei wird unter Vorbehalt der Genehmigung

zu für die Zeit vom
ten 188 bis ten 188 nachſtehender Brau

ſteuer- Fixationsvertrag abgeſchloſſen :

§. 1.
Der Brauereibeſißer wird während der Vertrags

dauer in der bezeichneten Brauerei zur Bereitung von Bier die nachſtehend angegebenen ſteuerpflichtigen

Brauſtoffe, nämlich :

verwenden . Derſelbe hat von dieſen Brauſtoffen die im $ . 1 des Geſeßes wegen Erhebung der Brau

ein volles Jahr

die Vertragsperiode

der

M . feſtgeſeßt worden iſt. Von dieſem Betrage hat

jeden Monats

innerhalb der erſten fünf Tage ; der Vertragsperiode

jeden Vierteljahres

M . Þf., in Worten :den
zwölftena
mo · Theil mit
vierten

and Amt zu im Voraus zu zahlen .

$ . 2 .

Eine nachträgliche (Erhöhung oder) Ermäßigung der Abfindungsſumme (S . 1) findet nicht ſtatt,

wenn auch die Abfindung der Menge an Brauſtoffen , welche in der Brauerei wirklich zur Verwendung

kommen , nicht entſprechen ſollte.

Eine Ermäßigung der Abfindungsſumme iſt namentlich jedenfalls dann unzuläſſig , wenn der

Minderverbrauch von Brauſtoffen gegen die der Abfindung zu Grunde gelegte Menge ausſchließlich durch

das Thun oder Unterlaſſen des Betriebsinhabers , beziehungsweiſe ſeiner Gewerbegehülfen , oder durch

Ereigniſſe, welche im gewöhnlichen Laufe der Dinge liegen , herbeigeführt iſt.

[Dagegen verpflichtet ſich der Brauereibeſißer zur Nachverſteuerung derjenigen Brauſtoffe, welche

er bis zur Beendigung des Vertrages über die der bezahlten Abfindungsſumme entſprechende Menge hinaus

in ſeiner Brauerei verwendet hat. Die Zahlung der Nachſteuer erfolgt bei Beendigung des Vertrages

nach Maßgabe des Ergebniſſes des Brauregiſters (S. 3).]

Andere als die im S . 1 vorſtehend angegebenen Brauſtoffe dürfen in der Brauerei nur nach

vorheriger Genehmigung d zu verwendet werden .
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$ . 3 .

Der Brauereibeſißer hat unter Benußung des von dem Amt zu beziehenden

Formulars nach deſſen näherer Anweiſung ein Brauregiſter zu führen , in der Brauerei an einem von

dem Bezirks -Ober-Kontrolör vorzuſchreibenden Orte reinlich und unbeſchädigt aufzubewahren, und von ihm

unterſchrieben, binnen drei Tagen nach Ablauf jeden Vierteljahres unaufgefordert an das vorgenannte

Amt einzureichen . Derſelbe hat in dies Regiſter ſpäteſtens eine Stunde vor Beginn der jedesmaligen

Braueinmaiſchung :

1. die fortlaufende Nummer der Gebräude,

2 . Tag und Stunde der Eintragung,

3 . Tag und Stunde der Einmaiſchung ,

4 . das Gewicht der zu dem Gebräude zu verwendenden Brauſtoffe nach ganzen und halben

Kilogrammen ,

5 . die Menge und Art (ob ober- oder untergährig ) des daraus zu ziehenden Bieres nach ganzen

und halben Hektolitern ,

6 . die etwaige Abweichung von der in der Generaldeklaration (S. 18 des Geſekes vom 31. Mai

1872) angegebenen Art und Weiſe der Verwendung der Malzſurrogate,

7 . ſeinen Namen

einzuſchreiben . Die Abänderung oder Streichung der Einträge iſt bis eine Stunde vor der eingeſchriebenen
Einmaiſchungszeit ohne Weiteres, ſpäter aber nur unter den Vorausſeßungen ſtatthaſt, daß alsdann erſt

eingetretene unvermuthete Umſtände die Ausführung des Brauaktes überhaupt oder in der eingetragenen

Art gehindert haben und daß ein unverdächtiger, namentlich nicht mit dem Brauereibeſißer in einem Lohn

oder Familienverhältniſſe ſtehender Zeuge oder ein Steuerbeamter ſofort nach Eintritt des hindernden

Ereigniſſes zugezogen wird , um die Abänderung 2c. und deren Urſache im Brauregiſter mit zu be

ſcheinigen .

$ . 4 .

Der Brauereibeſißer iſt verpflichtet, jeine Bücher, aus welchen der Verbrauch an Prauſtoffen in

der Brauerei erſichtlich wird, dem Bezirks -Ober -Kontrolör, den Hauptamtsdirigen
ten

ſowie den höheren

Beamten der Steuerverwaltung auf Erfordern jederzeit zur Einſicht vorzulegen .

S . 5 .

Für die Dauer des Vertrages finden auf den Betrieb dieſer Brauerei die Beſtimmungen der

$ 8 . [ 1 ; 3 ;] 7 ; 13 Alinea 3 ; 14 ; 16 ; 17 ; 18 Abſaß 2 ; 19 ; 20 ; 21; S . 23 Alinea 3 Schlußiap des

Geſeßes vom 31. Mai 1872 keine Anwendung.

Dagegen ſind die übrigen Beſtimmungen des Geſeßes , insbeſondere die Vorſchriften der SS. 9

und 10 über die Anmeldung der Räume und Gefäße, des $. 13 Alinea 1 , 2 , 4 und 5 über die Auf

bewahrungsorte der Brauſtoffe ; des S . 18 Abſaß 1 über die Generaldeklaration für die Verwendung von

Malzſurrogaten , desgleichen des §. 23 mit Ausnahme des Schlußiaßes im Alinea 3 , ſowie der $ S . 24

und 25 über die Reviſion der Brauerei auch während der Fixation zu beachten.

Vorräthe von Brauſtoffen, welche ſich über die im Brauregiſter (S. 3 Nr. 4 ) eingetragene Menge

an dem zur Aufbewahrung beſtimmten Orte befinden , können nach dem Ermeſſen des Aufſichtsbeamten

während des Brauaktes unter ſteueramtlichen Verſchluß geſtellt werden .

Den Steuerbeanten ſteht ferner das Recht zu , die Vorräthe an ſteuerpflichtigen Brauſtoffen vor

der Einmaiſchung zu verwiegen und den Bierzug zu vermeſſen . Denſelben iſt von dem Brauereibeſißer

und ſeinem Dienſtperſonal in Bezug auf den Brauereibetrieb jede erforderliche Auskunft zu ertheilen .

8 . 6 .

Tritt durch Veräußerung, Verpachtung, Erbgang 2 . ein Wechſel im Beſige der Brauerei ein ,

oder erwirbt der Prauereibeſiber den Beſiß noch einer anderen Brauerei, ſo iſt davon dem Hauptamt

binnen drei Tagen Anzeige zu machen . Ohne Beſißwechſel darf die Brauerei einem Anderen zur Bes

nußung nur mit hauptamtlicher Genchmigung und nur unter Verſteuerung der einzelnen betreffenden Ge

bräude überlaſſen werden . Gleicher Genehmigung bedarf es zur Bereitung von Bier für andere Branier

oder zur Ueberlaſſung von Vier an andere firirte Brauer.

Ebenſo iſt dem Fiyaten die Benußung der Brauerei eines Anderen , der Bezug von Bier aus
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anderen Brauereien , ſowie die Ueberlaſſung von Bier an nicht figirte Brauer nur unter Zuſtimmung des

Hauptamts (beziehungsweiſe der Hauptämter) geſtattet.

$ . 7.

Das Recht, dieſen Vertrag vor deſſen Ablauf aufzuheben , ſteht zu :

a) beiden Theilen : im Falle einer weſentlichen Veränderung der Geſeßgebung über die Brau

ſteuer ; desgleichen beim Wechſel der Perſon des Beſißers (durch Erbgang, Veräußerung, Ver

pachtung 2 .);

b ) der Steuerverwaltung: bei Nichterfüllung vertragsmäßiger Verbindlichkeiten ; bei Uebertretungen

des Geſeßes vom 31. Mai 1872 oder der dazu erlaſſenen Verwaltungsvorſchriften , welche in

Bezug auf die Brauerei von dem Brauereibeſißer oder einer Perſon , für welche er nach $ . 38

dieſes Geſebes haftet, begangen ſind ; bei Veränderungen in Bezug auf die Räume oder Ge

fäße, welche cine erhebliche Vergrößerung des Betriebes zulaſſen ; beim Erwerb des Beſißes

einer anderen Brauerei durch den Brauereibeſißer ; im Falle des Konkurſes des lepteren ;

c) dem Brauereibeſizer : wenn er durch zufällige Ereigniſſe 311 einer mindeſtens drei Monate

dauernden Betriebseinſtellung genöthigt wird ;

d ) den Erben des Brauereibeſikers : wenn lepterer im Laufe der Firationsperiode ver

ſterben ſollte.

Der Vertrag erliſcht mit dem Tage, an welchem die bezügliche Erklärung an den anderen kon

trahirenden Theil gelangt. Die für den Monat, in welchem der Vertrag erliſcht, gezahlte Steuerrate wird

nicht zurückerſtattet.

Erfolgt die Aufhebung des Vertrages wegen verzögerter Zahlung einer Abfindungsrate, ſo muß

neben der etwa ſonſt rückſtändigen Steuer auch die für den Monat, in welchem der Vertrag erliſcht, zu

zahlende Steuerrate nachgezahlt werden .

S . 8 .

Der Brauereibeſißer hat die Vorräthe an Bier und Würze bei Beginn der Firation und ſobald er aus

dem Firationsverhältniß ohne Nachverſteuerung zur Einzelverſteuerung oder zur Vermahlungsſteuer übergeht,

unaufgefordert vollſtändig dem Amt anzuzeigen und ſich demnächſt einer amtlichen Auf

nahme dieſer Vorräthe zu unterwerfen , deren Ergebniß auf beiden Eremplaren dieſes Vertrages unter

Mitunterſchrift des Brauereibeſißers von dem Reviſionsbeamten beſcheinigt wird . Findet ſich zur Zeit

des Uebergangs von dem Firationsverhältniſſe ohne Nachverſteuerung zur Einzelverſteuerung oder zur

Vermahlungsſteuer mehr Bier oder Würze vor, als in die Firation übernommen worden war, ſo muß

für den Mehrbefund die von dem Hauptamt nach Maßgabe des durchſchnittlichen Verbrauchs an Brau

ſtoffen zu den Gebräuden während des leßten Firationsjahres feſtzuſeßende Steuer nachentrichtet werden .

$ . 9 .

In Fällen der Zuwiderhandlung gegen die in den SS. 2 , 3, 6 und 8 dem Brauereibeſißer ge

machten Vorſchriften tritt, ſofern nicht die Defraudeſtraße verwirkt iſt, die im S . 35 Abſaß 1 des Geſebes

vom 31. Mai 1872 angedrohte Ordnungsſtrafe ein .

$ . 10 .

Der Steuerverwaltung ſtehen wegen aller Anſprüche an den Brauereibeſißer aus dieſem Ver

trage dieſelben Befugniſſe zu , welche ihr bezüglich der Eintreibung rückſtändiger Steuern geſeßlich ein

geräumt ſind .

S. 11.

Dieſer Vertrag iſt in zwei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt, beiderſeits vollzogen und je

ein Exemplar desſelben von jedem Kontrahenten in Empfang genommen .”

den ten 188 . den ten 188 .

Amt. Der Brauereibeſiker .

Obiger Vertrag wird hierdurch genehmigt.

den ten 188 .

tent
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Beſtandsaufnahme.

Beim Beginn der Firation am

188 waren Hektoliter

Worten :

ten Bei Löſung des Fixationsverhältniſſes

Liter , in am
ten 188

unter gährig Bier Würze vor

handen . Dieſe

Bier

Würze

ſind in die Firation mit hinüber genommen

worden , was beſcheinigt wird .

den ten 188 .

Die Reviſionsbeamten.

Anerkannt:

ten

den ten 188
188 .

Der Brauereibeſi şer.
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* Muſter B .

Steuerhebebezirk: Werder. Nummer 7 des Inventariums.

B r a u - H e giſter

der

fixirten Bier-Brauerei des Joh. Walsleben zu Neuenkirchen

für

das III. Vierteljahr 1885/86.

Dies Regiſter enthält zwanzig Blätter, welche

mit einer von dem Unterzeichneten angeſiegelten

Schnur durchzogen ſind.

Werder , den 27. Dezember 1885.

N . N . Ober-Steuerkontrolör.

Das Regiſter iſt im Sudraume rechts an

der Thür im kleinen Schranke aufzubewahren .

Werder, den 27. Dezember 1885 .

N . N . Ober -Steuerkontrolör.

zugeben .

Anweiſung für den Gebrauch .

1. Firat hat ſpäteſtens eine Stunde vor Beginn der Einmaiſchung jedes einzelne Gebräude unter einer beſonderen

fortlaufenden Nummer in der Art einzutragen , daß zwiſchen je zwei Eintragungen genug leerer Raum für die

überſichtliche Eintragung der Bemerkungen in Spalte 14 bleibt.

Die ſteuerpflichtigen Brauſtoffe find je nach den Steuerfäßen in den Spalten 6 beziehungsweiſe 8 oder 10

einzeln aufzuführen und zwar jeder Stoff mit ſeinem beſonderen Namen unter Bezeichnung der Beſchaffenheit,

in der er zur Verwendung gelangt; alſo : ,,Gerſtenmalzſchrot“ , „ Reismehl“ , nicht etwa blog: „ Getreide “ , Reis“ .

Die Menge der Brauſtoffe iſt (Spalte 7 , 9, 11) ſtets nach dem Nettogewicht bis auf halbe Kilogramm an

Etwaige Abweichungen von der in der Generaldeklaration (§ . 18 des Geſeßes vom 31. Mai 1872) ange .

gebenen Art und Weiſe der Verwendung der Malzſurrogate ſind gleichfalls ſpäteſtens eine Stunde vor der Ein

maiſchung in Spalte 14 einzutragen .

2 . Wegen åenderung oder Streichung der Einträge iſt außer den Vorſchriften im §. 3 des Fixationsvertrages be

ſonders zu beachten :

a ) Soden andere Stoffe oder andere Mengen verwendet werden oder ſoll das Gebräude ganz ausfallen, ſo ift

die erſte Eintragung unter Erhaltung der Lesbarkeit zu durchſtreichen und in Spalte 14 die nöthige Erläu

terung zu geben. In Fällen der erſteren Art iſt das Gebräude zc. eine Stunde vor Beginn des Brauaktes ,

bei ſpäter beſchloſſener Aenderung aber jedenfalls vor der Einmaiſchung unter Zuziehung eines die Hin

derungsgründe beſcheinigenden Zeugen oder Steuerbeamten von neuem einzutragen ;

b ) wird nur der Zeitpunkt der Einmaiſchung oder die Menge des Bierzuges geändert, ſo wird in Spalte 14

ein begründender Vermerk ſpäteſtens por der Einmaiſchung oder bezüglich des Bierzuges vor dem Ablaſſen

der Würze zum Kochen , eventuell unter Beſcheinigung eines Zeugen oder Beamten gemacht.

3 . Fiyat haftet für die Richtigkeit aller Eintragungen .

4 . Dies Regiſter iſt während des Quartals in der Brauerei nach der Anordnung des Ober-Kontrolörs aufzubewahren

und den Aufſichtsbeamten ſtets zugänglich zu halten , innerhalb dreier Tage nach Ablauf des Quartals aber vom

Firaten , mit ſeiner Unterſchrift verſehen , unaufgefordert der Hebeſtelle einzureichen .

107
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Der
Lau

fende

Num

Der

Eintragung

Der zu verwendenden Brauſtoffe Gattung und Menge (Nettogewicht).
Einmaiſchung

mer Stunde.
Stoffe zum Steuerſaß von

4 M . für 100 kg

Stoffe zum Steuerſaß

von 6 M . für 100 kg

Stoffe zum Steuerſat

von 8 M . für 100 kg

der

Ge

bräu

| Tag. Tag.

V
o
r
m
i
t
t
a
g
s

. N
a
c
h
m
i
t
t
a
g
s

. V
o
r
m
i
t
t
a
g
s

. N
a
c
h
m
i
t
t
a
g
s

.

Benennung.
Gewicht Benennung.

Gewicht Benennung.
Gewicht

de.

1. 2.

kg | 1/100

7. I 8.

kg | 1/100

9. 10.

kg / 100

11.

7 . 4. Jan . 1 -

|

. Jan. – – 7000 - - - - StänderuchomGersteromboclorot

Poromecht 25

2. 4 . Jan . 6 - 4 . Jan. 7 - Gerstenmalzschrot | 1 000

Reismehl

3. 10. Jan . 6 - 10. Jan . 7 - Gerstenmalzschrot

Reismehi

1000 Stärkezucker 100
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Menge und Art

des zu ziehenden

Bieres

N a me Reviſion s vermerk
(ober- oder

untergährig). des Bemerkungen des Firaten . der

Eintragenden. Beamten.

Hektoliter

ganze. I halbe.

12. 13 . 14 . 15 .

Watstebert:

untergährig

Zu 1. Der erwartete Zucker ist aus Magdeburg

nicht eingetroffen . Daher werden Malzschrot und

Reismehl allein eingemaischt und 5 Hektoliter Bier

weniger gezogen .

Walsleben.

Walsleben .

Walsleben .

Zu 2 . Siehe die Bemerkungen zu 1. | Zu 2. Die Mengen (Spalte 6

Walsleben . und 7) vor der Einmaischung

verwogen und in Ueberein

stimmung gefunden.

Zu 3. Die beiden Brauknechte , welche über eine 4 ./ 1. 8 : Vorm . 7 Ubr.

Viertelmeile von der Brauerei entfernt wohnen , Schulz

haben wegen des in der Nacht stattgehabten star
Steueraufseher.

ken Schneefalls die Brauerei erst gegen 74/2 Uhr

erreicht, und ist in Folge dessen der Beginn der

Einmaischung auf 8 Uhr verlegt.

10 / 1. 86 . Morgens 74/2 Uhr.

Walsleben .

Die Richtigkeit vorstehender Angaben bescheinigt

10 ./ 1. 86. Schmidt

Ortssehulze.

107 *
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Anlage II

zu Nr. 5 der Ausführungsbeſtimmungen .

Vorſchriften,

betreffend

die Rückvergütung der Brauſteuer bei der Ausfuhr von Bier (S. 6 des Geſebes

wegen Erhebung der Brauſteuer vom 31. Mai 1872).

Bei der Ausfuhr von Bier aus dem Geltungsbereiche des Geſekes vom 31. Mai 1872 ſoll auf

Grund des § . 6 a . a . C . vom 1. Januar 1873 ab eine Rückvergütung der Brauſteuer unter folgenden

Bedingungen und Maßgaben gewährt werden .

$ . 1.

Eine Vergütung wird nur auf ſolches Bier gewährt, zu deſſen Bereitung mindeſtens 25 kg

Getreideſdrot, Reis oder grüne Stärke und im Falle der Mitverwendung höher als 4 M für 100 kg

beſteuerter Malzſurrogate (s. 1 Ziffer 4 bis 7 des Geſeßes ) mindeſtens eine' dem Steuerwerthe von 1 Ai.

entſprechende Menge von Brauſtoffen auf jeden Hektoliter erzeugten Bieres verbraucht worden ſind.

Das Bier muß der Regel nach in Fäſſern oder Flaſchen und bei jeder Sendung in einer Menge

von mindeſtens zwei Hektolitern ausgehen. Für beſonders gehaltreiche Biere, welche in kleineren Gebinden

ausgeführt zu werden pflegen, kann von der oberſten Landes - Finanzbehörde die Steuervergütung auch

dann bewilligt werden , wenn die Ausfuhr in einer geringeren Menge, mindeſtens aber in der Menge

von 50 Litern erfolgt.

Die Fäſſer müſſen bezüglich ihres Inhalts amtlich geaicht und mit dem Aichſtempel verſehen,

auch der bei der Aichung ermittelte Literinhalt auf den Fäſſern mit Zahlen deutlich eingebrannt ſein .

Die Flaſchen einer Sendung müſſen in der Regel dieſelbe Größe haben , doch kann ausnahms

weiſe die gleichzeitige Ausfuhr verſchiedener Arten von Flaſchen nachgegeben werden , ſofern nur die

Flaſchen gleicher Art je einen gleichen Rauminhalt haben . In ein und daſſelbe Rollo dürfen aber nur

Flaſchen von gleicher Größe verpackt werden .

Fäſjer müſſen ſpundvoll, Flaſchen bis in den Hals hinein gefüllt ſein .

Die Vergütung findet erſt ſtatt, nachdem der Nachweis der wirklich erfolgten Ausfuhr beziehungs

weiſe des Eingangs im Beſtimmungsorte (S . 8) geführt worden iſt.

S . 2 .

Die Vergütung beträgt 1 M . für den Hektoliter und wird nur für je volle fünf Liter berechnet,

ſo daß überſchießende einzelne Liter bei der jedesmaligen Sendung außer Anſap bleiben .

§. 3 .

Der Anſpruch auf Steuervergütung darf nur zuverläſſigen , in ſteuerlicher Beziehung unbeſchol

tenen Brauern und nur dann zugeſtanden werden , wenn dieſelben von ihnen ſelbſt gebrautes Bier der im

$ . 1 bezeichneten Art ausführen und nach der Anweiſung des Hauptamts Bücher führen, aus denen die

zur Vierbereitung verwendeten Stoffe und deren Menge, ſowie der Umfang des Bierzuges und des Ab

ſaßes ſich ergiebt. Dieſe Bücher müſſen den Steuerbeamten vom Ober-Kontrolör (einſchließlich ) aufwärts

auf Verlangen jederzeit zur Einſicht vorgelegt werden .
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§. 4 .

Brauer, welche die Steuervergütung in Anſpruch nehmen , haben ſich dieſerhalb an das Haupt

amt, in deſſen Bezirk die betreffende Brauerei belegen iſt, zu wenden. Daſſelbe prüft die Betriebsverhält

niſſe der Brauerei und berichtet darüber an die Direktivbehörde, welche, falls ſich keine Bedenken gegen

die Gewährung des Antrages ergeben , dem Brauer, nachdem derſelbe die in den $ 8 . 1 und 3 angege

benen Bedingungen protokollariſch übernommen hat, einen Zuſageſchein nach dem unter A beigefügten

Muſter ertheilt. Die Gültigkeit dieſes Zuſageſcheins kann für den Zeitraum eines oder auch mehrerer

hintereinander folgender Kalenderjahre beſtimmt werden , die Zurücknahme jedoch jederzeit vor Ab

lauf der darin bezeichneten Gültigkeitsfriſt erfolgen , wenn eine der geſtellten Bedingungen nicht

erfüllt wird.

Ueber die Ausfertigung der Zuſageſcheine iſt bei der Direktivbehörde ein Regiſter zu führen .

§. 5 .

Zur Ertheilung der zur Begründung des Anſpruchs auf Steuervergütung erforderlichen Aus

gangsbeſcheinigung (S. 1) ſind die Hauptzoll- und Hauptſteuerämter befugt, welche an der Grenze gegen .

Länder, die nicht zum deutſchen Zollgebiet gehören , oder an den Binnengrenzen gegen die nicht der

Brauſteuergemeinſchaft angehörigen Bundesſtaaten gelegen , oder beim Eiſenbahn - oder Schiffsverkehr im

Innern zur Ausgangsabfertigung ermächtigt ſind. Auch ſind die vorbezeichneten Aemter befugt, die Vor

abfertigung (S. 7 ) vorzunehmen.

Anderen SteuerſteŰen wird nach Bedürfniß die Ermächtigung zur Beſcheinigung des Ausgangs

oder zur Vorabfertigung von der oberſten Landes - Finanzbehörde ertheilt.

§ . 6 .

Sol Bier mit dem Anſpruche auf Steuervergütung ausgeführt werden , ſo hat der Brauer, für

deſſen Rechnung die Ausfuhr erfolgen ſoll, ſolches der Steuerhebeſtelle des Bezirks , in welchem ſeine

Brauerei belegen iſt, mittelſt einer in doppelter Ausfertigung zu übergebenden ſchriftlichen Anmeldung an

zuzeigen . Einer gleichzeitigen Vorführung des auszuführenden Bieres bedarf es nicht.

Je nachdem die Ausfuhr in Fäſſern oder in Flaſchen erfolgen ſoll, iſt hierzu das eine oder das

andere der beiliegenden Muſter B und C zu verwenden , im erſteren Falle der Inhalt jedes einzelnen B 4. C.

Faſſes in Hektolitern und Litern , im leßteren die Zahl der Flaſchen von gleicher Größe in einer Um

ſchließung (Kiſte u . f. w .) und die Litermenge des Bieres in allen Flaſchen von gleicher Größe zuſammen,

in beiden Fällen aber die Bezeichnung der auszuführenden Bierſorte nach der ortsüblichen Benennung

und das Abfertigungs- beziehungsweiſe Ausgangsamt, ſowie der Empfänger anzugeben .

Findet die Hebeſtelle kein beſonderes Bedenken , auch gegen die Wahl des Abfertigungs- und

des Ausgangsamts nichts zu erinnern, ſo bucht ſie die Anmeldung in dem nach dem anliegenden

Muſter D zu führenden Anmelde-Regiſter . Hat die Hebeſtelle , bei der die Anmeldung erfolgt iſt, die _ D .

weitere Abfertigung nicht ſelbſt zu ertheilen , jo giebt ſie ein Exemplar mit dem Buchungsvermerk und der

Beſcheinigung über die Ertheilung des Zuſageſcheins verſehen dem Anmelder zurück. Von den Haupt

ämtern ſind die in ihrem Bezirk geführten Anmelde-Regiſter nach Erledigung aller Eintragungen , und

zwar ſpäteſtens bis zum 1 . Mai des folgenden Jahres mit den Duplikaten der Anmeldungen an die

Direktivbehörden zur Reviſion einzureichen .

$ . 7.

Die weitere Abfertigung kann entweder lediglich bei dem Ausgangsamt (S . 8) oder mit einer

Vorabfertigung bei einem anderen dazu befugten Amt (S . 9) erfolgen . Sofern nicht das Amt, bei dem

die Anmeldung bewirkt wird, die weitere Abfertigung vornimmt, hat der Anmelder mit der ihm zurück

gegebenen Anmeldung, welche den Transport begleiten muß, das Bier dem zur weiteren Abfertigung

gewählten Amt zur Reviſion zu ſtellen .

Dieſe weitere Abfertigung beſteht in allen Fällen in der Feſtſtellung des Literinhalts der Fäſſer

und Flaſchen . Außerdem hat ſich das abfertigende Amt davon Üeberzeugung zu verſchaffen , daß die

Gebinde unverdorbenes Bier enthalten und gehörig befüllt ſind.

Iſt auf Fäſſern die nach § . 1 erforderliche amtliche Inhaltsbezeichnung der Aichbehörde nicht

deutlich genug erkennbar oder walten ſonſt gegen die Richtigkeit des deklarirten Faßinhalts Bedenken ob,

oder ſind endlich Gebinde etwa in Folge von Lekkage nicht gehörig ſpundvoll befüllt, und läßt ſich die
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fehlende Menge nicht mit einiger Sicherheit ſchäßen , ſo muß eine amtliche Vermeſſung des betreffenden

Faſſes vermittelſt des Längen - und Höhenmeſſers und des geaichten Maßſtabes, ſowie eine Berechnung

des Inhalts nach den bezüglichen Vorſchriften der H . Conradiſchen Anleitung zur Beſtimmung des

Literinhalts der Brennerei- und Brauereigeräthe eintreten .

Bei der Ausfuhr von Bier in Flaſchen iſt die Größe der lekteren , deren Zahl und die Geſammt=

menge und Beſchaffenheit der angerneldeten Flüſſigkeit feſtzuſtellen. In der Regel werden zu dieſem Zweck

probeweiſe Reviſionen genügen .

Wieweit in jedem Falle behufs Feſtſtellung des Inhalte der Gebinde oder der Flaſchen die Reviſion

auszudehnen iſt , hängt von dem pflichtmäßigen Ermeſſen der Abfertigungsbeamten ab .

Das Ergebniß der Reviſion wird auf der Anmeldung beſcheinigt.

§ . 8 .

Soll nach der Wahl des Verſenders die weitere Abfertigung lediglich beim Ausgangsamt erfolgen,

ſo hat dieſes Amt, nach bewirkter Reviſion und Beſcheinigung derſelben auf der Anmeldung , auf der

lekteren auch die wirklich erfolgte Ausfuhr über die Grenze auf Grund der eigenen Wahrnehmung oder

auf Grund der Angabe der Begleitungsbeamten zu beſcheinigen .

Iſt die Ausfuhr nach Ländern oder Landestheilen außerhalb des deutſchen Zollgebiets erfolgt,

ſo genügt zur Erlangung der Steuervergütung die Ausfuhrbeſcheinigung des Grenzamts . Dieſes hat in

ſolchem Falle die beſcheinigte Anmeldung dem Hauptamt zuzuſenden , in deſſen Bezirk die Brauerei gelegen

iſt, aus welcher die Verſendung erfolgt.

In allen anderen Fällen bedarf es aber zur Erlangung der Steuervergütung einer Eingangs

beſcheinigung, welche nach der Wahl des Waarenführers entweder von der Steuerſtelle des Beſtimmungs

orts oder von der gegenüberliegenden Uebergangsabfertigungsſtelle zu ertheilen iſt. Um die jenſeitige

Eingangsbeſcheinigung auswirken zu können , empfängt der Waarenführer nach erfolgter Ausgangs

abfertigung die Anmeldung zurück, welche demnächſt, mit der Eingangsbeſcheinigung verſehen , von der be

ſcheinigenden Behörde ohne Zeitverluſt dem Hauptamt, in deſſen Bezirk die Brauerei gelegen iſt, un

mittelbar zurückzuſenden iſt.

. 9 .

Wählt der Verſender eine Vorabfertigung bei einem anderen Amt, als dem Ausgangsamt, ſo hat

jenes Amt nach erfolgter und beſcheinigter Reviſion den Verſchluß anzulegen und auf Anmeldung zu be

ſcheinigen , daß und wie ſolches geſchehen . Mit der beſcheinigten Anmeldung iſt dann das Bier binnen

einer von dem Abfertigungsamt zu beſtimmenden angemeſſenen Friſt dem gewählten Ausgangsamt vor

zuführen , welches , ſoweit nicht nach ſeinem Ermeſſen oder nach den Umſtänden, z. B . im Falle einer auf

dem Transport ſtattgehabten Lekkage, eine weitere Reviſion erforderlich iſt, ſich auf die Vergleichung der

Zahl und Zeichen der Gebinde und auf die Abnahme des Verſchluſſes beſchränken kann, wenn dieſer nicht

wegen eines ertheilten Uebergangsſcheins belaſſen werden muß. Die demnächſt erfolgte Ausfuhr hat das

Ausgangsamt auf der Anmeldung zu beſcheinigen .

Wegen der Beſchaffung der Eingangsbeſcheinigung und der Rückſendung der Anmeldungen an

das betreffende Hauptamt kommen die im $. 8 enthaltenen Beſtimmungen zur Anwendung.

Wenn neben der Ausfuhranmeldung über das verſendete Vier ein Uebergangsſchein ausgefertigt

werden muß, ſo iſt in jeder dieſer Bezettelungen auf die andere Bezug zu nehmen .

$. 10.

Bei der Ausfuhr von Bier nach Bayern , Württemberg, Baden und Elſaß-Lothringen iſt die

Vorführung des Bieres beim Ausgangsamt in den Fällen des § . 9 nicht erforderlich .

Zur Erlangung der Rückvergütung genügt vielmehr die durch g. 8 Abſaß 3 vorgeſchriebene

Empfangsbeſcheinigung , welche ſich jedoch auch auf die Unverlebtheit des angelegten Verſchluſſes zu er

ſtrecken hat.

Auch können die Direktivbehörden im Falle eines örtlichen Bedürfniſſes den Bezirksſteuerſtellen

die Ermächtigung ertheilen , bei der Abfertigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung nach Bayern ,

Württemberg, Baden oder Elſaß-Lothringen auszuführenden Bieres, ſofern der Transport nicht mittelſt

der Eiſenbahn ſtattfindet, von der Vorführung des Bieres zum Zweck der Reviſion und Verſchlußanlegung

unter nachſtehenden Bedingungen ganz abzuſehen :

1
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1 . Der Brauer hat über das auszuführende Bier mindeſtens einen halben Tag vor der Ab

ſendung deſſelben der Bezirksſteuerſtelle eine Abmeldung in zwei Exemplaren zur Viſirung und

Eintragung in das Anmelde-Regiſter einzureichen und den Biertransport ſtets von einem

Exemplar der amtlich viſirten Ausfuhranmeldung begleiten zu laſſen .

2 . Den Steuerbeamten ſteht jederzeit die Befugniß zu, die Richtigkeit der Anmeldung , ſowie die

Erfüllung der vorſchriftsmäßigen Bedingungen der Steuervergütung durch Reviſion der Bier

ſendungen zu kontroliren .

3 . Behufs Feſtſtellung der Steuervergütung hat der Brauer eine der Ausfuhranmeldung beizu

fügende Beſcheinigung der Steuerſtelle des Beſtimmungsorts über den Eingang des Bieres,

ſowie eine Quittung über die davon entrichtete Uebergangsabgabe beizubringen , und es wird

der Berechnung der Steuervergütung diejenige Biermenge, von welcher die Uebergangsabgabe

entrichtet worden iſt, falls aber dieſes Quantum größer iſt, als das angemeldete, nur das

leştere zu Grunde gelegt.

$. 11.

Die Aemter, bei welchen die Abfertigung des Bieres erfolgt (SS. 7 bis 9), haben über die be- E .

wirkte Feſtſtellung ein Abfertigungs -Regiſter nach dem anliegenden Muſter E zu führen .

Da der Ausgang häufig auch von anderen als den Abfertigungsſtellen zu beſcheinigen iſt , ſo

muß außerdem ein beſonderes Ausgangs -Regiſter nach dem anliegenden Muſter F geführt werden . Iſt _ F.

das Abfertigungsamt zugleich Ausgangsamt, ſo werden beide Regiſter neben einander geführt.

G .

$. 12.

Von dem Hauptamt, in deſſen Bezirk die Brauerei liegt, aus welcher die Verſendung erfolgt,

wird die Steuervergütung gleich nach Ablauf jedes Vierteljahres mittelſt einer der Direktiv behörde einzu

reichenden und ſämmtliche im Laufe des Vierteljahres eingegangenen Ausfuhrbeſcheinigungen umfaſſenden

Nachweiſung nach dem beiliegenden Muſter G in doppelter Ausfertigung liquidirt. Dabei iſt, wenn die

Vermeſſung (S . 7) eine größere als die angemeldete Litermenge ergeben hat, doch nur leßtere für die Höhe

der Steuervergütung maßgebend.

$. 13 .

Die Direktivbehörden ſtellen die zu vergütenden Brauſteuerbeträge feſt und ertheilen hierüber

Zahlungsanweiſung an die Hauptämter unter Zufertigung eines Eremplars der geprüften und beſcheinigten

Liquidationsnachweiſung (Muſter G ) zum Rechnungsbelage. Innerhalb Jahresfriſt, vom Tage der An

weiſung an gerechnet, können die angewieſenen Beträge auf zu entrichtende Brauſteuer angerechnet oder

baar erhoben werden .
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Buſageſchein Ni 3

auf

Braufteuer -Vergütung

für das Jahr 1886.

Nach § . 6 des Geſeßes wegen Erhebung der Brauſteuer vom 31. Mai 1872 und den dazu vom

Bundesrath erlaſſenen Vorſchriften wird dem Brauereibeſißer Weiss zu Berlin auf den Antrag vom

27. Dezember 1885 unter Hinweis auf ſeine protokollariſche Verpflichtung vom 31. Dezember 1885 für

das Jahr 1886 die Zuſage ertheilt, daß ihm für das gemäß ſeiner erwähnten Verpflichtung gebraute

Bier, wenn dasſelbe in geaichten Fäſſern oder in Flaſchen von gleichmäßiger Größe und bei jeder einzelnen

Sendung in einer Menge von mindeſtens zwei Hektolitern unter Beobachtung der vorgeſchriebenen Kon =

trolen aus dem Geltungsbereich des vorerwähnten Geſeßes vom 31. Mai 1872 ausgeführt worden iſt,

eine Steuervergütung von 1 Ml. für je 100 Liter nach erfolgter vierteljährlicher Liquidation des Haupt

amts für inländische Gegenstände zu Berlin gewährt werden ſoll.

Bei Nichterfüllung einer der von dem Weiss übernommenen Verpflichtungen kann vorſtehende

Zuſage von der unterzeichneten Behörde jederzeit zurückgenommen werden .

Berlin , den 3 ten Januar 1886 .

(Stempel.) (Firma.)

(Unterschrift.)
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Anmelde- Regiſter Nr. 4 .

Anmeldung

über

A u8fuhr von Bier in Fäſſer n.

Der unterzeichnete Weiss als Beſiber der zu Berlin belegenen Brauerei meldet hiermit dem Haupt

Steuer-Amt für inländische Gegenstände zu Berlin , daß er beabſichtigt, das nach Gebindezahl und Menge

nachſtehend näher angegebene Bier innerhalb der nächſten drei Tage dem Haupt-Steuer -Amt für ausländische

Gegenstände zu Berlin zur Abfertigung zu geſtellen und demnächſt über das Haupt-Zoll-Amt zu Hamburg

an den H . Schultz zu Hamburg in Hamburg (Land) auszuführen . Der Unterzeichnete trägt darauf an,

ihm nach erfolgter Ausfuhr des Bieres auf Grund der diesjälligen Beſcheinigungen die zugeſagte Steuer

vergütung zu gewähren und verſichert zu dem Ende, daß das unten angemeldete Bier in ſeiner Brauerei

gebraut und zu jedem Hektoliter desſelben mindeſtens eine dem Steuerwerth von 1 M . entſprechendeMenge

an Brauſtoffen verwendet iſt.

108
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Angabe des Verfender s .

· Der einzelnen Gebinde

Laufende

Inhalt

Nummer.
Marke und Nummer. mit

Rauminhalt

der

Fäſſer nach dem

Ergebniß

der Aichung

Hektoliter. / Liter .

4 .

Menge

des

| in den einzelnen

Fäſſern

befindlichen Bieres

Hektoliter. / Liter.

5 .

Bezeichnung der Bierſorte.

1. A 2 . 3.

W . 10.

11.

Bayerisch Bier

do .

doc
o

Berlin , den 6 ten Januar 1886 .

Weiss

Brauereibeſißer.

Vorſtehende Anmeldung iſt im Anmelde-Regiſter unter Nr. 4 eingetragen . Hierbei wird beſcheinigt, daß dem

Anmeldenden von der Direktiv behörde für das Jahr 1886 ein Zuſageſchein zum Bezuge der Brauſteuer-Vergütung

unter Nr. 3 ertheilt worden iſt.

Berlin , den 6 ten Januar 1886 .

(Stempel.) ( Firma und Unterſchrift.)
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Reviſionsbefund.

Der einzelnen Gebinde
Des

Abferti

gungs

Regiſters

Nummer.

Inhalt
Rauminhalt

nach

Bezeichnung der Bierſorte. |
dem Aichſtempel

Hektoliter. / Liter.

Durch

Vermeſſung

ermittelte

Biermenge

Bemerkungen

über

a ) probeweiſe Ermittelung des In

halts der Gebinde,

b ) wegen Anlegung des Verſchluſſes ,

c) wegen Ausfertigung eines Ueber

gangsſcheins.

mit

Hektoliter. / Liter.

6. 8 .
10 .

2 . Bayerisch Bier 1

do. 99

98

Drei Hektoliter

acht und neunzig

Liter.

Für die Richtigkeit der Ermittelungen .

Berlin , den 7ten Januar 1886.

Die Reviſionsbeamten .

N . N .

Ober-Steuerkontrolör.

N . N .

Steueraufseher.

108 *
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Ausgangs - Beſcheinigungen .

- Umſeitig bezeichnete Gebinde ſind heut mittag Uhr unter Verſchluß von hier

abgelaſſen und mitmehr binnen Tagen dem Amt zu

behufs Kontrolirung des Anggings_ zu geſtellen .

den ten

(Stempel.) (Firma.)

(Unterschriften

Daß die umſeitig bezeichneten Gebinde, welche unter Nr. des Ausgangs- Regiſters

nachgewiejent medell nach Abnahme (unter Belaſſung) des unverleßt befundenen Verſchluſſes über die

Grenze ausgeführt worden finden wird hiermit beſcheinigt.

den ten

(Stempel.) (Firma.)

(Unterschriften )

ten
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ſ
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ſ
ſ
e

Oder :

Umſeitig bezeichnete zwei Gebinde ſind in den Güterwagen Nr. 1700 der Berlin -Hamburger Eiſenbahn

verladen , welcher heut Nachmittags 2 /2 Uhr, mit 2 Schlöſſern (Serie 313 ) verſchloſſen , der Eiſenbahnver

waltung zur Vorführung binnen drei Tagen bei dem Haupt-Zoll-Amt zu Hamburg übergeben worden iſt.

Berlin , den 7 ten Januar 1886 .

(Stempel.) (Firma.)

(Unterschriften .)

Der bezeichnete Güterwagen iſt am 9 ten Januar cr. Vormittags 81/2 Ihr hier eingetroffen und

nach Abnahme des unverlegten Verſchluſſes ſofort über die Grenze ausgegangen . Die Ausfuhr vorgedachter

zwei Gebinde iſt demnach erfolgt und im Ausgangs-Regiſter unter Nr. 1 angeſchrieben .

Hamburg, den 9 ten Januar 1886 .

(Stempel.) (Firma.)

(Unterschriften .)

Eingangs -Beſcheinigung

(für Sendungen nach den Saetreffenden Vereinsländern ).

Daß die oben bezeichneten Gebinde, mit Bier gefüllt, htes eingegangen ſind, wird hierdurch beſcheinigt.

den ten
ten

(Stempel.) Firma.)

(Unterschriften .)
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c.

Aumelde- Regiſter Nr. 5 .

Anmeldung

über

A u8fuhr von Bier in Flaſch e n .

Der unterzeichnete Weiss, als Beſißer der zu Berlin gelegenen Brauerei, meldet hiermit dem

Haupt- Steuer-Amt für inländische Gegenstände zu Berlin , daß er beabſichtigt, das nach Verpackung und

Menge nachſtehend näher angegebene Bier in Flaſchen innerhalb der nächſten drei Tage dem Haupt

Steuer -Amt für ausländische Gegenstände zu Berlin zur Abfertigung zu geſtellen und demnächſt über die

Grossherzoglich hessische Orts- Einnehmerei zu Heppenheim an Erxleben zu Heidelberg im Grossherzog

thum Baden auszuführen . Der Unterzeichnete trägt darauf an , ihm nach erfolgter Ausfuhr des Bieres

auf Grund der diesjälligen Beſcheinigungen die zugeſagte Steuervergütung zu gewähren , und verſichert zu

dem Ende, daß das unten angemeldete Bier in ſeiner Brauerei gebraut und zu jedem Hektoliter desſelben

mindeſtens eine dem Steuerwerthe von 1 Ml. entſprechende Menge an Brauſtoffen verwendet iſt .
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Ang a be des V e ríende r s .

Der einzelnen Rolli

In dem Rollo
Menge

des in der
befinden ſich

einzelnen Flaſche
Flaſchen

befindlichen
von gleicherGröße.

Bieres

laufende Marke

und

Nummer.

Benennung.

Nähere

Bezeichnung

des

in den Flaſchen

befindlichen

Bieres .

Geſammtmenge

des Bieres

in allen Flaſchen

von

gleicher Größe.

Hektoliter. / Liter.

6 .

Nummer.

Liter.

1.

(Anzahl der Flaſchen .) Sektoliter. /

5 .3 .

Kiste W . 10 200 Bitter- Bier

Berlin , den 6ten Januar 1886 .

Weiss

Brauereibeſißer

Vorſtehende Anmeldung iſt im Anmelde-Regiſter unter Nr. 5 eingetragen . Hierbei wird beſcheinigt, daß dem

Anmeldenden von der (Direktivbehörde) für das Jahr 1886 ein Zuſageſchein zum Bezuge der Brauſteuervergütung

unter Nr. 3 ertheilt worden iſt.

Berlin , den 6ten Januar 1886 .

(Stempel.) ( Firma und Unterſchrift.)



- -731

Reviſions befund.

Des

Ausfer

tigungs

Regiſters

Nummer.

Benennung

des

Darin ·Menge Geſammtmenge Nähere

befinden ſich des in der des Bieres Bezeichnung

| Flaſchen leinzelnen Flaſchelin allen Flaſchen

von gleicher
I

Größe.
befindlichen

I in den Flaſchen
von

Bieres gleicher Größe befindlichen

(Anzahl Bieres .

der Flaſchen.) Hektoliter.! liter. Dettoliter. / Liter.

10 . I 11. 12. 13 .

Bemerkungen

über

a ) probeweiſe Ermittelung

des Inhalts der Flaſchen ,

b ) Anlegung des Kollover

ſchlußſes ,

c) Ausfertigung eines Ueber

gangsſcheins.

8.D9. 14 .

14. 1 Kiste 200 1 2 Bitter - Bier. a ) 2 Flaschen sind nachgemessen

und der Inhalt geprüft ;

b ) die Kiste ist über x geschnürt

und mit einem Blei ver

Für die Richtigkeit der Ermittelungen .

Berlin , den 8 ten Januar 1886 .

Die Reviſionsbeamten .

N . N .

Ober-Steuerkontrolör.

N . N .

Steueraufseh
er.
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Ausgangs-Beſcheinigungen .

Umſeitig bezeichnetes eine Kollo ist heut Nachmittags 3 Uhr unter Verſchluß von hier abgelaſſen und

nunmehr binnen acht Tagen der Orts -Einnehmerei zu Heppenheiin behufs Kontrolirung des Ausgangs

zu geſtellen .

Berlin , den 8 ten Januar 1886 .

(Stempel.) (Firma.)

(Unterschriften .)

Daß das umſeitig bezeichnete eine Kollo, welches unter Nr. 2 des Ausgangs- Regiſters nachgewieſen

wird , nach Abnahme des unverleft befundenen Verſchluſſes über die Grenze ausgeführt worden ist, wird

hiermit beſcheinigt.

Heppenheim , den 12 ten Januar 1886 .

(Stempel.) (Firma.)

(Unterschriften.)

v
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ſ
o
w
e
i
t

d
i
e

a
n
g
e
g
e
b
e
n
e
n

A
u
s
f
u
h
r-

B
e
ſ
c
h
e
i
n
i
g
u
n
g
e
n

f
ü
r

d
i
e

b
e
t
r
e
f
f
e
n
d
e
n

V
e
r
k
e
h
r
s

der

) verſchloſſen ,

Amt

Oder:

Umſeitig bezeichnete Kolli ſind in den Güterwagen Nr.

Eiſenbahn verladen , welcher heut m ittag Uhr, mit Schlöſſern (Serie

der Eiſenbahn- Verwaltung zur Vorführung bringen Tagen bei dem

übergeben worden iſt.

den ten

(Stempel.) Firma.)

(Unterſchriftenr.)

Der bezeichnete Güterwagent iftam ten mittags Uhr hier eingetroffen

und nach Abnahme des unverlegten Verſchluiles fofort über die Grenze ausgegangen . Die Ausfuhr vorgedachter

Kolli iſt demnach erfolgt und im Ausgangs- tegifter unter Nr. angeſchrieben.

den ten

(Stempel.) t Firma.)

(lInterſchriften .)

Eingangs-Beſcheinigung

(für Sendungen nach den betreffenden Vereinsländern ).

Daß das oben bezeichnete eine Rollo mit Bier in Flaſchen gefüllt hier eingegangen ist, wird hierdurd )

beſcheinigt.

Heidelberg, den 13 ten Januar 1886 .

(Stempel.) (Firma.)

(Unterschriften .)
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Anmelde-Regiſter

des

Amts zu für 18

über

Bier, welches mit Anſpruch auf Rückvergütung der Brauſteuer ausgeführt werden ſoll .

Dieſes Regiſter enthält Blätter, welche mit einer

von dem Unterzeichneten angeſiegelten Schnur durchzogen ſind.

(Datum und Unterſchrift.)

109
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Des Verſenders
Dem

Verſender

Summa

riſche

Angabe
Geſammtmenge

Tag

der
Wohnort des

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Namen . Stand.
ein Zuſageſchein

ertheilt
(Ort, wo die

Brauerei liegt).

Anmeldung.

Gebinde-

oder der

Flaſchen

zahl.

darin enthaltenen

Bieres

für das

Jabr

unter

Nr. Hektoliter. I liter.

1. 2. 3. 4. 5 . 6 . 8 .

Abfertigungs

für 18 über Bier,

Dieſes Regiſter enthält Blätter, welche mit einer von dem Unterzeichneten angeſiegelten Schnur durchzogen ſind.

(Datum und Unterſchrift.)

Anmeldung.

Die Brauerei iſt belegen : Der

Name

und

Name

Tag

der

Lau - Geſtellung

fende des

Num Bieres

mer.
zur

Ausgangs

abfertigung.

Dem

Verſender

iſt ein

Zuſageſchein

ertheilt

Stand

Summa

riſche

Angabe

der

Gebinde

oder der

Flaſchen

zahl

von gleicher

Größe.

Im Im

Bezirk Bezirk

des

Steuerſtelle Hauptamts

zu

einzelnen

Cebinde

oder

der

Geſammt

flaſchen

von

gleicher Art

Inhalt

des der
des

Verſenders. Drts .

zu

für das unter

Jahr. Nummer. Heltol. Liter.
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Name

und

Die

Abfertigung

des Bieres

ſol ſtattfinden

bei

dem Amt zu

Der

Ausgang

des Bieres

foll ſtattfinden

über

das Amt zu

Die Steuervergütung

für

die erfolgte Bierausfuhr

iſt liquidirt
Wohnort Bemerkungen .

des

Empfängers
von dem

Hauptamt
für das

Duartal

unter

Mr.
zu

12 .9 . 10 . 13. i 14 . 15 .

Regiſter

welches mit Anſpruch auf Rückvergütung der Brauſteuer ausgeführt wird .

Verbleib der
Reviſionsbefund.

Anmeldung.

Die An
Der einzelnen

Durch Ge- Bezeich meldung iſtSumma
Gebinde etwaige

Anzahl ſammt- Inung desSeal Be
überwieſen

riſche und
Ver menge Bieres , Imerkunal Namen

Tag
Anzahl

Größe
meſſung des ſoweit Be

über 1
der

der
ermitder

Bieres eine

Flaſchen in allen
An dem

telter in allen Inhalts | merkungen .
|Gebinde

gleicher
Abferti Inhalt Flaſchen legungermitte

Faß Art ſions -der von lung des (Da- gangs
gung. Flaſchen ) Num in jedem

inhalt einzelnen gleicher ſtatt- Ver- beamten .) tum ). amt

Gebindele
einzelnen Größe gefunden ſchluſſes .

zuKollo .

hat.

Heltol. Liter. Heltol. Liter. Heftor. Liter.

11. 12. 13. 14. 15 . 16 . 17. 18. 19. 20. 21. 22.

der Marke Geaichter
Revi- am Aus

oder (beil und

der

Kolli. | mer.

109*



- -736

Ausgangs

des Amts zu für 18 über Bierſendungen ,

Blätter, welche mit einer von dem Unterzeichneten angeſiegelten Schnur durchzogen ſind.

(Datum und Unterſchrift.)

Dieſes Regiſter enthält

. .

Die Brauerei iſt gelegen

Name und Stand

Laufende

Nummer.

Σας

der

Ankunft

der

Sendung.

des Name

des

Orts .

im Bezirk

der Steuerſtelle

zu

im Bezirk

des Hauptamts
Verſenders.

3 .

Nach

Amtsder mit dem Anſpruch auf Steuervergütung aus dem Bezirk des Haupt

währenden Rückvergütung an Brauſteuer

Der Ausgang des Bieres hat

ſtattgefunden
Das Bier iſt verſendet

Lau

laut

Dem Verſender

iſt ein

Zuſageſchein

ertheilt

Nr.

laut Eingangsa

beſcheinigungfende

Num =

Des Verſenders

Name und Stand,

ferner der Ort,

wo die Brauerei

gelegen iſt.

Ausgangs- des Aus anüber

das Amt Be

mer .

und

nachzu

îcheinigung gangs

vom regiſters.

Il des Amts

zu

vom

(Datum )
für das Jahr.

ho unter

Nr.

1. I 4 . 5. 6. 7. 8. 1 9 .
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Hegiſter

für welche die Rückvergütung der Brauſteuer beanſprucht wird.

Die Abfertigung des Bieres hat ſtattgefunden Die Anmeldung iſt überwieſen

Der
dem

Þauptamt,
494 riſcheMengel

über Abal

am Bemerkungen .

in deſſen | (Da

beim Amt | Summa- Summa- Vermerk

Namen
zu unter friſche Anzahl riſcheMengel

nahme Uusgang der Be
Nr. des der Gebinde des ab- oder Be- hatſtatt

Abferti- (bei Ausfuhr gefertigten laſſung lgefunden gleitungs

gungs- in Flaſchen Bieres des Ver-lº am : beamten .

Regiſters . der Rolli). ſchluſſes.
" Hektol. lit.

28.8. 9. 10 . 11. 12.

zum Ein

gange an

die Ueber

gangs

ſtelle zu

tum).
Bezirk der

Verſender

wohnt, zu

14 .13. 15. 16 .

G

weiſung

zu ſtattgehabten

für das te Vierteljahr 18

Verſendungen von Bier, nebſt Liquidation der dafür zu ge

.

Reviſionsbefund des Abfertigungsamts . Berechnung der Steuervergütung.

M

Bemerkungen .

Summariſche Angabe
Menge des ver-

der Gebindezahl
ſendeten Bieres in

( bei Flaſchen der Zahl

und Art der Kolli,
in welche ſie verpadt Hektoliter. Liter.

waren ).

Betrag der Rück
Summe der Ver

vergütung für die
gütungen (Spalte 12 )

angemeldete Sendung für alle Ausfuhren

zu je 1 M .

I
eines jeden Verſenders

für den Hektoliter

Mark. Mart. | pf.PF.

10 . 12. 13 . 14 .
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Anlage III

zu Nr. 14 der Ausführungsbeſtimmungen .

G r u n d f ö Be

für

die Zulaſſung der Brauer zur Entrichtung der Brauſteuer im Wege der Vermahlungs
ſteuer (s. 22 Ziffer II des Geſetzes wegen Erhebung der Brauſteuer

vom 31. Mai 1872).

$ . 1 .

Die Direktivbehörden ſind ermächtigt, den Beſißern von Brauereien auf Antrag zu geſtatten , daß

ſie die Brauſteuer von denjenigen Stoffen , welche vor der Einmaiſchung einer Vermahlung unterliegen,

mit dem im § . 1 des Geſebes feſtgeſepten Betrage nach dem Gewicht der zur Verarbeitung auf der

Mühle beſtimmten , noch unvermahlenen Stoffe entrichten.

Vorausſeßung dieſer Bewilligung iſt, daß die Brauereibeſißer :

1 . das Vertrauen der Steuerbehörde genießen ;

2 . kaufmänniſche Bücher über die Art und Menge der angeſchafften und verbrauchten Brauſtoffe,

den Zu - und Abgang an Vier , ſowie den Preis des leßteren führen und den Oberbeamten

der Steuerverwaltung auf Erfordern zur Einſicht vorzulegen bereit ſind ;

3 . jährlich im Durchſchnitt mindeſtens 50 000 kg Malz oder andere der Vermahlung unter

liegende Stoffe in ihrer Brauerei verwendet haben oder doch künftig zu verwenden gedenken ;

4 . ſich den in den folgenden SS . 2 bis 13 enthaltenen allgemeinen , ſowie den ihnen etwa im

einzelnen Falle beſonders vorzuſchreibenden Bedingungen unterwerfen wollen .

Auch können die Brauereibeſißer von den Direktivbehörden verpflichtet werden , ſtatt der kauf

A . _ männiſchen Bücher im Sinne der Nr. 2 ein Kontobuch nach dem Muſter A zu führen .

. $ . 2.

In der Regel darf nur ſolchen Brauern die im $ . 1 erwähnte Vergünſtigung zugeſtanden werden ,

welche in ihrer Brauerei ſelbſt, oder doch in räumlicher Verbindung mit lekterer eigene Mühlenwerke oder

Malzquetſchen aufgeſtellt haben und ausſchließlich dazu benußen, um darauf die zur Verwendung in der

betreffenden Brauerei beſtimmten Brauſtoffe (S. 1 Ziffer 1 und 2 des Geſeßes ) vermahlen zu laſſen .

Ausnahmsweiſe können jedoch mit Genehmigung der oberſten Landes - Finanzbehörde auch ſolche

in demſelben Orte ihr Gewerbe treibende Brauer, welche eine lediglich dem Zweck der Vermahlung ihrer

Brauſtoffe dienende, an ihrem Wohnorte belegene Mühle gemeinſchaftlich entweder beſißen („ Genoſſen

ſchaftsmühlen" ) oder doch auf Grund beſonderen Uebereinkommens mit dem Eigenthümer dauernd benußen ,

zur Vermahlungsſteuer zugelaſſen werden , ſofern nach den örtlichen Verhältniſſen die Benußung anderer

Mühlen zur Vermahlung von Brauſtoffen oder die heimliche Einbringung ſolcher bereits vermahlenen

Stoffe von auswärts durch geeignete Kontrolen ohne Mehraufwand von Verwaltungskoſten zu verhüten iſt .

$. 3 .

Die zur Vermahlung der Brauſtoffe dienenden Mühlenwerke müſſen mit dem Fußboden in feſte

Verbindung gebracht, der Rumpf des Mahlgangs muß gefalzt, völlig ſichernd verſchließbar und in der

Regel ſo groß ſein , daß er diejenige Menge mit einmal faßt, welche den Bedarf für die Einmaiſchungen

eines Tages , oder doch -- wo mehrmals des Tages gebraut wird – den Bedarf zu einer Einmaiſchung

bildet. Im Hebrigen muß die Mühle in allen Theilen ſo eingerichtet ſein , daß ohne Anwendung erkenn

barer Gewalt eine Deffnung des Rumpfs oder die Gewinnung ſonſtiger Zugänge zur Mühle zum Zweck

heimlicher Bereitung von Brauſtoffen nicht ausführbar iſt .

Dem Antrage auf Zulaſſung zur Vermahlungsſteuer iſt eine Beſchreibung der inneren Einrichtung

der Mühle und der mit leßterer im Zuſammenhänge ſtehenden Räume nebſt einer lineariſchen Zeichnung

in zwei Eremplaren beizufügen, deren Richtigkeit der Bezirks -Ober-Kontrolör zu prüfen und zu beſcheinigen

hat. Findet der Antrag demnächſt Genehmigung, ſo iſt das eine Exemplar bei der Hebeſtelle aufzu

bewahren , das andere an einem geeigneten Ort in dem Mühlenraume anzuheften .
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Jede ſpäter beabſichtigte Aenderung in der Einrichtung der Mühle bedarf der in gleicher Weiſe

vorher einzuholenden Genehmigung der Direktivbehörde.

S. 4 .

Mit Eintritt der Vermahlungsſteuer ſind die Mühlenöffnungen und, ſoweit es nach dem Ermeſſen

des Bezirks -Ober-Kontrolörs für erforderlich gehalten wird , auch die Mahltriebwerke dauernd unter amt

lichen Verſchluß zu ſtellen . Der Verſchluß erfolgt in der Regel durch Kunſtſchlöſſer. Die Koſten für

Anſchaffung und Reparaturen der leßteren , ſowie für die zur Anlegung der Schlöſſer erforderlichen Ein

richtungen an den Mühlenwerken hat der Brauer zu tragen , ohne deshalb Eigenthumsanſprüche an den

Schlöſſern zu erwerben .

Ausnahmsweiſe kann der Verſchluß einzelner Zugänge nach dem Ermeſſen des Ober-Kontrolörs

durch Anlegung amtlicher Siegel bewirkt werden , wozu der Brauereiinhaber das Material unentgeltlich

herzugeben hat.

§. 5 .

Ein Brauer, welcher zur Vermahlungsſteuer zugelaſſen iſt, hat, ſobald er Brauſtoffe auf ſeiner

Mühle vermahlen laſſen will, ſolches der Hebeſtelle vorher innerhalb der im §. 17 des Geſeßes vor

geſehenen Friſt ſchriftlich oder mündlich unter Angabe:

1 . der Art und Menge (Nettogewicht) der zu vermahlenden Stoffe,

2. des Tags und der Stunde der beabſichtigten Aufſchüttung auf die Mühle anzuzeigen und

gleichzeitig die nach §. 1 beziehungsweiſe $ . 22 II des Geſeßes zu berechnende Brauſteuer

davon zu entrichten .

Dieſe Anzeige iſt von der Hebeſtelle in das nach Nr. 11 der Beſtimmungen zur Ausführung des

Geſekes (Muſter H ) zu führende Anmeldungsregiſter, die erhobene Steuer gleichzeitig in das Heberegiſter

einzutragen und dem Anmeldenden ein Mahlerlaubnißſchein nach dem Muſter B zu ertheilen , welcher zu: _

gleich als Quittung für die Steuerentrichtung dient.

Die Brauer können jedoch von den Direktivbehörden verpflichtet werden , ſtatt der im Abſaß 1

zugelaſſenen mündlichen oder ſchriftlichen Deklaration ausſchließlich eine ſchriftliche Deklaration abzugeben .

Für dieſen Fall bleibt es den Direktiv behörden zugleich vorbehalten , das Muſter für die abzugebende

ſchriftliche Deklaration vorzuſchreiben , und kann ein ſolches Formular nicht allein mit dem Mühlenregiſter

(S. 9 ) in Verbindung geſeßt, ſondern demſelben auch eine ſolche Einrichtung gegeben werden , daß es den

Mahlerlaubnißſchein (Abſaß 2 ) mitumfaßt.

$. 6 .

Die Aufſchüttung von Brauſtoffen auf die Mühle darf nur innerhalb der im $. 19 des Geſeßes

für die Einmaiſchungen beſtimmten Zeit erfolgen . Auch für die Vermahlung ſelbſt iſt in der Regel die

vorerwähnte Zeit inne zu halten ; doch können bei nachgewieſenem Bedürfniß Ausnahmen hiervon ſeitens

des Hauptamts bewilligt werden .

$ . 7 .

Zur angezeigten Stunde der Vermahlung hat der mit der Kontrole der Brauerei beauftragte Be

amte ſich in dem Mühlenraum einzufinden , den ihm vorzulegenden Mahlerlaubnißſchein zu prüfen und,

falls hierbei nichts zu erinnern iſt, den Verſchluß von den Mühlenöffnungen , ſoweit für den Betrieb er

forderlich , zu löſen , demnächſt das deklarirte Mahlgut in ſeiner Gegenwart verwiegen und aufſchütten

zu laſſen , den Zugang zum Mühlenrumpf aber ſogleich nach beendigter Aufſchüttung wieder zu verſchließen .

Der Brauer iſt verpflichtet, alsbald nach der Aufſchüttung mit der Vermahlung zu beginnen und

dieſelbe ohne willkürliche Unterbrechung zu beenden .

Der Bezirks -Ober-Kontrolör ordnet für jede Mühle beſonders an, ob und inwieweit noch ſonſtige

Theile derſelben nach Beendigung der einzelnen Vermahlungen amtlich zu verſchließen ſind.

Terliche
Unterbrechung zu beenden. . ...

.

S . 8 .

Der Aufſichtsbeamte hat das Ergebniß der Verwiegung auf dem Mahlerlaubnißſchein zu ver

merken und leßteren nach beendeter Verwiegung der Hebeſtelle zurückzugeben , welche, ſofern ſich ein den

Steuerwerth von 5 Pfennig erreichendes oder überſteigendes Mehrgewicht gegen die Anzeige (S . 5 ) er

geben hat, die Nachverſteuerung bei der folgenden Deklaration , eventuell am Schluſſe des laufenden Viertel

jahres zu veranlaſſen , den erledigten Mahlerlaubnißſchein aber dem Anmeldungs-Regiſter als Belag bei

zufügen hat.



- -740

Ueberſteigt die zur Vermahlung geſtellte Menge an Brauſtoffen die angezeigte und verſteuerte

Menge um mehr als zehn Prozent, ſo iſt auf Grund des g. 29 Ziffer 4 des Geſeßes gegen den Brauer

die Unterſuchung wegen Defraudation einzuleiten .

C .

§ . 9 .

Ueber die jedesmalige Benußung der Mühle, insbeſondere den Tag und die Stunde der Rumpf

öffnung, die Aufſchüttung des Mahlguts und den Wiederverſchluß iſt ein vom Brauer an einem

paſſenden Orte im Mühlenraum aufzubewahrendes Mühlen-Regiſter nach dem anliegenden Muſter C

zu führen .

Die Eintragungen darin ſind inſoweit durch den Aufſichtsbeamten ſelbſt zu bewirken , als die be

treffende Handlung von ihm vorgenommen oder doch in ſeinem Beiſein geſchehen iſt; im Uebrigen hat der

Brauer oder der von ihm ein - für allemal hierzu beſtimmte Vertreter die bezüglichen Spalten des Re

giſters dem Vordruck gemäß auszufüllen .

$. 10 .

Für den Ausnahmefal, daß der Aufſichtsbeamte verhindert ſein ſollte, die Benußung des Mühlen

werks durch Abnahme des Verſchluſſes zur angezeigten Stunde (S. 7) freizugeben , auch eine anderweite

Vertretung desſelben rechtzeitig nicht ſollte bewirkt werden können , hat die Bebeſtelle die Schlüſſel zu dem

Rumpfverſchluſſe dem Brauer mit der Ermächtigung zur Deffnung des Rumpfes und zur Aufſchüttung

der deklarirten Menge an Brauſtoffen aushändigen zu laſſen .

Iſt der Verſchluß durch Anlegung anitlicher Siegel bewirkt, oder dem Brauer ein - für allemal

der Beſiß eines unter amtlichem Siegelverſchluſſe liegenden Reſerveſchlüſſels zu dem Kunſtſchloſſe anver

traut worden , ſo können die Siegel nach Ablauf einer Stunde nach der zur Aufſchüttung deklarirten Zeit

vom Brauer unter Zuziehung eines unverdächtigen Zeugen gelöſt und darf mit der Vermahlung als

dann begonnen werden . Das Geſchehene iſt im Mühlenregiſter unter Mitunterſchrift des Zeugen zu

vermerken .

In ſolchen Fällen iſt, ſoweit möglich, dafür Sorge zu tragen, daß die vermahlenen Brauſtoffe

vor ihrer Einmaiſchung amtlich nachgewogen werden ; auch muß, wenn dem Brauer der Schlüſſel zum

Kunſtſchloſſe ausgehändigt oder der Siegelverſchluß des ihm anvertrauten Reſerveſchlüſſels von ihm gelöſt

wurde, zu ſpäteren Verſchlußanlagen in der betreffenden Mühle ein anderes Kunſtſchloß verwendet

werden .

$ . 11.

Jede abſichtliche Verlekung des Mühlenverſchluſſes durch den Brauer oder ſeine Gewerbsgehülfen

iſt auf Grund der Schlußbeſtimmung im §. 35 des Geſeßes mit einer Ordnungsſtrafe von 300 Me zu

ahnden , welche in Wiederholungsfällen bis zu 600 M . erhöht werden kann.

Erfolgt eine Verleßung der Mühlenverſchlüſſe durch Zufall oder Verſehen, ſo hat der Brauer

ſofort davon unter Angabe der näheren Umſtände der Hebeſtelle ſchriftlich Anzeige zu machen . Unterläßt

er ſolches, ſo ſoll ihn die Strafe der abſichtlichen Verſchlußverleßung treffen , ſofern er nicht nachträglich

den vollſtändigen Gegenbeweis zu führen im Stande iſt.

$ . 12.

Solange die Brauſteuer als Vermahlungsſteuer erhoben wird, iſt der Brauer für den Betrieb

der Brauerei rückſichtlich derjenigen Stoffe, welche einer Verarbeitung aufMühlenwerken unterliegen , von

den Beſchränkungen der $ 8 . 13 Abſaß 3, 16 , 17, 19 , 20 und 21 des Geſekes bezüglich der Aufbewah

rung der Vorräthe an Malzſchrot, der Anmeldung jeder einzelnen Einmaiſchung, der Zeit derſelben 2c.

und des Nachmaiſchens befreit. Im Uebrigen finden auf den Brauereibetrieb alle Beſtimmungen des

Geſekes, insbeſondere über die Anzeige der Brauereiräume und Gefäße, den Aufſtellungsort der Waage,

die Aufbewahrung der Brauſtoffe, die Deklaration und Verſteuerung der nicht über eine Mühle gehenden

Surrogate und die Reviſionsbefugniß der Steuerbeamten Anwendung. Außerdem iſt der Brauer ver

pflichtet, über alle in der Brauerei vorkommenden Einmaiſchungen ein Notiz- Regiſter zu führen , in

welches vor Beginn jedes erſten Einmaiſchungsaktes die fortlaufende Nummer der Gebräude, Tag und

Stunde der Einmaiſchung, die Menge der für leßtere zu verwendenden Brauſtoffe nach ganzen und

halben Kilogrammen, ſowie nach Beendigung des Brauaktes die Menge des daraus gezogenen Bieres

nach ganzen und halben Hektolitern unter Angabe der Gefäße, auf welche leßteres gebracht iſt, genau und

vollſtändig einzutragen iſt.
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Den Aufſichtsbeamten iſt dieſes Regiſter auf Verlangen bei ihrer Brauereireviſion zur Einſicht

vorzulegen ; dieſelben ſind berechtigt, das zur Einmaiſchung bereit gehaltene Material einer Nachverwiegung

zu unterwerfen und den weiteren Brauaft ſowie den Bierzug zu kontroliren .

S . 13.

Der Brauer, welcher die Brauſteuer als Verniahlungsſteuer entrichtet, darf :

1 . die zur Verwendung in ſeiner Brauerei beſtimmten Stoffe auf keinen anderen , als den hierzu

deklarirten und genehmigten Mühlenwerken vermahlen laſſen ;

2 . in ſeine Wohnungs-, Mühlen- oder Brauereiräume keine bereits anderweit vermahlene (ge

ſchrotete) Brauſtoffe aufnehmen ;

3. keine anderen zum Vermahlen von Brauſtoffen geeigneten Mühlenwerke innerhalb der Grenzen

des Brauereigrundſtücks halten oder zulaſſen ,

es ſei denn , daß in dieſen Fällen (zu 1 bis 3) die Erlaubniß hierzu bei dem Hauptamt vorher ſchriftlich

eingeholt ſein ſollte.

Die Genehmigung iſt jedoch in allen genannten Fällen nur ausnahmsweiſe auf den Nachweis

eines dringenden Bedürfniſſes unter den nach Bewandniß des einzelnen Fallés alsdann beſonders anzu

ordnenden Nontrolen und vorbehaltlich jederzeitigen Widerrufs zu ertheilen .

Wenn der Brauer den unter 1 bis 3 genannten Verboten zuwiderhandelt, ſo ſoll ihn, abgeſehen

von der nach S . 29 Ziffer 4 des Geſebes etwa verwirkten Defraudationsſtrafe, auf Grund des S . 35

Ziffer 7 und der Schlußbeſtimmung daſelbſt eine Ordnungsſtrafe von 300 M treffen , welche im Wieder

holungsfalle bis auf 600 M . erhöht werden kann .

$. 14.

Der Brauer, welchem die Entrichtung der Brauſteuer als Vermahlungsſteuer zugeſtanden worden ,

hat ſich den vorſtehend in den SS. 1 bis 13 geſtelten allgemeinen ſowie den ihm etwabeſonders vorzuſchreibenden

Bedingungen protokollariſch zu unterwerfen ; auch bleibt der Direktivbehörde überlaſſen , unter Berückſich

tigung der durch die Dertlichkeit und die Mühleneinrichtungen bedingten beſonderen Verhältniſſe ein den

Brauer verpflichtendes Spezialregulativ zu erlaſſen , von welchem ein Exemplar in der Brauerei

auszulegen iſt.

Die Zulaſſung zur Vermahlungsſteuer erfolgt nur unter dem Vorbehalt des Widerrufs. Leşterer

ſoll namentlich dann eintreten , wenn der Brauer ſich erheblicher oder wiederholter Verlegungen der ihm

auferlegten Verpflichtungen ſchuldig macht.

$ . 15 .

Sofern nach § . 2 Abſaß 2 mehreren Brauern die gemeinſchaftliche Benußung derſelben Mühle

geſtattet worden iſt, finden die Vorſchriften in den $ S . 3 , 4 , 6 , 7 und 9 auf die Genoſſenſchaftsmühle

gleichmäßige Anwendung, auch iſt jeder Genoſſenſchafter den Beſtimmungen der SS. 1, 5 , 8 und 10 bis 14 ,

jedoch mit der Maßgabe zu unterwerfen , daß

1 . die Anforderung einer jährlichen Minimalverwendung an Brauſtoffen (S. 1 Ziffer 3 ) nicht an

den Einzelnen , ſondern an alle Genoſſen zuſammen zu ſtellen ;

2. in der Vermahlungsanzeige (S . 5 ) noch die Anzahl der Säcke, in welchen , und die Stunde,

zu welcher die Brauſtoffe nach und von der Mühle geſchafft werden ſollen , ſowie die Art des

Transports anzugeben iſt;

3 . der Transport des Mahlguts nach und von der Mühle nur in den Stunden von Morgens

6 Uhr bis Abends 9 Uhr erfolgen darf;

4 . der Mahlerlaubnißſchein (§. 5 ) dem Transport zum Ausweiſe beizufügen und erſt nach Auf

nahme des fertigen Gemahls in die betreffenden Brauereiräume der Hebeſtelle zurückzu

geben (S. 8 ) ;

5 . das Mühlenregiſter (S. 9) für jeden Genoſſenſchafter in einem beſonderen Konto zu führen

und

6 . für die in der Mühle zu beobachtenden Verpflichtungen von den Brauern ein der

Steuerverwaltung gegenüber zunächſt verantwortlicher gemeinſchaftlicher Vertreter zu be

ſtellen iſt.

110



- -742

Konto -

der Bierbrauerei des über Zu- und Abgang an

Der zu verwendenden Brauſtoffe Gattung und Menge.

Nettogewicht.

Der

3 ugang. Abgang.

An - bezw .

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Bemerkungen .

Abſchreibung

(Gerſten

malz .)

(Reis .)

(Gerſten

malz.)

(Reis .)
Tag.

kg / kg 100 kg / kg / kk 1/100 kg

1886 .

1000 5006 . 5 . Januar . . .

7 . 6 . - . . .

8 . 7 . - . . . .

500

I
I
I

500

500 500

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-
-
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Muſter A .

Bu ch

Brauſtoffen und des daraus gezogenen Bieres, ſowie den Preis des letteren .

Des zu ziehenden Bieres Art und Menge.

Der

An- bezw .

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Abſchreibung

3 ugang. Abgang.
Be

Art des Abgangs.

Ober Unter Ober Unter Preis des (Ausſchank, Ver- |merkungen .

kauf ohne Aus

abgeſekten
gähriges Bier. gähriges Bier. ſchank, Verbrauch

Bieres . der Arbeiter in der

Brauerei oder auf

Hefteliter. liter. Heftoliter. Liter .) Hektoliter. Liter. Heftoliter. Liter. Mark. Pf. Jonſtige Weije.)

Tag.

1886 .

7 . | 6 . Januar . . .

I I

|

Verkauf

|

Ausschank

8 . 1 7 . . . .

l

|

wie vor

|

I
I
I
I

|

I wie vor
Revidirt den

8 . Januar 1886 .

|

10. 8 . - . . . |

Ī

N . N .

Cber - Steuerkontrolör.

Verbrauch

der Arbeiter

vom

1./8 . Januar

110 *
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Muſter B .

I. Als Sleuer-Quittung. (Vorderſeite.)

Mahl-Erlaubniſzſchein .

Anmeldungs-Regiſter Nr. 6 .

Hebe-Regiſter Nr. 87.

Der Brauer Werner zu Grossdorf meldet zur Vermahlung auf ſeiner in der Brauerei daſelbſt

belegenen Mühle an 1 525 kg, in Buchſtaben :

netto „ Fünfzehnhundert fünfundzwanzig Kilogramm Gerstenmalz's

und hat dafür die Brauſteuer mit:

„ Einundsechzig Mark “

entrichtet.

Die Vermahlung ſoll beginnen am 13. Juli d . J., Vormittags acht Uhr.

Neustadt, den 12. Juli 1886 .

Steuer -Amt.

Müller

Steuerein nehmer .

II. Als Regiſter-Belag.

(Vorderſeite.)

Mahl-Erlaubniſzſchein .

Anmeldungs- Regiſter Nr. 6 .

Hebe-Regiſter Nr. 87 .

Der Brauer Werner zu Grossdorf meldet zur Vermahlung auf ſeiner in der Brauerei daſelbſt

belegenen Mühle an 1 525 kg, in Buchſtaben :

netto „ Fünfzehnhundert fünfundzwanzig Kilogramın Gerstenmalz“.

und hat dafür die Brauſteuer mit :

„Einundsechziy Mark

entrichtet.
Die Vermahlung ſoll beginnen am 13. Juli d . J., Vormittags acht Uhr.

Neustadt, den 12. Juli 1886 .

Steuer -Amt.

Müller

Steuereinnehmer.

Vermerk des Aufſichtsbeamten .

Das vorſtehend deklarirte Mahlgut iſt heut auf:

brutto Fünfzehnhundert sieberundvierzig 50/100 kg in 15 Säcken ,

nach Abzug des Gewichts der legteren mit 23 kg auf:

netto Fünfzehnhundert vierundzwanziy 50/100 kg

in meinem Beiſein verwogen , um 73/4 Uhr Vormittags auf den Mühlenrumpf geſchüttet und legterer ſodann

vorſchriftsmäßig von mir verſchloſſen worden.

Grossdorf, den 13. Juli 1886.
Schulze

Steueraufseher.
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(Rüdſeite.) !

kg iſt laut Hebe-Regiſter Nr. mit M . Pf. nachverſteuert1. Der Mehrbefund mit

worden .

2. Erledigt.

, den 18 .

(Rüdjeite.)

kg iſt laut Hebe-Regiſter Nr. mit M . Pf. nachverſteuert1. Der Mehrbefund mit

worden.

2 . Erledigt.

, den 18 .

NB. 1 zu durchſtreichen , wenn

kein ſteuerpflichtiger Mehr.

befund ſich ergeben hat.
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Mühlen

für die Brauſchrotmühle in der Brauerei des Werner

Enthält zwanzig Blätter, welche mit einer von dem Unterzeichneten angeſiegelten Schnur durchzogen ſind.

Neustadt, den 30 . Dezember 1885. N . N .

Ober-Steuerkontrolör.

Der Rumpföffnung Des aufgeſchütteten Mahlguts

Nummer

des |
Der einzelnen

Schaalen

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Geſammt

menge

(Netto

gewicht)

Stunde

Stunde Beſcheinigende

des Namensunterſchrift

Wieder des

verſchluſſes Steuerbeamten

des

Rumpfes . die Spalten 1 bis 9 .

Tag.

betreffenden

Mahl-

erlaubniß -

ſcheines.

Gattung.
Brutto

gewicht

fürT
o
S
a
c
k
z
a
h
l

.

kg 100 kg 11

2 . 3 .

-

10 .4 .

1. 13 . Juli 1886 | 8 . Gerstenmalz 6 /87 | 8174 V . Schulze Steuer

Aufs.5

516

515 50

516

1547 50

ab :

Gewicht

der leeren

Sücke . . 15 23

Rest . 1 . 1524 50 !
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Muſter c.

Regiſter

zu Grossdorf für das Jahr 1885/86 .

Der Beendigung der

Vermahlung

Sonſtige Reviſionsbemerkungen

Beſcheinigende

Namensunterſchrift

des

Brauers

für

Spalte 11 und 12.

Stunde (Anlegung und Abnahme der Verſchlüſſe).

Tag.

- -

11. 12. 13. 14 .

13 . Juli 1886 10
Werner

13.17. 86 V .81/4 Uhr. Rumpfverschluss unverletzt be

funden und nach Einschüttung

zu Nr. 1 wieder angelegt. Die

anderen Verschlüsse unverletzt .

Schulze Steuer-Aufs .

-
-

-
-

-
-
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Na ch trag

zu

den Ausführungsbeſtimmungen , betreffend das Tabackſteuergeſetz

vom 16 . Juli 1879.9)

Anmeldung und

Beſteuerung von

Taba & pflanzungen

zu Unterrichts - und

Zierzweden .

A . Zur Bekanntmachung vom 25 . März 1880 .

I. Zu § . 1.

1 . Von der Erhebung der Tabackſteuer von Tabackpflanzungen in botaniſchen und anderen zu

Unterrichtszwecken angelegten Gärten iſt Abſtand zu nehmen , wenn die Pflanzung für jedes

derartige Grundſtück nicht mehr als 30 Quadratmeter Flächeninhalt umfaßt und ſeitens

der vorgeſeßten Aufſichtsbehörde beſcheinigt wird, daß der zu erzeugende Taback nicht zum

Konſum , ſondern lediglich zu wiſſenſchaftlichen Zwecken verwendet werde. Die oberſten

Landes - Finanzbehörden ſind in den vorbezeichneten Fällen befugt, unter Vorbehalt des

Widerrufs von der alljährlichen Anmeldung ſolcher Pflanzungen abſehen zu laſſen.

2 . Von der Erhebung der Tabacſteuer iſt abzuſehen und es kann die Erfüllung der Vor

ſchriften wegen der Anmeldung der betreffenden Grundſtücke unterbleiben , wenn auf einem

zuſammenhängenden , ungetheilten Grundſtück nicht mehr als 50 Tabackpflanzen lediglich

zu Zierzwecken gepflanzt werden, und dieſe Beſtimmung der Pflanzen aus der Art der

Benußung des Grundſtücks , ſowie aus dem Verhältniß der mit Taback bepflanzten Fläche

zur Geſammtfläche des Grundſtücks unzweifelhaft'hervorgeht.

II. Zu § . 6 .

Der Verluſt an Taback durch Fäulniß in den Trockenräumen – die ſogenannte Dachſäule

- iſt nach Maßgabe der Ziffer 2 des $. 9 des Tabackſteuergeſeßes vom 16 . Juli 1879

zu behandeln .

Tabaďverluſt durch

Fäulniß in den

Trodenräumen .

Steuerliche

Behandlung von

Tabackgrumpen.

B . Zu den Dienſtvorſchriften vom 29. Mai 1880.

III. Zu S . 18 .

1. Die Genehmigung zur Veräußerung von ungetrockneten Grumpen (S . 11 Abſaß 1 des

Geſebes ) kann außer dem im S . 8 der Bekanntmachung angegebenen Falle von der Steuer

behörde auch dann ertheilt werden, wenn der Tabackpflanzer die Verpflichtung übernimmt,

die ungetrockneten Grumpen zur Verwiegung vorzuführen. Die Genehmigung kann münd

lich eingeholt werden .

2 . Nach der Verwiegung der ungetrockneten Grumpen iſt das Gewicht derſelben in dachreifem

trockenem Zuſtande nach Maßgabe der Beſtimmungen im $ . 19 Abſaß 1 der Dienſtvor

ſchriften abzuſchäßen und von dieſem Gewicht nach Abzug von 1/5 die Steuer zu berechnen .

3 . Die Zahlung der Steuer durch den Käufer hat, ſofern nicht die Grumpen mit Verſendungs

ſchein auf eine Niederlage abgefertigt werden oder Kreditirung erfolgt iſt, ſofort zu erfolgen .

4 . Mit Genehmigung der Direktivbehörden kann an die Stelle der beim Verkauf der Grumpen

cinzureichenden Auszüge aus den Anmeldungen (S. 18 der Dienſtvorſchriften ) und der ab

zugebenden Verwiegungsanmeldungen (S . 13 der Bekanntmachung) ein Regiſter treten ,welches

die bezüglichen Angaben zu enthalten hat. Ueber die Einrichtung und Führung dieſes

Regiſters beſtimmen die Direktivbehörden das Nähere.

9) ſ. Bekanntmachung vom 18. Juli d. J . (Central-Bl. S . 484), Ziffer 8.
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IV. Zu §. 23 Ziffer 4 .

Die Direktivbehörden ſind ermächtigt, ſoweit ſich dazu ein Bedürfniß ergiebt, zu geſtatten , Vermiegung des

daß bei der Verwiegung des Tabacks

1. auch für ungleichartige Umſchließungen und Schnüre die Feſtſtellung des Gewichts auf

Grund von Probeverwiegungen ſtattfindet,

2 . auch Gewichtsmengen von 0,05 kg oder mehr, jedoch höchſtens von 0 ,5 kg, außer Be

tracht bleiben .

V . Zu §. 26.

1. Die Erhebung der für inländiſchen Taback feſtgeſtellten Steuer kann mittelſt eines nach dem Abfertigung von

Muſter für Begleitſcheine II auszufertigenden Verſendungsſcheins II einem zur Erledigung Tabacenaufeber

von Verſendungsſcheinen befugten Umtüberwieſen werden .
ſendungsſchein 11,

2. Die Vorſchriften des Begleitſchein -Regulativs über Begleitſcheine Il finden hierbei ſinn

gemäße Anwendung.

3 . Die nach dem Muſter 12 zu den Dienſtvorſchriften vom 29 . Mai 1880, betreffend die

Beſteuerung des Tabacks, auszufertigenden Verſendungsſcheine ſind als „ Verſendungs

ſcheine I“ zu bezeichnen .

In dem Verſendungsſchein -Ausfertigungs- Regiſter (Muſter 13 daſelbſt) iſt in der Spalte 2

und im Verſendungsſchein -Empfangs-Regiſter (Muſter 14 daſelbſt) in der Spalte 4 die

Gattung des Verſendungsſcheins durch Eintragung von „ l" beziehungsweiſe ,,!1 " erſicht

lich zu machen . In dem Empfangsregiſter iſt ferner in den Spalten 7 und 8 die Ver

einnahmung der Steuer nachzuweiſen .

VI. Zu $. 33.

Das ſogenannte amerikaniſche Tabackernteverfahren (Einernten der ganzen Tabackpflanze Steuer
" OC Behandlung des

ohne Trennung der Blätter von dem Pflanzenſtengel) kann auf Antrag des Tabackpflanzers nach amerikaniider
Art geernteten

von dem Hauptamt unter nachſtehenden Bedingungen und Kontrolen geſtattet werden :

1 . Der Antrag auf Geſtattung des Verfahrens iſt rechtzeitig vor der amtlichen Feſtſtellung

der zu vertretenden Tabackmenge (S . 6 des Tabačſteuergeſeßes vom 16. Juli 1879)

bei der Steuerbehörde des Bezirks cinzureichen .

In demſelben iſt anzugeben :

a ) auf welche Grundſtücke das Verfahren ſich erſtrecken ſoll,

b ) wie viel Pflanzen ſich auf jedem Sieſer Grundſtücke befinden .

2 . Die Pflanzenſtengel gehören zu dem ſteuerpflichtigen Taback.

Die verbindliche Feſtſtellung der zu vertretenden Tabacmenge richtet ſich bezüglich der

Pflanzenſtengel auf die Zahl der leßteren und hat bei den nach § . 6 des Geſeßes vor

zunehmenden Ermittelungen zu erfolgen. Die Feſtſtellung der Zahl der Pflanzenſtengel

darf auch nach Maßgabe der Beſtimmungen im $ . 8 des Tabadſteuergeſebes geſchehen .

Die von den Blättern befreiten Pflanzenſtengel ſind nach Maßgabe der von der Steuer

behörde zu ertheilenden Anweiſung beſonders zu verpacken und unter Uebergabe einer

ſchriftlichen Anmeldung ſpäteſtens zu dem für die Verwiegung der Blätter feſtgeſeßten

Termin zur Reviſion zu geſtellen . Ergiebt ſich bei dieſer Reviſion eine geringere als die

nach Ziffer 2 zu vertretende Zahl der Pflanzenſtengel, ſo finden die Beſtimmungen im

$ . 25 der Dienſtvorſchriften vom 29. Mai 1880 ſinngemäße Anwendung.

Die Verſteuerung der Pflanzenſtengel unterbleibt, ſoweit die Vernichtung derſelben bei

der Reviſion beantragt und demnächſt unter Aufſicht vollzogen wird (S. 33 Ziffer 5 der

Sabado.

VII. 2 ,

Dienſtvo
rimoni

beantra
gt

uns flanzen
ſtengel

u

VII. Zu Muſter 1 und 4 .

In Muſter 1 der Dienſtvorſchriften iſt in Spalte 15 ſtatt 204 078 zu ſeßen 229 578 , in mer

Muſter 4 Spalte 23 ſtatt „ Verwiegungsanmeldung“ „Anmeldungsauszug“ .

" Muſter 1 and 4 .

C . Zum Niederlage-Regulativ vom 29.Mai 1880.

VIII. Zu 8 . 8 .

1. Das Entrippen von inländiſchem Taback, welcher vom 1. Juli 1885 ab in Theilungslager Entrippen von

aufgenommen wird , iſt nur mit der Maßgabe zu geſtatten , daß die entrippten Blätter un - Sabad in
Sheilungslagern .

111
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mittelbar vom Lager unter Steuerkontrole in das Ausland geführt werden . Ausnahmsweiſe

kann mit Genehmigung der Direktivbehörde und unter den von derſelben vorzuſchreibenden

Kontrolen die Verſteuerung des entrippten Tabacs zugelaſſen werden , wenn nach Lage der

Verhältniſſe kein Zweifel beſteht, daß der betreffende Taback ausſchließlich zu Fabrikations

zwecken im Inlande Verwendung findet.

2 . Äuf Taback, welcher vor dem 1. Juli 1885 in ein Theilungslager aufgenommen iſt, finden

vom 1 . September 1885 ab die Vorſchriften unter Ziffer 1 gleichfalls Anwendung.

Kreditirung der

Tabadgewichta:

ſteuer.

D . Zum Kredit-Regulativ vom 16 . Juni 1880 .

IS . Zu S . 1 Abſaß 1.

1. Die Direktiv behörden ſind ermächtigt, denjenigen Tabackpflanzern , welche ihren geernteten

Taback erweislich nicht bis zum 15. Oktober des auf das Erntejahr folgenden Jahres

verkauft haben , auf Antrag eine Verlängerung der im $ . 1 Abſak 1 des Regulativs , be

treffend die Kreditirung der Tabackgewichtsſteuer, vom 16 . Juni 1880 feſtgeſepten Friſt zur

Einzahlung der geſtundeten Tabackgewichtsſteuer bis zum 1. März des nächſtfolgenden

Jahres zu bewilligen .

2 . Der für die Kreditirung der Tabackſteuer ebendaſelbſt feſtgeſepte Mindeſtbetrag wird, inſoweit

es ſich um die Pflanzer ſelbſt handelt, von 100 M . auf 25 M . herabgeſeßt.
X . Zu g. 1 Abſaß 2 .

$. 1 Abſaß 2 desſelben Regulativs erhält folgenden Zuſaß:
Auch kann demjenigen , an welchen inländiſcher Taback aus Niederlagen mit Ver

ſendungsſchein II verſandt iſt, auf Antrag die Tabackgewichtsſteuer, falls dieſelbe 100 M .

oder mehr beträgt, bis zum 25. des dritten Monats nach dem Monat, in welchem der

betreffende Betrag fällig geworden iſt, kreditirt werden .

Kreditirung der

Tabadgewichts.

teuer.

Verwendung von

Nelilo enblüthen

und eingeſalzenen

Roſenblättern bei
der Herſtellung von
Sabadfabritaten .

Verwendung von

Melilotenblüthen

bei der Herſtellung

von

Verwendung von

Ririchblättern ,

Die für die N . Der Kontro
loridi

menge

wird von

Roſenblättern bei

der berſtellung von

E . Zur Bekanntmachung vom 27. November 1879.

XI. Zu Ziffer 1 bis 3 .

In Zukunft wird auch die Verwendung von Melilotenblüthen (Steinklee) und eingeſalzenen

Roſenblättern bei der Herſtellung von Tabacfabrikaten geſtattet, und finden in Bezug auf

die bei der Verwendung dieſer Surrogate zu entrichtenden Abgaben und zu beobachtenden

Kontrolen die Beſtimmungen in Ziffer 2 und 3 des Beſchluſſes vom 27 . November 1879

Anwendung.

XII. Zu & . 1 Abfa 2 der Kontrolvorſchriften.

Die für die Verwendung von Melilotenblüthen (Steinklee ) zur Herſtellung von Taback

fabrikaten feſtgeſeşte jährliche Minimalmenge wird von 100 kg auf 25 hg herabgeſeßt.
Tabadfabrifaten. XIII. Zu $. 1 Abſaß 2 der Kontrolvorjch riften .

Die für die Verwendung von Kirſchblättern , Weichſelblättern und eingeſalzenen Roſenblättern
Weichſelblättern

zur Herſtellung von Tabacfabrikaten feſtgeſepte jährliche Minimalgrenze wird von 100 kgund eingeſalzenen

auf 50 kg herabgeſept.

Tabadjabrität. 11. Zu Ziffer 1 bis 3 und zu S . 1 Abſaj 2 der Kontrolvorſchriften .

In Zukunft wird auch die Verwendung von Veilchenwurzelpulver bei der Herſtellung von

Tabacfabrikaten geſtattet, und finden in Bezug auf die bei der Verwendung dieſes Surrogats

zu entrichtenden Abgaben und zu beobachtenden Kontrolen die Beſtimmungen in Ziffer 2

und 3 des Beſchluſſes vom 27. November 1879 mit der Maßgabe Anwendung, daß bei

Veilchenwurzelpulver die jährliche Minimalmenge (S . 1 Abſaß 2 der Kontrolvorſchriften )

10 kg beträgt.

F . Zur Anleitung vom 7. Juni 1880.

XV. Z u Muſter 2 .

Die durch den Beſchluß vom 7 . Juni 1880 feſtgeſtellte Anleitung zur Aufſtellung der Ueber

ſichten über die Beſteuerung des Tabacks wird dahin geändert, daß der Einſendungstermin

für die Ueberſicht über den Tabadbau und die Ergebniſſe der Tabackernte (Muſter 2) vom

1. Mai auf den 1. Juli des auf die Ernte folgenden Jahres verlegt wird.

V

Peripendung von

Veilchenwurzel.

pulver bei der
Herſtellung vont

Tabadjabrifaten .

Ueberſidt über

den Tabadbau und

die Ergebniſſe der

Labadernte.
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Buſammenſtellung

der

- Abänderungen und N ach träge: )

a ) zu dem Regulativ für Privattranjitlager von Bau - und Nußholz ohne Mitverſchluß

der Zollbehörde vom 24 . Mai 1880 .

Zuſaß zu §. 14.

Unter benachbarten Orten ſind nur ſolche zu verſtehen , welche mit einander in unmittelbarem

Zuſammenhang ſtehen , z . B . Magdeburg- Buckau .

b ) zu den Beſtimmungen, betreffend Erleichterungen in den Abfertigungsformen für

in Flößen eingehendes Bau - und Nurholz, vom 24 . Mai 1800.

Zuſaß zu III.

Mit Bewilligung der oberſten Landes - Finanzbehörde kann die Abfertigung von Flößen mit ein

gebundenen Faßſtäben auf Begleitſchein !, vorausgeſeßt, daß die Flöße mit Begleitpapieren ver

ſehen ſind, aus denen ſowohl die Geſammtſtückzahl der zu einer Traſt gehörigen Stäbe, als auch

die Stückzahl jeder darin vorkommenden handelsüblichen Sorte zu erſehen iſt, und gegen deren

Glaubwürdigkeit feine Zweifel beſtehen , auf Grund der Angaben in der Eingangsdeklaration

erfolgen , und kann vorbehaltlich der ſpeziellen Reviſion am Beſtimmungsort, die Reviſion beim

Eingang auf die Feſtſtellung der Zahl der Floßtheile, ſowie der Gattung des Holzes beſchränkt

werden .

c) zu dem Regulativ für Privattranſitlager von den in Nr. 9 dcê Zolltarifs auf:

geführten Waaren (Getreide zc .) ohne Mitverſchluß der Zollbehörde,

vom 13 . Mai 1880 .

1. An Stelle des jeßigen . 5 tritt folgende Beſtimmung :

* Werden Getreidemengen derſelben Art, welche verſchiedenen Zolljäßen unterliegen , gelagert, ſo

findet auf den geſammten Beſtand dieſer Getreideart, der höchſte der in Betracht kommenden

Zolljäße Anwendung. Die Einlagerung des Getreides erfolgt nach Nettogewicht.

2 . Zuſaß zu §. 10 .

Als inländiſch nachgewieſene Säcke unterliegen bei der Entfernung vom Lager in leerem Zuſtande

der Verzolung nicht.

3 . Zuſaß zu § . 14.

Unter benachbarten Orten ſind nur ſolche zu verſtehen , welche mit einander in unmittelbarem

Zuſammenhang ſtehen , z. B . Magdeburg-Buckau.

4 . Hinter §. 22 und vor „ V . Strafbeſtimmungen" iſt in Gemäßheit des Beſchluſſes des Bundesa

raths vom 2 . Juli 1885 einzuſchalten als

$. 22 a .

Getreidemengen derſelben Art, welche verſchiedenen Zolljäßen unterliegen, müſſen geſondert

in von einander getrennten Räumen , welche mit dem für die lagernden Waaren maßgebenden

Zollſaße deutlich bezeichnet ſind, gelagert werden .

In dem Niederlage- Regiſter (S . 15 ), den An - und Abmeldungen (S. 18 ) und in den Lager

Regiſtern (g. 20) iſt der Zollſaß, welchem die Waare unterliegt, erſichtlich zu machen und in den

g) . Bekanntmachung vom 18. Juli d. I. (Central.BI. S . 184), Ziffer 9.

111*
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ros

Abmeldungen außerdem die Richtigkeit der leßteren Angabe ausdrüdlich vom Deklaranten zu

verſichern .

Miſchungen mit den vorbezeichneten Waaren dürfen nur nach vorheriger Anmeldung (S. 19)

und unter amtlicher Aufſicht vorgenommen werden .

d ) zu dem Regulativ , betreffend die Gewährung einer Zollerleichterung bei der Ausfuhr

von Mühlenfabrikaten vom 27 . Juni 1882.

1. S . 4 Abſaß 2 erhält folgende Faſſung:

Die Buchführung iſt ſo einzurichten , daß jederzeit feſtgeſtellt werden kann , wieviel Getreide jeder

Art und zu welchem Zollſaß in den bezeichneten Räumen vorhanden ſein ſoll.

2. Zuſaß zu § . 5 .

Getreidemengen derſelben Gattung, welche verſchiedenen Zoliſäßen unterliegen , ſind im Konto in

beſonderen Ünterabtheilungen anzuſchreiben .

3 . An Stelle des jebigen §. 8 tritt in Gemäßheit des Beſchluſſes des Bundesraths vom 2. Juli 1885

folgende Beſtimmung :

Die Abrechnung findet vierteljährig in der Art ſtatt, daß am 20. Tage, falls dieſer aber auf

einen Sonn - oder Feiertag fällt, am nächſten Werktage des ſiebenten Monats nach Ablauf des Ab

rechnungsquartals von der in dieſem Quartal angeſchriebenen Menge ausländiſchen Getreides die:

jenige Getreidemenge, welche nach dem Ausbeuteverhältniß (S . 9 ) der Menge der in dem bezeichneten

und in den beiden darauf folgenden Quartalen thatſächlich zur Ausfuhr gelangten Mühlen

fabrikate entſpricht, in Abzug gebracht wird , ſoweit dieſelbe nicht etwa ſchon bei der Abrechnung

für das Vorquartal zum Abzug gebracht iſt. Es iſt dabei für jede Getreideart beſonders ab

zurechnen . Falls bei der Abrechnung die in Abzug zu bringende Getreidemenge die im

Abrechnungsquartal ſtattgefundenen Anſdreibungen der betreffenden Getreideart nicht erreicht, ſo

iſt der Zollbetrag von dem zu verzollenden Quantum unter Zugrundelegung des Verhältniſſes

der im Abrechnungsquartal angeſchriebenen, verſchiedenen Zouſäßen unterliegenden Getreidemengen

der in Betracht kommenden Gattung zu berechnen . Der Konteninhaber hat binnen längſtens

8 Tagen nach Zuſtellung der Abrechnung den ſich ergebenden Zollbetrag einzuzahlen . Ein

weiterer Geldkredit iſt unzuläſſig .

4 . An Stelle des 2 . Abſaßes des Š. 9 tritt in Gemäßheit des Beſchluſſes des Bundesraths vom

2 . Juli 1885 folgende Beſtimmung:

Bei Gemiſchen von Weizen - und Roggenmehl, ſowie bei Weizen - oder Roggenmehl, welches aus

Weizen- oder Roggenmengen hergeſtellt iſt, die verſchiedenen Zolljäßen unterliegen , iſt das Ver

hältniß der zur Miſchung verwendeten Getreidearten , beziehungswciſe der verſchiedenen Zollſäßen

unterliegenden Getreidemengen derſelben Gattung anzumelden und gelangen dieſe Gemiſche bei

nachgewieſener Ausfuhr dementſprechend zur Abſchreibung. Iſt das Miſchungsverhältniß nicht

bekannt, ſo iſt die Abſchreibung und Abrechnung nach Maßgabe der Vorſchriften zu bewirken ,

welche die oberſten Landes - Finanzbehörden für dieſen Fall ertheilen werden .

5 . An Stelle des legten Abſaßes des S. 9 tritt in Gemäßheit des vorerwähnten Beſchluſſes des

Bundesraths folgende Beſtimmung:

Bei der Ausfuhr von Mühlenfabrikaten , welche aus einer Miſchung von verſchiedenen Tarif

ſäßen unterworfenen Getreidearten hergeſtellt ſind , findet, abgeſehen von der im zweiten Abſaß

dieſes Paragraphen vorgeſehenen Ausnahme, ein Zollnachlaß überhaupt nicht ſtatt.

i der
Zoubetran as

quartal
angeltung zu

beresent jich erge

Carl Heymanns Verlag, Berlin . – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1. Kolonial-Weſen.

Verordnung ,

betreffend die Rechtsverhältniſſe der Landesbeamten in den Schußgebieten von Kamerun

und Togo.

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer, König von Preußen 2c.

verordnen im Namen des Reichs für die Schußgebiete von Kamerun und Togo, was folgt:

Artikel 1 .

Das Geſek , betreffend die Rechtsverhältniſſe der Reichsbeamten vom 31.März 1873 (Reichs -Geſekbl.

S . 61) nebſt den daſſelbe abändernden und ergänzenden Geſeßen vom 21. April 1886 (Reichs -Geſekbl.

S . 80 ) und vom 31. Mai 1887 (Reichs-Geſekbl. s . 211), ſowie das Geſek, betreffend die Fürſorge für

die Wittwen und Waiſen der Reichsbeamten der Civilverwaltung, vom 20 . April 1881 (Reichs- Geſepbl.

S . 85 ) nebſt dem Abänderungsgeſeße vom 5 . März 1888 (Reichs -Geſebbl. S . 65 ) finden , ſoweit nicht in

den nachfolgenden Artikeln ein Anderes beſtimmt iſt, auf die Rechtsverhältniſſe der Beamten der Schuß

gebiete von Kamerun und Togo, welche ihr Dienſteinkommen aus den Fonds dieſer Schußgebiete beziehen ,

mit der Maßgabe entſprechende Anwendung, daß, wo in jenen Geſeßen von dem Reich, dem Reichsdienſt,

den Reichsfonds oder anderen Einrichtungen des Reichs die Rede iſt, das betreffende Schußgebiet und

deſſen entſprechende Einrichtungen zu verſtehen ſind.

Artikel 2 .

Im Falle des g. 66 Abſaß 1 des Geſeßes vom 31. März 1873 erfolgt die Entſcheidung über

die Verſeßung eines Beamten in den Ruheſtand durch den Kaiſer .

Artikel 3.

Die Befugniſſe, welche nach den im Artikel 1 bezeichneten Gefeßen der oberſten Reichsbehörde

zuſtehen , werden , ſoweit nicht durch dieſe Verordnung ein Anderes beſtimmt iſt, durch den Reichskanzler

ausgeübt.

112
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Ingleichen erfolgen die in §. 5 Abſaß 1, SS. 18 , 39, 52 und §. 68 Abſaß 2 des Geſeßes vom

31.März 1873 ſowie in §. 1 des Geſeßes vom 31. Mai 1887 vorgeſehenen Beſtimmungen und Ent

ſcheidungen ausſchließlich durch den Reichskanzler.

Die nach §. 66 Abſaß 2 des Geſekes vom 31.März 1873 von dem Reichskanzler zu treffende

Entſcheidung iſt endgültig .

Artikel 4 .

Der Reichskanzler beſtimmt, inwieweit einem in den Ruheſtand oder in den einſtweiligen Ruhe

ſtand verſeßten Beamten die Koſten des Umzugs nach dem innerhalb des Reichs von demſelben gewählten

Wohnorte zu gewähren ſind .

Artikel 5 .

Die auf das Disziplinarverfahren bezüglichen Beſtimmungen in SS. 84 bis 124 des Geſeßes

vom 31. März 1873 bleiben außer Anwendung .

Die Entſcheidung über die Entfernung eines Beamten aus dem Amt erfolgt, falls derſelbe eine

Kaiſerliche Beſtallung erhalten hat, durch den Kaiſer , andernfalls durch den Gouverneur von Kamerun .

Vor der Entſcheidung iſt der Beamte zu hören und der Thatbeſtand unter Berückſichtigung der

von dem Beamten geltend gemachten Entlaſtungsmomente feſtzuſtellen .

Gegen die Entſcheidung des Gouverneurs findet Beſchwerde an den Reichskanzler ſtatt. Dieſelbe

iſt bei dem Gouverneur anzumelden ; die Friſt zur Anmeldung beträgt drei Monate. Die Beſchwerde hat

Artikel 6 .

Die in S . 127, S. 128 Abſaß 2 , § . 131 des Geſeßes vom 31. März 1873 der oberſten Reichs

behörde übertragenen Befugniſſe werden von dem oberſten Beamten in dem Schußgebiet ausgeübt. Gegen die

Entſcheidung findet Beſchwerde an den Reichskanzler ſtatt. Die Beſchwerde hat keine aufſchiebende Wirkung .

Urkundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift und beigedrucktem Kaiſerlichen Inſiegel.

Gegeben Potsdam , den 3 . Auguſt 1888.

(L . S.)

Graf Bismarck.

2 . 3 . ll . und Steuer-Weſe n.

Berlin , den 9 . Auguſt 1888.

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich preußiſche Steuer - Inſpektor Hefter zu Stettin

an Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Königlich preußiſchen Steuer- Inſpektors von Hammer

ſtein den Königlich bayeriſchen Hauptzollämtern zu Furth am Walde , Paſſau , Regensburg und

Simbach als Stations-Kontrolör, mit dem Wohnſip in Regensburg, vom 1. Auguſt d. I . ab bei

geordnet worden .
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Berlin , den 9 . Auguſt 1888.

Errichtung von Zuckerſteuerſtellen .

(Central-Blatt von 1888 Seite 572.)

Es ſind

im Großherzogthum Sachſen -Weimar-Eiſenach

zu Auſtedt, Didisleben und Dermbach, und

zu Gotha

Zuckerſteuerſtellen errichtet und denſelben die ſämmtlichen Befugniſſe nach den SS. 34 bis 37

des Geſeßes vom 9. Juli v . I . und den bezüglichen Ausführungsbeſtimmun
gen

, mit Aus

ſeither von der Steuerreceptur zu haltennordheim wahrgenommenen Zuckerſteuergeſchäfte über

tragen worden .

Im Herzogthum Sachſen -Meiningen .

Zur Vornahme der durch die Verbrauchsabgabe von Zucker bedingten ſteuerlichen Abfer

tigungen in der Zuckerraffinerie von Robert Berger zu Pößneck iſt das Steueramt dortſelbſt

als Zuckerſteuerſtele unter Beilegung ſämmtlicher Abfertigungsbefugniſſe nach den SS. 34 bis 37

des Geſeßes und den bezüglichen Äusführungsbeſtimmungen , mit Ausnahme der Befugniß zur

Polariſirung, beſtellt worden .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 5 . Juli d . I. beſchloſſen :

1. daß an Stelle der bisherigen Muſter zu :

a ) Deklarationen zum Waareneingang, Begleitzetteln und Ladungsverzeichniſſen , Abmeldungen

von Waaren aus der Niederlage (Beſchluß des Bundesraths des Zollvereins vom

20 . Dezember 1869), Begleitſcheinen I und II über inländiſches Salz (Uebereinkunft wegen

Erhebung einer Abgabe von Salz vom 8 . Mai 1867),

b ) Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Taback (Beſchlüſſe des Bundesraths vom

29. Mai 1880 und vom 13. Dezember 1883, Central-Blatt 1880 Seite 327, 1884 Seite 1)

neue Muſter treten .

Die Einrichtung der unter a genannten Muſter ergiebt ſich aus den Beilagen zu der Bekannt

machung vom 18. Juli 8 . I . (Central- Blatt 1888 Seite 484, 497, 565, 593, 597, 623 und 625).

Die Einrichtung der Muſter unter b ergiebt ſich aus den Anlagen.

Ferner iſt beſchloſſen :

II. Die Formulare zu den in Ziffer I bezeichneten neuen Muſtern ſind, auch bezüglich des Formats

(38 cm Höhe und 48 cm Breite), der Farbe und ſonſtigen Beſchaffenheit des zu verwendenden Papiers,

nach Maßgabe der vorgeſchriebenen Muſter herzuſtellen .

Die Formulare zu Deklarationen zum Waareneingang und zu Abmeldungen von Waaren aus

der Niederlage dürfen auch in halber Höhe hergeſtellt werden .

2

Anlagen .

112 *
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Soweit für einzelne Zollſtellen das Durchpauſen der Ladungsverzeichniſſe geſtattet iſt, kann von

den Direktivbehörden für die bei dem Ausfertigungsamt zurückbleibenden Duplikate der Ladungsverzeich

niſſe dünneres Papier zugelaſſen werden .

Auch kann den Eiſenbahnverwaltungen , Dampfſchiffahrts -Agenturen , Spediteuren , Großhändlern 2c.

von Seiten der Ausfertigungsämter geſtattet werden , die Formulare (Ziffer II) nach Maßgabe der vor

geſchriebenen Muſter auf eigene Koſten drucken zu laſſen . Formulare, welche dieſen Vorſchriften nicht

entſprechen , ſind von der amtlichen Verwendung auszuſchließen .

Die vorhandenen Beſtände von den bis jeßt geltenden Formularen dürfen noch bis Ende dieſes

Jahres benußt werden .

Die Muſter für die Deklarationen zum Waareneingange 2c. werden in der dem Bundesraths

beſchluſſe entſprechenden Form den Bundesregierungen beſonders mitgetheilt werden. Der Abdruck dieſer

Muſter im Central-Blatt iſt nur für den Wortlaut maßgebend.

Berlin , den 9. Auguſt 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Jacobi.
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Erntejahr 1887.

Deutſches Bollgebiet.

Königreich Preußen . Directivbezirk : Thüringiſcher Zoll- u . Handelsverein .

Verſendungsſchein 1 über inländiſchen Tabark .

N 48.
Ausfertigungs-Amt: Schmalkalden . Empfangs-Amt: Warnemünde.

Transportfriſt : Bis zum zweiten Juli 1888. Ueberwieſen auf

Verlängert bis zum

Geleiſtete Sidherheit : Generelle .

AnnahmeErklärung des Verſendungsſchein -Ertrahenten : Ich übernehme dieſen Verſendungsſchein mit den ſich

aus demſelben nach §. 16 des Geſepes , betreffend die Beſteuerung des Tabacks , vom 16 . Juli 1879

( Reichs-Geſekblatt Seite 245) und nach SS. 16 und 17 der denſelben Gegenſtand betreffenden Bekannt

machung vom 25 . März 1880 (Central- Blatt für das Deutſche Reich Seite 153) ergebenden Verpflichtungen .

Schmalkalden , den 2. Juni 1888.

P . C . Hessel.

(Stempel.) Schmalkalden, den 2 . Juni 1888.

Königlich Preußiſches Steuer -Amt I.
Granier .
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Weiterer

Der Rolli Gattung und Menge des Tabacs
Name

Angabe Nachweis des

| Tabads.

und
Ja ) des Bes

| nach der nicht geprüften nach der ſtattgehabten Steuer

Zahl
ſtimmungs- Der Verkehrs

Wohnort Zeichen Angabe des Verſenders
und Art

landes ,amtlichen Ermittelung nachweiſung

der betraa . b ) ob der Tal Nummer,

und der Gewicht Gewicht bad von
Blatt

Em Niederlagen
Ver : laufende Nr.

abgemeldet
pfänger. Nummern. Gattung. brutto netto tung. brutto netto

iſt. (Von dem

padung. Erledigungsamt

kg 14/100 kg 11/100 kg ( 100 kg 14100 Mart. 1PF. auszufüllen .)

2. 3. 4. 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12. 13 .

Bemerkungen

über

vorhandenen , bei

behaltenen oder

angelegten Ver

dluß. Zahl der

Bleie u . 1. w .

1. 14 .

129 10 106
Taback

blätter

Taback

blätter

a . Schwe

den

No. 695

1 C . Fuchs P . C . 1/3 6 Kisten

in Warne

münde.

Sechs

Kisten

260 60 214 260 60 214 - 77 IV 13IV 15

Der Taback ist

in den Eisenbahn

wagen Magdeburg

No. 3015 ver

laden und letzte

rer mit zwei

Schlössern , Serie

IV . No. 243

verschlossen .

SiebenZwei 1

Hundert

Vierzelin

und

Siebenzig

Markkg

Erledigungs - Beſch ein igunge n .

1 . Der Verſendungsſchein iſt abgegeben am 26 . Juni 1888 .

2 . Derſelbe iſt eingetragen im Verſendungsſchein -Empfangs-Regiſter unter Hartmann, Einnehmer.

Nr. 213.

3. Reviſionsbefund : a . in Betreff des Verſchluſſes : Gut und abgenommen. | Die Richtigkeit dieſer Angaben beſcķeinigen :

b . in Bezug auf Gattung und Menge: Sechs Kisten Köhler Reineke

mit richtiger Bezeichnung. I Assistent. Grenz-Aufseher.

4 . Vermerke über Verſteuerung, Ausgang, Niederlegung 2c.: Siehe die betreffenden Angaben auf der Rückſeite.

Die Erledigung des Verſendungsich eins beſcheinigt

Warnemünde, den 26. Juni 1888.

Grossherzoglich Mecklenburgisches Nebenzoll-Amt I.

Hartmann

Einnehmer.
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I. Vermerke über veränderte Beſtimmung der Waaren u . r. w .

1 . beantrage Genehmigt.

den Verſendungsſchein hier zu

erledigen . , den

, den 18 . Amt.

beantrage

dieſen Verſendungsſchein zum

Zweck der Weiterverſendung der Waaren an

Eingetragen unter N des Verſendungsſchein

Ausfertigungs-Regiſters

und auf das Amt

mit Gültigkeitsfriſt bis zum

überwieſen .auf das Amt

zu überweiſen , indem in Beziehung

auf den weiteren Transport die umſtehend an

gegebenen Verpflichtungen des Verſendungsſchein

Ertrahenten übernehme .

Verſchluß :

, den . 18

Amt.

, den . 18

II. Vermerke über Verſteuerung, Ausgang, Niederlegung u. ſ. w .

Die umseitig bezeichneten Waaren sind heute

nach Abnahme des unverletzten Verschlusses

unter unsern Augen in den Dampfer „ Hertha “

übergeladen und in das Ausland ausgeführt.

Warnemünde, den 26 . Juni 1888.

Grosse, Assistent. Philipp , Grenz-Aufseher.
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Erntejahr 1887.

Deutſches Zollgebiet.

Großherzogthum Baden. Direktivbezirk: Baden .

Verſendungsſchein II über inländiſchen Taback.

Empfangs-Amt: Dessau.Ausfertigungs-Amt: Ladenburg.

Geſtellung der Waaren :

Empfänger der Waaren : W . Ponath in Dessau.

Der Rolli Menge. Angabe,

ob

N
u
m
m
e
r

d
e
r

e
i
n
z
e
l
n
e
n

Zeichen

und

Gattung des Tabads.
SteuerbetragZahl

und Art

der

Verpadung.

Brutto Netto

der Tabac

von

Niederlagen

abgemeldet

iſt.
kg

5 .

1 , 00 kg

6 .

/20 Mart Pi.
2 . 3 . 8 .

W . P . 1 3 Säcke 207 205

Tabackblätter. 208 205

3 207 205

! Drei Säcke 623 615 221 401
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Der Kolli Menge. Angabe,

ob

N
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Steuerbetrag
Gattung des Tabads.Zeichen

und

Nummern.

Zahl

und Art Brutto Netto

der Tabac

von

Niederlagen

abgemeldet

der

Verpadung. iſt .

1. 2. 3.

kg 144,00 kg 1/100 Mart. Pf.

5. 1 . 6. 17 18.

Zahlungsfriſt: Der Steuerbetrag von

Zwei Hundert ein und zwanzig Mark 40 Wfennig

muß bei dem Empfangs-Amte bis zum sechs und zwanzigsten Juni d . J. unter Vorlage dieſes Ver

ſendungsſcheins eingezahlt ſein , widrigenfalls die Einziehung des Steuerbetrags von dem Ertrahenten

des Verſendungsſcheins erfolgen wird. Der Beweis der erfolgten Steuerentrichtung muß bis zum

Ablauf der für die Ueberſendung des Erledigungsſcheins feſtgeſeßten Friſt geführt werden.

Geleiſtete Sicherheit : Generelle .

Aunahme-Erklärung des Verſendungsſchein-Ertrahenten : Ich übernehme dieſen Verſendungsſchein mit den aus dem

ſelben ſich ergebenden Verpflichtungen .

Ladenburg, den 5 . Juni 1888.

Wilhelm Hegewald .

Ladenburg, den 5 . Juni 1888 .

Großherzoglich Badiſche Steuer-Einnehmerei.

Frege,

(Stempel.)

Erledigungs - Beſcheinigung.

1 . Der Verſendungsſchein iſt am 19. Juni 1888 unter Nr. 238 des Verſendungsſchein -Empfangs-Regiſters eingetragen .

2 . Geſtellung des Tabads: -

3 . Der Steuerbetrag ift mit Mart Pfennig um to act depositum verbonicht unter Mr. -

tes

4 . Der Steuerbetrag iſt mit 221 Mark 40 Pfennig am 19. Juni 1888 definitiv vereinnahmt unter Nr. 426 des

Einnahme- Journals .

Dessau, den 19. Juni 1888.

Herzoglich Anhaltisches Haupt-Steuer- Amt.

Lippert Birkner

Hauptamts-Rendant. Hauptamts-Assistent.
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Bekanntmachung.

Auf Grund des Bundesrathsbeſchluſſes vom 12. 8 . Mts . wird der Tert der von dem Bundesrath ab

geänderten Normativbeſtimmungen für die Hafenregulative nachſtehend bekannt gemacht.

Berlin , den 25. Juli 1888.

Der Reichskanzler .

In Vertretung: Jacobi.

Normativbeſtimmungen für die Bafenregulative.

1 . Die im S. 90 des Vereinszollgeſebes vorbehaltenen Hafenregulative über das beim Eingange

und Ausgange jeewärts zu beobachtende Verfahren werden unter Berückſichtigung der örtlichen Verhältniſſe

nach Maßgabe der nachfolgenden Normativbeſtimmungen durch die oberſten Landesfinanzbehörden erlaſſen .

2. In der Regel wird für jeden Hafen , einſchließlich der zugehörigen Vorhäfen , ein beſonderes

Hafenregulativ beſtimmt.

Diejenigen Normativbeſtimmungen , welche daſelbſt zur Anwendung ſich nicht eignen , bleiben außer

Betracht.

Bei Häfen mit unerheblichem Seeverkehr kann von dem Erlaß beſonderer Hafenregulative ab

geſehen werden .

3. Die einzelnen Hafenregulative müſſen enthalten :

a) die Bezeichnung des Hafens und der zugehörigen Vorhäfen , der zu Zollſtraßen angewieſenen

Einfahrten , ſowie der zur Löſchung und Einnahme von Ladungen beſtimmten Landungs- und

Löſchpläße (Vereinszolgeſeß $ 8. 17 und 89) ;

b ) die Bezeichnung der für den ħafen und die Vorhäfen errichteten Anſagepoſten , Zollämter und

Abfertigungsſtellen , unter Angabe der dieſen Stellen etwa beigelegten beſonderen Befugniſſe

( V . 3 . G . SS. 18 , 74, 75 und 128) ;

die Angabe der zur See zu beobachtenden Kontrolbeſtimmungen und der aufGrund des §. 121

Abſ. 2 des Vereinszollgeſebes ergangenen Anordnungen , ſowie anderer örtlich in Betracht

kommender Vorſchriften , welche auf dem Wege zur Hafeneinfahrt, beziehungsweiſe bei dem

Auslaufen aus dem Hafen zu beobachten ſind ;

die Angabe der nach §. 21 des Vereinszollgeſeßes und nach den zur Ausführung deſſelben

gegebenen Vorſchriften in Betreff der verpackt eingehenden Gegenſtände bei der Ueberſchreitung

der Grenze zu beobachtenden Beſtimmungen, ſowie der für die Benußung der einzelnen Zoll

ſtraßen etwa angeordneten Beſchränkungen .

4 . . Die auf die zollamtliche Behandlung des Seeverkehrs Bezug habenden Vorſchriften , welche

die amtliche Thätigkeit der Beamten betreffen , können in die einzelnen ħafenregulative oder auch in be

ſondere Dienſtanweiſungen für die betreffenden Beamten aufgenommen werden .

I. Vorſchriften für die Einfuhr.

1. Einfahrt in den Hafen.

A . Für Häfen mit Anſagepoſten.

5 . Jeder nach §. 21 des Vereinszollgeſeßes zur Einhaltung der Zollſtraße verpflichtete Schiffs

führer, welcher in einen ħafen einzulaufen beabſichtigt, hat ſich bei dem Anſagepoſten zu melden und dein

mit der Abfertigung beauftragten Beamten , deſſen Ankunft abzuwarten iſt, ſämmtliche über ſeine Ladung

ſprechende Papiere abzugeben . Der Schiffsführer iſt zugleich verpflichtet, dem Anſagepoſten eine von ihm

unterzeichnete Deklaration der Zugänge zum Schiffsraume und etwaiger geheimer Behältniſſe – luken
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deklaration – , nach dem Muſter A zu übergeben , auch dem Beamten dieſe Zugänge und Behältniſſe an

Ort und Stelle zu zeigen .

6 . Wo es die örtlichen Verhältniſſe räthlich machen , können in Verbindung mit den Vorſchriften

unter Nr. 5 in die Hafenregulative Beſtimmungen aufgenommen werden , nach denen die einlaufenden

Schiffe an einer beſtimmten Stelle in der Nähe des Anſagepoſtens vor Anker zu gehen , beziehungsweiſe

anzuhalten haben und die gewählte Stelle ohne Erlaubniß der Zollbeamten vor geſchloſſener Ábfertigung

nicht verlaſſen dürfen , und wodurch einem unerlaubten Verkehr zwiſchen den Schiffen und dem Lande vor

gebeugt wird.

7. Für die Weiterfahrt tritt in der Regel amtliche Begleitung ein , doch kann nach dem Ermeſſen

des Amtes ſtatt der Begleitung Schiffsverſchluß in Anwendung kommen , wo die örtlichen Verhältniſſe keine

Bedenken ergeben . Leßeren Falls ſind die Zugänge zu den Laderäumen , ſoweit dieſelben die Anlegung

eines ſicheren Verſchluſſes geſtatten , amtlich zu verſchließen und die in nicht verſchließbaren Räumen be

findlichen , von dem Schiffsführer mündlich anzugebenden Waaren in der Lukendeklaration (Nr. 5 ) oder

in dem Anſagezettel (Nr. 8 ) nach Stückzahl, Verpackungsart 2c. ſo vollſtändig als thunlich zu verzeichnen .

Wenn amtliche Begleitung des Schiffes angeordnet wird, bedarf es der Verſchlußanlage und der

Aufzeichnung der in nicht verſchließbaren Räumen befindlichen Waaren nicht. Ausnahmsweiſe kann für

den Verkehr in den einzelnen Hafenpläßen ſowohl von der amtlichen Begleitung, als von dem Schiffs

verſchluß abgeſehen werden .

8 . Die nach Nr. 5 abgegebenen Ladungspapierewerden demnächſt von dem Anſagepoſten nebſt der

Lukendeklaration in Gegenwart der Schiffsführer eingeſiegelt, an das betreffende Grenzzollamt adreſſirt

und mit dem von dem Anſagepoſten nach Muſter B auszufertigenden Anſagezettel, fals amtliche Be

gleitung eintritt, dem begleitenden Beamten , andernfalls dem Schiffsführer zur Abgabe bei dem Grenz

zollamt ausgehändigt. Auf dem Anſagezettel iſt die Anzahl der angelegten Bleie und Siegel in Budha

ſtaben zu vermerken .

Hierauf hat der Schiffsführer den Weg zum Grenzzollamt ohne weiteren , als den durch natürliche

Hinderniſſe bedingten Aufenthalt und ohne daß die Ladung eine Veränderung erleidet, fortzuſeßen .

9 . Abweichungen von den Vorſchriften unter Nr. 7 und 8 können mit Rückſicht auf die örtlichen

Verhältniſſe nöthig werden :

a ) für Häfen , in denen die Einrichtung beſteht, daß die begleitenden Beamten erſt auf dem Wege

vom Anſagepoſten zum Grenzzollamt aufgenommen werden , oder für welche hinſichtlich der

Kontrolirung des Transports auf dieſem Wege noch andere beſondere Verhältniſſe zu berüd

ſichtigen ſind ;

b ) für Häfen , woſelbſt nur Schiffsbegleitung in Anwendung kommt;

c) für Häfen , bei denen die Entfernung vom Anſagepoſten zum Grenzzolamt jo kurz iſt, daß

ſich vom Anſagepoſten oder vom Lande aus die Fahrt des Schiffes bis zum Grenzzollamt

leicht überwachen läßt, und in welchen deshalb die Verſchlußanlage oder die Anordnung der

amtlichen Begleitung bei dem Anſagepoſten nur ausnahmsweiſe einzutreten hat ;

d ) auch wird in geeigneten Fällen , namentlich wenn amtliche Begleitung ſtattfindet, zu geſtatten

ſein , daß die Abgabe der lukendeklaration oder die Reviſion der Schiffszugänge erſt bei dem

Grenzzollamt eintritt, wie es auch zugelaſſen werden kann , die Abgabe der Schiffs - Proviſions

liſte (Nr. 19 c) bei dem Anſagepoſten vorzuſchreiben .

10. Den Führern der periodiſch den Hafen beſuchenden Schiffe kann geſtattet werden, ſtatt der

jedesmaligen Ausfertigung einer Lukendeklaration (Nr. 5 ) eine einmalige Lukendeklaration auszuſtellen ,

welche nach erfolgter amtlicher Beglaubigung an Bord des Schiffes zur Einſicht der Beamten bereit zu

halten und nur bei eintretenden Veränderungen zu erneuern iſt.

11. Unmittelbar nach der Ankunft der vom Anſagepoſten abgefertigten Schiffe bei dem Grenz

zolamt hat der Schiffsführer den ihm angewieſenen Plaß einzunehmen und ſich demnächſt perſönlich oder

durch einen legitimirten Stellvertreter bei dem Amte, welchem gleichzeitig der von dem Änſagepoſten aus

gefertigte Anſagezettel und die daſelbſt unter Siegel gelegten Schiffspapiere zu übergeben ſind, zu melden

und ſich über die gewünſchte Zollabfertigung zu erklären . Sind die Papiere, weil das Schiff unter Bes

gleitung angekommen iſt, nicht in Händen des Schiffsführers , ſo hat derſelbe dem Zollamt darüber An

zeige zu machen , damit leßteres die Ablöſung der Begleitung und die Ablieferung der Papiere ver

anlaſſen kann.
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12. Das weiter einzuhaltende Verfahren iſt übereinſtimmend mit dem nachſtehend für die Grenz

zolämter ohne Anſagepoſten vorgeſchriebenen , mit der Modifikation , daß bei den Grenzzollämtern mit

Änjagepoſten die Schiffspapiere und Lukendeklarationen bereits bei dem Anſagepoſten abgegeben werden

und daß der bei dem Anſagepoſten angelegte Verſchluß (Nr. 7), wenn derſelbe bei der vorläufigen Re

viſion des Schiffes (Nr. 21) als fichernd erkannt wird, bis zur Löſchung der Ladung beziehungsweiſe

bei der Weiterabfertigung belaſſen werden kann.

13. Die Beſtimmungen unter Nr. 5 bis 12 finden auch bei ſolchen Grenzzolämtern Anwendung,

welche zu Anſagepoſten für andere Grenzzollämter erklärt ſind, inſoweit bei erſteren die Abfertigung der

eingehenden Schiffe im Anſageverfahren beantragt wird. Hinſichtlich der bei jenen Aemtern vor

zunehmenden Zollamtlichen Äbfertigungen ſind, neben den bezüglich ihrer Abfertigungsbefugniſſe ge

troffenen Beſtimmungen (Nr. 3 b ), die nachfolgenden Vorſchriften für Häfen ohne Anſagepoſten

maßgebend.

B. Für Häfen ohne Anſagepoſten.

14 . Jeder nach §. 21 des Vereinszollgeſeßes zur Einhaltung der Zollſtraße verpflichtete Schiffs

führer hat ſich unmittelbar nach der Ankunft im Hafen bei der Hafenbehörde anzumelden und den ihm

angewieſenen Plaß einzunehmen . Derſelbe hat ſich ſodann perſönlich oder durch einen legitimirten Stell

vertreter bei dem Zollamte zu melden und unter Abgabe ſämmtlicher über ſeine Ladung ſprechenden

Papiere über die gewünſchte Zolabfertigung zu erklären .

15 . Bei Schiffen , welche im Anſageverfahren weiter abgefertigt werden ſollen (Nr. 34), kann

zugelaſſen werden , daß die Schiffspapiere den zum Zweck der Zollabfertigung abgeſendeten Beamten an

Bord ausgehändigt werden .

18 . Bevor die vorläufige Reviſion des Schiffes ſtattgefunden hat (Nr. 21), darf daſſelbe ohne

Erlaubniß der Zollbehörde weder am Ufer anlegen, noch irgend einen Verkehr mit dem Lande oder mit

anderen Schiffen unterhalten . Auch kann vorgeſchrieben werden , daß die Schiffe bis zur Beendigung der

vorläufigen Reviſion an üblicher Stelle zu flaggen haben .

17. Die Zollbehörde iſt befugt, das Schiff ſofort nach der Ankunft durch ihre Beamten be

ſeßen zu laſſen . Derſelben iſt von jeder Veränderung des Anlegeplaßes zuvor Anzeige zu machen .

18 . Den an Bord befindlichen Paſſagieren iſt das Verlaſſen des Schiffes nach der Abfertigung

ihres Reiſegepäcks , welche auf geſchehene Anzeige bei dem Amte mit thunlichſter Beſchleunigung vor

zunehmen iſt, geſtattet.

Auf zolpflichtige, zum Handel beſtimmte Waaren, welche Reiſende mit ſich führen , finden die

Beſtimmungen unter Nr. 19 ff. Änwendung.

2. Abfertigung im Hafen.

A . Abfertigung der zu enllöſchenden Schiffe.

19. Innerhalb 24 Stunden nach der Ankunft im Hafen hat der Schiffsführer oder ein Bevoll

mächtigter deſſelben

a ) eine generelle Deklaration über die Ladung (Manifeſt) – Muſter C ,

b ) eine Deklaration über die Zugänge zu dem Schiffsraum und etwaige geheime Behältniſſe
te Webármiffa - C.

(Lukendeklaration ) – Muſter A – und

c ) eine Deklaration über die an Bord befindlichen , für den Gebrauch der Schiffsmannſchaft, der

Paſſagiere und für das Schiff beſtimmten Mund- und anderen Vorräthe, ſowie die Schiffs

Inventarienſtücke (Schiffs - Proviſionsliſte) – Muſter. D ,

unter Beobachtung der zugehörigen Anleitungen auszufertigen und bei dem Zollamte einzureichen .

Die Friſt zur Einreichung der vorſtehend bezeichneten Deklarationen kann auf Antrag der Be

theiligten von dem Zollamte angemeſſen verlängert werden .

Statt der generellen Deklaration (a ) darf ſogleich die ſpezielle Deklaration (Nr. 25 ), welche als

dann auch auf die für die erſtere vorgeſchriebenen beſonderen Angaben zu erſtrecken iſt, abge

geben werden .

Bei unbeladenen Schiffen kann von der Abgabe der generellen Deklaration abgeſehen und die

Erklärung des Schiffsführers, daß er keine Ladung an Bord habe, für genügend angeſehen werden .

Ebenſo kann bei ſolchen Schiffen die Abgabe der Lukendeklaration erlaſſen werden .
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. . .

Bei Schiffen , welche während ihres Aufenthalts im Hafen unausgeſeßt unter amtlicher Aufſicht

ſtehen , kann von der Abgabe der Schiffs - Proviſionsliſte abgeſehen werden.

20. Zur Ausſtellung der generellen Deklaration (Nr. 19 a ) werden die dem Ämte übergebenen

Ladungspapiere (Nr. 14) nach erfolgter Abſtempelung und Nummerirung dem Schiffsführer zurück

gegeben .

Die der Deklaration wieder beizufügenden Ladungspapiere ſind ſodann von dem Amte mit der

Deklaration zu vergleichen und, wenn ſich hierbei Uebereinſtimmung ergiebt, beziehungsweiſe nach ſtatt

gehabter Erörterung etwaiger Abweichungen und Berichtigung der Deklaration , dem Schiffsführer wieder

zuzuſtellen .

Die Schiffs - Proviſionsliſte (Nr. 196) iſt in zwei Exemplaren auszufertigen , von welchen das eine

nach geſchehener Reviſion (Nr. 21) von dem Schiffsführer bis zum Wiederausgang in See an Bord

in Verwahrung zu nehmen iſt.

Bei Schiffen , auf denen über die an Bord befindlichen , für den Gebrauch der Schiffsmannſchaft

und des Schiffers beſtimmten Mund- und anderen Vorräthe, ſowie über die Schiffs - Inventarienſtücke

genau Buch geführt wird, kann in der Schiffs -Proviſionsliſte auf die betreffenden Bücher Bezug genommen

werden ; es bedarf dann der ſpeziellen Eintragung der in den legteren nachgewieſenen Gegenſtände in der

Schiffs-Proviſionsliſte nicht. Die gedachten Anſchreibungen ſind den revidirenden Zollbeamten zur Viſirung

vorzulegen .

21. Nach erfolgter Uebergabe der unter Nr. 19 genannten Deklarationen erfolgt die vorläufige

Reviſion des Schiffes . Durch dieſelbe ſollen die Beamten davon Ueberzeugung erlangen :

a ) daß die von dem Schiffsführer abgegebene Lukendeklaration (Nr. 19b) hinſichtlich der Zugänge

zum Schiffsraum und etwaiger geheimer Behältniſſe, welche den Beamten an Ort und Stele

zu zeigen ſind , polſtändig und richtig iſt ;

b ) daß die als verſchlußfähig bezeichneten Waarenräume des Schiffes ſich zur Anlegung eines ſichern

den amtlichen Verſchluſſes eignen ;

c) daß alle außerhalb dieſer Räume befindlichen Waaren in der generellen Deklaration angegeben

ſind.

Zugleich findet die ſpezielle Reviſion des Proviants, ſowie der Effekten der Schiffsmannſchaft und

des Reiſegepäcks der Paſſagiere, ſofern nicht das leßtere bereits nach Nr. 18 abgefertigt iſt oder dafür

Abfertigung unter Begleitſchein -Kontrole beantragt wird, ſtatt, imgleichen , ſoweit thunlich, die Reviſion der

Schiffsvorräthe, der Utenſilien und Inventarienſtücke (vergl. Nr. 31).

22. Der Schiffsproviant wird inſoweit zollfrei und außer Kontrole gelaſſen , als derſelbe den

muthmaßlichen Bedarf der Schiffsmannſchaft während der Dauer des Aufenthalts des Schiffes im Lande

nicht überſteigt. Dagegen werden die dieſen Bedarf überſteigenden Mengen zur Verzollung gezogen oder

auf den Åntrag des Schiffsführers unter amtlichen Verſchluß geſeßt.

Leßtere können auch in die Niederlage aufgenommen oder in geeigneten Fällen unverſchloſſen in

den Händen des Schiffsführers belaſſen werden .

Wird bei längerem Aufenthalt des Schiffes im Hafen der freigelaſſene Vorrath erſchöpft, ſo kann

ein weiterer Theil zollfrei verabfolgt werden , in welchem Falle beiden Exemplaren der Proviſionsliſte eine

bezügliche amtliche Bemerkung beizufügen iſt.

Derjenige Schiffsproviant, welcher an das Land gebracht werden ſoll, um dort in den freien

Verkehr zu treten , unterliegt der Verzollung (vergl. Nr. 47).

23. Die mit den Schiffen in das Zollgebiet eingegangenen gewöhnlichen Schiffsutenſilien , zu

denen nur diejenigen Inventarienſtücke zu rechnen ſind, welche in der Nachweiſung Anlage E 1 aufgeführt ſind,

bir bleiben nach Nr. 15d des Zolltarifs zolfrei.

Alle übrigen beweglichen Inventarienſtücke ſind , ſo lange ſie an Bord bleiben , ebenfalls zolfrei.

Schiffs - Inventarienſtücke der im Abſaß 2 gedachten Art, welche an das Land gebracht werden

ſollen , ſind anzumelden und unterliegen , wenn ſie in den freien Verkehr treten , dem tarifmäßigen Ein

gangszoll, inſofern deren Abſtammung aus dem Inlande oder deren bereits erfolgte Verzollung beziehungs

weiſe Freiſchreibung nicht nachgewieſen wird, oder ſoweit ſie nicht als Reiſegeräth nach § . 5 Nr. 4 des

Zolltarifgeſeßes zollfrei ſind.

Behufs Erleichterung des Nachweiſes über die inländiſche Abſtammung 2 . können die Schiffs

führer amtlich beglaubigte Inventarienverzeichniſſe von der Einrichtung des Muſters E 2 führen , in welche

r der Zugang an inländiſchen oder aus dem freien Verkehr des Jnlandes ſtammenden neuen Inventarien

El.

E E 2.
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ſtücken amtlich nachzutragen iſt. - Walten gegen die Jdentität der eingeführten Inventarienſtücke mit den

im Inventarienverzeichniß. aufgeführten keine Bedenken ob, ſo kann von einem ſpeziellen Nachweiſe der

Identität abgeſehen werden ...

24 . Sobald die vorläufige Reviſion des Schiffes (Nr. 21) beendigt iſt, werden die Waarenräume

deſſelben und die etwa die Deck und Kajütfracht bildenden zollpflichtigen Waaren , ſoweit ſie dazu geeignet

ſind und deren ſpezielle Reviſion nicht ſofort bewirkt werden kann , ferner die etwa noch nicht abgefertigten

Schiffsvorräthe und Inventarienſtücke unter amtlichen Verſchluß geſeßt, oder das Schiff bleibt unter amt=

licher Bewachung.

25. Binnen einer von der Zollbehörde örtlich zu beſtimmenden Friſt nach der Ankunft des Schiffes

im Hafen hat der Schiffsführer oder der Waarenempfänger die eingegangenen Waaren dem Grenzzoll

amte ſpeziell zu deklariren . Zur ſpeziellen Deklaration der unter der Ladung befindlichen zolfreien Gegen

ſtände, welche bei dem Grenzzollamt in den freien Verkehr treten ſollen , kann die generelle Deklaration

mitbenußt werden . Leßtere iſt alsdann durch die Angabe der Waarenmenge und ſoweit nöthig durch

genauere Bezeichnung der Waarengattung zu ergänzen (vergl. auch Nr. 19 AV . 3 ). Wird die Deklaration

durch den Waarenempfänger übergeben , ſo kann das Amt verlangen, daß derſelbe ſich durch Vorzeigung

des Ronnoſſements oder in ſonſt geeigneter Weiſe als ſolcher legitimire.

26 . Die Entlöſchung der Schiffe darf nur an der von der Zollbehörde dazu beſtimmten Stelle

erfolgen. Die Zulaſſung zur Entlöſchung geſchieht in der durch die Uebergabe der ſpeziellen Deklarationen

bedingten Reihenfolge. Unter ſonſt gleichen Vorausſeßungen entſcheidet hierbei die Zeit der Ankunft der

Schiffe im Hafen .

27. In Fällen dringenden Bedürfniſſes , z. B . bei beſchädigten Schiffen , kann mit Genehmigung

des Amtes die ſofortige Entlöſchung erfolgen . Bei den Dampfbooten wird auf thunliche Beſchleunigung

der Abfertigung Bedacht genommen werden .

28. Die Entlöſchung iſt vor der Uebergabe der generellen und ſpeziellen Deklaration zuläſſig,

wenn die Ausladung unter amtlicher Aufſicht erfolgt und geeignete Räume vorhanden ſind, um die aus

geladenen Waaren bis zum Zeitpunkt der Zollabfertigung unter ſicheren amtlichen Verſchluß zu nehmen .

29. Der Schiffsführer iſt verpflichtet, die Entlöſchung, nachdem das Zollamt die Anweiſung ,

dazu ertheilt hat, ohne Zögerung zu bewirken und zu dieſem Zweck eine angemeſſene Zahl Arbeiter zu

ſteïen , widrigenfalls das Ámt die Entlöſchung auf ſeine Gefahr und Koſten herbeiführen kann . – Nach

örtlichem Bedürfniſſe kann die Ausladung durch Führung von Notizbüchern , Ausladeſcheinen 20 . kontro

lirt werden .

30. Hinſichtlich der Abfertigungsſtunden ſind die Beſtimmungen im §. 133 des Vereinszoligejekes

maßgebend.

Wenn die Ausladung eines Schiffes auf Antrag des Schiffsführers ausnahmsweiſe zur Nacht

zeit geſtattet wird, hat der Schiffsführer auf ſeine Koſten für die erforderliche Beleuchtung zu ſorgen .

31. Nach beendigter Entlöſchung erfolgt die Abfertigung der Schiffsvorräthe, Utenſilien und

Inventarienſtücke, ſoweit ſolche nicht bereits bei der vorläufigen Reviſion des Schiffes (Nr. 21) bewirkt

worden iſt, und die Schlußreviſion des Schiffes . Bei legterer ſind ſämmtliche Räume des Schiffes zu

revidiren , um Sicherheit darüber zu erlangen , daß ſich keine undeklarirten zollpflichtigen Gegenſtändemehr

an Bord befinden .

Nach der Schlußreviſion hat der Schiffsführer den Löſchplaß auf Verlangen des Amtes mit dem

Schiffe ungeſäumt zu verlaſſen .

32. Die entlöſchten Gegenſtände werden ſogleich an der Ausladeſtelle nach Maßgabe des Ver

einszollgeſeßes und der auf Grund deſſelben erlaſſenen Regulative und ſonſtigen allgemeinen Vorſchriften

revidirt und abgefertigt und müſſen hierauf, inſoweit das Zollamt keine Ausnahmen geſtattet, ſogleich von

der Reviſionsſtelle entfernt werden.

Es bleibt dem Ermeſſen der oberſten Landes - Finanzbehörden überlaſſen , Beſtimmung darüber zu

treffen , inwieweit die Vorſchriften des Vereinszollgeſeßes und der zugehörigen Regulative u . . w . über

die Reviſion, die zollamtliche Abfertigung und die Behandlung der Gewichtsdifferenzen , ſowie die Vor

ſchriften der beſonderen Hafen - und Zodhofs -Ordnungen über die Reviſionsſtellen , die Entfernung der

abgefertigten Waaren , die Aufnahme der Waaren , über welche nicht disponirt wird, zur Niederlage

u . T. w . in die Hafenregulative aufzunehmen ſein werden .

der Reviſion
s
abgefert

igt
uns Grund deſſelbe

werden
ſogleich
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B . Abfertigung der weitergehenden Schiffe.

33. Auf Antrag des Schiffsführers kann mit Genehmigung des Grenzzollamtes das Schiff

ohne vorgängige Entlöſchung auf ein zur Vornahme der Abfertigung deſſelben befugtes Amt im Innern

im Anſageverfahren oder unter Begleitſcheinkontrole abgelaſſen werden . Die betreffenden Aemter ſind in

dem Hafenregulativ für das Grenzzolamt anzugeben .

34. Bei Anwendung des Anſageverfahrens erfolgt die Abfertigung nach den Vorſchriften unter

Nr. 5 bis 10.

Das Schiff wird in der Regel mit zwei Beamten beſeßt, welche daſſelbe zu beaufſichtigen und

nach dem Beſtimmungsort zu begleiten haben . Dem Ermeſſen des Amtes bleibt es überlaſſen , das Schiff

nur mit einem Beamten zu beſeßen , wenn dies zur Sicherung des Zollintereſſes ausreichend erſcheint.

Befindet ſich vor dem Grenzzollamt ein Anſagepoften , ſo wird der etwa von legterem angelegte

Verſchluß bei der Beſeßung des Schiffes durch die Aufſichtsbeamten abgenommen und für den Weiter

transport zum Beſtimmungsort ein neuer Anſagezettel (Muſter B ) ausgefertigt (Nr. 15 ).

35. Den Führern der nach Nr. 34 im Anſageverfahren abgefertigten Schiffe kann die Annahme

von Beiladungen von Paſſagier-Effekten und anderen im freien Verkehr befindlichen Gegenſtänden , ſowie

von unter Begleitſchein -, Deklarationsſchein - oder Uebergangsſchein -Rontrole abgefertigten Waaren , inſofern

dieſe Gegenſtände geſondert von den übrigen Gütern geladen werden können , geſtattet werden .

Der Schiffsführer hat alsdann ein Verzeichniß der beizuladenden Gegenſtände, auf Grund deſſen

die Verladung derſelben amtlich zu kontroliren iſt, nebſt den über dieſe Gegenſtände ſprechenden Papieren

zu übergeben, welche leßteren nebſt dem genannten Verzeichniß einzuſiegeln und den Begleitungsbeamten

zur Abgabe an das Amt des Beſtimmungsortes zu übergeben ſind.

36 . Soll die Ladung des Schiffes ohne Entlöſchung des leßteren unter Begleitſcheinkontrole

weiter abgefertigt werden , ſo finden die Beſtimmungen unter Nr. 19 bis 25 Anwendung. Die Abfertigung

erfolgt auf Grund der abzugebenden ſpeziellen Deklaration ; einer vorgängigen Reviſion der Waaren be

darf es nicht, ſofern die Deklaration den geſeßlichen Erforderniſſen ( v . 3 . G . SS. 22 bis 25 und 42)

entſpricht.

37. Der Weitertransport geſchieht unter Schiffsverſchluß oder, inſofern kein ſicherer amtlicher

Verſchluß angelegt werden kann, unter amtlicher Begleitung. Die Lukendeklaration (Nr. 19 b ) und die

Schiffs - Proviſionsliſte (Nr. 19c) nebſt den Schiffspapieren werden amtlich verſiegelt und dem Schiffsführer

beziehungsweiſe den begleitenden Beamten nebſt dem Begleitſchein zur Ablieferung an das Begleitſchein

Empfangsamt übergeben .

Hinſichtlich etwaiger Beiladungen iſt nach den Beſtimmungen unter Nr. 35 zu verfahren .

38 . Die Abfertigung nach den Beſtimmungen unter Nr. 33 iſt auch dann zuläſſig, wenn ein

Theil der Ladung bei dem Grenzzollamt entlöſcht und nur der Reſt ohne Áusladung weiter befördert

werden ſoll. Auf den zu entlöſchenden Theil finden alsdann die Vorſchriften unter Nr. 19 bis 32 bezw .

Nr. 46 und auf den weitergehenden Theil die betreffenden Beſtimmungen unter Nr. 33 bis 37 Än

wendung.

Soll der weitergehende Theil der Ladung mit Begleitſchein abgefertigt werden , ſo iſt derſelbe

getrennt von dem zur Ausladung beſtimmten Theil ſpeziell zu deklariren (vergl. auch Nr. 44 und 45).

39. Die Schiffer müſſen ihre Fahrt zum Beſtimmungsort unverweilt und ohne weiteren Aufent

halt, als durch natürliche Hinderniſſe unvermeidlich wird , fortſeßen , auch während derſelben die Ladung

unberührt laſſen . Die Schiffe dürfen ohne Erlaubniß der Zollbehörde auf der Fahrt weder am Ufer

anlegen , noch mit dem Ufer oder mit anderen Schiffen Verkehr treiben .

40. Das weiter einzuhaltende Verfahren richtet ſich nach den für die Abfertigung im Hafen des

Beſtimmungsortes ergangenen betreffenden Vorſchriften .

C . Beſondere Beſtimmungen.

a . Schiffsleichterungen .

41. Soll die Ladung eines Schiffes vor dem Eintritt in den Hafen ganz oder theilweiſe in

über die Ladung ſprechenden Papiere Anzeige zu machen und für jedes Leichterſchiff einen leichterlade

ſchein zu erwirken .

Die Umladung erfolgt unter amtlicher Aufſicht. Für den Weitertransport der Waaren zum
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Grenzzollamt findet nach Anordnung deſſelben Schiffsverſchluß oder amtliche Begleitung Anwendung;

geeignetenfalls kann von Beiden abgeſehen werden .

Der Leichterladeſchein , in welchem von dem kontrolirenden Beamten die umgeladenen Kolli zu

verzeichnen ſind , iſt nach Beendigung der Umladung mit einer bezüglichen Beſcheinigung des kontroliren

den Beamten und der unterſchriftlichen Anerkennung durch den Führer des Leichterſchiffes zu verſehen

und dem lekteren , beziehungsweiſe dem begleitenden Beamten , verſiegelt zur Beförderung an das Grenz

zollamt zu übergeben .

Mit Genehmigung der Zollbehörde kann von der Ausſtellung eines Leichterladeſcheins und der

Aufzeichnung der in die einzelnen Leichterſchiffe umgeladenen Waaren abgeſehen werden .

42. Wenn die Leichterung bei dem Anſagepoſten oder bei dem Grenzzollamtvorgenommen werden

ſoll, ſo iſt ebenfalls nach den Beſtimmungen unter Nr. 41 zu verfahren . Im Uebrigen ſind für die

Abfertigung bei dem Anſagepoſten die Beſtimmungen unter Nr. 5 bis 8 und für das Verfahren bei dem

Grenzzollamt die Beſtimmungen unter Nr. 11 und 12 beziehungsweiſe unter Nr. 14 bis 17 und hin

ſichtlich der bei dem Grenzzollamt zu entlöſchenden Paaren die Beſtimmungen unter Nr. 19 bis 32

maßgebend.

Für Leichterſchiffe bedarf es nur der einmaligen Abgabe der Lukendeklaration (Nr. 10), auch

kann unter Umſtänden von derſelben ganz abgeſehen werden .

Im Falle der Leichterung bei dem Anſagepoſten ſind die einzelnen Leichterſchiffe in dem Anſages

zettel zu bezeichnen .

Wenn die geſammte Ladung des Hauptſchiffes in Leichterſchiffe umgeladen worden iſt, kann die

Schlußreviſion des erſteren (Nr. 31) ſofort an Drt und Stelle vorgenommen werden .

43. Die nach Nr. 33 bis 38 geſtattete Abfertigung der zu Waſſer nach dem Beſtimmungsorte

weitergehenden Waaren im Anſageverfahren oder unter Begleitſcheinkontrole iſt auch dann zuläſſig , wenn

die Ladung zuvor ganz oder theilweiſe in Leichterſchiffe umgeladen werden ſoli.

44. Bei der Abfertigung im Anſageverfahren finden die Beſtimmungen unter Nr. 41 und 42

und beziehungsweiſe unter Nr. 34 Anwendung. Dieſe Abfertigung iſt unzuläſſig , wenn ein Leichterſchiff

Ladungen von verſchiedenen Hauptſchiffen einnimmt. Der Schiffsführer muß auch dann , wenn das

Hauptſchiff ſeine Ladung ganz an Leichterſchiffe abgegeben hat, für die Berichtigung des Deklarations

punktes am Beſtimmungsorte perſönlich oder durch einen Bevollmächtigten Sorge tragen .

45 . Findet die Abfertigung unter Begleitſcheinkontrole ſtatt (Nr. 36 ), ſo iſt für jedes Leichter

ſchiff und, wenn das Hauptſchiff nicht bei dem Grenzzollamt zurückbleibt, auch für dieſes ein beſonderer

Begleitſchein auszufertigen.

b . Umladung auf Eiſenbahnen.

46 . Soll die Schiffsladung ganz oder theilweiſe auf der Eiſenbahn weiter verſendet werden, ſo

geſchieht die Entlöſchung des Schiffes und die Verladung der Waaren zur Bahn unter amtlicher Auf

ſicht auf Grund der zu übergebenden generellen Deklaration . Die Abfertigung der auf der Eiſenbahn

weitergehenden Waaren erfolgt nach Maßgabe der Beſtimmungen des Eiſenbahn-Zolregulativs. Der

Abgabe einer ſpeciellen Deklaration über dieſelben bedarf es nicht.

Das gedachte Verfahren iſt jedoch nur dann zuläſſig , wenn die Eiſenbahn bis zum Hafen geführt

iſt und an dem Schienengeleiſe geeignete verſchließbare Räume zur Aufnahme der entlöſchten Waaren

bereitgeſtellt werden . Daſſelbe kann ſowohl bei Grenzämtern , als auch bei Aemtern im Innern , auf

welche Schiffe im Anſageverfahren abgelaſſen werden , angewendet werden .

C. Abfertigung der aus inländiſchen Häfen tommenden Shiffe.

47. Auf Schiffe, welche über See aus inländiſchen Häfen kommen , finden im Allgemeinen dies

ſelben Vorſchriften , wie auf die aus ausländiſchen Häfen kommenden Schiffe Anwendung.

Sind jedoch die Waaren von einem inländiſchen Amte nach den Beſtimmungen unter Nr. 57 ff.

unter Zolkontrole zum Wiedereingange abgefertigt, ſo vertreten die amtlichen Bezettelungen die generelle

und die ſpezielle Deklaration (Nr. 19a und 25) und es erfolgt die Reviſion und weitere Abfertigung der

betreffenden Waaren nach den bezüglichen allgemeinen Vorſchriften ( V . 3 . G . &. 111 u . ſ. w .).

Der Abgabe einer Lukendeklaration (Nr. 5 oder 19b ) bedarf es nicht.

Die Schiffsvorräthe werden , wenn deren Abſtammung aus dem freien Verkehr des Inlandes
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durch einen Deklarationsſchein nachgewieſen wird , zolfrei gelaſſen , und iſt alsdann die Angabe derſelben

in der Schiffs - Proviſionsliſte (Nr. 19c) nicht erforderlich.

Den amtlichen Bezettelungen hat der Schiffsführer bei dem Wiedereingang ſchriftlich die Ver

ſicherung beizufügen , daß er keine anderen als die darin verzeichneten Frachtgüter an Bord habe. Sind

unterwegs ausländiſche Güter beigeladen worden , ſo iſt über die ganze Ladung eine generelle Deklaration
abzugeben . Hinſichtlich des aus dem Inlande kommenden Theils der Ladung kann jedoch darin auf

die bezügliche amtliche Bezettelung verwieſen werden .

Die Weiterabfertigung der aus inländiſchen Häfen eingehenden Schiffe nach den Beſtimmungen

unter Nr. 33 bis 40 iſt geſtattet, wobei die die Ladung begleitenden amtlichen Bezettelungen ebenfalls die

Deklaration vertreten (Abſ. 2).

48 . Für Schiffe, welche regelmäßig zwiſchen inländiſchen Häfen über See verkehren , können

auf Grund des g . 111 des Vereinszollgefeßes nach Bedürfniß beſondere Erleichterungen zugeſtanden

werden .

d ) Abfertigung der wieder ausgehenden Schiffe.

49. Soll nur ein Theil der Ladung entlöſcht, der Reſt aber wieder ausgeführt werden , ſo hat

der Schiffsführer den leşteren zwar in der generellen Deklaration (Nr. 19 a ) zu verzeichnen , jedoch nicht

ſpeziell zu deklariren . Der zur Entlöſchung beſtimmte Theil iſt nach den Vorſchriften unter Nr. 25 ff. zu

behandeln , der übrige Theil der Ladung bleibt bis zur Wiederausfuhr unter amtlicher Aufſicht.

50 . Wenn der zur Wiederausfuhr beſtimmte Theil der Ladung ebenfalls entlöſcht werden muß,

ſo iſt derſelbe auf Verlangen des Amtes ſpezielt zu deklariren . Von der ſpeziellen Deklaration kann dam

abgeſehen werden , wenn die Wiederausfuhr vorausſichtlich nach kurzer Zeit erfolgen wird und die Beauf

ſichtigung der Waaren keine Schwierigkeiten darbietet. Nach dem Ermeſſen des Amtes kann deren einſt

weilige Aufnahme in die Niederlage angeordnet werden .

Dieſe Beſtimmungen finden auch dann Anwendung, wenn die Entlöſchung des zum Eingang

beſtimmten Theiles der Ladung nicht in dem Hafen ſelbſt, ſondern nach vorgängiger Weiterabfertigung

im Anſageverfahren oder unter Begleitſcheinkontrole in einem weiter zurückliegenden Hafen erfolgen

und der übrige Theil der Ladung erſt nach der Zurückunft des Schiffes wieder aufgenommen werden ſoll.

51. Bei Schiffen , welche den Hafen beſuchen , die jedoch demnächſt mit der Ladung wieder in

See gehen , einſchließlich der des Nothhafens oder des Winterlagers wegen einlaufenden Schiffe, bleibt

es dem Ermeſſen des Ámtes überlaſſen , ſich auf die amtliche Bewachung oder Verſchließung des Schiffes

zu beſchränken , oder zugleich die Abgabe der unter Nr. 19 vorgeſchriebenen Deklarationen zu verlangen .

Das Amt iſt befugt, die zur Sicherung des Zollintereſſes etwa für nöthig erachteten ſonſtigen Maßregeln

zu treffen .

52. Schiffe, welche nur die Rhede beſuchen, ohne mit den im Hafen befindlichen Schiffen oder

mit dem Lande zu verkehren , ſind den Vorſchriften unter Nr. 14 ff. nicht unterworfen .

Wird ein ſolcher Verkehr beabſichtigt, ſo hat der Schiffsführer dies bei dem Grenzzollamte an

zuzeigen und die von legterem zu treffenden Anordnungen zu beobachten .

Die gleiche Verpflichtung beſteht hinſichtlich ſolcher Schiffe, welche auf der Rhede einfrieren . Das

Grenzzollamt iſt befugt, den Verkehr mit dem Lande auf beſtimmte Tagesſtunden und Üferſtellen zu

beſchränken .

e) Berkehr mit Booten .

53. Beladene Boote, welche von der Rhede oder von Strandorten kommen , dürfen ſich dem

Ufer nur ſoweit nähern, als dies nach den örtlich ertheilten Vorſchriften geſtattet iſt. Unverdeckte Nachen ,

welche zollfreie Gegenſtände geladen haben , unterliegen dieſer Beſtimmung nicht.

Mit zollpflichtigen oder mit verpackten zollfreien Gegenſtänden beladene Boote dürfen nur an den

hierzu beſonders beſtimmten Stellen anlegen .

Neben dem Verkehr mit Booten , welche von der Rhede oder den Küſtendörfern kommen, ſind

in den Regulativen für die Flußhäfen mit Seeverkehr auch Beſtimmungen bezüglich des Verkehrs mit

den Flußſchiffen zu treffen .

f) Schleppdampfer.

54. Für Schleppdampfer können beſondere Erleichterungen hinſichtlich der Abfertigung zuge

ſtanden werden .

zu treffen;2.
Sdifferente, into believe in his hat der sad

beobachtelie auf der
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g ) Strandungen .

55 . In Strandungsfällen hat das Grenzzollamt ſofort nach erhaltener Anzeige die nach den

Umſtänden erforderlichen Anordnungen zur Bergung der Waaren, der Schiffsvorräthe und Inventarien

ſtüđe, ſowie zur Sicherung des Zollintereſſes nach Maßgabe der Beſtimmungen in den SS. 82 und 117

des Vereinszollgeſeßes und der hierzu erlaſſenen Ausführungsvorſchriften zu treffen .

Den bezüglichen amtlichen Anordnungen haben ſich der Schiffsführer und die Mannſchaft des

geſtrandeten Schiffes zu unterwerfen .

II. Vorſchriften für die Ausfuhr.

1. Verfahren , wenn die Verladung in einem Ausgangshafen erfolgt.

A . Ausgangszollfreie Güter des freien Verkehrs.

56. Einer Anmeldung der zur Ausfuhr ſeewärts beſtimmten Güter des freien Verkehrs , welche

keinem Ausgangszolle unterliegen , bedarf es nicht.

B . Güter, welche einem Ausgangs zoll unterliegen oder deren Ausfuhr nachgewieſen

werden muß.

57. Die zur Ausfuhr ſeewärts beſtimmten Güter, welche entweder

1 . ausgangszoUpflichtig ſind, oder

2 . deren Ausgang nachgewieſen werden muß, weil ſie

a ) der Zoll- oder Steuerkontrole unterliegen ,

b ) mit dem Anſpruch auf zollfreien Wiedereingang ausgeführt werden ſollen ,

c) mit dem Anſpruch auf Zoll- oder Steuervergütung in das Ausland gehen ,

darf der Schiffsführer nur dann zur Verladung annehmen , wenn die betreffenden Güter zuvor zollamtlich

revidirt und abgefertigt, ſowie mit den erforderlichen amtlichen Bezettelungen (den Quittungen über die

Entrichtung des Ausgangszolles , Begleit- oder Uebergangsſcheinen , Niederlage-Abmeldungen , Deklarations

ſcheinen , Ausfuhr-Anmeldungen ) begleitet ſind und mit denſelben nach Rollizahl, Verpackungsart, Be

zeichnung, ſowie bezüglich des etwa angelegten amtlichen Verſchluſſes genau übereinſtimmen .

Ausnahmsweiſe kann mit Genehmigung des Amtes die Reviſion der zu verladenden Gegen

ſtände am Bord des Schiffes ſtattfinden .

Bei der Abfertigung von Gütern zum Wiedereingang in einen inländiſchen Hafen finden die all

gemeinen Beſtimmungen des Deklarationsſchein -Regulativs mit der Maßgabe Anwendung, daß es bei an

ſich zollfreien Gütern der Deklaration und der Ermittelung des Gewichts nicht bedarf.

Inwieweit die Vorſchriften über die Abfertigung der ausgangszolpflichtigen Güter, der zur Aus

fuhr mit Begleitſcheinen , Uebergangsſcheinen , Niederlage-Abmeldungen und Ausfuhr-Anmeldungen , ſowie

der zur Wied reinfuhr mit Deklarationsſcheinen beſtimmten Gegenſtände in die Hafenregulative aufzu

nehmen ſein werden, bleibt der Beſtimmung der oberſten Landes- Finanzbehörde überlaſſen .

58. Der Schiffsführer hat die beabſichtigte Verladung von Gütern der in Nr. 57 bezeichneten

Art unter Angabe des Namens, der Nationalität und der Tragfähigkeit des Schiffes, der Ladeſtelle und

des Beginns der Verladung der Abfertigungsſtelle anzumelden ; die erſte derartige Anmeldung hat ver

mittelſt einer in zwei Eremplaren einzureichenden Ausgangsdeklaration nach dem Muſter F zu erfolgen ;

bei etwaigen weiteren Anmeldungen iſt auf die bereits eingereichte Ausgangsdeklaration Bezug zu nehmen .

Jeder Anmeldung ſind die betreffenden Bezettelungen beizufügen . Die Bezettelungen ſind unter fort

laufenden Nummern in die Ausgangsdeklaration amtlich einzutragen.

59. Die Verladung darf nur unter amtlicher Aufſicht an einer von der Zollbehörde dazu all

gemein beſtimmten oder beſonders genehmigten Stelle und innerhalb der auf Grund des § . 133 des

Vereinszollgeſebes beſtimmten Geſchäftsſtunden ſtattfinden und iſt mit thunlichſter Beſchleunigung zu Ende

zu führen . Dieſelbe iſt in den betreffenden Bezettelungen amtlich zu beſcheinigen .

60. Die Beiladung von ausgangszolfreien Gegenſtänden des freien Verkehrs iſt geſtattet. Die

ſelben müſſen jedoch an der Einladeſtede getrennt von den kontrolepflichtigen Gegenſtänden nieder

gelegt werden .

Iſt das Schiff zum Wiedereingang in einen inländiſchen Hafen beſtimmt, ſo ſind auch die ihrer

114
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Gattung nach aus- und eingangszolfreien Gegenſtände , welche mit kontrolepflichtigen Gütern zuſammen

verladen werden , mit Deklarationsſcheinen abzufertigen und als kontrolepflichtig zu behandeln .

61. Während einer Unterbrechung der Verladung kann nach dem Ermeſſen des Amtes die

amtliche Verſchließung der Zugänge zu den Laderäumen oder die amtliche Bewachung des Schiffes eintreten .

62. Das Schiff iſt demnächſt bis zum Ausgang unter Verſchluß oder amtlicher Bewachung

zu halten .

63. Sobald das Schiff zum Ausgange bereit iſt, erfolgt die Schlußreviſion deſſelben , bei welcher

namentlich auch die Reviſion der wieder auszuführenden Proviant- und Schiffsvorräthe und der Inven

tarienſtücke vorzunehmen iſt, ſowie die Ausfertigung der Ausgangsdeklaration .

Auf der leßteren hat der Schiffsführer in beiden Exemplaren durch Namensunterſchrift anzu

erkennen , das die Waaren , welche in den in der Ausgangsdeklaration aufgeführten Bezettelungen angegeben

ſind , in dem Schiffe verladen ſind.

64 Die Schiffs -Ausgangsdeklaration iſt in beiden Eremplaren auszufertigen . Das Unikat wird

mit den zugehörigen Bezettelungen verſiegelt, mit der Adreſſe desjenigen Amtes , bei welchem es vorzulegen

iſt , verſehen und dem Schiffsführer übergeben ; daſſelbe bleibt ſolange beim Schiff, bis ſämmtliche zu der

Ausgangsdeklaration gehörigen Bezettelungen von ihr amtlich getrennt ſind. Jede betheiligte Abfertigungs

ſtelle hat in der Ausgangsdeklaration die Abnahme der von ihr zurückbehaltenen Bezettelungen zu be

ſcheinigen , wenn das Schiff mit noch verbleibenden Bezettelungen nach einem inländiſchen Hafen weiter

gehen ſoll , ſo iſt die Ausgangsdeklaration mit dieſen Bezettelungen verſiegelt und entſprechend adreſſirt

dem Schiffsführer zurückzugeben . Die Schiffs -Ausgangsdeklaration (Unikat) verbleibt bei derjenigen Åb

fertigungsſtelle , bei welcher zulegt Bezettelungen abgenommen werden . Das Duplikat verbleibt bei der

Abfertigungsſtelle.

Wenn die zu verladenden kontrolepflichtigen Güter ſämmtlich nach ausländiſchen Häfen beſtimmt

ſind und das Schiff direkt und ohne daß eine Anmeldung bei einem Anſagepoſten erforderlich iſt, in See

geht, ſo bedarf es der Einreichung der Schiffs -Ausgangsdeklaration nur in einem Exemplar, welches

dann mit den zugehörigen Bezettelungen bei der Ausfertigungsſtelle verbleibt.

65 . Gehört zu dem Ausgangsamt ein Anſagepoſten , ſo tritt für die Kontrolirung der Fahrt bis

zum Anſagepoſten in der Regel amtliche Begleitung ein . Doch kann nach dem Ermeſſen des Amtes auch

Schiffsverſchluß angewendet oder auch ausnahmsweiſe von Beidem abgeſehen werden .

66 . Die Führer von Schiffen , deren Ladung lediglich in Waaren des freien Verkehrs, in Gegen =

ſtänden, von denen der Ausgangszol entrichtet iſt, oder in Waaren beſteht, welche unter Begleitſchein

oder Uebergangsſchein -Kontrole auf andere inländiſche Aemter abgefertigt ſind, können mit Genehmigung

des Ausgangsamts von der Verpflichtung zur Anmeldung bei dem Anſagepoſten entbunden werden .

67. Bei Waaren , welche nach einem ausländiſchen Hafen beſtimmt ſind , wird der angelegte

amtliche Verſchluß bei dem Grenzzollamt, þeziehungsweiſe bei dem Anſagepoſten abgenommen , und es

gelangen die zu der Ladung gehörigen amtlichen Bezettelungen , nachdem darin die erforderlichen Aus

gangsbeſcheinigungen ertheilt ſind, an das Grenzzollamt zurück.

68 . Sind die Waaren zum Wiedereingang in einen inländiſchen Hafen beſtimmt, ſo wird der

angelegte amtliche Verſchluß bei dem Ausgange belaſſen. Der Ausgang wird auf den Bezettelungen

beſcheinigt, im Uebrigen iſt nach Ziffer 64 zu verfahren .

69. Der Schiffsführer hat dafür Sorge zu tragen , daß die Ladung hinſichtlich der unter Zoll

kontrole abgefertigten Waaren auf der Fahrt keinerlei Veränderungen erleidet und zum Zweck der Aus

gangsabfertigung bei dem etwa vorhandenen Anſagepoſten vor Anker zu gehen oder beizudrehen , wenn

nicht die Verpflichtung zur Anmeldung bei dem Anſagepoſten erlaſſen iſt.

70 . In die Hafenregulative kann eine Vorſchrift aufgenommen werden , wodurch jeder Schiffs

führer, welcher 30L1= oder kontrolepflichtige Gegenſtände eingeführt oder zum Ausgange in Ladung

genommen hat, verpflichtet wird, vor dem Verlaſſen des Hafens einen See-Ausgangspaß zu erwirken , in

welchem das Grenzzollamtbeſcheinigt, daß der Schiffsführer ſeinen zollgeſeblichen Verpflichtungen im Þafen
genügt hat und daß das Fahrzeug ausgehen kann .

2 . Verfahren , wenn die Verladung in einem Hafen im Innern fattfindet.

A . Ausgangs zollfreie Güter des freien Verkehrs .

71. Bei ausgangszollfreien Gütern des freien Verkehrs bedarf es einer Anmeldung der Ver

ladung nicht.



B . Güter, welche einem Ausgangszolle unterliegen oder deren Ausfuhr

nachgewieſen werden muß.

72. Bei Gütern , welche einem Ausgangszolle unterliegen oder deren Ausfuhr erwieſen werden

muß (Nr. 57), hat, wenn ſich am Verladungsorte eine zur Vornahme der Abfertigung kompetente Stelle

befindet, dieſe die Reviſion der Waaren vorzunehmen und das Einladen derſelben , ſowie nach bewirkter

Verſchlußanlage, welche in Schiffs - oder in Rolloverſchluß beſtehen kann , den Abgang des Transports,

- das Grenzzollamt dagegen beziehungsweiſe der zugehörige Anſagepoſten die mit unverleßtem Verſchluß

erfolgte Ankunft und den Ausgang des Schiffes nach den Vorſchriften unter Nr. 57 bis 70 zu

kontroliren .

73. Nach dem Ermeſſen des Amtes kann am Verladungsorte ſtatt des amtlichen Verſchluſſes

Begleitung des Schiffes durch Aufſichtsbeamte bis zum Grenzzollamte eintreten oder die Ausgangs-Ab

fertigung dem Grenzzollamt überwieſen werden (Nr. 78).

74. Die von dem Schiffsführer übergebene Schiffs -Ausgangsdeklaration, und zwar das Unikat

(Nr. 58 und 64 ), in welcher die Art des angelegten Verſchluſſes beziehungsweiſe die Åbfertigung unter

amtlicher Begleitung anzumerken iſt, wird mit den zugehörigen Bezettelungen eingeſiegelt und dem Schiffs

führer beziehungsweiſe den Begleitungsbeamten zur Abgabe bei dem Grenzzollamt ausgehändigt.

75 . Der Schiffsführer hat dafür Sorge zu tragen , daß die Ladung auf dem Wege zum Grenz

zollamt keinerlei Veränderung erleidet.

Hinſichtlich des Verfahrens bei der Ankunft am Beſtimmungsort finden die Beſtimmungen unter

Nr. 14 bis 17 Anwendung.

76 . Das Grenzzollamt, welchem die unter Nr. 74 genannten Papiere zu übergeben ſind, prüft

den angelegten Verſchluß, unterwirft die Ladung, ſoweit ſich hierzu ein Anlaß ergiebt, einer eingehenden

Reviſion und ertheilt nach erfolgter Kontrolirung des Ausgangs des Schiffes in den zugehörigen Be

zettelungen die erforderlichen Áusgangs- Beſcheinigungen . Iſt die Ladung zur Ausfuhr nach einem aus

ländiſchen Hafen beſtimmt, ſo werden leştere an das Amt des Verladungsortes zurückgeſendet.

Sollen dagegen die verladenen Gegenſtände zur Wiedereinfuhr in einen inländiſchen Hafen

abgefertigt werden, ſo wird das Unikat der Schiffs -Ausgangsdeklaration mit den zugehörigen Bezettelungen

verſiegelt und dem Schiffsführer mit entſprechender Adreſſirung zur Abgabe bei dem Wiedereingangsamte

zurückgegeben .

77 . Die in der vorſtehend angegebenen Weiſe am Orte der Verladung abgefertigten Gegenſtände

können bei dem Grenzzollamte unter amtlicher Aufſicht umgeladen und, wenn dieſelben zum Theil nach

einem inländiſchen Hafen und zum Theil nach einem ausländiſchen Hafen beſtimmt ſind, ihrer verſchiedenen

Beſtimmung gemäß weiter abgefertigt werden .

78. Wenn die zur Ausfuhr beſtimmten Güter in einem Hafen verladen werden , woſelbſt die

erforderliche Zollabfertigung nicht vorgenommen werden kann, oder aus anderen Gründen unterbleibt

(Nr. 73 ), ſo hat ſich der Schiffsführer bei dem Grenzzollamte anzumelden , welches die Abfertigung in

gleicher Weiſe, wie bei den daſelbſt zur Verladung kommenden Gegenſtänden , vornimmt.

Die betreffenden Gegenſtände müſſen ſo verladen werden , daß ſie dem Ausgangsamte ohne

Weiteres zur Reviſion vorgewieſen werden können .

ige
n
gh
en

dem

III. Erleichterungen bei der Fahrt unter Zollzeichen .

79. Ob und welche beſonderen Erleichterungen Schiffen , welche unter beſtimmten Zollzeichen

(z. B . unter Zouflagge und Leuchte) fahren , zugeſtanden werden dürfen , bleibt der Genehmigung des

Bundesraths vorbehalten .

IV . Allgemeine Beſtimmungen .

80. Der Schiffsführer und die Schiffsmannſchaft müſſen den dienſtlichen Anweiſungen der auf

das Schiff beorderten Beamten Folge leiſten und den lekteren in jeder Weiſe bei der Ausübung ihrer

Amtsverrichtungen förderlich ſein .

Insbeſondere müſſen ſie bei den vorzunehmenden Reviſionen die erforderliche Hülfeleiſtung auf

eigene Gefahr und Koſten ſtellen . Etwaige Beſchwerden gegen die Beamten ſind bei dem nächſten

Hauptamte vorzubringen .

114
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81. Der Schiffsführer iſt verbunden, den Beamten auf dem Schiffe ein anſtändiges Unterkommen

zu gewähren ; auch muß er dieſelben im Falle einer amtlichen Begleitung an den üblichen Mahlzeiten

unentgeltlich theilnehmen laſſen . Es kann ferner dem Schiffsführer die Verpflichtung auferlegt werden ,

die Beamten vom Lande nach dem Schiffe und vom Schiffe an das Land zu befördern .

82 . Bezüglich der Erhebung beſonderer Gebühren für die zollamtliche Abfertigung der Seeſchiffe

ſind die Beſtimmungen im g. 10 des Vereinszollgeſeßes und die zur Ausführung derſelben gegebenen

Vorſchriften maßgebend.

Die Zahlung derſelben ſeitens der Schiffsführer darf nicht an die betreffenden Aufſichts - und Be

gleitungs- oder übfertigungs-Beamten , ſondern nur an das denſelben vorgeſeşte Amt erfolgen .

Inhalt.

768

769

Seite

Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761

I. Borſdriften für die Einfuhr.

1. Einfahrt in den Hafen.

A . Für Häfen mit Anjagepoſten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761

B . Für Säfen ohne Anſagepoſten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763

2. Abfertigung im Hafen.

A . Abfertigung der zu entlöſchenden Schiffe . 763

B . Abfertigung der weitergebenden Schiffe . · · · · · · · · · · 766

· · · · · ·
.

. ·. .· . .
·

. .
· ·C . Beſondere Beſtimmungen .

a . Schiffsleichterungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766

b . Umladung auf Eiſenbahnen . . . . 767

c. Abfertigung der aus inländiſchen Häfen founmenden Schiffe . . . 767

d . Abfertigung der wieder ausgebenden Schiffe . . . . . . . . .

e. Verkehr mit Booten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768

f. Schleppdampfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768

g . Strandungen . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Borldriften für die Ausfuhr.

1. Verfahren , wenn die Verladung in einem Ausgangshafen erfolgt.

A . Ausgang8zollfreie Güter des freien Verkehrs . 769

B . Güter, welche einem Ausgangszol unterliegen oder deren Ausfuhr nachgewieſen werden muß . . . . . 769

2 . Verfahren , wenn die Verladung in einem Hafen im Innern ſtattfindet.

A . Ausgangszollfreie Güter des freien Verkehrs 770

B . Güter, welche einem Ausgangszolle unterliegen oder deren Ausfuhr nachgewieſen werden muß . . . . . 771

II . Erleidsterungen bei der Fahrt unter Rollzeidhen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 771

IV . Allgemeine Beftimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 771

Muſter.

A . Lukendeklaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773

B . Anjagezettel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775

C . Generelle Deklaration (Manifeſt) . . . . . . . . . . . . . . . . . · ·
· 777

D . Schiffs - Proviſionsliſte . . . . . . 781

E . Nachweiſung derjenigen zu den gewöhnlichen Schiffdutenſilien zu rechnenden Inventarienſtüde, welche
Nr. 15d des Zoltarifs zollfrei find . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784

791

F . Schiffs - Ausgangsdeklaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797



- -773

A .

Luken deklaration.

Deklaration

der Zugänge zum Schiffsraume und der geheimen

Behältniſſe des Englischen Segel - Schiffes Hamlet,

geführt vom Kapitän Howard aus Hull.

Amtliche Abfertigung.

Bei Reviſion des nebenbezeichneten Schiffes ſind

an Zugängen zum Schiffsraume und an geheimen

Behältniſſen vorgefunden und wie folgt verſchloſſen

worden :

Verſchluß

I. Die Zugänge zum Schiffsraume ſind folgende:

3 ahl

der

vorgefun

denen

Zugänge.

B e in erkungen

über die

Anlegung des Verſchluſſes 2c.Siegel. Bleie.

eine Großluke (Mittel- oder Hauptluke) . . . einer

einer

eine Vorluke (Kabelgatsluke) . . . . einer

Hinterluke . . . . . . . . . . .

Storylite (hooflutet . . . . .

eine Helluke . . . . . . . .

Shootluke-am Finterfekzott . . .

einer

Desgt. Att Vorderfchott . . . . . .

zwei 2zwei Vorderladeporten . . . . .

Hinterladeportext - . . . . . .

- Ballaftportett . . . . . . . . . .

eine Kellerluke in der Kajüte . . . . . .
einer

Befund wie angegeben .II. An geheimen , bei oberflächlicher Beſichtigung

nicht ſogleich wahrnehmbaren Behältniſſen be

finden ſich im Schiffe

Keine.
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Richtig befunden .III. Die Vorder- und Hinterſchotten , ſowie das Ver

deck ſind dergeſtalt ſicher und feſt, daß ſie

einen Zugang zum Waarenraume mittelſt

anderer als der unter I deklarirten Luken

oder ſonſtiger Einrichtungen nicht geſtatten .

Find dergeftatt befdjaffen , daß fie zur Sitherung

Les WuureruuuI ioth eurderer Tere

fihlußantagen bedürfen .

Außer Verſchluß ſind folgende Waaren geblieben :

Eine auf dem Deck befindliche eiserne Hobel

maschine.

Die Richtigkeit der vorſtehenden Deklaration, ſowie

daß außer den angeführten keine ſonſtigen Zugänge

zum Schiffsraume und keine anderen geheimen Be

hältniſſe vorhanden ſind, beſcheinige ich hierdurch .

Zugleich erkenne ich die Angabe hinſichtlich der

außer Verſchluß gebliebenen Waaren als richtig an,

und übernehme ich die Haftbarkeit für die unveränderte

Erhaltung des Verſchluſſes und für die Ablieferung

der Waaren und der Schiffspapiere an das Zollamt

des Beſtimmungsortes .

Rüden , den 2 . Juli 1871.

J. Howard

Schiffskapitän.

Rüden, den 2. Juli 1871.

Die Reviſionsbeamten :

Overbeck Quasdorf

Grenzaufseher Grenzaufseher.

Anleitung zum Gebrauch .

1 . Die Deklaration wird auf den von der Zollſtelle unentgeltlich zu verabfolgenden Formularen ausgeſtellt.

2 . Die Zahl der Zugänge zu I iſt mit Buchſtaben vor der betreffenden Benennung einzuſchreiben . Die

Benennungen für nicht vorhandene Zugänge und die ſonſt nicht anwendbaren Stellen des Vordrucks

ſind zu durchſtreichen . Sind im Schiffe noch andere als die zu I bemerkten Zugänge vorhanden , ſo

ſind dieſelben auf den freigebliebenen Linien beſonders zu deklariren.

3. Der Schiffsführer hat die Deklaration zu unterſchreiben .
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B .

Ubgegeben ami len . .. 18 . .. Eingetragen im Anmeldungs-Regiſter unter

Die Begleitung übernehmen :

Anſagezettel.

Der Schiffsführer J. Howard aus Hull wird mit ſeinem von Kopenhagen angelangten Englischen Segel

Schiffe Hamlet nach Wolgast abgelaſſen , nachdem die von ihm übergebenen Schiffspapiere , beſtehend in (an

zugeben Zahl und Art) nebſt einer Lukendeklaration in ſeiner Gegenwart eingeſiegelt und an das Hauptzollamt

Wolgast adreſſirt worden ſind.

Amtliche Bemerkungen .

Beiſpiele :

Unter Verſchluß abgelaſſen , und zwar mit vier Siegeln und drei Bleien verſchloſſen Vergl. Lufen

deklaration ).

Die Ladung beſteht in Eiſenbahnſchienen (anzugeben , wenn ausnahmsweiſe kein Verſchluß und keine

Begleitung eintritt).

In den nicht verſchließbaren Räumen befinden ſich ſechs Tonnen Heringe (für den Fall der Abfertigung

unter Schiffsverſchluß).

Die Schiffspapiere wurden dem N . zur Ablieferung an das oben genannte Amt übergeben (wenn Be

gleitung durch zwei Beamte eintritt).

Der Abgang des Schiffes erfolgte um 91/4 Uhr Vormittags.

Rüden , den 2 . Juli 1871.

Der Anſagepoſten .

(Unterſchrift.)(Stempel.)
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Eingegangen am 2. Juli 1871 um 51/2 Uhr Nachmittags.

Weiter nachgewieſen im Deklarations- Regiſter unter Nr. 872 .

Die Rückkehr der Begleitungsbeamten erfolgte um 6 Uhr Nachmittags.

Wolgast, den 2 . Juli 1871.

Königliches Haupt - Zoll - Amt.

(Stempel.) (Unterſchrift.)
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Abgegeben den ten . 18 . . Eingetragen in das Deklarations - Regiſter

unter No

Die Reviſion übernehmen :

Generelle Deklaration

(Manifeſt)

(Nationalität) Dampf

des Schiffsführers (Name) aus (Wohnort) über den Inhalt des von ihm geführten

Schiffes (Name) von Laſten Tragfähigkeit, kommend von

(Ort, wo die Ladung eingenommen iſt).

Die Richtigkeit der vorſtehenden und der über die Ladung des

Schiffes nachſtehend gemachten Angaben verſichere ich durch meine

Namensunterſchrift.

...den ten ....... .... 18 . . .. .

Der Schiffsführer.

(Unterſchrift.)

115
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1. Deklaration. II. III.

Nr.

Gattung Amtliche

Deren
Namen

der ein
Zahi

Menge.
Deren Zeichen

und

zelnen und
Brutto

Art der

Poſi Num Gewicht.

tionen .
Empfänger.

mern .

kg : 1/100

1.12. 13. 14. 15.16.

der

Waaren :
Wohnort.

der

Anträge und

Bemerkungen

des

Deklaranten .

Vermerke.

Kolli. Waaren.

7 . 8 9 .
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I. Deklaration . II . III.

Namen

der

Zahl
Deren

Anträge und

Bemerkungen
Amtliche

Nr.

der ein

zelnen

Poſi

tionen .

Deren

Zeichen

und

Num

mern .

Menge.

Brutto

Gewicht.

Gattung

der
und

Artder

Kolli.

Waaren - Wohnort. des Vermerke.

Empfänger.
Waaren.

Deklaranten .

kg /100
-

5 . 6 .
. I 8. 9 .

115 *



- -778

1. Deklaration. II. III.

Nr. Deren
Namen Zahl

Deren

Anträge und

Bemerkungen

Gattung Amtliche
ber

Waaren -
Wohnort.

und
der ein

zelnen

Poſi

tionen .

der

Menge.

Brutto

Gewicht.

Zeichen

und

Num

mern .

des Vermerke.Art der

Rolli.Empfänger. Waaren.

Deklaranten .

kg | 1/100

6 .1 . 2. 3 . 4 . 5 . 7. 8 9 .
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I. Deklaration. III.

Namen
Deren

Amtliche

Nr.

der ein

zelnen

Poſis

tionen .

der

Waaren - Mohnort.

Zahl

und

Artder

Kolli.

Deren
Menge.

Zeichen

und
Brutto

Num Gewicht.

mern .

kg 1 1/100

16.

Gattung

der

Waaren .

Anträge und

Bemerkungen

des Vermerke .

Empfänger.
Deklaranten .

8. 1 9.

115 *
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Anleitung zum Gebrauch .

2.

1. Der Schiffsführer haftet für die Richtigkeit der Angaben hinſichtlich der Zahl und der Art der geladenen Rolli

(Spalte 4 ), ſowie daß keine unverpackt geladene Waare in der Deklaration verſchwiegen iſt.

Die Menge der Waaren (Spalte 6 ) iſt nur dann anzugeben , wenn gleichzeitig mit der generellen Deklaration die

ſpezielle Deklaration verbunden werden ſoll. Erfolgt die Angabe nach einem andern Maßſtabe, als nach dem

Bruttogewicht, ſo ſind die Ueberſchriften in Spalte 6 . entſprechend zu ändern . Wenn neben dem Bruttogewicht

das Nettogewicht anzugeben iſt, ſo wird dafür die Spalte 7 mitbenußt. Bei zodfreien Gegenſtänden kann die

generelle Deklaration auch dann zur Abgabe der ſpeziellen Deklaration mitbenußt werden, wenn über den zoll

pflichtigen Theil der Ladung eine beſondere ſpezielle Deklaration abgegeben werden ſoll.

3 . Die Gattung der geladenen Waaren (Spalte 7) hat der Schiffsführer nach beſtem Wiſſen anzugeben . Iſt ihm

der Inhalt einzelner Rolli unbekannt, ſo hat er dies in Spalte 8 zu bemerken .

4 . Die Deklaration muß ſich über alle Theile der Ladung, mit Ausnahme der in die Schiffsproviſionsliſte aufzu

nehmenden Gegenſtände, erſtrecken , alſo auch über die zollfreien Waaren , ſowie über ſolche Gegenſtände, welche

in einem inländiſchen Hafen aufgenommen worden ſind, inſofern nicht über Leştere ein Deklarationsſchein , welcher

an Stelle der generellen Deklaration treten tann , ausgefertigt worden iſt.

5 . Bei den Rolli oder unverpackten Waaren , welche ſich außerhalb des Schiffsraums befinden , iſt in Spalte 8 der

Aufbewahrungsort anzugeben.

6 . Bei denjenigen Waaren , welche mit zollamtlichen Bezettelungen (Begleitſcheinen 2c.) verſehen ſind, werden dieſe

Bezettelungen in Spalte 8 nach Art, Ausſtellungsort, Datum und Nummer angemerkt.

7 . Iſt nicht die ganze Ladung für den Hafenplaß beſtimmt, ſo wird derjenige Theil, welcher mit dem Schiffe weiter

gehen ſoll, unter eine beſondere Abtheilung gebracht.

8 . Das Eigengut des Schiffsführers und der Schiffsmannſchaft, mit Ausnahme des Reiſegeräths (s . 5 Nr. 4 des

Zolltarifgeſeßes) und deſſen , was auf die Schiffsproviſionsliſte gehört, iſt in der Deklaration hinter dem Fracht:

gut aufzuführen

9 Das Gepäck der Paſſagiere wird, ſoweit daſſelbe nicht bereits bei der vorläufigen Reviſion des Schiffes abgefertigt

und von leşterem entfernt worden iſt, als ſolches unter einer beſonderen Abtheilung verzeichnet. Bei gewöhn

lichem Reiſegepäck genügt die Aufführung der einzelnen Kolli (Koffer 2c.). Beſteht jedoch das Gepäck der

Paſſagiere in Waaren , ſo ſind dieſe gleich dem Kaufmannsgute vollſtändig zu deklariren .

10 . Die generelle Deklaration iſt in einfacher Ausfertigung zu übergeben . Wird jedoch von dem Schiffsführer die

ausnahmsweiſe Geſtattung des Beginnes der Entlöſchung der Ladung vor der vollſtändigen Uebergabe der

ſpeziellen Deklarationen beantragt, ſo kann das Amt dieſe Geſtattung, inſofern leßtere überhaupt zuläſſig iſt,

von der Uebergabe einer zweiten Ausfertigung der generellen Deklaration abhängig machen .
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Nr. ....... des Deklarations-Regiſters. Nr. ....... des Notiz-Regiſters.

Schiffs -Proviſionsliſte

für

das (Nationalität) Dainf Sun Tragfähigkeit,
Smart Segel- a

Schiff (Name des Schiffes) von

beſetzt (einſchließlich des Kapitäns und Steuermanns) mit

von , geführt vom Kapitän

Mann, kommend

.. . a118

Anleitung zum Gebrauch .

1. In die Schiffs- Proviſionsliſte ſind die an Bord befindlichen , für den Gebrauch der Schiffsmannſchaft, der Paſſagiere

und für das Schiff beſtimmten Mund- und anderen Vorräthe, ſowie die Schiffs- Inventarienſtücke mit folgenden Aus

nahmen zu verzeichnen. Nicht anzumelden ſind :

a ) Vorräthe zum Gebrauch für das Schiff, als Thran, Delfarbe u . f. w ., ſoweit dieſelben ſich nur in der dem Be

darfe entſprechenden Menge auf dem Schiffe befinden ;

b) die zu den gewöhnlichen Schiffsutenſilien zu rechnenden , nach Nr. 15 d des Zolltarifs zollfreien Inventarienſtücke

(ſiehe Anlage El);

c ) diejenigen anderweiten Inventarienſtücke, welche in ein amtlich beglaubigtes Inventarienverzeichniß eingetragen
ſind ;

d ) Reiſegeräth, Kleidungsſtücke, Wäſche und dergleichen , welches zum Gebrauch der Paſſagiere oder der Schiffsmann
ſchaft auf der Reiſe beſtimmt und nach $ . 5 Nr. 4 des Zolltarifgeſeßes zodfrei iſt;

e ) ſowie allgemein tarifmäßig zollfreie Gegenſtände.

2 . Das Gewicht der Vorräthe braucht nur annähernd angegeben zu werden.

3 . Bei Schiffen , auf denen über die an Bord befindlichen , für den Gebrauch der Schiffsmannſchaft und des Schiffes

beſtimmten Mund- und anderen Vorräthe, ſowie über die Schiffs - Inventarienſtüde genau Buch geführt wird, kann

in der Schiffs - Proviſionsliſte auf die betreffenden Bücher Bezug genommen werden ; es bedarf dann der ſpeziellen

Eintragung der in den lekteren nachgewieſenen Gegenſtände in der Schiffs -Proviſionsliſte nicht. Die gedachten An

ſchreibungen ſind den revidirenden Zollbeamten zur Viſirung vorzulegen .

4 . Die Schiffs- Proviſionsliſte iſt in zweifacher Ausfertigung einzureichen . Ein Exemplar verbleibt bei der Zollſtelle ,

das zweite iſt nach ſtattgehabter Reviſion dem Schiffsführer zurüdzugeben, welcher daſſelbe bis zum Wiederausgange

des Schiffs über die Zollgrenze auf dem Schiffe aufzubewahren und zur Einſicht für die Aufſichtsbeamten bereit zu
halten hat.

5 . Schiffsproviant, zum Gebrauch für das Schiff beſtimmte Vorräthe , und ſolche Schiffs- Inventarien , welche nicht zu den

gewöhnlichen Schiffsutenſilien zu rechnen ſind (vergl. oben 1b ), müſſen , wenn ſie an das Land gebracht werden

ſollen , angemeldet werden und unterliegen , wenn ſie in den freien Verkehr treten ſollen , dem tarifmäßigen Eingangs

zoll, ſoweit nicht deren Abſtammung aus dem Zollinlande oder deren bereits erfolgte Verzollung oder Freiſchreibung

nachgewieſen wird. Mit der Anmeldung iſt das auf dem Sdiffe befindliche Eremplar der Schiffs-Proviſionsliſte der

Zollſtelle zur etwaigen Berichtigung mit vorzulegen .

Führer von Schiffen , für welche beim Eingange eine Schiffs-Proviſionsliſte abgegeben iſt, haben den bevorſtehenden

Ausgang des Schiffes aus dem Hafen der Zollſtelle zum Zweck der Reviſion des Proviants 2c. rechtzeitig

anzumelden , inſofern dieſe nicht durch einen Vermerk in der Schiffs -Proviſionsliſte erlaſſen iſt Auf Erfordern

der Zollbehörde find die beim Ausgange vorhandenen Beſtände an Proviant 2c. auf der Schiffs -Proviſionsliſte

anzugeben .
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Davon ſind

Nr. des

Benennung der Gegenſtände. * ) an -
zehrung 1s

unter

werden zur Ver amtlichen Ver - wieder

miglichluß auf dem
Jim Schiffel Schiffe oder aus -

gemeldet frei
| zur Niederlage gegangen

gelaſſen 10
| genommen

kg /100 kg 1600 kg 1 .100 kg 100

verzollt

Hebe- | Bemerkungen .

regiſters .

kg 100

I. Schiffsproviant.

1 . Getränke.

Bier , Porter, Ale . . . .

Branntwein , auch Rum , Arrak 2c.

Eſſig . . . . . . . . .

Wein und Cider in Fäſſern . .

.
.

.
-

2 .Anderer Schiffsproviant.

Butter . . . . . . . .

Fleiſch , zubereitetes, und Fleiſch

waaren . . . . . . .

Südfrüchte, friſche . . .

desgl. getrocknete .

Gewürze . . . . .

Heringe (Tonnen ) . .

Raffee . . . . . .

Käſe . . . . .

Chokolade

Reis . . . . . .

Salz . . . . . . . .

Taback .

Cigarren . . . .

Thee . . . .

Zucker . . . . . .

Syrup . . . . . . .

-
-
-

-
-

- -
--

-
-

*) Die ferner vorräthigen Artikel , ſoweit ſie in die Schiffs- Proviſionsliſte aufgenommen
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Wieder
Nr. des

Benennung der Gegenftände.* )
werden ausgegangen Verzolt ſind

Hebe

angemeldet ſind
regiſters .

kg 600 kg 100 kg 1200

·
·

II. Vorräthe zum Gebrauch für das Schiff.

Delfarbe . . . · · .

Delfirniß . . . . . . . . . . . .

Nägel und Bolzen . . .

Altes Eiſen als Ballaſt .

Tauwerk . . . . . .

Segeltuch . . . . .

Lichte . . .

Brennöl . . . . . . . . . .

Thran . .

Seife . . . . . . . . . . . .

·

. ·

. ·

.
. ·

·

III . Schiffs - Inventarienſtücke

und andere an Bord befindliche Ge

genſtände, ſoweit deren Anmeldung

in der Schiffs - Proviſionsliſte por

geſchrieben iſt:

Für die richtige Angabe beim Eingang.

.........., den ........... ten ...... ..... 18.... .....

Der Schiffsführer.

Für den richtigen Befund beim Eingang.

. .., den ...... ten .... 18...

Die Reviſionsbeamten .

Für die richtige Angabe beim Ausgang.

........, den ...... .. ten . .................... 18...........

Der Schiffsführer.

Für den richtigen Befund beim Ausgang.

..., den ........ ..ten ......... .......... 18 ........

Die Reviſionsbeamten .

werden müſſen , ſind von dem Schiffsführer dem gedructen Verzeichniß hinzuzufügen .
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E1.

N a ch w e iſung

derjenigen zu den gewöhnlichen Schiffsutenſilien zu rechnenden Inventarienſtücke,

welche nach Nr. 15 d des Zolltarifs zollfrei ſind.

Benennung der Gegenſtände.

Rückfallketten (zum Aufhiſſen der Schäkel,

I. Tafelage. Gaffel, nach den äußeren Enden Beſahnausholerketten ,

Gewöhnliche Tafelage eines derſelben führend) (Piekfallketten ), Gaffeltopſegelſchootenketten .

Schiffes . Winſchketten ,

Klaufallketten (zum Aufhiſſen der IV. Tauwerk

II. Anker. Gaffel, nach den inneren Enden einſchließlich des Draht

Hauptanker, derſelben führend),
tauwerks.

Tagesanker, Steuerketten nebſt Stangen ,
Ankertau,

Reſerveanker, Marsfallketten (zum Aufhiſſen der Troſjen , ſchwere,

Warpanker, Marsraaen ), - leichte,

Dragge, Marsſchootenketten (zum Vorſchooten Reſervetauwerk,

Stromanker. der Marsſegel), Falreep,

Braſſenſchenkelketten (zum Vor- und | Gienläufer ( Flaſchenzug aus einem

III, Ketten .
Rückwärts ziehen der Raaen ), mindeſtens drei- und zweiſchiebigen

Ankerketten , Bootsdavidſtänderketten , Block beſtehend),

Landfeſten , Schornſteinſtänderketten , Kattläufer ,

Pertulienketten (Pantreep ) (zum Auf Bootstaljenläufer (Taljen ),

hängen des Ankers durch den | Herausholen der größeren Ketten ), Vierſcheibige Taljeläufer ,

Ánkerring), Hangerketten für den Beſahnsbaum , Drittehand

Rüſtleinketten (zum Aufhängen des Hangerketten für die Unterraaen , Ruder

Ankers an den Flüen ), Sorgleinketten für das Ruder (Unter Schlepptroſſen von Eiſen - oderStahl

Stopperklauketten (zum Verſchiffen der raaen ), draht mit Vorläufer, Winde und

Ankerketten auf dem Spill), Bramſchootenketten , Stopper ,

Ankerdavidſtänderfetten (welche den Ronalſchootenketten , Kabeltaue,

Ankerdavid in ſeiner Lage halten ), Bramfallketten , Holtroſſen ,

Löſch - und Ladeketten , loigalfalffette , Topreeps von Draht und þanf,

Reſerveketten hierzu , Bootsankerketten , Boojereep ,

Schlingketten , Ankerwindefetten , Stahlläufer für Winſchen ,

Getreideladeketten , Sonnenſegelketten , Sorgeleinen von Ketten oder Stahl

Loshafen (mit Haken verſehene Ketten Ruderketten (Reſerve), draht (für die Nothpinne des

zum Laden und Löſchen von Zurrungsketten für Änker , Ruders),

Fäſſern ), - Reſerveſpieren , | Landfeſten aus Stahldraht mit

Ladebaumſtänderketten ( in welchen Zurrungsketten für Waſſerfäſſer, Nauſchen und Schäkeln ,

der Ladebaum hängt), - Tanks , Pferdeleinen ,

Hanger (unter dem Ladebaum ), Mooring mit Wirbel, Jagerleinen aus Stahl, Vanf u .,
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Wurfleinen ,

Haktaue,

Fiſdläufer,

Zurrungstaue,

Bindſelgut,

Ladependant,

Fiſchpendant,

Stengewindereep.

V. Segel.

Die im Gebrauch befindlichen Segel,

ſowie Reſerveſegel.

VI. Steuermannsgut.

Flaggen ,

Stander,

Kompaſſe,

Oktanten ,

Sextanten ,

Handlaternen ,

Fackellaternen,

Nachthauslampen,

Senkbleie mit Leine,

Handloth mit Leine,

Loggeleinen ,

Loggeglas,

Halbſtundenglas ,

Chronometer,

Barometer,

Thermometer,

Signallaternen ,

Toplaternen ,

Ankerlaternen ,

Poſitionslaternen,

Zollaternen ,

Telegraphenlampen ,

Kompaßlampen ,

Steuerräder,

Steuerapparate,

Patentlogge,

Nebelhörner,

Sirenen ,

Rufhörner,

Fernröhre,

Schiffstelegraphen ,

Metallglocke mit Ständer,

Polinarus ( Inſtrument zur Beſtim -

mung der Deviation des Kom

paſſes),

Waſſerfilter und Deſtillirapparate,

Handwaagen , Dezimalwaagen ,

Loggeſcheit und Loggerolle,

Wettergläſer,

Hydrometer,

Patentloth ,

Nachtgläſer,

Blißableiter,

Reißzeug,

Lineale,

Schiffsuhren ,

Raumlaternen,

Laternenkaſten ,

Hohlmaaße,

Ankerbojen,

Raketenapparat,

Feuerwerksgegenſtände (Raketen ,

Bluelights),

Munition ,

Farbepüßen ,

Schweineſtall ,

Hühnerhaus,

Taubenhaus,

Hundehaus,

Druckpumpe mit Zubehör,

Signalbälle,

Logislampen .

VII. Bootsmannsgut.

Neue Blöcke mit Scheiben ,

Waſſerfäſſer,

Trichter,

Blecherne Eimer,

Tragpüßen ,

Theerpüßen ,

Schmierpüßen ,

Schlagpüßen,

Eiſerne Pechtöpfe mit Löffeln ,

Schenkelhaken ,

Handſpeichen,

Wandſchrauben ,

Ballaſtſchaufeln , eiſerne,

hölzerne,

Splitteiſen (Marlſpieker),

Mantelblöcke,

Gienblöcke,

Ankerbojen ,

Kettenſtopper,

Pumpen ,

Schleifſteine,

Schlöſſer,

Schraper,

Schrapmeſſer,

Kanonen,

Waſſertanks,

Deltanks, eiſerne,

Petroleumtanks ,

Korffenderapparate, Korfjacken und

Rettungsgürtel,

Löſch - und Laderäder,

Wippräder (kleine Löſchräder ),

Strahlrohr,

Schläuche,

Pinſchen (eiſerne Brechſtangen ) (Kuh

fuß ),

Waſchbaljen (Waſchwannen ),

Holzfäſſer,

Bandſchellen , Fußeiſen ,

Šonnenſegel mit Stüßen ,

Windſegel (Ventilator , um friſche

Luft in die Räume zu bringen ),

Dweiddel,

Schrubber ,

Waſchpinſel ( Theerquaſte),

Theerpinſel,

Farbenpinſel, Farbepüßen,

Beſen , Bürſten ,

Matten ,

Säcke,

Waagen aller Art mit Gewichten ,

Windenbezüge,

Kompaßbezug,

Gangſpillbezug,

Krahnbezüge,

Ankerſpillbezug,

Telegraphenbezug,

Kommandobrückenbezug,

Segelbezüge,

Preſennings (Lukenbezüge),

Ballaſttubben ,

Waterkloſets ,

Fallreep und Fallreepstreppen ,

Kettenhaken ,

Kanonen mit Laffetten und Zubehör,

Gewehre aller Art,

Piſtolen und Revolver,

Säbel,

Ankerſchuhe,

Teufelsklauen ,

Stroppen ,

Wollhaken ,

Balkenhaken ,

Handhaken ,

Schiemannswinde,

Normanns für Spille,

Kleidkeulen,

Dreher,

Klopfer,

Karren ,

parpитеп,

Elker ( Fiſchgabel),

Haifiſchangel,

Daumkraft,

116
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Stege,

Binnenbordatreppen
,

Lukenbügel,

Skylightbezug,

Steuerradbezug,

Schwabber,

Taljeblöcke,

Drittehandblöcke,

Fußblöcke,

Fiſchblöcke,

Kattblöcke,

Hals- und Schootenblöcke,

Steertblöde,

Blockſcheiben (Reſerve),

Belegnägel (Reſerve),

Schraubenſchlüſſel,

Schäkel,

Haken ,

Kauſchen ,

Splinten ,

Lägel,

Kornſegel,

Klappenbezüge,
Ventilatorbezüge,

Farbekannen - Töpfe, - Fäſſer,

arbefteber,

Hähne (zum Delzapfen 2c.),

Twiſttanks ,

Pumpgeſchirr,

Fleiſchſtänder ,

Segelmachergeräth,

Bootbezug,

Schlepphaken ,

Schleppbogen ,

Schornſteingabel,

Taufenders ,

Heckfenders ,

Moßkeulen ,

Brottanks ,

Stagnatblöcke ,

Kattkopf.

Feilen ,

Sägen,

Kalfateiſen ,

Sägenſeßer,

Brecheiſen ,

Schraubenzieher,

Biegezangen ,
Zirkel,

Schmiegen ,

Maaßſtöcke und Maaßſtäbe,

Winkel,

Bandmaaße,

Bolzenjager,

Pumplederpreſſe,

Drehbank,

Hobelbank,

Þauklog,

Feldſchmiede mit Zubehör,

Nägel,

Stifte,

Patentſcheibenbüchſen ,

Gewöhnliche Scheibenbüchſen ,

Klammereiſen ,

Ambos ,

Schraubzwingen ,

Durchſchläge,

Löthkolben,

Fiedelbogen mit Bruſtſtück ,

Knarren,

Keile,

Klameieiſen,

Klameihamnier,

Schleifſteine,

Korbſäge,

Peilſtock mit Leine,

Delkannen ,

Delſprißen ,

Schäkel,

Bolzen ,

Nägel,

Hänge,

Sdirauben ,

Schlöſſer,

Haken ,

Vorreiber,

Glasſcheiben,

Gläſer,

Loth ,

Zwingen ,

Ningbolzen,

Schraubbolzen ,

Schraubſtöcke,

Feilkloben ,

Durchſchläge,

Stemmeiſen ,

Lampetje,

Zimmerkiſten ,

Holzfender,

Reſervehölzer,

Reſerveſpieren ,

Pumphaken ,

Raumleiter,

Sturmleiter,

Treppen ,

Viehtransporteinrichtung, vollſtän

dige.

IX . Boote mit Zubehör.

Bootsriemen ,

Boote mit Segeln und Zubehör,

Boots-(ſteuer)ruder,

Bootshaken ,

Bootsüberzüge und Bedachungen ,

Bootswaſſerfäſſer,

Bootsanker ,

Dollen ,

Bootskiſſen und Fender ,

Bootsklampen ,

Korkgürtel,

Bootskompaſſe,

Rudergabeln, eiſerne,

meſſingene,

Dehsfäſſer,

Proviantſäcke,

Ruderpinne,

Lufttanks ,

Scepter,

Fangleinen .

X . Maſchineninventar.

Inſtrumente

Barometer, Aneroid ,

Kurven , Lineale und Dreiecke,

Hubzähler,

Indikator,

Kannen , kupferne, zum Gebrauch

beim Meſſen des Keſſelwaſſers,

Manometerfeder,

Manometer, kombinirte für Receiver,

, Kontrol-, Doppel- mit

Kaſten ,

Reduktionsapparat,

Reißbrett,

Reißſchiene,

Reißzeug,

Salinometer von Neuſilber,

- Glas ,

Thermometermitmetallener Faſſung,

VIII. Zimmermannsgut.

Aerte ,

Beile,

Bohrer,

Meißel,

Hobel,

Düſſel ( Dechſel),

Möker (Maker),

Hämmer ,

Zugmeſſer,

Schraubenſchlüſſel,

Kneifzangen ,
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v
iell,

Thermometer für hohe Temperatur, | Kannen für Maſchinenöl,

Uhren mit Sekundenzeiger, Kaſten , blecherne mit Fächern,

- ubzähler, kombinirt, = , zu Schmirgelleinen,
Vakuummeter, Keſſel zum Flüſſigmachen von Talg ,

Patent- Keſſelrohr- Reinigungs | Neile , ſtählerne zum Abtreiben der

apparat, Propeller,

Patent-Rohrdichtungsanker. Keile, eiſerne; diverſe Größen,

= , ſtählerne, kleine, ſchlanke,

Utenſilien und verſchiedene | Kuhfüße, gewöhnliche, Hebe- und

Gegenſtände. Brecheiſen ,

ApparatzumHeben derCylinderdeckel, Kettenſchlingen ,

= = = Schieberfaſten Ketten zum Verſchließen von Grä

deckel, tings,

Abſchütter , Kaſten , Puß- von Weißblech ,

Beſen aller Art, Kohlenförbe,

23efen, βίαιξανά-, Lampen (Handlampen mit 1 Docht),

, Haar- mit Stiel, , Bunker -,

Balkenklammern , - mit 2 Dochten ,

Blöcke, gewöhnliche, Neſſelrohr-,

= , Patent in allen Größen , , Hänges, große mit Wind

zu Leitſchienen der Aſcheimer, glocke und Cylinder ,

Büchſen , Blech - zu Dochten 2c., - , Moderator- mit Arm ,

Bolzen mit Scheiben für lecke Feuer - , Sicherheits -, Davi's ,

röhren , Lampencylinderauswiſcher.

Bürſten zum Reinigen der Feilen , Lampenſcheeren,

- Feuerrohr- (Borſten für | Laternen in der Maſchine,

Hauptkeſſel), für Manometer,

- , - (Metall für Haupt - - Vakuummeter,

feſſel), • Drucklager,

, - (Borſten für Hülfs , Blend -,

keſſel), | Laternen , Hand-,

Bürſten für Schmiergefäße, für Waſſerſtand,

Bürſtenſtiele , eiſerne zu Rohrbürſten , ! , Kugel-,

Eimer, eiſerne (Adheimer), Leitern von Holz, leichte,

- , - (Waſſereimer ), - Eiſen ,

- , - (desgl. galvaniſirte), Löffel - - ,

Flaſchenzüge ( Differential), - Kupfer,

Gewichte, eiſerne, zur Waage, Läufer von ungetheertem Tauwerk,

= , meſſingene, zuſammen Maaßſtab von Stahl mit Metermaaß,

0 ,5 kg, = , hölzerner, zum Zuſammen

Hafen , zum Heben von Flurplatten , klappen ,

- , - Neſſelreinigen , Matten , Fuß= (Kokosmatten ),

Handfeger, - , Stroh ,

Dähne, meſſingene für Delfäſſer , Mörſer, eiſerne (mit Mörſerkeule),

Vammer, Nohlen -, Mappen für Zeichnungen ,

Händelſchrauben , Maaßband, 60 Fuß lang,

Handipaken, Maaße zu Rohlen ,

Hüljen zum Ausgießen der Lager, = = Del (Gallonen ),

l'annen , hölzerne ( Trinkwaſſer Delfänger (Abtropfbecken für Del

behälter), gefäße),

Kannen , (Schmierkannen ), Delſprißen ,

= (desgl. für flüſſigen Talg ), Delſteine,

für Brennöl, Delſchnacken,

= Firniß , Packnadeln ,

Packungstreiber,

Packungsmeſſer ,

Packungsſchrauben (Packungszieher),

Pfannen , eiſerne (Gießpfannen zum

Schmelzen von Metall),

Preſennings (Perſennings),

Pumpe, vand-, kupferne zum Ent

leeren der Delfäſſer ,

Pult mit Schreibzeug,

Quäſte, Farbe-, große,

Quäſte, Farbe-, mittlere,

- , - kleine,

= , Theers,

= , Waſch ,

Rohrſchellen für lecke Kupferrohre,

Rohrtreiber ,

Rohrauszieher,

Rohrweiter (Dudgeons Patent),

Rohrkraßer,

Rohrpfropfen ,

Säcke, Mohlen - (Nähte mit Tau

umſtoppt),

Schaalen zum Farfe-und Kittbereiten ,

Schaufeln , Ballaſt- (Rohlenſchaufeln ),

- , - (Kohlenſchippen ),

- Müll-, eiſerne,

Scheerſtöcke für Lufen ,

Schiefertafeln ,

Schläuche, Banf-,mit Verſchraubung,

Leder -,mit Verſchraubung,

- , Gummi-, mit Verſchrau

bung,

zum Aſchefühlen ,

Schleifſtein , großemit eiſernem Trog,

, kleine (Weß und Del

ſteine),

Schlöſſer, Vorlege-,meſjingene,eiſerne,

Schmierpumpen ,

Schrubber mit Abjäßen und Stiel,

Schraper ,

Schürgeräth , komplet,

Siebe, Del-,

von Meſſingdraht,

Schwabber,

Sprißenmundſtück,

Stroppen von Tauwerk, diverſe,

Stahltreiber für Kondenſator,

Spanneiſen zum Einſchleifen von

Hähnen,

Stahltreiber,

Scheere, Blech ,

= Papier-,

- Lampen -,

Stüßen zum Tragen derCylinderdeckel

1
1
1
1
1
1
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Stichmaaße (Leeren für die Montage | Platten , Meſſing-, Durchſchläge,

der Maſchine), : , Kupfer-, diverſe für Schmiede,

Stangen und Scheiben zum Dicht E , Bleis, Feilen mit Heften , komplett nach

ſchrauben der Siederuhre, Stangen , Eiſen -, Auswahl,

algſprigen , Münzmetall-, Feilbänke, transportable,

Talgſpaten , - Deltametall-, Feilkloben , eiſerne, große,

Taljen (Aſchtafel), : , Blech -, - , - kleine,

Taljen und Tallen , Eiſenblock mit - ; Draht-. , hölzerne,

Meſſingſcheiben für je 3, 2, 1 Feldſchmieden,

und 1/2 Tonne,
Handwerkszeug. Fiedelbogen mit Bruſtblech,

i Tank für kondenſirtes Waſſer der Nmbos, große, für Schmiede, Feilenhefte mit Zwingen ,

Sicherheitsventile, • , kleine, - - , = Patents, von Eiſen ,

Tanks, ſages-, init 3 Abtheilungen , - , für Klempner, Gegenhalter von Kupfer,

für Brennöl mit Hahn , Aufreiber (Winkelreibahle), Geſenke für Schiniede (Untergeſenke),

- Gummiplatten , Aufſaßeiſen , Hämmer, Aufſaß-,

- - Maſchinenöl mit Hahn , Aushauer, , Geſenk- (Obergeſenke),

- ſchmißiges Fußmaterial, Aeyte, gewöhnliche (Holzäyte), , Hand-,

- Firniß mit Hahn, Abſchroot, , Kehl-,

- Talg , Beile, gewöhnliche (Handbeile), Niet-,

Tridyter von Kupfer, verſchiedene, Blaſebälge, kleine (Handblaſebälge), ; Pick ,

zum Füllen der Deltanks ,
Ser Seltants , Bohrknarren ,

, Schmiede - (Zuſchlag - ,

Talgkaſten mit 3 Abtheilungen , Bohrmaſchinen , feſte (Handbohr leichte ),

Töpfe, blecherne ( Farbentöpfe), maſchine, Bohrſtänder), , Schmiede - (Zuſchlag : ,

Calgkeſſel, kupfernie eventuell meſſin - | Bohrmaſchinen , transportable(vands ſchwere),

gene, bohrmaſchine, Bohrſtänder ), , Holz-,

Talgkeſſel, eiſerne, Bohrkurbeln zu Bohrmaſchinen , , Kupfer-,

Trinktöpfe, Bohrrollen , , Zinn-,

Tauſtroppen , Bohrumſchläge, eiſerne (Bruſtleier), , Seß-,

Töpfe, Schmalz-, Bohrwinkel, , Salz

Vorrichtung zum Abnehmen der Brechſtangen , , Klaus,

Wellenlager, Bohrer, Drill- mit Bohrern , = , Loch - ,

Vorrichtung für Drucklagerdeckel, , diverſe für Metall, zum Vernieten der Feuer

zum Ausziehen der = , - zur Bohrrolle, rohre,

Grundbüchſen im Cy = , Zentrum - zum Holz, - idwere zum Vorhalten beim

linderdeckel, , Löffel-, Nieten ,

- zum Ausziehen von , Nagel-, Handdurchſtoß (yandlochmaſchine),

Ventilſigen , = ; Gewinde- für Seſſelſteh = Hammerſtiele,

Ventilator, Hands, bolzen , vandfurbel für Kondenſator,

Verſenker, - , Gewinde für Kondenſator - | Körner,

Waagen mit Schaalen (Balken rohrplatten , Kaſten , hölzerne, für Lineal,

waagen ), | Dorne, diverſe von Stahl, Kahlſchroot,

mit Feder, zum Dichten der Feuerröhren , Lineale von Stahl,

Beſemer- zu 5 Zentner, l - - Einſeßen - - Löffel, Kohlen -, zur Feldſchmiede,

Winden , hydrauliſche, - 5 von Feuerrohr : , Sand ,

zum veben von Maſchinen ringen , Löſchquaſt,

theilen (Jadſchraube), diverſe von Kupfer, Löſchſpieß ,

Windjacke, Drehbank, Löthkolben von Kupfer,

Waſſerſtandsgläſer für Hauptfejjel, Drehſtähle (Handſtichel) zum Metall Löthlampe,

für Hülfskeſſel, drehen, Lötheiſen für Plumber,

Draht, Eiſena, (Supportſtichel) zum Me Meißel, Flach-,

, Meſſings, taldrehen , = , Kreuz-,

= , Kupfer-, Bohrer, = , Schrot-,

- , Blei-, zum Holzdrehen , E , Ralts ,

Platten , Eiſens, für Gewinde, zum Keſſelabdichten (Saß-),

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Meißel zum Reinigen der Reſſel, Schraubenſchlüſſel, Leichter für | Metallpadung,

, Nuten -, Kuppelungs Gummipackung,

Maurerkelle, bolzen, Asbeſtpackung,

Meſſer, gewöhnl. (Kittmeſſer), für Luftpump vanfpackung,

Zugmeſſer, kolbenſtange, Gummiflappen,

Nageleiſen , für Erzenter, Lederklappen ,
Nietkopfmacher, , Leichter für Ringe, Platten 2c. in Gummi, Leder,

Nietſeßer, Erzenter , Asbeſt 2c.

Nietzieher, , Aufſteck für

Parallelreißer, Schieberſtange, Rejervetheile.

Plockſtangen , , Aufſteck für

Raspeln ,
fiolbendeckel . a ) Für die eigentliche Schiffs

Reibahlen , ſchrauben , maſchine nebſt Zubehör.

Reißnadeln , für Fundament- Bolzen und Schraubenbulzen , fom

Richtplatten , ſchrauben , plett mit Muttern und Interleg

Sägen, Hand-, für Mannloch ſcheiben , diverſe für Maſchinen

- Fuchsſchwanz-, deckel, und Keſſel,

• Bogen-, für Waſſerſtände, Bolzen für Lager von Maſchinen

- , Blätters, für Drucklager, wellen ,

Schaber, dreifantige, , Ring für Druck - für Mann- und Schlamm

- , flache, lager, lochdeckel,

Schneidzeug für Gewinde mit Kaſten , , Aufſteck für Luft- Bügel für Mann- und Schlamm

Schneideeiſen für Gewinde, pumpenkolben, i lochdeckel,

Schraubſtöcke, große, für Kolben - Cylinderdeckelmit Stopfbüchſen aus

- , fleine, ſtangenmuttern , / ſchließlich Sicherheitsventil,

Schraubſtockbacken , bleierne, fürSternbüchſen : Cylinderkolben , komplett,

- , kupferne, · mutter, Cylinderkolbenſtangen mit Muttern

Schraubenzieher , für hintere und Kreuzkopf mit Gleitplatten ,

Schraubzwingen , Schrauben komplett,

Stempel, Buchſtaben -, nabe, Erzenterringeeventuell nebſtStangen,

Zahlen -, für Büchſe im wenn ſolche feſt am Ringe (für

Stemmeiſen , flache, Ruderſteven , Steuerung),

- ; hohle, für Wellenlager, Erzentrirſtangen (jür Steuerung),

Schürzeug, komplett, für Wellenlager Federn , diverſe für Maſchinentheile,

Schaufeln , Feuerungs-, leichter , - , F = Cilinderkolben ,

= Trimmers, Vorhalter, eiſerner, mit Griff, - , - - Cylinderſicher

Schmiedewerfzeug zum Verſtemmen , Winfel aus Stahl für Sechsecke, heitsventile ,

Schraubenſchlüſſel, engl., = = = mit Anſchlag, zum Schieberkaſten des

, gewöhnl., = = ohne - , Niederdruckcylinders,

, Blechſchlüſſel, Zangen , Beiß -, kleine zum Abfneifen für Neſſelſicherheitsventile,

; Priſonſchlüſſel, von Draht, zum Schieberentlaſtungs

, Schlag für , Draht-, flache, kolben ,

Kurbellager, = runde, Feuerröhren , eiſerne (Keſſelröhren ),

, Blech für Murbel , Rohr-, 340 der Geſammtzahl,

lager, , Kneif-, große, Feuerröhren , meſſingene (Keſſel

Schlag für Kreuz - , Schmiede-, mit Spann röhren ), 2/ 25 der Geſammtzahl,

fopflagerbolzen , ringen , Führungsſtücke (Kreuzköpfe) be

, Leichter für Nieten -, ziehungsweiſe Büchſen fürSchieber

Kreuzkopf : : zu Roſten , ſtangengradführung,

lagerbolzen , Zirkel, gerade, eiſerne (Spißzirkel), Bronzeringe für Drucklager,

für Schieber ; - - (Federzirkel), Badungsſchrauben , bronzene für

ſtangen , = , krumme (Taſter), Rondenſator,1/ 10 der Geſamnitzahl,

für Kuppelungs = = ( Federtaſter), Pleyelſtangen für Dampfcylinder,

bolzen , = , Loch - (Lochtaſter), komplett,

1
1

1
1
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Ringe für Feuerröhren (Keſſelröhren ), | Dampfcylinderkolben , komplett nebſt | Couliſſe (Kurbelſchleife),

175 der Geſammtzahl, Stange und Kreuzkopf, Dampfcylinderdeckel,

Rohre für Oberflächenfondenſatoren , Erzenterringe nebſt Stange, Dampfcylinderkolben nebſt Kolben

meſſingene, verzinnt, 1/20 der Gc Federn , diverſe, ſtange und Kreuzkopf,

ſammtzahl, Gußformen zur Erneuerung des Erzenterring nebſt Stange,

Roſtbalken (Roſtträger), Weißmetalls in Lagern , Federn , diverſe,

Roſtſtäbe, Händelſchrauben , Gußformen zur Erneuerung des

Schiffsſchraubenflügel, Kreiſelräder zur Centrifugalpumpe | Weißmetalls in den Lagern ,

Schrauben , komplett, diverſe für mit Welle, Händelſchrauben ,

Rohrverbindungen , 110 der Be Pleyelſtange, komplett, Pleyelſtangen , komplett,

ſammtzahl, Schieberſtangen mit Kreuzkopf, Pumpenventile ,

Schrauben und Verſchraubungen für Ziehbänder zum Einſeßen des Cu Schieberſtange mit Kreuzkopf,

Schieberentlaſtungen, linderkolbens. Sprißenkniee,

Schrauben für Schieberpackung, Sprißenmundſtücke,
c) Für die Umſteuerungsma

= bronzene für Beobach Ziehbänder zum Einſeßen des Cy

tungslöcheram Dampf
ſchine.

linderkolbens .

keſſel, Bolzen , eventuell mit Muttern , di

Sicherheitsventile für Dampfcylinder
verſe, 110 der Geſammtzahl, f) Für die Ventilationsma

(Waſſerventile), Dampfcylinder- beziehungsweiſe ſchine.

Stangen für Schieber , Sperrcylinderdeckel, Bolzen , eventuell mit Muttern , di
Stehbolzenfeſſel mit Muttern und | Dampfcilinder- beziehungsweiſe

verſe, 1/10 der Geſammtzahl,
Scheiben ,wenn lettere erforderlich , Sperrciylinderkolben , komplett nebſt

Dampfcylinderdeckel,

Stangen am Hauptdainpffolben zur Kolbenſtange und freuzkopf,
Dampfcylinderkolben nebſt Kolben ="

Verbindung init den Lenz- und Federn , diverſe,
ſtange und Kreuzkopf,

Speiſepumpenkolben , Händelſchrauben , Exzenterringe nebſt Stange,
Stangen zur Verbindung mit dem Pleyelſtange, komplett,

Federn , diverſe,

Luftpumpenkolben,
Schieberſtangen mit Kreuzkopf, Gußformen zur Erneuerung des

Schiffsſchrauben , ganze,
Ziehbänder zum Einſeßen des Cy | Weißmetalls in den Lagern ,

. . . . kg Rundeiſen und Bleche, linderkolbens. Händelſchrauben ,

. . kg Stahl und Stahlbleche,
d) Für die Luft-, Speiſe- und

Kreiſelräder, komplett mit Welle und

. . . kg Stangen und Bleche von
Lenzpumpen .

Gehäuſe,

Meſſing, Pleyelſtangen , komplett,

. . . . kg Stangen und Bleche von
Volzen , eventuell mit Muttern , di

verſe, 1/10 der Geſammtzahl,
Schieberſtangen mit Sireuzkopf,

Kupfer, Zichbänder zum Einſeßen des En

Kurbelwelle,
Federn zu Speiſepumpenſicherheits linderkolbens .

Propellerſchaft,
ventilen ,

Waſſerſtandsgläſer ,
Gummiplatten für Lenzpumpen ,

g) Für die Dampfwinden an
- Luftpumpen ,

Erpanſionsſchieberſtange, Deck.

Hochdruckgrundſchieberſtange,
Gummiringe zum Abdichten von

Ventilſiken ,
Bolzen mit Muttern ,

Bolzen zu Kreuzkopflager , Cylinderdeckel,

=
Händelſchrauben ,

Kurbelzapfenlager,
Pockholzringe für Speiſepumpen

Kreuzkopſlager,

Cylinderkolben nebſt Stange und

Kreuzkopf,

Kurbelwellenlager .
ventile,

Pumpenventile für Speiſepumpen ,
Erzenterringe,

b ) Für die Zirkulations -

Kolbenringe,
Kolbenſtangen für die Luftpumpen ,

-
pumpenmaſchinen .

-
Plenclſtangen ,

- Lenzpi!mpen .
Erzenterſtangen ,

Bolzen eventuell mit Muttern , di- i e ) Für die Dampfpumpen.

verſe, 1/10 der Geſammtzahl, Bolzen , eventuell mit Muttern , di- Bentile.

Dampfcylinderdeckel, verſe, 1/10 der Geſammtzahl,
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22

Inventarienverzeichniſ

des Schiffes . . von

geführt vom Kapitän aus

(einſchließlich des Kapitäns und des Steuermanns) mit

dem Hafenort

Tragfähigkeit,

beſetzt

Mann, gehörend nach

Anleitung zum Gebrauch .

In dieſes Verzeichniß ſind nur diejenigen Inventarienſtücke aufzunehmen , welche nicht zu den nach

Nr. 15d des Zolltarifs zollfreien gehören (ſiehe Anlage E 1).

Abgegeben bei dem Zollamt ....... .

am ten
18

.

Für die Richtigkeit der Angaben.

Der Schiffsführer.

Nr. Benennung der Gegenſtände. Stück. Paar. Bemerkungen .

.

. .
.

. .·

. .

. .·

. .·

. · .

. .

1 . Kajütsgut.

Sekretär · · · · ·

Stühle . . . . . . . .

Feld - und Klappſtühle . . . .

Tiſche . . . . . .

Gopha . . . . . . . . . . .

Ofen mit Röhren .

Zangen . . . .

Pocker (Poker) .

Blechſchaufeln . .

Handeulen . . .

Tabacskaſten . .

Spuckkaſten . .

Spiegel . . .

Leuchter . . .

Lampen . . . . . . . .

Schenkkeſſel . .

Theetöpfe . .

Taſſen von Porzellan , bunte . .

- , weiße . . .

Steingut, bunte . . .

- - - , weiße . . .

. .

. .

. .

. .

. .·

. .

. .·

. .·

.

. .

.

. . .
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Nr. Benennung der Gegenſtände. Stück . Paar. Bemerkungen.

· ·

· ·

·
·

·

· ·
·

·
·

·

·
·

·

·
·

·

· ·

· ·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

·
·

Theelöffel . . . . . . . . .

Kaffeekannen . . . . . . . .

Milchkannen .

Zuckerdoſen .
Butterdojen . . . . . . .

Gemüſekummen
Kaffeekummen .

Große Teller , .

Deſſertteller i
Eßlöffel . . . . .

Vorlegelöffel .

Meſſer und Gabeln . .

Vorſchneidemeſſer und Gabel . . .
Brotkörbe . . . . . . . .

Tiſchdecken . .

Decken , andere . .
Präſentirteller . . .

Kaffeebüchſen . . . . . . . .

Theebüchſen . . . . . . . . .

Biergläſer . . . .
. .

Weingläſer .

Liförgläſer . .

Eiskühler . .
Karaffen . .

Salzfäſſer . .

Senfdoſen .

Pfefferdoſen .

Gülje . . .

Delkannen . . . . . . . . . . .

Waſſerkannen . .

Waſchbecken mit Zubehör . . . . . .

Nachttöpfe . .

Eiſerne Paſſagier- und Mannſchafts -Kojen
Patentwaſchtiſche . . . . . . . .

Badewannen . . . . . . . . . .

Kalte Luftmaſdinen . . . . . . . .

Raſirſtühle .ugte . . . . . .

Vettſtellen ..mieueil .. . . . . . . . . .

Matraßen , Sprungfedertheile . .

Keilfijien . . . . . . .

Kopffiſjen . . . . . . . .

Oberbetten .
lll . .. . . . .

Bettlaken . . . .

Wollene Bettdecken .

Piquetdecken . . .

Kopſfijjenbezüge . .
Oberbettbezüge . .

Handtücher . . . .

| Seifennäpfe . . . . . . . . . . .

.
.

.
.

.
.

.
.

.

·
·

·
·

·

. ·
·
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Nr Benennung der Gegenſtände. Stück. Paar. Bemerkungen.

· . .
.

.

· · ..

· · ..

· · .

· · .

·

. .
.

. .

·
·

· .

· . ..· . .

·
·

· . .· . . .

· . .· . . .

·

· .. .

·
·

·

..

.

·· .. . .

· · ... . .

·
·

· .· .. . .

· . .. . .

·
·

·

. .

· . .· . · .

Plattmenage : : : : : : :

Waſſerbehälter . . . . . . . . .

Schreibzeuge . . . . . . . . .

Fußdecken und Teppiche . .
Tiſchtücher . . . . . .

Servietten . . . . . . . . . . .

Gardinen . . . . . . . . . .

Gardinenſtangen . .

Sophakiſſen mit Bezügen und Schoner .
Sophalehnen . . . . . . . . .

Tiſchbänke . . . . . . . . . . .

Spucknäpfe . .

Deſſertlöffel . .

Bratenſchüſſel . .

Gemüſeſchüſſel :

Kompotſchüſſel :
Saucieren . . .

Suppenterrinen .
Eierbecher . . . .

Meſſerbänkchen . . . . . . . . .

Meſſerkörbe . .

Deſſertmeſſer . .

Theebretter . .

Schlingerbörte . .

Waſſergläſer . .

Meſſerſchleifer . .

Büchſenmeſſer . .

Korkzieher . . .

Schinkenteller . .

Tiſchglocken . .

Nußknacker . . .

Mörjer . . . . . . . . . . .

Gewürztrommel . . .

Siruptank . . .

Medizinkiſte oder Schrank mit Inhalt
Bücherbort . . . . . . . . .

Waſchtiſche . . . . . . . . . .

Kleiderhaken . .

Hähne von Meſſing und Holz . . .

Schiffspapiere-Kaſten oder Doſe . . .

Waſſerfilter . . . . . . .

Kartenſchrank . . . . . . . . . .

Zwiebacktrommeln . . . . . . .

· . · .· . ·

· .· .. · .

·
·

· ·

. .·

· .· .. · .

· . .· . ·

·
·

·

.

· . .· . ·

· . .· . · .

·
·

· .. ..·

· .· .. · .

·· .

. .

·
·

·

· .

·

. ..

· . · .· .
. .

.·

.·

.· .

.· .

.· .
. .·

. · . .
.

..

· . .. .·

· . .. .·

· . .·

Trichter . . . .

Enlighähne . . .

Syruphähne . .

Bürſten aller Art

Nufwaſchbaljen .

. .· ·

. .

. .

. .

. .

.

. .

. .

. .

. .

.

. .

. .

. .

.

. .

. .

.
.

117
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Benennung der Gegenſtände. Stück. Paar. Bemerkungen .

.
.

.·

·
·

· . .

. · . .

·
·

· . ..

·. . .

·
·

· · . .

· . .

·
·

.. . · . .

· . ·. . . .

·
·

· . · .. .

.. . · . .

·
·

· .. . · . .

. ·

. · . .

. ·. . . .

.

·
·

·

·. . ..

· .. . · .

.. . · ..

.

·
·

·

·. . ..

. ·. . .
.

·

.

..e

·
·

·

. · . .

· . . · . ..
.

.

. · . .

·
·

. . · .

Fußwannen . . . . . . . . .

Eimer, hölzerne . . . . . . . .

- , blecherne . . .

Blechbacken . . .

Gießkannen , blecherne . . .
Brechbecken . . . . . . .

Tellerkörbe . . . . .

Reiben . . . .

Meſſerbretter

Durchſchläge
Rrähne . . . .

Schwämme .

Fleiſchſchüſſeln . .
ühren . . . .

Leinenſchränke . .

Kartenkiſten .

Flaggenfiſten :
Blumenkörbe . .

Scheeren . . .
Handglođen . . · · · · · ·

Stiefelknechte

Kohlenkaſten :

Aſchebecher . .

Gläſerracks , Tif

Toilettebörte . . . . . . . .

Bejen . . . . . . . . . . .

Leuwagen . . . . . . . . . . .

Pukkaſten : :

Spiele' (Schach , Domino 2c.)

Flaſchen - und Gläſerringe (meſſingene)
Serviettenringe . . . . . . . . .

Schlüſſel zu Seitenfenſtern .

Feudel . . . . . . . . . . . . .

II. Küchengeſchirr.

Kochofen mit Röhren und Deckeln und Ringen

Zangen . . . . . . . . . . . .

Grillofen , Backofen . . . . . . . . .

Poder (Poker ) . . . .

Schaufeln . . . .

Töpfe, eiſerne . . .

: , verzinnte . . . .
, kupferne . . . . . . .

Dampfkochtöpfe . . .

Bratpfannen , eiſerne .
Kuchenpfannen . . .

Keſſel, verzinnie . . . . . . . .

= , eiſerne . . . . . . . . .

- , kupferne . . . . . . . . .

· · ..

· · . .

. .

. .
.

.

.
.

·

.

· .

·

. .

. .

· . .

· . .

· . .

· .

·
·
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Nr. Benennung der Gegenſtände. Stück. Baar. Bemerkungen.

.

·

.

. . ·

. . ·

. . ·

. . . ·

. . ·

. . ·

·
·

·

. . ·

·
·

·

. . ·

. ·

·
·

. ·

·
·

·

. ·
·

·

. ·.
..

. ·
·

·
·

·

. · . .

. · . .

. · . .

·
·

·
·

·
·

·
·

·
.

. · . .

. · .

Dreifüße . . . . . . . . .

Beſchlagtöpfe, kupferne . . . .

Fetttöpfe, verzinnte . . . .
Durchſchlag . . . . . . .

Fleiſchgabel . :

Meſſer und Gabeln . .
Eßlöffel . . . . .

Vorlegelöffel . . .

Schaumlöffel .

Schöpflöffel . .
Lampen . . .

Delkannen . . . . . . . . .

Kaffeetrommeln . . . . . . . .

Kaffeemaſchinen . .

Theetrommeln . . .

Fleiſchbaden , hölzerne und blecherne .

Teller von Fayence . . . . . . .

Kaffeemühlen . . . . . . . . .

Kaffeekummen . · ·

Butterſchlag , hölzerne
Fleiſchfäſſer . . .

Mehlfäſſer . . . .

Kaffeebrenner . .

Handeulen . . .

Špuckkaſten . .
Gläſertücher . . . . . . .

Tellertücher . .

Wiſchtücher . . .

Raſſerollen . . . . .

Puddingsformen . . . . . . . .

Porzellantrichter . . .

Blech - und Meſſingtrichter . . .

Güſſe . . . . . . . . . . .

Haarſieb . . . . . . . .

Fleiſchhaken . . .

Stielbecher . . .

Waſſereimer .

Spülbalje . .

Salzfaß . .

Butterfaß . .

Stampfer . .

Roller . . . . .

Hackmeſſer . . . .

Fleiſchſtampfer . .

Hackebrett, Backeblock
Kondenſor . . . .

Plumpen . . . . . . . . . . .

Siebe . . . . . . . . . . . .

Pfefferdoſe . . . . . . . . . . .

.

. · . .

· . .

. · . .

. · . .

.

·
·

·

· . .
.

. · . .

·
·

.

·

.

.
.

· .

.

· . ·

.

· . ·

.

. ·

.

· . ·

.

· . ·

.

· . ·

. ·

.

. ·

.

· . ·

.

· . ·

.

· . ·

· . ·

.

· . ·

· . ·

.

· . ·

. .
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Nr. Benennung der Gegenſtände. Stück. Paar. Bemerkungen.

· · · .

· · · .
.

· · .

· · · · · .

· · · · . .

· · · .

.
.·

·
·
. . . · .

Fliegenſchrank . . . . . . . . . .

Meſſerſchärfer . .

Meſſerpußer und Meſſerpußmaſchine .
Rohlenkaſten . . . . . . . . .

Knochenjäge . . . . . . . . . . .

Beile . . .

Eßgeſchirr von Meſſing und Holz fürs Logis
Waſſermaaße . . . . . . . . . . .

Mörſer . . . . . . . . . . . . . .

Lampenſcheeren . .

Eimer, eiſerne, zinkene, hölzerne . . . . .

Markteimer .

Gewürzkaſten . . . . . . . . .

Heber . . . . . . . . . .

Reiben, Siebe . . . . ..
Blechbacke . . . . . .

Blechmugs .

Mugs von Steingut . . . . . .

Butterdoſen . . . . . . . . .

Meſſerſtahle

Wiegemeſſer .
Vorſchneidemeſſer . . .

Pfeffermühlen . . .

Fleiſchſchränke . . . .

Dochtkaſten . . . .

Salzkaſten . . . . . .

Schaumſchläger . . .

Teller aller Art . . ..

Eimer - - . . . . . .

Hackbretter . ." oiceiiari : : : :

Hölzerne Löffel
Grüntekaſten

· ·
Handſchaufeln . . . . . .

Feger . . . . . . . . .

Faßpumpe . . . . . . . . . . ..

Kafſeekeſſel . .

Pfannkuchenteller .

Butterſtecher . . . .

Lampen . . . . . . . . . . .

Hackmeſſer . .

.

. . · . .

. . · . .

. . · . .

. . · .

·
·

·
·

·
·

. · . .

. · .

. · .

·

. . · . .

· .

·

. . · . .

. · . .

. ·

·· . .

··

·· . · . .

·· . · . .

· . · .

··
·

Dullheller . . . .

·

. . .

. .

Vorſtehendes Verzeichniß iſt von uns mit den Inventarienſtücken am Bord des Schiffes

verglichen und damit übereinſtimmend befunden.

. . .............., den en .... ......... . ..... 18

Die Reviſionsbeamten .
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Abgegeben den ten ...... . ........... 18 .. . Eingetragen in dem Schiffs -Ausgangs

deklarationsregiſter Nr......

Schiffs - Ausgangsdeklaration .

ität Dampf-Schiff (Name) von
Der Unterzeichnete meldet dem (Amt) an , daß er das (Nationalität)

Tragfähigkeit mit den in den anliegenden Zollpapieren, und zwar:

> Segel- uut (Name) von

. am (Ort der Einladung) inangegebenen kontrolepflichtigen Gütern zum Ausgange nach . ..... ,

Ladung legen wolle.

Die Einladung ſoll am ...... ten um

..... ..., den ... ten ...................................... 18
... 18 ....

Uhr ... mittags beginnen .

Der Schiffsführer.

(Unterſchrift.)

Ich erkenne durch meine Namensunterſchrift an , daß die Waaren, welche in den umſtehend unter

Nr........ bis . ... aufgeführten Bezettelungen angegeben ſind, in dem oben bezeichneten Schiffe verladen ſind.

..............., den ..... ten 18........

Der Schiffsführer.

(Unterſchrift.)

Amtliche Vermerke

über angelegten Schiffsverſchluß,Abfertigung

unter amtlicher Begleitung 2 .
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Nachweis der zu der Schiffs -Ausgangs

deklaration gehörigen Bezettelungen .

Nachweis des Verbleibs der in

Spalte 1 bis 5

aufgeführten Bezettelungen .

Bemera

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Art

der

Bezette

lung.

kungen .

Be

Iftimmungs

ort der

Waaren .

Aus

ſtellungs

amt.

Dalum

der

Ausſtellung.

Tag Monat. / Jahr.

4.

N
u
m
m
e
r

.

Bezeichnung

des Amts, des Datums,

bei welchem an welchem

die Abnahme erfolgt iſt.

Beſcheini

gung

zu Spalte

7 und 8 .

2. 3. | 5 . 6. 7. 8 . 9 . 10.
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Nachweis der zu der Schiffs -Ausgangs

deklaration gehörigen Bezettelungen .

Nachweis des Verbleibs der in

Spalte 1 bis 5

aufgeführten Bezettelungen .

Bemer

-1L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Art

der

Bezette

lung.

kungen .

Be

ſtimmungs

ort der

Waaren .

Aus

ſtellungs

amt.

Datum

der

Ausſtellung.

| Tag. | Monat. Zabr.

N
u
m
m
e
r

.

Bezeichnung Beſcheini

des Amts, I des Datums, gung

bei welchem | an welchem zu Spalte

die Abnahme erfolgt ift. || 7 und 8 .

3 . 6 . 7. 8 . 9. 10 .
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Bemerkungen für den Gebrauch.

3 .

1 . Der Schiffsführer hat lediglich die Verladungsanmeldung und das Verladungsanerkenntniß auf

Seite 1 auszuſtellen . Alle übrigen Eintragungen erfolgen von den Zollſtellen .

2 . Der Schiffsführer hat die erſte Verladungsanmeldung vermittelſt einer in zwei Exemplaren ein

zureichenden Schiffs-Ausgangsdeklaration zu bewirken ; ſind die zu verladenden kontrolepflichtigen

Güter ſämmtlich nach ausländiſchen Häfen beſtimmt und ſoll das Schiff direkt und ohne daß

eine Anmeldung bei einem Anſagepoſten erforderlich iſt, in See gehen , ſo iſt die Ausgangsde

klaration nur in einem Eremplar einzureichen . Bei weiteren in beliebiger Form abzugebenden

Verladungsanmeldungen iſt auf die bereits eingereichte Schiffs -Ausgangsdeklaration Bezug zu

nehmen . Jeder Verladungsanmeldung ſind die zugehörigen Bezettelungen beizufügen .

Die Bezettelungen, gleichviel ob ſie mit der erſten oder einer ſpäteren Verladungsanmeldung vor

gelegt ſind, werden unter fortlaufenden Nummern in Spalte 1 bis 6 beider Exemplare der

Schiffs -Ausgangsdeklaration amtlich eingetragen . Auf jeder Bezettelung iſt die Nummer, unter

welcher die Schiffs -Ausgangsdeklaration in das Schiffs -Ausgangsdeklarationsregiſter eingetragen

iſt, und die Nummer der Eintragung der betreffenden Bezettelung in die Schiffs -Ausgangs

deklaration zu vermerken .

In Spalte 6 genügt die Angabe des Beſtimmungslandes, wenn die Waaren nicht zum

Wiedereingang abgefertigt ſind.

4 . Beſcheinigungen über Anlegung beziehungsweiſe Abnahme des Schiffsverſchluſſes ſind in der

Ausgangsdeklaration, Beſcheinigungen über Anlegung und Abnahme des Rolloverſchluſſes in der

betreffenden Bezettelung einzutragen .

5 . Die Schiffs -Ausgangsdeklaration iſt in beiden Eremplaren auszufertigen .

Das Unikat wird mit den betreffenden Bezettelungen verſiegelt, mit der Adreſſe desjenigen

Amts, bei welchem es vorzulegen iſt, verſehen und dem Schiffsführer übergeben , daſſelbe bleibt

ſolange beim Schiffe, bis ſämmtliche zu der Ausgangsdeklaration gehörigen Bezettelungen von ihr

getrennt ſind. Jede betheiligte Abfertigungsſtelle beſcheinigt in Spalte 7 bis ģ die Abnahme der

von ihr zurückbehaltenen Bezettelungen und giebt, wenn das Schiff mit noch verbleibenden Be

zettelungen nach einem inländiſchen Hafen weitergehen ſoll , die Schiffs -Ausgangsdeklaration mit

dieſen Bezettelungen verſiegelt und an das Wiedereingangsamt adreſſirt dem Schiffsführer zurück,

nachdem in der Schiffs -Xusgangsdeklaration die erforderlichen Vermerke wegen des Schiffs

verſchluſſes eingetragen ſind . Die Schiffs -Ausgangsdeklaration verbleibt bei derjenigen Ab

fertigungsſtelle , bei welcher zuleßt Bezettelungen abgenommen werden .

Das Duplikat verbleibt bei der Ausfertigungsſtelle.

Iſt die Schiffs -Ausgangsdeklaration nur in einem Eremplar eingereicht (Ziffer 2), jo

verbleibt dieſelbe mit den zugehörigen Bezettelungen bei der Ausfertigungsſtelle.

Diejenn
ete

teada, einemerin
t

ezettelun
gen

und s bejcheini
ge

ton gehörige
n

Se iten dafjelbe ente
Hafen weiterg

ehwenn
das alte bis genteflun

gen
von ihre

Berlin , Carl Heymanns Verlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Neidh .

für das

Herausgegeben

im

Reichsamt des Innern.

Zu beziehen durch alle Poſtanſtalten und Budhandlungen . – Pränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang . Berlin , Freitag, den 17 . Auguſt 1888 .

Inhalt: 1. Ronſulat-Weſen : Ernennungen ; – Erequatur:

Ertheilung . . . . . . . . . . . . Seite 801

2 . Militär-Weſen : Abänderungen in dem Gejammtverzeichniſ

der den Diilitäranwärtern in den Bundesſtaaten vorbe

haltenen Stellen ; – Neues Geſammtverzeichniß der zur

Anſtellung von Militäranwärtern verpflichteten Privat

Eiſenbahnen . . . . 802

3 . Bant-Weſen : Status der deutſchen Notenbanken Ende

Juli 1888 . 822

4 . Polizei - Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 824

1 . Koniulat :Weſe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen

bisherigen Konſuls in Middelburg P . de Bruyne, den Direktor der Engliſchen Gasgeſellſchaft W . Goebel

in Vliſſingen zum Konſul für Vliſſingen und Middelburg zu ernennen geruht.

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Kaufmann John Eynon Hooper in Scilly

zum Vize-Konſul auf den Scilly - Inſeln zu ernennen geruht.

Der Ingenieur Bruno von Sperling iſt zum Vize-Konſul des Reichs in Duro Preto für die Provinz

Minas Geraes (Braſilien ) ernannt worden .

Dem zum Kaiſerlich japaniſchen Konſul in Bremen ernannten Kaufmann Eugen von der Heyde iſt

das Erequatur Namens des Reichs ertheilt worden .

118
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2 . M ilitä r - Weie n.

Bekanntmach un g .

Sn Verfolg der Bekanntmachung vom 24 . Juni 1887 (Central- Blatt Anhang S . 217) werden hierunter

diejenigen Abänderungen veröffentlicht, welche in dem Geſammtverzeichniß der den Militäranwärtern in den

Bundesſtaaten vorbehaltenen Stellen eingetreten ſind.

Nachtrag

dem Geſammtverzeichniß der den Militäranwärtern in den Bundesſtaaten vor

behaltenen Stellen .

Anmerkungen : 1. Die in den Verzeichniſſen aufgeführten Stellen ſind den Militäranwärtern ausidhließlich vorbehalten , ſo :

fern bei den einzelnen etwas anderes nicht ausdrüdiich bemerkt iſt.

2. Diejenigen Stellen , welche den Militäranwärtern vorbehalten , aber denſelben nur im Wege des Aufrüdens

bezw . der Beförderung zugänglich ſind , ſind mit einem * bezeichnet.

Bezeichnung der Stellen .

Angabe Bezeichnung,

bei den für Militär: 1 der Behörden , an welche

anwärter nicht aus. die Bewerbungen zu

ichließlich beſtimmten richten ſind, wenn es nicht

Stellen , in welchem die Behörde ſelbſt iſt, bei

Umfange dieſelben welcher die Anſtellung

vorbehalten ſind. gewünſcht wird.

Bemerkungen .

I. Königreich Preußen .

II. Staatsminiſterium .

(Seite 220 iſt anſtatt des Vernierks Zeile 1 und 2 zu ſeßen :)

1. Anſiedelungalommiſſion für Weſtpreußen /

und Pojen :

Sekretariatsaſſiſtent,

* Regiſtrator, mindeſtens zur

* Sekretäre (Kalkulatoren ). Hälfte.

2 . Verwaltung des Deutſchen Reichs- und

Königlich Preußiſchen Staats-Anzeigers:

Erpedienten . mindeſtens zur

Hälfte.

V . Miniſterium für Handel und Gewerbe.

(Seite 223 unter V iſt Zeile 4 /5 zu jepen :) hinzuzufügen : 1

Hafenmeiſter (ſtatt Hafenmeiſter Ober - Präſident 311

1 . und 2 . Klaſje.) Breslau.
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Bezeichnung der Stellen.

Angabe

bei den für Militär.

anwärter nicht aus.

ſchließlich beſtimmten
Štellen , in welchen

Umfange dieſelben

vorbehalten ſind.

Bezeichnung

der Behörden , an welche

die Bewerbungen zu

richten ſind, wenn es nicht

die Behörde jelbſt iſt, bei

welcher die Anſtellung

gewünſcht wird .

Bemerkungen.

-

(Seite 223 unter V Zeile 7 20.:) Statt Regierung zu

Untere Schiffahrts - und Hafenpoli Wiesbaden zu ſeßen :

zeibeamte (u. ſ. w .) Regierungs -Prä

ſident zu Wies

baden .

(Seite 223 unter V Zeile 13 :) zu ſeßen :

ſtatt Schiffahrtsaufſeher 3 - Anklam Regierungs - Präſi

zu ſeben : Schiffahrtsaufſeher zu dentzuStralſund

Wolgaſt. (ſtatt zu Stettin ),

(Seite 224 in Zeile' 1 zu ſtreichen :) Die Stellen der

Seehülfslootſen . Seehülfslootſen

ſind eingezogen .

(Seite 224 Zeile 3 /4 ) hinzuzufügen :

Rechnungsführer bei den Aichungs Aichungs- Inſpektoren

ämtern. zu Magdeburg

und Caſſel.

VIII. Miniſterium für Landwirthſchaft, Domänen und Forſten.

(Seite 226 iſt anſtatt der Nummern 1 . 2. 3. zu ſeßen :)

1 . Oberlandeskulturgericht und General:

Tommiffionen :

*Sekretäre, | mindeſtens zur

Büreau-Aſſiſtenten und Diätare, Hälfte.

Drucker (in der Kanzlei).

2 . Landwirthſchaftliche Lehranſtalten :

* Rendanten (Rechnungsführer ), mindeſtens zur Miniſterium fürLand

Sekretäre. Hälfte. |wirthſchaft, Domänen

und Forſten .

3 . Thierärztliche Hochſchulen :

* Adminiſtrator,
Miniſterium für Land

* Rendanten , mindeſtens zur

* Sekretäre (Regiſtratoren ),
wirthſchaft, Domänen

Hälfte.
und Forſten .

Dekonomie- Inſpektor,

Futtermeiſter, Anatomiewärter,

Schuldiener, Hundewärter .

IX . Miniſterium der geiſtlichen , Unterrichts - und Medizinal- Angelegenheiten.

(Seite 227.)

7a . Königliches meteorologiſches Inſtitut zu

Berlin :

* 2 Büreaubeamte mindeſtens zur Der Direktor des

Hälfte. Königlichen meteoro

logiſchen Inſtituts .

118*
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II. Königreich Bayern.

A . Staatsminiſterium des Königlichen Hauſes und des Aeußern .

b ) Poſt- und Telegraphenverwaltung :

Seite 230 ' hat die vorleşte Zeile fortan zu heißen :

Packetboten , Depeſchenboten , Briefeinſammler .

B . Staatsminiſterium der Juſtiz.

Seite 231 iſt in Ziffer 3, 5 und 6 ſtatt: „ Ständige Tagſchreiber“ die Bezeichnung „ Sekretariats

gehülfen “ einzufügen .

D . Staatsminiſterium des Innern für Kirchen - und Schulangelegenheiten .

10 . General-Konſervatorium der wiſſenſchaftlichen Sammlungen des Staates :

Seite 235 tritt als neue Stelle, und zwar als crſte Zeile, hinzu :

*Hausinſpektor des chemiſchen Laboratoriums.

11. Hof- und Staatsbibliothek :

(Seite 235.) Dieſe Ziffer hat fortan zu lauten :

11 . Bibliotheken :

a) Hof- und Staatsbibliothek in München :

* Hausmeiſter,

Portier,

Bote ,

Bibliothekdiener.

b ) Bibliothek in Bamberg:

Bibliothekdiener. ( Für dieſe leştere Stelle iſt in Spalte 3 „ der Bibliothefar " als

Anſtellungsbehörde zu ſeßen .)

12. Afademie der bildenden Künſte:

(Seite 235.) As neue Stelle tritt am erſten Plaße hinzu :

Kaſſa - und Rechnungsgehülfe.

17. Nationalmuſeum :

(Seite 236 .) Den bisher aufgeführten Stellen iſt als neu hinzutretend voranzuſtellen :

Kanzliſt.

F . Kriegsminiſterium :

Es ſind folgende Veränderungen eingetreten :

1. Miniſterium :

a ) Seite 240 iſt ſtatt , * GeheimeKanzleiſekretäre“ und „ * Kanzleiſefretäre" zu ſeben : „ * Regiſtratur

vorſteher und Regiſtratoren " , * Kanzleivorſteher und * Kanzleiſekretäre " ;

b ) ſtatt „Ordonnanzen “ „ Kanzleidiener“ ;

3 . Militär- Intendanturen :

( ) Seite 241 iſt ſtatt „ Büreaudiätarien “ zu ſeben : „ Büreaudiätarien für den Sefretariatsdienſt" :

d ) als neue Stellen treten hinzıı und ſind vor den Stellen der „ Kanzleidiätarien “ einzuſchalten :

Die Stellen der „ Büreaudiätarien für den Regiſtraturdienſt“ ;

4 . Militär- Juſtizverwaltung:

a ) General-Auditoriat:

e) Seite 241 iſt ſtatt „ Kanzleiſekretär“ 311 jeßen : „ * Kanzleiſekretär und Regiſtrator“ , dann

f) ſtatt „ Büreaudiener “ „ Kanzleidiener“ ;
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b ) Militärbezirksgerichte :

g ) ſtatt „ Büreaudiener " iſt zu ſeßen : „ Kanzleidiener “ ;

5 . Generalſtab und Vermeſſungsweſen :

li) ſtatt „ Manzleiſefretär" iſt zu jepen : „ Kanzleiſekretär und Regiſtrator“ , dann

i) ſtatt „ Büreaudiener" „ Kanzleidiener" ;

7. Naturalverpflegung :

h ) Seite 242 treten als neue Stellen hinzu und ſind nach den Stellen der „ Proviantmi iſter"

einzuſchalten :

die Stellen der „ Proviantamts -Rendanten “ ;

11. Remonte- Juſpettion :

1) ſtatt „ Kanzleiſekretär“ iſt zu ſeben :

, * Kanzleiſekretär und Regiſtrator“ , dann

m ) ſtatt „ Büreaudiener“ „ Kanzleidiener" ;

12 . Militär-Erziehungs- und Bildungsweſen :

n ) unmittelbar nach dieſem Vortrage iſt als Ueberſchrift, bezw . Unterabtheilung einzuſchalten :

„ Inſpektion der Militär- Bildungs-Anſtalten " ;

Kriegs-Akademie:

o ) als neue Stelle tritt hinzu : die Stelle eines „ Bureau - und Hausdieners “ ;

in Spalte 3 iſt als Anſtellungsbehörde zu ſeßen : „ Kriegs-Akademie" ;

Artillerie- und Ingenieur-Sdule :

p ) Seite 243 tritt als neue Stelle hinzu : die Stelle eines

„ Büreau - und Hausdieners“ ;

in Spalte 3 iſt als Anſtellungsbehörde zu ſeßen :

„ Artillerie- und Ingenieur-Schule" ;

14 . Artillerie- und Waffenweſen :

b) Techniſche Inſtitute der Artillerie :

Pulverfabrik :

g) die Stelle des „ Betriebsinſpektors“ kommt in Fortfall.

IV. Königreich Württemberg.

III. Im Departement der auswärtigen Angelegenheiten.

B . Abtheilung für die Verkehrsanſtalten .

b ) Eiſenbahn - und Dampfſchiffahrtsverwaltung :

a . Eiſenbahnbau und -Betrieb :

Auf Seite 251 iſt bei Ziffer 16 vor dem Worte „ * Bahnhofaufſeher" einzuſchalten das Wort

c) Poſt- und Telegraphenverwaltung:

Die Ziffern 47, 48 und 49 (Seite 252) haben zu lauten ;

„ * Buchhalter, * Bureauaſſiſtent, *Magazinsverwalter – der Druckerei- und Druck

ſachenverwaltung" -

zur Hälfte " .

VI. Im Departement der Finanzen.

Die Ziffer 31 (Seite 258) „ Fabrikbote in Weißenau" falt weg.
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VIII. Großherzogthum Sachſen .

III. Im Bereich des Departements des Innern .

(Seite 270.)

Die an zweiter Stelle aufgeführten Chauſſeegelderheberſtellen ſind vom 1. Januar 1888

ab in Folge der Aufhebung des Staatschauſſeegeldes in Wegfall gekommen und daher zu ſtreichen .

XVI. Fürſtenthum Schwarzburg-Sondershauſen :

(Statt des Abſchnitts XVI Seite 282 – 284 iſt zu ſeßen :)

Bezeichnung der Stellen .

Ungabe

bei den für Militär -

anwärter nicht auss

(chließlich beſtiminten

Štellen , in welchem

Umfange dieſelben

vorbehalten ſind.

Bezeichnung

der Behörden , an welche

die Bewerbungen zu

| richten ſind, wenn es nicht

die Behörde ſelbſt iſt, bei

welcher die Anſtellung

gewünſcht wird .

Bemerkungen.

1 . In allen Dienſtzweigen und bei allen

Behörden , außer bei der Miniſterial

Abtheilung, beiwelcher die auswärtigen

Angelegenheiten bearbeitet werden :

Kanzliſten , Kopiſten , Lohnſchreiber.

2. In allen Dienſtzweigen und bei allen

Behörden :

"Kaſtellane, Boten , Diener und

Beidiener .

3. In der Gendarmerie :

* )Wachtmeiſter, *)Obergendarmen ,

Gendarmen .

4 . Wegewärter.

5 . Im Steueraufſichtsdienſte:

** )Salinenkontroleure, * * )Steuerauf

ſeher, 1) diätariſche Steuer

aufſeher.

6 . Chauſſeegeld -Einnehmer. ?)

7. Gefangenmeiſter , Gefangenwärter .

8 . * *) Gerichtsvollzieher .

9. Bei den Landräthen :

† ) Regiſtratoren . nur zur Hälfte.

10 . Bei der Staatshauptkaſſe, den Bezirks

kaſſen und den Steueränitern :

* + ) Buchführer, ř) Kalkulatoren ,

+ Kaſſenſchreiber, * erſte und weiterenur zur Hälfte.

+ )Aſſiſtenten .

11. Bei den Gerichten :

† )Gerichtsſchreibergehülfen . nur zur Hälfte.

* ) nur durch Auf:

rüden .

* *) die definitive An .

ſtellung jeßt den

Nadweis der Be:

fähigung voraus.

+ ) Die Anſtellung und

die Annabme als

Stellenanwärter er

· folgt nur nach Ab

legung einer Prü.

fung.

1) Es bleibt vorbehal.

ten, die Stellen der

Steueraufſeher vor:

übergebend (bis

höchſtens zu einem

Drittheile )mit Ajpi.

ranten des höheren

Steuerdienſtes zu

beſeßen .

2) Soweitdie Chauſſee:

geld . Einnahmen

nicht verpachtet oder

als Nebengeſchäft be.

ſorgt werden .

Ueberall das Fürſt

liche Miniſterium zu

Sondershauſen .
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XXIII. Freie und Hanſeſtadt Lübeck .

(Seite 288.)

1 . An Stelle des in Wegfall gekommenen und nicht wieder zur Beſepung gelangenden Poſtens

eines Regiſterführers bei dem Stadt- und Landamte ſind die bei dieſer Behörde geſchaffenen bezw .

reorganiſirten vier Kanzliſtenſtellen den Militäranwärtern zur Hälfte (alternirend) eröffnet worden .

2 . Die inzwiſchen eingerichtete, zur alternirenden Beſepung mit Militäranwärtern beſtimmte Stelle

eines Büreaugehülfen beim Landgerichte iſt in das Verzeichniß unter „ Gerichte“ neu einzuſtellen .

Für die unter Ziffer 1 und 2 aufgeführten, neu eröffneten Stellen iſt eine beſondere Prüfung

vorgeſchrieben .

XXVI. Elſaß -Lothringen .

Bezeichnung der Stellen .

Angabe

bei den für Militär-

anwärter nicht aus

ſchließlich beſtimmten

Štellen , in welchem

Umfange dieſelben

vorbehalten ſind.

Bezeichnung

der Behörden , an welche

die Bewerbungen zu

richten ſind, wenn es nicht

die Behörde ſelbſt iſt, bei

welcher die Anſtellung

gewünſcht wird.

Bemerkungen .

IV . Verwaltung des Innern .

(Seite 293.)

6 . Befierungsanſtalten :

Inſpektoren , Expedienten ,

aufſeher,

Erzieher,

Ober Der Bezirkspräſident

zu Straßburg.

Der Bezirkspräſident

zu Straßburg.

Der Bezirkspräſident | Die Stellen der Hülfs .

zu Straßburg.
erzieher ſind etats

mäßig

Hülfserzieher.

6 . Arbeitshausverwaltung :

Inſpektor, Expedient, Oberaufſeher,

Aufſeher, Werkmeiſter, Pförtner.

Miniſterium .

Miniſterium .

V . Verwaltung der Juftiz und des Kultus.

Strafanſtalten und Bezirks - bezw . Unter :

ſuchungsgefängniſſe :

Inſpektoren , Expedienten , Ober Miniſterium .

aufſeher,

Aufſeher, Werkmeiſter , Pförtner . Miniſterium .

1
l

VII. Verwaltung der Gewerbe, Landwirthſdaft und öffentliden Arbeiten .

(Seite 294 .)

3. Fiſchzuchtanſtalt zu Hüningen :

Aufſeher. Bezirkspräſident zu DieStelle des Büreau

Colmar.
aſſiſtenten iſt ein .

gegangen .

Berlin , den 9. Auguſt 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : v . Boetticher.
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Bekannt m a ch u n g .

Unter Aufhebung der Bekanntmachung vom 25 . Juni 1887 (Central-Vlatt 1887, S . 295 /306) wird

hierunter ein neues

Geſammtverzeichniß der in den Bundesſtaaten vorhandenen Privat-Eiſen

bahnen und der Durch Private betriebenen Eiſenbahnen , welchen die Verpflich

tung auferlegt worden iſt , bei Belegung von Beamtenſtellen Militäranwärter

vorzugsweiſe zu berückſichtigen ,

zur öffentlichen Kenntniß gebracht,

der

Geſammtverzeichniſ

in den Bundesſtaaten vorhandenen Privat-Eiſenbahnen und der durd Private betriebenen

Eiſenbahnen , welchen die Verpflichtung auferlegt worden iſt, bei Beſetzung von Beamtenſtellen

Militäranwärter vorzugsweiſe zu berückſichtigen .
_ _

Bezeichnung

der

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzugs:

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

BezeichnungAltersgrenze,
der Verwaltungsbehörde, an

bis zu welcher welche die Bewerbungen zu

Militär
richten ſind, ſoweit nicht in

anwärter
den Vakanzanmeldungen

berüdſichtigt
| andere Anſtellungsbehörden

werden
ausdrüdlich bezeichnet

müſjen.
werden .

Bemerkungen .

Eiſenbahn.

I. Königreich Preußen .
1. Altdamm Colberger Eiſenbahn. Subaltern - und Unterbeamte. |40 Jahre. Direktion der Altdamm -Col- 1 bei der Belegung

berger Eiſenbabngeiellidaitl fine die für den

Staatsetſen .
zu Stettin . bahndienſt in

dieſer Beziehung

gültigen Bor

driften in an.
wendung

bringen .

2. Altenburg- Zeißer Eiſenbahn (für Bahnwärter, Schaffner und 35 - Rönigliche Generaldirektion

die preußiſde Strecke). ſonſtige Unterbeaute , mit der Sächſiſchen Staatseiſen

Ausnahine der einer tech . bahnen zu Dresden .

niſchen Vorbildung bedür:

fenden .

3. Altena - Kaltenkirchener Eiſen : Wie zu 1. Direktion der Altona- Kalten | Wie zu I.

bahn. kirchener Eiſenbahngeſell

ſchaft zu Altona.

4 . Vraunjowrigiſche Landeseiſen | Wie zu 1. Direktion der Braunſchwei- | Wie ju i.
bahn ( für die preußiſche Strede giſchen Landeseiſenbahn :
der Bahn Braunſchweig - Derne: geſellſchaftzu Braunſchweig.
burg -Ceejen ).

5 . Breßlau -Warſchauer Eiſenbahn | Wie zu ?. 35 , Direktion der Breslau -War.

(preußiſche Abtheilung). chauer Eijenbahngeſell

ichaft zu Dels.

6 . Proelthal- Bahn . Wie zu 2. Direktion der Breelthaler

Eiſenbahn-Aktiengeſellſchaft

zu Hennef a. D . Sieg .

7 . Crefelter Eiſenbahn. Wie zu 1. Direktion der Crefelder Eiſen : Wie zu 1.

babngeſellſchaft zu Crefeld .
8 . Cronberger Eiſenbahn. Wie zu 2. Verwaltungsrath der Cron :

berger Eiſenbahngeſellſchaft

zu Cronberg .
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Bezeichnung

der

E iſen b a h n .

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzugs.

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen . ſind.

Altersgrenze,

bis zu welcher
Militär

anwärter

berückſichtigt

werden

müſſen .

Bezeichnung
der Verwaltungsbehörde, an

welche die Bewerbungen zu

richten ſind, ſoweit nicht in

den Vakanzanmeldungen

andere Anſtellungsbehörden

ausdrücklich bezeichnet
werden .

23einerCutgen.

9. Dahme-Ugroer Eiſenbahn . Wie zu 1. 40 Jahre.

10 . Dortmund - Grenau - Enſcheder Wie zu 2 .
Eiſenbahn .

11. Eiſenberg .Croffener Eiſenbahn |Wie zu 1.

(für die preußiſche Strecke).

12. Eiſern -Siegener Eiſenbahn. Wie zu 1.

13. Farge-Vegeſacer Eiſenbahn. Wie zu 1.

Direktion der Dahme-Ucroer | Wie zu 1.

Eiſenbahngeſellſchaft zu
Dabme.

Direktion der Dortmund-Gro

nau - Enſcheder Eijenbahn .

geſellſchaft zu Dortmund.
Vorſtand derEiſenberg-Crofie |Wie zu 1.

ner Eiſenbahngeſellſchaft zu
Eiſenberg i. Altenburg

Direktion der Eiſern -Siege: Wie zu 1.

ner Eiſenbahngeſellſchaft zu

Siegen .

Vorſtand der Farge-Begeſader Wie zu 1.
Eiſenbahngeſellſchaft zu
Blumenthal.

Kreis - Eiſenbahn -Rommiſſion Wie zu 1.
zu Flensburg.

Direktion der Stargard - |Wie zu 1.
Cüſtriner Eiſenbahngeſell.

ſchaft zu Cüftrin .
Direktion der Halberſtadt- Wie zu 1.

Blankenburger Eiſenbahn .

geſellſchaft zu Blaufen

burg a H .

14 . Flensburg - Kappelner Eiſen - |Wie zu 1.
babn .

15. Glaſow -Berlinchener Eiſenbahn . Wie zu 1.

16 . Wie zu 1.Halberſtadt- Blankenburger

Eiſenbahn (für die preußiſchen

Theile der Bahnſtređen Langen .
ſtein -Derenburg und Blanken

burg - Rübeland - Elbingerode-

Tanne).

| a) 35 Jahre

für langen

ſtein - Deren

burg,

b ) 40 Jahre

für Blankén .

burg - Rübe.

land- Tanne.

40 Jahre. Direktion der öſterreichiſchen Wie zu 1.
Lokal - Eiſenbahngeſellſchaft

zu Wien .

Verwaltungsrath der Heſji.

ſchen Ludwigs- Eiſenbahn .

geſellſchaft zu Mainz.

35 .

17 . Hannsdorf- Ziegenhals (für die Wie zu 1.

im preußiſchen Gebiete belegene
Strede).

18. Heſſiſche Ludwigsbahn (für die Wie zu 2.

preußiſchen Theile der Bahn:
ſtrecken Mainz - Wiesbaden ,

Frankfurt a . M .-Griesheim und
Hanau -Babenhauſen , ſowie für

Frankfurt a . M .- Camberg-Eſch .
hofen und Wiesbaden -Niedern

hauſen ).

19. Soyaer Eiſenbahn . Wie zu 1.

20. Ilme-Bahn (Einbed -Daſſel). Wie zu 1..

21. Kerkerbachbahn (Hedholzhauſen - Wie zu 1.

Dehrn ).

22. Kiel - Egernförde- Flensburger Wie zu 1.
Eiſenbahn.

23. Königsberg-Cranzer Eiſenbahn . Wie

Vorſtand der Hoyaer Eiſen - |Wie zu 1.
babngeſellichaft zu Hoya.

Königliches Eijenbahnbe: Wie ju 1.

triebsamt(Hannover-Caſſel)
zu Caſſel.

Vorſtand der Rerkerbad bahn - | Wie zu 1.

Aftiengeſellſchaft zu Chriſti.

anshütte (PoſtamtNunkel.)
Direktion der 'Riel - Edern | Wie zu 1.

förde - Flensburger Eiſen

bahngeſellſchaft zu Kiel.
Direktion der Rönigsberg- | Wie zu 1.

Cranzer Eiſenbahngeſell.
ſchaft zu Königsberg i.Oſtpr.

Direktion der Kreis Altenaer | Wie zu 1 .

Schmalſpurbahnen

Lüdenſcheid .

24. Kreis Altenaer
bahnen .

Schmalſpur, Wie zu 1. 40 -

119
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Bezeichnung

der

Eiſenb a h n.

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzugs.

weiſe mit Militäranwärtern

zu befeßen ſind.

Altersgrenze,
Bezeichnung

| der Verwaltungsbehörde, an
bis zu welder

Militär:
| welche die Bewerbungen zu

anwärter
richten ſind, ſoweit nicht in

berückſichtigt
den Vakanzanmeldungen

| andere Anſtellungsbehörden
werden

ausdrücklich bezeichnet
inüſſen .

werden .

Bemerkungen

25. Kreis Oldenburger Eiſenbahn Wie zu 1. 35 Jahre.

(Neuſtadt-Oldenburg ).

26 . Marienburg - Mlawkaer Eiſen - | a ) Wie zu 2 für die Strecke 35 :

bahn. Marienburg-Mlawka,

b ) Wie zu 1 für die Strecke | 40 .

Zajonsfowo-löbau .

27. Neuhaldensleben - Eilslebener Wie zu 1. 40 -

Eiſenbahn .

Königliches Eiſenbahnbe: |Wie zu 1.

triebsamt zu Kiel.

Direktion der Marienburg
Mlawkaer Eiſenbahngeſell

ſchaft zu Danzig.
b ) Wie zu i

28. Nordbrabant: Deutſche Eiſenbahn Wie zu 2, außerdem Stations: 35
( für den preußiſchen Theil der vorſteber * ) , Stationsauf:

Bahnſtređe Gennep -Weſel). ſeher und Aſſiſtenten , Tele:
graphiſten , Materialiener

walter, Magazinaufjeher.

Vorſtand der Neuhaldens. Wie zu 1.

lebener Eiſenbahngeſell.

ſchaft zu Neuhaldensleben .

Direktion der Nordbrabant Wie zu 1.

Deutſchen Eiſenbahngeſell- 1 ) Die Stellen der
Stationspor

ſchaft zu Gennep. ſteber ſind nur

im Wege des

Pluſrüdensbezw .

der Beförderung

den Militäran.

wärtern zugäng.

lid .

Magiſtrat der Stadt Oſter: |Wie zu 1.

wiedt.

Verwaltungsrath der Dit:

preußiſchen Südbahngeſell:

ſchaft zu Königsberg i.Oſtpr. b) Wie zu 1.

s29. Dſterwiec - Waſſerlebener Eiſen - Wie zu 1. 40

bahn .

30 . Oſtpreußiſche Südbahn . a ) Wie zu 2 für Pillan 35

Königsberg. Proſtken ,

b ) Wie zu 1 für Fiſchhau - 40
ſen -Palmnicken .

31. Paulinenaue - Neu - Ruppiner | Wie zu 1.

Eiſenbahn .

35 !

Direktion der Paulinenaue- Wie zu 1.

Neu- Ruppiner Eiſenbahn

geſellſchaft zu Neu-Ruppin.

Direktion der Pfälziſchen

Eiſenbahnen zu Ludwigs.
bafen a . Rhein .

32. Pfälziſche Ludwigsbahn (für die Wie zu 2 .
preußiſchen Theile der Bahn .

ſtređen Wellesweiler · Grube

König bei Neunkirchen und St.

Ingbert- St. Johann ).

33. Priegnißer Eiſenbahn (Perle: Wie zu 1.

berg -Prißwalk-Wittſtoc ).

34 . Rhene- Diemelthal-Eiſenbahn . Wie zu 1

35 . Schleswig - Angeler Eiſenbahn Wie zu 1.

(Schleswig -Süderbrarup).

36 . Schleswig-Holſteiniſche Marſch- Wie zu 1.
bahn-Geſellſchaft.

40

37. Schmalkalden - Wernshauſener |Wie zu 2.
Eiſenbahn.

35

Direktion der Priegnißer Wie zu 1.
Eiſenbahngeſellſchaft zu
Perleberg.

Vorſtand der Rhene- Diemel. Wie zu 1.

thal - Eijenbahngeſellſchaft

zu Siegen .

Direktion der Schleswig- An- | Wie zi1 1.

geler Eiſenbahngeſellſchaft

zu Schleswig .

Direktion der Schleswig-Hol- | Wie zu 1.

ſteiniſchen Marſchbahn-Ge:

ſellſchaft zu Glüdſtadt.

Direktion der Werra -Eiſen .

bahngeſellſchaft zu Mei

ningen .

Direktion der Stargard - | Wie zu 1.

Cüſtriner Eiſenbahngejell.

ſchaft zu Cüſtrin .

Direktion der Stendal- Tan . Wie zu 1.

germünder Eiſenbahngeſell

ſchaft zu Tangermünde.

Direktion der Unterelbeſchen

Eiſenbahngeſellſchaft zu

Harburg .

38. Stargard-Cüſtriner Eiſenbahn . | Wie zu 1.

39. Stendal - Tangermünder Eiſen . Wie zu 1.
bahn .

40. Unterelbeſche Eiſenbahn. Wie zu 2 . 35 -
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Beze i dy n ung

Der

8 if e t b a b n .

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzugs.

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Altersgrenze,
Bezeichnung

der Verwaltungsbehörde, an
bis zu welcher

welche die Bewerbungen zu
Militär:

richten ſind, ſoweit nicht in
anwärter

den Vakanzanmeldungen
berücſichtigt

| andere Anſtellungsbehörden
werden

ausdrücklich bezeichnet
müſſen .

werden .

Bemerkungen .

41. Warſtein-Lippſtadter Eiſenbahn. Wie zu 1. 40 Jahre.

42. Weſtholſteiniſche Eiſenbahn. Wie zu 1.

Vorſtand der Warſtein -lipp. | Wie zu 1.
ſtadter Eiſenbahngeſellſchaft

zu Lippſtadt.

Direktion der Weſtholſteini. Wie zu 1.
ſchen Eiſenbahngeſellſchaft

zu Neumünſter.

Mägiſtrat der Stadt Perle: Wie zu 1.
berg.

Direktion der Zichipkau - Fin . Wie zu 1.

ſterwalder Eijenbahn -Ge.

fellſchaft zu Finſterwalde.

43. Wittenberge-Perleberger Eijen: Wie zu 1.
babn .

44. Zichipfau - Finſterwalder Eiſen : Wie zu 1.
bahn .

40

II. Königreich Bayern .
Pfälziſche Eiſenbahnen . Direktion der Pfälziſchen |

Eiſenbahnen zu Ludwigs.ſtellen , zum Theile:

Bahnwärter, Weichen -1

wärter,
teln .

Schaffner (Konduk
teure) , Bureau zu

diener , Stations
meiſter , Portiers

(Stationsdiener),
teln .

Hausmeiſter , Zug-)

führer (Oberkon .

dukteure) , Obleutel

Güterbeſtätter . Bild einem

letdrucker, Rangirer,
( Drit

tel.
Bahnhofaufieber ,

Halteſtelleverwalter,

Telegraphiſten,
Stationsverwalter ,

Gehülfen der Cen :
tralbüreaus , Er:

peditionsgehülfen ,
( einem

Gepäcexpedienten ,
Einnebmereigehül.1 Drit:

fen , Gehülfen der

Magazinsverwal

ZU

tel.

tung.

III. Königreich Württemberg .

| 40 Jahre.Dampfſtraßenbahn von Ravensburg | Expedient,

nach Weingarten. Expeditions:

gehülfen ,

Zugführer,
Bremſer.

U zu zwei

Dritteln .

i aus:

ſchließlich .

| Lokalbahn - Aktiengeſellſchaft | Bei der Beießung
ſind die für den

zu München . Štaatseijenbahn .

dienſt in dieſer

Beziehung be

ſtehenden und

noch zu erlaſſen

den Vorſchriften
in Anwendung

zu bringen .

119 *
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Bege ich nung

der

Eiſenb a b n.

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzugs.

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Bezeichnung
Altersgrenze,or | der Verwaltungsbehörde, an

bis zu welcher
welche die Bewerbungen zu

Militär
richten ſind, ſoweit nicht in

anwärter

berüdjichtigt
den Vakanzanmeldungen

andere Anſtellungsbehörden
werden

ausdrücklich bezeichnet
müſſen . werden .

Bemerkungen .

IV . Großherzogthum Baden .

1 . HeſſiſcheLudwigs-Eiſenbahn für die Stationsdiener Bahnwärter,* | Eine Alters : | Verwaltungsrath der Heffi- | Die Bahn .
| und Weiden .

Streden Mannheim - beſliſche Weichenwärter,* Stations grenze iſt für den Ludwigs - Eiſenbabn wärter finden

Grenze gegen Lampertheim und aufſeher, Magazinsauf die badiſchen gejellſchaft zu Mainz. nur dann Berüd .

Eberbach - bejjijche Grenze gegen ſeber, Ladmeiſter, Telegra - Strecken nicht ſichtigung, wenn

Erbad).

ſie längere Zeit

phiſten ,** Billet- und Ge feſtgeſeßt. bei der Unter :

päderpedienten ,* * Güter haltung und Er

erpedienten bezw . Gehül
neuernng des

Dberbaues, 10 .

fen , * * Stationsverwalter wie im Bahn

II. und III. Klaſje,* * Sta . bewachungs- und

tionsaſſiſtenten , * * Stas
Signaldienft ei .

ner im Betriebe

tion : gehülfen bezw . Diur. befindlichen Bahn

niſten ,** Zugführer, Kon thätig oder beiin

dukteure, Bremſer, Wagen
Gijenbahn . Neu

wärter, Wagenaufſeher.
bau beſchäftigt
geweſen ſind.

* * ) Zur Erlangung

der mit * * be.

zeichneten Stel.

len iſt eine Bri

fung erforder

lich ; dieſe Stel.
len werden nur

zur Hälfte mit
Militäranwär.

tern bejest.

Die Wagen .

wärter und

Wagenauf:
eher-Stellen
find den mit tech

niſcher Vorbil.

Dung berjepener
Muitäranwär.

tern vorbehalten .

2. Mannheim – Weinheimer Eiſen . Subaltern- und Unterbeamte. 40 Jahre. Betriebsverwaltung heſſiſcher

Nebenbahnen zu Darmſtadt.
ießung ſind die

babn . für den Staats.

eiſenbahndienſt
in dieſer Be.

ziehung gültigen
Vorſchriften in
Anwendung zu
bringen .

V . Großherzogthum Heſſen .

1. Darmſtadt – Elberſtädter Eijen : |Weichenwärter , Stations. | Bis zum noch | Betriebsverwaltung Heſſiſcher |

babn . wärter, Shaffner. nicht zurüdge | Nebenbahnen zu Darmſtadt.
legten 40 . Le

bensjahre.

2. Darmſtadt -- Griesheimer Eiſen - Weichenwärter , Stations. Desgleichen .

bahn . wärter, Schaffner.
3 . Heſſiſche Ludwigs.Eiſenbahn fürdie Stationsdiener, Babnwärter,* Eine Alters . Verwaltungsrath der beſji. ) Die Bahn .

Streden Lampertheim - badiſche Weidenwärter,* Stations- grenze iſt für jchen Ludwigó- Eiſenbahn wärter finden

(Grenze gegen Mannheim und aufſeher , Magazinsauf: die heſſiſchen geſellſchaft zu Mainz.

und 10 eiden .

nur dann ferid .
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Bezeichnung

der

Eiſenba h n .

Bezeichnung

der Stellen, welche vorzugs

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Altersgrenze,
Bezeichnung

der Verwaltungsbehörde, an
bis zu welcher

Militär:
| welche die Bewerbungen zu

richten ſind, ſoweit nicht in
anwärter

den Vakanzanmeldungen
berüđſichtigt

andere Anſtellungsbehörden
werden

müſſen .
ausdrüdlich bezeichnet

werden .

Bemerkungen

Streden nicht

feſtgejept.
Biblis - preußiſche Grenze gegen
Frankfurt a . M ., Lampertheim - -
Worms. Erbach - badiſche Grenze

gegen Eberbach und Babenhauſen

preußiſche Grenze gegen banau .

jeher, Ladmeiſter, Telegra

phiſten ,* * Billet- und Ges

pädexpedienten ,** Güter
expedienten bezw . Gebül

fen , * * Stationsverwalter

II. und III. Klaſſe,** Sta :
tionsaſſiſtenten , * * Sta :

tionsgehülfen bezw . Diur

dukteure , Wagenwärter,

Wagenaufjeher, Bremſer.

ſie längere Zeit

bei der Unter

baltung und Er

neuerung des

Dberbaues, for

wie im Bahn .

bewachungs- und
Signaldienſt ei:

ner im Betriebe
befindlichenBahn
thätig oder beim

Eiſenbahn . Neu.

bau beſchäftigt
geweſen ſind.

* * ) Zur Erlangung

der init * * bc

zeichneten Stel.

len 'iſt eine Prü .

fung erforder:

lidh ; dieſe Stel.
len werden nur

zur Hälfte mit

Militäranwär.
tern bejest.
Die Wagen .

wärter und

28agenauf.
jeher-Stellen
find den mit tech

niſcher Vorbil .

dung verſehenen
Militäranwär.

tern vorbehalten .
Bei der Be.

jepung ſind die
für den Staats .
eiſenbahndienſt

in dieſer Be.

ziehung gültigen
Borſchriften in
Anwendung zu

bringen.

4 . Mannheim — Weinheimer Eiſen - Subaltern - und Unterbeamte. 40 Jahre.

babn .

Betriebsverwaltung Veſſiſcher
Nebenbahnen zu Darmſtadt.

Desgleichen .5 . Reinheim - Reichelsheimer und Stationsaſſiſtent, Stations: 40 ,

Dſthofen -Weſthofener Eiſenbahn. aufſeher , Zugführer

Schaffner , Weichenwärter , |
Bahnwärter.

6 . Worms-Offſteiner Eiſenbahn . Desgleichen .
nichtzurüdge:
legten 40. Le

bensjahre.

Desgleichen .

VI. Großherzogthum Mecklenburg-Schwerin .

1. Deutſch -Nordiſcher Lloyd (Neu - Rangirmeiſter, Weichenſteller, 37 Jahre. Direktion des Deutſch -Nor. Eiſenbahnbetriebs.
ſekretär, Büreau .

ſtreliß -- Warnemünder Eiſen Bahnwärter, Portier , Pade. diſchen Lloyd zu Roftcd . aſſiſtent find al.

bahn ). meiſter , Zugführer , Pad ternirend ,

ineiſter, Schaffner, Bremſer,
Stationsvorſteher,
Stationsaſſiſtent,

Büreaudiener , Kaſſenboten , Stationsdiätar,

Nachtwächter.
Stationsaufjeher,
ſind zu zwei

Dritteln , die

übrigen genann.
ten Stellen aus .

iqließlich mit
Militä : 8 zu be.

leben .
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Bezcidynung

Der

Eiſenb a h n .

Bezeichuung

der Stellen , welche vorzugs.

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

BezeichnungAltersgrenze ,
der Verwaltungsbehörde, an

bis zu welder welche die Bewerbungen 311
Militär richten ſind, joweit nicht in
anwärter

den Vakanzanmeldungen
berücſichtigt

| andere Anſtillungsbehörden
werden

ausdrücklich bezeichnet
müſjen .

werden .

Beinerkungen .

2. Friedrich -Franz-Eiſenbahn. 35 Jahre. Direktion der Medlenbur | Schaffner, Wagen .

ạiſchen Friedrich - Franz ſchinierer, Beri on .
wärter , Güterbo

Eiſenbahngeſellſchaft zu denmeiſter , Wäge.

Sdwerin . meiſter, Radio
widter, Vüreau .

diener ſind al.
ternirend mit

Militärs zu be
jeben , zur aus.

ídließliden

Belegung mitMi.

litärd find Stel.
len nidt vor.
handen .

37 . Desgleichen .Stređe Güſtrow -Schwaan der Telegraphiſt , expcdirende
Friedrich Franz-Eiſenbahn . Weichenſteller (Halteſtellen

vorſteher ) , Bahnwärter

Hülfswärter.

Etwaige Balanzen
an der StredeGü.

ſtrow . Sdwaan

sürfen mit einem

Bedienſteten der

Stammbahn be

ſebtwerden, ſofern
die in dieſer Weiſe
frei werdende

StellederSiamm .

bahn zur Be.
ſetung durch einen
Militäranwärter

angemeldet wird

und die angemel.

dete Stelle gleich :
werthig mit der an
der Strede Gi.

ftrow Sowaan
vakantgewordenen

Stelle iſt.

3 . Gnoien Teterower Eiſenbahn. .Büreaudiener , Bahnwärter , 37
Zugführer, Schaffner.

Vorſtand der Gnoien . Tete

rower Eiſenbahngeſellſchaft
zu Teterow .

Sekretär, Büreju .
aifiitent ſind al.

ternirend,Sta .
tionsvorſteber,

Stationswärter

ſind zu zwei
Dritteln , die
übrigen genann .

ten Stellen aus .

ichießlid mit

Militärs zu be.

ſepen .

4 . Güſtrow -Plauer Eiſenbahn . Zugführer , Stređenwärter , 35
Büreaudiener, Bremſer

- Vorſtand der Güſtrow - Plauer | Bureauaſſiſtent iſt
altern irend,

Eiſenbahngeſellſchaft zu Stationêvorſteher

Güſtrow . Stationsaufleber ,
Stationswärter,

Stationsaſſiſtent,
Rendant find zu

zwei Dritteln ,

die übrigen ger
nannten Stellen

a udjhließlich
mit Militärs zur

bejефеп.
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Bezeichnung

der

Eiſenba h n .

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzugs.

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

BezeichnungAltersgrenze,

bis zu welcher
er der Verwaltungsbehörde, an

Militär | welche die Bewerbungen zu

anwärter
richten ſind, ſoweit nicht in
den Vatanzanmeldungen

berückſichtigt
andere Anſtellungsbehörden

müſſen .
ausdrüdlich bezeichnet

werden .

Beincrfungen .

5 . Mecklenburgiſche Südbahn. Bodenmeiſter , Pacineiſter , 37 Jahre.
Zugführer, Telegraphiſt ,

Schaffner, Bahnwärter ,
Weichenſteller, Güterboden :
arbeiter, Bahnhofsarbeiter.

Betriebsverwaltung Medlen :
burgiſcher Nebenbahnen zu
Waren .

Sefretär, Bureau.
ajſiſtent, Wate.
rialienverwalter
find alterni.

rend , Stations
vorſteber, Sta .

tionsaſſiſtent,
Stationsaufieber,
Rechnungsführer ,
Kajſirer , Buch
balter ſind zu
zwei Dritteln ,

die übrigen ge.
nannten Stellen

a usidhließlich
mit Militärs in

bejeßen .

: Desgleichen .6 . Parchim - ludwigsluſter Eiſen. | Telegraphiſt , Zugführer, | 35
bahn . Schaffner , Bodenmeiſter,

Weichenſteller, Bahnwärter,
Perrondiener , Bodenar.

beiter , Nachtwächter, loko:
motivpußer.

Diätare find al.
ternirend, Sta .

tiondvorſteher,
Stationsaſſiſten

ten ſind zu zwei
Dritteln , die
übrigen genann .
ten Stellen aud .

ſchließlich mit
Militärs zu be .

ſepen .

.
7. Wismar – Rarower – Eijen - Zugführer, Schaffner, Brem : 37

ſer, Weichenſteller,Strecken :
wärter.

Vorſtand der Wismar - Ra

rower Eiſenbahngeſellſchaft
zu Wismar.

Stationsaufjeher,
Stationswärter

(leptere lediglind
im Stationsdienſt

uud Erpeditions.
dienſt beſchäftigte
Beamte) ſind zu

zwei Dritteln,
alle übrigen Sub .
altern - und Un .

terbeamtenſtellen ,

für welche befon .

dere techniſde
Renntniffe nicht
erforderlich ſind ,
a usíchließlich
unit Militärs zu
bejeßen .

8 . Wismar - Roſtocer Eiſenbahn . | Bureaudiener , Zugführer, | 37
Schaffner, Pußer ,Stređen .
wärter , Barrierenwärter,
Stationsarbeiter , Bremſer.

Vorſtand der Wismar - - Ro. Se'retär, uffiftent,
Materialienver

ſtoder Eiſenbahngeſellſchaft
walter ſind al .
ternirent. Sta .

tionsvorſteher,

Stationsaufſeher,

Stationswärter
ſind zu zwei
Dritteln , die

übrigen genann
ten Stellen a us
ichließlich in it
Militärs zu bes
jegen .

1. Feldabahn.

VII. Großherzogthum Sachſen .
Zugführer, Expedienten (Sta - | 40 Jahre. Betriebsverwaltungder Felda

tionsvorſteher) . Büreau: bahn zu Dermbach.
und Expeditionsgebülfe.
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Bezeichnung

der

Eiſenb a h 11.

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzugs.

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Altersgrenze,

bis zu welcher

Militär:

anwärter

berübſichtigt

werden

müſſen .

Bezeichnung

der Verwaltungsbehörde, an

welche die Bewerbungen zu

richten ſind, ſoweit nicht in

den Vakanzanmeldungen

| andere Anſt:llungsbehörden

ausdrücklich bezeichnet

werden .

Bemerkungen

2. Saal.Eiſenbahn . Kanzleibeamte, Diener,Wiegc- 35 Jaire. Direktion der Saal - Eiſen :

meiſter , Wächter , Hülfs . bahngeſellſchaft zu Jena.

wärter, Bahnwärter, Wei.

chenſteller, Zugbegleitungs

perſonal.

3 . Weimar – Berka – Blanken . Zugführer , Schaffner ( zug- 40 : Betriebsverwaltung Thürin

hainer Eiſenbahn . führender ), Weichenſteller. giſcher Nebenbahnen zu

Weimar.

4 . Weimar - Geraer Eiſenbahn. Kanzleigehülfen , Büreau - Eine Alters. Direktion der Weimar - Ge
diener, Schaffner, Bremſer, grenzeiſtnicht raer Eiſenbahngeſellſchaft

Bahnwärter,Weichenſteller, feſtgeſeßt. zu Weimar.

Wächter.

5 . Weimar — Raſtenberger Eiſen - Zugführer , Bremſer, Bahn- 40 - Direktion der Weimar -

- bahn . wärter, Wächter. Raſtenberger Eiſenbahnge:

jellſchaft zu Buttelſtedt.

6 . Wutha - Ruhlaer Eiſenbahn. Betriebsperſonal. Eine Alters: | Betriebsverwaltung Thürin

grenze iſtnicht giſcher Nebenbahnen zu
feſtgeſeßt. | Weimar.

VIII. Großherzogthum Mecklenburg-Strelik .
37 Jihre.1. Deutſch .Nordiſcher Lloyd (Neu: Eiſenbahnbetriebsſekretäre,

ſtrelip - Roſtoc — Warnemünder Büreauaſſiſtenten , Sta

Eiſenbahn). tionsvorſteher , Stations.

aſſiſtenten,Stationsdiätare ,

Stationsaufſeher, Rangir .
meiſter , Weichenſteller ,

Bahnwärter, Portiers,Lade

meiſter, Zugführer, Pad

meiſter,Schaffner, Bremſer,
Büreaudiener, Kaſſenboten .

Direktion des Deutſch ,Nordi. Die Erledigung

ichen Lloyd zu Roſtod .
einer Stelle wird

im Großherzog .
thum alb einge.

treten angeſehen ,
wenn der Wohn .

oit des lebten

Stelleninhabers

im Großherzog .

thum belegen war.

Wegen des Um

fanges der vorbe
haltenen Stellen
wird auf die Be.

mertung zu VI, 1

Bezug genommen.

2 . Medlenburgiſche Südbahn . .a ) Eiſenbahnſekretäre (Bü : 37

reau - und Regiſtraturvor

ſteber und Kalkulatoren ),

Büreauaſſiſtenten und Ma

terialienverwalter.
b ) Stationsvorſteher , Sta

tionsaſſiſtenten , Stations

aufſeher , Rechnungsführer,

Kaſſirer und Buchhalter.
c) Bodenmeiſter, Padmeiſter,

Zugführer, Telegraphiſten ,

Schaffner , Bahnwärter,
Weichenſteller, Güterboden :

und Bahnhofsarbeiter.

Betriebsverwaltung Mecklen . Die Erledigung

burgiſcher Nebenbahnen zu
einer Stelle wird

im Großherzog.

Waren . thum ale einge.

treten angeſehen ,

wenn der Wohn .

ort de$ lesten

Stelleninhabers

im Großherzog.

thum belegen war .

Wegen des Um .
fanges der vorbe.

balt:nen Stellen

xird auf die Be

merkung zu VI, 5

Bezug genommen .

Desgleichen .3. Neubrandenburg – Friedländer Stationsvorſteher, Stations. | 37

Eiſenbahn. wärter, Zugführer, Güter:
bodenvorarbeiter , Güter

boden - und Stationsar

beiter, Weichenſteller.
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Bezeichnung

der

Eiſenbahn.

Bezeichnung
der Stellen , welche vorzugs

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

BezeichnungAltersgrenze,
I der Verwaltungsbehörde, an

bis zu welcher welche die Bewerbungen zu

Militär
| richten ſind, ſoweit nicht in

anwärter
I den Vakanzanmeldungenberüdſichtigt
andere Anſtellungsbehörden

werden
ausdrü & lich bezeichnet

müſſen .
werden .

Bemerkungen .

Eutin - Lübecer Eiſenbahn ,

IX . Großherzogthum Oldenburg.
Zugführer , Padmeiſter, / 35 Jahre. | Verwaltungsrath der Eutin - 1 Sämmtliche Stel.

Ten ſind zu zwei
Schaffner , Schmierer, Lübecker Eiſenbahngeſell. Dritttheilen den

Weichenwärter , Bahn . ſchaft zu Lübeck. Militäranwärtern

wärter , Brüđenwärter, vorbehalten.

Stationsverwalter , Sta :

tionsaſſiſtenten , Stations

aufſeher, Schreiber.

X . Herzogthum Braunſchweig.
1. Braunſchweigiſche

bahn .

Landeseiſen | Büreaudiätare, Kanzliſten , | 40 Jahre.
Stationsaſſiſtenten , Tele

graphiſten , Büreauboten ,
Portiers , Nachtwächter,
Bremſer und Schinierer,

Schaffner, Rangirer und
Koppler, Magazin - und

Materialienaufſeher,Billet.
druđer , Bahnwärter,
Weichenwärter.

Direklion der Braunſchwei- | Die nach beendeter

aiichen
Probedienſtzeit in

Landeseiſenbahn : | mebenſtehenden

geſellſchaft zu Braun unteren Stellen

ſchweig .
etatsmäßig ange
ſtellten Militar

anmärter haben

bei genügender
Qualifitation
bezw . nach Ab :

legung der vor
chriftsmäßigen

Prüfung gleich
den Civilanwär
tern Anrecht zum

Aufrüden in hö.

here Dienſtſtellen ,

und zwar
in Bureaudienfte :
als Regiſtrator,

Betriebsjekretär
20. ,

2. Halberſtadt- Blankenburger Eiſen - Bureaudiätare, Kanzliſten , a ) Für die
bahn. Erpeditions: Strecke Lan

diätare genſtein -
Erpeditions : Derenburg:

aſſiſtenten 35 Jahre ;
Stations: b ) Für die

aſſiſtenten Strecke Hal
Telegraphiſten , Büreau berſtadt -

boten , Portier , Nacht Blankenburg
wächter , Bremſer und - Tanne:

Schmierer , Schaffner, 40 Jahre.
Rangirer und Koppler , 1

Bahnwärter , Weichen :
wärter.

fü
r

de
n

B
ü

: r
e
a
u

-u
n
d B
Ě

St
at

io
ns

di
en

ſt

im Stations

dienſte : als Sta
tionsverwalter,

Stationsinjpel
tor,

im Fahrdienſte :
als Zugführer

und Padnieiſter.

Direktion der Halberſtadt . Die nat, beendeter
Probedienſtzeit in

Blankenburger Eiſenbahn den nebenſtehen

geſellſchaft zu Blanken . den unteren Stela

burg a . H . len angeſtellten

Militäranwärter

haben bei genüs

gender Qualifika

tion bezw . nach

Ablegung der bor.

geſchriebenen Prü
fung gleich den

Civilanwärtern

Anrecht zum Auf

rüden in die hör
heren Dienſtſtel

len , und zwar
im Büreaudienſte :

als Eiſenbahn
fefretär,

im Stations:

dienſte : als Sta
tionsverivalter

und Stations

vorſteher ,

in Fahrdienſte :

als Zugführer

und Padmeiſter.

120
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Bezeichnung

der

E ijen b a h n .

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzugs

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Altersgrenze,

bis zu welcher
Militär:

anwärter

berückſichtigt
werden

müſſen .

Bezeichnung

der Verwaltungsbehörde, an

welche die Bewerbungen zu

richten ſind, ſoweit nicht in
den Vakanzanmeldungen

andere Anſtellungsbehörden

aus drüdlich bezeichnet

werden .

Bemerkungen.

XI, Herzogthum Sachſen -Meiningen .

1 . Feldabahn . | Expedient , Erpeditions- |40 Jahre. Betriebsverwaltungder Felda. |
gehülfe. bahn zu Dermbach .

2. Saal-Eiſenbahn. Hülfswärter , Bahnwärter, | 35 : Direktion der Saal-Eiſen

Weichenſteller , Zugbeglei bahngeſellſchaft zu Jena.
tungsperſonal.

3. Schmalkalden - Wernshauſener Bahnwärter, Schaffner und 35 Direktion der Werra-Eiſen
Eiſenbahn . ſonſtige Unterbeamte, mit bahngeſellſchaft zu Meia

Ausnahme der einer ningen .

techniſchen Vorbildung bes
dürfenden .

4 . Werra-Eiſenbahn (für die Strecke Subaltern - und Unterbeamte. Eine Alters . Desgleichen . Bei Anſtellung der

Sonneberg.Lauſcha ). grenze iſt
ſubalternen und

unteren Kategorien

nicht feſt: desBahnperſonals

geſeßt. finden die für Be

jeßung der Sub

altern - und Unter

beamtenſtellenmit

Militärantvårtern

jeweilig geltenden

Grindjäge An

wendung.

XII. Herzogthum Sachſen -Altenburg.

1. Altenburg-Zeißer Eiſenbahn. Untere Betriebsbeamte, mit 35 Jahre. Königliche Generaldirektion
Ausnahme der einer tech . der Sächſiſchen Stants ,

nijchen Vorbildung be. eiſenbahnen zu Dresden .
2 . Eiſenberg -Croſſener Eiſenbahn . 1 dürfenden . 35 - Vorſtand der Eiſenberg

Croſſener Eiſenbahngeſed

ſchaft zu Eiſenberg in
Altenburg.

Der Betrieb dieſer

Bahn iſt verpach

tet ; es kann daher
die Anſtellung

einesBeamten nur

für die Dauer der

bis zum Jahre
1892 laufenden

Bachtzeit geivähr
leiſtet werden .

3. Saal-Eiſenbahn. Hülfswärter , Bahnwärter, 35 Direktion der Saal-Eiſen

Weichenſteller. bahngeſellſchaft zu Jena.

4 . Weimar Geraer Eiſenbahn. Bahnwärter, Weichenſteller. Eine Alters. Direktion der Weimar-Geraer

grenze iſt nicht Eiſenbahngeſellſchaft zu
feſtgeſeßt. Weimar.

XIII. Herzogthum Sachſen -Coburg und Gotha.
1. Arnſtadt- Ichtershauſener Eiſen . Subaltern - und Unterbeamte. |40 Jahre. Betriebsverwaltung Thürin. Bei der Beſetung

bahn .
find die für den

giſcher Nebenbahnen zu preupijфе

Weimar. Staatseijenbahn

dienſt in dieſer
Beziehung gülti

gen Borſdriften

in Anwendung zu

bringen .
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Vezeich nung

der

Bezeichnung
der Stellen , welche vorzugs

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen ſind.

Altersgrenze,

bis zu welcher

Militär :

anwärter

berüdſichtigt
werden

müſſen .

Bezeichnung

der Verwaltungsbehörde, an

| welche die Bewerbungen zu
richten ſind, ſoweit nicht in

den Vakanzanmeldungen

andere Anſtellungsbehörden

ausdrüdlich bezeichnet
werden .

Bemerkungen .

Eijenb a h n .

2. Friedrichrodaer Eiſenbahn. Bahnwärter, Schaffner und 35 Jahre.

ſonſtige, einer betriebe :
techniſchen Vorbildung

nicht bedürfende Unter.
beainte.

Betriebsverwaltung Thürin
giſcher Nebenbahnen zu

Weimar.

3 . Wutha- Ruhlaer Eiſenbahn. Expeditionsdiätar, Schaffner, 35

Weichenſteller,Bahnwärter.

- Desgleichen .

XIV . Fürſtenthum Schwarzburg-Sondershauſen .

1. Arnſtadt- Ichtershauſener Eijen | Weichenſteller , Schaffner, | 40 Jahre. Betriebsverwaltung Thürin : 1Bei der Vejekung

bahn .
ſind die für den

Bahnwärter. giſcher Nebenbahnen zu preußiſchen
Weimar. Staatseiſenbahn

dienſt in dieſer

Beziehung gülti
gen Vorſchriften
in Anwendung zu

bringen .

2. Hohenebra -Ebelebener Eiſenbahn . Weidienſteller, Schaffner. 40 Desgleichen .

3 . Ilmenau -Großbreitenbacher

Eiſenbahn .

Stationsdiätar , Weichen - 40

ſteller, Schaffner.

. Desgleichen .

XV. Fürſtenthum Schwarzburg-Rudolſtadt.

Saal-Eiſenbahn . Wiegemeiſter , Hülfswärter, | 35 Jahre.

Bahnwärter , Weichen :

ſteller , Zugbegleitungs

perſonal.

Direktion derSaal-Eiſenbahn

geſellſchaft zu Jena.

XVI. Fürſtenthum Waldeck .

Rhene-Diemelthal-Eiſenbahn. | Subaltern - und Unterbeamte. 40 Jahre. | Vorſtand der Rhene- Diemels | Bei der Bejeßung

thal - Eiſenbahngeſellſchaft
iianhoinneinrichoft ſind die für den

Staatseijenbahu .

zu Siegen . dienſt in dieſer

Veziehung güle

tigen Vorſchriften
in Anwendung zu

bringen .

120 *
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Bezeichnung

der

Eiſenb a h n.

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzugs.

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen find.

Altersgrenze,

bis zu welcher
Militär:

anwärter

berückſichtigt
werden

müſſen

Bezeichnung

der Verwaltungsbehörde, an

welche die Bewerbungen zu

richten ſind , ſoweit nicht in
den Vakanzanmeldungen

andere Anſtellungsbehörden

ausdrücklich bezeichnet

werden .

Bemerkungen .

XVII. Fürſtenthum Reuß jüngerer Linie .

Weimar-Geraer Eiſenbahn . | Schaffner , Bremſer , Bahn : Eine Alters . Direktion der Weimar-Geraer|

wärter, Weichenſteller . grenze iſt nicht Eiſenbahngeſellſchaft zu
feſtgeſeßt. Weimar.

XVIII. Freie und Hanſeſtadt Lübeck .

1. Eutin - Lübecker Eiſenbahn (ber Stationsverwalter, Stations. | 35 Jahre.

züglich des im lübeckiſchen Gebiete aſſiſtenten , Brüđenwärter ,
ſtationirten Perſonals ). Weichenſteller, Bahnwärter.

Verwaltungsrath der Eutin . Nach einer Verein

Lübecer Eiſenbahngeſell- 1
barung mit der

Großherzoglich

ſchaft zu Lübec . oldenburgiſchen

Regierung vom
Dktober 1884 ſind

die nebenberzeid

neten Stellen in

eine Bekannt.

machung des

Großherzoglich
oldenburgiſchen

Staatsminiſteri:

uns mit aufges

nommen ,undzwar

mit dem Zuſage :

zu zwei Dritt.

theilen den Mi

litäranwärtern

vorbehalten .

Direktion der Lübed -Büchener
Eiſenbahngeſellſchaft zu

Lübed .

-2 . Lübeck - Büchener Eiſenbahn für Bahnhofsvorſteher in Trave- 35
die Zweigbahn Lübeck - Trave: münde , Telegraphiſten,

münde. Weichenſteller, Bahnwärter,

Schaffner, Nachtwächter .

Unterelbeſche Eiſenbahn .

XIX . Freie und Hanſeſtadt Hamburg.

Schaffner, Bremſer, Schmie. 35 Jahre. Direktion der Unterelbeſchen

rer, Lademeiſter, Weichen Eiſenbahngeſellſchaft zu

ſteller,Bahnwärter,Portiers, Harburg.

Nachtwächter , Büreau.

diener, Rangirer.

XX. Elſaß -Lothringen .

1 . Kaiſersberger Thalbahn (Horburg - | Bahnwärter," Schaffner und |40 Jahre.

Colmar-Kaiſersberg-Schnierlach). die denſelben gleichgeſtellten

Unterbeamten , ſoweit die.

ſelben einer techniſchen Aus
bildung nicht bedürfen .

2. Straßenbahn Colmar - Winzen Desgleichen . 40 .
heim .

|Vorſtand der Raiſersberger

Thalbahn -Aktiengeſellſchaft

zu Colmar i./EN .
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Bezeichnung

der

Eiſenb a h n .

Bezeichnung

der Stellen , welche vorzugs.

weiſe mit Militäranwärtern

zu beſeßen find .

Bezeichnung
Altersgrenze,

bis zu welcher
| der Verwaltungsbehörde, an

welche die Bewerbungen zu
Militär:

anwärter
| richten ſind, ſoweit nicht in

den Vakanzanmeldungen
berüdjichtigt

andere Anſtellungsbehörden
werden

müſſen .
ausdrüdlich bezeichnet

werden .

Bemerkungen .

3. Straßenbahn Lübelburg - Pfalz- Bahnwärter, Schaffner und 40 Jahre.

burg - Wilsberg . die denſelben gleichgeſtellten
Unterbeamten , ſoweit die

ſelben einer techniſchen Aus

bildung nicht bedürfen .

| Vorſtand der Pfalzburger

Straßenbahngeſellſchaft zu

Pfalzburg.

Desgleichen . 404 . Straßenbahn Mülhauſen - Enſis

heim .

. Vorſtand der Straßenbahnen

Mülhauſen - Enſisheim

Wittenheim zu Mülhauſen

i./EIT.

Desgleichen .5 . Straßenbahn von Straßburg nach
Markolsheim mit Abzweigung von

Boofzheim nach Rheinau .

Verwaltung der Straßburger

Straßenbahngeſellſchaft zu

Straßburg.

. Desgleichen .6 . Straßenbahn von Straßburg nach unterbeamte, ſoweit dieſelben 40
Truchtersheim . einer techniſchen Ausbildung

nicht bedürfen .

Berlin , den 13. Auguſt 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : v . Boetticher.



- -822

3 . B a nt.

Status der deutſchen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten
Passiva .

SonſtigeBeze ich nung
der

Banten.

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Sonſtige
Grund . Reſerve. Noten . | Gegen | Unge. | Begen taglich | Gegen

Gegen

30 . Juni dedte 30 . Juni
Kapital. fonds. Umlauf. Ber .

1888. Noten. 1888. 1888.
bindlich
teiten .

fällige 30 . Juni |

Ber

bindlich

feiten | Begen
mit 30. Juni

Mündi. 1888.

gung&

frift.

Gegen

30. Juni

1888.

Summe Gegen

der 30. Juni

Paſſiva. 1888 .

Event.
Ber.

bindlit

feiten
aul

weiterge

gebenett

inlän

diſden

Wedſelt

Baffiva.

1 3 . 1 4 . 5 . 6. 7. I 8. 9 . 1 10 . 11. 12. 13. 14 . 15. / 16. | 17.

-

120 000 23 894

600

603

3 000

918 339 - 110509 ||

2 239 – 584

2 293 - 390

- - 40 524 421068 + 16 514

713 – 15
1165 - 785 + 262

588 –

13 +713

-

4 960 +

1197, +

189

9461516 889 - 94 941

1 11001 - 352
3498 556 – 269

210

2081

165

3 000 -678 – 349
188

3 0001 750 2 607 - 130
01 1 262 – 633 +

+

541 5320 + 169 853 +

+

319 13 163 + 4121 207

490

I
16 -296

813

21
6481500 -

3881

9111

7171 1812

7500

1 200

4055

1 258

1078 +

342 +

8 480 –

I

140

35

893

176
902

1 565

332

3000

12 000

17 143

7 500

30 000

3 000

133 -

6 512

7 144

7 890

1 Keidsbunt . . . . . .

2 | Stadt. Banf zu Breslau .

3 Magdeburger Privatbant .

Danziger Privat- Aktien .
Bant . . . . . . .

5 Provinzial-Aktien - Bant des
Großherzogthums Poien . !

6 vannoverſche Bant . . .

7 Frankfurter Bant . . . .

Bayeriſche Notenbant . .

Sächfiſche Bank zu Dresden

Leipziger Kaffenverein : .

11 Shemnifer Stadtbant . .

Württembergiſche Notenbank

Badiſche Bant . . . . .

Bant für Süddeutſchland

15 Braunſchweigiſche Bant. .

16 Bremer Bant . . . . .

686

1

120 +

+
+

+
+

64 341 471 + 593 1 721

+
+

51 2 3174 040

247

981 -

1778

3 279

26 871 –

14 302
1 246

101 -
9905 +

7659 +
7 529

7 518

1 320161

40 609
2817 -
498

20 309 +

11 724

1511

133

54

125

7 269 +

648 +

3751 +

32 +

T
i

++ I+ I
T

! 422

244

440

14

510 ) 127

6 477 – 345

25 747 – 18 727

46 053 – 872
82 714 + 1154 690

89 653 – 5545 650

8130 + 441

5 150 + 530 263

34| 30 925 + 593 1 454
35 23 430 + 4622 996

39 30 550 - 427 1420
1011 18 578 – 753 177

35 535 + 2 425 306

10674
5

334

620 502

334 824 -824

9 000

9 000

15 672
10 500

16 607

602

1 534

1775

481

98 +
158 +

362 +

348 +
444 +

279 +

341 +

i
i
i

++12557

I
I
I

++

6861

+

102"

2715 1 690 591 3 159

488 +

279

379

1444 – 65)

12 686 + 2 209

+
+ +I

9461 4 467 2 555 - 489

3uíommen | 262 932 42 862 1 130 007 - 121189 81 036 - 47 578 461491 + 20 238 47 211 + 3 133 8048 – 388 1 952 551 - 98 205 10 594

Bemer kunge n.

Zu Spalte 5* : Davon in Abſchnitten zu 100 M = 740 826 300 Mh,
i 200 = 205 200 Mi (bei der Bank Nr. 5 ),
. 500 = 51 521 500 Me (bei den Banken Nr. 1 , 5, 7 , 9, 10 ).

, 1000 , = 335 653 500 M l . • 1, 2 , 7 ).

Zu Spalte 9 Nr. 7* : Darunter 134 500 Ah noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .
zu · 9 14 * : 93 347 . lle . . . Gulden - und Thalernoten .
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Weje n.

banken Ende Juli 1888,

Fichten , verglichen mit demjenigen Ende Juni 1888.

auf tauſend Mart.)
Aotiva,

Metall. SonſtigeGegen

30 . Juni
1888.

Reichs.

taffen .
deine.

Gegen Noten

30 . Juni anderer
1888. | Banten .

Gegen

30 . Juni Wedſel.
1888.

Gegen

30. Juni Lombard.
1888.

Gegen

30. Juni
1888.

Effetten .
Gegen

30 . Juni
1888 .

Gegen

30. Juni
1888 .

Summe

der
Attiva .

Wegen

30. Juni
1888 .

Beſtand. Ultiva.

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

18. 19. 20 . 21. 22 . 23. 24 . i 25 . 26 . 27 . 28. / 29. 30 . 31. 32. 33. 34

100701

+

991 720 + 3712
1 027 + 9

148221 743 +
15 +
19 +

709
13
4

45 391
2 358

399 245 – 67 314

5 848 + 128

5 555

11 306
1 378

+ 1099
597484 908

+
+

364

+
+

39 815 – 4 4541 519 290 - 94 942

20 - 4 11 139 -
132 + 73 8 649 -

1+

+1100 10 969 237 865 403 279

' 2860 – 862 523

I

111 5 404

+

+ 1 619 13 471 +3 339

4 703 +4 703 88 918 406 29

1

413514

1 764

3 310

6582

25 74770 52 +

+

32 287 215 97 1 387642 19 1815 919

24 759313 • 2 447 1 780 67 6 566 252 81

+
+

+++
I
I

+
1
1
++++++!

6 167
1929101 41629 5533 901

17 201

95

I
I
I

I.1+1+
1
1

++
I
I

!!

141

1 723283

+

5 618 53 832

+++++I
I
I

+

601 2 952 1353 644

1 073 478

5 696

3 203 -

1 545 +
4 839

1 042 +

968 | +
560 -

2 117

297 4 161 340 923++++I+I
I

+++' 56 433

81
322
242

24

267 i

27
358

11 3 236

I
l

++++I+I
I
I

133 341 71

I!+++1
1

+1+

208

++1+1++I+I
I

+
+

46 527 870

82 714 + 1 154
89 653 5 545

8 130

5 150 + 530
30 925

23 430 462

30 550 +27

18 572 817

35 962 + 2 474

8 130 2 236 103 19 072 768 156 31 560 593502

137

+

10 830 111 13616 282

17 357

6

4 802 116 58 3 131 321

+
+

4 483

635

553

366798 26 220 105 786

551
2 250

4 001

325 579 156037

25 465253 + +I991 620

8 625
3 527

+

329 155 1 057 163 + 2 381

1 072 032 + 4 398 22 815 + 975 29 318) – 3 790 646 439 - 68 731 73 850 - 33601 30 931 + 2140 81 037 + 4201956 482 - 98 189
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4 . Polizei-Wefe n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath I Datum

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die
Ausweiſung

beſchloſſen hat.

des

Ausweiſungs.

beſchluſſes.
des Ausgewieſenen .

6 .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs:

1. Michael Slabak, 24 Jahre, geboren und ortsangehörig /Landſtreichen , Betteln Königlich preußiſcher Re. 28 . Juli d. F .

Müllergeſelle, zu Köbler bei Ungoar, Deſterreich, Y und Beilegung eines gierungspräſident zu
falſchen Namens, Potsdam ,

2. Anton Bernklau , geboren am 28. Oktober 1844 zu Pirk, Landſtreichen , | Königlich preußiſcher Re- 4 . Juli d . I.

Schlächtergeſelle, Bezirk Biſchoffteiniß , Deſterreich, gierungspräſident ju

Štade,
3. Theodor Spykows- geboren am 14 . Januar 1834 zu Blerid , Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re: 30 . Juli d . J .

fy , Seidenweber, Niederlande, ortsangehörig ebendaſelbſt, Betteln , gierungspräſident zu
| Düſſeldorf,

4 . Anton Kaunofsky, geboren am 11. April 1847 zu Raaden , Betteln im wieder: Königlich ſächſiſche Kreis - 3 . Juli d. I.

Kürſchnergeſelle, | Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt, | holten Rückfalle, hauptmannſchaft
Zwidau ,

5 . John Summers, geboren am 24. April 1836 zu Canton , Landſtreichen , Raiſerlicher Bezirkspräfi- 27. Juli d. J.

Anſtreicher, Staat Ohio, Nordamerika , ortsange dent zu Colmar,

hörig ebendaſelbſt,

6 . Ottilio Satti, Erd- geboren am 17. Oktober 1857 zu Bouret,desgleichen , derſelbe , 30. Juli d . J.

arbeiter, Provinz Goſtala , Italien , ortsangehörig
ebendaſelbſt,

7. Johann Bareteau , geboren am 6 . Januar 1833 zu Lechiran, Landſtreichen und Raiſerlicher Bezirkspräfi- 27. Juli d . J.

| ohne Stand, | Departement Vendée, Frankreich , | Betteln , | dent zu Meß ,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſde Reich.

für das

Herausgegeben

im

Reidsamt des Innern.

Zu beziehen durch alle Poftanſtalten und Budhandlungen . – Pränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin, Freitag, den 24. Auguſt 1888. N 35 .

Inhalt : 1. Marine und Schiffahrt : Erſcheinen des Hand

buchs für die deutſche Handels -Marine auf das Jahr 1888

Seite 825

2 . Ronſulat-Wejen : Ernennungen ; - Todesfall . . 825

3 . Finanz -Welen : Nachweijung der Einnahmen des Reichs

vom 1. April bis Ende Juli 1888 . . . . . . 826

4 . Zoll- und Steuer - Weien : Beſtellung eines Stations,

Kontrolörs; - - Errichtung von Zuckerſteuerſtellen ; -

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der

Zoll- und Steuerſtellen . . . . . . . . . . 827

5 . Polizei -Wejen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 829

1 . M a r ine und Sch i f fahr t.

Die vom Reichsamt des Innern veranſtaltete Ausgabe des Werkes „ Handbuch für die deutſche Handels

Marine auf das Jahr 1888" iſt im Verlage der Buchhandlung Georg Reimer in Berlin ſoeben erſchienen .

Das Buch wird den Reichs - und Staatsbehörden bei direkter Beſtellung, ſowie den Wiederver

fäufern zum Preiſe von 6 ,00 Ml. für das Eremplar von der Verlagsbuchhandlung geliefert. Im Buch

handel iſt daſſelbe zum Preiſe von 8,00 M . für das Exemplar zu beziehen .

Berlin , den 15. Auguſt 1888. Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Boſſe.

2 . Konſul a t -Weſe n .

Der Kaufmann Paul Wilho Berg in Torneå und der Kaufmann Karl W . Korsman in Hangö

ſind zu Vize-konſuln des Reichs an dieſen Pläßen ernannt worden .

Der Kaiſerliche Konſul Heinrich Bartels in Bombay iſt geſtorben .
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3 . Finanz-Weſe n .
Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern ,' ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1. April 1888 bis zum Schluſſe des Monats Juli 1888 .

M

2 . T 6 .

I

Die Solle
Einnahme DifferenzEinnahme beträgt

Bezeichnung
vom Beginn deš

zwiſchen den
Ausfuhr.

in demſelben

Spalten 4
Etatsjahres bis Bleiben Zeitraum

der und 5 ,
zum Schluſſe des Vergütungen des Vorjahres + mehr

Einnahmen .
obengenannten

(Spalte 4 ) - weniger
Monats

M

1 . 5 .

Zölle . . . . . . . . . . . . . . 90 039 103 62 526 89 976 577 88 478 817 + 1497 760

Tabadſteuer · · · -· · · 2 681· ·
2 565 196 2 539 546· 28 331 2 536 865

·
Zuckerſteuer . · · · · · · · 4 193 121 56 437 269 + 3370 104- 52 244 148 | — 55 614 252

·
Salzſteuer . . . . . . . . . . . . 11 215 359 10 173 11 205 186 10 928 472 + 276 714

Maiſchbottiche und Branntweinmaterialſteuer 4971 699 5 251047 279 348 11 190 508 - 11 469 856

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu:
ſchlag zu derjelben . . . + 33 703 477. 33 703 477. . 33 703 477.

Nachſteuer für Branntwein . . . . . . 3 350 3350 + 3350

Brauſteuer . . . . . 7 483 4687 902 770· 7 932 124 +· 29 354 419 302· ·

Uebergangsabgabe von Bier . . . . . 836 308
836 308 744 617 + 91 691

Summe . 155 459 737 61 818 700 93 641 037 65 751 176 + 27 889 861

Spielkartenſtempel . . . . . . . . . 281 001 275 018
Wedſelſtempelſteuer . . . . . . . . . 2 237 155 + 37 592
Stempelſteuer für

a ) Werthpapier : . 2 368 773 1 597 048 + 771 725

b ) Kauf und ſonſtige Anſchaffungsge.
ſchäfte . . 3 433 948 2 385 557 + 1048 391

c ) Cooje zu
Privatlotterien . . . . . . . 151 736 152 083 347

Staatslotterien . . . . . . . 1 949 725 1959 881 10 156

Poſt- und Telegraphen -Verwaltung . . . . 63 445 283 59 797 7261 + 3 647 557

Reichs-Eiſenbahn -Verwaltung . . . . . 16 717 000 16 081 450* ) + 635 550

* ) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 34 859 M . höher.

Anmerkung. Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt . Einnahme abzüglich der Ausfuhr- Vergütungen und Verwaltungs.

foſten beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen bis Ende Juli 1888 :

Ift -Einnahme vom
Bezeichnung Jſt-Einnahme in

Differenz zwiſchen den

Beginn des Etatsjahres sem Spalten 2 und 3 ,
| demſelben Zeitraum desder bis zum Schluſſe des + mebyr

Vorjahres
obengenannten Monats

E in n a h men. - weniger

Mia M M

1 .

5983

I
T
I 2 199 563

Į
!

!
!

!

Zölle . . . . . · · · · · · · · · ·
Tabadſteuer . . . . . · · ·

Zuderſteuer . . . . . . . . . . . . .

Salzſteuer . . . . . . . . . . . . .

Maiſdbottich- und Branntweinmaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag
zu derſelben . . . . . . . . .

Nachſteuer für Branntwein . . . . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

76 335 482

2 245 527

49 915 943

12 010 816

3 867 036

79 654 028

2 107 269

64 430 570

11 797 637

13 866 015

3 318 546

138 258

14 514 627

213 179

9 998 979

20 025 991

9 276 752

7 426 702

I
t
t
t
t
t

++

+ 20 025 991

+ 9 276 752

+ 442 4006 984 302

178 839 821Summe .
Spielkartenſtempel . . . . . . . . . . .

181 104 249

373 236

+

+

2 264 428

18 075355 161
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4 . 3011- und Steu e r - Weſe n.

Auf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Königlich ſächſiſche Zoll- Inſpektor Lucius zu Pirna an

Stelle des in den Landesdienſt zurückberufenen Königlich ſächſiſchen Zoll -Inſpektors Dr. Junge den

Königlich preußiſchen Hauptzollämtern zu Liebau und Mittelwalde, ſowie den Königlich preußiſchen

Hauptſteuerämtern zu Glogau, Görliß, Liegniß und Schweidniß als Stations-Kontrolör mit dem Wohnſiß

in Schweidniß vom 1. Auguſt d. I. ab beigeordnet worden .

Errichtung von Zuckerſteuerſtellen .

(Central-Blatt von 1888 Scite 755.)

.. Im Königreich Württemberg.

Zur Vornahme der ſteuerlichen Abfertigungen , welche durch die nach S . 2 des Geſeßes vom

9 . Juli v . Js. zu erhebende Verbrauchsabgabe bedingt ſind, ſind in den Zuckerfabriken zu Stuttgart,

Böblingen , Heilbronn, Züttlingen und Altshauſen Zuckerſteuerſtellen errichtet worden , welchen die

Befugniß zu aữen Abfertigungen nach den $ $ . 34 bis 37 des Geſeßes und den bezüglichen Ausführungs

vorſchriften eingeräumtwurde, ſoweit nicht zufolge der Beſtimmungen über die Abfertigung von Abläufen

der Zuckerfabrikation und über die Abfertigung von Zucker mit dem Anſpruch auf Steuervergütung eine

Beſchränkung eintritt. Die Zuckerſteuerſtellen in Stuttgart und Böblingen ſind dem Hauptzollamt zu

Stuttgart, diejenigen in Heilbronn und Züttlingen dem Hauptzollamt zu Heilbronn, diejenige in Alts =

hauſen dem þauptzollamt zu Friedrichshafen unterſtellt worden .

Auf Grund der Vorſchrift im . 19b und c der Ausführungsbeſtimmungen ſind die Zollämter

zu Ravensburg, Tuttlingen , Biberach , Göppingen , Heidenheim , Reutlingen , Tübingen ,

Calw , Eßlingen , Gmünd und Ludwigsburg zur Ausgangsabfertigung der im S . 6b des Geſeßes

bezeichneten Zucker, ſowie zur Ausgangsabfertigung der im §. 6a und c des Geſeßes bezeichneten Zucker

mit der Maßgabe ermächtigt worden , daß von dem angemeldeten Zucker Proben zu entnehmen und behufs

der Polariſation und Feſtſeßung des der weiteren Abfertigung zu Grunde zu legenden Befundes einer zur

Polariſation des Zuckers befugten Amtsſtelle zu überſenden ſind, ſofern nicht nach den Ausführungs

beſtimmungen im S . 46 und §. 48 Abſag 2 von der Polariſation Abſtand genommen werden kann.

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen.

Dem Steueramt I. zu Caub im Bezirk des Hauptſteueramts zu Biebrich iſt die Befugniß zur

Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen 1 über Getreide beigelegt worden .

Das Nebenzollamt II. zu Scheibau im Bezirk des Hauptzollamtes zu Mittelwalde iſt nach

Wünſchelburg in demſelben Hauptamtsbezirk verlegt worden .

Es ſind errichtet :

zu Delde im Bezirk des Hauptſteueramtes zu Münſter ein Steueramt I. mit der Befugniß zur

Ausfertigung von Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Tabak, zur Abfertigung des mit dem

Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Tabaks, ſowie zur Ausfertigung von Uebergangsſcheinen ;

ichtet .
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zu Märkiſch - Friedland im Bezirk des Hauptſteueramtes zu Deutſch -Krone ein Steueramt II.

mit der Befugniß zur Ausfertigung von Verſendungsſcheinen 1 und li über inländiſchen Tabak, zur Ab

fertigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Tabaks, ſowie zur Ausfertigung von

Uebergangsſcheinen .

Im Königreich Sachſen.

Dem Unterſteueramt zu Meerane im Bezirk des Hauptſteueramtes zu Zwickau iſt die Befugniß

zur Ausſtellung von Muſterpäſſen über Gegenſtände des freien Verkehrs . ertheilt worden .

Im Großherzogthum Baden .

Der Steuer-Einnehmerei zu Waldshut im Bezirk der Ober-Einnehmerei zu Thiengen iſt die

Befugniß zur Erledigung von Verſendungsſcheinen 1 über ſteuerpflichtigen Branntwein beigelegt worden .

Im Großherzogthum Heſſen.

Zu Pfungſtadt im Bezirk des Hauptſteueramtes zu Darmſtadt, Groß - Gerau im Bezirk des

Hauptſteueramtes zu Offenbach, zu Friedberg, Stodheim und Vilbel im Bezirk des Hauptſteueramtes

zu Gießen , ſowie zu Alzey im Bezirk des Hauptſteueramtes zu Worms find Steuerämter errichtet worden

mit der Befugniß zur Abfertigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Bieres ,

Branntweins und der Branntweinfabrikate, zur Eingangsabfertigung von Bier und zur Ausfertigung und

Erledigung von Uebergangsſcheinen über Bier, Wein und Obſtwein , Branntwein und Spielkarten , qowie

von Verſendungsſcheinen 1 und Il über Branntwein und inländiſchen Tabak.

Folgende Drts -Einnehmereien ſind aufgehoben worden :

im Hauptſteueramtsbezirk Darmſtadt: Gammelsbach, Hebſtahl, Heſſelbach, Kailbach und

Pfungſtadt; im Hauptſteueramtsbezirk Offenbach : Groß -Gerau , Mainflingen , Schaafheim und

Sedmauern ; im Hauptſteueramtsbezirk Gießen : Friedberg, Groß- Farben und Ortenberg ; und

im Hauptſteueramtsbezirk Worms: Alzey, Oſthofen , Wöllſtein und Wörrſtadt.

Dagegen ſind an Stelle der eingehenden Orts -Einnehmereien : Gammelsbach, Hebſtahl, Heſſelbach ,

Kailbach, Mainflingen , Schaafheim und Secmauern Webergangsſtellen zur Anmeldung und Reviſion ein

gehenden Bieres errichtet.

Die Nebenzollämter für Poſtſtücke zu Friedberg und Alzey ſind mit den Steuerämtern

daſelbſt vereinigt.

Es iſt ertheilt worden :

dem Salzſteueramt zu Wimpfen im Bezirk des Hauptſteueramtes zu Darmſtadt die Befugniß

zur Ausfertigung und Erledigung von Verſendungsſcheinen I und il über inländiſchen Tabak,

der Drts -Einnehmerei zu Babenhauſen im Bezirk des Hauptſteueramtes zu Offenbach die

Befugniß zur Ausfertigung von Uebergangsſcheinen über Wein und Obſtwein ,

den Orts -Einnehmereien Birkenau , Fürth , Lampertheim , Lorſch , Reichelsheim und

Viernheim im Hauptſteueramtsbezirk Darmſtadt und den Orts -Einnehmereien Babenhauſen ,

Höchſt , König und Seligenſtadt im Hauptſteueramtsbezirk Offenbach die Befugniß zur Er

ledigung von Branntwein -Verſendungsſcheinen 1 und II.
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5 . Polizei-Weſen.

- -

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſunge.

beſcluſjes.
des Ausgewieſenen .

1. Abertine Buſer,

þaushälterin ,

a . Auf Grund des S. 39 des Strafgeſekbudis:

geboren am 15 . Auguſt 1850 zu Baſel,Kuppelei, Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 23. Juni d . J.

Schweiz, ortsangebörig zu Diepflingen , dent zu Colmar,

Ranton Baſel-Land, ebendajelbſt,

b . Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs :

2. Ratharina Divis , 41 Jahre alt, geboren und ortsan- Landſtreichen und Röniglich preußiſcher Re 14 . Auguſt d. J.

Dienſtmagd, gehörig zu Bilebo . Podola , Bezirk Betteln , gierungspräſident zu

Caslav, Böhmen , Potsdam ,

3 . Johann Vrader gebvren 1838 zu Heinzendorf. Bezirk desgleichen , Königlich preußiſcher Re: 5 . Auguſt d . J.
(Brah) , Tagear- Jägerndorf, Deſterreichiſch - Schleſien, gierungspräſident zu

beiter , | ortsangehörig ebendaſelbſt." Breslau,

4 . Iſaak Selifow Tala . geboren am 13 . April 1841 zu Mobilew , Landſtreichen , Königlich preußiſche Re: 27. Februar

Tai, Handelsmann, Rußland, ortsangehörig zu Tidhauſy . gierung zu Bromberg , d. I.
| ebendaſelbſt,

5 . Joſef Sykora , geboren 1854 zu Prag, Böhmen , orts- Randſtreichen und Königlich bayeriſches Be. 16 . Juli $ . I.

Schuhmacher, | angehörig zu Zhor, Bezirk Selcam , Betteln , zirksamt Regen ,

evendaſelbſt, wohnhaft zulept in Regen ,
| Bayern ,

6 . Franz Ebenböh , geboren 1851 zu Hoſtan, Bezirk Biſchof- desgleichen , daſſelbe, desgleichen .
Schneider, teiniß, Böhmen , ortsangehörig eben

| daſelbſt, wohnhaft zuleßt in Regen ,

Bayern,

7. Franz Tom aider, geboren am 1. September 1864 zu landſtreichen und An: Könialiche Polizeidirektion 18 . Juli d . I .

Sdíluſjer, Oberndorf, Bezirk Linz, Deſterreich, gabe eines falſchen zu München , Bayern ,

ortsangehörig zu Budweis , Böhmen, Namens,

8 . Morib Dan nowitſch geboren am 27. Januar 1860 zu Mer. Landſtreiden , Wider- Kaiſerlicher Bezirkspråſi- 30 . Juni d . I .

(auch Guſtav fritſch , Rußland, ortsangehörig eben ſtand gegen die dent zu Straßburg,

Tiſchel), Bürſten : daſelbſt , Staatsgewalt und

macher, Gebrauch falſcher Pa

piere,

9. Karl Marcello, geboren am 25. Auguſt 1840 zu Algier , Landſtreichen und Kaijerlicher Bezirtspräſi- 8 . Auguſt d . J.

| Tagner, Afrika , Betteln , | dent zu Colmar,

Berlin , Carl þeymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1 , 2011 - und Steu e r - Wei e n .

-

Bekanntma ch ii ng.

Der Bundesrath hat in der Sißung vom 5 . Juli d . J. in Rückſicht auf die für die nächſte Zeit in

Ausſidyt genommene lInterbrechung ſeiner Sißungen beſchloſſen ,

ſchuſſe für Handel und Verkehr die in betreff des bevorſtehenden Anſchluſſes von Hamburg

und Bremen , ſowie von preußiſchen und oldenburgiſchen Gebietstheilen an das Zollgebiet er

forderlichen Beſchlüſſe zu faſſen , welche leştere dem Bundesrath bei deſſen nächſtem Zuſammen

treten zur nachträglichen Genehmigung vorzulegen ſind,

2 . die Beſtimmung des Zeitpunktes , zu welchem der Anſchluß der fraglichen Gebietstheile erfolgen

ſoll, dem Reichskanzler zu überlaſſen .

Berlin , den 27. Auguſt 1888.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Aſchenborn.
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Bekanntmachung.

Auf Grund der durch den Beſchluß des Bundesraths vom 5 . Juli 8. J. (vergl. Bekanntmachung vom

heutigen Tage, Central-Blatt S . 831) ertheilten Ermächtigung hat der Ausſchuß des Bundesraths für

Zoll- und Steuerweſen im Einvernehmen init dem Ausſchuß für Handel und Verkehr in der Sißung vom

28. Juli d . J. beſchloſſen, daß vom 1 . Dktober d . I. ab die nachſtehenden

Beſtimmungen für den Tabackprobenverkehr

in Kraft zu treten haben :

1 . Kaufleuten , welche nur mit ausländiſchem Taback Handel treiben , denſelben unmittelbar aus

den Urſprungsländern beziehen und nur an faufleute weiter verkaufen , kann von der oberſten

Landes- Finanzbehörde widerruflich geſtattet werden , aus der öffentlichen Niederlage oder den

ihnen bewilligten , unter amtlichem Mitverſchluß ſtehenden Privatlagern entnommene Proben

von Taback für eine in jedem Falle zu beſtimmende Friſt unverzollt in der Art in den freien

Verkehr zu nehmen , daß ſie dieſelben inzwiſchen nur in einem ein - für allemal anzumeldenden

Raume aufbewahren dürfen . Vor der Ablaſſung der Proben aus dem Verſchlußlager iſt das

Gewicht derſelben von der Zollbehörde feſtzuſtellen ; aud) ſind ſie von der legteren mit Identitäts

zeichen zu verſehen , falls ſie nicht bereits Identitätszeichen an ſich tragen , welche nach näherer

Beſtimmung der oberſten Landes- Finanzbehörde als Erſaß für die zollamtliche Identifizirung

angenommen werden können . Für diejenigen Tabackproben , welche nicht innerhalb der vor

geſchriebenen Friſt in das Verſchlußlager zurückgeführt werden , ſowie für das bei der Zurück

führung etwa vorgefundene Mindergewicht iſt der Zoll zu entrichten . Die Ablaſſung der

Proben vom Verſchlußlager und die Kontrolirung des Wiedereingangs zu demſelben kann dem

mit der Bewachung des Lagers betrauten Beamten überlaſſen werden .

2 . Nach näherer Beſtimmung der oberſten Landes- Finanzbehörde kann geſtattet werden , daß

Tabackproben aus einem unter amtlichem Mitverſchluß ſtehenden Privailager von dem mit der

Bewachung deſſelben betrauten Beamten unter Erhebung oder Anſchreibung des Zolles in den

freien Verkehr geſeßt werden . Soll eine Verſendung von Proben aus dem Lager nach dem

Auslande erfolgen , ſo finden hierauf die allgemeinen Beſtinimungen Anwendung.

Verlin , den 27. Auguſt 1888.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Aſchenborn .

Bekanntmachung.

luf Grund der durch den Beſchluß des Bundesraths vom 5 . Juli d. Is. (vergl. die Befannt:

machung vom heutigen Tage, Central-Blatt S . 831) ertheilten Ermächtigung hat der Ausſchuß des Bundes

raths für Zoll- und Steuerweſen im Einvernehmen mit dem Ausſchuß für Handel und Verkehr in der

Sißung vom 28 . Juli d. Js . beſchloſſen , daß vom 1. Oktober d . Js, ab an die Stelle der ſeitherigen

Beſtimmungen über die Gewährung einer Zollbegünſtigung für den auf inländiſchen Reismühlen ver:

arbeiteten Reis das nachſtehende

Zollregulativ für Reisſchälmühleu

zu treten hat:

1. Ingeſchälter und von der Strohhülſe befreiter Reis ſoll fortan unverzollt zur Enthülſung und

Polirung auf Reismühlen , welche innerhalb des Zollvereinsgebiets gelegen ſind, in der Ort abgelaſſen

werden dürfen , daß von dem Bruttogewichte des zur Mühle gelangenden Reiſes

a ) bei Reis in der Strohhülſe nur von : . . . 66 Prozent,

b ) bei Gemiſchen von blos von der Strohhülſe befreitem Reis und von Reis in

der Strohhülſe nur von . . . . . . 82

“ ) bei dem aus den Gemiſchen zu b ausgeſchiedenen , blos von der Strohhüiſe be

frciten Reis nur von . . . . . . . . . . .
..

. . . . . 85.
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d ) bei dem ohne Beimiſchung von Reis in der Strohhülſe eingehenden , blos von

der Strohhülle befreiten Reis nur von . . . . . . . . . . . . . 88 Prozent,

und

e) bei Reis , der lediglich mit der legten feinen Hülſe verſehen und blos zum

Poliren beſtimmt iſt, nur von . . . . . . . . . . . . . . . . 90

der Eingangszoll nach dem Saße für geſchälten Reis erlegt zu werden braucht.

Der unter b feſtgeſepte Saß iſt nur dann maßgebend, wenn die Beimiſchung von Reis in der

Strohhülſe mindeſtens 10 Prozent des Geſammtgewichts des Gemiſches beträgt. Iſt die Beimiſchung

eine geringere, ſo iſt der Prozentſaß unter auf das geſammte Gemiſch anzuwenden .

Bei ſonſtigen Gemiſchen von Reis aus Sorten , welche verſchiedenen Prozentſäßen zugewieſen

ſind, iſt der höhere Prozentſaß maßgebend, ſofern nicht die Beimiſchung der Sorte, für welche der höhere

Saß beſtimmt iſt, weniger als 10 Prozent beträgt.

Gelangt ein Gemiſch von blos von der Strohhülſe befreitem Reis und von Reis in der Stroh

hülſe ( Paddy) auf Reismühlen , für welches nur der Prozentſaß unter c in Anſpruch genommen werden

ſou , ſo darf das Gewicht der von dem Paddy entfernten , rein ausgeſiebten Strohhülſen von dem Brutto

gewichte des Gemiſches zollfrei in Abzug gebracht werden . Zu dem Behufe iſt das Gewicht dieſer Stroh

hülſen amtlich zu ermitteln und, ſoweit erforderlich , die Enthülſung zu überwachen .

Sollte nach Ausweis der Geſchäftsbücher und nach den Erhebungen der mit der Ueberwachung

der betreffenden Mühlen betrauten Beamten die wirkliche Ausbeute an polirtem Reis in Fällen der

lit. b , c oder d weniger als 82, beziehungsweiſe 85 oder 88 Prozent des Geſammtgewichts betragen ,

ſo kann von der Direktivbehörde ein Zollnachlaß über den Sap von 18 beziehungsweiſe 15 oder 12 Pro

zent hinaus bis höchſtens 21 beziehungsweiſe 18 oder 15 Prozent bewilligt werden .

2. Der zur Reismühle abzulaſſende Reis iſt zur Verarbeitung zu deklariren , darauf das Brutto

gewicht und der nach Beſchaffenheit des Reiſes zur Anwendung kommende Prozentſaß feſtzuſtellen und

für den ſich danach berechnenden Zollbetrag Sicherheit zu leiſten , wonächſt der Reis ohne weitere Kon

trole der Verarbeitung abgelaſſen wird.

Wenn der zur Verarbeitung auf der Mühle abgelaſſene Reis zu dieſem Zweck nicht verwendet,

ſondern bevor er bis zur Polirung verarbeitet worden iſt, ohne vorgängige Nachzahlung des für den

Zweck der Verarbeitung nach der Beſtinimung zu 1 an den Gefällen erlaſſenen Betrags anderweit

verwendet oder veräußert wird , ſo wird dadurch neben der geſeblichen Strafe der Verluſt der Ver

günſtigung verwirkt.

3. Binnen einer zu beſtimmenden Friſt von höchſtens 12 Monaten iſt der ſichergeſtellte Eingangs

zoll zu entrichten und eine Freiſchreibung nur inſoweit zu bewirken , als entſprechende Mengen von dem

in der betreffenden Reismühle enthülſten und polirten Reis nach Geſtellung bei demſelben Amt, bei

welchem die Abfertigung zur Mühle und die Anſchreibung des Eingangszolls ſtattgefunden hat, auf eine

öffentliche oder private Niederlage unverzollter Waaren gebracht, beziehungsweiſe unter zollamtlicher Kon

trole nach dem Ausland ausgeführt oder mit Begleitſchein verſendet werden .

Wenn Reis in der Mühle verloren gehen oder vernichtet werden ſollte, ſo erwächſt hieraus dem

Mühleninhaber kein Anſpruch auf Erlaß des darauf haftenden Eingangszolls .

4 . Die Zollbehörde hat ſich von der Art des Betriebes in den Reismühlen in fortwährender

Kenntniß zu erhalten .

Die Mühlenbeſißer ſind zu dem Ende verpflichtet, über den Zu - und Abgang von Reis ein

überſichtliches Konto zu führen und auch ihre übrigen Betriebs- ſowie die anderen Bücher der Zollbehörde

jederzeit zur Einſicht zu ſtellen . Ebenſo haben dieſelben von allen etwa eintretenden Veränderungen in

den Betriebseinrichtungen vor deren Eintreten der Zollbehörde Anzeige zu machen .

gewicht und der nadensmüh
le

abzulaſſen
de' Reis oder 15 Prozent" ben beziehungs

weije
. nichts. betragen,

Berlin , den 27. Auguſt 1888 .

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Aſchenborn .

122 *
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Beka nut in a ch u n g .

Auf Grund der durch den Beſchluß des Bundesraths vom 5 . Juli d. Is . (vergl. die Bekannt

machung vom heutigen Tage, Central- Blatt S . 831) ertheilten Ermächtigung hat der Ausſchuß des

Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen im Einvernehmen mit dem Ausſchuß für Handel und

Verkehr in der Sißung vom 28 . Juli d . Is. beſchloſſen , daß an die Stelle des ſeitherigen Regulativs,

betreffend die Gewährung der Zoll- und Steuervergütung für Taback und Tabactjabrikate (Central

Blatt 1881 S . 191) vom 1. Oktober d . Js. ab das nachſtehende

Kegulativ , betreffend die Ausjuhrvergütung für Taback ,

zu treten hat.

Berlin , den 27. Auguſt 1888.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage : Aſchenborn.

Regulativ ,

betreffend

die Ausfuhrvergütung fü r T a b a d .

.

Bergütungsjäße.

§. 1.

Wer aus dem freien Verkehr Rohtaback einſchließlich Sandblätter und Grumpen oder

entrippte Tabacblätter in Mengen von mindeſtens 25 Kilogramm über die Zollgrenze ausführt

oder in eine öffentliche Niederlage oder in ein unter amtlichem Mitverſchluß ſtehendes Privatlager

niederlegt, kann , außer in denjenigen Fällen , wo die Ausfuhr oder Niederlegung inländiſchen

Tabacs nach den Beſtimmungen in den SS. 11 und 16 bis 18 des Geſeßes vom 16 . Juli 1879

vor Entrichtung oder Kreditirung der Steuer erfolgt, eine Steuervergütung beanſpruchen , welche

beträgt von 100 Kilogramm netto :

A . Rohtaback :

. . 33 Ml,

b ) fermentirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 -

B . entrippte Blätter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Bei der Ausjuhr oder Niederlegung von grünen Blättern , von Geizen , Tabacſtengeln und

Abfällen wird keine Vergütung gewährt.

a ) Untermentirt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 all ,

abačjabrikanten fammehéliche Niederlage oderchiers je nachdem das
S . 2.

Inländiſchen Tabacjabrikanten fann bei der Ausfuhr ihrer Fabrikate über die Zollgrenze

oder bei Niederlegung derſelben in eine öffentliche Niederlage oder in ein unter amtlichem Mit

verſchluß ſtehendes Privatlager eine Vergütung geleiſtet werden , welche, je nachdem das Fabrikat

aus ausländiſchem oder aus inländiſchem Taback hergeſtellt iſt, beträgt von 100 Kilogramm netto :

A . für Fabrikate aus ausländiſchen Blättern :

a ) für Schnupf- und Nautabad . . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. 60 Ji,

b ) = Rauchtabad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 =

C ) Cigarren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 =

d ) = Cigarretten . .
nr . . . . . . . . . . . . . . 66 =

B . für Fabrikate aus inländiſden Blättern :

a ) für Schnupf- und Nautaback . . . . . . . . . . . . . . 32 ,

b ) Raudtabad . . . . . . . . . . . . . . . . to
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c ) für Cigarren

d ) - Cigarretten

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 50 M

. 35 =.

und

C . für Fabrikate, theilweiſe aus ausländiſchem und theilweiſe aus inländiſchem Taback,

nach Maßgabe des Miſchungsverhältniſſes beider Gattungen nach den vorſtehend zu A

und B aufgeführten Säßen zu berechnen iſt.

Verſendungen von Tabacfabrikaten mit dem Anſpruche auf Zoll- oder Steuervergütung

ſind nur in Mengen von mindeſtens 25 Kilogramm zuläſſig . Für die Verſendung von Cigarretten

kann durch die Direktivbehörden eine Minimalmenge von 10 Kilogramm feſtgeſeßt werden .

$ . 3 .

Unter Geizen , welche nach $. 1 von Gewährung einer Vergütung ausgeſchloſſen ſind,

werden die vor der Haupternte des Tabacs ausgebrochenen Blatttriebe und unentwickelten Blätter

verſtanden . In der Nachernte gezogene, vollſtändig entwickelte Geizblätter werden wie Blätter der

Unter Tabackabfällen , welche nach $. 1 von Gewährung einer Vergütung ausgeſchloſſen

ſind, werden nicht nur die Abfälle von Rohtaback, ſondern auch diejenigen von Tabacfabrikaten

verſtanden . Für Tabacmehl, welches aus Abfällen von Rohtaback oder von Tabackfabrikaten

beſteht, wird daher eine Vergütung nicht gewährt. Wird Tabackmehl als ein aus fein gemahlenen

Blättern und Stengeln beſtehendes Halbfabrikat für die Herſtellung von Schnupftaback erkannt, ſo

iſt für Saſſelbe die Vergütung für unfermentirten Rohtaback zu gewähren .

Für Cigarretten mit Hülſen aus Papier, Stroh ?c. wird Vergütung nur dann gewährt,

wenn mindeſtens 70 Prozent ihres Nettogewichts aus Taback beſtehen . Sigarretten , welche lediglich

aus Taback beſtehen , werden wie Cigarren behandelt.

Für Tabacffabrikate, in welchen Surrogate enthalten ſind, wird Vergütung nur in den im

$ . 13 Abjak 3 erwähnten Fällen und unter den daſelbſt angegebenen Bedingungen gewährt.

S. 4 .

Ueber Rohtaback, entrippte Blätter oder Tabacfabrikate , welche gegen Gewährung einer 1.Anmeldung,Ab
* fertigung und Kone

Vergütung (SS. 1 und 2) ausgeführt oder niedergelegt werden ſollen , hat der Verſender oder Nieder- " ng trole.

leger der Steuerſtelle des Verſendungsortes eine Anmeldung nach Muſter a in zwei Eremplaren zu 1. Im Allgemeinen.

übergeben . Zugleich iſt der Taback zur Reviſion vorzuführen . In den Anmeldungen iſt außer dem Mufter

Bruttogewicht der einzelnen Kolli auch das Netlogewicht derſelben und, im Falle der gemeinſchaft

lichen Verpackung verſchiedener Tabackgattungen , das Nettogewicht jeder einzelnen Gattung zu

deklariren . ' Als Steuerſtelle des Verſendungsortes gilt bei der Verſendung von Tabacfabrikaten

die Steuerſtelle, welcher der Fabrikſiß zugetheilt iſt, bei Verſendung von Rohtaback und entrippten

Blättern dagegen die Steuerſtelle desjenigen Ortes , von dem aus die Verſendung mit dem Anſpruche

auf Steuervergütung erfolgt, gleichviel, ob es der Urſprungsort oder ein anderer Ort iſt, welcher

nur auf dem Transport berührt wird .

Die Ausfuhr hat über ein zur Erledigung von zollamtlichen Begleitſcheinen 1 (S . 33 des

Vereinszollgeſeßes ) befugtes Grenzzollamt zu erfolgen .

Das Verſendungsamt trägt die Anmeldungen , von welchen das eine Exemplar mit

„ linikat“ und das zweite Eremplar mit „ Duplikat“ zu bezeichnen iſt, in ein nach Muſter h zu

führendes Abfertigungsregiſter ein und nimmt die Reviſion und Ermittelung des Nettogewichts des -

Tabacs vor.

Mit Genehmigung des Amtsvorſtandes kann unter Beachtung der von der Direktiv

behörde in dieſer Hinſicht zu treffenden allgemeinen Anordnungen die Reviſion von Fabrikaten

in den Fabrikräumen vorgenommen werden . Die hierdurch erwachſenden Koſten hat der Fabrikant

zu erſtatten .

Iſt das Verſendungsamt gleichzeitig das Ausgangs- oder Niederlageamt, ſo bewirkt das

ſelbe zugleich die Abfertigung zum Ausgange beziehungsweiſe zur Niederlage; anderenfalls ſept

das Verſendungsamt die Kolli unter Verſchluß und übergiebt das Unikat der Anmeldung dem

Verſender behuis Vorführung des Tabacks bei dem Erledigungsamte. Das Leştere trägt die ein

gehende Anmeldung mit entſprechender Bezeichnung in das Verſendungsſchein - Empfangsregiſter

Muſter b .



--- -836

.
.

4

. . . . 22.

·
·

·
·

(Muſter 14 der Dienſtvorſchriften ) ein und nimmt die Ausgangsabfertigung beziehungsweiſe die

Åbfertigung zur Niederlage vor. In beiden Fällen erfolgt je nach Umſtänden eine allgemeine

oder eine ſpezielle Reviſion . Im Falle eine Verſchlußverlegung ſtattgefunden hat, iſt bei der

ſpeziellen Reviſion das Nettogewicht zu ermitteln . Die mit Erledigungsbeſcheinigungen ver

ſehenen Unikate der Anmeldungen ſind durch das Erledigungsamt dem Verſendungsamt zurück

zuſenden . Der Tag der Zurückſendung iſt in Spalte 10 des Verſendungsſchein -Empfangsregiſters

anzunierken .

Zu den Niederlage-Anmeldungen dienen Auszüge aus den Anmeldungen nach Muſter a ,

für welche die Formulare zu den Auszügen aus den Žolbegleitſcheinen unter entſprechender Äende

rung des Vordrucks benußt werden können .

Die Unikate der Anmeldungen werden als Rechnungsbeläge verwendet (88. 6 und 15 ).

Die Duplikate bilden die Beläge zu dem Abfertigungsregiſter (Muſter b ).

9 . 5 .

1. Bei der Abfertigung des Tabacks kann das Nettogewicht ſtatt durch Verwiegung durch

Abrechnung einer Tara feſtgeſtellt werden. Die Tarajäße betragen :

a ) bei unbearbeiteten und bei entrippten Blättern in Ballen von einfacher Lein

wand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Prozent,

b ) bei dergleichen in Ballen von doppelter Leinwand . . .

c ) bei dergleichen in Kiſten . .

d) bei Karotten und Stangen zu Schnupftaback in Fäſſern iiii
e ) bei dergleichen in Kiſten . ..

f) bei Schnupftabac , loſe in Fäſſern . . .

g ) bei dergleichen in Zinn- und Papierumhüllung und Riſten .

h ) bei Rauchtabak in Papierpacketen und Kiſten . . . . .

i) bei Cigarren, loſe in großen Kiſten . . . . . . . . . . . .

k ) bei dergleichen in Bapierpacketen und großen Kiſten . .

1) bei dergleichen in kleinen Kiſtchen und großen Riſten . . . . . .

des Bruttogewichts ,

in ) bei Cigarretten :

Innere Ilmſchließungen :

in Kartons zu 100 Stück oder mehr

mit Mundſtück .. . . . . . . . . . . . . . . . 30 Prozent,

ohne Mundſtück . . . . . . . . . . 31

in Kartons zu weniger als 100 Stück

mit Mundſtück ... . . . . . . . . . . . . . . . 51 -

ohne Mundſtück . . . . . . . . . . . . . . . . 43 :

in Papierpacketen

mit Mundſtück . . . . . . . . . . . . . . . 13

ohne Mundſtück .

des Gewichts der Cigarretten einſchließlich der inneren Umſchließungen .

Aeußere Umſchließungen :

in Kiſten ohne Zinkeinſaß

bei einem Bruttogewicht des Rollo

bis zu 100 Kilogramm . . . . . . . . . . . . . 21

über 100 Kilogramm . . . . . . . . . . . . . 30

in Kiſten mit Zinkeinſaß

bei einem Bruttogewicht des Kollo

bis zu 100 Nilogramm . . . . . . . . . . . . .

über 100 Kilogramm . . . . . . . . . . . . . 27

des Bruttogewichts .

Bei Cigarretten in inneren und äußeren Umſchließungen iſt das Nettogewicht in der Weiſe

feſtzuſtellen , daß zunächſt von dem Bruttogewicht die Tara für die äußere Umſchließung und hier:

auf von dem verbleibenden Gewicht die Tara für die innere Umſchließung in Abzug gebracht wird .

: 30
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2 . Das durch Abrechnung der Tara (Ziffer 1) berechnete Nettogewicht wird nur dann der

Feſtſtellung der Zoll- oder Steuervergütung zu Grunde gelegt, wenn es nicht mehr beträgt, als

das von dem Verſender in der Anmeldung angegebene ; das leßtere wird zu Grunde gelegt, wenn

es geringer iſt, als das durch Berechnung ermittelte.

3 . Der Abfertigungsſtelle ſteht in jedem Falle die Befugniß zu , ſtatt der Berechnung des

Nettogewichts nach den obigen Taraſäßen , die Ermittelung des Nettogewichts durch Verwiegung

des Tabacks ohne jede Ilmſchließung beziehungsweiſe bei Cigarretten auch durch Veriviegung der

ſelben ſammt der inneren Umſchließung und demnächſtige Abrechnung der für die innere Umſchließung

gewährten Tara eintreten zu laſſen . Die gleiche Befugniß ſteht dem Verſender zu .

4 . Bei der Ermittelung des Nettogewichts durch Verwiegung kann nach dem Ermeſſen der

Abfertigungsſtelle Probeverwiegung eintreten , wenn Kolli von gleicher Beſchaffenheit und gleichem

Inhalt nahezu gleiches Gewicht haben . Abweichungen von nicht mehr als 5 Prozent des Brutto

gewichts ſollen dabei die Probeverwiegung nicht ausſchließen .

5 . Beim Vorhandenſein innerer Umſchließungen , z. B . bei der Verpackung von Cigarren

in riſtchen, von Cigarretten in Kartons, von Rauchtaback in Papierpacketen , von Schnupftaback in

Packeten in Zinn - und Papierumhüllungen u . ſ. w . darf, ſofern die inneren Umſchließungen augen

ſcheinlich von gleicher Größe und gleicher Beſchaffenheit ſind, das Geſammtgewicht der inneren Üm

ſchließung durch probeweiſe Verwiegung einzelner Kiſtchen , Packete u . ſ. w . ermittelt werden .

6 . In dem Reviſionsbefunde iſt die Art der äußeren und etwaigen inneren Umſchließungen ,

ſowie die Art der Ermittelung des Nettogewichts (ob durch Abzug eines Taraſaßes oder vollſtändige

oder probeweiſe Verwiegung) anzugeben .

7 . Von der Einleitung des Strafverfahrens auf Grund des $ . 38 des Geſekes vom

16 . Juli 1879 iſt dann abzuſehen , wenn weder das deklarirte Bruttogewicht noch das deklarirte

Nettogewicht das ermittelte Brutto - beziehungsweiſe Nettogewicht um mehr als 5 Prozent

überſteigt.

§. 6 .

Die Hauptämter haben über die in ihren Bezirken zu gewährenden Vergütungen für Roh

taback und entrippte Blätter, ſowie für Cigarren , für welche lediglich die Steuervergütung für aus

inländiſchem Taback hergeſtellte Cigarren in Anſpruch genommen wird, nach näherer Anleitung der

Direktivbehörde monatlich Liquidationen aufzuſtellen und mit den Unikaten der betreffenden Anmel

dungen an die Direktivbehörde zur Zahlungsanweiſung einzuſenden .

§. 7.

Diejenigen Fabrikanten , welche bei der Ausfuhr oder bei der Niederlegung von Schnupf-, 2. In den unter

Kau- und Rauchtaback und von Cigarretten auf Gewährung der im 9 . 2 genannten Vergütung, ſo - Fabriken.

wie diejenigen, welche bei der Ausfuhr oder bei der Niederlegung von Cigarren auf Gewährung

der im S . 2 unter A oder C fallenden Vergütungen Anſpruch machen wollen, haben hiervon der

Steuerſtelle des Fabrikſißes vor Herſtellung der Fabrikate Anzeige zu machen und außer den Vor

ſchriften in den SS. 2 bis 5 noch die Vorſchriften in den SS. 8 bis 19 zu beobachten , ſowie ſich den

ihnen ſonſt noch von der Steuerbehörde bekannt zu machenden Bedingungen zu unterwerfen .

§. 8 .

Die Zoll- oder Steuervergütungen werden nur dann bewilligt, wenn der betreffende Taback

fabrikant in Beziehung auf die Beobachtung der Zoll- und Steuergeſeße unbeſcholten iſt, regelmäßig

ein Lager an Roh- und fabrizirtem Taback von wenigſtens 15 000 Kilogramm hält, und wenn

ſeine Fabrik nebſt Waarenlager ſich an einem Orte befindet, in welchem ein mit wenigſtens zwei

Beamten beſektes Zoll- oder Steueramt vorhanden iſt. Ausnahmsweiſe kann die Direktiv behörde

die Vergütungen auch für Fabriken in ſolchen Orten bewilligen , in denen ſich eine mit mehreren

Beamten beſepte Amtsſtelle nicht befindet.

Darüber, ob ein Lagerbeſtand von dem bezeichneten Umfange regelmäßig unterhalten wird,

hat ſich die Steuerſtelle des Fabrikſißes von Zeit zu Zeit Ueberzeugung zu verſchaffen . Wenn neu

entſtehende Fabriken im erſten Jahre oder eingehende Fabriken bis zur Abwickelung ihrer Geſchäfte

den Lagerbeſtand von 15 000 Kilogramm nicht nachzuweiſen vermögen , ſind dieſelben deshalb vom



- -838

Genuſſe der Vergütungen nicht auszuſchließen. Leştere brauchen nach dem Ermeſſen der Direktiv

behörde auch ſolchen in Betrieb befindlichen Fabriken nicht verſagt zu werden , bei welchen der Lager

beſtand auf kurze Zeit unter jene Gewichtsmenge herabſinken ſollte.

$ . 9.

Der Fabrikant hat ſchriftlich oder zu Protokoll eine Erklärung darüber abzugeben , ob in

ſeiner Fabrik allein ausländiſcher oder allein inländiſcher oder ausländiſcher und inländiſcher Taback

verarbeitet werden wird , und legteren Falls , ob nur ungemiſchte Fabrikate oder ob auch gemiſchte

Fabrikate hergeſtellt werden ſollen.

Dieſe Erklärung iſt vorher zu ergänzen , wenn auf eine andere Art des Betriebes über

gegangen werden ſoll .

Die Fabrikanten müſſen über den Ankauf und die Verſendung von Taback, ſowie über den

Fabrikbetrieb ordnungsmäßige Handelsbücher führen , welche ſie auf Erfordern einem von der

Direktivbehörde oder dem Hauptamte beauftragten Oberbeamten zur Einſicht vorzulegen haben .

jederzeit zu geſtatten und auf Verlangen jede auf den Fabrikbetrieb ſich beziehende Auskunft zu

ertheilen .

$ . 10.

Ausländiſchen Taback darf der Fabrikant nur unmittelbar aus dem Auslande oder aus

öffentlichen Niederlagen oder aus unter amtlichem Mitverſchluß ſtehenden Privatlagern und nur in

Mengen von wenigſtens 250 Kilogramm beziehen .

Eine Ausnahme iſt zuläſſig zum Zweck des Bezugs von Proben in Mengen von nicht

über 50 Kilogramm für jede Sendung. Von der Direktivbehörde fann dem Fabrikanten

geſtattet werden , Tabacke in Mengen von mehr als 50, jedod , weniger als 250 Kilogramm zu

beziehen .

$ . 11.

Der ausländiſche Taback darf nur bei der Steuerſtelle des Fabrikſißes verzollt werden und

iſt daher auf dieſelbe, ſofern ſie nicht zugleich das Grenzzollamt oder Niederlageamtiſt, über welches

der Bezug erfolgt, unter Begleitſcheinkontrole zu überweiſen .

Der Fabrikant iſt verpflichtet, den bezogenen ausländiſchen Taback in ſeine Fabrikräume

zu bringen. Daß dies geſchehen , wird auf den die Verzollung nachweiſenden Belägen amtlich

S . 12 .

Inländiſchen Taback darf der Fabrikant ebenfalls nur in Mengen von mindeſtens 250 Kilo

gramm in einem Transporte beziehen . Eine jede Einlagerung von ſolchem Taback muß alsbald

der Steuerſtelle angezeigt werden . Zugleich iſt anzugeben , ob der Tabac fermentirt iſt oder vor der

Verarbeitung noch der Fermentation in der Fabrik unterworfen werden ſoll.

S . 13 .

Die Fabrikanten , welche nach ihrer Erklärung (S. 9) ausländiſche und inländiſche Tabacke,

getrennt oder gemiſcht, verarbeiten , haben in den Anmeldungen (Muſter a ) oder in dieſen beizu

fügenden beſonderen Deklarationen anzugeben , ob die Fabrikate lediglich aus ausländiſchem oder

lediglich aus inländiſchem Taback oder aus beiden gemiſcht hergeſtellt ſind.

Die Fabrikanten, welche ausländiſche und inländiſche Tabacke gemiſcht verarbeiten , haben

zur Feſtſtellung des Antheils , welcher von dem Nettogewicht der mit dem Anſpruch auf Vergütung

verſendeten Fabrikate auf die ausländiſchen und die inländiſchen Tabacke fällt, ein Notizbuch nach

Muſter c zu führen , welches amtlich zu foliiren iſt.

Wenn einem Fabrikanten die Verwendung von Tabacſurrogaten geſtattet iſt, ſo ſind über

die Surrogate in dem Notizbuch und in dem Konto (S. 14 ) in gleicher Weiſe Anſchreibungen zu

führen , wie über ausländiſchen und inländiſchen Taback. Für die verwendeten Surrogate wird eine

Vergütung nicht geleiſtet.

Mufi
er

c .
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Muſter d .

Am Schluß des Vierteljahrs werden die in dem Notizbuch befindlichen Eintragungen durch

den mit der Kontrole der Fabrik beauftragten Oberbeamten unter Zuhilfenahme des Verſendungs

buchs und der Fabrikationsbücher, welche leştere die Namen und Zuſammenſeßung der einzelnen

Sorten mit den Gewichtsverhältniſſen der Zuthaten und gewonnenen Mengen genau nachweiſen

müſſen , geprüft und mit den betreffenden Anmeldungen verglichen .

Iſt bei der Prüfung die Uebereinſtimmung dieſer Bücher und der genannten Beläge feſta

geſtellt, ſo erfolgt der Abſchluß des Notizbuchs. Die Richtigkeit des Abſchluſſes iſt durch den Fa :

brikanten und durch den betreffenden Oberbeamten zu beſcheinigen .

§. 14 .

Die Steuerſtelle hat bezüglich jeder nach Maßgabe des § . 8 zum Anſpruche auf Zoll- oder

Steuervergütung zugelaſſenen Fabrik ein Konto zu führen, in welchen die Einlagerungen an dem

zur Fabrikation beſtimmten Rohtaback und die unter Buchkontrole erfolgten Verſendungen von Ta

badfabrikaten nachgewieſen und am Schluſſe jedes Quartals die Berechnung der Vergütung ange

fertigt wird. Die Führung dieſes Konto geſchieht nach Muſter d .

Hierzu wird erläuternd bemerkt :

1. In dem Konto für eine Fabrik, welche nur ausländiſchen Taback verarbeitet, können die

Spalten 6 , 11, 13, 14, 16 , 17, 19, 20 und 22, in demjenigen für eine Fabrik, welche nur inlän

diſchen Taback verarbeitet, die Spalten 5 , 11, 12, 14 , 15 , 17, 18, 20 und 21 und in demjenigen

für eine Fabrik, in welcher ausländiſcher und inländiſcher Taback ungemiſcht verarbeitet wird, die

Spalten 11, 14, 17 und 20 ausfallen .

2 . In der erſten Abtheilung des Ronto iſt der Zugang an Rohtaback nach der Zeitfolge

anzuſchreiben . Die Anſchreibung erfolgt bei dem ausländiſchen Taback nach dem der Verzodung

zu Grunde gelegten Nettogewicht und bei dem inländiſchen Taback nach dem Nettogewicht desſelben

in fermentirtem Zuſtande, wobei 100 Kilogramm unfermentirter Taback gleich 80 Kilogramm fermen

tirtem Taback zu rechnen ſind.

3 . In der zweiten Abtheilung des Konto werden als Abgang die mit Anſpruch auf Ver

gütung unter Buchkontrole abgefertigten Fabrikate auf Grund der Anmeldungen einzeln nachgewieſen .

Am Schluſſe des Duartals iſt ferner bezüglich der gemiſchten Fabrikate nach Anleitung des Muſters

der Antheil auszuſcheiden, welcher auf die ausländiſchen und inländiſchen Tabacke fällt. Die Aus

ſcheidung erfolgt auf Grund des dem Konto beizufügenden Notizbuchs (S . 13).

S. 15 .

Der Fabrikant erhält die Vergütung für die ausgeführten oder niedergelegten Tabacfabrikate

in vierteljährlichen Zeitabſchnitten .

Die Steuerſtelle fertigt die Berechnung über die zu gewährende Vergütung nach Anleitung

des Muſters d und legt das Konto mit den Únikaten der betreffenden Anmeldungen der Direktiv

behörde zur Prüfung und Anweiſung der Vergütung vor .

Iſt dem Fabrikanten Zoll- oder Steuerfredit gewährt, ſo findet hierauf Abrechnung ſtatt.

S . 16 .

Die Fabrikanten haben nach näherer Anweiſung der Direktivbehörde ein Fabrikationsbuch

zu führen , welches über die verarbeiteten Mengen Rohtaback, die aus denſelben hergeſtellten Fabrikate

und den Abſaß derſelben nach dem In - und Auslande genauen Aufſchluß geben muß. Die Direktiv

behörde iſt ermächtigt, Lagerbeſtandsaufnahmen anzuordnen . Die Fabrikanten ſind verpflichtet, den

Beamten die erforderlichen Hüifsdienſte hierbei leiſten zu laſſen .

§ . 17.

Die Fabrikanten haben ſämmtliche in der Fabrik und im Romtor beſchäftigten Perſonen ,

mit Ausnahme der Arbeiter, jedoch einſchließlich der Werfführer, mit Namen und unter Bezeichnung

der Art der Beſchäftigung, desgleichen die Veränderungen , welche hinſichtlich dieſer Perſonen eintreten ,

der Steuerſtelle anzuzeigen.

Die Direktiv behörde beſtimmt auf Antrag des Fabrikanten , welche der bezeichneten Perſonen

auf Erfüllung der gegebenen Vorſchriften und richtige Führung der Bücher verpflichtet werden ſollen .

123
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$ . 18 .

Die Vergünſtigung der Gewährung von Zoll- oder Steuervergütungen kann zu jeder Zeit

an veränderte Bedingungen geknüpft oder zurückgenommen werden . Zur Zurücknahme iſt die Direk

tivbehörde befugt. Die Zurücknahme ſoll in der Regel erfolgen , wenn der Fabrikant oder eine bei

der Fabrikation oder im Komtor beſchäftigte Perſon wegen im Intereſſe des Fabrikanten verübter

Zoll- oder Steuerdefraudation oder Vergehung der im §. 38 des Geſekes vom 16 . Juli 1879

bezeichneten Art rechtskräftig verurtheilt worden iſt.

§. 19 .

Die oberſten Landes- Finanzbehörden ſind ermächtigt, von der Anwendung der in den

SS . 13, 14, 16 und 17 angegebenen Kontrolen ganz oder theilweiſe Abſtand zu nehmen, inſofern

im Einverſtändniß mit dem Fabrikanten der Fabrikationsbetrieb unter ſtändige amtliche Kontrole

geſeßt wird. In dieſem Falle hat der Fabrikant die Koſten der Beaufſichtigung des Fabrikations

betriebs und des amtlichen Mitverſchluſſes der Fabrik- und Lagerräume zu tragen .

$. 20 .

Tritt ein Fabrikant, welcher bis dahin nicht unter Kontrole geſtanden , behufs Erlangung

von Zoll- oder Steuervergütung unter Kontrole, ſo hat derſelbe ſeinen Vorrath an Rohtaback, Halb

und Ganzfabrikaten auf Grund der Bücher zu deklariren . Nach Prüfung der Deklaration durch

einen Oberbeamten iſt dieſer Vorrath als inländiſcher Taback im Konto anzuſchreiben und als ſolcher

zu behandeln .
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Muſter a

(zu §. 4 ).

Bundesſtaat

Haupt... .

Abgegeben den ten .. . 18.......

Nr. . . (des Abfertigungsregiſters )... amtsbezirk
.. .

(Unikat.)

Anmeldung

zur

| Ausfuhr

( Niederlegung )
} von

( Rohtaback ,

entrippten Tabackblättern, für welche Super

Tabackfabrikaten ,

in Anſpruch genommen wird.

Vergütung

Der Unterzeichnete erklärt hiermit, die nachſtehend verzeichneten Mengen an nach

I dem Auslande über das ... ..............-Amt

I der Niederlage zu.............
} verſenden zu wollen , und nimmt für dieſelben die

feſtgeſepte Vergütung in Anſpruch .

Der Unterzeichnete beſcheinigt zugleich, daß die zur Verſendung angemeldeten Tabackfabrikate

von ihm ſelbſt (in ſeiner Fabrik),

Ivon Hausarbeitern , die in ihren eigenen Wohnungen für ſeine Rechnung thätig ſind,

hergeſtellt ſind.

.... . . . , den .. ten .... ... 18.....

(Unterſchrift.)

Die nachſtehend aufgeführten Kolli mit Taback ſind , ſofern nicht der Anſpruch auf Gewährung der Ver

gütung verloren gehen ſoll, dem . ... Amt zu .... .... . ..... bis zum ...... mit

ww Ausgangsabfertigung

unverleştem Verſchluſſe zur vorzuführen .
| Aufnahme in die Niederlage

...... .., den ... ten 18

(Amtsſtempel.) (Benennung der Amtsſtelle und Unterſchrift.)

123 *
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Anmeldung des Verſenders.

Art der
Art der

Nummer

der

cinzelnen

Poſi-

tionen .

Zahl

der

Rolli.

Be

zeich Brutto - Netto

nung Gattung. gewicht gewicht
äußeren

Um

ſchließun -

gen .

inneren

Um

ſchließun

Zahl

der

Rolli.der

Kolli.

äußeren | inneren

Ilm Um

ſchließun- ſchließun =

gen . gen .gen .

1. 2. 3. 4 . 5 . 6.

ky

7.

kg

8. 9. 10 . 11.
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Reviſionsbefung und Abfertigung.

Nettogewicht

Be

zeichnung
Gattung.

Brutto

gewicht

durch

Taraabzug

ermittelt

durch

vollſtändige

Verwiegung

ermittelt

der

Der

Berechnung

der Vergütung

zu Grunde zu

legendes

Nettogewicht

durch

probeweiſe

Verwiegung

ermittelt

Angabe,

ob undwie

Verſchluß

angelegt iſt,

Zahl der

Bleie 2c.
Kolli.

kg kg

12. 13.

kg

14 .

Taraſaß

15 .

kg

16.

kg

19 .17 . 18 . 20 .

Die Reviſionsbeamten
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Erledigungsbeſcheinigungen .

1. Die Anmeldung iſt abgegeben am .. . ......... 4 . Der Taback iſt weiter nachgewieſen im Niederlage-Regiſter

..... .. .. 18 .... Seite ... ..... Konto ........ .... Nr........

5. Nachweis des Ausgangs über die Grenze :

2 . Dieſelbe iſt eingetragen im Verſendungsſchein

Empfangsregiſter unter Nr.

A . Obengenannte Waaren wurden nach Abnahme des

unverleßt befundenen Verſchluſſes :

a) in den Eiſenbahngüterwagen Nr. ............... der

... Eiſenbahn verladen und nach Verſchließung

3 . Reviſionsbefund:

a ) in Betreff des Verſchluſſes :

....

b ) in Bezug auf Gattung und Menge

der Waaren :
18 . in

dem . ... ...... -Amte in .......... .... überwieſen .

..... .., den ..... ten ... .....18

.......... -Amt.

b ) auf das......... .... des........... . .... Verladen und

dem Anſagepoſten in ... ..... .... unter

Begleitung durch . ....Grenzaufſeher
verwieſen .

Verſchluß mittelſt

., den ........ ten

-Amt.

c) unter unſeren Augen in das Ausland geführt.

............., den ten 18

.. -Amt.

B . D . oben bezeichnete .. . ...... .... wurde nach

Abnahme des unverleßt befundenen Verſchluſſes :

a ) . ... Grenzaufſeher ...... .. zur

Begleitung über die Grenze übergeben .

.............., den .. ten ......... 18

(Unterſchriften .)

b ) unter unſeren Augen in das Ausland geführt.

.........., den . . .. ten .. . . .. 18

(Unterſchriften .)

ten

Die Richtigkeit dieſer Angaben beſcheinigen :

Die Erledigung der Anmeldung beſcheinigt

. .. . ..
, den ...... ten .......................... . . .... 18 . ..

-Amt.

(Amtsſtempel.) (Unterſchrift.)
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Muſter b

(zu §. 4 ).

Haupt..............amtábezirk Steuerhebebezirk

über

Rohtaback , entrippte Tabackblätter und Tabackfabrikate, für welche Zoll- oder Steuer

vergütung in Anſpruch genommen wird,

für das Jahr 18 . ....

Geführt vonEnthält . . . . Blätter.

(L . S.) Der
(Amtskarakter.)

(Unterſchrift )
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Des Verſenders

Tag

Bemer

der

|L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Tag

der Ausfuhr

aus dem

Zollgebiet

im Falle der

unmittel

baren

Ausfuhr.

Anmeldung. Name. Stand. Wohnort.

Amt,
Im

Tag der Rück

Niederlage- ,aufwelches | kunft der mit

Regiſter
die Erledigungs

nach Abfertigung beſcheinigung

gewieſen beantragt verſehenen

Anmeldung.

Konto. Nr.

7. I 8. 9 .

fungen .

ift.

| 2. 3. 4. 5. 6 . 10 .
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Muſter c

(zu §. 13).

Notizbuch

über

die aus der Fabrik von

gegen Zoll- oder Steuervergütung abgefertigten Tabackfabrikate

für das Quartal 18 .

Enthält Blätter.

(L. S.) Der

(Unterſchrift.)

124
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Sorte, Miſchungsverhältniß und Nettogewicht

Datum .

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

N
u
m
m
e
r

d
e
s

A
b
f
e
r
t
i
g
u
n
g
s

R
e
g
i
ſ
t
e
r
s

.

N
u
m
m
e
r

d
e
s

V
e
r
ſ
e
n
d
u
n
g
s

b
u
c
h
e
s

.

Amt,
uછે

auf welches die
| rein ausländiſchem

Sendung abges
Taback

fertigt worden iſt.

Aus ausländiſchem | Aus ausländiſchem

und inländiſchem und inländiſchem

Taback gemiſcht, Taback gemiſcht.

80 Prozent . . Prozent

ausländiſcher Taback ausländiſcher Tabaci

Ge

Sorte . wicht
Sorte.

Ge

wicht

kg

Sorte.

Ge

wicht

kg

Macuba I 481.116 . Januar | 21 | 44 |Conſtanz . . . . 1

12 . 18.März | 114 | 212 Berlin F. a. G ..]

1. Schnupf- und Kautabad.

St. Vincent | 118 |

Nr. 2 .20.

20.

Summe 1 . . 588 462

II. Rauchtabac .

1. 2. Januar 2 7 Swinemünde . .

36 . 25.März 122 | 297 | Lübeck . . . . . . · Portoriko Nr. 4 320

Summe II . . . 1310

III. Cigarren .

1. 5. Januar| 14 | 23 Baſel . . . . . . ! Roſarita

Londres20 . | 1

110 . 2 . März 110

20 .

181 Berlin , Hambur

ger Bahnhof : .

Summe Ill . .. 614

IV. Cigarretten .

1. / 7. Januar | 19 | 29 | Emmerich . . . . 1

51. 29.März 141 317 | Bodenbach . . . .

.

. · La Ferme imit. 226

Summe IV . . 716
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der ausgeführten oder zur Niederlage abgefertigten Tabacfabrikate.

AusAus ausländiſchem Aus ausländiſchem Aus ausländiſchem Aus ausländiſchem

und inländiſchem und inländiſchem und inländiſchem und inländiſchem

Taback gemiſcht, Taback gemiſcht, Taback gemiſcht, Taback gemiſcht,

65 Prozent . . Prozent 42 Prozent . . Prozent

ausländiſcher Taback ausländiſcher Tabac ausländiſcher Taback ausländiſcher Taback

rein inländiſchem

Tabac

Sorte.

Ge

wicht

kg

Sorte.

Ge

wicht Sorte.

Ges

wicht

kg

Sorte.

Ge

wicht

kg

Sorte .

Ge

wicht

kg

Dünfirchener | 110

Rarotten

650

Varinas mit 1420

grüner Etikette

2720 . .

• demi Havanna 120

310

. | Popularitatis . 110

124 *
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Zuſammenſtellung. Ueberhaupt

Davon aus

· aus

ländiſchem

Taback

588 588

I. Schnupf- und Kautabad .

1 . Aus rein ausländiſchem Taback . . . . . . . . . . . . . . .

2. Aus ausländiſchem und inländiſchem Taback gemiſcht, 80 Prozent aus

ländiſcher Taback . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . Aus rein inländiſchem Taback . . . . . . . . . . . . . . .

Summe I. . . . .

462 369,60

650

II. Rauchtabad .

20.

Hierzu

Summe IV. . . . .

- III . . . . .

- II . . . . .

I. : . .

Ueberhaupt . . .

Die Richtigkeit und liebereinſtimmung mit den Fabrikbüchern beſcheinigen :

(Unterſchrift des Oberbeamten .) (Unterſchrift des Fabrikanten .)
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Muſter d

(zu g. 14 ).

-Amt....
Haupt ......

. . .

-Amt.

. . . . . . . . . . . . . konto

der

Tabackfabrik von .... ......... in .... .. ............

für das Quartal 18 .

-Namen

Enthält .... . Blätter.

(L . S.) Der...

(Unterſchrift.)
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1 . 3 u

De 8 B e
Lau

fende

Num =

Datum .

mer. Beze i dhe

2 .

4 . April Beilage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Deklarations- Regiſter . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 . - Beilage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Beilage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 . - Begleitſchein -Empfangsregiſter . . . . . . . . . . . . . . .

30 . - Niederlage-Regiſter . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14 . Juni
Deflorat;
Deklarations- Regiſter · · · · · · · ·
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gang

E

I ag e s . Rohtaback in fermentirtem Zuſtande.

1
/

Nummer.
11 -u u g . Ausländiſch Inländiſch

kg

6 . :14. 5. .

1 460,10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623,00

.
*

**
*

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L 3 : 3 626 ,00

-
-

-1 84 | 1 557, 06 | : .

95 : 991,74

. . . . . . . . . . . . . . . . . i - , 329 - 864,73

-

Summe des Zuganges . . . 3 328,45
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2 . A b

.

J. Schnupf- und Rautaback.

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

D a t u m . . 1 Erledigungsamt.

Nummer

des

Abferti

gungs

regiſters.

Gemiſcht

Rein

ausländiſch

Rein

inländiſch

10 .

kg

12.
9 .

11.

kg

13.I

Verſendung von Fabritaten unter Buchtontrole

gegen Vergütung.

7. April | Emmerich . . . : : : 2 ,45

i
a
i

Baſel · · · ·

12. -
380 ,45

i
n
i
c
o
c

Bremen 45 , 0

hier . . . . . . . .
102 ,34 487, 44 928 ,25

14. - : Baſel . . !

30. Juni Cöln ' . . 1. . . . . 97,62 20,81 627,30

Zuſammen . . . 2 899,06 930,4414985,52

Von den gemiſchten Fabrikaten fallen nach dem an

liegenden Notizbüche und nach den Büchern des Fabri

kanten auf ausländiſche und inländiſche Tabacke . . 968,62 1930,44

Summe . . 1 899,06 16915 ,96
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gang.

Fabrizirter T a b a c .

II. Rauchtaback. III. Cigarren . IV. Cigarretten .

Gemiſcht

Rein Rein

ausländiſch | inländiſch
Gemiſcht

Rein

ausländiſch

Rein

inländiſch

Gemiſcht

Rein

ausländiſch

Rein

inländiſch

kgkg

15 .

kg

17.

kg

20 .

kg

21.

kg

22.14. i 16 . 18 . 19 .

514,03

32,60 72 ,26 20 ,15

50 ,96 10 ,02

689,12

275 ,89 41,83 50,00

1 016,26 153,75 17,32 15,04

87,77

6 891,05 / 1025 ,45 402,08 8 786,14 543,75 267,54 90 ,18

4 430,54 2 460,51 6 435,29 ; 2 350,85 104,32 163,22

5 455 ,99 2 862,59 6 979,04 2 350,85 145,09 253,40
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3 . Berechnung der Vergütung.

Von den unter Buchkontrole ausgeführten oder niedergelegten Tabackfabrikaten beträgt die Vergütung:

a . Schnupf- und Rautabac .

Von 1 899,05 kg aus ausländiſchem Taback zu 60 Mark für 100 kg . . . . . . . .

- 6915,95 = - inländiſchem - - 32 - - 100 - . . . . . . . .

1 139,40 Mark.

2 213,10 -

b . Rauchta bad .

Von 5 455,95 kg aus ausländiſchem Taback zu 81 Mark für 100 kg . . . . . . . . 4 419,30 Marf.

- 2 862,55 - - inländiſchem - - 43 = - 100 - . . . . . . . . 1 230,85 -

C. Cigarren.

Von 6 979,00 kg aus ausländiſchem Taback zu 94 Mark für 100 kg . . . . . . . . 6560,25 Mark.

- 2 350,85 - - inländiſchem - - 50 - - 100 = . . . . . . . . 1175,40 -

d . Cigarretten.

Von 145,05 kg aus ausländiſchem Taback zu 66 Marf für 100 kg

= 253,40 = = inländiſchem - - 35 - - 100 =

. . . . . . . . 95,70 Mark.

. . . . . . . . 88 ,65 -

Zuſammen . . 16 922,65 Marf

in Worten

ten

...., den .......... ten 18

(Benennung der Amtsſtelle und Unterſchrift.)
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Dem Königlich preußiſchen Steueramt I. zu Schönebeck im Bezirk des Hauptſteueramts Magdeburg II

iſt die Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Zuckerbegleitſcheinen I beigelegt worden .

2 . Koni u I a t -Weje n .

Dem Kaiſerlichen Vize-Konjul Steifenſand zu Zanzibar iſt auf Grund des S. 1 des Geſeßes voni

4 . Mai 1870 in Verbindung mit §. 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für die Zeit der Ver

tretung des dortigen Kaiſerlichen General-Konſuls die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich

gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schußgenoſſen , einſchließlich der unter deutſchem

Schuße lebenden Schweizer, vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu
beurkunden .

3 . Polizei- W eje n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Uusweiſungs:

beſchluſſes

6 .

des Ausgewieſenen .

a . Auf Grund des § . 39 des Strafgeſepbuds:

1. Anton Glownia , geboren am 14 . Juni 1856 zu Kwaczata ,lichwerer Diebſtahl|Königlich preußiſcher Re: 9. Auguſt d. J .

Stellmachergeſelle, Bezirk Chrzanow , Oſterreich , ortsan 11 Jahr Zuchthaus gierungspräſident zu

gehörig ebencajelbſt, | laut Erkenntniß vom Breslau,

| 6 . Auguſt 1887),

2. Adalbert Rojow sky , geboren am 10 . März 1841 zu Alt: Verſudy des ſchweren Königlich bayeriſches Be: 23. Juli £. I .

Schneider, | Sandec, Bezirk Neu - Sandec, Galizien , Diebſtahls im Rück: zirksamt Donauwörth ,

ortsangehörig ebendaſelbſt, falle 73 Jahre Zucht.

baus laut Erfenntniß

vom 10 .Auguſt 1885 )

und Fübrung eines

falſchen Nainens, 1

b . Auf Grund des §. 362 des Strafgeſebuchs :

3. Benedikt Rudolph, geboren am 2 . Juli 1852 zu Wieſen , Betteln im wiederhol. Königlich preußiſcher Re- 9 . Auguſt d. I .
Tagearbeiter, Bezirk Braunau , Deſterreich , ortsans' ten Rüdfall, gierungspräſident zu

gebörig ebendaſelbſt, Breslau ,

David Grünberg, 12 Jabre, geboren zu Bako in Ru: Landſtreichen und derſelbe , 13. Auguſt
| mänien , ortsangehörig ebendaſelbit, Betteln . '

5 . KarlJoachim (Johann) geboren am 30 . Auguſt 1866 zu Zgierz, Betteln im wieder Königlich preußiſcher Re- 9. Juni d . I .

Orzechowski, Ma. Bezirk Lodz, Ruſſiſch -Polen , orisan : holten Rüdfalle, | gierungspräſident zu

ſchinenſchloſſer, gehörig ebendaſelbſt, Štade,

6 . Alois Dörr, Bäder: geboren am 4 . Juli 1850 zu Birken : Landſtreichen und Stadtmagiſtrat Strau: 13 . Juli d. J.

gehülfe, hammer , Bezirk Karlsbad, Böhmen , Betteln , bing, Bayern ,

ortsangehörig zu Fiſchern, ebendajelbſt,
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Name und Stand Alter und Seimath

1.L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Xusweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

bеfфufјев.des Ausgewieſenen .

6 .

Wenzl Wimmer, geboren am 19. November 1861 zu Landſtreichen und Stadtmagiſtrat Strau : 13. Juli d. I .

Futteralarbeiter, Wolduch , Kreis Pilſen , Böhmen , orts- Betteln , bing, Bayern,
| angehörig zu Taus, ebendaſelbſt,

8 . Anton Benda, Berg, geboren am 31. Mai 1858 zu Kreuth desgleichen , derſelbe, desgleichen.
mann , bei Turnau , Steiermark, ortsangehörig

zu Haſelbach , Bezirk Taus, Böbmen ,

9. Gottlieb Schulz, geboren am 7. Juni 1862 zu Prag, Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be- 28. Juli d. J .

Schneider, Böhmen, ortsangehörig zu Drevenic , zirksamt Schrobenhauſen ,

Bezirk Karolinenthal, ebendaſelbſt ,

10 . Schmerka (Peiſachoff) 30 Jahre, geboren zu Sluczť, Gouver. Landſtreichen und Königlich bayeriſches Be: 31. Juli 8. J .

Kolbasnit, Bádernement Minsk, Rußland, ortsangehörig Widerſtand gegen die zirksamt Miltenberg,
(Müller), | ebendaſelbft, | Staatégewalt,

11. Raimund Geier, geboren am 30. Auguſt 1859 zu Klein - Landſtreichen , Ge Königlich bayeriſches Be- 9 . Auguſt d. J.
Taglöhner, jeßelsdorf, Bezirk Horn , Nieder-Defter- brauch eines falſchen zirksamt Dachau,

reich , ortsangehörig ebendaſelbſt, wohns Legitimationspapiers

haft zuleßt in Dachau, Bayern , und Führung eines
| falſchen Namens,

12. Anton Schleifer, geboren am 20 . März 1866 zu Pardu- Landſtreichen , Betteln Röniglich ſächſiſche Kreis- 2. Juli d . J.

Glaſer, | biß , Böhmen , ortsangehörigebendaſelbſt, und Führung eines hauptmannſchaft

I falſchen Namens, Baußen ,

13. Louis Rio , Poſamen- geboren im Februar 1838 zu Lille, De: Landſtreichen und Großherzoglich badiſcher 6 . Auguſt d . J .

tier , partement Nord , Frankreich , ortsange. Betteln , Landeskommiſſär zu

börig ebendaſelbſt , Freiburg,

14 . Georg Paul geboren am 7. September 1868 zu Paris, desgleichen , derſelbe, desgleichen .
Vollaeys, Tage- ortsangehörig ebendaſelbſt,
löhner ,

15 . Adolf Weiß , geboren am 3. Mai 1872 zu Wald , desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi./8. Auguſt d. I .

Kanton Zürich, Schweiz, ortsangehörig dent zu Colmar,

ebendaſelbſt,

16 . Sermann Rojen - geboren am 26 . Dezember 1864 zu Landſtreichen , derſelbe, 17. Auguſt

traub , Hutmacher, Warſchau , Rußland , ortsangehörig
| ebendaſelbſt,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Bu beziehen durch alle Poftanftalten und Budhandlungen . -- Bränumerations-Preis für den Jahrgang lecho Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 7. September 1888. N 37.

Inhalt : 1. Militär-Weſen : Ermächtigung zur Ausſtellung

ärztlicher Zeugniſſe für militärpflichtige Deutſche in

Argentinien , Uruguay und Paraguay : : . Seite 859

2. Ronſulat-Weſen : Ermächtigung zur Vornahme von Civil

ſtands-Akten : – Erequatur.Ertheilung . . . : 853

3 . Zod- und Steuer -Welen : Errichtung von Zuđerſteuer

ſtellen ; – Veränderungen in dem Stande oder den Be

fugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen ; — Drudfehler

Berichtigungen zu den in den Beilagen zu den Nummern

31 und 32 des Contral- Blatts abgedructen Zollregulativen ;

- Zollregulativ für die Unterweſer . . . . . 860

4 . Polizei - Wejen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 877

1 . M ilitä r - W e ſe n .

Bekanntmachung.

Dem Direktor des deutſchen Hoſpitals Dr. med. Paul Beeck zu Buenos Aires iſt die Ermächtigung

zur Ausſtellung der im S. 41, î a und b Theil I der Wehrordnung vom 28. September 1875 bezeich

neten Zeugniſſe über die Untauglichkeit bezw . "bedingte Tauglichkeit derjenigen militärpflichtigen Deutſchen

ertheilt worden, welche ihren dauernden Aufenthalt in Argentinien Uruguay oder Paraguay haben .

Berlin , den 31. Auguſt 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v . Boetticher.

2 . Konſul a t · Weie n .

Dem Kaiſerlichen Geſchäftsträger von Windler zu Teheran iſt auf Grund des $. 1 des Geſekes vom

4 . Mai 1870 für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung und für das Gebiet Perſiens die allgemeine Er

mächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen vorzunehmen und

die Geburten , Beirathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .

Dem zum Konſul der Republik Honduras in Bremen ernannten Kaufmann Lincoln Valentine iſt

das Erequatur Namens des Reichs ertheilt worden .
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3 . 2011 . und Steuer· Weſe n.

Errichtung von Zuckerſteuerſtellen .

(Central-Blatt von 1888 Seite 827.)

Im Herzogthum Anhalt.

In dem Hauptſteueramtsbezirk Deſſau ſind folgende Zuckerſteuerſtellen errichtet worden :

in Cöthen

a) Cöthen I für die Rohzuckerfabriken zu Großpaſchleben , Kleinpaſchleben und Wulfen ,

b ) Cöthen II für die Rohzuckerfabriken zu Edderiß, Gerlebogk und Biendorf,

c) Cöthen III für die Rohzuckerfabriken zu Cöthen und Elsnigk,

d ) Holland für die Rohzuckerfabrik und Raffinerie Holland in Cöthen ,

in Radegaſt für die Rohzuckerfabriken zu Radegaſt, Proſigk und Schortewiß,

in Bernburg

a ) Bernburg 1 für die Rohzuckerfabrik von Cuny & Co. zu Bernburg und diejenigen zu Grimſch

leben und Droebel,

b ) Bernburg Il für die Rohzuckerfabrik Waldau (A . F . Brumme) zu Bernburg und diejenigen zu

Plößkau , zu Parforshaus und zu Jlberſtedt,

in Güſten

a ) Güſten I für die Rohzuckerfabriken zu Sandersleben , Schackenthal und Warmsdorf,

b ) Güſten II für die Rohzuckerfabriken zu Hohenerfleben , Hecklingen und Dsmarsleben ,

in Hoym für die Rohzuckerfabriken zu Hoym , Reinſtedt und Großalsleben ,

in Gla uzig für die Rohzuckerfabrik und Raffinerie Glauzig daſelbſt,

in Deſſau für die Deſſauer Aktien -Zucker-Raffinerie daſelbſt.

Sämmtliche Zuckerſteuerſtellen ſind zur Vornahme der durch die Verbrauchsabgabe von Zucker

bedingten ſteuerlichen Abfertigungen befugt, jedoch mit Ausnahme der Befugniß zur Polariſation .

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Herzogthum Anhalt.

Dem Unterſteueramt zu Cöthen iſt die Befugniß zur Erledigung und Ausfertigung von Begleit

ſcheinen I und II über Zucker, ſowie zur Abfertigung von Zucker zur Ausfuhr oder Niederlegung gegen

Steuervergütung, ohne Berechtigung zur Polariſation (S . 19 b und c der Ausführungsbeſtimmungen zum

Zuckerſteuergeſeß vom 9 . Juli 1887) beigelegt worden .

Druckfehler- Berichtigungen zu den in den Beilagen zu den Nummern 31 und 32 des dies

jährigen Central-Blatts für das Deutſche Reich abgedruckten Zollregulativen .

1. Im Niederlage-Regulativ S . 7 im Schlußlaß, Seite 552 Zeile 5 von unten , iſt das Wort

„ oder “ zwiſchen „ bei dem Niederlageamt ſelbſt“ und „ aus anderer Veranlaſſung" zu ſtreichen .

2. Im Eiſenbahn -Zollregulativ S . 7 Zeile 2, Seite 574 Zeile 17 von unten , iſt hinter „ La

dungsverzeichniß “ ſtatt (S . 19)“ zu ſeben : „ ($ . 21) " .

Ebendaſelbſt in dem Muſter Č , Seite 598 Zeile 6 von unten , iſt in dem Erledigungsvermerk

das Wort „ iſt“ zu ſtreichen .

3 . Im Poſt-Zollregulativ § . 4 im leßten Abſab, Seite 606 Zeile 14 und 6 von unten , haben

die Anführungszeichen vor den Worten „ Von der Zollbefreiung“ und hinter dem Worte „ Regulativs"

fortzufallen .

4 . In der Anweiſung zur Ausführung des Poſt-Zollregulativs iſt in Ziffer 4 zu §. 5 , Seite 611

Zeile 14 von unten , in dem Saße ,,Die eingegangenen Inhaltserklärungen zu den Poſtgütern und Poſt

karten werden u . 1. w ." zwiſchen „ und" und Poſtkarten “ das Wort „ die " einzuſchalten .
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Befan nt m a ch u n g.

Auf Grund der durch den Beſchluß des Bundesraths vom 5 . Juli d . Js . (vergl. die Bekannt

machung vom heutigen Tage, Central- Blatt S . 831) ertheilten Ermächtigung hat der Ausſchuß des

Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen im Einvernehmen mit dem Ausſchuß für Handel und Verkehr

in der Sißung vom 28 . Juli d . Is. beſchloſſen, daß mit dem Zollanſchluß Bremens das nachſtehende

Zollregulativ für die Unterweſer

in Kraft zu treten hat.

Berlin , den 27. Auguſt 1888. Der Reichskanzler .

Im Auftrage: Aſchenborn.

Zollregulativ für die Unterweſer.

$ . 1 .

Die Zollſtraße (Vereinszollgeſe 88. 17 und 21 Abſaß 1) für den Seeverkehr nach den Orten an 1. Allgemeine

der Unterweſer, ſowie für den aus den Freibezirken von Bremen und Brake zu Waſſer eingehenden Beſtimmungen

Verkehr bildet die Unterweſer.

Waſſerfahrzeuge , welche zollpflichtige Waaren oder ſolche Gegenſtände geladen haben ,

welche zwar zolfrei, aber dergeſtalt verpackt ſind , daß ihre Beſchaffenheit nicht ſogleich erkannt

werden kann , dürfen indeſſen über die Zollgrenze gegen die See nur innerhalb des betonnten Haupt

fahrwaſſers der Unterweſer eingehen .

As verpackte Waaren ſind, außer den mit einer beſonderen Umhüllung für den Transport

oder die Aufbewahrung verſehenen , alle ſolche Gegenſtände anzuſehen , welche in verdeckten Fahr

zeugen oder in unverdeckten dergeſtalt verladen ſind, daß der Inhalt des Fahrzeuges nicht mit

Sicherheit erkannt werden kann .

Eine Ausnahme erleidet die Beſtimmung, daß die Ueberſchreitung der Zollgrenze gegen die

See nur auf der im Abſaß 2 bezeichneten Straße erfolgen darf,

a) bei Fiſcherfahrzeugen , welche nur friſche Erzeugniſſe des Meeres oder auf den Watten

geſammelte Muſchelſchalen einführen (vergl. g. 20 Abſaß 1),

b ) bei der Bergung von Strandgut, wobei die Beſtimmungen der Strandungsordnung

vom 17. Mai 1874 (Reichs-Geſeßbl. S . 73 ) zu beobachten ſind,

c) bei Fahrzeugen , welche nach der Lune eingehen und nur zollfreie oder verzollte Waaren

mit ſich führen .

Die Beſtimmung zu b iſt nur auf ſolche Strandgüter, welche an der Küſte antreiben oder

unmittelbar von der Strandungsſtelle an die offene Küſte geborgen werden , zu beziehen , und dem

nach für Fahrzeuge, welche mit von geſtrandeten oder geſunkenen Schiffen geborgenen Gegenſtänden

eingehen , nicht anzuwenden.

$ . 2 .

Der Eingang und Ausgang von Waſſerfahrzeugen über die Zollgrenze gegen die See und

über die Grenze gegen die Freibezirke kann zu jeder Zeit ſtattfinden .

$. 3 .

Waſſerfahrzeuge, welche über eine der im §. 2 bezeichneten Grenzen eingegangen ſind,

dürfen , wenn ſie zollpflichtige Waaren oder ſolche Gegenſtände geladen haben , welche zwar zoll

frei, aber dergeſtalt verpackt ſind, daß ihre Beſchaffenheit nicht ſogleich erkannt werden kann (§. 1

Abſaß 3), ohne zollamtliche Genehmigung nur bei einem von der Zollbehörde erlaubten Landungs

plaße anlanden (Vereinszollgeſeß S. 21 Ábſaß 1).

Die Entlöſchung von Waſſerfahrzeugen , welche über eine der gedachten Grenzen eingegangen

ſind, einſchließlich der bereits bei dem Nebenzollamt Weſerwachtſchiff (s . 5 ) in den freien Verkehr

geſepten (8 $ . 13 und 17 Abſaß 3 ) und der Fiſcherfahrzeuge, ſowie die Verladung von Gegenſtänden ,

deren Ausfuhr Zollamtlich nachgewieſen werden muß , darf vorbehaltlich der Beſtimmungen über
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Leichterungen und Zuladungen (89 . 8 , 24 bis 26), nur an den von der Zolbehörde dazu allgemein

beſtimmten oder beſonders genehmigten Stellen erfolgen .

In Fällen dringender Gefahr oder höherer Gewalt darf das Anlanden beziehungsweiſe

die Entlöſchung ohne Rückſicht auf die vorſtehenden Beſtimmungen erfolgen ; indeſſen iſt ſolchen

Falles hiervon dem nächſten Zollamt ohne jeden Verzug Anzeige zu machen .

S . 4 .

Die geſammte Unterweſer , von der Zodgrenze ab, gehört dem Grenzbezirk an . Ob und

inwieweit die Häfen zum Grenzbezirk gehören , wird beſonders angeordnet.

An den Ufern der Unterweſer im Grenzbezirk und auf den in leßterem belegenen Inſeln

dürfen , unbeſchadet der im 9 . 3 für den dort bezeichneten Verkehr gegebenen weitergehenden Be

ſtimmungen , zoUfreie Gegenſtände in verpacktem Zuſtande und zollpflichtige Gegenſtände ohne beſondere

Erlaubniß der Zollbehörde nur an ſolchen Stellen aus - und eingeladen werden , welche zu Landungs

pläßen beſtimmt und als ſolche bezeichnet ſind (Vereinszollgeſep S . 121 Abſaß 1).

$ . 5 .

Zum Zweck der Zollamtlichen Behandlung des jeewärtigen Ein - und Ausgangsverkehrs

wird auf dem in der Nähe von Einswarden ſtationirten Wachtſchiff ein Nebenzollamt I. errichtet,

welches für die ſeewärts eingehenden Schiffe zugleich als Anſagepoſten in Gemäßheit des g. 74

des Vereinszollgeſebes fungirt. Dasſelbe führt bei Tage die Reichszouflagge und bei Nacht drei

weiße Lichter.

Bezüglich der übrigen an der Untermeſer beſtehenden Grenzzollämter wird auf die einzelnen

Hafenregulative und die ſonſtigen in dieſer Beziehung ergangenen Anordnungen verwieſen .

S. 6 .

Die zollamtliche Behandlung des Schiffs - und Waarenverkehrs auf der Unterweſer erfolgt nach

den allgemeinen Vorſchriften des Vereinszollgeſeßes und den zur Ausführung deſſelben ergangenen Be

ſtimmungen , ſoweit nachſtehend nicht beſondere Anordnung getroffen iſt.

Bezüglich der Zollamtlichen Behandlung des Schiffs- und Waarenverkehrs in den Häfen

wird insbeſondere auf die für die lekteren geltenden Hafenregulative verwieſen .

$. 7.

II. Dorſdiciften Schiffe, welche über die Zollgrenze ſeewärts eingehen und nach einem der Freibezirke oder

für die Affetti. nach einem Zolhafen an der Unterweſer beſtimmt ſind, ſowie Schiffe, welche von dort jeewärts aus

gung des ſeewarı gehen , ſind, ſofern ſie einen auf das Zollintereſſe vereideten Lootſen am Bord haben , für den

tigeu Verkehrs. gedachten Verkehr von jeder zollamtlichen Anmeldung und Abfertigung befreit, wenn ſie unausgeſeßt
1. Schiffsverkehr
unter Zollflagge wuyhe während der Fahrt nachſtehende Zeichen (Zollzeichen) führen :
und Leuchte.

a ) am Tage, d. h . von Sonnenaufgang bis Sonnenunter- i

gang, am hinteren Maſt – und zwar in der Regel an

der Gaffel – oder auf dem Flaggenſtock am Heck eine Nr. 1.

Flagge von 1,6 m Länge und 1 m Breite, diagonal in

eine ſchwarze und eine weiße Hälfte getheilt, ſo daß die

ſchwarze Hälfte unten und am Stock ſich befindet (ſiehe

Zeichnung Nr. 1), und

b ) bei Nacht zwei Laternen, und zwar die obere mit weißem ,

die untere mit grünem Licht an der Stelle, wo am Tage

die zu a erwähnte Zollflagge gezeigt wird . Kleinere

Schiffe können die Laternen auch zwiſchen dem hinteren

Maſt und Want führen .

Die Laternen müſſen ſo eingerichtet und angebracht

ſein , daß ſie nicht nach vorn ſcheinen, ſondern ein gleich

mäßiges und ununterbrochenes Licht über einen Bogen

des Horizonts von 12 Kompaßſtrichen und zwar 6 Strich

nach jeder Seite hinten hinauswerfen .

Sol die Nationalflagge gleichzeitig gezeigt werden , ſo iſt

die Zouflagge unter derſelben , jedoch an derſelben Leine zu hiſſen

und zu führen .

Unter Zollzeichen eingehende Schiffe, welche nach einem

- - - - - -
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Zollhafen beſtimmt ſind, haben dieſelben bis zur Beendigung der vorläufigen Reviſion (S . 80 des

Vereinszollgeſekes) ſtehen zu laſſen.

S. 8.

Von jeder zollamtlichen Anmeldung und Abfertigung während der Fahrt auf der Unter

weſer ſind ferner befreit, wenn ſie die im §. 7 angegebenen Zollzeichen führen :

a ) Leichterſchiffe, in welche aus Schiffen, die unter Zollzeichen fahren , auf dem 300

inländiſchen Theil der Únterweſer zum Zweck der Leichterung Waaren übergeladen werden ;

b ) Zuladeſchiffe , welche einem unter ZoUzeichen in See gehenden Schiffe Waaren oder

Perſonen aus den Freibezirken oder aus den Zollhäfen von Bremen und Brake zum

Zweck der Uebernahme auf dem zollinländiſchen Theil der Unterweſer zuführen (ſiehe

auch g . 26 ) ;

c) ausnahmsweiſe andere Schiffe auf Grund beſonderer Erlaubniß der Direktivbehörde

unter den ſpeziell anzuordnenden Bedingungen und Kontrolvorſchriften .

Die Leichterſchiffe haben die Zollzeichen vom Beginn der Leichterung ab, bis ſie die Grenze

gegen einen der Freibezirke paſſiren , nder wenn ſie nach einem Zollhafen beſtimmt ſind, bis zur

Beendigung ihrer vorläufigen Reviſion zu führen .

Die Zuladeſchiffe haben die ZoÜzeichen während der Fahrt innerhalb des Zollgebiets auch

nach erfolgter Entladung ſó lange zu führen , bis ſie die Grenze gegen einen der Freibezirke über

ſchritten haben oder aber vorher zollſeitig revidirt und in den freien Verkehr geſeßt ſind; leßterenfalls

wird denſelben eine Beſcheinigung ertheilt, welche während der weiteren Fahrt innerhalb des Zoll

gebiets auf Erfordern den Zollaufſichtsbeamten vorzuzeigen iſt.

Die Führer der Leichter- und Zuladeſchiffe haben ferner, inſoweit ſie nicht über die Ladung

zollamtliche Bezettelungen bei ſich führen , während der Fahrt unter Zollzeichen einen Ladeſchein bei

ſich zu führen und denſelben auf Erfordern den Aufſichtsbeamten vorzulegen . Der Ladeſchein iſt für

Leichterſchiffe von dem Führer des Hauptſchiffes , für Zuladeſchiffe von dem Abſender nach dem

Muſter A auszuſtellen und von dem Führer des Leichter - beziehungsweiſe Zuladeſchiffes mit zu

unterzeichnen.

Eine amtliche Begleitung der Leichter- und Zuladeſchiffe, ſowie eine Uleberwachung der

Beladung und Entladung derſelben kann in allen Fällen angeordnet werden .

Wie lange die anderen vorſtehend unter c gedachten Schiffe die Zollzeichen zu führen

haben , wird in dem zu ertheilenden Erlaubnißſchein feſtgeſept; der legtere iſt den Zollaufſichts

beamten auf Erfordern vorzuzeigen .

§ . 9 .

Schiffe unter Zollzeichen haben ſtets das Hauptfahrwaſſer beziehungsweiſe das zu ihrem Be

ſtimmungshafen führende Nebenfahrwaſſer der Unterweſer einzuhalten und ihre Fahrt ohne wiÜkürlichen

Aufenthalt und ohne Aenderung der Ladung, abgeſehen von den zugelaſſenen Leichterungen und Zu

ladungen, fortzuſehen , ſich auch jedes nicht ausdrücklich geſtatteten Verkehrs mit dem Lande und mit

anderen Schiffen zu enthalten . Durch dieſe Vorſchrift wird jedoch die Annahme von Schlepp

dampfern nicht unterſagt. Auch iſt es den unter Zollzeichen fahrenden Schiffen geſtattet, mit anderen

Schiffen oder mit dem Lande zu verkehren , wenn dies lediglich zum Zweck der Abſendung oder

Entgegennahme von Telegrammen oder behufs Erſtattung einer Anzeige an eine ZoUſtelle geſchieht.

Machen Naturereigniſſe oder Unglücksfälle Leichterungen oder Abweichungen von vorſtehen

der Vorſchrift nothwendig, ſo iſt hiervon dem nächſten Zollamt baldthunlichſt Anzeige zu machen .

Sollen den unter Zollzeichen in See gehenden Schiffen aus anderen Orten als den Frei

bezirken oder den Zollhäfen von Bremen und Brake kommende Waaren zugeladen werden , ſo bedarf

es hierzu der beſonderen zollamtlichen Genehmigung (S . 26 Abſaß 2 ).

Sollen derartige Schiffe einen Hafen an der Unterweſer anlaufen , um dortſelbſt Waaren

oder Perſonen aufzunehmen , ſo bedarf es hierzu der vorherigen Erlaubniß der Zollſtelle dieſes Hafens.

Der Zutritt zu den unter Zollzeichen fahrenden Schiffen und der Abgang von denſelben iſt

regelmäßig nur Zollbeamten , Lootſen , ſowie den das polizeiliche Intereſſe wahrnehmenden Beamten ,

und zwar nur zur Wahrnehmung ihrer amtlichen Funktionen , erlaubt. Ausnahmsweiſe iſt der

Zutritt beziehungsweiſe der Abgang auch anderen Perſonen geſtattet, wenn ſie mit einer zollamt
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lichen Legitimation verſehen ſind, ſowie bei Unglücksfällen ,wenn Gefahr im Verzuge iſt, auch ſolchen

Perſonen , welche zur Rettung von Menſchen , Schiff und Ladung Hülfe leiſten ſollen .

Inſoweit ſich aus den Beſtimmungen in dieſem und dem vorhergehenden Paragraphen

nicht Ausnahmen ergeben , iſt es anderen Fahrzeugen unterſagt, an ein unter ZoUzeichen fahrendes

Schiff ohne zollamtliche Genehmigung anzulegen .

$. 10 .

Treten während der Fahrt Umſtände ein , in Folge deren ein Schiff zur Führung der

Zollzeichen nach SS. 7 oder 8 nicht mehr berechtigt ſein würde, ſo muß hiervon dem nächſten Zoll

amt ſofort Anzeige gemacht und die zollamtliche Abfertigung beantragt, bis zu deren Beginn aber

das Zollzeichen beibehalten werden .

$. 11.

Seewärts eingehende Schiffe, welche nicht nach Maßgabe der 88. 7 bis 10 unter ZoUzeichen

ffsverfeht. fahren , haben bei dem NebenzollamtWeſerwachtſchiff vor Anker zu gehen oder rechtzeitig beizudrehen
a . Eingangs.

vertehr fecwärts. und den ſich an Bord begebenden Beamten das Anbordkommen ſowie den Wiederabgang vom Schiffe

nach Seegebrauch möglichſt zu erleichtern .

2 . Underweiter

Schiff

§ . 12.

Die Zollabfertigung bei dem Nebenzollamt Weſerwachtſchiff findet zu jeder Tages- und

Nachtzeit ſtatt.

§. 13.

Die Beamten des Nebenzollamts können , wenn eine Reviſion ſich mit hinreichender

Sicherheit bewirken läßt, Schiffe, welche zollfreie Ladung haben und deren Proviantvorräthe den

Bedarf während des muthmaßlichen Aufenthalts im Zollinlande nicht überſteigen , ſofort in den

freien Verkehr ſeßen , auch einzelne zollpflichtige Gegenſtände, welche an Bord des Schiffes ſich be

finden , auf Grund mündlicher Deklaration volſtändig abfertigen . Zum Ausweis über die geſchehene

Åbfertigung wird ein Abfertigungsausweis nach dem Muſter B ertheilt. Bei offenen Booten bedarf

es der Ertheilung eines ſolchen nicht.

S . 14 .

Soll die ſchließliche Abfertigung nicht bei dem Nebenzollamt Weſerwachtſchiff, ſondern bei

einer anderen als Grenzzollamt fungirenden Zollſtelle erfolgen oder iſt bei Schiffen , welche nach

den Freibezirken beſtimmt ſind, der Wiederausgang zu kontroliren , ſo hat der Schiffsführer den

an Bord gekommenen Beamten alle über ſeine Ladung ſprechenden Papiere , ſowie , wenn es ſich

um Seeſchiffe handelt, eine von ihm unterzeichnete Deklaration über die Zugänge zum Schiffsraum

und etwaige geheime Behältniſſe – Lukendeklaration - nach dem Muſter C , unter Beobachtung

der darauf abgedruckten Gebrauchsanweiſung, zu übergeben , auch dem Beamten dieſe Zugänge

und Behältniſſe an Ort und Stelle zu zeigen .

Den Führern der periodiſch die Häfen an der Unterweſer beſuchenden Schiffe iſt es geſtattet,

an Stelle der jedesmaligen Ausfertigung einer Lukendeklaration eine einmalige Lukendeklaration aus

zuſtellen , welche nach erfolgter amtlicher Beglaubigung an Bord des Schiffes zur Einſicht der

Beamten bereit zu halten und nur bei eintretenden Veränderungen zu erneuern iſt. Die Wahl

des Amts, bei welchem die Beglaubigung der Lukendeklaration ſtattfinden ſoll, bleibt dem Schiffs

führer überlaſſen .

$ . 15.

Für die Weiterfahrt tritt nach dem Ermeſſen des Nebenzollamts amtliche Begleitung oder

Schiffsverſchluß ein . Lekterenfalls ſind die Zugänge zu den Laderäumen, ſoweit dieſelben die

Anlegung eines ſicheren Verſchluſſes geſtatten , amtlich zu verſchließen und die in nicht verſchließ =

baren Räumen beziehungsweiſe auf dem Verdeck befindlichen , von dem Schiffsführer mündlich

anzugebenden Waaren in der Lukendeklaration (S . 14 ), in welcher auch die Art der Verſchlußanlage

anzugeben iſt, nach Stückzahl, Verpackungsart 2c. 2 . ſo vollſtändig als thunlich zu verzeichnen und
die außer Verſchluß bleibenden Räume zu revidiren .
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Bei Schiffen , welche mit einer ſtändigen Lukendeklaration (S . 14 Abſaß 2 ) verſehen ſind,

wird das Ergebniß der auf Grund derſelben vorgenommenen Reviſion und die Art der Verſchluß

anlage in dem Anſagezettel (S . 16 ) vermerkt. Ebendaſelbſt geſchieht die Aufzeichnung der in nicht

verſchließbaren Räumen befindlichen Waaren .

Drdnet das Nebenzollamt Schiffsverſchluß an , der Schiffsführer beantragt jedoch amtliche

Begleitung auf ſeine Koſten, ſo iſt dieſem Antrage ſtattzugeben , wenn die erforderliche Anzahl von Be

gleitungsbeamten zur Verfügung ſteht.

Wenn amtliche Begleitung des Schiffes angeordnet wird, bedarf es der Verſchlußanlage und der

Aufzeichnung der in nicht verſchließbaren Räumen befindlichen Waaren, ſowie der Lukendeklaration nicht.

Ausnahmsweiſe kann ſowohl von der amtlichen Begleitung als von dem Schiffsverſchluß

abgeſehen werden .

§ . 16 .

nebſt der Lukendeklaration in Gegenwart des Schiffsführers eingeſiegelt, an das Zollamt des Beſtim

mungsorts beziehungsweiſe an die Zollſtelle, welche den Wiederausgang des Schiffes nach einem

der Freibezirke zu kontroliren hat, adreſſirt und mit einem nach Muſter D auszufertigenden Anſage

zettel, falls amtliche Begleitung eintritt, dem begleitenden Beamten, anderenfalls dem Schiffsführer

zur Abgabe bei dem bezeichneten Zollamt ausgehändigt. Auf dem Anſagezettel iſt die Anzahl

der angelegten Bleie und Siegel in Buchſtaben zu vermerken .

$. 17.

Schiffe, welche aus inländiſchen Häfen kommen und nach Maßgabe der beſtehenden Be

ſtimmungen zum Wiedereingange nach dem Inlande abgefertigt ſind, können von dem Nebenzollamt

mit den an Abgangsorte ertheilten zollamtlichen Abfertigungspapieren , nachdem dieſe mit einer

Paſſagebeſcheinigung verſehen worden , ohne ſonſtige Åbfertigung nach dem Beſtimmungsorte abge

laſſen werden , ſofern

a ) der angelegte Schiffsverſchluß unverlegt befunden wird, oder

b ) die Ladung, wenn die Abfertigung ohne Schiffsverſchluß erfolgt iſt, überſehen und deren

Uebereinſtimmung mit den vorhandenen Zollbezettelungen kontrolirt werden kann .

Orte kommendes Schiff behandelt.

Schiffe, welche nach der Beſtimmung im Abſaß 1 ohne Anſagezettel nach ihrem Be

ſtimmungsort abgelaſſen werden dürfen , können auf Antrag des Schiffsführers beim Nebenzollamt

nach Abnahme des Schiffsverſchluſſes, beziehungsweiſe vorgängiger Reviſion , auch ſogleich in freien

Verkehr geſeßt werden . Die betreffenden Zollpapiere, auf welchen vom Schiffsführer ſchriftlich die

Verſicherung abzugeben iſt, daß er keine anderen , als die darin verzeichneten Güter am Bord habe,

verbleiben dann bei dem Nebenzollamt. Der dem Schiffsführer zu ertheilende Abfertigungsausweis

iſt nach Muſter B auszufertigen .

$. 18.

Nach erfolgter Abfertigung hat der Schiffsführer, ſofern das Schiff nicht ſchon in freien Ver

kehr geſeßtworden , den Weg nach dem betreffenden Grenzzollamte ohne weiteren , als den durch

natürliche Hinderniſſe bedingten Aufenthalt und ohne daß die Ladung eine Veränderung er

leidet, fortzuſeßen .

Machen Naturereigniſſe oder Unglücksfälle Abweichungen von vorſtehender Vorſchrift noth

wendig, ſo iſt hiervon dem nächſten Zollamt baldthunlichſt Anzeige zu machen .

Wegen der Leichterungen wird auf §. 25 verwieſen .

§. 19 .

Es iſt zuläſſig , daß Schiffe ihre Abfertigung in Gemäßheit des §. 74 des Vereinszoll

geſeßes bereits bei einer Zollſtelle in Bremerhaven oder Geeſtemünde erhalten . Auf dieſelben finden die
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Nr. 2 .

Vorſchriften im S . 11 gleichfalls Anwendung. Sie haben vom Eintritt A

in das Zollgebiet bis zur Reviſion durch das Wachtſchiff am Tage

eine weiße mit einem diagonalen , von Ecke zu Ecke durchſchneidenden

ſchwarzen Streifen verſehene Flagge von der im §. 7 bezeichneten

Größe (ſiehe Zeichnung Nr. 2 ) und bei Nacht zwei Laternen übere

einander , die obere mit grünem , die untere mit weißem Lichte, und

zwar beide Zeichen an der im §. 7 angegebenen Stelle zu führen ;

die Laternen müſſen von der in dem bezeichneten Paragraphen vor

geſchriebenen Einrichtung ſein . Die Beamten des Nebenzollamts

Weſerwachtſchiff haben von der erfolgten Abfertigung in allen Fällen

Ueberzeugung zu nehmen .

$ . 20.

Von der Meldung bei dem Nebenzollamt Weſerwachtſchiff

- $. 11 – ſind befreit: Veere oder nur in Ballaſt fahrende Schiffe

und ſolche Fiſcherfahrzeuge, welche nur friſche Erzeugniſſe des Meeres

oder auf den Watten geſammelte Muſchelſchalen einführen .

Mit Genehmigung der Direktiv behörde können auch andere

Schiffe von der Anmeldepflicht entbunden werden.

§. 21.

b . Ausgangsvers Schiffe, welche ſeewärts ausgehen und nach Maßgabe der Beſtimmungen in den Hafen =

tehr frewärts. regulativen und der ſonſt in Betracht kommenden Vorſchriften der Ausgangsabfertigung bei dem Neben

zollamtWeſerwachtſchiff bedürfen , haben die im g . 11 angegebenen Obliegenheiten gleichfalls zu erfüllen .

Außerdem müſſen ſie bei Tage einen Ballon am Top des Maſtes , bei Nacht aber eine rothe

Flamme, ein ſogenanntes bengaliſches Licht, zeigen .

S. 22.

Den Abfertigungsbeamten iſt die Ausgangsdeklaration auszuhändigen . Die Reviſion be

ſchränkt ſich , wenn keine Verdachtsgründe vorliegen , auf die Prüfung des Verſchluſſes und die Feſta

ſtellung des Vorhandenſeins der unverſchloſſen abgelaſſenen Waaren . Der Verſchluß wird, je nach

dem es ſich um Baaren handelt, welche zum Wiedereingang in einen inländiſchen Hafen abgefertigt

ſind oder nicht, belaſſen oder abgenommen ; die erforderlichen Vermerke hierüber werden auf der Aus

gangsdeklaration beziehungsweiſe, wenn es ſich um Rolloverſchluß handelt, auf der betreffenden Be

zettelung gemacht. Die Ausgangsbeſcheinigung erfolgt auf den zu der Ausgangsdeklaration ge

hörigen Bezettelungen .

Bezettelungen über Güter , bezüglich deren lediglich der Ausgang nachzuweiſen iſt, werden

zum Zweck der Rückſendung an das Amt, welches die Ausgangsdeklaration ausgeſtellt hat, von

der Ausgangsdeklaration abgenommen und die Abnahme auf der lekteren beſcheinigt. Gehören

zu der Ausgangsdeklaration nur Bezettelungen über ſolche Güter, ſo verbleibt die erſtere bei dem

Nebenzollamt.

Bezettelungen über Güter, welche zum Wiedereingang in einen inländiſchen Hafen abge

fertigt ſind, werden mit der Ausgangsdeklaration verſiegelt und mit der Adreſſe des Wiederein

gangsamts dem Schiffsführer zur Abgabe bei dem leßteren übergeben.

$. 23.

Auf der Unterweſer findet bei dem NebenzollaitWeſerwachtſchiff eine Abfertigung von Schiffen ,

welche aus einem Zollhafen der Unterweſer kommen , zum Wiedereingange nach dem Inlande durch

Verſchlußanlage ohne Reviſion nicht ſtatt.

$. 24 .

3 . Leichterungen

und Zuladungen Für die Leichterung von Schiffen unter Zollzeichen bedarf es einer zollamtlichen Anmeldung

während der Fahrt und Abfertigung nicht, wenn die Leichterſchiffe nach Maßgabe der Beſtimmungen in den SS. 8
aufderUnterweſer.

a. Leidhterungen. bis 10 unter Zollzeichen fahren . Anderenfalls iſt nach Maßgabe der Vorſchriften im § . 25 zu
1. Schiffe unter verfahren .

Zelljeiben.

- - - - - -
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S. 25 .

Soll die Ladung eines ohne Zollzeichen eingehenden und nicht bereits in den freien 2. Schiffe ohne

Verkehr geſeßten (S8. 13 und 17 Ábſaß 3) Schiffes auf der Unterweſer ganz oder theilweiſe in Bollz

Leichterſchiffe umgeladen werden , ſo hat der Schiffsführer dem nächſten Zollamt hiervon unter

Uebergabe der Zollpapiere Anzeige zu machen und für jedes Leichterſchiff einen Leichterladeſchein nach

dem Muſter E zu erwirken .

Die Umladung erfolgt unter amtlicher Aufſicht. Für den Weitertransport der Vaaren

findet Verſchluß oder Begleitung der Leichterſchiffe Anwendung ; geeignetenfalls kann von beidem

abgeſehen werden .

Der Leichterladeſchein , in welchem von den kontrolirenden Beamten die umgeladenen Kolli

zu verzeichnen ſind, iſt nach Beendigung der Umladung mit einer bezüglichen Beſcheinigung der

Beamten und der unterſchriftlichen Anerkennung durch den Führer des Leichterſchiffes zu verſehen

und dem leßteren beziehungsweiſe den begleitenden Beamten verſiegelt zur Beförderung an das

betreffende Grenzzollamt beziehungsweiſe das Zollamt, welches den Ausgang des Leichterſchiffes nach

einem der Freibezirke zu kontroliren hat, zu übergeben . Die einzelnen Leichterſchiffe ſind in dem

Anſagezettel (S . 16 ) zu bezeichnen .

Mit Genehmigung der Zollbehörde kann von der Ausſtellung eines Leichterladeſcheins und

der Aufzeichnung der in die einzelnen Leichterſchiffe umgeladenen Waaren abgeſehen werden.

Für Leichterſchiffe kann die Vorlegung einer Lukendeklaration erlaſſen , nach Umſtänden auch

die Ausfertigung einer ſtändigen Lukendeklaration zugelaſſen werden.

Machen Naturereigniſſe oder Unglücksfälle die zuvorige Erwirkung eines Leichterladeſcheins

(Abſaß 1) unmöglich , ſo iſt dem nächſten Zollamt ungeſäumt Anzeige zu erſtatten , von welchem die

weiter erforderlichen Anordnungen zu treffen ſind .

Schiffe, welche bereits in den freien Verkehr geſeßt ſind (S $ . 13 und 17 Abſaß 3 ), dürfen

ohne Erwirkung eines Leichterladeſcheins geleichtert werden . Dem Führer des Leichterſchiffes iſt nach

Maßgabe der Beſtimmungen im § . 8 Abſaß 4 ein Ladeſchein auszuſtellen , welcher von demſelben

ſo lange zur Vorlegung an die Äufſichtsbeamten bereit zu halten iſt , bis das Leichterſchiff ſeinen

Liegeplaß im Hafen eingenommen , beziehungsweiſe die Grenze gegen einen der Freibezirke über

ſchritten hat.

Auf die Leichterſchiffe finden die Beſtimmungen im . 3 in gleicher Weiſe Anwendung wie

auf das Hauptſchiff.

$ . 26 .

Zuladeſchiffe, welche einem unter Zollzeichen in See gehenden Schiffe aus einem der Frei- b . Zuladungen .

bezirke kommende Waaren oder Waaren des freien Verkehrs , welchenicht zum zollfreien Wiedereingang

abgefertigt ſind, zum Zweck der Zuladung während der Fahrt auf der Unterweſer zuführen , bedürfen

einer zollamtlichen Anmeldung und Abfertigung nicht, wenn ſie nach Maßgabe des g. 8 glcichfalls

unter Zollzeichen ausgehen .

In allen ſonſtigen Fällen bedürfen Zuladungen während der Fahrt auf der Unterweſer zoll

amtlicher Genehmigung. Dic legtere iſt, wenn das Zuladeſchiff aus einem der Freibezirke kommt,

bei der Eingangszollſtelle, ſonſt aber bci der Zollſtelle des Üusgangshafens nachzuſuchen . Die

betreffende Zolſtelle trifft die erforderlichen Anordnungen .

S . 27 .

Die Aufſicht über den Schiffsverkehr auf der Interweſer liegt den Grenzaufſichtsbeamten ob. III. Bollkontrole

Die Schiffsführer ſind verpflichtet, den Anordnungen dieſer Beamten Folge zu leiſten , und dasjenige aufder Unter

zu unterlaſſen , wodurch dieſelben in Ausübung ihres Amts gehindert werden ſollen .
weſir .

Führer von Schiffsgefäßen von weniger als 21 Kubikmeter (71/2 Regiſter-Tons) Tragfähigkeit

müſſen auf den Anruf der Grenzaufſeher ſobald wie möglich anhalten und, je nachdem es verlangt

wird, entweder dem Ufer zuſteuern und dort an geeigneten Stellen anlegen oder die Ankunft der

Grenzaufſeher abwarten .

$. 28 .

Die unter Zollzeichen fahrenden Schiffe unterliegen gleichfalls den Beſtimmungen des §. 27

und fönnen insbeſondere auch amtlich begleitet und verſchloſſen werden , wenn der dringende Verdacht

vorliegt, daß eine Uebertretung der Zollvorſchriften ſtattgefunden hat oder beabſichtigt wird.

127
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S . 29.

Im Falle einer amtlichen Begleitung hat der Schiffsführer für das angemeſſene Unterkommen

der Begleiter zu ſorgen , auch dieſelben an den üblichen Mahlzeiten unentgeltlich theilnehmen zu laſſen.

Für die Begleitung, ſowie für die Rückbeförderung ſind, mit Ausnahme des im S . 15

Abſaß 3 bezeichneten Falles , keine Gebühren zu entrichten . Die Erhebung von Gebühren kann an

geordnet werden in den Fällen des §. 8 unter c.

$. 30.

Die Lootſen ſind dafür verantwortlich, daß die von ihnen geführten Fahrzeuge die Zollzeichen

nicht unerlaubterweiſe unterwegs abnehmen oder aufziehen .

Sie haben auch ſonſtige Uebertretungen der Zollvorſchriften , welche bei Ausübung ihres

Dienſtes zu ihrer Kenntniß kommen , möglichſt zu hindern und jedenfalls zur näheren Unterſuchung

ſofort anzuzeigen .

$ . 31.

Zuwiderhandlungen gegen die vorſtehenden Anordnungen werden , ſoweit nicht die Strafen

der SS . 134 bis 151 des Vereinszollgeſeßes Anwendung finden , in Gemäßheit des g. 152 daſelbſt mit

einer Drdnungsſtrafe bis zu 150 Mark geahndet.

IV . Straffes

Rimmungen
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Anlage A .

La deich ein

Fitr das Leichterſchiff

"" * das Zuladeſchiff

Eigenthümer

Führer...

zur Beförderung von

(hundert Kolli Stückgut) (einer Partie Roggen )

nach dem
(Bremer , Brater) Zollhafen

Freibezirke

itטס

von

por dem auf der Unterweſer befindlichen (deutſchen Dampf-) Schiffe
nach

Schiffer

Abfahrtszeit den . .. . 18. .. . . Uhr about mittags.Nach

:

Unterſdrift

Des Führers des. Hauptſchiffs (für Leichterſchiffe)

oder des Abſenders (für Zuladeſchiffe).

Unterſchrift

des Führers des Leichter- oder Zuladeſchiffes .

127 *
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Anlage B .

VI des Schiffs - Eingangs-Regiſters.

- - - Deklarations- Regiſters .

Abfertigungsausweis.

u u . . .
. .

............... . .

Die (Nationalität) Galeaſie . .... aus groß Tonnen , geführt

von dem Schiffer aus .. ....., kommend von ...... .. ... und beſtimmt

nach ............ . iſt (nachdem die Reviſion des Schiffes ergeben hat, daß daſſelbe nur mit zollfreien

Waaren und zwar mit .. . ... beladen iſt), (nach Reviſion der unverſchloſſen geweſenen Räume,

nach Abnahme des mit der zollamtlichen Bezettelung übereinſtimmend und unverlegt vorgefundenen Verſchluſjes )* )

und nachdem von dem genannten Schiffsführer die Erklärung abgegeben worden , daß die an Bord befindlichen

Proviantvorräthe den Bedarfwährend des muthmaßlichen Aufenthalts des Schiffes im Zollinlande nicht überſteigen ,

ſich hiergegen auch Bedenken nicht ergeben haben , hierſelbſt in freien Verkehr geſeßt worden .

Zur Verzollung gezogen ſind * * ):

..., den . . . 18 .

( tempel.) (lluterſchrift der Beamten .)

*) Je nachdein die Abfertigung nad) . 13 oder nach $. 17 erfolgt iſt, iſt der nicht zutreffende Theil der Beſcheinigung zu ſtreiden .

* *) Außer den zur Verzollung gezogenen Gegenſtänden ſind die Tarifuunier, der erhobene Zollbetrag und die Nummer det

Einnahmejournals anzugeben .
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Anlage c .

Lufendeklaration .

Deklaration

der Zugänge zum Schiffsraum und der geheimen

Behältniſſe des schwedischen Segel-Schiffes Hamlet,

von .......... Tragfähigkeit, geführt vom Kapi

tän Howard aus Stockholm , beſtimmt nach Bremen .

Amtliche Abfertigung.

Bei Reviſion des nebenbezeichneten Schiffes ſind

an Zugängen zum Schiffsraum und an geheimen

Behältniſſen vorgefunden und wie folgt verſchloſſen

worden :

Verſchluß

I. Die Zugänge zum Schiffsraum ſind folgende :

Zahl

der

vorgefun.

denen

Zugänge.

Bein erkungen

über die

Anlegung des Verſchluſſes 2Siegel. Bleie.

eine Großluke (Mittel- oder Hauptluke) . . . einer

eine Kiſtluke (Kropfluke ) . . . .
einer

eine Vorluke (Kabelgatsluke)

. . . .

. . . . einer

einer

- -

Hintertute . . . . . . . .

Sterylite (horflutet . . . . .

eine Hedluke . . . . . . . . .

Shootluk Ant Binterfchott . . .

Desgt. Att orderfiehott . . .

zwei Borderladeporten . . . . .

Sinterlakeportest . . . ,

WallAftportest . . . . . . . .

zwei

eine Kellerluke in der Kajüte . . . . . . einer | 1

Befund uie angegeben .II. An geheimen , bei oberflächlicher Beſichtigung

nicht ſogleich wahrnehmbaren Behältniſſen be

finden ſich im Schiffe

Keine.
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Richtig befunden .III. Die Vorder- und Hinterſchotten , ſowie das Ver

deck ſind dergeſtalt ſicher und feſt, daß ſie

einen Zugang zum Waarenraume mittelſt

anderer als der unter I deklarirten Luken

oder ſonſtiger Einrichtungen nicht geſtatten .

find dergeftatt befchaffett, dafty fie zur Sicherung

des Wetterrettes Hody befonderer Bets

fehltenlagert bedürfent.

Außer Verſchluß ſind folgende Waaren geblieben :

Eine auf dem Deck befindliche eiserne Hobel

maschine.

Die Richtigkeit der vorſtehenden Deklaration, ſowie

daß außer den angeführten keine ſonſtigen Zugänge

zum Schiffsraum und keine anderen geheimen Be

hältniſſe vorhanden ſind, beſcheinige ich hierdurch .

Zugleich erkenne ich die Angabe hinſichtlich der

außer Verſchluß gebliebenen Waaren als richtig an ,

und übernehme ich die Haftbarkeit für die unveränderte

Erhaltung des Verſchluſſes und für die Ablieferung

der Waaren und der Schiffspapiere an das Zollamt

des Beſtimmungsortes .

Weserwachtschiff, den ..........

Weserwachtschiff, den ... .. .......... . 18

J . Howard

Schiffstapitän.

Die Reviſionsbeamten :

Overbeck Quasdorf

Grenzaufseher . Grenzaufseher.

Anleitung zum Gebrauch .

1. Die Deklaration wird auf den von der Zollſtelle unentgeltlich zu verabfolgenden Formularen ausgeſtellt.

2. Die Zahl der Zugänge zu 1 iſt mit Buchſtaben vor der betreffenden Benennung einzuſchreiben . Die

Benennungen für nicht vorhandene Zugänge und die ſonſt nicht anwendbaren Stellen des Vordrucks

ſind zu durchſtreichen . Sind im Schiffe noch andere als die zu I bemerkten Zugänge vorhanden , ſo

ſind dieſelben auf den freigebliebenen Linien beſonders zu deklariren .

3 . Der Schiffsführer hat die Deklaration zu unterſchreiben .
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Anlage D .

Abgegeben anl ... len ........ 1S. .. Eingetragen im Anmelde-Regiſter unter

Die Begleitung übernehmen :

Anja gezettel.

Der Schiffsführer J. Howard aus Stockholm wird mit ſeinem von Kopenhagen angelangten schwedischen

Segelſchiffe Hamlet nach Bremen abgelaſſen , nachdem die von ihin übergebenen Schiffspapiere, beſtehend in

(anzugeben Zahl und Art) nebſt einer Lukendeklaration in ſeiner Gegenwart eingeſiegelt und an das Haupt

zollamt Bremen adreſſirt worden ſind.

Amtliche Bemerkungen .

Beiſpiele :

Unter Verſchluß abgelaſſen , und zwar mit vier Siegeln und drei Bleien verſchloſſen .

Die Ladung beſteht in Eisenbahnschienen (anzugeben , wenn ausnahmsweiſe kein Verſchluß und keine

Begleitung eintritt).

In den nicht verſchließbaren Räumen befinden ſich sechs Tonnen Heringe (für den Fall der Abfertigung

unter Schiffsverſchluß).

Die Schiffspapiere wurden dem N . zur Ablieferung an das oben genannte Amt übergeben (wenn Be

gleitung durch zwei Beamte eintritt).

Der Abgang des Schiffes erfolgte um 91/4 Uhr Vormittags .

Weserwachtschiff, den 18 .. ......... .

Nebenzollamt 1. Weserwachtschiff.

(Stempel.) (Unterſchrift.)



Eingegangen am ... ..... um .. ... Uhr . . mittags.
uin

Weiter nachgewieſen im Deklarations -Regiſter unter Nr. ...

Die Rückfehr der Begleitungsbeamten erfolgte um . .......Uhr........mittags.
MI

... .... ....., den .... . .... 18 ........ .

........... ............ zollaint.

(Stempel.) (Unterſchrift.)
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Anlage E .

Leichterladeſchein .

.................

Dem Leichterſchiffer .... wird hiermit die Erlaubniß ertheilt, von

dem liegenden Schiffe ....... . . . Führer ........

in ſein Fahrzeug ...... Leichterfracht einzunehmen . Derſelbe iſt verpflichtet, den Anordnungen der die

Ueberladung beaufſichtigenden Beamten Folge zu leiſten und die eingenommene Ladung ohne Verleßung des

etwa angelegten Verſchluſſes dem ............... ........ Amte zu ............ ............... zur weiteren

zollamtlichen Abfertigung zu ſtellen .

........ , den .... ten . ....... ... 18......

... - Amt.

(Stempel.) (Unterſchrift.)

Amtliche Angaben Amtliche Angaben

über die über die

über

Amtliche

Notizen

über den

Verbleib

der Waaren.

Anderweite

Bemerkungen

(auch etwaige

Anträge).

über

über die Verpadungsart,

Marke und Nummer

(bei unverpadten

Waaren über die

Gattung) der

geleichterten Waaren .

Zahl

Amtliche

Notizen

über den

Verbleib

der Waaren .

Anderweite

Bemerkungen

(auch etwaige

Anträge).

Zahl

über die Verpackungsart,

Marke und Nummer

( bei unverpadten

Maaren über die

Gattung) der

geleichterten Waaren .

angelegten

Verſchluß.

der
der

angelegten

Verſchluß.
Stüde. Stücke .
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4 . Polizei-Weſen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Uusweiſungs

beſchluſſes.
des Ausgewieſenen .

5 . 6.

Auf Grund des . 362 des Strafgeſeßbuchs :

1. / Johanna Bleiber, geboren am 21. April 1867 zu Weiß- Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 29. Juni d. I .
Dienſtmagd, waſſer, Bezirk Freiwaldau,Deſterreichiſch gierungspräſident zu

Schleſien, ortsangehörig ebendaſelbſt, Oppeln .

Theodor Beunen , geboren am 27. Dezember 1832 zu lo- Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re- 25. Auguſt

Tagelöhner, bith , Niederlande, ortsangehörig eben . Betteln , gierungspräſident zu d. J.

daſelbſt, Düſſeldorf,

3 . Rudolf Huber , geboren an ! 24 . März 1869 zu Markt Landſtreichen , Betteln ,Königlic) bayeriſches Be- 16. November

Schreiber , Haag, Bezirk Amſtetten, Nieder-Oeſter: Führen verbotener zirksamt Landsberg, | v . I.

reich, ortsangehörig ebendajelbſt, Waffen , Beleidigung 10. Auguſt
und Entwendung von

d . I.
Genußmitteln ,

4 . Joſef Adamovic, geboren am 8. März 1845 zu Taus, landſtreichen , Stadtmagiſtrat Kempten , 10 . Auguſt

Schloſſer, Böhmen, ortsangehörig ebendaſelbſt, | Bavern,

5 . Anton Klier, Schnei- geboren am 5 . März 1830 zu Kannſtadt, Landſtreichen und Füh. Röniglich bayeriſches Be- 16 . Auguſt

der (Müller), Bezirk Grasliß , Böhmen , ortsangehörig rung eines falſchen zirksamt Viechtach, d. J.

ebendaſelbſt,
1 Namens,

6 . Alois Mann , geboren am 2 . Juli 1861 zu Böhmiſch , Betteln im wieder: Königlich ſächſiſche Kreis- 9 . Juli d . 3 .

Schloſſer, Leipa, ortsangehörig ebendaſelbſt, holten Rüdfall und bauptmannſchaft

Nächtigen im Freien , Dresden ,

7. Jan( Johann)Drbo - geboren am 29. März 1848 zu Lhota Betteln im wiederhol. Königlich jächſiſche Kreis- 26 . Juli d. I .

lav , Fleiſchergeſelle, Parezska, Böhmen , ortsangehörig eben : ten Rüdfall, bauptmannſchaft Leipzig,

" daſelbſt,

8. Heinrich Adam , 51 Jahre alt , geboren zu Löwen , Belgien , Landſtreichen , Großherzoglich badiſcher 26 . Auguſt

Schiffstaglöhner, ortsangehörig ebendaſelbſt, Landeskommiſſär zu d. F .

Mannheim ,

9 . Aimée Conſtance geboren am 7. November 1837 zu Fon - Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 14 . Auguſt

Pottier, ledige tenoy le Château, Frankreich, ortsan- Bettein , dent zu Colmar, d . I .

Tagnerin , gehörig ebendaſelbſt,

Victorine Befranc, 80 Jahre alt, ortsangehörig zu Aligney , Landſtreichen , derjelbe , 17. Auguſt

| Departement Nord, Frankreich,

Johann Bernhard geboren am 10 . Oktober 1851 zu Baſel, landſtreichen und derſelbe, 28. Auguſt

| Schalklin , Bäder, Schweiz, ortsangehörig ebendaſelbſt, | Betteln, D . J .

Peter Mergadeď , geboren am 17. Januar 1848 zu Pleyber- desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi. 21. Auguſt

Arbeiter, chriſt, Arrondiſſement Morlair, Frank dent zu Meß , D . I .

reich),

Berlin , Carl Seyianns Verlag. – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

Reichsamt des Innern .

Bu beziehen durch alle Poftanſtalten und Buchhandlungen . – Pränumerations-Preiß für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin, Freitag, den 14. September 1888. N 38.

I

Inhalt : 1. Militär-Weſen : Proviſoriſche Berechtigung einer

Lehranſtalt zur Ausſtellung von Zeugniſſen über die

wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig -freiwilligen

Militärdienſt . . . . . . . . . . . Seite 879

2. Ronſulat-Weſen : Ernennungen . . . . . . . 879

3 . Bant- Weſen : Status der deutſchen Notenbanken Ende

Auguſt 1888 . . . . . . . . . . . . . 880

Polizei -Weſen : Audweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 882

1 . Militä r -Weie n.

Bekanntmach u ng.

Dem unter der Leitung des Direktors Wichern und des Paſtors a . D . Röhricht ſtehenden Penſionat

des Rauhen Hauſes zu Horn bei Hamburg iſt proviſoriſch geſtattet worden , Zeugniſſe über die wiſſen

ſchaftliche Befähigung für den einjährig - freiwilligen Militärdienſt auszuſtellen , und zwar

a ) den Schülern der progymnaſialen Abtheilung, wenn dieſelben in einer unter Vorſiß eines

Kommiſſars der Oberſchulbehörde auf Grund der Hamburger Prüfungsordnung für Gymnaſien

bezw . des betr. Lehrplans abzuhaltenden Prüfung die Reife für die Verſeßung nach Ober

Sekunda (II. A .) nachgewieſen haben ;

b ) den Schülern der oberſten Klaſſe der lateinloſen († ) Realabtheilung (höheren Bürgerſchule),

wenn dieſelben in gleicher Weiſe unter Vorſiß eines ſtaatlichen Kommiſſars die Entlaſſungs

prüfung gemäß den Beſtimmungen der Hamburger Prüfungsordnung vom 24. November 1887

beſtanden haben .

Gleichzeitig wird der Berechtigung rü &wirkende Kraft zu gunſten derjenigen Schüler verliehen ,

welche im Februar d. J . die betreffenden Prüfungen beſtanden haben.

Berlin , den 9 . September 1888. Der Reichskanzler .

In Vertretung : v . Boetticher.

2 . Konſul a t ·Weſe n .

Der Kaufmann William Henry Simms iſt zum Konſul des Reichs in Chriſtchurch (Neu -Seeland) und

der Kaufmann Hermann Bagéns an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen bisherigen Ronſuls

Frame zum Konſul des Reichs in Baſſein (Britiſch - Indien ) ernannt worden .

129
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3 . Bant.

Status der deutſchen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

(Die Beträge lauten
Passiva .

Gegen teiten

La
uf
en

de
N
u
m
m
e
r

. Bezeichnung

der

Banten.

Grund. Reſerve. Noten .

Kapital. Fonde. Umlauf.

Gegen

31. Juli

1885.

Unge Gegen

dedte 31. Juli

Noten . 1888.

vent.
Ver :

BerSonſtige
bindlich. bindlid

täglich
| GegenBegen Sonſtige Gegen Summe Begen teiten

| fällige 31. Juli ) mit 31. Juli 31. Julider 31. Juli
aus

Ber weiterge.
1888 . Kündi. | 1888. | Paſſiva. 1888. Paſſiva. 1888 . gebenen

bindlich : inlan

teiten . gungs
dijden

friſt. Bedieln

-
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1885 + 385

3955 +
9 926 + 815

63 159 - 1182

39 232 -- 1377

2 933 + 116

508 + 10

19 761 -

10 515 – 1209

12 916 + 359

2020 - 695

4 111 - 356

3 000

12 000

17 143

7 500

30 000

3 000

510

9 000

9 000

15 672

10 500

16 607

247 )

1 161 + 180 193 + 60

1936 + 1581 6608 + 96

3815 + 536 9 802" + 2 658)

23 693 - 3178 9 302 + 1412

11671 - 2 631 9085 ++ 1567

993 – 253 ] 1366 ++ 46

177 + 76 46 - 60

502

61 878 – 7811 1 406 + 582

8140

1 299 – 3 425

2 369' -

8 338 +

422 -

3627

51

127

i 1+1
1

+ T
T

+

1069

226

124

19

-

6 701 + 221 439

25 846 + 99 784

49 038 + 2 985 1 546

83 919 + 1 205 779

90 922 + 1 269 1 276

8071 - 596

4912 - 238 268

30 305 620 814

22 835 — 595 2 256

1 158

18 134 - 444 218

34 254 1281
I

548 9 901

+

602

1534

1 775

103 +

94

389 +

380 +

494 +
169 –
414 +

1+1+1

27

32

50
110
731

4061

481) 1 539 +

12 044 -

95

642 1
1

+132946 615

Zuſammen | 262 932 42 862 1 118 439 - 11 568 74 922 – 6 114 424 510 - 36 981 47 012 - 199 8 815 + 767/ 1 901 570 – 47 981 10 546

Beme r ku u g e n .

Zu Spalte 5*: Davon in Abſchnitten zu 100 M = 736 814 500 Ah ,
. , 200 345 000 Ali (bei der Bank Nr. 5 ),
. 500 = 51 066 000 Ah (bei den Banken Nr. 1, 5 , 7 , 9, 10 ),
· 1000 = 328 418 500 Ali ( . 1 , 2 , 7 ) .

Zu Spalte 9 Nr. 7 * : Darunter 134 300 th noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .
Zu ' 9 . 14 * : , 93 154 . . . Gulden , und Tbalernoten .
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Weje n .

banten Ende Auguſt 1888,

Fichten , verglichen mit demjenigen Ende Juli 1888.

auf tauſend Mark.)
Aotiva .

| SonſtigeGegen Reichs. | Segen
Metall

| 31. Julitaffen . | 31. Juli
Beſtand. 1888. Heine. 1888.

Noten Gegen

anderer | 31. Juli

Banken . 1888.

Wedſel.

Gegen

31. Juli
1888.

Gegen

Lombard. 31. Juli
1888 .

Effetten.
Gegen

31. Juli
1888.

Gegen
31. Juli

1888.

Summe

der

attiva .

Gegen

31. Sult

Attiva.

a
u
ſ
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

1888 .

18. | 19. 20. 21. 22. 23. 24 . 25. 26. 27. 28. / 29. 1 30. 1 31. | 32. 33.

154 387 724 11 521 1 047

I

– 6 657 35 947 - 38681 1963 763 – 27 957

1018
941 - 59

21 955 +

3 -
19

212

12
9 916 –

615 +
511 +

131 5 956
+

108

44 344

2 362

926

1+1

4 649
1 378

454

20

298

352
8 769

– 50 992

+

+ 120

222

402

I

5070 848 + 716

649 + 3 386 + 47 2 276 - 889

+

366 5 952 + 548 703 +

22951 + 1

14 174 +

6811 +
25 846

3015 +
186 –

694 441
16 338

25 832

262

419

413

5 666101 122 991 265

6 2172 155 292 1 073

1 203

558

5 885

1 759

3383

282 349 5 509 49 5 :

30
2 306

205

3 027

I
I
I

+I
I

++++++I
I
I

4 269 780 41 201 428 170 153 12 1 205
783 ) + +1i

t
!!+1018 52 822 010 431 1 613

1 022 + 102

708 + 194
1 817 + 53

3 848 + 538

35 125 + 1224

17 324 + 123

1 053 -

200 - 53

8 173 + 43
3560 439

4578 224

530 268

1 496 - 124

704

1 340

5543

1 124

9 454 +
861 +

269

83 919

90 922
8071383 477 891 432 59

i
t

iI++++1+1+

I
l
i
t

I
I

+++I
l

3 681

3 035

1++
I
I
I
!!++++

+I++I
I
I

+I
I
I

+

1

104 3191 264 963

++1
1

+1++1+1

4 912 + +++ +
I
I
I
I

+
I
I

238

3

1 624 612 103 685 121 675 115

71 +
18 964

16 746 464 832 60 1 560 557

19 103 746 589 4 483 30 956

30 305 620

29 835 595

406

18 237 335

34 701 – 1261
6592 555 1 734 516

2005

9 010

1 045

150

1 126

415

+ 2 48226 704 1 239 4 314 313 896 - 161161

1 045 156 -- 26 876 23 205 + 390 30 939 + 1621 637 598 - 8 841 72 060 - 1 790 23 054 - 7937 77 650 - 3 387 1 909 662 - 46 820
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4 . Poliz e i-Wefe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchlufjes .des Ausgewieſenen .

2 .

Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs :

1. Georg Tümmeler, geboren am 3. Auguſt 1865 zu Schlag- landſtreichen und Ge- Königlich preußiſcher Re- 29. Auguſt

Schmiedegeſelle, genhof, Böhmen , ortsangehörig eben- brauch falſcher Legiti- gierungspräſident zu d. J.

Dajelbſt, mationspapiere, | Hannover ,

2 . Marie Lidwina geboren am 9. Juli 1868 zu Kunners- Landſtreichen und Röniglich ſächſiſche Kreis- 20. Juni d. J.

Hübel , Knopf dorf, Bezirk Schluđenau , Böhmen, Hausfriedensbruch , hauptmannſchaft

arbeiterin , | ortsangehörig ebendaſelbſt, | Baußen ,

3 . Jakob Labíowski, geboren am 25 . April 1869 zu Deret: Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 31. Auguſt

ichin , Rußland, dent zu Meß,

Wilhelm Drtmayr, geboren am 30 . April 1864 zu Ried , desgleichen , derſelbe, 2 . September

Gerber, Bezirk Ried, Deſterreich, ortsangehörig d . J.

ebendaſelbſt,

Johann Nowacek, geboren am 18 . November 1866 zu desgleichen , derſelbe, desgleichen .

Relner, Biſtersdorf, Bezirk Miſtelbach , Deſter

reich, ortsangehörig ebendaſelbſt,

6 . Johann Rozlowski, geboren am 26 . November 1865 zu desgleichen , derſelbe, 3 . September

Schneidergeſelle, Temesvar, Ungarn,
d. I.

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

Reidsamt des Innern .

Bu beziehen durch alle Poftanſtalten und Buchhandlungen . — Pränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Mark.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 21. September 1888. N : 39.

Inhalt : 1. Militär Weien : Eriöſchen einer Ermächtigung

zur Ausſtellung ärztlicher Zeugniſſe für im Auslande

lebende militärpflichtige Deutſche. . . . . Seite 883

2. Ronſulat-Wefen : Ernennung; – Beſtellung eines Kon

ſular-Agenten . . . . . . : : . . . 883

3. Polizei - Weſen : Xusweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 884

1. M i litä r -Weje n .

Bekanntmach u ng.

Die dem Dr. Ernſt Middendorf in Lima durch Bekanntmachung vom 23. Auguſt 1877 (Central

Blatt 1877, Seite 427) ertheilte Ermächtigung zur Ausſtellung der im S. 41, 1a und b der Wehrordnung

bezeichneten Zeugniſſe über die Untauglichkeit bezw . bedingte Tauglichkeit der in Peru anſäſſigen militär

pflichtigen Deutſchen iſt erloſchen , nachdem Dr. Ernſt Middendorf Lima verlaſſen hat.

Berlin , den 15. September 1888.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage : Bolje.

2 . Koniul a t -Weſe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Kaufmann F. W . Birtner zum Konſul

in Maracaibo zu ernennen geruht.

Der Kaiſerliche Vize-konſul Garland in Lynn (England) hat Herrn J . E . Ridlington zum Konſular

Agenten für den Hafen von Boſton beſtellt.
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3 . Polizei-Weje n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die
Ausweijung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs

beſchluſſes .
des Ausgewieſenen .

Auf Grund des S . 362 des Strafgeſeßbuchs :

1. Albert Silbermann, geboren am 1. Januar 1857 zu Jaſſy, Landſtreichen , Füh- Königlich preußiſcher Re:22. Auguſt

Kaufmann, | Rumänien , ortsangehörig ebendaſelbſt, rung eines falſchen gierungspräſident 21 d . I .

Namens und Gel Potsdam ,

brauch eines geol

fälſditen Legitima

tionspapiers,

2. Anton Raymann , geboren am 7 . März 1866 zu Preß- Landſtreichen und derſelbe, 3 . September

| Soneidergejelle, j burg , Ungarn , ortsangehörig ebenda : Betteln ,

jelbſt ,

3. Johanna Gruß, geboren am 16 . Juni 1858 zu Albrechts- gewerbsmäßige Un: Königlich preußiſcher Poli. 8 . Auguſt 1. I.

ledig , corf, Vezirt Tannwald, Böhmen, orts: zucht, zeipräſident zu Berlin ,

angehörig zu Großmergenthal, Bezirk
Gabel, ebendaſelbſt, wohnhaft zulegt

in Berlin ,

4 . Franz Buſchmann, geboren am 17. April 1832 zu Hain . Landſtreichen und Königlich ſächſiſche Kreis- (15 . Auguſt
Seifenſieder und dorf, Bezirk Friedland, Böhinen , orts- Betteln , hauptmannſchaft d. I.

Arbeiter, | angehörig ebendajelbſt, Baußen ,

5 . Franz Joſef Neu : geboren am 3 . Januar 1843 zu Winter- Betteln in wiederhol. Polizeibebörde 311 Ham : 25. Auguſt

mann, Komtoiriſt, berg, Böhmen , ortsangehörig ebenda- ten Rüdfall, burg,

ſelbſt,

6 . Iſaat Wolf Bro . 40 Jahre alt, geboren zu Schaent, Ruß: Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi - 1. September

jowsky , Handels - land, ortsangehörig ebendaſelbſt, dent zu Straßburg ,
inanin ,

Grunbuc Beret 65 Jahre alt, geboren zu Romcer, desgleichen , Derſelbe, desgleichen.

(Bär), Handels : Ruſliſch-Polen , ortsangehörig ebenda
mann , | jelbſt,

8 . Paul Rolle, geboren am 24 . Januar 1870 zu laufen , desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 6. September
Kommis, Schweiz, ortsangehörig ebendaſelbſt, | dent zu Colmar, d . I .

Joſef Scheuch, geboren am 7 . März 1860 zu Djjarn , desgleidien , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 4 . September

Arbeiter, Nieder-Deſterreich, I dent zu Mes .

Johann Peter geboren am 27. Mai 1858 zu Nauphary , desgleichen , derſelbe, 6 . Cepteniber

Roſſignol, Departement Tarn et Garonne, Frank

| Sdneidergeſelle, reich ,

Berlin , Carl Heyinarins Verlag. --- Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1. 3 . 11. und Steuer-Weſen.

eingegausland;

calzſtelle

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen.

Es iſt ertheilt worden :

dem Steueramt I. zu Lüdenſcheid im Bezirk der Hauptſteueramts zu Iſerlohn die Befugniß

zur Ausfertigung von Begleitſcheinen I über die für die Firma Gerhardi & Co. daſelbſt zur Reparatur

eingegangenen , aus der Fabrik der genannten Firma herrührenden Waaren bei deren Wiederausfuhr in

das Ausland ;

dem Salzſteueramt I. zu Orb im Bezirk des Hauptſteueramts zu Hanau die Befugniß zur Ers

ledigung von Begleitſcheinen I über ſpeziell revidirte und unter Kolloverſchluß abgefertigte unbearbeitete

Tabacblätter und Tabackſtengel ;

dem Steueramt İ. zu Oranienburg im Bezirk des Hauptſteueramts zu Potsdam die Befugniß

zur Erledigung von Begleitſcheinen 1 über Schweinemagen ;

dem Hauptzollamt zu Danzig, dem Hauptſteueramt für inländiſche Gegenſtände zu Berlin ,

den Hauptſteuerämtern zu Stettin und Poſen ,

der Zol -Abfertigungsſtelle am Oberſchleſiſchen Bahnhof zu Bojen ,

den Hauptſteuerämtern zu Halle a . Saale und Magdeburg I,

der Zoll-Erpedition am Magdeburg -Wittenberger Bahnhof zu Magdeburg,

den Hauptſteuerämtern zu Nordhauſen und Wittenberg,

dem Hauptzollamt zu Flensburg,

in Hamburg den Abfertigungsſtellen A und B am Berliner, B am Lübecker und A und B am

Venloer Bahnhof, am Grasbrook, am Entenwärder und in der Zollvereins-Niederlage;

den Hauptzollämtern zu Kiel, Ottenſen und Bremen ,
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dem Hauptſteueramt zu Hannover,

den Nebenzollämtern Í. zu Wilhelmshaven , Bocholt, Borken und Gronai ,

dem Hauptſteueramt zu Caſſel,

dem Steueramt I. zu Carlshafen ,

dem Hauptſteueramt zu Frankfurt a . Main ,

den Hauptzollämtern zu Aachen und Emmerich und

dem Hauptſteueramt zu Trier

die Befugniß zur Abfertigung derjenigen Branntweinfabrikate mit dem Anſpruch auf Steuervergütung,

deren Alkoholgehalt nicht unter Anwendung des Thermo-Alkoholometers ermittelt werden kann .

Das Nebenzollamt II. zu Liſſau im Bezirk des Hauptzollamts zu Landsberg D . S . iſt nach

Preußiſch -Herby in demſelben Hauptamtsbezirk verlegt worden .

Zu Schimpach im Bezirk des Hauptzollamts zu Luremburg iſt ein Nebenzollamt I. mit folgen

den Befugniſſen errichtet worden :

zur unbeſchränkten Abfertigung von Waaren bei der Ein - und Ausfuhr, zu Aus- und Umladungen

der unter Wagenverſchluß beförderten Güter und zur Wiederanlegung des Verſchluſſes bei Ver

ichlußverlegungen im Eiſenbahnverkehr,

zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I und II, zur Erledigung von Verſendungs

ſcheinen über inländiſchen Taback ;

ferner die Befugniß zur Abfertigung und Ertheilung von Ausgangsbeſcheinigungen über mit An

ſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Taback, zur Ausfertigung und Erledigung von Ueber

gangsſcheinen über Branntwein beim Verkehr zwiſchen Luremburg und den Staaten der deutſchen

Branntweinſteuer - Gemeinſchaft, zur Abfertigung von geweiftem leinenen Bündelgarn, zur Er

theilung der Ausgangsbeſcheinigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden

Zuckers, zur Abfertigung von mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden Kandis

und von Zucker in weißen vollen harten Broten , Blöcken , Platten u . ſ. w . und zur Ab

fertigung von Muſtern ausländiſcher Handlungsreiſender beim Ein - und Ausgange.

Im Königreich Bayern.

Dem Nebenzollamt zu Neuſtadt a. Þardt im Bezirk des Hauptzollamts zu Landau iſt die Be

fugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen 1 über die für das Mühlenlager der Hartweizengries- Fabrik

Weil" & Co. in Lambrecht bei Neuſtadt a. Hardt eingehenden Weizenſendungen und zur Ausfertigung

von Begleitſcheinen I über die aus dieſem Lager ausgeführten Mühlenfabrikate ertheilt worden .

Im Königreich Sachſen .
Die Befugniß des Unterſteueramts zu Waldheim im Bezirk des Hauptſteueramts zu Freiberg

zur Ausfertigung von Begleitſcheinen I und Erledigung von Begleitſcheinen I und II über Taback und

Tabacffabrikate bezw . über Tabacblätter und Tabacſtengel, ſowie zur Abfertigung der unter Eiſenbahn

wagenverſchluß eingehenden Begleitſcheingüter iſt aufgehoben worden.

Dem Unterſteueramt zu Rieſa im Bezirk des Hauptſteueramts zu Meißen iſt die Befugniß zur

Abfertigung der unter Eiſenbahnwagenverſchluß eingehenden Begleitſcheingüter, ſowie zur Ausfertigung

und Erledigung von Begleitzetteln ertheilt worden.

Jm Großherzogthum Baden .

Der Steuer-Einnehmerei zu Renchen im Bezirk der Dber- Einnehmerei zu Achern iſt die Befugniſ

zur Ausfertigung von Verſendungsſcheinen 1 über inländiſchen Branntwein ertheilt worden .

Jm Großherzogthum Medlenburg-Schwerin.

Dem Hauptzollamt zu Roſtock und der ZoU -Erpedition am Bahnhof daſelbſt iſt die Befugniß zur

Abfertigung von zur Ausfuhr beſtimmten , mit Zuckerſtoffen und anderen Ingredienzen verſeßten Trink=

branntweinen , Punſch -Eſſenzen und anderen alkoholhaltigen Eſſenzen und Fruchtſäften mit dem Anſpruch

auf Steuervergütung beigelegt worden.

Jm Fürſtenthum Schwarzburg -Sondershauſen.

Dem Steueramt zu Arnſtadt als Steuerſtelle für Ichtershauſen iſt die Befugniß zur Abfertigung

von mit dem Anſpruch auf Steuervergütung auszuführenden , mit Zucker, Zuckerſtoffen oder anderen In

gredienzen verſeßten Trinkbranntweinen , Punſch-Eſſenzen 2c. ertheilt worden .
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2 . Finanz - Weſen.'

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern , ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1 . April 1888 bis zum Schluſſe des Monats Auguſt 1888 .

Bezeichnung
Ausfuhr.

Die Soll:

Einnahme beträgt

vom Beginn des
Etatsjahres bis

zum Schluſſe des
obengenannten

Monats

Bleiben

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres .

(Spalte 4 )

Differenz
zwiſchen den
Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

- weniger

der
Vergütungen

Einnahmen.

4. 5 .

353524

Zölle . . . 111 522 444 119 481 111 402 963 105 551 371 + 5851592

3 253 384 37 676 3 215 708 3 184 101 + 31 607

Zuderſteuer . 5 659 938 95 314 025 - 89 654 087 - 110 614 695 + 20 960 608

darunter Verbrauchsabgabe . . . . . 1 242
Salzſteuer . . . 14 427 244 34 846 14 392 398 14 173 005 + 219 393

Maiſchbottich. und Branntweinmaterialſteuer 5 146 496 6 065 196 918 700 12 219 397 - 13 138 097

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu
ſchlag zu derſelben . . . . . 42 079 626 42 079626 + 42 079626

Nachſteuer für Branntwein . . . . . 5 160 5160 + 5 160

Brauſteuer . . . . 9 499 274 106 231 9 393 043 8 991 649 + 401 394
. . . .

Uebergangsabgabe von Bier . . . 1 061 748 1 061 748 945 274 + 116 474

Summe . 192 655 314 101677 455 34 450 102 + 56 527 757

Spielkartenſtempel . . . . . . . 369 368
. + 15 844.

Wechſelſtempelſteuer . . . . . . . 2 786 932 2 762 710 + 24 222

Stempelſteuer für

a ) Werthpapiere . . 2 954 744 2010 279 + 944 465

b ) Kauf- u . ſonſtige Anjchaffungsgeſchäfte 4 552 166 2 892 200 + 1 659 966

c) Looſe zu
Privatlotterien . . . . . 246 132. 193 042 53 090.
Staatslotterien . . . . . . . . 2 377 459 2 316 946 + 60 513

Poſt- und Telegraphen-Verwaltung . . . 78 690 106 74 136 614 + 4 .553 492

Reichs-Eiſenbahn-Verwaltung . . . . . 21 172 500 20 562 000 * ) + 610 500

* ) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 33 784 Al. höher.

Anmerkung. Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt- Einnahme abzüglich der Ausfuhr- Vergütungen und Verwaltungs.

koſten beträgt bei den nachbezeichneten Ginnahmen bis Ende Auguſt 1888 :

ſt-Einnahine vom
Begeich nung

Beginn des Etatsjahres

Iſt-Einnahme in Differenz zwiſchen den

Spalten 2 und 3 ,
| demſelben Zeitraum des

bis zum Schluſſe desder
Vorjahres + mehr

obengenannten Monats
E in na hmen .

Me -

- weniger

3.

97 050 871

2 618 967

13 749 245

96 415 665

2 825 209

15 460 986

1 192

14 781 941

5 025 237

+

+

635 206

206 242

1711 741

14 498 082

15 411 328

+

-

283 859

10 386 091

Zölle . . . . . . . . . .

Tabackſteuer
Zuđerſteuer

darunter Verbrauchsabgabe . .
Salzſteuer . . .

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag
zu derjelben . . . . . . . . . . .

Nachſteuer für Branntwein . . . . . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe .

Spielkartenſtempel . . . . . . . . :

26 765 297

9 278 312

8 875 102

Z ato + 26 765 297

+ 9 278 312

8 431 916 ? + 443 186

151 760 409 ! + 27 667 340

4 23 038 + 14 055

179 427 749

437093

131 *
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3 . Polizei-Weſen.

Musweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand . . . Alter und Heimath Datum

des

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

. Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen bat.

Grund

der Beſtrafung.
des Ausgewieſenen .

Ausweiſungs.

beſchluſſes.

3 . 6 .

a . Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs :

1. / Franz Chiavajja, geboren am 22. Mai 1863 zu Hom . Kuppelei und Begün- Röniglich preußiſcher Re: 11. September
Gärtner, | burg v . d . H ., Preußen , ortsangehörig ſtigung (14/4 Jahr gierungspräſident zu d. 3 .

| zu Turin , Italien, Gefängniß laut Er. Wiesbaden ,
| kenntniß vom 24 .

Mai 1887),
2. Alois Antaløviß, geboren am 30 . März 1866 zu Cſepreg, ichwerer Diebſtahl Königlich bayeriſches Be. 20. Juli d. J .

Bater , Romitat Sopron ,Ungarn , ortsangehörig (? Jahre Zuchthaus zirksamt Ansbach ,
ebendaſelbſt, laut Erkenntniß vem

| 31. Auguſt 1886 ),

3. Moriß Freund, geboren am 26 . April 1847 zu Rolin , einfacher Diebſtahl im Königlich bayeriſches Be: 27 . Auguſt

Haufirhändler, Böhmen , Rüdfall (1 Jahr zirkšamt Bamberg II, d . J .
Zuchthaus lavt Er

kenntniß vom 27 .

September 1887),

4 . Uuton Riedweg , geboren am 29. September 1854 zu einfacher und ſchwerer Kaiſerlicher Bezirkspräſi - 8 . September

it ohne Stand, Hergiswil, Schweiz , ortsangehörig Diebſtahl, Führung dent zu Colmar,
ebendaſelbſt, eines falichen Namens

und intellektuelle
Urkundenfälſchung

(4 Fabre Zuchthaus

und 4 Wochen Haft|

laut Erkenntniß vom

4 . September 1884),

b . Auf Grund des g . 362 des Strafgeſeßbuchs :

5 . Vincenti Wil(kowski, geboren im Juni 1832 zu Makalack, Landſtreichen und Königlich preußiſcher Ke- 31. Juli d. .

Arbeiter, Kreis Szumskiej, Bezirk Mariampola , Betteln , gierungspräſident zu

Rußland, Frankfurt a O .,
6 . Joſef Wabich , geboren am 12 . Juni 1868 zu Sipn - Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 12. September

Diener, geva bei Cieđna, Ruffiſch -Polen , gierungspräſident zu 8 . J.
Merſeburg,

7 . Georg Souvage, geboren am 24 . September 1844 zu Betteln in wiederhol. Königlich preußiſcher Re. 17. Auguſt

Sandformer, Lyon, Frankreich, | ten Rüdfall, gierungspräſident zud . J.
| Arnsberg ,

8 . Franz Schafránek, geboren am 9 . Januar 1851 zu Pode: Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re- 14 . September

Hauſirer, brad, Böhmen , ortsangehörig ebenda- Betteln , gierungspräſident zu d. I .
| jelbſt, Aachen ,

Joſef Milota , Huf- 57 Jahre, geboren und ortsangehörig Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be- 11. Auguſt

ichmied , zu Lojina, Bezirk Pilſen , Böhmen , zirksamt Eggenfelden , d . I.
10 . Andreas Thomann, geboren 1849 zu Kochet, Bezirk Schütten - landſtreichen und Königlich bayeriſches Be- 24 . Auguſt

Tagelöhner, hofen , Böhmen , ortsangehörig ebenda- Betteln , zirksamt Viechtach , d. I .

jelbſt,

Marie Peter , ver- geboren am 25 . Mai 1842 zu Krain ,

beirathete Fabrik. Bezirk Zilli, Deſterreich ,

arbeiterin , Königlich bayeriſches Be- 9. September

b . deren Tochter Fran- geboren am 29. Januar 1871 zu Ucha zirkšant Traunſtein ,

ziška Beter, ledige reß , Ungarn ,

Fabrifarbeiterin ,

12. Ernſt Dancourt, geboren am 3 . September 1863 zu Por- Landſtreichen, Kaiſerlicher Bezirkspräfi- 18. September

Erdarbeiter, rentruy , Schweiz , ortsangehörig ebens dent zu Meß ,

| daſelbſt,

Berlin , Carl Heyunanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin ,

11a. My
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Beilage zu Nr. 40 .

Eiſenbahut -Wejen.

Bekannt:

Unter Bezugnahme auf § . 34 Ziff. 4 des Betriebs -Reglements für die Eiſenbahnen Deutſchlands (Be

kanntmachung vom 14 . Dezember 1887, Central-Blatt S . 564) wird hierunter ein Verzeichniß derjenigen

inländiſchen Behörden und Dienſtſtellen zur öffentlichen Kenntniß gebracht, welche zur Ausſtellung von

Leichenpäſſen zur Zeit befugt ſind.

Außerdem ſind für Leichentransporte , welche aus dem Auslande kommen , die Kaiſerlichen diplo

matiſchen Vertreter in Wien , Bern , Paris , Rom , Brüſſel, im Haag und in Kopenhagen ſowie die ſämmt=

lichen Maiſerlichen Konſularämter (General-Konſuln , Konſuln , Vize -Ronſuln ) in Oeſterreich - Ungarn , der

Schweiz, Frankreich und Italien , ferner die Kaiſerlichen General-Ronſuln in Antwerpen , Amſterdam und

Kopenhagen und der Kaiſerliche Konſul in Rotterdam zur Ausſtellung der Leichenpäſſe ermächtigt worden .

Verzeichnik

der zur Ausſtellung von Leichenpäſſen in den einzelnen Bundesſtaaten zur Beit zuſtändigen

Behörden und Dienſtfiellen.

1 . Königreich Preußen .

1 . Die Polizei- Präſidien zu Berlin , Königsberg, Breslau und Frankfurt a . M ., ſowie die Polizei

Direktionen zu Danzig, Poſen, Hannover, Göttingen, Celle, Cöln und Aachen .

2 . Die Landräthe und Oberamtmänner, ſowie der Königliche Hülfabeamte in Elbingerode, die Hardes

voigteien auf Föhr, Sylt und Pellworm , die Klöſterliche Obrigkeit zu Preeß und das Polizei-Rom

miſſariat zu Gaarden.

3. Die ſtädtiſchen Polizeiverwaltungen in nachbezeichneten Orten :

Aken , Alsleben a . S ., Alt-Damm , Áltona, Andernach * , Arendjee, Arneburg, Aſchersleben,

Bismark, Bocholt, Bodenwerder, Bonn * , Boppard* , Brandenburg, Braunfels *, Bredſtedt,

Brehna, Bremervörde, Bromberg, Brüſſow , Buckow , Bünde, Burg b. M . (Regierungsbezirk

Magdeburg), Burg * (Regierungsbezirk Düſſeldorf), Burſcheid * , Burtehude, Calbe a . M .,

Callies , Samen , Carlshafen , Clöße, Cochſtedt, Cönnern, Conz* , Cottbus, Cranenburg* , Crone

a . d. Brahe, Cronenberg*, Croppenſtedt, Cüſtrin , Dahme, Dommißſch , Dardesheim , Derenburg,

Dinslaken * , Drengfurt, Düben , Duderſtadt, Dülken * , Eberswalde, Egeln , Ehringshauſen,

Eilenburg , Einbeck, Elbing, Eldagſen , Elten * , Emden , Emmerich * , Ems, Erfurt, Eſens, Erin ,

Eydtkuhnen , Finſterwalde, Forſt i. L ., Frankfurt a . D ., Friedland (Regierungsbezirk Rönigs

berg), Friedrichſtadt, Fürſtenwalde (Spree), Garz a . d. D ., Gembiß , Gerbſtedt, Gerresheim *,

Gilgenburg, Glückſtadt, Görliß , Gollantſch, GoUnow , Gommern , Gonſawa, Goslar, Gräfen

hainichen , Gröningen , Groß -Salze , Guben, Guttentag, Hadmersleben , Halberſtadi, Hameln ,

heim , Hitdorf*, Hohenmölſen , Hohenſtein , vornburg, Jannowiß, Ibbenbüren , Jerichow , Jeſſen ,

13
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Joachimsthal, Kaiſerswerth , Kaldenkirchen *, Kappeln , Kattowiß , Remberg, Kettwig* , Kiel,

Rirn *, Königshütte, Konſtadt, Kruſchwiß , Labiſchin , Landsberg a . W . (Regierungsbezirk Frank

furt a . D .), Landsberg (Regierungsbezirk Merſeburg), Langenberg* , Langenſalza, Leer, Lengerich ,

Lenzen, Leſchniß , Lichtenau , Liebſtadt, Liegniß , Lingen , Loburg, Löbejün, Loslau , Lüdenſcheið,

Lüneburg, Lütjenburg, Lychen , Melle, Merſcheid * , Mettmann * , Mewe, Mühlhauſen (Re

gierungsbezirk Erfurt), Mühlhauſen (Regierungsbezirk Königsberg), Müncheberg, Münden ,

Münder, Münſter, Myslowiß, Neumünſter, Neunkirchen * , Neuſtadt a./ R . (Regierungsbezirk

Hannover), Neuſtadt (Negierungsbezirk Schleswig), Niedermarsberg, Nienburg, Nikolai, Norden ,

Nordhauſen , Northeim , Oberhauſen * , Oberlahnſtein , Odenkirchen * , Debisfelde, Deynhauſen ,

Oldesloe, Opladen *, Drſoy * Ortrand, Osnabrück, Dſterfeld, Dſterode a ./ 5 ., Oſterwieck,

Ottenſen , Ottmachau, Pakoſch, Papenburg , Paſewalk, Paſſenheim , Patſchkau, Pattenſen , Beine,

Pitſchen , Pollnow , Polzin , Prettin , Prepid), Prißwalk, Quakenbrück, Ratingen * , Rheinberg *,

Rheine, Rogowo, Saalfeld , Sandau , Schildau , Schippenbeil, Schkölen , Schmiedeberg, Schneides

mühl, Schocken , Schönebeck, Schönlanke, Schraplau, Schwanebeck, Schwelm , Schwiebus,

Seehauſen i./ A . (Kreis Oſterburg), Seehauſen (Kreis Wanzleben), Seyda, Sobernheim * ,

Sohrau D ./S ., Soldau , Sommerfeld , Sonnenburg, Spandau , Stade, Staßfurt, Steele * ,

Stöſſen , Stolberg, Storkow , Strälen * , Stralſund * *, Strasburg (Regierungsbezirk Potsdam )

Strausberg, Stromberg, Suhl, Tangermünde, Telgte, Teuchern , Trarbach * , Tremeſſen , Trep ,

tow a . 8 . Rega, Treptow a . 8 . Toll., Treuenbrießen , Trier *, Uelzen , únna, Velbert * , Verden ,

Versmold, Vierſen * , Vlotho, Warburg, Wattenſcheid , Wegeleben , Wendiſch -Buchholz, Werben ,

Werden *, Werder, Werl, Wettin , Willenberg, Witten , Wittſtock, Wollin i./ Pom ., Wülfrath *,

Wunſtorf, Xanten *, Zahna, Zanow , Zehdenick, Ziegenhals , Zieſar, Zörbig.

In den mit * bezeichneten Städten erfolgt die Ausſtellung von Leichenpäſſen durch

die Oberbürgermeiſter und Bürgermeiſter, in Stralſund * * durch den Magiſtrat.

2 . Königreich Bayern .

Die Bezirksämter,

die Stadtmagiſtrate,

die Polizeidirektion zu München ,

die erponirten Bezirksamts -Aſſeſſoren ſowie

für die im $. 34 des Eiſenbahn -Betriebs-Reglements unter Nr. 8 erwähnten Leichentransporte die Ver

waltungen der Strafanſtalten und der Arbeitshäuſer.

3 . Königreich Sachſen .

Die Amtshauptmannſchaften ,

die Stadträthe,

der Direktor der vereinigten Landesanſtalten zu Hubertusburg.

4 . Königreich Württemberg .
Die Stadtdirektion Stuttgart,

die Oberämter .

5 . Großherzogthum Baden .

Die Bezirksämter.

6 . Großherzogthum Heffen .
Die Kreisämter.

7 . Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin .

Die Ortspolizeibehörden, nämlich

im Domanium : die Aemter,

auf den ritterſchaftlichen Gütern : die Gutsobrigkeiten ,

im Gebiet der Städte : die Magiſtrate und die ſtädtiſchen Polizeibehörden, ſowic

im Gebiet der drei Landesklöjter : die Kloſterämter .
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8 . Großherzogthum Sadyfen .
Die Bezirksdirektoren ,

die Gemeindevorſtände von Jena und Ilmenau .

9 . Großherzogthum Medlenburg-Strelit.

a ) Im Herzogthum Streliß:

Die Aemter ,

die Gutsobrigkeiten ,

die Magiſtrate .

b ) Im Fürſtenthum Raßeburg :

Die Landvoigtei,

die Gutsherrſchaften .

10 . Großherzogthum Oldeuburg.

a) Jm Verzogthum Dldenburg und im Fürſtenthum Lübeck :

Die Gemeindevorſtände,

die Stadtmagiſtrate.

b) Im Fürſtenthum Birkenfeld :

Die Bürgermeiſter.

11. Herzogthum Braunſchweig.
Die Kreisdirektionen,

die Polizeidirektion zu Braunſchweig,

die Stadt- Polizeibehörden zu Blankenburg, Eſchershauſen , Gandersheim , Haſſelfelde , Helmftedt, Holz

minden , Königslutter, Schöningen , Schöppenſtedt, Seeſen , Stadtoldendorf, Wolfenbüttel.

12. Herzogthum Sachſen-Meiningen .
Die Landräthe ſowie

für die im S . 34 des Eiſenbahn -Betriebs -Reglements unter Nr. 8 erwähnten Leichentransporte die Direktion

des Zuchthauſes zu Maßfeld .

13 . Herzogthum Sachſen -Altenburg .
Die Landrathaämter,

die Stadträthe.

14 . øerzogthnm Sachſen-Coburg und Gotha.

a) Im Herzogthum Coburg:
Das Landrathsamt zu Coburg,

die Magiſtraté zu Coburg, Neuſtadt und Rodach ,

der Stadtrath zu Königsberg in Franken .

b ) Im Herzogthum Gotha:
Die Landrathsämter,

die Stadträthe zil Gotha , Dhrdruf und Waltershauſen .

15 . Herzogthum Anhalt.

Die Regierung, Abtheilung des Innern ,

die Kreisdirektionen ſowie

für die im §. 34 des Eiſenbahn- Betriebs -Reglements unter Nr. 8 erwähnten Leichentransporte die Direktion

der Strafanſtalt zu Coswig .

16 . Fürſtenthum Schwarzburg-Sondershauſen .
Die Landräthe.

132 *
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17 . Fürſtenthum Schwarzburg-Rudolſtadt.

a ) Bei Transporten von Leichen innerhalb des Fürſtenthums:

Die Ortspolizeibehörden .

b) Bei Transporten über die Grenzen des Fürſtenthums hinaus:

Die Landrathsämter .

18 . Fürſtenthum Waldeck.

Die Kreisamtmänner .

19 . Fürſtenthum Reuß älterer Linie.

Das Landrathsamt zu Greiz,

der Amtsrichter zu Burgk.

20. Fürſtenthum Reuß jüngerer Linie.

Die Landrathsämter zu Gera und Schleiz.

21. Fürſtenthum Schaumburg-Lippe.
Die Landrathsämter,

der Polizeidirektor zu Bückeburg ,

der Magiſtrat zu Stadthagen .

22 . Fürſtenthum Lippe.

Die Magiſtrate der Städte Barntrup, Blomberg , Detmold , Horn, Lage, Lemgo, Salzuflen , Schwalenberg,

die Verwaltungsämter zu Blomberg, Brake, Detmold, Lipperode-Cappel, Schötmar.

23 . Freie und Hanſeſtadt Lübec .

Das Polizeiamt zu Lübeck.

24 . Freie Hanſeſtadt Bremen .
Die Polizeidirektion zu Bremen ,

der Landherr in Bremen,

die Aemter zu Bremerhaven und Vegeſack.

25 . Freie und Hanſeſtadt Hamburg .

Die ſtädtiſche Polizeibehörde zu Hamburg,

der Amtsverwalter zu Rißebüttel,

der Bürgermeiſter zu Bergedorf.

26 . Elſaß-Lothringen .

Die Kreisdirektoren ,

die Polizeidirektoren zu Meß und Straßburg .

Berlin , den 20. September 1888.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers .

v . Boettich er.

Carl øermanns Verlag, Berlin. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Vrlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

im

Reichsamt des Innern.

Zu bezichen durch alle Poftanſtalten und Budhandlungen . – Pränumerations-Preiß für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 5 . Oktober 1888. N 41.

Inhalt: 1. Marine und Schiffahrt : Erſcheinen einer

Anleitung zur Geſundheitspflege auf Kauffahrteiſchiffen
Seite 893

2 . Ronſulat-Weſen : Entlaffung; - Todesfälle ; - Ermäch.

tigung zur Vornahme von Civilſtands » Akten . . 893

3. Statiftit: Vorläufige Beſtimmungen über die Statiſtik

des Waarenverkehrs" aus Anlaß des Zollanſchluſjes von
Hamburg, Bremen 2c. . . . . . . . . . . 894

4 . PolizeisWeſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 900

1. M a r i ne und Schiffahr t.

Im Verlage von Julius Springer hierſelbſt iſt eine vom Kaiſerlichen Geſundheitsamt bearbeitete

,,Anleitung zur Geſundheitspflege an Bord von Rauffahrteiſchiffen " erſchienen . Das Buch iſt geheftet

für 1 M , kartonnirt für 1 ,10 Al, und in Leinewandband für 1 ,50 M . im Buchhandel zu beziehen .

Berlin , den 3 . Dktober 1888.

Der Staatsſekretär des Innern .

In Vertretung : Ed.

2 . Konſul a t - Weſ e n .

Dem Vize - Konſul Alerander Thomas Oswald in Berwick on Tweed (England) iſt die nachgeſu hte

Entlaſſung aus dem Reichsdienſte ertheilt worden .

Der Kaiſerliche Vize-Konſul Robert Langford in Padstow (England) und der Kaiſerliche Vize-Konſul

Carl von der Becke in Puebla (Mexiko) ſind geſtorben .

Dem Kaiſerlichen Vize-Ronſul Biermann zu Apia iſt auf Grund des S. 1 des Gefeßes vom 4 . Mai

1870 in Verbindung mit § . 85 des Geſekes vom 6 . Februar 1875 für den Amtsbezirk des dortigen

Kaiſerlichen Konſulats die Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichs

angehörigen und Schußgenoſſen vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu

beurkunden .

133
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3 . Sta ti ft i k.

Auf Grund der durch den Beſchluß des Bundesraths vom 5 . Juli d . I. (Central- Blatt S . 831) ertheilten

Ermächtigung hat der Ausſchuß des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen im Einvernehmen mit dem

Ausſchuß für Handel und Verkehr in der Sißung vom 28 . September d . J. beſchloſſen ,

den nachſtehenden vorläufigen Beſtimmungen über die Statiſtik des Waarenverkehrs des Zoll

gebiets mit dem Auslande aus Anlaß des bevorſtehenden Zolanſchluſſes von Hamburg,

Bremen und einigen preußiſchen und oldenburgiſchen Gebietstheilen die Zuſtimmung zu ertheilen .

Berlin , den 3 . Oktober 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Eck.

Vorläufige Beſtimmungen

über die

Statiſtik des Waarenverkehrs des Zollgebiet: mit dem Auslande aus Anlaß des be

vorſtehenden Zollanſchluſſes von Hamburg , Bremen und einigen preußiſchen und

oldenburgiſchen Gebietstheilen .

In Folge des am 15 . Oktober d. J . bevorſtehenden Anſchluſſes von Hamburg, Bremen und

einigen preußiſchen und Oldenburgiſchen Gebietstheilen an das deutſche Zollgebiet werden die zur Aus

führung des Geſeßes , die Statiſtik des Waarenverkehrs mit dem Auslande betreffend, vom 20. Juli 1879

(Reichs-Geſekbl. S . 261) ergangenen Beſtimmungen vom 20. November 1879 (Central-Blatt für das Deutſche

Reich S . 676 ), ſowie die dazu erlaſſenen Dienſtvorſchriften vom 21. November 1879 (Central-Blatt für das

Deutſche Reich S . 687) vom Tage des Zollanſchluſſes ab in folgenden Punkten ergänzt beziehungsweiſe

abgeändert :

I. Ausführungsbeſtimmungen .

Anmeldung für den Waarenverkehr der Freibezirke Bremen und Brake.

S . 1 .

Die Waaren , welche

1. von See oder vom Zollauslande in die Freibezirke Bremen oder Brake eingehen ,

2 . aus dieſen Freibezirken nach See oder nach dem Zollauslande ausgehen ,

3 . aus denſelben zum Eingang unmittelbar in den freien Verkehr oder mit Begleitpapieren ab

gefertigt werden,

ſind nach den Vorſchriften des Geſekes, betreffend die Statiſtik des Waarenverkehrs des deutſchen Zoll

gebiets mit dem Auslande , vom 20. Juli 1879 und den dazu gegebenen Ausführungsbeſtimmungen an :

zumelden, ſoweit nachſtehend nicht beſondere Anordnungen getroffen ſind.

S . 2 .

Als von See in die Freibezirke ein - oder aus denſelben nach See ausgehend gelten diejenigen

Waaren , welche nach Ankunft von See, beziehungsweiſe zur Ausfuhr nach See auf dem Transport von

der Zollgrenze oberhalb Geeſtemünde über die Weſer oder auf dem Transport über die Freihäfen von

Bremerhaven oder Geeſtemünde nach den Freibezirken Bremen oder Brake oder umgekehrt durch das Zoll

gebiet unmittelbar (ohne Lagerung) durchgeführt werden , auch wenn dieſer Transport landwärts oder mit

Umladung auf der Unterweſer oder in einem Hafen der Unterweſer ſtattfindet.
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$. 3 .

Die Anmeldung der Waaren , ſoweit ſolche nicht zoll- oder ſteueramtlich deklarirt ſind, erfolgt

beim Eingang in den Freibezirk von See, beziehungsweiſe beim Ausgang aus dem Freibezirk nach See

gemäß SS . 3 und 7 des Geſekes durch den Waarenführer oder deſſen Vertreter (Schiffserpedienten 2c.)

mittelſt Üebergabe von Güterdeklarationen an die mit den Anſchreibungen für die Statiſtik des Waaren

verkehrs der Freibezirke von See und nach See beauftragten Abfertigungsſtellen der Hauptzollämter

Bremen beziehungsweiſe Brake.

Bei dem Eingang von See iſt der Bremer oder Braker Empfänger berechtigt, an Stelle des

Waarenführers die Waaren ſelbſt zu deklariren.

$ . 4 .

Die Ausſtellung der Deklaration über zum Ausgang nach See beſtimmte Waaren liegt dem

Bremer oder Braker Verlader ob .

8. 5 .

Bei dem Eingang von See und dem Ausgang nach See kann ausnahmsweiſe die Nachlieferung

der Deklaration binnen längſtens achttägiger Friſt gegen Einreichung eines Interimsſcheins geſtattet wer

den . Der Interimsſchein weiſt die unverpackten Güter nur nach der Gattung, die Stückgüter nur nach

Zahl und Art der Kolli nach.

$ . 6 .

Die Deklarationen über die von See ein - und nach See ausgeführten Waaren müſſen außer den

nach $. 1 des Geſeßes und den Ausführungsbeſtimmungen hierzu erforderlichen Angaben über Gattung,

Menge und Herkunft, beziehungsweiſe Beſtimmung der Baare enthalten :

1. den Namen des Schiffes , mit welchem die Waare ein - beziehungsweiſe ausgegangen iſt oder

ausgehen ſoll, und beim Eingang den Tag der Ankunft des Schiffes, beim Ausgang den

Tag der Verladung der Waare;

2 . die Zahl und Art der Rolli ;

3 . bei dem Ausgang nach See die Bezeichnung des Herkunftslandes oder, wenn daſſelbe nicht

zu ermitteln iſt, des Urſprungslandes der Waare.

Bei Zuſammenpackung verſchiedenartiger Waaren kann eine allgemeine Bezeichnung des Geſammt

inhalts des Rollo und die Angabe des Geſammtbruttogewichts nebſt Verpackungsart unter der Bedingung

zugelaſſen werden , daß der Werth der Sendung mit angemeldet wird.

$. 7 .

Zu den nach SS. 3 bis 6 abzugebenden Deklarationen ſind Formulare nach den anliegenden

Muſtern (Anlage a und b ) zu verwenden, und zwar:

a ) bei dem Waareneingang von See in die Freibezirke . . . . . . . . . . . graue,

b ) bei dem Waarenausgang aus den Freibezirken nach See . . . . . . . . . grüne.

Die Regierungen von Didenburg und Bremen können die Deklarationen über den Waareneingang

von See in den Braker beziehungsweiſe Bremer Freibezirk, ſowie über den Waarenausgang nach See

aus denſelben für Zwecke der oldenburgiſchen beziehungsweiſe bremiſchen Statiſtik benußen und zu dieſem

Behuf Zuſäße zu den Formularen machen laſſen. Beide Regierungen werden die erforderlichen Anordnungen

treffen , um für die Deklaranten gedruckte Formulare zu den Deklarationen bereit zu ſtellen .

S . 8 .

Einer beſonderen Deklaration nach Ss. 3 bis 7 bedarf es nicht, wenn :

1. Waaren zollinländiſchen Urſprungs auf Grund direkter Begleitpapiere im freien Verkehr (S. 12

Ziffer 2 b des Geſeßes und . 19 der Ausführungsbeſtimmungen ) vom Zollinlande durch die

Freibezirke über See nach dem Zollinlande oder umgekehrt befördert werden ; die Anmeldung

hat in dieſem Falle auf Grund des g. 5 der Ausführungsbeſtimmungen nach Muſter 1d

zu erfolgen ;

2 . zollausländiſche Waaren ſofort nach ihrem Eingang von See in den Freibezirk Brake zur

unmittelbaren Einfuhr in den freien Verkehr des Zollinlandes oder zum Eingang auf Zoll

niederlagen in dem zollangeſchloſſenen Theil der Stadt Brake zollamtlich deklarirt und nach

Beendigung der zollamtlichen Abfertigung ſofort aus dem Freibezirk Brake dahin befördertwerden .

Die gleiche Ausnahme kann im Falle des Bedürfniſſes von der bremiſchen Zolldirektivbe

°) Folgen auf S . 901 — 904 .

Unlajen a u . b 0 )

133*
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hörde bei dem Waareneingang von See in den Bremer Freibezirk bewilligt werden . Zu

treffendenfalls iſt von dieſer Bewilligung dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt rechtzeitig Mit

theilung zu machen .

§. 9 .

Für jedes aus den Freibezirken ſeewärts nach dem Zollauslande beladen abgehende Schiff iſt

von dem Schiffsführer nach Beendigung der Verladung oder von dem betreffenden Schiffserpedienten

innerhalb drei Tagen nach dem Abgange des Schiffes aus den Freibezirken der Zollabfertigungsſtelle ,

bei welcher die Ladung nach § . 3 angemeldet wurde, ein Ladungsverzeichniß einzuliefern , welches alle

verladenen Güter aufführen , mit den Konnoſſementen übereinſtimmen und die Erklärung enthalten muß,

daß die in Bezug auf die Ladung des Schiffes (Name desſelben ) übergebenen Deklarationen oder Inte

rimsſcheine alle verladenen , der Anmeldepflicht unterliegenden Waaren umfaſſen ( . 7 Abſaß 2 des Geſebes ).

In den Manifeſten der Schiffe, welche, beladen mit Waaren, die entweder von ihnen ſelbſt oder

von Zuladeſchiffen im Freibezirk eingenommen ſind, von der Weſer nach anderen deutſchen Häfen über

See ausgehen , iſt das Herkunftsland der Waaren, oder , wenn dasſelbe nicht zu ermitteln iſt, deren Ur

ſprungsland erſichtlich zu machen .

§. 10 .

Bei dem Waarenverkehr der Freibezirke land- oder flußwärts nach und von dem Zollauslande,

ſowie bei der Einfuhr von Waaren aus den Freibezirken in das Zollinland erfolgt die Anmeldung der

Waaren nach Vorſchrift der $ 8 . 3 und 4 des Geſeßes und des § . 5a, c und d der Ausführungs

beſtimmungen mittelſt Uebergabe von Anmeldeſcheinen beziehungsweiſe mittelſt der Zoldeklarationen oder

Zollbegleitpapiere .

In den Anmeldeſcheinen beziehungsweiſe Zolldeklarationen iſt bei dem Ausgang von Waaren aus

den Freibezirken nach dem Zollauslände land- oder flußwärts das Herkunfts- und Beſtimmungsland, bei

dem Eingang von Waaren aus den Freibezirken unmittelbar in den freien Verkehr oder mit Begleitpapieren

das Herkunftsland der Waaren zu deklariren . Iſt lepteres nicht zu ermitteln , ſo iſt an deſſen Stelle das

Urſprungsland der Waaren anzugeben .

§ . 11.

Die Befreiung von der ſtatiſtiſchen Gebühr nach § . 12 Ziffer 1b des Geſekes erſtreckt ſich nicht

auf Waaren, welche aus dem freien Verkehr des Zollinlandes ohne zoll- oder ſteueramtliche Kontrole in

die Freibezirke ein - und von da unter Zollkontrole nach dem Zollauslande ausgehen .

Uebergangsbeſtimmungen .

Ş. 12.

Innerhalb acht Tagen nach dem Anſchluß der Städte Bremen und Brake an das deutſche Zoll

gebiet ſind bei dem Hauptzollamt Bremen beziehungsweiſe Brake diejenigen Waaren anzumelden , welche

ſich am Tage des Zollanſchluſſes in den Freibezirken befanden , mit Ausnahme der von der Anmeldepflicht

für die Statiſtik des Waarenverkehrs der Freibezirke befreiten .

Zu den Anmeldungen dieſer Waaren ſind Formulare nach Analogie des Muſters der Anlage a

zu verwenden .

Bei Waaren (Stückgütern ), welche vor dem Tage des Zollanſchluſſes der Städte Bremen und

Brake land- oder flußwärts in die Freibezirke eingeführt wurden und am Tage dieſes Anſchluſſes ſich noch

in denſelben befinden , ſind außer der Zahl auch die Zeichen und Nummern der Kolli in die Anmeldungen

mit aufzunehmen ; im übrigen genügen Angaben über Gattung, Menge und Herkunft oder Urſprung

der Waaren .

Die zu deklarirenden Beſtandsmengen können in Ermangelung anderer Anhaltspunkte von den

Deklarationspflichtigen ſchäßungsweiſe feſtgeſtellt werden .

II. Dienſtvorſchriften .

Waarenverkehr der Freibezirke Bremen und Brake, ſowie die unmittelbare Einfuhr in den freien Verkehr

von Waaren, die über die Grenze gegen dic Freihäfen Geeſtemünde und Bremerhaven eingehen .

§ . 1 .

Die Waaren , welche in die Freibezirke von See oder vom Zollauslande eingehen , ſowie die

Waaren , welche aus denſelben nach See oder nach dem Zollauslande ausgehen oder in den freien Ver
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kehr des Zollgebiets eingeführt werden , ſind von den Zoll- und Steuerſtellen wie Waaren nachzuweiſen ,

welche auf eine Zolniederlage gebracht, beziehungsweiſe von derſelben zum Ausgang nach dem Auslande

oder zur Einfuhr in den freien Verkehr abgemeldet werden .

$ . 2 .

Den Nachweiſungen ſind die nach den unter I enthaltenen Beſtimmungen zu bewirkenden An

meldungen oder Deklarationen nach Maßgabe der nachſtehenden Ueberſicht zu Grunde zu legen .

Bezeichnung

der

Nähere Bezeichnung

der

W a aren.

B e zeichnung

der Anmeldeſtellen , bei welchen die den

Anſchreibungen zu Grunde zu legenden

Anmeldungen zu erfolgen haben .
Nachweiſungen .

II. Einfuhr in den freien a ) Die zur unmittelbaren Einfuhr Die Zollſtellen der Hauptzollämter

Verkehr ans den Frei- in den freien Verkehr aus den Frei- Bremen und Brake, bei welchen die

bezirken (entſprechend bezirken abgefertigten Waaren aus - betreffenden Waaren in den freien

der Einfuhr in den freien | ländiſcher Herkunft. Verkehr geſegt werden.

Verkehr von Nieder

lagen und fortlaufenden
b) Die behufs Verſendung mit Die Anmeldeämter, bei welchen

Konten ).
Zollbegleitſchein 1 oder II aus den die Waaren in den freien Verkehr ge

Freibezirken abgefertigten Waaren aus - feßt werden, beziehungsweiſe welche

ländiſcher Herkunft. die Begleitſcheine Il erledigen .

II . Waareneingang in die Sämmtliche von See unmittelbar Die Zollſtellen der Hauptzollämter

Freibezirke (entſprechend oder mit zollamtlichen Begleitpapieren Bremen und Brake, bei welchen die

dem Waareneingang auf (einſchließlich der Poſtdeklarationen ) von See eingehenden Waaren deklarirt

Niederlagen und fort- vom Zollauslande in die Freibezirke werden , beziehungsweiſe welche die

laufenden Konten ). | eingegangenen Waaren . betreffenden zollamtlichen Begleitpapiere

erledigen .

IV . Ausfuhr von Waaren a ) Alle Waaren , welche bei dem Die Zollſtellen der Hauptzollämter

zollinländiſcher Herkunft Ausgang aus den Freibezirken nach Bremen und Brake, bei welchen die

aus den Freibezirken See als zollinländiſche deklarirt ſind, nach See ausgehenden Waaren deklarirt

nach dem Zollauslande einſchließlich derjenigen , für welche bei werden .

( entſprechend der Aus- dem Eingang in die Freibezirke eine

fuhr aus dem freien Ausfuhrvergütung gewährt oder deren

Verkehr - mit Ausſchluß Eingang in die Freibezirke aus dem

der unmittelbaren Zollinlande aus anderen Gründen

Durchfuhr). amtlich kontrolirt wird.

b ) Alle Waaren, welche bei dem Die Anmeldeſtellen , welche die be

Ausgang aus den Freibezirken nach treffenden Zollbegleitpapiere (Zollbe

dem Zollauslande in den Zollbegleit- gleitſcheine ¡ zc.) auf Grund der er

papieren (einſchließlich der Poſtde- theilten Ausgangsbeſcheinigungen er

klarationen )alsWaaren zollinländiſcher ledigen .

Herkunft bezeichnet ſind.
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Bezeichnung Nähere Bezeichnung

der der

Bezeichnung

der Anmeldeſtellen , bei welchen die den

Anſchreibungen zu Grunde zu legenden

Anmeldungen zu erfolgen haben .
Nachweiſungen . Wa a r e n .

a ) Alle Waaren , welche bei dem Die Zollſtellen der Hauptzollämter

zollausländiſcher Her- | Ausgang aus den Freibezirken nach Bremen und Brake, bei welchen die

kunft aus den Freibe- See als zollausländiſche deklarirt ſind, nach See ausgehenden Waaren deklarirt

zirken nach dem Zollaus- | einſchließlich derjenigen , welche von werden.

lande (entſprechend dem ZoUniederlagen im Zollinlande in die

Waarenausgang von | Freibezirke gekommen ſind.

Niederlagen und forts

laufenden Konten ).
b ) alle Waaren , welche bei dem

Ausgang ans den Freibezirken nach treffenden Zollbegleitpapiere (Zollbe

dem Zollauslande in den Zollbegleit- gleitſcheine I 2c .) auf Grund der er

papieren (einſchließlich der Poſtdekla - theilten Ausgangsbeſcheinigung er

rationen ) als zollausländiſchebezeichnet ledigen .

meldeäm
ter

, welche si

rationer
en (einſchlie

ßlich den Zollbegl
eida

| treffend
en

von Zolniederlagen im Zollinlande

in die Freibezirke gekommen ſind.

$ . 3 .

Von der Aufnahme in die Nachweiſungen bleiben außer den im § . 17 Abſaß 2 der Dienſtvor

ſchriften bezeichneten Gegenſtänden diejenigen Gegenſtände ausgeſchloſſen , welche im Waarenverkehr der

Freibezirke Bremen und Vrake der Anmeldepflicht nicht unterliegen .

S. 4 .

durch die Freibezirke nach See oder nach dem Zollauslande hat die Zollabfertigungsſtelle , welche die be

treffenden Zollbegleitpapiere erledigt, darauf zu achten , daß die nach §. 36 c beziehungsweiſe nach dem

Anhang zu §. 35 Ziffer II und III der Dienſtvorſchriften in den Zollbegleitpapieren enthaltenen Bemer

kungen in die beim Ausgang nach See oder nach dem Zollauslande abzugebenden Deklarationen über

tragen werden .

S . 5 .

In die Zollbegleitpapiere, mit welchen Waaren aus einem Freibezirk aufandere Aemter abgefertigt

werden, iſt außer der Bezeichnung der Grenzſtrecke, über welche die Waare urſprünglich eingegangen iſt,

ſowie des Herkunfts - oder Urſprungslandes und, beim Ausgang nach dem Zollauslande, des Beſtimmungs

landes der Waare der Vermerk aufzunehmen , daß die Waaren aus dem (zu benennenden ) Freibezirk kommen .

S . 6 .

Ueber Zucker, Branntwein und alkoholhaltige Fabrikate, welche unter ſteuerlicher Kontrole in die

Freibezirke eingehen , ſind von den Zollabfertigungsſtellen der Hauptzollämter Bremen und Brake, welche

den Ausgang dieſer Waaren aus dem Zollinlande in die Freibezirke beſcheinigen , beſondere Nachweiſungen

aufzuſtellen . Dieſelben müſſen enthalten :

1. die ſtatiſtiſche Nummer,

2 . die Gattung nach Maßgabe des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes,

3 . das Gewicht,

und außerdem bei Branntwein und alkoholhaltigen Fabrikaten die in den ſteueramtlichen Begleitpapieren
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angegebenen Alkoholliterprozente oder, falls eine Feſtſtellung deſſelben nicht ſtattgefunden hat, den Maaß

gehalt der ausgeführten Sendungen. "

Dieſe Nachweiſungen ſind zu den in SS. 11 und 27 der Dienſtvorſchriften bezeichneten Terminen

mit den übrigen Verkehrsnachweiſungen an das betreffende Hauptamt, beziehungsweiſe das Kaiſerliche

Statiſtiſche Amt einzuſenden .

Den Druč der Formulare zu demſelben wird das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt beſorgen .

$. 7 .

Die Zollabfertigungsſtellen der Hauptzollämter Geeſtemünde, Brake und Bremerhaven , welche

zollfreie Waaren beim Eingang von See auf Antrag der Waarendisponenten in den freien Verkehr ſeßen,

haben darauf zu achten , ob dieſe Waaren zum Eingang in den Freibezirk Bremen oder in das Zollinland

beſtimmt ſind. Iſt erſteres der Fall, ſo ſind die Waaren von den Zolabfertigungsſtellen in Verkehrs

nachweiſung I nicht aufzunehmen .

S. 8 .

In die Nachweiſungen über die Niederlagen für unverzolite Waaren (S. 33 der Dienſtvorſchriften )

ſind auch die Freibezirke Bremen und Brake aufzunehmen .

III.

In der Ueberſicht der zu unterſcheidenden Grenzſtrecken des Eingangs und Ausgangs (Anlage 8

der Dienſtvorſchriften , betreffend die Statiſtik des Waarenverkehrs des deutſchen Zollgebiets mit dem Auss

lande, vom 21. November 1879) iſt:

unter k ſtatt: „ Zollausſchlüſſe an der Weſer einſchließlich Bremen “ zu ſeben :

Zollausſchlüſſe Geeſtemünde und Bremerhaven " ;

unter 1 ſtatt: „ Zollausſchlüſſe an der Elbe einſchließlich Hamburg “ zu ſeßen :

„ Freihafengebiet Hamburg und Hafenanlagen zu Cuxhaven " .

Ferner iſt in der Ueberſicht der Länder der Herkunft und Beſtimmung derſelben Anlage zu

Ziffer 2 ſtatt: „ Bremen “ zu ſeßen :

„Bremerhaven - Geeſtemünde" ;

zu Ziffer 3 ſtatt: „ Hamburg - Altona“ zu ſeßen :

Freihafengebiet Hamburg einſchließlich der Hafenanlagen Curhaven" ;

zu Ziffer + ſtatt: „ andere deutſche Zollausſchlüſſe“ zu ſeßen :

„ badiſche Zollausſchlüſſe“ .

IV .

Die Beſtimmung im S. 19 Ziffer 1 der Dienſtvorſchriften , betreffend die Statiſtik des Waaren

verkehrs des deutſchen Zollgebiets mit dem Auslande, vom 21. November 1879 erhält folgende Faſſung:

„ 1 . Verſendungen von einer Niederlage oder einem Freibezirk auf eine andere Niederlage oder von

einer Niederlage nach einem Freibezirk oder von dem einen zum anderen Freibezirk werden

in die Nachweiſungen nicht aufgenommen. Beim Eingang von Baaren ausländiſchen Urſprungs

über See aus Zollgebietshäfen oder Freibezirken haben die Anmeldeſtellen zum Zweck der

Erfüllung dieſer Vorſchrift zu prüfen , ob die Waaren aus einer Zollniederlage oder einem

Freibezirk kommen.“

Im Waarenverkehr des deutſchen Zollgebiets mit dem Freihafengebiet Hamburg , ſowie den

Freibezirken Bremen und Brake ſind von der Anmeldepflicht nach §. 1 des Geſekes befreit:

A . im Verkehr mit dem hamburgiſchen Freihafengebiet:

1. die über die Zollgrenze gegen daſſelbe ein - und ausgehenden Fuhren von Latrinen -, Stall

oder Straßendünger, ſowie von Kehricht;

2 . die Waaren, welche aus einem Theil des Freihafengebiets auf einer zollinländiſchen Straßen

ſtrecke nach einem anderen Theil deſſelben geführt werden ;

3. die Waaren , welche nach Ankunft über See, beziehungsweiſe zur Ausfuhr über See auf dem

Transport von der Zollgrenze am Ausfluß der Elbe nach dem Freihafengebiet oder umgekehrt
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durch das Zollgebiet unmittelbar (ohne Lagerung) durchgeführt werden , auch wenn dieſer

Transport landwärts oder mit Umladung auf der Unterelbe oder in einem Hafen der Unter

elbe ſtattfindet;

B . im Verkehr mit den Freibezirken Bremen und Brake:

1 . die aus den Freibezirken in das Zollinland eingehenden Fuhren von Latrinen - , Stall- oder

Straßendünger , ſowie von Kehricht;

2 . Waaren , welche in demſelben Schiff auf der Reiſe von See nach einem anderen Beſtimmungs

hafen in die Freibezirke ein - und von dort wieder ausgehen .

VI.

Die durch den Bundesrathsbeſchluß vom 21. Juni 1880 für den Verkehr mit den Freihafen

gebieten von Hamburg - Altona, Bremen und Brake gewährten Erleichterungen bezüglich der

Verpflichtung zur Anmeldung treten außer Kraft.

4 . Polizei-Weſen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Ulter und Seimath

-L
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Uudweiſunges

beſchluſſes.
des Ausgewieſenen .

2. 5 . 6 .

Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuches :

1. Emil Dpiß, Dreh : geboren am 6 . Juni 1864 zu Nieder: Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re: 20 . September
orgelſpieler, | Adersbach , Bezirk Braunau , Böhmen , Betteln , | gierungspräſident zu d. J.

| ortsangehörig ebendaſelbſt, Breslau ,

2. Johann Bartels , geboren am 8 . November 1865 zu Uet- Betteln unter Dro - Königlich preußiſcher Re. 27. Juli d. J .

Korbmacherlehrling, recht, Niederlande, ortsangehörig eben : hungen , gierungspräſident zu
| daſelbſt, | Münſter,

3. Franziskus Cornelius 23 Jahre alt, geboren und ortsange- Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re- 23. Juli d. J .

| Belder , Kupfer- / hörig zu Amſterdam , Niederlande, Betteln , gierungspräſident zu

| ſchmied , Coblenz,

4 . Leendert Friedrich 29 Jahre alt, geboren und ortsange. desgleichen, derſelbe, 6 . Auguſt d. J .
| Viſier, Arbeiter, / hörig zu Amſterdam , Niederlande,

5 . Emanuel Giebner, 36 Jahre alt, geboren und ortsange. Landſtreichen, derſelbe, 10 . Auguſt
Raufmann, hörig zu Moszczanica , Galizien ,

6 . Franz Loew , Bäder- geboren am 13 . Dktober (1860 zu Diebſtahl, Betteln , Königlich bayeriſches Be- 13. September

geſelle, | Mühlheim , Bezirk Ried , Deſterreich , Tragen verbotener I zirksamt Traunſtein , d. I .

ortsangehörig ebendaſelbſt , Waffen , Gebrauch

eines falſchen Zeug

niſjes ,

7. Julius Guillemin , geboren am 7 . Juli 1855 zu Rouen , Landſtreichen und Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 22. September
Arbeiter,

Frankreich, Betteln , dent zu Meß ,

Die gegen Leopold Fried (Central-Blatt f. 1888, S . 487, 3 . 10 ) verfügte Ausweiſung aus dein Reichsgebiet iſt
zurückgenommen , weil derſelbe bereits unter dem Namen Leopold Roſenfeld (Central- Blatt f. 1887, S . 560 , 3 . 16 ) aug:

gewieſen worden iſt.



- -901

N
r

.
A
n
l
a
g
e

a.

G
ü
t
e
r
d
e
k
l
a
r
a
t
i
o
n

z
u
r

E
i
n
f
u
h
r

v
o
n

S
e
e

ind
e
n

Fr
ei

be
zi

rk
.

d
e
k
l
a
r
i
r

h
i
e
r
d
u
r
c
h

z
u
r

E
i
n
f
u
h
r

v
o
n

(l
a
n
d

o
d
e
r

H
a
f
e
n

,w
o
h
e
r

d
a
s

S
c
h
i
f
f

k
o
m
m
t

)...
I
n
t
e
r
z
e
i
c
h
n
e
t
e

e
m
p
f
a
n
g
e
n

p
e
r

:

a
m

M
e
n
g
e

d
e
r

W
a
a
r
e
n

.

H
e
r
k
u
n
f
t
s

Z
a
h
l

u
n
d

A
r
t

B
e
n
e
n
n
u
n
g

d
e
r

W
a
a
r
e
n

n
a
c
h

d
e
m

d
e
r

K
o
l
l
i

.
ſt
at
iſ
ti
ſc
he
n

W
a
a
r
e
n
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
ß

.
l
a
n
d

.

E
r
l
ä
u
t
e
r
u
n
g
e
n

.

U
e
b
e
r

d
e
m

K
o
p
f

d
e
s

S
c
h
e
m
a
s

i
ſ
t

n
e
b
e
n

„p
e
r

"b
e
z
i
e
h
u
n
g
s
w
e
i
ſ
e

„a
m

"d
e
r

N
a
m
e

d
e
s

S
c
h
i
f
f
e
s

u
n
d

d
e
s

S
c
h
i
f
f
s
f
ü
h
r
e
r
s

,ſ
o
w
i
e

d
e
r

T
a
g

d
e
r

A
n
k
u
n
f
t

d
e
r

W
a
a
r
e

a
n
z
u
g
e
b
e
n

.

I
m
ü
b
r
i
g
e
n

m
u
ß

d
i
e

D
e
k
l
a
r
a
t
i
o
n

e
n
t

h
a
l
t
e
n

:

1.d
i
e

A
n
z
a
h
l

u
n
d

A
r
t

d
e
r

K
o
l
l
i

;

2.d
i
e

B
e
n
e
n
n
u
n
g

d
e
r

W
a
a
r
e

n
a
c
h

M
a
ß

g
a
b
e

d
e
s

ſ
t
a
t
i
ſ
t
i
ſ
c
h
e
n

W
a
a
r
e
n

v
e
r

z
e
i
c
h
n
i
ſ
j
e
s

f
ü
r

d
e
n

N
a
c
h
w
e
i
s

s
e
s

W
a
a
r
e
n
v
e
r
k
e
h
r
s

d
e
s

d
e
u
t
ſ
c
h
e
n

Z
o
l
l

g
e
b
i
e
t
s

m
i
t

d
e
m

A
u
s
l
a
n
d
e

;

3.d
a
s

H
e
r
k
u
n
f
t
s
l
a
n
d

d
e
r

W
a
a
r
e

. A
l
s

L
a
n
d

d
e
r

H
e
r
k
u
n
f
t

iſ
t

d
a
s
j
e
n
i
g
e

L
a
n
d

,a
u
s

d
e
f
f
e
n

G
e
b
i
e
t

d
i
e

V
e
r
ſ
e
n

d
u
n
g

d
e
r

W
a
a
r
e

m
i
t

d
e
r

B
e
ſ
t
i
m
m
u
n
g

n
a
c
h

d
e
m

...... ......
F
r
e
i
b
e
z
i
r
k

o
d
e
r

ü
b
e
r

d
e
n
ſ
e
l
b
e
n

h
i
n
a
u
s

u
r
ſ
p
r
ü
n
g

. li
ch

e
r
f
o
l
g
t

iſ
t

, a
n
z
u
ſ
e
h
e
n

.D
i
e

L
ä
n
d
e
r

, d
u
r
c
h

w
e
l
c
h
e

d
i
e

W
a
a
r
e

a
u
f

d
e
m

T
r
a
n
s
p
o
r
t

,ſ
e
i

e
s
a
u
c
h

m
i
t

U
m
l
a
d
u
n
g

u
n
d

U
m
ſ
p
e
d
i
t
i
o
n

,d
u
r
c
h
g
e
f
ü
h
r
t

w
o
r
d
e
n

, b
l
e
i
b
e
n

b
e
i

A
n
g
a
b
e

d
e
r

H
e
r
k
u
n
f
t

d
e
r

W
a
a
r
e

a
u
ß
e
r

B
e
t
r
a
c
h
t

. A
l
l
g
e
m
e
i
n
e

B
e
z
e
i
c
h
n
u
n
g
e
n

w
i
e

D
e
u
t
ſ
c
h
l
a
n
d

,N
o
r
d

a
m
e
r
i
k
a

,W
e
ſ
t
i
n
d
i
e
n

,O
ſ
t
i
n
d
i
e
n

u.ſi
nd

u
n
z
u
l
ä
ſ
ſ
i
g

;

4.d
a
s

G
e
w
i
c
h
t

i
n
K
i
l
o
g
r
a
m
m

.

v
e
r
p
a
c
k
t
e
n

W
a
a
r
e
n

iſ
t

d
a
s

N
e
t
t
o
g
e
s

w
i
c
h
t

j
e
d
e
s

e
i
n
z
e
l
n
e
n

W
a
a
r
e
n
p
o
j
t
e
n
s

a
n
z
u
g
e
b
e
n

,d
o
c
h

g
e
n
ü
g
t

f
ü
r

K
o
l
l
i

, w
e
l
c
h
e

n
u
r

e
i
n
e

W
a
a
r
e
n
g
a
t
t
u
n
g

en
ts

h
a
l
t
e
n

,d
a
s

B
r
u
t
t
o
g
e
w
i
c
h
t

u
n
t
e
r

A
n
s

g
a
b
e

d
e
r

V
e
r
p
a
d
u
n
g
s
a
r
t

.B
e
i

F
l
ü
ſ
ſ
i
g

k
e
i
t
e
n

,m
i
t

A
u
s
n
a
h
m
e

v
o
n

S
y
r
u
p

, M
e
l
a
ſ
ſ
e

,Z
u
đ
e
r
k
o
u
l
e
u
r

u
n
d

Z
u
d
e
r

f
a
r
b
e
n

(R
o
n
d
i
t
o
r
f
a
r
b
e
n

), ſ
o
w
i
e

b
e
i

G
a
ſ
e
n

w
i
r
d

d
i
e

u
n
m
i
t
t
e
l
b
a
r
e

U
m

.

ſ
c
h
l
i
e
ß
u
n
g

z
u
m

N
e
t
t
o
g
e
w
i
c
h
t

g
e
r
e
c
h
n
e
t

. S
o
w
e
i
t

ind
e
m

ſ
t
a
t
i
ſ
t
i
ſ
c
h
e
n

W
a
a
r
e
n

v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
ß

a
n
d
e
r
e

M
a
ß
ſ
t
ä
b
e

a
l
s

d
a
s

G
e
w
i
c
h
t

a
n
g
e
g
e
b
e
n

ſ
i
n
d

,h
a
t

di
e

D
e

k
l
a
r
i
r
u
n
g

n
a
c
h

di
eſ

en
zue
r
f
o
l
g
e
n

.

N
e
t
t
o

-B
r
u
t
t
o

- g
e
w
i
c
h
t

g
e
w
i
c
h
t

inK
i
l
o
g
r
a
m
m

A
n
d
e
r

w
e
i
t
e
r

M
a
ß

ſt
ab

.

B
e
i

d
e
n

1
8
.. .. .... ..

134



- 706 -

U
n
g
e
n
ü
g
e
n
d
e

u
n
d

d
e
s
h
a
l
b

u
n
z
u
l
ä
ſ
ſ
i
g
e

W
a
a
r
e
n
b
e
z
e
i
c
h
n
u
n
g
e
n

ſ
i
n
d

z
u
m

B
e
i
ſ
p
i
e
l:

A
b
f
ä
l
l
e.

A
p
o
t
h
e
k
e
r
w
a
a
r
e
n.

B
r
e
n
n
m
a
t
e
r
i
a
l
i
e
n.

C
h
e
m
i
k
a
l
i
e
n.

D
r
o
g
e
n.

E
f
f
e
k
t
e
n.

E
l
l
e
n
w
a
a
r
e
n.

E
ß
w
a
a
r
e
n.

F
a
r
b
e
w
a
a
r
e
n.

F
e
t
t
w
a
a
r
e
n.

F
u
t
t
e
r
ſ
t
o
f
f
e.

G
a
l
a
n
t
e
r
i
e
w
a
a
r
e
n.

G
e
t
r
e
i
d
e.

G
e
w
ü
r
z
e.

H
ö
l
z
e
r.

H
ü
l
ſ
e
n
f
r
ü
c
h
t
e.

H
ü
t
e .

K
a
u
f
m
a
n
n
s
g
ü
t
e
r.

K
o
l
o
n
i
a
l
w
a
a
r
e
n.

K
r
a
m
w
a
a
r
e
n.

K
u
r
z
w
a
a
r
e
n.

M
a
n
u
f
a
k
t
u
r
w
a
a
r
e
n.

M
a
t
e
r
i
a
l
w
a
a
r
e
n.

M
e
d
i
k
a
m
e
n
t
e.

M
e
r
c
e
r
i
e.

M
e
t
a
l
l
e.

M
ö
b
e
l.

Q
u
i
n
c
a
i
l
l
e
r
i
e
w
a
a
r
e
n.

S
ä
m
e
r
e
i
e
n.

S
ä
u
r
e
n.

S
c
h
l
a
c
h
t
v
i
e
h.

S
c
h
n
i
t
t
w
a
a
r
e
n.

S
p
i
e
l
w
a
a
r
e
n.

S
p
i
n
n
ſ
t
o
f
f
e.

S
p
i
r
i
t
u
o
ſ
e
n.

S
t
ü
c
k
g
ü
t
e
r.

S
ü
d
f
r
ü
c
h
t
e.

U
h
r
e
n.

U
t
e
n
ſ
i
l
i
e
n.

V
i
k
t
u
a
l
i
e
n.

V
i
e
h.

V
i
e
h
f
u
t
t
e
r.

W
e
i
ß
w
a
a
r
e
n.



- -903

A
n
l
a
g
e

b.

G
ü
t
e
r
d
e
k
l
a
r
a
t
i
o
n

z
u
r

A
u
s
f
u
h
r

n
a
c
h

S
e
e

a
u
s

de
m

Fr
ei

be
zi

rk
.

E
r
l
ä
u
t
e
r
u
n
g
e
n

.

U
e
b
e
r

de
m

K
o
p
f

d
e
s

S
c
h
e
m
a
s

iſ
t

n
e
b
e
n

p
e
r

''b
e
z
i
e
h
u
n
g
s
w
e
i
ſ
e

,,a
m

''d
e
r

N
a
m
e

d
e
s

S
c
h
i
f
f
e
s

u
n
d

d
e
s

S
c
h
i
f
f
s
f
ü
h
r
e
r
s

,ſ
o
w
i
e

d
e
r

T
a
g

d
e
r

V
e
r
l
a
d
u
n
g

d
e
r

W
a
a
r
e

a
n
z
u
g
e
b
e
n

. I
m

ü
b
r
i
g
e
n

m
u
ß

d
i
e

D
e
k
l
a
r
a
t
i
o
n

e
n
t

b
a
l
t
e
n

:

g
a
b
e

d
e
s

ſ
t
a
t
i
ſ
t
i
ſ
c
h
e
n

W
a
a
r
e
n
s

v
e
r
z
e
i
c
h

n
i
j
j
e
s

f
ü
r

d
e
n

N
a
c
h
w
e
i
s

d
e
s

W
a
a
r
e
n
v
e
r
k
e
h
r
s

d
e
s

d
e
u
t
ſ
c
h
e
n
z
o
l
l
g
e
b
i
e
t
s

m
i
t

de
m

A
u
s
l
a
n
d
e

,u
n
t
e
r

H
i
n
z
u
f
ü
g
u
n
g

d
e
s

H
e
r
k
u
n
f
t
s
l
a
n
d
e
s

o
d
e
r

,w
e
n
n

d
a
s
j
e
l
b
e

n
i
c
h
t

zue
r
m
i
t
t
e
l
n

iſ
t

,d
e
s

l
i
r
f
t
r
u
n
g
s

N
r

.

1.D
i
e

A
n
z
a
h
l

u
n
d

A
r
t

d
e
r

R
o
l
l
i

;

2.d
i
e

B
e
n
e
n
n
u
n
g

d
e
r

W
a
a
r
e

n
a
c
h

M
a
ß

l
a
n
d
e
s

;

3d
a
s

B
e
ſ
t
i
m
m
u
n
g
s
l
a
n
d

d
e
r

W
a
a
r
e

. A
l
s

L
a
n
d

d
e
r

B
e
ſ
t
i
m
m
u
n
g

i
ſ
t

d
a
s
j
e
n
i
g
e

L
a
n
d

,n
a
c
h

d
e
ſ
ſ
e
n

G
e
b
i
e
t

d
i
e

V
e
r
ſ
e
n
d
u
n
g

U
n
t
e
r
z
e
i
c
h
n
e
t
e

......d
e
k
l
a
r
i
r

....h
i
e
r
d
u
r
c
h

z
u
r

A
u
s
f
u
h
r

n
a
c
h

(l
a
n
d

od
er

H
a
f
e
n

,w
o
h
i
n

d
a
s

S
c
h
i
f
f

g
e
h
t

)...

v
e
r
l
a
d
e
n

p
e
r

:

a
m

Z
a
h
i

M
e
n
g
e

d
e
r

W
a
a
r
e
n

.

|B
e
n
e
n
n
u
n
g

d
e
r

W
a
a
r
e
n

u
n
d

e
v
e
n
t
u
e
l
l
B
e

ſ
t
i
m
m
u
n
g
s

-N
e
t
t
o

-
n
a
c
h

d
e
m

B
r
u
t
t
o

-A
n
d
e
r

A
r
t

d
e
r

U
r
ſ
p
r
u
n
g
s

-)"
g
e
w
i
c
h
t
g
e
w
i
c
h
t

w
e
i
t
e
r

o
r

:lſ
ta
ti
ſt
iſ
ch
en

W
a
a
r
e
n
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
ß

.
l
a
n
d

.
l
a
n
d

.
M
a
ß

in K
i
l
o
g
r
a
m
m

. ſ
t
a
b

.
ſ
t
i
m
m
t

g
e
r
i
c
h
t
e
t

iſ
t

,a
n
z
u
ſ
e
h
e
n

.D
i
e

L
ä
n

d
e
r

,d
u
r
c
h

w
e
l
c
h
e

d
i
e

W
a
a
r
e

a
u
f

de
m T
r
a
n
s
p
o
r
t

,ſ
e
i

e
s

a
u
c
h

m
i
t

U
m
l
a
d
u
n
g

u
n
d

U
m
ſ
p
e
d
i
t
i
o
n

,d
u
r
c
h
g
e
f
ü
h
r
t

w
o
r
d
e
n

,

b
l
e
i
b
e
n

b
e
i

A
n
g
a
b
e

d
e
r

B
e
ſ
t
i
m
m
u
n
g

d
e
r

W
a
a
r
e

a
u
ß
e
r

B
e
t
r
a
c
h
t

.A
l
l
g
e
m
e
i
n
e

B
e
s

z
e
i
c
h
n
u
n
g
e
n

w
i
e

D
e
u
t
ſ
c
h
l
a
n
d

,N
o
r
d

a
m
e
r
i
k
a

,W
e
ſ
t
i
n
d
i
e
n

,D
ſ
t
i
n
d
i
e
n

u.ſi
nd

u
n
z
u
l
ä
ſ
ſ
i
g

;

4.d
a
s

G
e
w
i
c
h
t

inK
i
l
o
g
r
a
m
m

.B
e
i

v
e
r
p
a
d
t
e
n

W
a
a
r
e
n

iſ
t

d
a
s

N
e
t
t
o
g
e
w
i
c
h
t

j
e
d
e
s

e
i
n
z
e
l
n
e
n

W
a
a
r
e
n
p
o
ſ
t
e
n
s

a
n
z
u

g
e
b
e
n

,d
o
c
h

g
e
n
ü
g
t

f
ü
r

K
o
l
l
i

,w
e
l
c
h
e

n
u
r

e
i
n
e

W
a
a
r
e
n
g
a
t
t
u
n
g

e
n
t
h
a
l
t
e
n

,d
a
s

B
r
u
t
t
o
g
e
w
i
c
h
t

u
n
t
e
r

A
n
g
a
b
e

d
e
r

V
e
r

p
a
c
k
u
n
g
s
a
r
t

.B
e
i

F
l
ü
ſ
ſ
i
g
k
e
i
t
e
n

,m
i
t

A
u
s

n
a
h
m
e

v
o
n

S
y
r
u
p

,M
e
l
a
ſ
ſ
e

,Z
u
đ
e
r

k
o
u
l
e
u
r

u
n
d

Z
u
d
e
r
f
a
r
b
e
n

(K
o
n
d
i
t
o
r

: f
a
r
b
e
n

),ſ
o
w
i
e

b
e
i

G
a
ſ
e
n

w
i
r
d

d
i
e

u
n
m
i
t
t
e
l
b
a
r
e

U
m
ſ
c
h
l
i
e
ß
u
n
g

z
u
m

N
e
t
t
o

. g
e
w
i
c
h
t

g
e
r
e
c
h
n
e
t

.S
o
w
e
i
t

ind
e
m

ſ
t
a
t
i
ſ
t
i
ſ
c
h
e
n

W
a
a
r
e
n
v
e
r
z
e
i
c
h
n
i
ß

a
n
d
e
r
e

M
a
ß
ſ
t
ä
b
e

a
l
s

d
a
s

G
e
w
i
c
h
t

a
n
g
e
g
e
b
e
n

ſ
i
n
d

,h
a
t

d
i
e

D
e
k
l
a
r
i
r
u
n
g

n
a
c
h

d
i
e
ſ
e
n

z
u
e
r
f
o
l
g
e
n

.

d
e
n

1
8

............

134 *



- 506 -

U
n
g
e
n
ü
g
e
n
d
e

u
n
d

d
e
s
h
a
l
b

u
n
z
u
l
ä
ſ
ſ
i
g
e

W
a
a
r
e
n
b
e
z
e
i
c
h
n
u
n
g
e
n

ſ
i
n
d

z
u
m

B
e
i
ſ
p
i
e
l:

H
ü
l
ſ
e
n
f
r
ü
c
h
t
e.

H
ü
t
e.

K
a
u
f
m
a
n
n
s
g
ü
t
e
r.

K
o
l
o
n
i
a
l
w
a
a
r
e
n.

A
r
a
m
w
a
a
r
e
n.

K
u
r
z
w
a
a
r
e
n.

M
a
n
u
f
a
k
t
u
r
w
a
a
r
e
n.

M
a
t
e
r
i
a
l
w
a
a
r
e
n.

M
e
d
i
k
a
m
e
n
t
e.

M
e
r
c
e
r
i
e.

A
b
f
ä
l
l
e.

A
p
o
t
h
e
k
e
r
w
a
a
r
e
n.

B
r
e
n
n
m
a
t
e
r
i
a
l
i
e
n.

C
h
e
m
i
k
a
l
i
e
n.

D
r
o
g
e
n.

E
f
f
e
k
t
e
n.

E
l
l
e
n
w
a
a
r
e
n.

E
ß
w
a
a
r
e
n.

F
a
r
b
e
w
a
a
r
e
n.

F
e
t
t
w
a
a
r
e
n.

F
u
t
t
e
r
ſ
t
o
f
f
e.

G
a
l
a
n
t
e
r
i
e
w
a
a
r
e
n.

G
e
t
r
e
i
d
e.

G
e
w
ü
r
z
e.

H
ö
l
z
e
r.

S
c
h
l
a
c
h
t
v
i
e
h.

S
c
h
n
i
t
t
w
a
a
r
e
n.

S
p
i
e
l
w
a
a
r
e
n.

S
p
i
n
n
ſ
t
o
f
f
e.

S
p
i
r
i
t
u
o
ſ
e
n.

S
t
ü
c
k
g
ü
t
e
r.

S
ü
d
f
r
ü
c
h
t
e.

U
h
r
e
n:

U
t
e
n
ſ
i
l
i
e
n.

V
i
k
t
u
a
l
i
e
n.

V
i
e
h.

V
i
e
h
f
u
t
t
e
r.

W
e
i
ß
w
a
a
r
e
n.

Carl Heymanns Verlag, Berlin. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

Reidsamt des Innern.

naw

Zu beziehen durch alle Poftanſtalten und Budhandlungen . – Pränumerations-Preiß für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 12. Oktober 1888. N 42.

Inhalt : 1. Zoll und Steuer - Weſen : Nambaftmachung

der Uebergangsſtraßen für Branntweinſendungen aus

Luremburg ; - Zulaſſung von gemiſchten Privattranſit .

lagern ohue amtlichen Mitverſchluß für Getreide u . in

Altona; - Veränderungen in dem Stande oder den Be

fugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen . . . Seite 905

2 . Polizei -Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dein

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . 907

1 . Roll: und Steu e r sWeien.

-

Nachdem vom 1. September d . J. ab an der Grenze gegen Luremburg ein Branntweinſteuer-Grenzbe

zirk gebildet iſt, darf Branntwein aus Luremburg in das Gebiet der Branntweinſteuergemeinſchaft nur auf

den nachfolgend verzeichneten Straßen eingeführt werden , an welchen die beigejeßten Hebe- und Abferti

gungsſtellen errichtet ſind :

Nr. Bezeichnung der Uebergangsſtraßen . Abfertigungsſtellen .
-

Steueramt St. Vith .

A . Grenze mit Preußen.

Von Ufflingen bezw . Weißwampach über Malſcheid und

Dudler nach St. Vith .

Von Hoſingen bezw . Rodershauſen nach Dasburg.

Von Vianden über Roth nach Obersgegen , Neuerburg und

Bitburg.

Von Echternach nach Echternacherbrück.

a
i
c
i

Abfertigungsſtelle Dasburg.

Abfertigungsſtelle Obersgegen .

ş
i

a Eiſenbahn nach BahnhofVon Waſſerbillig mit der

Karthaus.

Von Grevemacher nach Trier.

Abfertigungsſtelle Echternacher

brück .

Abfertigungsſtelle auf dem Bahn

hofe Karthaus.

Dieſelbe.co
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Bezeichnung der Uebergangsſtraßen . Abfertigungsſtellen .

i
o

i
n
i
c
i
o

Von Remich über Nennig, Merßig nach Trier und Saar- | Abfertigungsſtelle Nennig.
brücken .

Von Schengen nach Berl. Steueramt Perl.

B . Grenze mit Eljak-Lothringen .

Nebenzollamt II. Deutſch -Dth.

Von Obertetingen nach Dettingen . Uebergangsſteuerſtelle Dettingen .

Von Bettemburg nach Diedenhofen . Diedenhofen , Zol -Erpedition am

Bahnhof.

Von Frieſingen nach Ewringen . Uebergangsſteuerſtelle wringen .

Von Luremburgiſch -Mondorf nach Mondorf. Uebergangsſteuerſtelle Mondorf.

Von Remich und Nennig nach Diedenhofen .

Bahnhof.

l
o
c
o

Nach Beſchluß des Bundesraths dürfen in Altona gemiſchte Privattranſitlager von den in Nummer 9

des Zolltarifs aufgeführten Waaren (Getreide 2c.) ohne amtlichen Mitverſchluß geſtattet werden .

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Im Königreich Preußen .

dem Hauptſteueramt zu Königsberg i. Dſtpr. die Befugniß zur Abfertigung derjenigen Brannt

weinfabrikate, deren Alkoholgehalt nicht unter Anwendung des Thermo-Alkoholometers ermittelt werden

kann , zur Ausfuhr mit dem Anſpruch auf Vergütung der Verbrauchsabgabe, und

dem Steueramt I. zu Bonn in Bezirk des Hauptſteueramts für inländiſche Gegenſtände zu Köln

die Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen | über Thee für das Privattranſit

lager des Kaufmanns Sirtus daſelbſt.

Die dem Steueramt l. zu Kirn im Bezirke des Hauptſteueramts zu Kreuznach beigelegte Be

fugniß zur Ausfertigung von Begleitſcheinen I über Ziegen - und Schaffelle, ſowie zur Erledigung von

Begleitſcheinen 1 über Felle und Leder und zur Abfertigung dieſer Waaren beim Ein - und Ausgang im

Eiſenbahnverkehr (SS. 63 und 66 bis 71 des Vereinszollgeſeßes ) iſt auf dergleichen für das Privat

tranſitlager der Lederfabrikanten Karl Simon Söhne in Kirn eingehende und von demſelben zur Ver

ſendung gelangende Waaren beſchränkt und der genannten Amtsſtelle zugleich die Befugniß zur Abfer

tigung der für das gedachte Privattranſitlager unter Eiſenbahnwagenverſchluß eingehenden Begleitſchein

güter der zuleßt bezeichneten Art beigelegt worden.

Die dem Hauptſteueramt für inländiſche Gegenſtände in Berlin beigelegte Befugniß zur Ab

fertigung der mit dem Anſpruche auf Vergütung der Verbrauchsabgabe zur Ausfuhr angemeldeten

Branntweinfabrikate, deren Alkoholgehalt nicht unter Anwendung des Thermo-Alkoholometers ermittelt

werden kann , iſt auf das Hauptſteueramt für ausländiſche Gegenſtände daſelbſt übertragen worden .

Das Nebenzollamt II. zu Wünſch elburg im Bezirk des Hauptzollamts zu Mittelwalde iſt in

ein Nebenzollant l. umgewandelt worden .

Das Nebenzollamt I. zu Kotten im Bezirk des Hauptzollamts zu Vreden iſt in ein Neben

zollamt II. umgewandelt und die dem gedachten Amt beigelegte Befugniß zur Abfertigung von Wollen

maaren Nr. 41 d 5 und 41 d 6 des Zolltarifs zu anderen als den höchſten Zollfäßen der betreffenden

Tarifpoſition zurückgezogen worden .
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Im Königreich Sachſen .

Am Elbhafen zu Rieſa im Bezirk des Hauptſteueramts zu Meißen iſt eine als Erpoſitur des

dortigen Unterſteueramtš organiſirte Zollabfertigungsſtelle unter der Bezeichnung „Unterſteueramt Rieſa,

Zollabfertigungsſtelle am Hafen " errichtet worden , welcher die gleichen Abfertigungsbefugniſſe beigelegt

worden ſind, wie dem Unterſteueramt ſelbſt.

In Elſaß -Lothringen .

Den Zollabfertigungsſtellen an den Bahnhöfen zu Meß und Mülhauſen , dem Nebenzollamt I.

zu Markirch und den Steuerämtern zu Zabern und Thann iſt die Befugniß ertheilt worden , verſeşte

Trinkbranntweine, deren Alkoholſtärke nicht mit dem Thermo-Alkoholometer ermittelt werden kann , ſowie

Punſch -Eſſenzen und andere alkoholhaltige Eſſenzen und Fruchtſäfte zum Ausgange unter Bewilligung

der Steuervergütung abzufertigen .

2 . Polizei-Wefen .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath*
R
G

a
q
u
ö
f
n
d
z-

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſjes .

6 .

des Ausgewieſenen .

a . Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs:

1. Anna Ratalowsky. geboren am 19 . März 1868 zu Groß-leinfacher und ſchwerer Königlich preußiſcher Re-15 . Juli d . J .

unverehelichte Zigeu . Bolum , Bezirk Troppau, Deſterreichiſch . Diebſtahl (2 Jahre gierungspräſident zu
nerin , Schleſien , Zuchthaus laut Er- Frankfurt a D .,

kenntniſſe vom 15 .

September und 6 .

Dktober 1886 ),

Breslau ,

b . Auf Grund des g . 362 des Strafgefeßbuchs:

2. Rudolf Matuſchek, geboren am 8. April 1864 31 Leich : Betteln im wieder- Königlich preußiſcher Re- 4. September

| Seilergeſelle, fowiß , Bezirk Habern, Kreis Czaslau , holten Rüdfall, gierungspräſident zu d. J.

| Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt,

3 . Franz Lindenthal, geboren am 3. Juli 1858 zu Enders . Landſtreichen , Betteln Röniglich preußiſcher Re- 12. September
Weber, dorf, Bezirk Freiwaldau, Deſterreichiſch . und Betrug, gierungspräſident zu d. J.

Schleſien , ortsangehörig ebendaſelbſt, Oppeln ,

4 . Marie Blach , un - 26 Jahre alt, ortsangehörig zu Buch- Landſtreichen , Königlich bayeriſches Be- 26 . September

verehelichte Zigeu : kirchen, Bezirk Wels, Ober-Deſterreich , zirksamt Erding,

nerin ,

5 . Naftali Groß, geboren am 23. April 1867 zu lem . Betteln im wiederhol. Chef der Polizei in Ham - 22. Juli d. J .

Schloffer, berg , Galizien , ten Rüdfall und ver., burg,

| botswidrige Rüdlebr,

6 . Rudolf Jaeggi, geboren am 18. Februar 1871 zu Bern , Landſtreichen , Raijerlicher Bezirkspräſi- 28 . September
Meßger, Schweiz, ortsangehörig zu Rechenswil, dent zu Colmar,

ebendaſelbſt,

Berlin , Carl Hevinanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

im

Reidisamt des Innern .

zu beziehen durch alle Poftanſtalten und Budhandlungen . – Pränumerations-Preis für den Jahrgang jedes Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 19. Oktober 1888. N : 43.

Inhalt: 1. Zoll: und Steuer-Wejen : Beſtellung von Reichs-
bevollmächtigten und Stations-Kontrolören Seite 909

2 . Konſulat-Weſen : Ernennung; – Erequatur: Ertheilung

909

3. Bant-Weſen : Status der deutſdien Notenbanken Ende

September 1888 . . . . . . . , 910

4 . Polizei - Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . 912

1 . 3011 - und Ste u er -Weie n .

Huf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen bis auf weiteres

1. der Reichsbevollmächtigte für Zölle und Steuern , Königlich bayeriſche Ober - Zollrath Merck in

Altona in gleicher Eigenſchaft auch der hamburgiſchen Zou - Direktivbehörde zu Hamburg,

2. der Reichsbevollmächtigte für Zölle und Steuern, Großherzoglich heſſiſche Geheime Ober- Finanz

rath Müller in Hannover in gleicher Eigenſchaft auch der bremiſchen Zoll- Direktiv behörde zu Bremen,

3 . der Stations-kontrolör, Königlich ſächſiſche Zollrath Ritſcher in Hamburg in gleicher Eigenſchaft

auch den fünf hamburgiſchen Hauptzollämtern daſelbſt und

4 . der Stations-Kontrolör, Königlich bayeriſche Zoll- Inſpektor Jaegerhuber in Bremen in gleicher

Eigenſchaft auch den bremiſchen Hauptzollämtern zu Bremen und Bremerhaven

vom 15 . Oktober d . Js. ab beigeordnet worden .

2 . Koni u I a t - Weſe n .

Nach erfolgter Umwandlung des Kaiſerlichen Konſulats in Penang (Straits Settlements ) in ein Vize

Konſulat iſt an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen bisherigen Konſuls Klünder der Kaufmann

Robert Morſtadt zum Vize-Konſul des Reichs in Penang ernannt worden .

L' em zum Königlich italieniſchen Konſul mit dem Amtsſiße in Leipzig ernannten Banquier Edmund

Becker iſt das Frequatur Namens des Reichs ertheilt worden .
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3 . Banti

Štatus der deutſchen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

( Die Beträge lauter
Passiva.

Grund. Reſerve. Roten . GegenBezeichnung

der

Banten.

SonſtigeWegen

31. Aug.
1888,

B
a
u
i
e
n
n
e

N
u
m
m
e
r

.

Sonſtige
täglich

fällige

Ver

unge

dedte

Roten .

Gegen

31. Aug.31. Aug .

Ver

bindlich

teiten

mit

Ründi.

gungs

frift.

Gegen

31. Aug.

1888.

Gegen

31. Aug.

1888.

Groet.

Bet

binblid

teiten

an

weiterge
gebenen

Summe Gegen

der 31. Aug

Baffiva. 1888.
Kapital. Fondo. Umlauf. Paſſiva .1888. 1888 . Le

bindlid .

teiten . Sijchen
Bedjel

1 3 . 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

120 000

3 000

23 8941070 199 + 130348

600 2 834 + 267

603 2 632 + 469

175

290 680 - 90 049

- 13

515 - 4861

1 276 +

1163 +

345

471

1074 450 –

179 –

388 –

13

974 +

390

98

901 505 161 + 40 209

- 11 072 - 136

3511 8903 + 2363 000 465

3 000 ) 750 2 925 – 12 1 272 + 6 642 + 161 5 325 - 2021 560 -

1

450 13 202

750 73 - 120

591

11

1 2001

646 -

334 -

7986 -

212

48

1174 055

6017

4 386

8 620

8 985 5 416

1 Reichsbant . . . . . .

2 Stádt. Bant zu Breslau .

3 Magdeburger Privatbant .

4 ) Danziger Privat - Uftien .
Bant . . . . . . .

51 Brovinzial-Altien - Bant des
Großherzogthums Boien .

6 Hannoverſche Bant . . .

7 Frankfurter Bant . . . .

Bayeriſche Notenbant . .

Sächſiſche Bank zu Dresden

Leipziger Raffenverein . .

11 | Chemnißer Stadtban ! . .

Württembergiſche Notenbank

13 Badiſche Bant . . . . .

Bant für Süddeutjáland .

15 Braunſchweigijche Bant. .

16 Bremer Bant . . . . .

42 563

68211 258 )

4 040

247 )

7 192

3 000

12 000

17 143

7 500

30 0001

3 000

5101

9 000

9 0001

15 672

10 500

1 893)

649

14

101092 2741

1903 + 18

4 947 + 992

- 941

65 626 + 2 467

45 237 + 6005

2911 - 22

475 - 33

20 548 + 787

10 961 + 446

13 943 + 1027

2 595 + 575

4570 + 459

1 127 - 34

3 077 + 1 141

5 531 + 1716

29 463 + 5 770

19 978 + 8 307

1 099 + 106

239 + 62

9 616 –

7085 +

8974 + 834

1 852 + 553)

2 935 + 566

6 200 –

296 –

3599 -

65 +

2 138

126

28
14

16 +

2 123 +

8

2 047 -

241 +

113 +
101 +

416 +

414 +

565 +
181 +

259 -

++ +++ ++1
1

++

6 388 – 313

26 621 + 775 855

- 6475 1112

85055 + 1 136 1 165

92 910 + 1988 1550

7 659 - 412

4 863 – 49366
30 953, + 648 499

22 842 + 2 595

32 052 + 1 096
17616 518 304

32 862 – 1392

127 51 51

12 602 285
207

180

+II
I
I

t
i

4731 -

322

933
97

2 527

378 +

1 534

1 7751

481

946

1345

34

71
12

155

898

246

1332 – 207

10102 - 194316 607 749

Zuſammen . 262 932) 42 862 1 261 291 + 142852 94 687 + 19 765 323 700 – 1008101 41 518 – 5 49418 419 – 3961940 722 + 36 152 12 298

Bemer k ung e n .

Zu Spalte 5 *: Davon in Abignitten zu 100 Ah = 805 951600 ih,
• 200 = 355 600 M (bei der Bant Nr. 5 ),
, 500 , = 57 196 000 Mo (bei den Banken Nr. 1, 5 , 7 , 9 , 10 ),

· 1000 = 395 992 500 Mo ( . . . 1, 2, 7 ).

Zu Spalte 9 Nr. 7* : Darunter 134 300 Mhe noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .
Zu . 9 . 14 * : : 93 154 Ale . Gulden. und Thalernoten .
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Weſe n .

Ende Auguſt 1888.Fichten , verglichen mit demjenigen

auf tauſend Mart.)
Aotiva .

Metal SonftigeGegen

31. Aug.
1888.

Reichs.

taffen .
deine.

Gegen Roten

31. aug. anderer
1888. | Banten.

Gegen

31. Aug.
1888.

Wechſel.

Gegen Gegen

31. Aug. Lombard . 31. Aug.
1888. 1888 .

Gegen

Effetten. 31. Aug.
1888 .

Gegen

31. Aug.
1888 .

Summe

der
attiva.

Gegen

| 31. Aug.

1888 .Beftand. attiva.

La
uf
en
de

Nu
mm
er

18 . | 19 . 1 20. 21. 22. 23. I 24. 25 . 26. 1 27. 1 28. ) 29. 30 . 81. 32. 33.

het

882 465 18 052 – 3 903 6 690 – 3 326 + 89 154 233 36 203 + 256 + 41492476 878
5 640

I
I

+

+I

1 016

85 086

2 472

1034

4 416

1 544

+ 40 742

+ 110

+ 108

1 509 790

11 234540 166 20 118

918 526 5016
+

1 298 844 200 648

+

248

1 005 648 3170 2 703

T

+ 885 5 128 821 13 539

679 1 229 26 30 6519409
6211145 471 685 127 1 046 219 545 775

3 2721 2 049 6 423 206 2 804 2 705 6462576

2 260

I
I
I

I
I
I

I
I
I
I

++++1

106

3 23932 865

I
I

+I+
I
I
I
I
I

+++!!

4 105
16 809

24 233
45 :53
55 917

3 920
3 219

1 599

+ 3 952
2 395

++i+1 030

26 621
43 092
85 055
92 910

188 35

1+ +++1
1

+++I
l
l

++
407 1 1361 747

6 483

+
+16 706 - 618 7 689 1 765 1 630

I
I
I

++I+++

1988

1 042

940

254

i
I
t

++++
I
I

I
I
I

735 236 123 309 870 7 659 412

++ +++1++++++

33 18 + 221 43

6 178 293

1804 + 45

4 331 948

934 + 43
282 - 37

687 + 2
925 + 93

683 + 94

3 049 + 1315

4697 + 383

9051921

8 307
3 721

134 2 540 756 373 252 75318 208

16 207

+++I

4 863
30 953
22 842

3205

++I

161 147 539 3 100 40 171

483 252 116 11 999

133

1 734

3 004

7 38780

18 902
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4 . Polizei Were n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſunge.

beſchluſſes.
des Uusgewiejenen .

5 .

a . Auf Grund des § . 39 des Strafgeſeßbuchs :

1. Johanna Sdreiner , geboren im Februar 1841 zu Frauenau, Theilnahme am Ver - Königlich bayeriſches Be- 9 . September

Holzbauerświttwe, | Bezirk Regen , Bayern, ortsangehörig geben ſtrafbaren zirksamt Sulzbach , d . J .

zu Bömiſch-Eiſenſtein , BezirkSchütten . Eigennußes (Jagdr
hofen , vergehen ),

b . Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs:

2. Sjaak Butterfaß, geboren am 3 . März 1858 zu Sanka, Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re- 8 . Oktober
Rellner, Bezirk Krakau , Galizien , ortsangehörig Betteln , gierungspräſident zu d . J .

ebendaſelbſt , Breslau ,

3. Joſef linka, Arbeiter, geboren am 1. März 1853 zu Newe- Betteln im wieder. Königlich preußiſcher Rec 7 . Auguſt d . .

1 klowiß , Bezirk Münchengräß , Böhmen , holten Rüdfall, gierungspräſident zu !
1 ortsangehörig ebendaſelbſt , Stade,

4 . Wenzl Köbler, geboren am 25 . September 1829 zu landſtreichen, derſelbe, 25. September

Schriftjeßergehülfe, Willomiß , Deſterreich , ortsangehörig,
lebendajelbſt,

5 . Abraham Stages geboren im Jahre 1864 zu Kabrill, desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 6 . Oktober

jelsky, Schneider- Rußland, ortsangehörig ebendaſelbſt, | gierungspräſident zu d. J .

geſelle, Düſſeldorf,

6 . Joſef Anton Scheibe, geboren am 17 . Juli 1854 zu Nirdorf, Betrug, Betrugsver- Röniglich ſächſiſche Kreis. 24. Auguſt
Meſjerſchmied, Bezirk Schluđenau , Böhmen , orts ſuch , landſtreichen , hauptmannſchaft d . J .

angehörig erendaſelbit, Nächtigen im Freien , Dresden ,

7. Iwan Thauma, 42 Jayre alt, geboren und ortsange- Landſtreichen , Großherzoglich badiſcher 2 . Oktober

hörig zu Rouans ſur Loire, Depar Landeskommiſjär zu d . I .

i tement Loire inférieure, Frankreich . | Mannheim ,

Die durch Verfügung des Raiſerlichen Bezirkspräſidenten zu Meß vom 6 . Juli d . 9 . verfügte Ausweiſung des

Meſſerſchmieds Ludwig Reich aus dem Reichsgebiet (Central Blatt für 1888, S . 454, 3 . 13 ) iſt zurückgenommen worden ,

nachdem ſich herausgeſtellt hat, daß Reſch die deutſche Staatsangehörigkeit beſikt.

Maurer,

Berlin , Carl Heyinanns Verlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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für das

Central-Blatt

Deutſche Reich .

Herausgegeben

Reichsamt des Innern .

Zu beziehen durch alle Poftanſtalten und Buchhandlungen . -- Pränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 26.Oktober 1888. N 44.

Inhalt: 1. Zoll und Steuer · Weſen : Zollanſchluß von

Hamburg und Breinen , ſowie angrenzender preußiſcher und

oldenburgiſcher Gebietstheile ; -- Organiſation der ham

burgiſchen Zoll- und Steuerverwaltung; – desgl. der

bremiſchen Zoll- und Steuerverwaltung; - Veränderungen

im Beſtande der oldenburgiſchen Zoll- und Steuerſtellen ;

- Errichtung einer Zuderſteuerſtelle ; - Bundesraths

Beſchluß , betr . Genehmigung der von dem Ausſchuß für

Zoll- und Steuerweſen aus Anlaß der Zollanſchlüſſe be

dloſſenen Regulative x . . . . . . . . Seite 913

2 . Statiftit : Bundesrathsbeſchluß , betr . Genehmigung der

vorläufigen Beſtimmungen über die Statiſtik des Waaren

vertebrs . . . . . . . . . . . . . 921

3. Bandels - und Gewerbe-Weſen : Neues Verzeichniß der,

im Königreich Bayern regelmäßigen Unterſuchungen unter:

liegenden und den Anforderungen der Reblaus-Konvention

entſprechend erklärten Gartenbau : 2 . Anlagen . . 921

4 . Marine und Schiffahrt : Erſcheinen des III. Nachtrags

zur amtlichen Schiffsliſte für 1888 . . . . . . 923

5 . Polizei- Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 923

1 . 2011 . und Steuer -Weie n .

Am 15. Oktober 1888 ſind folgende Gebietstheile dem Zollgebiet angeſchloſſen worden :

I . An der Unterelbe :

1. Das bisher außerhalb der gemeinſchaftlichen Zollgrenze befindlich geweſene hamburgiſche

Gebiet mit Ausnahme des verbleibenden Freihafengebiets zu Vamburg und der Hafenanlagen zu

Curhaven .

Die Zollgrenze um das verbleibende hamburgiſche Freihafengebiet hat den folgenden Lauf:

Von dem weſtlichen Endpunkt der im Niederhafen befindlichen Abſchlußvorrichtung folgt die Zollgrenze der

elbſeitigen Waſſerlinie der äußeren Palliſaden und der ſchwimmenden Abfertigungsſtelle Vorſeßen bis zum

ſüdlichſten Pfeiler der Niederbaumbrücke und erreicht längs der Weſtſeite dieſer Brücke das ſüdliche Ufer

des Binnenhafens , die Brücke ſelbſt in das Zollgebiet einſchließend. Von hier ab folgt die Zollgrenze

dem Südufer des Binnenhafens am Uferrande bis zu dem Zollgebäude am Kehrwieder und ſeßt

ſodann ihren Lauf an der Landſeite dieſes Gebäudes und demnächſt an der Landſeite der Zoll

ſchuppen bis zur Kannengießerbrücke fort. Von dem öſtlichen Ende dieſer Brücke wendet ſich die

Zollgrenze nach Süden , folgt dem öſtliden Uferrande des Kleinen Fleths , dann dem nördlichen und

demnächſt dem öſtlichen Uferrande des St. Annenfleths , überſchreitet den Brookthorquai und die

Geleiſe der Quaibahn an der öſtlichen Seite der Brookthorquaibrücke , wendet ſich am Ufer des

Brookthorhafens auf einer kurzen Strecke nad Oſten bis zu der dort aufgeſtellten Grenztafel und

überſchreitet ſodann dieſen Hafen in der Richtung auf die Dítſeite des Siloſpeichers, zieht ſich an
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und land erreic
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dieſer, ſowie an der Südſeite der Zollabfertigungsſtelle Meyerſtraße entlang bis zu dem durch eine Grenz

tafel bezeichneten Punkt, überſchreitet die Meyerſtraße, erreicht den nördlichen Endpunkt des Zollgitters

neben dem Venlo -Hamburger Bahnhof und folgt dieſem Gitter bis zur Eiſenbahn -Elbbrücke. Dem weſt

lichen Rande dieſer Brüde folgend, tritt die Grenze an das linke Elbufer über und nimmt ihren weiteren

Lauf an dem weſtlichen Rande der Venloer Eiſenbahn längs des dort angebrachten Zollgitters bis zur

Unterführung der Harburger Landſtraße, die Bahngeleiſe in das Zollgebiet einſchließend. Hier wendet

die Zollgrenze ſich nach Weſten, folgt dem nördlichen Uferrande des zur Sicherung der Zollgrenze bis in

die Nähe des Ernſt-Auguſt-Kanals hergeſtellten Grabens, wendet ſich dann nordweſtwärts , läuft parallel

mit der Landesgrenze bis an das Gebäude des Nebenzollamts Ernſt-Auguſt-Schleuſe , welches ſie in das

Zollgebiet einſchließt, vereinigt ſich darauf mit der Landesgrenze und folgt derſelben bis zur Einmündung

des Veddelkanals in den Reiherſtieg . Von dort geht ſie über den Reiherſtieg in gerader Linie bis zu

dem durch eine Grenztafel bezeichneten Punkte des Ellerholzdeiches. An dem weſtlichen Fuße des auf

gehöhten Terrains, auf welchem ſich das Nebenzollamt Reiherſtieg befindet, ſodann an dem weſtlichen und

demnächſt nördlichen Fuße des Ellerholzdeiches entlang laufend, erreicht ſie den Roßdeich , folgt demſelben

an deſſen nördlichem Fuße bis zum Röhlbranddeiche und läuft an dem öſtlichen Fuße des lepteren bis

zum Elbdeich auf Kuhwärder, jämmtliche vorbenannten Deiche in das Zollgebiet einſchließend. An dem

ſüdlichen Fuße des Kuhwärderdeiches wendet ſich die Zollgrenze nach Oſten und demnächſt an dem durch

eine Grenztafel bezeichneten Punkte nach Norden, erreicht das Ufer der Elbe und tritt zu der hier be

ginnenden Abſchlußvorrichtung in der Elbe über, folgt derſelben und dem nördlichen Rande des Schwimm =

docks bis an die Pontons der Abfertigungsſtelle Fährkanal, an deren Südrande ſie ſich hinzieht, bis ſie

am öſtlichen Ende der Pontons den Punkt erreicht, von welchem aus ſie in gerader Richtung auf den

weſtlichen Endpunkt der im Niederhafen befindlichen Abſchlußvorrichtung die Elbe wieder überſchreitet.

Die Zollgrenze um die Hafenanlagen zu Curhaven bleibt unverändert.

2. Die nachſtehenden bisher vom ZoÚgebiet ausgeſchloſſenen preußiſchen Gebietstheile:

in der Provinz | Theil der Stadt Altona,

Schleswig-Holſtein ( Theil der Stadtgemeinde Wandsbek ;

in der Provinz
ſ die Höfe Kruſenbuſch und Kattenwieck in der Landgemeinde Alten

werder, Elbinſel Hoheſchaar, Landgemeinde Neuhof, Theil der
Hannover

Landgemeinde Wilhelmsburg.

II. An der Unterweſer :

1. Das bisher außerhalb der gemeinſchaftlichen Zollgrenze befindlich geweſene bremiſche Gebiet

mit Ausnahme der Hafenanlagen in Bremerhaven und der angrenzenden Petroleum -Lagerpläße.

2 .' Der preußiſche Hafenort Geeſtemünde und der bisher von dem Zollgebiet ausgeſchloſſene

Theil des preußiſchen Fleckens Lehe, mit Ausnahme der Vafenanlagen in Geeſtemünde und der angren

zenden Petroleum -Lagerpläße.

Die neue Zollgrenze in Geeſtemünde-Bremerhaven hat folgenden Lauf: Die bisherige Zoll

grenze vom Geeſtendorfer Siel bis zu dem beim Hauptzollamt zu Geeſtemünde vorbeiführenden Wege von

der Bahnhofſtraße nach den Seegüterſchuppen B und C bleibt beſtehen . Von da ab geht die Zoligrenze

in gerader Linie nördlich weiter bis zu dem von der Bahnhofſtraße nach dem Seegüterſchuppen A führen

den Wege, wendet ſich vor demſelben öſtlich , läuft auf der ſüdlichen Seite deſſelben , parallel damit, bis

an die Bahnhofſtraße und ſchließt ſich hier an das Gitter auf der weſtlichen Seite dieſer Straße an. Im

weiteren Verlaufe verfolgt ſie nördlich dieſes Gitter bis zum Hauptkanale und der Drehbrücke, gcht über

leßtere bis zu der Baumreihe an der Köperſtraße, wendet ſich dann nach Weſten und geht parallel mit

der Nordſeite des Kanals bis zur Höhe des Gartens am Hafenamt, ſich demnächſt nördlich bis an die

jüdöſtliche Ecke des Gartengitters hinziehend. Von hier aus verfolgt ſie die ſüdliche Seite dieſes Gartens,

demnächſt die Weſtſeite des Gartens und des Hafenamtsgebäudes und die Nordſeite des Gartens, wendet

ſich ſodann öſtlich von den Anlagen nach dem Gebäude der Navigationsſchule und läuft an deſjen nach

dem Vorhafen zu belegenen Front entlang, das Gebäude in das Zollgebiet einſchließend. Demnädiſt geht

die Zollgrenze, den Garten des Hotel Hannover durdſdyneidend, bis an die Verlängerung der Weſtſeite

der Bülowſtraße und von dieſem Punkt aus in der Richtung der gedachten Straße nach der Geeſte und

dieſe weſtlich der Fähre überſchreitend, nach der jüdöſtlichen Ecke der in Bremerhaven zwiſchen Geeſte und

Vorhafen befindliden Vichſchuppen ; die öſtliche Seite der leßteren verfolgend, bis an die Deidiſtraße,

läuft ſie jodann an der ſüdlichen Scite derſelben bis an die nächſte Ecke der von der Fähre her durdygelegten
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Straße, von der bezeichneten Ecke ſchräg über die Deichſtraße weg, nach der nördlichen Seite derſelben

und längs diefer bis an die weſtliche Seite der Straße am Hafen . Von hier aus geht die Grenze in

nördlicher Richtung längs der weſtlichen Seite der lektgenannten Straße, überſpringt die Keilſtraße und

geht längs der weſtlichen Seite der Schifferſtraße bis zum Gebäude des Zoľamts . Die Grenze läuft

ſodann längs der ſüdlichen und weſtlichen Seite dieſes Gebäudes und längs der um das Arbeiterheim

errichteten Palliſade bis wieder zur weſtlichen Seite der Schifferſtraße, verfolgt dieſe Seite bis zu dem

Punkte, wo die Straße auf das Eiſenbahnplanum ſtößt, verfolgt leßteres bis zur verlängerten Bürger

meiſter Smidtſtraße, überſpringt dieſelbe, wendet ſich ſodann in einem rechten Winkel über die Eiſenbahn

und läuft in öſtlicher Richtung etwa 100 Meter weit längs der nördlichen Seite des Eiſenbahnplanums

und von da in gerader Richtung nach dem gegenüberliegenden Schulterpunkte der bisherigen Zollgrenze ,

von wo ab ſie ſich dem Laufe der leßteren bis zur Weſer anſchließt.

3 . Der bisher außerhalb der gemeinſchaftlichen Zollgrenze befindlich geweſene Theil der olden

burgiſchen Stadt Brake.

4 . Die Unterweſer.

Die Zollinie über die Unterweſer geht vom rechten Weſerufer ab im Anſchluß an das Zoll

gitter beim Geeſtendorfer Siel in gerader Linie nach der durch eine ſchwimmende Tonne mit Signal

bezeichneten nördlichſten , bei tiefſter Ebbe hervortretenden Spiße der großen Lune-Plate, folgt von dort

aus der durch den Waſſerſpiegel der Weſer begrenzten nordweſtlichen , weſtlichen und ſüdweſtlichen Seite

dieſer Plate nach Südweſten zu bis zu einem mit einem Signale bezeichneten, dem Dorfe Einswarden

gegenüber liegenden Punkte, überſchreitet ſodann quer die Weſer nach dieſem Dorfe zu und endet auf

dem linken Ufer bei einem daſelbſt errichteten Signale.

Der freie Verkehr zwiſchen den ſämmtlichen hiernach dem Zollgebiet angeſchloſſenen Gebiets

theilen und dem übrigen Zollgebiet iſt am 17. Oktober 8 . Is. eröffnet worden .

Im Nordweſten der Stadt Bremen am rechten Weſerufer iſt ein Freihezirk eingerichtet. Ebenſo

bildet der Hafen zu Brake ein Freigebiet. Innerhalb dieſes Freibezirks bezw . Freigebiets iſt der Schiffs

verkehr, die Ein - und Ausladung, ſowie die Lagerung und Behandlung der Waaren von jeder Zoll

kontrole befreit. Jedoch ſind über diejenigen Waaren , welche dortſelbſt zur Lagerung gelangen, fauf

männiſche Bücher zu führen , aus welchen der Beſtand der Läger jederzeit erſichtlich iſt, und deren Einſicht

nahme der Zollbehörde zuſteht.

In Folge des Zollanſchluſſes Hamburgs iſt das vereinsländiſche Hauptzollamt fortſelbſt aufgehoben

worden und die Verwaltung der Zölle und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern im hamburgiſchen Staats

gebiet auf die freie und Hanſeſtadt Hamburg übergegangen . Insbeſondere ſind das Nebenzollamt I. zu Rothen

burgsort unter gleichzeitiger Umwandlung in eine ZoU -Aſſiſtentur, das Nebenzollamt I. zu Curhaven (auf

dem Lande) und das Steueramt zu Bergedorf, welche Lemier bisher unter preußiſcher Verwaltung ge

ſtanden haben, unter die hamburgiſche Verwaltung getreten . Das Nebenzollamt I. zu Curhaven (Wacht

ſchiff) ſteht auch fernerhin unter preußiſcher Verwaltung.

Die der oberſten Landesfinanzbehörde zuſtehenden Befugniſſe werden vom Senat ausgeübt.

Zolldirektivbehörde iſt die Generalzoldirektion , der auch die Verwaltung des Reid )sſtempels von

Spielkarten, welche in dem bisherigen Freihafengebiet von der Deputation für indirekte Steuern und

Abgaben ausgeübt wurde, für das geſammte hamburgiſche Gebiet übertragen worden iſt.

Unter der Generalzolldirektion ſind in Hamburg 5 Hauptzollämter in Wirkſamkeit getreten , welche

die Bezeichnung tragen : Hauptzollamt Jonas, Hauptzollamt sehrwieder, Hauptzollamt St. Annen ,

Hauptzollamt Ericus, Hauptzollamt Entenwärder. Für ſämmtliche 5 Hauptzolämter iſt eine gemein

ſchaftliche Hauptzollkaſſe errichtet worden .

Die den Hauptzollämtern unterſtellten Zoll- und Steuerſtellen , ſowie die den hamburgiſchen Amts

ſtellen beigelegten Erhebungs- und Abfertigungsbefugniſſe ſind in dem anliegenden Verzeichniß zuſammen

geſtellt.
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Verzeichniß der im hamburgiſchen Staatsgebiet beſtehenden Zoll- und Steuer

Die Amtsſtellen haben unbeſchränkte Befugniſſe nachſtehender Art,
und etwaige Beſchränkungen nicht in der Spalte

Begleiti dhe i n berlehr

Der Amtsſtellen
Unëjertigung

Inländiſches

Salz
DON

Verſendung8

i dhe ine

a ) über inländiſchen Labad,

b ) über inländiſchen Brannts

wein

Aus.

fertigung
ໃນ 3ະ Er

Ers

ledigung

von

Begleitſcheinen

außerhalb der zu

Spalte 19

gehörigen Fälle

Bezeichnung

Muſter

päſien

über Gege:

ſtände des

freien

Berlebt

von
fertigung ledigung

Begleitideinen

118 .von

Begleitſcheinen fertigung ledigung

IIIIII IIIIII

3. 4 . 5 . 6 . 7. 8 .

I

9.

II

10.

II

12 .

II II

13. 14 .1./2 . 11. 13

·
·

1 ja ,ba,ba, 1 a , b ja

1. Bauptzollamt Hamburg
(fonas) . . . .

Zollabfertigungsſtelle St. Pauli .

Landungsbrüđe.
Zollaſſiſtentur Hafenthor . . . .

Zollabfertigungsſtelle Fährkanal .

Nebenzollamt I. Reiherſtieg . . .

2 . Gauptzollamt Samburg
(Rebrwieder ) * )

Zollabfertigungsſtelle Vorſeßen . . .
Baumwall . .

Zollaſſiſtentur Niederbaum . . . .
Zollabfertigungsſtelle Kehrwieder .

Auf dem Sande
Brook . . . .

Zollaſſiſtentur Jungfernbrüde.

3 . Gauptzollamt Gamburg.

(St. Annen ) . . .

4 . Þauptzollamt Bamburg.

(Ericus) *)

Zallabfertigungsſtelle Brookthorhafen .

in d . Meyerſtraße

am Berl. Bhf.
• Venloer -

* Lübeders

Zollaſſiſtentur Sternſchanze . . . .
Bojt-zollabfertigungsſtelle .

Nebenzollamt I. Curhaven (mit Nieder .

lage) ') . . . . . . . . . .

5 . Qauptzollamt gamburg

(Entenwärder ) . . . .

Zollaſſiſtentur Rothenburgsort . .

Baakenhafen , . . .

neue Elbbrüde . . .

Nebenzollamt I. Beddel . . . .

Zollabfertigungsſtelle Südbahnhof

Nebenjollamt II.Ernſt-Auguſt-Schleuſe
Steueramt Bergedorf . . . . . .

.

.
.

.

.
.

.
.
.

.
*
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ſtellen und der denſelben beigelegten Erhebungs - und Abfertigungsbefugniſſe.

der unter und 3,

ſoweit die einzelnen Spalten mit „ ja “ bezw . mit dem betreffenden Buchſtaben ausgefüllt
,,Bemerkungen " beſonders erſichtlich gemacht ſind.

Ubfertigung von Abfertigung des Eingangs

Abfertigungen im Eiſenbahnberlehr la) hartem Kammgarn mit dem Anſpruch auf Steuer : Erhebung
aus Glanzwolle über vergütung ausgebenden fertigungvon
20cm Länge (Nr. 41 a ) Bieres , der zur
2 ), Ueber Rategorie der

ชนะ แup b ) Branntwein 8 ,
b) Baumwollengar: IC) Sabad , Rebe nicht

Um . Wieder. Abfertigung gang
nen Nr. 2c 1 , 21 d ) 3 uders , gehörigen

anlegung abgaben
Waaren

Pflanzee ) der ausgehenden , nicht unter ſtehen :ladungen des amtlichen c) Beinengarnen Nr. linge 2c.,der Kontrole eingeſalzenen Gegen
Ein - und

fowieEiſenbahn -der unter Ber 22 a und b (nur ge ſtände, für welche die Salzabgabe. welche aus
dhluſſes [Bündel. ]

Ausgang weiftes Auş .
Wagen

Pflanz.wagen bergütung beanſprucht wird ,
bei Verſchluß | Garn * ), 1) Branntweinfabrikate, deren Alkohol. dhulen ,

fertigung(58. 63 und verſchluß | berlebungen verſchluß la) Leinwand Nr. 221
gehalt nicht unter Anwendung des | Gärten oder

(S . 96
66 bis 71 | beförderten

, 81, 8 2 11. An . und Gewächs.
Thermo -Alfoholometers ermitteltwereingehenden

des Vereins merkung zu f u . , den tann Erledigung
häuſern

des Vereins Güter zollgejekes Wollenwaaren ſtammen

und $. 27 des Nr. 41 d 5 und 6 Abfertigung vonErtheilungſchein3oligejekes ) (S. 65 des
(s. 4 Ziff . 1

| Eiſenbahn zu anderen als den und Erthei. der

Vereins . Regulativs) höchſten Zolljäken lung der Abfertigung Ausgangs.
der betreffenden

jollgeſetes)
be .Ausgangs : ſcheinen vom

Tarifpofition beſcheinigung ſcheinigung 4. Juli 1883)

17 . 18 . 19 . 20. 21. 1 23 .

Bemerkungen

über

bejdränkte oder bes

fondere Befugniſſe u .,

Angabe derjenigen
Orte, in welchen ge

miſchte Privattranſit
lager ohne amtlichen
Mitverſchluß für Ge

treide x . bezw . Holz

( $ . 7 des Geſebes

vom 15 . Juli 1879 )

geſtattet werden

dürfender uebergangs
güter Berordnung

22. 25 . 26 .

b , c, d, e

. . . . .

a,b,c,d,e,f a,b ,c,d,e,f a,b,c,d,e,f
. . . . . . . . a ,b ,c,d ,e,f

a ,b ,c, d ,e, f

a ,b , c, d ,e , f

| a , b ,c, d , e, f a, b , c,d , e,f a ,b , c,d , e, f

Nach dem Beidhluſſe des
Bundeeraths in der Sißung

vom 21. Juni 1883 dürfen
in Hamburg gemiſchte Bris
vattranſitlager von Bau .
unb Nußholz bewilligt wer
den . Unter dem Ausdrude
„ in Hamburg" iſt auch die
nähere Umgebung şam .

burgs einbegriffen .

b , c, d , e

a ,b ,c,d ,e,f
b , c, d , e

*) Die Hauptzollämter
Kehrwieder und Ericus
fungiren nur als Zentral.
ſtellen und üben Bebe oder
Abfertigungsbefugniffe nicht
aus.

a , b ,c ,d , e,f

a ,b,c,d ,e,f a ,b ,c,d,e,f a,b,c,d ,e,f
a , b , c, d , e, f

a ,b,c,d ,e,f a ,b,c,d ,e,f a ,b ,c,d ,e,f

b , c , d , e

b , c , d , e

b , c, d , e

a , b , c, d , e . . a,b,c,d ,e,f ia

b , c , d , e
a , b , c, d , e
a , b , c , d , e

b , c , d , e

| a ,b ,c ,d , e,f
| a ,b , c, d , e,f

a , b ,c ,d ,e ,f

a ,b , c, d ,e ,f

| a , b , c ,d , e ,f

a ,b , c,d , e,f a ,b , c,d , e,f
a ,b , c, d ,e ,f a , b , c,d ,e, f

a , b , c, d ,e ,f a ,b ,c, d , e,f

a , b , c,d ,e ,f a ,b , c, d ,e ,f
a , b , c , d , e, f a ,b , c ,d , e ,f

2
8
2
8

b , c , d , e

b , c , d , 3) e

b , c , d , e a ,b ,c,d ,e,f a ,b ,c,d , e,f a ,b ,c,d ,e,f

1) Nur für Havariegüter,
Bei der Abfertigungs

ſtelle am alten Hafen findet

die Abfertigung der Güte .
welche der Harburg-Cura
habener Gijenbahn im

|Shiffsverkehr vom Aui.
lande zugehen , ſtatt, und
ſind dieſer Stelle für die
dort eins, durch - und aus.
gebenden Waaren die Be
fugniffe nach Maßgabe der
SS. 69 und 10 des Vereins
Bollgeſeßes beigelegt.

3) Beſchränkt auf Kandis
und Zuder in weißen , vollen ,

harten Broden , Platten
( u . 1. w .

1) Dhne Befugniß zur
Polarifirung.

. . .

b , c ,

,d,e ,f

a ,b ,c, d , ') e
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In Folge des Zollanſchluſſes Bremens iſt das Königlich preußiſche Hauptzollamt bortſelbſt nebſt den

demſelben unterſtellten Nebenzollämtern I. am Buntenthor und am Hohenthor aufgehoben worden und

die Verwaltung der Zölle und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern im bremiſchen Staatsgebiet auf die

freie Hanſeſtadt Bremen übergegangen . Insbeſondere iſt das Nebenzollamt I. zu Vegeſack, das bisher

unter preußiſcher Verwaltung geſtanden hat, unter die bremiſche Verwaltung getreten .

Die der oberſten Landesfinanzbehörde zuſtehenden Befugniſſe werden vom Senat ausgeübt.

Zolldirektivbehörde iſt die Zoldirektion.

Unter derſelben ſind in Bremen und Bremerhaven je ein Hauptzollamt in Wirkſamkeit getreten .

Die den Hauptzollämtern unterſtellten Zollſtellen, ſowie die den bremiſchen Amtsſtellen beigelegten

Erhebungs- und Abfertigungsbefugniſſe ergeben ſich aus dem nachſtehenden

Verze i ch n i B .

Der Bollſtellen

Erhebungs- und Abfertigungsbefugniſſe.

Bemerkungen .

Bezeichnung

I. Hauptzollamt zul

Bremen .

Dem Hauptzollamt ſind

unterſtellt :

a ) Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I

ụnd ll über zolpflichtige Waaren und inländiſches

Salz, ſowie von Verſendungsſcheinen I und II über

inländiſchen Taback und inländiſchen Branntwein ;

b ) Ausfertigung von Muſterpäſſen über Gegenſtände des

freien Verkehrs ;

c ) Abfertigung in betreff des mit dem Anſpruch auf

Steuervergütung ausgehenden Bieres, Branntweins ,

Tabacs und Zuckers, ſowie der nicht unter ſtehender

Montrole eingeſalzenen Gegenſtände;

d ) Erhebung von Uebergangsabgaben, ſowie Ausfertigung

und Erledigung von Uebergangsſcheinen .

1. Zollabfertigungsſtelle

Bahnhof.

a ) Wie zu l a bis d ;

b ) Abfertigung von Leinwand der Nr. 22 f und g , ſowie

Wollenwaaren der Nr. 41 d 5 und 6 zu anderen als

den höchſten Zolljäßen der betreffenden Tariſpoſition ;

c) Abfertigung im Eiſenbahnverkehr, und zwar:

1. des Waaren-Ein - und Ausgangs (ŠS. 63 und 66

bis 71 des Vereinszollgeſeķes ),

2 . von Aus- und Umladungen der unter Wagenver

ſchluß beförderten Güter (S . 65 des Bereinszoll

gefeßes),

3 . zur Wiederanlegung des amtlichen Verſchluſſes bei

Verſchlußverlegungen (S . 96 des Vereinszoligeſebes

und $ . 27 des Eiſenbahn - Regulativs),

4 . zur Abfertigung der unter Eiſenbahnwagenverſchluß

eingehenden Begleitſcheingüter.
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Bolift ellen

Bemerkungen .

Bezeichnung. Erhebungs- und Abfertigungsbefugniſſe.

2 . Zollabfertigungsſtelle Wie zu Ia, c und d .

Oberweſer .

3 . Poſtzoll

abfertigungsſtelle.

a ) Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I

und II über zolpflichtige Waaren ;

b) Abfertigung von Wollenwaaren der Nr. 41d 5 und

6 zu anderen als den höchſten Säßen der betreffenden

Tarifpofition ;

c ) wie zu Id.

4 . Zolabfertigungsſtelle

Weſerbahnhof.

a ) Wie zu la und d , ſowie zu I 1c;

b ) Abfertigung und Ertheilung der Ausgangsabfertigung

in betreff des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung

ausgehenden Bieres , Branntweins , Tabacks und

Zuckers, ſowie der nicht unter ſtehender Kontrole ein

geſalzenen Gegenſtände;

Abfertigung von :

1. Baumwollengarnen der Nr. 2c 1, 2 und 3,

2 . Leinengarnen der Nr. 22 a und b ,

3. Leinwand der Nr. 22f und g

zu anderen als den höchſten Zollſäßen der betreffenden

Tarifpofition .

5 . Zolabfertigungsſtelle Wie zu la und d , ſowie zu I 1c, I 3b und I 4b.

Sicherheitshafen .

6 . Zolabfertigungsſtelle Wie zu la, c und d .

Hohenthor.

7. Zollabfertigungsſtelle Wie zu la und d, I 1b und c, ſowie zu I 4b .

Freibezirk.

II. Hauptzollamt zu a ) Wie zu la , b und d , I 1b und c ſowie I 4b;* ) * ) Bezüglich des

Bremerhaven. b ) Abfertigung von : zu I 4b aufgeführten

1. Baumwollengarnen der Nr. 2c 1, 2 und 3, Zuckers ohne Beſug

Dem Hauptzollamt 2 . Leinengarnen der Nr. 22a und b zu anderen als niß zur Polariſation .

ſind unterſtellt: den höchſten Zollfäßen der betreffenden Tarif

poſition.

A . Die Zoll

abfertigungsſtellen :

1 . Bürgermeiſter a ) Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I

Smidtſtraße. und Il über zolpflichtige Waaren ;

b ) Erledigung von Begleitſcheinen I und II über inlän

diſches Salz ſowie von Verſendungsſcheinen I und II

über inländiſchen Taback und inländiſchen Branntwein .
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Der Bollftellen

Erhebungs- uErhebungs- und Abfertigungsbefugniſſe .

Bemerkungen .

Bezeichnung.

*) Wie zu II.

* ) Wie zu II.

2 . Vafenſtraße. Wie zu Ia und d , ſowie zu I 4b.* )

B . Das NebenzollamtI. a ) Wie zu Ia und d , I 1c, ſowie zu I 4b ; * )

zu Vegeſack. b ) Abfertigung von

1. Baumwollengarnen der Nr. 2c1, 2 und 3 ,

2. Leinwand der Nr. 22f und g,

3 . Wollenwaaren der Nr. 410 5 und 6 zu anderen

als den höchſten Zollfäßen der betreffenden Tarif

poſition ;

c) unbeſchränkte Hebebefugniß .

In Folge des Zollanſchluſſes der Stadt Brake ſind die Großherzoglich oldenburgiſchen Nebenzollämter I.

zu Berne und vor Brake und Nebenzollämter 11 . auf dem Huntewach tſchiff mit Anſagepoſten und zu

Harrien aufgehoben worden . Dagegen iſt bei dem Großherzoglich oldenburgiſchen Hauptzollamt zu Brake

eine neue Abfertigungsſtelle am Ausgange aus dem Freibezirke bei der Lindenſtraße errichtet worden .

Errichtung einer Zuckerſteuerſtelle.

Im verzogthum Anhalt.

In dem Hauptſteueramtsbezirk Deſjau iſt die Rohzuckerfabrik von A. Strauß zu Großalsleben

von der Zuckerſteuerſtelle zu Hoym (vergl. Central-Blatt von 1888 Seite 860) abgezweigt und für dieſelbe

eine beſondere Zuckerſteuerſtelle zu Großalsleben mit der Befugniß zur Vornahmeder durch die Verbrauchs:

abgabe von Zuckerbedingten ſteuerlichen Abfertigungen , jedoch ohne die Befugniß zur Polariſation er

richtet worden .

Bekanntmachung.

Der Bundesrath hat in der Sißung vom 26 . September D . J. den Beſchlüſſen ſeiner Ausſchüſſe für

Zoll- und Steuerweſen und für Handel und Verkehr, betreffend die Beſtimmungen für den Tabackproben

verkehr (Central- Blatt S . 832), das Zoll-Regulativ für Reisſchälmühlen (Central- Blatt S . 832), das

Regulativ, betreffend die Ausführvergütung für Taback (Central- Blatt S . 834), und das Zoll- Regulativ

für die Unterweſer (Central- Blatt S . 861) die nach der Bekanntmachung vom 27. Auguſt d . J. (Central

Blatt S . 831) vorbehaltene nachträgliche Genehmigung ertheilt.

Berlin , den 24. Oktober 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Freiherr von Malßahn .
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2 . Šta ti jt i k.

Der Bundesrath hat in der Sißung vom 11. Oktober d . J . den Beſchlüſſen ſeiner Ausſchüſſe für Zoll

und Steuerweſen und für Handel und Verkehr, betreffend vorläufige Beſtimmungen über die Statiſtik des

Waarenverkehrs aus Anlaß des Zollanſchluſſes von Hamburg, Bremen 2c. (Central-Blatt S . 894 ) die nach

der Bekanntmachung vom 27. Auguſt d . J . (Central- Blatt S . 831) vorbehaltene nachträgliche renehmi

gung ertheilt.

Berlin , den 25. Oktober 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : v . Boetticher.

3 . Handels - und Gewerbe -Weſen.

Bekanntmach ung.

Unter Bezugnahme auf die Vorſchrift im S. 7 Abſaß 3 des Geſeßes vom 3 . Juli 1883 ( Reichs-Geſekblatt

Seite 149) werden die in den Bekanntmachungen vom 27. Oktober 1887 und 12 .April 1888 (Central-Blatt

Seite 520 und 142) enthaltenen Verzeichniſſe von Gartenbau - oder botaniſchen Anlagen , Schulen und Gärten ,

welche regelmäßigen Unterſuchungen in angemeſſener Jahreszeit unterliegen und amtlich als den An=

forderungen der internationalen Reblaus-konvention entſprechend erklärt worden ſind, inſoweit dabei das

Königreich Bayern in Betracht kommt, durch das nachfolgende Verzeichniß erſeßt.

L
a
u
f

.N
r

.

Name des Beſißers

und

Art des Grundſtü c s .

Lage des Grundſtücks . Bemerkungen .

Payer n .

| Hörmann, Michael, Kunſt- und Handelsgärtnerei. Schwabing.

Sendtner, Theodor, Banfdirektor. München.

Buchner, Auguſt, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

4 . Führmann, Änton, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

5 . Koch , Joſef, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

6 . Ferchl, Sebaſtian , Kunſt- und Handelsgärtnerei. Weilheim .

Eſchmann, Gebrüder, Handelsgärtnerei
. Bogen .

Beiſcher, Joſef, Handelsgärtnerei.

9 . Fürſt , Gebrüder , Inhaberin Anna Fürſt, Handels - Frauendorf.

gärtnerei.

Fürſt, Albert, Handelsgärtnerei. Schmalhofen .

Leuthe, Johann , Handelsgärtnerei. Paſſau.

12. Sterk, Hieronymus, Handelsgärtnerei. Beiderwieſe (Bezirksamt

Paſſau).

13. Guth, Friedrich, Handelsgärtnerei. Zweibrücken .

14 . Lichtenberger, Benjamin , Vandelsgärtnerei. Ålſenz.

15. I Rannßweiler, Jakob, Handelsgärtnerei. Obermoſchel.

i
n
i
c
s

i
n
c
o
r
o
c
i

o
n

138
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Name des Beſißers

L
a
u
f

.N
r

.

Lage des Grundſtücks .
Bemerkungen .

Art des Grundſtück 3 .

16. Schiller, Johannes, Handelsgärtnerei. Kirchheimbolanden .

17. Velten , C . F. Speyer.

18 . Helfert, Joſef, Handelsgärtnerei. Kaiſerslautern .

Frede, Theodor. Regensburg.

20 . Freiberger, Martin , Handelsgärtnerei. Bayreuth.

Herold , Karl, Handelsgärtnerei.

22. Kuſidlo , Wenzel, Kunſt- und Handelsgärtnerei. Ansbach .

23. Emmel, Theodor, Kunſt- und Handelsgärtnerei. Nürnberg.

24 . Bänſch, Karl, Gärtnerei.

25 . Hußler, Eberhardt, Kunſt- und Handelsgärtnerei.

26 . Dietrich , Simon, Samenhandlung und Gärtnerei.

Hofmann , Sebaſtian , Kunſt- und Handelsgärtnerei.

28 . Schmid, Emil, Handelsgärtnerei.

29. Michel, Friedrich , Handelsgärtnerei.

30 . Semper, Dr., Univerſitätsprofeſſor, botaniſcher Garten . Würzburg.

31. Wahler, Wilhelm , Kunſtgärtnerei(Obergärter EmilDrnſt).

32. Fiſcher, Johann, Handelsgärtnerei. Fellen (BezirksamtLohr).

33 . Kupflin , Friedrich, Kunſt- und Handelsgärtnerei. Lindau.

34. Schmid , Franz, Kunſtgärtnerei. Gundelfingen .

35 . Brem , Joſef, Handelsgärtnerei. Achbrücke , Gemeinde

Reutin .

36. Kenner, Georg, Handelsgärtnerei. Münchhof, Gemeinde

Reutin .

37. Kupflin , Georg, Handelsgärtnerei. Holben .

38 . Neubronner, D ., Þandelsgärtnerei. Neuulm .

39. [Mayer, Gottfried, Baumzüchterei. Hochbuch , Gemeinde

Aeſchach .

40 . Buchner, Auguſt, Handelsgärtnerei. Aeſchad).

Wilhalm , Daniel, Handelsgärtnerei. Heimersreutin ,Gemeinde

Aeſchach .

42. Flachs , Johann Georg, Handelsgärtnerei. Aeſchach .

43. Brög, Ludwig, Handelsgärtnerei.

44. Junghänel, Ferdinand, vandelsgärtnerei. Schachen . Gemeinde

Hoyern.

45. Brög, Gottlob, Handelsgärtnerei. Degelſtein , Gemeinde

voyern .

46. Schmid, Martin, Handelsgärtnerei. Allwind, Gemeinde

Hoyern .

47. Sündermann, Franz, Gärtnerei. voyren (Bezirksamt

Lindau ).

Berlin, den 21. Oktober 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: Ect.

41.
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4 . M a r ine und Schiffah r t.

Der III. Nadytrag zu der den Anhang zum internationalen Signalbuche bildenden „ Amtlichen Liſte der

Schiffe der deutſchen Kriegs- und Handels -Marine mit ihren Unterſcheidungs-Signalen vom Jahre 1888"

iſt erſchienen .

Berlin , den 20. Oktober 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Eck

5 . Polizei-Weſ e n .

Ausweiſung von Ausländern aus den Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſſes.

6 .

des Ausgewieſenen .

4 . 5 .

1. Johann Ucakar,
Bergmann,

a. Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs:

geboren am 17. November 1852 zu Münzverbrechen (24/ |Königlich preußiſcher Re-17. Juli d. J.
Laat, Bezirk Cili, Steiermark, orts- Jahre Zuchthaus, laut gierungspräſident zu

angehörig ebendaſelbſt , Erkenntniß voin 5 . Oppeln ,

April 1886 ),

b . Auf Grund des §. 362 des Strafgeſeßbuchs :

2. Emerich (Heinrich geboren am 20 . September 1840 zu Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re 10 . Oktober
Toth , Arbeiter, Unin , Stuhlrichteramt bolics , Ungarn , Betteln , gierungspräſident zu d . I.

ortsangehörig ebendaſelbſt, Potsdam ,

3 . Joſef Dubilla , geboren am 5. Mai 1852 zu Sofia , desgleichen Röniglich preußiſcher Re- 18 . Oktober

Kellner, Bulgarien , gierungspräſident zul d. I .

Stettin ,

4 . Armin Pollak, Gold geboren ain 5 . Februar 1854 zu Buda. Landſtreichen und Röniglich preußiſcher Re: 11. Dktober

arbeiter , peſt, Ungarn, Führung falſcher Le- gierungspräſident zu d. I.
gitimationspapiere, Hildesheim ,

5 . Rudolf Eis, Erd : geboren am 2 . Mai 1850 zu Diefer, Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 17. Oktober

arbeiter, Provinz Dronte , Niederlande, ortsan gierungspräſident zu d. I .

gehörig ebendaſelbſt, üſſeldorf,

6 . Guſtav Gamper, geboren am 22. Februar 1856 zu Odeſia , Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re- 2 . September

Kurſchnergeſelle, Rußland, ortsangehörig ebendaſelbſt, Gebraudy falicher le: gierungspräſident zu d. J.

gitimationspapiere, | Sigmaringen,
7 . Florian Irmiſch , geboren am 13. März 1844 zu Preßnib , Betteln im wiederhol. Röniglich bayeriſches Be 9 . Oktober

Müller und Bäder, Bezirk Kaaden , Böhmen , ortsangehörig ten Rüdfall, zirksamt Regen,

ebendaſelbſt,wohnhaft zulegt in Zwieſel,

| Bezirk Regen , Bayern ,
8 . Martin Heß , Tage- 40 Jahre alt, geboren und ortsangehörig landſtreichen und Königlich bayeriſches Be 10. Oktober

löhner ,
zu Pecnova, Bezirk Prachatik , Böhmen , Betteln , zirksamt Mühldorf, 10. F.

9 . Viktor Colle, Knecht, geboren am 16. April 1864 zu St. Mau - Landſtreichen , staijerlicher Bezirkspräji- 9. Oktober

rice, Frankreich, ortsangehörig ebenda dent zu Colmar, d. J.
felbſt,

Berlin , Carl Beymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .

- - - -
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

im

Reichsamt des Innern .

Bu beziehen durch alle Poftanſtalten und Sudhandlungen. — Pränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 2 . November 1888 . N 45.

Inhalt : 1. Boll. und Steuer-Weſen : Anweiſung für die

Abfertigung barter Rammgarne der Tarifnummer 41c2a ;

- Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen

der Zoll- und Steuerſtellen ; - desgl. in Folge der ſtatt

gefundenen Zollanſchlüſſe . . . . . . . Seite 925

2 . Finanz- cſen : Nachweiſung der Einnahmen des Reichs

vom 1. April bis Ende September 1888 . . . . 930

3 . Bandel8 und Gewerbe-Meſen : Abänderung der Vor:

ichrift des $. 5 Nr. 4 der Bekanntmachung vom 21. Juli

1882, betreffend die amtliche Beglaubigung von Abel'ſchen
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1. Zoll . und Steuer -Weje n .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 11. Oktober d. J . beſchloſſen , die nachſtehend abgedruckte

Anweiſung für die Abfertigung harter Kammgarne der Tarifnummer 41c 2a für das geſammte Zoll

gebiet in Wirkſamkeit zu ſeßen .

Berlin, den 27. Oktober 1888.

Der Reichskanzler.

Im Auftrage: Afchenborn .

A n weiſung

für die Abfertigung harter Rammgarne der Tarifnummer 41 c 2a.

1 .

Wird bei der Zollabfertigung von Rammgarnen die Tarifirung nach Nr. 410 20 des Zoltarifs

in Anſpruch genommen , ſo iſt, dafern nicht die beanſpruchte Tarlfirung ſchon nach der äußeren Beſchaffenheit

Des Garnes ohne weiteres ausgeſchloſſen erſcheint, zuvörderſt durch ſorgfältige Prüfung , nach Befinden

inter Anwendung des Mikroſkopes, feſtzuſtellen , ob dem Garne andere Spinnſtoffe außer Wolle beiges

niſcht ſind.
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Iſt dies nicht der Fall, ſo wird durch vorſichtiges Aufdrehen mehrerer Fadenabſchnitte von etwa

30 cm Länge geprüft, ob in dem Garne Wollhaare von mehr als 20 cm Länge enthalten ſind.

3 .

Ergiebt dieſe Prüfung kein ausreichend ſicheres Reſultat, ſo wird zur Feſtſtellung der mittleren

Dicke der in dem Garne enthaltenen Wollhaare mittelſt eines mit Okularmikrometer verſehenen Mikroſkops

geſchritten . Die Vergrößerung darf hierbei nicht weniger als 1 : 100 und nicht mehr als 1 : 300 betragen .

Es iſt deshalb zunächſt von einem beliebig aus dem abzufertigenden Waarenpoſten herausge

griffenen Garnfößer oder Strähne ein Fadenſtück von ſolcher Länge abzuwickeln, daß aus demſelben an

drei um je 50 cm von einander entfernten Stellen je ein Fadenſtück von ungefähr 30 mm Länge her

ausgeſchnitten werden kann .

5 .

Die ſo erhaltenen kurzen Fadenſtücke werden auf ein mit ſchwarzem Tuch oder Sammet überzo

genes Holztäfelchen aufgelegt, an dem einen Ende mittelſt eines Wachsfügelchens befeſtigt und mit Hilfe

zweier Präparirnadeln in ſolcher Art vorſichtig aufgelöſt, daß ein Ueberblick über alle einzelnen Haare

gewonnen werden kann .

6 .

Aus jedem derartig vorbereiteten Fadenſtücke werden drei Haare von mittlerer Stärke (alſo unter

Vermeidung beſonders ſchwacher und beſonders ſtarker Eremplare ) mit der Pinzette entnommen und auf

den Objektträger gebracht. Bei der Auswahl der zur Meſſung beſtimmten Haarſtücke iſt die Benußung

einer Lupe zu empfehlen .

Nach Auflegung des Deckgläschens wird die Dickenmeſſung für jedes einzelne Haarftück mittelſt

des Okularmikrometers ausgeführt und der gewonnene Werth in Tauſendtelmillimeter notirt. – Hierbei

ſind die ausgewählten Haarſtücke ausgeſtreckt und parallel nebeneinander liegend mit Hülfe kleiner außer

halb des Deckgläschens aufzudrückender Wachskügelchen auf dem Objektträger zu befeſtigen . Auch iſt bei

der Auswahl der zu meſſenden Stelle der einzelnen Haarſtücke immer zu berückſichtigen, daß es ſich um

die Auffindung eines Mittelwerthes handelt. Die Klarheit des Bildes kann übrigens durch Einbringung

eines Waſſertropfens zwiſchen Objektträger und Deckglas erhöht werden .

8 .

Die auf dieſe Weiſe gewonnenen neun Zahlen werden addirt, die Summe durch 9 dividirt.

Der erhaltene Quotient ſtellt die mittlere Dicke der Bolhaare der betreffenden Garnſorte dar. Beträgt

dieſelbe 34/1000 Millimeter (34 Mikron) oder mehr, ſo gehört das Garn unter die Tarifnummer 416 2.

9 .

Ergeben ſich nach einer derartigen Feſtſtellung Zweifel an ihrer Richtigkeit, ſo iſt ſie in gleicher

Weiſe an einem oder einigen aus anderen Kößern oder Strähnen der abzufertigenden Waarenpoſt ent

nommenen Fadenſtücken zu wiederholen .

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 11. Oktober d . J . beſchloſſen , den nachſtehend ge

nannten Amtsſtellen die Befugniß zur Abfertigung von Wollengarn als hartes Kammgarn aus Glanz

wolle über 20 Centimeter Länge zu den Zolljäßen der Tarifnummer 41 c 2 beizulegen :

1 . den Königlich preußiſchen Hauptämtern zu Aachen , Görliß , Düſſeldorf und Stettin ;

2 . dem Königlich bayeriſchen Nebenzollamt zu Kulmbach im Bezirk des Hauptzollamts zu Bayreuth ;

3. den Königlich fädyſiſchen Hauptämtern zu Chemniß und Zittau ;

4 . dem Großherzoglich badiſchen Hauptzollamt zu Mann heim ;

5 . dem Hauptzollamt der freien Hanſeſtadt Bremen zu Bremen und

6 , dem Naiſerlichen Steueramt zu Gebweiler im Bezirk des Hauptzollants Münſter i. Ell.
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In Folge des Zollanſchluſjes von Hamburg und Bremen , ſowie ciniger preußiſcher Gebiets

theile (Central- Blatt S . 913 ff.) ſind in den Verwaltungsbezirken der Königlich preußiſchen Provinzial

Steuer -Direktionen zu Altona und Hannover folgende Veränderungen in dem Stande und den Befugniſſen

der Zoll- und Steuerſtellen eingetreten :

a ) "

Im Direktionsbezirk Altona .

A . Hauptzollamt Altona.

I. die Zollabfertigungsſtellen

a ) auf den Pontons unterhalb des Neumühlener Kai,

b) am Baumwall in Hamburg,

c ) an der Dampfſchiffsbrücke zu St. Pauli,

d ) an der Dampfſchiffsbrücke zu Altona

ſind aufgehoben .

II. Dem Hauptzollamt ſind für die Folge unterſtellt:

1 . Die Zollabfertigungsſtellen

a) am Holzhafen,

b ) am Seeſchiffhafen mit der Station am Neumühlener Kai,

c ) am Altonaer Bahnhof;

2 . das Nebenzollamt zu Blankeneſe, welches gleichzeitig in ein Nebenzollamt II. umgewandelt iſt,

3 . das Steueramt 1. zu Altona (Rainweg 6 ),

4 . das Steueramt I. Pinneberg .

III. Befugniſſe der Amtsſtellen .

1. Das Hauptzollamt (mit Niederlage) iſt zu jeder Zollerhebung und zu jeder durch die Zoll

geſeße vorgeſchriebenen Abfertigung befugt, mit alleiniger Ausnahme der Befugniß , hartes

Kammgarn aus Glanzwolle über 20 cm Länge (Nr. 410 . des Zoltarifs ) abzufertigen .

Außerdem ſind demſelben noch folgende beſondere Befugniſſe beigelegt, nämlich :

zur Abjertigung des mit dem Anſpruch aufSteuervergütung ausgehenden

a ) Zuckers aller Art,

b ) Branntweins, ſowie derjenigen Branntweinfabrikate, deren Alkoholgehalt nicht

durch das Thermo-Alkoholometer feſtgeſtellt werden kann ;

zur Abſtempelung der von Reiſenden und Schiffern eingeführten Spielkarten unter Erhebung

der Stempelſteuer ;

zur Erhebung der Reichsſtempelabgabe durch Abſtempelung von Lotterielooſen .

2 . Die dem Hauptzollamt unterſtellten Zollabfertigungsſtellen haben ſämmtlich hauptamtliche Be

fugniſſe mit Ausſchluß der die Erhebung von Stenipelabgaben betreffenden .

3. Dem Nebenzollamt II. zu Blankeneſe iſt die beſondere Befugniß zur Erledigung von Begleit

ſcheinen I über Segeltuch und alte Segel beigelegt, welche behufs Verarbeitung bezw . Re

paratur und demnächſtiger Wiederausfuhr eingehen .

4 . Das Steueramt 1. zu Áltona hat die Befugniß zur:

Ausfertigung und Erledigung von Begleitſcheinen I und II (auch über die unter Eiſen

bahnwagenverſchluß eingehenden Begleitſcheingüter ), ſowie über vercinsländiſdcs Salz;

Ausfertigung und Erledigung von

a) Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Taback,

b ) Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Branntwein ,

( ) Zuckerbegleitſcheinen I und II ;

Abfertigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden

a ) Bieres ,

b ) Branntweins,

c ) Tabacks ,

d ) Zuckers in weißen , vollen , harten Broden , Blöcken , Platten , Stangen oder Würfelni,

oder in Gegenwart der Steucrbchörde zerkleinert,

139 *
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e) der ausgehenden , nicht unter ſtehender Kontrole eingeſalzenen Gegenſtände, für

welche die Salzabgabenvergütung beanſprucht wird;

zur Erhebung der Uebergangsabgaben ſowie Ausfertigung und Erledigung von Ueber

gangsſcheinen .

5 . Das Steueramt I. zu Pinneberg behält ſeine bisherigen Befugniſſe.

B . Hauptzollamt Ottenſen .

Das Hauptzollamt wird mit dem 31. Dezember d. J. aufgehoben . Schon gegenwärtig ſind die

nachbenannten , dieſem Hauptamt bisher untergeordneten Amtsſtellen eingezogen , nämlich :

a) die Aſſiſtentur am Lobuſch in Ottenſen ,

b ) das Nebenzollamt I. zu Altona,

c) das Nebenzollaint I. zu Eppendorf,

d ) - I. · Hoheluft,

I. por Ditenſen ,

II. zu Alſterdorf,

II. - Altona,

h ) = . II. - Langenfelde.

C . Hauptſteueramt Wandsbek.

I. Das bisherige Hauptzollamt iſt in ein Hauptſteueramt umgewandelt.

Das Hauptſteueramt hat die Befugniß zur

Ausfertigung und Erledigung

von Begleitſcheinen I und II und Erledigung von Begleitſcheinen I und II über vereins

ländiſches Salz ;

Ausfertigung und Erledigung von

a ) Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Tabac ,

b ) Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Branntwein ,

ſowie

c) Zuckerbegleitſcheinen I und II;

Ausfertigung von Muſterpäſſen über Gegenſtände des freien Verkehrs ;

Vornahme von Abfertigungen im Eiſenbahnverkehr in Bezug auf

a ) Waaren -Ein - und Ausgang (S8. 66 bis 71 des Vereinszollgeſeßes),

b ) Aus- und Umladungen der unter Wagenverſchluß beförderten Güter (S . 65 des Vereins

zollgeſekes ),

c) Wiederanlegung des amtlichen Verſchluſſes bei Verſchlußverlegungen (§. 96 des Vereins

zollgeſeßes und $ . 27 des Eiſenbahn -Regulativs),

d ) Abfertigung der unter Eiſenbahnwagenverſchluß eingehenden Begleitſcheingüter ;

Albfertigung von

Leinwand der Nr. 22 f, g 1, g2 und der Anmerkung zu f und g des Zolltarifs zu andern

als zu den höchſten Zolljäßen der betreffenden Tarifpoſition ;

Abfertigung des mit dem Anſpruch auf Steuervergütung ausgehenden

a ) Bieres,

b ) Branntweins ,

c ) Tabacs,

d ) Zuckers (jedoch ohne Befugniß zur Polariſirung),

e ) der ausgehenden nicht unter ſtehender Kontrole eingeſalzenen Gegenſtände, für welche die

Salzabgabenvergütung beanſprucht wird, und zwar ohne Ertheilung der Ausgangs

beſcheinigungen ;

Erhebung der Uebergangsabgaben ſowie Ausfertigung und Erledigung von Uebergangsſcheinen .

II. Die nachbenannten , dem Hauptamt bisher untergeordneten Amtsſtellen ſind aufgehoben , nämlich :

1. das Nebenzollamt 1 . zu Barmbeck,

2. - 1. = Billwärder- Billdeich ,

3 . : 1. Schiffbek.
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III. Das Steueramt I. zu Bergedorf und das Nebenzollamt 1. zu Rothenburgsort – lekteres

unter Umwandlung in eine Zollaſſiſtentur – ſind in die Verwaltung des hamburgiſchen Staates über

gegangen (ſiehe Central-Blatt S . 915).

IV . Die Steuerämter I.

a ) zu Lauenburg,

b ) zu Mölln ,

C ) zu Oldesloe und

die Steuerämter 11.

a ) zu Rakeburg und

b ) zu Trittau

bleiben mit den bisherigen Abfertigungsbefugniſſen dem Hauptſteueramt auch fernerhin unterſtellt.

Im Direktionsbezirk Hannover.

A . Das bisherige Königlich preußiſche Hauptzollamt zu Bremen iſt aufgehoben (ſiehe Central

Blatt S . 918 ).

B . Das Hauptzollamt zu Sebaldsbrück iſt unter Umwandlung in ein Hauptſteueramt ohne

Niederlage nach Verden verlegt. Die Nebenzollämter 1. Klaſſe zu Oberneuland, Diterdamm und Warf,

die Nebenzollämter II. Klaſſe zu Dammſiel, Farge, Haſtedt, Höftdeich , Kuhſiel und Oberblodland, ſowie

die Steuerämter I. Klaſſe zu Ächim und Verden ſind eingezogen , das Nebenzollamt I. Klaſſe zu Vegeſack

iſt in bremiſche Verwaltung übergegangen (Central- Blatt S . 918) und die übrigen Amtsſtellen des bis

herigen Hauptamtsbezirks Sebaldsbrück ſind dem Hauptzollamt zu Geeſtemünde überwieſen (zu vergleichen

nachſtehend unter D .).

C . Dem Hauptſteueramt Verden ſind für die Folge unterſtellt:

a ) die Steuerämter I. Kelaſſe zu Hemelingen , Nienburg , Stolzenau, Sulingen und Hoya ;

die Steuerämter II. Klaſſe zu Rotenburg und Viſſelhövede;

c ) die Fährgeldhebeſtellen zu Daverden , Hagen -Gründen , Ueſen und Stolzenau ;

d ) die Brückengeldhebeſtelle zu Groß-Heins ;

e) die Hafen -, Liege- und Lagergeldhebeſtellen zu Eiße, Intſchede, Nienburg (Lade- und Löſchplaß

ſowie Winterhafen Stolzenau und Hoya.

Das Hauptſteueramt zu Verden , mit welchem eine Niederlage nicht verbunden iſt, hat in 30U

amtlicher Hinſicht die im § . 131 des Vereinszollgeſeßes vom 1 . Juli 1869 für derartige Hauptämter

vorgeſehenen, außerdem diejenigen beſonderen Befugniſſe, welche bisher dem Steueramt 1. Klaſſe dort

ſelbſt beigelegt waren .

D . In Hauptzollamtsbezirke von Geeſtemünde ſind

1 . eingezogen ;

a) die Nebenzollämter 1. Klaſſe zu Lehe und Sandſtedt und das Nebenzollamt II. Klaſſea )

zu Deedesdorf,

b ) die Königlich preußiſche Zollabfertigungsſtelle zu Bremerhaven ;

2 . neu zugewieſen :

a ) das bisherige Nebenzollamt I. Klaſſe zu Burgdamm , welches in ein Steueramt I. Klaſſe

umgewandelt iſt, das Steueramt I. Klaſſe zu Scharmbeck, das Nebenzollamt I. Klaſſe

zu Rönnebeck,

b ) das Nebenzollamt I. Klaſſe auf dem Wachtſchiff bei Einswarden.

Mit dem Steueramt 1. Klaſſe zu Burgdamm iſt eine öffentliche Niederlage verbunden . Daſſelbe

behält diejenigen beſonderen Befugniſſe, welche dem Amt bisher beigelegt waren .

E . Jm Bezirke des Hauptſteueramts zu Stade ſind zur Einziehung gelangt die Nebenzollämter

1. Niaſſe zu Freiburg und Neuhaus und die Nebenzollämter II. Klaſſe zu Lühe und Krautſand. Das

Nebenzollamt I. Klaſſe zu Cuxhaven (auf dem Lande) iſt in hamburgiſche Verwaltung übergegangen (Central

Blatt S . 915 ). In Freiburg iſt ein Nebenzollamt II. Klaſſe errichtet.

F . Im Bezirke des Hauptzollamts zu Harburg ſind zur Einziehung gelangt : Die Nebenzoll

ämter 1. Mlaſſe zu Altenwerder, Finkenwerder, vor Harburg am Anlegepläß der Dampfſchiffe , vor Har

burg an der Neulander Fähre und Moorburg, ſowie die Nebenzollämter II. Klaſſe zu Cranz und

Gätjenſort.
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2 . Finanz- Weien.

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern , ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1 . April 1888 bis zum Schluſſe des Monats September 1888.

Bezeichnung
Ausfuhr.

der
Bleiben

Die Soll
Einnahme beträgt

vom Beginn des

Etatsjahres bis

zum Schluſſe des
obengenannten

Monats

M

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

Differenz

zwiſchen den

Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

- weniger

Vergütungen

Einnahmen.

6 .

Zölle . 125 722 498. +. 9 765 667. 135 488 165130 390. . 135 618 555. . . .
Sabadſteuer . 40 228. 3 840 071 3 743 302 + 96 769. 3 880 299. . . . .
Zudermaterialſteuer . . 6 177 254 95 899 136 - 89 721 882 - 110 386 044 + 20 664 162

Verbrauchsabgabe von Zuđer . . . . 27 751 27 751 + 27 751

Salzſteuer . . . . . . . . . . . . 18 090 378 35 433 18 054 945 17 736 625 + 318 320

Maiſchbottich- und Branntweinmaterialſteuer 5 325 036 6 587 983 1 262 947 13 771 317 – 15 034 264

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu
ſchlag zu derſelben . . . . 48 596 159 2 092 48 594 067 + 48 594 067

Nachſteuer für Branntwein . . . . . . 21 943 21 943 + 21 943
Brauſteuer . . 110,002 10 939 252 10 516 53511 049 254 +. 422717. . .

1 278 323Uebergangsabgabe von Bier . . . 1 278 323 1 135 765 + 142 558

Summe . 230 064 952 102 806 264 127 259 688 62 239 998 + 65 019 690

Svielfartenſtempel . +.
14 353

.
478 087. 463 734· · · · ·

3 344 036Wechſelſtempelſteuer . . . . . . 3 319 465 1 + 24 571

Stempelſteuer für

a ) Werthpapiere . 3 513 407 2 512 845 + 1000 562

b ) Kauf: u . ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte 5 735 368 3 355 655 + 2379 713

c ) Cooſe zu
Privatlotterien . . . 20 779. 254 560 -. 233 781. .
Staatslotterien . . . . 3 178 005 48 254. . 3129 751.

Poſt: und Telegrapben -Verwaltung . . . 94 447 300 89 542512 + 4 904 788

Reichs -Eiſenbahn-Verwaltung . . . . . 25 550 200 24 830 200 * )! + 720 000

*) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 299 486 M . höher.

Anmerkung. Die zur Reichskaſſe gelangte Ift- Einnahme abzüglich der Ausfuhr. Vergütungen und Verwaltungs.

koſten beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen bis Ende September 1888 :

Jſt- Einnahme vom Differenz zwiſchen denBezeichnung Sit -Einnahme in
Beginn des Etatsjahres Špalten 2 und 3,

demſelben Zeitraum des
der bis zum Schluß des + mehr

Vorjahresobengenannten Monats - wenigerEin a b mne n.
ма

I
I
|!

T
I
U

|
|

|

M .

115 350 699

3 168 789

14 011615

+
+

+

+

+

117 191 989

3 385 985

15 225 861

69 597

17 714 013

7 109 123

1 841 290

217 196

1214 246

69 597

411 433

9874 714

+

17 302 580

16 983 837

+

-

Zölle · · · · · · · · · · · · · ·

Tabacſteuer .

Zudermaterialſteuer .

Verbrauchsabgabe von Zucker . . . . .
Salzſteuer . . . . . . . . . . . . .

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag
zu derſelben . . . . . . . . . . .

Nachſteuer für Branntwein . . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . .

Summe .

Spielkartenſteinpel . . . . . . . . . .

31415 332

9 293 111

10 370 935

+
+

+

+ 31 415 332

+ 9 :293 111

+ 483 3269 887 609

211 636 752

500 525

176 705 129

494 273

+ 34 931 623

6 252

+
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3 . Handels- und Gewerbe-Weſen.
?) an

Heidi

Ten;

en 4

Bekanntmachung.

Auf Grund des $. 2 der Kaiſerlichen Verordnung vom 24 . Februar 1882 über das gewerbsmäßige

Verkaufen und Feilhalten von Petroleum (Reichs -Geſekblatt Seite 40) wird die Vorſchrift unter §. 5 Nr. 4

der Bekanntmachung vom 21. Juli 1882 (Central- Blatt Seite 344) dahin abgeändert, daß die Beigabe

einer für die Kontrole der drei Hauptabſtände beſtimmten Kontrollehre zu den beglaubigten Petroleum

probern fortan nur auf Wunſch der Betheiligten erfolgt. Die Phyſikaliſch-techniſche Reichsanſtalt (Zweite

Abtheilung) wird die Prüfung der Unverändertheit jener Abſtände fortan gegen eine Gebühr von

0 ,50 M . ausführen .

Berlin , den 27 . Oktober 1888.

Der Reichskanzler .

In Vertretung: Ed.
65 667

96 769

664 16

319320 4 . Konſulat - W ej e n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den Kaufmann Johann Thyen in Hankau

(China) zum Vize-Konſul daſelbſt zu ernennen geruht.

5 . Polizei-Weſen.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.
14353
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104 788

7:30 000 2 . 6 .

waltun
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Name und Stand Alter und Heimath
Datuin

Behörde, welche die
Grund des

Ausweiſung

der Beſtrafung.
des Ausgewieſenen .

Ausweiſungs.
beſchloſſen hat.

beſchluſſes .

4 .

a . Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuch s :

1. / Friedrich Wilhelm geboren am 14 . März 1859 zu Bude-lichwerer Diebſtahl Königlich preußiſcher Re: 23. Dktober

Schaffowski, Ar Borowski, Kreis Plod , Ruſſiſch Polen ,'' (1 /2 Jahr Zuchthaus gierungspräſident zu d . J.

beiter und Leinweber, ortsangehörig zu Kizyn, Streis' Ziecha : laut Erkenntniß vom Marienwerder,

| now , ebendaſelbſt, | 29. April 1887), I

b . Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs :

2. / Auguſtin langer, circa 40 Jahre alt, geboren zu Wiekſtatel, Landſtreichen , Betteln Königlich preußiſcher Re: 17 . September

Arbeiter, Böhmen , ortsangehörig zu Grulich , und Nichtbefolgen der gierungspräſident zu d. J .
ebendaſelbſt, Reiſeroute, Dppeln ,

3 . Joſef Schreimer, geboren am 19 . März 1822 zu Aders. Betteln im wiederhol.Königlich preußiſcher Re- 23. Oktober

Arbeiter, bad), Bezirk Braunau , Böhmen , oris. ten Rüdfall, gierungspräſident zu d. J.
angehörig ebendaſelbſt, Liegniß,

Frederika Johanna geboren am 31. März 1859 zu Wehl, Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re- 22 . Auguſt

Reewinkel, Dienſt: Provinz Gelderland, Niederlande, orts gierungspräſident zu d. I.

magd, angehörig zu S 'Heerenberg, ebenda Düſſeldorf,
ſelbſt,

5 . Karl Zingg, Uhr- geboren am 11. November 1849 zu desgleichen Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 22. Dktober

macher, Avanches , Kanton Waadt, Schweiz, dent zu Colmar, d. J.
| ortsangehörig ebendaſelbſt ,

6 Karl Wilhelm geboren am 28 . Januar 1866 zu Zell, desgleichen , derſelbe, desgleichen .

Lüſcher, Tagner, Baden , ortsangehörig zu Muhen, Kan:

ton Aargau, Schweiz,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .

4 : 46
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Central-Blatt

Deutſche N e idh .

für das

Herausgegeben

im

Reidsamt des Innern.

zu bezichen durch alle Poftanftalten und Buchhandlungen . – Pränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 9. November 1888. N 46.

Inhalt : 1. Marine und Schiffahrt : Erſcheinen eines

weiteren Heftes der Entſcheidungen des Ober . Seeamts

und der Seeämter . . . . . . . . . Seite 933

2. fonſulat-Weſen : Ernennung . . . . . . . . 933

3 . Maaße und Gewichts - Weſen : Beſtimmungen für die

Prüfung und Beglaubigung von Thermometern . 934

4 . PolizeisWeſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 938 .

1. M a r i ne und Schiffah r t.

Das erſte Heft des achten Bandes der im Reichsamt des Innern herausgegebenen „ Entſcheidungen des

Ober-Seeamts und der Seeämter des Deutſchen Reichs" iſt im Verlage von L . Friederichſen & Co. in

Hamburg ſoeben erſchienen . Das Heft iſt im Wege des Buchhandels zum Preiſe von 2 ,00 M . für das

Eremplar zu beziehen .

Mit dieſem Hefte der „ Entſcheidungen des Dber -Seeamts und der Seeämter des Deutſchen

Reichs" wird eine Beilage, enthaltend Sach - und ſonſtige Regiſter zu den im ſiebenten Bande veröffent

lichten Entſcheidungen ausgegeben , welche mit dem Hefte zugleich oder auch abgeſondert zum Preiſe von

0,50 M . für das Eremplar bezogen werden kann.

Berlin , den 6 . November 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung : Eck.

2 . Konſul a t : Weſe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs den früheren Konſul in Cairo, Dr. Schmidt,

zum General-Konſul für Japan in Yokohama zu ernennen geruht.
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Ueber die Prüfung und Beglaubigung von Thermometern hat die Phyſikaliſch - techniſche Reichs

anſtalt die nachſtehenden Beſtimmungen erlaſſen , welche an die Stelle der von der Kaiſerlichen

Normal-Aidhungs- Kommiſſion unterm 10. November 1885 (Central-Blatt für das Deutſche Reich S .536 )

bekannt gegebenen Vorſchriften treten .

B e ft i m mungen

für

die Prüfung und Beglaubigung von Thermometern .

Die zweite (techniſche) Abtheilung der Phyſikaliſch - techniſchen Reichsanſtalt übernimmt die

Prüfung und Beglaubigung von Thermometern nach Maßgabe folgender Beſtimmungen :

9 . 1.

Zwed der Prüfung Die Prüfung hat den Zweck, die Richtigkeit der zeitigen Angaben der Thermometer zu

Beglaubigung. beſcheinigen . Sie kann mit einer Beglaubigung verbunden ſein , ſofern die Grenzen der zu er

wartenden ſpäteren Veränderungen der Angaben ermittelt werden können .

Zulaſſung.

$ . 2.

Zur Prüfung zugelaſſen ſind mit Queckſilber gefüllte Thermometer aus Glas ; die Prüfung

anderer Thermometer wird nur inſoweit übernommen , als Beſtimmungen dafür im Folgenden vor

geſehen ſind oder als in beſonderen Fällen die Reichsanſtalt es für zuläſſig erachtet.

Die Beglaubigung beſchränkt ſich in der Regel auf Queckſilberthermometer zu ärztlichen

Beobachtungen , auch unter dieſen ſind Marimumthermometer von der Beglaubigung ausgeſchloſſen .

1. Queckſilberthermometer für ärztliche Beobachtungen .

$ . 3.

Anforderungen Aerztliche Thermometer , deren Prüfung verlangt wird , ſollen folgenden Anforderungen
bei Brüfung ohne conünen :

Beglaubigung. genügen :

1. Die Theilung ſoll nach Zehntelgraden der hunderttheiligen Thermometerſkale fortſchreiten

und mindeſtens von + 36 bis + 42 Grad reichen . Die Länge des Intervalles von

einem Grad ſoll nicht kleiner als 3,5 Millimeter ſein .

Kapillarröhre liegen, daß an allen Stellen eine unzweideutige Ableſung möglich iſt.

3. Um bei Einſchlußthermometern Verrückungen der Skale erkennbar zu machen , ſoll ſeitlich

von derſelben auf dem Umſchlußrohr eine Strichmarke angebracht ſein , welche ſich mit

dem Theilſtrich für 38 Grad zur Deckung bringen läßt. Auch ſoll dieſer Strich bis zu

dem an das Umſchlußrohr ſich anlegenden Theil des Skalenſtreifens heranreichen.

4 . Die Theilung ſoll in dauerhafter Weiſe ausgeführt, deutlich numerirt und mit der An

gabe „ Hunderttheilig " , „ Centigrad " oder einer ähnlichen unzweideutigen Bezeichnung

verſehen ſein .

5 . Das Thermometer ſoll an wenig auffälliger Stelle eine Geſchäftsnummer tragen ; auch

iſt die Aufbringung eines Geſchäftsnamens, einer Handelsmarke oder dergl. zuläſſig .

6 . Marimumthermometer ſollen durch ihre Bezeichnung als ſolche gekennzeichnet ſein .

Aerztliche Thermometer mit Theilung nach Fahrenheit können nach Ermeſſen der Reichs

anſtalt zur Prüfung zugelaſſen werden .
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der Priifung .

§ . 4 .

Die Prüfung bedingt bei einem Sfalenumfang von 14 Graden oder weniger die Ver- Art und Umfang

gleichung der Angaben des Thermometers an mindeſtens 3 Skalenſtellen mit den Angaben eines

Normalthermometers , bei größerem Skalenumfang können die zu prüfenden Stellen entſprechend ver

mehrt werden . Bei Marimumthermometern tritt zu den erſten Vergleichungen eine Wiederholung

an mindeſtens 2 Skalenſtellen .

§ . 5 .

Ergiebt die Prüfung, daß die Fehler der thermometriſchen Angaben 0 ,2 Grad im Mehr Beſcheinigung und
Kennzeichnung.

oder Minder nicht überſteigen , ſo wird über den Befund eine Beſcheinigung ausgeſtellt und auf das

Thermometer eine laufende Nummer nebſt einem Rennzeichen der vollzogenen Prüfung aufgeäßt.

Ein Marimumthermometer , deſſen Angaben bei wiederholten Vergleichungen in derſelben

Temperatur um mehr als 0,1 Grad von einander abweichen , erhält keine Prüfungsbeſcheinigung.

Die Beſcheinigung über die Prüfung giebt die zeitigen Fehler der thermometriſchen Angaben

in Zehntelgraden an . Als Kennzeichen der vollzogenen Prüfung dient ein Adler , welcher in der

Nähe des Theilſtriches für 38 Grad aufgeäßt wird.

bei

§. 6 .

Aerztliche Thermometer , deren Beglaubigung verlangt wird , ſollen außer den Beſtim - Anforderungen

mungen unter S. 3 , Nr. 1 bis 5 noch den folgenden Anforderungen genügen : Beglaubigung .

1. Die Theilung darf nach unten hin nur bis + 20 Grad, nach oben hin nur bis + 50 Grad

ausgedehnt ſein . Auch ſoll in der Nähe des Eispunktes eine Hülfstheilung vorhanden

ſein , welche mindeſtens von – 0 ,3 bis + 0 ,3 Grad reicht.

2 . Das Thermometer ſoll oben zugeſchmolzen und ohne aufgekitteten Hülſenkopf zur Ein

reichung gelangen .

3. Das obere Ende der Kapillare ſoll frei ſichtbar ſein .

der Prüfung.

§. 7.

Bei Thermometern, deren Beglaubigung verlangt wird, tritt zu der Prüfung durch Ver - Art und Umfang

gleichungen mit einem Normalthermometer gemäß der Beſtimmung unter g. 4 die Ermittelung der

zu erwartenden ſpäteren Veränderungen der Angaben . Dieſe Ermittelung bedingt anhaltende Er

wärmung und wenigſtens 3 geſonderte Beſtimmungen des Eispunktes während einer Zeit von

etwa 20 Tagen .

S. 8 .

Ergiebt die Prüfung eines zur Beglaubigung vorgelegten Thermometers , daß ſeine Angaben Art berBeglaubigung.

um nicht mehr als 0,15 Grad zu niedrig oder um nicht mehr als 0,05 Grad zu hoch ſind, ſowie

daß ſpätere Veränderungen von mehr als 0,1 Grad in einem gewiſſen größeren Zeitraum mit hin =

reichender Sicherheit ausgeſchloſſen ſind, ſo wird das Thermometer geſtempelt, eine laufende Nummer

und die Jahreszahl der Prüfung aufgeäßt, ſowie eine ſchriftliche Beglaubigung beigegeben . Die

leştere bekundet, daß für die Fehler der Angaben zur Zeit der Prüfung ſowie für die zu erwartenden

ſpäteren Veränderungen die feſtgeſtellten Grenzen eingehalten werden ; ſie giebt außerdem die Lage

des zeitigen Eispunktes und die Fehler der geprüften Skalenſtellen in Hundertſtelgraden an .

Als Stempelzeichen dient auf der Kuppe des Thermometers ein fünfſtrahliger Stern und

auf dem Mantel des Rohres das Bild des Reichsadlers von einer Ellipſe umſchloſſen ; unter dem

Adler erhält die Jahreszahl, über demſelben die laufende Nummer ihren Plaß."

II. Queckſilberthermometer für andere als ärztliche Beobachtungen .

$. 9.

Queckſilberthe
rinometer

für andere als ärztliche Beobachtunge
n

werden zur Prüfung zuge- Anforderungen.

laſſen , wenn ſie den Vorſchriften unter S. 3, Nr. 2 bis 5 entſprechen , doch ſind außer Theilungen

nach der hunderttheilig
en

Skale (Nr. 4 ) auch ſolche nach Fahrenheit oder Reaumur zuläſſig ; ferner
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genügt es , daß die unter Nr. 3 für Einſchlußthermometer vorgeſehene Strichmarke mit irgend einem

Strich der Skale zur Deckung gebracht werden kann . Die Theilung von Thermometern, deren

Prüfung bei der Siedetemperatur des Waſſers verlangt wird, ſoll wenigſtens um 1 Grad über dieſe

Temperatur hinausreichen .

§. 10.

Art und Umfang Die Prüfung erfolgt durch Vergleichungen mit dem Normalthermometer, geeignetenfalls
der Brüfung.

kann ſie auch durch Kalibrirung, Ermittelung der thermometriſchen Firpunkte und der Fehler der

Eintheilung geſchehen . Ebenſo kann die Prüfung auf die zu erwartenden ſpäteren Veränderungen

der Angaben ausgedehnt werden . Soweit dies angeht, tritt zu jeder Prüfung die Feſtſtellung der

Depreſſion des Eispunktes nach vorausgegangener Erwärmung.

Thermometer , deren Prüfung für Temperaturen über 100 Grad verlangt wird, werden vor

her andauernden Erhißungen ausgeſeßt und darauf langſam abgekühlt, ſofern nicht die Betheiligten

nachweiſen , daß die Inſtrumente bereits vor ihrer Einſendung einem ſolchen Verfahren unter

worfen worden ſind.

Ueber den Umfang der Prüfung entſcheidet unter thunlichſter Berückſichtigung der Wünſche

der Betheiligten die Reichsanſtalt. Thermometer mit Papierſkalen werden bei Temperaturen über

50 Grad nicht geprüft.

f . 11.

Beſcheinigung Ueber den Befund der Prüfung wird eine Beſcheinigung ausgeſtellt und auf das Thermo

nung.meter eine laufende Nummer nebſt einem Kennzeichen der vollzogenen Prüfung (S. 5 , Abſaß 3) aufgeäßt.
und &

III . Andere als Queckſilberthermometer.

Weingeiſt

$ . 12.

Auf die mit Weingeiſt, Holzgeiſt oder dergl. gefüllten Thermometer aus Glas finden die
tħermometer auf Vorſchriften unter $ 8. 9 bis 11 ſinngemäße Anwendung.

§. 13.

Zeigerthermometer. Zeigerthermometer, beſtehend aus einem ringförmig gebogenen Rohr, das mit Weingeiſt,

Holzgeiſt oder dergl. gefüllt iſt und deſſen Bewegung auf einem Zifferblatt mit Skale angezeigt

wird , werden zur Prüfung zugelaſſen , ſofern über das Verhalten von Thermometern gleicher Ein

richtung und gleichen Urſprungs hinreichende Erfahrungen bei der Reichsanſtalt vorliegen und die

Bedingung des g. 3, Nr. 5 erfüllt iſt. Ueber die Art und den Umfang der Prüfung entſcheidet

die Reichsanſtalt.

Aerztliche Zeigerthermometer , d . h. ſolche, deren Theilungmindeſtens von + 36 bis + 42 Grad

reicht und nach Fünftel- oder Zehntelgraden fortſchreitet, werden an wenigſtens 4 Skalenſtellen mit

dem Normalthermometer verglichen .

Ueber den Befund der Prüfung wird eine Beſcheinigung ausgeſtellt, welche die zeitigen

Fehler höchſtens bis auf Zehntelgrade angiebt. Aerztliche Zeigerthermometer, deren Fehler 0 ,2 Grad

im Mehr oder Minder überſteigen , erhalten keine Beſcheinigung. Zur Kennzeichnung der vollzogenen

Prüfung wird an geeigneter Stelle ein Reichsadler auf das Gehäuſe aufgedrückt.

Prüfungs

gebühren .

Gebühren.

§. 14 .

Es werden erhoben :

A . Bei ärztlichen Thermometern :

1 . für Prüfung eines ärztlichen Queckſilberthermometers durch Vergleichungen an

3 Skalenſtellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,60 M
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0 ,70 M .

1,20

2 . für Prüfung eines ärztlichen Maximumthermometers durch Vergleichungen an

3 und wiederholte Vergleichungen an 2 Škalenſtellen . . ; . . .

3. für Beglaubigung eines ärztlichen Thermometers nach Vergleichungen an 3

Skalenſtellen nebſt Unterſuchung der Veränderlichkeit der Angaben i . . .

4. für jede weitere Prüfung einer Skalenſtelle

bei beglaubigten Thermometern . . . . . . . . . . . . . .

bei anderen ärztlichen Queckſilberthermometern .

5 . für Prüfung eines ärztlichen Zeigerthermometers durch Vergleichungen an

4 Skalenſtellen . . . . . . .

Wird die Prüfung auf mehr als 4 Stellen ausgedehnt, ſo erhöht ſich die

Gebühr für jede weitere Stelle um .

6 . für Prüfung eines ärztlichen Thermometers , welches die zugelaſſene Fehlergrenze

nicht einhält . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 ,00 -

0 ,20 -

0 , 15 =

0, 25 -

B . Bei anderen Thermometern aus Glas:

7 . für jede Eispunktsbeſtimmung . . . . . . . .

8 . für Prüfung einer Skalenſtelle durch Vergleichungen in Temperaturen über 0

bis einſchließlich 50 Grad
: : : :

Dieſe Gebühr ermäßigt ſich auf 0,15 M ., ſofern die Fehlerangaben nur auf

Zehntelgrade verlangt werden .

9 . für Prüfung einer Skalenſtelle durch Vergleichungen in Temperaturen

unter 0 Grad bis zu — 20 Grad hinab . . . . . . . . . . .

über 50 bis einſchließlich 100 Grad . . . . . . . . . . . .

= 100 = 200 = . . . . . . . . . . . .

= 200 = - 300 = . . . . . . . . . . . .

0,50 -

1
10 ,50

0 ,60

4

C . Im Allgemeinen :

Für Kalibrirungen und ſonſtige unter Nr. 1 bis 9 nicht aufgeführte Prüfungsarbeiten ,

ſowie für die Prüfung anderer als der dort genannten Thermometer werden Gebühren nach Maß

gabe der aufgewendeten Arbeit erhoben und wird dabei für jede Arbeitsſtunde eine Gebühr von

1,50 M . angeſeßt.

Für Aufäßung einer Strichmarke oder einer anderen vorgeſchriebenen Bezeichnung wird

eine Gebühr von 0,10 M . berechnet. Für Aufbringung der laufenden Nummer , für Stempelung,

ſowie für Ausfertigung einer Beſcheinigung oder Beglaubigung gelangen beſondere Gebühren nicht

zur Erhebung.

Charlottenburg, den 9 . Oktober 1888.

Phyſikaliſch -techniſche Reichsanſtalt.

von Helmholß.
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4 . Polizei-Weſe .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Außweiſungs

beſchluſſes.

6 .

des Ausgewieſenen .

1 d. I .

a . Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs:

1 . Heinrich Weidlich , geboren am 8 . Mai 1859 zu Voigts-lichwerer Diebſtahl (2 Königlich preußiſcher Re. 24. Juli 2. 3.

Tiſchlergeſelle, froſſe,BezirtFreiwaldau ,Deſterreichiſch Jahre Zuchthaus laut gierungspräſident zu

Schleſien , ortsangehörig ebendaſelbſt, Erfenntniß vom 20 . Oppeln ,

Oftober 1886 ),

2. Adam Rawa, ohne geboren am 16 . Dezember 1857 zu Diebſtahl im wieder. Kaiſerlicher Bezirkspräſi. 26. Oktober
Stand, Kaliſch , Ruſſiſch -Polen , ortsangehörig holten Rüdfalle (4 dent zu Colmar,

ebendaſelbſt, JahreZuchthaus laut

Erkenntniß vom 24 .

September 1884 ),

b . Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs:

3. MarianneBronislawa 54 Jahre alt, geboren und ortsange Diebſtahl und Land,Königlich preußiſcher Re- 23. Juli d .

Brodzic , unverehe: börig zu Myſieniec, Rußland, ſtreichen , gierungspräſident zu

licht, Tagelöhnerin , Königsberg,

4 . Philipp uardo, geboren am 30. Mai 1867 zu Chriſtiania , Landſtreichen, Königlich preußiſcher Re. 29 . Dktober

Gerber, Norwegen , ortsangehörig ebendaſelbſt, gierungspräſident zu d. J.
Potsdam ,

5 . Maria Apollonia 53 Jahre alt, geboren angeblich zu Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re. 20 . Oktober

Doll , Ehefrau, | Locze bei Porwow , Rußland, Betteln , gierungspräſident zu d. J.
Stade,

6 . Anton Bolkenſtein , geboren am 24 . Juli 1861 zu Heldørn , desgleichen , Königlich preußiſcher Re: 12 . Oktober
Tuchweber, Niederlande,ortsangehörig ebendaſelbſt, gierungspräſident zu d . I.

Machen ,

Johann Schott, 41 Jahre alt, geboren und ortsangehörig Landſtreichen , Betteln , Stadtmagiſtrat Deggen : 3. Auguſt 1.
Privatlehrer, | zu Wien , Deſterreich , wohnhaft zulegt Führung falſcher Leo dorf, Bayern ,

in Weng, Bezirk Griesbach , Nieder . gitimationen und ver.

bayern , | botener Waffen ,

8 . Johann þura , 30 Jahre alt, geboren und ortsange. Landſtreichen , derſelbe, desgleichen .

| Drechsler, hörig zu Rocow , Bezirk Tabor,
Böhmen ,

Bernhard Brill. 24 Jahre alt, geboren zu Tyb, Bezirt Landſtreichen , Betteln , derſelbe, 8. Auguſt 0. 3
maier, Schuh Ludiß , Böhmen , ortsangehörig zu Fälſchung von Legi.

macher, Chieich, ebendaſelbſt, I timationspapieren ,

10 . Franz Rubner, 22 Jahre alt, geboren zu Rollefſengruen , Landſtreichen und derſelbe, 1. September

Hausknecht, Gemeinde Frauenreuth , Bezirk Eger, Führung falſcher Les

Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt, gitimationspapiere,

11. Emil Puriche, 24 Jahre alt, geboren und ortsange: Landſtreichen , Betteln derſelbe , 13 . Oftober
Handlungsfominis, | börig ' zu Eulau , Bezirk Tetſchen und Gebrauch eines d . I .

Böhmen , falſchen Zeugniſſes ,

12. Anton Mika, Litho geboren am 11. Mai 1868 zu Semlin , Betteln im wiederhol- Königlich bayeriſches Be. 15. Oftober

graph, Kroatien - Slavonien , ortsangehörig ten Rüdfalle und zirksamt Traunſtein , d . J .

ebendaſelbſt, Tragen verbotener

Waffen ,

13. Franz Noad , Dienſt- geboren am 28 . Oktober 1874 zu Semiz Landſtreichen und Königlich ſächſiſche Kreis : 4 . Oktober

knecht, bei Böhmiſch Brod, Böhmen , ortsan : Betteln , hauptmannſchaft Leipzig, d. I.

gehörig ebendaſelbſt,

Berlin , Carl þcymams Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſde Reid .

für das

Herausgegeben

in

Reichsamt des Innern.

Bu bezichen durch alle Poftanftalten und Buchhandlungen . — Pränumerations-Preiß für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 16 . November 1888. N 47.

Inhalt: 1. Ronſulat-Weſen : Ermächtigungen zur Vor

nahme von Civilſtands- Aften ; - Einziehung eines Vize:

Ronſulats a .; - Erequatur-Ertheilung . • Seite 939

2 . Zoll: und Steuer · Deſen : Beſtellung eines Stations:

Rontrolörs ; - Veränderungen in dem Stande oder den

Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen . . . . 940

3 . Bant-Weſen : Status der deutſchen Notenbanken Ende

Oktober 1888 . . . . . . . . . . . . 942

Polizei-Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 944

1. Koniu I a t ·Weſe n .

-- - - -

Dem Kaiſerlichen General-Ronſul Dr. Schmidt zu Yokohama iſt auf Grund des $ . 1 des Geſekes dom

4 . Mai 1870 in Verbindung mit S. 85 des Geſcßes vom 6 . Februar 1875 für ſeinen Amtsbezirk die

Ermächtigung ertheilt worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und Schuß

genoſſen vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .

Dem Verweſer des Kaiſerlichen Konſulats zu Quito, A . Herrmann , iſt auf Grund des $. 1 des

Gefeßes vom 4 . Mai 1870 in Verbindung mit § . 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für den Amts

bezirk dieſes Konſulats und für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung die Ermächtigung ertheilt worden ,

bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und von unter deutſchem Schuße lebenden

Schweizern vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .

Dem bisherigen Vize-Konſul in Setubal, O 'Neill, iſt die nachgeſuchte Entlaſſung aus dem Reichsdienſte

ertheilt worden .

Das Vize -Konſulat in Setubal iſt eingezogen und der bisherige Amtsbezirk deſſelben , umfaſſend

das Küſtenland jüdlich bis Sines , dem Konſul Daehnhardt in Liſſabon zugewieſen worden , welcher den

Kaufmann Joaquim Patricio Tryrell zum Konſular -Agenten in Setubal beſtellt hat.

Dem zum General-Konſul von Zanzibar für Deutſchland mit dem Amtsſiße in Hamburg ernannten

Herrn Albrecht O 'Swald iſt das Erequatur Namens des Reichs ertheilt worden .
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2 . Zoll , und Steuer -Weſen.

Puf Grund der Beſtimmung im Artikel 36 der Reichsverfaſſung iſt nach Vernehmung des Ausſchuſſes

des Bundesraths für Zoll- und Steuerweſen der Reviſor Spaeth bei dem Königlich württembergiſchen

Steuer-Kollegium zu Stuttgart an Stelle des in den Landesdienſt !zurückberufenen Königlich württem

bergiſchen Finanz-Aſſeſſors Steinbeis dem Königlich preußiſchen Hauptzollamt zu Vreden , den Königlid )

preußiſchen Hauptſteuerämtern zu Dortmund, Gjerlohn, Lippſtadt, Minden , Münſter und Rheine in

Weſtfalen , ſowie dem Hauptſteueramt zu Lemgo als Stations-Kontrolör, mit dem Wohnſiß in Münſter,

vom 1. November d . I. ab beigeordnet worden .

Veränderungen in dem Stande oder den Befugniſſen der Zoll- und Steuerſtellen .

Jm Königreich Preußen .

Es ſind umgewandelt worden :

a ) die Steuerämter I. zu Szittkehmen im Bezirk des Hauptzollamts zu Eydtkuhnen und zu Saalfeld

b ) die Steuerämter 11. zu Stallupönen im Bezirk des Hauptzollamts zu Eydtkuhnen , zu Tapiau im

Bezirk des Hauptſtenieramts zu Friedland i. Oſtpr., zu Darkehmen im Bezirk des Hauptſteueramts

zu Gumbinnen , zu Mohrungen im Bezirk des Hauptſteueramts zu Oſterode, zu Lublinik im

Bezirk des Hauptzollamts zu Landsberg D .- S ., zu Wüſtew altersdorf im Bezirk des Hauptzollants

zu Liebau , zu Beuthen a. D ., Kontopp und Schlawa im Bezirk des Hauptſteueramts zu Glogau ,

zu Þriebus im Bezirk des Hauptſteueramts zu Görlig , zu Krappiß und Leſchniß im Bezirk

des Hauptſteueramts zu Oppeln , zu Nimptſch im Bezirk des Hauptſtcucramts zu Schweidniß und

zu Lütjenburg im Bezirk des Hauptzollamts zu Neuſtadt i. H . – in Steuerämter I.;

c) das Nebenzollamt I. zu Woycin im Bezirk des Hauptzollamts zu Inowrazlaw in ein Neben

zollamt 11.

Das Steueramt II. zu Tiegenhof im Bezirk des Hauptſteueramts zu Elbing iſt aufgehoben

worden .

Es iſt ertheilt worden :

dem Steueramt I. 311 Soltau im Bezirk des Hauptſteueramts zu Celle die Befugniß zur Er

ledigung von Begleitſcheinen [ über die für die Firmen Carl Breiding & Sohn bezw . 6 . A . Röders

daſelbſt eingehenden Sendungen von Wolle , Haaren , Jute und Leder bezw . von Holzwaaren auch in

Berbindung mit anderen Materialien , auch wenn die gedachten Waarenſendungen unter Eiſenbahnwagen

verſchluß eingehen ;

dem Steueramt I. zu Delißich im Bezirk des Hauptſteueramts zu Wittenberg die Befugniß zur

Erledigung von Begleitſcheinen I über Getreide und event. wieder einzuführende Mühlenfabrikate ;

dem Nebenzollamt II. zu Biljafrug im Bezirk des Hauptzollamts zu Strasburg i. Wcjipr. die

Befugniß zur Abfertigung von Weizen , Roggen , Gerſte , Hafer , vülſenfrüchten und Delſaaten mittelſt

Begleitſchein I auf die Hauptzollämter in Danzig und Thorn .

Jm Königreich Sachſen .

Dem Hauptſteueramt 311 Zwickau einſdließlidh der Bahnhofs- Zollerpedition dajelbſt iſt die Be

fugniß zur Abfertigung von Waaren der Nummern 41 i 5 und 41 d 6 des Zolltarifs zu anderen als

den höchſten Zolljäßen dieſer Nummern beigelegt worden .

Bei dem Hauptſteueramt zu Freiberg iſt eine beſchränkte öffentliche Niederlage für Taback und

Tabackfabrikate errichtet worden .

Im Königreich Württemberg.

Zu Weingarten iſt ein dem Nameralamt Weingarten unterſtelltes (Brenzſteueramt errichtet und

demjelben die Befugniß zur Erledigung von Uebergangsſcheinen über Bier , Branntwein , Wein und ge

idrotenes Malz beigelegt worden .
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Im Großherzogthum Baden .

Der Steuer- Einnehmerei zu Philippsburg im Bezirk der Ober - Einnehmerei zu Bruchſal iſt

die Befugniß zur Erledigung von Verſendungsicheinen I über nicht denaturirten ſteuerfreien Branntwein

311 Heilzwecken ertheilt worden .

An Stelle des IInterſteueramts in Pforzheim iſt daſelbſt eine Steuer-Einnehmerci Pforzheim I.

und ein Nebenzollamt I. errichtet worden . Der neu errichteten Stcuer -Einnehmerei iſt die Befugniß zur

Erhebung von llebergangsabgaben bezw . innerer Verbrauchsabgabe beim Eingang von Bier, Wein und

Branntwein und zur Ausfertigung und Erledigung von Uebergangsſcheinen über Bier, Wein und Brannt

wein , ferner die Befugniß zur Ausfertigung und Erledigung von Branntweinverſendungsſcheinen I und II

und zur Abfertigung des mit Anſpruch auf Steuer -Rückvergütung ausgehenden Branntweins und Bieres

übertragen . Auf das Nebenzollami I. dagegen ſind die ſonſtigen Befugniſſe des bisherigen Unterſteueramts

mit beſchränktem Niederlagerecht übergegangen .

Im Großherzogthum Heſſen .

Die Orts - Einnehmerei zu Monsheim im Bezirk des Hauptſteueramts zu Worms iſt aufge

hoben worden .

Dem Hauptſteueramt zu Darmſtadt iſt die Befugniß zur Abfertigung derjenigen mit dem Anſpruch

auf Vergütung der Verbrauchsabgabe von Branntwein ausgchenden Branntweinfabrikate ertheilt worden ,

deren Alkoholgehalt nicht unter Anwendung des Thermo-Alkoholometers crmittelt werden kann .

Im Großherzogthum Oldenburg.

Das Nebenzollamt II. zu Dedesdorf im Bezirk des Hauptzollaints zu Geeſtemünde iſt auf=

gehoben worden .

Es ſind ermächtigt:

1. zur Ausfertigung und Erledigung von Verſendungsſcheinen I und II über inländiſchen Branntwein

ſämmtliche Hauptämter , die Steuerämter Wildeshauſen , Damme, Löningen und Delmen

horſt, die Steuer- Rezeptur Weſterſtede und die Nebenzollämter 1. Elsfleth und Nordenham ;

2 . nur zur Erledigung von Verſendungsſcheinen | und Il über inländiſchen Branntwein die Steuer

ämter Cloppenburg, Vechta und Jever, ſowie die Nebenzollämter 1. Fodderwarderſiel und

Strohauſen .

Jm Großherzogthum Mecklenburg -Schwerin .

Die Zoll - Erpedition auf dem Bahnhof zu Wismar im Bezirk des Hauptzollamts zu Roſtock

iſt aufgehoben worden und die Abfertigung der daſelbſt mit der Eiſenbahn ankonimenden Güter auf das

dortige Nebenzollamt I. übergegangen .

Im Herzogthum Anhalt.

Dem Steueramt zu Bernburg iſt die Befugniß zur Erledigung von Begleitſcheinen 1 über

ausländiſches Getreide für die Herzoglichen Saalmühlen daſelbſt beigelegt worden .

In Elſaß- Lothringen .

Das Nebenzollamt II. zu Lüßel im Bezirk des Hauptzollamts zu Altkirch iſt aufgehoben

. - - - - - - - -
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4 . PolizeisWeſ e n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete .

Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Außweiſungs

beſchluſſes.
des Ausgewieſenen .

4 . i 5 .

a . Auf Grund des S. 39 des Strafgeſeßbuchs:

1 . 1 Andreas Karticall, geboren am 16 . November 1847 zulidmirer und einfacher Königlich bayeriſches Be:'20 . September

Tagelöhner, Franzelhütte. Bezirk Biſchoffteiniß , Diebſtahl ( 1 Jabr, zirksamt Ansbach), 10. J .

Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt, 11 Monat Zuchthaus
laut Erkenntniß vom

1. Oktober 1887),

2. Karl Robert Hoda , geboren am 26 . Januar 1865 zu 4 ſthwere Diebſtähle Fürſtlich reußiſches Land- 5 . Oktober
Bädergeſelle, Ratibor bei Neuhaus, Böhmen , wohn. ( 2 Jahre Zuchthaus rathsamt zu Gera, d . J .

haft zuleßt in Gera , Reuß i. 2 ., | laut Erkenntniß vom

25 . Oktober 1886 ),

b . Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs :

3 . Heinrich Wagner, geboren am 19 . Juli 1869 zu Lurem . Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re: 27. Oktober
| Schreinergeſelle , burg , ortsangehörig ebendaſelbſt , | Betteln , gierungspräſident zu d . I .

Düſſeldorf,
4 . Martin Klingl, geboren am 20 . Oktober 1864 zu Haſel : desgleichen Königlich bayeriſches Be- 29. Oktober

Müller, bach , Bezirk Taus , Böhmen , orts. zirksamt Viechtach, 1 d. J .
angehörig ebendajelbſt,

5 . FranzBuchidacer, geboren am 28 . September 1864 zu Landſtreichen , Kaijerlicher Bezirkspräſi. 1. Novein ber

Dutmader, Bielen , Kanton Bern , Schweiz , orts dent zu Straßburg, 10. I.

angehörig ebendaſelbſt,

6 . Karl Zimmermann, geboren am 20. März 1859 zu Lau- desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 5 . November

Schmied. janne, Schweiz, ortsangehörig eben . dent zu Meß.

| daſelbſt,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Central-Blatt

Deutſche Reich .

für das

Herausgegeben

im

Reichsamt des Innern .

Bu beziehen durch alle Poftanſtalten und Buchhandlungen . – Pränumerations-Preis für den Jahrgang jechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 23. November 1888 . N 48.

Inhalt : 1. konſulat-Weſen : Beſtellung eines Konſular:

Agenten ; - Entlaſſung ; - Erequatur - Ertheilungen

Seite 945

2 . Finanz -Weſen : Nachweiſung der Einnahmen des Reichs

vom 1 . April bis Ende Oktober 1888 . . . . . 946

3 . Polizei- Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 947

1 . Koniula t - weie n .

- - - - -

Seitens des Kaiſerlichen Konſuls Stannius in Smyrna iſt der Kaufmann Auguſt Schwend zum Konſular

Agenten für die Stadt Candia beſtellt worden .

Dem Vize-Konſul in Cebu (Philippinen ) Niel Macleod iſt die nachgeſuchte Entlaſſung aus dem Reichs

dienſte ertheilt worden .

Dem zum Konſul der Vereinigten Staaten von Amerika in Aachen ernannten Herrn J . Ruſſel Parſons jr .

iſt das Erequatur Namens des Reichs ertheilt worden .

Dem zum Konſul der Republik Ecuador im Großherzogthum Baden ernannten Herrn Karl Model in

Karlsruhe iſt das Erequatur Namens des Reichs ertheilt worden .
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2 . Fina n 3 - W eie n .
Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern , ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1 . April 1888 bis zum Schluſſe des Monats Oktober 1888 .

Beze i ch nung Ausfuhr.

Die Solle
Einnahme beträgt

vom Beginn des

Etatsjahres bis

zum Schluſſe des

obengenannten

Monats

Bleiben

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

I

Differenz
zwiſchen den

Spalten 4

und 5 ,

+ mebr

– weniger

der
Vergütungen

Einnahmen. |

ti

13. 6 .

Zölle . . . . . . . . . . 166 312 276 178 784 166 133 492 149 611 052 + 16 522 440

Tabadſteuer . . . . . . 4 792 429 54 313
.

4 738-116 4 470 434 + 267682

Zudermaterialſteuer . . . . 9 215 072 95 899 506 - 86 684 434 - 101 573 658 + 14 889 224

Verbrauchsabgabe von Zucker . 2 221 506 2 221 506 + 2 221 506

Salzſteuer . . . . . . 38 708
. .

22 116 508
.

1 509 51622 077 800 21 568 284 ! +

Maiſchbottich und Branntweinmaterialſteuer 6 222 391 6 903 555 681 164 14 992 382 - 15 673 546

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu

ſchlag zu derſelben . . . . . . . 58 284 290 6 390 58 277 900 836 065 + 57 441 83 )

Nachſteuer für Branntwein . . . . . . 23 048 23048 13 051 926 – 13 028 878

Braujteuer . . . . . . . . . . . . 13 440 018 124 843 13 315 175 12 827 229 ! + 187 946

Webergangsabgabe von Bier . . . . 1 540 220 1 540 220 1358 947 + 181 273

Summe . 284 167 758 103 206 099 180 961 659 117 142 661 i + 63 818 998

Spielkartenſtempel · · 596 076620 015 +
·

23 939
· ·

Wedjelſtempelſteuer . . . . . . . . . 3 968 103 3 927 920 + 40 183

Steinpelſteuer für

a ) Werthpapiere 4271 963 2939 174 1 332 789

b ) Kauf. u. ſonſtige Anſchaffungsgeſchäfte 6 906 124 4 013 582 i + 2 892 542

c ) Cooſe zu

Privatlotterien . . 239 239 259 429 - 20 190

Staatslotterien . . . . . . . 3 820 371 3 879 518 59 147

Poſt: und Telegraphen -Verwaltung . . . . 113 084 330 106 555 060 + 6 529 270

Reichs.Eiſenbahn -Verwaltung . . . . . 30 108 900 29 084 400 * ) + 1024 500)

* ) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 545 057 M . höher.

Anmerkung. Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt- Einnahme abzüglich der Ausfuhr:Vergütungen und Verwaltungs.
foſten beträgt bei den nach bezeichneten Einnahmen bis Ende Oktober 1888 :

Iſt-Einnahme vom
Bezeichnung

Differenz zwiſchen den
Jſt-Einnahme in

Beginn des Etatsjahres
| demſelben Zeitraum des

Spalten 2 und 3 ,

der bis zum Schluſſe des + mehr
Vorjahres

Einnahmen.
obengenannten Monats – weniger

+
+

WWV ter . . . . . . .

3 . 4 .

141 728 622

7582 841

15 164 308

106 794

20 887 005

9 029 921

134 050 450

7 622 974

13 898 555

+ 7678 172

40 133

+ 1265 753

106 794

+ 474 35420 412 651

Zölle . . . . . . . . .

Tabadteuer . . . . . . . . . .

Zudermaterialſteuer . . . . . . . .

Verbrauchsabgabe von Zucker .
Calziteuer . . . . . . . . . .

Maiſchbottich , und Branntweinmaterialſteuer . .

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſdlag

zu derſelben . . . . . . . . . . .

Nadſteuer für Branntwein . . .

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier .

Summe .

Crielfartenſtempel . . . . . . . . . . . |

23 473 724 + 32 088 650
37 237 789

9 294 664

12 612 395 12 030 865

253 430 751

585 777

211 489 219

557 987

+ 381 530

+ 41 941 532

27720
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3 . Poliz e i - W ef e n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete .

Name und Stand Alter und Heimath

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung. I

Behörde, welche die

Uusweiſung

beſchloſſen bat.

Datum

des

Ausweiſungs

beſchluſſes.des Ausgewieſenen .

2 .
5 6 .

Auf Grund des g. 362 des Strafgeſeßbuchs :

1. Johann Had , Ketten - geboren am 22. März 1863 zu Tazowic, Betteln im wiederhol. Königlicher Polizeipräſi: 11. Oktober

dhmied, | Bezirk Strakoniß , Böhmen , ortsans ten Rüdfall, dent zu Berlin ,

gehörig ebendaſelbſt, wohnhaft zuleşt|

in Berlin , Preußen,

2. AlbertRotter, Glas- geboren am 2 . Februar 1852 zu Wüſt- desgleichen, Königlidh preußiſcher Re. 17. Oktober

ſchleifer , Seibersdorf, BezirkSchönberg,Mähren , gierungspräſident zu d . I .

ortsangehörig zu Weidersdorf, ebenda . Oppeln ,

ſelbſt,

3 . Simon Glaſer, geboren am 1 . Mai 1854 zu Gromieß, Betrug und Land: derſelbe, 20. Januar
Kunſtreiter, Bezirk Chrzanow , Galizien , ſtreichen,

4 . Georges Matthieu , geboren im Jahre 1864 zu Bury bei Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 12 . November
Arbeiter , Rheims, Frankreich , gierungspräſident zu d. J.

Hannover,

5 . NikolaiMal, Weber, geboren am 2 . November 1861 zu Riga, desgleichen , Röniglich preußiſcher Re. 29. Oktober

Rußland, ortsangehörig ebendaſelbſt, gierungspräſident zu d. I .

Arnsberg,

6 . Luiſe Maria Maren geboren am 7. Juni 1862 zu Garnen: desgleichen , Königlic preußiſcher Re. 12. November

Johannſen , ſtöje, Dänemark, ortsangehörig ebenda : gierungspräſident zu 1. J.
Dienſtmagd. jelbſt. Düſſeldorf,

7. Michael de Bolſter, geboren am 21. Juli 1837 zu Dender. desgleichen, derſelbe, 14 . November

Cigarrenmacher, low , Belgien , ortsangehörig ebenda

8 . Hermann Kojiok, geboren am 11. Juli 1853 zu Bukareſt, Widerſtand gegen die Königlich ürttembergi. 9 . November

Meßgergejelie, Rumänien , ortsangehörig ebendaſelbſt, Staatsgewalt, Land- ide Regierung für den d. .

ſtreichen und Berteln , Donaukreis zu Ulm ,

9. Engelbrecht Lenzin , geboren am 25. September 1849 zu Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- desgleichen .
Schreiber und Uhr- Leuggen , Schweiz, ortsangehörig zu dent zu Colmar,
inacher, | Wölflinswyl, ebendaſelbit,

10 . Robert Georges , gevoren am 6 . Januar 1839 zu Epfig , desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 4. November
Arbeiter , | BezirkOber- Elſaß, franzöſiſcher Optant,! dent zu Meß,

| jelbſt,

Berlin , Carl Hermanns Verlag. – Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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2 . Ronſulat- Weſen : Ernennung; – Erequatur-ErtheilungInhalt: 1. Roll: und Steuer -Weſen : Anderweite Feſt
949
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Titelverleihung an einen Stations-Kontrolör Seite 949
Reichsgebiete . . . . . . . . . . . . . 950

·

1. 3011 und Steu e r - Weien.

Vom 1. Dezember 1888 ab erhält die Zollgrenze in Geeſtemünde-Bremerhaven (Central-Blatt

für 1888 S . 914 ) zwiſchen der ſüdöſtlichen Ecke des Gartengitters am Hafenamt zu Geeſtemünde und den

an der Geeſte belegenen Viehſchuppen zu Bremerhaven folgenden Lauf:

Von der ſüdöſtlichen Ecke des Gartengitters am Hafenamt zu Geeſtemünde aus verfolgt die

zolgrenze die ſüdliche Seite des Gartens am Hafenamt, demnächſt die Weſtſeite des Gartens und des

Hafenamtsgebäudes und die Nordſeite des Gartens, wendet ſich ſodann öſtlich von den Anlagen nach

dem Gebäude der Navigationsſchule und läuft an deſſen nach dem Vorhafen zu belegenen Front entlang,

das Gebäude in das zollgebiet einſchließend. Demnächſt geht die Zodgrenze in der Richtung nach der

nordweſtlichen Ecke des zum Hôtel Hannover gehörigen Gartens bis zu dem von der Deichſtraße nach

dem Anleger für die Nordenham 'er Dampffähre führenden Fußwege, wendet ſich hier nach Nordiveſten

und läuft an der Weſtſeite dieſes Fußweges bis zu deſſen Mündung auf den Kahndamm am Geeſteufer,

von dort aus in nördlicher Richtung nach der Geeſte, überſchreitet dieſe weſtlich von dem genannten An

leger, trifft direkt auf die Viehhöfe zu Bremerhaven und folgt nun der nach der Geeſte zu belegenen

Front derſelben nach der öſtlichen Ecke, woſelbſt ſie ſich mit der beſtehenden Zollgrenze vereinigt.

Dem Stations-Kontrolör Reviſor Spaeth in Münſter i. w . iſt von der Königlich württembergiſchen

Regierung der Titel eines Ober-Reviſors verliehen worden .

2 . Konſul a t . Weſe n .

Seine Majeſtät der Kaiſer haben im Namen des Reichs an Stelle des auf ſeinen Antrag entlaſſenen

bisherigen Konſuls Philippi den Kaufmann Auguſt Dunder zum Konſul in Mozambique zu er

nennen geruht.

143
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Dem zum General-Konſul der Südafrikaniſchen Republik für Deutſchland mit dem Amtsſiße in Berlin

ernannten Juſtizrath und Geſchäftsinhaber der Berliner Handelsgeſellſchaft Mar Winterfeldt iſt das

Exequatur Namens' des Reichs ertheilt worden .

3 . Polizei-Wefe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs

beitfee
des Ausgewieſenen .

5 .

a. Auf Grund des § . 39 des Strafgeſeßbuchs:

1. Anna Völker, geb. geboren am 3. Februar 1852 zu Tramin , Diebſtahl inn wieder- Königlich preußiſcher Re. 3. Oktober

Geneth , geſchiedene Tirol, ortsangehörig zu Bergen , eben : holten Rüdfall und gierungspräſident zu 10. J.

daſelbſt, Führung falſchen | Wiesbaden ,

Namens (3 Jahre

Zuchthaus laut Er

kenntniß vom 20 .

Oktober 1885 ),

Ehefrau,

b . Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs :

2 . Joſef Mendlik, geboren am 23. Januar 1864 zu Ober-/Landſtreichen , Betteln Königlich preußiſcher Re: 19 . November

Weber , Stakor, Bezirk Jung.Bunzlau,Böhmen , und Gebrauch eines gierungspräſident zu d. J.
ortsangehörig ebendaſelbſt, 1 falſchen Namens, Liegniß ,

3 . Johannes Klaas geboren am 28 . März 1856 zu Lonneke, Betteln im wiederhol- Königlich preußiſcher Re-!17 . November

fate, Weber, Provinz Ober-Yſſel, Niederlande,wohn - ten Rückfall, gierungspräſident zu d. J .

haft zuleßt in Münſter, Weſtfalen , | Osnabrüd,

| Alexander Demja - geboren am 20 . April 1871 zu Pernau , Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re. 10 . November

nowsky , Schmiede- Gouvernement livland, Rußland, orts: Bettelu , gierungspräſident zu d. .

geſelle, | angehörig ebendaſelbſt,
Cüneburg ,

Franz Bures, geboren am 26 . Juli 1837 zu Chotebor, Landſtreichen , Königlich ſächſiſche Kreis- 27. Oktober
Handlungsgebülfe, Bezirk Deutſch - Brod, Böhmen , orts hauptmannſchaft zu d . J .

angehörig zu Hlinsko, Bezirk Chrudim , Baußen ,

ebendaſelbſt,

6 . Johann Hille , geboren am 14 . Januar 1843 zu Betrug und Land- dieſelbe, 7. November

Tiſchlergeſelle,' Schönborn , Bezirk Rumburg, Böhmen, ſtreichen ,

ortsangehörig ebendaſelbſt,
| Peter Alerander Emii geborenº 11. Mai 1846 311 Brügge, Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirtspräſi- 14 . November

van Malder , Belgien, ortsangehörig ebendaſelbſt, dent zu Colmar,
Büchſenmacher,

8 . Friedrich Hügli, geboren am 17. November 1854 zu desgleichen , derſelbe, 22. November
Dienſtknecht, Urſenbach, Kanton Bern, Schweiz,

ortsangehörig zu Sumiswald , eben :

daſelbſt,

9 . Raphael Sadra , geboren im Jahre 1857 zu Ziß val di desgleichen , Kaijerlicher Bezirkspräſi- 16 . November

Berginann , Non , Provinz Trient, Deſterreich , orts dent zu Straßburg,

angehörig ebendaſelbſt,

10. Peter Perrière, geboren am 1. Juni 1870 zu St. Pierre- desgleichen , derſelbe, desgleichen .
Bädergeſelle , i les · Etieur, Departement du Cher,

| Frankreich , ortsangehörig ebendaſelbſt,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. - Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .

- - - --- --- - -
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1 . Allgemeine Verwaltung 8 - S a ch e n .

Bekanntmachung,

betreffend die Herausgabe des Handbuchs für das Deutſche Reich auf das Jahr 1889.

Von dem Reichsant des Innern wird für das Jahr 1889 eine ncue Ausgabe des Handbuchs für

das Deutſche Reich veranſtaltet. Das Werk erſcheint im Laufe des Monats Januar k. J. im

Verlage der Buchhandlung „ Carl Heymanns Verlag" zu Berlin und wird den Reichs - und Staats

behörden bei direkter Beſtellung zum Preiſe von 4 Mark für ein Exemplar geliefert. Im Buchhandel iſt

es zum Preiſe von 5 Mark für ein Eremplar zu beziehen .

Berlin , den 1. Dezember 1888 .

Der Staatsſekretär des Innern .

In Vertretung : Ed.

2 . Konſul a t -wei e n .

Dem Kaiſerlichen Vize-konſul, Profeſſor Dr. Oskar Döring in Cordoba (Argentinien ) iſt die nach

geſuchte Entlaſſung aus dem Reichsdienſte ertheilt worden .
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3 . Eiſenbahn - Weſe n.

Bekanntmachung.

Im Anſchluß an die Bekanntmachung vom 20. September d . I. (Central-Blatt S . 889) wird hierunter

ein berichtigtes Verzeichniß derjenigen preußiſchen Behörden und Dienſtſtellen zur öffentlichen Kenntniß

gebracht, welche zur Ausſtellung von Leichenpäſſen zur Zeit befugt ſind.

Für Leichentransporte, welche aus dem Auslande kommen , ſind außer den in der Bekanntmachung

vom 20 . September d . J. Abſ. 2 bezeichneten Stellen auch der Kaiſerliche Botſchafter in Conſtantinopel

und die Kaiſerlichen General- Ronſuln zu Conſtantinopel und Cairo zur Ausſtellung der Leichenpäſje

ermächtigt.

Verzeich niß

der zur Ausſtellung von Leichenpäſſen im Königreich Preußen zur Zeit zuſtändigen Behörden

und Dienſtſtellen .

. 1. Die Regierungspräſidenten (für die Provinzen Poſen und Schleswig - Holſtein die Regierungen zu

Bromberg, Poſen und Schleswig ; an die Stelle der Regierung zu Schleswig tritt vom 1. Juli 1889

ab der dortige Regierungspräſident).

Die Polizeipräſidenten zu Berlin , Breslau , Frankfurt a . M . und Königsberg i. Dſtpr.; die Polizei

direktionen zu Aachen , Caſſel, Telle, Coblenz, Cöln , Danzig, Göttingen , Hannover, Magdeburg,

Poſen, Potsdam , Stettin und Wiesbaden ; die Landräthe (im Regierungsbezirk Sigmaringen die

Oberamtmänner) ſowie die Königlichen Hülfsbeamten zu Elbingerode, Neuenhaus, Norderney und

Wilhelmshaven .

3 . Die Hardespoigteien auf Föhr, Sylt und Pellworm ; die Klöſterliche Obrigkeit zu Preep und das

Polizeikommiſſariat zu Gaarden , ſowie die ſtädtiſchen bezw . ländlichen Polizeiverwaltungen in nach:

bezeichneten Orten :

Aken , Alsleben a . S ., Alt- Damm , Altona, Andernach , Arendſee , Arneburg, Aſchersleben , Aurich ,

Barby, Barten , Bartenſtein , Bartſchin , Baruth , Belgern , Bendorf, Bibra , Bingerbrück, Bis

mark, Bocholt, Bodenwerder , Bonn, Boppard, Brandenburg a . V ., Braunfels, Bredſtedt,

Brehna , Bremervörde, Bromberg, Brüſſow , Buckow , Bünde, Burg b . M . (Regierungsbezirk

Magdeburg), Burg (Regierungsbezirk Düſſeldorf), Burſcheid , Buxtehude, Calbe a . M ., Callies ,

Camen , Carlshafen , Clöße, Cochſtedt, Cönnern , Conz, Cottbus, Cranenburg, Crone a . d . Brahe,

Cronenberg, Croppenſtedt, Cüſtrin , Dahme, Dardesheim , Derenburg, Dinslaken , Dommißich ,

Drengfurt, Duderſtadt, Düben , Dülken , Eberswalde, Egeln , Ehringshauſen , Eilenburg, Ein

beck, Elbing, Eldagſen , Elten , Emden , Emmerich, Ems, Erfurt, Eſens, Erin , Eidtkuhnen

(Grenzſtation ), Finſterwalde, Forſt i. L ., Frankfurt a . D ., Friedland (Regierungsbezirf Königs

berg ), Friedrichſtadt, Fürſtenwalde (Spree), Garz a. d . O ., Gembiß , Gerbſtedt, Gerresheim ,

Gilgenburg, Glückſtadt, Görliß, Gollantſch , Gollnow , Gommern, Gonjawa, Goslar, Gräfen

hainichen , Gröningen , Groß -Salze , Guben , Guttentag, Hadmersleben , Halberſtadt, Hameln ,

varburg, Havelberg, Heiligenhafen , Heilsberg, Helmarshauſen , Hilden , Hildesheini, õitdorf,

Hohenmölſen , Hohenſtein (Regierungsbezirk Königsberg), Hornburg, Janowiß , Ibbenbüren ,

Jerichow , Jeſſen , Joachimsthal, Kaiſerswerth , Maldenkirchen , Kappeln , Kattowiß , Kemberg,

Kettwig, Miel, Kirn , Königshütte 0 ./ S ., Konſtadt, Kruſchwiß, Labiſchin , Landsberg a . .

(Regierungsbezirk Frankfurt a . D .) Landsberg (Regierungsbezirk Merſeburg), Langenberg,

Langenſalza , Leer , Lengerich , Lenzen , Leſchniß , Lichtenau , Liebſtadt, Liegniß , Lingen, Loburg,

Löbejün , Lonßen , Loslau , Lüdenſcheid , Lüneburg, Lütjenburg, Lychen , Melle, Merſcheid ,

Mettmann, Mewe, Mühlhauſen (Regierungsbezirk Erfürt), Mühlhauſen (Regierungsbezirk

Königsberg ), Müncheberg, Münden , Münder, Münſter, Myslowiß, Neumünſter, Neunkirchen ,

Neuſtadt a ./R . (Regierungsbezirk vannover), Neuſtadt (Regierungsbezirk Schleswig ), Nieder

marsberg, Nienburg, Nikolai, Norden, Nordhauſen a ./ H ., Northeim , Oberhauſen , Oberlahn

ſtein , Odenkirchen , Debisfelde, Deynhauſen , Oldesloe, Opladen , Orſoy, Drtrand, Osnabrüd,
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Dſterfeld , Dſterode a . H ., Oſterwieck, Ottenſen , Ottmachau , Pakoſch , Papenburg , Paſewalk,

Paſſenheim , Patſchkau , Pattenſen , Peine, Pitſchen , Pollnow , Polzin , Prettin , Preßich, Prißwalk,

Cuakenbrück, Ratingen , Rheinberg , Rheine, Rogowo, Rügenwalde, Saalfeld , Sandau, Schildau ,

Schippenbeil, Schkölen , Schmiedeberg (Regierungsbezirk Merſeburg), Schneidemühl, Schocken ,

Schönebeck, Schönlanke, Schraplau, Schwanebeck, Schwelm , Schwiebus, Seehauſen i./A . (Kreis

Dſterburg), Seehauſen (Kreis Wanzleben ), Seyda, Sobernheim , Bad Soden, Sohrau D ./ S .,

Soldau,Sommerfeld,Sonnenburg ,Spandau,Stade ,Staßfurt,Steele, Stöſſen ,Stolberg ,Storkow ,

Strälen , Stralſund, Strasburg (Regierungsbezirk Potsdam ), Strausberg, Stromberg, Suhi,

Tollenſe, Treuenbricken, Trier , Uelzen , Uina, Velbert, Verden , Versmold, Vierſen , Vlothi,

Warburg, Wattenſcheid , Wegeleben , Wendiſch - Buchholz, Werben, Werden , Werder, Werl, Wettin ,

Willenberg , Witten , Wittſtock, Wollin i. Pomm ., Wülfrath , Wunstorf, Xanten , Zahna, Zanow ,

Zehdenick, Ziegenhals, Zieſar, Zörbig.

Berlin , den 29. November 1888.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers .

v . Boettich er.

4 . M a r i ne und Schiff a h r t.

Vorſchriften ,

betreffend die Vermeſſung der Schiffe für die Fahrt durch den Suez-Kanal.

Vom 29. November 1888 .

Im Anſchluß an die von der internationalen Kommiſſion zur Regelung der Abgaben auf dem

Suez-kanal gefaßten Beſchlüſſe und in Ergänzung der Schiffsvermeſſungsordnung vom 20 . Juni 1888

(Reichs-Geſekblatt S . 190 ) hat der Bundesrath unter Aufhebung der Beſtimmungen , betreffend die Ver

meſſung der Schiffe für die Fahrt durch den Suez-Kanal, vom 15. April 1879 (Central-Blatt S . 288)

die nachſtehenden Vorſchriften erlaſſen .

. 1.

Bei den für die Fahrt durch den Suez-Kanal beſtimmten Schiffen kann auf Antrag der Rheder

oder Führer derſelben eine Vermeſſung nach Maßgabe der nachfolgenden Beſtimmungen vorgenommen werden .

§. 2 .

Die Ermittelung des Brutto- Raumgehalts erfolgt nach SS. 4 bis 12 der Schiffsvermeſſungs

ordnung.

In den Brutto -Raumgehalt wird einvermeſſen :

a ) der Raumgehalt aller gedeckten und geſchloſſenen , oder mit Vorrichtungen zum Verſchließen

verſehenen Räume in dauernd angebrachten Aufbauten auf oder über dem oberſten Deck,

welche von Bedachungen und feſten Schotten derart eingeſchloſſen ſind , daß die Räume zur

Stauung von Gütern , oder zur Unterbringung oder ſonſtigen Bequemlichkeit der Paſſagiere

und der Schiffsbeſaßung, einſchließlich des Schiffsführers , dienen können ;

b ) der Rauminhalt aller gedeckten und geſchloſſenen , oder mit Vorrichtungen zum Verſchließen

. .

welche zur Navigirung oder Bedienung des Schiffes , oder für den Zutritt von Licht und Luft

zum Maſchinenraum , oder für die wirkſame Thätigkeit der Maſchine beſtimmt ſind ;

() der Raumgehalt aller Lufen und Lufenkappen nach Abzug von 10 Prozent des Brutto

Raumgehalts .

144 *
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Von der Einvermeſſung in den Brutto -Raumgehalt ſind ausgeſchloſjen :

alle nicht geſchloſſenen , und dem Wetter oder Seegange dauernd ausgeſepten Räume unter

Schußdecken , welche nur durch Deckſtüßen mit dem Schiffskörper verbunden ſind, und zwar

auch dann , wenn die Räume zum Schuß der Schiffsbeſaßung und der Deckpaſſagiere oder

zur Unterbringung von Deckladung dienen können .

S . 3 .

Zur Ermittelung des Netto-Raumgehalts werden vom Brutto - Raumgehalt des Schiffes in Abzug

gebracht:

I. Der Raumgehalt derjenigen gedeckten und geſchloſſenen Räume in feſt angebrachten Aufbauten auf

dem oberſten Deck, welche zur Bedienung des Ruders, des Gangſpills und der Anker, ſowie zum

Aufbewahren der Karten , Signalapparate und ſonſtigen nautiſchen Inſtrumente gebraucht werden ,

ſowie die Räume zum Gebrauche der Schiffsmannſchaft (S . 14 A l der Schiffsvermeſſungsordnung)

unter nachſtehenden Bedingungen :

1 . Jeder Raum , für welchen ein Abzug gemacht worden iſt, muß an gut ſichtbarer Stelle mit einer

Bezeichnung verſehen ſein , welche die ausſchließliche Beſtimmung des Raumes kennzeichnet.

Räume, denen dieſe Bezeichnung fehlt, dürfen nicht in Abzug gebracht werden .

2. Jeder Abzug kommt in Wegfall, ſobald einer der bezeichneten , an ſich abzugsfähigen Räume,

zur Aufnahme von Vorräthen oder Gütern , oder zur linterbringung oder ſonſtigen Bequemlidi

feit der Paſſagiere gebraucht wird.

3 . Im übrigen gelten hinſichtlich der Abzüge vom Brutto - Raumgehalt des Schiffes folgende

Regeln :

a ) Logirt der Kapitän des Schiffes im Navigations- oder Kartenzimmer, jo darf der Abzug für

den durch die Karten in Anſpruch genommenen Raum 8 ,49 cbm = 3 Tons nicht über :

ſteigen .

b ) Für die Arztfajüte darf nur dann ein Abzug gemacht werden , wenn ein Arzt ſich an Bord

befindet.

c) Es darf ferner in Abzug gebracht werden :

Ein Speiſezimmer, falls daſſelbe zum ausſchließlichen Gebrauch für die Schiffsoffiziere

und die Maſchiniſten dient. Der Abzug hierfür darf 11,32 cbm = 4 Tons nicht über:

ſteigen . Derſelbe iſt jedoch auf Paſſagierſchiffen , an deren Bord ſich ein zum Gebrauch für

die Paſſagiere beſtimmtes Speiſezimmer überhaupt nicht befindet, nicht geſtattet.

Ein zweites Speiſezimmer, falls dajjelbe zum ausſchließlichen Gebrauch für den

Bootsmann, Zimmermann 2 . dient. Der Abzug für daſſelbe darf 7,075 cbm = 21/2 Tons

nicht überſteigen .

d ) Ein als Badezimmer eingerichteter Raum wird in Abzug gebracht, wenn ſich kein Paſſagier

an Bord befindet und das Badezimmer zum ausſchließlichen Gebrauch der Dffiziere und

Maſchiniſten dient.

Ein als Badezimmer eingerichteter Raum wird in Abzug gebracht, obwohl ſich Paſſagiere

an Bord befinden , ſofern das Schiff mehrere dauernd eingerichtete Badezimmer" enthält. Es

wird dann eins der vorhandenen Badezimmer als zum Gebrauch der Offiziere und Maſchiniſten

beſtimmt betrachtet.

In keinem Falle darf jedoch der als Badezimmer zum ausſchließlichen Gebranch der

Offiziere und Maſchiniſten in Abzug gebrachte Raum 5 ,66 cbm = 2 Tons überſteigen .

e ) Auſwärter, Köche auf Paſjagierdampfſchiffen und Dienſtboten der Paſſagiere gehören nicht

zur Schiffsmannſchaft, für welche Räume in Abzug gebracht werden dürfen .

4 . Für den Geſammt-Abzug zu I Sarf höchſtens der zwanzigſte Theil des Brutto -Raumgehalts des

Schiffes in Anrechnung gebracht werden .

II. Der Abzug für Maſchinen -, Keſſel- und Kohlenraum in Dampfſchiffen erfolgt entweder :

1 . nach den in den SS. 14 B und 15 der Schiffsvermeſſungsordnung enthaltenen Beſtimmungen , oder

2. nach folgender Regel (Donauregel) :

a ) Der Raumgehalt der Maſchinen - undReſſelräume wird mit Ausſchluß der Kohlenräume wie

folgt vermeſſen :
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Es wird die mittlere Tiefe des Raumes von der Unterkante des über der Maſchine

befindlichen Decks bis zur Wegerung neben dem Nielſchwein gemeſſen . In halber Höhe des

Raumes werden ferner drei, oder wenn erforderlich, mehr als drei Breiten gemeſſen , und

zwar eine Breite an jedem Endpunkt, und die dritte in der Mitte der Länge. Aus den

geineſjenen Breiten wird das Mittel genommen .

Sodann wird die mittlere Länge des Raumes zwiſchen den denſelben vorn und hinten

begrenzenden Querſchotten gemeſſen , mit Ausnahme jedoch derjenigen Theile des erſteren ,

welche nicht thatſächlich von der Maſchine und den Dampfkeſſeln eingenommen werden oder

zur wirkſamen Thätigkeit derſelben nothwendig ſind. Die ſo ermittelten Dimenſionen der

Länge, Breite und Tiefe werden mit einander multiplizirt, und ergiebt das Produkt den körper

lichen Inhalt des Raumes unter dem Deck über dem Maſchinenraum .

Iſt das erwähnte Deck nicht das oberſte Deck des Schiffes , ſo wird der körperliche

Inhalt des Raumes beziehungsweiſe der Räume zwiſchen dem bereits gemeſſenen und dem

oberſten Deck, ſoweit ſie für die Maſchine oder für den Zutritt von Licht und Luft zum

Maſchinenraum abgeſchieden ſind, in der Weiſe ermittelt, daß für jeden ſeine mittlere Länge,

mittlere Breite und mittlere Tiefe mit einander multiplizirt werden . Der Geſammt- Inhalt

aller dieſer Räume wird ſodann dem Inhalt des übrigen Maſchinenraumes zugerechnet.

Befinden ſich die Maſchine und die Dampfkeſſel in ſelbſtändigen Abtheilungen , ſo wird

der körperliche Inhalt jeder Abtheilung nach den vorſtehenden Regeln ermittelt und die Summe

des Raumgehalts derſelben gilt als der Inhalt des ganzen Raumes.

Bei Schraubendampfſchiffen gehört auch der von dem Wellentunnel eingenominene Raum

zu den zu vermeſſenden Maſchinenräumen . Zur Ermittelung des förperlichen Inhalts deſſelben

werden die mittlere Länge, mittlere Breite und mittlere Tiefe des Tunnels mit einander

multiplizirt.

b ) Der Raumgehalt der Kohlenbehälter wird nicht vermeſſen , ſondern bei Schraubendampfſchiffen

auf 0 ,75 , bei Räderdampfſchiffen auf 0 ,50 der nach a ermittelten Maſchinen - und Keſſelräume

angenommen .

3 . Der Geſammt-Abzug für Maſchinen -, Meſjel- und Kohlenräume, darf – den Fall eines Schlepp

dampfſchiffes ausgenommen – die Hälfte des Brutto - Raumgehalts des Schiffes nicht überſteigen .

§ . 4 .

Die Ausfertigung der Meßbriefe erfolgt in Gemäßheit der Vorſchriften im §. 24 Abſaj 3 und 4

der Schiffsvermeſſung
sordnung. Zu den Meßbriefen iſt das durch die Bekanntmachung vom 15. Ápril 1879

(Central-Blatt für das Deutſche Reich S . 288) feſtgeſepte Formular, welches von der Reichsdruckerei geliefert

wird, zu verwenden.

$ . 5 .

Die Gebühren für das Ermittelungsverfahren und die Ausfertigung des Meßbriefes betragen

21/2 Pfennig für jedes angefangene Rubikmeter des Brutto-Raumgehalts des Schiffes .

S . 6 .

Der Inhalt des Meßbriefes iſt nach S . 29 der Schiffsvermeſſungsordnung in die dort bezeichneten

Liſten einzutragen . Alle auf die vorgenommenen Meſſungen und Berechnungen bezüglichen Aufzeichnungen

ſind in der dort vorgeſchriebenen Weiſe aufzubewahren .

Gleichzeitig mit der Ausfertigung des Meßbriefes iſt eine Abſchrift deſſelben an das Schiffs

vermeſſungsamt einzuſenden .

$ . 7 .

Im übrigen finden die Grundſäße und Vorſchriften der Sihiffsvermeſſungsordnung und der

dazu erlaſſenen Inſtruktion auch hier Anwendung.

Berlin , den 29. November 1888.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

V . Boetticher.
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5 . M ilitä r - Weje n .

Befantma d i ni g.

Im Verfolg der Bekanntmachung vom 6 . Juni d . I. (S . 197) wird hierunter ein Nachtrags-Verzeichniß

ſolcher höheren Lehranſtalten veröffentlicht, welche zur Ausſtellung von Zeugniſſen über die wijjenſchaftliche

Befähigung für den einjährig -freiwilligen Militärdienſt berechtigt ſind.

N a d)tra g 8 - V erze i dh n i ß

ſolcher höheren Lehranſtalten , welche zur Ausſtellung von Zeuguiſjen über die

wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig - freiwilligen Militärdienſt be

rechtigt ſind.

A . Lehranſtalten , bei welchen der einjährige , erfolgreiche Beſuch der zweiten Klaſſe zur Dar:

legung der wiſſenſchaftlichen Befähigung erforderlich iſt.

a . Gymnaſien.

1. Königreich Preußen.

Provinz Brandenburg.

Das Gymnaſium zu Prenzlau (bisher unter A . a . I. 62 des Verzeichniſjes vom 6 . Juni d . I., S . 197).

Provinz Sachſen .

Das König-Wilhelms-Gymnaſium zu Magdeburg.

Anmerk. Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Oſtertermin 1887.

II. Elſaß-Lothringen .

Das biſchöfliche Gymnaſium bei St. Stephan zu Straßburg i. E . ( Früher „ Privat-Gymnaſium bei

St. Stephan des Dr. M . Fuß“ , Verzeichniß vom 29 . April 1887, XI., Central- Blatt 1887, S . 134).

( . Lehranſtalten , bei welchen das Beſtehen der Entlaſungsprüfung zur Darlegung der wiſſen :

ſchaftlichen Befähigung erforderlich iſt.

a . Deffentliche.

aa. Höhere Bürgerſchulen .

Königreich Preußen .

Provinz Weſtpreußen .

+) Die höhere Bürgerſchule zu Graudenz.

Anmerk. Anerkennung mit rückwirkender Kraft bis zum Ditertermin 1888.

Das Real-Gymnaſium zu Prenzlau ( A . b . I. 25 des Verzeichniſjes vom 6 . Juni d . J .) und die Ober:

Realſchule zu Coblenz (A . c . I. 10 a. a . D .) ſind eingegangen . Ferner iſt die dem Erziehungs - und

Unterrichts - Inſtitut des Prof. Dr. Brinckmcier zu Ballenſtedt (C . b . ll. a . a . D .) jeiner Zeit

verliehene Militärberechtigung wegen veränderter Organiſation der Anſtalt erloſchen .

Berlin , den 6 . Dezember 1888 .

Der Reichskanzler .

In Vertretung : v . Boetticher.

+) Die Schule hat keinen obligatoriſchen Unterricht im Latein.
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Beka niit m a chui 11 g .

Den nachbezeichneten Lehranſtalten

ť 1 . der höheren Privat- Bürgerſchule unter der Leitung des Diakonus G . Lenß zu Gnadenfrei

(Schleſien ),

† 2. der katholiſchen Knaben -Unterrichts - und Erziehungs-Anſtalt des Dr. Chriſtian Joſeph Jonas

früher Gerhard Loben ) zu Remperhof bei Coblenz (Verzeichniß vom 6 . Juni d . I ., S . 214, I.

5 ) und

3 . der progymnaſialen und der + höheren Bürgerſchul-Abtheilung des Erziehungs- Inſtituts des

Dr. Franz Knickenberg (früher I. Knickenberg sen.) zu Telgte (l. 8 . a . a. O .)

iſt proviſoriſch geſtattet worden , Zeugniſſe über die wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig

freiwilligen Militärdienſt denjenigen ihrer Schüler zu ertheilen , welche eine auf Grund eines von der

Aufſichtsbehörde genehmigten Reglements in Gegenwart eines Regierungs-Kommiſſars abzuhaltende Ent

laſſungsprüfung wohl beſtanden haben .

Gleichzeitig wird der verliehenen Berechtigung rückwirkende Kraft zu Gunſten derjenigen

Zöglinge beigelegt, welche an der unter Ziffer 1 aufgeführten Anſtalt und an der höheren Bürgerſchul

Ábtheilung der unter Ziffer 3 vermerkten Anſtalt zu Oſtern 1888 die Entlaſſungsprüfung beſtanden haben .

Ferner iſt dem unter der Leitung des Direktors Wichern und des Paſtors a . D . Röhricht

ſtehenden Penſionat des Rauhen Hauſes zu Horn bei Hamburg (Bekanntmachung vom 9. September d . I.,

S . 879) noch außerdem die Bezeichnung Paulinum “ beigelegt worden .

Berlin , den 6 . Dezember 1888.

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v . Boetti cher.

6 . Polizei:Weſe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweijungs.

beſchluſjes.
des Ausgewieſenen .

1. Felip Now ißki,
Arbeiter,

a . Auf Grund des §. 39 des Strafgeſezbuchs:

ca. 46 Jahre alt, Geburtsortunidhwerer Diebſtahl im Königlich preußiſcher He: 17 . November

| bekannt, wohnbaft zulebt in Königlich wiederholten Rück: gierungspräſident zu d . I .

Neudorf, Kreis Brieſen , Preußen , fall ( 2 Jahre Zucht. Marienwerder,

baus laut Erkennt

niß vom 6 . No:

vember 1886 ),

geboren im Jabre 1861 zu Rowne, Raub (6 Jahre Zucht- Röniglid preußiſcher Re 18. Auguſt

| Romitat Trencſin , Ungarn, ortsange- haus laut Erkennt- gierungspräſident zu S. J.

i börig ebendaſelbſt, niß vom 16 . Oktober Oppeln ,

1882),

2 . Andreas Maitan ,

Drahtbinder,

+ ) Die mit einem + bezeichneten Lehranſtalten haben keinen obligatoriſchen Unterricht in Latein .



Name und Stand Alter und Heimath

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

Beſtrafung:

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſſes .
des Ausgewieſenen .

der

b . Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs:

3 . Mojes Auslaender, geboren am 15 .Mai 1861 zu Swenigo. Betteln im wiederhol-|Königlich preußiſcher Po: 15 . Oktober
(Dislaender ) , rodka, Gouvernement Kiew , Rußland, ten Rüdfall, | lizeipräſident zu Berlin , d . I.

Handelsmann, ortsangebörig ebendaſelbſt , wobnbaft

zuleßt in Berlin ,

4 . Ronrad Bußet, geboren am 6 . Februar1863 zu Warſchau, Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re. 19. November
Handlungskommis , Ruſſiſch - Polen , ortsangehörig ebenda: Fälſchung von Legi- gierungspräſident zu d . I .

ſelbſt, | tinationspapieren , Breslau ,

5 . Johann Fuchs , geboren am 2 . Februar 1857 zu Ditters: Landſtreichen und Königlich preußiſcher Re- 8 . November
Schuhmacher, doof , Kreis Neuſtadt , Oberſchleſien , Betteln , gierungspräſident zu d . I.

Preußen , ortsangehörig zu Deutſch : Oppeln ,
Paulowiß , Bezirk Jägerndorf , Deſter.

reichiſch Schleſien,

6 . Jojef Wawra , geboren am 15 . Juni 1861 zu Beliſchau, desgleichen , Königlich preußiſcher Re- 19 . November

| Tiſchler, Bezirk Turnow , Böhmen , wohnhaft gierungspräſident zu d. I .
zulegt in Klitten bei Rothenburg, | Merſeburg,

Preußen ,

7 . Johannes Heinrich geboren am 6 . Auguſt 1850 zu Lurem . Betteln im wieder derſelbe, 22. November

Müller, Hand. burg, wohnhaft zuleßt zu Weißenfels, holten Rüdfall, d . J .

arbeiter, Preußen ,

8 . Karl Lubowsky , geboren am 21. Dezember 1869 zu Wig. Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re. 19 . November

Bäckergeſelle, gierungspräſident zul . I .
Hannover,

geboren am 20 . Auguſt 1850 zu Spiegel: Landſtreichen und Wi. Königlich bayeriſches Be. 8. November
Tagelöhner, ſchleife, Bezirk Regen , Bayern , orts. derſtand gegen die zirksamt Regen,

angehörig zu Haſelbach . Bezirk Taus, Staatsgewalt,

Böhmen , wohnhaft zulegt in Frauenau,
Bezirk Regen , Bayern ,

10 . Maria Richter, geb . geboren im Jahre 1850 zu Noftiz, Betteln im wiederhol- daſſelbe, 9. November

Warzlaweť, verbei Böhmen , ortsangehörig zu Stuben : ten Rücfall, d. J.
rathete Inwohnerin , rauch , Bezirk Schüttenhofen , ebenda

11. Franz Lehner, geboren im Jahre 1846 zu Deidtling, Diebſtahl, Land, Königlich bayeriſches Be. 14 . November

Kellner, Bezirk Perg , Ober-Deſterreich), ortsan - ſtreichen und Betteln , zirksamt Mühldorf, . I .

gehörig zu Untergaisbach, ebendaſelbſt,

| gerber, ortsangehörig zu Rejchohlau , Bezirk und Gebrauch ge. Landeskommiſjär zu d. I .
Horowic, ebendaſelbſt, | fälſchter Legitimas Mannheim ,

tionspapiere ,

13. Joſef Künzli, geboren am 4 . November 1861 zu Altis. Landſtreiden , Kaiſerlicher Bezirkspräſi. 19 . November
Melfer, hofen , Kanton Luzern , Schweiz, orts : dent zu Colmar,

| angehörig zu Dagmerſellen , ebendaſelbſt,
14. Johann Bart, geboren am 5 . Juli 1863 zu Dettligen, Landſtreichen und derſelbe, 21. November

Tagner, | Gemeinde Radelfingen , Kanton Bern, Betteln ,

Schweiz, ortsangehörig ebendaſelbſt,

15. Ludwig Melde, geboren am 6 . Dezember 1873 zu Remich. Landſtreichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi. 27. November

Arbeiter, Luremburg, ortsangehörig eben daſelbſt, dent zu Meß ,

| ſelbſt ,

Berlin , Carl Heyinanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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1 . Handels - und Gewerbe-Wefen .

Beſtimmungen

über

die Prüfung und Beglaubigung von Stimmgabeln .

Die zweite (techniſche) Abtheilung der Phyſikaliſch-techniſchen Reichsanſtalt übernimmt die Prüfung

und Beglaubigung von Stimmgabeln nach Maßgabe folgender Beſtimmungen :

$ . 1.

Die Prüfung hat den Zweck, die Richtigkeit der Tonhöhe bezw . die Schwingungszahl der Zwed der Prüfung.

Gabel zu ermitteln . Sie kann mit einer Berichtigung der Gabel verbunden werden , ſofern dieſe den

internationalen Normalſtimmton, d . h . bei 15 Grad des hunderttheiligen Thermometers dasjenige

eingeſtrichene a angeben ſoll, deſſen Höhe durch 435 ganze Schwingungen (870 halbe oder einfache

Schwingungen franzöſiſcher Zählweiſe) in der Sekunde beſtimmt iſt ; die berichtigten Gabeln werden

beglaubigt.

§. 2 .

Stimmgabeln , welche zur Beglaubigung eingereicht werden , ſollen folgenden Bedingungen Betafenheiten bere

entſprechen : Gabeln.

1. Die Gabel ſoll aus nicht gehärtetem Gußſtahl erzeugt ſein und mit ihrem Stiel aus

einem Stück beſtehen ; doch iſt es zuläſſig, daß der Stiel mit dem Körper der Gabel durch Schweißung

verbunden iſt.
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2 . Die beiden Zinken ſollen prismatiſch ſein , gleichen rechteckigen Querſchnitt haben und

einander parallel ſtehen . Die Seite ihres Querſchnittes in der Vorderanſicht der Gabel, die Dicke

der Zinken , ſoll mindeſtens 2,5 , diejenige in der Seitenanſicht der Gabel, die Breite der Zinken ,

mindeſtens 5 mm betragen ; bei Gabeln für Orcheſterſtimmung ſoll die Dicke der Zinken mindeſtens 5 ,

ihre Breite mindeſtens 10 mm erreichen .

Die vorſtehenden Angaben bezeichnen nur die kleinſten zuläſſigen Maaße; es iſt rathſam ,

thunlichſt größere Abmeſſungen zu wählen .

3 . Der Ausſchnitt am Fuße der Zinken ſoll annähernd halbkreisförmig gebildet ſein , und

zwar ſo , daß die Cylinderfläche in die ebenen Innenflächen der Zinken gleichmäßig verläuft, und

weder Wellen noch Knicke zeigt.

4 . Die Vorder- und Hinterfläche der Gabel ſollen in ihrem ganzen Verlauf eben bleiben ,

ſo daß die Flächen der Zinken ohne Knicke in diejenigen des Verbindungsſtückes zwiſchen Zinken

und Stiel, des Sattels der Gabel, übergehen . Auch die Seitenflächen des Sattels , welche ſich

zur Anſabſtelle des Stieles hin verjüngen , ſollen ſich ohne Knicke an diejenigen der Zinken an

ſchließen . Die Verjüngungsflächen ſollen ſymmetriſch zur Achſe der Sabel liegen und ſo geſtaltet

ſein , daß an keiner Stelle der Abſtand zwiſchen einem Punkte des Ausſchnittes und der äußeren

Form erhalten , daß auf jeder ſeiner ebenen Begrenzungsflächen ein Quadrat von wenigſtens 10 mm

Seite zur Aufnahme von Stempelungen frei bleibt.

5 . Die Achſe des Stieles ſoll mit derjenigen der Gabel zuſammenfallen . Der Stiel kann

mit Gewinde verſehen ſein .

6 . Die Gabel ſoll roſtfrei, ihre ganze Oberfläche, auch die Innenflächen der Zinken und

Bezeichnungen oder Aufſchriften , ſoweit dieſelben nicht etwa von früheren Stempelungen der

Reichsanſtalt herrühren , dürfen auf den ebenen Flächen der Gabel ſich nicht vorfinden ; Firmen

vermerke oder dergleichen ſind auf den Seitenflächen des Sattels oder auf dem Stiel geſtattet, An

gaben über Tonhöhe oder Schwingungszahl ſind auch dort unzuläſſig .

$ . 3 .

Art der Prüfung Die Prüfung einer Stimmgabel erfolgt durch Zählung der Schwebungen mit Differenz
und Berichtigung.

ung. gabeln , welche aus der Grundſtimmgabel abgeleitet ſind.

Ergiebt die Prüfung, daß die Anzahl der ganzen Schwingungen der Gabel um nicht mehr

als 0 ,5 im Mehr oder Weniger von ihrem Sollwerth abweicht, ſo wird die Gabel zur Beglaubigung

zugelaſſen . Erweiſt die Prüfung eine größere Abweichung, ſo wird die Gabel vor der Beglaubigung

ſoweit berichtigt, daß ſie die vorgenannte Fehlergrenze einhält. Für dieſe Berichtigung wird eine

beſondere Gebühr erhoben , falls die Schwingungszahl 431 überſteigt oder 431 noch nicht erreicht,

auch kann in ſolchem Falle die Gabel ohne Berichtigung zurückgegeben werden , ſofern die Aus

führung der leßteren der Reichsanſtalt nicht unbedenklich erſcheint.

Gelangt eine Stimmgabel mit Schallkaſten (Reſonanzkaſten ) zur Prüfung, ſo wird leßtere

auf den Kaſten ausgedehnt und unterſucht, ob der Ton der Gabel durch den Kaſten hinreichend

verſtärkt wird.

$ . 4 .

Präziſionsgabeln . Stimmgabeln zum Handgebrauch, deren Zinken eine Dicke von mindeſtens 3,5 und eine

Breite von mindeſtens 7 mm haben , ſowie Stimmgabeln für Orcheſterſtimmung, deren Zinken eine

Dicke von mindeſtens 5 und eine Breite von mindeſtens 10 mm haben , können auf Wunſch der

Betheiligten als Präziſionsgabeln berichtigt und beglaubigt werden . Die Berichtigung wird

dann ſoweit geführt, daß die Anzahl ihrer ganzen Schwingungen um nicht mehr als 0,1 im Mehr

oder Weniger von ihrem Sollwerth abweicht; auch wird die Prüfung ſolcher Gabeln auf die Ver

änderungen ausgedehnt, welche die Schwingungszahl durch Erhöhung oder Erniedrigung der

$ . 5 .

Art der Beglaubi.
Die Beglaubigung der Stimmgabel erfolgt durch Blauanlaſſen und Stempelung. Die leßtere

geſchieht durch Einprägung und umfaßt

gung.
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1. das Aufbringen des internationalen Stempelzeichens ( 870

des Sattels ,

auf eine der ebenen Flächen

2 . das Aufbringen der Bezeichnung der Tonhöhe in Notenſchrift auf die andere

ebene Fläche des Sattels ,

3. das Aufbringen einer laufenden Nummer und des Reichsadlers mit Jahreszahl auf die

Breitſeite einer der Zinken nahe am oberen Ende derſelben ,

4 . das Aufbringen je eines kleinen Bildes des Reichsadlers auf die weiß polirten End

flächen der Zinken .

Bei der Beglaubigung von Präziſionsgabeln tritt dazu :

5 . das Aufbringen eineš fünfſtrahligen Sternes unterhalb der Jahreszahl.

Auf Schallkäſten wird die Nummer der zugehörigen Gabel und ein Reichsadler mit Jahres

zahl aufgebracht.

Bei der wiederholten Beglaubigung einer mit Stempelung der Reichsanſtalt verſehenen

Stimmgabel beſchränkt ſich die Stempelung auf Aufbringung des Reichsadlers mit Jahreszahí.

S. 6 .

Ueber die Prüfung jeder beglaubigten Stimmgabel wird eine Beſcheinigung ausgeſtellt. Prüfungsbefdheini

Dieſelbe befundet, daß die Anzahl der ganzen Schwingungen der Gabel für die Temperatur von

15 Grad des hunderttheiligen Thermometers um nicht mehr als die im $. 3 bezw . S . 4 angegebene

Fehlergrenze von 435 abweicht. Die Beſcheinigung für Präziſionsgabeln giebt auch die Art der

Aufſtellung und Befeſtigung an, in welcher die Prüfung der Gabel erfolgt iſt, und nennt die Ver

änderung der Schwingungszahl für eine Temperaturerhöhung von 10 Grad ſowie diejenige auf ganze

Grade abgerundete Temperatur, bei welcher die Schwingungszahl der Gabel 435 am nächſten kommt.

gung .

§. 7.

Gebühren .

0 ,50

An Gebühren werden erhoben :

1 . für die Prüfung und Beglaubigi.ng einer gewöhnlichen Stimmgabel,

deren Zinkendicken weniger als 5 mm beträgt . . . . . . . . . . 2 ,00 M .

- - 5 mm oder mehr . . . . . . . . . . . 3 ,00 -

2. für die Prüfung und Beglaubigung einer Präziſionsgabel . 5 ,00 -

3 . für die Berichtigung einer Gabel, deren Schwingungszahl 437 überſteigt

oder 431 noch nicht erreicht . . . . . . . . . . . 0 ,50 -

4 . für die Prüfung einer zur Beglaubigung eingereichten Gabel, welche ſich als

unzuläſſig erweiſt und deren Berichtigung unterbleibt .

5 . für die Prüfung und Berichtigung einer Gabel, welche ſich beim Blauan

laſſen als geſprungen oder ſonſt unzuläſſig erweiſt . . . . . . . . . 1,50 -

6 . für die Prüfung und Stempelung eines Schallkaſtens . : : : : : : 0 , 50 =

Für die Berichtigung von anderen als den unter Nr. 3 erwähnten Gabeln wird eine

beſondere Gebühr nicht erhoben .

Für die wiederholte Prüfung und Beglaubigung einer mit Stempelung der Reichsanſtalt

verſehenen Gabel ermäßigen ſich die nach Nr. 1 und 2 zu berechnenden Gebühren um je 0 ,50 Mi;

folgt auf die wiederholte Prüfung keine neue Berichtigung und Beglaubigung, ſo wird bei gewöhn

lichen Gabeln eine Gebühr von 0,50 M , bei Präziſionsgabeln eine ſolche von 2 ,00 M . angeſeßt.

$ . 8 .

Stimmgabeln , welche für andere Zwecke als zum Angeben des internationalen Normal- Stimmgabeln für
phyſikaliiche und

ſtimmtones dienen , können nach Ermeſſen der Reichsanſtalt auch dann zur Prüfung zugelaſſen Vergleichen 3mece

werden , wenn ſie den Vorſchriften des S. 2 nicht entſprechen . Ueber den Befund der Prüfung wird

eine Beſcheinigung ausgeſtellt. Die Prüfungsgebühren werden nach Maßgabe der auſgewendeten

Arbeit berechnet und wird dabei für jede Arbeitsſtunde eine Gebühr von 1,50 M . angeſeßt.

Charlottenburg, den 26 . November 1888 .

Phyſikaliſch -techniſche Reichsanſtalt.

v . Helmholß.
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2 . Bani:

Status der deutſchen Noten

nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber

( Die Beträge lauten
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10 leipziger Raffenverein . .

Chemnißer Stadtbant . .

12 | Württembergiſche Rotenbant

1114 +

461 +

7 299 +

432

685

78

98

-

122

846

12 000

17 143

7 500

30 000

3 000

750

1 200

4 055

1 258

4040

247

1974 +

4 368

8 402

64 942

41 409
2 620 –

1 143 +

2 212 –

4950 +

30 294 +

13 933 –

1183 -

1
1

++910

948

244

9271

966

1 132

681

3 956

+

6216 –

7128 +

27015 –

41 687 -

83 145 -

94 219 +

7 940 -

4 391 -
32 109

217

15

2 293 +

5 -

1976 +

255 +

155 +

144 +

523 +

540 +

688 +

396

121 + 127

519 6 693 – 34

641 4783 – 383

849 7 465 2161

504 12 299 + 3 215 )

391152 : + 373

33 - 191

857 + 499

1 300

798 97 -

109 3 302 + 367 |
381 71 - 411

167 191

793

1094

532
1 619

1 399

11

991

1 152

1399

1509

127 11 I+I
I
I

1+56 3 117 405 420

602 9081

10

26

15

56

581

56

841It
i
l

68 -

+
+

+
+

+
+

+
!

!

4911

11 994

510

9 000

9.0001

15 672

10 5001

16 607

14 701 24 368 + 681

14 920 5701

9 840

7735
8 755 -

1 769 –
2 861 –

Bant für Süddeutſchland .

Braunſchweigiſche Bant . .

Bremer Bant . . . . .

1 5341

1 775
481 )

9461

2 482 1731

+ 1540 -

12 359 +

128

2 490

33 152 – 523

18 476 + 59

35 022 + 1 56647171 495 )
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Bem ertunge n .

Zu Spalte 5 *: Davon in Ubignitten zu 100 Alle = 776 984 800 Mh,
* 200 = 360 000 M (bei der Bant Nr. 5 ).
• 500 = 54 100 500 Me (bei den Banken Nr. 1 , 5 , 7 , 9 , 10 ),

, 1 000 = 325 514 500 Mil . , , 1, 2 , 7 )

Zu Spalte 9 Nr. 7* : Darunter 134 200 - noch nicht zur Einlöſung gelangte Guldennoten .
. 9 . 14 * : 93 137 11. . . . Gulden - und Thalernoten .Зu
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Weſe n .

banten Ende November 1888,
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3 . 3011: und Steu e r : Weſe n .

Verze i ch n i ß

der zur Ausfertigung und Erledigung von Verſendungsſcheinen über inländiſchen Branntwein

ermächtigten Königlich bayeriſchen Zoll- und Steuerſtellen .

Es ſind ermächtigt:

a . zur Ausfertignng und Erledigung von dergleichen Verſendungsſcheinen I und II :

Sämmtliche Hauptzollämter; die Zoll- Erpoſituren an den Bahnhöfen zu Augsburg,

Bamberg , Hof, München (Oſtbhf.), Nürnberg , Paſſau, Regensburg und Würzburg ; die

Nebenzollämter zu Nördlingen , Kulmbach , Erlangen , Selb , Kaiſerslautern , Neuſtadt a. H .,

Pirmaſens, Zweibrücken , Frankenthal,Speyer, Kaufbeure , Rempten , Amberg, Aſchaffen

burg , Kißingen und Marktbreit ; die Aufſchlag-Einnehmereien zu Cham und Nittenau (H .- A .-Bez.

Furth a . W .), Münchberg und Schwarzenbach a. Š . ( H .- A .-Bez. Hof), Mainburg und Strau

bing ( H .- A . - Bez. Landshut), Friedberg (H .- A . - Bez. Augsburg), Dürkheim , Germersheim und

Kirch heimbolanden ( H .- A .-Bez. Ludwigshafen a . Rh.), Dachau, Freiſing, Seefeld und Wolf

ratshauſen ( H .- A .- Bez. München ), Ansbach und Eichſtätt ( H .- A .- Bez. Nürnberg), Beilngries ,

Ingolſtadt, Kelheim , Regenſtauf, Sünching und Vohburg ( V .- A .- Bez. Regensburg), Brückenau

( H .-A .- Bez. Schweinfurt), Weiden ( H .- A .- Bez. Waldjaſſen ), Alzenau , Marktheiðenfeld , Miltenberg

und Ochſenfurt ( H .- A .- Bez.Würzburg).

b . zur Ausfertigung von dergleichen Verſendungsicheinen I und II :

Die Aufſchlag- Einnehmereien zu Thierhaupten (H .- A .-Bez. Augsburg), Walsdorf ( H .- A .-Bez.

Bamberg), Eſchenbach , Kirchenlaibach, Kirchenthumbach und Waldershof (H .- A .- Bez. Bayreuth ),

Berg (H .- A . -Bez . Hof), Falkenfels , Kirchroth , Straßkirchen , Weih michl und Wörth a . J .

( H . - A . - Bez. Landshut), die Steuer- Erpoſituren zu Berlach und Taufkirchen und die Aufſchlag - Ein

nehmerei zu Schleißheim ( H .- A .-Bez. München ), die Aufſchlag - Einnehmereien zu Abbach, Eich hofen ,

Eitensheim , Etterzhauſen , Geiſenfeld , Kürn , Monö ham und Obertraubling (H .- A .-Bez.

Regensburg ), das Nebenzollamt II. zu Schirnding und die Aufſchlag -Einnehmerei zu Erbendori

( H .- A .- Bez. Waldſaſſen ).

C. zur Ausfertigung von Verſendungsſcheinen I und II ſowie zur Erledigung von Ver:

ſendungsſcheinen I über nicht denaturirten ſteuerfreien Branntwein zu Heilzwecken :

Die Aufſchlag-Einnehmereien zu Pöttmes ( H .- A .-Bez. Augsburg), Kemnath, Mantel und

Vilsed (H .- A .-Bez. Bayreuth ), Scheinfeld (H .- A .-Bez. Fürth ), Regen (H .- A .-Bez. Furth a . W .),

Dahn , Homburg , Hornbach , St. Ingbert, Landſtuhl und Waldfiſchbach (H .- A .-Bez. Landau ),

Bogen , Ergoldsbach , Pfaffenberg, Rottenburg und Schierling (H .- 4 . Vez. Landshut), Türk:

heim ( H .-A .- Bez. Memmingen ), Grafing, Paſing, Reichertshofen , Schwaben und Tußing

(H .-A .-Bez. München ) , Ellingen und Weidenbach (H .- A .-Bez. Nürnberg), das Nebenzollamt 1. zu

Schärding a . Th. und die Aufſchlag-Einnehmerei zu Dſterhofen (H .-A .- Bez. Paſſau), die Auſſchlag

Einnehmereien zu Burglengenfeld, Dietfurt, Köfching und Schwandorf ( H .- A .- Bez. Regens:

burg) , Aibling und Holzkirchen ( H .- A .-Bez. Roſenheim ) , Sulzdorf und Werneck ( H .- A .- Bez.

Schweinfurt), Vohenſtrauß ( H .- A .-Bez. Waldmünchen ), dub , Karlſtadt und Volkach ( V .- A .-Bez.

Würzburg).

d . zur unbeſchränkten Erledigung von Verſendungsicheinen 1 und 11 :

Die Aufſchlag-Einnehmereien zu Harburg, Aichach , Inningen in Göggingen , Neuburg a. T .,

Wallerſtein , Wertingen und Zusmarshauſen ( H .- A .- Bez. Augsburg), Burgkundſtadt, Burg :

windheim und Staffelſtein ( H .- A .- Bez. Bamberg), Neuſtadt a. Aiſch , Rothenburg und Windsa

heim ( H .- A .-Bez. Fürth ), das NebenzollamtI. a . B . zu Eiſenſtein und die Aufſchlag -Einnehmereien zu

Miltach , Kößting und Viechtach ( H .- A .- Bez. Furth a . W .), Annweiler, Bergzabern , Blieskaſtel,

Edenkoben , Kandel, Kuſel, Lauterecken und Winnweiler (H . - A .-Bez . Landau ), Moosbura
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( H .- A .-Bez. Landshut), die Nebenzollämter 1. zu D berſtaufen , Waſſerburg und das Nebenzollamt II.

zu Scheiðegg (H .- A .-Bez. Lindau), die Aufſchlag -Einnehmereien zu Grünſtadt ( H .- A .-Bez. Ludwigs

hafen a . RH.), Babenhauſen , Buchloe, Burgau, Landsberg, Neu -Ulm und Obergünzburg

( H .- A .- Bez . Memmingen ), Pfaffenhofen (H .- A .-Vez. München ), Feucht, Feuchtwangen , Hersbruck,

Lauf, Nensling , Pappenheim und Schwabach ( V .- A .- Bez. Nürnberg), das Nebenzollamt II. zu

Breitenberg ( H.- A .-Bez. Paſſau ), die Aufſchlag-Einnehmerei zu Neuſtadt a . D . ( H .- A .-Bez. Regens

burg ), das Salzſteueramt zu Berchtesgaden und Nebenzollamt l. zu Laufen ( H .- A .- Bez . Reichenhall),

die Aufſchlag-Einnehmereien zu Tölz und Waſſerburg ( H .- A .-Bez. Roſenheim ), Hammelburg , Neu

ſtadt a . S . und Stadtlauringen ( H .- A .-Bez. Schweinfurt), Gangkofen , Griesbach , Mühldorf,

N euötting und Rotthalmünſter ( H .- A .-Bez. Simbach), Neunburg v. W . ( H .- A .- Bez . Waldmünchen),

Neuſtadt å . W .- N . und Redwiß ( H .- A .- Bez. Waldjaſſen ), Lohr (H .- A .-Bez. Würzburg).

e. zur Erledigung von Verſendungsicheinen I über nicht denaturirten ſteuerfreien Brannt:

wein zu Heilzwecken :

Die Nebenzollämter I. zu Kleinphilippsreuth, Obernzell , Wegſcheid, Füſſen , Hinde

lang, Mittenwald und Bärnau, die Nebenzollämter II . zu Reiſach , Burghauſen , Tittmoning

und Egglfing, die Aufſchlag-Einnehmereien zu Berolzheim , Waſſertrüdingen , Dillingen , Dina

kelsbühl, Donauwörth , Schrobenhauſen , Weiltingen und Wemding (H .- A .- Bez. Augsburg),

zu Forchheim , Burgebrach , Ebermannſtadt, Ebern , Gräfenberg , Hallſtadt, Höchſtadt

a . Aiſch , ſtronach , Lichtenfels, Memmelsdorf, Redendorf, Scheßliß und Seßlach ( H .- A .- Bez.

Bamberg), zu Auerbach , Berneck , Gefrees, Gößweinſtein , Hollfeld , Kaſendorf, Pegniß, Plech ,

Stadtſtein a ch und Weidenberg ( H .- A .- Bez . Bayreuth ), zu Bergel (Markt), Brudberg , Burg

haslach , Cadolzburg, Dachsbach , Einersheim (Markt), Emskirchen , Erlbach (Markt), Her

zogenaurach , Leutershauſen , Schillings fürſt, Sugenheim und Virnsberg ( H .- A .-Bez. Fürth ),

zu Kirchenlamiß, Lichtenberg und Nordhalben ( H .- A .-Bez. Hof), zu Ebernburg und Rhein

zabern (H .- A .- Bez. Landau ), zu Dingolfing, Frontenhauſen , Geiſelhöring, Geiſenhauſen ,

Landau a . J., Langquaid, Nandlſtadt, Pfeffenhauſen , Plattling, Reisbach , Rohr, Sie

genburg, Velden und Vilsbiburg (H .-A .- Bez. Landshut), zu Oberdorf, Günzburg , Gundel

fingen , Ichenhauſen , Krumbach, Leeder in Waalhaupten , Mindelheim , Schwabmünchen

und Thannhauſen ( H .-A .-Bez. Memmingen), zu Altomünſter, Bruck , Dießen , Dorfen , Erding,

Indersdorf, Murnau , Weilheim und Wolnzach ( H .- A .- Bez . München ), zu Allersberg , Alt

dorf, Dollnſtein , Freyſtadt, Őunzenhauſen , Heilsbronn, Heroldsberg, Herrieden , Hil

poltſtein , Königshofen , Neumarkt, Pleinfeld, Schnaittach , Spalt, Thalmäßing, Treucht

lingen , Weißenburg und Windsbach ( H .-A .- Bez. Nürnberg ), zu Aidenbach , Deggendorf,

Eichendorf, Hengersberg , Hutthurm , Ortenburg, Schönberg , Tittling und Vilshofen

( H .- A .- Bez. Paſſau ), zu Hirſchau , Berching, Greding, Parsberg, Sulzbach und Wörth a . D .

( H .- A .- Bez . Regensburg), zu Teiſendorf ( H .-A .- Bez. Reichenhall), zu Haag, Kreuth und Prien

( H .- A .- Bez. Roſenheim ), zu Arnſtein , Biſchofsheim , Burgpreppach , Donnersdorf, Eltmann ,

Fladungen , Gerolzhofen , Haßfurt, Hofheim , Kiſſingen , Königshofen , Mellrichſtadt,

Münnerſtadt, Unterſteinbach und Zeil ( H .-A .-Bez. Schweinfurt), zu Árnſtorf, Eggenfelden ,

Neumarkt a. R ., Pfarrkirchen , Tann und Troſtberg ( H .- A .- Bez . Simbach), zu Oberviechtach

( H .- A .- Bez. Waldmünchen ), zu Wunſiedel ( H .- A .- Bez. Waldſaſſen ), zu Gemünden , Daufach , Obern

burg, Röttingen , Stadtprozelten , Uffenheim und Wieſentheid (H .- A .-Bez. Würzburg) und das

Salzſteueramt Traunſtein (H .-A .-Bez. Reichenhall).

Den Herzoglich braunſchweigiſchen Zuckerſteuerſtellen bei den Rübenzuckerfabriken iſt allgemein die Er

mächtigung zur Erledigung von Begleitſcheinen I über Zuckerprodukte, welche zur Aufnahme in den

Fabrikbetrieb beſtimmt ſind, beigelegt worden .

4 . Ko n ſula t - W e 1 e n .

Dem zum ſchweizeriſchen Vize -Ronſul für die Provinzen Oſt- und Weſtpreußen mit dem Amtsſike in

Königsberg ernannten Kaufmann Oscar Theodor iſt das Erequatur Namens des Reichs ertheilt worden .



- -966

5 . Polizei W efe n .

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloffen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſſes .
des Ausgewieſenen .

6 .

a . Auf Grund des §. 39 des Strafgeſeßbuchs:

1. KarlKunze , Arbeiter, geboren im Jahre 1836 zu Pittarn , einfacher Diebſtahl im Königlich preußiſcher Re- 25. Auguſt

Bezirk Hennersdorf, Deſterreichiſch wiederholten Rück. gierungspräſident zu d . J .

Schleſien , ortsangehörig ebendaſelbſt, fall (4 Jahre Zucht. Oppeln ,

haus laut Erkennta

niß vom 22. No:

vember 1884 ) und

Betteln ,

b . Auf Grund der SS. 284 und 362 des Strafgeſeßbuchs:

2 . Joſef Vaquis, Uhr: 23 Jahre alt, geboren und ortsange- Glüdsjpiel, Land- Großherzoglich badiſcher 30 . November

macher, hörig zu Nizza, Frankreich , ſtreichen und Be- Landeskommiſjär z u d . I .

c . Auf Grund des §. 284 des Strafgeſeßbuchs :

3 . Johann Deſiré geboren im September 1855 zu Viadana, gewerbsmäßiges Kaiſerlicher Bezirkspräfi- 20. November

Rojjini, Erd: Bezirk Mantua, Italien , ortsangehörig Glüdsjpiel, | dent zu Meß,
arbeiter, ebendaſelbſt, wohnhaft zuleßt zu Meß

bezw . Queulen , Elſaß - Lothringen ,

4 . Vinzent Cyprian , geboren am 4 . September 1854 zu desgleichen , derſelbe desgleichen .

Spert bei Belluno, Italien , ortsange

hörig ebendaſelbſt,

Maurer,

d. Auf Grund des § . 362 des Strafgeſeßbuchs :

5 . Wilhelm D denfuß, geboren am 2. Februar 1848 zu Betrug, Betrugsver- Königlich preußiſcher Re: 23. Oktober

Zimmermann und luremburg, ortsangehörig ebendaſelbſt, ſuch , Betteln im gierungspräſident zu d . I .
Arbeiter, wiederholten Rüd - | Hannover,

fall, Rörperver.

lebung und Beleidi.

| gung ,

6 . SamuelGrünbaum , geboren am 22. November 1862 zu Landſtreichen und Röniglich preußiſcher Re: 9 . November

Kaufmann , Eperies , Ungarn , ortsangehörig eben - Betteln , gierungspräſident zu d. J.
daſelbſt, Münſter ,

7 . Die Eheleute :

a . Anton Klimmt, a. 30 Jahre alt , ortsangehörig zu 'a . Landſtreichen , Bet- Königlich bayeriſches Be: 9 . Oktober
Muſiker, Ober - Leutensbach , Bezirk Brür, teln und Angabe zirksamt Beilngries, d. 3 .

Böhmen , eines falſchen Na
mens,

b . Franziska Klimmt, b. 28 Jahre alt, ortsangehörig eben . b. landſtreichen und

daſelbſt.
Betteln ,

8 . Karl Bilet, geboren am 6 . Mai 1867 zu Schlatt, landſtreichen und Ges Stadtmagiſtrat Mem : 19. Oktober

Sdweizer, Bezirk Vöklabrud ,Ober-Deſterreich orts. brauch eines falſchen mingen , Bayern,

angehörig zu Bela, Bezirk Ledec, Legitimationspa
Böhmen , | pieres,

9. Katharina Hollid geboren im Dezember 1841 zu Gitſchin , Landſtreichen , Betteln Königlich lächſiſche Kreis. 20 . September

geborene Niederle, Böhmen , ontsangehörig ebendaſelbſt, und Gebrauch ge - hauptmannſchaft

verheirathete Hand fälſchter Legitima: Dresden ,

arbeiterin , tionspapiere ,

Berlin , Carl Heymanns Verlag. – Gedrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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Beilage

Nr. 51 des Central-Blatts für das Deutſche Reich.

Berlin , Freitag, den 14 . Dezember 1888.

Inhalt : Statiflif: Ausführungsbeſtimmungen und Dienſtvorſchriften zu dem Geſek vom 20 . Juli 1879, betreffend die Statiſtik

des Waarenverkehrs.

Sta ti ft i k.

Der Bundesrath hat in ſeiner Sißung vom 6 . Dezember d . I . beſchloſſen , den nachſtehend abgedruckten

Ausführungsbeſtimmungen und Dienſtvorſchriften zu dein Geſeß , die Statiſtik des Waarenverkehrs des

deutſchen Zollgebiets mit dem Auslande betreffend, vom 20. Juli 1879 (Reichs-Geſebbl. S . 261) die

Zuſtimmung zu ertheilen und dieſelben an Stelle der zur Zeit gültigen Ausführungsbeſtimmungen und

Dienſtvorſchriften vom 20. und 21. November 1879 (Central- Blatt für das Deutſche Reich S . 676

beziehungsweiſe 687) und der dieſelben abändernden oder ergänzenden Bundesrathsbeſchlüſſe vom

1 . Januar 1889 an in Kraft zu ſeßen .

Berlin , den 9 . Dezember 1888. Der Reichskanzler .

In Vertretung: Eck.

A . Ausführungsbeſtimmungen

zum

Geſetz, die Statiſtik des Waarenverkehrs des deutſchen Zollgebiets mit dem Auslande

betreffend, vom 20. Juli 1879 (Reichs- Geſepbl. S . 261).

1. Gattung und Menge der Waaren .

$ . 1 .

Bei den Annieldungen für die Verkehrsſtatiſtik iſt den Angaben über die Gattung und Menge

der Waaren (S8. 1 und 2 des Geſebes) das ſtatiſtiſche Waarenverzeic
hniß

(3. 3 . gültig in der Faſſung

vom 1. Juli 1888 ) zu Grunde zu legen .

Kann die Gattung der Waare nicht nach dieſem Waarenverzeichniß angegeben werden , ſo iſt die

ſelbe doch ſo genau zu bezeichnen , daß ſid die Waarenpoſt unter die entſprechende Nummer des Waaren

verzeichniſſes einreihen läßt.

In Fällen , wo an Stelle der Anmeldeſcheine die Zoll- und Steuer -Deklarationen treten (S . 4 des

Geſepes), bewendet es rückſichtlich der Verpflichtung zur Anmeldung der Gattung und Menge der Waaren

bei den betreffenden Zoll- und ſteuergeſeßlichen Vorſchriften .

II. Herkunft und Beſtimmung der Waaren .

S . 2 .

Als Land der Herkunft iſt dasjenige Land, aus deſſen Gebiet die Verſendung der Waare mit

der Beſtimmung nach dem deutſchen Zollgebiet beziehungsweiſe über daſſelbe hinaus urſprünglich erfolgt

iſt, und als Land der Beſtimmung dasjenige Land, nach deſſen Gebiet die Verſendung der Waare als

ſchlicßlich dorthin beſtimmt gerichtet iſt, anzuſehen ; dabei bleiben die Länder, durch welche die Waare auf

dem Transport, ſei es auch mit Umladung oder Umſpedition , durchgeführt wird , außer Betracht. Bei

146
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Handelswaaren iſt demnach in der Regel als Land der Herkunft das Land, aus deſſen Eigenhandel die

verſendete Waare herſtammt (die Provenienz), und als Land der Beſtimmung das Land, in deffen Eigen

handel die Waare übergeht, zu deklariren .

Iſt das Herkunftsland nicht zu ermitteln , ſo iſt ſtatt deſſen das Urſprungsland der Waare anzugeben .

Die Bezeichnung der Länder erfolgt durch Angabe der betreffenden Staaten (Zollgebiete ), Kolonien

Unlage 1. oder Schußgebiete, wobei mindeſtens die in der Ánlage 1 genannten Länder 2c. zu unterſcheiden ſind ; an

deren Stelle können, falls ihrer Lage nach allgemein bekannte größere Handelspläße in Frage ſtehen , dieſe

angegeben werden .

Das hamburgiſche Freihafengebiet und die badiſchen Zollausſchlüſſe ſind ſtets ſpeziell zu benennen .

Andere deutſche Freihäfen , ſowie die Freibezirke Bremen und Brake dürfen als Herkunfts - oder Be

ſtimmungsländer nicht angegeben werden, vielmehr iſt beim Verkehr über die Zollgebietsgrenzen von oder

nach den anderen Freihäfen oder durch die Freibezirke das weitere Herkunfts - beziehungsweiſe Be

ſtimmungsland zu deklariren .

§. 3.

Werden Waaren auf Beſtellung oder im Auftrage eines in - oder ausländiſchen Erporteurs,

Kommiſſionärs 2 . nach dem Zollauslande verſendet, und weiß der Abſender , daß die Waaren durch das Land,

wohin er ſie zunächſt ſendet, nur durchgeführt werden ſollen , ohne daß ihm doch das eigentliche Beſtimmungs

land bekannt iſt, ſo hat er der Bezeichnung des nächſten Beſtimmungslandes das Wort „ transit“ beizufügen .

III. Anmeldeſtellen .

$ . 4 .

Die Errichtung von Anmeldeſtellen im Grenzbezirk außer den Zollämtern (S. 3 des Gefeßes )

liegt den Landesregierungen ob.

Jeder Anmeldeſtelle im Grenzbezirk (S . 3 des Geſeßes) iſt von Seiten der Zolldirektiv behörde

eine beſtimmte Strecke der Zolgrenze zuzutheilen .

Die Zoldirektivbehörde kann die innerhalb der Binnenlinie gelegenen Zollſtellen in Seehandels

pläßen , ſowie die außerhalb der Zollgrenze (im Zollauslande) gelegenen Zouſtellen für beſtimmte Ver:

kehrsarten zu Anmeldeſtellen beſtellen (S . 3 Abjap 3 des Geſekes) und hat für dieſen Fall das weiter

Erforderliche anzuordnen . In welchen ſonſtigen Fällen andere, als die im Geſek genannten Zoll- und

Steuerämter zu Anmeldeſtellen beſtellt werden ſollen , beſtimmt der Bundesrath .

Die Drte, an welchen ſich Anmeldeſtellen befinden , und die den einzelnen Anmeldeſtellen zuge

theilten Grenzſtrecken beziehungsweiſe Verkehrsarten ſind öffentlich bekannt zu machen .

S . 5 .

Die im S . 1 des Gefeßes vorgeſchriebenen Anmeldungen können , inſoweit nicht die Beſtimmungen

des $ . 4 des Geſeßes Anwendnng finden , nur bei der Anmeldeſtelle bewirkt werden , welcher die betreffende

Grenzſtrecke beziehungsweiſe Verkehrsart hiernach überwieſen iſt.

Die Beſtimmung der Geſchäftsſtunden für die Anmeldeſtellen liegt den Zolldirektiv behörden ob.

Erfolgt die Ankunft der Waarenſendung oder deren Aufgabe zur Beförderung am Siße der Anmeldeſtelle

außerhalb der Geſchäftsſtunden der leşteren , ſo müſſen die Waarenführer die Anmeldung der Sendung,

unter Geſtellung der Waaren , alsbald beim Wiederbeginn der Geſchäftsſtunden der Anmeldeſtelle bewirken

Für den Eiſenbahnverkehr ſind die Geſchäftsſtunden der Anmeldeſtellen unter Berückjichtigung der

jeweiligen Fahrpläne dergeſtalt zu regeln , daß Zugverſpätungen und Betriebsſtörungen vermieden werden.

$. 6 .

Die von den Zolldirektivbehörden für die Fälle, in welchen Sendungen den Siß einer Anmeldeſtelle

nicht berühren , nach S . 7 Abſaß 1 des Geſeßes zu treffenden Beſtimmungen werden öffentlich bekannt gemacht.

IV . Anmeldeſcheine.

$ . 7.

Zu den nach S . 3 des Geſekes abzugebenden Anmeldeſcheinen ſind, ſofern nicht die Beſtimmung

bis d. im leßten Abſaße dieſes Paragraphen Plaß greift, Formulare nach den anliegenden Muſtern (Anlagen 2a

bis d) zu verwenden, und zwar :

a ) für die Einführ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . meube,

b ) für die Ausfuhr . . .

c) für die Durchfuhr (S . 12 Nr. 2 a des Geſebes ) .

d ) für den Inlandsverkehr mit Berührung des Zollauslandes (S . 12 Nr. 2b des Bejegea) rothe

Anlage
n
2a

gelbe,
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Den Muſtern entſprechend iſt bei der Einfuhr das Land der Herkunft, bei der Ausfuhr das Land

der Beſtimmung und bei der Durchfuhr ſowohl das Herkunfts - als das Beſtiminungsland anzugeben .

Am Schluſſe der Eintragungen iſt der Anmeldeſchein mit Drt und Datum der Ausſtellung und

der Unterſchrift des Ausſtellers zu verſehen . Dieſe Unterſchrift wird durch einen bloßen Stempelabdruck

oder einen Vordruck der Firma des Ausſtellers nicht erſeßt.

Iſt bei der Ausfuhr von Waaren in das Zollausland der Abſender ein Spediteur, ſo hat der

ſelbe für den von ihm abzugebenden Ausfuhr-Anmeldeſchein (grün ) das in der Anlage 2e vorgeſchriebene Anlage 2e.

Formular zu verwenden und eine von ſeinem Auftraggeber unterſchriebene Erklärung anzufügen , aus welcher

die Richtigkeit und Vollſtändigkeit der Angaben im Anmeldeſcheine feſtgeſtellt werden kann . Die Erklärung

muß zu dieſem Zweck Angaben über Gattung, Menge und Beſtimmung der Waaren in der für die Aus

ſtellung von Anmeldeſcheinen vorgeſchriebenen Ausführlichkeit enthalten und mit dem Anmeldeſchein feſt

verbunden ſein . Wird zu derſelben das Formular des Ausfuhr-Anmeldeſcheins benußt, ſo iſt in der Ueber

ſchrift dieſes Formularz das Wort „ Anmeldeſchein “ durchzuſtreichen und durch das Wort „ Erklärung“

zu erſeßen .

$ . 8 .

Die Reichsdruckerei (Berlin SW ., Oranienſtraße Nr. 90 bis 94 ) verkauft die Formulare zu den

Anmeldeſcheinen in Mengen von 100 Exemplaren oder in Vielfachen von Hundert (die Koſten der Ver

packung einbegriffen ) an Behörden wie an Privatperſonen, wenn die Einzahlung des Betrages bei der

Entnahme beziehungsweiſe der Beſtellung baar oder mittelſt Poſtanweiſung erfolgt. Die von der Reichs

druckerei gedruckten Formulare ſind zum Beweis der Richtigkeit mit dem Stempel des Kaiſerlichen Sta

tiſtiſchen Amts verſehen .

Einzeln werden die gedruckten Formulare zu den Anmeldeſcheinen unentgeltlich von den Anmelde

ſtellen und den übrigen Zoll- und Steuerſtellen verabfolgt. In größerer Anzahl können dieſelben von

denjenigen Zoll- und Steuerſtellen , welche zugleich Anmeldeſtellen ſind oder von den Direktivbehörden be

ſonders dazu beauftragt werden , gegen Erſtattung der Koſten entgegengenommen werden.

§ . 9 .

Die Formulare zu den Anmeldeſcheinen können auch von Privatdruđereien hergeſtellt werden ,

doch darf dann weder der Reichsſtempel noch die Bezeichnung „ Kaiſerliches Statiſtiſches Amt“ beigefügt

werden . Im übrigen müſſen dergleichen Formulare den im § . 7 gegebenen Vorſchriften entſprechen .

Deffentliche Transportanſtalten können die von Privatdruckereien hergeſtellten Formulare zu An

meldeſcheinen mit ihrem Stempel verſehen laſſen .

$ . 10 .

Inſofern der zur Eintragung vorgeſehene Raum in den Formularen zu den Anmeldeſcheinen nicht

ausreicht, iſt es geſtattet, über die betreffenden Waaren ein die nöthigen Angaben enthaltendes beſonderes

Verzeichniß aufzuſtellen und dem Anmeldeſchein , in welchem auf lekteres verwieſen wird, als Anlage

feſt anzuheften .

Ein Anmeldeſchein darf nicht den Inhalt mehrerer Frachtbriefe umfaſſen , dagegen können einem

Frachtbrief mehrere Anmeldeſcheine beigegeben werden , ſofern der Inhalt derſelben ſich nur auf dieſen

einen Frachtbrief bezieht.

ren .

V . Anmeldung der Waaren .

a . Anmeldung eingehender Waaren.

$. 11.

Im Falle der Ausfertigung der Zolldeklaration durch den Waarenempfänger oder durch einen

Bevollmächtigten deſſelben an Stelle des Waarenführers (S. 23 Abſaß 1 und §. 25 Abſak 1 des Vereins

zollgeſeßes) hat der Waarenempfänger beziehungsweiſe deſſen BevoÜmächtigter auch die Herkunft der

Waaren zu Deklariren .

§ . 12.

Der Waarenführer, ſowie der Waarenempfänger iſt berechtigt, bei dem Grenzzollamt oder einem

Amt im Innern , an welches die Paaren im Anſageverfahren (S. 33 des Vereinszollgeſeßes ) abgelaſſen

ſind, eine bereits abgegebene Deklaration auch hinſichtlich ber Herkunft der Waaren zu vervollſtändigen

oder zu berichtigen .

146 *
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In gleicher Weiſe können die Angaben des Begleitſcheins I (8 . 33 des Vereinszollgeſebes ) und des

Ladungsverzeichniſſes (SS. 63 und 66 des Vereinszollgeſekes) in betreff der Herkunft der Waaren vervoll

ſtändigt oder berichtigt werden.

$. 13.

Bei der Abfertigung von Waaren auf Ladungsverzeichniß im Eiſenbahnverkehr iſt in demſelben

das Herkunftsland, bei der Abfertigung zur Durchfuhr auch das Beſtimmungsland der Waare anzugeben .

In den Fällen des Abſaßes 2 des S. 27 des Vereinszollgeſeges erſeßt der Reviſionsbefund die

Anmeldung in Bezug auf Gattung und Menge der Waaren . Doch bleibt der Waarenführer zur Angabe

des Landes der Herkunft verpflichtet.

Bei den zollfreien Gegenſtänden , welche bei dem Grenzzollamt auf Grund von Frachtbriefen in

den freien Verkehr geſegt werden , bedarf es der Uebergabe von Anmeldeſcheinen nach $ . 3 des Geſebes .

Für dieſe Anmeldeſcheine können die Formulare zu den ſpeziellen Zoldeklarationen benußt werden .

b. Anmeldung ausgehender Waaren.

$. 14 .

Der Abſender iſt berechtigt, bei der Verſendung von Waaren nach dem Zollauslande Angaben

über die Beſtimmung derſelben , welche er zur Wahrung geſchäftlicher Intereſſen geheim halten will, dem

Ausfuhr- Anmeldeſchein in verſchloſſenem , an die Anmeldeſtelle, über welche die Waaren ausgehen ſollen ,

adreſſirten Briefumſchlag beizufügen . Die gleiche Berechtigung hat der Auftraggeber eines Špediteurs

hinſichtlich der nach der Beſtimmung im leßten Abſaße des S. 7 von ihm auszuſtellenden Erklärung.

Derartige Briefumſchläge müſſen mit den Anmeldeſcheinen feſt verbunden ſein . In dem Ausfuhr-Anmelde

ſchein ielbſt iſt in dieſem Falle dasjenige fremde Land, wohin die Waaren zunächſt gelangen ſollen , an

zugeben und dabei auf den beigefügten Brief Bezug zu nehmen .

$ . 15 .

Werden im freien Verkehr des Zollgebiets befindliche, zur Ausfuhr nach dem Zollauslande

beſtimmte Waaren von einem Spediteur zu einer Sendung (Sammelladung) vereinigt, ſo ſind in dem

Anmeldeſchein die Waaren , aus welchen die Sammelladung ſich zuſammenſeßt, einzeln aufzuführen und

daneben Name und Wohnort der einzelnen Auftraggeber des Spediteurs erſichtlich zu machen ; auch ſind

dem Anmeldeſchein von den Auftraggebern unterſchriebene Erklärungen anzufügen, deren Inhalt der im

$ . 7 am Schluſſe gegebenen Vorſchrift entſpricht. Dieſe Erklärungen müſſen mit fortlaufenden Nummern

verſehen und mit dem Anmeldeſchein feſt verbunden ſein .

S . 16 .

Sollen im freien Verkehr des Zollgebiets befindliche Waaren mit Waaren, auf welchen ein Zoll

anſpruch haftet, zuſammen verladen unter Zollkontrole mit der Eiſenbahn ins Zollausland verſendet

werden , ſo kann die Eiſenbahnverwalt
ung

in dem nach §. 43 des Eiſenbahn- Zollregulativs anzufertigen den

Verzeichniſſe ſtatt näherer Angaben ſich lediglich auf die betreffenden mitzuübergebend
en

Ausfuhr-Anmelde

ſcheine beziehen .

Das Amt am Verladungsorte hat die ihm obliegende Prüfung dieſes Verzeichniſjes auch auf die

Angaben hinſichtlich der Beſtimmung der Waaren zu erſtrecken .

Erfolgt die Zuladung von zur Ausfuhr beſtimmten Waaren des freien Verkehrs zu Baaren ,

deren Ausgang zollamtlich zu erweiſen iſt, unter Raumverſchluß nicht in Wagenräume der Eiſenbahn , jo

ſind die zugeladenen Waaren des freien Verkehrs bei der Ausfuhr nach Vorſchrift des Geſekes durch den

Waarenführer mittelſt Uebergabe der Anmeldeſcheine bei dem Grenzausgangsamt anzumelden .

§. 17.

Sollen Waaren des freien Verkehrs mit Waaren , auf welchen ein Zollanſpruch haftet, in einem

Rollo zuſammengepackt unter Zollkontrole ins Zollausland verſendet werden , ſo müſſen die nach § . 1 des

Geſeßes erforderlichen Angaben über Gattung, Menge und Beſtimmung der beigepackten Waaren in die

betreffenden Zolpapiere vollſtändig übernommen werden.

$. 18.

Bei der Ausfuhr von Eiſenbahnwagen , welche aus inländiſchen und ausländiſchen – vormerflid)

behandelten – Materialien innerhalb des deutichen Zollgebiets hergeſtellt ſind, haben die Abſender in den
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Ausfuhr-Anmeldeſcheinen entweder neben der ſtatiſtiſchen Nummer, der Stückzahl und dem Werth der

Wagen auch Gattung und Menge der zum Bau dieſer Wagen verwendeten und vormerklich abgefertigten

ausländiſchen Materialien anzugeben oder darin auf die zugehörigen Zollbegleitſcheine über das zum Bau

der zur Ausfuhr gelangenden Eiſenbahnwagen verwendete ausländiſche Material Bezug zu nehmen. Im

erſteren Falle ſind Gattung und Menge der verarbeiteten ausländiſchen Materialien (Achſen , Radeiſen ,

Räder , Buffer 2c.) nach Maßgabe des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes aufzuführen .

$ . 19.

Sollen im freien Verkehr des Zollgebiets befindliche Waaren aus einem Hafen des deutſchen

Zollgebiets jeewärts nach dem Zöllauslande verſchifft werden, ſo ſind dieſelben vom Schiffsführer oder in

deſſen Vertretung vom Schiffserpedienten vor der Verladung in das Schiff durch Uebergabe der Anmelde

beziehungsweiſe . Interimsſcheine (S . 6 Abſak 2 des Geſeßes) der Anmeldeſtelle am Verladungsorte anzu

melden . Die Anmeldung iſt zu bewirken , ſobald eine Sendung ſolcher Waaren an der Ladeſtelle des

Schiffes angekommen und zur Beförderung aufgegeben iſt. Erfolgt die Ankunft an der Ladeſtelle außer

halb der Geſchäftsſtunden der Anmeldeſtelle, ſo hat der Schiffsführer oder in deſſen Vertretung der

Der Schiffsführer muß den von der Anmeldeſtelle zur Reviſion der Waaren und Prüfung der

Anmelde- beziehungsweiſe Interimsſcheine (S . 8 des Geſeßes) angewieſenen Beamten zu jeder Zeit freien

Zutritt zu dem Schiffe und den Laderäumen gewähren , auch auf deren Erfordern die über die Ladung

ſprechenden Papiere vorzeigen und ſonſtige zweckdienliche Auskunft ertheilen .

Die vorſtehenden Beſtimmungen ſind auch bei der Einnahme von Ballaſt zu beachten , ſoweit

derſelbe der Anmeldepflicht für die Verkehrsſtatiſtik unterliegt.

Nach Beendigung der Verladung hat der Schiffsführer oder in deſſen Vertretung der Schiffs

erpedient der Anmeldeſtelle am Verladungsorte eine Abſchrift des Schiffsmanifeſtes einzureichen und darin

zu erklären , daß die der Anmeldeſtelle in Bezug auf die Ladung des Schiffes (Name deſſelben ) über

gebenen Anmelde- oder Interimsſcheine alle verladenen, der Anmeldepflicht unterliegenden Waaren umfaſſen

(S. 7 Abſaß 2 des Geſeßes).

C. Anmeldung im kleinen Grenzverkehr.

S . 20 .

Der kleine Grenzverkehr, bei welchem nach § . 3 des Geſekes mündliche Anmeldung genügt und

nach 9. 9 des Geſekes weitere Erleichterungen bezüglich der Verpflichtung zur Anmeldung eintreten können ,

umfaßt in vorliegender Hinſicht den nachbarlichen Verkehr der Grenzorte, welche nicht weiter als 15 km

von der Zollgebietsgrenze entfernt gelegen ſind.

Bei Gegenſtänden, welche auf weiteren Strecken transportirt werden , ſowie bei Waaren, welche

als Roh - oder Hülfsſtoffe in Fabriken oder anderen Anſtalten für die Großinduſtrie oder zum Zweck des

Großhandels ein - oder ausgeführt werden , bedarf es der ſchriftlichen Anmeldung.

VI. Prüfung der Anmeldeidheine durch die Waarenführer.

S. 21.

Die öffentlichen Transportanſtalten und diejenigen Perſonen, welche Güter gewerbsmäßig befördern ,

ſind verpflichtet, bei der Entgegennahme der Anmeldeſcheine von den Abſendern ſolche zum Nachweis der

erfolgten Prüfung zu unterſchreiben oder mit dem Erpeditionsſtempel zu verſehen (§. 30). Bei dieſer

Prüfung iſt der Inhalt der Anmeldeſcheine mit demjenigen der Frachtbriefe zu vergleichen ; außerdem hat

dieſelbe ſich darauf zu erſtrecken , ob der Anmeldeſchein in formeller Hinſicht den ertheilten Vorſchriften

entſpricht. Wenn der Anmeldeſchein dem Frachtbriefe beziehungsweiſe der Deklaration

hinſichtlich der Gattung und der Menge nicht widerſpricht, ſo iſt damit die Forderung

des §. 6 Ábſaß 1 des Geſekes hinſichtlich der Uebereinſtimmung zwiſchen beiden erfüllt.

Uebereinſtimmung des im Anmeldeſchein angegebenen Herkunfts - und Beſtimmungslandes mit dem Abſende

und Beſtimmungsorte des Frachtbriefes iſt nicht erforderlich.

Im Falle der Verſendung von Waaren in Sammelladungen (S . 15 ) iſt insbeſondere zu prüfen ,

ob alle zu einer Sammelladung gehörigen Erklärungen der Auftraggeber des Spediteurs dem Anmelde

ſchein beigefügt ſind.
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Unvollſtändige oder als unrichtig befundene Angaben in den Anmeldeſcheinen oder hierzu gehörigen

Verzeichniſſen (88. 7 , 10 und 15 ) hat der Waarenführer vor der Beförderung der Waare ergänzen be:

ziehungsweiſe berichtigen , auf unrichtige Formulare geſchriebene Anmeldungen durch neue Scheine erſeßen

zu laſſen .

VII. Prüfung der Anmeldungen durch die Anmeldeſtellen .

& . 22.

Die Anmeldeſtellen haben von der ihnen nach § . 8 des Gefeßes beigelegten Befugniß zur Prüfung

der Richtigkeit der Anmeldungen nach Anleitung der Oberbeamten der Zollverwaltung in einem dem Zweck

entſprechenden Umfange Gebrauch zu machen und bei unvollſtändigen Anmeldungen deren Ergänzung durch

den Waarenführer oder nach den eigenen Ermittelungen herbeizuführen , ſowie die zu ihrer Renntniß ge

langenden Zuwiderhandlungen gegen die geſeßlichen Vorſchriften in betreff der Anmeldungen zur Anzeige

zu bringen (s . 17 des Geſeßes ).

Im Falle der Anmeldung von Sainmelladungen (S. 15) haben ſich die Anmeldeſtellen auch davon

zu überzeugen , ob der Beſtimmung des §. 21 Abſaß 2 genüge geleiſtet iſt.

S. 23.

Bei den Waaren , welche der zollamtlichen Abfertigung unterliegen , ſind die nach den zollgeſek

lichen Vorſchriften vorzunehmenden allgemeinen und ſpeziellen Reviſionen (S . 28 des Vereinszodgeſeßes )

auf die Prüfung und Richtigſtellung der für die Verkehrsſtatiſtik vorgeſchriebenen Angaben zu erſtrecken .

Insbeſondere iſt bei den zum Zweck der Verzollung z0Ulpflichtiger oder der Abfertigung zollfreier

Waaren für den Eingang in den freien Verkehr oder zum Zweck der Aufnahme von Waaren in eine

Zollniederlage vorzunehmenden ſpeziellen Reviſionen die Gattung der Waaren von den revidirenden

Beamten ſtets ſo genau feſtzuſtellen , daß die Waaren nach dem Reviſionsbefund der bezüglichen Nummer

des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes mit Sicherheit zugerechnet werden können .

VIII. Erleichterungen .

$. 24 .

Von der Anmeldepflicht nach § . 1 des Geſeßes ſind ausgenommen :

1. Waſſerfahrzeuge, einſchließlich der dazu gehörigen gewöhnlichen Schiffsutenſilien (Tafelage,

Anker , Retten, Tauwerk, Segel, Steuermanns-, Bootsmanns- und Zimmermannsgut, Boote

mit Zubehör, Maſchinen -Inventar und Reſervetheile), mögen dieſelben an Bord bleiben oder

an Land gebracht werden ;

2 . die übrigen beweglichen Inventarienſtücke ſolcher Waſſerfahrzeuge jedoch nur , ſo lange ſie an

Bord bleiben, oder ſoweit ſie in ein amtlich beglaubigtes Inventarienverzeichniß eingetragen

oder als Reiſegeräth nach $. 5 Nr. 4 des Zoltarifgeſeßes zollfrei ſind;

3 . die für den Gebrauch der Schiffsmannſchaft, der Paſſagiere und für das Schiff beſtimmten

Mund- und anderen Vorräthe beim Eingang über die Zollgebietsgrenze, inſoweit dieſelben den

muthmaßlichen Bedarf während des Aufenthalts des Schiffes im Lande nichtüberſteigen ; die

ſelben Gegenſtände auch beim Ausgang aus dem freien Verkehr, inſoweit dieſelben zur Pro

viantirung inländiſcher Schiffe dienen ;

4 . die zollfreien Gegenſtände, welche von Reiſenden bei der Benukung öffentlicher Transport

anſtalten unter dem Reiſegepäck mitgeführt werden , auch wenn dieſe Gegenſtände ihrer Be

ſchaffenheit nach nicht als Reiſegeräth angeſehen werden können ;

5 . die von inländiſchen Fiſchern im Meere oder in anderen das Zoligebiet begrenzenden Gewäſſern

gefangenen und an das Land gebrachten friſchen Fiſche, Muſcheln , Schalthiere und dergl.,

mit Ausnahme der Auſtern und Hummern , ſoweit dieſelben zollpflichtig ſind ,

6 . Erden, Steine, Muſchelſchalen , Seetang und ähnliche an ſich ihrer Beſchaffenheit nach ) zolfreie

Gegenſtände, welche von Inländern vom Grundé des Meeres und anderer, das Zollgebiet

begrenzenden Gewäſſer gewonnen oder im Meere 2c. aufgefiſcht und an das Land gebracht

werden ;

7. Schiffsballaſt, ſofern derſelbe in Erde, Sand, Kies 2c. (Nr. 271 des ſtatiſtiſchen Waaren

verzeichniſjes vom 1. Juli 1888 ) oder in rohen Steinen beſteht ;

Drachten friſchen
Fiejetben

zollpflicht affenheitnach
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8 . die mit der Poſt ſtattfindenden Durdfuhren , ſowie die Poſtſendungen aus dem deutſchen Zoll

gebiet durch das Zollauslond nach dem Zollgebiet.

Waaren , welche auf dem Waſſertransport in einem Zwiſchenhafen von Zuladeſchiffen in Seeſchiffe

oder von Seeſchiffen in Leichterſchiffe übergeladen werden, ſind in dem Zwiſchenhafen nicht anmelde

pflichtig , gelten alſo auch nicht als nach dem Zwiſchenhafen gegangen oder von daher gekommen .

Gegenſtände der im §. 5 des Zolltarifgeſeßes bezeichneten Art ſind auch bei der Ausfuhr, wenn

die entſprechenden Vorausſeßungen zutreffen , von der Anmeldepflicht befreit.

S . 25.

Einer beſonderen Anmeldung für die Verkehrsſtatiſtik bedarf es nicht bei Waaren des freien

Verkehrs, welche mit Waaren , auf denen ein Zollanſpruch haftet, in einem Kollo zuſammengepackt unter

Zollkontrole nach dem Zollauslande verſendet werden, ſofern dieſelben zollamtlich deklarirt ſind.

Bei der Ausfuhr mit der Poſt fönnen an die Stelle der nach §. 3 des Geſekes abzugebenden

Anmeldeſcheine Duplikate der den Poſiſendungen beizufügenden Zolldeklarationen treten .

Die Beſtimmung des $ . 8 des Geſebes findet auf Poſtjendungen keine Anwendung.

Zu den als Erſaß der Anmeldeſcheine geltenden Zolldeklarationen (S . 4 des Geſekes) gehören

auch die nach §. 111 des Vereinszollgeſefes ausgeſtellten zollamtlichen Begleitpapiere.

Bei Verſendungen im freien Verkehr auf Grund direkter Begleitpapiere aus dem Zollgebiet durch

das Ausland nach dem Zollgebiet (S . 12 Nr. 2b des Geſebes) genügt eine allgemeine Bezeichnung der

Gattung der Waare und die Angabe des Bruttogewichts derſelben .

$. 26 .

Die Zolldirektivbehörden ſind auf Grund des §. 9 des Geſekes ermächtigt, die auf kurzen

Straßenſtrecken im freien Verkehr ſtattfindenden Verſendungen vom Zollgebiet durch das Zollausland nach

dem Zollgebiet und die Durchfuhren auf kurzen Straßenſtrecken von der Anmeldepflicht auszunehmen .

Gleiche Ausnahmen können in Fällen des örtlichen Bedürfniſſes von den Zolldirektivbehörden

im kleinen Grenzverkehr (S. 20 Abſatz 1), bei der Ausfuhr von Gegenſtänden des Marktverkehrs (Erzeug

niſſe des Garten - und Aderbaues, der Viehzucht, des Fiſchfangs, Brennmaterial u . ſ. w .) und bei der

Einfuhr von zolfreien Gegenſtänden dieſer Art bewilligt werden.

Von den hiernach gewährten Erleichterungen iſt dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt Mittheilung

zu machen .

S . 27.

Die Vergünſtigung des §. 2 Abſaß 3 des Geſekes, bei Zuſammenpackung verſchiedener Waaren

den Geſammtinhalt des Rollo hinſichtlich der Gattung allgemein und hinſichtlich der Menge nach dem

Bruttogewicht nebſt Verpackungsart anzumelden , kann von den Zolldirektivbehörden nach Bedürfniß ſolchen

Handeltreibenden ertheilt werden , welche darauf antragen und nachweiſen , daß ſie die ſpezielle Angabe der

Waarengattung und das Nettogewicht jeder Gattung ohne Schädigung ihres Geſchäfts anzugeben nicht

vermögen , auch ſich verpflichten , den Worth der Sendung mit anzumelden . Die Formulare für ſolche

Anmeldungen ſind im voraus vom Hauptamt des Wohnorts des betreffenden Handeltreibenden mit der

Firma des leßteren und der Bemerkung ,,Gattung allgemein “ unter Beidruck des hauptamtlichen Stempels

zu verſehen .

Für die Ertheilung dieſer Vergünſtigung iſt diejenige Zolldirektiv behörde zuſtändig, in deren

Bezirk der Waarenverſender wohnt.

• § . 28.

Die im g. 6 Abſaß 2 des Geſeßes zugelaſſene Vergünſtigung der Nachlieferung von Anmelde

ſcheinen für die Äusfuhr binnen längſtens achitägiger Friſt gegen Einreichung eines Interimsſcheins wird

beim unmittelbaren Ausgang zur See allgemein in denjenigen Seehäfen gewährt, welche Siß einer die

Funktionen einer Anmeldeſtelle wahrnehmenden Zollſtelle ſind.

IX . Statiſtiſche Gebühr.

S. 29.

Die nach §. 13 des Geſeßes zur Entrichtung der ſtatiſtiſchen Gebühr dienenden Stempelmarken

werden zum Preiſe des Stempelbetrages , auf welchen dieſelben lauten , bei den Poſtanſtalten verkauft,
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Dieſe halten aud) Formulare zu den Ausfuhr-Anmeldeſdheinen , welche mit einem zur Entrichtung der

ftatiſtiſchen Gebühr dienenden Stempel von 5 Pfennig verſehen ſind, zum Verkauf bereit.

Die Stempelmarken ſind mit der Umſchrift ,,Deutſches Zollgebiet, Statiſtiſche Gebühr“ und der

Angabe des Betrages, fürwelchen ſie gelten , nämlich für Werthbeträge von 5 , 10, 20 und 50 Pfennig ,

S . 30 .

Die Stempelmarken ſind auf den Anmeldeſcheinen oder den nach §. 4 des Geſepes dieſelben ver

tretenden Papieren aufzukleben und demnächſt bei der Anmeldeſtelle durch Abſtempelung zu entwerthen .

Den öffentlichen Transportanſtalten iſt geſtattet, die Stempelmarken auf den ſtatiſtiſchen Anmelde

ſcheinen außer mit der Bezeichnung der Erpeditionsſtelle mittelſt Feder oder Stempel (S . 21 Abſaj 1 ) auch

mit der Angabe des Datums in Zahlen und des Namens des erpedirenden Beamten in möglichſt kleiner

Schrift zu verſehen , und zwar in der Art, daß die eine Hälfte der Stempelmarke zur amtlichen Ent

$ . 31.

Unbrauchbar gewordene Formulare zu ſtatiſtiſchen Anmeldeſcheinen mit eingedruckten Werthzeichen ,

welche amtlich noch nicht entwerthet ſind, können durch die Haupt-Zoll- und Haupt-Steuerämter gegen neue

dergleichen Formulare unentgeltlich umgetauſcht werden . Anträgen auf unentgeltlichen Umtauſch bereits

ausgefüllter derartiger Formulare darf nur dann entſprochen werden , wenn der Ausſteller des Anmelde

ſcheins im Deutſchen Reich oder Zollgebiet wohnt, und der Antrag durch ihn ſelbſt, oder durch einen von

ihm mit ſchriftlichem , eventuell amtlich zu beglaubigendem Auftrag verſehenen Dritten geſtellt wird .

$ . 32.

Die ſtatiſtiſche Gebühr wird bei verpackten Waaren , ſofern das Nettogewicht angegeben iſt, nach

dieſem , anderenfalls nach dem Bruttogewicht berechnet.

Für die Berechnung der ſtatiſtiſchen Gebühr von Maſlengütern ($ . 11 Abſaß 2 Ziffer 3 des

Geſebes) iſt lediglich die Menge der zur Anmeldung gelangenden Maſſengüter und nicht der Umſtand

entſcheidend, ob die deklarirten Mengen eine volle Wagenladung bilden .

Gelangen Maſſengüter in Mengen zur Anmeldung, welche, wenn die Waaren nicht Maſſengüter

wären, nach $ . 11 Abſaß 2 Ziffer 1 und 2 des Geſeßes einer geringeren Gebühr als 10 Pfennig unter:

liegen würden , ſo iſt der niedrigere Saß zu entrichten .

Unter „ Wagenladungen “ im Sinne des §. 11 Abſaz 2 Ziffer 3 des Geſekes ſind nicht blos

Ladungen in Eiſenbahnwagen , ſondern auch andere Wagenladungen zu verſtehen .

S . 33.

Bei Sendungen von Maſſengütern (S. 11 Abſaß 2 Ziffer 3 des Geſeßes ), für welche nach $. 3

des Geſeßes ein Anmeldeſchein genügen würde, bei denen jedoch in Folge der Beſtimmungen in vor:

ſtehenden S . 10 Abſak 2 und im S. 50 Ziffer 1 Abſaß 3 des Betriebsreglements für die Eiſenbahnen

Deutſchlands vom 11. Mai 1874 * ) mehrere Anmeldeſcheine zu übergeben ſind , kann die nach

$ . 11 Abſaß 4 des Geſekes erforderliche Anrechnung der vollen ſtatiſtiſchen Gebühr für Bruchtheile der

Mengeneinheiten bei Beobachtung der nachfolgenden Vorſchriften auf die bei der Geſammtmenge jid

ergebenden Bruchtheile beſchränkt werden :

a) Der Abſender hat außer den einzelnen ſpeziellen Annieldeſcheinen einen den Inhalt derſelben

umfaſſenden generellen Anmeldeſchein über die ganze zuſammengehörige Sendung zu übergeben .

b ) In den ſpeziellen Anmeldeſcheinen iſt auf den zugehörigen generellen Anmeldeſchein und in

legterem auf die mit fortlaufenden Ordnungszahlen zu bezeichnenden ſpeziellen Anmeldeſcheine

zu verweiſen .

“ ) Die nach S . 13 des Geſeßes zu verwendenden Stempelmarken ſind nach Maßgabe des §. 30

auf dem generellen Anmeldeſchein anzubringen .

d ) Der generelle Anmeldeſchein iſt der Anmeldeſtelle zuſammen mit den ſpeziellen Anmeldeſcheinen ,

beziehungsweiſe, wenn die einzelnen Theile der Sendung in Folge unvorhergeſehener Umſtände

nicht gleichzeitig am Siße der Anmeldeſtelle eintreffen ſollten , mit den ſpeziellen Anmelde

*) Dieſe Beſtimmung lautet: Bei Aufgabe von Wagenladungen kann der Verjender verpflichtet werden, für jed .n

einen eigenen Frachtbrief dem Gute beizugeben .

:.;en



- -975

ſcheinen über den zuerſt angekommenen Theil der Sendung zu übergeben (S. 7 Abſaß 1 Saß 1

des Geſeßes).

e) Den Beſtimmungen im §. 21 Abſaß 1 iſt ſowohl in Bezug auf den generellen , als auch hin

ſichtlich der ſpeziellen Anmeldeſcheine zu genügen .

Von der Anmeldeſtelle iſt die nach § . 8 des Geſeßes und §. 22 dieſer Beſtimmungen vorzu

nehmende Prüfung auf die Uebereinſtimmung der ſpeziellen Anmeldeſcheine mit dem generellen Anmelde

ſchein zu erſtrecken .

$ . 34.

Wenn Maſſengüter mit Nichtmaſſengütern , beide in ganz oder theilweiſe verpacktem oder in unver

packtem Zuſtande, in ein und demſelben Anmeldeſchein angemeldet werden , ſo iſt die ſtatiſtiſche Gebühr

nur dann von beiden Waarengattungen geſondert nach §. 11 Abſaß 2 Ziffer 3 beziehungsweiſe Ziffer 1

und 2 des Geſeßes zu erheben , wenn dieſe Beträge zuſammen hinter demjenigen Betrage zurückbleiben ,

welcher für Nichtmaſſengüter nach der Geſammtmenge beider Waarengattungen zu entrichten ſein würde .

Berechnet ſich dagegen der leßtere Betrag als der geringere, ſo hat dieſer zur Erhebung zu gelangen .

Befindet ſich von den in einem Anmeldeſchein angemeldeten Maſſengütern und Nichtmaſſengütern

die eine der beiden Waarengattungen in verpacktem , die andere in unverpacktem Zuſtande, ſo iſt die

ſtatiſtiſche Gebühr ſtets geſondert nach den für jede Waarengattung beſtimmten Säßen zu erheben .

Für verpackte und unverpackte Waaren im Geſammtgewicht von nicht mehr als 500 kg iſt nur

der einmalige Stempelbetrag von 5 Pfennig zu erheben .

S . 35 .

Enthält eine Wagenladung Maſſengüter mehrere geſonderte Sendungen , über welche verſchiedene

Anmeldungen abgegeben worden ſind, ſo iſt für die in ein und derſelben Anmeldung deklarirten Maſſengüter

a ) wenn ſie in ganz oder theilweiſe verpacktem Zuſtande eine Menge von mehr als 500 kg oder

unverpackt eine Menge von mehr als 1000 kg umfaſſen , die Gebühr für je 10000 kg mit

10 Pfennig zu entrichten und für Bruchtheile dieſer Mengeneinheit von 10000 kg die volle

Gebühr zu berechnen ;

b ) wenn ſie geringere Mengen , als vorſtehend zu a angegeben , umfaſſen , die Gebühr nach $ . 11

Abſaß 2 Ziffer 1 beziehungsweiſe 2 des Geſeßes zu entrichten .

X . Befreiungen von der ſtatiſtiſchen Gebühr.

$ . 36 .

Tarifmäßig zoUpflichtige Waaren, welche auf Grund beſonderer zollgeſeßlicher Vorſchriften zollfrei

abgelaſſen werden , wie z. B . Retourwaaren , Waaren , welche der Veredelung im Auslande unterlegen

haben 2c., ſind von der ſtatiſtiſchen Gebühr befreit.

Ferner ſind von der ſtatiſtiſchen Gebühr befreit die im § . 25 Ziffer 4 bezeichneten, zur Ver

ſendung aus dem Zollgebiet durch das Zolausland nach dem Zollgebiet auf Deklarationsſchein abge

fertigten und daher einer beſonderen Anmeldung für die Verkehrsſtatiſtik nicht unterworfenen Waaren .

Dagegen iſt für zolfreie Waaren , welche mit zollpflichtigen in einem Rollo zuſammengepackt ein

gehen , ſowie für Waaren des freien Verkehrs , welche mit Waaren , auf denen ein Zollanſpruch haftet, in

einem Kollo zuſammengepackt oder nur zuſammen verladen und unter ZoUkontrole mit dieſen ausgeführt

werden, die ſtatiſtiſche Gebühr zu entrichten .

S . 37.

Für Waaren , welche auf Grund direkter Begleitpapiere im freien Verkehr

a ) durch das deutſche Zollgebiet durchgeführt werden (S . 12 Ziffer 2 a des Geſebes), oder

b ) aus demſelben durch das Zolausland nach dem Zollgebiet befördert werden (s . 12 Ziffer 2 b

des Geſebes ),

iſt der zuerſt erreichten Anmeldeſtelle ein Anmeldeſchein nach Muſter 2c beziehungsweiſe d porzulegen ,

welcher mit Stempelmarken in dem für die Einfuhr beziehungsweiſe Ausfuhr der betreffenden Waaren

menge vorgeſchriebenen Betrage verſehen iſt.

Die Anmeldeſtelle prüft die Anmeldung auf Grund des § . 8 des Geſeßes und giebt den Anmelde

ſchein , nachdem ſie denſelben nebſt den Begleitpapieren abgeſtempelt und die Stempelmarke entwerthet hat,

dem Waarenführer zurück .

Sobaló unter Vorlage dieſes Anmeldeſcheins und der Begleitpapiere bei der Anmeldeſtelle des
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Ausgangs beziehungsweiſe des Wiedereingangs der Nachweis erbracht iſt, daß die Waaren ausgeführt

beziehungsweiſe wieder eingegangen ſind, hat die betreffende Anmeldeſtelle unter Zurückbehaltung des

Anmeldeſcheins den Stempelbetrag dem Waarenführer baar zurückzuzahlen .

Waarenſendungen , welche nach § . 111 des Vereinszollgeſeßes zollamtlich abgefertigt ſind, unter

liegen dieſen Vorſchriften nicht.

Eine Durchführ beziehungsweiſe Beförderung auf Grund direkter Begleitpapiere im freien Ver

kehr wird angenommen , wenn Waaren

zu a ) beim Eingang in den freien Verkehr des Zollgebiets zur Wiederausfuhr angemeldet (gelbes

Formular), und dabei ihren Transport betrujfende Frachtpapiere vorgelegt werden , die auf

einen außerhalb des Zollgebiets liegenden Beſtimmungsort lauten ,

zu b ) beim Ausgang aus dem freien Verkehr zur Wiedereinfuhr angemeldet (rothes Formular), und

dabei ihren Transport betreffende Frachtpapiere vorgelegt werden , die auf einen innerhalb des

Zollgebiets liegenden Beſtimmungsort lauten .

Dem Vorhandenſein direkter Begleitpapiere gilt gleich , wenn auswärtige Waarenverſender über

See nach deutſchen Eingangshäfen verfrachtete, zur unmittelbaren Durchfuhr durch das deutſche Zollgebiet

im freien Verkehr beſtimmte Waaren zwar lediglich für den Seetransport mit Konnoſſementen verſehen ,

jedoch gleichzeitig ihren diesſeitigen Bevollmächtigten (Spediteuren ) in den Eingangshäfen über dic weitere

Beſtimmung ſolcher Waaren im Wege der Korreſpondenz Anweiſung ertheilt haben , auf Grund deren die

Ausfertigung der Frachtbriefe für den Weitertransport erfolgt, ſofern die Angaben dieſer Frachtbriefe über

den Beſtimmungsort der Waaren mit den vorerwähnten , ſeitens des ausländiſchen Waarenverſenders bei

der Ausfertigung der Konnoſſemente ertheilten Anweiſungen übereinſtimmen , auch kein Zweifel darüber be

ſteht, daß die mit jenen Frachtbriefen weiter zu befördernden Waaren mit den in den Konnoſſementen auf:

geführten identiſch ſind.

Daſſelbe gilt unter entſprechenden Umſtänden für die Fälle, in welchen auswärtige Baaren

verſender über Land von der Zollgebietsgrenze nach deutſchen Ausgangshäfen verfrachtete Waaren

lediglich für den Landtransport mit Frachtbriefen verſehen , gleichzeitig aber ihren Spediteuren in den

Ausgangshäfen Anweiſung zur Weiterbeförderung über See ertheilt haben .

Hat ſich beim Eingang über See die Eingangs - Anmeldeſtelle , welcher ein Anmeldeſchein nach

Muſter 2 c vorgelegt wird, durch Vergleichung des Frachtbriefes mit dem Konnoſſement und durdi

Prüfung der vom auswärtigen Verſender ertheilten Anweiſungen davon überzeugt, daß im obigen Sime

direkte Begleitpapiere für die Durchfuhr vorliegen , ſo hat ſie einen hierüber ſprechenden Vermerk auf

den Anmeldeſchein zu ſeßen , damit die Anmeldeſtelle des Ausgangs (Abſaß 3 ) von der Sachlage

Kenntniß erhält.

$. 38 .

Wenn Waaren der in dem §. 37 Abſaß 1 gedachten Art auf dem Transport mehr als zwei

Anmeldeſtellen berühren , ſo hat der Waarenführer den ihm von der zuerſt erreichten Anmeldeſtelle einge

händigten Anmeldeſchein einer jeden weiteren Anmeldeſtelle vorzulegen , welche denſelben abzuſtempeln

iind demnächſt dem Waarenführer zurückzugeben hat. Für die Entrichtung der ſtatiſtiſchen Gebühr iſt in

Fällen dieſer Art die ſchließliche Beſtimmung der Waaren maßgebend.

Wird die Beſtimmung der Waaren auf dem Transport in der Art geändert, daß die zur Durch

www

wwww die Beſtimmun
g

der Waaren auf som

Waaren (S . 37 b ) im Zollauslande verbleiben , ſo iſt der Anmeldeſchein , nachdem derſelbe hinſichtlich der

Ausgangs innerhalb der erſten 8 Tage nach dem Eintritt der veränderten Beſtimmung der Waaren

zuzuſtellen . Dies hat, falls die Waare ſich im Inlande befindet, durch den Baarenführer auf Koſten

des Abſenders, falls die Waare ſich im Zollauslande befindet, durch den Abſender zu geſchehen .

S . 40 .

Mit Genehmigung der Zolldirektivbehörde kann für beſtimmte Arten des Transports , namentlich

für die durch öffentliche Transportanſtalten vermittelten , bezüglich der im §. 37 bezeichneten Waaren von

der Entrichtung der ſtatiſtiſchen Gebühr bei der zuerſt erreichten Anmeldeſtelle Abſtand genommen werden .

Bei Verſendungen mittelſt der Eiſenbahn iſt dieſes Verfahren allgemein in Anwendung zu bringen .
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Wird die Beſtimmung der hiernach ohne Entrichtung der ſtatiſtiſchen Gebühr abgelaſſenen Waaren

auf dem Transport geändert (S. 39), ſo iſt der Anmeldeſchein , bevor derſelbe der betreffenden Anmeldeſtelle

zurückgeſtellt wird, mit der erforderlichen Stempelmarke zu verſehen .

Anhang 1,

betreffend den Waarenverkehr des deutſchen Bollgebiets mit dem hamburgiſchen

Freihafengebiete.

$. 41.

Wenn eine aus dem hamburgiſchen Freihafengebiete eingehende Waare daſelbſt produzirt,

fabrizirt oder bearbeitet wurde, oder, wenn eine nach dem hamburgiſchen Freihafengebiete ausgehende

Waare daſelbſt bearbeitet oder verbrauchtwerden ſoll, ſo iſt dies Freihafengebiet als Herkunfts - beziehungs

weiſe Beſtimmungsland der Waare zu deklariren .

Betreffs ſolcher Waaren , die in das hamburgiſche Freihafengebiet ein - und in unverändertem

Zuſtande aus demſelben wieder ausgehen, darf das Freihafengebiet nur dann als Herkunfts - beziehungs

weiſe Beſtimmungsland deklarirt werden , wenn die Waare in daſſelbe eingetreten war beziehungsweiſe

eintreten ſoll, ohne ſchon zur Weiterbeförderung nach einem beſtimmten anderen Orte deſignirt zu ſein ,

und, im Falle des Eingangs ins Zollgebiet, wenn ſie zugleich im Freihafengebiet gelagert hatte.

Wird hiernach das hamburgiſche Freihafengebiet als Herkunftsland deklarirt, ſo iſt daneben

womöglich das Land, woher die Waare ins Freihafengebiet kam oder, wenn daſſelbe nicht zu ermitteln

iſt, deren Urſprungsland anzugeben .

§. 42.

Von der Anmeldepflicht nach $ . 1 des Geſekes ſind im Verkehr mit dem hamburgiſchen Frei

hafengebiete befreit:

1. die über die Zollgrenze gegen daſſelbe ein - und ausgehenden Fuhren von Latrinen -, Stall

oder Straßendünger, ſowie von Kehricht;

2 . die Waaren , welche aus einem Theil des Freihafengebiets auf einer zollinländiſchen Straßen

ſtrecke nach einem anderen Theil deſſelben geführt werden ;

3 . die Waaren , welche nach Ankunft über See, beziehungsweiſe zur Ausfuhr über See auf dem

Transport von der Zollgrenze am Ausfluß der Elbe nach dem Freihafengebiete oder umge

kehrt durch das Zollgebiet unmittelbar (ohne Lagerung) durchgeführt werden , auch wenn dieſer

Transport landwärts oder mit Umladung auf der Unterelbe oder in einem þafen der

Unterelbe ſtattfindet.

§. 43.

Werden auf Flußfahrzeugen , die nicht von der Oberelbekommen , oder mit Fuhren , Laſtthieren

oder Trägern Waaren in das hamburgiſche Freihafengebiet gebracht, um zur Weiterbeförderung über

See durch daſſelbe durchgeführt zu werden , ſo iſt in den beim Ausgang ins Freihafengebiet abzugebenden

Anmeldeſcheinen oder, wenn der Ausgang der Waaren zollamtlich beſcheinigt werden muß, in den be

treffenden Bezettelungen anzugeben , an welches Schiff oder an welchen Empfänger die Waaren abgeliefert

werden ſollen .

$ . 44.

Für Waaren , welche auf Grund direkter Begleitpapiere im freien Verkehr über die Zollgrenze

gegen das hamburgiſche Freihafengebiet ein - und durch das deutſche Zollgebiet durchgeführt werden (s . 12

Nr. 2a des Geſeßes und š. 31 dieſer Beſtimmungen ), iſt der zuerſt erreichten Anmeldeſtelle der Anmelde

ſchein nach Muſter 2c in Doppelter Ausfertigung vorzulegen . Die eine Ausfertigung iſt als „ Unikat“ ,

die andere als ,, Duplikat“ zu bezeichnen . Mit dem Únikat iſt nach § . 37 Abſaß 2 und 3 zu verfahren ;

das Duplikat bleibt dagegen bei der Anmeldeſtelle zurück.

.
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Anhang 2 ,

den Waarenverkehr der Freibezirke Bremen und Brake betreffend .

§ . 45.

Die Waaren , welche

1 . von See oder vom Zolauslande in die Freibezirke Bremen oder Brake eingehen ,

2 . aus dieſen Freibezirken nach See oder nach dem Zollauslande ausgehen ,

3. aus denſelben zum Eingang unmittelbar in den freien Verkehr oder mit zolamtlichen Begleit

papieren abgefertigt werden ,

ſind nach den Vorſchriften des Geſeßes , betreffend die Statiſtik des Waarenverkehrs des deutſchen Zoll

gebiets mit dem Auslande, vom 20. Juli 1879 und den vorliegenden Ausführungsbeſtimmungen anzu

melden , ſoweit nachſtehend nicht beſondere Anordnungen getroffen ſind .

S . 46.

As von See in die Freibezirke ein - oder aus denſelben nach See ausgehend gelten diejenigen

Waaren , welche nach Ankunft von See, beziehungsweiſe zur Ausfuhr nach See auf dem Transport von

der Zolgrenze oberhalb Geeſtemünde über die Weſer oder auf dem Transport über die Freihäfen von

Bremerhaven oder Geeſtemünde nach den Freibezirken Bremen oder Brake oder umgekehrt durch das

Zolgebiet unmittelbar (ohne Lagerung) durchgeführt werden , auch wenn dieſer Transport landwärts oder

mit Umladung auf der Únterweſer oder in einem Hafen der Unterweſer ſtattfindet.

§. 47.

Von der Anmeldepflicht befreit ſind – außer allen land- oder flußwärts in die Freibezirke ein

gehenden Waaren , welche entweder zollinländiſcher Herkunft ſind oder aus Niederlagen oder Freibezirken

bezeichneten Gegenſtände, und zwar Schiffsproviant und Vorräthe, wie Kohlen , Thran , Delfarbe 2c.,

zum Gebrauch für Schiffe, beim Eingang von See in die Freibezirke ſtets , beim Ausgang nach See aus

Ausrüſtung von inländiſchen Schiffen dienen .

Außerdem ſind von der Anmeldepflicht befreit:

1 . die aus den Freibezirken in das Zollinland eingehenden Fuhren von Latrinen -, Stall- oder

Straßendünger, ſowie von Kehricht;

2. Waaren , welche in demſelben Schiff auf der Reiſe von See nach einem anderen Beſtimmungs

hafen in die Freibezirke ein - und von dort wieder ausgehen .

S . 48.

Die Anmeldung der Waaren , ſoweit ſolche nicht 30l - oder ſteueramtlich deklarirt ſind, erfolgt

beim Eingang in den Freibezirk von See, beziehungsweiſe beim Ausgang aus dem Freibezirk nach See

gemäß $ $ . 3 und 7 des Gefeßes und §. 5 dieſer Beſtimmungen durch den Waarenführer oder deſſen

Vertreter (Schiffserpedienten 2c.) mittelſt Uebergabe von Güterdeklarationen an die mit den Anſchreibungen

für die Statiſtik des Waarenverkehrs der Freibezirke von See und nach See beauftragten Abfertigungs

ſtellen der Hauptzollämter Bremen beziehungsweiſe Brake.

Bei dem Eingang von See iſt der Bremer oder Braker Empfänger berechtigt, an Stelle des

Waarenführers die Waaren ſelbſt zu deklariren .

Ş. 19 Abſaß 1 und 3 zu bewirken , wenn die Waaren in Zuladeſchiffen einem in See gehenden Schiffe

zum Zweck der Zuladung zugeführt werden .

S. 49.

Die Ausſtellung der Deklaration über zum Ausgang nach See beſtimmte Waaren liegt dem

Bremer oder Braker Verlader ob.

$. 50 .

Bei dem Eingang von See und dem Ausgang nach See kann ausnahmsweiſe die Nachlieferung

der Deklaration binnen längſtens achttägiger Friſt gegen Einreichung eines Interimsſcheins geſtattet wer:

den . Der Interimsſchein weiſt die unverpackten Güter nur nach der Gattung, die Stückgüter nur nach

Zahl und Art der ſolli nad .
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1 . 4 .

S . 51.

Die Deklarationen über die von See ein = und nach See ausgeführten Waaren müſſen außer den

nach $. 1 des Geſeßes und den Ausführungsbeſtimmungen hierzu erforderlichen Angaben über Gattung ,

Menge und Herkunft, beziehungsweiſe Beſtimmung der Waare enthalten :

1 . den Namen des Schiffes , mit welchem die Waare ein - beziehungsweiſe ausgegangen iſt oder

ausgehen ſoll, und beim Eingang den Tag der Ankunft des Schiffes , beim Ausgang den

Tag der Verladung der Waare;

2. die Zahl und Art der Roli;

3 . bei dem Ausgang nach See die Bezeichnung des Herkunftslandes oder, wenn daſſelbe nicht

zu ermitteln iſt, des Urſprungslandes der Waare.

Bei Zuſammenpackung verſchiedenartiger Waaren kann eine allgemeine Bezeichnung des Geſammt

inhalts des Rollo und die Angabe des Geſammtbruttogewichts nebſt Verpackungsart unter der Bedingung

zugelaſſen werden , daß der Werth der Sendung mit angemeldet wird.

S. 52.

Zu den nach SS. 48 bis 51 abzugebenden Deklarationen ſind Formulare nach den anliegenden Anlacone

Muſtern (Anlagen 3 und 4 ) zu verwenden , und zwar:

a) bei dem Waareneingang von See in die FreibezirkeDie Freibezirke · · · · · · · · · · · graue,

b ) bei dem Waarenausgang aus den Freibezirken nach See . . . . . . . . . grüne.

Die Regierungen von Didenburg und Bremen können die Deklarationen über den Waareneingang

von See in den Brafer beziehungsweiſe Bremer Freibezirk, ſowie über den Waarenausgang nach See

aus denſelben für Zwecke der'oldenburgiſchen beziehungsweiſe bremiſchen Statiſtik benußen und zu dieſem

Behuf Zuſäße zu den Formularen machen laſſen . Beide Regierungen werden die erforderlichen Anordnungen

treffen, um für die Deklaranten gedruckte Formulare zu den Deklarationen bereit zu ſtellen .

S . 53 .

Einer beſonderen Deklaration nach SS. 48 bis 52 bedarf es nicht, wenn :

1 . Waaren zollinländiſchen Urſprungs auf Grund direkter Begleitpapiere im freien Verkehr (S. 12

Ziffer 2 b des Geſeßes und § . 37 dieſer Beſtimmungen ) vom Zollinlande durch die Freibezirke

über See nach dem Zollinlande oder umgekehrt befördert werden , die Anmeldung hat in

dieſem Falle auf Grund des g . 7 nach Muſter 2d zu erfolgen ;

2 . zollausländiſche Waaren ſofort nach ihrem Eingang von See in den Freibezirk Brake zur

unmittelbaren Einfuhr in den freien Verkehr des Zollinlandes oder zum Eingang auf Zoll

niederlagen in dem zollangeſchloſſenen Theil der Stadt Brake zollamtlich deklarirt und nach

Beendigung der zollamtlichen Abfertigung ſofort aus dem Freibezirk Brake dahin befördertwerden .

Die gleiche Ausnahme kann im Falle des Bedürfniſſes von der bremiſchen Zoldirektivbe

hörde bei dem Waareneingang von See in den Bremer Freibezirk bewilligt werden . Zu

treffendenfalls iſt von dieſer Bewilligung dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt rechtzeitig Mit

theilung zu machen .

$ . 54.

Für jedes aus den Freibezirken ſeewärts nach dem Zollauslande beladen abgehende Schiff iſt

von dem Schiffsführer nach Beendigung der Verladung oder von dem betreffenden Schiffserpedienten inner

halb drei Tagen nach dem Abgange des Schiffes aus den Freibezirken der Zollabfertigungsſtelle, bei

welcher die Ladung nach § . 48 angemeldet wurde, ein Ladungsverzeichniß einzuliefern , welches alle ver

ladenen Güter aufführen , mit den Konnoſſementen übereinſtimmen und die Erklärung enthalten muß, daß

die in Bezug auf die Ladung des Schiffes (Name deſſelben ) übergebenen Deklarationen oder Interims

ſcheine alle verladenen , der Anmeldepflicht unterliegenden Waaren umfaſſen (S . 7 Abſaß 2 des Geſekes ).

In den Manifeſten der Schiffe, welche, beladen mit Waaren , die entweder von ihnen ſelbſt oder

von Zuladeſchiffen im Freibezirk eingenommen ſind, von der Weſer nach anderen deutſchen Häfen über

See ausgehen, iſt das Herkunftsland der Waaren , oder wenn daſſelbe nicht zu ermitteln iſt, deren Urſprungs

land erſichtlich zu machen .

S . 55 .

Bei dem Waarenverkehr der Freibezirke land- oder flußwärts nach und von dem Zollauslande,

ſowie bei der Einfuhr von Waaren aus den Freibezirken in das Zollinland erfolgt die Anmeldung der

Waaren nach Vorſchrift der SS. 3 und 4 des Geſeßes und den vorliegenden Ausführungsbeſtimmungen
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mittelſt Uebergabe von Anmeldeſcheinen (§ . 7a, c und d dieſer Beſtimmungen ), beziehungsweiſe mittelft der

Zoudeklarationen oder Zollbegleitpapiere.

In den Anmeldeſcheinen beziehungsweiſe Zolldeklarationen iſt bei dem Ausgang von Waaren aus

den Freibezirken nach dem Zollauslande land- oder flußwärts das Herkunfts - und Beſtimmungsland, bei

dem Eingang von Waaren aus den Freibezirken unmittelbar in den freien Verkehr oder mit zollamtlichen

Begleitpapieren das Herkunftsland der Waaren zu deklariren . Iſt leşteres nicht zu ermitteln , ſo iſt an

deſſen Stelle das Urſprungsland der Waaren anzugeben .

S. 56 .

Die Befreiung von der ſtatiſtiſchen Gebühr nach S. 12 Ziffer 1b des Geſekes erſtreckt ſich nicht

auf Waaren , welche aus dem freien Verkehr des Zollinlandes ohne zoll- oder ſteueramtliche Kontrole in

die Freibezirke ein : und von da unter Zollkontrole nach dem ZoÚauslande ausgehen.

Anlage 1 .

Ueberſicht

der

zu unterſcheidenden Länder der Herkunft und Beſtimmung.

J. Europa mit einzelnen außereuropäiſchen Belitungen europäiſcher Staaten .

1. Deutſches Zollgebiet.

2. Badiſche Zollausſchlüſſe.

3 . Hamburgiſches Freihafengebiet.

(Die Freibezirke Bremen und Brake gelten nicht als Zollausland, ſondern ſind als Freilager

im Zollgebiet zu betrachten ; die Freihäfen Geeſtemünde, Bremerhaven und Turhaven dürfen als

Herkunfts - oder Beſtimmungsländer überhaupt nicht deklarirt werden ).

4 . Belgien mit Einſchluß des neutralen Gebiets Moresnet.

5 . Bulgarien und die autonome türkiſche Provinz Dſtrumelien .

6 . Dänemark mit den Faröer- Inſeln , Grönland und Island.

7 . Frankreich mit Algerien und Tunis , ſowie mit Einſchluß von Andorra und Monaco.

8 . Griechenland mit den Joniſchen Inſeln , den Kykladen und nördlichen Sporaden .

9 . Großbritannien und Irland mit den britiſchen Kanalinſeln und den Inſeln Man und Velgoland.

10 . Großbritanniſche Beſißungen am und im Mittelländiſchen Meer (Gibraltar, Inſelgruppe Malta und

Cypern ).

11. Jtalien mit Einſchluß von San Marino.

12. Montenegro.

13. Niederlande.

14 . Norwegen mit Einſchluß von Spißbergen .

15. Deſterreich -Ungarn mit Einſchluß von Bosnien und Herzegowina, ſowie von Liechtenſtein .

16 . Portugal mit den Azoren und Madeira.

17 . Rumänien .

18 . Rußland in Europa (mit Finland) und Aſien .

19. Schweden .

20 . Schweiz.

21. Serbien .

22. Spanien mit den Canariſchen Inſeln und den ſpaniſchen Beſißungen am und im Mittelländiſchen

Meer, nämlich : Ceuta und die übrigen Beſißungen an der marokkaniſchen Küſte, ferner die Balearen ,

Pityuſen 2 .

23. Türkei in Europa (ohne Bosnien und Herzegowina, ſowie ohne Bulgarien und die autonomie Provinz

Dſtrumelien ) mit den türkiſchen Beſißungen in Aſien (Kleinaſien mit Samos, ferner Syrien , Mur:

diſtan 2c., den Beſißungen in Arabien am Perſiſchen Meerbuſen und am Rothen Meer, leßtere jedod
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ohne den egyptiſchen Antheil [Halbinſel Sinai und Midian ]) und in Afrika (Tripolis und Barka

[Bengaſi], aber ohne Egypten ).

II. Afrika

( oweit nicht bei 1 7, 16 , 22 und 23 gerechnet).

24. Egypten mit der Halbinſel Sinai und Midian (vergl. 23).

25 . Deutſche Schußgebiete in Weſtafrika (Togoland, Kamerungebiet, ſüdweſtafrikaniſches Gebiet), mit Ein

ſchluß der Walfiſchbai.

26. Deutſche Schußgebiete in Oſtafrika (oſtafrikaniſches und Witugebiet) mit dem Küſtenſtrich vor denſelben

(öſtlich derſelben ).

27. Rapland mit Baſuto-, Britiſch -Betſchuana-, Griqua-, Pondos, Britiſch -Sululand, den Transkeidiſtrikten

und Natal; ferner Oranjefreiſtaat.

28. Marokko.

29. Südafrikaniſche Republik (Transvaal), Sulu - (nicht britiſch ), Swaſi- und Tongaland.

30 . Uebriges Weſtafrika , nämlich : das ganze weſtliche Küſtengebiet zwiſchen Marokko und dem ſüdweſt

afrikaniſchen deutſchen Schußgebiet, ſoweit nicht zu Nr. 25 gehörend (engliſche Beſißungen und Schuß

gebiete : Sierra Leone, Gambia, Goldküſte, Lagos, Nigerdiſtrikte ; franzöſiſche Beſißungen und Schuß

gebiete : Senegambien , Kongogebiet mit Gabon ; portugieſiſche Beſißungen : Biſjao, Cacheo und Bo

lama an der Küſte von Senegambien , Ajudá und Dahomeyküſte, Angola , Kongodiſtrikt ; ferner der

Kongoſtaat und der Freiſtaat Liberia ), ſowie die Kapverdiſchen und weiter ſüdlich belegenen Inſeln

an der weſtafrikaniſchen Küſte, einſchließlich Ascenſion , St. Helena und Triſtan d'Acunha.

31. Uebriges Oſtafrika , nämlich : das ganze öſtliche Küſtengebiet zwiſchen Egypten und den bei Nr. 29

aufgeführten Ländern , ſoweit nicht zu Nr. 26 gehörend, ferner die Inſel Sokotra und die weiter

ſüdlich belegenen Inſeln an der Oſtafrikaniſchen Küſte einſchließlich Madagaskar, der Maskarenen

(La Réunion , Mauritius 2c.), Komoren (Comoro, Mayotte 2c.), Seſchellen und Admiranten.

III. Aſien

(joweit nicht bei I 10 , 18, 23 und II 24 gerechnet).

32. Britiſche Beſißungen und Schußgebiete in Vorder- und Hinter- Indien und im Indiſchen Ocean,

mit Einſchluß der franzöſiſchen und portugieſiſchen Beſißungen in Vorder- Indien , nämlich : Britiſch

Indien mit Aſſam und Britiſch -Birma, ferner Ober- Birma, die britiſchen Anſiedelungen an der

Straße von Malakka (Straits Settlements : Singapore, Malakka, Penang 2c.), die britiſchen Schuß

gebiete auf der Malaiiſchen Halbinſel und die Inſeln Ceylon, Andamanen , Nikobaren und Keeling

(Rokos-) Inſeln , ſowie die Lakediven, Malediven und Tſchagos- Inſeln ; ſodann die franzöſiſchen Be

ſißungen Pondichéry , Chandernagor, Karikal, Mahé, Yanaon ; endlich die portugieſiſchen Beſißungen

Stadt und Gebiet Goa, Stadt und Gebiet Damao, Inſel Diu . Nicht hierher gehören die britiſchen

Beſißungen Aden, Inſeln Kameran , Perim und Kuria -Muria an der arabiſchen Küſte, ſowie Hong

kong und Nord-Borneo mit der Inſel Labuan .

33. China mit Einſchluß von Hongkong und Macao.

34. Franzöſiſche Beſißungen und Schußgebiete in Hinter- Indien , nämlich : Cochinchina, Kambodſcha,

Annam und Tonking .

35 . Japan.

36 . Korea .

37. Niederländiſche Beſißungen auf den oſtindiſchen Inſeln und Neuguinea, mit Einſchluß der britiſchen ,

portugieſiſchen und unabhängigen Beſißungen auf den erſteren , nämlich : die Sunda - Inſeln (Fava

und Madura), Sumatra-Gruppe mit Riouw , Banka und Billiton , Borneo-Gruppe mit Britiſch

Borneo und Labuan, Celebes -Gruppe, kleine Sunda -Inſeln zwiſchen Bali und Timor (beide ein

ſchließlich), die Südweſt- (Serwatty -) Inſeln , die Molukken mit den Amboinen , der nordweſtliche Theil

von Neuguinea .

38 . Siam .

39. Spaniſche Beſißungen in Aſien und auf den auſtraliſchen Inſeln , nämlich : Philippinen mit Sulu

Inſeln , Marianen , Carolinen und Palaos .

Uebriges Aſien , nämlich : Arabien (ſoweit nicht bei Nr. 23 und 24 gerechnet) mit den britiſchen Be

ſißungen Aden , Inſeln Kameran , Perim und Kuria -Muria , ſodann Perſien , Afghaniſtan und Be

ludichiſtan .
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IV . Amerika

(ſoweit nicht bei I 6 gerechnet).

41. Argentinien mit Einſchluß von Patagonien , Feuerland , den (britiſchen ) Falkland- Inſeln und Süd

Georgien (König Georgs- Injeln ).

42. Bolivien .

43. Braſilien .

44. Britiſche Beſißungen in Nordamerika mit den franzöſiſchen Inſeln St. Pierre und Miquelon ,

nämlich : Kanada , Neufundland mit Labrador (auch St. Pierre und Miquelon ) und die Ber

mudas- Inſeln .

45. Britiſche Beſißungen in Weſtindien , Central- und dem nördlichen Südamerika, nämlich : Britiſch

Honduras, Bahama- nebſt Caicos-, Turks - und Inagua- Inſeln , ferner Jamaika, Caymanns- Inſeln ,

britiſche kleine Antillen (Leeward- und Windward- Inſeln (Virgin - oder Jungfern - Inſeln , St. Chriſtopher ,

Anguilla, Nevis mit Redonda , Antigua und Barbuda, Montſerrat, Dominica, Santa Lucia , St. Vincent,

Grenada und Grenadinen, Tobago) mit Barbadoes und Trinidad) Britiſch -Guiana.

46. Chile.

47. Däniſche Beſiķungen in Weſtindien , nämlich : die kleinen Antillen - Inſeln St. Croir , St. Jean

(St. John) und St. Thomas.

48. Ecuador mit den Galapagos- Inſeln .

49. Franzöſiſche Beſißungen in Weſtindien und Südamerika, nämlich : die kleinen Antillen - Inſeln Guade

loupe mit Dependenzen (La Déſirad, Marie-Galante, Les Saintes, St. Barthélemy, nördlicher Theil

von St. Martin ) und Martinique, ferner Franzöſiſch -Guiana.

50. Haiti (Republiken Dominica und Haiti).

51. Kolumbien (vereinigte Staaten von Kolumbien).

52. Meriko.

53. Niederländiſche Beſißungen in Weſtindien (Kolonie Curaçao) und Südamerika (Kolonie Surinam ),

nämlich : Inſeln Curaçao, Bonaire, Aruba und die kleinen Antillen - Inſeln St. Martin (ſüdlicher

Theil), St. Euſtatius, Saba ; ferner Niederländiſch -Guiana.

54 . Paraguay.

55. Peru.

56. Spaniſche Beſißungen in Weſtindien , nämlich : Cuba und Portorico .

57. Uruguay.

58. Venezuela (vereinigte Staaten von Venezuela ) mit den Vogel- (Aves-) und anderen zugehörigen

Inſeln .

59. Vereinigte Staaten von Amerika .

60. Central- amerikaniſche Republiken , nämlich : Coſtarica , Guatemala , Honduras , Nicaragua , San

Salvador.

V . Auſtralien , Feſtland und Juſeln

(ſoweit nicht bei III 37 und 39 gerechnet).

61. Britiſche Beſißungen und Schußgebiete in Auſtralien , nämlich : Feſtland Auſtralien ; die Inſeln

Tasmania (Van Diemens-Land), Neu -Seeland, Norfolk, Rermandec, Fidſchi und Rotumah, Auckland ,

Lord Howe, Karoline, Starbuck, Malden und Fanning, Britiſch -Neuguinea .

62. Deutſche Schußgebiete in Neuguinea (Kaiſer Wilhelms-Land) mit dem Bismarck-Archipel, dem

deutſchen Antheil an den Salomons- Inſeln (Bougainville, Choiſeul, Iſabel) und den Marſchall

Inſeln .

63. Hawaii- (Sandwich -) Inſeln .

64. Samoa- (Schiffer- ) Inſeln .

65 . Uebrige auſtraliſche Inſeln , nämlich : die franzöſiſchen beziehungsweiſe unter franzöſiſchen Schuß

ſtehenden auſtraliſchen Inſeln Neukaledonien und Dependenzen (Loyalty - Inſeln ), Tahiti und Moorea

(Geſellſchafts - Inſeln ), Tuamotu - , Gambier - (Mangarewa- ), Tubuai- und Marqueſas- Inſeln , ſowie

die neuen Hebriden , Uvea - und Wallis - Inſeln ; ferner die Tonga- ( Freundſchafts -), Hervey - (Cookø = ),

Manihiki-, Union - mit Lagunen- (Ellice-), Gilbert-, Santa Cruz- (Königin Charlotten -) Inſeln 2c .

Dazu :

66 . Nicht ermittelt.
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Anlage 2 a .

(Auf weißem Papier.)

Statiſtik des Waarenverkehrs.

Anmeldeich ein für die Einfuhr.

Menge der Waaren .

Land der Herkunft

Zahl und Art

der Roli, Wagen,

Schiffe 20 . ;

Zeichen und

Nummer der Rolli.

Nummer

des

ſtatiſtiſchen

Waarenver

zeichniſſes.

Gattung der Waaren .

der Waaren . 1)

Netto :

gewicht3)

Brutto - " Anderweiter

gewicht Masitah

Maßſtab.

kg

M u ít e r : E i n t r a gunge n .

Rohe Baumwolle6 Ballen

5 / 7 A B 1 /3

Egypten -

G

1 Kahn Meriko Blauholz 3000 - -

1415 Ballen

GR 1/15

Kohe BaumwolleFreihafengebiet

Hamburg (Vereinigte

Staaten von Amerika )

u . ſ. 10.

(Ort), den ........ 18.. .

Unterſchrift ( Firma) des Ausſtellers.

(Siehe die Erläuterungen auf der Nückſeite.)(Raum zum Aufkleben der Stempelmarken

für die ſtatiſtiſche Gebühr.)

148
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1) Als Land der Herkunft iſt dasjenige Land anzugeben , aus deſſen Gebiet die Verſendung der Waare mit der

Beſtimmung nach dem deutſchen Zoligebiet urſprünglich erfolgt iſt ; dabei bleiben die Länder, durch welche die

Waare auf dem Transport, ſei es auch mit Umladung oder Umſpedition , durchgeführt wurde, außer Betracht

In der Regel iſt demnach als Land der Herkunft das Land, aus deffen Eigenhandel die Waare herſtammt,

zu deklariren . – Das „, hamburgiſche Freihafengebiet" iſt als Herkunftsland zu deklariren, wenn die Waare

daſelbſt produzirt, fabrizirt oder bearbeitet wurde. Geht dagegen die Waare in demſelben Zuſtand, ivie fie ind

Freihafengebiet eintrat, aus dieſem ins Zollgebiet über, ſo darf erſteres nur dann als Herkunftsland ange:

geben werden , wenn die Waare nicht ſchon mit der Beſtimmung der Weiterbeförderung nach der Stadt

Hamburg oder nach einem beſtimmten anderen Orte des Zollgebiets ins Freihafengebiet eingetreten war, auch

daſelbſt gelagert hatte. Wird hiernach das hamburgiſche Freihafengebiet als Herkunftsland angeſchrieben, ſo iſt

darunter (in Klammern ) womöglich das Land, woher die Waare ins Freihafengebiet kam oder, wenn daſſelbe

nicht zu ermitteln iſt, deren Urſprungsland zu verzeichnen . Dieſe Vorſchriften finden auf den Verkehr mit

den badiſchen Zollausſchlüſſen finngemäße Anwendung. Andere deutſche „ Freibezirke" oder „ Freihäfen “ dürfen

dagegen als Herkunftsländer nicht angegeben werden ; vielmehr iſt beim Verkehr über die Zollgebietsgrenzen

von dieſen anderen Freibezirken oder Freihäfen oder durch dieſelben das weitere Herkunftsland zu deklariren .

2) Dieſe Spalte wird von der Anmeldeſtelle ausgefüllt, inſofern der Ausſteller des Anmeldeſcheins dazu nicht im

Stande ſein ſollte.

3) Bei Flüſſigkeiten , mit Ausnahme von Syrup, Melaſſe, Zuckerkouleur (Rum :, Bierkouleur 2c.) und Zuderfarben

(Konditorfarben ), ſowie bei gasförmigen Körpern wird die unmittelbare Umſchließung (Fäffer, Flaſchen , Kruken

und dergl.) zum Nettogewicht gerechnet.

4) Wenn der Anmeldeſchein dem Frachtbriefe beziehungsweiſe der Deklaration hinſichtlich der Gattung und der

Menge nicht widerſpricht, ſo iſt damit die Forderung des §. 6 Abſaß 1 des Geſekes hinſichtlich der Ueber:

einſtimmung zwiſchen beiden erfüllt. Uebereinſtimmung des im Anmeldeſchein angegebenen Herkunftslandes

mit dem Abſendeorte des Frachtbriefes iſt nicht erforderlich.
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Anlage 2b.

(Uuf grünem Papier.)

Statiſtik des Waarenverkehrs.

A n meldeich ein für die Ausfuh r.

Menge der Waaren .
Zahl und Art

Nummer

der Rolli, Wagen , Land der Beſtimining itatiſtiſchendes

Schiffe 2c. ;

Waaren
Zeichen und der Waaren. ')

verzeich
Nummer der Rolli.

niſſes . 2)

Gattung der Waarrn . Netto

gewicht:)

kg

Brutto -

gewicht

kg

Underweiter

Maßſtab.

į
-

M u ft e r . E i ntr a g uug e n .

1 611+ Fäſſer

Q 14

Vereinigte Staaten

von Amerika

Wein in Fäſſern und | 846 : 950

Ueberfäſſern (einſchließl. (mit lleber

Fäſſer ) | fäſſern)

2 Fäſſer

RÉ 6 / 7

Großbritannien 1611 Wein in Fäſſern 125

(einſchließl.

Fäſſer)

u . 1. w ..

(Ort), den ten.... . . . . . 18... .

lInterſchrift ( Firma) des Ausſtellers (Abſenders ).

( Raum zum Mujkleben der Stempelmarken

für die ſtatiſtiſche Gebühr.)

(Siehe die Erläuterungen auf der Rückſeite.)

148 *
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1) Als Land der Beſtimmung iſt dasjenige Land anzugeben , nach deſſen Gebiet die Verſendung der Waare als

ichließlich dorthin beſtimmt gerichtet iſt ; dabei bleiben die Länder, durch welche die Waare auf dem Transport,

jei es auch mit Umladung oder Umſpedition, durchgeführt werden ſoll , außer Betracht. In der Regel iſt dem :

nach als Land der Beſtimmung das Land, in deſſen Eigenhandel die Waare übergeht, zu deklariren . - Das

,,hamburgiſche Freihafengebiet“ iſt als Land der Beſtimmung zu deklariren , wenn die Waare daſelbſt bearbeitet

oder verbraucht werden ſoll. Soll dagegen die Waare in demſelben Zuſtand, wie ſie ins Freihafengebiet tam ,

aus dieſem wieder ausgehen , ſo darf daſſelbe nur dann als Beſtimmungsland angegeben werden , wenn die

Waare nicht ichon mit der Beſtimmung der Weiterbeförderung nach einem beſtimmten anderen Orte ins Freibafens.

gebiet geſandt wird. Dieſe Vorſchriften finden auf den Verkehr mit den badiſchen Zollausſchlüſſen finngemäße

Anwendung. Andere deutſche „ Freibezirke“ oder „ Freihäfen “ dürfen dagegen als Beſtimmungsländer nicht

angegeben werden ; vielmehr iſt beim Verkehr über die Zollgebietsgrenzen nach dieſen anderen Freibezirken oder

Freihäfen oder durch dieſelben das weitere Beſtimmungsland zu deklariren .

2) Dieſe Spalte wird von der Anmeldeſtelle ausgefüllt, inſofern der Ausſteller des Anmeldeſcheins dazu nicht im

Stande ſein ſollte.

3) Bei Flüſſigkeiten , mit Ausnahme von Syrup, Melaſje. Zuckerkouleur ( Rum -, Bierkouleur ac.) und Zuckerfarben

(Konditorfarben ), ſowie bei gasförmigen Körpern wird die unmittelbare Umſchließung ( Fäſſer, Flaſchen , Kruken

und dergl.) zum Nettogewicht gerechnet.

4) Wenn der Anmeldeſchein dem Frachtbriefe beziehungsweiſe der Deklaration hinſichtlich der Gattung und der

Menge nicht widerſpricht, ſo iſt damit die Forderung des §. 6 Abſaß 1 des Geſeßes hinſichtlich der Ueberein .

ſtimmung zwiſchen beiden erfüllt. Uebereinſtimmung des im Anmeldeſchein angegebenen Beſtimmungslandes

mit den Beſtimmungsorte des Frachtbriefes iſt nicht erforderlich.
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Anlage 2c.

(Auf gelbem Papier.)

Statiſtik des Waarenverkehrs.

Anmeldeſchein für die Durchfuhr durch das deutſche Zollgebiet auf Grund direkter

Begleitpapiere.

Menge der Waaren.

Land

Zahl und Art

der Kolli, Wagen,

Schiffe uc.;

Zeichen

und Nummer

der Kolli.

der

Land

der

Beſtimmung

der Waaren.')

Gattung der Waaren

und

(darunter )

N u m m er

des ſtatiſtiſchen Waaren -

verzeichniſſes .?)

Herkunft

der Waaren .")

Netto -

gewicht")

kg

! Brutto -

gewicht

. kg

Anderweiter

Montestah

M u it e r : E iu t r a guug e u .

3 Eiſenbahn

wageni

| Großbritannien 30 000Deſterreid)

lingarn

Witherit

(283)

50 Ballen

F1:50

Rußland Großbritannien Flacho

(310 )

4 Säcke

RK 92 /5

Frankreich 157Dejierreid):

Ungarn

Kurkume

(219)

Schweden 5000100 Säcke

EP 101200

Ceſterreich :

Ungarn

Kleeſaat

(350)

u . . w .

(Ort), den.........ten 18 .

Unterſchrift ( Firma) des Ausſtellers .

(Raum zum Aufkleben der Stempelmarken

für die ſtatiſtiſche Gebühr.)
(Siehe die Erläuterungen auf der Rückſeite.)
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1) Als Land der Herkunft iſt dasjenige Land, aus deſſen Gebiet die Verſendung der Waare erfolgt iſt , und als

Land der Beſtimmung dasjenige Land, nach deſſen Gebiet die Verſendung der Waare gerichtet iſt, anzuſehen ;

dabei bleiben die Länder, durch welche die Waare auf dem Transport, ſei es auch mit Umladung oder Um

ſpedition , durchgeführt wird, außer Betracht. In der Regel iſt demnach als Land der Herkunft das Land, aus

deſſen Eigenhandel die Waare herſtammt, als Land der Beſtimmung das Land, in deſſen Eigenhandel die

Waare übergeht, zu deklariren . - Das „ hamburgiſche Freihafengebiet“ iſt dann als Herkunfts- beziehungs

weiſe Beſtimmungsland zu deklariren , wenn die Waare daſelbſt produzirt, fabrizirt oder bearbeitet wurde,

beziehungsweiſe bearbeitet oder verbraucht werden joll. Betreffs ſolcher Waaren , die in unverändertem Zuſtand

in das Freihafengebiet ein - und aus demſelben wieder ausgehen , darf dieſes nur dann als Herkunfts- beziehungs

weiſe Beſtimmungsland bezeichnet werden , wenn die Waare nicht ſchon mit der Beſtimmung der Weiter

beförderung nach einem beſtimmten anderen Orte ins Freihafengebiet eingetreten war beziehungsweiſe eintreten

joll , im erſteren Falle auch daſelbſt gelagert hatte. Dieſe Vorſchriften finden auf den Verkehr mit den badiſchen

Zollausſchlüſſen ſinngemäße Anwendung. Andere deutſche „ Freibezirke“ oder „ Freihäfen “ dürfen dagegen als

Herkunfts - oder Beſtimmungsländer nicht angegeben werden ; vielmehr iſt beim Verkehr über die Zollgebietss

grenzen von oder nach dieſen anderen Freibezirken oder Freihäfen oder durch dieſelben das weitere Herkunfts

beziehungsweiſe Beſtimmungsland zu deklariren .

2) Die ſtatiſtiſchen Nummern werden von der Anmeldeſtelle eingetragen , inſofern der Ausſteller des Anmelde:

ſcheins dazu nicht im Stande ſein ſollte.

3) Bei Flüſſigkeiten , mit Ausnahme von Syrup, Melaſſe, Zuckerkouleur ( Rum -, Bierkouleur zc.) und Zuckerfarben

(Konditorfarben ), ſowie bei gasförmigen Körpern wird die unmittelbare Umſchließung (Fäſſer, Flaſchen , Kruten

und dergl.) zum Nettogewicht gerechnet.

4) Wenn der Anmeldeſchein dem Frachtbriefe beziehungsweiſe der Deklaration hinſichtlich der Gattung und der

Menge nicht widerſpricht, ſo iſt damit die Forderung des §. 6 Abſaß 1 des Geſeßes hinſichtlich der Ueberein

ſtimmung zwiſchen beiden erfüllt. Uebereinſtimmung des im Anmeldeſchein angegebenen Herkunfts - und

Beſtimmungslandes mit dem Abſende- und Beſtimmungsorte des Frachtbriefes iſt nicht erforderlich .

Der Betrag der zu dieſem Anmeldeſchein entwertheten Stempelmarken iſt mir zurücgezahlt.

. . . . ., den . . ten . . . . . . 18 . ..

- -
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Anlage 20.

(Auf rothem Papier.)

Statiftik des Waarenverkehrs.

Anmeldeſchein für Verſendungen vom Zollgebiet durchs Zollausland nach dem Zollgebiet

auf Grund direkter Begleitpapiere.

Bezeichnung des Zollauslandes, durch welches die Waare geſandt wird;

LE

Menge der Waaren .

- - - - - -

Zahl und Art Nummer

der
des

Rolli,Wagen,Schiffe ?c.; ſtatiſtiſchen

Zeichen und Numiner Waarens

der Kolli. verzeichniſſes .*)

Gattung der Waaren. iNetto

gewicht

Brutto -

gewicht

Anderweiter

Maßſtab.

Muſter -Eintragungen .

1 Schiff 279 Rohe weiße Kreide . . . . . . 45 000

-

2 Eiſenbahnwagen 347 Grasſaat in Säcken . . . , - 15 000

-
-

1 Riſte W . H . 29 Albumin . . . . . . . . . .

-
-

5 Fäſſer R . S . 1 /5 Glycerin , gereinigtes . . . . . . 240

(einſchl. Faſtage)

2 Ballen M . 6 , 7 314
. . . . . 112Manillahanf, gehechelt

u . . m .

(Ort), den
tent

ten ...... . . ...... 18 . .

Unterſchrift ( Firma) des Ausſtellers.

(Raum zum Aufkleben der Stempelmarken

für die ſtatiſtiſche Gebühr.)

* ) Dieſe Spalte wird von der Anmeldeſtelle ausgefüllt, inſofern

der Ausſteller des Anmeldeſcheins dazu nicht im Stande ſein ſollte.
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Der Betrag der zu dieſem Anmelbeſchein entwertheten Stempelmarken iſt mir zurückgezahlt.

........ ........., den ........... ten ..... . . . 18 . .
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Anlage 2 e .

(auf grünem Papier.)

Statiſtik des Waarenverkehrs .

Anmeldeſchein der Spediteure für die Ausfuhr.

Menge der Waaren .

des
Name

und Wohnort

des

Auftraggebers.

Nummer Zahl und Art ! Land der Nummer

der der Rolli, Wagen ,

ange Schiffe 2c.; i Beſtimmung l ſtatiſtiſchen

fügten Zeichen und der Waaren

Er
Nummer

verzeich

klärung.
Waaren . 1)der Rolli.

niſſes. 2)

Gattung

der

Waa r cl.

Ander

Netto - Brutto
weiter

gewicht") gewicht Maß

ſtab.

| kg | kg

(Drt), den ....... ten ............ . . 18 ...

Unterſchrift (Firma) des Ausſtellers (Abſenders ).

(Siehe die Erläuterungen auf der Rückſeite.)(Raum zum Aufkleben der Stempelmarken

für die ſtatiſtiſche Gebühr.)
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1) Als Land der Beſtimmung iſt dasjenige Land anzugeben , nach deſſen Gebiet die Verſendung der Waare als

ſei es auch mit Umladung oder Umſpedition , durchgeführt werden ſoll, außer Betracht. In der Regel iſt

deinnach als Land der Beſtimmung das Land, in deſſen Eigenhandel die Waare übergeht, zu deklariren . –

Das „hamburgiſche Freihafengebiet" iſt als Land der Beſtimmung zu deklariren , wenn die Waare daſelbſt

bearbeitet oder verbraucht werden ſoll. Soll dagegen die Waare in demſelben Zuſtand, wie ſie ins Freihafen

gebiet kam , aus dieſem wieder ausgehen , ſo darf daſſelbe nur dann als Beſtimmungsland angegeben werden,

wenn die Paare nicht ſchon mit der Beſtimmung der Weiterbeförderung nach einem beſtimmten anderen Orte

ins Freihafengebiet geſandt wird. Dieſe Vorſchriften finden auf den Verkehr mit den badiſchen Zolaus

ſchlüſſen finngemäße Anwendung. Andere deutſche „ Freibezirke" oder „ Freihäfen “ dürfen dagegen als

Beſtimmungsländer nicht angegeben werden ; vielmehr iſt beim Verkehr über die Zolligebietsgrenzen nach dieſen

anderen Freibezirken oder Freihäfen oder durch dieſelben das weitere Beſtimmungsland zu deklariren .

2 ) Dieſe Spalte wird von der Anmeldeſtelle ausgefüllt, inſofern der Ausſteller des Anmeldeſcheins dazu nicht im

Stande ſein ſollte.

3) Bei Flüſſigkeiten , mit Ausnahine von Syrup, Melaſſe, Zuckerkouleur (Rum -, Bierkouleur 2c.) und Zuder:

farben (Konditorfarben ), ſowie bei gasförmigen Körpern wird die unmittelbare Umſchließung (Fäſſer, Flaſchen ,

Kruken und dergl.) zum Nettogewicht gerechnet.

4) Wenn der Anmeldeſchein dem Frachtbriefe bezw . der Deklaration hinſichtlich der Gattung und der Menge nicht

widerſpricht, ſo iſt damit die Forderung des § . 6 Abſatz 1 des Geſekes hinſichtlich der Uebereinſtimmung

zwiſchen beiden erfüllt . Uebereinſtimmung des inn Anmeldeſchein angegebenen Beſtimmungslandes mit dem

Beſtimmungsorte des Frachtbriefes iſt nicht erforderlich.

5) Der Spediteur hat die von ſeinen Auftraggebern ihm mitgetheilten Erklärungen über Waarenſendungen nach

dem Zollauslande dem betreffenden Ausfuhranmeldeſchein beizufügen und mit demſelben feſt zu verbinden.

6) Bezieht ſich der Anmeldeſchein auf Sendungen mehrerer Auftraggeber, ſo ſind die auf die Erklärungen der

einzelnen Auftraggeber bezüglichen Eintragungen im Ausfuhr-Anmeldeſchein durch wagerechte Striche von

çinander zu trennen ,

rebern ihm
mitgeteisen und mit dem

auf die
Erklärung von
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B . Dienſtvorſchriften

zum

Geſetz, die Statiſtik des Waarenverkehrs des deutſchen Zollgebiets mit dem Aus

lande betreffend , vom 20. Juli 1879 (Reichs - Geſetzbl. S . 261).

1. Vorſchriften für die Anmeldeſtellen überhaupt.

1. Anmeldeftellen, welche nicht Boll- oder Steuerſtellen find (Anmeldepoſten).

S . 1.

Jedem Anmeldepoſten wird eine beſtimmte Strecke der Zollgebietsgrenze zugetheilt, für welche er,

unter Beachtung der Vorſchriften des Geſeßes und der zugehörigen Ausführungsbeſtimmungen , die den

Anmeldeſtellen obliegenden Geſchäfte wahrzunehmen hat.

S. 2.

Die Anmeldepoſten haben darauf zu achten , daß ihnen alle Waaren , bei deren Transport die

Zollgebiets grenze innerhalb der ihnen zugetheilten Grenzſtrecké überſchritten wird, ſoweit Ausnahmen nicht

beſonders zugelaſſen ſind, vorſchriftsmäßig angemeldet werden .

Die zu ihrer Kenntniß gelangenden Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften des Geſeßes und

der Ausführungsbeſtimmungen haben die Anmeldepoſten bei dem Ñaupt-Zoll- oder Haupt-Steueramt des

Bezirks zur Anzeige zu bringen .

$ . 3.

Der Geſchäftskreis der Anmeldepoſten erſtreckt ſich nicht auf die Waaren , welche mit zoll- oder

ſteueramtlichen Bezettelungen ein -, aus- oder durchgeführt werden ; ferner nicht auf ſolche Waaren , welche

nach §. 21 des Vereinszollgeſeßes vom 1. Juli 1869 auf den Zollſtraßen einzuführen und den Grenzzol

ämtern anzumelden ſind.

Die betreffenden Beſtimmungen des §. 21 des Vereinszollgeſebes lauten :

„ Wer 30Upflichtige Waaren oder ſolche Gegenſtände mit ſich führt, welche zwar zolfrei,

aber dergeſtalt verpadt ſind, daß ihre Beſchaffenheit nicht ſogleich erkannt werden kann, darf

über die Zollinie zu Waſſer oder zu Lande in der Regel nur während der Tageszeit und

nur auf einer Zollſtraße eintreten , auch, Fälle dringender Gefahr oder höherer Gewalt aus

genommen, nur bei einem erlaubten Landungsplaße anlanden .“

Sollten dergleichen Waaren bei einem Anmeldepoſten zur Anmeldung gelangen , ſo iſt der

Waarenführer, ſoweit thunlich unter Zuziehung eines Grenzaufſichtsbeamten , an die nächſte Zollſtelle

zu verweiſen .

$ . 4 .

Von der Anmeldepflicht nach §. 1 des Geſekes ſind die im g. 5 des Zoltarifgeſeßes genannten

Gegenſtände auch bei der Ausfuhr befreit, wenn die entſprechenden Vorqusſeßungen zutreffen .

8 . 5 .

Von der Anmeldepflicht ſind ferner befreit:

1. Sendungen zolfreier Waaren im Gewicht von 250 g oder weniger;
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2. Waſſerfahrzeuge, einſchließlich der dazu gehörigen gewöhnlichen Schiffsutenſilien (Tafelage,

Anker, Ketten , Tauwerk, Segel, Steuermanns-, Bootsmanns- und Zimmermannsgut, Boote

mit Zubehör, Maſchinen -Inventar und Reſervetheile),mögen dieſelben an Bord bleiben oder an

Land gebracht werden ;

3 . die übrigen beweglichen Inventarienſtücke ſolcher Waſſerfahrzeuge jedoch nur, ſo lange ſie an

Bord bleiben , oder ſoweit ſie in ein amtlich beglaubigtes Inventarienverzeichniß eingetragen

oder als Reiſegeräth nach §. 5 Nr. 4 des Zoltarifgeſebes zollfrei ſind ;

4 . die für den Gebrauch der Schiffsmannſchaft, der Paſſagiere und für das Schiff beſtimmten

Mund- und anderen Vorräthe beim Eingang über die Zollgebietsgrenze, inſoweit dieſelben

den muthmaßlichen Bedarf während des Aufenthalts des Schiffes im Lande nicht überſteigen ;

dieſelben Gegenſtände auch beim Ausgang aus dem freien Verkehr, inſoweit dieſelben zur

Proviantirung inländiſcher Schiffe dienen ;

5 . die zolfreien Gegenſtände, welche von Reiſenden bei der Benußung öffentlicher Transport

anſtalten unter dem Reiſegepäck mitgeführt werden , auch wenn dieſe Gegenſtände ihrer

Beſchaffenheit nach nicht als Reiſegeräih angeſehen werden können ;

6 . die von inländiſchen Fiſchern im Meere oder in anderen das Zollgebiet begrenzenden Gewäſjern

gefangenen und an das Land gebrachten friſchen Fiſche, Muſcheln , Schalthiere und dergl.,

mit Ausnahme der Auſtern und Hummern , ſoweit dieſelben zoUpflichtig ſind ;

Erden , Steine, Muſchelſchalen , Seetang und ähnliche an ſich (ihrer Beſchaffenheit nach ) zollfreie

Gegenſtände, welche von Inländern vom Grunde des Meeres und anderer, das Zollgebiet

begrenzenden Gewäſſer gewonnen oder im Meere 2c. aufgefiſcht und an das Land gebracht

werden ;

8 . Schiffsballaſt, ſofern derſelbe in Erde, Sand, Kies 20. (Nummer 271 des ſtatiſtiſchen Waaren

verzeichniſſes vom 1. Juli 1888) oder in rohen Steinen beſteht;

9. die mit der Poſt ſtattfindenden Durchführen , ſowie die Poſtſendungen aus dem deutſchen Zoll

gebiet durch das Zollausland nach dem Zollgebiet.

Wegen anderer Ausnahmen von der Anmeldepflicht, ſowie wegen ſonſtiger auf Grund des S . 9

des Geſeßes und des §. 26 der Ausführungsbeſtimmungen getroffenen Anordnungen erfolgt beſondere

Mittheilung.

Waaren, welche über die Grenze eines badiſchen Zollausſchluſſes oder eines Binnengewäſſers aus:

und über die Grenze deſſelben wieder eingehen , werden ſtets ſo angeſehen , als hätten ſie auf dieſer

Strecke das Zollgebiet nicht verlaſſen .

S . 6 .

Die Anmeldepoſten haben die Abſender und Waarenführer bei der Ausſtellung der Anmeldeſcheine,

ſoweit erforderlich , zu unterſtüßen und denſelben auf Verlangen Formulare zu den Anmeldeſcheinen einzeln

unentgeltlich zu verabfolgen .

Die Anmeldepoſten haben ferner darauf zu achten , daß die ihnen nach S. 3 des Geſekes über

!sibenen Anmeldeſcheine mit den nach den SS. 11 bis 13 des Geſeßes und SS. 29 und 30 der Aus

führungsbeſtimmungen erforderlichen Stempelmarken verſehen ſind oder, wenn dies nicht der Fall ſein

ſollte, nachträglich durch den Waarenführer damit verſehen werden .

Die Anmeldepoſten werden zu dieſem Behufe mit einem entſprechenden Vorrath von Formularen

zu den Anmeldeſcheinen , ſowie von Stempelmarken durch das Hauptamt verſehen werden .

$ . 7 .

Die Anmeldeſcheine ſind bei der Abgabe an den Anmeldepoſten von demſelben zu prüfen und,

joweit erforderlich , zu berichtigen oder zu ergänzen . Dabei iſt auch darauf zu achten , ob für die

Anmeldeſcheine das nach der Farbe des Papiers und der Ueberſchrift richtige Formular gebraucht iſt.

Für in dieſer Beziehung unrichtige Anmeldeſcheine iſt der Erſaß durch richtige zu veranlaſſen .

Sodann ſind die auf den Anmeldeſcheinen befindlichen Stempelmarken durch Abſtempelung zu

entwerthen .

Zu dieſem Zweck wird. jedem Anmeldepoſten ein Schwarzſtempel mit Schwärzapparat zugeſtellt

werden .

S. 8 .

Bezüglich der Anmeldeſcheine über Waaren , welche auf Grund direkter Begleitpapiere ( Fracht:

briefe, Manifeſte 2c.) im freien Verkehr durch das deutſche Zollgebiet durchgeführt oder aus demſelben
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durch das Zollausland nach dem Zollgebiet befördert werden , ſind die Beſtimmungen in den SS. 37 bis

40 der Ausführungsbeſtimmungen zu beachten .'

Die Únmeldepoſten haben über die nach Maßgabe des § . 37 der Ausführungsbeſtimmungen ge

leiſteten Rückvergütungen an Stempelbeträgen vierteljährlich eine Liquidation , unter Anſchluß der Zu

gehörigen Anmeldeſcheinte, dem vorgeſeßten Hauptamt vorzulegen .

S . 9 .

Ueber die Transporte, bei welchen nach §. 3 des Geſekes mündliche Anmeldung genügt, haben

die Anmeldepoſten unter Benußung der ihnen zu dem Zweck vom Hauptamt zuzuſtellenden Formulare Anlass

(Anlage 1) die erforderlichen Aufzeichnungen zu machen .

$ . 10.

Auf den Anmeldeſcheinen iſt von Seiten der Anmeldepoſten der Tag der Abgabe und der Ort,

an welchem der Anmeldepoſten ſeinen Siß hat, unter Beifügung der Unterſchrift des Verwalters des

Anmeldepoſtens und eines Abdrucks des Stempels deſſelben anzumerken .

Die Verwalter der Anmeldepoſten müſſen die Anmeldeſcheine, ſowie die etwaigen denſelben bei

der Verſendung von Waaren nach dem Auslande auf Grund des §. 14 der Ausführungsbeſtimmungen

in verſchloſſenem Briefumſchlag beigefügten Angaben und die Aufzeichnungen über die ihnen mündlich ge

machten Mittheilungen unter Verſchluß halten und dürfen Unberechtigten Einſicht in dieſe Papiere nicht

geſtatten .

$ . 11.

Die an den Anmeldepoſten abgegebenen Anmeldeſcheine, einſchließlich der denſelben in verſchloſſenem

Briefumſchlag etwa beigefügten Angaben , ſind nach der Zeit der Abgabe mit fortlaufenden Ordnungs

zahlen zu verſehen und nebſt den Aufzeichnungen über die mündlich angemeldeten Waaren zweimal

monatlich, und zwar für die Zeit vom 1. bis 15 . am 16 . und für den Reſt des Monats am 1. des

folgenden Monats , wohl verpackt dem Hauptamt, in deſſen Bezirk der Anmeldepoſten ſeinen Siß hat, zu

überſenden .

$ . 12.

Die Oberbeamten der Zollverwaltung haben bei den Bezirksbereiſungen die Geſchäftsführung

der Anmeldepoſten zu revidiren und von der vorſchriftsmäßigen Erfüllung ihrer Obliegenheiten Kenntniß

zu nehmen .

2 . Anmeldeftellen , welche zugleich Boll- oder Steuerſtellen ſind ( Anmeldeämter).

$. 13 .

Die Vorſchriften der SS . 1 bis 12, mit Ausnahme des g . 3 , finden auf die Anmeldeämter hin

ſichtlich derjenigen Waaren, welche der Zoll- oder Steuerabfertigung nicht unterworfen ſind, ebenfalls

Anwendung.

$ . 14 .

Bei den Gegenſtänden , welche der Zoll- oder Steuerabfertigung unterliegen , ſind die erforder

lichen Notizen über die Herkunft der Waaren und die Grenzſtrecken des Eingangs in die betreffenden

Abfertigungspapiere und Regiſter aufzunehmen und darin bei ſtattfindenden Uebertragungen bis zur er

folgten Eintragung in die Verkehrsnachweiſungen feſtzuhalten .

Bei denjenigen Waaren , welche auf Grund direkter Begleitpapiere im freien Verkehr (S . 12 Nr. 2 a

des Geſekes ) durch das Zollgebiet durchgeführt werden ſollen , hat das Amt, welches die'Waare in den

freien Verkehr geſeßt hat, den Anmeldeſchein mit der Bezeichnung der Grenzſtrecke, über welche die Waare

eingegangen iſt, zu verſehen .

Ş. 15.
Die Prüfung der Richtigkeit der Anmeldungen iſt unverzüglich und beim Eiſenbahntransport

derart vorzunehmen , daß Zugverſpätungen und Betriebsſtörungen vermieden werden.

II. Nachweiſungen , welche von den Zoll- und Steuerſtellen zu fertigen ſind .

1. Allgemeine Verkehrsnachweiſungen .

S. 16 .

Zum Zweck der Aufſtellung der leberſichten über die Waaren -Ein -, Aus- und Durchfuhr des

deutſchen Zollgebiets ſind von den Zoll- und Steuerſtellen folgende Verkehrsnachweiſungen zu liefern :

150
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Anlage 2.

Anlage 3.

Anlage 4 .

Anlage 5 .

1. Nachweiſung der Einfuhr in den freien Verkehr, unmittelbar oder mit Begleitpapieren (An :

lage 2 ).

II. Nachweiſung der Einfuhr in den freien Verkehr von Niederlagen , fortlaufenden Konten und

den Freibezirken Bremen und Brake (Anlage 3 ).

III. Nachweiſung des Eingangs auf Niederlagen , fortlaufende Konten und die Freibezirke Bremen

und Brake (Anlage 4 ).

IV. Nachweiſung der Ausfuhr aus dem freien Verkehr (Anlage 5 ).

V . Nachweiſung des Ausgangs von Niederlagen , fortlaufenden Konten und den Freibezirken

Bremen und Brake (Anlage 6 ).

VI. Nachweiſung der unmittelbaren Durchfuhr (Anlage 7).

Anlage 6 .

Anlage 7.

$. 17.

Die Nachweiſungen ſind mittelſt täglicher Anſchreibungen fortlaufend zu führen und nach den im

$ . 11 angegebenen Zeitabſchnitten abzuſchließen .

Dieſelben ſind auf ſämmtliche Waaren , welche über die Grenzen des Zollgebiets eingegangen oder

ausgegangen ſind, zu erſtrecken . Von der Aufnahme in die Nachweiſungen bleiben jedoch diejenigen

Gegenſtände ausgeſchloſſen , welche

a ) nach den Beſtimmungen in den SS. 1 und 9 des Geſeßes und in den SS. 24 und 26 der

Ausführungsbeſtimmungen der Anmeldepflicht nicht unterliegen ;

b ) aus dem Zollgebiet durch das Zollausland nach dem Zollgebiet verſendet werden (S. 111 des

Vereinszollgeſeßes);

c) im vormerklichen Verkehr ein - und wieder ausgeführt oder aus- und wieder eingeführt werden

(88 . 112 bis 116 des Vereinszollgeſeßes ) ;

d ) auf Muſtereingangspaß abgefertigt und binnen der geſtellten Friſt wieder ausgeführt werden .

Die Monatshälften , auf welche ſich die Nachweiſungen beziehen , ſind mit kleinen lateiniſchen

Buchſtaben zu bezeichnen , ſo zwar , daß die erſte Hälfte des Monats Januar den Buchſtaben a , die zweite

den Buchſtaben b , die erſte Hälfte des Monats Februar Den Buchſtaben c 2c. erhält (von den beiden

Buchſtaben i und j (jod) iſt dabei nur der erſtere zu gebrauchen ; die zweite Hälfte des Monats Dezember

erhält daher den Buchſtaben y ). Dieſe Bezeichnungen ſind bei den Nachweiſungen 1 bis in Spalte 3,

bei der Nachweiſung VI in Spalte 2 vor der Blatt- und laufenden Nummer einzutragen .

S . 18 .

Den Verkehrsnachweiſungen ( bis VI ſind die nach den SS. 3 und 4 des Geſeßes zu bewir

kenden ſchriftlichen und mündlichen Anmeldungen zu Grunde zu legen . Iſt darin das Urſprungsland ſtart

des Herkunftslandes angegeben , ſo iſt erſteres auch in der Verkehrsnachweiſung anzuſchreiben . Im übrigen

erfolgt die Anſchreibung nach Maßgabe der nachſtehenden Ueberſicht:

Bezeichnung

der

Nähere Bezeichnung

der

W a are n .

Bezeichnung

der Anmeldeſtellen , beiwelchen die den

Anſchreibungen zu Grunde zu legenden

Anmeldungen zu erfolgen haben .
Nachweiſungen .

I. Einfuhr in den freien a ) Die unmittelbar nach dem Ein Die Eingangs- Anmeldeſtellen im

Verkehr, unmittelbar gang vom Zollauslande in den freien Grenzbezirk.

oder mit Zollamtlichen Verkehr geſeßten Waaren. (S . 3 Abſaß 2 des Geſeßes.)

Begleitpapieren (mit

Ausſchluß der unmittel
b ) Die mit zollamtlichen Begleit- Die Anmeldeämter , bei welchen die

baren Durchfuhr, Vib).
papieren (ausſchließlich der Zollbegleit- Waaren in den freien Verkehr geſeßt

ſcheine II) eingeführten und dann in werden.

den freien Verkehr geſeßten Waaren . (S. 4 des Geſekes )
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Bezeichnung

der

Nachweiſungen.

Nähere Bezeichnung

der

V a a ren.

Bezeichnung

der Anmeldeſtellen , bei welchen die den

Anſchreibungen zu Grunde zu legenden

Anmeldungen zu erfolgen haben .

1. Einfuhr in den freien c) Die mit Zollbegleitſcheinen II Die Anmeldeämter, welche die Zoll

Verkehr , unmittelbar verſendeten Waaren. begleitſcheine Il erledigen .

oder mit Zollamtlichen d ) Diejenigen an ſich zollfreien, Die Begleitſcheinerledigungsämter.

Begleitpapieren (mit voramtlich revidirten Waaren , welche

Ausſchluß der unmittel- | in Begleitſcheinen I und II nachrichtlich

baren Durchfuhr, Vib ). mit aufgeführt ſind.

e ) Die bei dem Eingang unmittel- Die Anmeldeämter , welche die

bar oder mit zollamtlichen Begleit- Muſtereingangspäſſe ausfertigen .

papieren auf Muſtereingangspaß ab

gefertigten Waaren zođausländiſcher

Herkunft, wenn der Nachweis der

Ausfuhr oder Niederlegung derſelben

in einem Pachofe oder einer Nieder

lage, oder des Eingangs in einen

Freibezirk nicht geführt wird.

f) Waaren , die zur Veredelung Die Anmeldeämter, welche die Ver

eingeführt, aber nicht wieder ausge- edelungsregiſter führen .

führt, ſondern vor oder nach der Ver

edelung verzollt werden, ohne Rück

ſicht darauf, ob dieſelben über Nieder

lagen gegangen ſind oder nicht.

II. Einfuhr in den freien a) Die zur Einfuhr in den freien 1 Die Anmeldeämter, welche die be

Verkehrvon Niederlagen | Verkehr von Niederlagen oder fort= | treffenden Niederlageregiſter und fort

und fortlaufenden Kon - laufenden Konten abgemeldeten Waaren laufenden Konten führen .

ten . zollausländiſcher Herkunft.

b ) Die behufs Verſendung mit Die Anmeldeämter, bei welchen die

Zollbegleitſchein I von Niederlagen | Waaren in den freien Verkehr geſept

oder fortlaufenden Konten abgemel- werden .

deten Waaren zollausländiſcher Her

kunft.

Die Anmeldeämter, welche die Zol

| Zollbegleitſchein II von Niederlagen begleitſcheine II erledigen .

oder fortlaufenden Konten abgemel

deten Waaren zollausländiſcher Her

kunft.

d) Die von Niederlagen oder fort- Die Anmeldeämter, welche die

laufenden Konten aufMuſtereingangs- Muſtereingangspäſſe ausfertigen .

paß abgefertigten Waaren zollauslän

diſcher Herkunft, wenn der Nachweis

der Ausfuhr oder Niederlegung der

ſelben in einem Backhofe oder einer

Niederlage, oder des Eingangs in

einen Freibezirk nicht geführt wird.

150 *
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Bezeichnung

der

Nachweiſungen .

Nähere Bezeichnung

der

W a are n .

Bezeichnung

der Anmeldeſtellen , bei welchen die den

Anſchreibungen zu Grunde zu legenden

Anmeldungen zu erfolgen haben .

III. Waareneingang auf Sämmtliche unmittelbar oder mit Die Anmeldeämter, welche die be

Niederlagen und fort- zollamtlichen Begleitpapieren (ein - treffenden Niederlageregiſter und fort

laufende Konten . ſchließlich der Muſtereingangspäſſe laufenden Konten führen .

über ausländiſche Waaren ) vom

Zollauslande eingegangenen und zur

Niederlage oder auf fortlaufende

Konten angemeldeten Waaren , mit

Ausſchluß der aus anderen Nieder

lagen , fortlaufenden Konten oder

Freibezirken kommenden .

IV . Ausfuhr aus dem freien a ) Alle im freien Verkehr aus Die Ausgangs-Anmeldeſtellen .

Verkehr (mit Ausſchluß gehenden Güter, mit Ausnahme der

der unmittelbaren Durch - unmittelbar durchgeführten (Vlb).

fuhr, VID).

b ) Beim Ausgang aus dem Zoll Die Grenzausgangsämter, welche

gebiet die Waaren , für welche eine in den betreffenden 200 - oder ſteuer

Zoll- oder Steuervergütung gewährt amtlichen Begleitpapieren die Ausfuhr

wird, ſowie diejenigen Waaren , deren beſcheinigen .

Ausfuhr, wie z. B . die Ausfuhr von

inländiſchem Salz, amtlich kontrolirt

wird, oder welche in Niederlagen auf

genommen waren und von dort aus

geführt werden .

c ) Waaren des freien Verkehrs,
Die Anmeldeämter, welche die bes

welche den unter Begleitſcheinkontrole
treffenden Zolbegleitpapiere (Zollbe

ausgehenden unverzoUten Konten
gleitſcheine I 2c.) auf Grund der er

oder Niederlagegütern beigepackt, oder
er theilten Ausgangsbeſcheinigungen er :

welche mit Waaren, auf denen ein
ledigen .

Zollanſpruch haftet, zuſammen per

laden und mit dieſen unter Zolkona

trole befindlichen Wqaren ausgeführt

werden .

d ) Die im Veredelungsverkehr bei
Die Anmeldeämter, welche die Vers

der Vermiſchung oder Verarbeitung
W edelungsregiſter führen .

ausländiſcher mit inländiſcher Waare

aus dem inländiſchen Material ge

wonnenen Mengen der ausgeführten

Waaren .
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Bezeichnung

der

Nachweiſungen.

Nähere Bezeichnung

der

W a a ren.

Bezeichnung

der Anmeldeſtellen , beiwelchen die den

Anſchreibungen zu Grunde zu legenden

Anmeldungen zu erfolgen haben .

V . Waarenausgang von Die behuſs Verſendung nach dem Die Anmeldeämter, welche die be

Niederlagen und fort= 1 Zollauslande unter Zollfontrole ab- treffenden Zollbegleitpapiere (Zoll

laufenden Konten . gemeldeten Waaren zollausländiſcher begleitſcheine I und Niederlageabmel

Herkunft. dungen ) auf Grund der ertheilten Aus

gangsbeſcheinigungen erledigen .

VI. Unmittelbare Waaren

durchfuhr.

a ) Die unter Zollkontrole durch Die Anmeldeämter, welche die be

geführten Waaren mit Ausnahme der treffenden Zollbegleitpapiere (Begleit

von den Niederlagen ( V ) ausgeführten . zettel, Begleitſcheine) auf Grund der

ertheilten Ausgangsbeſcheinigungen er

ledigen .

Die Ausgangs-Anmeldeſtellen .b ) Die in den freien Verkehr ge

tretenen und nach § . 37a der Aus

führungsbeſtimmungen angemeldeten

Waaren .

Hiernach haben :

a ) die Anſchreibungen in den Nachweiſungen I bis III bei den Aemtern , in deren Bezirken die

Eingangsanmeldungen ſtattfanden , nach den Grenzſtrecken des Eingangs und den Ländern der

Herkunft der Waaren , und

b ) die Anſchreibungen in den Nachweiſungen IV und V bei den Aemtern , in deren Bezirken die

Ausgangsanmeldungen ſtattfanden , nach den Grenzſtrecken des Ausgangs und den Ländern

der Beſtimmung der Waaren zu erfolgen.

Ausnahmsweiſe ſind die unter Zollkontrole oder mit Anmeldeſcheinen nach § . 37a der Aus

führungsbeſtimmungen unmittelbar durchgeführten Waaren nur bei den Aemtern , in deren Bezirken die

Ausgangsanmeldungen zu bewirken waren, ſowohl nach den Grenzſtrecken des Eingangs und den Ländern

der Herkunft der Waaren , als auch nach den Grenzſtrecken des Ausgangs und den Ländern der Be

ſtimmung in den Nachweiſungen VI anzuſchreiben , während eine Anſchreibung dieſer Waaren bei den

Aemtern , in deren Bezirken die Eingangsanmeldungen zu erfolgen hatten , nicht ſtattfindet.

$ . 19 .

Die Unterſcheidung der Waaren nach den Grenzſtrecken des Eingangs und Ausgangs hat nach

Maßgabe der Anlage 8 nach den Ländern der Herkunft und Beſtimmung nach Maßgabe der Anlage í Anlage 8.

zu den Ausführungsbeſtimmun
gen

zu erfolgen .

Gegenſtände, hinſichtlich deren die Grenzſtrecke des Eingangs oder Ausgangs, jedoch nicht das Land

der Herkunft oder Beſtimmung ermittelt iſt, ſind dem Verkehr mit den betreffenden Grenzſtaaten zuzurechnen .

Gehen aber Gegenſtände, deren Herkunfts - beziehungsweiſe Beſtimmungsland nicht ermittelt iſt, über die

Nordſee oder die Dſtſee ein oder aus, ſo ſind dieſelben bezüglich des Herkunfts - beziehungsweiſe

Beſtimmungslandes der Nr. 66 der Anlage 1 zu den Ausführungsbeſtimmungen „nicht ermittelt"

zuzurechnen.

Iſt weder die Grenzſtrede des Ein - oder Ausgangs noch das Land der Herkunft oder Beſtimmung
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nachweisbar, ſo iſt zu den bezüglichen Eintragungen in den Verkehrsnachweiſungen ein kurzer, den Sach

verhalt erläuternder Vermerk zu machen .

$ . 20 .

Bei der Einreihung der Waaren in die einzelnen Nachweiſungen ſind folgende beſondere Vor

ſchriften zu beachten : . .

A . In Bezug auf den Niederlageverkehr ohne Veredelung der Waaren.

1. Verſendungen von einer Niederlage oder einem Freibezirk auf eine andere Niederlage oder

von einer Niederlage nach einem Freibezirk oder von dem einen zum anderen Freibezirk werden in die

Nachweiſungen nicht aufgenommmen . Beim Eingang von Waaren ausländiſchen Urſprungs über See

aus Zoligebietshäfen oder Freibezirken haben die Anmeldeſtellen zum Zweck der Erfüllung dieſer Vor

ſchrift zu prüfen , ob die Waaren aus einer Zollniederlage kommen.

2 . Die auf eiſernen Kredit zolfrei abgelaſſenen Weinmengen ſind als Eingang in den freien

Verkehr, und zwar bei der Einfuhr unmittelbar oder mit Begleitpapieren in Nachweiſung I , bei der

Abmeldung von Niederlagen in Nachweiſung II anzuſchreiben . Außerdem ſind dieſelben nach der im

8. 33 unter A Ziffer 7 getroffenen Beſtimmung in der durch dieſen Paragraphen vorgeſchriebenen Nach

weiſung über die ausnahmsweiſe zu ermäßigten Zollfäßen oder zollfrei abgelaſſenen Gegenſtände auf

zuführen.

Die in Folge eines Manko oder der Herabſeßung oder des Erlöſchens des eiſernen Kredits

wirklich zur Verzollung gelangten Weinmengen ſind nicht in die Nachweiſungen I beziehungsweiſe II auf

zunehmen , ſondern lediglich nach der im S. 34 Ziffer 1 gegebenen Vorſchrift nachzuweiſen .

3 . Die auf Grund von Lagerabſchlüſſen und Abſchlüſſen fortlaufender Konten mit Ausnahme

der Kontenabſchlüſſe für Mühlenlager verzoÚten Waaren ſind in die Nachweiſung II und die wieder aus:

gegangenen kontirten Waaren in die Nachweiſung V aufzunehmen , die von einem fortlaufenden Konto

auf ein anderes ſolches Konto übertragenen Waaren aber von der Anſchreibung auszuſchließen .

4 . Zollinländiſche Güter des freien Verkehrs, welche in Niederlagen aufgenommen und von dort

ausgeführt werden , ſind nicht unter den Waareneingang auf Niederlagen und nicht unter die von Nieder

lagen ausgeführten Waaren , alſo nicht in die Nachweiſungen III und V , ſondern erſt bei ihrer Ausfuhr

unter die aus dem freien Verkehr ausgeführten Gegenſtände (Nachweiſung IV) aufzunehmen , und zwar

auch dann, wenn ſie mit der Aufnahme in die Niederlagen die Eigenſchaft unverzoUlter zollausländiſcher

Waaren annehmen . Zur Ausführung dieſer Vorſchrift hat das Niederlageamt bei der Abfertigung der frag

lichen Güter in dem Zolbegleitpapier auf die zoilinländiſche Herkunft der Waaren mit dem ausdrüdt

lichen Bemerken hinzuweiſen , daß ſie vom Grenzamt nicht in der Nachweiſung V, ſondern in der

Nachweiſung IV anzuſchreiben ſind.

In denjenigen Fällen , in welchen aus dem freien Verkehr ſtammende Waaren auf den Nieder

lagen die Eigenſchaft unverzolter zollausländiſcher Gegenſtände angenommen haben und gegen Zou

entrichtung in den freien Verkehr des Zollgebiets zurückgeführt werden , hat zwar eine Aufnahme in die

Nachweiſungen III beziehungsweiſe II zu unterbleiben ; jedoch ſind dieſe Waaren bei ihrer Verzollung

nach Maßgabe der im § . 34 Ziffer 2 gegebenen Vorſchrift nachzuweiſen .

B . In Bezug auf den Niederlageverkehr mit Veredelung der Waaren.

1. Dem $. 17 Abſaß 2 lit. c entſprechend, bleiben die zum Zweck der Veredelung eingegangenen

Waaren , welche entweder vor Beginn der Veredelung oder nach Beendigung derſelben oder auch zwiſchen

einzelnen Stadien der Veredelungsarbeit auf eine Niederlage gebracht werden , von der Aufnahme in die

Nachweiſungen I bis VI ausgeſchloſſen , ſind alſo weder beim Eingang auf Niederlagen in die Nach

weiſung III, noch beim Ausgang von Niederlagen in die Nachweiſung V , ſondern lediglich in die Nach :

weiſung der in Bezug auf den Veredelungsverkehr gewährten Erleichterungen (SS. 37 ff.) aufzunehmen .

Um die Grenzämter in den Stand zu ſehen, dergleichen Waaren beim Ausgang von der An

ſchreibung auszunehmen , haben die Niederlageämter bei allen im Inlande veredelten zollausländiſchen

Waaren , welche von Niederlagen in das Zollausland gehen, in den zur Kontrolirung der Wiederaus

fuhr auszufertigenden Zollbegleitpapieren zu bemerken , daß die Waaren im Veredelungsverkehr ausgehen

und deshalb in der Nachweiſung V nicht anzuſchreiben ſind.

2 . Wenn vom Zollauslande eingehende Waaren auf eine Niederlage gebracht und dementſprechend

in der Nachweiſung III angeſchrieben , ſpäter aber behufs der Veredelung von der Niederlage abgemeldet

weiſung der die
Grenzän haben dien das 301
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werden , ſo hat das Niederlageamt, falls es nicht mehr in der Lage ſein ſollte, die Waaren in der Nach

weiſung III zu löſchen , dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt von der nachträglich erfolgten pormerklichen

Behandlung dieſer Waaren Anzeige zu erſtatten .

3. Waaren , die zur Veredelung eingeführt, aber nicht wieder ausgeführt, ſondern vor oder

nach der Veredelung verzolt werden , ſind von dem die Verzöllung vornehmenden Amt ohne Rückſicht

darauf, ob die gedachten Waaren über Niederlagen gegangen ſind oder nicht, in der Nachweiſung I (als

Eingang in den freien Verkehr, unmittelbar oder mit Begleitpapieren ) anzuſchreiben .

4 . Die Beſtimmungen unter Ziffer 1 bis 3 gelten auch für ſolche zum Zweck der Veredelung

eingegangenezollausländiſche Waaren , deren Kontrole bei der Verarbeitung und Wiederausfuhr nicht

durch Feſthaltung der Identität, ſondern durch Lagerung in öffentlichen oder Privatniederlagen und durch

Kontirung erfolgt. Darunter gehören z. B . zollausländiſches Roh - und Brucheiſen , das in zollinländiſchen

Eiſengießereien , Hammer- oder Walzwerken weiter verarbeitet, und Reis , der in Stärke umgewandelt wird.

Auch dieſe Waaren bleiben, wenn ſie nach erfolgter Veredelung in das Zollausland wieder ausgehen ,

von der Aufnahme in die Verkehrsnachweiſungen I bis VI ausgeſchloſſen und ſind lediglich in der Nach

weiſung der in Bezug auf den Veredelungsverkehr gewährten Erleichterungen (S8. 37 ff.) anzuſchreiben.

Derjenige Theil der zur Verarbeitung eingegangenen und kontirten Mengen, welcher bei der Ab

ſchreibung vom Konto zu dem für das unverarbeitete zollausländiſche Produkt feſtgeſeßten Zollſaße ver

zollt wird, wie z. B . die nach Ziffer 6 der Anlage A zu Nr. 2 des Schlußprotokolls zum Zollvereins

vertrag vom 8 . Juli 1867 zur Verzollung gebrachten Eiſenmengen , iſt in der Nachweiſung I, aber auch

nur in dieſer, anzuſchreiben .

5 . Dem Grundſaße entſprechend, daß Lagerungen , welche lediglich die Identitätskontrole ver

treten , nicht als Eingang auf, beziehungsweiſe Ausgang von Niederlagen (Nachweiſungen III und V )

anzuſchreiben ſind, werden diejenigen zollausländiſchen Waaren , welche nach der unter Lagerungskontrole

erfolgten Verarbeitung nicht wieder ausgehen, ſondern nach Maßgabe des Zolltarifs zu ermäßigten

Säßen oder zollfrei in den freien Verkehr des Zollgebiets treten , als unmittelbarer Eingang in den

freien Verkehr (nicht über Niederlagen ) behandelt, und daher bei der Anſchreibung im Niederlagekonto

gar nicht nachgewieſen , bei der Abſchreibung vom Konto unter den für ſolche Fälle vorgeſehenen beſon

deren Nummern des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſjes (Nr. 555 , 647, 731 20. in der Faſſung vom 1. Juli

1888) in der Nachweiſung I verzeichnet.

Von dieſer Beſtimmung tritt nur bezüglich derjenigen Eiſenmengen eine Ausnahme ein , welche

auf Grund des Bundesrathsbeſchluſſes vom 30. Mai 1879 beziehungsweiſe der Ziffer 2 des Schluß

protokolls zum Zollvereinsvertrag vom 8 . Juli 1867 nach der im Zollinlande erfolgten Verwendung zum

Bau von Seeſchiffen zollfrei abgelaſſen werden , und die daher nach §. 4 Ziffer 10 nicht anmeldepflichtig ,

alſo auch in den Nachweiſungen I bis VI überhaupt nicht anzuſchreiben ſind. Dieſe Eiſenmengen werden

vielmehr nach § . 33 nur in die Nachweiſung über die ausnahmsweiſe zu ermäßigten Zolljäßen oder zoll

frei abgelaſſenen Gegenſtände (Anlage 11) aufgenommen .

6 . Hat während der Lagerung oder Kontirung eine Vermiſchung der zollausländiſchen mit zoll

inländiſcher Waare ſtattgefunden , oder iſt erſtere mit lepterer verarbeitet worden , wie dies z. B . bei der

Herſtellung von Stahl aus in - und ausländiſchem Roheiſen vorkommt, ſo iſt in allen Fäden darauf zu

halten , daß der Niederleger , wenn die Abſchreibung des Gemiſches, beziehungsweiſe Produkts vom be

treffenden Konto erfolgt, das Miſchungsverhältniß , in welchem die zollausländiſche zur zollinländiſchen

Waare ſteht , zu deklariren hat. Die danach zu berechnenden Mengen der zollausländiſchen und zoll

inländiſchen Waaren ſind ſodann bei der Ausfuhr je für ſich nach 8 . 40 in den betreffenden Nachweiſungen

anzuſchreiben .

Dabei ſind Flüſſigkeiten , welche auf vorgängige Anmeldung nach §. 3 , II des Weinlager

regulativs aus dem freien Verkehr des Zollinlandes in ein Theilungslager überführt worden , bei der

Abſchreibung vom Lagerkonto unter der Benennung derjenigen Waare ſtatiſtiſch nachzuweiſen , deren Eigen

ſchaft, beziehungsweiſe Zolſaß ſie durch die Verarbeitung angenommen haben , ſo daß 3. B . diejenigen

Mengen von Waſſer , Branntwein , Zuckerauflöſung, Eiweiß u . j. w ., welche auf einem Theilungslager dem

ausländiſchen Wein zugeſeßt werden , als Wein zollinländiſcher Herkunft zu behandeln ſind.

Ergeben ſich beim Lagerſturz erhebliche Fehler in den Anſchreibungen , die bei den häufig nur

ſchäßungsweiſe möglichen Deklarationen nicht ganz zu vermeiden ſein werden , ſo iſt nach der Beſtimmung

im S. 31 für deren Berichtigung Sorge zu tragen .
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7. Waaren , die zur Veredelung eingeführt und deshalb in Niederlagen aufgenommen oder kontirt,

jedoch ohne Veredelung wieder ausgeführt werden , ſind in Nachweiſung Ill und V anzuſchreiben .

zug auf den Verkehr mit Getreide und Mühlenfabrikaten , ſowie mit

Delfrüchten und Delfabrikaten in Mühlenlagern.

1 . Die Zoll- oder Steuerſtellen , welche nach Vorſchrift des Regulativs, betreffend die Gewährung

einer Zollerleichterung bei der Ausfuhr von Mühlenfabrikaten , vom 27. Juni1882 (Central-Blatt für das

Deutſche Reich S . 290) Zollkonten für Mühlenlager führen , haben :

a ) das zu einem Mühlenlager abgefertigte (fontirte) zollausländiſche Getreide, ſofern daſſelbe

vom Žollauslande unmittelbar oder mit Begleitpapieren eingeführt iſt, in Nachweiſung I an

zuſchreiben und die betreffenden Eintragungen mit dem Vermerk: „ für Mühlenlager" zu

verſehen ;

b ) das aus Zollniederlagen unter amtlichem Verſchluß oder aus gemiſchten Privattranſitlagern

ohne amtlichen Mitverſchluß zu einem Mühlenlager abgefertigte (fontirte ) zollausländiſche

Getreide, da daſſelbe bereits in Nachweiſung III angeſchrieben iſt, in Nachweiſung Il aufzu

nehmen und den bezüglichen Eintragungen gleichfalls den Vermerk: „ für Mühlenlager" bei

zufügen ;

e) das aus anderen Mühlenlagern zu einem Mühlenlager abgefertigte zollausländiſche Getreide

nicht noch einmal in einer Nachweiſung anzuſchreiben ;

d ) die auf Grund der vierteljährigen regulativmäßigen Abrechnung in den Zolfonten zollfrei

abgeſchriebenen oder verzollten zollausländiſchen Getreidemengen , ſowie die auf Grund des

S . 4 des bezeichneten Regulativs vorgenommenen außergewöhnlichen Verzollungen von Getreide

nach der im S . 35 gegebenen Vorſchrift nachzuweiſen .

2. Die Ausgangsämter, welche in den Ausfuhranmeldungen die Ausfuhr von Mühlenfabrikaten

aus Mühlenlagern beſcheinigen , haben die mit dem Anſpruch auf Nachlaß des Eingangszolls für zoll

ausländiſches Getreide zur Ausfuhr gelangten Mühlenfabrikate in Nachweiſung IV aufzunehmen und die

bezüglichen Eintragungen mit dem Vermerk: „ von Mühlenlagern“ zu verſehen .

3. Mühlenfabrikate, welche nach $. 1 Abſaß 2 des oben bezeichneten Regulativs mit dem An

ſpruch auf Nachlaß des Eingangszolls für zollausländiſches Getreide in Zollniederlagen unter amtlichem

Verſchluß aufgenommen und von da ausgeführt werden , ſind von den betreffenden Zoll- und Steuerſtellen

bei der Aufnahme in die Niederlagen überhaupt nicht und bei der Ausfuhr aus denſelben in Nach

weiſung IV unter Beifügung des Vermerks : „ von Mühlenlagern “ zu verzeichnen . Um die Grenzausgangs

ämter (S . 18 IV b ) hierzu in den Stand zu ſeßen , haben die Niederlageämter in den zur Kontrolirung

der Ausfuhr auszufertigenden Zollbegleitpapieren zu bemerken , daß die Mühlenfabrikate von Mühlenlagern

kommen und deshalb in Nachweiſung TV anzuſchreiben ſind.

Die vorſtehenden Beſtimmungen ſind ebenmäßig auch für die Nachweiſung des Verkehrs mit Del

früchten und Delfabrikaten in Mühlenlagern (S . 7 Ziffer 3a des Zoltarifgeſebes ) maßgebend.

D . In Bezug auf Waaren , deren Beſtimmung auf dem Transport geändert wird.

1 . Die nach Maßgabe der SS. 37 und 40 Abſaß 1 der Ausführungsbeſtimmungen zur Durchfuhr

beziehungsweiſe Wiedereinfuhr angemeldeten Waaren , deren Beſtimmung auf dem Transport geändert

wird, ſind auf Grund der nach Sš. 39 und 40 Abſaß 2 der Ausführungsbeſtimmungen zurückgelieferten

Anmeldeſcheine, der veränderten Beſtimmung entſprechend, nachträglich in die Nachweiſungen I beziehungs

weiſe IV aufzunehmen .

2 . Gegenſtände zollinländiſcher Herkunft, welche ohne vormerkliche Behandlung in das Zollaus

land ausgeführt worden ſind und dabei nach Maßgabe ihrer Beſtimmung als Ausfuhren aus dem

freien Verkehr anzuſchreiben waren , ſind, wenn ſie in Folge veränderter Beſtimmung wieder eingeführt

und auf Grund der SS. 113 oder 118 Abſaß 2 des Vereinszollgeſeßes zollfrei abgelaſſen werden , als

Waareneinfuhr in Nachweiſung I beziehungsweiſe II zu verzeichnen . Als Herkunftsland iſt in dieſem

Falle dasjenige Land zu benennen , welches beim Ausgang als Beſtimmungsland angegeben wurde.

3 . Zur Waareneinfuhr (Nachweiſungen I und II) ſind ferner alle aus dem Zollauslande einge

gangenen Naaren zu rechnen , welche unter dem Vorbehalt der Wiederausfuhr in den freien Verkehr

geſeßt, demnächſt jedoch nicht wieder ausgeführt worden ſind.
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4 . Die im vormerklichen Verkehr auf Grund der $ 8. 112, 113, 115 Abſaß 2 und 116

des Vereinszollgeſeßes unter dem Vorbehalt der zollfreien Wiedereinfuhr zum Ausgange abgefertigten

Waaren ſind nach Ablauf der für die Wiedereinfuhr feſtgeſeßten Friſt nachträglich in die Nachweiſung IV

aufzunehmen .

E . Jn Bezug auf ſonſtige beſondere Fälle.

1. Schiffswracks, welche mit der Beſtimmung zum Zerſchlagen oder ſchon in Theilen und Trüm

mern eingebracht werden , ſowie Schiffsinventarienſtücke mit Ausnahme der von der Anmeldepflicht be

freiten (S . 5 ) ſind, erſtere unter namentlicher Bezeichnung und unter Angabe des bei dem öffentlichen Ver

kaufe erzielten Erlöſes , in die betreffenden Nachweiſungen aufzunehmen .

2 . Bei der Ein - und Durchfuhr von Strandgut ſind, ſofern das Land der Herkunft nicht an

gegeben werden kann , die Eintragungen in den Nachweiſungen mit dem Vermerk „ Strandgut“ zu ver

ſehen . Wird dergleichen Strandgut auf andere Aemter abgefertigt, ſo iſt dieſer Vermerk in die bezüglichen

Zollbegleitpapiere zu übernehmen .

3. Bei der Aus- oder Durchfuhr von Gegenſtänden , die zur Verproviantirung oder Ausrüſtung

von Schiffen beſtimmt und der Anmeldepflicht unterworfen ſind, iſt in den Nachweiſungen als Land der

Beſtimmung ſtets dasjenige Land anzugeben , welchem das betreffende Schiff angehört.

4 . Werden Eiſenbahnwagen ausgeführt, welche im Zollinlande aus zollinländiſchem und zolaus

ländiſchem Material hergeſteút ſind (S . 18 der Ausführungsbeſtimmungen ), ſo iſt von den Ausgangsämtern

in der Nachweiſung IV Stückzahl und Werth der Wagen anzuſchreiben . Außerdem iſt von dieſen Aemtern

Gattung und Menge der zum Bau ſolcher Eiſenbahnwagen verwendeten und vormerklich abgefertigten

zollausländiſchen Materialien dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt in einer beſonderen Nachweiſung (An - Amage 9.

Bau folcher Ft der Wagen Same timmung
en
), 18 dolinlän

diſchem

lage 9) mitzulia Diateria
lien

5 . Bei der Anſchreibung von Waaren , welche in Folge von Aenderungen des Zolltarifs mit

einem anderen Zollſaße belegt oder vom Zoll befreit werden , iſt von dem Tage der Einführung des

höheren Zolſaßes beziehungsweiſe des Eintritts der Zollbefreiung an bis auf weitere Anordnung in den

Nachweiſungen I und II der Zollſaß anzugeben , nach welchem dergleichen Waaren zur Verzollung

gezogen wurden .

Bei der Anſchreibung von Waaren , die bei der Einfuhr aus Vertragsſtaaten zu anderen als

den Säßen des allgemeinen Zolltarifs verzollt werden , iſt nach den zu den betreffenden Nummern des

ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes gegebenen Vorſchriften zu verfahren .

6 . Im freien Verkehr des zollgebiets befindliche und zum unmittelbaren Ausgang nach dem

Zollauslande beſtimmte Waaren , welche unter amtlicher Kontrole zur Durchfuhr durch das Zollgebiet

beſtimmten Raumverſchlußladungen unverzollter Waaren auf deren Transport beigeladen werden , ſind

auch dann , wenn ſie durch dieſe Beiladung die Eigenſchaft unverzollter zolausländiſcher Waaren ange

nommen haben , bei dem Ausgang aus dem Zollgebiet von dem Grenzausgangsamt in Nachweiſung IV

und nicht in Nachweiſung V oder VI anzuſchreiben .

7. Die in Folge von Zollprozeſſen oder aus anderem Anlaß nachträglich verzollten Waaren ſind

für den Monat, in welchem der Eingangszoll definitiv verrechnet wird, als Waareneinfuhr zu verzeichnen ,

$ . 21.

Hinſichtlich der Bezeichnung der Waarengattung und der Angabe der Menge der Waaren in den

Nachweiſungen wird Folgendes bemerkt:

A . Hinſichtlich der Bezeichnung der Waarengattung.

1. Für die Bezeichnung der Waarengattung durch die ſtatiſtiſche und die Tarifnummer iſt das

ſtatiſtiſche Waarenverzeichniß beziehungsweiſe das amtliche Waarenverzeichniß zum Zolltarif maßgebend.

2 . Bevor der Inhalt einer Anmeldung in die Nachweiſung übertragen wird, iſt in dem betref

fenden Anſchreibungsbelag (Anmeldeſchein , Zoddeklaration 2e.) neben der Angabe der Gattung der Waaren

die Nummer des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes , unter welche dieſelben einzureihen ſind, anzumerken

oder, falls ſie bereits notirt war, auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nöthigenfalls richtig zu ſtellen.

3. Bei der Gattung nach unvollſtändig deklarirten Waaren iſt im Falle des § . 27 der Ausfüh

rungsbeſtimmungen, oder wenn eine vollſtändige Deklaration nicht erlangt werden kann, ſtatt der Nummer

des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes und der Tarifnummer die Gattung möglichſt genau in die für die

Aufnahme dieſer Nummern beſtimmten Spalten der bezüglichen Nachweiſung einzuſchreiben .

151
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Werden dergleichen Waaren in Niederlagen ohne ſpezielle Reviſion (s . 7 des Niederlageregulativs)

aufgenommen , ſo iſt der Niederleger zu näheren Angaben anzuhalten . Sollte dies nicht ausführbar ſein

oder nicht zu dem gewünſchten Ergebniß führen , ſo iſt außer den Angaben , welche über die Gattung der

Waaren zu erlangen geweſen ſind, in den Spalten 8 und 9 der Nachweiſung III der Vermerk zu machen :

„nach §. 7 Nr. 2 des Niederlageregulativs abgefertigt“ .

Bei der Ausfuhr mit der Poſt ſind die in den Duplikaten der den Poſtſendungen nach dem Zoll

auslande beizufügenden Zoldeklarationen (S . 25 Ahſap 2 der Ausführungsbeſtimmungen ) angegebenen

Werthe der Poſtſendungen unter Beobachtung der nachſtehend unter B Ziffer 9 getroffenen Vorſchriften in

die Verkehrsnachweiſungen mit aufzunehmen , wenn die Gattung der Waaren in dieſen Duplikaten nicht

nach dem ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſe angegeben oder bei in einer Sendung zuſammen verpackten , ver

ſchieden tarifirten Waaren die Angabe des Nettogewichts der einzelnen Waarengattungen unterlaſſen iſt.

4 . Lagerabgänge im Sinne des §. 103 Abſaß 2 des Vereinszolgeſeßes ſind weder in Nachweiſung II,

noch in die Nachweiſung über die zu ermäßigten Säßen oder zollfrei abgelaſſenen Gegenſtände (Anlage 11)

aufzunehmen .

' 5 . Waaren , welche beim Eingang in inneren Umſchließungen nach § . 7 der Beſtimmungen über

gericht nicht nach Maßgabe des Inhalts, ſondern nach Beſchaffenheit der Umſchließung zur VerzoLung

gelangen , ſind in den Nachweiſungen I und II unter derjenigen Nummer des ſtatiſtiſchen Waarenverzeich :

niſſes anzuſchreiben , welche der bei der Verzolung in Anwendung gebrachten Tarifnummer entſpricht.

B . Hinſichtlich der Angabe der Menge der Waaren.

1. Der Maßſtab für die in den Nachweiſungen anzugebenden Waarenmengen iſt wie folgt zu

bezeichnen :

Kilogramm durch ,,kg“ ,

Feſtmeter durch „ fm “ ,

Mark durch Ml."

Stück durch ,,Stk." ,

Tonnen Heringe durch ,, Faß " .

2 . Bei den nach dem Gewicht anzuſchreibenden zolpflichtigen Waaren iſt in den Nachweiſungen I

und Il die Menge nach dem zollpflichtigen (Brutto - oder Netto-) Gewicht anzugeben . Außerdem iſt bei

der Anſchreibung von Getreide, Hülſenfrüchten , Delfrüchten und Mehl in dieſen Nachweiſungen , und zwar

in Spalte 10 beziehungsweiſe 9 derſelben , der Vermerk „ br“ (brutto ) oder „ n “ (netto ) aufzunehmen , je

nachdem die bezeichneten Waaren mit ihrem Brutto - oder Nettogewicht verzollt wurden . Im übrigen

iſt die Menge der nach dem Gewicht anzuſchreibenden Waaren ausſchließlich nach dem Nettogewicht

zu verzeichnen .

3. Bei Flüſſigkeiten , mit Ausnahme von Syrup, Melaſſe, Zuckerkouleur (Rum -, Bierkouleur 2c.)

und Zuckerfarben (Ronditorfarben ), ſowie bei gasförmigen Körpern wird die unmittelbare Umſchließung

( Fäſſer, Flaſchen , Kruken und dergleichen ) zu dem Nettogewicht gerechnet.

4. Inſoweit bei verpackten , nach dem Nettogewicht anzuſchreibenden Waaren nur das Brutto

gewicht bekannt iſt, wird das Nettogewicht derſelben mit Zugrundelegung der in dem ſtatiſtiſchen Waaren :

verzeichniß bei den einzelnen Nummern angegebenen Taraſäße berechnet.

Iſt bei der Anſchreibung unvolſtändig deklarirter Waaren in den Nachweiſungen III und VI das

Nettogewicht nicht bekannt, auch nicht durch Abzug der vorgeſchriebenen Tara zu ermitteln , ſo iſt in

Spalte 10 beziehungsweiſe 11 dieſer Nachweiſungen der Vermerk „br“ (brutto ) aufzunehmen und die

Verpackungsart mit anzugeben .

5 . Wenn Gegenſtände, die gewöhnlich nur in Kiſten , aber nicht in Fäſſern verpadt vorkommen ,

ausnahmsweiſe in Fäſſern, oder Gegenſtände, die gewöhnlich nur in Fäſſern und nicht in Kiſten verpackt

zu werden pflegen , ausnahmsweiſe in Kiſten verpackt zur Ein -, Aus- oder Durchfuhr gelangen , ſo iſt,

ſofern die Tara für Fäſſer beziehungsweiſe Kiſten im ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniß bei den betreffenden

Waarennummern nicht ausdrücklich erwähnt iſt, bei der Berechnung des Nettogewichts ebenſo zu verfahren ,

als wenn beſtimmungsmäßig Fäſſer und Kiſten mit gleicher Tara benannt wären .

6 . Gelangen zollfreie Waaren , für welche eine Taravergütung im ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſ

zugeſtanden iſt, in einer Verpackung zur Ein -, Aus- oder Durchfuhr, welche in dieſem Verzeichniſſe über

u werden pflegemir Fäſſer
beziehungswähnt iſt, bei der Bere Zara benannt

wäratlilitiſchen
Waarenperize ilber
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haupt nicht vorgeſehen iſt, ſo iſt, ſofern die Verpackung in Ballen oder Säcken beſteht, eine Taravergütung

von 4 beziehungsweiſe 2 Prozent zu gewähren .

7. Gehen Waaren , die nach dem Bruttogewicht zu verzollen und einer Tarifnummer, aber ver

ſchiedenen Nummern des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes zu unterſtellen ſind, zuſammen in einem Rollo

verpackt ein , ſo iſt, wenn die Verzolung des Inhalts des Rollo nach dem Geſammtbruttogewicht des

Leşteren erfolgt, das Gewicht der einzelnen Waaren durch Vertheilung des Geſammtbruttogewichts nach

Verhältniß der in der Deklaration 2c. angegebenen Mengen zu berechnen .

Dieſelbe Beſtimmung iſt anzuwenden , wenn zwar verſchiedenen Tarifnummern , jedoch gleichen

Zolljäßen angehörige, der Bruttoverzollung unterliegende Waaren in einer und derſelben Umſchließung

eingehen und auf Antrag des Deklaranten nach dem Geſammtbruttogewicht des betreffenden Rollo ver

zollt werden .

8. Iſt bei den nach der Stückzahl anzuſchreibenden Waaren die Stückzahl weder bekannt noch

ohne ſpezielle Reviſion zuverläſſig zu ermitteln und daher bei der unmittelbaren Durchfuhr, ſowie beim

Niederlageverkehr eine Anſchreibung nur nach dem Gewicht zu erreichen , ſo iſt den bezüglichen Ein

tragungen in den Nachweiſungen III, V und VI der Vermerk ,,Stückzahl unbekannt“ hinzuzufügen .

9. Iſt der Werth der Waaren anzugeben , ſo ſind die beiden Spalten „ Maßſtað" und „ Menge

der Waaren “ durch einen wagerechten Strich in zwei Abtheilungen zu theilen , in deren obere die Menge

(unter Vorſchrift des Maßſtabes ), in die untere der Werth (unter Vorſchrift von M .) einzutragen iſt.

10. Wird bei Bier, welches mit dem Anſpruch auf Steuervergütung in Fäſſern ausgeht, in den

Ausfuhranmeldungen 2c. nur die Literzahl angegeben , ſo iſt hieraus das Nettogewicht einſchließlich des

Faſſes durch Reduktion in der Art zu ermitteln , daß 1 hl Bier = 150 kg gerechnet wird. Das gefundene

Gewicht iſt ſowohl in der Mengenſpalte der Nachweiſung IV, als auch nachrichtlich auf den Ausfuhr

anmeldungen 2c. zu verzeichnen .

verfahren , wobei jedoch für jedes Hektoliter des im Ausfuhrſchein 2c. angegebenen Maßgehalts 117 kg

gerechnet werden .

Beim Ausgang von Bier oder Wein in Flaſchen , in Riften oder Körben verpackt, muß das an

zuſchreibende Nettogewicht aus dem Bruttogewicht unter Zugrundelegung der in dem ſtatiſtiſchen Waaren

verzeichniſſe angegebenen Taraſäße berechnet werden .

In Fäſſern eingegangener Wein , welcher in Flaſchen umgefüllt über Weintheilungslager durch

geführt wird, iſt als „Wein in Fäſſern “ mit dem aus dem Maßgehalte nach Vorſchrift des Weinlager

regulativs berechneten Gewicht in Nachweiſung V anzuſchreiben .

-
-

-
-

C . Beſondere Beſtimmungen in Bezug auf die Angabe von Gattung und Menge bei der

Ausfuhr von Branntwein und alkoholhaltigen Fabrikaten.

1 . Bei der Anſchreibung von Branntwein jeder Art in Nachweiſung IV iſt bei jeder Eintragung

(unter der ſtatiſtiſchen und Tarifnummer) zu vermerken , ob ſich der Branntwein in Baſſinwagen , in

Fäſſern oder in Flaſchen befunden hat.

2. Alle alkoholhaltigen Fabrikate, welche nicht eigentliche Trinkbranntweine oder alkoholhaltige

Effenzen zum Genuß , wie Cognac-, Rum -, Punſcheſſenz und dergleichen ſind, tropdem aber unter

Nr. 605 des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes in der Faſſung vom 1. Juli 1888 nachgewieſen werden

müſſen , ſind bei der Anſchreibung namentlich zu bezeichnen .

3. In allen Fällen , in welchen Branntwein oder alkoholhaltige Fabrikate unter ſteuerlicher Kontrole

ausgeführt werden , ſind außer der Gattung und dem vorſchriftsmäßigen Gewicht auch die in den ſteuer

amtlichen Begleitpapieren angegebenen Alkoholliterprozente zu verzeichnen, und zwar leßteres in der Weije,

daß, entſprechend den Beſtimmungen im g. 21 unter B Ziffer 9 , in den betreffenden Zählſtreifen unter

der Gewichtsmenge die Zahl der Alkoholliterprozente (unter Vorſchrift von „ L % " ) angewieſen wird.

Im Falle eine Feſtſtellung der Alkoholliterprozente nicht ſtattgefunden hat, iſt der Maßgehalt

der ausgeführten Sendungen in Litern in der bezeichneten Weiſe (unter Vorſchrift von ,, 1" ) anzugeben.

4 . Bei der Ausfuhr von Branntwein ohne ſteuerliche Kontrole ſind die betreffenden Eintragungen

( unter der ſtatiſtiſchen und Tarifnummer) mit dem Vermerk ,ohne Steuerkontrole“ zu verſehen .

. $ . 22.

Nach Anordnung des Hauptamtsvorſtandes können bei Aemtern mit erheblichen Geſchäftsumfang,

151*
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inſofern die Zuverläſſigkeit der Anſchreibungen darunter nicht leidet, die Notizen über die der Zoll

abfertigung nicht unterliegenden Gegenſtände, hinſichtlich deren die mündliche Anmeldung zugelaſſen iſt

(S . 3 Åbſatz 1 des Geſeßes ), unmittelbar in die Nachweiſungen eingetragen werden , und bedarf es alsdann

beſonderer Aufzeichnungen über dieſe Gegenſtände nach § . 9 bei den betreffenden Aemtern nicht.

Es können ferner nach näherer Anweiſung des Hauptamtsvorſtandes die Angaben über häufig

vorkommende gleichartige Waaren zunächſt in beſondere Vornotizen und aus dieſen ſeitenweiſe ſummariſch

in die Nachweiſung eingetragen werden .

S. 23.

Bei der Uebertragung der Summen für die dem Gewicht nach anzuſchreibenden Gegenſtände aus

den Anidreibebelägen in die Nachweiſungen ſind die in erſteren enthaltenen Gewichtsangaben auf volle

Kilogramm abzurunden, wobei Mengen unter 0,5 kg außer Anſaß gelaſſen und Mengen von 0 ,5 bis unter

1 kg als 1 kg gerechnet werden .

In ähnlicher Weiſe ſind die nach Maß oder Werth nachzuweiſenden Waaren auf ganze Ein

heiten abgerundet anzugeben .

Šine Aufrechnung der Angaben über die Menge der Waaren in den Nachweiſungen findet

nicht ſtatt.

S. 24.

Die Eintragungen für jede einzelne Waarenpoft in den Nachweiſungen werden bei dem Kaiſer:

lichen Statiſtiſchen Ämt durch horizontale Schnitte abgetrennt, um die abgeſchnittenen Papierſtreifen als

Zählblättchen benußen 311 können . Die Nachweiſungen ſind daher auf einzelne Blätter zu ſchreiben , deren

Rückſeiten unbeſchrieben bleiben . Auch iſt es nothwendig , daß in jeder Zeile ale Spalten ausgefüllt,

und daß bei den Mengenangaben jede Zahl genau in den ihr in den Formularen durch die vorgedruckten

Unterſcheidungslinien angewieſenen Plaß in der Art eingetragen wird , daß die Zahlen genau auf die

Punkte, die Siner auf den am weiteſten gegen rechts ſtehenden Punkt, geſtellt werden . Die Anwendung

von Streuſand bei Anfertigung der Nachweiſungen iſt zu vermeiden .

$. 25 .

Die einzelnen Blätter, aus welchen die Nachweiſungen beſtehen , ſind in der oberen Ecke

rechts mit fortlaufenden Nummern , welche am 1. und 16. eines jeden Monats mit der Zahl 1

zu beginnen haben , ſowie in der betreffenden Spalte mit Ordnungszahlen , bei denen auf jedem neuen

Blatt mit der Zahl 1 begonnen wird, zu verſehen . Die Nummer des Blattes und die laufenden Nummern

der Waarenpoſt ſind in den betreffenden Anſchreibebelägen anzumerken .

$ . 26 .

Die Hauptamtsbezirke und die einzelnen Anmeldeſtellen , ferner die Grenzſtrecken des Eingangs

und Ausgangs der Waaren, ſowie die Länder der Herkunft und Beſtimmung derſelben ſind in den Nach:

weiſungen in abgekürzter Bezeichnung anzugeben . Die anzuwendenden Abkürzungen werden von dem

Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amtmitgetheilt werden .

$ . 27.

Der Inhalt der von den Anmeldepoſten nach § . 11 abgelieferten Anmeldeſcheine und Aufzeich

nungen iſt von den Hauptämtern in die von ihnen aufzuſtellenden Nachweiſungen mit aufzunehmen .

Den Hauptämtern bleibt es überlaſſen, die Aufſtellung der Nachweiſungen auch für die unter:

geordneten Zoll- und Steuerſtellen , ſoweit dies räthlich erſcheint, bei dem Hauptamt ſelbſt auf Grund der

an daſſelbe einzuſendenden Anſchreibebeläge vornehmen zu laſſen .

S . 28.

Die Anmeldeſtellen in Häfen des deutſchen Zollgebiets haben die nach §. 19 der Ausführungs

beſtimmungen eingereichten Manifeſtabſchriften mit den in Bezug auf die Ladung des betreffenden Schiffes

übergebenen Anmelde- oder Interimsſcheinen zu vergleichen und bei unvollſtändigen Anmeldimgen deren

Ergänzung durch den Schiffsführer oder in deſſen Vertretung durch den Schiffserpedienten oder nad

eigenen Ermittelungen herbeizuführen , ſowie die dabei zu ihrer Kenntniß gelangenden Zuwiderhandlungen

gegen die geſeßlichen Vorſchriften in betreff der Anmeldungen zur Anzeige zu bringen (s. 17 des Geſeßes)

S. 29.

Die von den Unterſtellen aufgeſtellten Nachweiſungen ſind zu dem im S. 11 bezeichneten Termin

au das vauptamt und von legterem zuſammen mit den bei dem Þauptamt aufgeſtellten Nachweiſunget
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innerhalb der nächſtfolgenden drei Tage nebſt einem Geſammtverzeichniß derſelben an das Kaiſerliche

Statiſtiſche Amt einzuſenden . Die zu dieſem Geſammtverzeichniß zu verwendenden Formulare werden von

dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt geliefert werden .

S. 30

Bei den Kaſſen - und Geſchäftsreviſionen ſind die von den Zoll- und Steuerſtellen geführten Ver

kehrsnachweiſungen und Vornotizen durch die revidirenden Beamten mit den Belägen probeweiſe zu ver

gleichen und zu prüfen . Ueber das Ergebniß der Prüfung iſt ein Vermerk in der betreffenden Ver

handlung zu machen .

S . 31

Die Hauptämter haben dafür Sorge zu tragen , daß Fehler, welche bei der Führung der Nach

weiſungen untergelaufen ſind, nachträglich zur Kenntniß des Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amts gebracht werden .

Jedenfalls haben dieſe Mittheilungen zu erfolgen , ſobald der Fehler Waarenmengen von mindeſtens

100 kg betrifft, in Bezug auf die Nachweiſungen I und II auch bei geringeren Waarenmengen , falls

Zollwerthe von mindeſtens 3 M . in Frage kommen . Im übrigen bleibt die Mittheilung vorgekommener

Fehler dem ſachgemäßen Ermeſſen der Hauptämter, beziehungsweiſe den Entſcheidungen der Reviſions

protokolle überlaſſen .

Dieſe Beſtimmung gilt auch für den Fall, daß ein Zollbetrag wegen irgend welcher Irrthümer

bei der Reviſion hinſichtlich der Waarengattung oder Waarenmenge, oder aus anderen Gründen ganz

oder theilweiſe reſtituirt oder nacherhoben wurde, ſofern die Reſtitution beziehungsweiſe Nacherhebung in

demſelben Kalenderjahre erfolgte, in welchem die betreffenden Gegenſtände in Nachweiſung I oder II

zur Anſchreibung gelangt ſind.

Für die Form ſolcher Mittheilungen (Berichtigungen ) ſind die Formulare der Verkehrsnach

weiſungen zu benußen , und zwar mit der Maßgabe, daß darin die urſprünglichen Eintragungen mit

ſchwarzer Tinte vorgetragen , die erforderliche Berichtigung mit rother Tinte vorgenommen und vor jeder

einzelnen Eintragung die Monats hälfte bemerkt wird, in welcher die urſprüngliche Anſchreibung ſtatt

gefunden hat.

2 . Nachweiſungen über die mit einem Bollzuſchlage belegten Gegenſtände.

$ . 32.

lleber die in das Zollgebiet eingeführten zollpflichtigen Gegenſtände, welche auf Grund des S . 6

des Zolltarifgeſebes mit einem Zolzuſchlage belegt werden , haben die Hauptämter chronologiſche Nach

weiſungen nach dem Muſter der Anlage 10 für jedes Vierteljahr zu führen und bis zum 25 . des auf Anlage 10

den Quartalsſchluß folgenden Monats mit der Nachweiſung über die ausnahmsweiſe zu ermäßigten Zoll

ſäßen oder zollfrei abgelaſſenen Gegenſtände (S . 33) an das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt einzuſenden .

Die Einſendung von Fehlanzeigen an Stelle dieſer Nachweiſungen iſt nur dann erforderlich , wenn

die Erhebung eines Zollzuſchlages durch Kaiſerliche Verordnung angeordnet iſt und Einträge in die Nach

weiſungen nicht zu machen waren .

3 . Nachweiſungen über die zu ermäßigten Säken oder zollfrei abgelaſſenen

zollpflichtigen Gegenſtände.

S . 33.

Ueber die in das Zollgebiet eingeführten , ihrer Gattung nach zollpflichtigen Gegenſtände, welche

ausnahmsweiſe zu ermäßigten Zolfäßen oder Zollfrei abgelaſſen worden ſind, ſowie die auf eiſernen

Kredit angeſchriebenen Weinmengen haben die Hauptämter vierteljährlich chronologiſche Nachweiſungen nach

dem Muſter der Anlage 11 aufzuſtellen und bis zum 25 . des auf den Quartalsſchluß folgenden Monats Anlage u .

mit den im S . 34 bezeichneten Anlagen an das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt einzuſenden .

Bei der Anfertigung dieſer Nachweiſung ſind folgende beſondere Vorſchriften zu beachten :

A . Von zollpflichtigen Waaren, welche nicht zu dem tarifmäßigen Saße verzollt oder welche

zollfrei abgelaſſen wurden, ſind in die Nachweiſung aufzunehmen :

1. Retourwaaren , welche ſeitens der Zollſtellen nicht vormerklich behandelt wurden , alſo ſolche

aus dem freien Verkehr des deutſchen Zollgebiets nach dem Auslande geſandte Gegenſtände,

welche nach Maßgabe ihrer Beſtimmung als Ausfuhr aus dem freien Verkehr in Nach

weiſung IV angeſchrieben , in Folge veränderter Beſtimmung aber wieder eingeführt und als
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Einfuhr in Nachweiſung I oder II verzeichnet, jedoch auf Grund der SS. 113 oder 118 Ab

ſaß 2 des Vereinszollgeſeßes zolfrei abgelaſſen wurden .

2 . Salz (Koch -, Siede-, Stein -, Seeſalz), welches ohne vorherige Denaturirung für gewiſſe

Zwecke und in beſonderen Fällen bis zu dem Betrage von 12 Me für je 100 kg netto auf

geweinſchaftliche Rechnung vom Zoll befreit worden iſt.

3. Gegenſtände, welche für die beim Deutſchen Reich beglaubigten Geſandten ein

gingen und auf Rechnung des Reichs zolfrei abgelaſſen wurden .

4 . Gegenſtände aus Zollprozeſſen , welche im Wege öffentlichen Verkaufs zur Einfuhr in

den freien Verkehr gelangten , ohne daß der bei dem Verkauf derſelben erzielte Erlös den

tarifmäßigen Eingangszoll deckte.

5 . Niederlagegüter, ſowie im Grenzbezirk gefundene und von der Zollverwaltung gemäß

S . 157 des Vereinszollgeſeßes in Beſchlag genommene zoUpflichtige Gegenſtände, welche bei

dem nach $ . 104 dieſes Geſekes veranlaßten öffentlichen Verkauf an den Meiſtbietenden einen

ſo geringen Erlös aufbrachten , daß der tarifmäßige Zollbetrag nicht gedeckt wurde.

6 . Beſchädigte Güter, welche aus den an den Rüften des deutſchen Zollgebiets geſtrandeten

Schiffen geborgen ſind und im Wege öffentlichen Aufgebots zum Verkauf gelangten (S. 82 des

Vereinszollgeſeßes).

7. Die in dem Vierteljahre, für welches die Nachweiſung gilt, auf eiſernen Kredit an

geſchriebenen Weinmengen .

8 . Produkte der deutſchen Seefiſcherei, welche nach den Vorſchriften, betreffend die zollfreie

infuhr der Produkte der deutſchen Seefiſcherei (Beſchlüſſe des Bundesraths vom 6 . Mai 1874

und 24. Februar 1887, auf gemeinſame Rechnung zollfrei eingelaſſen wurden .

9 . Benzin , Ligroin , Petroleumäther und andere Petroleumdeſtillate unter

790 Dichtigkeitsgraden , welche aus dem für die Reinigung, Raffinirung oder

Deſtillirung in inländiſchen Betriebsanſtalten beſtimmten Mineralöl (Petroleum )

- Nr. 769 des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes in der Faſſung vom 1. Juli 1888 –

gewonnen und auf Grund der unter Zolltarifnummer 29 Anmerkung 3 getroffenen Beſtimmung

auf Erlaubnißſcheine zollfrei geblieben ſind.

10 . Zollpflichtige Erzeugniſſe der badiſchen Zollausſchlüſſe, welche auf Grund des

Ürtikels 3 des Vertrags vom 12. Mai 1835 und der Vollzugsbeſtimmungen hierzu in das

deutſche Zollgebiet zodfrei eingeführt worden ſind.

11. Zollpflichtige Gegenſtände, welche auf Grund des S . 116 des Vereinszollgeſeßes im

kleinen Grenzverkehr zollfrei eingeführt wurden, wie z. B . (nach den Vorſchriften für den

Grenzverkehr mit Weide- und Futtervieh an der bayeriſch -öſterreichiſchen Grenze) Milch

produkte, welche von den aus dem Zollinlande in das Zolausland zur Weide getriebenen

Kühen und Ziegen gewonnen werden , oder Jungvieh, welches den zur Weide im Auslande

befindlichen zollinländiſchen Viehherden in der Zwiſchenzeit zugewachſen iſt und dergleichen,

jedoch ſtets mit Ausſchluß der vormerklich behandelten .

12. Weintrüb, Weinhefe, ſowie die auf Weintheilungslagern verdorbenen und un

brauch bar gewordenen Flüſſigkeiten , welche von den Konten zolfrei abgeſchrieben

wurden (S. 8 Abſaß 1 des Weinlager-Regulativs ).

13. Andere verdorbene Waaren , auch erweislich auf dem Transport durch Zufall ju

Grunde gegangene oder am Beſtimmungsorte in verdorbenem oder in zerbrochenem

Z uſtande angekommene, für welche nach SS. 103 Abſaß 4 beziehungsweije 48 des

Vereinszollgeſeßes ein Zollerlaß eingetreten iſt, ſofern dieſe Waaren nach ihrer urſprünglichen

Beſchaffenheit in Verkehrsnachweiſung I beziehungsweiſe II zur Anſchreibung gelangt waren,

und nicht, wie z. B . zu Dünger beſtimmte Heringe, unter beſonderer Nummer des ſtatiſtiſchen

Waarenverzeichniſſes anzuſchreiben ſind .

14 . Gegenſtände, für welche ein Zollbetrag wegen irgend welcher Jrrthümer bei der Reviſion

hinſichtlich der Waarengattung oder Waarenmenge, oder weil dieſelben nach ihrer Verzollung

in das Zollausland zurückgeführt wurden , reſtituirt wurde, mit Ausnahme der gegen bagne

Niederlegung des Eingangszolles auf Muſterpaß abgefertigten zollausländiſchen Waarenmutter

alle dieſe Gegenſtände jedoch nur dann , wenn die Reſtitution des Zolles in einem andere

– – –
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Kalenderjahre erfolgt, als die Eintragung in Verkehrsnachweiſung I oder Il geſchehen iſt,

und wenn der Zolwerth für die einzelne Waarenpoſt 3 dí oder mehr beträgt. Das

Kalenderjahr, auf welches die Eintragung ſich bezieht, iſt in Spalte 3 der Nachweiſung ſtets

mit anzugeben .

Ferner hat die Nachweiſung ſich auf die nach § . 5 Nr. 10 des Zoltarifgeſeßes zollfrei

abgelaſſenen Schiffsbaumaterialien zu erſtrecken . Dieſelben ſind unter einer beſonderen

Abtheilung der Nachweiſung unter der Ueberſchrift „ Zollfrei abgelaſſene Schiffsbaumaterialien "

aufzuführen .

Bei allen dieſen Eintragungen ſind die Mengenangaben nach Maßgabe der im § . 23

getroffenen Beſtimmung auf vole Kilogramm abzurunden .

Der Grund der Zollermäßigung oder Zollbefreiung iſt in Spalte 10 der Nachweiſungen

kurz anzugeben .

B . Auszuſchließen von der Aufnahme in die in Rede ſtehende Nachweiſung ſind:

a ) alle diejenigen Gegenſtände, welche in den Verkehrsnachweiſungen I oder II unter den hierfür

beſtimmten beziehungsweiſe unter den aus der betreffenden Tarifnummer reſultirenden Nummern

des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes angeſchrieben und ſchon dadurch dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen

Amtals zollfrei beziehungsweiſe als zu einem ermäßigten, indeſſen dem Zoltarife entſprechenden

Zolijaße abgelaſſen bezeichnet werden , wie z. B . Gewürze zur Darſtellung „ätheriſcher Dele“ ,

perdorbene Datteln , Korinthen und Roſinen, welche für andere als Brennereizwecke untauglich

gemacht find (Nr. 1 b des Zoltarifs ), auf gemeinſchaftliche Rechnung 300lfrei abgelaſſenes

denaturirtes Salz , amtlich denaturirtes Dlivenöl (Baumöl) in Fäſſern ;

b ) die von der Aufnahme in die Verkehrsnachweiſungen gemäß §. 17 Abſaß 2 überhaupt ausge

nommenen Gegenſtände;

c) Gegenſtände, für welche ein Zollbetrag wegen irgend welcher Jrrthümer bei der Reviſion hin

ſichtlich der Waarengattung oder Waarenmenge, oder weil dieſelben in das Zolausland zurück

geführt wurden , ganz oder theilweiſe reſtituirt wurde, ſofern die Reſtitution in demſelben

falenderjahre erfolgte, in welchem die betreffenden Gegenſtände in Verkehrsnachweiſung I

oder II zur Anſchreibung gelangt ſind (vergl. S . 31 Abſaß 2 );

d ) diejenigen Mengen von zollausländiſchem Getreide und zollpflichtigen zollausländiſchen Del

früchten , welche auf Grund des §. 7 Ziffer 3 und 3a des Zolitarifgeſeßes und der hierzu

erlaſſenen Regulative in den Zollkonten für Mühlenlager zollfrei abgeſchrieben wurden . Dieſe

Mengen ſind nach der im §. 35 getroffenen Vorſchrift nachzuweiſen ;

e ) die bei der Einfuhr aus Vertragsſtaaten zu ermäßigten Säßen oder zolfrei abgelaſſenen

Gegenſtände;

f) diejenigen Gegenſtände, für welche der Eingangszoll auf privative Rechnung freigeſchrieben

worden iſt.

Sollten noch andere als die vorſtehend erwähnten Fälle ausnahmsweiſer zollfreier Einfuhr von

zollpflichtigen Waaren oder ausnahmsweiſer Verzollung von Waaren zu einem ermäßigten Zoljaße vor

kommen, ſo hat das Hauptamt zu unterſuchen , ob dieſe Zollbefreiung beziehungsweiſe Zollermäßigung

auf gemeinſchaftliche Rechnung des deutſchen Zollgebiets oder auf privative Rechnung erfolgte. Erſteren

falls ſind die in Frage kommenden Waarenmengen in die Nachweiſung aufzunehmen , in dem anderen

Falle nicht.

§. 34 .

Als Anlagen zur Nachweiſung über die zu ermäßigten Säßen oder zollfrei abgelaſſenen zoll

pflichtigen Gegenſtände (S . 33) ſind von den Hauptämtern vierteljährlich aufzuſtellen und gleichzeitig mit

dieſer Nachweiſung an das Raiſerliche Statiſtiſche Amt einzuſenden :

1. eine Nachweiſung über die in Folge eines Manko oder der Herabſeßung oder des Erlöſchens

des eiſernen Weinkredits in dem betreffenden Vierteljahr verzollten Weinmengen ;

2 . eine Nachweiſung derjenigen Waaren des freien Verkehrs , welche in Niederlagen aufgenommen ,

von lekteren aber in dem betreffenden Vierteljahr wieder in den freien Verkehr zurückgeführt

und verzollt wurden ;

3 . eine Nachweiſung derjenigen Produkte, welche aus dem für die Reinigung, Raffinirung oder

Deſtillirung in zöllinländiſchen Betriebsanſtalten beſtimmten Mineralöl (Petroleum ) — Nr. 769
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des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes in der Faſſung vom 1 . Juli 1888 — gewonnen und auf

Grund der unter Zolltarifnummer 29 Anmerkung 3 getroffenen Beſtimmung in dem betreffenden

Vierteljahr wie zollausländiſche verzollt worden ſind ;

4 . eine Nachweiſung derjenigen Gegenſtände , für welche ein Zollbetrag wegen irgend welcher

Irrthümer bei der Reviſion hinſichtlich der Waarengattung oder Waarenmenge in dem

betreffenden Vierteljahr nacherhoben wurde, ſofern die Nacherhebungen in ein anderes

Kalenderjahr fallen , als die Eintragung der betreffenden Gegenſtände in Verkehrsnachweiſung

I oder II geſchehen iſt, und der Zollwerth für die einzelne Waarenpoſt 3 M . oder mehr

Unla
ge 12 . werd

en
. ñ

Für dieſe Nachweiſungen, welche als Anlagen zur Nachweiſung über die zu ermäßigten Säben

oder zolfrei abgelaſſenen zo Ulpflichtigen Gegenſtände u bezeichnen ſind, kann das zur Aufſtelung dieſer

dienende Muſter (Anlage 11) benußt werden . Die Spalte 4 des Muſters bleibt in dieſem Falle unaus

gefüllt; der Vordruck zur Spalte 10 deſſelben iſt entſprechend abzuändern .

$. 35

Ueber diejenigen Mengen von zollausländiſchem Getreide und zolpflichtigen Zolausländiſchen

Delfrüchten , welche auf Grund des §. 7 Ziffer 3 und 3a des Zolltarifgeſeßes und der hierzu erlaſjenen

Regulative zu Mühlenlagern abgefertigt (kontirt) und in den Zod konten zollfrei abgeſchrieben oder verzollt

2. werden , haben die Aemter , welche die Zollkonten führen , vierteljährlich Ueberſichten nach dem Muſter der

Anlage 12 aufzuſtellen und bis zum 25. des auf das Quartal, in welchem die Abrechnung ſtattgefunden

hat, folgenden Monats an das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt einzuſenden .

Dieſe Ueberſichten ſind nicht auf Grund der Abfertigungspapiere (Deklarationen , Begleitſcheine,

Niederlageabmeldungen ), ſondern auf Grund der betreffenden Zollkonten und Abrechnungen aufzuſtellen .

In den Abtheilungen II und III derſelben ſind die im Abrechnungsquartal (8 . 8 des Regulativs

vom 27. Juni 1882, betreffend die Gewährung einer Zollerleichterung bei der Ausfuhr von Mühlen :

fabrikaten ) zur Anſchreibung gelangten Mengen von zolausländiſchem Getreide und zolausländiſchen

Delfrüchten vorzutragen , je nachdem ſie zollfrei abgeſchrieben oder verzout worden ſind.

Außergewöhnliche Verzollung von zollausländiſchem Getreide oder zollausländiſchen Delfrüchten ,

welche auf Grund der bezüglichen Regulative vorgenommen werden, wie z. B . Verzolungen in Folge

Aufgabe der Zollkonten , ſind für das Quartal, in welchem die Verzollungen ſtattgefunden haben , in die

Abtheilung III der Ueberſicht mit aufzunehmen . Am Schluſſe derſelben unter ,,Bemerkungen “ iſt in dieſem

Falle ein kurzer, den Sachverhalt erläuternder Vermerk zu machen .

Die Uebereinſtimmung der Ueberſichten mit den betreffenden Zollkonten und Abrechnungen iſt vom

Amtsvorſtand oder in Vertretung deſſelben von einem Oberbeamten zu beſcheinigen .

4 . Nachweiſungen über die Niederlagen für unverzollte Waaren .

§. 36 .

Ueber die Art und Zahl der in den einzelnen Hauptamtsbezirken am Schluſſe des Kalender:

jahres vorhandenen Niederlagen für unverzollte Gegenſtände ſind von Seiten der Hauptämter jährlich

Anlage 1o Nachweiſungen nach dem Muſter der Anlage 13 aufzuſtellen und bis zum 1 . Februar nach Ablauf des

betreffenden Jahres an das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt einzuſenden .

An die Stelle der Nachweiſungen treten , wenn Einträge nicht zu machen ſind, Fehlanzeigen .

5 . Nadweiſungen über den Veredelungsverkehr.

$ . 37.

Ueber die auf Grund der SS. 115 und 116 des Vereinszollgeſeßes in Bezug auf den Ber:

Unlagen 14 edelungsverkehr gewährten Erleichterungen ſind durch die betreffenden Eingangs-Abfertigungsämter viertel

u . 15 . jährlich Nachweiſungen nach den Muſtern der Anlagen 14 und 15 aufzuſtellen und ſpäteſtens bis zum

15. des auf den Quartalſchluß folgenden Monats durch Vermittelung des Hauptamts an das Kaiſerliche

Statiſtiſche Amt einzuſenden . Bei der jedesmaligen Einſendung hat das Hauptamt die Zahl der Blätter

der aufgeſtellten Nachweiſungen , geſondert nach den einzelnen Eingangs-Abfertigungsämtern , in einem

Verzeichniß anzugeben . Die zu dieſem Verzeichniß zu verwendenden Formulare werden von dem Raiſer

lichen Statiſtiſchen Amt geliefert werden .
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S . 38 .

In die Nachweiſungen ſind ſämmtliche Zollerleichterungen aufzunehmen , welche auf Grund der

$ 8 . 115 und 116 des Vereinszollgeſeßes oder auf Grund des $. 7 Ziffer 2 des Zolltarifgeſeßes, be

ziehungsweiſe der beſtehenden Zoll- und Handelsverträge und beſonderer Anordnungen in Bezug auf die

zur Verarbeitung, Vervollkommnung oder Reparatur mit der Beſtimmung zur Wiederausfuhr eingehenden

und für die zu einem der bezeichneten Zwecke nach dem Zollauslande gehenden und in vervolkommnetem

Zuſtande zurückkommenden Gegenſtände gewährt werden . Hinſichtlich der Zollerleichterungen , welche auf

Grund des §. 7 Ziffer 3 und 3a des Zolltarifgeſeßes für Getreide und Delfrüchte bewilligt ſind, gelten

die im §. 20 unter C und im g . 35 enthaltenen Beſtimmungen .

§. 39.

Die Aufnahme in die Nachweiſungen erfolgt bei den im Zollauslande veredelten Gegenſtänden

nach der Zeit der Eingangsabferti
gung

und bei den im Zollinlande veredelten Gegenſtänden nach der

Zeit der Wiederausfuhr.

Gehen die zur Veredelung abgefertigten , im ganzen verwogenen Waarenpoſten in einzelnen Theil

poſten in veredeltem Zuſtande wieder ein , beziehungsweiſe aus, ſo iſt das Gewicht, das dieſe einzelnen

Poſten vor ihrer Veredelung gehabt haben , durch Verhältnißberechnung oder Schäßung feſtzuſtellen und in

die Nachweiſungen (Anlagen 14 und 15) aufzunehmen. Bei dem Ein - beziehungsweiſe Ausgang des

leßten Theilpoſtens iſt als Gewicht deſſelben vor der Veredelung die Differenz zwiſchen dem Geſammt

gewicht und der Summe der ſeither nachgewieſenen Einzelgewichte anzugeben .

S. 40.

Hat während der Veredelung im Zollinlande eine Vermiſchung oder Verarbeitung der zollaus

ländiſchen mit zoŰinländiſcher Waare ſtattgefunden , wie dies z. B . bei der Herſtellung von Stahl aus in

und ausländiſchem Roheiſen vorkommt, ſo ſind in die Nachweiſung der in Bezug auf den Veredelungs

verkehr im Zollinlande gewährten Erleichterungen (Anlage 14 ) nur die Mengen des zur Veredelung ein

geführten ausländiſchen Materials beziehungsweiſe die hieraus gewonnenen Mengen der ausgeführten

Waaren , lektere nach dem Miſchungsverhältniß , in welchem die verarbeitete ausländiſche zur verarbeiteten

inländiſchen Waare ſteht, aufzunehmen . Dagegen ſind ſeitens derſelben Zoll- und Steuerſtelle die aus

inländiſchem Material gewonnenen Mengen der ausgeführten Waaren in der Nachweiſung IV , und die

jenigen Mengen von ausländiſchem Material, welche zur Verzollung gezogen wurden , in Nachweiſung I

anzuſchreiben .

§ . 41.

Sind zum Zweck der Veredelung eingeführte zollausländiſche Waaren nach ihrer Veredelung zu

einer öffentlichen Niederlage oder Privatniederlage an einem anderen Orte oder in einen Freibezirk

abgefertigt worden, ſo hat die 3oU - oder Steuerſtelle, welche die Veredelungsregiſter oder Lagerkonten

führte, dieſe Waaren nach Erledigung der betreffenden Begleitſcheine oder der dieſe vertretenden Ab

fertigungspapiere in der Nachweiſung der in Bezug auf den Veredelungsverkehr im Zollinlande gewährten

Erleichterungen (Anlage 14 ) anzuſchreiben . Dabei iſt an Stelle des Beſtimmungslandes die Niederlage

(allgemeine Niederlage, Privatlager, laufendes Konto ) oder der Freibezirk , wohin die gedachten Waaren

abgefertigt wurden , und der Ort anzugeben , woſelbſt die Niederlage ſich befindet.

Das Begleitſchein -Erledigungsamt hat dieſe Waaren als Eingang auf Niederlagen oder Konten

in Nachweiſung III nicht anzuſchreiben . Erfolgt ſpäter bei dieſem Amt die Einfuhr der Waaren in den

freien Verkehr oder deren Ausfuhr, oder werden die Waaren noch einer weiteren Veredelung daſelbſt

unterworfen und dann erſt ausgeführt, ſo hat daſſelbe dem Amt, bei welchem die erſte Veredelung ſtatt

gefunden hatte, darüber Mittheilung zu machen und dabei im Falle der Ausfuhr der in Frage ſtehenden

Waaren nicht nur das Land, wohin die Ausfuhr erfolgte, ſondern , im Falle vor derſelben die Waaren

noch weiter veredelt wurden, auch die Art dieſer weiteren Veredelung anzugeben, um hierdurch das leßt=

gedachte Amt in den Stand zu ſeben , die Nachweiſung über die in Bezug auf den Veredelungsverkehr

im Zollinlande gewährten Erleichterungen (Anlage 14 ) zu berichtigen beziehungsweiſe zu ergänzen . So

fern es ſich dabei um die Ausfuhr von zollausländiſchen Waaren handelt, welche während ihrer Ver

edelung unter Lagerungskontrole mit zollinländiſcher Waare vermiſcht oder verarbeitet wurden, hat das

Amt, bei welchem die erſte Veredelung ſtattgefunden hatte, auch die Nachweiſung IV entſprechend zu ergänzen .

In ähnlicher Weiſe iſt zu verfahren , wenn eine zum Zweck der Veredelung eingeführte zollaus
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ländiſche Waare nach ihrer Veredelung zum Eingang auf ein anderes Lager oder Konto an demſelben

Orte abgefertigt wurde.

Werden dagegen die in Frage ſtehenden Waaren von dem Niederlageamtmit neuem Begleitſchein

auf ein anderes Amt zum Zweck der Einfuhr oder Ausfuhr daſelbſt abgefertigt, ſo hat dieſes legte Amt

dem Niederlageamt (Begleitſchein -Ausfertigungsamt) nach Vorſchrift des §. 42 Kenntniß davon zu geben ,

welche Schlußabfertigung die veredelten Waaren gefunden haben . Die zur Berichtigung beziehungsweiſe Er

gänzung der Nachweiſung über die in Bezug auf den Veredelungsverkehr im Zollinlande gewährten Er

leichterungen (Anlage 14) erforderliche Mittheilung an das Amt, bei welchem die erſte Veredelung ſtatt

gefunden hatte , hat ſodann dieſes Niederlageamt zu bewirken .

Die in den freien Verkehr eingeführten Mengen der veredelten zollausländiſchen Waaren ſind in

beiden Fällen von derjenigen Zoll- oder Steuerſtelle, welche die Schlußabfertigung vollzog, in Nach

weiſung I anzuſchreiben , und zwar, ſofern nicht beſondere Beſtimmungen entgegenſtehen , nach ihrer Be

ſchaffenheit und Menge vor der Veredelung.

$ . 42.

Bei allen nach erfolgter Veredelung im Zollinlande auf ein anderes Amt abgefertigten 300

ausländiſchen oder aus zoll-in - und 20 -ausländiſchem Material hergeſtellten Waaren hat die Zoll

oder Steuerſtelle, welche die Veredelungsregiſter beziehungsweiſe Lagerkonten führte, in den betreffen

den Begleitſcheinen oder den dieſe vertretenden Abfertigungspapieren zu bemerken , daß die Waaren dem

Veredelungsverkehr angehören , damit dieſelben vom Begleitſchein -Erledigungsamt im Falle ihrer Ausfuhr

nicht in den Nachweiſungen IV oder V , im Falle ihrer Einlagerung oder Kontirung nicht in Nachweiſung III,

und im Falle weiterer Veredelung an einem anderen Orte nicht noch einmal in der Nachweiſung für den

Veredelungsverkehr angeſchrieben werden . Das Begleitſchein -Erledigungsamt hat im Falle der Einla

gerung, Kontirung oder nochmaligen Veredelung der gedachten Waaren dieſen Vermerk nach § . 14 in

die betreffenden Ábfertigungspapiere (Begleitſcheinauszüge, Anmeldungen zur Niederlage) und Regiſter

aufzunehmen und darin bei ſtattfindenden Uebertragungen bis zur Ausfuhr beziehungsweiſe Einfuhr der

Waaren in den freien Verkehr feſtzuhalten . Auch iſt von demſelben Amt bei der Erledigung von Be

gleitſcheinen über veredelte Waaren dem Begleitſchein -AusfertigungsamtNachricht darüber zu geben , welche

Beſtimmung, beziehungsweiſe welche weitere Veredelung die bereits einmal veredelten Waaren gefunden

haben , um dieſes Amt in den Stand zu ſeßen , die Nachweiſung der in Bezug auf den Veredelungsverkehr

im Zollinlande gewährten Erleichterungen (Anlage 14 ) richtig aufzuſtellen beziehungsweiſe zu berichtigen

oder zu ergänzen . Dieſe Benachrichtigung hat in der Weiſe zu erfolgen, daß in die Spalte „ Bemer

kungen “ der Begleitſchein -Erledigungsſcheine (Muſter H zum Begleitſcheinregulativ ) die Vermerke : „aus

geführt nach . . . . . . . . . . ." , beziehungsweiſe „ verzollt“ , „ aufgenommen in die Niederlage (Privat

lager, Konto ) zu . . . . . . . . . . . . . . " oder im Falle weiterer Veredelung der Vermerk über die be

antragte Veredelungsart eingetragen wird. Gelangen die eingelagerten oder nochmals veredelten Waaren

zur Ein - oder Ausfuhr, ſo iſt dem Begleitſchein -Ausfertigungsamt zu dem gleichen Zweck eine entſprechende

weiteren minder Plusfuher, ictietragen wird." oendem Falle weiteren nmen in biebetiese

§ . 43.

Auf Anordnung des Hauptamtsvorſtandes können bei Aemtern mit erheblichem Veredelungsverkehr

Angaben über Waaren , welche bei dieſem Verkehr häufig vorkommen , ſofern nicht nur hinſichtlich der

Gattung, ſondern auch hinſichtlich der Veredelungsart, der Grenzſtrecke und des Landes, mit welchem der

Veredelungsverkehr ſtattfand, Uebereinſtimmung beſteht, in geeigneten Zeitabſchnitten entweder unmittelbar

aus den Veredelungsregiſtern oder aus beſonderen, den Belägen beizufügenden Vornotizen ſummariſch in

die Nachweiſungen über den Veredelungsverkehr übernommen werden .

u
$ . 44.

Bei der Anſchreibung in den Nachweiſungen ſind folgende Vorſchriften zu beachten :

1. Die einzelnen Arten der im Zoll-In - oder Auslande vorgenommenen Veredelung ſind möglichſt

genau anzugeben . Kommen , wie dies bei den zur Veredelung ein - oder ausgeführten Tertilwaaren häufig

der Fall iſt, bei einer und derſelben Waarengattung mehrere Veredelungsarten in Frage, wie z. B . Bleichen ,

Färben , Bedrucken und Appretiren von rohen Geweben d ., ſo dürfen dieſe verſchiedenen Manipulationen

nur dann , wenn ſie bei einer und derſelben Waarenpoſt zuſammen vorkommen , ohne Unterſcheidung nach:

gewieſen werden . Anderenfalls müſſen diejenigen Mengen derſelben Waarengattung genau unterſchieden



- -1017

und unter beſonderen laufenden Nummern aufgeführt werden , welche zum Bleichen , welche zum Färben ,

zum Bedrucken 2c. ein - oder ausgeführt ſind.

2. Die Unterſcheidung der Waaren nad den Grenzſtrecken des Eingangs und Ausgangs be

ziehungsweiſe nach den Ländern der Herkunft und Beſtimmung hat nach Maßgabe des g . 19 Abſaß 1

zu erfolgen .

3. Den Angaben über die Waarengattung iſt das ſtatiſtiſche Waarenverzeichniß für die Einfuhr

zu Grunde zu legen . Gegenſtände der Begünſtigung, welche dies Waarenverzeichniß nicht namentlich auf

führt, ſind in der Nachweiſung nach Anlage 14 in den Spalten 6 und 7 beziehungsweiſe 13 und 14 ,

in der Nachweiſung nach Anlage 15 in den Spalten 6 und 7 beziehungsweiſe 12 und 13 möglichſt

genau zu bezeichnen .

Haben bei einer und derſelben Waarenpoſt mehrere Veredelungsarten ſtattgefunden, ſo iſt für die

Bezeichnung der Waarengattung nach der Veredelung die Beſchaffenheit der Waare im leßten beziehungs

weiſe höchſten Grade der Veredelung maßgebend.

4 . Den Maßſtab für die Anſchreibung bildet das Gewicht in Kilogramm , ſoweit nicht bei ein

zelnen Nummern des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes ausdrücklich andere Maßſtäbe angegeben ſind.

Die Menge der nach dem Gewicht anzuſchreibenden Waaren iſt ausſchließlich nach dem Netto

gewicht zu verzeichnen .

Wenn bei dem Eingang oder Ausgang zu veredelnder oder veredelter Waaren, welche nach dem

Gewicht anzuſchreiben ſind, zollſeitig keine Verwiegung ſtattgefunden hat, ſo iſt die Menge der betreffenden

Waare nach Maßgabe der Gewichtsdeklaration oder, wenn keine ſolche vorhanden iſt, nach Maßgabe des

Frachtbriefes , oder aber auf Grund einer Schäßung anzuſchreiben , wobei das in Folge der Veredelung

entſtandene Minder- oder Mehrgewicht zu berückſichtigen iſt.

5 . Haben bei der Veredelung Gegenſtände verſchiedener Art zur Herſtellung einer und derſelben

Waare gedient, wie z . B . Zeugſtoffe und Garn zu Stickereien , ſo ſind die Gegenſtände in auf einander

folgenden Zeilen der Nachweiſung, und zwar jeder Gegenſtand (ſofern er das Minimalgewicht von 0 ,5 kg

erreicht – vergl. den folgenden $ . 45 und den § . 23 - ) in einer beſonderen Zeile , unter fortlaufenden

Nummern aufzuführen und in jeder Zeile die Spalten 1 bis 11, in der Nachweiſung nach Anlage 14

auch die Spalte 12 auszufüllen . In den Spalten 13 bis 16 beziehungsweiſe 12 bis 15 ſind dann aber

Gattung und Menge der hergeſtellten Waaren nur in der Zeile des zuerſt aufgeführten Gegenſtandes

nachzuweiſen, während in den Zeilen der folgenden Gegenſtände, in jeder beſonders , dieſelben Spalten

lediglich zur Hinweiſung auf die Blattnummer und die laufende Nummer , neben welcher die hergeſtellte

Waare aufgeführt iſt, zu dienen haben .

6 . Entſprechend iſt zu verfahren , wenn bei der Veredelung aus einer und derſelben Waare

Gegenſtände verſchiedener Art hergeſtellt worden ſind. Dieſe Yeşteren Gegenſtände ſind dann je in einer

beſonderen Zeile aufzuführen und in dieſen Zeilen die Spalten 1 bis 5 und 10 bis 16 beziehungs

weiſe 15 auszufüllen , während die Spalten 6 bis 9 nur in der erſten von dieſen Zeilen zum Nachweis

von Gattung und Menge der urſprünglichen Waaren , die folgenden Zeilen dagegen zur Hinweiſung auf

die Blattnummern und die laufende Nummer jener erſten Zeile zu benußen ſind.

$. 45 .

Die im $ . 21 A Ziffer 2 und B Ziffer 4 Abſaß 1 und Ziffer 5 , ſowie in den SS. 23 bis 26 ,

27 Abſaž 2, 30 und 31 getroffenen Beſtimmungen finden auf die Nachweiſungen , welche über die

in Bezug auf den Veredelungsverkehr gewährten Erleichterungen aufzuſtellen ſind (Anlage 14 und 15),

Anwendung.

6 . Ueberſichten über den Seeverkehr.

S . 46 .

In den folgenden Hafenpläßen iſt jährlich eine Nachweiſung über den Waarenverkehr dieſer

Pläße zur See nach dem Muſter der Anlage 16 'durch das Haupt-Zoll- (Steuer-) Amt oder die von dem Anlage 16 .

betreffenden Staate hierzu beſtimmte ſonſtige Behörde aufzuſtellen :

Memel, Pillau - Königsberg, Neufahrwaſſer - Danzig , Swinemünde- Stettin , Travemünde -

Lübeck , Kiel, Altona, Hamburg (Zollhafen ), Vremen .

In dieſer Nachweiſung ſind die ſeewärts ein - und ausgegangenen Waaren , ohne Rückſicht darauf,

ob dieſelben zolfrei oder zollpflichtig , unter Zollkontrole abgefertigt oder in freiem Verkehr befindlich ſind,
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geordnet und zuſammengefaßt nach den Nummern und Benennungen des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes ,

jedoch unterſchieden nach den Ländern (Rüſtenſtrecken ) der Herkunft beziehungsweiſe Beſtimmung aufzu

führen . Von der Nachweiſung ſind nur diejenigen Gegenſtände ausgeſchloſſen , welche nach den Vor

ſchriften über die Statiſtik des Waarenverkehrs des deutſchen Zollgebiets mit dem Auslande der Anmelde

pflicht nicht unterliegen ; außerdem auch Poſtſendungen .

· Für den Nachweis des Landes (der Küſtenſtrecke) der Herkunft beziehungsweiſe Beſtimmung der

Waaren iſt der Hafenplaß maßgebend, in welchem das Schiff die Waare geladen hat beziehungsweiſe

dieſelbe löſchen ſoŬ .

Die Mengen der Waaren ſind, ſoweit nicht auf Grund des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes ein

anderer Maßſtab als der nach dem Gewicht in Anwendung kommt, nach dem Nettogewicht zu verzeichnen ,

und ſind zu dem Zweck vorkommendenfalls Bruttogewichtsangaben unter Berückſichtigung der in dem

ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſe angegebenen Tarajäße in Nettogewicht umzurechnen .

Die Nachweiſung iſt bis zum 1. März des auf das betreffende Jahr folgenden Jahres an das

Kaiſerliche Statiſtiſche Amt einzuſenden .

In der Seeverkehrs -Ueberſicht von Hamburg kann der Verkehr des Zollhafens mit dem des

Freihafens zuſammengefaßt werden , wenn hamburgiſcherſeits dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt eine ent
ſprechende țeberſicht zugeſtellt wird. Geſchieht dies nicht, und entſtehen Zweifel, ob daſelbſt von See

angekommene oder nach See abgegangene Waaren für den Zollhafen anzuſchreiben oder dem Verkehr des

Freihafens zuzurechnen ſind, ſo entſcheidet der Ort, wo die Waaren deklarirt wurden .
Bei Bremen iſt der Verkehr des Freibezirks einzurechnen ; auch kann der Verkehr von Bremer

haven mit dem von Bremen zuſammengefaßt werden, wenn bremiſcherſeits dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen

Ämt eine entſprechende Ueberſicht zugeſtellt wird.

III . Allgemeine Beſtimmungen .

S. 47 .

Bei Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften des Geſeßes oder die Ausführungsbeſtimmungen

kann , wenn die Unterſuchung ergiebt, daß die vorgefundene Abweichung durch einen Zufall herbei

geführt oder ſonſt genügend entſchuldigt iſt, nach der Beſtimmung des Amtsvorſtandes beziehungsweiſe

der betreffenden Zolldirektivbehörde innerhalb der ihnen beigelegten Befugniſſe von einer Strafe abge

ſehen werden .

$ . 48.

Die Anmeldeſcheine und die ſonſtigen beſonderen Aufzeichnungen über die der Zollabfertigung

nicht unterworfenen Gegenſtände ſind von den Hauptämtern vierteljährlich gleichzeitig mit den Belägen zu

den Zolleinnahme- Journalen zur Reviſion einzuſenden .

$ . 49.

Die Nacherhebung zu wenig und die Reſtitution zu viel entrichteter ſtatiſtiſcher Gebühr erfolgt

nach den wegen der Ausgleichung von Irrthümern bei der Erhebung der Zollgefälle erlaſſenen Vors

ſchriften . Nach erhebungen ſind, ſoweit ſie von den Anmeldeſtellen bei der Abnahme der Anmeldungen

(S. 6 ) verabſäumt werden , durch nachträgliche Verwendung und Entwerthung von Stempelmarken herbei

zuführen , welche der für die Entrichtung der ſtatiſtiſchen Gebühr dem Reich gegenüber Berhaftete (S. 13

Abſaß 2 des Geſebes) anzufaufen hat. Die entwertheten Marken hat die Anmeldeſtelle der Beantwortung

des Reviſionsprotokols als Beläge beizufügen .

Reſtitutionen ſind baar oder in Marken zu leiſten , jedoch findet eine Reſtitution an ſolche Abſender,

welche außerhalb des Deutſchen Reichs oder des deutſchen Zollgebiets ihren Wohnſiß haben , nicht ſtatt.

Dem Waarenführer ſteht es frei, die Rückzahlung des Betrages für zu viel verwendete Stempelmarken

auf der Anmeldung zu beantragen . Die Anweiſung zur Zurückzahlung ertheilt in allen Fällen die mit

der Prüfung der betreffenden Anmeldung betraute Direktiv behörde.

Den Bundesregierungen werden Reſtitutionen für zu viel verwendete Marken in derſelben Weiſe.

wie die nadı §. 37 der Ausführungsbeſtimmungen zu leiſtenden Zurückzahlungen an ſtatiſtiſcher Gebiht

aus der Reichskaſſe erſtattet.

Auf die Verjährung der ſtatiſtiſchen Gebühr finden die Beſtimmungen im $. 15 des Vereins

zo geſeßes Anwendung .
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S . 50.

Der Verkauf erledigter Anmeldeſcheine für die Statiſtik des Waarenverkehrs kann geſchehen, ſo

bald dieſelben nach erfolgter Entſcheidung der Reviſionsprotokolle ein Jahr lang aufbewahrt worden ſind ;

er iſt jedoch von der Ertheilung der Decharge über die Rechnung, in welcher der Nachweis der Reviſion

erfolgt, abhängig zu machen .

Bei dem Verkauf iſt die Einſtampfung der Anmeldeſcheine zur Bedingung zu machen .

Der Erlös für dergleichen verkaufte Anmeldeſcheine verbleibt den Landesregierungen , welche die

Koſten der Aufbewahrung und des Verkaufs zu tragen haben .

§ . 51.

Das Raiſerliche Statiſtiſche Amt hat den Druck der Formulare zu den Anmeldeſcheinen und

Nachweiſungen zu beſorgen . Die Formulare zu den Nachweiſungen werden unentgeltlich an die Haupt

ämter verabfolgt und ſind vom Kaiſerlichen Statiſtiſchen Ämt zu entnehmen .

S . 52.

Zum Zweck des Umtauſches unbrauchbar gewordener Formulare zu ſtatiſtiſchen Anmeldeſcheinen

mit eingedruckten Werthzeichen , welche amtlich noch nicht entwerthet find (S. 31 der Ausführungs

beſtimmungen ), gegen neue dergleichen Formulare haben die Vaupt-Zoll- und Haupt-Steuerämter einen

angemeſſenen Vorrath von der nächſtgelegenen Poſtanſtalt zu entnehmen . Aus dem ſo erhaltenen Be

ſtande ſind die bei ihnen zum Umtauſch eingereichten verdorbenen Anmeldeſcheine zu erſeßen und legtere

nach Bedarf ein - bis zweimal jährlich bei den betreffenden Poſtämtern gegen neue Formulare einzutauſchen .

Die Poſtämter ſind mit einer bezüglichen Anweiſung zu verſehen . Bei den Poſtagenturen findet ein

ſolcher Umtauſch von Anmeldeſcheinen nicht ſtatt.

Mit dem Verkauf von Anmeldeſcheinen haben die Haupt-zoll- und Haupt-Steuerämter ſich nicht

zu befaſſen .

Unterſtellen dürfen mit dem Umtauſch verdorbener Anmeldeſcheine nicht beauftragt werden .

§. 53.

Die durch den Bundesrathsbeſchluß vom 7 . Dezember 1871 anerkannten „ Grundfäße für die

Statiſtik des Waarenverkehrs der vom Zollgebiet ausgeſchloſſenen deutſchen Bundesſtaaten und Gebiets

theile" treten vom 1. Januar 1889 an außer Kraft.

Anhang 1,

betreffend den Waarenverkehr des deutſchen Bollgebiets mit dem hamburgiſchen Freihafengebiet.

§ . 54.

Von der Aufnahme in die Nachweiſungen bleiben beim Verkehr mit dem hamburgiſchen Frei

hafengebiet außer den im §. 17 Abſaß 2 bezeichneten Gegenſtänden auch diejenigen Waaren ausgeſchloſſen ,

welche nach § . 42 der Ausführungsbeſtimmungen der Anmeldepflicht nicht unterliegen .

$. 55 .

Beim Verkehr mit dieſem Freihafengebiet oder über daſſelbe, und mag dieſer Verkehr land - oder

flußwärts , oder mag er ſeewärts ſtattfinden , und mag die Waare vom Freihafengebiet kommen, beziehungs

weiſe dahin gehen oder durch daſſelbe nur durchgeführt werden , iſt in den Verkehrsnachweiſungen als

Grenzſtrecke des Ein - beziehungsweiſe Ausgangs ſtets die Grenze gegen das hamburgiſche Freihafen

gebiet anzuſchreiben .

Ausgenommen ſind nur die Fälle, in welchen Waaren land- oder flußwärts vom Zollgebiet oder

von fremden Ländern durch das Zollgebiet nach dem hamburgiſchen Freihafengebiet aus- und unmittelbar

(ohne Lagerung in unverändertem Zuſtande) land- oder flußwärts ins Zollgebiet wieder eingehen . Die

Waaren ſind dann ſo anzuſehen , als hätten ſie auf dem Transport durchs Freihafengebiet das Zollgebiet

nicht verlaſſen .
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Als land- oder flußwärts nach dem Freihafengebiet gegangen beziehungsweiſe aus demſelben

gekommen , gelten aber nicht diejenigen Waaren , welche nach Ankunft von See beziehungsweiſe zur Aus

fuhr nach See auf dem Transport zwiſchen der Zollgrenze am Ausfluſſe der Elbe und dem Freihafen

gebiet durch das zollgebiet unmittelbar (ohne Lagerung) durchgeführt werden , auch nicht, wenn dieſer

Transport landwärts oder mit Umladung auf der Unterelbe oder in einem Hafen der Unterelbe ſtattfindet

(vergl. § . 42 Ziffer 3 der Ausführungsbeſtimmungen ). Vielmehr ſind ſolche Waaren , wenn ſie nach dem

Eingang von See ins Freihafengebiet von dieſem ins Zollgebiet ein - oder aus dem Zollgebiet zum Aus

gang nach See nach dem Freihafengebiet ausgehen, als über die Grenze gegen das Freihafengebiet ein

beziehungsweiſe ausgegangen anzuſchreiben .

S . 56.

Bei der Einfuhr und Durchfuhr von Waaren , welche mit Zollbegleitpapieren über die Grenze

gegen das hamburgiſche Freihafengebiet kamen , ſowie bei jeder Durchfuhr von Waaren auf Grund

direkter Begleitpapiere mit Durchfuhr - Anmeldeſchein ($ 7c und § 37 Abſaß 1 der Ausführungsbeſtim =

mungen ) iſt von dem Zoll- oder Steueramt, welches die Waaren nach S . 18, Abtheilung Ia beziehungs

weiſe III und VI in die Verkehrsnachweiſung (I beziehungsweiſe III oder VI) einzutragen hat, in der dafür

ausgeworfenen Spalte Art, Nummer und Tag der Áusfertigung des Zollbegleitpapiers , bezichungsweiſe

die Nummer des Durchfuhr-Anmeldeſcheins und die hamburgiſche Zollſtelle, welcher dieſer Anmeldeſchein

beim Eingang der Waaren vorgelegt worden war ($ 37 Abſaß 1 der Ausführungsbeſtimmung
en ), anzu

geben . Zu dieſem Zweck ſind, wenn die Waaren in Niederlagen aufgenommen und ſpäter mit Begleit

ſchein abgefertigt werden , oder wenn mit Begleitzettel eingegangene Waaren auf andere Acmter mit Begleit

ſchein abgefertigt werden , dieſe Angaben in die Niederlageregiſter und Begleitſcheine zu übertragen, be

ziehungsweiſe von den hamburgiſchen Zollſtellen die beim Eingang der Waaren vorgelegten Durchfuhr:

Anmeldeſcheine im Unikat und Duplikat mit laufender Nummer und deutlichem Stempelabdruck zu verſehen.

S . 57.

Iſt in den Anmeldungen das hamburgiſche Freihafengebiet als Herkunftsland, und daneben das

Land , woher die Waare ins Freihafengebiet gekommen war, oder ihr Urſprungsland angegeben (S.41

Abſaß 3 der Ausführungsbeſtimmungen ), ſo ſind beide Angaben , und zwar das Freihafengebiet in oberer ,

das andere Land in unterer Linie, in die betreffende Verkehrsnachweiſung zu übertragen . In der Ver

kehrsnachweiſung VI iſt jedoch in ſolchem Falle immer nur das hamburgiſche Freihafengebiet anzugeben .

S. 58 .

Wenn aus einem Hafen des Zollgebiets Waaren ſeewärts mit der Beſtimmung nach dem ham =

burgiſchen Freihafengebiet ausgehen , ſo hat die Anmeldeſtelle in den von den Schiffsführern oder Schiffs

erpedienten abzugebenden Manifeſt-Abſchriften (S. 19 der Ausführungsbeſtimmungen
) die Nummern der

Verkehrsnachweiſungen
, in welchen die Waaren angeſchrieben ſind, ferner die Blatt- und laufenden Num =

mern , unter welchen die Anſchreibung erfolgt iſt, endlich die Monatshälfte, auf welche die Verkehrsnach

weiſungen ſich beziehen , erſichtlich zu machen .

Die ſo vervollſtändigten Manifeſt-Abſchriften ſind von der Anmeldeſtelle, ſobald alle darin ver

zeichneten Waaren in die Verkehrsnachweiſungen aufgenommen ſind, zugleich mit dieſen nach Maßgabe

der im g. 29 gegebenen Vorſchrift an das Hauptamt und von leßterem zuſammen mit den bei dem Hauptamt

ſelbſt eingereichten und nach Abſaß 1 ergänzten Manifeſt-Abſchriften , ſomie den zugehörigen Verkehrs

nachweiſungen zu dem im g . 11 bezeichneten Termin dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Ämt zu überſenden .

Die Zahl der eingeſandten Manifeſt-Abſchriften iſt in dem Geſammtverzeichniß der Nachweiſungen

(S . 29) mit aufzuführen .

$ . 59.

Die an der Grenze gegen das hamburgiſche Freihafengebiet belegenen Anmeldeſtellen haben

darauf zu achten , daß wenn auf Flußfahrzeugen , die nicht von der Oberelbe kommen , oder mit Führen ,

Laſtthieren oder Trägern Waaren in das Freihafengebiet zur Durchfuhr durch daſſelbe behufs Weiter:

beförderung über See gebracht werden , in den beim Ausgang ins Freihafengebiet abzugebenden Anmeldes

ſcheinen oder, wenn der Ausgang amtlich beſcheinigt werden muß , in den betreffenden Bezettelungen

angegeben werde, an welches Schiff oder an welchen Empfänger die Waaren abgeliefert werden ſollen

( S. 43 der Ausführungsbeſtimmungen ).

$ . 60 .

Hinſichtlich der Zollerleichterungen, welche auf Grund der Beſtimmungen , betreffend die zoll
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und ſteueramtliche Behandlung der Export-Schweineſchlachtereien zu Hamburg, bewilligt ſind, gelten

folgende Vorſchriften :

1. Die Zoll- oder Steuerſtellen , welche Zollkonten für Export-Schweineſchlachtereien führen , haben :

a ) die für dergleichen Schlachtereien abgefertigten (kontirten ) ausländiſchen Schweine in Verkehrs

nachweiſung I anzuſchreiben und die betreffenden Eintragungen mit dem Vermerk: „ Für

Erport-Schweineſchlachtereien “ zu verſehen ;

b ) die in den Zollkonten angeſchriebenen ausländiſchen Schweine, ſowie die bei den vierteljährlichen

Abrechnungen bezüglich der kontirten Zollgefälle zur Erhebung kommenden Zollbeträge (88. 7

und 8 der Beſtimmungen , betreffend die zoll- und ſteueramtliche Behandlung der Erport

Schweineſchlachtereien zu Hamburg) in einer beſonderen Anlage zur Nachweiſung über die

ausnahmsweiſe zu ermäßigten Zollſäßen oder zollfrei abgelaſſenen Gegenſtände nach Maßgabe

der im S . 35 für Mühlenlager getroffenen Vorſchrift, und zwar bis zum 25 . des dritten auf

das Abrechnungsquartal folgenden Monats , nachzuweiſen.

2 . Die Ausgangsämter, welche in den Ausfuhranmeldungen die Ausfuhr von Schlachtprodukten

aus Erport-Schweineſchlachtereien mit dem Anſpruch auf Zollnachlaß beſcheinigen , haben in Verkehrs

nachweiſung IV die zur Áusfuhr gelangten Schlachtprodukte (Seiten Thalbe Schweineſ und halbe Köpfe)

unter Hinweglaſſung der Tarif- und ſtatiſtiſchen Nummer nach ihrer Art (ob Seiten oder halbe Röpfe),

ſowie nach der Stückzahl anzuſchreiben und die bezüglichen Eintragungen mit dem Vermerk : von Erport

Schweineſchlachtereien “ zu verſehen .

Anhang 2 ,

den Waarenverkehr der Freibezirke Bremen und Brake, ſowie die unmittelbare Einfuhr

in den freien Verkehr von Waaren , die über die Grenze gegen die Freihäfen Geeſtemünde

und Bremerhaven eingehen , betreffend.

S . 61.

Die Waaren , welche in die Freibezirke von See oder vom Zollauslande eingehen , ſowie die

Waaren , welche aus denſelben nach See oder nach dem Zollauslande ausgehen oder in den freien Ver

kehr des Zollgebiets eingeführt werden, ſind von den Zoll- und Steuerſtellen nach Maßgabe der im

Abſchnitt II unter Ziffer 1 getroffenen Vorſchriften wie Waaren nachzuweiſen , welche auf eine Zolniederlage

gebracht, beziehungsweiſe von derſelben zum Ausgang nach dem Auslande oder zur Einfuhr in den freien

Verkehr abgemeldet werden .

S . 62.

Den Nachweiſungen ſind die nach SS. 45 bis 55 der Ausführungsbeſtimmungen zu bewirkenden

Anmeldungen oder Deklarationen nach Maßgabe der nachſtehenden Ueberſicht zu Grunde zu legen .

Bezeichnung

der

Nachweiſungen.

Nähere Bezeichnung

der

Bezeichnung

der Anmeldeſtellen , bei welchen die den

Anſchreibungen zu Grunde zu legenden

Anmeldungen zu erfolgen haben .

W a a ren .

II. Einfuhr in den freien a ) Die zur unmittelbaren Einfuhr Die Zollſtellen der Hauptzollämter

Verkehr aus den Frei- in den freien Verkehr aus den Frei- Bremen und Brake, bei welchen die

bezirken (entſprechend der bezirken abgefertigten Waaren aus- betreffenden Waaren in den freien Ver

Einfuhr in den freien ländiſcher Herkunft. kehr geſeßt werden.

Verkehr von Niederlagen

und fortlaufenden Kon - b ) Die behufs Verſendung mit Die Anmeldeämter, beiwelchen die

ten ). Zollbegleitſchein 1 oder II aus den Vaaren in den freien Verkehr geſegt

Freibezirken abgefertigten Waaren werden , beziehungsweiſewelche die Be

| ausländiſcher Herkunft. Igleitſcheine Il erledigen .
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Bezeichnung

der

Nähere Bezeichnung

der

W a are n .

Bezeichnung

der Anmeldeſtellen , bei welchen die den

Anſchreibungen zu Grunde zu legenden

Anmeldungen zu erfolgen haben .
Nachweiſungen .

die

Noch :

II. Einfuhr in den freien c) Die bei der Einfuhr von Frei- Die Anmeldeämter, welche

Verkehr aus den Frei- bezirken auf Muſtereingangspaß ab - Muſtereingangspäſſe ausfertigen .

bezirken (entſprechend gefertigten Waaren zollausländiſcher

der Einfuhr in den Berkunft, wenn der Nachweis der Aus

freien Verkehr von fuhr oder Niederlegung derſelben in

Niederlagen und fort einem Pachofe oder einer Niederlage

laufenden Konten ). oder des Wiedereingangs in die Frei

bezirke nicht geführt wird.

III. Waareneingang in die Sämmtliche von See unmittelbar | Die Zollſtellen der Hauptzollämter

Freibezirke" (entſprechend oder mit zollamtlichen Begleitpapieren Bremen und Brake, bei welchen die

dem Waareneingang auf (einſchließlich der Muſtereingangspäſſe von See eingehenden Waaren deklarirt

Niederlagen und fort= über zolausländiſche Waaren und werden , beziehungsweiſe welche die

laufenden Konten ). der Poſtdeklarationen ) vom Zoll- betreffenden zollamtlichen Begleitpapiere

auslande in die Freibezirke einge- erledigen .

gangenen Waaren .

IV . Ausfuhr von Waaren a ) Alle Waaren , welche bei dem Die Zollſtellen der Hauptzollämter

zollinländiſcher Herkunft Ausgang aus den Freibezirken nach Bremen und Brake, bei welchen die

aus den Freibezirken See als zollinländiſche deklarirt ſind, nach See ausgehenden Waaren deklarirt

nach dem Zollauslande einſchließlich derjenigen , für welche bei werden .

(entſprechend der Aus- dem Eingang in die Freibezirke eine

fuhr aus dem freien Zoll- oder Steuervergütung gewährt

Verkehr – mit Aus - oder deren Eingang in die Freibezirke

ſchluß der unmittelbaren aus dem Zollinlande, wie z. B . der

Durchfuhr). Eingang von inländiſchem Salz in

die Freibezirke, amtlich kontrolirt wird .

b ) Alle Waaren , welche bei dem Die Anmeldeſtellen , welche die be

Ausgang aus den Freibezirken nach treffenden Zolbegleitpapiere (Zoll

dem Zollauslande in den Zollbegleit- | begleitſcheine 1 2c.) auf Grund der

papieren (einſchließlich der Poſt- ertheilten Ausgangsbeſcheinigungen er :

deklarationen als Waaren 30 - ledigen .

inländiſcher Herkunft bezeichnet ſind.

V . Ausgang von Waaren a ) Alle Waaren , welche bei dem Die Zollſtellen der Hauptzollämter

zollausländiſcher Her - Ausgang aus den Freibezirken nach Bremen und Brake, bei welchen die

kunft aus den Freibe- | See als zollausländiſche deklarirt ſind, nach See ausgehenden Waaren deklarirt

zirken nach dem Zollaus - einſchließlich derjenigen , welche von werden .

lande (entſprechend dem | Zollniederlagen im Zollinlande in die

Waarenausgang von Freibezirke gekommen ſind.

Niederlagen und fort

laufenden Konten ).
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Bezeichnung

der

Nachweiſungen.

Nähere Bezeichnung

der

Bezeichnung

der Anmeldeſtellen , bei welchen die den

Anſchreibungen zu Grunde zu legenden

Anmeldungen zu erfolgen haben .

W a are n .

Noch :

V . Ausgang von Waaren b ) Ale Waaren , welche bei dem Die Anmeldeämter, welche die be

zolausländiſcher Her- Ausgang aus den Freibezirken nach treffenden Zollbegleitpapiere (Zollbe

kunft aus den Frei- dem Zolauslande in den Zollbegleit- gleitſcheine I 2c.) auf Grund der er

bezirken nach dem Zoll- papieren (einſchließlich der Poſtdekla - theilten Ausgangsbeſcheinigung er

auslande (entſprechend rationen ) als zollausländiſche bezeichnet ledigen .

dem Waarenausgang ſind, einſchließlich derjenigen , welche

von Niederlagen und von Zoliniederlagen im Zollinlande

fortlaufenden Konten ). in die Freibezirke gekommen ſind.

S. 63.

Von der Aufnahme in die Nachweiſungen bleiben außer den im §. 17 Abſaß 2 unter b bis d

bezeichneten Gegenſtänden diejenigen Gegenſtände ausgeſchloſſen , welche nach § . 47 der Ausführungs

beſtimmungen der Anmeldepflicht nicht unterliegen .

§. 64.

Beim Ausgang von Waaren im Veredelungsverkehr oder von Mühlenfabrikaten aus Mühlenlagern

durch die Freibezirke nach See oder nach dem Zodauslande hat die Zollábfertigungsſtelle, welche die be

treffenden Zollbegleitpapiere erledigt, darauf zu achten , daß die nach . 20 ® Ziffer 1 Abſaß 2 und

$ . 42, beziehungsweiſe nach § 20 C Ziffer 3 in den Zollbegleitpapieren enthaltenen Bemerkungen in die

beim Ausgang nach See oder nach dem Zollauslande abzugebenden Deklarationen übertragen werden .

S. 65.

In die Zollbegleitpapiere, mit welchen Waaren aus einem Freibezirk auf andere Aemter abgefertigt

werden , iſt außer der Bezeichnung der Grenzſtrecke, über welche die Waare urſprünglich eingegangen iſt,

ſowie des Herkunfts - oder Urſprungslandes und, beim Ausgang nach dem Zollauslande, des Beſtimmungs

landes der Waare der Vermerk aufzunehmen , daß die Waaren aus dem (zu benennenden) Freibezirk kommen .

§ . 66 .

Ueber Zucker, Branntwein und alkoholhaltige Fabrikate, welche unter ſteuerlicher Kontrole in die

Freibezirke eingehen, ſind von den Zolabfertigungsſtellen der Hauptzollämter Bremen und Brake, welche

den Ausgang dieſer Waaren aus dem Zollinlande in die Freibezirke beſcheinigen , beſondere Nachweiſungen

aufzuſtellen . Dieſelben müſſen enthalten :

1 . die ſtatiſtiſche Nummer ,

2 . die Gattung nach Maßgabe des ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſes ,

3 . das Gewicht,

und außerdem bei Branntwein und alkoholhaltigen Fabrikaten die in den ſteueramtlichen Begleitpapieren

angegebenen Alkoholliterprozente oder, falls eine Feſtſtellung deſſelben nicht ſtattgefunden hat, den Maß

gehalt der ausgeführten Sendungen .

Dieſe Nachweiſungen ſind zu den in SS . 11 und 29 bezeichneten Terminen mit den übrigen

Verkehrsnachweiſungen an das betreffende Hauptamt, beziehungsweiſe das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt

einzuſenden .

Den Druck der Formulare zu denſelben wird das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt beſorgen .

$ . 67.

Die Zollabfertigungsſtellen der Hauptzolämter Geeſtemünde, Brake und Bremerhaven , welche

20Ulfreie Waaren beim Eingang von See auf Antrag der Waarendisponenten in den freien Verkehr ſeßen,
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haben darauf zu achten , ob dieſe Waaren zum Eingang in den Freibezirk Bremen oder in das 300

inland beſtimmt ſind. Ift erſteres der Fall, ſo ſind die Waaren von den Zollabfertigungsſtellen in Ver

kehrsnachweiſung I. nicht aufzunehmen .

S . 68 .

In die Nachweiſungen über die Niederlagen für unverzollte Waaren (S . 36 ) ſind auch die Frei

bezirke Bremen und Brake aufzunehmen .

Anhang 3 .

Nachweiſungen , welche von dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen Amt aufzuſtellen ſind.

$ . 69.

Aus dem ſtatiſtiſchen Material, welches nach dem Vorſtehenden dem Kaiſerlichen Statiſtiſchen

Amt zugeht, hat daſſelbe folgende Nachweiſungen zu bearbeiten und mit thunlichſter Beſchleunigung in

geeigneten Ueberſichten und Zuſammenfaſſungen zu veröffentlichen :

I. Monatliche Nachweiſung der in den freien Verkehr des Zollgebiets eingeführten und der aus

demſelben ausgeführten wichtigeren Waaren (mit Ausſchluß der unmittelbaren Durchfuhr im freien

Verkehr), nach den Ländern der Herkunft beziehungsweiſe Beſtimmung. Von dieſen Ländern

ſind nur die für den Verkehr wichtigeren einzeln , die übrigen ſummariſch aufzuführen .

II. Jahresnachweiſungen.

A . Die Einfuhr in den freien Verkehr des Zollgebiets und die Ausfuhr aus demſelben , lektere

mit Einſchluß der wegen Zoll- oder Steuer -Rückvergütung im gebundenen Verkehr ausge

führten Waaren,

ſcheidung der Einfuhr a ) unmittelbar oder mit Begleitpapieren , b ) von Niederlagen .

Dieſe Nachweiſung iſt nicht nur ohne weitere Unterſcheidung, ſondern auch , jedoch unter

Zuſammenfaſſung der beiden eben bezeichneten Einfuhrarten , für jede Waarengattung

mit Unterſcheidung der für dieſelbe wichtigeren Herkunfts - und Beſtimmungsländer zu

liefern ;

2 . nach den einzelnen Ländern der Herkunft und Beſtimmung ; von den in der Anlage 1

zu den Ausführungsbeſtimmungen verzeichneten Ländern können bei dieſer, wie bei den

bezüglichen folgenden Nachweiſungen minder wichtige mit anderen in geeigneter Weiſe

zuſammengefaßt werden . Die Nachweiſung iſt für jedes Herkunfts - und Beſtimmungs

land nicht nur im allgemeinen , ſondern auch mit Unterſcheidung von Waarengruppen,

die den Hauptabtheilungen des Zolltarifs entſprechen , ſowie der im Verkehr mit dem

betreffenden Lande wichtigeren einzelnen Waarengattungen zu liefern.

B . Die Einfuhr auf Niederlagen und fortlaufende Konten , ſowie die Ausfuhr von denſelben , mit

Unterſcheidung der einzelnen Waarengattungen . Dazu iſt ein Nachweis über den Stand der

Niederlagen für unverzollte Gegenſtände am Jahresſchluß nach Verwaltungsbezirken und nach

Zahl und Art der Niederlagen zu geben.

Die Einfuhr und Ausfuhr im Veredelungsverkehr nach den einzelnen Waarengattungen ; dieſer

Nachweis iſt nicht nur ohne weitere Unterſcheidung, ſondern auch mit Unterſcheidung des

Verkehrs je nach der Veredelung der Waare im Zollinlande und im Zollauslande, ferner

unter Angabe der Waarengattung vor und nach der Veredelung und der Veredelungsart, ſowie

bei der Veredelung im Zollinlande unter Angabe des Herkunfts - und Beſtimmungslandes der

Waare, bei der Veredelung im Zollauslande unter Angabe des Landes , mit welchem der

Veredelungsverkehr ſtattgefunden, und des deutſchen Staates, welcher die Veredelung zugelaſſen

hat, zu liefern .

D . Die Einfuhrverzolungen nach den einzelnen 30Upflichtigen Waarengattungen , unter Angabe

der in den freien Verkehr getretenen Menge, der davon zum vollen Saße oder mit einem

ZoUzuſchlage belegten oder zu ermäßigten Säßen verzočten und der zolfrei abgelaſſenen

Menge – in den beiden leßteren Fällen mit Hinweis auf die Veranlaſſung – und des
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danach berechneten Zollertrages. Die Nachweiſung iſt in zweierlei Weiſe zu geben , nämlich

einmal in der Reihenfolge der Waarengattungen nach dem ſtatiſtiſchen Waarenverzeichniſſe,

ſodann in der Reihenfolge derſelben nach der Höhe des berechneten Zollertrages , und zwar

die erſtere Nachweiſung für das Etatsjahr.

E . Die Einfuhr und Ausfuhr über die Reichs- und Zollgebietsgrenze mit den Unterſcheidungen

wie bei A (die bei A verlangte Unterſcheidung der unmittelbar oder mit Begleitpapieren

erfolgten Einfuhr von derjenigen aus Niederlagen kommt hierbei nicht in Betracht).

F . Die unmittelbare Durchfuhr durch das Reichs- und Zoligebiet nach den einzelnen Waaren

gattungen und den einzelnen Ländern der Herkunft beziehungsweiſe Beſtimmung; beide Nach

weiſungen ſind nicht nur im allgemeinen , ſondern diejenige nach den Waarengattungen auch

für jede derſelben , jedoch unter thunlichſter Zuſammenfaſſung verwandter Nummern , nach

den wichtigeren Herkunfts - beziehungsweiſe Beſtimmungsländern , diejenige nach den einzelnen

Herkunfts- beziehungeweiſe Beſtimmungsländern auch für jedes nach Waarengruppen , die den

Hauptabtheilungen des Zolltarifs entſprechen , zu liefern.

Den Nachweiſungen über die Durchfuhr iſt ein Nachweis anzuſchließen über die un

mittelbare Durchfuhr durch die Nachbarländer von Waaren , welche in das deutſche Zollgebiet

ein - oder aus demſelben ausgeführt worden ſind, ſoweit ein ſolcher aus dem dem Statiſtiſchen

Amt nach dem Vorſtehenden zugehenden Material geliefert werden kann ; der Nachweis hat

ſowohl unter Zuſammenfaſſung der Waarengattungen nach den Hauptabtheilungen des Zoll

tarifs , als auch unter Angabe der einzelnen wichtigeren Waarengattungen zu erfolgen .

G . Der allgemeine Waarenverkehr des deutſchen Reichs - und Zollgebiets und der Durchführ

verkehr durch daſſelbe insbeſondere nach den Waarengattungen und den Grenzſtrecken des Ein

und Ausgangs , dieſe Grenzſtrecken beim Nachweis der Durchfuhr mit einander kombinirt;

die Waarengattungen ſind dabei nach verwandten Nummern thunlichſt zuſammenzufaſſen .

A . Der überſeeiſche Waarenverkehr der wichtigeren Seehäfen des deutſchen Zollgebiets , eventuell

mit Einſchluß der deutſchen Freihäfen .

Soweit bei dieſen Nachweiſungen die Waarengattungen in Betracht kommen , ſind dieſelben , mit

Ausnahme der einen bei D bezeichneten Nachweiſung, in der Reihenfolge des ſtatiſtiſchen Waarenver

zeichniſſes aufzuführen . Die Aufführung der Waaren in ſyſtematiſcher Folge ſoll nur inſoweit , als es

für ſtatiſtiſche Betrachtungen und Schlußfolgerungen erforderlich erſcheint, nach größeren Waarengruppen

in beſonderen Aufſtellungen oder Rekapitulationen ſtattfinden .

§. 70 .

Die Jahresnachweiſungen über die geſammte Ein - und Ausfuhr des Zollgebiets im freien Ver

kehr, ſowie über die geſammte Ein -, Aus- und Durchfuhr des Reichs- und Zodgebiets , beide Arten von

Nachweiſungen ſowohl bezüglich der einzelnen Waarengattungen , als auch bezüglich des Verkehrs mit den

einzelnen Herkunfts - und Beſtimmungsländern (dieſen Verkehr für jedes Land nicht nur im ganzen ,

ſondern auch in ſeiner Zergliederung nach den verſchiedenen Waarengattungen genommen ), ſind auf die

Werthe der Waaren zu erſtrecken .

Zu dem Ende hat das Kaiſerliche Statiſtiſche Amt die Einheitspreiſe der einzelnen Waaren

gattungen alljährlich ſchäßungsweiſe zu ermitteln . Zum Zweck dieſer Preisermittelung kann daſſelbe

geeignete Sachverſtändige vernehmen, welchen , ſoweit ſie von auswärts berufen werden , Tagegelder und

Reiſekoſten zu gewähren ſind.

153 *
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Uebergangsbeſtimmungen.

a . Bu den Ausführungsbeſtimmungen .

Zu den nach § . 3 des Geſeßes vom 20. Juli 1879, die Statiſtik des Waarenverkehrs des deutſchen

Zollgebiets mit dem Auslande betreffend, abzugebenden Anmeldeſcheinen können , ſofern nicht §. 7 Abſaß 4

der neuen Ausführungsbeſtimmungen Plaß greift, bis zum 31. Januar 1889 Formulare nach den bis

herigen Muſtern (Anlage 2 a bis d der Bekanntmachung von 20 . November 1879) verwendet werden .

b . Bu den Dienſtvorſchriften .

Bei den Waaren , welche vor dem 1. Februar 1889 nach dem Auslande abgeſendet oder dem

Waarenführer zum Transport aufgegeben werden, ſowie bei denjenigen , welche vor dem 1 . Februar 1889

zur Ein - oder Durchfuhr angemeldet werden, ſind, ſofern nicht § . 7 Abſaß 4 der neuen Ausführungsbe

ſtimmungen Plaß greift, Anmeldeſcheine nach den bisherigen Muſtern (Anlage 2 a bis d der Bekannt

machung vom 20. November 1879) zuzulaſſen .

Ferner ſind bis zum 31 . Januar 1889 von den Anmeldeſtellen zu den Verkehrsnachweiſungen I,

bis VI die bisherigen Muſter (Anlage 2 bis 7 zu den Dienſtvorſchriften vom 21. November 1879) Zu

verwenden, dabei ſind jedoch, außer den vom betreffenden Muſter geforderten , noch folgende Eintragungen

zu machen , und zwar bei jeder Waarenpoſt in den Spalten 1 bis 5 unmittelbar unter der punktirten

Linie in der Art, daß die Schrift nicht in die darunter befindliche Doppellinie hineinragt, in abge

kürzter Weiſe :

1 . Art und Nummer des Vorregiſters ,

2 . beim Eingang über die Grenze gegen das hamburgiſche Freihafengebiet in den Nachweiſungen

I, III und VI die nach §. 56 der neuen Dienſtvorſchriften erforderlichen Angaben.

Vom 1. Februar 1889 abdürfen zu den Verkehrsnachweiſungen die bisherigen Muſter nicht

mehr verwendet werden .

Anlage 1.

Nadweiſung

der

mündlich angemeldeten Waa r en

bei der Anmeldeſtelle

in dem Hauptamtsbezirk

für die Zeit vom ten . .. bis. ten . .. ... 18 .

( Für dieſe Nachweiſungen ſind die betreffenden Formulare zu den Anmeldes

ſcheinen zu verwenden ; in dieſelben ſind die Waaren in chronologiſcher Folge

einzutragen .)
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Anlage 2.

Hauptamtsbezirk Anmeldeſtelle

Nach weiſung I.

Einfuhr in den freien Verkehr, unmittelbar oder mit Begleitpapieren

für die Zeit vom ten bis zum ten . . 18...
Numuner des Blatts . ......... ..

Hauptamts
| nung Menge

der Blatt-
mummer

Bezeichnung
Gattung

Monats - Bezeich
Beim Eingang über die

des Nummer
Grenz- der Waaren .Grenze gegen das ham

hälfte, | burgiſche Freibafengebiet | Land

und ſtrecke
mit Zollbegleitpapieren Nummer

und der iſt hier anzugeben : Art, der des

Anmelde ' Nach - und Se Nummer und Tag der ſtatiſtiſchen
Ausfertigung des be- Herkunft. Waaren :

ſtelle . weiſung. laufende Vor
treffenden Zoll begleit

M8 lit.

Nummer. regiſters . gangs .
papiers. niffes.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

des

Ein

derTarif-

Maß

ſtab.

Waaren .* )verzeich . nummer .

10 . 11.

*) Dieje Spalte

und die entiprechen

den Spalten der

Nachweiſungen II

bis VI werden mit

Unterſcheidungsli:

nien und Punkten

(S. 24 der Dienſt

vorſchriften ) ber .

jehen .

Anlage 3 .

Hauptamtsbezirk Anmeldeſtelle

Nachweiſung II.

Einfuhr in den freien Verkehr von Niederlagen , fortlaufenden Konten und den Freibezirken

Bremen und Brake

für die Zeit vom ten bis zum . ten... ......... 18......
Nummer des Blatts

Bezeichnung Nummer
MengeLand

der

Herkunft.

Monats- Bezeichnung)

des und Grenzſtreckehälfte,
der 1

Hauptamts und mad Blatt- und Nummer I des

der Anmeldeſtelle. Imeifung laufende des Vor | Eingangs.

N2 lit.
Nummer. regiſters .

- 3 . 4. 5 .

Gattung der Waaren .

Nummer

des

litatiſtiſchen
Tarif- Maßſtab.

Wanren

verzeich :

der

nummer. Waaren .

niſſes.

6. 7. 8. 9. 10.
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Anlage 4 .

Hauptamtsbezirk Anmeldeſtelle

Nad weiſung III.

Waareneingang auf Niederlagen , fortlaufende Konten und die Freibezirke Bremen und Brake

für die Zeit vom ten bis zum . ten . ... ... 18. ...

Nummer des Blatts

| Grenz
Menge

der

Bezeichnung Monats - Bezeich
des Nummer hälfte , nung

Hauptamts der
und | ſtrecke

und der Nummer des

Anmelde- | Nach - und |

Ein
ſtelle. weiſung, laufende Vor

pri lit.

Nummer regiſters . gangs .

1. 2. 3. 4. 5.

Beim Eingang über die
Gattung

Grenze gegen das ham der Waaren .

burgiſche Freihafengebiet Land

mit Zollbegleitpapieren Nummer
Maß

iſt hier anzugeben : Art, der des Tarif
Nummer und Tag der

ſtatiſtiſchen ſtab .
Ausfertigung des be: Herkunft. Waarelts . nummer.

verzeich

papiers. niſjes .

6. 7. 8. 9. 10.

Waaren .
treffenden Zollbegleit

11.

Anlage 5 .

Hauptamtsbezirk Anmeldeſtelle

Nach weiſung IV .

Ausfuhr aus dem freien Verkehr

für die Zeit vom ... ten bis zum .. . ten

Nummer des Blatts .

Monats - BezeichnungBezeichnung

des

Hauptamts und

Nummer

der

hafta un Grenzfrectel

Land

der

Beſtim

mung .

Blatt- und Nummer des

laufende des Vor- Ausgangs.Der
Anmeldejtelle. weiſung.! Mummer.

Gattung der Waaren .

Nummer

des

ſtatiſtiſchen Tarif: Maßſtab.

Waaren
nummer.

verzeich :

niſſes .

7.

Menge

der

Waaren .

lit.
regiſters .

2 . 4 . 5 . 6.
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Anlage 6 .

þauptamtsbezirk Anmeldeſtelle

U a dh weiſuna V .

Waarenausgang von Niederlagen , fortlaufenden Konten und den Freibezirken Bremen und Brake

für die Zeit vom . ten bis zum ten ............... 18

Nummer des Blatts

der

Bezeichnung Nummer
Monats - Bezeichnung Grenzſtrecke

des hälfte , und

Hauptamts und | Blatt- und Nummer I des

der Anmeldeſtelle.
Me Nach - laufende des Vor

| Ausgangs.
V : 1 weiſung. Nummer. | regiſters .

1. 2. 3. 15.

Land

der

Beſtim

mung.

Maßſtab.

Gattung der Waaren .

Nummer

des

ſtatiſtiſchen
Tarif:

Waaren :
nummer.

verzeicha

niſſes .

7. 8 .

Menge

der

Waaren .

9. 10.

Anlage 7 .

Hauptamtsbezirk Anmeldeſtelle

n a dh weiſuna VI.

Unmittelbare Durchfuhr

für die Zeit vom ten bis zum ten ... .... 18.. .....

Nummer des Blatts

Gattung der Waaren .Bezeichnung Monats

Nummer

des

und der

Beim Eingang über

die Grenze gegen das
hamburgiſche Frei

hafengebiet mit Zoll

begleitpapieren oder Land
Durchfuhr - Anmelde

ſchein iſt hier anzu:

geben : Urt, Nummer der
und Tag der Aus

fertigung der betreffen

den Zollbegleitpapiere, Gorkunft !

bezi . Nummer des

Anmeldeſcheins und

die hamburgiſche Zoll

ſtelle.

Bezeich

des nung | Grenz

hälfte,

Hauptamts
und ſtrecke

Blatt Nummer des

Anmelde
des

laufende
ſtelle .

Vor- / gangs .
Nummer

regiſters .
.) ; lit .

1. 12. 13.

Grenz- Land

ſtrecke
der

des

Yus
Beſtim

gangs. mung.

ſtatiſtiſchen Tarif:

Menge

Maß

der

ſtab .

Waaren .

und
Ein Waaren

verzeich :

| nummer .

niffes .

L 6 . 7. 8 . 9. 10. 11. 12.
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Anlage 8 .

Ueberſicht

der

zu unterſcheidenden Grenzſtrecken des Eingangs und Ausgangs.

Grenzſtrecken des Eingangs und Ausgangs.

a) Dänemark ;

b ) die Oſtſee ;

i) die Nordſee;

k ) Freihafengebiet Hamburg und andere deutſche

Freihäfen * ):

c) Rußland;

d ) Deſterreich ;

e ) die Schweiz;

1. Hamburg

2 . Cuxhaven

3. Bremerhaven

4 . Geeſtemünde;f) Frankreich ;

g ) Belgien ; 1) badiſche Zollausſchlüſſe;

h ) Niederlande; m ) nicht ermittelt.

*) Beim Verkehr mit dem Freihafengebiet Hamburg und den anderen deutſchen Freihäfen oder über dieſelben, mag dieſer Berkebr

land- oder flußwärts , oder mag er ſeewärts ſtattfinden , und mag die Waare von einem dieſer Freihäfen kommen beziehungsweije dahin geben

oder durch dieſelben nur durchgeführt werden , iſt als Grenzſtrede des Eingangs beziehungsweiſe Ausgangs ſtets die Grenze gegen den -

jedesmal ſpeziell zu benennenden — Freihafen anzuſchreiben (vergl. jedoch die Ausnahme im S . 56 Abjaß 2 ).
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Anlage 9 .

Hauptamtsbezirk Anmeldeſtelle

Zeitraum der Ausfuhr :

1. bis 15. . . . ...... 18.. . .

N a d w e iſung

derjenigen zollausländiſchen Materialien , welche bei der Anfertigung von zur Ausfuhr

beſtimmten Eiſenbahnwagen 20. aus zollinländiſchem und zollausländiſchem Material zollfrei

verwendet wurden und daher vom Werthe der Ausfuhr abzuſetzen ſind.

Be

L
a
n
ſ
e
n
d
e

N
r

. Bezeichnung Der ausgeführten Eiſenbahnwagen 2c.
Der verwendeten zollausländiſchen Materialien

Gattung und Menge :
der

Ausfuhr- ſtatiſtiſche Tarifs deklarir- Nr. 248 | Nr. 256

ifon Waaren nummer .| Stück. ter Werth pos. 6e 2a pos.6e 3 a 20. 20. 20.

nummer. Mark. kg kg

1. 2. 3. 4. 5 . 6 . 7. 8. 9. 10. 11.

merkungen .
Zählſtreif

en
. Waaren

12.

1 . BI.3 /Nr. 11

2 . BI. 5 /Nr. 10

473

474

15 c 1a

15c 18

3

1

9 000

10 000

Summe

2 354 ; 1074

8 25 156

3 179

u . . i W .

Güterw .igen .

Perſonenw.igen.

2C .

1 230

Königliches Hauptzollamt.

Unterſchriften .

Hauptamtsbezirk

Anlage 10 .

Anmeldeſtelle

N a dh w e iluita

Zollzuſchlage belegten Gegenſtände für das Kalenderjahr 18. ...der mit einem

InBezeichnung

und

Nummer

des

Vorregiſters.

Waarengattung.

Nummer

des ſtatiſtiſchen
Tarif-

Waaren nummer .

verzeichniſſes.

3.

Maßſtab.

Waaren - Anwendung | Erhobener

gebrachter Zollbetrag
menge.

Zollſaz

Mark. 1 Mark.

5 . 6 . 7 .

Verordnung,

auf Grund welcher

der Zollzuſchlag

erhoben wurde.

4 . 8 .

154
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Anlage u .

Hauptamtsbezirk Anmeldeſtelle .. ..

N a ch w e iſung
über die ausnahmsweiſe zu ermäßigten Zollfäten oder zolfrei abgelaſſenen Gegenſtände für

das ..... .. Vierteljahr 18. .

Bezeichnung Maarengattung.

Nummer des Angabe der Gründe
des Hauptamts Maß. Waaren : Erhobener

unh bet

der

lnu.

fenden

Num

mer.

des der

Borregiſters Nachweiſung,
! Monatëhälfte,

und
Blatt- und

laufenden
Nummer. Numiner.

ftab . menge. Zollbetrag
ſtatiſtiſchen
Wagrens

verzeich .
nifies .

der einzetretenen Zollermäßigungen

beziehungsweiſe ZollbefreiungelAnmeldeſtelle
Zolltarifs .deffen

No. lit. Marf.

1. 2. 4 .4 . 16. 17. 9. 10.3 .

B . E . R .

1/13239 a 1 1 i I b 4 /3 761 27 f 3 kg 154 Retourinaare.

39 a

N . R .

A 127 / 1 II e 117 699 | :5 v 2 a 1 kg Geſandtſchaftsgut.

10°% vom
Auktionserlös

50

D . R .

I 32/439 & 1 8 4/10 235 6 d 981 Strandgut, beſchädigtes.

39 a
N . R .

A 27/4 II b 3 /9 248 6 e 2 a kg
Auftionderlös

40390 12 Niederlagegut (S. 104 des Bereinszoll
geleges ).

Auftionserlös

39 a 51
Pr. R .

1/86 1 1 5 /6 699 25 v 2 a 00 Erlös aus dem Berlauf von Zollfonfis
taten .

D . R .
1/5039 a I t 6 /7 611 25 e 1 6 848 Auf eiſernen Kredit.

186

D . R .

I 22 /3 I m 3 /7 615 25 f Aus badiſchen Zolausſchlüfſen

136
D . R .

I 14 / 3 I n 4 /9 871 39 d | Stück Jungvieb, der im Auslande gereideten
Beide zugeto doſent ($. 116 der
Vereinszoligejekes).

36
B . E . R .

I 27 I u 5 / 3 611 25 e 1 214 Auf dem Transport verdorben und unter
amtlicher Muffict vernichtet (s. 48 ned
Vereinszoligejeres).

84 a 10
D . R .
Il /5 I n 5 / 2 689 25 t 1 kg 203 300 Bur Pötelung von Heringen .
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Hauptamtsbezirk Anmeldeſtelle

N a dh weiſung

über

die Art und Zahl der am Schluſſe des Kalenderjahres 18

für unverzollte Waaren .

vorhandenen Niederlagen

Art der Niederlagen.

3 ahl

der

Niederlagen .

Bemerkungen

1. Deffentliche Niederlagen .

1. Allgemeine Niederlagen (Vereinszollgeſeß $8. 98 bis 104) . . . .
2 . Beſchränkte Niederlagen (Vereinszollgeſep §. 105 ) . . . . . .

3 . Freie Niederlagen (Vereinszollgeſe §. 107 ) . . . . . . .

II. Privatlager (Vereinszollgeſeß § . 108).

A . Tranſitlager unter amtlichem Mitverſchluß (S. 12 des Privatlagerregulativa ):
a ) für Wein . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b ) = 20. . . . . . .

B . Tranſitlager ohne amtlichen Mitverſchluß (s. 13 des Regulativa):
a ) für rohen Kaffee . . . .

b ) - 20. . . . . . .

C . Theilungslager unter amtlichem Mitverſchluß (9. 17 des n

a ) für Roheiſen . . . . . . . . . . . . . .

1). Theilungslager ohne amtlichen Mitverſchluß (s. 22 des Regulativs):

a ) für Thee . . . . . . . . . . . . . . . .

b ) - 2c. . . . .

E . Kreditlager (s. 23 des Regulativs ):

a ) für rohen Kaffee . . . . . . . . . . . . . . . . .

b ) = 20. . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. Lager für den Handel mit fremden Weinen und Spirituoſen .

A . Theilungslager unter amtlichem Mitverſchluß (S. 2 des Weinlagerregulativs ).

B. Weinlager mit eiſernem Zollkredit (S . 11 des Weinlagerregulativs).

IV. Andere Privatlager und fortlaufende Konten .

A . Tranſitlager für Getreide (S. 1 des Regulativs für Privattranſitlager von

Getreide 2c. ohne Mitverſchluß der Zolbehörde):

a ) reine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b ) gemiſchte . . . . . . . . . . . . .

B . Tranſitlager für Holz (S . 1 des Regulatips für Privattranſitlager von

Bau - und Nußholz ohne Mitverſchluß der Zollbehörde):
a ) reine . . .

b ) gemiſchte . . . . . . . . . . . . . . . . .

u . ſ. w .

. . . . .

.Wot
e
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auptamtsbezirk

Anlage 14 .

Anmeldeſtelle

N a dh w eiſung

der

in Bezug auf den Veredelungsverkehr gewährten Erleichterungen
für das Vierteljahr . .. 18.......

1. Veredelung im Zollinlande. Nummer des Blatts

Bezeich .
Brenz

Waaren

gattung vor der

Veredelung.

նդ | Maß:

Bezeichnung

des

pauptamts

und der

nmeldeſtelle.

nung orenz Land
ſtrede

der

Nummer des

des

Vor:

L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Nummer

des

lítatiſtiſchen

Ermittelte

oder

abgeſchäßte zc.

Menge der

Waaren vor

der Verede

lung.

Art der

Ver

arbei

tung

oder

Ver

voll:

komm

nung.

Waaren

Grenz. Land gattung nach

der Veredelung.

ſtrede 1 der

Nummer Maß.
des Bes

Aus- ſtim - ſtatiſtiſchen
ſtab.

Waaren :

i
n
e
r

Menge

der

Waaren

nach der

Veredelung.

T
a
r
i
f
n
u
m
m
e
r

. ſtab.Her :
Ein :

Waare

gangs. mung. verzeichregiſte
rs

gangs . funft.

verzeich
niſjes .No lit. niſjes.

13.1. 2. 3 . 4 . 5 .

-

8 . 9 . | 11. 12 . 15 . 16

Anlage 15 .

auptamtsbezirk Anmeldeſtelle

N a ch w e iſung
der

in Bezug auf den Veredelungsverkehr gewährten Erleichterungen
für das Vierteljahr

II. Veredelung im Zollauslande.

... . . . 18 .

Nummer des Blatts

Menge

Maß
der

ezeichnung

des

pauptamts

und der

tmeldeſtelle.

Bezeich

nung

und

Nummer

des

Vor:

regiſters.

1.L
a
u
f
e
n
d
e

N
u
m
m
e
r

.

Waaren

Grenz Land, mit Igattung vorder
Veredelung.

welchem
ſtrede

der Ver: Nummer
des

edelungs
des

Juછ .ે lítatiſtiſchen
verkehr Waaren :

gange. ſtattfand. verzeich

niſjes .

4 . 5 . 6 .

ftab.

u
s
u
w
n
u
j
u
a
v
y

Ermittelte
Waaren

Art

oder der Ver: 1
Grenz: gattung nach

der Veredelung.

abgeſchäßte x . arbeitung ſtrede
Maß.

oderMenge der
Nummer

| des
I des

ſtabVervoll.
Waaren vor Ein - lítatiſtiſchen

der Verede
tomm Waaren

gangs.
nung. verzeich

lung. niſjes.

9 10 . 11. | 13 . 14 .

T
a
r
i
f
n
u
m
m
e
r

.

Waaren

nach der

Veredelung.

og lit.

1 . 3 . 15 .
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Anlage 16 .

Hauptamtsbezirk Anmeldeſtelle

N a ch w e iſung

des

Waarenverkehrs zur See in dem Hafen zu

für das Jahr 18

Gattung Menge der

Nummer

des

ſtatiſtiſchen

Waaren

verzeich

niſſes.

der

Herkunft der angekommenen,

Beſtimmung der abgegangenen

W a a ren.

Maßſtab.

Waaren .

angekommenen | abgegangenen i

Waaren . Waaren .

5. 6.1 . 3 .

1. Verkehr mit dem deutſchen Zollgebiet:

( Darunter vorkommendenfalls die einzelnen

Küſtenſtređen wie folgt aufzuführen : Dſt- und

Weſtpreußen , Pommern , Medlenburg , Schleswig

Holſtein an der Dítſee mit Lübeđ , Schleswig

Holſtein an der Nordſee, Hannover Oldenburg :

Bremen.)

2 . Verkehrmit den deutſchen Freihafengebieten

( Freihäfen ):

a ) Hamburg und Curhaven ,

b ) Bremerhaven und Geeſtemünde.

3. Verkehr mit fremden Ländern :

(Die einzelnen länder wie die außerdeutſchen

Herkunfts - und Beſtimmungsländer nach $. 2 der

Ausführungsbeſtimmungen (Anlage 1].)

Carl Heymanns Verlag, Berlin . - Gedruckt bei Julius Sittenfeld in Berlin.
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Central-Blatt

Deutſche Neidh .

für das

Herausgegeben

im

Reichsamt des Innern .

Zu beziehen durch alle Poftanftalten und Budhandlungen . – Pränumerations-Preis für den Jahrgang ſechs Mart.

XVI. Jahrgang. Berlin , Freitag, den 21. Dezember 1888. N 52.

Juhalt : 1. Militär-Weſen : Feſtſeßung der für die Natural

verpflegung zu vergütenden Beträge für das Jahr 1889

Seite 1037

2 . Finanz-Wejen : Nachweijung der Einnahmen des Reichs

vom 1. April bis Ende November 1888 . . . . 1038

3 . Zoll- und Steuer - Weſen : Nambaftmachung einer zur

Zuſammenſepung des Branntwein - Denaturirungsmittels

ermächtigten Firma . . . . . . . . . . . 1039

4 . Eiſenbahn -Weſen : Ernennung eines richterlichen Mit

gliedes des Reichs. Eiſenbahn - Amts . . . . 1039

5 . Verſicherungs-Wejen : Bekanntmachung, betreffend die von

den Vorſißenden der auf Grund der Unfallverſicherungs

geſcße errichteten Schiedsgerichte alljährlich dem Reichs.

Verſiderungsamt einzureichenden Geſchäftsberichte 1039

6 . Ronſulat - Weſen : Ermächtigung zur Vornahme von

Civilſtands - Akten ; - Todesfall ; -- Einziehung eines

Kunjulats . . . . . . . . . . . . . . 1039

Polizei -Weſen : Ausweiſung von Ausländern aus dem

Reidysgebiete . . . . . . . . . . . . . 1040

1. M ilitä r - W eje n.

Bekannt ng.

Auf Grund der Vorſchriften in $. 9 Ziffer 2 des Geſebes über die Naturalleiſtungen für die bewaffnete

Macht im Frieden vom 13. Februar 1875 ( R .- G .-BI. S . 52), iſt der Betrag der für die Naturalverpflegung

zu gewährenden Vergütung für das Jahr 1889 dahin feſtgeſtellt worden , daß an Vergütung für Mann

und Tag zu gewähren iſt :

mit Brot ohne Brot

a ) für die volle Tageskoſt 80 Pf. 65 f.

b ) für die Mittagskoſt 10 Pf. 35 Pf.

c) für die Abendkoſt 25 Pf. 20 Pf.

d ) für die Morgenkoſt 15 Pf. 10 Pf.

Berlin , den 20 . Dezember 1888 .

Der Reichskanzler.

In Vertretung: v. Boettich er.

155
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2 . Fin an z -Weſe n .

Nachweiſung der zur Anſchreibung gelangten Einnahmen (einſchließlich der kreditirten Beträge ) an

Zöllen und gemeinſchaftlichen Verbrauchsſteuern , ſowie anderer Einnahmen im Deutſchen Reich

für die Zeit vom 1. April 1888 bis zum Schluſſe des Monats November 1888.

Bezeich nung
Ausfuhr

Die Soll

Einnahme beträgt
vom Beginn des

Etatsjabres bis

zum Schluſſe des
obengenannten

Monats

Bleiben
der

Einnahme

in demſelben

Zeitraum

des Vorjahres

(Spalte 4 )

Differenz
zwiſchen den

Spalten 4

und 5 ,

+ mehr

– weniger

Vergütungen

Einnahmen.

All Ml. 1 M . M

1. 5 .

uUCHILIKNUCL . . . . . . . . .
!

!

I
l
I
I

t
t
tt
t

t
i
t

!
!

!
!

Zölle . . . . . . . . . . . . . . 200 173 108 195 272 + 17 196 991199 977 836 182 780 845

Tabadſteuer . . . . . . . .. 5 804 005 5 252 312. 59 775 5741 230 + 491 918.
Zuckermaterialſteuer . . . 29 121 889 95 901 592 - 66 779 703 | - 58 540 176 1 8 239 527

Verbrauchsabgabe von Zuder . . . . . . 7 138 889 7 138 889 + 7 138 889

Salzſteuer . . . . . . . . . . . . 27 312 540 41 038 27 271502 26 393 432 ' + 878 070

Maiſchbottich . und Branntweinmaterialſteuer 9511 285 7 256 737 2 254 548 16 536 553 1 - 14 282 005

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zu
ichlag zu derſelben . . . . . . . 69 558 776 10 302 69 548 474 6682 021 + 62 866 453

Nadſteuer für Branntwein . . . . . . 23 365 23 365 21 804 433 ! - 21 781 068

Brauſteuer . 15 082 026 197 098 14 884 928 14 347 314 1 + 537 614

Uebergangsabgabe von Bier . . . 1 798 260 1 798 2601 1 576 233 1 + 222027

Summe . 365 524 143 103 661814 261 862 329 216 832 967 ) + 450:29 362

Spielkartenſtempel . . . . . 739 095.. +757 145 18 050. .
Wechſelſtempelſteuer . . . . . . . . . 4 553 839 4 511 840 + 41 999

Stempelſteuer für

a ) Werthpapiere 4 618 929 3 368 058 + 1 250 871

b ) Kauf- u. ſonſtige Anjdhaffungsgeſchäfte 7930 714 4 718 272 + 3212 442

c ) Cooſe zu :

Privatlotterien . . . . . 341 416 322 042 1 + 19 374

Staatslotterien . . . . . . . 4 102 266 4 378 955 | 276 689

Poſt- und Telegraphen -Verwaltung . . . , 129 820 337 122 280 201 | + 7540 136

Reichs-Eiſenbahn-Verwaltung . . . . . 34 569 900 / 33 030 400 * ) + 1 539 500

*) Die definitive Einnahme ſtellte ſich im Vorjahre um 787 277 M . höher.

Anmerkung. Die zur Reichskaſſe gelangte Iſt- Einnahıne abzüglich der Ausfuhr. Vergütungen und Verwaltungs.
koſten beträgt bei den nachbezeichneten Einnahmen bis Ende November 1888 :

Jſt- Einnahme vom
Bege i dy nung

Ift-Einnahme in Differenz zwiſden den

Beginn des Etatsjahress i Spalten 2 und 3 ,

der
bis zum Schluſie des demſelben Zeitraum des

+ mehr
Vorjahres

obengenannten Monats - weniger
Einnahmen.

M .

3 . 4 .

ZölleZolle . 9 525 912. . . . 158 907 001. . . . . . . . . 168 432 913.
Tabadſteuer . . 90488 240 718 8 231 670. . . . .
Zudermaterialſteuer . . . . . .

.
. . . . 14 688 737 13 736 742 951 995

Verbrauchsabgabe von Zuder . . . . . . 210 425 210 425

Salzſteuer . . . . . . . . . . . . . 24 620 448 24 020 564 599 884

Maiſchbottich - und Branntweinmaterialſteuer . . 11 158 209

Verbrauchsabgabe von Branntwein und Zuſchlag 28 224 417 + 36 140 769
zu derſelben . . . . . . . . . . 43 912 044

Nachſteuer für Branntwein . . . . 9 294 933

Brauſteuer und Uebergangsabgabe von Bier . . 14 156 653 13 503 351 + 653 302

Summe . 294 294 230 246 623 745 + 47 670 485

Spielkartenſtempel . . . . . . . . . . . 694 905 657 019 + 37 886

+1+++
+
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3 . 2011 : u nd Steu e r - Wej e n.

Die Fabrik chemiſcher Präparate von Sthamer, Noack & Co. in Hamburg iſt zur Herſtellung des

allgemeinen Branntwein - Denaturirungsmittels gemäß § . 9 des Regulativs , betreffend die Steuerfreiheit

des Branntweins zu gewerblichen 2c. Zwecken , ermächtigt worden.

4 . Eiſenbahn -Weſen.

- - - - -

Seine Majeſtät der Kaiſer haben Allergnädigſt geruht, den Großherzoglich heſſiſchen Oberlandesgerichts

Rath Freiherrn von Ricou zu Darmſtadt zum richterlichen Mitgliede des Reichs-Eiſenbahn -Amts für

die Dauer ſeines gegenwärtigen Staatsamts zu ernennen .

5 . V er ich e r u n g s : Weien.

Bekanntma ch ung,

betreffend die von den Vorſitzenden der auf Grund des landwirthſchaftlichen Unfallverſicherungs

om 5 . Mai 1886 , des Bau - Unfallverſicherungsgeſetzes vom 11. Juli 1887 und des

See - Unfallverſicherungsgeſetzes vom 13 . Juli 1887 errichteten Schiedsgerichte alljährlich dem

Reichs - Verſicherungsamt einzureichenden Geſchäftsberichte.

Vom 15 . Dezember 1888 .

Auf Grund des S . 27 der Kaiſerlichen Verordnung vom 2 . November 1885 (Reichs -Geſekblatt

Seite 279) und des Artikels III der Kaiſerlichen Verordnung vom 13. November 1887 (Reichs-Geſezblatt

Seite 523) beſtimmt das Reichs-Verſicherungsamt den 10 . Januar eines jeden Jahres als den Zeitpunkt,

zu welchem die Vorſißenden der auf Grund des landwirthſchaftlichen Unfallverſicherungsgeſeßes vom

5 . Mai 1886 , des Bau -Unfallverſicherungsgeſeßes vom 11. Juli 1887 und des See-Unfallverſicherungs

geſekes vom 13. Juli 1887 errichteten Schiedsgerichte dem Reichs-Verſicherungsamt den Geſchäftsbericht

für das abgelaufene Kalenderjahr einzureichen haben .

Die Geſchäftsberichte ſind unter Benußung des in der dieſſeitigen Bekanntmachung vom 1. Oktober

1886 (Central-Blatt Seite 354) vorgeſchriebenen Formulars für jedes Schiedsgericht geſondert zu erſtatten ,

was nicht ausſchließt, daß die Vorſißenden , denen die Leitung mehrerer Gerichte obliegt, unter A II

,, Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten “ in einem Berichte kurzerhand auf einen anderen Bericht verweiſen ,

ſofern die Verhältniſſe gleichmäßig liegen .

Das Reichs- Verſicherungsamt.

Bödiker.

6 . Koniul a t - Wei e n .

Dem Kaiſerlichen Vize- fionſul C . Spengelin zu Corfu iſt auf Grund des $. 1 des Geſeßes vom

4 . Mai 1870 in Verbindung mit S. 85 des Geſeßes vom 6 . Februar 1875 für den Amtsbezirk des

dortigen Kaiſerlichen Konſulats und für die Dauer ſeiner Geſchäftsführung die Ermächtigung ertheilt

worden , bürgerlich gültige Eheſchließungen von Reichsangehörigen und unter deutſchem Schuße lebenden

Schweizern vorzunehmen und die Geburten , Heirathen und Sterbefälle derſelben zu beurkunden .

155 *
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Der Kaiſerliche Konſul Voß in Åbo ( Finland) iſt geſtorben.

Die Konſular-Agentur in Fjellbacka (Schweden) iſt eingezogen worden.

7. Polizei-Weſe n.

Ausweiſung von Ausländern aus dem Reichsgebiete.

Name und Stand Alter und Heimath

-l
a
u
f
e
n
d
e

N
r

.

Grund

der Beſtrafung.

Behörde, welche die

Ausweiſung

beſchloſſen hat.

Datum

des

Ausweiſungs.

beſchluſjes.des Ausgewieſenen .

2 .

Auf Grund des $. 362 des Strafgeſezbuch s :

1. Johann Spata, geboren am 16 . Mai 1857 zu Belchrad, Landſtreichen , Königlich preußiſcher Re: 4 . Dezember
Schneidergeſelle , Kreis Gitſchin , Böhmen, ortsangehörig gierungspräſident zu d . J.

| zu Nieder:Neudorf, ebendaſelbſt, Potsdam ,

2 . Joſef Sladkus, geboren am 23. Juli 1870 zu Krako-Uebertretung der $ 8. Königlich preußiſcher Re- desgleichen .

Handlungskommis, wany, Böhmen , ortsangehörig ebenda- 3608, 361 3 und 363 gierungspräſident zu

jelbit, des Strafgejeßbuchs, Hannover,

3 . Belinda Dey , Pen - geboren am 16 . Juni 1859 zu Dublin , Nichtbeſchaffung eines Königlich preußiſcher Re. 15 . Oktober

í fionärin , Irland, ortsangehörig ebendaſelbſt, Unterkommens, gierungspräſident zu d . I.
Wiesbaden ,

4 . Alois Ronjarek, geboren im Jahre 1864 zu Polida, Diebſtahl und Land- Königlich bayeriſches Be- 28 . November

Schuhmachergeſelle, Böhmen , ortsangehörig ebendaſelbſt, ſtreichen, zirksamt Mühldorf, D. J .

5 . Maria Fuchs , ledige geboren am 8 . April 1864 zu Althütte, desgleichen , Daſſelbe, Desgleichen .

Tagclöhnerin , 1 Bezirk Prachatip , Böhmen , ortsan .

1 gebörig zu Kaltenbad), ebendaſelbſt,

6 . Barbara Weiniche, 30 Jahre alt, ortsangehörig zu Abts- Landſtreichen , Herzoglich fächſijdes 5 . Dezember

Zigeunerin , dorf, Böhmen , Staatsminiſterium , Ab 1 . I .

theilung des Innern , zu

Meiningen,

7 . Anna Groß, geborene 22 Jahre alt, aus Schönburg , Böhmen , desgleichen , daſſelbe, desgleiden .

Hauer, verheirathete

Zigeunerin ,

8 . Jakob Schmit, geboren am 3 . März 1821 zu Haubé: desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi: 17. November

Arbeiter , | court, Departement des Vosges, Frank dent zu Meß ,

| reidh , ortsangehörig ebendaſelbſt,

9 . Johann Claudius 31 Jalire alt, geboren zu Rive de Gier, desgleichen , derſelbe, 29. November

Chaize , Arbeiter, Departement de la Loire, Frankreid), D. I .

ortsangehörig ebendaſelbſt,

10. Auguſt Codiroli, geboren am 22. Februar 1866 zu desgleichen , derſelbe, 2. Dezember

Melker , St. Antoine, Kanton Tejjin , Schweiz,

ortsangehörig ebendaſelbſt ,

11. Pascal Joſef Sonne- geboren am 14 . Februar 1868 zu Bailleul, desgleichen , derſelbe, desgleichen .

ville , Suchweber, | Departement du Nord, Frankreich ,

ortsangehörig ebendaſelbſt,

12. Joie Mati. geboren am 13. März 1871 zu Mül. desgleichen , Kaiſerlicher Bezirkspräſi- 28 . November

Schloſſer, hauſen , Elſaß, franzöſiſcher Staats: dent zu Straßburg , 1. I.

angehöriger,

13. Ivan Thoma, Erd - geboren am 17 . April 1853 zu St. Idan, Landſtreichen und derſelbe, 11. Dezember

arbeiter, Departement du côte d 'or , Frankreich, Betteln , d . J .

ortsangehörig ebendaſelbſt,

14 . Jojef Stefan offer, geboren am 28. Januar 1844 zu Ober, Landſtreichen , derſelbe 11. Dezember

Tagelöhner, ehnheim , Kreis Erſtein , Elſaß, durch

| Option Franzoje,

19 Mit Genehmigung des Reichsamts des Innern tritt vom 1. Januar 1889 ab bis auf

weiteres eine Erhöhung des Jahrgangspreiſes des Blattes von 6 auf 8 M . ein .

Berlin , Carl Geymanns Verlag. – Getrudt bei Julius Sittenfeld in Berlin .
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